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Vorrede.

In der dreizehnten, durch Director Fr. Junge verbesserten

Auflaj^'c der Geschichte des Deutschen Volkes von Dr. David

Müller ( HerHn 18^X) S. 303 fg.) wird die j,Tösste That desilrosseti

Kurtursteii von HrandenburL,^ mit folgenden zwei Sätzen ge-

schildert: „Durcli sein l'otsdamcr I'.dikt cr(>fTnete er den aus

Frankreich Flüchtigen (seinen verfolgten (llauhcnsgenossen),

die ihren Gewerbfleiss und ihre (leschickiichkeit mitbrachten,

seine Länder.** — „Die Aufnahme der französischen Flücht-

linge, denen dann sein Sohn in Berlin eine eigene Colonia

einräumte, hob die noch in der Kindheit liegende Industrie.**

Diese Darstellung weckt im deutschen Volk die Idee, als hätte

es sich um das Hineinstellen der riuchtlingc in einen fertigen

Wohnraum gehandelt, der auf sie wartete. Auch gewinnt

man den llintlruck, als hätte Friedrich Wilhelm und sein

Nachlolger in seinen Landen nieht lunizig, sondern eine

Colonie gestiftet. Die von Herlin. iMan könnte David Müller

entschuldigen, da Coloniegeschichte nicht sein Fach war.

Doch selbst ein in den Urkunden hugenottischer Colonieen

'

Deutschlands so wohl erfahrener Mann, wie Professor D. Ebrard

in Erlangen äusserte in dem Vorwort zu seinem Christian

Emst, Gütersloh 1885, S. V.: „Die Aufnahme reformirter

Flüchtitngsgemeinden verstand sich unter dem reformirten

Kürstenhause der M.irk Brandenburg wie von selbst und ging

glatt ab." Auch er scheint vorauszusetzen, die hugenottische

(>>lonisation habe m unserm Lande keine .Schwierigkeiten

hervorgerufen. Und auch ich selbst war als berliner Colonist

Jahrzehnte in ähnlichen Vonirtheilen befangen. Krst die Ur-

kunden lehrten mich das Gegentheil. Und die Wahrheit
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inusste an*8 Licht Weine »Geschichte des hugenottischen Re-

fiiges in Deutschland*" S. 264 322 fg., 539 fg. u. ö., sowie

meine „Geschichte der firanzösischen Cölonieen der Provinz

Sachsen,'* Halle 1892 haben an der Hand der Urkunden {ge-

zeigt, dass nicht l)loss in andern deutschen Landen vielfach,

sondern auch in dem Reiche des Grossen Kurfürsten und

seiner Nachfolger das Wort galt; Habemus muita refugia,

paucos amicos.

Wie sehr aber das gesammte Leben der Röfiigi^ auch

unter dem preussischen Volke ein Kampf war, ein zwei-

hundertjähiiger Kampf um alle wesentlichen Bedingungen des

Paseins, das wurde mir immer Idarer, je tiefer ich forschte.

Für die Mehrzahl unserer Volksgenossen wird diese geschicht-

liche Wahrlieit eine neue Kntdeckung sein. Denn selbst in

den besten Fachbücliern über die franz«)sischen ("olonieen in

Brandenl)ur!4 - IVeussen, bei Charles Ancillon, Krnian, Weiss,

Reheim-Schwarzhach, Muret tindet sich von dem Kampfe auf

Leben und Tod kaum irgendwo ein Schimmer.

War ich beim ersten Bande vielfach in meinen Forschun-

gen durch treffliehe Druckwerke unterstützt, auch theilweise

noch beim zweiten, so beruht daher dieser Band fast nur auf

handschriftlichen Studien. Neben den fast überreichen Quellen

des Geheimen Staatsarchivs in Berlin, der Archive der hiesigen

königlichen Regierung, des Magistrats, des Gerichts, floss hier

ganz besonders reichlich der arcluvalische Strom der eigenen

Gemeinde.

Zu meiner Freude hat sich meine Klage von Band II.,

275, in Dank verwandelt. Ohne mein Zuthun, ganz aus freien

Stücken sandten mir am 23. Mai 1887 die Herrn Doctoren

Böringuier und Muret zur Benutzung freundlichst diejenigen

Magdeburger Akten, welche auf Prediger £nnan*8 Bitte ihm

aus meiner Gemeinde übersandt und seitdem unter den Er-

man*schen Manuscripten in dem reichen Archive des Con-

sistoirc fran^ais de Berlin aufbewahrt wurden. Es sind zum Theil

sehr eingehende Antworten auf l>nian's Fragen vom Pasteur

Provcn^al, dann aber auch aufdessen Veranlassung vom Secretaire

des Consistoire de Magdebourg, David Maiuadi^ — hier ein lieber
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und oft genannter Naiiie ; vom Richter Andresse, den wir unten

vorführen und vom Stadtrath* Jean Jacques Cuny,^ dem Ahn-

herrn des Cultusmiiiisters a. D. von Gossler' und des tieheinien

Justizraths Professor Dr. Ludwig von Cuny in Berhn.* Hätten

niir alle französischen Colonieen so reichlich und so im ail-

gemetnen Zuverlässiges für die Memoiren des Ennan beige-

steuert, wie es die hiesige that mit jenem starken Paquet ge-

schichtlicher Aussage und Urkunden, welches des Juge Mutter

kostenfrei von Magdebuig nach Berlin mitnahm! Andresse,

* der Richter, bezeugt, Pastor Proven^al hätte dies Paquet wohl

nicht unnützlicher Weise so stark gemacht, da die Akten der

Kirche viel mehr enthielten, als die des Gerichts (12. März

1783). Andresse erbat sich in diesem Hei^leitschreiben aus-

drücklich die Rücksendung der Gemeindcliste von 1686— 1706

und des Waisenhaus-Reglements. Dessenungeachtet, wie das

ja so zu gehen pflegt^ blieben unsere Akten in Berlin.

Und doch, wenn wir heut zu Tage nicht die Berliner Quellen

Ober die Magdeburger Colonie zuaehen dürften, so würden

oft nicht nur die lebhaftesten Farben, sondern zum Theil selbst

die wichtigsten Erei^sse unserm Geschichtsbilde fehlen.

Dies Bild hat nicht die Tendenz, irgend wem zu gefallen.

Ich glaubte, der Gemeinde, welche es hcrausgiebt, besser dienen

zu können, wenn ich es naturwahr zeichnete und uni^eschniiiikt

liess. Ich weiss wohl, dass es Personen giebt, welche Unfehl-

barkeit beanspruchen nicht bloss für sich, sondern auch für

alle ihre Vorgänger oder Vorfahren. Wie anders aber dachten

doch da die Evangelisten, die in dem Stammbaum des allein

Unfehlbaren den mordgesinnten Ehebrecher und die öffent-

liche Dirne nicht vergessen. Wir denken, dass es desto ehren-

werther sei, wenn der sich rein und ehrlich hSlt, der von

Missethütem abstammt; dass treu erarbeiteter Reichthum mehr

Ruhm bringt, als bloss ererbter; dass es für nichts Grosses

eine Schande ist, klein angefangen zu haben. Und anderer-

seits sollte doch ein hoher adliger Urs[)run^' vcrkoniniene Sub-

jekte gemahnen, dass sie, ihrer Familien- Mhre eingedenk, sich

endlich aufraffen, in kraft des altbewährten schönen Öprüch-

worts: Noblesse oblige. Und was von den Vorfahren gilt.
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das gilt auch von d^n Vorgängern im Amt Der Kampf der

Magdeburger Magistrate hat fast unzählige Mal den Kampf
in den Berliner Ministerien geschürt, verlängert und verbittert.

Das werden wir sehen. Und in blindem Hass ist da bisweilen

auf allen Seiten oben und unten gefehlt und gesündigt worden.

Das hat uns die Cieschichte gezeigt. Und die königlichen

Nachfolger liaben die Fehlgriffe ihrer \'orgänger wieder gut

gemacht durch immer neue und andere Behörden. Sprechen

das die Fürsten und die Minister öffentlich aus, darf es da die

Geschichte vertuschen, verschweigen oder unterdrücken? Mir

föUt es nicht ein, irgendwen, sei es Person, sei es Behörde,

mustern oder gar verletzen zu wollen. Allein ich glaube,

unter Ehrenmännern verletzt man mehr, wenn man sagt : für

Dich ist die Wahrheit nicht; als wenn man sie freinuithig

wiedergiebt, wie wir sie einf)fangen haben. Die Wahrheit

nicht h(")ren wollen, ist keineswei^s bloss das Unglück von

Königen gewesen, sondern unzählige Mal häufiger, das Unglück

von sehr kleinen Menschen. Auf Dank rechne ich nicht.

Doch auch Undank darf mich nicht beirren. Ist es doch

allerwege Hugenotten-Art gewesen, zu schwinmien wider den

Strom.

Magdeburg, den 2. September 1892.

Der Ver&sser.

'
l S. lU)tTm,inn: Gesch. von Magdeburg, ed. Hertel - Ilülsse, II. 611.

') Kr beuchtet ;il.tr nur Ober die Geschichte der liaiiilhing.sschule v<iin i.Juiii

1778, ') Familie von Gossler. Uerlin 1S86. S. 13, 11. Aull. Als Manuscript

gedruckt und uns freundlichst Qbersandt. *) Heringuier: Stemmtafeln 14.
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Kampf um die Privilegien,

Einleitung.

We irrnsl rcnoiincc all ^nnd scnso, if «c do not

CBCOuragc thc Kcfugccs hy all pos&iblc invitations.

Lord IblUiut, la. Jörn 1679^

Es wäre eine lelirreiche Aut^^aljc für Kaineralisten, die

Geschichte der verschwundenen Privilegien zu

schreiben, Ist es doch die seltsamste Eigenschaft wichtiger

Urkunden/ dass sie verschwinden. So waren die Privilegien,

welche das Edikt von Nantes den Hugen »ticn gewährte, an*

hundert Orten, lange vor dem förmlichen Widerruf des Edikts, -

verschwunden. So waren die Friedrichsdorfer Privilegien, trotz

unaufhörlicher Nachfrage seitens der Gemeinde, aus dem
obrigkeitlichen Archiv, wohin sie dieselben eingereicht, ver-

schwunden von Anfang 1749 bis um den 20. April 1771; und

für das endliche Wiedcraiiftauchen der oben unbequemen

Urkunde niusstc die Gemeinde 556 tlor 46 kr. zahlen.- So

w ar eine ^tossc Anzahl Magdeburger Hu^'enotten - Privile<,Men

oben und unten nicht zu linden. ... Um so sorgfältiger sollte

man Privilegien aufbewahren, um so treuer sie rechtzeitig

durch den Druck vervielfältigen.

Die hugenottischen Privilegien des gesammten Reiuge

bildeten ein Ganzes,' das unter den Röfiigi^ der verschiedenen

Länder eine fortwährende oscillirende Bewegung hervorrief.

«Es scheinen Selbige allezeit nur auf dem Sprunge zu stehen

1
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und den animum revertendi oder wenigstens miitandi niemals

völlig abzulegen: deswegen sie auch die Abolition des

Abzugsgeldes so anxie suchen.*"^ Eine ahnliche Hin* und

Her-Beweglichkeit von Süd nach Nord, Ost nach West, West

nach Süd, Ost nach Nord, Nord nach West, Süd nach Ost

ist mir sonst, ausser etwa bei den Zigeunern, niemals vor-

gekommen. Die Fürsten trugen die Schuld: denn sie lockten,

so laut sie konnten, durch unmer neue IVeiheitcn. Liefen

die sechs Freijahre von Brandenburg um, bej^'ann der Nachbar

mit Angebot von 10 Freijahren. Waren diese vorüber, be-

willigte der andre Nachbar 20. Auch kopirte der eine den

andern. Man schnitt die kurbrandenburgischen Privilegien nach

dem Muster der PfiÜzer zu,^ die würtembergischen und kur-

sächsischen nach dem Brandenburger, die Ansbacher nach den

Würtembergem: und auch die fertigen wurden in Bayreuth»

Hessen, Hannover, Braunschweig fortwährend modificirt. Jeder

suchte den Nachbar zu überbieten und ihm seine hugenottischen

Unterthancn abwendig zu machen. Erst recht spät trat man mit

so freiniüthiger Sprache heraus, wie 15. December 1698 der

Landgraf von Hessen-Darmstadt, er sei bereit, die Waldenser

theilweis aufzunehmen, falls sie 1) sich mit so genügenden

Lebensmitteln und Vorräthen versehen hätten, um Sr. Hoheit

und deren Unterthanen nicht zur Last zu fallen, und 2) eine

beträchtliche Summe Geldes mit in's Land brächten.* . . .

Solche Bedingungen klangen anders wie die ersten.

Die den französischen Exulanten, falls sie nach Kur-

brandenburg kamen, versprochenen Privilegien sind zusammen-

gefasst in dem Gnaden-Edikt von Potsdam vom 29. October

1685. tls war ein genialer Griff des grossen Kurfürsten. Ich

wüsste kein Privileg irgend einer französischen Colonie in

Preussen, welches nicht schon in jenem Gnadenedikt aus-

gesprochen oder doch darin angelegt wäre. Die ganze Welt

der hohenzollem*schen Wohlthaten an die Hugenotten ist in

ihm keimartig enthalten. Schade nur, dass man als Regel

aufstellen muss, sie galten generaliter für alle, in specie

für keinen. Sobald man an der Hand der Urkunden irgend

einem Einzelfall auf den lirund geht, so wird man, in welcher
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preußischen Kolonie es sei, gewahr, dass die Behörde für

nOthig hielt, jeden neuen Fall, der sich ihr darbot, als Aus-
nahme zu behandeln, auf die man die General- Privilegien

nicht anwenden dürfe. Ja sie pflegten sich darin so zu steifen,

dass selbst ein kurförstlich - königliches Personal - Patent dem
armen Exulanten oft noch lange keine Ruhe verschaffte.

Die Regel ertödtet die Ausnahme (Lex generalis derogat

legi speciali): die deutsche Grundverfassung ist älter und

könne nicht aufgehoben werden durch das Gnaden-Edikt, das

ist der Standpunkt der deutschen Behörden. Die Ausnahme

bringt die Regel zum Schweigen (Lex specialis derogat legi

generali): das Gnaden-Edikt eximirt die Colonisten von all

und jeder Grundverfassung, das ist der Standpunkt der

„Hugenotten**. Schon 1740 beschwerte sich die fran-

zösische Oberbehörde beim König, dass alle und
jedes Privilegium der Colonisten durch die

deutschen Behörden mit Füssen getreten werde.
l-nd einer der edelsten Hugenotten Geheimrath de Campagne
klagt 1765: „Es ist ärgerlich, dass man unablässig ringen muss

gegen das General-Direktorium und gegen die Kammer,
welche über die Verfassung unserer Kolonien nicht orientirt

sind oder es nicht sein wollen, um ja unsere Privilegien

ungestraft übertreten zu können. Und doch hängt es von der

, Kammer oder einer andern Körperschaft ebenso wenig ab,

Verfügungen gegen diese Privilegien zu treffen , als es von

den Unterthanen Sr. Maj. abhängt, gcyen seine Ordonnancen

oder gegen seinen erklärten Willen zu handeln.'' FJn neuer

Beweis für den Scharfblick des (irossen Kurfürsten ist die

Thatsache, dass überall die Colonien welken und untergehen

in dem Masse, als die von ihm ihnen verliehenen Privilegien

schwinden. Um die Colonien zu erhalten, musste man die

Privflegien erhalten. Es liegt auf der Hand, dass in Colonien

wie Friedrichsdorfam Taunus und Domholzhausen bei Homburg,

wo jedem Deutschen die Ansiedlung am Ort der
Colonisten durch die Stiftungsurkunde* untersagt
"war,^ derartige Privilegien, besonders die der französischen

Zünfte, französischen Kaufmannschaft; französischen Bauerschaft,
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sich besser erhalten und beobachten Hessen , als in Städten,

wie Magdeburg, wo sie in der täglichen Berührung mit den

AltbOrgem sich nur zu schnell zerrieben.

• Und doch die Magdeburger Colonie muss dem Grossen

Kurfürsten ganz besonders an s Herz gewachsen gewesen sein.

Denn er gab ihr ein Privileg, wie es in Preussen keine andre

Colonie besass. Aus I'iircht vor Missgunst wurde es niemals

veröffentlicht. Dennoch hatte es volle Kraft. Auch bezog sich

darauf der König zurück im Edikt vom 8. April 1709.

Es ging dahin, dass die Magdeburger französische Colonie

von Anfang der Stiftung an 20 Jahre Freiheiten haben

sollte. ^0 Sobald diese Freijahre lun waren, sollte sie alle

öffentlichen Lasten tragen. Nimmt man als das Jahr der

Stiftung 1686 an, so datirt der Ablauf der Privilegien von

1706 ab.^^

Als nun die in unserer Colonie so lebhaft gefürchtete

Zeit herankam, drängte sich allen die ücberzeu'^ung auf, dass, si

Sa Majeste n'a bonte d'y reniMier, dies Jahr eine al \ ^cm eine

Zerstreuung der hiesigen Colonie herbeifuhren könnte

(que cela ne donne lieu a dissipcr cette colonie). Und in

der That er^nng eine königliche Ordre, die Franchisen der

Magdeburger Colonie müssen nach verflossenen 20 Jahren

gänzlich cesstren und sollen keine von den Neuankommenden

selbige alldort weiter zu geniessen haben. Auch von dieser

Ordre erhellt das Datum nicht Bei Gelegenheit des Gesuchs von

dem wohlhabenden joailler aus Mazamet,^^ Jaccjues Garrigues

indessen wird dieses Rescrijjt stillschweigend durclibrochen

und aufgehoben, indem man ihm 1.") Jahre Ereiheit vom
'rai,'e seines hiesigen Etablissements an gewährte,

gerade wie an allen andern preussischen Orten (24. März 1708)J*

Allerdings koimte ein einziger Präzedenzfall noch keine neue

Observanz schaffen. £s erschien daher von der äussersten

Wichtigkeit, den. Fall obrigkeitlich generalisiren zu lassen.

' Die darauf gerichteten Magdebui^er Bestrebungen wurden mit

Erfolg gekrönt. Am 8. April 1709 erging ein Rescript,

dass die alle Privilegien beseitigende Verordnung auf irriges

Vorstellen ergangen sei ; deshalb werde sie wohlbedächtig
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hierdurch wieder a\ifgch()l)cn. Und soll fortan mit den

Franchisen in Magdeburg wie in unsern Residenzien
und andern Colon! een gehalten werden,** sodass

ein jeder von den Kefugirten die 15 FreiJahre geniesst

von der Zeit seiner Etablirung, in Magdeburg
oder sonst in unsern Landen, an. Zu diesem Behuf

sollen die französischen Gerichte laut Edikt vom 4. Juli 1706

eine accurate Liste halten und darin verzeichnen , welcher

Zeit ein jeder in unsere Laude gekommen und sich darin

elabüret hat.**

So der Fiirst Anders das Volk. Das ^anneine Volk

hasst alles Fremde, gerade wie es die Thiere thun. Wäre
er ehrlich, sagt man. warum geht er denn in's Elend? Elend

und Ausland sind im Volke gleichbedeutend. Der Fremde

ist lächerlich, darum verächtlich. Der Fremde ist obdachlos,

darum eigenthumslos. Er ist ein Eindringling, darum ein Dieb,

ein Betrüger. • Der Fremde und ganz besonders der Franzose

kommt mit dem Grundsatz : Ote-toi de la
,

pour que je m y

iiiettc. Er kommt als Landplage , damit die alten Hürj^er

\ erhungern. Er sliet Misstrauen bei den Fürsten ge^en die

eigenen Unterthanen , um sich vom Fett des Landes zu er-

nähren. Er ruft durch die vermehrte Nachfrage allgemeine

Theuerung hervor und verdirbt die Sitten durch Beseitigung

des alten guten Rechts. Und solch ein Mensch erschwindelt

sich noch Privilegien! So dachte das gemeine Volk, nicht

in Deutschland allein.

„Ausschluss aller internationaler vatertandsloser Elemente**,

das ist überall das Programm ^^ewesen bei den breiten Massen.

Die Hufjenotten hingegen pruklamirten den Reichs-! lottes-

Grundsatz: „Lieb und werth ist mir das Vaterland. lieber die

Gewissensfreiheit'' (Patria cara , carior libertas. Laurent des

Bouveries, Earl of Radnor 1568).

Als nach der Bartholomäus-Nacht verfolgte Protestanten

aus Frankreich nach England flohen, zog die Verfolgung und

der Hohn ihnen nach. Das englische Volk nannte die

Glaubensflüchtlinge französische Hunde (french dogs). Man

murrte, durch die Einwanderung bereichem sich die Fremden
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und die natürlichen Unterthanen verarmen. Man nähre einen

Skorpion am Husen. Man nehme den Kindern das Brot und

reiche es den Hunden. Die Concurrenz ertödte jeden Handel.

Die Einwanderer böten alles billig und schlecht. Man war

nahe daran 1588 durch eine zum Parlamentsbeschluss erhobene

Bill against Strangers die armen Exulanten wieder auszustossen.

Es galt als Gnade, dass man ihnen erlaubte zu bleiben, unter

der Bedingung, ihre Armen selbst zu erhalten. Im Jahre 1598

wurde den Fremden jeder Handel in London verboten.^' Die

eingewurzelte Rohheit und mürrische Bosheit der englischen

Nation gegen die Ausländer und Fremden (the inveterale

fierceness and cankered malice of the Knglish nation against

foreigners and strangers) rief in der Behandlung der Hugenotten

in England manche Tragödien hervor. Der seit 1679 an-

gebahnte Naturalisationsbefehl des Königs Carl IL vom
14. October 1681 konnte^ weil er dem Volke verhasst war,

durch ein Vierteljahrhundert in die Parlamentsacten nicht ein-

registrirt werden. Im Jahre 1694 ist einem Parlamentsglied

für die Fremdenveijagung das Grund genug, dass von 40,000

eingewanderten Franzosen kaum einer den Acker baue und den

Pflug führe: die Landsklaverei überlasse man Eingeborenen.

Und dieser oft ausgesprochene Widerwille und Ekel vor den

Fremden verblieb dem englischen Volk noch anderthalb Jahr-

hunderte später. Hoch über dem Volk stehen ja Milnner, wie

Lord Halifax, der am 12. Juni 1679 erklärte: »Wir roüssten

alles gesunden Menschenverstandes baar sein, wollten wir nicht

die R^ftigiös durch alle nur möglichen Zuladungen er-

muthigen, zu uns zu kommen**, und 1681: «Ich werde es

wagen, meinen Protestantismus jedermann zu beweisen, indem

ich alles thue, was in meinen Kräften steht, um diejenigen

zu ermuthigcn, welche ihr Hciligthum (sanctuarv) von

Frankreich nach England verlegen. "^^ Indess noch 1712

trug die englische Uofkirche dem Hofe eine ernstliche

Warnung vor wegen der unausbleiblichen Gefahr, die

aus der Gegenwart freier Hugenotten für Staat und Kirche,

ja för das ganze Land erwachse. — Ich nenne hier

zuerst das englische Volk, weil es heute berühmt ist.
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als das Volk einer unvergleichlichen , ich würde sagen,

ganz unglaublichen (iastfreundschaft, hätte ich sie nicht selbst

(1888) erprobt gefunden.

Nicht besser nahm das gemeine Volk die Glaubensflücht-

linge auf in der Schweiz, in Schweden, in Dänemark,''^ in

RuBsland. Wie viele wurden in der protestantischen Schweiz

beraubt und niedergeschlagen! Wie viele sind in Schweden,

Dänemark, Russland erfroren, weil man ihnen Herd und

Decke weigerte und nicht einmal den Greisen, Kranken und

Kindern einen Wagen lieh, weiter zu ziehen.

Auch in Deutschland war der Neid gegen die privile^jirten

Fremden geschäftig, die unsinnigsten Gerüchte zu erfmden,

und machte sie der blinden Masse glaubwürdig. Im Juli 1681

verleumdeten „böse und aufrührerische Geister** den Berliner

Hugenotten - Prediger Abbadie, er habe den König von

Frankreich, den Verbflndeten unseres Kurfürsten, mit Pharao

und Antiochus verglichen. Dem französischen Gesandten,

Graf Röbenac, kam das zu Ohren. Da ging Abbadie zu ihm

und rechtfertigte sich, indem er ihm die angegriffenen Stellen

seiner Predigt vorzeigte. Der Gesandte zuckte mit den

Schultern und sagte: „böser Wille habe ihm das unter-

geschoben!"*^ Ende Juni 1683 sprengten die Feinde der

Berliner Hugenotten bei Hof aus, letztere weigerten sich die

Schlosskapeile, in welche der Leichnam der Kronprinzessin

au%ebahrt werden sollte, zu rflumen. Um diese Verleumdung

kurz abzuschneiden, wurde Herr Abbadie zum Kurprinzen

deputirt. Dieser eiklärte ihm, er sei von unserer Unschuld

überzeugt.'^ Noch im März 1685 drangen neue Verleumdungen

an den Berliner Hof. Indess der Kurfürst Hess der französischen

Gemeinde durch den Hofprediger Brunsenius sagen, er würde

„den gegen uns gerichteten lunflüsterungen fortan kein Gehör

mehr schenken , vielmehr uns derartige Berichte urkundlich

mitlheilen, damit wir uns rechtfertigen könnten."**' Allein

die Berliner Verleumder schwiegen nicht Am 14. Juli 1687

beauftragt das Consistoire de T^glise fran^aise r§form^ de

Berlin den Mr. de Montanhac, eine Beschwerde aufzusetzen

gegen die Verleumdung, als sei »die firanzösische Nation**
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gewillt gewesen, die Stadt Berlin in Brand zu stecken. ***\ Und
anderswo in Deutschland ^\n<:^ es geradeso zu. Als Prediger

Daniel Martin , der Führer von 10

—

12,( HX) Waklensern aus

dem Thal IVagelas , heim Grafen von Homburg zu Ansehn

stieg und ihm der Unterricht der gräflichen Kinder anvertraut

wurde, verbreiteten die Deutschen, aus Furcht, an Gunst beim

Grafen einzubüssen, das Gerücht, die gräflichen Kinder hatten

Ungeziefer aufgefangen, indem ihr gräflicher Instructor arme

und kranke Leute (seine Beichtkinder) besuchte. Der Graf

lieh der Verleumdung Gehör, und Martin, wieder zum Wander-
stab greifend

,
zog mit seiner Gemeinde zur Gräfin von

Schaumburg (8. December 1687). Doch hält ihn seine Er-

fahrung zurück, der mehrfachen Hilte der Gräfin, zu ihr in's

Schloss zu ziehen, zu willfahren: er blieb in der Stroh- und

Lehmhütte neben seinen unsaubem elenden Armen und

Kranken. Als auch seine beiden Töchter an der Seuche

sterben — seine Frau war noch in Mentole von den Dragonern

ermordet worden — findet sich niemand, der sie beerdigt:

und der Prediger muss mit eigener Hand sie aufdem Kirchhof

zu Holzappel begraben. Wie nun aber gar einige zuwandernde

Waldenser in der kalten Winternarht vom 5./6. Januar i688

neben der Wohnung des Pfarrer Martin, weil sie in dem mit

Kranken überfüllten Holzapjjel kein Quartier finden, sich

unter den Bäumen im Freien gelagert, und, um zu kochen

und sich zu erwärmen, ein Feuer angezündet, vor Müdigkeit

nach der langen Wanderung dem Schlaf nachgegeben und nicht

bemerkt hatten , dass das Feuer , ohne jedoch Schaden zu thun,

um sich griff : da entstand im benachbarten Esthen so grosser

Feuerlärm, dass die allgemeine Entrüstung über das Lumpen-

gesinde! der wälschen Fremden bis zu den Ohren der Gräfin drang.

Es fehlte nicht \iel, sie wären trotz Winterskältc wieder ver-

jagt worden. Sie blieben, um im fremden Lande zu sterben.

In des Pfarrers Hause allein lagen 42—50 Kranke. Als die

Waldenser für diese ihre Kranken auf dem Felde bei Kramberg

Arzneikräuter sammelten , wehrten es ihnen die Kraniberger

und beschwerten sich beim Kammerdirektor in Schaumburg.

Pfarrer Martin erwiderte, es sei zwar kein Schaden geschehen;
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doch lim des lieben Friedenswillen wolle er keine Heil-Kräuter

mehr saninicln lassen. . . . Wir kennen ans unserer eit^enen

Provinz die Harte der Hallenser, Halberstädter, Bur^^enser,

Calbenser, Stendaler, Neuhaldenslebener.** Und mit der Härte

Hand in Hand ging der Hohn. Ueber die Dornholzhauser

Waldenser-Colonie lief bei den deutschen Nachbarn folgende

Anekdote und wird noch heute geglaubt : „Als dort 1699 die

Waldenser ihren ersten Schüben wählen sollten, zogen sie in

die Kirche und bezeichneten einige Männer, die besonders durch

Alter und Verstand hervorraf^ten. Diese Hessen sich schweigend

nieder an einem Tisch, auf welchen sie ihre Bürte legten"

— die Aeltesten der Waldenser heissen nämlich Barbes —
„und in die Mitte setzten sie — eine Laus. Alle blickten

ängstlich ihr nach, in wessen Bart sie aufsteigen würde. Die

Laus machte sorgsam die Runde, prüfte alle Bärte, und findet

endlich den Auserwählten, in dessen Bart sie verschwindet.

Und damit ist dieser zuin Schulzen bestimmt. '''^

Wie heut zu Tage das gemeine Volk sich geneigt zeigt.

Betrug und Uebervortheilung durch Christen stets auf Rech-

nung der Juden zu setzen , da letzteren ihre Religion gebiete,

den Fremden zu hintergehen: so war 1686 und in dem
folgenden Halbjahrhundert auch das Mai^deburger Volk geneigt,

jede Benachtheiligung im Handel den reformirten französischen

Exulanten zuzuschreiben. Schon am 1 1 . December 1689

musste eine gemischte Commission in Magdeburg die Klagen

untersuchen, als bedienten sich die Franzosen im Handel und

Wandel falscher Maasse und Gewichte, und sie ab-

stellen.** Die Franzosen konnten froh sein, wenn das einzige

Geld , was sie besassen , die Louis d*or, Louis blancs, 6cus

soleil , livres , sous und deniers von den Deutschen nicht für

offenbare l'alschmünzerei ausgeschriecn wurde. Auch hatte

so manch' einer gewiss die Meinung sit h nicht nehmen lassen,

dass diese Leute die „ Allerweltssprache", unser liebes Deutsch,

sehr wohl wussten, aber nur nicht gebrauchten, um ihre

Wirthe, die kein Französisch verständen, besser betrügen zu

können. Ist doch der „Bauer** sehr schlau, auch wenn er in der

Stadt wohnt.
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In Wirklichkeit stand es anders. Wer jeden nur erdenk-

lichen Vortheil in die Schanze schlägt, um seinem Glauben

leben zu können, ist entweder sehr beschränkt, odfer — ehrlich.

Dass die Refugies nicht beschränkt waren, zeigt die Geschichte

der Industrie aller Länder. Die Hugenotten waren also grund-

ehrlich. Die Processe, wo deutsche Handwerker oder

deutsche Kaufleute die R6fugi^ betrogen oder bestohlen

haben, sind auch in Magdeburg nicht selten. Nach dem
Grundsatz: »Wo der Schuldige hingehört, wird Gericht ge-

halten** gingen alle die FflUe, wo Deutsche die Diebe oder

Betrfiger waren, die deutschen Gerichte an. In unseren

französischen Acten fehlen daher diese Art Prozesse. Und
nur zufällig erfahren wir davon.

So klagen Jacq. Vignoles und Michel M onset 1692

gegen David Heiwing um 2045 Thlr., die er ihnen schuldig ge-

blieben sei. So wird der Fabrikant Kopisch verurtheilt, Seide,

die er dem Hercule Vierne gestohlen hatte (15. M&rs 1694);

Krayt verurtheilt, Strümpfe » die ihm Pierre de Leuse anver-

traut hatte (23. d. M.), zu ersetzen u. dgl. m.

Ganz besonders neideten die Deutschen, deren Ureltem

für den Landesförsten Gut und Blut gelassen, den neuen

Eindringlingen ihre Privilegien. „Damit alle Marchandise in

ihre Hände falle, suchten die Franzosen, theils aus Bosheit,

theils aus Privatinteresse unterschiedene wohlhabende deutsche

Kaufleute, die hierherziehen wollten, abwendig zu machen.**

Wo Deutsche sich anbauen könnten , da erhöben sich Fran-

zosen-Häuser. Wenn französische Adlige oder Räthe in Hof-

stellen aufrückten» erschien das bald als Beeinträchtigung der des

Rechts und der Sitten weit «besser kundigen Landeskinder**, bald

als der Beginn der «Gewalthaberei über die natürlich

aucjeborenen Bürger.** Auch sollten, meinte das Volk,

behuts Förderung des Handwerks, die neuen Privile^nen nicht

den Franzosen , sondern der ganzen Stadt gegeben werden.

Das erfordere die (ierechtigkeit.

Nur die sog. „Dummen** stellten auch in Magdeburg sich

auf die Seite der Fremden. Deutsche Lehrlinge und Gesellen,

welche bei französischen Meistern, deutsche Domestiquen,
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welche bei französischen Herrschaften standen . gaben es

für einen Vorzug aus. als Insassen eines französischen

Hauses zu der pri vilegirten Nation zu gehören. Mit

ihren Lehrherm und Brotherrn pflegten sie diejenige Kirche zu

besuchen, wo die Modesprache, die Sprache der feinen Welt,

gesprochen wurde. Und da unsere neuen Büiiger nur des Fran-

zösischen kundige Leute anzuwerben pflegten, so bewarben

sich solche Lehrlinge und Gesellen gern als Meister um das

französische Bürgerrecht, verlangten auci^wohl als „Franzosen**

oder Zugehörige unentgeltlich in die Zunft aufgenommen zu

werden. Und hatte der Üienstbcjte eines Franzosen sich ver-

gangen , so wurde er in der bekannten glatten und schnellen

Weise vom französischen Richter unentgeltlich abgeurtheilt,

freigesprochen oder zu winzigen Strafen verdammt Ich sehe

von solchen Fällen ab, wo treue und langjährig* bewährte

deutsche Dienstboten durch ihre hugenottischen Heirschaften

mit reichen Legaten, Häusern und Erbgeldem belohnt wurden.

Liegt mir doch fem zu behaupten, dass Hugenotten ihre

Dienstboten besser zu behandeln, grossmüthiger zu belohnen

pflegten , als gemeinhin die damals noch etwas rohen Deutschen

gethan. Aber auffallend ist es mir, dass seit der Zeit, wo die

Juges von der Oberbehörde angehalten wurden , alljährlich an

den Hof zu berichten, wie viel deutsche Dienstboten
von den Franzosen gehalten würden, die Zahl derselben lange

Zeit zunimmt Das Ueble brachten die deutschen Dienstboten

mit sich, dass um ihretwillen nicht selten Streit kam mit dem
deutschen Magistrat So z. B. als der letztere den Joachim

Gerlach, Gesellen des Hutmacher Jacques Pascal arretiren

Hess (1739). Auch bestahlen die deutschen Dienstboten oft

und gern ihre „privilegirten" Herrschaften, ohne sich ein (ie-

wissen daraus zu machen.

Schlimm andrerseits für die deutschen Wirtlic war bei

den Exulanten der Mangel an Sesshaftigkeit. Goldschmied

Burkard Joh. Weigel z. B. vermiethet einen Laden an den

Kaufmann (Daniel) Tansard.*' Statt ihn zu beziehen, macht

er sich heimlich davon (nach Berlin). Da Tansard arm

ist, hält sich Weigel an dessen Frau als Bürgin. Allein die
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Justice sup^rieure, an welche die Klage geht, weist den Wirth

ab, weil Frau Tansard ne s*e8t point cautionn^e valablement

pour son mari ä l'dgard dudit loyer. Untz. de Jariges (sie),

E. du Trossel, Augier, Achard, d'Aussiii 2./ 17. Juli 1743. Wer
haftet nun? Bisweilen litten die Deutschen auch vSchaden, weil

sie den Rechtsboden der „Franzosen" nicht kannten. Tobias

P eters z. B. hat für 470 Thir. von dem französischen Kirchen-

CoUegium ein Haus bei dessen Subhastation als Meistbietender

erstanden. Die Armen der französischen Kirche hatten dies

Haus einst von Matthieu Ravanel und Pierre Huguet
geerbt Obwohl Peters es sogleich bezog und „viel darin

verwendet haben will**, weigert sich der französische Magi-

strat, es ihm zuzuschlagen, weil — „ich ein Teutscher
bin." Er bittet daher den König am 9. Juni 1744, nicht zu

<;^estatten, dass die Franzosen „dero höchste Gnade und
Schutz wider dero angeborne teutsche getreue

Unterthanen dergestalt missbrauchen und dem Com-

inercio Tort thun dürfen." Minister Brandt fordert (24. Juni 1744)

Bericht, und erfährt, dass die französische Oberbehörde die

Eriaubniss zum Verkauf des Kirchenhauses nicht gegeben

habe. Am 30. Juli klagt Peters, als ein einfältiger Mann

habe er nicht wissen können, ob das Decret de alienando

dem Presbyterium schon vorlag. Am 20. August 1744 be-

richtet Juge P^guilhen, 1. December 1743 habe das Con-

sistoire superieur die Eriaubniss zum Verkauf jenes Kirchen-

hauses geweigert. Das französische Gericht trägt nun darauf

an, seinen wissentlichen Verleumder, Peters, zu bestrafen,

parce ([u'il a denigr6 la justice." Gewiss etwas hart!

Die beiden „Nationen** trauten einander kaum über den

Weg. Jedes Arge verstand sich auf der andern Seite von

selbst. Als der Directeur unserer Colonie nach Minden schrieb

an den Advocaten Reimondon mit der Bitte, dort Lotterie-

Loose zum Besten unserer Kirche unterzubringen, schrieb

Reiniondon am 24. Februar 1720 hierher zurück: „Es genügt,

dass es eine französische Eotterie ist, um die Deutschen zu

hindern. Loose zu kaufen.-'-' Desgleichen schreibt am 9. Mai

1720 der Ancien Jean Key aus Frankfurt a. M. hierher, man
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solle sich nur nicht die Hoffnung machen, auch nur Ein Loos

bei den Lutheranern abzusetzen, avant une Eversion terrible

contre nous quoique nous leur tömoignions en toute occasion

notre afTection fratemelle. Und wie die Mindener und Frank-

furter, so die Magdeburger. Das patentirte Misstrauen sprang

herQber, hinüber zwischen beiden Nationen und erzeugte an-

dauernde Gewitterschwüle. Noch 1735 ist das Volk nicht

weiser jj^eworden. „Mit seiner gewohnten Bosheit (avec sa

* malignite ordinaire) schleppte es , von Eifersucht cnir<,^estachelt,

gegen die neuen Ankömmlinge alle Arten Hindernisse zu-

sammen, deren es nur habhaft werden konnte" , so urtheUt

Friedrich IL als Kronprinz aus dem preussischen Wehlau über

das Benehmen der Altangesessenen gegen die neu eingeführten

Salzburger Glaubensflflchtlinge.*^ Und gerade so misstrauisch

zeigte sich das Volk, als Friedrich zur Regierung gekommen
gegen die R^fugies, wie überall, so auch in Magdeburg.

Der französische Hutmacher Fran^ois Astier hinterlässt

einen krankiiclien Knaben. Den ühcrniiiiint Nachbar Onkel

Meyer, ein deutscher 'r()pfer,^* umsonst. Als das Franzosenkind

von starker Lungenentzündung erfasst wird, sendet das Prcsby-

terium den Gemeinde-Chirurgen Voyzin zu seiner Behandlung.

Meyer, des Kindes Onkel und präsumptiver Erbe, wies den

Arzt zurück. Der Verdacht tauchte auf, Meyer wünsche, dass

sein Neffe sterbe. Jean Henry Bouvier, der Vormund, will

den kleinen Astier fortnehmen und in das franzOsisclie

Waisenhaus bringen. Meyer gab den Neffen nicht heraus.

Der deutsche Magistrat stand ihm bei, auch die Regienmg.

Das französische Waisenhaus wisse, dass das Kind schwächlich

sei und wolle es nur beerben. Die Justice kla^^t ('20. October

1758). Die Justice sup^rieure constatirt (29. Januar 1759), dass

Meyer den Knaben übel behandelte, ihm auch die nöthigen

Kleider nicht beschaffe. Vergebens! . . . Gewiss fiel bei der

dauernden Erregtheit der „Nationen" es oft schwer, die Sach-

lage zu ennitteh. Hegen wir unsererseits die Ueberzeugung,

dass unser Waisenhaus den kleinen Hugenotten nicht um-

bringen wollte, warum sollen wir Mordgelüste bei dem Onkel

des Knaben voraussetzen r Als er. ihn unentgeltlich in Pflege
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nahm, konnte er da vorher wissen , dass das Kind an lAin^en-

entzündung erkranken würde? Und war es dem deutschen

Manne zu verdenken , dass er solchen hergelaufenen „Pfuscher**

bei seinem Neffen als Arzt nicht wünschte? Vielleicht waren

die hüben und drüben bis aufs Blut gepeinigten Hugenotten

oft ohne Grund argwöhnisch und daher ungerecht gegen ihre

kalten Wirthe.

In der Verhunzung seines Namens sah mancher empfind-

liche Franzose einen ganz unleidlichen Spott. Dabei war*

es doch nicht böse p^emeint, wenn das Volk sich die fran-

zösischen Namen zurechtstutzte. Finden wir doch solche Zu-

rechtstutzungen bei allen Völkern. So erhielt in England der

Name Petit 11, L'empereur 12. Courtauld 13, Lannoy 14,

Tavemier 15, Leclerc 16, Lefevre 17, Prevöt 18, Malbrane

und Lescalier je 24, Philippot 30, Farvaque 42 verschiedene

Formen.'* Und in der bairischen Pfalz werden Catoir Gad-

doar, Cordier Gordjee, Chevalier Schwaljee, Chenon Schönung,

Jaquemart Schackmar^ Jourdain Schording, Vmcent Weisang,

Carbon Karbung, Vöron Wehrung, Jardin Schardein, Hubin

Hubing u. 8. w.'* Aehnlich ging es hier zu selbst bei dem
deutschen Magistrat , bei der Domainen - Kammer , bei der

Regierung, beim Minister. Das geschieht nur, weil man es

nicht besser verstand. So wurde Pierre Du Hose, der Fabri-

kant, [r^ose und Böse, Juwelier Guarrigues Garricke und

Gericke, Richter Lugandy Lagundi.** Und so ist es nur der Ver-

such, Unverständliches sich näherzubringen» wenn das hiesige

Wasserkunstamt (6. Mai 1737) den Schlosser Scipion Deleuze

zu Suppion Deluse, die Wittwe Pölisson zu Plisson , den Simon

Sabatier zu Sabatje, den Abraham Bertaud zu Berto, den

Jean Cuny zu Cunant, den Fran^ois Meurier zu Merrie, den

Louis Cime! zu Ludewig C'himel oder Schimmel macht.

Selbst das war wohl nicht so giftig t^emeint, als es klingt,

wenn in der Nacht vom 2. October 1718 die Frau des Kauf-

mann Drehne auf dem Markt den Feuerwächtem (guets) zu-

rief: „Lasset die Franzosen brennen."'^ In Drehne's

Hause war ja das Feuer ausgekommen , in Drehne s Speicher

jenes Pulverfass gesprungen , welches sieben Häuser und auch
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den Galgen auf dem alten Markt zerstörte. Indem die Feuer-

wächter nach der Jenseite liefen, wo Mainadi6*s und Garri-

gues* Häuser durch brennende Kienbündel, die aus Drehnes

Küche herüberflogen, in Brand geriethen, und indem sie dort

drüben Mühe hatten, den kranken Mainadiö aus den Flammen
schaffen zu lassen und die schlafenden Franzosen zu wecken,

meinte Frau Drehne ihrem doch in weit grösserer Gefahr

schwebenden eigenen Hause würde die rettende Hülfe in-

soweit entzogen oder damit doch geschwächt. Indessen, mag
man die hochgradig aufgeregte Frau wegen ihrer Aeusserung

auch so viel thunlich entschuldigen, die Angst verrieth doch

des innersten Herzens Gedanken , und der wies zum hundert-

sten Mal darauf hin, dass die durch Privilegien wohlhabend

gewordenen Franzosen auch den reichsten Deutschen in

Magdeburg ein Dom im Auge blieben. Die Privilegien

sind die Saat des Hasses und Neides. Und wenn bei jeder

Gelegenheit, ja sogar bei den Beerdigungen (ä leurs

enterremens) die Deutschen den Franzosen ihre Verachtung
zeigten, indem sie sie öffentlich beschimpften, so traf

wiederum jener lutherische Pastor von Magdeburg nach allge-

meinem Volksglauben den Nagel auf den Kopf, der da

gegen die Hugenotten predigte und ausrief: DieFranzosen
sind gekommen, um euch aus Haus und Nest zu

vertreiben (les Francais ^taient venus pour faire dönicher

les habitans de leurs maisons).*'

Die Deutschen beleidigten und beschädigten die Franzosen

aus Princip, um sie bald wieder los zu werden. Und in

Gemässheit des allgemein geltenden Grundsatzes: Jus sequitur

reum, hatte, sobald ein Deutscher einen „Franzosen" verletzt

oder geschädigt, der deutsche Magistrat das Vergehen oder

Verbrechen zu ahnden. Mit der Bestrafung eines Deutschen

aber um eines bloss so hergelaufenen Franzosen willen, pflegte

sich der deutsche Magistrat nicht grade zu übereilen. Gewöhn-

lich verlor der Franzose beim ProzessfÜhren Zeit und Geld;

sem Recht eriangte er nicht*'

So war am 21. Januar 1696 nachts das Gewölbe des

Kaufmann Martin Richter hierselbst erbrochen und ihm Kameel-
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haare, Stoffe, Taflfet, Seidenband u. dgl. im Werth von 812Thlr.,

im April al)er dem Manufacturier David Douzal^** durch

niichtlichcn Kinhrucli 9 Dutzend Paar vStrümpfc zu 122 Thlr.

Werth ^^estohlen worden. Durch einen Zettel kam heraus,

dass Jürgen Düring der Dieb , dessen Frau und die des Joh.

Dietrich Habermann die Helfershelferinnen, die Ausführer des

ersten Einbruchs aber drei Soldaten waren. Schon vorher

hatte Daring mit seinem Vater zu Güsen 2 Pferde, zu Neuen-

Klietschen 3 Bienenstöcke, und, wie er in der Tortur gestand,

von einem Franzosen ein halbes Schock Holz gestohlen.

Auch die Habermann hatte sich schon vorher der Hehlerei schuldig

^cniaclU. Durinj^ hatte damals auf dei Fcstvnij^^ in Magdeburg

karren müssen. Dennoch hatte ihn Douzal in Dienst ge-

nommen und lange genug behalten : so gering war die Auswahl

deutscher Diener für die ortsfremden Franzosen. Auch nach dem
Diebstahl noch hatte ihn Douzal behalten, weil er mit seiner

Manufactur und Waarenlager wohl betraut war. Als jedoch

Douzal von der Reise zurückkehrte und dem Daring ernste

Vorstellungen machte, vergriff sich dieser an ihm und an seinem

Weibe. Auf dieses freche Attentat hin gegen Douzals Leben

und das seiner Frau, warf er ihn zur Thür hinaus und behielt

ihm die Möbel, obwohl sie kaum den 20. Theil des Ge-

stohlenen an Werth hatten. Der deutsche Magistrat, dem die

Sache angezeigt wurde, liess Düring \ erhaften und Habermann

steckbrieflich verfolgen. Letzterer trieb sich , mit Tabak

handelnd, bald zu Hildesheim, bald zu Quedlinburg
herum. Da beide Gebiete unter fremder Jurisdiktion

lagen, konnte man ihm nichts anhaben. Der deutsche Magistrat

wusste nun in dem sehr einfachen Fall so viel Schwierigkeiten

herauszutüfiteln, dass David Douzal sich genöthigt sah, unter

Darangabe seines Handels und der Ueberlassung der Leitung

seiner Manufaktur von 6 Strumpfweljestühien an seine IChcfrau,

zwei Monate hintereinander in IkMÜn von Hinz zu Kunz zu

lauten. Inzwischen wagte die Frau nicht ihr Haus zu ver-

lassen, aus Furcht, von der Bande überfallen zu werden. Und
da Düring zeitweise der Haft entlassen wurde , so war auch

Douzal in Magdeburg seines Lebens nicht sicher. Weder
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seine Strumpfe noch sein Geld erhielt er zurück und der

Prozess wurde hingezogen. Natürlich beschwerte er sich beim

KOnig gegen den Deutschen Magistrat. Dieser ant-

wortete, Douzal habe „in recht bosshafter Intention

uns anzutasten ihm flQrgenommen und dem Rathhause hier^

selbst durch seinen U nfug viele Kosten und vergebliche Mühe
niuthwillig kausiret , auch uns in unverdiente Gnade (!)

setzen wollen" (16. März 1698). Inzwischen werden die Akten

bei den
J uristen-Facul täten emsig herumgeschickt.

Halle sentirt für den Düring den Strang, (ur die beiden

andern die peinliche (!) Frage, ob sie nicht von dem Dieb-

stahl gewusst und dabei hülfreiche Hand geleistet haben ^ Auf
Ersuchen des Inquisiten gehen darauf die Akten an die

Universität Jena. Diese sentirt, das Todesurtheil sei noch nicht

zu vollstrecken, sondern Düring zuvor wegen des Richter'schen

Diebstahls peinlich zu befragen; gegen die beiden Andern

aber keine Peinlichkeit vorzunehmen, sondern, nachdem sie

den Eigenthümern den Werth der gestohlenen Sachen ersetzt,

die Frau Düring mit zweijähriger Landesverweisung, die

Habermann mit vier Wochen Gefängniss zu bestrafen. Auf

Fürsprache des Magistrats von Duderstadt ver-

wandelte der hiesige altstadter Magistrat eigenmächtig die vier

Wochen Geftngniss in 15 Thlr. Geldstrafe. Auch bei der

Dflring beliebte man diese Umwandlung. Sie schützte Armuth
vor und wurde, da sie nichts bezahlen konnte, auf ein weiteres

Jahr Landes verwiesen. Nun gin^'en die Akten an die

Universität Wittenberg, welche das Urtheil von Jena

bestätigte. So wurden denn die Akten an die Universität

H e 1 m s t ädt versandt. Dort erkennt man Düring den Pranger

zunebst ewiger Landesverweisung, auch Erstattung der ge-

stohlenen Sachen und der Inquisitionskosten. Auf Anordnung

des Kurfürsten blieben die beiden in Haft Die Stadt weigert

sich, die Akten noch -weiter herumzuschicken, da sie von dem
leidigen Prozesse schon Kosten genug habe. Der Kurförst

aber dekretirte, dass ihm die Widersetzlichkeit des

Magdeburger Magistrats zu ungnädigstem Missfalleu

gereiche (16. November 1696). Inzwischen (26. Octobcr d. J.)
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hatte sich der Magistrat .entschuldigt, die Akten seien ihm von

ausserhalb erst jetzt wieder zugegangen und klagt über

Douzars gröbliche Verleumdungen, „wodurch unsere

Ehre und obrigkeitliches Amt auf das heftigste gekränket

worden. Sie hätten sich nicht veranlasst gefühlt, „auf des
zudring^nden Franzosen unbegründetes Suchen
etwas zu verhängen." Dem ge<^cnüher scntirt Herr von Guericke.

einer der kurfürstlirlien ( 'omniissare „der deutsche Magistrat

Ii ab e s i c h g ej^ en Douzal sehr parte i i sch benuninien."

Am 7. August 1697 verfügt der Kurfürst, Düring sei, nach

abgestatteter Urphede (eidlichem Versprechen , sich nicht zu

rächen) der Haft zu entlassen. So ging denn seit dem
16. d. M. Düring in der Stadt frei herum. Nunmehr erhielt

die Obergerichts - Commission den Auftrag, die Strafe der

Landesverweisung an Düring vmd Frau zu vollstrecken, die

Habermann hingegen drei Mal edictaliter vorzuladen. Das

Edikt vom 12. April 1698 bestätigt, dass Düring und seine

Coniplices , weil sie ohnedem dein Lande mehr schädlich als

nützlich seien, zu Douzals und seiner lYauen Sicherheit aus

dem Lande relegirt werden sollen; doch habe Düring

durch Tortur und Haft schon Schaden genug erlitten : es solle

deshalb von der vorherigen Wiedererstattung des

Gestohlenen abgesehen werden. . . . So endete der Grand

proc^ criminel par devant le magistrat allemand et ensuite

au conseil de S. A. £. c. Düring et Habermann, conc. Vol

noctume avec infraction de portes en la matson Douzal.**

Ausser den 2(X) Thlr. Werth des Gestohlenen hatte der

„Franzose'* 'XV Thlr. Prozesskosten zu tragen gehal)t. Und

das nannten die Deutschen Gerechtigkeit: die Refugie's nannten

es martyre rafline et de longue haieine.

Was würde wohl aus den „Franzosen" geworden sein,

wenn sie nur Deutsche Richter gehabt hätten ? Die allgemeinen

Grundgesetze gestatteten dann keine Exemtion. Und der

Franzose würde dann immer ins Unrecht gesetzt werden.

Die Franzosen zogen sich daraus die Lehre, so oft sie Händel

mit Deutschen hatten, lieber zu leiden und zu schweigen.

Durch Pruzessiren vor den Deutschen Behörden
,

Magistrat,

Digitized by Google



— 19 —

Domainenkammer , General - Direktorium , durch die Reisen

nach Berlin und Versäumniss ihres Geschäfts, durch Liquidation

des Advokaten und seiner Secretaire, durch die Weitläufig-

keiten <ler ordentlichen und ausserordentlichen Commissare,

durch die Intriguen des gesetzkundigen Gegners und durch

die Spitzfindigkeiten und Verschleppungen der vielbeschäftigten,

bisweilen auch geidsüchtigen Minister verloren die armen

Exulanten mehr (ield, als wenn sie ihre gute Sache von vorn-

herein aufgaben. Dem Antoine Tcrrasse^^ wird durch einen

deutschen Fuhrmann hierselbst sein Koffer mit all' seiner Habe

gestohlen. Er zeigt es an (December 1698). Es erfolgt nichts.

Und bettelarm zieht er von dannen. Terrasse ist ein Beispiel

für viele. Ohne Privilegien würden die Franzosen insgesaromt

verachtet, niedergetreten, veijagt worden sein, auch in Magde-

bui^g, wie in Alt-Landsberg, Aschersleben, Werben, Trüstedt,

Erfurt, Torgau** und an so vielen andern Orten die franz^ischen

Colonien gleich im ersten Keim erstickt wurden. Durch die

Privilegien, die der Fürst in der Hand hielt, war das unmöglich.

Doch bald sprosste der Neid auf allen Beeten und der Hass

wucherte höher. Es galt einen Kampf. Wir betrachten ihn

näher auf zünftischem, bürgerlichem, militairischem und kirch-

Üchem Gebiet Soviel aber liegt schon jetzt zu Tage, dass wenn

wir bei unserer Beobachtung den allgemein deutschen, oder

auch den internationalen Gesichtspunkt wählen, wir zugeben

roOssen, dass die wegen ihrer Grobheit berüchtigten Magdeburger

es, wenn auch schlimm genug, so doch nicht schlimmer gegen

ihre hugenottischen Mitbürger getrieben haben, als andere

„guten" Wirthe der französischen „Nation**.

* Ein Beispiel neuesten Datums s. in der Kirchl. Monatsschrift, Magde-

burg 1891, S. 258. — Zahlreiche Beispiele s. in diesen Bänden.

- Chronique de FriHiichs'Iorf , ji. 1M7— iri4.

^ Schon am 28. Juli 1681, als Karl II.. König von Knpl nui. unter Dar-

bietunc grosser Fioiheitcn die Hugenotten zu sich lud, stellte er ihiuii im

Edikt seihst gi'Kscre in Aussicht (the l'urther enlarging Iheir libcrties and

franchiscs. — Agncw 1., 27).

2*
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* Geh. Rath von Zocha an den Markgrafen von Ansbach, bei Sdum^
Colonintion 282.

& I. 274. 277 %d. — Schanz. 280 u. a. m.

* E. Couthaud: Monographie de Dornholshausen ,
Homburg-£s-Mont«

1864. p. %.
' 1, 725—740.
* In Friedrichsdorf Art. 7 des Edikts vom Min 1687, bestitigt

noch 20. August 1731: Chronique 1887, p. W und 135.

In Dornholzhauseii . Ait. 18 .les Kdikts vom 28. April a. 1>. 1699:

Monoifraphie d'K. Couthaud 1864, p. 114 cf. Art. 22, p. 116.

W 1112 21'^

Einzelne Fürstm gaben j.i von vornherein zwanzig l'reijahre,

z. B. der Kurfürst von der Pial/. 1652. 1, 246 fg. — S. auch Pfäli.

Ucmorabüe 1886 S. 188. — Ferner l.Dec. 1685 Emst August von Hannover.

1, 260.

« UL«, 66.

^ Geb. SUato-Archiv. a. a. O.. Vol. XIX.

•* On sc confMmera audit Magdebonrg k l'avenir etc. lU*, 219.

Geh. Staats-Arcfafv. Rep. 122. I8.r Vol. 1709-1733.

1^ Agnew : Protestant Exiles from France III. 7. 11 fg.

Agnew 1 . 69 fg. — Any bill to give foreigners a share (Antlu il)

of the Engli.shn>an's right was unpopniar with the City of London, and with

all boroughs and corporations. (Agnew III., 27, 55 fg.).

W Agnew 1, 26.

Gescliichtsblätter des Deutschen Hugenotten- Vereins. H. 2. Magde-

burg 1890, S. 10 fgd.

* Geschichtsbutter de.« detttüchen Hugenotten • Vereins H. 4, 1891,

S. 5. 9, 15.

^ R^tre des Actes consistoriaux de f^gUae fran^oise de Berlin.

No. 1, p. 53 b.

» Deissmann: Die Waldenser, 1864. S. 30 f. 33. 29. 36 f. 36.

S. hier Bd. 11.

2* E. Couthaud: Monographie, p. 173.

35 Geh. Staais-Archiv Rep 12J. 18a. General-Vol. 1.

» Schan/.. Urkunden S Ho. 43. ä2 fg. 291.

*^ Franzr)>ischei Bütgcr seit 27. Mai 1733, dainal.v >'0 Jahr alt. III-, 77.

« Geh. Staats-Archiv. Kep. 122, 18 c. Vol. .\X.\.

» Presbyt. Akten, L. 3.

^ Brief an Camas vom 8. Uct. 1735. Oeuvr. de FrMMc le grand,

Beriin 1850. T. XVI. p. 135.

» Geh. Staats -Archiv, Rep. 122 18 c. Vol. XXXIII. und XXXVII.

Einw. .Sa.

Moens : The walloon Church of Norwich, I^ymington 1888. 4^.

Phil. Keiper. Französische Familiennamen in der Pfalz, Kaisera-

lauteni. 1891, S. 38 fg.
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VrI. auch oben Band I. 461 \):.. 478 (gd.

Archiv des Consistoirc fiangai> de Berlin : Krman'sche Manuscripte.

* Bericht des David Main.idier an Krinan 1 782, in des letzteren Manu-

scripteo, a« a. O.

" S. die Genenil<<3ravRiiiina der Justice supfrieure, oben Bd. I., 567 fg.

" Geh. Staats-Archiv. Rep. 9, D. 8, 18c: Franz. Col. M., Einwohn-

Sach. Vol. X.

* Am 2. April 1698 hatten die Kammer-Gerichtsrftthe Aibr. von Heuget.

J. F. Fuchs und der franzAstsche Oberrichter Ancillon zu berichten.

In Berlin treflfe ich 1699. aus dem Vivarets einen Eticnnc Terrasse

(Beringuier's Liste, No. 89) ; in Halberstadt 17Cx) einen Terrasse (Mürel. 223) ;

in OranienburR 1701 einen Richter Poyade de la Terrasse. Wie steht der

Magdeburger zu jenen ?

** S. hier II. 227 fg.
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Abschnitt I.

Der Kampf um die Freiheiten von der Zunft

und in der Zunft.'

It y aem bdlaacnil pounnt par rdtabliwement

de \a, nudtriie.

BdOu vom 8. Aphi 1709.

Ueberau in deutschen Landen waren die Zünfte die

geschworenen Feinde der französischen Colonisten.* Laut §. 7

des Gnadenedtkts von Potsdam durften die R6fugi6s in jede

passende Zimft iinentgeldlich eintreten.' Auch sollen sie ^wie

unsere eigenen Unterthanen gehalten werden." Die deutschen

Zünfte legten das so aus , dass der zweite Theil den ersten

aufhebt. Da die Deutschen 1) eine Bescheinigung über

ehehche Gel)urt; 2) einen Lehr- und Gesellenbrief; 3) ein

Meisterstück; 4) die Eintrittsgebühr beibringen, resp. erlegen

mussten, so müssten das die den eigenen Unterthanen gleich

gestellten Exulanten auch. Die Zünfte haben die durch den

Grossen Kurfürsten den reftigistischen Handwerkern gewährten

Privilegien, Freiheiten und Exemptionen niemals anericannt,

sondern bekämpft in jedem einzelnen Fall. Ihre Ent^eynung

steifte sich auf das deutsche Recht, denn ,,1) ihre Statuten seien

verbrieft und bestätigt durch die Kurfürsten und Könige:

Folglich müssten sie die Statuten mit aller Kraft aufrecht

erhalten gegen jedermann; 2) die Franzosen seien Pfuscher

und ruinirten daher des Handwerks Absatz und Ehre; 3) zur

betr. Profession gehörten schon so viele Innungsgenossen, dass
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die meisten darbten und sich genöthi^ sähen , wenn noch

nur ein Franzose dazu käme, ihren Stal) anderswohin zu

setzen. So vertreiben die h'AuIanten die alten Landeskinder."

Der Ma^^istrat stand den Zunlten bei , die Domainenkaminer

dem Magistrat, das (leneraUDirektorium der Domainenkammer.

Gegen diesen festgeschlossenen eisernen Wail rannten die

armen Exulanten an. Die HohenzoUem hielten an den ge-

wahrten Gnaden und präcisirten sie. Am 8. April 1709

setzt König Friedrich I. fest, dass, sofern die Zünfte nicht

gratis und ohne Meisterstück die Röfugi 68 ihrer Profession auf-

nehmen, es letzteren freistehen soll, ihre Handthieriing

so wie sie es gut linden, zutreiben.* Der französische

Text ist den Franzosen noch günstiger (^^. 19): il leur sera

libre pendant leurs quinze annees de franchises de trafi(|uer

et negocier ä leur volonte,*) de tenir des compagnons et de

prendre d'apprentif en apprentissage et de faire leur ouvrage

par eux.^ Die privilegirten Meister durften, falls die Zunft sie

zurückwies, Gesellen und Lehrlinge halten, ja jeder Exulant

seinen Beruf ändern, so oft es ihm beliebte. Tous ceux,

heisst es im Edikt vom 29. Februar 1720 §. 5, qui ne vou-

dront pas continuer leurs prcmiers metiers, pourront, pendant

le temps de leurs franchises (!), en choisir tcl autrc (|u"iis

jugeront a propos. Umsatteln hielt der refugistische Hand-

werker so wenig für eine Schande, als der Deutsche heute

etwa in Amerika. Darl)le einer als Schneider, wurde er

Strumpfwirker, daneben Bäcker; falls ihn die Bäckerzunft

heraustrieb, Brauer; jagten ihn die Brauer davon , Branntwein-

brenner; fand er dabei keine sichere Einnahme, begann er

einen Kramhandel. Solche Leute, hindurchgehetzt durch drei,

vier, fünf Zünfte, um nur ihr Leben zu fristen, endeten dann

damit, dass sie wieder auswanderten in ein Land , wo es

neue Freijahr c zu j;eniessen ^ab , bis Me auch dort sich

uberzeugten, dass für franz(>sis( lie Fabrikate Deutschland nicht

den erwünschten Markt bilde und da^^s Leute ohn^ (ield

nur da existiren konnten, wo gute Arbeit auch Bezahlung

*) Faire leur trafic comme ils tiouveront h
|
ropos.
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und Absatz fand. Sie zogen nach England, den Niederlanden,

Amerika und wurden dann dort oft reich.

Die Ursache des Streites lag übrigens nicht im Deutsch-

thuni, sondern im Zunftwesen. In Schwabach z. B, war die

StrumpfWirker- Zunft französisch. Was folgte? Die

Franzosen wurden frei aufgenommen. Die Deutschen mussten

zahlen und ein Meisterstück prästiren. Die Deutschen wollten

nun austreten und eine eigene „Lade** bilden. Man litt es nicht*

So ist der unaufhörliche Streit der deutschen Zünfte gegen

die Franzosen nicht ein Streit zwischen den. Nationen,

sondern ein Streit um das ständische Monopol.
Daher die Zünfte allezeit auch die Pfälzer und Wallonen
(Messieurs de iM<inheim) geradeso wie die Franzosen be-

fehdeten. Wio ihre Verfolgung die Schuhniarher-Innung gegen

den nicht zünftigen Cametsch aus Mannheim (2. October 1687),

die Goldschmiede gegen Daniel Sandrart aus Mannheim

(12. Juni 1690), die Maurer gegen Daniel Bonjour aus Mann-

heim (15. Juli 1690) richteten, so blieben sie auch später

ihrem Grundsatz treu, wer ausser der Zunft steht, sei

als Pfuscher zu verfolgen. Interessant ist in der Be-

ziehung der Fall des Pfälzer Perrückenmachers Watt 16.^

Von undenklichen Jahren her war in dem Hause hinter

dem Kaufhof, ehe noch die Kaufleute an den Bau eines

Kaufhauses gedachten, ein Ausspann mit Gasthof ge-

wesen unter der Jurisdiktion des altstädtischeu Magistrats.

Nie hatte man dagegen das geringste einzuwenden gehabt«

Nun aber kaufte das Gommertsche Gasthaus „zum weissen

Stern** und zwei andere Nachbarhäuser der Pf^er Wattid,

der als solcher unter der Pfälzer Jurisdiktion stand.

Bei ihm konnten 60—70 Pferde ausgespannt werden, um die

Logirung und den Ausspann der vielen fran-

zösischen Fuhrleute und Kärrner, welche die Kauf-

mannsgüter auf dem Kaufhofe zur Niederlage hringen , auch

von denselben laden und für Fracht fahren, dahin an sich zu

ziehen. I t Itaute die hölzernen Ställe Gommerts massiv um,

wodurch die Feuersgefahr vermindert wurde. Auch lagen

sie vom Kaufhause 120 Fuss entfernt. Sofort klagt die Kauf-
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mannschaft, dass sich Watti6 des Ausspannens und der Gast-

wirthschaft anmasse, und bittet um Remedur. Es haben

auch bereits viel Fuhrleute daselbst ausgespannt. Nun ver-

ursache schon das so nahe gelegene Armenhaus dem
Kaufbof eine grosse Gefahr, da er jeder Zeit mit Kaufgütem

angefüllt sei Um so weniger aber- gestatte seine Nähe die

Anrichtung einer Gastwirthschaft Der grosse Vorrath von

Heu und Bettstroh, der darin stets nOthig sei, die Unvorsichtig-

keit mit Feuer und Licht, welches auch der akkurateste Wirth

nicht allezeit im Stande sei zu verhindern, könnte die grössten

Unglücksfälle herl)cirührcn. Das allgemeine Beste müsse ja

doch dem Privatinteresse immer vorgezogen werden (4. Mai

1754): eine Vorstellung, der sich (11. d. M.) sämmtliche Gast-

wirthe anschliessen, da Wattig dazu nicht priviiegirt sei ^und

uns dadurch grosser Abbruch geschiehet." Der deutsche

Magistrat übergiebt beide Beschwerden dem Pfälzer Magistrat.

Letzterer findet Watti^'a Gerach vollauf begrOndet (17. Juni

d. J.). Neid, Mass und Missgunst seien die Triebfedern gewesen

sowohl beim deutschen Magistrat als bei den Kaufleuten

und Gastwirthen. Auch lege ja auf der andern Seite des

Kaufhauses beim Waisenhausc der Fiedentzinische
Gasthof, ohne dass sich wer darüber beschwert hätte, ob-

wohl er ebenso nahe sei. Und auch über die jetzt zum
Waisenhause zugezogene Gandil sche Fabrik, die doch

so viel Holz verbrannt , hätte sich die Kaufmannschaft nie

beschwert Der deutsche Magistrat möchte doch «einmal sich

besinnen und von ihrem wider unsere Bürger hegenden Hass

ablassen, da doch unsere Bürger dem Könige ebenso
angenehme Bürger seien als die ihrigen.** Als nun

die Kammer dem Wattie beipflichtet (18. d. M.). beruhigen

sich die Kaufleute. Allein die Gastwirthe protestiren weiter,

da Gommert's Haus nur ein „Rreihausschank" gewesen wäre

„mit einem Schuppen für Pferde" (1. August 1754). — Und m
diesem Sinne wird fortgearbeitet bei den Zünften. Als z. B.

1777 der Wallone Schönfärber Philippe Marot,® behufs Auf-

nahme des Waydbaues, die Kombmation der Schön- (Tuch-)

Färberei mit der Leinenfärberei bei der Behörde einreichte,
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wirft ihm das Leineweber -Gewerk in der Antwort stinkende

Witze vor und bittet, Marot's unverständliche und unbrauchbare

Projekte abzuweisen. Und der deutsche Mat^^istrat , stets bis

an die Zähne ^^ewaft'net gegen die beiden andern Nationen

und aus der Wahl der Zünfte wie der Viertel hervorgehend,

stimmt der Zunft wieder bei.

Den Hohenzollern war es stets darum zu thun, allen

drei Nationen zu helfen, die althergebrachten Ordnungen
der Zünfte aufrecht zu erhalten und der Fre iheit Wohlthaten

nicht zu beeinträchtigen. In ihren Massnahmen betreffs der

Zünfte haben wir drei Zeiten zu unterscheiden: die Zeit der
15, resp. 20 a cni ei n e n Frei jähre tür die Colonisten;

die Zeit der pcr<r)nli( lien 15, rc<^p 7^/^ l'reijahre für einzelne

Neuansiedler, und die Zeit der gemeinsamen Gesetzgebung.

In der Zeit der allgemeinen 15—20 Freijabre war der Kampf

auf allen Linien zugleich engagirt: es handelte sich nicht so

sehr um Fernhaltung von der Zunft, sondern seitens der alten

Unterthanen um Ausrottung oder Verjagung der fremden

Nationen. In der Zeit der persönlichen Einzel-
Privilegien hanJelte es sich darum, die Fremden im Lande

festzuhalten und ihren Schutz als Ausnahme auf Lebenszeit

des je einen Ansiedlers zu begrenzen. In der Zeit der

allgemeinen t i e s e t z g e b u n g war es mit dem Kampf
zwischen den drei Nationen aus.

Als die generellen Privilegien in Zunftsacbcn abgelaufen

waren und grosse hugenottische Zuzüge in Preussen nicht

mehr vorkamen, regierte jener HohenzoUer, den man' mit

Recht ^den grössten praktischen König** genannt hat.* Er

hatte einen scharfen Blick für die Innungen.

Noch am 30. December 1715 erklärte ihm der hiesige

deutsche Magistrat, mit den Innungen hätten sich nur
wenige von der f r a n z T) s i s c h e n f ' o 1 o n i e a s s o c i i r e t.

Auch hätten sie. ^o oft sie sieb unter die Zunftordnung fügen

sollten, von den (iewerken wieder abzugeben gleich gedrohet.

Den Konig rührte das wenig: denn in Berlin war man seinem

Wunsch nach gemeinsamen deutsch- französischen

Zünften schon mehrfach nachgekommen. Ergiebt desshalb
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am 31. Mai 1717 zu bedenken, o!) nicht, wie in l'ni-eren

Residenzien viele Handwerker gclhan, sich auch in Magdeburg

beide Nationen conjungircn und lüne Zuntt oder Innung unter

sich aufrichten könnten. Da die Magdeburger französische

Colonie ihrer Masse nach mit Aer Strumpfwirkerei sich

deckte, so handelte es sich für die Masse hier darum, ob in

der Strumpfwirkerei, deren Vorort eben Magdeburg war, die

Freiheit siegen würde oder der Gildezwäng: ein Kampf auf

den Blachfeldem von Magdeburg -Halle- Berlin, den wir im

Abschnitt von der Industrie zu schildern haben werden. Schon

Friedrich III. hatte alle Heilung industrieller Schäden in der

I)\irchführung der Zunft gesehen. Lag es doch in der

Natur. Meister und Gesellen sollten gelten für das

ganze Deutsche Reich. Somit musste für das Reich eine

Ordnung feststehen, die Gilde. Im ganzen deutschen Reich

forderte man vom Meister und Gesellen einen Geburts- und
Lehrbrief oder sonstige Attesta ihres ehrlichen Herkommens

und erlernten Profession halben Meister, die sich dem Brauch

und Herkommen entzogen, wurden aus Mangel des Gestnds in

ihrer Nahrung gesperret, folglich ruiniret oder aus der Stadt

getrieben. Und gegen diesen überall gültigen Handwerks-

brauch konnte selbst der Kaiser in Wien nichts ausrichten,

weder durch Henken noch durch Ausstreichen.** Tür seine

neuen Zunftpläne baute der praktische König Wilhelm I. viele

Brücken. Durch Edikt vom 39. Februar 1720 wurde den neu

anziehenden R^fugi^ die isjährige Abgabenfreiheit be-

stätigt und der unentgeldliche Eintritt in die Gilde

zugesichert für den Fall, dass sie durch glaubwürdiges
Zeugniss die anderswo gewonnene Meisterschaft nach-

wiesen. Ks war dies ein Zug cständniss an die Zunft,

jedoch ein so weises, dass es auch im Interesse der Exulanten

lag. Denn so lange sie keinen glaubwurdii^'cn beweis ihrer

Meisterschaft erbracht hatten, galten si« bei den innungsgenossen

als Pfuscher. Andererseits muss man sich vergegenwärtigen»

dass die wider die allerstrengsten Befehle der französischen

Könige Ausgewanderten drüben rechtlich todt waren, ihr Hab

und Gut confiscirt. Irgend welche Werthstücke für sie aus
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Frankreich zu erlangen, hielt daher unsäglich schwer, glückte

bisweilen garnicht oder dauerte so viele Jahre, dass bis zur Ein-

händigung die Besitzer verhungert sein konnten War demnach

diese Wohlthat des Edikts vom 29. Februar 1720 zweifelhaft,

80 ging eine zweite Bestimmung auf die nicht-zünftisch en

refugistischen Handwerker
Die Innung ist kein absolutes Glück, die Zunftfreiheit an

sich ebenso wenig. Der Segen von beiden richtet sich nach

den Umständen. Indessen wo das Handwerk es mit einem

erleuchteten , zielbewussten , entschiedenen Publikum zu thun

hat, erscheint die Zunftfreiheit vorzuziehen. Diejenigen Manu-

fakturisten, welche in dem unter Ludwig XIV. auf europaischer

Höhe stehenden Frankreich die Vorzüge einer weisen Zunft-

freiheit geschmeckt hatten, waren daher schwer zubewegen,

sich wieder durch Zunftstatuten in ihren Unternehmungen ein-

engen zu lassen. Diese nun erhielten ein persönliches
Patent k vie als maitrea privÜ^gi^. Indessen auch hier

machte Friedrich Wilhelm I. eine Verbeugnng vor der Zunft,'

indem er solchen persönlich Privilegirten nach dem deutschen

Text verbot , ihr Geschäft an einen dritten zu verkaufen . zu

verschenken, noch zu vererben; auch verbot Lehrlinge
oder Gesellen zu halten ") Solchen unabhängig und genial

angelegten Meistern waren daher von vornherein die Adern

unterbunden, ein grossartiger Aufschwung ihres Geschäfts zur

Unmöglichkeit gemacht, die Ueberlieferung ihrer technischen

Geheimnisse und Tüchtigkeiten an ihre Söhne, die sichere

Versorgung ihrer Wittwe abgeschnitten. Zweifelsohne war

die grosse Masse der Deutschen damals für Zunftfreiheit

nicht reif, das Publikum gegenüber den Pfuschern und der

Preisbestimmung nicht urtheilsfähig. Volk und Fürsten trieben

im Zunftwasser und die Kefugirten wurden mit fortgezogen.

'
) Schon rnodrich I. li.-\üf . nadi 'ici- fr.inz<"wi<:chcii l'cbci ^ctzuns; ties

tlcutscheii Icxtcs. am K. A|>iil 170'> fielolilen. nimmt »iic '/.unft 'lie Refugies

iiirer Profession gratis und ohne Meisterstück auf, ils seront tenus d entrer

dans ceUe mattrise et d*obscrver les Statuts: slls reltuent, il ne letir sera plus

permis de tenir ni compügfnon ni npprentif (111^. 223). Anders im franzAsischen

Urtext

!
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Immer mehr sahen sie es ein, dass ihr Heil in Preussen nur

im innungsmässigen Zusammenschluss liege und die

zilnftlerische Partei innerhalb der franz^ischen Colonie gewann

die Ueberhand; dadurch freilich auch der Anschluss an das

Bestehende. Daraus fplgte die Unterordnung der Franzosen

unter den deutschen Schutz. Schon 1730 meldet hier das

französische Gericht, sämmtliche französische Bürger von

Profession seien den Zünften einverleibt: alle Zunft- und

Gildehiiuscr aber dem deutschen Magistrat untergeben.**

Staatseinheit steht höher als Gildezwang. h{)her als Zunft-

freiheit. Mit dem angeborenen Adlerblick hatte der Organisator

unter den Hohenzollem erkannt, wie die in Magdeburg

so einmüthig und so energisch abgelehnte Combination

der drei «Nationen" auf dem Wege des Zunftwesens
zu erhoffen stehe. , Dahin instniirt, wusste die Domainen*

Kammer» als 1735 die Statuten und Tnnungsbriefe sämmt-

licher Gewerke zur Revision einzureichen waren , alle

hauptsächlichsten Zünfte zu bewegen, neue Statuten

zu formiren, in denen jeder Unterschied zwischen den drei

Nationen verwischt wäre. Die so eingerichteten Privilegia

genehmigte die Domainen-Kammer 1738 am 21. März beim

Seiler*, beim Kürschner- und beim Tobackspinner-
Gewerk, am 1. Mai beim Nagelschmiede-Gewerk, am
30. Juni beim Strumpfwirker-Gewerk, am 14. Juli beim

Hutroacher-Gewerk, am 17. Juli beiiA Kl empner-Gewerk,
am 24. September beim Nadler-Gewerk, am 9. November

bei der Goldschmiede-Innung; 1739 .Uinuar beim

Gelbgie sse r- Gewerk . am C). März beim (ilaser-. beim

Strum p f - St r i c ker- , sowie beim Zeug- und Rasch-
ni acher - Cicwerk.*' Seitdem setzte sich der deutsche

Magistrat in den Kopf, da Innungen und Gewerke Polizeisachen

seien, so gehörten auch die Colonisten, soweit sie in Ge-

werke oder Innungen eingetreten seien, unter den deutschen
Magistrat. FreUich stellte es sich immer wieder heraus, dass

der deutsche Magistrat seinem Befehl gegen die zur Pfalzer

und zur Französischen Colonie gehörigen „Gesellen und

Herren" ohne Assistenz der Colonie-Gerichte keinen
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Nachflnick geben könne. Damm l)at er noch am 23. Sep-

tember 1773 ^öDig, dass den Französischen und Pfälzer

Gerichten aufgegeben werden möge, die den „Gesellen und

Herren** von dem städtischen Zunft -Assessor'^ diktirten

Strafen auf dessen Requisition ohne Nachsicht zur Exekution
zu bringen. Und das genehmigte der König durch Rescript

vom 5. October 1773. Als jedoch am 8. Januar 1781 die

Domainen-Kammer beim Magdeburger Stadt-Magistrat anfragt,

wie weit ihm über die zur franz()sischen Colonie gehörigen

Innungs- und Gewerks-Mitgheder eine J u r i s d i k t i o n k o m p e t i re

,

oder ob er wenigstens in Ansehung]: derselben sich in der
Possession befinde, die er sei es direkt oder durch den

allen Innungen und Gewerken aus Eurem Collegio zugeordneten

Beisitzer exercire, erwidert der Deutsche Magistrat,
laut Deklaration vom 18. Januar 1736 gehöre in allen

Polizeisachen ihm die Jurisdiktion (19. Januar 1781).

Diese Behauptung konnte das französische Gericht niemals

zugeben; mochten immerhin den französischen und pfälzer

Berichten jene 1 n n ungs - Stat ut en insinulrt worden sein,

in denen es heisst, dass bei Streitigkeiten in Gewerkssachen

die Kognition vor die Assessoren des Gewerks gehört.

Wie der alt- resp. neustädter Magistrat für die altaiigesessenen

Bürger die Revisionsinstanz des Zunft- Gerichts war, so war

und blieb diese Revisions-Instanz für die refugistischen Hand-

werker der französische Magistrat. Dazu hatte ja der König

dem französischen Magistrat hierorts vier französische
Polizei-Assessoren eingefügt. Und wenn diese nicht

zustimmten, hatten die Kognitionen des deutschen Gewerks-

assessors für die iManzosen nicln die geringste Kraft. Da nun

die Uebergriffe in Zunfisa( hen dem deutschen Magistrat zur

andern (»ewohnheit wurden, so musstcn die Franzosen toujours

en vedette sein, damit keine gefährliche Observanz sich ein-

schlich. Auch gab es immer wieder Franzosen, die einen

solchen Widerwillen gegen einen schlechthinnigen, ausnahms-

losen Zunftzwang fühlten, dass es sie zur Wiederaus-
wanderung bringen konnte. Daher denn auch Friedrich II.

schwankte, bald hierhin, bald dorthin. Am 25. Februar 1744
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sagte der K()iiif^^ den Kindern d e r R e t u i( i e s , <|iii s'etabliront

dans les Etats de S. Maj., die alten Privi le«,nen auch gegenüber

den Zünften zu. Durch Edikt vom Juli 1749 hingegen

beschränkt er die Zunftfreiheit auf die Einwanderer selbst

innerhalb der 15 Freijahre.' „Deren hier geborene Kinder
aber müssen, wenn sie auf eine Profession oder Handwerk

sich appliciren wollen, dergleichen, sagt Friedrich der Grosse,

zunftmässig lernen und sich bei den Zünften und Gewerken

als Innungsverwandtc und Meisler recipiren lassen und ]Vae-

standa praesliren.'' Es war das Princip des Schwabaclier

Magistrats .,die Franzosen in solclien Handwerken nach und

nach absterben zu lassen, aber keine neue dergleichen

UDZünftige mehr einzunehmen".**^ Nun ging die Domainen-

kammer energisch gegen die Colonistenkinder vor. Als aber

das Edikt vom 9. Juli 1749 der französischen Colonie mitge-

theilt wurde, wendet die Justice am 20. November 1749, untz.

Bemard, J. Chatillon und Charton ein, schon jetzt seien

die Colonistenkinder austant qu'il est possible in die

Innungen getreten und hätten sich deren iiiatzungcn

unterworfen. Anders die Kaufherrn, näuiiirh die Schmelzer-

Innung, Seidenkrahmer imd Kaufleute- Hrüderschaft. qui sont

les divers corps des niarchands de cette ville. Da lasse man

niemand gratis ein, sondern fordere ])eim Eintritt 70 Thlr.

oder mehr. So hat jüngst der Colonialbürger Palis, jeune

homme de bonne esp^rance aus Neuhaidensieben, mit den

durch seine Frau eingebrachten 166 Thlr. 16 ggr. einen

Leinwandladen (boutique de toile) eröffnet. Da er selbst

ganz mittellos ist (d^pourvu de bien), so würde die Bezahlung

des hohen Eintrillsycldcs ihn ausser Stand bringen, seinen

Handel fortzusetzen. Auch viele kleine hugenottische Schm elzer

würden in's Elend gerathen und gent'Hhigt sein, die Staaten

zu räumen. Insofern nun aber das Edikt vom 9. Juli 1749

im Grunde nichts anderes fordert, als dass alles „auf den
(sie) Fuss der Residenzstadt Berlin einzurichten sei**,

auch betreffs der Krahmerinnung, so erachtet de Campagne

und mit ihm das Grand Directoire fran^ais das Rescript vom
9. Juli 1749 durchaus conform den Colonie-Privilegien, da ja

Digitized by Google



les Fran^ais nes dans le pays ne doivent pas etre de meilleure

condition ^ue les naturels allemands (24. December 1749).

Den ersten Conflikt zwischen Franzosen und der

Zunft finde ich hier Anfang des Jahres 1688. Da beschwerten

sich beim Kurfürsten der Innungsmeister und Verwandten der

Seiden -Krftmer-Innung^^ über die hiesigen französischen

Manufacturiers, und in specie über Pierre Musselle (= Muzel)

„wegen Verkaufung allerhand Waaren". Als Antwort auf die

unterthänigste Supplikation ergeht das kurfürstliche Dekret

vom 27. Juni 1688, in welchem den Innungs -Verwandten an-

heimgegeben wird, die französischen Refugie-Waaren
ihnen en gros abzukaufen. Insbesondere solle Musselle

(sie) bei dem ellenweisen (sie) Verkauf semer Waare geschützt

werden, bis er, „laut seiner in Händen habenden Concession**,

1(XX) Thlr. Werth an Waaren eingeführt haben wird. Dass

diesem Dekret zum Trotz die Innungsverwandten die Refugie-

Waaren nicht en gros ihnen abkauften und der detail-Unisatz

ein winziger blieb, das war es, was das gesunde Aufkommen
der huf,'en()tlischen Fabrikanten und Handwerker hinderte und

viele nur zu schnell in den Bankrott oder ins Ausland trieb.

Emster widerstanden die Brauer, welchen der Aus-

schuss der gesammten Bürgerschaft zur Seite trat Gleich der

erste Franzose, der hier Bürger wurde , Jac. Mainadiö aus

Saint Andre in den Cevennen^* war ein Brauer (März 1686).

Er verheirathete seine beiden Töchter an Deutsche und von

einem Conflict verlautet nichts. Der Kaufmann und Manufacturier

Pierre Sarry (auch Sarri und Sary) aber aus ChAlons in der

Champagne*^ war mit der Frau Rachel Viard und 9 Kindern

herübergefiohen . 3 andre sollten nachkommen und wurden

jeden Tag erwartet. Nachdem er auf der Flucht aus Frank-

reich all' sein Gut eingebüsst, bat er behufs seiner Etablirung

in Magdeburg um 500 Thlr. im Herbst 1687. diesem

Behuf hatte er sich 6—7 Monate in Berlin aufgehalten. Er

wurde von Hinz zu Kunz geschickt, musste Schulden machen

und erhielt kein Geld, da er ja nicht im Stande wäre,

Kaution zu stellen. Darum bat er am u. Oktober 1688, so
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oft Bier brauen und verkaufen zu dürfen als er woiie ; befände

er sich doch in einer verzweifelten Nothlage (dans une

extrömttö pitoyabie). Der Kurfürst, firoh, nicht die 500 Thlr.

wagen zu brauchen, bewilligt ihm die Braugerechtigkeit und

die ErlaubnisB, Bieigäste su setzen. Da beschwert sich gegen

Pierre Sarry der gesammten BOrgerschaft der Stadt Magdeburg

verordneter Ausschuss erster und anderer Klasse. Man
habe gern, in Anerkennung der Gnade, welche der Kurfürst

diesen armen vertriebenen Leuten bishcro so ganz unermüdet

erwiesen, den Sarry auf kurfürstlichen Befehl in die Brauer-

Innung aufnehmen wollen. Dann müsse er aber auch in einem

ordentlichen Brau hause, deren freilich hierorts schon 300
beständen, brauen und, sobald das Leos und die Reihe
an ihn komme, mit jenen, der zu brauenden Anzahl Fasser

und VerselleDS und Vertreibens halber, alle Wege gleiche

Masse halten, sich gleichwie ein andrer Büiger und Gilde-

verwandter der Brauerschaft gebahren und betragen. Jede

W i 11 k ü h r im Brauen würde dieser armen Stadt und Brauer-

schaft zum höchsten Präjudiz und sehr merklichen Ruin
gereichen. Sei doch der ^Abgang im Brauen itzo über die

Massen schlecht, dergestalt, dass einer des Jahres, da er vor

diesen wohl 4—6 Mal gebrauet, nun über 2 Mal nicht mehr

brauen kana Stände dem Sarry frei, ad lubitum zu brauen,

so sei gewiss, dass er in kurzer Zeit wohl 20—30 und mehr

Brauer, sondeilich aber arme Wittwen und Waisen, die

von der Brau-Nahrung itzo noch ihr kümmerliches Hinkommen
suchen und die gemeinen Onera tragen, gänzlich ruiniren und

mit ihren vieltausend Seufzern und Thränen aus der Stadt

bringen könnte. Und das thätc der Franzose Sarry, der

doch, wie die Kläger wissen, des Vermögens nicht ist. Aber

es müssen welche hinter ihm stehen. Die ganze arme Bürger-

schaft bittet desshalb unterthänigst und demüthigst, Sie wollen

nicht gestatten noch zugeben, dass Sarry oder ein anderer,

wer der auch sei, nach Gefallen em Brauhaus, wo vor diesem

keines gewesen , von neuem anlegen, weniger pro lubitu

brauen und das gebraute Bier seinem Gefallen und Bedanken

nach in üanzen (sie) oder Schenksweise verloosen und ver-

3
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treiben möge ; vielmehr dabei bewenden lasse , dass , wer

allhier Braunahruug treibe und der Brauer-Innung
incorporirt sein will, auch nach den Statuten und Satzungen
der Innung sich verhalten müsse. Deshalb möge der
Kurfürst die allem Ansehen nach per sub» et obreptionem

ausgebrachte gnädigste Concession gar wieder zurück-
nehmen. Auch soll ja Sarry und seine Söhne sehr fertige

und geschickte Manufacturiers sein. Sie stellen deshalb anheim,

ob es nicht vielmehr der sehr guten Intention des Kurfürsten

entspräche , ihn darin zu unterstützen , was doch ^vor dero

arme Stadt, sonderlich aber auch vor die fast gänzlich
crepirende Brauerschaft in Gnaden das Beste wäre"

(5. Januar 1689). Die Zuspitzung der Beschwerde war sehr

geschickt durchgeführt: Um Eine arme Franzoseniamilie, die

keine Steuern zahlen könne, aufeunehmen, müssen 25 deutsche
Brauerfamilien, welche Steuer zahlen, zum Bettel- und

Wanderstab greifen. Auch wusste die Brauerzunft, dass wenn
Sarry zu den Seidenkrämem oder zu irgend einer andern

Zuiilt übertreten wollte , diese die gleichen Schwierigkeiten

machen würde. \ir sollte also erst ein Brauhaus kaufen
und dann mit seinen vierzehn Personen auf dies Brauhaus

hin alle Jahr Ein Mal — immer den 301. Tag — etwas ver-

dienen. Am 29. Januar 1689 rescribirt der Kurfürst, er

denke nicht daran dievon^Uns*^ confirmirten Privtlegia

der Brau er- Innung zu infringiren. Die Innung aber möchte

in drei Punkten dem Sarry freundlich entgegenkommen 1) ihn

ohne Entgeld in die Innung aufnehmen; 2) ihm, aud) wenn
er in einem gemietheten Hause wohnt, das Brauen verstatten

nach den gewöhnlichen Loosen und nach solcher Art, wie er

es los zu werden vermeinet; 3) ihm nicht hinderlich sein,

falls er sich von einigen deutschen Brauern einige Brauzeit

erhandelt. Sarrv' scheint sein Elend nicht lange überlebt zu

haben. Er wurde hier niemals französischer Bürger. Am
31. December 1699 aber treffen wir Elisabeth Sarry in Berlin-

Cöln, den Sieur Pierre Sarri (fils?), marchand de Chälons en

Champagne jedoch mit Mutter, Bruder und drei Dienstboten

zu Königsberg i. Pr.'*
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In eine eigenthümliche Verlegenheit kam unser Presbyterium

beim Tempelbau durch den Ankauf des v. Hutten'schen

Branhaiiset zu ^Rohden im Sack^** Die Ven^rable Compagnie

hatte am 6. März 1704 die Huttensche Braugerechtigkeit und

die Braugeßlsse (les cuves etc.) mitgekauft, ohne sie doch ge-

brauchen zu können. Ein Deutscher will die Gerechtigkeit dem
Consistoire frangais abkaufen. Er bietet 800 Tbl r. Jacques
Mainadie, findet das Angebot zu hoch, weil der Braukessel

(chaudiüre) fehle. Dennoch bietet er dieselbe Summe, um
die Braugerechtigkeit nicht der Colonie zu ent-

ziehen. Das Presbyterium beantragt nun beim König, die

Hutten'sche Braugerechtigkeit von Rohden im Sack auf Jac.

Mainadi6*s Haus am Holzmarkt, gegenüber der Jacobi Kirche,

zu Übertragen« Der König bestätigt die Transferirung am
13. October 1704. — Der Kommandant Bernhard von Huet

(Hutten) scheint noch ein zweites Brauhaus, verbunden mit

Branntweinbrennerei , in der Kalharinenstrasse besessen zu

haben. Denn als Kaufmann Claude Cjarnier v. Hutt's (sie) Haus

kaufte, und das Presbyterium bat, ihn. Garnier, bei seiner

Braugerechtigkeit zu schützen, wird dem Altstädter Magistrat

aufgetragen, zuvor zu berichten
,

„ob ihr nur den besagten

von Hütt aus besonderm Gefallen ad dies vitae solche

Gerechtigkeit bewilligt habt oder ob es eine alte Brau -Stelle

gewesen

Auch 1708 ist es wieder das Presbyterium, welches sich

mit einer Eingabe an den König in die Brausache mischt. Die

Brauerzunft der Altstadt, so klagt es, habe Statuten, die jede

Vermehrung der Zahl der Brauer verbiete. Anders in der

Neustadt. Dortselbst hätten daher auch die Mannheimer

ihre Brau-Privilegien erhalten. Wenn die französische Colonie

eine (neue) Braugerechtigkeit erhielte, so brauchen die deutschen

Brauer nicht zu fürchten, dass die Franzosen ihnen deutsche

Kunden abwendig machen: la Colonie francaise est assez

nombreuse pour 6ter aux brasseurs allemands tont sujet de

plamte. Sie bitten, Se. Maj. wolle dem Consistoire gestatten,

die französischen Brauer zu wählen, die, um diese Wohlthaten

zu nützen, ein gewisses Opfer für die Armen bringen müssten.**

3*
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Der König genehmigt dies Gesuch „aus besonderen Gnaden"

am 8. April 1709.^' Weil in der Neustadt- Magdeburg keine

Brauerschaft sei (aucune maitrise de brasserie), so wird dein

Consistoire erlaubt, zwti BranhäiiMr, darin sie, so oft sie es

gut finden, brauen, daselbst zu erbauen und das Bier (d*en

vendre la bi^e ou en faire present) «sobald sie die Accise und

andre Onera davon abgetragen, Tonnen- oder Quart-Weise zu

verkaufen oder zu verschenken, auch gleich den Msinnheiinern

in Magdeburg zu verseilen und zu verkaufen'* (sans payer

d'autres imposts). Indessen das Presbyterium zeigte sich ausser

Stande, in Neustadt - Magdeburg ein , geschweige zwei Brau-

häuser zu erbauen und die nöthigen Braugeräthschaften an-

zuschaffen. Auch hatten Kommandant J. H. v. Börstel und Hof-

rath J. Steinhäuser schon 14. Februar 1709 sentirt, in Neustadt-

Magdeburg sei von der Pfälzer -Kolonie das Brauwesen mit

gutem Nutzen exerciret, weil sie dabei (!) hergekommen und

das Brauwesen absonderlich verstehen, welches von der

französischen Colonie nicht wohl zu präsumiren. Üeberdies

sollten die vom Consistoire mit denen Brauern in dieser Stadt

.,handcln", oder, wie der König 2. Juli 1733 wiederholt, „sich

mit der Brauereischatt erst setzen".** Inzwischen (1721)

hatte in der Neustadt Martin Dubois sich als Brauer etablirt.*^

In der Altstadt hingegen bat Ende 1710 Esaye Mainaud,

auch Meinaud, aus Graisesac im Languedoc, Magdeburger

Coloniebürger und Strump^irker seit Mai 1694, um ein

Privilegium für Bier^ und l^^lianacluuik. Am 5. Januar 171

1

wird es ihm gewahrt. Allein auch dies war nicht von Dauer.

Wenigstens findet sich in der Geineindcliste von 1721 in der

Altstadt kein französischerBrauer mehr. Und während

sonst gemeinhin damals Braui:,'erechtigkeit mit Branntwein-

brennerei verbunden war, so muss auch der am 20. Juni 17U

privilegirte Branntwein - Destillateur und -Verkäufer Etienne

Augier nicht vorwärts gekommen sein. Denn in der Büxger-

liste fehlt er ganz. Und in der GemeindeUste von 1721 stehen

als französische Branntweinbrenner und -Verkäufer nur Jac.

L* o rp h e 1 i n , der eines der schönsten Häuser hat, und Wittwe

Favrost (sie).
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Erst Mitte 1730 findet das Presbyteriuin einen, der fähig

und bereit wäre, die doppelte Braugerechtigkeit des Consistoire

m der Neustadt zur Geltung zu bringen: es war der Brauer

Christian Grau aus IVentzlau. der sich verpflichtete, für das

Presbyteriuin ein französisches Brauhaus in der Neuatadt auf

seine Kosten zu erbauen, einzurichten und pachtweise auszu-

nutzen pour Tentretien et soulagement des pauvres de la

Colonie, unter dem Beding, dass er selber in die französische

Cölonie eintreten dürfe. Das Presbyteriuin beförwortet sein

Gesuch (23. October 1733). Am 2. Juli 1713 erklärt der

König und bestätigt am 4. November, sie miissten sich vorher

mit der Brauerschaft setzen. Im Gesuch vom 20. d. M.

dringt das Presbyterium noch mehr in den König wegen der

vielen Colonie-Armen. Daher wird am 28. November 1730

dies Doppelgesuch durch das Consistoire sup^rieur empfohlen.

Allein die deutschen Brauer remonstriren (14. Februar 1731),

es wäre ihnen sehr präjudicierUch, wenn der Numerus

ihrer Brauhäuser bei ihrer ohnedem geringen Nahrung noch

weiter muklpliciret (!) werden sollte. Das Consistoire sup^rieur

hingegen fordert, dass das durch Patent \om 8. April 1709

acceptirte Brauhaus gebaut werde und Christian Grau die

Leitimg und Verwaltung haben soll zum Resten der französischen

Armen. Dem hatten aber schon am 14. Februar die deutschen

neustadter Brauer entgegnet, das Edikt vom 8. April 1709

rede von einer Stadt, in der keine Brauerschaft vorhanden

wäre, was wohl von der Sudenburg zuträfe, jedoch auf ihre

Stadt ganz und gar nicht reimet, da in der Neustadt nicht nur

ihre deutsche Brauerinnung sich befinde, sondern auch viele

Mannheimer Brauhäuser. Man werde nicht zulassen, dass

sich die fra n Z()S i s c he Coh^iie mit ihren» Schaden
bereichere, noch dass die ohnedem wohl eingerichtete

franzö';ische Armenkiisse es unternehme, die ganze Brauer-

schaft arm zu machen. Dem trat, auf Rath Plessmann's Gut-

achten, die hiesige Domainenkammer (27. Februar) bei, und

ihr folgend wieder das General -Direktorium (7. April d. J.).

Indessen schon am 18. Januar 1731 hatte der franzOsiaclie

Magistrat betont, die Neustädter Brauer-Innung sei
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späteren Ursprungs als das französische Colonie- Patent

für die beiden Brauhäuser in der Neustadt Magdeburg ; die

Innung müsse desshalb angehalten werden, den Grau gratis

aufzunehmen. Üagegen protestirt das General - Direktorium,

weil das Edikt vom 8. April 1709 auf Unterschiebung

falscher Thatsachen beruhe (3. Juni d. J.).
Das daraufhin

zur Rechenschaft gezogene Preabjrteriam kommt nun in eine

peinliche Lage durch den Gegensatz gegen seine eigene Ober-

behörde. Es betont, es habe nie gesagt, dass es 1709 in der

Neustadt Magdeburg keine Brauer- Innung gegeben hätte:

das habe vielmehr das Consistoire superieur berichtet und aut

diesen Bericht hin sei das Edikt ergangen. Das Presbyterium

habe wörtlich gesagt: les Frangais n'ayant point de droit de

brasserie ä la Ville neuve, no\is dcmandons etc. Der König

befiehlt einen Vergleich, weil das Edikt von 1709 seine

Richtigkeit habe und keine Sub- et Obreption vorliege. Durch

diesen Befehl von Berlin wird in Magdeburg nichts geändert.

Das Consistoire bittet am 26. März 1732 ihm beizustehen, da

die königliche Gnade in ihren EntSchliessungen firei sei und

durch Dritte nicht könne widerrufen werden: das Consistoire

sei im Besitz der doppelten Braugerechtigkeit zu

Neustadt- Magdeburg, habe denselben nur noch nicht

geltend gemacht; jetzt aber biete sich dazu die Gelegenheit.

Minister v. Reichenbach, von der Gerechtigkeit dieses Anspruchs

überzeugt, ersucht an der Spitze des Conseil fran^ais» das General-

Direktorium, doch zu verfügen, dass die französischen
Armen bei ihrerGerechtsame geschützt werden (19. April 1732).

Es geschieht nichts. Und am 15. Januar 1733 erneuert das

Presbyterium seine Vorstellung. Alle Augenblick beunruhigt

und durchkreuzt durch die städtische Brauer- Innung, welche

bei ihrem Reichthum keine Kosten scheue, um der Colonie

die Gnade Ihrer Majestät zu rauben, bittet es, den Königlichen

Befehl endlich ausführen zu dürfen. Und von neuem (28. d. M.)

wird das Gesuch durch das Consistoire superieur befürwortet,

ohne den geringsten praktischen Erfolg.

Solche theoretischen Brauer (wie in drei Fällen unser

Presbyterium), die nie ein Fass Bier gebraut, doch um ihrer
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Braugerechtigkeit willen manches Buch Papier verschrieben

haben, liefern eine tragikomische Illustration zu dem Satz:

die Privilegien haben im all^^emeinen volle Gültigkeit; in jedem

einseinen Fall aber treffen sie nicht zu. War Abraham GandÜ
auch solch ein papiemer Hrauer? Jedenfalls erwarb für

schweres Geld der hier noch oft zu nennende Abraham GandÜ**
die Schankgerechtigkeit für alle fremden Weine und

Biere für sich und seine Kinder. Er möchte nun von seinem

jetzigen Besitz bei dem Kaufhause solche Nahrung auf ein

zweites Haus am Breiten Wege transferiren (29. April 1733),

oder sur d'autres de ses maisons (]u il voudra. Der deutsche

altstädter Magistrat schlägt ihm dies Ciesuch ab ,,\vegen der

schweren publiquen Lasten**. Auch gäbe es schon Schank-
häuser genug, darunter der Pfälzer Rathskeller,

Leckeni, Maquet« Charles und andere ausländische
Schänken, besonders von Franzosen. Und siehe da!

Gandil's Gesuch wurde vom König abgewiesen (26. Aug. 1733).

Im Jahre 1739 besass in der Neustadt Magdeburg die

PfUsar Kolonie 8 Brauereien unter PfSUzer Gerichtsbarkeit;

die franzMsche Kolonie Eine, auf dem Breiten Weg, Ecke

der Dom- (!) Strasse. Dies Brauhaus hatte anfangs vierzig

Jahre hindurch dem Pfälzer Jac(j. Salome gehört: dann seiner

Wittwe; darauf deren Tochter Judith, Wittwe jenes Charles

Grammont, der durch Patent des Königs zur französischen

Colonie übertrat. Aus der ersten Ehe der Salomö'schen

Tochter mit Martin Dubois, brasseur de la Colonie frangaise,

stammt Albert Dubois, der, um Mitglied der Neustadter

Brauer-Innung zu werden, 17 Thlr. 6 Gr. bezahlt, nämlich

»10 Thlr. vor ihm, 5 Thlr. vor die Frau Liebste, 2 Thlr.

6 Gr. Unkosten." Ihm verkaufte die Mutter das Haus nebst der

Braugerechtigkeit. Dennoch nahm ihn die Innung nicht auf.

Ja der Neustädter Magistrat wolhe ihn zwingen, auf (irund seines

Brauhauses das deutsche Bürgerrecht zu erwerben.

Da nun aber der deutsche Magistrat weder über das Haus

noch über die Person des Albert Dubois jemals Jurisdiktion

geübt hat, auch die £dikte vom 3. Januar 1702 §. 5»

8. Juni 1719 §. 1 und die Ordonnance vom 5. Mai 1737 dem
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deutschen Magistrat entgegenstehen, so beantragt das Iran-

sfisische Gericht am 28. liärz und wieder 12. April 1739, <^
der König der NeustSdter Brauer -Innung die Aufnahme des

Albert Dubois befehlen möge. Auch sentirt Minister Brandt

im Conseil frangais am 20. April d.
J.,

er sehe nicht ab, wie

der Neustädler Magistrat mit seiner Prätension fortkommen

könne. *^ Allein das General-Direktorium hatte andre Augen.

Und der Neustädter deutsche Magistrat beharrt auf seiner

Forderung. Am 25. September 1740 beschwert sich von

neuem der französische Magistrat,*^ dass man unsem Bürger

und Brauer Albert Dubois'* zwingen will, fiOr seine

Brauerei, die vor vierzig Jahren durch seine Vorfahren erbaut

wurde, auch das neustadter deutsche Bürgerrecht zu

erwerben. Alle Vorstellungen bei der Domainenkammer ver-

schlugen nichts und den Albert Dubois stürzte der Prozess in

grosse Kosten. Das Rescript vom 13. Juli 1740 bestimmte,

dass diejenigen Gründe (Grundstücke), so die Franzosen von

Deutschen acquiriren» unter französischer Jurisdiktion

zu stehen kommen sollen, et vice versa wenn 1 Teutscher

ein Haus von einem Franzosen kauft, solches alsdann unter die

teutsche Jurisdiktion gehört. So „kann der Dubois nicht an-

gehalten werden, ratione dieses an sich gebrachten Brauhauses

das Bürgerrecht beim teutschen Magistrat zu gewinnen, sondern

es bleibet derselbe unter der französischen Juris-

diktion.** Weil nun aber trotzdem der deutsche
Magistrat der Neustadt seinen Widerspruch aufrecht

erhielt , so entstanden neue Weitläuftigkeiten und die Ein-

tragung in die Grundakten für das Haus , was Alb. Dubois

p4re von seiner Mutter, Judith Dubois geb. Salome, gekauft

hatte, blieb verweigert. Endlich am 24. Januar 1753 wurde

in die Grundakten eingetragen die Transaktion'^ kraft

welcher Frau Bürgermeister Judith Grammont, geborene

Salomö, nebst ihrer Tochter Susanne und deren Gatten

Georg Dietrich von Manteuffel, dem Sohn der Grammont aus

erster Ehe Albert Du B o i s das Haus „z um Blauen
Stern" auf dem Breitenweg in der Neuen Neustadt (Ecke

der Domstrasse) in Gegenwart des Raths Friedrich Christoph
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Reichhelm, als Kurator Litis der Frau von Manteuffel, gegen

6539 Thlr. — damals eine fast unerhörte Summe — überlässt.

Der deutsche Magistrat hatte die Hugenotten zu stürzen ge-

droht. Bald aber sollten Albert Dubois und sein Sohn Andrö

Albert Dubois Gelegenheit finden, ihre Brauerei zu erweitem.

Albert's Vater nämlich, Martin Dubois, hatte seine Piäbser

Brauerei in der Neustadt einstmals an Paohoia*) verkauft.

Diese erste* Brauerei hatte Panhuis**) nunmehr an Pierre

Favreau jun. veräussert. Eine zweite besassen nachPanhuis*

Tode seine unmündigen Kinder. Als die letztere am 8. De-

zember 1758 verpachtet wurde, ging das Meistgebot aus von

Albert Dubois und Sohn^^ Durch Vermittlung des Pfälzer

Bürgers Jean Bailleu stellten sie eine Bürgschaft von 400 Thlr,

Allein die Pfölzer verlangten, dass während der 6 Pachtjahre

Dubois und Sohn sich dem Pfälzer Gericht unter-

würfen. Dubois fils liess sich zum Uebertritt verleiten, ob-

wohl die Justice frangaise ihm diesen Schritt widerrathen, ja

verboten, auch keinen Urlaub (lettres dimissoriales) ertheilt

hatte. Par un surcroft d*arrogation** komroandirte die PfiUzer

Gerichtsbarkeit ihn — ihren eidlichen Bürger — zum Königs-

schiessen. Die Justice hielt den Austritt des jungen Mannes

um so unbefugter , als beide französischen Bürger , Albert

' Dubois, sein Vater, und Martin Dubois, sein Grossvater, obwohl

sie unter französischer Gerichtsbarkeit verblieben waren, Pfälzer

Brauereien besassen und in die Pfälzer Brauer-Zunft sich

hatten aufnehmen, lassen. Somit beschwert sich am 21. De-

zember 1758 die Justice fran^atse in einem Schreiben an das

Pfälzer Gericht Der Codex Friderioianna Part 3, Tit 3,

§. 4 verbiete toute Prorogation de Justice entre Fran^ais et

Allemands. üm so vielmehr sei die Verschiebung der Gerichts-

*) Eine alte, um Hollands Befreiung wohl verdiente Pastoren - Familie.

I^onhard Panhuys unterzeichnete das Protokoll der ersten deutschen Synode

zu Wesel vom 3. November 1568 (Wulters, Wesel. 375).

•*) Id Muret's Liste der hiesigen Wallonen von 1700 (S. 245) sollen

wohl Pantuy wie Panhy =: Panhuys sein, hk G6tze*s Liste von 1703 er«

scheint No. 98 JeanPanhiis. laboureur, und No. 166 schon Samuel Panhus.

hnsseur. sa fcnuDe et trois domestiques (Magdeh. Gesch.-Blitt. 1878 S. 230).
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barkeiten von einer Colonte auf die andre verboten. Zwei

Tage nach Abfassung der Beschwerde erklärten die Bürger-

meister und Rath der Pfälzer Colonie, als Obervormünder der

Panhuis'schen Kinder könnten sie ihre Pachtbedingungen
stellen wie sie wollten. Auch handle es sich ja bloss um die

kurze Pachtzeit. Die Kosten des Pfälzer Bürgerrechts be-

trügen nur 1 Thlr. 8 Gr. Der Pächter Dubois und sein

Bevollmächtigter, der Advokat Blanckenbach hätten jene Pacht-

bediogiing gekannt und daraufhin geboten. Gleich am selben

23. December 1758 wendet sich die Justice fran^aise an die

königliche Pfälzer Commission. Auch die Panhuis*schen Kinder

würden durch dergleichen Bedingungen , bemerkt sie . ge-

schädigt, insofern sie die Zahl der Bieter verminderten. Auch

stehe von diesen lästi^^en Bedingungen nichts in den Pacht-

Benachrichtigungen des Intelligenz- Büros. Mehr als die ge-

schehene Sicherstellung der Pacht durch Kaution dürfe nicht

verlangt werden. Die Kön. Preuss. zu denen Colonien des

Herzogthums Magdebui^ verordnete (!) Commissarii stimmen

gegen die Justice fran^aise» da die doch hoffentlich

nicht prätendiren wolle, ein Actum jurisdictionis in Panhuisischen

Häusern zu exerciren: laut Cod. Frider. P. 11 T. 8 §. 3

aber Dubois nicht aller Jurisdiktion sich entschütten könne.

Am 30. December 1758 erklären Bürgermeister (!) und Rath

der Pfälzer Colonie allhier, P. Riquet und Sandrart. der Eid

sei durch Dubois jun. geleistet Dubois pere erwidert, der

Sohn habe nur geschworen aus Furcht, da^ ein andrer die

Panhuis'sche Brauerei pachten könne, falls er auf die Pacht-

bedingungen nicht eingehe. Der Parade der Pfiilzer Bürger

habe sein Sohn nicht assistirt. — Der Streit zwischen Pfälzem

und Franzosen verbittert sich. Die Justice sieht sich am
18. October 1759 genöthigt, an die Justice sup^rieure zu

gehen. Diese reicht die Sache an das Grand Directoire ein.

Und die oberste französische Behörde ^iebt am 22. November

d. J.
dem hiesigen französischen Gericht unrecht: die Forderung

des Pfälzer Magistrats beziehe sich bloss auf die Pachtung
und deren Erfüllung, sei daher der Billigkeit und der täglichen

Observanz gemäss.
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In Brausachen schlug alles gegen die Franzosen um.

Und doch weit gefährlicher als die französischen Brauer
waren für die Innung die IHäizer. Das Pfälzerbier wurde ja

ttberaU begehrt. Wegen der 9 P fä I ze r klagen die 24 deutschen

Brauhäuser der Neustadt über Nahningslosigkeit.*' Mussten

doch die Deutschen nach der Reihe brauen, während die

PfiUzer, auf Grund ihrer Privilegien vom 35. Mai 16B9, nur

so oft brauten, als es ihnen beliebte. So sei es den Pfidzer

Brauern gelungen, alle Braunahrung an sich zu bringen, so

dass nur noch in 8 deutschen Brauhäusern wirklich

gebraut werde. Diese 8 aber hätten zusammen nicht mehr

Nahrung als ein einziger Pfälzer. Gleichwohl müsste

jeder der 24 deutschen Brauer mit den Pipern gleiche Lasten

tragen. Wir, so klagt die deutsche Innung, sehen offenbar

unsem gänzlichen Untergang vor Augen. Neustadt-Magdeburg

sei wohl der einzige Ort in Preussen, wo sich noch 2 Innungen

auf ein und demselben Ge werke befänden. Sie tri^en

desshalb auf Combination der deutschen mit der
Pfälzer-Innung an (19. August 1786). Man erkannte oben,

dass das Reihebrauen ein veraltetes, und darum schädliches

Institut sei. Die Kammer stellt eine genaue Untersuchung

an. Und dabei ergiebt sich, dass vom 1. Juni 1784 bis letzten

Mai 1785 die 8 deutschen Bierbrauer 20J Wispel, 20 Scheffel

Bier- und Breyhahns- (sie) Malz» die Pfälzer 685 Wispel,

11 Scheffel dito verbraut haben. Die bedeutendsten unter

den PfiÜzem sind Abraham Ravia und Getnüdar Panhuia.

Aliein die begehrte Combination scheitert, weil man sich über

die Bedingungen nicht einigen kann. Und die Sonderwtrthschaft

brachte den Pfälzem immer neuen Gewinn.

Das Mannheimer Bier machte grosse Eroberungen in

Magdeburg. Die Consiinif)tion vermehrte sich, je mehr aus-

ländische Familien in jene Colonie aufgenommen wurden.

Dagegen verminderte sich die Brau-Nahrung auch der Altstädter

Büigerscbaft. Bei der Zählung von 1799 ergab sich, dass

hier trotz 085 brauberechtigten Häusern der Altstadt nur noch

von 64 Brauern das Werk betrieben wurde. Da der deutsche

Magistrat die auf den sogenannten Brauhäusern ruhenden
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Lasten dennoch nicht vermindern konnte, so wuchs durch

die colonistische Concurrenz auch hier die Unzufriedenheit

der Altbürger.

Mehr noch als die Brauer rumorten in der französischen

Colonie von Magdeburg die BAcker« Die Aehnlichkeit bestand

darin, dass auch in diesem Gewerk «die Gerechtigkeit** an

bestimmten Häusern haftete; der Unterschied darin, dass der

französischen Colonie sehr frühe eme feste Anzahl französischer

Bäckereien von Obrigkeitswegen bewilligt wurde.

Schon im Mai 1686 wurde hier französischer Bürger der

Bäckermeister Jac. Hrouet aus Saint Gilles im Langued'oc,'*

im December 1688 Bäckermeister Henri Toussain (sie) aus

Metz/* im August 1691 Pierre Couriol, facturier et boulanger

aus Saint Vincent im Dauphine;'^ im December 1692 Jean

Vincent, Bäckermeister aus Metz." Dass von diesen einer

Conflikte mit dem Gewerk gehabt hätte, erhellt nicht.

Der Wollkämmer hingegen Pierrp Aubissard aus

Charpeyn'* in der Dauphin^, der aus Romans 1691 nach

Lausanne,** von dort im Mai 1692 hier einwanderte, erwarb

sich durch den Verkauf des eigenen Gebäcks das Brot für

seine Familie. Da er aber „kein f^eleniter Bäcker'" war. wurde

ihm das, auf Beschwerde des Häcker^^ewerbs. untersap^t. Sofern

er nun als Wollkämmer nichts verdiente, niusste er hungern

und gedachte wieder an Auswandern. Auf seine Klage gegen

das französische Gericht, das hier dem Gewerke beige-

pflichtet hatte, wurden ihm vom Hofe drei Commissare ernannt

:

Präsident Ackenhausen, Fiskal Mucel und Rath Steinhäuser.*)

Als der Gerichtsdiener mit dem Obermeister des Bftoker-

Ge Werks bei ihm eindringen und er nicht öffnen wollte,

erbrachen die Soldaten seine Hausthür. Er beschwerte sich

we^en Hausfriedensbruch. lui^^e Lus^andi wart ihm Majcstäts-

belcidigun»^ vor. Kr leugnet und will bei den Pfälzern. wo
man ihm auf Subsistenz Hoffnung ^<emacht habe . eintreten,

oder aber die Staaten Sr. Majestät verlassen. Er besinnt sich

und in den Listen*® der Magdeburger Franzosen steht er wieder

*) Geschrieben Almaute und Stdnherds!
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als Wüllarbeiter mit Frau und zwei Kindern 31. December 1699

und 31. December 1703.*^ Am 31. December 1721 wird er nicht

als Bäcker, jedoch als officieller Backofenbesitzer, bei dem,

wer das Backgeld zahlt, backen durfte (fovmier), aufgeführt^*

Dagegen erhalten die Bäcker Pierre Menard, Jean

Gabriac und Gjaspard Servidre am 17. Juli 1694 einen

kurfürstlichen Schutzbrief.

Im Frühjahr 1695 klagt Bäcker Pierre Couriol, er

habe ein Haus mit einem Hackofen gebaut. Nun drohe man,

ihm den Backofen, in dem viele Leute ihr Brot gebacken

hätten, wieder einzureissen. Ursprünglich Sarscheweber, habe

er all' sein Geld verbaut. Und er gerade sei der einzige,

bei dem in seinem Quartier die Franzosen ihr Brod backen

könnten. So bitten denn 56 R^fugiös, darunter Antoine

Charles, Malhiautier, , Andrö Dubosc, Garrigues, ihm doch

wenigstens zu erlauben, sich als Backofenbesitzer zu bethätigen.

Daraufhin erhält er das Privilegium (13. Februar d. J.).

Um den immer neuen Zunftstreitigkeiten vorzubeugen,

welche die Sache zerstörten, weil die Personen nicht passten,

suchte das französische Gericht Sache und Person zu

scheiden, indem für die f r a nz ös i s ch e C ol o n i e als solche

eine bestimmte Anzahl Backgerechtigkeiten zuge-

billigt wurden, gerade wie das der PfeÜzer Gerichtsbarkeit für

ihre Colonie gelungen war. Nach vielen Mühseligkeiten und

Hin- und Herschreibereien wurde am 7. M&rz 1695 ein Edikt

erwirkt Zu den Privilegien der französischen Colonie von

Magdeburg gehörte nun und wurde am 10. Juli d. J. bestätigt

das Recht, 6 französische Bäcker zu haben, wie den

Mannheimern 0 Pfälzer - Hacker zugesagt worden waren.

Und am .M '. April 1701 beantragt der Colonie-Präsident Lu^andi.

die publiquen Backofen um 2—3 zu e \ t e n d i r e n . zu-

malen die Colonie seit 1695 sehr angewachsen
sei, die teutschen Bäcker aber die Maniere, wie das

franzOaiiobe Brot gebacken wird, nicht wissen.^* Ueber diese

«Anmassung** besdiwert sich der Innungsmeister und die

Verwandten der Bäcker-Innung. Schon am 10. Ju(i 1695 habe

der KorfiM bestimmt, dass die den Privilegien Zuwider-
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handelnden der Conflscation des Brotes unfehlbar zu gewarten

haben. Dennoch bemühe sich der Director und Justizpräsident

der französischen Colonie mit einigen, welche unter ihnen,

nach deren Genie, die Ordnung nicht eben besonders

lieben und es fiut vor verächtlich halten» derselben unter-

würfig zu leben,*) es dahin zu bringen, damit sie die voirmalige

Confusion wieder erheben können und diese unter dem Titel

einerIhnen eingebildeten Freiheit passiret werde. Die Innungs-

ineister bezweifeln, dass wirklich die Colonie weit stärker sei,

als a. 1695 :**) es sei eine (sie) eingebildete Hedürfniss, wodurch

sie „^^enotlirengkt" (sie) würden, mehr als 6 Bücker auszu-

bitten: vielmehr seien schon 6 Bäcker zu viel gewesen, da

mehrere darüber geklaget, dass sie nicht volle Nahrung, sodass

der eine der Ursachen halber sich ausser der Stadt aufs

Land begeben und einer ein Gärtner worden ist Die

Mannheimer Colonie, welche fest mehr als. die

Franzosen angewachsen, seien mit der Anzahl der 6
Bäcker sehr vergnüget und leben dabei wohl. Auch verständen

einige der teutschen Bäcker gar trefflich , nach französischer

Manier zu backen, wenn man wollte Confusion e^^vecken

und den armen französischen Bäckern präjudiciren ; ohne zu

gedenken, dass auch Monsieur Lagundi (— Lugandi) Selbsten

sein***) Brot bei einem teutschen Bäcker zu Zeiten backen

lassen. Und anjetzto will Monsieur Lagundi einen Zimmer-
mann und einen Wollweber bei dieser Handthierung (sie)

einschieben, was doch jederzeit in einer wohlgefassten Republic

vor verderblich gehalten worden. Das fdbret wieder zur

Pfu scheret. Solche mögen weder einen Gesellen fordern,

noch einen jungen „lernen", welcher in der Welt und an

andereni") Placen passirt werden könnte. Das Gesuch

•) Eine niedertrachtige Uatmtellung gegen den Gerichtsdirector

!

Mit Unrecht: 1695 waren es 717. 1701 : 1076 Seelen!

***) Wahrscheinlich för seine deutschen Dienstboten, die das französische

Weisshtüt nicht kräftig lamlcn. Auch sollttii doch die Dtutsdicn daraus dem

Franzosen keinen Strick drehen, dass er seinen Bedarf den Deutsclien bezahlte!

f) Vielleicht in der Luft, unter dem Wasser oder, wie der Salamander,

im Feuer, obwohl doch diese Elemente auch zu der Erdenwelt gehören.

Oder yhickep die «teutidien* ImutDgsmeiitcr ihre Geuzte» Mdi tai Ork»?
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der französischen (olonie bitten sie dcsshalb abzuweisen

(30. August 1701j. Am 21. October 1701 erhalten Commandant
V. Börstel und Hofrath Steinhäuser den Auftrag , die Sache

grOndlich zu untersuchen. Die Herren aber hatten so viel und
so vielerlei zu thun, dass es sich in die Länge zog. Anderthalb

Jahr später wurde der französische Cölonie-Direktor zu, neuem
Gutachten gefordert Am 2. Januar 1703 berichtet Lugandi

nach Berlin:** Die 6 franzosischen Kolonic-Biu kcr hätten ihr

Handwerk gründlich gelernt: Jacjues Broiiet, wie Zeugnisse

und Zeugen vor dem Direktor und vor dem Richter aussagen,

in Frankreich; ebenso Ja(jues Ris aus dem Langued'oc, Henry
To US sein fsic) und Franyois l'Abeille aus Uzes (hier

de Deuxes) im Langedoc. Jean Vincent habe die französische

Gerichtsbarkeit stets als sein Forum anerkannt, sich jedoch

kirchlich zu den Wallonen gehalten. Weil ihm aber die

übrigen Meister bei der firanzösischen Colonie deshalb einen

Vorwurf machten, sei er Vorhabens, sich auch zur französischen

Gemeinde zu begeben. Pierre Menard*^ aus St. Hippolyte

in den Ccvennen soll noch die ncHhigen Zeugnisse beibringen.

Lugandi erneuerte deshalb sein (lesuch und hatte endlich

Erfolg. Statt der ursprünglichen 6, bewilligte Graf Dohna
8 französische Bäcker und dazu 3 Fourniers, quoiqu*il

n*y en (foumiers) ait pas ni parmi lesAUemands ni panni les

Manheims (siel).

Allein die deutseben Bäcker wussten auch dies Pekret

rückgängig zu machen und die Zahl wurde beschränkt auf

6 Bäcker und 2 Foumiers. Darum schärfte Rath Steinhäuser

dem Giro Brun und Etienne Couriol^^ dem Bruder Pierre's,

ernstlich ein, dass sie als Fournier continuiren dürften, in die

Häuser Brot zu tragen, nicht aber (im Laden) es feil zu halten.

Und der Gerichtsdirektor beugte sich Frangois Coonort,

1690 eingeschrieben als Sergeweber, seitdem ihm aber ein

früheres Bäckerhaus angewiesen, plötzlich in eigenen Augen

zum Bäcker berufen, und Pierre Aabisaardf der bekannte

Wollkämmer, hätten, so erklärte er ihnen, bei Strafe der

Konfiskation ihrer Backwaaren, ganz vom Backen abzustehen.

Diese drei letzteren Personen, schreibt Lugandi, laufen nun
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abwechselnd nach BeHin und reichen Klagen gegen ihn

ein, pour me rendre odieux a Sa Majeste. Er habe es mit

Geduld ertragen. Allerdings gab es ehemals in der Kolonie

15—20 Familien, weiche, ohne Backen gelernt zu haben,

Brot verkauften. Nous les exhortions ä reprendre chacun

son mutier. Die andern gaben nach. Nur Pierre Couriol,

durch einen Hetzer aufgestachelt, entwarf eine Adresse an den

König» in welcher jene drei erklärten, sie scheerten sich nichts

um sogen, königliche Befehle aus Lugandi's Fabrik. Uns zum
Trotz würden sie Brot backen und verkaufen. Und das thaten

sie auch. Wir confiscirten ihr Brot. Sie buken weiter und

höhnten, wir sollten ihnen nur auch Frau und Kinder confisciren.

Pierre Couriors Frau ging nun werben Haus bei Haus gegen

ihren sog. Verfolger, erbettelte Zeugnisse (mendier des seins

[sie!]) für die gute Auffiihrang der drei Opponenten und machte

eine Kollekte um nach Berlin zu reisen. Frauen und Knaben

unterschrieben. Nun überreichten sie dem König eine Klage,

in der sie ,,mich unbarmherzig zerrissen, obwohl doch feststeht,

dass Connort immer nur Sarscheweber war." Auch dem
Königlichen Kommissar, der ihnen die berliner Abweisung vom
7. Februar 1702 eröffnete, erklärten die drei , dass sie nicht

gehorchen würden und gingen frech (brusquement) davon.

Nim reichten sie neue Beschwerde ein : Lugandi nehme ihnen

das Brot. „Ich weiss wohl, schreibt der Direktor, dass das

Herz des Menschen verzweifelt böse ist (desespöremment malin)

:

indess die Bosheit dieser drei Menschen ist doch unverständlich.

Ich sprach mit ihnen als Vater und nicht als Rath.** Er Hess

ihnen zwei Monat Zeit, neue Dekrete vom König zu extrahiren,

welche die vorigen aufhöben : so lange mc)chten sie weiter

backen.
,
Jetzt aber, nachdem die Frist abgelaufen, erlustigten

sie sich über ihr Versprechen und schilderten mich als einen

Missethäter (scelerat)". Lugandi bittet um Schutz in seinem

Amt. Auch die Königlichen Commissäre v. Börstell und Stein-

häuser tragen darauf an, die lästigen Supplikanten wegen ihrer

wiederholten frivolen Klagen zu bestrafen (2. März 1703). Da
Etienne Couriol, Pierre Aubissard und Fran^ois Connort,

die nicht 6 Jahr das Backen gelernt haben, dennoch fortfahren.
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Brot und Semmel feilzuhalten , so äussert der Minister seinen

grossen Unwillen über jene ^widerspänstigen Refügirten"

wegen ihrer wiederholten Importunität und vorgebrachten

Unwahrheiten (28. Februar 1703). Doch die Wage schwankt.

Am 22. März 1711 eiigeht der Befehl, neben den 6 fran-

zösischen Bäokani den Pierre Mdnard als siebenten bei-

zubehalten, weil seit 1694 die französische Colonie in Magdeburg

sich sehr vermehrt habe. Von neuem entbrannte der Kampf.

Der Köni^ wünschte Frieden zwischen den „drei Nationen**.

Mit dem Projekt der Combination der drei Magistrate verband

er das der Combination des deutschen (iewerks mit den

franzr>sischen und Pfälzer Bäckern. Das führte zum Recess
vom 24. April 1722. Durch diesen Combinations - Recess,

den der König bestätigte, wurden jeder Colonie 6 Bäcker-

tiAuaer von neuem bewilligt in der Art, dass die 6 Butiken

vor dem Pf^er Rathhaus für die 6 Pföbser Bäcker reservirt

blieben, die französischen Bäcker aber* auf dem
Markte ihre bestimmte Stelle angewiesen erhielten. Es smd

Jean GuiUaume Mairan, Henry Bert-Lamote, Henry

Toussain, Pierre Bovet, Felix Brouet. Conorrs
Bäckerei, später Ad. Mack, war nicht wieder besetzt.*'

Im §. 3 heisst es: „Weil aber besonders bei der französischen

Colonie Verschiedene sich des Hackens bishero unternommen,

so die Profession niemals gelernet, so soll zwar denenselben,

wie auch den unter besagter französischer Colonie an itzo

befindlichen 2 Wittwen das Backen ad dies vitae zu

exerdren nachgelassen, jedoch Jungens zu halten und zu

lernen ihnen nicht verstattet, auch nach ihrem Absterben

solche BaddiAuser nicht wieder besetzet , sondern nach dem
Absterben der jetzigen Possessoren auf die 6 jeder Colonie

concedirten Backhäuser reduciret , Hinfüro auch niemandem,

welcher nicht die Innuiij^ ^'cnommcn , zum feilen Kauf zu

backen gestattet werden. Doch bleibt hinkünftiy beiden Colonien

unbenommen, mehrere Backgerechtigkeiten von denen Alt-

städter Bäckern zu acquiriren."

Dieser dritte Paragraph des Combinationsrecesses gab

Anlass zu neuem Streit. Auf der Franzosen -Insel (Georgen-

4
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platz), dicht bei der „Goldenen Lanze"*'* im Hause des Strumpf-

wirkers Antoine Ri viere aus Saint Anibrois** war ums Jahr

108ö ein Hackofen errichtet worden. Da Riviere das Backen

nicht verstand, so vermiethete er den Backofen an die Colonie-

Bäcker Brun,* dann Jacques Ris und nun an Jean Guillaume

M ei ran, Bäckermeister aus Vevey in der Schweiz, der selber

ein Haus besass.*^ Nachdem Meiran verstorben, buk erst die

Wittwe,^^ dann Felix Brouet und sein Sohn Daniel Brouet. Als

letzterer aus dem Hause zog, Ostern 1738, stand der Backofen,

einer der 6 privilcgirtcn, \mhenutzt. F ra n t; o i s Riviere.
der Sohn, ein Strumj)f\virker,^- meinte auch das Backen des

franzr)sisrhen Brotes j^^ar wohl zu verstehen, da er schon als

Knabe dem Meiran zugesehen hätte. Par la calamite du
temps genöthigt, seine kleine Manufaktur aufzugeben, begann

er in dem ihm erb- und eigenthümlich angehörigen Backofen

französisches Brot zu backen, um durch den Verkauf sich

und seine Familie zu emShren. Da er jedoch nicht die Innung

genommen, verbot ihm die Zunft das Backen. Er meinte keinen

deutschen Bäcker zu schädigen , sofern er nur für Franzosen

backe, nie ein den deutschen Broten äimlich geformtes mache

und das Back recht an seinem Hause hafte, als an

einem der 6 durch den Keccss stipulirten französischen Hin kcr-

häuser. Dennoch befahl die 1 ) o m a i n e n k am m e r am
20. März 1739, den in des Riviere Hause befindlichen Back-

ofen sofort einreissen zu lassen. Das Gericht hindert

die Ausführung. Am 18. April d. J. klagt nun Fran^ois Riviere,

die Kammer habe ihm bei 50 Thlr. Strafe das Backen ver-

boten, ce qui le Jette dans üne afireuse mis^re. Und wie

stehe es um die 6 privilegirten Bäckereien der französischen

• Colonic: Meiran sei verstorben. Bau(iuier nicht in die Zunit

getreten et jouit du benefice de maitre privile5.,Me. hat also

mit den 6 sachlichen Gerechtigkeiten nichts zu thun. Wittwe

Meiran bäckt nicht mehr. Henri Toussaint ist todt. Felix Brouet

hat faillirt. Benutze er den Backofen nicht, so füge das nicht

bloss ihm, dem Wirth, sondern der gesammten französischen

Colonie grossen Schaden zu. Die Justice sup6rieure inhibirt denu

nach (1. Mai d. J.) die Verfügung derKammer vom 20. März und
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zieht einen neuen Bericht von der Justice ein. Inzw is( lien

hat sich diese (21. April d. J.) unmittelbar mit der Domainen-
kamnier in Verbindung gesetzt und letztere verfügt am
23. d. M., der qu. Backofen solle nicht eingerissen
werden, weil er einer der 6 privilegirten sei: nur dürfe er

nicht benutzt werdenl — Wahrlich, ein schönes Privileg,

das man nicht benutzen darf1 ,.Da nun aber, schreibt Rividre,

die Sitte der französischen Colonie steh dahin festgesetzt hat, dass

jedwede Familie sich ihr Mehl auf dem Markt kauft, es sich

selber knetet imd ihr Rrod macht und es dann nach dem
Backofen des Viertels trägt": so müssen die Umwohner

von Riviere's Hackofen an ihm vorüber nach den entlegenen

Stadtvierteln laufen, was ihnen sehr unbequem fällt. Nur

einige Mal habe er das Brod selber geknetet, immer aber

nur für solche Familien der Colonie, die sich nicht die Mühe
geben wollen, es zu machen, wie alle andern. Er bittet am
14. Mai das Privilegium, diesen französischen Backofen für die

Franzosen auch wirklich zu benutzen, ihm zu bestätigen. Die

Justice gesteht im Bericht vom 25. Mai d. j., dass Franyois

Riviere, als im Lande gel)oren. nicht das Recht habe, den

Beruf zu ändern (!). Da er nun aber mit seinen drei Kindern

und dem vierten, das die schwächliche Krau erwarte, sonst

dem Almosen des Presbyteriums anheimfiele, und da

zur Zeit drei Colonie-Backöfen stille ständen aus

Mangel an gelernten Bäckern, welche zur Meisterschaft zuge-

lassen werden könnten, was doch wahrlich nicht der gnädigen

Absicht Sr. Majestät für die Erhaltung der französischen

Colonie entspreche: so befürwortet die Justice, dem, durch

gutes Leben und Sitten ausgezeichneten Frangois Riviere die

(inade zu gewähren, dass er in seinem Hause als Bäcker

arbeiten darf Und das um so mehr, als die Franzosen nicht,

wie die Deutschen und Pfälzer, öffentliche Verkaufsorte haben,

sondern durch Semmelfrauen ihr Brot in der Stadt aus-

tragen lassen und den Privatleuten ihr Brot backen. Wie
sie denn auch alle arm (tous pauvres) und ausser Stande

sind, sich Komvorräthe, wie die andern, zu kaufen, sondern

ihr Mehl in Viertelscheffeln vom Markt beziehen (par Viertels).

4*
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Im Stadtviertel der F r a n z o s e n i n s e 1 befinde sich ausser

Riviere kein andrer Bäcker, so dass er niemand schade, weder

Deutsrhen noch Pfälzcrn. Auch seien alle einst über die

sechs überzähligen Backöfen zerstört , sobald der Inhaber

gestorben sei. Daniel Brouet, der Sohn des VqWx, besitze

kein französisches Backerhaus und mache desshalb ein Pfälzer

Backrecht geltend am Neustadter Thor neben dem Hause des

Pierre Huguet. Der Conseil fran^ais** beförwortet das Gesuch

(5. Juni). Die Domainenkammer protestirt (27. Juli). Das
General-Direktorium sentirt, Rtviöre könne ja die an seinem

Hause haftende Hackgerechtigkeit an jemand ver-

miethen, so die IVofession erlernet. Das Conseil franvais,

luimittclbar an des K(')nigs (inade verwiesen (2'J. Sept.), erhält

zum Bescheid (12. October) , der Supplikant mü^e sich bei

dem hochlöblichen General-Ober-Directorium melden. Dieses

bleibt (28. d. M.) beim abschlägigen Bescheid, den das Conseil

franvais (20. November) nun nach Magdeburg mittheilt Was
kümmerte es das General • Direktorium , ob in Preussen eine

Franzosen - Familie verhungerte oder davonzieht . . . Auf
Grund des Edikt vom 29. Februar 1720 hat Bftcker Bauquier,

weil in hiesiger Colonie eine Bäckerei vacanl ist, aus Frank-

reich seinen Neffen, der ebenfalls die Bäckerei gelernt hat,

kommen lassen. Nun aber hindert ihn die Zunft an der Aus-

übung seines Handwerks. Soll auch der junge Mann ver-

hungern? 11 est ä craindre que cela ne tire en cons^uence.

Darum befürwortet der Conseil firan9ais, gez. Cnyphausen und

de Forcade, das Gesuch beim General - Commissariat^^ Am
20. September 1722 wird der junge Vincent Bauquier,
boulanger, als franz(ysischer Bürger vereidigt.^* Gleich darauf

klagt er bei dem General-Ober-Directorium, man habe ihm

seinen Backofen einges( blasen. Wo blieb da das königliche

Vorrecht, wo das Recht'

Im J.auf der Jahre geschah es öfter, dass Bäckerhäuser

aus einer Strasse in eine andere „transferirt" wurden, gerade

wie wir es bei den Brauhäusern gesehen haben. Ja es wurden

deutsche« französische und Pf^er Bäckereien unterein-

ander ausgetauscht. So besass der junge Seifensieder Isaac
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Boate, französischer Bürger seit Februar 1729^', ein l^äcker-

haus, das er nicht nutzen konnte. Unter königlicher Ge-

nehmigung ging es mit der Rackgerechtigkeit um 1753 *uf

Römert über. Brou^t'a Bäckerhaus in der Kleinen Peters-

(Voge1greif-)Stra8se hatte Wittwe Le Brun erstanden. Von
dieser kaufte es Töpfer Meyer. Die ruhende firanzösische

Backgerechtigkeit ¥rurde übertragen auf das Haus» welches

Bäcker Daniel Brouet von Nitze gekauft hatte, da doch

Brouet est incorpore dans la niaitrise des boulan^ers (II. März

1763)-** Der altstädter Magistrat schlägt vor, statt dessen das

Guiraud-Ruynat'sche Haus einzutausclien, um so den Flemming-

schen Prozess zu koupiren. Da dann aber die Sechszahl
verringert werden würde, protestirt gegen diesen Tausch

das französische Gericht (29. April 1763)1 Die Wittwe

des Prediger Ruynat ftihrte nflmlich einen grossen Prozess gegen

den Bäckermeister Joh. Joachim Plemming, betreffend

den Kaufconsens zu dem auf dem Franzosenplatz ftlr seinen

Bruder Matthias gegen 990 Thlr. erstandenen Backerhause.

Den Conscns des Bruders aber beschafft Johannes nicht, weil

Matthias noch nicht Bürger war. Laut Kaufkontrakt vom

28. J^ni 1762 sollte der letzte Rest des Kaufgeldes 4 Monat

nach der Mahnung bezahlt werden. Da beantragt joh. Joachim

den Vertrag, zu dem sein Bruder nicht zugestimmt , für null

und nichtig zu erklären. Und obwohl am 11. März 1731 der

König dekretirt hatte, dass der Käufer des Connort*schen

Bäckerhauses die französische Backgerechtigkeit fortsetzen dürfe,

sobald er französischer Bürger geworden sei, so

bestreitet jetzt die Domatnenkammer , dass ein Magdeburger

Bür^erssohn hierorts die französische Bürgerschaft erwerben

könne : Die Conditio sine cjua non kann also nicht erfüllt

werden. Das französische (iericht iässt nun die l'^:)rderung

fallen, dass Matthias Flemming erst ein französischer Bürger

werden müsse. Seitdem es bei der Colonie nur noch selten

gelernte Bäckermeister gab, stellt die Bäcker -Innung, ein-

genommen gegen jeden Tausch, ein neues Princip auf, was

eigentlich das uralte, natürliche war, dass nämlich ein fran-

zösisches Backhaus inuner nur von Franzosen, ein deutsches
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von Deutschen besessen werden solle. Seien doch die Bäcker-

häuser so vertheilt, dass, falls man ein neues dazwischen

schiebe . man beide Nachbarn schädigen würde. So wurde

das (|u. Haus von neuem verkauft. Der reforniirte Rä rker-

gesclle Johann liottfried Heinecke aus Anhalt - Dessau,**

laut Edikt vom 29. Februar 1720 französischer Bürger (seit

21. November 17ö3j, kaufte am 28. November 1763 von unserer

Frau Prediger Ruinat das laut Reglement vom 24. April 1722

privilegirte französische BäckeHiaus am Franzosenplatz
för 1000 Xhlr. Er erbot sich, das bei der Innung flbliche

Meistergeld zu entrichten. Bis dahin durfte er nicht backen

:

selbst das französische Gericht gestattete es ihm nicht Indessen

unter allerlei \'or\vändcn weigerte ihm die Innun^^^ auch nach

der Zahlung den Eintritt. Anderthalb Jahre dauerte der neue

Prozess. Der altstädter Magistrat |)rütestirt , Heinecke sei

Deutscher von üeburt, könne daher kein französisches Back-

haus erwerben. Andererseits dürfe der Inhaber einer fran-

zösischen Bäckerei keine deutsche Waare darin backen

(23. Januar 1764). Dagegen protestirtdie Justice (21. Februar).

Obwohl gegenüber von Heinecke eine öffentliche deutsche

Bäckerei liege, dürfe er ebenso gut deutsches Brot backen,

wie es Connort gethan, Connort*8 Wittwe und Sohn, und wie

es jedem deutschen l^acker unverwehrt sei. Iranzöstsches Brot

zu backen. JSie bitten (iesshalb. der Innung zu befehlen, den

Heinecke ohne weitere Schwierigkeiten aufzunehmen. Standen

doch von den sechs französischen Bäckereien wieder zweie

still : die des verstorbenen Felix Brouet in der Kleinen Peters-

strasse und die des verstorbenen Henri Berth - Lamotte beim

„KameeP am Neustädter Thor. Sollte nun durch die Intriguen

der Zunft auch die dritte französische Bäckerei kalt gestellt

werden? — Heinecke berichtet auf die Ablehnung der Kammer
vom 16. März nach Berlin, er werde bei diesem Streit ruinirt

und würde ohne besonderen königlichen Schutz das Thor

suchen müssen. Im Consistoire superieur betont dejarriges,

die Kammer kcinne sich nicht auf das Interesse des Königs

berufen ; de (
" a m pa g n e . Sei. Maj. würde unangenehm berührt

werden durch den Widerstand, den man dem Etablissement
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der Fremden entj^^e^cnsetze , nach den formellen Willens-

erklärungen, welche Sic [,'e^eben habe. So er^'elit (22. Mai)

an (las ( ieneral - Direktorium das Gesuch, rlen p. Heinecke in

den (sie) Genuss seiner erlangten Rechte un^^estört zu lassen

und ihm die gesuchte Aufnahme in die Bäcker-Innung
nicht zu versagen. Das General-Direktorium, vom Willen des

Königs unterrichtet, datirt, um den Schein der Nachgiebigkeit

ru vermeiden, seine auf dasselbe Ziel gerichtete Verfügung schon

vom 30. llärz d. J.'^ Auch ein direkter Befehl des Königs erging

am 30. Mai. Doch wüsste ihn die Domainenkammer noch der

Zunft zu erheimlichen. Solche Beispiele kamen oft vor.

Daher der Kampf vini die l'riv ile^ieii immer uniicinilicher

wurde. So dran^' denn der Altmeister der Innunj^',

Bäckermeister Melzdorf, mit zwei (ierichtsdienern bei Heinecke

ein . beschlagnahmte den Roggen - Hrot - Teig in vier Trögen

(hottes); vier Brote trug der Gerichtsdiener auf den Annen

fort Es war ein Schaden von 20Thlr. Das französische

Gericht brandmarkte diesen UebergrifT (attentat) in seine

Rechte und forderte Gcnugthuung : um so mehr, als des Königs

Befehl vom 30. Mai 1764 dahin lautete, den Heinicke

ohne Schwierigkeiten in die Innung aufzunehmen. Kndlich

aiii 26. Juni insinuirt die Kanmier das Köni^jHche l'Mikt von»

]0. Mai d. j. und der altstädter Magistrat (piittirt dessen

Empfan<; am 3. Juli d. J.
So brach das andere IVincip wieder

durch l nd als von Heinicke s Erben Joh Heinr. Schaerenhorst

1783 das Bäckerhaus auf dem Franzosenplatz pachtete,

wurde er, am 7. Juni von seinen Pflichten als altstädter

Büiger entlassen^ als französischer Bürger aufgenommen, und,

nachdem mit Ablauf der dreijährigen Pacht er das ßäckerhaus

wieder geräumt hatte, vom französischen Gericht wieder zu

den Deutschen entlassen. Im Gnmde war dies ja mir eine

üm^ehunL,' der ursprünglichen Intentionen des (iesctzgebers.

konnte auch nicht hindern, dass immer wieder neuer Streit

ausbrach. Die Deutschen wollten keinen ottenen. ehrlichen

Kampf, und daher kam mit den Zünften auch kein ehrlicher

Friede zu Stande. Die hugenottischen Zunftfreunde begehrten

nichts besseres als den unentgeldlichen Eintritt in die Gilde.
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Um diese Vergflnstigung bat Maurermeister Antoine
Bourgeois aus Montauban, eines Maurermeisters Sohn, von

Erlangen her, wo er vier Jahre gearbeitet hatte, mit guten

Zeugnissen ausgestattet. Denn er hatte die Absicht , auch

deutsche Gesellen anzunehmen. Am 24. März 1691 wird ihm

genehmigt , dass er so viel Gesellen halten kann als er will.

Am ^29. Januar 1695 erhält der Maurer Pierre Matthieu

kurfürstlichen Schutz gegen die Zunft.^^ Auch am 24. October

1722 werden zwei Maurermeistern aus Neuchatei die

Benefida zugesagt, insonderheit sie gegen das hiesige Maurer-

gewerk zu schützen.*'

Dem Tuchscherer Louis Paris aus Nismes sollen

die, dem gnädigsten Edicto pro Gallis exulibus zuwider, ab-

gezwungenen 20 Thlr. vom Tuchscherer-Gewerk zu Magdeburg

restituiret und ihnen dabei ihr eigenmächtiges und ungebührliches

Betragen verwiesen werden (.30. Januar 1692).

Am 18. Februar 1^98 befiehlt der Kurfürst, den Tischler

Vajldairon als R^fugi^ in die Tischler- und Drechsler-Gilde

unentgeldlich aufzunehmen.

EigenthOmlich stand es mit den Zunftfreunden im sog.

Uhnnachergewerk, da es noch lange nach der ersten Ein-

wanderung der R6fugi^s in Brandenburg-Preussen kein eigent-

liches ührmachergewerk gab.

Auf Krmigs Befehl wurde am 7. September 1705 Schlosser

Antoine Fernere aus Aumcras in den Sevennen, Bürger hier

seit April 169(},^' auf dem Friedrichs-Werder zu Magdeburg

m das Gewerk der Schlosaer, Spörer, Bäken (sie), Uhr- und

Windenmacher aufgenommen.^* Da er hier aber nicht sein Brot

fand, wanderte er mit Frau und drei Kindern*^ zwischen 1704-

und 1721 wieder aus. Im Januar 1719 hatte der Uhrmaoher
Antoine Charles, aus der hier sehr einflussreichen Familie der

Antoine Charles von Montauban,'* nachdem er sieben Jahre

gelernt, auch in Holland und England gereist war, hierorts

das französische Bürgerrecht gewonnen und sich als Uhrmacher

etablirt.®^ Die Schlosser- und Sporenmachcr-Inming
wollten ihn zum Eintritt zwingen. Nun aber fürchtete er für

sich, seine Gesellen und seine Lehrlinge die bösen Gewohn-
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heiten des deutschen Gewerks.** En Allemagne

l'horlogerie degenere de jour en jour; les maitrises, qu'on a

introduites, n'etant d'aucune utilitd ä notre art In der Uhr-

macherei folge jeder seinem eigenen Weg. Die Zünfte
begünstigten bloss die ToJpel und hinderten die kundigen

Fremden sich im Land zu setzen. Die oft sehr geschickten

jnngen Fremden, welche einem unwissenden Meister aus dem
Wege gehen, um nicht zu venx>hen, dürfen sich dem Lande

nicht ntttzUch machen. Zwingt man sie, statt f&r sich, bei

derartigen Meistern zu arbeiten, flieht alles, was es nur irgend

an geschickten Gesellen giebt, zum Thore hinaus, so dass wir

von den Fremden nichts mehr lernen können. Für die Zünfte

müsse man fortwährend unnütze Ausgaben machen, seine Zeit

verlieren, Streitigkeiten zwischen den Arbeitern anhören, be-

sonders über die Meisterstücke. Gleich als ob ein geschickter

Uhrmacher sich« um sein Leben zu fristen, blos auf Ein Feld

beschränken und immer im Detail arbeiten müsste, nie en gros.

In England zähle man mehr als fimfzigtaü&end «Seelen*',*) welche

von der Uhrmacherei leben: und dennoch gebe es dort daf&r

keine Zunft. Wetteifer und vollständige Freiheit

Cr^mulation et une entierc libertej regelten das (leschäft. Auch

in Magdeburg habe es bis zur Stunde (29. April 1739) keine

Uhrmacher-Zunft gegeben. Charles bittet den König, dass es

dabei bewende. Cette libert6 serait d'un tr^s-grand avantage.

Am 17. Juni 1739 erhält er ein Königliches Patent für sich

und seine Kinder. Die Vorrechte der maftres privil^gi^

erbten sonst nicht Noch nicht lange war das Patent rudibar

geworden, so protestirt das Schlossergewetk (8. October 1740).

Ja mit Hülfe des Gerichts und in Gegenwart des Gerichts-

dieners nahm es ihm, ^da er seine Arbeit um ein Spottgeld

verkaufe", Amboss und Handwerkszeug. Beides behielt der

Altmeister bis auf weiteren Befehl des deutschen Bürgermeisters,

„gemäss der Innungs- Artikel wider die Pfuscher". Die

Zunft erreichte was sie wollte: der geistvolle Concurrent, ein

Erfinder und Schriftsteller in seinem Fach, wanderte mit

*) Im Jahre 1739 uhrmaehertco die Seelen, heute kommunlciren die

individiMB.
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seinem 7. Mai 1770 hier als Uhrmacher etahlirten Sohne^*
wieder aus. — Aber damit verschwand nicht bei den

hugenottischen rhrmacheni der Widerwille gegen die ziinftische

Hevorinundung. \^on den fünf Colonie-L'hrniachern von 1721:

Anthoine Charles und sein Bruder, David Ben azec h
,

Isaac Philippen und Theophile Garcein^*' findet sich bald

hier nicht eine Spur mehr.'* Pierre (iarcin,'* Sarscheweber

aus Chatillon in der Dauphin^, seit September 1704 Magde-

burger Bürger,'' sahen wir 1709 in Aroerika ein neues Heim

suchen för 30 Magdeburger Hugenottenfamflien. Wohin die

andern zerstoben, weiss ich nicht Allerdings hatte sich

endlich auch in Magdeburg ein Gross - Uhrmacher - Gewerk
zusammengesclilossen. Pierre Koux, Sohn des hiesigen

Fabrikanten Jaccjues Koux, franz()sischer Bürger hierorts seit

27. Januar 1778,'^ ein Klein- Uhrhändler, s. Z. Lehrling des

Antoine Charles und schon 11. März 1762 durch ihn

empfohlen, hatte auch Gründe, dem Gross-Uhrmacher-Gewerk

nicht inkorporirt zu werden.'^ Auf Befürwortung des

Magistrats erhält er durch die Kammer (14. August 1786) eine

Concession, ausserhalb des Gewerks arbeiten und handeln

zu dürfen, wie sie am 6. Januar 1785 der frühere Lehrling des

Berliner Louis George, der hiesige Klein-Uhrmacher Charles

Nicolas nach gelieferter Probe erhalten hatte. *^

Am \(). Septenil)er 1743 war hier französischer Bürger

geworden der L'hrniacher Antoine Flama^y (sie) aus Mon-
tauban , Sohn des Abraham Flamary von der Fran^oise

Charles.«^ Die Wittwe dieses Uhrmachers Flamery (sie)

hatte schon vor dem Tode ihres Gatten aUerlei Damenschmuck
mit Bandern gefertigt und verkauft.^' Als ihr Mann starb,

legte ihr das Posamentier - Gewerbe diesen kleinen Handel,

weil sie nicht Wittwe eines Posamentiers noch eines Kaufmanns

sei. Ihr Gesuch vom 30. Januar 1768 befürwortete die hiesige

Justice. Die Frau bctra,[j:e sich K'»t inid besitze 1500 Thlr.

Vernir»^en. wovon sie jOC) Thlr. in ihrem kleinen Geschäft

angelegt habe. In der Justice supcrieure tritt dem der

Minister von Dorville bei (10. März d. J.),
um so mehr, als

sie nur mit Bändern inländischer Fabriken handelte.
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Obwohl die Kriegs- und Domainen - Kammer (auch Guischart

und von Jariges unterzeichnen) den Berliner Befehl (28. März)

dem Gewerk insinuiren, wird dieses nicht müde, darauf zu

dringen, dass die königliche Concession wieder aufgehoben

werde, da sie gegen seine Zunft- Privilegien Verstösse, und

dem Gewerk grosser Abbruch geschehe. Denn die Wittwe

Flamary (sie) fertige auch Kopfputz, Enveloppen, Parasols u.

dgl. und geniesse überdies für sich und Ihre beiden Söhne von

1500 Thh'. Kapital 75 Thlr. Zinsen, treibe also neben dem
Bandhandel doppelte Profession, was doch nach der Verfassung

in den preussischen Staaten verboten sei !
— Auch gebe es hier

schon 30 Posamentier - Meister. Dazu kämen die Weiber,

welche mit Band hausiren. Auch sei das Gewerk vor Kr-

theilung der Concession an die Wittwe Piamary niclu gehört

worden. Am 14. April 1768 wird ihr indessen der Berliner

Befehl bestätigt, doch muss sie keine andere als in inländischen

Fabriken verfertigte Bander debitiren, solche auch nur in

kleiner Quantität verkaufen. An dieser Kabinets-Ordre prallen

die Wellen zurQck. Auch die dem Magistrat so willföhrige

Kammer kann für das Gewerk dies Mal nichts thun. — Nicht

so glinstig crginj? es der Johanna Montier.'® welche den

seit 1740 durch ihre Mutter geführten Kramhandel auf Grund

der Erlaubniss der Kammer vom 15. November 1770 ad dies

vitae fortsetzte. Nun aber war in der Concession Band nicht

mit aufgeführt. Zwar befürwortete das französische Gericht

ihr Gesuch (9. September 17B4), da sie ja alle ihre Waaren,

auch die Bänder ausschliesslich von hiesigen Kaufleuten be-

ziehe, auf Grund des Rescripts vom 22 August 1756. Dessen-

ungeachtet kommt das Posamentier- Gewerk darauf zurOck,

dass Johanna Montier „zu unserm Schaden und Störung unsere

Gerechtsame und Nahrung" handle (30. Septoml)cr 1784).

Der deutsche Magistrat tritt der Forderung dos Gewerkes bei

und die Kammer verbietet der Moutier den Verkauf von Band

(26. October 1784).

Eigentliche Posamentirer treffe ich in der Colonieliste von

1721 nicht. Dagegen schon 1703 die Knopfm acher Jean

A. Comet, Wittwe Comet, Huberd Richard, die 1702 auf
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Königs Befehl unentgjeldlich in die Zunft aufgenommen werden^",

und Jac()ues Odemar®^ aus Argeliers im Dauphine , der im

April lo90 hier als maitre boutonnier den französischen

Bürgereid leistete.®* Die Firma Odemar besteht noch heut.

Die mit den Knopfmachorn verwandten Posamentirer-

oder Borienwirk«r-t sowie die Kurzwaaren- und die

Nadler-Gewerke bildeten verschiedene Zflnfte und wachten

etfersächtig gegen jede Ueberschreitung der klar gezeichneten

Grenze. Das Vergehen der Grenzüberschreitung wurde ver-

schlimmert durch eine ungeschickte Berufung auf ein könig-

liches Edikt bei dem Knopfmachcrnieistcr Joh. Gott fr.

Pallis, Sohn des hier verstorbenen Messerschmied Klie Pallis.®*

Elie, Bürger seit 24. September 1762,^* war Sohn des

Charles; Charles, der Sohn des Jean Marc Antoine
und der Anne Ursule Duvigneaud, Bürger seit 3. November
1749.86 Antoine Falls jedoch, ein Ackerbürger aus dem
Vivarets,*' schon vor dem 31. December 1699 in Neuhaldens-

leben ansässig. Joh. Gottfr. Pallis repräsentirte demnach die

vierte Generation. Gegen sein Gesuch, hierorts mit kurzen

Waaren handeln zu dürfen (30. März 1787), protestirten drei:

das Posamentier -Gewerk (10. Mai), die privilegiitcn Kurz-

waarenhändler und das Nadler-Gewerk (12. d. M.). Zunächst

wird gerügt, dass Pallis' (Jesuch von keinem Justiz-Commissar

unterzeichnet, alle Winkelschriftstellerei aber verboten sei.

Er berufe sich auf das Kescript vom 8. April 1764, welches

nur mit Ausländem zu thun hat, da er doch kein Ausländer

sei. Er soll 4aher vor allem den Schriftsteller angeben, der

sich zum Werkzeug seiner Lügen und Unwahrheiten gebrauchen

lasse. Auch sei er nicht, wie er angebe, funfeehn Jahre als

Knopfmacher auf Wanderschaft i,'evvesen. sondern nur 6Vt

Jahre, obwohl er sich allerdings If) Jahre im Auslande heruni-

getriel)en habe. Seine fromme Mutter sei leider vor seiner

Rückkehr t^'estori)cn. Wenn er diese noch lebend angetroffen

und ihren bekannten frommen Zusammenkünften beigewohnt

hätte, vielleicht hätte er dann gelernt, dass Lügen und Unwahr-

heit reden vor Gott und Menschen strafbar sei. Auch dass

er kein Brot habe und sonst auswandern müsse, sei unrichtig:
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er habe sich seit vier Wochen gesetzt und prahle mit vielen

Bestellungen. Dass er wieder fortgehen werde, sei möglich:

denn er habe schon bisher den Vagabunden gespielt. „Durch

Concession des Pallis würden Wir zu (gründe gehen.** Auch

ziele das Gesuch auf offenbare Störung aller unter den

Gewerken zeithero obgewalteten guten Ordnung, während doch

die Gewerke selber sdion jetzt ausserordentlich Mangel an

Arbeit und Verdienst litten. «Der Bittsteller sei daher zu

bestrafen.** In seiner Erwiderung beruft sich Pallis darauf,

dass es in Holland jedwedem erlaubt sei, dieses Mutier zu

treiben, wenn er solches nur gehörig versteht, indem die

Kaufleute dort jeden geschulten Arbeiter für sich arbeiten

Hessen. Der Criminalrath Brauns seinerseits, der das Gesuch

gemacht, entschuldigt sich, er habe geglaubt, Pallis sei Aus-

länder. Auf Antrag des deutschen Magistrats (29. Juni 1787)

wird nun Pallis von der Kanuner «wegen seiner wahrheits-

widrigen Vorspiegelungen* abgewiesen (4. Juli d. J.): ein

Verweis, der seinem Geschäft jedoch keinen Schaden brachte

:

die Finna Palis best^t noch heut (Kaiserstr. 97).

Ebenso glückte es dem Jean Ruelloux,*' Schuh-

schnallenmacher aus St. Male in der Bretagne , einein

Katholiken, Gatten der Francisca Charles aus Möns in den

spanischen Niederlanden, der, Bürger hierorts seit 27. October

1778,®'* um eine Concession bat zur Anfertigung von Schuh-

schnallen aus Zinn, Kupfer, Messing und Eisen. Das G ür tle r

-

Gewerk protestirte: sie hätten onera zu prästiren. Es sei

also auch billig, dass ihnen die Mittel zur ErfilUung ihrer

Verbindlichkeiten auf keine Weise erschwert würden. Der

Gebrauch mache ihre Schnallen unentbehrlich: von ihrem

Absatz mfissten die Gürtler hauptsächlich subsistiren. Ruelloux*

Schnallen taugten nichts: er sei bisher auf den Märkten

herumgezogen, hätte kein Vermögen erworben. Trotz dieses

Protestes erhielt er die persönliche Concession nebst 15 Jahren

Colonisten-Freiheit: nur darf er keine Gesellen noch Jungen

halten (9. März 1779).

Einen Kampf mit dem Nadler- Gewerk hatte Friedrich

Charles aus Villeret im Kanton Basel hierselbst zu bestehen.'*
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Er bat um Concession als Ausländer und um Vorschuss von

6C) Thlr. zur Bezahlung seines in Ballenstedt zurückgelassenen

Handwerkszeugs. Au«? fürstlicher GclKMiiien Kanzlei in

Ballenstedt brachte er ein gutes Zeugniss für sich und seine

Schwester Marguerite Restel, faiseuse de points de Paris,

bei. Der König bewilligt ihm 100 Thlr. Vorschuss, wovon

er 44 Thlr. 8 Gr. an das Fürstlich Bernburgische Hof-

marschallamt, das ihm die Nadl er- Werkzeuge geborgt,

zurücksendet (26. October 1792). Als er nun aber hierorts

an der Schrote eine Drahtnagelfabrik nebst Schleifinühle

errichten will und sich dazu einen Platz gratis von der Möllen-

Voigtei erbittet, auch ICK) Thlr. Mitgift durch seine Frau

Martha Arlaud erhalten hat^*^, werden ihm zwar die

17 Thlr. Rest aus der Kämmerei-Kasse durch Prediger Dihm

ausgezalilt. Da indessen seine Frau für die Geräthschaften

keine Caution stellen will, so werden sie als Eigenthum des

Königs gestempelt (14. Januar 1793). Das Nadlergewerk

fordert nun seinen Beitritt. Als Auslander bittet er um die

königliche Concession. Sie wird ausgestellt Doch erhalten

kann er sie nicht, so lange er versäumt die 15 Thlr. 10 Gr.

Chargen -Gelder zu zahlen, sowie 100 Thlr. auf dem Gericht

zu deponiren. Kaum hat er dies geordnet, siedelt er mit

seinen Geräthschaften nach Berlin über, unter dem Reinamen

Joseph Calamard; und die 100 Ihlr. werden ihm aus dem
De[>osito verabfolgt (18. November 1795).

Man kennt von Herlin den Kampf der tapfem französischen

Schneiderinnen und ihren Sieg.*' Schon achtzig Jahre

früher als in Berlin wurden sie in Magdeburg durch die

Zunft bedrängt. Die Klage der Schneider-Innung lautet

wider die französischen und Mannheimer Schneiderweiber

(13. Februar 1699). Dem General von Börstel und dem
Majjistrat .Magflchiu"^^ wird aufgegeben, denselben die Pfuscherei

aufs strengste zu untersagen, resp. ihnen die Arbeit zu con-

fisciren. Das Verzcichniss der franztisischen Pfuscherweiber

giebt folgende Namen:** Mademoiscüe Alegre, Orfelin,

Ladinan (?), Meras (sie), Bare, Lesfreres, Lacour,

Jeudicon, Bete, Dorothee, Quedemell Mouchoir,
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Marin, Lasamudej (r\ Maftre d'erole. (\\), Lenoble,

Augiistin, Lagarsi. La femmc Amasel (?)^^ Die

Frau des Jacques TOrfelin, Marie Lamar, Frauenschneiderin,

bittet den König, sie nicht insgesammt an den Hettelstab zu

bringen, da doch in Berlin, Halle, ja in allen Städten, wo es

Refugi^ gäbe, Frauen-Schneiderinnen geduldet würden. Les

Ministres d*6tat particuliörement charg^ des affaires frangaises

ont toujours maintenu les Röfugids dans la. libert^ d*execcer

pendant leurs annöes de Franchise toutes les professions dont ils

ont M capables. . . Die armen Mädchen mussten neun Jahre

nach Antwort schmachten. Am 25. Juli 1708 endlich befiehlt

der König (gez. Barlholdi) dem Schneidergewerk zu Maf^deburg,

die Marie Lamar — leider nur sie allein — in ihrem Hand-

werk nicht zu stören. Unter den schützenden Fittigen der

L'orfelin-La mare scheinen nun die andern weiter gearbeitet

2U haben. Allein am 20. October d. J. klagt die Schneider-

Innung von neuem über die vielen Pfuscher, insonderheit am
neuen Markt, sowie in den Stiftern und Klöstern» und wieder-

holt den Antrag» dass ihnen «die in Arbeit habenden Kleider*'

weggenommen werden. Da verwendet sich unser Cönsistoire

(5. November) fiir die Schneiderinnen, die doch ganz zur

Zufriedenheit des Publikums arbeiteten, billiger als die Schneider,

was der Colonie sehr dienlich sei, da sie in jeder Hinsicht

sparen müsse.-'* Auch würden sie sonst ins Elend sinken,

und dem Cönsistoire zur Last fallen. Diese vom Rath

Cochius bei dem Minister von Printz unterstützte Fürsprache

scheint Erfaörung gefunden zu haben.

Die Sduihmachersunft erfreute sich der besonderen

Gunst der hiesigen Orts-Commissare. Als im Sonuner 1708

die Magdeburger fratizösische Colonie, eine glückliche Stimmung

in Berlin benutzend, in 20 Artikeln verschiedene Beschwerden

und Wünsche v()rtru<^\ deren vorletzter den erschwerten Ein-

tritt in die Zünfte betraf. e.\em[)lificirten die Urtscommissare.

Exc. J. H. von Börstel und Hufrath Steinhäuser am 14. Februar

1709 auf die Schuhmacherzunft. Jüngst hätte das Schuster-

Handwerk hierselbst den Schuhmachern von der französischen

Colonie selbst Anleitung gegeben, sich unter ihre Zunft,
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gleichwie die Pfälzer Schuster gethan, zu begeben. Es

haben aber dieselben dazu sich nicht bequemen wollen."*

— Dabei war das obrigkeitlich so gehätschelte Gewerk keines-

wegs so zahm. Wir erinnern uns der Klage sämmtlicher

Schuster binnen Halberstadt contra die französischen Röfugite

(13. September 1703), weil letztere intendirten, die von

ihnen „^ernteii** Jungen in die .Zunft einschreiben zulassen.**

Auch in Magdeburg galten vor den Zanften die Franzosen als

Pfuscher. Dennoch waren 31. December 1721 hier schon

11 französische Schuhmacher und zwei französische Schuh-

flicker etablirt.*' Sie schlugen sich durch, so gut sie konnten

und traten in die Zunft. Denn gegen Pfuscher hatte diese

das Recht, die Waare zu confisciren. Und da verfuhr man
gar roh. So wurde am 9. Mai 1748,^^ Fran9ois Pluquet,

cordonnier, r^fugie fran^ais en cette ville depuis trois

mois, durch drei Schuhmachermeister in seiner eigenen

Wohnung als Pfuscher dreier Paar Schuhe, die er in Arbeit

hatte» sowie des bereit liegenden Leders beraubt Als

Pluquet*s Frau, die deutsch verstand, die angeblichen Meister

fragte, aus wessen Macht sie das thäten, prügelten sie dieselbe

durch, so grausam (cniellenient maltrait^e), dass sie davon

lebensgefährlich krank lag. Darauf schlugen sie auch den

Pluquet und sein Kind. Dann eilten sie mit den Schuhen

und dem Leder davon. Auf seine Beschwerde verlangt das

französische Gericht Abbitte und Schadenersatz (11. Mai 1748).

Der erste hugenottische Handachulunacher Magdeburgs,

Jean Al^gre aus Montpellier im Langued*oc, wurde im
August 1688 als Bürger vereidigt.** Erst im August 1692

kommt ein zweiter, Jacques L*orphelin aus Dieppe in der

Normandie.i*<* Der dritte im December 1702, PhiL Boinier
aus Niort im Poitou.**** Am 31. December 1721 zählt unsere

Colonie schon 6 Handschuhmachermeister, freilich erst mit

11 Leuten. Später bildeten sie. wie die Sage geht, eine

eigene französische Innung, die daher vom Neid und

Streit der Deutschen nichts zu leiden hatte.

Ueber die Baderzunft und ihre Eifersucht sprechen wir

im Abschnitt von den Chirurgen.
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Hochcharakteristisch aber ist der Vorgang gegen den

französischen Perrückenmacher Raimond Commerson
aus Macon in Burgund. Commerson hatte in Hamburg,

Stralsund und Stettin als Geselle gearbeitet, darauf ein Jahr

für sich einige schwedische Offiziere „akkommodiret** und im

Jahre 1760 im Gefolge einiger gefangenen schwedischen

Offiziere in Magdeburg gelebt, indem er kriegsgefangene

Offiziere „akkommodirte**. Wegen solcher „Pfuscherei**

wurde er „aufgehoben"; auf Requisition des französischen

Gerichts aber, welches ihn 15. Dezember d. J. als Bürger

vereidigt hatte/ freigelassen. Dann arbeitete er 20 Wochen
lang als Geselle bei drei hiesigen Meistern, bis er die vorige

Pfuscherei wieder anfing und von neuem „aufgehoben** wurde.

Am Mittwoch nämlich, dem 29. April 1761, geht Commerson

über den Marktplatz. Da redet ihn Gerichtsdiener Pritsche

an, er stehe im Begriff ihn aufzusuchen, um mit ihm nach

dem Rathhaus zu gehen, wo er den PerrQckenmacher Vatti^

— Mitglied der Servis-Commission und wallonischer Krakehler

gegen die Franzosen — ireften werde und wo man ihn

sprechen wolle. Commerson erwidert, er hal)e auf dem
deutschen Rathhause nichts zu thun. Wolle ihn jemand ver-

klagen, müsse er sich an das französische Gericht
wenden , da er seit drei Monaten französischer Bürger sei.

Pritsche jedoch führte ihn unter Drohungen zum Rathhaus,

trat in das Audienzzimmer und, als er zurückkam, schleppte

er Commerson ins Gefängniss, ohne ihn vor dem Gericht

erscheinen zu lassen. Erst am folgenden Freitag wurde er

vor den Marktrichter geladen , in Gegenwart der Perrücken-

macher Deiarche , Krause und Vatier. Vor ihnen erklärte

Commerson, er habe an die Zunft liir seine Aufnahme
10 Thlr. bezahlt, als Meisterstück eine Perrücke geliefert,

wegen seines Meisterbriefes aber schon vor zwei Monaten

nach Macon in Burgund, woher er stamme, geschrieben;

er erwarte den Meisterbrief jeden Tag. Er habe nur 3 oder

4 Personen zu frisiren, gerade um sein Leben zu fristen.

Freitag sollte er freigelassen werden. Allein auf Antrag von

Vattier (sie), der gehört hatte, dass er am Sonntag Lesag e*s

ö
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Tochter frisiren sollte, befahl der Marktrichter, ihn bis Montag

in der Frühe ini Gefängniss zu belassen ; dann würde \ attier

ihn wieder lossmachen. Man liess ihn aber sitzen bis zum

7« Mai. Da musste er 1 Thlr. Kerkergeld zahlen und

sich verpflichten , bis sein Meisterbrief da sei , als Geselle zu

arbeiten. Doch, selbst wenn er jene Geburts- und Lehrbriefe

vorgelegt hätte, mQsse er auf das französische BQrgerrecht

verzichten. Eine Neuerung ist hier die Vorlegung des Meister-

stücks. Schon 1 709 war es ja Sitte gew orden, dass diejenigen

Gesellen, welche Meister werden wollten, „gegen Verfertigimg

eines brauclibaren Meisterstücks, so wieder zu Gelde gemacht

werden kann, und Vorzeigung der Geburts- und Lehrbriefe

gegen 10 Thlr. auch geringer in dem Gewerke angenommen

und zu Meistern gemacht werden sollen." Doch war

dies schon eine Umgehung der im Potsdamer Gnaden-

Edikt zugesicherten Gratis - Aufnahme. Dennoch unterwarfen

sich dem auch die französischen Gesellen. Aliein vom fran-

zösischen Meister Eintrittsgeld und obenein ein Meister-

stück fordern, das widersprach geradezu dem Edikt vom
8. April 1709.10«

Wie niisstrauisrh die Zünfte Liegen die Franzosen waren,

zeigt ein andres Beispiel. Das Drechsler- G e werk hörte

nicht auf, den Paul Breton, Stahlarbeiter aus Die im

Dauphine, seit Juni 1703 hiesiger französischer fiClrger,^^^

dann marchand frangais r6fugi^ ä Magdebourg, zu stören und
zu beunruhigen. Es handelte sich tun Drechslerarbeiten aus

Horn, Knochen und Elfenbein, die er auf der Messe kaufte,

die in der Art die Magdeburger Drechsler nicht verkauften

und für die er Steuer bezahlte. Breton sollte dergleichen

nicht feil halten , während es dorh alle andern Marchands

quincaillers et les ej)ingliers ungehindert verkauften. Er

hatte in Berlin bei den Gebrüdem Jordan die Quincaillerie

gelernt und besass kein anderes Talent, um für sich und

seine zahlreiche Familie sein Leben zu fristen. Dennoch habe

der französische (!) Kaufmann der Stadt^** ihm den

Verkauf so lange verboten, bis er eine ausdrQckliche £r-

laubniss vom Hofe habe. Auf seine Beschwerde verweist
•
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das Commissariat den Paul Breton am 25. November 1721

an den König, indem es dergleichen Concessionen Krämerei

halben zu ertheilen bedenklich findet. Am 9. December 1721
ergeht mm der königliche Befehl, den Paul Breton bei

dieser Nahrung ungekrankt zu belassen. Und da man dem nicht

nachkommt, so bestätigt der König, gez. Fr. (sie) Wilhelm

20. Januar 1722 Reinen IkTchl an den fraii/r)sischen Magistrat.

Dem hält indessen das Drechslergewerk entgegen , ihre

Innungsstatuten vom 16. December 1716 seien auch vom
Könige bestätigt. Darin hcisse es, dass solche Waaren, bei

Strafe der Abnahme durch die Accise-Bedieoten am Thor oder

durch den Mühlenschreiber am Wasser oder auf dem Markte

durch die Gerichtsdiener, verboten seien. Nichtsdestominder

halte Paul Breton nun schon seit 2 Jahren verschiedene ge-

drechselte Waaren auf dem Neuen Wege vor der ver-

wittweten Frau Generalin Huthin (sie)*" Sciten-

hftusern Qetzt Loge Ferdinand) öffentlich feil, obwohl er

weder Drechslermeister ist, noch es werden will und uns durch

deren Debit „alle Nahrung von solcher Art vor dem Munde

hinweggeschnappet" Auf Beschwerde des Gewerks verbot

nun das französische Gericht dem Paul Breton bei Strafe

der Confiscation, dergleichen Waaren feil zu halten. Binnen

3 Monaten solle er sich der Waaren der Art, die er in

Händen habe, entledigen. Da aber iie Zeit verstrich und er

nach wie vor weiter marchandirte , so beschwerte sich das

Gewerk von neuem (10. April 1722). Der französische

Magistrat erwiderte, Breton hal»e inzwischen ein königliches

Privilegium erhalten. Die Zunft verlangte die Vorzeigung

des Originals. Breton weigerte sich. Am 13. April 1722

lehnte die Königliche Domainenkammer das neue Gesuch des

Gewerkes ab. Immerhin scheint das Geschäft nicht sonderlich

aufgebläht zu sein. Denn, obwohl die Familie hier wohnen

bleibt, werden Breton*s Sohn Pierre'^ ^ und sein Enkel Antoine

nicht Drechsler, sondern Schneider.

Ein eigenthümlicher Fall ist der des Lichtziehers Royer.

Seit September 1716 war hier ein Strumpfwebstuhlnadelmacher

Louis Royer aus Pfalzburg im Elsass ansässig, dessen Sohn

6»
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Abraham Louis Rover als Messerschmied am 20. Dec. 1756

den Bürgereid leistete.*** Einer andern FamiHe gehörten

an jene Seifensieder und Lichtzieher Claude Timoth.

Royer*" und Comp., welche um ein Monopol für Talg-

Schmelzerei auf 10— 12 Jahre för Magdeburg und fierlin

einkommen. Bis jetzt gebe es niemand im Königreich, der

es verstehe, den Talg ordentlich zu reinigen und zu klaren,

so dass die Kerzen sich durch Festigkeit, Weisse und Schön-

heit auszeichnen und weit heller hrennen. als jene brävichlichen,

' welche durch ihren Oualni die (Jesundheit schädigen. Auch

die Seife werde dadurch hesser und vollkommner. Sie wollen

gezogene Lichte (a la baguette) nach der Art von Nancy,
bei Steuerfreiheit für den Export ihrer Lichte auf die ersten

vier Jahre, fabriciren und unter dem Beding ihre guten Lichte

zum selben Preise der gewöhnlichen verkaufen. Mouthon*^'

de laChavanne in Potsdam befürwortet ihr Gesuch (18. März

1772). Dies Mal protestiren mit dem Schmelzer- und Lichtzieher-

Gewerk zugleich auch die französischen Lichtzieher Devaranne
und Sauvage. Letztere meinen, die Petenten seien

gar nicht im Stande, so viel inländischen Talg zu bekommen,

als sie für ihr Etablissement nöthig hätten : sie wollten bloss

die hiesigen Lichtzieher ruiniren. Devaranne berichtet, erst

kürzlich habe er sein Haus durchgehens mit gewölbter Kellerei

versehen lassen, um eine Talgsiederei einzurichten. Auch
gehöre zu jenem Etablissement ein Kapital von 40—50,000Thlr.
Uebrigens stecke hinter Royer der Oberst de Fallois,

welcher das Arcanum aus Nancy besitze. Die Franzosen

glaubten nämlich an ein Arcanum. Das hiesige Gewerk hin-

gegen erklärt, jenes Ai<:anuin sei keines; die Qualität käme nur

von der trockenen Waide des Vielies \on Nancy. Das Treiben

des Royer aber Verstösse gegen Art. 8 des Seifensieder-

Privilegii vom 24. April 1739. Demnach sei Royer ein Störer

und Pfuscher. Sie ersuchen den altstädter Magistrat, dem
Royer durch einen Gerichtsdiener seine Lichte wegnehmen

und ihn för jeden Verkauf gezogener Lichte mit 10 Thk.

Strafe belegen zu lassen. Allerdings gestanden sie zu, dass

Royer in Paris das Seifensieder - Handweik gelernt habe und .
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ein Sohn jenes George Royer aus Neufchdteau in Lothringen

sei, der jetzt zu Schönebeck bei der Accise und ZoU-Direction

als Inspector funj^ire (11. November 1772V Maijistrat und

Domainenkaminer treten jedoch auf die Seite der Innung.

Kriegsrath Bingert sentirt, dass angesehen das Wohl und
Wehe einer ganzen Innung, besonders bei jetzigen

nahrlosen Zeiten, man nicht einem einzigen Fremdling
ein solch Privilegium ertheilen sollte. Dennoch erfolgt die

königliche Concession (23. December 1772). Royer darf in

Magdeburg verkaufen, die Jahrmärkte beziehen, aber nicht

hausiren. Für den Export wird ihm Zollfreiheit , innerhalb

Landes die Nachschuss-Accise-Freiheit, dazu dreijährige Frei-

heit von bürgerlichen Lasten bewilligt. Als Concessionarius

braucht er sich nicht zur Innung zu halten. Nichtsdestominder

soll diese Concession zur Talgschni elzerei und Lichtzieherei

für den Royer den Privilegien der Innung keinen Abbruch

thun. So endet die Lösung des Räthsels wieder mit einem

Rathsei.

Unter den 7 Färbern der französischen Colonie treffen

wir hier am 31. Dec. 1721 neben dem berühmten Pierre

Gandil schon Dominique Coste I.^^^ aus Montauban , Bürger

seit Juli 1699,^*® seit October 1724 Dominique Coste II., gleich-

falls Färber, aus Saint Aiitonin;"® seit IM. Juli 1755 Färber

Dominicjue Coste III.. Sohn des vorigen von der Marianne

Coste;**® neben ihm seit 24. Nov. 1766 Färber Jean Zacharie

Coste, seinen Bruder, und seit 8. October 1/76 einen Halb-

bruder der letzteren, Färber Abraham David Coste.

Alle andern Färber Coste waren mit der Zunft gut aus-

gekommen. Abraham David Coste hingegen beschäftigte

sich mit grossen Plänen (18. September 1789). Die Seiden-

fSärberei, welche er von seinem verstorbenen Ikuder über-

nommen habe . liege von der KIbe so weit entfernt , dass er

nur lani^sam arbeiten und nicht so wohlfeil färben kcnuie. als

es zum Besten der hiesigen Seidenfabrikanten wohl zu

wünschen wäre , da das beständit,^e Wassertragen mit vielen

Kosten verknüpft sei. Auch fehle es in seiner Fabrik am
Raum. Es falle ihm schwer, seine Familie von 18 Per-
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sonen zu ernahrea Er wolle desshalb unmittelbar an
der Elbe eine neue Färberei errichten und bittet, gegen

Vorijläiulimt^ der neuen Fabrik und seines Privalvermögens,

um ein königliches Geschenk von ()C)()0 Thlr. Er brini^t

Atteste l)ei von den liiesigen Seidenfabrikanten Lefevre und

Flamary, Gerhard Wieler und Sohn, Hachtmann und Sulcer,

Joh. Gregorius Krebs, Peter Bouvier und Sohn. Auch

Hessen bei ihm färben Ant. Bourd au (sie) und Jean Bernard
in Halle, Joh. August Schwarze in Wolfenbüttel, EisenstOck

und Söhne in Annaberg. AHein durch seine Lieferungen nach

Annaberg habe die Königliche Post jährlich 70 Thlr. ge-

wonnen. Auch würde es ihm leicht fallen, die angesehensten

Seidenfabriken aus Sachsen zum Färben ihrer Seide an sich

zu ziehen, so dass auch Seiner Majestät Allerhöchstes Interesse

daraus befördert werden würde. Unter den Hedenken jedoch,

welche gegen Coste's Projekt verlautbaren , sind die be-

deutendsten die: andere Färbereien lägen noch weiter von

der Elbe ab. Auch könne die Quai-Mauer am Fischer-Ufer

ein so grosses Gebäude nicht tragen. Auf den Bericht des

Magistrats bescheidet die Kriegs- und Domainen-Kammer den

Petenten abschlaglich (30. December 1789). Dennoch ging

es vorwärts mit der Co6te*schen Färt>erei.

Eine ganz besonders schwierige Sache war es mit der

Krämer-Zunft. Sie hatte sich schon 1402 hier so unbeliebt

gemacht, dass man ihr Gildehaus stürmte.^** Und da sich

diese Gilde mit so vielen andern Zünften berührte, so blieb

auch der Streit mit den Refugies nicht aus. Bei der Auf-

zählung der Stände in der Kolonieliste vom 31. December 1721

kommen die Kaufleute gleich hinter den kirchlichen, gericht*

'liehen, militairischen und andern Beamten.*** Ob einer von

den 25—29 Kaufleuten in die Zunft getreten ist, erhellt nicht

Als jedoch Giarles PaUis aus Neuhaidensleben hier einen

Laden eröffnet, protestirt die Zunft der Kaufleute, weil er

nicht eingetreten war. Das Rescript vom 9. Juli 1749 sucht

die Parteien zu versöhnen. Am 3. November d. J. wurde er

in die französische Bürgerschaft aufgenoiniucn. Und sein

Sohn Elie etablirt sich am 24. September 1762"' als
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Strumpfwebestuhl-Nadelinacher. Bisweilen zeigte sich die GiUk
hart. Als 1 768 der Handschuhmacher-Geselle Jactjues

Couriol, „ein dem Trunk ergebener Mensch**, seine Frau

Susanne, eine Deutsche, mit 2 Kindern im Stich liess, he-

ij^ann sie auf der Stephansbrücke einen derartigen Krämer-

handel, wie ihn in der Rothen Krebs-Strasse die Wittwe
Moutier unterhieh. Ihre Hauptaitikel waren Zucker,

Syrop, Bier und Cafe. Dagegen nun protestirte die Krämer-

Innung als gegen unerlaubte Pfuscherei, bei der die Krämer

nicht bestehen können. Sie zeigten sie mit Rigoulet auf

dem Neuen Wege zugleich bei dem französischen Gericht an

(22. Mai 1780). Dieses verbot ihnen den Handel bei Strafe

der Confiscation (25. d. M.). Auf ihre Klage, dass sie sonst

verhungern müsse, befürwortet es indessen ihr Gesuch (12. Juli

d. J.). Nun klat^en die Krämer, dass fhirch solche dem

Innungsartikel zuwiderlaufende Hökeroi die Kramer in ihrer

Nahnmg litten (7. September d. J.).
Dies Mal sici^te die Frau.

„Aus Mitleiden wurde ihr durch Rescript vom 24. October 178O

die Concession ad dies vitae ertheilt, ^Cof^ (sie), Zucker,

Syrup, leinen Band, Zwirn, Nadeln, gezogenen Schwefel,

trockne Pflaumen, Hirse, Graupen, Bohnen, Erbsen, Linsen

und sauren Kohl en dtoil zu handehL** Doch darf sie diese

Waaren nur bei den hiesigen Kaufleuten nehmen. Auch wird

ihr der Schank von Breyhan, KofFent und Brandtewein, sowie

der Verkauf von weissem Sand und Kiobcnholz «^^estattet.

Weit langsamer erledigte sich der Protest der Kramer-

Innung gegen einen französischen Bürger vom 3. Ajjrii 1776.

Nach 21jährigem Soldatendienst taub geworden und seiner

Wunden wegen verabschiedet, wurde der Lutheraner Johann

Seth Schneider ausCalbe, ein höchst rechtschaffener Mann, tr^s-

z^6 pour le gain, der bei allen Gelegenheiten die schuldige

Hochachtung vor seinen Vorgesetzten kund gegeben hatte,

vereidigt als Handelsmann. Jean Seth Schneider^** hatte

nämlich ein Detail -Geschäft mit Zucker, CM und andern

Victualien etablirt. Die Kramer-Innung , deren Mitglied er

nicht war, drohte nun mit Confiscation, da er den Handel

nicht gelernt habe. Kr erbittet sich 1779 die Concession vom
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französischen Gericht. Obgleich sie ihm abgeschlagen wird,

setzt er das Geschäft fort. Jetzt geht die Beschwerde der

Innung an die Domainen - Kammer. Inzwischen sandte das

Colonie - Gericht die Akten an die Justice sup^ricure. Die

Kammer hinwicdenini verfügte die Kinsendung der Akten an

sie. Da annullirt das ti anz()sische ( 'olonie - Departement zu

Berlin die Sentenz der Magdcburi^er Kammer, da die Magde-

burger Kaufleute und Kramer den Schneider unrechtmässiger

Weite in seinem Handel stören. „Der Kriegs- und Domainen-

Kammer seid ihr- nicht unterworfen; die Sache gehört an das

französische Obergericht** (26. December 1780). Das General-

Direktorium seinerseits rügt des Colonie-D^partementB ^zum
Theil etwas hochgestimmten Ton.** Allein Schneider

weist nach, dass 5 andre Bürger, ohne Schmelzer gelernt zu

haben, in die hiesige Schmelzer-Innung aufgenommen worden

sind. So gerade könne auch er, ohne Kaufmann gelernt zu

haben, in die K r am e r - 1 n n u n aufi^cnniuinen werden. Auf

den dahin lautenden Bericht der hiesii^en Justice vom 8. Mai

1781 schlägt nun die Justice superieure vor, dass Schneider

soit re9U dans le corps des merciers „Schmelzer-Innung". Die

Justice superieure in Berlin kennt offenbar den in Berlin

fremden Ausdruck „Schmelzer** nicht und hält Schmelzer und

Krämer für gleichbedeutend und das um so mehr, als Schneider

aus dem Beispiel der Schmelzer argumentirt hat. Daraufhin

verfügt das General-Ober-Direktorium seine Aufnahme in die

Sch melzer-Tnnun g (10. Sept 1781) und besiegelt dadurch

die behr)rdliche Confusion.

Wie bunt schon an sich diese Zunft war. erhellt aus der

Liste von 18(T». Tn der Seidenkramer - Innung stehen 1800

verzeiciinet der Schnittwaarenhändler l^ailleu, der (ialanterie-

waarcnhändler Biancone, der Materialist Bonte, der Band-

händler Costenoble, der Kunst- und Nürnberger Waaren-

händler Pierre Cuny, der Weinhändier Descours, der

Bandhändler La Paume, der Delicatesshändler C. Maquet
(Firma Jean Coqui) und der Leinwandhändler Pallis."**

Natürlich schützte die Zugehörigkeit zur Krftmersniift

nicht vor den Angriffen der andern Zünfie. Ein hoch-
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interessantes Beispiel von der Gitdenhetze gegen französische

eingeschriebene Krämer datirl aus derselben Zeit. Am
24. October ISCKJ sind die Kaufleiite und Galanteriewaaren-

Händler Biancone, La P au nie, ("uny und Viseur
seitens des Schuhmacherhandwerks verklagt , dass sie mit

Schuhwerk gehandelt haben. Biancone's Verbrechen bestand

in dem Verkauf von zwei paar „Parisern". Der französische

Richter citirt das deutsche Gewerk zum 7. resp. 18. November

d. J. auf das Colonie - Gericht und fordert es auf, 20 Thir.

behufs Bestrettung der Klagekosten vorzuschiessen, bis dahin

aber bei dem Interim sich zu beruhigen, da nach Art. VIII.

ihrer eigenen Innungsprivilegien vom 3. Mai 1730 die Galanterie-

händler und Kaufleute die Erlaubniss haben, mit ausländischen

gestickten Frauenschuhen sowie mit Pariserschuhen, die nicht

von hiesigen zünftigen Meistern gefertigt sind , zu handeln.

Damit nun aber ja nicht daraufhin der ("olonicbürger straflos

ausgeht, meldet sich interveniendo beim deutschen Magistrat

auch die Seidenkramer-Innung wegen der bei Biacone

«gefundenen** paar Pariser. Auf die Erklärung des deutschen

Magistrats, dass alle Innungssachen privative zu seiner

Cognition gehören, erklart der französische, dass, durch Rescript

der Königlichen Kriegs- und Domamenkammer vom 9. Sep-

tember 1755«^'^ (ier französische Magistrat in Geweikssachen

über Colonisten ausschliesslich zu entscheiden habe: eine

Anordnung, welche von dem deutschen Magistrat am 9. Sep-

tember und 30. October 1755 ausdrücklich anerkannt worden

sei (7. November 180 > imtz. Michel, (lärtner, la Paume). Auch

sendet der französische Magistrat dem deutschen die Original-

Acta sub rubre Teinturiers de 1 750/6, da der deutsche Magistrat

gegen jedes weitere Verfahren des französischen sich verwahrt

und mit Beschwerde höheren Orts gedroht hatte (21. November

1800)< Dabei erinnert der firatizösische Magistrat daran, dass

in allen blossen Polizeisachen von Bürgern beider Nationen

beide Magistrate zu concurriren; in allen Sachen hingegen,

die nicht rein polizeilicher Natur seien» bei CoIoniebOrgem

die deutschen Ortsmauistrate nichts mitzureden hätten. So

laute es im §. VUI. des Edikts vom 8. Juni 1719. Und im
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VI. Theil der märkischen Constitutionen No. XCVIIL, 550,

VII. heisse es: La volontö royale n*a M en aucune mani^
de donncr occasion a restreindre la Jurisdiction des Juges

fran^ais dans Ics cas (]ui n appartiennent pas a la police. Die

Polizeisachen aber werden schon durch das Re^^lement vom

25. April 1715 ausdrücklich limitirt auf die Verordnungen über

Feuer, Strassenordnuiig, Pflaster, Messen und Märkte, Brunnen,

Laternen , Erhaltung der Wege , Fleisch- und Brot - Taxen,

Masse, Gewichte und öffentliche allgemeine Auflagen. Dabei

verbietet Se. Maj. ausdrücklich den deutschen Magistraten,

sich unter dem Vorwand der Polizei diejenigen Fälle an-

zumassen, welche unter die Civiljustiz gehören; noch mehr

aber ihre etwanigen Befehle gegen Franzosen selbst zur Voll-

streckung zu bringen , bei Strafe der Verantwortlichkeit in

ihrem eigenen und {)rivatcn Namen und der Erstattungspflicht

aller Ausgaben, Schäden und hiteressen (8. Juni 1719. gez.

L. O. E. de Plotho). — Da nun der deutsche Magistrat den

Schuhmacher - Altmeistern verboten hatte . vor dem fran-

zösischen Gericht zu erscheinen, so verurtheiite dieses dieselben

in contumaciam, dass sie die dem ßiancone bei eingehaltener

Visitation abgenommen 2 Paar Socken zurückgeben und

binnen 8 Tagen die Gerichtskosten mit 15 Thlr. 14 Gr. 6 Pf.

zahlen sollten. — Dies Erkenntniss theilte der französische

Magistrat dem deutschen mit (13. Januar 1801). Nun hatten

die Franzosen gut mahnen (25. April, 4. August): die Deutschen

zahlten nichts. Der altstädtcr Magistrat erklärte das Verfahren

des französischen für re( htswidrig und zudringlich. Die Acta

des tcinturiers senden sie zurück . als zur Sache nicht mass-

gebend, sofern es sich hier um die Rechte ganzer Corporationen

unter sich handelt. — Während diese Sache noch schwebte,

kam ein neuer Innungsstreit Die Goldsohmiede-Innung

beschwerte sich gegen den Uhrmacher Charles Nicolas

und den Kaufmann Peter Descours, cum mandato ^ich

des Handels mit Gold- und Silberarbeiten zu enthalten, bei

50 Thlr. Strafe (13. November 1801). Jenen Beiden hatte

nämlich Charles' Rnider, der Juwelier Louis Nicolas, bei seiner

Uebersiedelung nach Havelberg seine Gold- und Silber-
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waaren-Handfung übertragen: ein Akt, der ^^^egen §. 8*) des

Innungs-Privilegiums vom 9. November 1738 Verstösse. Die

Beschwerde richtete die Innung an den altstädter Magistrat

und ersuchte das französische Gericht, sie den beiden Brüdern

zu insinuiren. Die Justice weigert sich, die Insinuation zu

übernehmen, weil sie gegen die Privilegien Verstösse ; verbietet

aber aus sich den Coloniebürgem Nicolas und Descours den

Handel mit Gold- und Silberwaaren. — Um jedoch diese Art

Streitigkeiten einmal zum Abschluss zu fuhren, unterbreitete

die Justice (27. November 1801) beide Sachen, die Biancone'a

und die des Nicolas, der Königlichen Domainenkammer.

Denn das forum personale eines Coloniebürgers sei ein

Privilegium speciale, nicht allein der ILinzelpersonen. sondern

auch der hiesigen Colonie- Gerichte. '/\igleich ersucht man

den altstädtischen Magistrat, sich, bis von dort Antwort kommt,

des weiteren Kingreifens zu enthalten. — Die Insubordination

des Charles Nicolas goss nun aber Oel in's Feuer. Er fuhr

fort, sowohl die von seinem Bruder Louis, als andre in Berlin

gefertigte Gold- und Silberwaaren zu verkaufen. Desshalb

trägt die Goldschmiede-Innung darauf an, der deutsche

Magistrat möge anordnen, dass sSmmtliche bei Nicolas be-

findliche Gdd- und Silberwaaren confisctrt werden (7. December

1801). Die Domainenkammer indessen dekretirt, der Magistrat

der Altstadt solle sich in dieser Angelegenheit aller Ver-

fügungen enthalten; meldet aber unter dem 19. Januar 18O2.

sie habe die Sache Nicolas — nicht Hiancone — der König-

lichen Regierung als der „vorschriltlichen" zweiten Instanz

übergeben. Und die Königliche Regierung verfügt (lo. März

d.
J.,

untz. V. Vangerow), in Innungssachen hätten die fran-

zösischen ColoniebOiger einzig und ausschliesslich beim Alt-

städter Magistrat ihr Recht zu nehmen und der Entscheidung

zu gewarten. . . . Allein das Colonie- Gericht beruhigte

sich dabei nicht Es wahrt seinen Standpunkt und nennt sich

noch 13. April 1Ö02 das einzige kompetente Forum

*) Er erlaubte nur das Feilbieten solcher Kleinigkeiten, die hier nicht

gwnachl weiden.
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hiesiger Colon ie-Bürger. Dem Goldschmiede • Gewerk

aber hält es vor, dass, wenn es sich sogleich an dieses Forum
gewendet hätte, die Rechtshülfe längst erfolgt wäre; da es ja,

nach der Verfassung hiesiger Stadt und des Gewerks Privilegium

nicht erlaubt sei. dass jemand, ausser Marktzeiten, einen Silber-

handel treibe, der nicht Mit^^lied der hiesi<(en Goldschmiede-

Innung sei. Das Gericht werde die tiold- und Silbersachen

confisciren. wenn Nicolas sie nicht wegschaflfe. Die Schilder

auf dem Hause am Königshofe seien binnen drei läge zu

entfernen. Am selben Datum ersucht der Altstfldtiscbe Magistrat

den französischen, die Inhibition zu verschärfen, da die

Supplikanten unter dem obwaltenden Jurisdiktionsstreit nicht

leiden dürften. „Und es bleiben die Rechte beider Magisträte

interimistisch völlig in salvo.** — Am 13. April 1802 theilt die

Justice von Magdeburg der Königlichen Regierung mit , dass

es beim Berliner Obergericht um die Erlaubniss zur An-
stellung eines jurisdiktions - Prozesses gebeten habe.

Und auch die Königliche Regierung verfügt am 27. d. M.,

bei der ferneren Weigenmg des französischen Gerichts würde

wohl nichts anderes übrig bleiben. — Inzwischen übernahm

den Gold- und Silber-Handel ei;i armer Mann ohne Fonds

und ohne Kundschaft, der Goldarbeiter Jülich, unter Tilgung

seiner alten Firma, als Compagnon und im Hause des Uhr-

macher Nicolas. Da es nirgend verboten sei, dass ein

Zunftgenosse sich mit andern Nichtzünftigen ver-

binde, so zeigt er die Gesch.iflbiihcrnahme dem Altstädter

Magistrat an (23. April d. J.) und bittet die Domainenkammer

um Schutz gegen die Anmassungen seiner Zunftgenossen.

Die Innung aber lei^^t dem Jülich 10 Thlr. Strafe auf. Doch
benutzt Jülich die durch die Reschwerdeführung gewonnene

Frist, um ganze Kisten von Silberwaaren aus Berlin ein-

zuführen. Die Zunft besteht darauf , dass Jülich sich vor ihr

nicht durch Anfertigung eines Meisterstücks legitimirt hat, dass

keine Inventuraufhahme, kein Kaufkontrakt, keine schriftliche

Verabredung auf Ueberlassung des Ladens gegen 50 Thhr.

Jahresmiethe existirt, er sich auch nicht mit dem Silberhandel

befassen darf. Der Gewerks - Assessor untersagte daher dem
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Jülich seinen Handel, bis er den Forderungen des Gewerks

Genüge geleistet haben werde (31. Mai 1802). Seine Be-

schwerde aber war von der Domainenkamnier an die König-

liche Regierung übergeben worden (11. Mai 1802). Da die

Akten mit dem 31. d.M. schliessen, beim Ordnen der hiesigen

fiiagistrats-Akten jedoch stets, soweit ich es controUtren kann,

der gesunde Grundsatz befolgt wurde, mit einem Erfolge zu

enden, so liegt es nahe, anzunehmen, dass die Regierung in

Sachen Jülich und das Obergericht in Sachen Biancone-

Nitolas nicht auf der Seite des altstädter Magistrats standen.

Sonst hätte man wohl den imposanteren Aktenschluss mit

einem günstigen Erkenntniss des Obergerichts demjenigen mit

dem Belieben eines Gewerks- Assessors vorgezogen.

Wie dem auch sei, wir sehen, dass auf zünfiischem Ge-

biete der Kampf um die Privilegien sich mit Erbitterung bis

in unser Jahrhundert hineinzieht Dass er meist mit der

Niederlage der „Franzosen" endete, hatten die Zünfte dem
deutschen Magistrat zu verdanken.

Beheim Schwarzbach vernrathet: „die Gewerke waren es

überall, die, weil die Kosten geringer waren, die Wahlbürger

zur Colonie hinüberlockten.** Die Urkunden lehren das Gegen-

theil. Die Gewerke gerade sind die wüthendsten
Feinde und Neider der C o 1 n i s t e n. Und wie in

Magdeburg, so stand es mit den Retiigies in Hamburg, Leipzig,

Frankfurt a. M., Schwabach in Franken, in Schwabach z. B.

behauptete der Stadt - Magistrat , die Franzosen Hessen lauter

Lumpengesindel auf den Strumpfstühlen arbeiten und seien

nur gekommen, die deutschen Meister zu ruiniren.^'*

Den einzigen Schutz findet der französische Handwericer bei

der Justice fran9aise. Fast an allen Orten masste sich der Stadt-

magistrat die Polizei über die Exulanten an. Zuletzt waren, wie

am 9. Mai 1785 das Departement frangais konstatirte, die

Magdeburger französisciien Gerichte die einzigen dieser

Nation, welche noch in Polizeisachen erkannten. Während

die meisten Colonien in Polizeisachen von vornherein sich dem

deutschen Magistrat anschliessen und unterordnen^*^ und die

Ualle'sche Colonie daraus den Schiuss zieht, dass ihr poiizei-
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loses Gericht der Kriegs- und Domaincn-Kammer nicht unter-

stehe,^'^ blieb der Magdeburger Juge zugleich Cierichtsdirektor

und Haupt des französischen Magistrats, also Colonie-
Direktor im vollen Sinne des Worts.

Im Grunde war das ja Sache einer glücklichen Inter«

pretation der ersten Magdeburger Juges. Da die Nachfolger

in ihre Fusstapfen traten» so ist daraus eine Freiheits-Observanz

geworden. Denn das Gnaden -Edikt von Potsdam hatte die

Zunftsachen und Oberhaupt die PoUzei-VerhflltiiiMe nicht klar

geordnet. Allerdings lag es im Princip der selbstständigen

Nationalität, dass, wie die Prediger, Lektoren, Küster, Schul-

meister Franzosen, wie die Richter, Fiskale, Schreiber,

Manufaktur - Inspektoren F^ r a n z o s e n , so auch die Polizei-

• Beamten Franzosen sein mussten. Indessen gerade für das

Herogthum Magdeburg bestand eine grössere Schwierig-

keit als sonst irgendwo. Hatte doch hier der grosse Kurfürst

jene musterhafte und epochemachende Polisei-Ordnung
vom 3. Januar 1688 gegeben,^*^ welche auch die Handwerks-

und Zunftverhaltnisse ordnet und leider von keiner Ausnahme
weiss. Dem Handwerk und der Manufaktur gehörte nun aber

fast die gesanimte hiesige französische Colonie an. Gerade

hier also war es natürlich, dass der deutsche Magistrat
als Polizeirichter über die französischen Handwerker auf-

zutreten beliebte, unter dem Schein des Rechts, da ja jeder

unzünftige niaitre privilegie, jeder ungeprüfte oder die Zahlung

weigernde französische Zunftprätendent Anlass bot zur Be-

schwerde der Gilde bei dem Altbürger Rath. Glücklicherweise

hatte die Ordonnance £ran9ai8e vom 14. April 1699 Licht

gebracht, indem sie alle Polizei-, Markt- und Hand-
werkersachen der R^fiigi^ den französischen Ge-
richten überwies.^** Allein diese Ordonnance franyaise

wurde — ein recht bequemes, doch hoch^efährliches Princip —
den deutschen Behörden niemals obrigkeitlich bekannt gegeben

und deswegen von diesen übersehen und übertreten. Daher

ewiger Streit bis zur Auflösung der bürgerlichen Colonie.
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* Vgl. hier „Fabrikwesen" : ^Strumpfwirker-Zunft".

* Ueber Schwabacli z. B. S. Ge. Schanz, Colonis;itiüi» in Franken.

Erlangen 1884. 272, 277 u. 0. Ueber Halle, HalbersUdt. Stendal. Burg,

QObe. Neuhaldensleben S. hier Bd. II.

* lU« 9.

* Geh. SlMts-Archiv, Re|». 122, 18a: 1709—33.
» III«. 223.

* Schanz, Colonisation 279.

' Magd eh. Magistrats-Archiv. G. 193.

Magistrats-Aixhiv. F. Uebrigens scheint er den Kampf geliebt

zu haben. So beschwerte er sich 1781 wegen Färbens der Strümpfe gegen

den Slruniid Wirker Coqui .t. O. y\. 224).

* Ad. Stölzel. Brandenburg- Preussens Rechts - Verwaltung. Berlin 1888.

II. 39 fg.

^ Noua trouvons nfcessaire d'^blir une maltrise eotre les R^fugi^ de

Magdebourg. Edict vom 8. April 1709. Art 10, 11. 12, 13. 14, 15. 19

(hier III«, S. 222 fg.).

" Schanz. Colonisation, 1. 285 fgd.

^ Toutes les mnison.*; des maitrises ou abeyes sont en leur pouvoir.

S. Staatsarchiv der Provinz Sachsen. A. 8, 172,

** Magdeb. Magistrats-Archiv, J. 109.

^ Geh. Staats-Archiv. Rep. 122. 18a ad a. 1749.

» Scluini 285.

" Geh. Slaats-Archiv. Rep. 7, D. 8. 18c. Vol. 1. 1686—1690 Ein-

wohnenachcn.

» 8. hier II, 455.

Btoguier, Liste von 1699 Mo. 4085.

» BMguaer's Liste No. 546 und 4058.
•ä« II, 439. 442.

2» Geh. Sta.its-Archiv Rep. 122. ISa. Vol. 1.

» a. a. O. Vol. II. - Vgl. hier U. 221 Igd. No. 9.

Presbyt-Akten P. 3.

» III2, 254.

* Magistrats-Archiv S. 105.

" Geb. Staats-Aichiv Rep. 122. 18a. General. Vol. II. 1709—1740.
* Magistratt-Archiv Magdeburg F. 123, II.

Geboren 27. Januar 1717 allhier. ein Sohn des Martin du Bob von

der am 21. Juni 1714^ ihm angetrauten Judith Salome aus Hanau, heirathete

er am 3. Octobcr 1737 eine Tochter des Brauers Andreas Kraft. Sein

Vater, Martin du Bols. und dessen Bruder, Pictre Dubois (sie), w.tren beide

gleichfalls Brauer. Pierre, der am 19. Mai 1722 die Tochter des Brauers

Abraham Faverot (sie) heirathete. stammte aus der Ehe mit Elisabeth Cathaiine

Willm.Tnn, die am 25. Oclober 1685 eingesegnet worden war Maitin. Sohn des

Jean Duljoi-., siaiiiiute von der am 16 November 1681 diesem angetrauten Elisabeth

Ciarice aus Mauahcim; er war noch zu Tschcrp in Schweden geboren.
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"> Amlsgerichto-AFchiv: franzAs. Magistrat. No. 39: «Gnindaktcn zum

HiQsfnrerkaiif 1751—1761*.

Geh. Staats-Archiv Rep. 122. 18c. Vol. XXXVII: Einwolu-Sacbeii.

^* Style rfftigi^ fiJr ajrogance.

^ Regierungs-Archiv, 'Magdeburger Doiiiatncn-Kaiiiiiier N. M. 93.

** S. hier II. 455.

^ a. a. O. II. 460.

" Ebenhiet II, 461. — im üctober 1687 zieht Gabriel Couriol aus

Bourdeau (sie) im Dauphine nach der Grafschaft Schaumburg. S. Deissmann.

die Waldenser 1864. S. 27.

" S. oben Saud n, 464.

" n, 463.

France prot. id. 2. T. I, 563.

^ BMnguicr's Liste von 1699 sub No. 3021.

" S. hier III«. 202. No. 151.

*3 III2. 25C). No. 265.

Geh. Staats-Archiv Rep. 122. 18a General. Vol. 1.

** Geh. Staats-Archiv: Rep. 122. 18c, Vol. XV. 169V -1703.

Eine im Londoner Refuge weit verbreitete und hocbangeseheue

Fanulie. S. Agnew : Protestant Kxiles from France.

S. oben Bd. II. 463. 461.

« Hagdbg. Magistnits-Archiv. B. 161. Vol. 1.

Es ist No. 17 bei Hertel. Magdeb. Gcschichtsbllttcr 1879, S. 150.

*• n. 468.

» III«. 66.

•* Sie schreibt sich : Wittibe Marian.

^ Die UQrgerliste stellt seine Vereidigung Mai 1698.

^ Untz. V. Arnim. Reichenbach. d'Alen^on. Feriet, Sarry, deCampagne.
** S. hier 1. 730 fgd.

» Geh. Staats-Archiv Rep. 122, 18c. Vol. XXVI. Einwoh.-Sachen.

« 11L2 66.

« m« 71.

Magdeb. Magistr.-Archiv. B. 161. Vol. IIL

» Aus Mehring bei Aschersleben. III*, 119.

» Geh. Staats-Archiv R. 122. 18c Vol. XXXIV. Einwob.-Sadien.

^ Geh. Staats-Archiv. J. D. 8. 18c.: Frs.Col.. Mgdb. fiio«rohD.-Sach.

Vol. V.

^ Regieiungs-Archiv: A. St. Magdebuig. No. 108. F.

hier II, 461.

•* Geh. Staats-Archiv, a. a. O., Vol. XVlll.

• S. oben Hd. 111^^, 64.

« hier III'^. 200. No. 106.

« m« 64.

* Magistrats-Archiv C. 137.

^ ms. 126.
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"0 I1I2, 244. Die üarcin's gingen zuerst nach Burg II, 127.

II 12 302.

»1. 521 fgd.

» m« 53.

^ III« 137.

* Macdeb. Hagistr.-Archiv. R. 149.

» Ä. t. O. N. 66.

" hier III« 88.

^« a n. O. K. 1%.— (ieh. Staats-Archiv Rep. 122, 18c V0I.XXXVII: V«m.
Magdcb. Magistr.-Archiv M. 232. — Sie stammte wohl vom Schneider

Andre Moutier. .1er mit Frau und drei Kindern sich in Burg gesetzt
hatte (Beringuier s Listt- No. 3735j. In unsern Listen fehlt der Name.

Magistrats-Archiv R. 139.

" II13, 251. No. 313.

" n. 461.

" Bfagdeb. Magistr.-Archiv C 221. S. III«. 115. 172. Hier Theophile,
abo Gottlieb.

»* III« 115.

^ III«. 91.-

8« Beringuier. Liste No. nVAD. — Vgl. liier II, 173.

«7 Magdeburg. Magislrats-Archiv R. 139.

" III« 141.

* MagusU.-Archiv C. 229.

^ Ihr Haus war 1792 verkauü worden.
•» I. 423.

« Geb. Staats-Archiv, a. a. O. Vol. XIX.
*« In Berlin sind es 1779 : 50. Fflr Magdeburg 20 im Jahre 1699 ist

also sclion viel.

M La Cotonie a grand besoin d'^oonoroiser.

»'^ ruh. Staats-Archiv, Rep. 122. 18a: 1709—1733.
^ II. II J.

1112. s. 2Ö.'.

**** M.iuistrats - Archiv. F. 1 2:t. II. Hin ist immer Pluet geschrieben,

statt Pill. |uet. linjahic lOW ist in der hioigtn w.illünischen Colonie Clement

Plusquet. fileur de tabac, mit Frau und vier Kuidcrn verzeichnet No. 3571 in

BMnguier's Liste.

«• II, 459.

W» II, 462.

»» m« 51.

HI«. 251.

Geh. Staats -Archiv Rep. 122. 18a:a. 1749 fgd. — Vgl. hier den

Abschnitt .Wachsthum Und Abnahme der Colonie*.
»0* III2. III.

Bericht der hiesigen Orts-Kommissare vom 14. Februar. Geh. Staats-

Archiv, Rep. 122. Iba. 1709—1733.

6
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JO« 223.

W7 1112 52.

Koii. Regier.-Archiv : Altstadt M.igdeburp. No. 108. F.

Welcher? Die Liste vom 31.1)ec. 1721 nennt Ober 24 französische

KnuHeute in unserer Stadt (III^. 243 fgd.).

Ueber den Kommandant Bemard de Huet S. II, 303 fg. 439 fg. u. A.

"» m», 87.

>M HI«, 126.

IM III« 63.

"* Magdeh. Mngistr.-Archiv. C. 184.

Jean Antoiiie Mouton . a])prrteiir de has. de Roman«; en Dauphtne

war einer der ersten Einwanderer in M.igdiliuri: 'M net. Gleicli in der

ersten Bürgerliste hebst es von ilmi : a ^uitte ctttc ville ^liier II, 46öj. Wät

er der Ahn ?

Beide fehlen in unsrm Listen.

III« 250.

*M U, 470.

III« 67.

MO III« 96.

121 H|2 110.

»••J^
III-'.

12'« M.iadcl». .M..}:istr. -Archiv: C. 22:?.

lluiiiii.iiiii, (iesi Ii. von Magdeburg, ed. Hertel 1, 187.

Iii,, 11, _':24;i fg.

w» m-'. VI.

'«» m« 115.

<«B Magdeb. Magistrats-Akten C. 204.

i«o Geh. Staats-Archiv R. 122, 18c: Vol. XLI. 1778 fgd.

MO Berghauer: Magdeburg und die umliegende Gegend. 1800. Iii.!. S.349.

Bei Gelegenheit des Streites xwaschen der Ffirber- Innung und dem

Seiden rSrher Dominique Coste.

Louis und Ciiarles Nicolas hatten ihre Kunden in der Zeitung auf

diS «wohl assortirte Lnirer" verwiesen.

Heheim-Schwarzbacli, lloheiizollernsche Culonisationen, 485.

M* Ge. Schanz: Colonrsaiion in Franken, 278.

MS S. oben Band 1. 378.

MO II. 69. 192.

I. 409 fg.

MO I, 376.
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Abschnitt il.

Der Kampf um die bürgerlicheu Privilegien.

NoOe Colonie ne scnt que trap aooveai rinhaid^

de certains Cott^gM allemandit de cettc villc.

La Justice fran^aisc de Maigdeboiag

3. Dcc. 1780.

Hauptstück I.

Der französische und der deutsche Magistrat

in Polizei-Sachen.

Edit pcrpctucl et iircvocablc.

Friedrich I., 13. Mai 17091

Gleichwie die Waldenser, als sie aus der systematischen

Kinängstigimy Stendal s befreit, wiederum frei aufathineten in

der frischen VValdesluft ihrer Berge, den I hinger, Frost, Spott,

Krankheit, ( >hda( lilf)sigkeit und Belästi'^vnig aller Art verfassen

und durch den Richter Paul Biachon von der Schweiz aus dem

Kurfürsten dankten „für die so vortheilhafte Ansiedehmg, die

unennessliche Bruderliebe, die so glückliciie Zufluchtsstätte,

für air die empfangenen Wohlthaten und Tröstungen*";^ so

auch die Hugenotten. Kraft ihrer Pietät war es ihnen an-

geboren, sich ihren Wohlthätem dankbar zu erweisen. Und
die Magdeburger standen darin den andern in nichts nach.

Schon dass sie ruhen, rasten, zelten, wohnen durften, dass sie

nicht inuner wieder aufgejagt wurden , wie ein vom Nest

verscheuchter Vogel, dass sie ihre Psalmen frei, laut und (itlont-

Hch singen durften, nhiic auf die Galeeren verschle|){)t zu

werden, dünkte ihnen eine unbeschreibliche Wohlthat. Wusste

Fabrikant Jean Meffre 21'. Juni 1087 nicht, wie sich der hiesige

Magistrat alle nur erdenkliche Mühe gab, die Franzosen ab-

6»

L lyi i^üd by Google



zuheben und ihnen jede Kirche und Kapelle zu verschliessen?*

Jedenfalls rühmt Jean MeiTre seinem Bruder George nach der

Schweiz neben unserm so gütigen Fürsten den Magistrat und

die antleni Behörden; mit Aufblick zu (lolt, dass wir uns

der von ihnen empfangenen Wohlthaten niemals unwerth er-

weisen mögen. ^ Und zu der Zeit, wo unter dem l'alronat

des Magistrats alle Zünfte die eingewanderten Franzosen als

Pfuscher erklärten, rühmt unser Kantor David Ang^ly in seiner

1724 erschienenen Geschichte der Stadt Magdeburg den

Bürgermeister und die Rathsherren, als deren Sorgfalt, Stand-

haftigkeit und Frömmigkeit zu allen Zeiten Magdeburg Ruf

und Ehre verdanke. Ja er, der Franzose, sei nicht im Stande,

die treue Fürsorge des Senats genugsam zu loben und bitte

deshalb Gott, über ihn und alle Stadt -Bürger Seine leiblichen

und geistlichen Segnungen auszubreiten.* Und so friedHch

\nid danklidi dachten alle hiesigen l^xulanten, w'ie über den

guten Fürsten , so über den fürsorglichen Magistrat. Alle

waren ja des Kampfes satt. Und doch sollte das Leben der

bürgerlichen Hugenotten - Colonie , so lange sie bestand, ein

ewiger Kampf um ihre PhvUegien gegen den Magistrat sein.

Wie in jeder Stadt, wo eine Colonie erstand, die Alt-

bürger, so lebten auch die Alt-Magdeburger der Ueberzeugung,

dass die Existenz der französischen Colonie gegen ihre Grond-

verfaasung Verstösse. Dem deutschen Magistrat von Magdeburg

war es daher im Grunde nicht zu verdenken, dass er die

Franzosen als Fremdlinge von oben herab behandelte ,
ja als

revolutionäre 1Eindringlinge mit allen nur verfügl)aren Slraf-

mitteln bedrohte.*) Demi als im Jahre 16 66 diese Stadt sich

zuerst dem Hrandenburgischen Scepter unterwarf, war durch

Vertrag vom '2H. Mai d.
J.

ihr die Versicherung ertheiil

worden, dass die Stadt bei ihren Intraden und Gerechtsamen

auf immer**) erhalten werden sollte. Nach dieser Grund-

*) Es war iiu Grunde dasselbe flberail. liest man die Beschwerden des

Schwabachcr Magistrats (Schanz 273, 287), so klingen sie fast wArlUch wie

die Magdebui ger; ii. s. w.
**

i VaVh iii i vocuble et perpelucl, wie du^ Edikt von Nantes und all' seine

„ewigen*" Collcgcii.
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Vertassun{^' durfte niemand, er mochte Ausländer oder

Inländer sein, in der Altstadt sich niederlassen und bürgerliche

Nahrung' treiben, der nicht „bei uns" das Hürijerrecht ge-

wonnen hätte. Diese Verfassung; wurde durch das

Potsdamer (Jn adenedikt vom 2\). October lh85
durchbrochen. Dennoch wussten sich die französischen Ge-

richte bei dem deutschen Magistrat hier so in Respekt zu setzen»

dass die königliche Immediat-Commission auf Grund der Edikte

vom 26. October 1692 und 27. October 1703 am 23. Juni

1708 eine Art Frieden zu Stande brachte, richtiger einen

Waffenstillstand zwischen der deutschen und der französischen

Nation. Ks sollten diejenigen Deutschen , welche unter der

französischen lurisdiktion sich befänden, dem deutschen

Matjistrat; die Fran/.osen, dieunter der deutschen jurisdikiir)n sich

befänden, dem französischen Magistrat übergeben werden.

Auch durften hinfort von den Franzosen und Pfälzern nur

solche Fremde neu aufgenommen werden , weh he der

reformirten Confesaion angehörten. Allerdings blieb für

Ansnahmen specielte Gnade vorbehalten. Dieser Vergleich

vom 23. Juni, resp. 12. October 1708, erhielt Juli 1709 in

allem Wesentlichen die königliche Bestätigung^ und blieb bis

zur Auflösimg der Colonic die polizeiliche Rechts-Grundlage

für beide „Nationen'".

Selbstredend hinderte der Vergleich nu hl die (.*f)nflikte.

In den ersten 25 Jahren dienen sie z\nn tätlichen Hrot.^ Auch

bleibt der Kampf, mit ünterbrechun^fcn, fortbestehen bis an s

Ende der Colonie. So drini;en im rrühjahr 1710 vier Stadt-

diener des deutschen Magistrats in das Haus des Fabrikanten

Paacal unter dem Vorwand , dass sie aus dem Hause einen

Gesellen „wegnehmen" sollen, um selbigen „zur Miliz zu

widmen". Auf Beschwerde des französischen Magistrats unter-

suchen die Hof- und Ober - Gerichtsräthe Hacke und Drouet

die Sache commissarisch und befinden, dass die deutschen
Stadtdiener einen Tumult hervorgerufen, auch grobe
und enorme I^xcesse in dem l'ranzosenhause beganf^cn

haben fl.^ März 1710). Darum wird dem deutschen Magistrat

ein scharfer Verweis ertheilt, ,.da Euch doch gar keine Juris-
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diktion über die dortigen Franzosen zukommt." Die vier

Stadtdiener werden sofort in Haft genommen und an den

Kommandanten von Börstel ausgeliefert. Ob er sie für ihren

militairischcn l>ifer belohnte, melden die Akten nicht. Jeden-

falls war der Friede hergestellt.

Auch im Jahre 1714 baten 'l ischlcr Louis Croze, Klein-

schmicd Fierre Croze, sowie die 1 landschleifcr Pierre Giraud (sie)

und Antoinc Birot (sie) um Schutz wider den deutschen

Magistrat. Ob mit Erfolg, steht dahin.

Es war möglich geworden,, die zwei „Nationen", welche

sich nicht verstanden noch verstehen wollten, sondern gering-

schätzten, hassten und neideten, in Magdeburg zu einem, für

beide vortheilhaften Modus vivendi zu bringen. Nicht aber sie

zu comMniren. Auf dies höhere Ziel steuerten nun die Hohen-

zollcrn. Die Deklaration vom 22. Nov. 1713 half noch nicht

viel. Rü^ksicht^lu^ aber drängte vorwärts der Organisations-

König Friedricli Wilhelm I. durch das Kdikt vom 9. Januar
1715.' Es schaffte den Chef de la nation frangaise ab zu

Gunsten des General- Commissar iats, die Justice sup^rieure

zu Gunsten des Geheimen Justiz - Coliegiums, die

französischen Localgerichte zu Gunsten der deutschen
Magistrate. Und zur Ausfährung dieser schneidigen Mass-

regel erging das Edikt vom 11. Februar d. J., welches

bestimmte, dass die Steuer-, Handels- und Polizei-

Sachen dem General -Commissariat, die localen Angelegen-

heiten dem Local - Commissariat , die Magistratsfragen dem
gemeinsamen Magistrat zuständen. In letzleren sollten als

Senatores ordinarii einige wohl verträgliche, des Deutschen

kundige Colcnisten in voluni et sessionem abgeordnet werden,

damit von den drei Nationen — Deutsche, Pfälzer und

Franzosen — das Stadtwesen gemeinsam regiert werde. Man

kann nicht leugnen, dass auch diese Massnahme, die in später

Zukunft an den meisten Orten Platz gegriffen hat, dem weit

vorausschauenden Organisations - Talent Friedrich Wilhelm I.

alle Ehre machte.

Allein keine der drei Nationen war für diese organische

Verschmelzung reif. Daher entstand jene heillose Verwirrung,
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in welcher die (ieniuther der Reliigies furchtbar aufgeregt;

die Kunde, dass das Gnadenedikt des Grossen
Kurfürsten zerrissen sei, durch das Ausland verbreitet;

die Wiederauswanderung der armen Hintergangenen Siedler

unter den Augen des Monarchen von Berlin aus organisirt;

der Hof mit Beschwerden von allen Seiten belästigt wurde;

ja auch die deutschen Unterthanen selber den Wider-

stand und die Rebellion gegen diese neuen Gesetze für

ihr heiliges Recht, ja für ihre patriotische Pflicht erklärten.

l^ei dem entschieden ^uten, idealen. slaatsinännis( h noth-

wendigen Ziele der Holienzollern hatte man diese principiclle

Opposition wenigstens unter den Deut seilen nicht erwartet.

Ja, das Staatsregiment glaubte <\rh die Deutschen hoch zu

verpflichten. Lange, ehe es die I ranzosen und die Pfälzer

fragte, hatte es in allen Coloniestüdten sich darum sofort an die

deutschen Magistrate gewandt, ihre amtlichen Vota ein-

zuholen vorgeschrieben und durch recht gründliches Vorgehen

dem Combinationsprojekt Saft, Kraft und Wurzel m
fruchtbarem, vaterländischen Boden zu geben sich bemüht.

Aber welche Dornen fand man da! Wir erhalten ein

getreues Stimnumi^sbild der drei Nationen aus den Magdeburger

Akten. Ms ist meines Wissen^ noch in keiner einzigen Coionie-

stadt zur Darstellung gebracht und doch so hochinteressant,

dass man un:« erlauben wird, in die Details herabzusteigen:

ist doch das Kleine der Inbegrift des Grossen.

Das Votum primae classis des deutschen Aus-

schusses in Magdeburg geht dahin, dass, was dieReception

der Franzosen in hiesiges Rathscollegium belanget, auf alle

Weise und Wege dawider Remonstration gethan werden soll,

weil man dadurch das Fundamentum und Verfassung der
ganzen Stadt (Iber einen Haufen werfen Wörde,

allermassen dadurch die Rathswahl. als eine der Bürgerschaft

zustehende Gerechtigkeit, derselben entn(Hnmen werden wurde;

und man das I'atrimonium ("uriae ijar einer fremden Nation

zum Theil überlassen müsste. Wenn ein Franzose Bürger-

meister sein und das Direktorium der Stadt haben

sollte** — horrible dictu, das schmeckt ja nach Raub und
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Brand, mindestens nach westphälischem Regiment! — „würde

dadurch in allen Ständen die grösste Confusion ent-

stehen. Auch würden sich keine geeigneten Subjecte finden,

die man in Vorschlag bringen könnte (23. Februar 1715).

Die Ausschuss-Verwandten secundi Status be-

fürchten von der Aufnahme der Franzosen in den deutschen

Magistrat grosse Confusion und Zerrüttung des Justiz-

Wesens wie der Polizei. Selbst der Präsident der

französischen Colonie sei durchaus der deutschen Sprache

nicht mächtig: zum geringsten „( iewerhe*' bedürfe er eines

Dohnetsch. Auch die andern ( ohjnisten seien der hiesi<(cn

Rechte, Observanzen und Prozesse unkundig. Ratione salarii

würde auf die notorisch erschöpfte Kämmerei Recurs genommen
werden. Bei der Erbhuldigung^ (1680) seien doch der

Stadt alle ihre Gerechtsame und Freiheiten ausdrücklich ver-

bürgt worden (22. Februar 1715). In einem „Inserat*^ fügten

sie bei: »Wenn ja Seine Königliche Majestät Einen Rath
und Einerlei Bürgerschaft haben wollen, so können

ja alle Franzosen und Eximirte zur teutschen Bürgerschaft

einverleiliet und dem alten teutschen Rath ratione juris-

dicti(;nis unterworfen werden; zumalen in diesem Raths-

Collegio schon soxiel Subjecta hinlän^^hch vorhanden, die der

franzosischen Sprache kundig; auch Se. Kön. Majestät das

allergnädigste Vertrauen fasseti werden . dass das alte Raths-

Collegium jedwedem unparteiische kurze Justiz wider-

fahren lassen würde. Ja, eventualiter, könnte man auch sich

erklären, dass bei künftigen Rathswahlen, wenn welche ab-

gingen, von denen so der (französischen) Sprache machtig

gewesen , hinwiederum auch nach Gelegenheit von den

Franzosen von Nation welche gewählet würden. Auf

solche Weise würden Se. Kön. Maj. die jura der Stadt aller-

gnädigst ct^nserviren k(")nncn.**

Der Magist rat. welcher sich auf VcrschlepjMm^ gar wohl

verstand, hatte es in dieser Sache so eilig, dass er schon einen

Tag vor Abfassung des votum primae classis am selben

22. Februar 1715 unmittelbar an Seine Majestät schrieb: Er

sei zweifelhaft gewesen, ob das neue königliche Edikt ihn
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angehe, da hier schon alles durch gewisse Privilegia und

besondere Corpora mit den Franzosen wohl geregelt sei, ab-

weichend von kleinen Städten. Durch die projektirte Com-

bination werde die höchst nöthige Harmonie zerslTirt.

Der Richter (Lu^'andi),® etliche ÖT) Jahre alt, könne nicht noch

anfangen, deutsch zu lernen und sich in den deutschen

Prozessgang einzuarbeiten. Auch werde die Wahlordnung

von 1631, die auf Stadtviertel und Innungen berechnet

sei, unigestossen. „Wir verbleiben auch noch allezeit in der

allerunterthänigsten Schuldigkeit, Seiner Majestät zu Dienst Gut

und Bhit einzusetzen", bitten jedoch um Beibehaltung der

bisherigen Regimentsverfassung.

Um nun aber allen Formen gerecht zu werden, wurden

nachträglich die amtlichen Voten der beiden Klassen der Aus-

schussverwandten am 25. Februar 1715 in [)leno angenommen.

Und nun erwiderte der hiesige deutsche M a s t r a t dem
kf .niulichen Conunissariat in jenem Schreiben vom 4. März 1715,'®

das er am 4. April d. J.
auch an den Oberhofmarschall, Se.

Exc von Prinlzen übersandte. Die beabsichtigte Combinirung

des französischen und deutschen Magistrats habe ihn nicht

wenig constemiret, da daraus eine totale Zerrüttung des

hiesigen wohl eingerichteten Stadtregiments unum-

gänglidi erfolgen müsste. Man habe sich deshalb gleich am
22. Februar d. J. unmittelbar an den König gewandt. Hätten

doch die Regenten des mächtigen Brandenburgischen Hauses

seit der Huldigun«,' der Stadt Magdeburj,^ versprochen, dass

der Magistrat und das S tadt wesc n in der Form, wie es

lö66 gestanden. \in v er änd e r 1 i r h gelassen werden solle

(18. Juli loooj. Diese Zusage sei 22. April 1687,*) 169:^*)

und letzthin bei der Huldigung bestätii^t worden. Durch die

Neuerung aber würde dasganzeso wohl- und den Commercien*

so vortheilhaft geordnete Stadtwesen „verrückt*" werden.

Denn 1) akkordire sich in Humeur und Temperament die

französische Nation nicht mit der Deutschen; 2) würde

•) Soll heissen 1681.

•) Soll heissen 16. Oclober 1692.
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nichts als Streit und CoUisiones entstehen; 3) die Franzosen

haben (also das weiss der Magistrat doch?) eine andere
Prozessordnung; 4) ist von den Franzosen nicht zu hoffen,

dass das Publikum von ihnen einige Dienste haben werde;*)

5) da das Directorium bei den Consulibus altemiret, so wQrde

es übel aussehen, wenn das Directorinm an den franzö-

sischen (
' () n s u 1 e m käme; b) insonderheit in Sachen der

Miliz lind Ciarnison, da we^^en U n e r fah r e n h e i t in der

teutschen Sprache und dieser Stadt Vertassunf^ leiclitlich f^ar

j^rosse Tauten**) könnten hegangen werden; 7) würden die

Deliberationes und Expeditiones sehr aufgehalten werden;

8) wenige Coionisten seien der teutschenSprache mächtig»

insbesondere nicht der öCjährige Richter Lugandi; 9) jene

kennten nicht die Handlung der Deutschen und insonderheit nicht

das £lh-Commercium; 10) andererseits verständen wenig

teutsche Magistratsmitglieder die französische Sprache,
desgleichen wenig Advokaten und Protokollführer;***)

11) wenn einige aus der franijijsischen Colonie erst in das

rollegiuni recipiret würden, sie narhhero auch ihre C(jnipetenz

und Salariuni aus der K äni in erei haben wollen, da die Kasse

schon jetzt kaum ausreiche und es unbillig sei, jemand zu

salariren, der dem Piiblico keine Dienste zu leisten vermögend;

12) auch sei die Wahl der Raths-Personen immer durch die

Viertel und Innungen geschehen; 13) dabei müssen die

Rathspersonen possessionati sein, deren unter den Fran-

zosen wenig kapable (?!) zu finden seien; 14) auch in

ecdesiasticis und bei dieser Stadt Geistlichem Gericht

wurde grosse Confusion entstehen. Um nun nicht einst-

mals von der IN:) s t e r i t ü t beseufzl ( »der ^'cradezu ver-

wünscht zu werden, so leget sich der ganze Magistrat liebst

der i,'esamir.ten treuen Hurgerschaft vor ICw. Kön. Maj. gehei-

ligten Thron mit der Bitte» jene die ganze Kegimentsform

*j Man ficnke an 'iie Cuny, ("ocqiii, Giunoii, Duvigneau, Costc. I)thni»

Pilet, Bk'lJ. Maquet, I^ahonie, Odt-iiiar. Diilon ii. v. :\,

Wanini alicr crnaiintcti denn die llolu'n/.oiltrti <o viele Hugenotten

£u Clouverneuren und Stadt-Conunandantcn ? L^nd nicht eine faule zeigte sich.

*'*) leider! Daraus entstand gross Unheil fQr die Coionisten.
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zerrüttende Combination aufzuheben, die überdies auch

wohl nur fdr die Colonieen der Dörfer oder kleinen Städte

intendiret gewesen sei.

Auf Könii^lichcn Specialbcfehl wird das Königliche Ma^^de-

bur^ischc Cominissariat nun cxcitirt über den Stand der

Combination zu berichten (2. Mai 1715). Ks berichtet, unter

Zeichnunj^ Steinhäuser, von Pulian, Witte, Grote, alle Magi-

sträte deklinirten die Combination als einen Anfang

grosser Disharmonie und Vcrdriesslichkeiten für beide Theile

(27. d. M.)> Am 14. Juni d. J. rescribirt der König, die

Gegengründe seien zu prüfen und vorzuschlagen, wie an jedem

Ort das Werk am iuglichsten und ohne die geringste

Confusion gefasset werden könne? Daraufhin meldet am
3. August 1715 Kriegsrath Witte aus Magdeburg an das König-

liche Commissariat zu Ma^delnirg: die franz()sische und wallo-

nische Colonie in Ma^^dchury hätten vormals (!) von dem

französischen Comnussariat in iSerlin dependiret.** — Dieses

wurde aber 23. November 1685 gestiftet und die Wallonen

haben nie darunter gestanden. „Hernach (!) sei nebst dem
Privilegio vom 9.** „(soll heissen 29.) October 1685" (wo ja

die R^fugiös erst ins Land gerufen wurden!) „auch 1690**

(soll heissen 1699) eine Gerichtsordnung verschrieben» nach

welcher die Prosesse bei den französischen Gerichten geföhrt

werden. Andererseits stammt die städtische Verfiusiing

vom 16. Märs 1630 und sei 18. Juli 1666, 30. Mai 1681,

16. October 1692" und 9. Mai 1713 bestätigt worden. Die

Kationes, die jetzige Regimentsfonn i)cizul)ehalten, seien meist

richtig imd erheblich. Allerdings hätten die Franzosen
s(jlchcn Genie und Humeur, dass sie c o n t e n t i o s i , hof-

färtig und ehrgeizig und desshalb Semper contradi-

centes sein dürften.** (Von den Magdeburger Kefugi^s lässt

sich das ja nicht leugnen). „Im äussersten Falle möchten einige

von der französischen Colonie als Assessores angenommen,

denselben aber das Consulat nicht conferiret werden. In den

deutschen Sachen mttssten dann die französischen Assessores

sich dem deutschen Recht, in französischen Sachen die Deut-

schen sich dem firanzösischen Recht akkommodiren.**
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Auch am 14. Juni 1715 rescribirt der in der guten Sache

unerschütterliche K&nig an das Magdeburgische Commissariat,

da Magdeburg, Halle, Neuhaidensleben, Burg und

Calbe gegen die Combination remonstrirt hätten, möge

das Preussische Comniissarial die Sache so überlegen, wie sie

ohne Confusion und Vordricsslichkeit in s Werk gesetzt

werdcMi kniinte. Die Coniinissare l)creisen nun die Colonie-

Städte von neuem. Darauf berichtet am 21. Octobcr 1715

das königliche M agdeburgisch e C(Mnmissariat, alle

seine Conmiissare hätten an Urt und Stelle selbst die Ueher-

Zeugung gewonnen, dass jene Aenderung asu vieler Dis-

harmonie Anlass geben würde. So ergeht am 6. November

1715 der königliche Spccialbefehl, da die ursprüngliche Com-
bination, laut welcher die Colonie-Directoren als Bürger-

meister (Consules) in den alten Rath mit eintreten sollten,

sich in Ma^jdeburp nicht wohl praktisiren lasse, so solle das

Combinations- IVojekt des Kriegsratli Witten vom '^. Auf^ust

1715 geprüft, tesp. von dem Dom. Decan.
J.

Consil. Witte ein

neues ausgearbeitet werden. Das p;esrhicbt.

Und diese neue Proposition wird am 3. Deccmber 1715 den

städtischen Deputatis vorgelegt. Darauf erklärt sich der alt-

städtische Magistrat, dem Fürsten wie der Stadt gegenüber,

für verpflichtet, auch die neue Combination Witten abzulehnen.

Indessen, da der HohenzoUer auf seinen Willen zurückkommt,

so petitionirt der hiesige Magistrat am 30. December 1715,

doch sein Palladium nicht umzustossen. Denn auch die vom
Rath Witten nun temperirte Combination stimme weder mit dem
königlichen Interesse noch mit dem Best en der Stadt.

Aurh könne ohne Heleidi'^nni«; der heiligen Cierechtigkeit die

ertheilte \ er.^irheriing weisen ihres Stadtregiments der Stadl

Magdeburg ohne alles ihr \' erschulden nicht wieder ent-

zogen werden. Auch sei ja aller Welt kundig, dass Teutsche und

Franzosen, wegen ihrer unterschiedenen Temperamenta, Naturel,

Conduite, Lebensart, diversen Humeuren und Absichten nimmer*^)

*) Der K^nig sah weiter als der Magistrat. Und die Zukunft gab

Friedrich Wilhelm recht.
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harmoniren werden. Andererseits würde es auch den

Franzosen gar schwer fallen, wenn sie ihre bisher ganz

irreguläre Polizei^ — was gegen die den Deutschen

bisher bekannte Kegel verstösst, nannten sie irregulär —

,

sonach den Gesetzen und Verfassungen der alten Stadt reguliren

sollten. Man sehe das bei den Innungen, worin sie bereits

zu vielen Dissensionen Anlass gegeben. Haben sie sich doch

öfter opiniatriret. Es sei kein Grund abzusehen, das lan^
bewährte Regiment al>zuänderii zu (jimstcu diesei

wenigen „ fr (unbtl en " Familien, deren noch dazu ein

grosser 1 heil** — I'Vanzo?en niclu, wohl aber Wallonen —
„ausser der Stadt Ringmauern in den Vorstädten wohnten"

(Neustadtlj. „Vor Goit giebet uns unser (iewissen Zeuguiss,

dass, so lange wir unter dem brandenbiu'gischen und preussi-

sehen Scepter Schutz und Schirm genossen, wir alle dasjenige

treulich gethan und willigst beigetragen, was von „geduldigten**

und treuen Unterthanen gefordert werden könne. So halten

wir uns klettenfest an dieser königlichen Zusage.**

Das sind die Deutschen.

Jetzt erst scheint man hinten nach die Meist-Betheiligten,

die Kelugies, Ijetrai^'t zu haben. Die bourgeois de la

Colonie bitten (4. Januar 1716), sie doch bei ihren {'rixilei^icn zu

erhalten, msl)esondere bei ihrer Justiz und sie nicht zu

i n k o r p o r i r c n avcc Messieurs les Ailemands. Es sei sonst

zu furchten la ruine des Colc^nies. Auch Verstösse das Project

geradezu gegen Art. 10 des Edikts von Potsdam vom
29. October 1685, auf Giund dessen doch die verfolgten

Franzosen sich überhaupt nur in den brandenburgischen Staaten

angesiedelt hätten. Daher seien auch gleich 1686 franzö-

sische Gerichte etablirt worden in den Städten ' Berlin,

Magdeburg, Halle und Frankfurt a. d. O., nachher in den

andern ( "olonieen. Dem hätte sich dann angeschlossen die Kta-

blirung des f r a nz T) s i sch e n ( ) 1j e r e r i ch t s . die Regelung

des französischen 1' ro z e s s w es ens*- (4. Aj)ril

die Ordonnance francaise (9. Derember 17<)1) und endlich

das Naturalisations - Edikt (13. Mai 1709)*^ edit per-
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p^tuel et irrevocable,*) welches alle bisherigen Privilegien

bestätigte pour tant de nialheiireiix chasses de leur pays pour

cause de relig^ion. Die Conihinalion würde eine «(renliche

Verwirrung lierbeitnhren, da im deutschen Magistrat nur

sehr wenige seien, welche französisch verstehen ; in der ganzeu

Colonie aber (a. 17161) nicht vier Personen, welche
genug deutsch verstanden, um den Richtern die Sachen

deutlich zu machen, die sie ihnen vorzutragen hätten. Auch
sei drei Viertel der Colonisten zu arm/*) um Advokaten

zu bezahlen: sie lebten fast alle aus der Hand in den Mund;

ja der Regel nach entziehen sie sich selber noch das Brot,

um es ihren Kindern zu geben. Die meisten Prozesse werden

durch t r c u n d s c h a f 1 1 i c h en Vergleich beendet. Doch

auch die andern k* i>ten wenig bei dem abgekürzten Verfahren.

Auch dem Procureur iVanyais zalile man nur '^ Groschen,

während man mit den deutschen Advokaten nur von Reichs-

thalem und Dukaten spreche. Welch eine Trostlosigkeit würde

durch die Cobnie ziehen, die schon betrübt genug sei durch

die Unterbrechung des Handels,*'^*) den Mangel an Arbeit und

die Lasten, die sie zu tragen genöthigt sind.t) Und dabei

verlangen Messieurs du Magistrat allemand, dass die Colonie

noch mehr belastet werden solle! Was würde nun aus all den

Elenden werden (tous les miserables), sobald sie von Richtern

abhängen, die sie gar nicht kennen!"

Auf (inmd dieses Votums der l)omg(jis rran9ais schreibt

am 24. Januar 171ü das französische Colonie-

') Es ist i'henso iwig und umviderruf lieh, wie das Edikt von Nantes,

nur kurzlebiger: im Mai 1709 gegeben, sollte es im Februar 1715 wider-

rufen werden, wührend das Edikt von Nantes 1598 gegeben und erst 16&&

widerrufen wiinic.

**) Diese Schilrkrung der Armuth der M;\£,'iieburger Colonie um 1715

ist typisch. Wie hier die Behörden und 76 bourgeois sie aiutlich bescheinigeu,

SO konnte damals jede Cdonie von ihrm Ifitglledeni bezeugen: ib vivnt

presque toiis au jour la jouro^e (der Tag erliftlt den ganzen Verdienst des

Tages), et le plus souvent ils s'^Vtent le pain de la boucbe, pour le donner

Ii leuis enfans. Die so schredclich arme Magdeburger Colonie galt nodt als

eine der reichsten.

"••) Drei Reuniot^-Kriege und der spanische Erbfolgekrieg,

t) Die Freijabre waren ja bei fast allen vorQber.
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Gericht, unterzeichnet Lugandi, Meinadier, sie bäten, ihre

Gerechtigkeit behalten zu dürfen (de leur conserver leur

justice) und nicht den Deutschen einverleibt zu werden
(de ne pas les incorporer avec Messieurs les Allemands).

Se. Maj. wolle doch die Augen richten auf die Flehbitte der

französischen Bürger, da jene Combination den Ruin der
Colonieen herbeiführen und gegen alle Privilegien

der R6fugi6s Verstössen würde. — Das französische Gericht

eiy^net sich nun die ^^anzc l^eu cisfühninf^ der französischen

Hüri^er an nnd srhiiesst mit den Worten: „In weniger als

zwei Jahren würde die Colonie völlig hingeschwunden sein

^eutierenient |»erduei. In den Aii;^en der Deutschen aber scheine

sie viel reicher als sie ist (la Colonie passe pour beaucouj) plus

riebe (prelle n'est). Zur Zeit sei die schon sn sehr j^edrückte

und niedergeschlagene französische Colonie hier in drei Klassen

getheih. Bei der Emquartierung erhalte von der I. Klasse

jeder Einen Soldaten, von der II. jeder Vs* III. Klasse

jeder Vi • Der deutsche Magistrat, bei air seiner Gerechtigkeit und

Billigkeit würde diese Rücksicht nicht nehmen**. Die Vorstdhing

der Bürger wird beigelej,^. Unterzeichnet sind 76 Chefs de

familles. die mit Pestcl.*i Kavanel. Paris anfangen und mit

Adam Meinadier. Aiitoine Housipiet und |ean Sarran endigen.

Dessenunueaclitet, als hätte man in Herlin beider Schreiben

Inhalt nie!u gelesen, ergeht am 8. Januar 1717, anknüpfend

an die Petition des deutschen Magistrats vom .'iO. December

1715 und an das Memorial der französischen Colonie vom
4. Januar 1716, der königliche Specialbefehl, das Commissariat

solle der Combinatioii weiter nachdenken.

Auf das neue Dringen des Commissariats weist unser

französisches Colonie-Gericht am 12. Februar 1717 die zahl-

reichen Auswanderungen nach Braunschweig,
Hameln, Weimar na( h imd räth , wie Moses vor dem
l'.inzusj in das gelobte Land erst die ganze Generation
in der Wüst e sterben liess. so auch in'»chte doch der K<")nig

warten, bis der Franzosen Kinder, die täglich in der deutschen

*) Kine auch ip England seiir verbreitete und angesehene HugenoUen-

familie.
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Sprache sich vervollkommnend, im Stande sein werden, sich

nach Landesart (a la maniere du pays) einzurichten und zu

Jühreii, zur Einsicht des praktischen Lebens herangewachsen

sein werden (ayent rintclligence des affaires). Die Herreu

hatten von Ludwis^ XIV. gelernt. Was er an den Kindern

religiös durchführte» das proponirten sie national. Der König

von Preussen wollte jedoch nicht warten. Er drängte seine

Behörden. Das königliche Commissariat macht daher noch-

mals einen letzten Versuch und ruft die Vertreter beider

Magistrate unter zwei Commissaren zusammen (24. Februar 1717).

Dann aber wird die Sache, die hier durchaus nicht glücken

will, aufgegeben. Am 26. Februcir 1717 erklärt der Colonic-

Magistrat, unterzeichnet Lugandi
,

Claj)arede, Mainadier,

Charles, ]ac(j. ChatÜlon, Fahre, zu Protokoll, beide ßehc)rden,

die kirchliche wie die bürgerliche, halten die Combination
für u n d u r c h fü h r b a r , die entgegenstehenden Schwierigkeiten

für unüberwindlich (insurmontables). Dem entspricht der Bericht

auch des deutschen Magistrats über jene Conferenz zu sechs

(25. März 1717): «Selbst der französische Magistrat, schreiben

sie, erkenne die vielen Inconvienzen, die aus der Combination

folgen würden, an. Es Hesse sich voraussehen, in was für

einer üblen Consonanz und Harmonie man nebeneinander

aiheiten würde, da vorjetzo schon ein so starkes Miss-

tr allen und üble Zufriedenheit sich äussern." Um aber

den Hedenken Halt und Dauer zu gel)en. stellen sie nocli

einmal 13 Ration es gegen die Combination, welche beiden

Parteien so nachtheilig, gefährlich und schädlich sei, fest.

Es sind dieselben wie früher, nur aufgebauscht. Die erste

lautet: „Die Verfassung muss bleiben, weil die Stadt fast an

die 100 Jahr sich dabei wohlbefunden.** Dass sie sich viele

andre hundert Jahr bei einer andern Verfassung recht wohl

befunden, kommt nicht in Betracht. Eine zweite Ratio : „Die

Franzosen binden sich an keine Gesetze noch Prozessordnung.**

Kurz vorher wussten sie noch, dass die l'Vanzosen sich binden

an die Prozessordnimi,' von 1699 und sich darauf steifen.

„.\uch seien, fährt der deutsclie Magistrat fort, die Franzosen

in ihrem Vortrag weitiäuftig, sodass eher vier deutsche Parteien
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j^ehört und beschieden werden k()nnen , als Eine fran-

Z()sische , zu deren Ahwartung «grosse Geduld 0) erfordert

wird.** Die Wahrheit der Behauptung dahin gestellt,

wurden doch die meisten französischen Streitsachen gar kurz

und bändig entschieden, ohne Prozess, nur durch Schieds-

richterspruch! Auch möchte sichs empfehlen, lieber

einmal recht weitläuftig, als durch lange Jahre oberflächlich zu

bescheiden. Ueberdies konnten die, zum Theil sogar sOd-

franzosischen Juges sich bedanken, dass der Magistrat ihnen

grossere Geduld beilegt, als selbst die doch sonst so

phlegmatischen Deutschen haben.

Auf den Herichl des königlichen C'oniniissariats vom

15. April 1717 ergeht am 3 1. Mai d.
J.

der Specialbefehl,

das Werk der Combination sei vorläufig auszustellen. Doch

soll erwogen- werden» ob die Burger (!) nicht bei Vakanzen

einige verminftige und erfahrene Refugirte, die beiderlei

Sprache kundig, in den (deutschen) Magistrat wählen können ?

Es werde die Vereinigung der Einwohner und Btlrger und
der Magistrate zu hoffen, und zur andern Zeit, da die Ge-

müther und Humeur beider Nationen zu besserer Harmonie zu

bringen sein werden, zu effectuiren stehen."

Die andre Zeit, die der weise K< )nig voraussah, war noch

nicht gekuinnien. Und die Anhalinung der grosseren Zukunft

verwirrte die kleinere (jegenwart. Drei Jahre hatte die

Misswirthschaft \()lliger Gesetzlosigkeit auf colonistischem

Gebiet gedauert. Die alten, von dem Potsdamer Gnadenedikt

des Grossen Kurfürsten ressortirenden Coloniegesetze waren

abgeschaffi:. Die neuen Coloniegesetze hatten angesichts der

allgemeinen Opposition aller drei Nationen nicht

eingeftlhrt werden können. Da endlich am 4. März 1718
entschloss sich Friedrich Wilhelm I. zur Wiederherstellung

eines Conseil frangais oder Grand Directoire. Doch

schien es sich blos um kleine Prdsents uiui Almosen von

10—30 Thlr., so bei der franzCtsischen Civilkasse sich finden,

an nothdürftige Leute französischer Nation zu

handeln/* gleich als gelte es durch die von le Hachelle zu

vertheilenden Almosen sich die Gunst der Refugies wieder

7
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zu «rkaufen, oder die zur Neuauswanderung Entschlossenen

zum Hierbleiben zu bewegen.

Der Widerwillen des Könijjs ^(ef;cn die „Franzosen** und

gegen alles I*>anzr)sische war zu festgewurzelt, um so auf

einen Kuck I)e^eitlgt werden zu können. Allein er lockerte sich.

Bescheiden und entschieden begannen die Rcfugies aller

Siedelorte sich zu rühren, die Richter an der Spitze, deren

Amt im Wegfall begriffen war. Insbesondere trug auch das

Berliner Consistoire am 27. Juni 1718 dem Könige die Bitte

vor, die von seinen Vorfahren ertheitten Privilegien zu bestätigen.

Und je mehr die Auswanderung in eine förmliche Retraite^^

umschlug, je mehr lenkte der KOnig ein. Am 89. August 1718

wurde den deutschen Magistraten befohlen, in den
Crim in al fällen gegen französische Flüchtlinge
sich aller l.rkenntniss zu enthalten,, ders^leirhcn

ln(juisiten ^^ofoit den franz(>siMhen (ierichten auszuliefern, ilas

Stadtgefän<4niss aber und den Stadtdiener den französischen

Gerichten zur Hand zu stellen. Am 2. Mai 1719 wurde

dem neuen C o 1 o n i e - M i n i s t e r . Freiherr v. Cnyphausen,

mit landesväterlicher Hulde, zum Schutz -und zur Milderung

des Unglücks der französischen Flüchüinge, welche ihres

Glaubens halber ihr Vaterland und darinnen befindliches Ver-

mögen verlassen mussten, und zur Wahrung der ihnen

verliehenen Privilegien befohlen, fiber alle Angelegenheiten

der Rcfugies vorher sein (lUtachten abziigeben und der

Suj)j)likanten Bestes zu beftirdern. Da jedoch auch dieser

Befehl bei der im Lande bekannt j^^'wordenen deutscli - natiu-

nalen Herzensrichtung des Königs wenig half, so bestätigte

er am 8. Juni 1719 ausdrücklich die Regle mens vom
3. Januar 1702, veröftentlichte eine Verordnung, wie es

der Jurisdiction halber zwischen deutschen und französischen

Gerichten geluüten werden soll und schärfte von neuem

(20. December 1719) dem deutschen Magistrat, bei Vermeidung

nachdrücklicher Ahnung, ein, in die französischen Gerichte
keinerlei Eingriff zu thun: eine Ordonnance, die in deutscher

und französischer S|)rache erj<in^'. l-ndlich am 29. Februar 1720

bestätigte der König sämmtlichc l'ri\ilegien der Kefugies,^*
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liess das Kdikt allen seinen (iesandten mittheilen und auch,

vom Haat^ aus, in den holländischen Zeitun<^en im Auszug

bekannt machen. So war durch Autgeben der sehr weisen,

jedoch verfrühten Combination die französische Colonie als

Staat im Staate vom Untergang gerettet, mindestens so

sehr durch die energische Opposition der Deutschen als durch

die Bedenken der R^fugiös.

Immerhin zeigten sich Nachwirkungen der allgemeinen

Verwirrung auch in der Magdeburger Colonie. — Bürgerschaft

und Magistrat versuchten es, die R^fugics öffentlich zu miss-

achten. So z. H. 1721 im I'allc Douilhac. Nachdem die

wohiorganisirte. umsichtige und rührige „franzrtsische** Polizei

von Magdeburg sänimtliche Heerde, l'euerungcn und Scliorn-

steine untersucht hatte, drang zu der Zeit, wo Hntniacher-

roeister Jean Douiliac aus Kevel im Languedoctn Braunschweig

zur Messe war, der deutsche Stadtdiener mit einem

Schreiber und Maurer bei ihm ein, lun auf dem Hofe den

kleinen Heerd» auf dem er nur dann feuerte, wenn er Hüte •

färbte, im Namen der Obrigkeit emzureissen. Douilhac*s

hochschwangere Ehefrau, die den Eindringlingen wehrte,

wurde wie eine öffentliche Dirne (putaine) beschimpft, mit Gewalt

bedroht, der Hutmacher-Ladcn erbrochen und dabei geäussert,

tür die gehabten Bemühungen würde man sich an den Hüten

bezahlt maciien.— (''est un attentat a notre jurixliction. Auch

erkrankte die l'rau Moi>terin. so dass währentl des hitzigen

Fiebers jemand bei ihr wachen musste. Nun forderte Douilhac

Entschädigung für Arzt, Apotheke, Wartefrau, Herstellung des

Unbefugtermassen abgerissenen Heerdes, sowie die schuldige

Ehrenerklärung. Das französische Gericht befürwortet dringend

Dottilhac*s Gesuch beim Magdeburger Commissariat (27. August *

1721).'* Wie es scheint, ohne Erfolg.

Allein auch in Polizei-, Servis-, Feuersocietäts- und andern

Collecten-Sachen kamen jetzt Einmischungen und Uebergriflfe

des deutschen Magistrats zu läge. Allerdings waren sie

irnnierhin hierorts seltener als in andern Colonieen. l'nd selbst

an ( )rten. wie IVankfurt a. d. oder, wo schon 1071 ein

Jonathan Ic Clerc Bürgermeister, 17<Jö ein Theophile le Uerc

1*
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Kämmerei -Direktor, l*ierre Hennequin 17<^ Stadtrath, 1712

Kämmerer, 1708 Ja((|ues Pericard Bürc^ermeister waren, zieht

die Introducirung des Colonierichters Jean Pierre Duport als

Senator sich vom 12, September 1775 bis 19. September 1778

hin/^ obwohl er um Reorganisation der Hospitäler sich

geradeso verdient gemacht hatte, wie Pöricard um Union und

Reform der gesammten städtischen Armenpflege.

Zur Abschneidung solcher höchst schädlicher Zwistigkeiten'^

erging daher am 8. October 1739 die Kabinetsordre an die

Domatnenkammem, in Polizei-, Service-, Feuer-Societäts- und

andern Collekten-Sachen, wenn solche die ganze Colonie oder

einen Privatum derselben angehen, sollen die französischen.
* wallonischen und pfälzer Colonie-Richter als Senatures

ordinarii jederzeit zugezogen werden und zu diesem Ende

Stimme und Sitz im Magistrats - Collegio haben. Am
29. d. M. befahl daher die Kammer die Introduktion des

französischen Colonie-Richters in den deutschen Magistrat,

gerade wie die des Pfälzers. Man hoffte endlich die Zwistigkeiten

durch solche allgemeine Neuordnung zu beseitigen. Die

Juges aber wussten, wo das hinaus wollte. Schnell machten sie

gute Miene zum bösen Spiel. Da „hier alles wohl geordnet

sei, keine Klage laut würde, auch innerhalb der Colonie eine

Aendenmg auf Schwierigkeiten stossen** wurde, weigert sich

das hiesige franzijsische Gericht, ye>Uit/A .ml Zustände,

welche die franz()sische ()berl)eh()rde auch noch im Juni des

folgenden Jahres für mustergültig erklärte,-* der V'erschlimm-

besserunL; nachzukommen. Sei doch durch Reglement mit

dem deutschen Magistrat ein gewisses Quantum zu den

Oneribus publicis, das die Colonie beitragen müsse, vereinbart

Dieses Quantum werde ohne Concurrenz des deutschen

Magistrats je nach Beschaffenheit der Umstände eines jeden

Colonisten richtig aufgebracht und abgetragen. Sofern jedoch

man ein Mitglied proponiren soll, das ad hoc in den deutschen

Magistrat abgeordnet Wörde, pour composer un seul Corps, so

sehe das aus wie ein Versuch, die französische Cie-

richtsbarkeit aufzuheben. Nun aber habe das Colonie-

üericht von Magdeburg sich niemals tebergrilie erlaubt.
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Anders der deutsche Magistrat. Le Magistrat alleniand,

voulant toujour«: s'arroger (juelque autorite sur les colonies,

a souvent donne lieu aux justes representations de la justice

fran^aise. Und wanim wolle man gerade die französische Ge-

richtsbarkeit abschaffen, während doch in Magdeburg sich ver-

schiedene weit beträchtlichere Gerichtsbarkeiten befänden, wie

z. B. die MoUenvoigtei, die Doni-Probstei, die Dom-
Voigtei, ohne noch die Gerichtsbarkeiten der geist-

lichen Kapitel mitzuzahlen. Ausserdem üben die hiesigen

französischen Colonisten keine von denjenigen Professionen

noch Industrieen aus, die am emlraglirhsten erscheinen, wie

Komhandel. Brauerei, Branntweinbrennerei, welche den Neid.,

da Jalousie) der deutschen Bürger heraurbeschw(>ren. Die

grosse Mehrzahl betreibt jene Manufakturen, durch deren

Verfall ein Theil ins Elend gekommen ist (par la dccadence

desquelles une partie se trouve dans la misere). Die fran-

zösische Colonie habe Vso» Pfälzer Vi 5 der Communal-

lasten aufgebracht. Die Fe u erkassen -Gelder werden durch

die Domainenkammer je ' nach der Versicherungshöhe der

einzelnen Häuser festgesetzt und durch den Magistrat ein-

gezogen, worüber nie Streit entstanden sei. Bei der Brunnen-
kasse zahle die französische Colonie laut Verabredung mit

dem deutschen Magistrat jährlich 115 Thlr. Die hiesige

französische Colonie sei in ein furchtbares Elend gerathen

(La colonie fran^aise de Magdcbf>iirL: est rcduite ä une aftVeuse

misere). Sie bestehe meist aus Arbeitern, welche arbeitslos der

Kirche zur Last fallen (a !a Charge de l'^glisel Dennoch

zahle sie pünktlich Vao l^asten, was schon ihre Kräfte

überschreite. Würden nun die deutschen Magistrats-Mitglieder,

welche die- französischen Verhältnisse nicht kennen, über uns

zu bestimmen haben, so würden die Colonieen zur vollständigen

Rume werden und der Ueberlauf in die Nachbarstaaten,
wo man jetzt so viel Fabriken errichte, allgemein um sich

greifen (la desertion dans les etats vf)isins 17. November 1739).

Am -6. d. M. sandte die ( olonie einen Deputirten an

die justice superieure nach Berlin und an den Colonie-Minister

mit dem Auftrage, darzuthun, dass in Magdeburg ein gün-
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stiger Akkord abgeschlossen sei. Les choses sont

Stabiles sur un bon pied. Da nun auch der Pfälzer Magistrat

schon am 17. gebeten hatte, sie bei ihren bisherie^en Ver-

fassunj,'en zu belassen, so kam es nur noch auf das \'otum

des deutschen Mac^istratcs an. Docli auch dieser bcscheini^^te

am 3< >. Januar 1740, dass die fr anz <) sis che Colon ie mit

uns und hiesiger alten Hürgtrschatt sich weit besser als

die pfälzische Colonie und deren Magistrat insonderheit com«
paktiret habe. Der deutsche Magistrat deprecirt dabei von

neuem die Combination, „wenn auch allerdings in einer jeden

Stadt und Provinz das Polizeiwesen uniform sein

muss, und ohne grosse Unordnung» auch Nachtheil des

Publici nicht different sein kann**. Alle BetheiUgten waren

wiederum einig im Protest. Und als die Magdeburger Ord-

nung vom Herliner Hofe anerkannt, ja vom tieneral-Directorium

das neue Edikt als auf die Magdeburger Verhält-

nisse un an wendbar erklärt wurde (Ih. December 1739).

unterstützte die sonst stets deutsch, oft franzosenfenidlich ge-

sonnene Domainenkammer das Gesuch der hiesigen R^fugies

(S.. Februar 1740).

So steifnackig und schwerfällig die Magdeburger Opposition

erschien, so kann man doch nicht leugnen, dass sie eine

gesinnungsvolle und bedachtsame war. Das zeigte sich ange-

sichts des Königlichen Befehls vom 27. August 1738 behufs

Vertheilung der Einquartirung ein gemeinschaftliches

Billetaml und behufs Vertheilung der Wassergelder ein

gemeinschaftliches Wasserkunstanil zu errichten. Der so be-

grenzte Modus vivendi kam leicht zu Stande. Schon am X).

December d. J.
berichtet au Roi die hiesige Justice.-'^ zwar

hätten die Civilbeamten der Colonie keinen Zutritt zum deut-

schen Magistrat. • Nichtsdestominder trete bei Vertheilung der

Einquartirung und anderer städtischen Lasten, von denen

die Colonie den 20. Theil trägt, auf dem deutschen Rath-

hause eine Commission zusammen, bei der Deputirte von

beiden Seiten erschienen, um das Contingent der Colonie zu

regeln. Nachdem dies festgestellt sei, unternehme das
.französische Gerichts- und Polizei-Collegiuni die
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Etnzelvertheilung der durch die Gesammtheit aufzubringenden

Suiuiiic auf die Colonisteii (uiUz. l'c^uilhcn de Laver^Mie,

Fahre, Hu^iiot, (iarii<4\ies). So z: H, tralei) am 21. April

1740 als Servis- und Hillcl-AnU Katiiniann Rover mit Syndicus

Smalian, Hofrath Peguilhen mit „Director" 1 abrc, und llotralh

Guischard mit „Bürgermeister" lleinecke zusammen. Lieber

dieses '/u<aT7imengehen in den Commissionen sprach der König

seine Freude aus. In allem übrigen sollte aber das Edikt

vom 16. December 1739 seine Kraft behalten, worin

praecaviret worden, dass der Colonisten Privilegien in

salvo, auch die Jurisdiktion ihnen nach wie vor
privative verbleiben solle, wie denn die allseitige Bitte

dahin gehe, alles auf dem hisherigen l'uss zu belassen.

Indessen schwebte noch gegen Ende der Regierung

KfMug Friedrich Wilhelm l.. des ( )r<,'anisators, die riesammt-
colonie der nreussischen Lande in jener lebenigetährlichen

Krisis. welche die ausführliche Zusanimcnstellung sänimt-

licher General- und Special-Beschwerden der Refugies durch

das Grand Directoire franyais und den Befehl der

Einreichung bei dem Genera! - Ober-, Finanz-, Kriegs- und

Domainen-Directorio zur Folge hatte. Im Juni 1740 wurden

diese General- und Special-Gravamina" hierher mit-

gethetlt Auffallend ist, wie unbedeutend gegenüber den Griefs

anderer ('olonien diejenigen der M a g d e b u r c r sind : ein

neuer Beweis, dass sich die hiesigen Hugenotten zu den

deutschen Reht>rden richtiger d. h. schiedlich- friedlicher zu

stellen wussten als sämmtliche Schwester-C'olonieen der andern

preussischen Orte. Waren doch bei dieser äusserst günstigen

Gelegenheit in Berlin von hier aus nur zwei Beschwerden

eingegangen: 1) die französische Gerichtsbarkeit sei durch-

brochen (enfireinte), indem die Bewohner der Vorstädte vor

dem MöUenvoigt und die der Thurmschantz vor dem
Gouvernement ihr Recht zu nehmen gezwungen würden;

2) dem Contistoire fran^ais sind vom Könige zwei Brau-
gerechtigkeiten bewilligt worden, zu denen man' noch

immer nicht ^elan^jen kr)nne. Das 3) ist keine Beschwerde,

sondern ein Wunsch. „Es würde, so heisst es, der Colonic
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für ihre Vermehrung vorthetlhaft sein (avantageux), wenn man
(Ion) ermächtigt würde (autoris6), die fremden Deutschen
und andere nicht lun des Glaubens willen Geflüchteten (non

r^fugies pour cause de reli^ion). sobald sie es wünschten, in

•die Kr)rpLTScliaft (faire corps avcc eile) aufzunehmen" —
jene offenbare Vernichtung des kirchlich - geschichtlichen

Charakters der Gemeinde, die überall den inneren Verfall des

Hugenottenthums heraufbeschworen hat

Um ein R^lement zu entwerfen behufs Abstellung der

Beschwerden der französischen Nation ernannte die hiesige

Domainenkammer zum Commissarius ad rem den Kriegs- und

Domainenrath Koglen Dieser forderte am lo. September 1740

den deutschen Magistrat auf, „binnen drei Tagen** (!)

Hcricht zu erstatten betreft' der Gra\aniinum über das hiesige

Gouvernement (!) und die M<)llenvoigtei. Dieselbe Aufforderung

erging an das französische Gericht. Letzteres erhielt aber die

Aufforderung vom 10. erst am 21. September 1740. Am 24.

d. M. beginnt es seine Klage. Es fasst seine Aufgabe so auf, dass

es nun sein ganzes Herz ausschütten soll. Und so schwillt

die KU^e an. An die glücklich beigelegte Beschwerde

betreff verweigerter Confirmation des Hauskaufs des Obrist-

Lieutenant de Monains, reiht es die Beschwerde des

Brauers Albert Dubois in der Neustadt, den man zwingen

wolle, neben dem französischen Bürgerrecht, das er besass,

das deutsche zu gewinnen; die Besteuerung der Sudenburger
Franzosenfjärten durch den Möllenvoigt, sowie der Gärten

des Oberst de Boyverdun vor dem vSrbrotdorfer Thorc;

die Forderung vor dem Obcr-Auditeur zu erscheinen gegen

Gregut auf der Thurmschantz und gegen andere französische

Bürger durch das Gouvernement; die Weigerung ver-

abschiedeter hugenottischer Offiziere, sich ^ unter

die Justice fran^aise zu stellen; die Nichtachtung der französischen

Polizei-Vorschriften durch den Neustadter Magistrat. Die

Hau|)tbeschwerde aber kommt zuletzt: Die französische Colonie

sei gedrückt durch die Realeinquartirung und das

B r u n n e n y e l d. Im Jahre 1712, als die Colonie noch in Blüthe

stand (florissante), wurde verabredet, sie solle den 20. Theil

Digitized by Google



— 105

der Eiliquartirung bezahlen: das könne sie jetzt nicht

mehr, da sie ärmer geworden sei. Seit 1725 habe die ('oinnie

um mehr als ein Drittel ihrer Hiirijer und ihres Vermögens

abgenommen (diniinu^ de plus d un tiers d'habitans tant en

nombre que facultas)» indem die einen ohne Erben gestorben,

die andern aus Mangel an Subsistenz wegen Verfall der

Manufakturen ausgewandert seien. Schon jetzt li^e ein

grosser Theil zur Last des Presbyteriums. So sei die Colonie

genothigt gewesen, auf die „Kasernen" 2000 Thlr. zu borgen,

sich in Schulden zu stürzen und über ihre Kräfte zu belasten

(charg^ au delä de ses forceft).**

Schon zwei Tage darauf 2ö. September 1740, beschäftigte

sich der hiesige deutsche Magistrat mit den allgemeinen

Coloniebes{ hwerden und mit den vom hiesigen französischen

Magistrat im Besonderen weiter ausgeführten. Er betonte,

der französische Magistrat habe (jerichtsbarkeit nur auszuüben

über die Gmndstücke innerhalb der Ringmavem. Ferner

seien die francösiachen Offiziere, auch wenn sie ausser

Dienst ständen, Mreformirte Offiziere*, und daher ständen (!)

auch ihre Grundstücke nicht unter der Jurisdiktion des fran-

zösischen Magistrats (!}. Gegen die 1709 und 1731 bean-

spruchten Brau - Gerechtigkeiten des Consistoire habe die

Brauer- Inmmg Kinspnich erhoben. Es erhellt nicht, ob und

an wen diese deutsche Verantwortung abgesandt worden ist.

Die hiesit,'e Gravamina-Conferenz vom 29. October 1740

war ein Miniaturbild der Colonie aller Orten und aller Zeiten.

Erschienen waren von der Doniainenkammcr der Director,

die Geheimen Käthe Cellarius und Kogeler und Kriegsrath

Plesmann; vom deutschen Magistrat Syndicus Smalian und Rath-

mann Röver; vom französischen Magistrat Hofrath Pöguilhen,

Assessor Fahre und Kaufmann Chart on. Jeder blieb bei

seiner Meinung. In allen Differenzpunkten trat die deutsche

Domainenkammer auf die Seite des deutschen Magistrats.

„Beharre der französische Magistrat dabei, dass die Neuan-

ziehenden sich ihren (ierichtsstand selber wählen dürften, dann

würde endlich, meinten die Deutschen, die j^anze Bürc^er-

schaft unter seine Jurisdiktion zu ziehen Gelegen-
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heit haben". Dass der französische Ma^rat allgemein vor

(lein (lciits( heil den Vorzug verdiene, konnten sie nicht naiver

,

kund geben".

Wie der Wirrsal weiter wirkte, zeigt deutlich folgender

Fall- Als auf die Forderungen der Wittwe Richter hin der

Franzose Jac(|ucs Cuny seinen Concurs anmeldete, wies

ihn der deutsche Magistrat an. sich vor Gericht gegen die

Richter'schen Anklagen zu vertheidigen. Darüber beschwerte

sich die Justice fran^aise. Und die Domainenkammer ertheilte

dem deutschen Magistrat einen Verweis wegen unbefugter'

Einmischung in einen französischen Concurs (12. Januar

1742). Der deutsche Magistrat giebt nicht nach. Da rOgt

seine Uebergriffe auch das französische Obergericht in Herlin

(Fi, Fei)ruar d. l.) und Nerbiirgt sich dafür, dass das fran-

zösische ( iericht Cic^ciiseiligkeit üben werde. Am '^. März d. |.

antwortet dem französischen Obcr^ericht der hiesige deutsche

Magistrat, er sei im gerin{;sten nicht „gemeint", die französischen

Gerichte in ihrer Befugniss zuturbiren; werde vielmehr allezeit

sich bereit linden lassen, „uns freundlich und nachbarlich

gegen dieselben zu verhalten'': im vorliegenden Falle aber

habe die französische Colonie gar keine gegründete Ursache,

sich „bei uns*' zu beschweren. Darauf hin tritt das fransOsiache

Obergericht auf die Seite des deutschen Magistrats und weist

die hiesige Justice an , in Sachen Cuny die subsidiäre

Citation des d eu t s c h en M agi s t r at e s zuzulassen, sobald

dieser letztere die ungehTirige A n w e i s u n gs f or ni e 1 weg-

gelassen liaben werde" : — Fs war dies eine merkwiirdige

Verschiebung der Rechtsverhältnisse, wie sie hier vorher und

nar lihcr ohne Beispiel i>t. Die deutsehe Überbehördc, welche

der Justice gar nichts zu befehlen hatte, tritt, angerufen von

den Franzosen, auf deren Seite ; und die französische Ober-

behördc, vor der sich der deutsche Magistrat gar nicht zu

rechtfertigen hatte, tritt als es dieser dennoch thut, auf die

Seite der Deutschen!

Die Gravamina wurden jetzt chronisch. Im Jahre 1744
beschwerte sich die hiesige Justice bei der Justice snpcrieure

in Berlin über 7 Funkte: 1j Die bteuererhöhung der licsammt-
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(>)lonic um 379 Thir. 1 2 G«{r. ; 2) Verfall der französischen

Kasernen; 3) die den Assessoren l)estrittene Mxenition
; 4) das

gerin^^e (ichalt der Heaniten: f)) Unterwerfun«,' des französischen

Hospitals unter die Haustaxe, da doch alle deutschen Hospitäler

frei sind; öj desgleichen die des französischen Pfarrhauses und

7) des GehchtsdienerhauseSi während die entsprechenden

deutschen Häuser nichts zahlen.'* Da die Gravamina» sowohl

die allgemeinen wie die besonderen, seitens der Oberinstanz

nicht beantwortet, daher weder widerlegt noch beseitigt wurden,

so machte sich eine Rechtsunklarheit geltend, welche kern

festes Princip aufkommen liess.

Am 7. Juni 1755 fnigt der KCyu'v^ den hiesigen deutschen

Magistrat, oh es wahr sei. dass er über die franzr)sischen inid

pfälzer Colonisten vor dem Elbthor auf dem Werder in

personalibus et realibus die Jurisdiktion übe und auf welchen

Fundamenten sie das ihun? Am 14. Juli d. J. antwortet der

hiesige deutsche Magistrat, in realibus ja; ebenso in persona-

libus, wenn selbige daselbst delinquirten. Das thäte er, ver-

möge seiner „Real- und Patrimonial- Jurisdiktion tarn altae

c]uam bassae: denn die Privilegien der Colonisten
seien nicht extra moenia zu extendiren. Die vom
französischen Obergericht 1740 übersehenen Gravamina seien,

meint der deutsche Magistrat, s. Z. ^qündlich beantwortet und

widerleget worden. „So ist es noch dabei f^eblieben."

Diese Antwort suchte den K()ni|4 zu hnitert^'ehen. Zunächst

hatte ja weder ein Kurfürst noch ein Köni^ den Refugies

Privilegien «^et^cben innerhalb der Mauern der Altstadt, res[).

Neustadt -Magdeburg; sondern die Privilegien waren den

Kefugiös gegeben, wo auch immer in den branden-
burgisch-preussischen Landen sie sich ansiedeln

möchten: Mauern werden weder erwähnt noch angedeutet

Die Real-, gerade wie die Personal-Gerichtsbarkeit des deutschen

Magistrats über franzjVsische Colonisten war nicht nur nicht

anerkannt , sondern allezeit als Anmassung zurückgewiesen

worden inid itildete '^'erarie den Haupt-Inhalt der Gravamina

von 1740. l'.ine <)bri<,'keilhche Widerle^nnig dieser (iravaniina

war noch nicht einiual versucht, geschweige von den fran-
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zöstschen Ob^rbehörden oder vom König selbst anerkannt

worden.

Inzwischen hatte der deutsche Magistrat denjenigen Neii-

bürgcrn der (x)l()nie, denen der König die 15 Freijahre

bcvviUigt , nir><^lichst viel Hindernisse bereitet, so dass der

französische Magistrat sich genöthigt sah. zu einer neuen Be-

schwerde zu schreiten. Sic kam auf dem vorgeschriebenen

langsamen Wege von der Justice supdrieure an das Grand

Directoire, vom Grand Directoire an den Chef de la nation,

von diesem an das General-Kriegs-, Oberfinans- und Domainen-

Directorium, von dem an die hiesige Domainenkammer, von

dieser endlich an den deutschen Magistrat. Derselbe versichert

16. Februar 1751. dass erden französischen und andern Colonisten

wegen ihrer ( oinpetirenden Freijahre nicht beschwerlich gefallen

sei und bittet um specielle Daten. Und die Doniainenkanimer be-

ruhigt ihn. S(i leicht aber zu trüben war damals der Wasser-

spiegel zwischen den Ufern der beiden Nationen, dass der kleinste

Steinwurf alle Wasser in Unruhe setzte und unerwartet weite

und immer weitere, weitere Kreise zog. Solch ein Fall war

des hugenottischen Kaufmanns Sam. Palis Verkauf von V4 Ellen

Farchend ä 15 Gr., d. h. aber die Markttaxe. Palis wurde

am 23. Juni 1764 vor die deutsche Polizei-Commission geladen,

eine Deputation des deutschen Magistrats, unter dessen Gerichts-

barkeit Palis nicht stand. Ueber diesen iin befugten Ein-

griff in sein Rechtsgebiet beschwerte sich das französische

Gerirlu , untz. Hernard, Vierne . Charton , Rouviere, am
19. Juli 1764. Ohne sich rühmen zu wollen (sans ostcntation)

diirfe es bekennen, dass es sich stets zur Ehre angerechnet

habe, schnell Recht zu schaffen (prompte justice). Wie käme
nun die Domainenkammer dazu, den deutschen Magistrat,

resp. die deutsche Polizei-Commission (4. Juli 1764) zu legi-

timiren» in allen Tax-Contraventionen und Wüchersachen Recht

zu sprechen, sans aucune distinction de Jurisdiction? Sei doch

die Combination in Polizeisachen nicht zu Stande gekommen.

Ja, selbst wenn die Kammer die Zulassung eines Mitgliedes

des franzr>bisrhen Magistrats zur Polizei-Commission verfügen

wollte (autoriser), so könnten wir unsererseits nicht darin willigen:
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denn dieselben licwe^gründc, welche 1 739 die C u ni b i n a t i o n

zum Scheitern gebracht haben, bestehen noch heute.

Wehrt man dem nicht, so wird es nicht länger möglich sein,

die Colonislen gegen die Gerichtsbarkeit des deutschen Magistrats

zu schützen. Im C o n s i s to i re s n p 6 r ieu r geht de Campagne's

Meinung durch, dass die neue Markttaxe keine Aenderung der

Geiichtsbezirke bewirkt habe. Und auch das Conseil
fran^ais, DorvUle an der Spitze, entscheidet sich dahin, dass

in Polizeisachen, welche französische Colonisten beträfen, der

französische Richter gehört werden müsse (11. August 1764).

Auf Erfordern des General-Directoriums berichtet die Kammer

(20. August 1764; dem Wirkl. Ktats-Minister von Dorville Kxc,

es würde durch Zuziehung der Einzelrichter in Polizeisachen

^die Zeit zersplittert". Auch sei I^ernanl der einzige Kinzel-

richter, welcher sich nicht der von der Kammer eingesetzten

Tax-Commission unterwerfe: er sei daher (1) zur Ruhe
zu verweisen. Dorville aber kann eine Verzögerung in der

Zuziehung des Juge nicht erkennen (aucun retardement), da

derselbe sofort (d*abord) erscheinen würde, sobald er in

Franzosen - Angelegenheiten gerufen würde. Vom Conseil

fran^ais ergeht daher am 12./22. October 1764 an das

General -Direktorium die Hinweisung, dass eine Combination

mit dem deutschen Magistrat von Magdeburg nur in der

S e r V i s - C om m i s s i o n eingetreten sei , welche aus einem

Stabsoffizier, zwei Mitgliedern der Dnniainen - Kammer, zwei

aus dem Stadt-Mai; ist rat, zwei aus den PfUlzern und zwei aus

dem französischen Colonie-Gericht bestehe. Das französische

Ober - Direktorium hätte Ursach zu hoifen, dass gedachte

Kammer die Sache besser, als geschehen, einsehen und die

Polizei -Commission, bei ihren Eingriffen in die französische

Jurisdiktion nicht unterstützen würde. Der französische Richter

sei in seiner Klage gegründet. „Ich ersuche dahero**, schliesst

Dorville, „Ew. Excellenzien hiermit ergebenst, obbemeldter

Kammer gütigst zu befehlen, künftighin in Conformität der

Edikte nichts g e e n die Colonisten bei etwanigen

Contraventionen der laxen oder \ crurdnungen ohne Zu-

ziehung und Participation ihres Richters ent-
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scheiden zu lassend Natürlich erholt sich das deutsche

General - Direktorium wieder Stärkung von der deutschen

Behörde in Magdehurjj. — Und unter dem 10. Januar 1765

berichtet die Kriegs- und Doniaincn-K anun er. sie habe zu

der von ilir einf^esetzlen Coinmission Ijelnits AbslelUing der

augenblickhchen Theurung der Marktpreise den franz ()si?chen

Richter nicht initberufen. inerseits, weil er von Markt-
sachen keine Routine habe; andererseits, weil er in der

allerweitesten Entfernung vom Markte und dem Rathhause

wohnet — 3—4 Minuten! — und weil bei der Cognition über die

Contraventiones wider die Taxe, welche in continenti geschehen

muss, gleichsam die beständige Gegenwart der Commissarien

erforderlich wird. Somit ersucht das General-Directorium von

neuem das franzr)sis( he ( )ber-Directoriinn. doch den Hotrath

Hernard zur Rulle zu verweisen (3* •. Januar 17öf)i. — l)enk-

\vürdi<^^ und von centraler Hedeutunj^ ist nun de Campayne's
Sentenz im Conseil Irangais. Es ist ärgerlich (tacheux),

schrieb er, immer ringen (lutter) zu müssen gegen das

General-Directorium und die Kammern, die nichts

verstehen von der Verfassung unserer Colonieen oder nichts

davon verstehen wollen, um ihre Privilegien ungestraft

verletzen zu können (pour pouvoir violer impun^ment leurs

Privileges). Die Nation hat auf die feierlichste Weise und zu

wiederholten Malen die Versicherung empfangen, weder ge-

richtet noch bestraft zu werden in den Polizeisachen (dans les

affaires de police) ohne Zuziehun^^ ihrer Richter: und es

h ä n «j; t ebenso \v e n i \ o n der K a m ni er, o d e i" \ o n

irgend einer andern Krirperschaft ah. X'erfiii^un^en

gegen die Colon ie - Priv ilegien zu treffen, vvie es

etwa von den Unterthanen Se. Maj. abhinge, gegen Seine

Verordnungen oder gegen Seinen deutlich kundgegebenen

Willen zu handeln**. — Das französische Gericht zu Magdeburg,

dem der Entscheid des General-Directoriiuns mitgetheilt wurde,

erwiderte am 3$. Mai 1765 mit der Bestreitung, dass der

deutsche Magistrat hier jemals Gerichtsbarkeit (droit privatiQ

über französische Colonisten gehabt hatte; ja, er habe nicht

eiiunal das Hecht der Concurrenz. Auch wisse das die

Digitized by Google



— III —

Doniainen-Kammer sehr wohl, wie aus ihrer X'crfügun^ vom
9. Seplciiiher 175r; erhellt. La se[)arati<)ii de justice a ete fondec

>ur i'observance de{)uis I etabiissenient de la Colonie traiiyaise

dans cette viile. In die Tax-Commission einen Franzosen zu

deputiren, sei nicht ratlisam, weil unter den vier Deutschen
der Eine Franzose immer überstimmt werden würde. Auch

würde schneller erkannt, wenn er, der Privatrichter, darüber

2U urtheilen habe, als wenn eine gemischte Commission erkennt.

Er bittet daher den König dahin zu entscheiden, dass audi

in Sachen der Markttaxe jede Art Klage gegen Mitglieder

der französischen Colonie einzig und allein (geprüft und ent-

schieden werden müsse durch die hiesige franzr)sischc Gerichts-

i)arkeit. Auch sei das in allen übrigen Tunkten stets ge-

schehen. Was zunächst I. den Kataster zur Feuer- Kasse
betrefte, so habe hei jeder neuen Autstelhuv^ die Kammer
sich an den franzr)sischen MaL;istrat gewandt. Der lranzr)sische

Magistrat zahle das französische Kontini^ent an die Ober-

Steuerkasse. Bei Feuersgefahr stelle der französische Magistrat

sein besonderes Piquet sowohl zur Wache als zur Hülfe; ein

Piquet, welches allein von dem französischen Offizier abhänge,

und dieser werde kommandirt vom französischen Bürger-

Hauptmann und vom französischen Magistrat, wenn auch, laut

Feuerlöschordnung von 1748, die Oberleitung bei jedem

l'Y'Uer dem deutschen Magistrat ^^ebülue. Doch hat der

tranzctsische Magistrat über seine berichtspflichtigen auch beim

Feuer dieselben Rechte, wie der deutsche Mai^istrat über

seine Bürger. Als z. B. am 24. August 1724 angeblich von

einem Franzosenhause her eine Feuersbrunst ausgebrochen

war, schrieb am 25. d. M. die Domainen - Kammer an den
Magistrat der französischen Colonie, dass vor eines

jeglichen Bürgers Thüre oder doch im Hause ein Tübben mit

Wasser angefüllt zu stehen habe. Und ähnliche Schreiben

richtete sie an den französischen Magistrat am 8. August 1725,

23. October 1742, 10. November 1755, 23. April 1756 u. s. f.

Als am 7. November 17").") durcli den Ihand des Hauses vom

deutschen Hürger Frese die Häuser der l'Vanzosen iMomniejan

(auch Mumejean) und i) uvigneaud'sche (auch Dmignaud'schc;
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Erben stark beschädigt wurden, erhielten durch 'den fran-

zösischen Richter Wittwe Monimejan 84 Thlr. 8 (ir. und die

Duvis^neaud'schen Krhen 40 Thlr. 8 Gr. ausbezahlt , laut

Kescript vom 10. Noveniher 1755, dass nur der französische

Mai^Mstrat die Höhe des Schadens zu bestimmen habe. — Was
sodann II. die Pflaster- und Strassen - Sachen betreffe, so

habe zum Gehalt des städtischen Strassen-Inspectors die fran-

zösische wie die Piälzer Coionie jährlich je 4 Thlr. beizutragen.

Dafür ist laut Verfugung der Kammer vom 23. Oktober 1742

der Inspektor verpflichtet,' dem firanzösischen Magistrat die

Unebenheiten vor den französischen Häusern anzuzeigen. Ueber

m. Marktaachen sei zwischen Franzosen und Deutschen hier

nie Streit gewesen. Auch betreff IV. der Wasserkunstkasse

besitze der französische Magistrat die Jahrestaxe über seine

Gerichlseini^'cscssenen und liefere das französische Kontin^'ent

an die General - Rrunnen - Kasse ab. V. Laternen gebe es

hier lujch nicht (1765), obwr.h! der Kaiser und der König (!)

am 2. Mai 1728 schon verordnet hatten, dass, nach dem
Exempel verschiedener ansehnlicher Städte, auch in der

hiesigen alten Stadt Magdebuiig zum Lustre derselben und

Besten sämmtlicher Einwohner, und damit bei ermangelndem

Mondenlicht dem Unfug, welcher im Finstera vorgenommen
zu werden pflegt. Einhak gethan; auch bei entstehendem Feuer-

schaden die Wasserkufen, Feuerspritzen und übrigen Feuer-

Instrumente, ohne ineinander zu fahren und dem herzueilenden

Volke Schaden zuzufliegen, sicher zum Feuerorte gebracht

wurden k<innten: auch bei entstehendem Ailann die Garnison

geschwinder zusanunenzubringen sei. Danät nun auf den

Strassen, Märkten und Plätzen von Magdeburg Laternen gesetzt

werden k< »nuten, sollte von jedem grossen Hause 2 Thlr.,

von jedem Mittelhause 1 Thlr. 8 Gr., von jedem kleinen Hause

16 Gr., von jedem ganz kleinen und mit geringen Leuten

bewohnten Hause 8 Gr. jährlich beigesteuert werden, unter

Oberleitung des Commandanten, General-Lieutenant von Bonin.

Die Pläne wurden dem französischen Magistrat iibersandt. Auch
am 7. October 17 60, als der ( ommandant vcju Bleichniann

sich der Sache annahm, wurden vom neuen Plane 200 Exemplare
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dem französischen Colonierichter eingehändigt, weil „ohngefähr''

20u Häuser der Altstadt unter französischer Gerichtsbarkeit

ständen. „Eine Laterne vor dem Hause wird als eine Marque
der guten Gesinnung von der Bürgerschaft gegen das

Beste der Stadt angesehen werden und Ihro Maj. unsere

allergnfldigste Königin (!) darüber ein aUergnädigstes Wohl-
gefallen bezeigen*).* Was VI. die Unterhattong der Wege
betrifft, so könne sie den französischen Magistrat nicht an-

gehen, da er keine Kämmereikasse besitze. VII. Die Ein-

quartirnng liege der Servis-Commission ob, welche aus

einem Offizier des lüat-Major bestehe, aus zwei Deputirten

clerDüniainenkamuicr, zwei des deutschen, zwei des französischen,

zwei des pfälzer Magistrats. Unter der Commission steht das

B i 11 e t a m t . welches die Einquartirung besorge und den Servis

bezahle, während vor 1744 jeder Magistrat das für seine

Bürgerschaft allein besorgte. Vili. Die Pleisoli- und Brot-

Taxe unterliege der Tax-Commission, welche bestehe aus

1) dem Commandanten; 2) zwei Deputirten des Etat-Major

der Garnison; 3) den Commissariis loci (der Neustadt und der

Sudenburg); 4) dem (hiesigen Stadtrath durch den) Marktrichter;

5) fögt der Juge (irri^!) hinzu den Altmeistern der Brauer,

Bäcker und Schlächter (diese Altmeister scheinen nur officiös

zugezogen worden zu sein, denn der deutt.che Magistrat stellt sie

in Abrede). Kontraventionen werden dem kompetenten Richter

angezeigt; also bei Franzosen, dem Juge. IX. Die Maasse

und Gewichte sind gemeinsam. Contraxeiiienten werden

bei Franzosen vom Juge abgeurtheilt. X. Collekten-, Maul-

twer-, Werbe-, ZibhuigiMiChen u. dgl. werden bei Franzosen

immer dem französischen Magistrat übertragen. So wird am
29. April 1765 ihro aufgegeben, zu militärischen Zwecken

eine aJckurate Liste sämmtlicher Menscheni"^*) sie mögen gross

oder klein sein, „sofern sie nur unter Eurer Jurisdiktion stehen",

*) Bekanntlich aog die BOrgenchalt noch drciundxwaniig Jahre es vor,

Heber keine gute Gesinnung zu bezeigen, ab filr Strassenbeleuchtung. die doch

hier nie gewesen, Geld anstugeben*

**) Frauen gfhrn tcn 1765 in Preussen noch nicht zu den Menschen. Oder

sollten sie milttairiscb mit ausgehoben werden i

8
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anzufertigen und hinnen 14 Tagen „ganz ohnfehlbar" einzu-

senden. Kiuz. le niagislrat alleniand n'a ni droit de Jurisdiktion

privative ni droit de concurrence avec le niagistrat franrais.

Auf Grund dieses ausführlichen Votums des hiesigen

Juge ersucht nun Minister von Dorville nochmals am 2 7. Juni

1765 das General-Direktorium, die Magdeburger Kriegs-

und Domatnen-Kammer in ihre Schranken zurück-

zuverweisen. Natürlich stets in Sachen Palis!

Als das General - Direktorium den hiesigen deutschen

Magistrat durch die Domainenkammer zur Entgegnung auf-

fordern lässt, liefert dieser eins jener Muster souverainer Ignoranz,

vvelclie die gesanimte colonistische Gesetzgebung übersieht

oder zu übersehen xorgiehl. l's hätte für Advokaten sonder-

liclu'u Reiz, die M Folioseiten der Antwort vom 27. Au^^ust

1765 durchzulesen. Wir beschränken uns auf einen blossen

Auszug aus der „Gege nnothdurft^. Sie knüpft, soll man
sagen: geschickt, an die Colonie - (iravamina an, welche im

Monat Juni 1740 das französische Ober-Directorium immediate

Se. Kön. Maj. vorgestellt hatte, und speciell an das Gravamen II.,

welches die Polizei • Handhabe des deutschen Magistrats be-

mängelte.'* Statt nun aber zu beklagen, dass schon damals

die deutschen Behörden, von Zunft und Marktrichter auf-

wärts bis zum General - Directorium , die hohenzollernsche

Colonie-Gesetz^ebung auf das sc liainloseste zerrissen und zer-

traten, klammert sie sich daran fest, dass ihnen doch unter dem
'2^. Juni 1740 von ihrer obersten Heh()rde aufgegeben worden

sei, die vorgebrachten Klagen und Vorschläge zu prüfen,

,,wie weit sie mit denen Hauptverfassungen in den Städten

und Aemtem harmoniren und ohne Nacht heil Sr. Kön.
Maj. wahrem Interesse, auch ohne Derogirung der
Domanial - Stücke und Magistrats - Gerechtsame
Platz greifen könne.** So wurde es zur hohlen Forma-

lität, dass am 24. September 1740 das französische Gericht

der von der Kammer (\) eingesetzten Untersnchungs-Commission

seine Beschwerden übergeben musste. War doch durch jene

( j e n e r a 1 - 1 ) i r e c t i v e den Colonie-Heh( »rden von vornherein

die Spitze abgebrochen. Gegen den deutschen Magistrat hatte
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der französische Richter drei Beschwerden vorgebracht. Diese

drei Punkte wurden in termino des 29. Oktober 1740 coram

commissione durchgegangen. Wegen No. 2 kam damals

ein Vergleich zu Stande (die Servis-Commission und

das Billetarnt). Wegen 1 und 3 wurde nach Hof Bericht

erstattet'' (wann? von wem? in welcher Art? darüber fehlt

in den Akten jede Spur); „die Deciston ist aber unseres

Wissens noch nicht erfolget, wenigstens uns nicht kommunicirt

worden." Das fünfundzwanzigjährige Ausbleiben der

Berliner Antwort, ohne dass irgend wer danach verlangt

hätte, möchte wohl niemand einem Zufall zuschreiben. Die

Schlussfolgerung aus diesem langen Stillschweigen ist nun al)er,

soll man sagen : sophistisch oder naiv. Der Magistrat zieht vier

Schlüsse: 1) dass den französischen (lerichten bis 1740 die

Befugniss, in Polizeisachen zu erkennen, keineswegs eingeräumt

noch zugestanden worden sei; 2) dass es also für keine

Neuerung zu erachten sei, wenn die Sache in dem Statu,

darin sie gestSndlich zur Zeit der Übergebenen Gravaminum

gewesen, verbleiben (1 — !); 3) die jetzigen Beschwerden hätten

für die Sache selbst keine Rückwirkung: 4) die pendente

lite \orgefallenen Beschwerden seien nicht vermögend, eine

Possession zu erwirken. ,,Bei allen Ge werken, die einzige

Strumpfwirker- l'abrik ausgenommen, befindet sich jetzo, aus

unsern Mitteln, ein Assessor, welcher auf die Beobachtung

der Gewerks-Artikel halten muss.'* An' b schreibe kein fürst-

liches Edikt den Coloniegerichten die Polizci-Sach en zu.

Die Edikte, die das thun, werden einfach ignorirt. Nun be-

ginnt die Dichtung. „Bei ihrem hiesigen Etablissement fanden

die Colonisten bereits Civitatem cum territorio: sie konnten

also per impossibite keine neue ausmachen. Sie etablirten

sich vielmehr mitten unter der alten Bürgerschaft; und er-

hielten Communicatitiuem juriinn civicorum : sie wurden also

nothwendig concives, folglich ferner partes von dem toto. eine

Societas incorporati\ a, welche der Natur und der Ideae unionis
*

gemäss die hiesige l'ormam civitatis aimeiimen, folglich in

Polizeisacheu sich der hiesigen bereits e.xistirenden \ erfassung

conformiren musste^. Habe doch jeder Magistrat l'olizeirecht

8*
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Ober alle Einwohner seiner Stadt Und das stamme filr
*

Magdeburg schon von der Zeit vor 1631 her und sei durch

die Erbhuldigung vom 18. Juli 1666 bestätigt. Und laut

Rescript vom 29. Juni 1740 sollen die C o l o n i c - P ri v i 1 eg icn

nur soweit geachtet werden, als sie die Hauptverfassungen

nicht alteriren und den königlichen Gerechtsamen nicht

derogiren. Folglich seien dadurch die Gerechtsame der
Magdeburger Stadtverfassung obenan und ausser

Zweifel gesteilt Unser Recht wOrde aber laediret, wenn

ausser uns noch eine andere Obrigkeit sich der Polizeibeftigniss

über gewisse Personen anmassen wollte. Auch hätte man ja

die Colonisten zuziehen wollen zum Regiment der Stadt

Allein die am 8. Juni 1719 in Aussicht genommene Com-
bination der drei Magistrate in einem gemischten CoUegium

sei von der hiesigen französischen, sowohl als von der pfälzer

Colonie depreciret worden". — Dass auch der deutsche

Magistrat ebenso entschieden deprecirte, hüten sie sich

hier in Erinnerung zu bringen. „Das beigebrachte Schreiben

des hiesigen Commandanten von Reichmann releviret gar nichts,

weil derselbe so wenig uns ein Recht benehmen, als solches

den französischen Gerichten ertheilen kOnne*^. Als 1714 durch

die hiesigen Stadtdiener dem im Lande gebürtigen Colonisten

Figuier aus Halle*) einige rohe Häute auf dem Markte

we^enommen wurden, bestätigte die Kammer die Befugniss

am '22. März d. J. Und als der llofrath und Syndicus des

pfälzer Magistrats (iuischard bei dem Leineweber- und

andern (jcwerken, worin Pfälzer sind, als perpetuirlicher Bei-

sitzer zu fungiren prätendirtc, wurde dies am 2. März 1724

als eine Neuerung zurückgewiesen, und bezüglich des Zeug-

und Raschmacher-tJewerks gegen Guischard am 26. Mai und

30. Juni 1728 bestätigt. Und wenn im November 1756 der

Marktrichter das zu leicht gebackene Brot der „französischen

Wittwe Mackin wegnehmen iSsst, so hat er seinem Amte
gemäss gehandelt*". „Wir inhariren also unseren deducirten

Gerechtsamen, besonders aber dem allergnädigsten Rescripto

*) Die Halle'schc Colonie halle keine Polizeibeiugnissl
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vom 29. Juni 1740 und bitten um Schutz gegen die Ein-

griffe der franz()si sehen Colonie."

Am 21. Octobcr 1765 ubersendet die üomainenkammer

die „Gegennothdurft" des deutschen Magistrats an das General-

Directorium und tritt dem bei, dass in Polizeisachen die

Gerichtsbarkeit allein dem deutschen Magistrat zukomme.

Und vom General -Directoriuin geht die Sache an das Grand

Directoire zurück. Campagne sentirt: „Die Polizei-Edikte

von 1708 und 1719, wonach ohne Mitwirkung des fran-

zösischen Richters kein Franzose executirt werden darf, auf-

heben, hiesse, die Colonieen abschaffen (abolir les

Colon i es), was doch den Absichten des Königs nicht ent-

spricht, (jui les regarde comme un moyen de popuIation".*)

Das Grand directoire in Berlin sendet nun das Schreiben des

Magdeburger Magistrats hierher zur Beantwortung durcli den

Magdeburger französischen Richter (21. December 1765).

Am 30. Januar 1766 antwortet la Justice frangaise von

Magdeburg: Möge der deutsche Magistrat sich auch ein paar

Mal Einbrüche erlaubt haben, so haben wir dagegen Klage

gefuhrt und Genugthuung erhalten. Auch dürfe das Edikt

vom 29. Juni 1740 das durch die Gravamina der Colonie

veranlasst sei, nicht zu Ungimsten der Colonie umgedeutet

werden. Das Gericht bittet um königlichen Schutz, privative

Gerech tic(keit über unsere Gerichtseingesessenen

ausüben zu dürfen in P o 1 i z e i - A n e I e e n h e i t e n . Dass

der Magdeburger Magistrat als Beweis den Fall Figuicr an-

führt aus Halle, wo doch die Polizei - Sachen auf einem ganz

andern Fusse stehen, sei eine Hintergehung des Königs

(surprise). De Campagne fügt im Ober - Direktorium hinzu:

„Auch ist es eine Usurpation und Verletzung (violatton)

der Privilegien der Nation, dem man gleichfalls ab-

helfen (r^m^dier) müsse." So ersucht denn das Grand Directoire

das hochlöbliche General-Direktorium, doch den Magdeburger

Magistrat zu belehren, ,,damit — alles beim Alten bleibe."

•» War das alles, was Friedlich der Grosse damals von der fran-

zösischen Colonie hielt?
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Erkannte man rechtzeitig in Berlin die von den hugenottischen

Diplomaien gebaute goldene Brücke? Oder mischte «ich

Friedrich der Grosse selbst ein, den seine deutschen Helunden

hatten hintergehen wollen- Kurz, am 19. März 1766 ver-

fugte das (jeneral - Direktorium an die hiesige Doniainen-

Kanimer, es solle bei den Edikten von 1702 und 8. Juni

1719 und heim Rescrij)t vom 8. Oktober 1739 verbleiben,

und der Effekt davon der besagten Colonie zu statten

kommen. Gleichzeitig erging der königliche Befehl an
den altstädtischen Magistrat zu Magdeburg, sich

in Polizeisachen über die französische Colonie
keine Entscheidung anzumassen.

Diese günstige Antwort wurde am 22. April 1766 dem
hiesigen Juge mitgetheilt. Sollte aber der Magistrat wider

V'ermuthen sich noch nicht zum Ziele legen, sondern auf seine

e\vi<:;en Zumuthungen wiedemm verlallen, so wird das Gcrichl

ungesäumt zu ferneren (sie!) Verfügen zu berichten haben" . . .

Jetzt aber schlägt das (ieneral-Direktorium, den alten hohen-

zollemschen Lieblingsgedanken wieder aufnehmend (4, Juni

1766), vor, das Magdeburger Polizei-Amt künftighin aus je

einem Mitgliede von jedem der drei Magistrate zusammen-

zusetzen. Das Grand Directoire frangais, unterzeichnet von

Jarriges, Fürst, von Dorville ISsst sich diesen Vorschlag gern

gefallen (16. Juni 1766). Doch scheint auch diese neue Form
der Combination hier kein Glück gehabt zu haben. Denn
— es blieb eben alles beim Alten.

Nur die Vorstädte hatten das längst durchgeführt,

was in der Allstadt sich als immtiL;lich erwies. Schon am

20. August 17 18 gesteht Gerichts-Dtrektor Montaut ganz naiv,

dass um die Einquartirung in den Vorstädten sich

weder der altstädter noch der französische Magistrat kümmere.

Stelle doch jede Vorstadt — um die Sudenbuig handelt es

sich zunächst — ihr besonderes Kontingent, das die dortigen

Bürger aufbringen sans distinction de nation allemande,

frangaise et palatine.'^

Von einschneidender Bedeutung für die preussische

-Colonisirung hier wie überall wurde das königliche Circular-
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PriTÜegium vom 7. Juli 1772, kraft dessen jeder Fremde,
innerhalb der drei ersten Monate nach seiner Ansiedlung,

gleichviel, welcher Nation oder Religion er angehört, die

Wahl hat, sich unter die d e u t s c Ii e , unter die

französische (jder unter die pfälzer Gerichtsl)ar k e it

zu stellen.') Wählen sie eine der beiden ("oionieen. so

fallen ihnen die Benelicien des Edikte vom ö. April 17ö4 zu.

Dagegen dürfen auf die fünfzehn Freijahre Anspruch machen

bei den Franzosen nur diejenigen» auf welche die Edikte

vom 29. Februar 1720 und 25. Februar 1744 (bei den Pfölzem

nur diejenigen, auf welche die Edikte vom 25. Mai 1689,

15. Februar 1712, 22. November 1713 und 4. Juli 1743) passen.

Die nun eintretende hftufige Optirung der Fremden i^
die Franzosen veranlasste euK lange Reihe neuer Beschwerden

des deutschen Magistrats hei der Doiiiaineukaninier und beim

General-Direktorium,*'-* Die Verstimuumg imd Miss«^unst wegen

dieses Privilegs zog sich hinüber bis in unser Jahrhundert.

Ja, in der vom 20. Mai 1ÖU(> datirten Antwort auf das

Allerhöchste Circular-Rescript vom 0 Mai I8OO klagte der

Magistrat über die Unbequemlichkeit der Zunftfreilieit bei den

Franzosen, des Wechsels In der Gerichtsbarkeit ein und

desselben, bald im Besitz eines französischen, bald eines

deutschen Magdeburgers befindlichen Hauses, der doppelten

Oerichtsbarieeit in manchem andern, zugleich von Deutschen

und Franzosen bewohnten Hause, sowie bei Streitigkeiten und

X'erträgen zwischen beiden Nationen; besonders auch darüber,

dass ..unsere Kämmerei, welche von Colonie-l^ürgern, die auf

dem Kauth()fe Güter niederlegen, durch da*^ Zeil- und Niederlags-

Amt Gefälle zu erheben hat , bei den Colonie - Obrigkeiten

dieselben einklagen muss und dass die deutsche Polizei-

Verwaltung für die beiden Colonieen mit eingerechnet die

Gesanunt-Tabellen Qbemehmen muss, ohne für das Plus an

Arbeit ihrer Beamten seitens der beiden Colonieen entschädigt

zu werden, und dass bei der beschlossenen Vermehrung der

Noch immer die Pfalz im Gegensatz zu Deutschland! O weich cm

Kauderwälsch

!
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PoUzeibedienten die Cölonisten sich weigern, fiir die Altstädter

ein Plus an Gehalt zu zahlen; kurz, dass die Existenz der

französischen und der pfälzer Colonie, und erst

recht ihre Vermehrung den altstädter Hürgern nach-

th eilig sei. Der Rath der Stadt — untz. Alsleben und

Foerdcr — schliesst damit, den König zu bitten um Auf-

hebung des Circulars vom 7. Juli 1772 .,in Absicht der

hiesigen Stadt", und für die i ranzosen um Herstellung des

Privileg's vom 29. October 1685 und der Verordnung vom
13. Mai 1695 (C. C. Magdeburg P. VL p. 122), wie für die

Pfälzer um Herstellung des Vergleichs vom 13. Juni und

12. October 1706.*^ Die Domainen-Kammer befürwortet die

Modifikationswünsche des deutschen Magistrats (3 1. Juli 1800).

Die Königliche Regierung hält es für das gerathenste, dass

es für Magdeburg bei dem Vergleich vom 23. Juni und

12. October 170S sein Heuenden habe.** Dessenungeachtet

ergeht die Kabinets - Ordre am 25. August 1800,'* dass nur

diejenigen Fremden wieder W a h I f r e i h e it geniessen sollen,

welche \on französischer und Pfälzer Abkunft und der

Refornürten Religion zugethan seien.

Zweifelsohne ein gesundes Princip. Allein das Magde-

burger französische Colonie - Gericht hatte sich so sehr an die

Kategorie der Neabflrger von 1772 gewöhnt, dass es wflhnte,

sie nicht entbehren zn können. Am 5. Mai 180t bittet es

daher, ihm nach wie vor zu gestatten, Auslander und be-

sonders Deutsche von allen Confessionen unter seine

Jurisdiktion zu nehmen. Daraufhin ergeht der Speciaibefehl

an die Magdeburger Rc^ieruni; sowie an die Kriegs- und

Domaineii-Kammer, zu berichten, ob jenem Gesuch nicht in

Magdeburg statt gegeben werden könne, da doch der Magde-

burger Colonie schon 18. Februar 1722, also lange vor 1772

jenes Privilegium ertheilt worden sei, also zu Recht bestehe.

Die Königliche Regierung (gez. Pfeil) entgegnet am
8. September 1801: 1) Das Reskript vom 18. Februar 1722

entscheide nur die zwischen den firanzösischen und den Pfillzer

Gerichten ausgebrochenen Streitigkeiten und gehe daher das

Verhfiltniss zum deutschen Magistrat nichts an
; 2) der Satz,
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dass auch andere deutsche Fremde, welcher ReHgion sie sein

mögen , in eine der beiden Colonien aufgenommen werden

dürfen und dann mehr bei der Colonie ihrer Wahl verbleiben

müssten (!), sei nur enuntiative und (l) dispositive zu verstehen

;

3) handle jenes Reskript nur von solchen Fremden, welche

durch Colonisten wirklich in's Land gezogen oder an-

geworben seien; 4) es nimmt dabei auf die ursprünglichen

Colonie -Privilegien keinen Bezug. Aeusseraten Falles

wfirde den Colonieen eingeräumt werden können, diejenigen

Familien, welche sie recht eigentlich selber angeworben
und in's Land gezogen . sich ohne Unterschied des Vater-

landes imd der Rclii^non einzuverleiben. — Auch die

Domainen - Kammer pflichtet der Abweisung des Colonie-

Petitums unbedingt'' bei (16. September 1801). Darum wird

im Bericht an den König das „Aeussersten Falles" weggelassen

und statt dessen als Grund der Domainenkammer hinzugefügt:

„Ausnahmen in einzelnen Fällen hätte ja überdies die

königliche Gnade sich vorbehalten'' (29. September 1801).

Welcher Wind jetzt in Berlin wehte, ersieht man aus der

Antwort des General - Direktorhims vom 30. November 1801:

,Der Andrang, so heisst es da, nach cantonfrelen

Städten wie Magdeburg sei heut zu Tage schon gross

genug und bedürfe daher in Ansehung der Fremden keiner

vorzüglichen H egünsti gung. Die Oberbehörde tritt

desshall) dein ^gemeinsamen Bericht der Domainenkammer und

königlichen Regierung zu Ma<,alel)urg nicht bei , weil er ihr

gegen die Colonie-Frivilegieii noch zu viel Rück-
sicht zu nehmen scheine." — Die Königliche Regierung

von Bilagdebufg giebt nunmehr dem Königlich Preussischen

Französischen Departement zu Berlin anheim, das Französische

Cölonie-Gericbt von Magdeburg auf ein event Immediatgesuch

bei Se. Maj. zu verweisen (14. December 1801).

Nach den Franzosen kamen indessen die Pfälzer .mit

ihrer Bitte vor den Thron (11. Mai 1802). Sie beriefen sich

auf ihr Privilegium vom 16./26. Oktober 1692, in dem es

hiess : ,.So viel die gegen die Mannheimer geführten Klagen

betrifft, da haben iSe. (Jhurf. DurchL dabei keinen andern
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Zweck jenialen gehabt, als dass die gute Stadt Magdeburg,

welche in den vorigen langwierigen Kriegszeiten von ihren)

l'lor und Wohlstande sehr abf^ekominen und vornehmlich von

I'-ingesessenen, wie auch Nahrung und Ciewerbe nierkHch ^e-

schwächel worden, durcli dieses Mittel an 1'', i n \v o h n ern ,

als dem vornehmsten Schatz eines jeden (>rts und
Landes, vermehret, auch folghch allerhand Handthicrung,

welche bei zunehmenden Eingesessenen nothwendig auch zu-

nehmen muss, daselbst gepflanzet und stabilirt werden möchte:

welcher Scopus gewiss dergestalt beschaffen, dass man den-

selben an Seiten der Stadt mehr mit unterthänigsten Dank zu

erkennen, als einige Klagen und Beschwerden deshalb zu

führen hat." Doch sollen nach diesem Privilegium die Manheimer

keinen anderen in ihre Colonie rccipiren, als „Manheimer.

l rankenthaler , IMälzer und Strasshuryer . insbesondere aber

keine Magdebur^Mschen Hilri^er unrl H(irgerss(")hne.'' Da nun

hier wirklich ein vom Kurfürsten l)estätigtcr \ ertra»,' mit dem

Magdeburger Stadt - Magistrat vorlag , so kommt , vom König

zum Bericht befohlen, die Regiemng und Domainen-Kammer
von Magdeburg auf ihre ursprüngliche Proposition zurück, dass

es in Ansehung der Stadt Magdeburg bei dem Vergleich vom
33. Juni, resp. 12. Oktober 1708 sein Bewenden haben möge.

Jetzt lautet des Königs Bescheid vom 2. Februar 1803,

durch die Königliche Kabinets • Ordre sei der landesherrlich

bestätige Vertrapr des Pfälzer Magistrats mit dem deutschen

Maj4i>trat vom J >. Juni 1708 nicht aufgehoben: es habe also

auch l)eim Paraj^'raph sein Verbleiben.

Bekanntlich war in Preussen durch die Städteordnung

vom 19. November 18n8 die l)ürgerliche Colonie aufgehoben:

ein Gesetz, das auch ttir Magdeburg Platz griff, als es löH
unter das preussische Scepter zurückkehrte. Man hätte ver-

muthen können, dass seitdem auch die Ge^anntheit des

deutschen Magistrats gegen die nur noch kirchlich fortbestehende

französische Colonie aufgehoben worden wäre. Dem ist aber

nicht so: Noch am 23. Februar 1831 erklärte der deutsche

Magistrat dem französischen Presbyterium, alles, was es fiir

die französischen AriQen thue, dispcnsire die Gemeinde nicht
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von der Traguiig der Lasten für das allgemeine Armenhaus.

Das Presbytcriiini verfügte: Ad acta (7. März 1821). Als

jedoch der K(>nig die Collecte für die Stadt- Armen ge-

nehmigt hatte , Hess auch unser Presbyterium sie seit dem
2. September d J.

in unserer Kirche einsammeln.

Obwohl nach dem (icsetz der Magistrat verpflichtet ist, .

durch seine Armen - Direktion alle seine Einwohner, ohne

Unterschied der Religion, vor dem Erfirieren und Verhungern

zu schützen; der französischen Colonie gegenüber doppelt ver-

pflichtet, weil bei ihrer bürgerlichen Auflösung die Colonie

ihm drei Häuser und drei Kassen eingebracht hat:

so hörte der Magistrat nicht auf, alle franz()sischen Armen
ohne weiteres unserer kirchlichen Armenkasse zuzuweisen.*)

Auch hat die (lemeinde, wenn sie bei Ueber^^riften der Nach-

barn oder bei sonstigen Ungehörigkeiten Fremder, Schutz bei

der städtischen Bau -Polizei oder sonst beim Magistrat suchte,

sich oft vergeblich bemüht.

Die erste und einzige Anerkennung, welche unsere Ge-

meinde dort fand, ist die, als zweihundert Jahr nach der

Gründung unser Presbyterium, unter Uebersendung der Fest-

schrift, den Magistrat zur Festfeier in unsere Kirche lud.

Da heisst es: „Sie halfen mit an der Arbeit für den Auf-

schwung der Stadt." Wie blutsauer der Magistrat diese unsere

Hidfe uns, ja Jedem einzelnen Colonisten gemacht hat. vor-

züglich unsern Richtern, Presbytern und Pastoren, das wird

\ er>( luvicgen. ,,Zwci laiirhiinderte bczcuLfen es, dass die Nach-

kommen der Mitglieder Jen e r ersten französischen

Gemeinde'' — von welchen Nachkommen seit lange nach-

weislich nicht Einer mehr in Magdeburg lebt — „echte

Kinder unserer alten deutschen Stadt geworden sind.*' Durch

die fortwährenden Hetzereien der Zünfte und des Magistrats

") Die ObUche Tendenz. Stadt und Staat auf Kosten der Kirche zu ent-

lasten, ist in unserni antildrchlichen Jahrhundert wohl zu verstehen, nicht

aber zu rechtfert^en, selbst wenn alle Presbyter ihr huldigten. Thcilimc; ilcr

Arbeit Ist das allein Gesunde auch auf dein (kliiet <ler Ainieni)nege. Kirch-

liche Arme dürfen nicht der Kirche durch unsittliches, unchrislliches

und unkircbUcbes Leben in 's Angesicht schlagen.
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verzogen die meisten sehr früh, die andern später im Lauf

der Jahrhunderte. Die Nicht-Verjagten blieben liin^'er, nicht um
ihrer Plager willen, sondern um der Hohenzollern willen, deren

Wort und Macht sie trauten. Unter den deutschen Bürgern

Magdeburgs geht seit fast hundert Jahren das Sprüchwort :

„Die französische Colonie steht auf dem Aussterbe -Etat.**

Der aufrichtige Wunsch des Magistrats um „Gottes Segen

für die ferneren Jahrhunderte unserer Gemeinde*'

(25. Februar 1887) mag daher nicht bloss dem Presbyterium,

sondern auch manchem Deutschen, vielleicht selbst im Magistrat,

ein Lächeln abgedrungen haben.

Trotz alledem freuen auch wir uns, dass die französische

Colonie Magdeburgs .,fest und innii< mit unserer Stadt

zusammengewachsen ist", dass sie ihr Stadträthe, wie

unsere Presbyter j. J. Cuny. Stadtverordneten - Vorsteher wie

Coste und Pilet, Stadtverordnete wie C. Hlell, P. Maijuet und

H. Laborde gegeben hat. Der Tag, wo letztere drei nach-

einander das Referat hatten in der Stadtverordneten-
Versammlung^ wird immer zu unsem bürgerlichen Ehren-

tagen zählen. Auch vergessen wir nicht» dass die Ahnen des

Bürgermeister Coqui, des Stadtrath Duvigneau und des Ehren-

bOrgers H. Gruson der französischen Gemeinde angehört haben:

und dass es unsere lieben dentvehen Mitbürger waren, welche

Eduard Maquet, Carl August Maquet, Dihm und Duvigneau in

den Reichstag und in das Abgeordnetenhaus gewählt haben.

Andererseits fuhr unsere Gemeinde und ihre (ilieder, trotz

fortwährender ./Zurückhaltung" des Magistrats fort, den

von ihm verwalteten Stiftungen Gutes zu thun. Während
alle unsere Kirchcollekten nur auf die nächste Fünfzahl

erhöht wurden, bescbloss unter Leitung des jetzigen Predigers

das Presbyterium einstimmig, die Kirch - CoUekten fiOr die

Stadtarmen und fiir das Augustiner-Kloster alljährlich

auf je 15 ul mindestens zu erhöhen (19. October 1881).

Für dasselbe Kloster gab Henry Proven^al (10. April 1855)

1(X)0 Thlr. unter der Bedingung, dass stets Hugenotten be-

2\. April 1887 Blell Tiber flie r,nsn;istallt'ii . Laborde über die

Wasserwerke, Maquet Ober die Kosten der Keichstagswahlen.
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vofxiigt werden:*^ eine Bedingung, die man stillschweigend

annahm, aber nicht beobachtet hat. Und fEbr dassdbe Kloster

gab unser Presbyterium wieder 3000 .-4 am 14. Mai 1879»»

eine Präbende, die jetzt zum ersten Male ein Mitglied unserer

Gemeinde geniesst. Für dasselbe Kloster vermachte unser

Presbyter Dihm jüngst sehr bedeutende Summen und

schenkte obenein dem Magistrat seine unvergleichlich schöne

grossartige Schmetterlingssammlung. An die städtische
Armenkasse flössen Legate von der Wittwe Lefevre
geb. Bruguier, lOOThlr. (1828); Wittwe Coqui geb. Humbert

200 Thhr. (1833); Prediger Dihm und Ehegattin, geb.

V. Lfideritz laO Thlr. (1838).*« So verwandelte sich der

Kampf in Woblttaat am Wideraacber, in Wetteifer und Für-

sorge fQr alle, in friedliches Dienen dem Besten der Stadt

Ist es mir auch nicht gelungen, trotz unermtldlichen

Suchens in den Archiven, eine Wohlthat des hiesigen Magistrats

gegen unsere Colonie zu entdecken , so sind wir Colonisten

doch stolz, einer Stadt anzugehtiren, die, unter ausgezeichneten

Hürgcrmeistern, sich nach den verschiedensten Richtungen so

sichtbar hebt und erweitert und die, wenn nicht Alles trügt,

eine grossartige Zukunft hat.

1 S. hier. Bud II. 88.

' II. 282 fgrie.

» II. 321.

* II. 323.

^11. 402 fßd.

«II. 282 fgde.

' Band I, 377 ist irrig gedruckt 1719. — Das Edikt ist Reyer, Ge-

schichte der franzAsischen Colonie in Preussen, Berlin 1852, S. 119. so fremd,

da» er den Gedanken des Königs, die Colooie aufitolAMn, wenn Oberhaupt je

gefant. fQr die Qbie Laune dnes Augenblidcs bUt.

* Holsapfel: Der Anfall. Magdeburg 1880. Jubütoimiclirift.

* n. 27 %de. u. s. o.

i<> Königliches Archiv in Magdeburg. A. 8. 172.

" Hoffmann. Gesch. von Magdeburg, ed. Hertel-HQlne II. 201 fgd.

284 fgd. 293. 340. 352. Ist hieraus zum Theil zu ergänzen.

Ausgegeben 5. April. S. hier I, 357.

" S. hier 1. 356.
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«* Huret, Ö9.

1^ S. hier I. 552 fgd. und das Kapitel .Zuwachs uad Abnahme".

Murot. t)0.

S. oben Band 1, 357,

Geheimes Staatsarchiv, a, a. O.

l ollin. (iesch. d. franzosischen Culoiue zu Fi ankl ui l a. d. C). S. 61 tgd.

69 fgd. Die Zahl I77*> S. 70 Z. 14 v. unten Lsi hiernach zu conigiren.

* KOnigliclu s i'ruvinzial-Archiv ; Magdeburger Kammer, 173. —
Magdeburger Magistrats-Archiv, C. 139.

S. oben Bd. 1. 568.

^ Geh. Staatsarchiv R. 9. D. 8. 6I> 1.

» S. dieiettten hier Band 1. 725 fg.

•* Magdeb. Magistr. Archiv. A, C. 1. F^anz<^s. Colonie.

^ Hieraus ist HofTniann ed. Uertel-HQIsse Ii, 352 XU ergänzen.

*« S. hier Band 1. 728 (g.

^ II. 44. (62).

28 (Jeh. Staats-Arrlwv Kep. IL'2. ISr. Magdt-b. Einvvohn. Sach. Vol. XX.
^ S. den Abschnitt : Wathslhuin der Colonie.

^ Köiiigl. Archiv der Provinz .Sachsen: Magdeburger Kamiiier VII.

19a. Vgl. XIV, 3.

Auch in Halle soll es beim Alten bleiben, indem dort, anders ab in

Miigdeburg, die Realia nicht unter das französische Gericht gehftren. sondern

unter das Amt Giebichenstein : der gegen das Amt durch die Colonie angc«

gestrengte Prozess soll niedergeschlagen werden.

An die Magistrate der Altstadt Magdeburg, Halle, Neuhaldensleben,

Burg, Callii', sowie an die Stadtgei idite der vier letzteren StSdte.

^'^
K<".ni«;liLhi.s Sta.itsarchiv der Provinz Sachsen A. 8, 172.

hier B.l. Hl-, 31 1.

III-, 313.

^ Ad. Bock: Das Annenwesen in Magdeburg 1K68, S. 7.'S.
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Uaupuiück 11.

Die Privilegien und die gemischten Commissionen.

Je HHini Cure obdr 1« Lolünic.

Minitter v. BanhoKi; un v. Böntdl

13. Scpl. 1710.

Der Tirailleur-Verkehr zwischen den beiden teindiichen

Nationen vollzog sich nach gewissen Regeln, welche nach und

nach sich bildeten. So entstanden gemischte Commissionen

und ein Modus vivendi. Wachtdienste und Ein-

quartirung beunruhigten anfangs die Franzosen nicht, dank

dem berühmten Gnaden -Edikt von Potsdam (§. 5) und seinen

kuH&rFtlichen Bestätigungen. Demzufolge waren die Rdfugi^s

gänzlich liberiret und frei von allen Auflagen,
Einquartirungen und anderen (»ffentlichen Lasten,

wie solche Name n Ii a 1) e n rn ö gen Auch diese Exemtion

und Immunität Ljalt für Magdehurg auf ) Jahre, also bis zum

29. Oktober 1705. Zweifelsohne waren daher die Magdebuiger

R^fugi^s heim Ausbruch des spanischen Erbfolgekriegea

(1700—1714) von den Wachtdiensten frei.

Als nun aber zu Anfang dieses Krieges^ durch den

Ausmarsch des Brandt*schen Regiments die stark ge-

schwächte Garnison sich nicht mehr im Stande sah, die Wachen
allein zu bestellen» nahm man die deutschen Stadt

-

bürger zur Hülfe, unter gänzlicher Verschonung der

Mannheimer und der l'ranzosen, ,.\ve<;en ihrer Privi-

legien." Da erboten sich die Mannheimer „zur Bezeugung

ihrer Devotion gegen Se. König). Maj. und Liebe g(^en ihre

Digitized by Google



— 128 —

Mitbüfiger", freiwillig an den Wachen Theil zu nehmen, falls

die Franzosen desgleichen thun wQrden. So hatte man die

Franzosen bei der Ehre gefasst. Zugleich Hess der General-

Major und Kommandant von Börstel durch den in der Colonie

äusserst beliebten Major Rettig*) um Hethciligung bei den

Wachen bitten, unter Hinzufügung, das würde ihren Privilegien

keinen Abbruch thun: im Gegentheil, es könnte für die Folge

„uns" Nutzen bringen. Daher erklärten auch die Refugi^s

sich willig und bereit; ahnungslos, was das in einem Militair-

Staat helsst, allgemeine militairische Lasten auf eine gewisse

Zeit „freiwillig" ubemehmea Da viele unter den Franzosen

kein Gewehr besassen, so bat man, ihnen 100 Flinten aus

dem Zeughause zu leihen. Der König, Qber jenes freiwillige

Angebot erfreut, schenkte ihnen diese 100 Flinten. Durch An-

nahme des Geschenkes kam ihre Immunität aber noch melir m
die Enge. So zogen denn I'ran/.osen und Mannheimer t,'eni

und freiwillig nut auf die Wache. Nur Trotzköpfe murrten.

Doch waren das dieselben Leute, die jederzeit sich wider-

spenstig erzeigten. Der freiwillige Dienst wiederholte sich

durch acht Sommer. Zur Winterszeit genügte insgemein die

Garnison. Die Wache kam bei den Franzosen aufs höchste

in 21 Tagen herum.

Aber je länger der Krieg dauerte und je strenger der

Dienst ausfiel, um so mehr begann den R^fugi^s um die durch

Forsten - Wort ihnen zugesagte Immunität zu bangen. War
doch ihre Mehrzahl Manufakluristen. Und die 20 Freijahre

gingen zu Ende. Die Zahl der Unzufriedenen wuchs.

Und als eben um diese Zeit eine neue Colonie in der

Stadt Calbe gegründet wurde,* liefen von den unruhigen

Franzosen „haufenweise" dahin über, um neue Freiheiten zu

geniessen, unter dem Vorgeben, dass sie durch die unauf-

hörlichen Wachtdienste ruinirt würden.

Hatte schon die leidige Kopfsteuer (la capitation)* viel

böses Blut gemacht, so kam nun neu hinzu die militairische

•) Gatte der Dame I,oui.se Pierson, AUcrwclls-Gevatter und üeldausleiher

aul hugenottische Hypotheken.
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Einquartirung, besonders der beweibten Soldaten und der

(Jffiziere, welche Familien und Geschäfte schwer belästigte.

Ja der Ju^a- Dan^er^ kla^t (13. Dccember 1707) bei der

Berliner Oberbehürde^ selbst un double Kopfgeld würde unsere

Billiger nicht so wild machen (n'efTaroucherait pas tant nos

bourgeois) als diese Einquarüning. Seien doch vom Kopfgeld

wenigstens die Neuangekommenen auf drei Jahre befreit. Auch
sage der König in der Deklaration vom 2. Januar 1702 nur

von Bürgergarde und königlichen Rechten, nicht aber von

militairischer Einquartirung. Eben erst hatten die Pßdzer

eine dreijährige Verlängerung ihrer Freiheiten er-

langt: ,,sie bäten um die j^leiche.*' Der Vergleich mit den

Pfälzern drängte sich auf.* Der k\irbraii(lcn!)m<^nsrhen Grenze

nahe, hatten sie leichter, ja last ohne Hinderniss entlliehen

k()nnen, jeder mit seiner Habe. Le plus ^'rand nombre
des R^fugies de Franke sont sortis miserables.

Ferner tnig in Magdeburg den Pfälzern der Ackerbau be-

trächtlich ein, da ihre meisten Ernten vorzüglich ausfielen.

Auch seien die Mannheimer hier gleich als geschlossene Ge-

meinde eingewandert, nachdem sie schon vor ihrer Ankunft

mit dem Kurförsten einen günstigen Vertrag abgeschlossen

hatten. So hätten sie bei jedem Neubau 45 % ersetzt

bekommen , die K c f u g i ^ s nur 15 %. Man gönne den

Pfälzern jede lYeiheit.^ Aber es erschiene billig, dass die

um ihres (ilaubcns willen länj^^cr und härter Verfolgten nicht

gegen die andern zurückgesetzt würden." . . .

Das sichtliche Sinken und Zerstieben der Magdeburger

französischen Colonie trug zweifelsohne bei, den weich ge-

stimmten Juge Danger erst schwermüthig und zuletzt tiefsinnig zu

machen.' Doch als das Börstel -Steinhausen*sche Gutachten

den königlichen Befehl erwirkt hatte, dass den Franzosen das

Kopfgeld nicht zu erlassen sei (16. Juli 1706)^ und auch der

günstige Vorschlag des Colonie - Commissariats , denjenigen

Refugies, welche die 15 Freijahrc noch nicht abgenossen

hätten, Wachtdienstfrciheit bis zu Ende ihrer 1 reijdhre ((juinze

annces franches de i,'uet et garde) zu bestäiij^'en, nicht an-

genommen, sondern von Berlin wieder an Börstel-Steinhäuser

9
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zur Begutachtung zurückverwiesen wurde, da gerieth selbst

der mannhaft feste Präsident Lugandi in gar grosse Angst, die

ganze Gemeinde könnte zerfallen (j'avais grande peur de

voir tomber ia colonie): und das um so mehr, als jene

20jährige Exemption, eine Errungenschaft bloss aliein

der Magdeburger Colonisten, von den Behörden» denen sie ein

Dom im Auge schien, nur zu oft missachtet wurde. Ueberdies

war nie klargestellt worden» ob die 20 Jahre von Etablirung

der Magdebuiger Colonie als solcher oder von Etablirung des

einzelnen Cölonisten zählten? Das französische Gericht einigte

sich daher, die 20jähfige Freiheit zu opfern, falls man
dafür einerseits die vom Etablissement des einzelnen Cölonisten

zählenden allgemein-gültigen 15 colonistische Frei-

jahre eintauschen und andererseits eine volle Anrechnung
der freiwillig geleisteten achtjährigen Wachtdienste
damit erzielen konnte.

Diese unterthänigen Vorstellungen fanden „Jngress bei

Hofe**. Unter dem 8. April 1709 erging die königliche

Resolution* im Sinne der Bittsteller m den General-Lieutenant

(sie!) von Börsteil und den Hofrath Steinhäuser. „Wegen der

seit acht Jahren geleisteten freiw illi gen Wachtdienste finden

Wir billig, heisst es darin, dass demjenigen, dessen Freijahre

noch nicht verflossen gewesen und der solche Wachten doch

mitthun müssen, solches anderweit wieder zu gut komme und

zwar dergestalt, dass so viel Jahre er während seiner

Freijahre die Wachten mit verrichten müssen, er

ebenso viel J ahre wieder von denWac hten frei sei,

so dass er hierdurch den Genuss der ihn komp^renden
15 Freijahre völlig erlange. Wegen der Einquartirung
approbiren Wir euren Vorschlag, dass von denen Cölonisten,

deren Freijahre noch nicht expiriret, monatlich ein gewisses

und propotionirliches Quartiergeld dem Billetamt eingeliefert

werde: ein Quartiergeld, das zwischen den Commissaren

und dem Gouverneur, General - Lieutenant von Börstell, fest-

gesetzt werden wird". Jetzt erwachte in der Magdeburger

Colonie wieder Lebensmuth (chacun ranime son zele) und

ein Gefühl der Dankbarkeit für die königlichen Gnaden be-
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mächtigte sich Aller (un esprit de reconoaissance pour les

gräces de S. M.).

Kaum aber erhält der deutsche Magistrat Kunde

von der Vergünstigung, da reicht auch er schon (8. Mai

1709) Gegenvorstettungen ein, ^van den Widerruf des eben

erschlichenen Gnadenedikts zu erwirken*. Denn der Com-

mandant hatte diejenigen von den Wachtdiensten dispensirt,

welche ihre 15 Freijahre nicht völlig genossen hatten. Der

deutsche Magistrat aber wollte weder die achtjährigen frei-

willigen Wachtdienste den Franzosen angerechnet haben, noch

auch ihre Wacht- Pflicht erst mit dem neuen Edikt beginnen.

Es habe keine rückwirkende Kraft. Für die nicht geleisteten

Wachtdienste sei also nachzuzahlen vom Tage des Ablaufs der

15 Freijahre an. Auch müsse für jeden einzuquartirenden

Soldaten 8 Gr. Contribution gezahlt werden. Sonst würde

der alten Bürgerschaft die Ueberlast höchst nach-

theilig und beschwerlich fallen, insbesondere da seiner Zeit

die Colonie vor der königlichen Commission ausdrücklich

stipuliret habe, dass nach verflossenen 20 Jahren
sie weiter einige Franchise nicht prätendiren
wollten. Als die ersten 10 Freijahre abgelaufen waren,

seien ihnen 5 neue und dann wieder 5 andere bewilligt

worden. I nd nun wollten sie durch ungegründete Unter-

schiebungen sich wieder neue Freijahre erschleichen. Denn

nicht seit 17ÜÜ, sondern erst seit 1704 hätten sie Wacht-
dienste gethan. Auch wollten sie durch Contributions-

g eider sich von der wirklichen Einquartining freihalten, was

doch nicht des Königs Absicht sei. Schon seien viele Häuser

der alten Bürgerschaft an Franzosen verkauft oder vermiethet

worden. SoUen letztere nun von der wirklichen Einquartining

befreit sein, so müsse 'die alte Bürgerschaft erliegen. Sie bitten

um Widerruf, damit solchergestaU gehörige G le i ch hei t zwischen

Bürgern von Einer Stadt und Comniun gehalten und alle von

der Exemption h erk o nun e nd e n M i s s h el 1 i gk e i t en

und Jalousie gänzlich aufgehoben werden mö^en.

Der Juge, dem diese Einwände übermittelt werden,

jammert über das grosse Elend, in dem sich die Colonie befinde

9*
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(24. Mai 1709). „Auf der letzten Leipziger Messe haben

unsere Manufaktiiristen tast iiii hts verkauft. Mehrere Fabriken

haben die Arbeit einstellen müssen. Die Fabrikarbeiter sind

entlassen und haben kein Brot. Nun kommen die Lock-
stimmen aus Kursachsen, Lüneburg und aus

andern Ländern. Wird das neue Gnaden - Edikt wider-

rufen, so würden diese Massr^eln älle Welt zur Auswandeniiig

nöthigen (feraient döserter tout notre monde). Allerdings

hatten 125 Colonisten ihre 15 Freijahre genossen. Aber 30
davon seien am Verhungern (meurent de faim). Dennoch

wolle er 15 Thlr. monatlich oder 180 Thir. das Jahr aus der

französischen Colonic aufbringen, die doch schon 135 Thlr.

Wassergeld zu zahlen habe. Auch klagt er. er selbst

Lugandi, sei von seiner Krankheit*) kaum soweit hergestellt,

um selber wieder unterzeichnen zu können. Trotzdem habe

er sich zu Herrn von Börstel bemüht und zum Rath Stein-

häuser. Letzterer sei verreist, ersterer wieder nicht zu sprechen»

weil stets geplagt und gewöhnlich überwältigt von gichtischen

Schmerzen (le plus souvent accabl^ de douleurs)!

Und doch am selben Tage setzt Börstel die Species
facti^^) auf und klagt, von den 400 Chefs de famille seien

nicht viel über 100 gefunden worden, welche jetzt, wo
„die Colonie" allbereit ganzer 23 Jahr allhier etabliret gewesen,

ihre ISjährige Franchise genossen hätten.**) Diese nun hätten

wegen der freiwillig gethanen Wachtdienste ihre Wachtfrei-

heiten noch auf 8 Jahre prolongirt erhalten. So fällt

bis auf 2 Personen die ganze französische Colonie aus. Solches

aber verursacht nicht allein eine grosse Confusion in Bestellung

der Wachten, sondern auch eine grosse Jalousie, wie unter

den alten Bürgern, so unter den Mannheimern, indem letztere

nun gleichfalls achtjährige Prolongation prätendiren.**

Die Schatten der Magdeburger Confusion fielen auf die

Berliner Behörden. Charles AncUlon, der Decement, hatte

") Was fQr ein geplagter Mann der wackere Lugandi war, darflber

S. hier Bd. II. 378, 387—390. 393.

**) Also waren schon bis Frühjahr 1709 V4 <ler Einwanderer wieder

davon gezogen.
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zur Schlirhtunf; der Wacht - Streitigkeiten für Matjjdeburg als

roinnussion v<)r<4cschlagen den Coininandanten. den Hauj)tniann

de Mcrcins und irgend einen französischen Rath ; unter der

gehorsamsten Hinzufügung. dass in der Casse des Colonie-

Ministers gegenwärtig kein Heller disponibel sei (il n'y a

aucun denier ä sa disposition). £r bittet deshalb, doch die könig-

liche Commisston (wie schon sonst geschehen) auf die Kriegs

-

kasse anzuweisen. Da es jedoch noch billiger ist, wenn

überhaupt keine Commission ernannt wird, so hatte am
20. April 1709 der König, gegengezeichnet von Ilgen, befohlen,

über die allerhand Unordnung und Differenzien, die sich in

der Magdeburger Colonie wegen der Kreijahrc, insbesondere

wegen der Wachten und I.iiHjuartirung erzeugen, sollten ihm

die Magdeburger Hörstel. Steinhäuser und Lugandi berichten.

Concordia discors: eine Symbiose von Wolf, Rabe und Ratte!

Da die Regierenden selber sich nicht einigen konnten,

so geht die Sache an den General - Feldmarschall, den Vor-

gesetzten des Kommandanten. Si Son Excellence s*y accorde,

la chose seraddcid^e. Der Diplomat der Magdeburger Colonie,

Prediger Valentin, wird nach Berlin deputirt mit einer

Instruktion vom 8. Juni 1709.** „Wegen ihres jammer-

vollen Zustandes sei die Colonie unfähig auf Wache zu ziehen.

Die Arbeil fehle. Die .illgenieine Armuth bewirke, dass man

nicht mehr so gut bezahlt wie früher. Wer nur wenig ver-

dient, sei ^dücklich, wenn er Brot für seine Familie habe:

er habe keine 4 (Jgr. übrig, um einen Deutschen als Stell-

vertreter zu stellen. Was am meisten zur Last falle, ehe

der K^nig das Fdikt gab, sei, dass man alle eilf Tage auf

die Wache ziehen musste, was monatlich etwa einem halben

Reichsthaler entspreche. Dennoch hätten sie acht Jahre vor

Ablauf ihrer Freijahre dieWachtdienste geleistet, um dem
Wunsche des Mr. de Bürstel (siel) nachzukommen. Allein

diejenigen Franzosen, welche ihre Freijahre beendet hätten,

würden nicht ini Stande sein, Soldaten in Quartier zu nehmen.

Sie würden sich oft dem aussetzen, durch die Soldaten be-

stohlen zu werden, da diese ihnen Gespinnst und Wolle weg-

nehmen könnten, ohne dass sie dessen gewahr würden. Ihre
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Wohnungen seien zu eng. Sie könnten ihre Waaren nicht

sicher stellen. Man verschweige dabei die gegenseitige
Abneigung und die schlimmen Folgen, welche diese nach

sich ziehen könnte. Aber, da der Soldat sehr oft in seinem

Quartier die brennende Pfeife im Munde halte, so brauche

bloss ein Funken in die ölhaltige Wolle oder Gespinnste zu

fallen, um eine Feuersbrunst hervorzurufen, die nicht bloss den

Wirth zu Grunde richten würde, sondern auch die deutschen

Nachbarn. Sollte die Forderung des deutschen Magistrats durch-

gehen, dass auf acht Jahre die Wachtdienstgelder nachbezahlt

würden, so müsste jeder 32 Thir. zahlen, was sie ausser
Landes treiben würde (ce qui les obligerait ä quitter le

pays)! Dagegen würde es eine grosse Wohlthat für die

Colonie sein, wollte man ihr alljährlich eine müssige Summe
aussetzen zur Bestreitung der F i n (j u ar t i r u n g, etwa

in der Weise, wie es der Brief vorschlägt, welchen Herr

Präsident Lugandi an Seine Excellenz den Herrn Staatsminister

Baron von Bartholdi gerichtet habe. Die Zeit sei günstig.

Man habe der Garnison etwas geborgt (un prSt). Jetzt stehe

der Friede bevor. Da werde Magdeburg eine grosse Garnison

haben, was die Bürgerschaft von den Wachtdiensten entbinden

werde. Jene Herrn (ces Messieurs) würden uns nun das
Geborgte zurückbezahlen, ohne dass es ihnen irgend

etwas koste. Auch habe der König selber für die Franzosen

Quartiergeld statt der wirklichen Eincjuartirung angeordnet.

Sollten wir aber nachträglich auf 8 Jahre Quartier «^eld

zahlen, so stünden wir schlechter, als wenn wir wirkliche

Kin<)uartiruni,' übernähmen, da man für die vergangene Zeit

keine wirkliche Einquartirung übernehmen könne. Und doch

wolle der König durch jene Umwandlung uns eine Gnade er-

weisen. Auch müsse die Höhe der Kontribution festgesetzt

werden für die Zeit, bis die Colonie hier feste Wurzeln gefasst

haben werde (jusques ä ce que la Colonie soit bien enracin6e),

da man sonst aus dem Streit nicht herauskomme, der General

aber sich mit der Sache nicht befassen wolle.^'

So wird denn doch aus Berlin eine Commission geschickt.

Die Obergerichts-Räthe d" Ingenheim, la Cinveliere und Drouet
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berufen die Deputirten des deutschen Magistrats nebst dem
französischen Colonie- Richter. Am 29. Juli 1709 kommt
ein Vertrag zu Stande.** In Kraft dessen „soll der Juge gemäss

dem Edikt vom 9. Juli 1696 sofort eine General- Liste ent-

werfen, wie viel Freijahre jeder genossen hat, damit

nach Ablauf derselben jeder Colonist dieselben Lasten trage

wie die Altbüiger. Nachfordeningen sollen nicht gemacht

werden. Die Theilnahme an den öffentlichen

Lasten beginnt vom L Mai d. ]. Ahnosenempftnger

bleiben von Wachten und Einquartfaungen |frei. Brauer, Bäcker

und SchlAchter übernehmen die verheiratheten Soldaten.

Unverheirathete Soldaten müssen auch Miether fibemehmen.

Dabei sind die Bürger - Offiziere nicht ausgenommen,
sondern nur die Gerichts-Personen, Kirchen- und Schulbeamten

und die graduirten Aerzte. Das?cll)e gilt von den Wacht-
diensten: nur dass die Hauptleute der Bürgerwehr nicht

gezwungen sind, persönlich die Wache zu beziehen, ausser

wenn die ganze Compagnie antreten muss. Auch Wittwen,

welche die Profession ihres Mannes fortsetzen, sind ein-

quartirungspflichtig. Diejenigen Coloniebürger, welche 8 Jahre

lang freiwillig Wachtdienste vor Ablauf ihrer fünfzehn Frei-

jahre gethan haben, sollen unter Anrechnung von 4 Jahren
zum Wachtdienst erst antreten nach Vollendung von 19 Wohn-
jahren in den preussischen Staaten. Zu dem Behuf soll der

Director der ("olonie sofort dem deutschen Magistrat eine

genaue Liste und d er d e u t s c h e M a gi s tra t d e m D irector

der Colonie g 1 eichermassen (pareillement) eine Liste

der Wachtdienst- und £inquartirungs-p fl i chtigen

Altbürger einreichen. Sobald die Liste der deutschen

Akbürger und die der französischen Coloniebürger angefertigt

sein werden, werden sich die beiderseitigen Magistrate ver-

sammeln und die General-Vertheilung dessen festsetzen,

was jede einzelne Nation als ihren Antheil an den

öffentlichen Lasten tragen muss (ce que chaque nation doit

porter). Darauf wird jeder Magistrat für sich allein die

Special - Vertheil ung unter die Verpflichteten seines

Gerichtsbezirks vornehmen

.
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Dieser Vertrag zwischen beiden Magistraten, ein Meistei^

werk Drouet's,*) erhielt die königliche Sanktion unter dem
1 f). Se pt c m her 1709. Am 1. Juni 1710 sollten diejenigen

französischen Colonisten die Wache antreten, deren 15 Freijahre

verflossen waren. Der Juge halte längst die Listen der Ver-

pflichteten festgestellt. Er wartete täglich, stündlich auf die

deutsche Liste, damit alsdann, so hiess es wörtlich, die Zu-

sammenkunft der t>eiderseitigen Magistrate und im Anschluss

daran 4ie General- und Special-Vertheilung stattlinden könnte.

Vergeblich. Der Termin kam. Das befohlene Schreiben des

deutschen Magistrats blieb aus. Und die Franzosen bezogen

nicht die Wache. Nun gerieth Börstel in Zorn. Er verlangte,

jeder Unterschied solle fortfallen, wie bei den Mannheimern.

Die Franzosen verantworteten sich: ,,Die Mannheimer wären

als Corps, alle auf einmal, nach Magdeburg gekommen und

hätten daher insgesammt ihre Frcijahre abgenossen , einzelne

wenige, die später anzogen, ausgenommen. Ueberdies wäre die

Mannheimer Colonie wohlhabend, die französische ärmer (plus

pauvre que Celle de Mannheim). Auch hätten in der fran-

zösischen, durch das häufige Hin- und Herziehen, die Mehrzahl

der Bürger ihre Freijahre noch nicht abgenossen. Solche aber

hätte der König eximirt."

Niemand lag es so fem, den Herrn von Börstell ärgern

zu wollen, als dem Direktor Lugandi. „Wir sind in Ver-

zweiflung (au desespoir), sagte er ihm, Eurer Exceilenz nicht

gehorsamen zu dürfen. Aber das Dekret Sr. Maj. bindet uns

die Hände. Wenn wir im Widerspruch mit diesem Dekret

unseren noch Freijahre geniessenden Bürgern die Wachten

befehlen wollten, würden sie sich über unsere Befehle er-

histigen und uns bei Sr. Maj. verklagen, so gern wir unser

Blut hingeben wollten (nous donnerions notre sang) tun Euer

Exceilenz zufirieden zu stellen (contenter). Und diesen seinen

Standpunkt hielt Lugandi aufrecht noch am 27. Juni 1710 in

seinem Bericht. Er beruft sich auf des Königs Befehl vom
15. September 1709, in dem es u. a. heisst, dass die Magdeburger

•) Ueber ihn .s. hier den AbschniU : Vom französischen Gericht.
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Colonie, in Consideration ihres schlechten Zustandes, bis

1. Mai 1712 von allen Kincjuarlirungcn frei sein und

bleiben solle. Von da an ai)er müssen alle, welche ihre

IT) Freijahre genossen haben, unweigerlich Eintjuartirung

nehmen. Und für diese neue dreijährige Einquartirungsfreiheit

dankt am 23. November 1709 dem König auch Thoniine

public de la Colonie, der Fiskal Mucel.

Dies königliche Dekret, welches Lugandi buchstäblich

befolgte, war nun aber dem Kommandanten ein Dom im Auge.

Zunächst suchte er noch sich zu massigen. Er schrieb an

Lugandi, för dies Mal wolle er gegen das „erschlichene"

Dekret vom 15. September 1709 nicht remonstriren. Er be-

halte sich das für später vor. Da indessen jede der 9 deutschen

Bürger-Conipagnieen aus 15n Mann bestehe, bei den Franzosen

aber 153 Mann vorhanden sind, welche die 15 Freijahre

abgenossen hätten, so müssten die Franzosen eine

Compagnie für sich bilden und die Wache insgesammt

beziehen. Lugandi und seine Anhänger (adherens) strebten

nach Börstel*s Meinung sich von allen Lasten zu eximiren

und die ganze Bürde auf die Armen abzuwälzen (d*en laisser

le fardeau sur les pauvres en seul)."

Lugandi erwiderte, sein Gewissen sei ihm ein mächtiger

Tröster, sein Betragen tadellos, l^s gäbe unter den 153 nur

93 Dienstfähige (factionnaires). Ausgenommen seien 4 bis

5 Prediger (!), 1 Kantor, 1 Schulmeister. 2 Kirchendiener,

12 Gerichts- und Polizei - Beamte , von der Bürgerwehr die

1 Hauptleute, 4 Lieutenants, 4 Fähndriche, ein Regiments-

Adjudant (aide-major), 15— 16 Sei^eanten und Kaporäle, ein

königlicher Rath, 3 durch persönliches Patent Eximirte, ein

Dr. media und einige andre; im Ganzen 59 'Mann. Herr

Bürgermeister Köppen hätte für rathsam befunden, man
solle 9 Deutsche, 9 Franzosen und 9 Mannheimer wählen, um

. m die 9 Quartiere der Stadt zu gehen und eine genaue Liste

aller F'amilien - Häupter atifzunehmen Die Franzosen hielten

ihre Liste bereit. Bis ihnen die andern ihre Liste vor-

schriftsmässig mitgethcilt haben werden, gäben sie sich der

Hoffnung hin, von den Wachtdiensten frei zu bleiben."

Digitized by Google



— 138

Die Gicht hindert den Kommandanten nicht, des Gegners

Gründe zu zählen und zu wägen.'* Börstell unterscheidet

5 Artikel, die er beleuchtet, und 12 Ldgen, welche er

brandmarkt. Und das thut er nicht etwa bloss in einem

Privatschreiben an Lugandi, sondern in dem amtlichen Schreiben

an das Cctnsistoire. Seine allezeit französischen Bemerkungen

sind ein liochcharakteristischer Belag zu der Wahrheit der

Lugandi'schen Behauptung, die französische Colon ie

sei in Magdeburg noch nicht eingewurzelt
Das Dekret vom 15. September 1709 nennt der

Kommandant „erschlichen durch die Lügen und die falschen

Berichte der Herren Valentin, Lugandi, Drouet und der andren

Advokaten der CanaiUe, mit denen die Magdeburger Cotonie

leider nur zu sehr belastet sei. Daher Verstösse auch dies

(königliche 1) Dekret geradezu gegen den königlichen Dienst,

gegen die Ruhe der Stadt und das wahre Interesse der Colonie.

Längst hal)e der deutsche Magistrat ihm, dem Kommandanten,

die Listen vorschriftsmässig eingeliefert. Auch würde er diese an

Lugandi schon mitgetheilt haben, wenn er ihn (den Colonie-
Direktor) für einen vernünftigen und wohlgesinnten
Mann gehalten hätte. Da er aber wusste, dass er ein

Rechtsverdreher und Betrüger sei (chicaneur et fourbe),

so hätte er nicht gewollt, dass jener seine Nase in Papiere

stecke, aus denen er nur neue Ränke geschmiedet hätte, um
die Wache wiederum auf Monate zu verzögern. Denn man
könne eine noch so genaue Vertheilung zwischen Franzosen

und Deutschen vornehmen, wo nicht ein Rechtsverdreher wie

er etwas einzuwenden fände. Und wenn Lugandi sagt, die

Franzosen thäten nichts lieber, als die Befehle des Köni^'s

pünktlich auszuführen, so gelte dies — gerade wie bei Seiner

Excellenz dem Herrn Kommandanten! — nur von solchen könig-

lichen Befehlen, bei denen sie ihre Rechnung fänden. Erst

hätten sie das Dekret mit den 20 Freijahren voll ausgenutzt.

Darauf hätten sie durch ihre schändlichen Intriguenes durch-

gesetzt, dass jeder einzelne Colonist erst nadi dem Ablauf

seiner fünfzehn Freijahre auf Wache ziehen und Ein-

({uartirung nehmen müsse. Trotzdem hätten sie weder das
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eine noch das andre gethan. Und das hat (der Ober-Gerichts-

Rath) Drouct befürwortet durch einen falschen an den

König adressirten Bericht, der Spandau verdient
hätte. Und ebenso hätten sie bei allen Gelegenheiten ver-

fahren. Und wenn Lugandi klagt, man habe seine Liste an-

gezweifelt, so weiss man ja doch seit lange, dass der Herr

Direktor seine Ehe mit der Wahrhaftigkeit geschieden hat

(a fait divorce avec la vdrit^). Bei so vielen andern Gelegen-

heiten hat er Unwahrheiten vorgebracht, dass es niemand

seltsam finden kann, wenn man seine Liste beargwöhnt Auch

sei es ja nicht die Sache des Herrn Colonie- Direktors, die

Wachenzu vertheilen, sondern die Sache des Gouverneurs

und seines Stellvertreters des Konimandanten. Weiss das der

Herr Direktor noch immer nicht, so wird man vielleicht Mittel

finden, es ihm beizubrinj^en. Nach Lugandi's Behauptung

seien unter den 152, deren Freijahre abliefen, 59 vom Wacht-

dienst persönlich Befreite. Und warum zahlen diese denn

nicht die üblichen 4 Gr. für ihren Stellvertreter? Aber jene

Exemption verdanken Sie nur Seiner Hochwürden dem
Pastor Valentin und seiner Berliner Reise (!). Ihm aber

erschiene es unglaublich, dass der König jene 59 sollte eximirt

haben. Höchstens haben Einzelne durch die Gunst des fran-

zösischen Kommissariats — ein Hieb gegen Steinhäuser und

l^artholdi selbst — J'lxemptionen sich erschlichen, die aller

Billigkeit und Gerechtigkeit widersprächen. Darum dürfe man

aber noch nicht sagen, der König habe sie eximirt, da

zweifelsohne Seine Majestät gar nichts xou der Sache

wisse. Auch wird der König nicht verordnet haben, dass

man in einer einzigen französischen Compagnie 4 Hauptleute

föhre, 4 Lieutenants, 4 Fähndriche und 15—17 Sergeanten

u. s. f., da doch in einer Compagnie der Altbürger es nur

Einen Hauptmann, Einen Lieutenant, Einen Fähndrich und

3—4 Sergeanten giebt. Ungefähr ebenso verhält es sich mit

den 12 Mitgliedern des Gerichts, die Lugandi eximiren will.

Denn in dieser neuen franz()sis(iien Republik (dans cette

n(^u\elle Republu|iie francaise), deren Grihider und L\i ur^

Drouet war, hat das Gericht nichts zu sagen in Sachen über
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10 Thir. Zu so wenig Arbeit würden Robert (der Gerichts»

diener — voran) und der Herr Direktor ausreichend gewesen

sein (assez siiffisaiis). l'nd wozu vier l'olizeichefs unter Leuten,

die so sehr an Zü^'ellosigkeit gewöhnt sind (tellement

actoutunies au liliortinagel dass sie nie eine gute Polizei-

Ordnung beobachten, falls man sie nicht mit Dragonnaden

regiert (a moins qu'on veuille user avec eux ä la Dragonne),

wozu doch wenig Aussicht sei, so lange sie die Hätschel-

kinder (les enfans gAl^) des französischen Commissariats

zu Berlin bleiben. Lugandi berufe sich auf die Aussage des

Herrn Präsidenten, auf die Aussagen des Herrn Köppen. AU*

dies Gesage hat nichts zu sagen (tout ce dire ne veut rien

dire). Er zieht dies Btindniss nur heran wie der Teufel (le

diable) die heilige Schrift. Was ihm in dem Hündniss missfällt,

w ie z. h. die Ein(|uartirung, das schweigt er todt. Und wenn

er meint, die IVaiizosen seien bereit, die Wache zu beziehen

unter der Bedingung, klingt das nicht, als hätten sie Be-

dingungen vorzuschreiben? Man hofft ihnen den Irrthum

aufzudecken und ihnen zu zeigen, dass ihre erträumte

Republik (leur Röpublique imaginaire) noch nicht so fest

gegründet ist, dass sich nicht Mittel fänden, sie zu erschüttern.

Die häufige Anführung des königlichen Namens erinnert Börstel

an ein altes Kirchenlied, in dem es heisst:

„Ach Herr! der theure Name Dein

Muss ihrer Schalkheit Deckel sein!"

Nun folgt das Verzeichniss der Lügen (Liste des

mensonges), durch welche die Herren Drouet, Lugandi,

Valentin und ihre Anhänger das Dekret vom IT). September

erschlichen haben nebst andern Verordnungen, welche

den Altbürgem und der Pfälzer Colonie Schaden bringen.

Ausser den zwölfen, die er registrirt, meint Börstel noch

andre anfuhren zu können, z. ß. den angeblichen Aufruhr von

Lugandi*8, den Meuchelmord (assassinat) von Ruynat*s Er-

findung. Alle diese Lügen ersinnen sie nur, um den armen
Pfälzern zu schaden, gegen welche isie einen wahrhaft

teuflischen Hass und Neid hegen Chaine et envie toute

diaboliquej, seitdem man ihnen vorgeworfen habe, dass diese
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doch sonst so einfaltitj^en Leute sich als bessere Ünter-
t h a n e n des K < > n i

c/ s . I)essere Mitbürger von Magdeburg

und bessere Ehrenmanner, als sie selbst, erwiesen hätten.

Gegen den Wachtdienst wehren sie sich, als wäre er ein

Ungeheuer (un monstre), das sie verschlingen wollte, während

es doch im Grunde eine reine Liunperd sei."

So schrieb die berufene Schutzmacht der Hugenotten

Und dies Schreiben liess der General -Lieutenant von Börstel,

Gouverneur de cette ville^*, dem Secr6taire du Consistoire

Ravanel^' mit dem Befehl (ordre) einhändigen, es auch dem
Herrn Lugandi, Direktor dieser Colonie, mitzutheilen. So

kam es zur Kenntniss des Staalsiuinistcrs l^aron von Hartholdi.

Dieser befahl, ihm das Original einzuschicken. Am 25. Au^aist

1710 wurde die Ravanefsche Abschrift durch das gesammte

Consistoire als mit der Urschrift durchweg übereinstimmend

beglaubigt^' . . .

Der Staatsminister von Bartholdi antwortet am $. Juli 1710

an Borstel in einem Privatschreiben, worin er ihm die ,,doch

sehr starken Ausdrucke" vorhält, deren er sich bediene gegen

„Unser" französisches Kommissariat» gegen die nach Magdeburg

entsandten königlichen Kommissäre und gegen die

französische Colonie. Und in der That, wenn die R6fugi6s

nur preussische Dragonuaden gej.^cn franzr)sische Dra-

gonnaden eintauschen sollten , dann brauchten sie nicht erst

ihr schönes Frankreich, Güter, Ehrenstellen und Verwandtschaft

aufzugeben. Bartholdi macht Börstel aufmerksam, dass übel-

gesinnte Leute ihn gegen die Franzosen aufhetzen, indem sie

den gerechtesten Dingen eine schlimme Wendung leihen. Ehe
die Deutschen die befohlene Liste an Börstel gesandt, hätte

letzterer von den Franzosen täglioh 6 Colonisten zu Wacht-

diensten gefordert. Das Gericht habe erwidert, dann müsste

ja die ganze Colonie auf Wache ziehen ungeachtet der Frei-

heiten. Auch sei der Direktor Lugandi über die Differenz

so tief betrübt, dass er den Küniy; um seinen Abschied ge-

beten iiabe, da er sein Amt nicht länger verwalten könne,

ohne entweder gegen die ausdrücklichen Befehle des Kr)nigs

ZU Verstössen oder ,,Ihnen" zu missfallen. Bestehe nun Lugandi
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auf seinem Abschied, dann möchte Börstel selber einen

andern G e r i c h t s d i r ekt o r vorschlagen: er, Bartholdi,

wisse keinen j^assenden. Oder aber er, der Minister, würde den

König bitten Ihnen" (dem Kommandanten) die gesammte

Sorge für die Colonie von Magdeburg zu übertragen. Und
ich, fährt Bartholdi fort^ werde in keiner Sache Sie kreuzen.

Sollten Sie aber 3ich nicht damit belasten wollen, so flehe ich

Sie an, mein Herr! mir es zu Überlassen, sie zu regieren

durch Ebrenmftnner (gens d*honneur), die mit Beifall unter

den andern Ministem gedient haben". Auch sei es ein Irrthum,

wenn Börstel behaupte, dass alle guten Fabrikanten in Magde-

burg ihr schönes Brot haben und bequem (largement) leben

können und nur die Herumtreiber, Faulenzer und Wüstlinge
(coureurs, faineanls, dcbauches) hier schlechte Geschäfte

machten:*) es fehle nichts als ein y;utes RÖL^lenient. — Solch' ein

Reglement hätten ja die Kommissare eniw(jrfen : Börstel solle

nur sagen, was darin fehle und „ich werde alle nur erdenk-

baren Rücksichten nehmen*'.

Nun kam ein Neues. Wegen der herannahenden Pest

hatte General -Lieutenant von Börstel dem Direktor Lugandi

„gerathen'S für die Kranken der Gemeinde schleunigst Baracken
zu errichten und Komvorrath zu kaufen, um sich gegen die

Hungersnoth zu schützen, welche diesem Uebel zu folgen

pflegt. Leider hatte die franzcisische Colonie zu beidem kein

Geld. Die Wallonen freilich hielten sich schon zu beidem

gerüstet. Aber sie hätten auch einen sehr beträchtlichen

Fonds und ihre lunnahnicn seien für alle ihre Bedürfnisse

mehr als zureichend. .,Sie haben ein Kathhaus mit einem Keller

und einer Bäckerei, Geld auf Zinsen, eine Ziegelei (briquerie),

eine Wage für Waaren, Kömer und Mehl, Gärten, viel

Ländereien, eine Wassermühle, Windmühlen*'. Die fran-

zösische Colonie habe nichts als ihre Industrie.

Statt nun aber der armen Colonie zu Hülfe zu kommen,
wünsche der Kommandant,'^*) dass der Direktor von den

*) Heut soll es umgekehrt stehen: Magdeburg sei das Paradies der

Bummk-i iiMii Ciino-'^cn.

*') von Börstcll war also beides, Gouverneur und Kommandant!
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93 Personen, welche ihre Freiheiten beendet haben, ihm

täglich 6 gebe, obwohl er nur 3 geben soll, wenn man eine

gerechte VertheiiuDg machte. Diese Weigerung habe den

Herrn in üble Laune versetzt gegen die französische Colonie,

wie die beigelegte Correspondenz beweise". Diese Vorstellung

des Magdeburger Consistoire unterzeichneten Pastor P. Jordan

und Direktor Lugandi und überbrachten sie persönlich dera

Minister.

Bartholdi, besorgt, dass die Deputirten gegen den Komman-
danten neue Klagen vorbringen würden, wollte sie erst nicht an-

hören, sondern verwies sie auf die am 5. September 1710

bevorstehende Sitzung des französischen Kommissariats. Doch

zu seiner Freude erfuhr er, dass sie nicht klagen wollten,

sondern nur seine Vermittlung erbitten ,,um die Ehre Ihres

Wohlwollens, dass sie leider verloren hätten, wieder zu er-

langen". Ich, schreibt an Börstel der Staatsminister gleich Tags

nach der Sitzung (6. September 1710), stellte ihnen vor, dass

ich Ihre Verdienste und Frömmigkeit gründlich kenne: dass

Sie ihr Beschützer gewesen seien, ja an ihneir Vater-

stelle vertreten hätten.'' Es müsse also ein starker Grund

vorliegen, der Sie gegen sie so erbittert hätte. Sie ver-

sprachen, dass wenn irgend ein Gemeindeglied Sie gekränkt

hätte, sie für volle Gciiugthuung sorgen würden. Sie wüssten

aber keinen Grund, als den der Wachen. Die Colonie erbiete

sich, 25 Thlr. den Monat zu geben, wodurch also täglich

5 Ersatzmänner gestellt würden, sobald sie von den persön-

lichen Wachtdiensten befreit blieben. Auch solle diese Summe
vermehrt oder vermindert werden, je nachdem in Zukunft die

Zahl derer wächst oder abnimmt, deren 15 Freijahre ab-

gelaufen seien. Schliesslich hätte der Direktor Lugandi ihn, den

Minister, benachrichtigt, dass die Wache die von ihm, dem
Direktor, unterzeichneten Pässe nicht anerkennen wolle, da doch

die vom wallonischen Magistrat ausgestellten für gut gälten. Er,

Lugandi, sei bereit, das Ausstellen von Pässen för R^fugi^s

• Icnijenigen zu überlassen, den Börstel wünschen würde. Auch

halte ja die franzosische Colonie für den Fall der Pest

Baracken und Kornvorräthe für sehr nützlich. Nur hätten sie
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keine Fonds. BartholcU ersucht Börstel um VorschlSge. So '

würde sich gewiss der Friede zwischen Deutschen und
Franzosen herstellen lassen. ,Ach, schliesst der Staatsministcr.

bin von Ihrer Grossnmth so überzeugt, dass ich keinen

Augenblick zweifle, Sie werden meine Bitte erhören: Ver-

gessen Sic den Kummer, den ihnen die Cok>nie bereitet hat."

Gleich am 8. September 1710 antwortet Börstel, obwohl

er von dem leidigen Podagra wieder sehr inkommodiret war.

Die Wachtfrage sei eine pure Bagatelle, welche der Colonie

täglich kaum 4 Gr. importiren kOnne. Wenn sie also die

königlichen Decreta nicht femer ihren Mitbürgern zu

schaden und nur bloss zur Ausübung ihres Ueber-
niuths missbrauchen wollen, werde dieser Punkt gar

leichte können abgethan werden. „Die französischen Bürger,

fährt er fort, hätten langst bei dem von mir gemachten

Ref^'Icment accjuiescirt. hätten nicht Liigandi und Consorten

und sonderlich die Prediger') ihnen kontinuirlich eingeblasen,

dass sie \on denen in ihrer Faveur ergangenen königlichen

Dekreten nicht ein Haar breit abweichen, sondern von • der

itzigen Kaveur des Hofes profitiren mussten; wozu Drouets

Brief (1) nicht wenig geholfen. Auch seien die von Drouet

gemachten neuen Reglemens^ mehr schädlich als nützlich.

Lugandi*s Pässe erkenne er an, wenn sie nicht fremde Per-

sonen beträfen, welche sich heimlich in die Stadt praktiziret

hätten. Seinen Rath wegen der Baracken hätten sie sich

zu Nutze gemacht, um vom Hof einige Gelder zu erschnappen."

Der Minister führt sein Vermittlungswerk geduldig weiter.

Am 13. September 1710 schreibt Bartholdi an Börstel, er habe

die /;ihl der Kxiniirten schon auf die m()glichst kleinste

hinaligedrückt. Auch werde selbst, nach dem von ihm, dem

Minister, vorgeschlagenen Reglement, die französische Colonie

mehr geben als die alte Hürger'^rhart, da, nach Abzug der

zweifellos Eximirten, die Colonie keine 150 Wachtdienstfähige

besitze. Auf 150 Mann aber kämen nach Börstel s Rechnung

6 Mann den Tag. Ich werde die Colonie zum Gehorsam

bringen (je saurai faire obeir la colonie), falls Sie nur damit

') Ihr „Verbrechen" wai, dass sie dem KÖnigSWOrt trauten!
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zufriedengestellt sind. Was weiter die Königliche Kommission

betrifft, die behufs Visitation nach Magdeburg' gegangen ist,

SO war sie die er st ernannte, seitdem ich Colonie - Minister

bin (depuis que j'ai la direction des Refugi6s). Und sie soll

auch die letzte bleiben. Ich habe den festen Entschluss

gefasst, das fihr diesen Brauch einst bestinunte Geld besser

anzuwenden, da der kurze Aufenthalt, den man in jeder

Colonie nimmt, nicht genfigt, um die wahren Interessen der-

selben kennen zu lernen. Auch haben die Herren sich eine

zu weit gehende Autorität angemasst. Als sie daher

den Anlauf nahmen , (Jen durch Patent Seiner Majestät ein-

L;esetzten Assessor Claparede abzusetzen. hal)en sie

zu ihrer lieschämung seilen müssen, dass er M>gleich wieder

M'abord) in sein Ami eingesetzt wurde: nicht weil ich ihn

für fähig hielte, sondern nur um diesen Herren zu Gesicht zu

bringen, dass ihr Ansehen so weit nicht reicht*) üebrigens

sind sie allesammt Ehrenmänner (honnStes gens) d. h.

unfähig gegen ihr Gewissen zu reden: und keinesw^fes Ver-

brecher (des sc6l6rats). Die Abschaffung der zwanzig
Freijahre sei von ihm selbst, dem Minister, ausgegangen

und für die Colonie sehr vortheilhaft, mOgen nun Lugandi und

Prediger Valentin sie wünschen oder nicht.**) Jedenfalls sei

der Kommandant, dem doch der König die Sorge fiir

die Colonie anvertraut habe und der ja alle OrtsverhUltnisse

so genau kenne, viel besser im Stande vorzuschlagen, wo-

durch die Magdeburger (/olonie gefordert werden sollte, als

die fremden Comniissare. Unter anderem düuchten ihm ja

wohl die häufigen Messreisen der Fabrikanten verderblich

(niineux) und, um jene zu vermeiden, schlage Börstell ein Ver-
kaufsbüro für ihre Fabrikate***) am Orte selber vor.

*) Hier sthen die Kommissare weiter, wie der Minister. Es wSre fllr

die Colonie besser gewesen, wenn der StArenrried abgesetzt blieb: am besten,

er wire nie eingesetzt worden. S. die Abschnitte „Gericht**. ..Presbyterium'%

„KirchenzQcht**.

") Au-h h.itten die koni^licluii Kommissare durchaus nicht f&r Bertaud

— soll wohl hcisscn Honnaiui — Partei penomiiien.

•••) Dennoch wurde von H< rlin aus das iQr Magdeburg projektirte Büro

gehindert. S. hier den Abschnitt „Industrie".

10
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Dieser Gedanke gefalle ihm, dem Minister, ausnehmend. Und

auch die Deputirten der Magdeburger Culonie hätten sich

dafür erwärmt."

Das Podagra hat jetzt wieder etwas nachgelassen und

auch der General - Lieutenant Kommandant von Börstel lässt,

nachdem die Kommissare ihm geopfert sind,*) wieder mit

sich reden.

„Weile die Herrn Frantzosen, so erwidert er deutsch

dem Minister, lieber Geld ausgeben alss selber auf die

Wache ziehen wollen, so wird Ihnen von Seiten der alten

Bürgerschaft hierinnen umb so viel desto ehr können gewill-

fahret werden, weile es allhier arme Hantwerks- und andre

Lculhc gnug giebct. welche froh sein werden, wann sie, ver-

mittelst der Wache, tä^^lich 4 (ir. verdienen können, wofür

sie sonsten schwere Arbeit würden verrichten müssen. Ich

bin auch versichert, dass die Herren Colonisten des Geldt-

gebens bald überdrüssig und künftig sich selbsten wieder zur

Wache oiferiren werden, welches auch ihren eigenen Interesse

viel convenabler ist** Dieser deutschen Expektoration fugt

Börstel französisch hinzu: „Es ist ein Unglück, wenn man
mit Leuten zu thun hat, die boshaft oder dumm
genug sind, um sich zu steifen gegen dieErkennt-
niss ihres eigensten Vortheils." 18. September 1710.

Doch schon vorher hatte Börstel den Versuch gemacht,

sich auch mit Lugandi zu versöhnen. Sein Hrief an den

ricrichts-Direktor datirt vom 8. September 1710. ..Wenn Ihre

Han(lluni,'en Ihren Worten entsprächen, würden wir miteinander

keinen Streit haben. Da die Sache meine Ehre angeht, so

können Sic mir keine andre Genugthuung (satisfaction) geben

als dadurch, dass Sie die Wache sofort auf den h^uss setzen,

den ich verlange (un prompt rötablissement de la garde sur

le pied que je demande). Ich verstehe mich besser als Sie

auf den Respekt und die Verehrung, welche man den Dekreten

Sr. Maj. schuldig ist Aber ich weiss auch sehr wohl, dass

*) Hartliülili liittte Pioiiet nicht t.illeii liissen solk-n. Drouel war auf

seiiiciu Keldc iniiidestciis eben so tüclitig wie Börstell und Barlliuldi.
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die Könige nicht in den Herzen lesen können (les

Kois ne peuvent lire dans les coeurs) wie der es thut, dessen

Bild sie sind. Sie können betrogen werden (trompes) wie die

andern Menschen durch Verbrecher (par des scelcrats), deren

Stirn hart ^enug ist, um ihnen so kühn in's Angesicht zu

lüj^en (mentir aussi hardiment), wie es Herr ( ()l)ergerichtsrath !)

Droiiet und seine Anliänger f^ethan haben. Herr Haron

von Bartholdi hat mir zu Ihren Gunsten einen so liebens-

würdigen Brief geschrieben, dass ich Ihnen gern Ihre Be-

leidigungen (oifenses) veigeben möchte. Doch ist dazu nöthig,

dass Sie Ihre Handlungsweise ändern, und ein guter und ver-

ständiger Colonie- Direktor werden, statt eines Advokaten
der Canaille und Beschützer von Schurken (avocat

de Canaille et protecteur de firipons).*'

Man sieht: die Gicht war doch noch nicht yanz vorüber.

Auch dieser Brief wurde dem Minister eingesandt. Der (leneral-

l'rokuratur Jean du ('los bescheinigt, dass Lugandi's Abschrift

dem Original conform ist.

Während in den Wipfehi der Sturm tobte, war unten

alles wieder ruhig. Auch dmfte der offene Blick für das

Allgemeine das naheliegende Kleine nicht übersehen. Am
24. Juli 1709 bittet Jean Sabatery, der älteste refügistische

Procureur und Notar von Magdeburg, auch ihn, wie es bei

den Berliner Procureurs fran^ais geschehen sei, von Wacht-
dienst und Einquartirung zu eximiren. Am 22. No-

vember 1709 wird ihm seine Bitte gewährt. Doch soll er,

wenn eine Parade zu inachen ist, in seinem vorigen Rang

mit der Pique aufziehen. Auch wird dem Juge Lugandi an-

befohlen, die von ihren ("bargen schon entlassenen ( apitaine's,

Lieutenants und Fähndrichs nicht wieder auf die Liste der-

jenigen zu versetzen, so die Wache zu beziehen haben.*"

Das Tüubchen mit dem Oelzweig war erschienen. Am
34. September 1710 wurde au( h die allgemeine Wachtdicnst-

sache ganz in derselben Weise geregelt Beide französisch

redenden Colonieen, die Hugenotten wie die Wallonen,

werden von den Wachtdiensten befreit: nur zur

Parade müssen sie mit aufeiehen. Statt der täglich er-

10»
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erlegen. Diese hat Lugandi unter den Nicht - Exiniirten aut-

ziibringen. Ausgenommen von der Steuer sind die Prediger,

die Kirchen- und Schul-Bedienten, der (jerichts- Direktor und

Richter, die vier Assessoren von der Justiz, der Procureur

fiscal, der Greffier und der Huissier, der Rath Foissin, der

Medicus Dr. Keynet, überdem die vier Assessores der Polizei.

Däfern aber unter den Obengenannten einige sich finden, die

bürgerliche Nahrung treiben, werden sie billig mit zu Wachten

gezogen. Und selbst wenn sie keine bürgerliche Nahrung
treiben, doch mehr als Ein Haus besitzen, so ist nur das

eine von den Wachten frei. Die früheren Ober- und Unter-

Offiziere der 1 1 üheren vier f r a n z o s i s c h e n Bürger-

Compagnien sind wachtdienstpflichtig , weil sie insgesammt

bürgerliche Nahrung treiben. Auch die Offiziere der jetzigen

beiden Bürger- Compagnien müssen ihren Beitrag — 4 Gr.

tägUch, so oft sie die Reihe trifft — zu den Wachtgeldem

entrichten. Die Zahlung der monatlichen 30 Thlr. soll aber

mit dem 1. Oktober 1710 beginnen.

Mit Börstelfs Tod war der Frieden hergestellt, ohne dass

die Sache darum sogleich bei der Colonie populär zu werden

vermochte. Ja beide Börsteirsche Reglements werden wieder

bemängelt und die Herren von Stillen und Steinhäuser beauftragt,

am 20. Juni 1711 einen neuen ijutiichen X'eri^leich über die

W a ch t d i e n s t e ; am 9. De( einher d.
J.

einen solchen über

die E incjuartirung zu Stande zu brin^'cn. Ks scheint

gelungen zu sein. Nur kleine Aeusserlichkeilen blieben noch

zu regeln. So bittet am 4. November 1712 der Magistrat der

französischen Colonie von Magdeburg und die Polizei-Assessoren

eine jährliche Auflage von 5— 6 Thlr. auf die Colonie machen

zu dürfen, um behufs Ausstellung und Vertheilung der £in-

quartirungszettel — der Direktor hat dazu keu.e 2^it—
einen Billeteur zu gewinnen; eine Auflage, welche am
30. November 1712 die königliche Genehmigung erhält.

Einzelne wurden dispcnsirt. So am 12. December 1712 jactp

Pascal seines Alters wegen vom Onere der Wache. Sonst

war seit 1712 behufs der Einquartirung die Stadt in
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. 30 Kantone getheilt, und der französisrhe Magistrat hatte den

20. Thcil der Soldaten unter/Aibriiigcn.^^

Durch das patriotische Zusammenarbeiten in den f^cnriischten

Kommissionen und das freudige Eintreten der „französischen

Nation" für die Ehre des preussischen Staates und den Ruhm
Friedrich des Grossen hatte man endlich gelernt, Billigkeit

gegeneinander zu Oben. Auch tlberföhrte man sich auf

deutscher Seite um*s Jahr 1750, dass die an Zahl und Wohl-

habenheit unter Friedrich*s Scepter so sichtbar zurückgegangene

hiesige französische Colonie nicht mehr im Stande sei, zum
Wachtdienst, wie bisher, den 10. Mann zu stellen.

Sollten nicht immer mehr nützliciie l^ür^er nach Sachsen,

Weimar, Hraunschweig, Lünebur«^, Hannover, llildburf^'bausen

und andern Nachbarländern auswandern, geL,'en das Popuiatinns-

princip des grossen Könij^s, so musste man für die nächsten

sechs Jahre sich mit dem 16. Mann begnügen.*^' Für

die 1682 Wachten, die erforderlich waren, stellten nun die

AltstAdter aus ihren neun Stadtvierteln 1319, die Pfälzer

242, die Franzosen 121 Mann. Legt man aber die Zahl

der damaligen Wachten (1682) zu Grunde, so gab, wenn die

Franzosen 121 Mann stellten, die Colonie nicht den 16.,

sondern den 13. Mann ab für den Wachtdienst. Denn unsere

Colonie durfte 1750 nicht daran denken, 16 X 121 Mann,

ja weitab nicht einmal 16 X 121 (1936) Seelen zu zählen,

da doch Krauen. Kinder, Sieche und Greise nicht auf die Wache
ziehen konnten. Zählen wir jedoch die Kximirten \ind die

Almosenempfänger ab, so schrumpft die Zahl der Wachtdienst-

filhigen noch mehr zusammen.

Eine -andre dauernde Ueberbrückung jener gähnenden

Klutt zwischen den Nationen, welche beim Handel Börstel-

Lugandi alles zu verschlingen drohte, bahnte sich an in der

Btlrgerwehr.

Von der französischen Bürgergarde Magdeburgs erfahren wir

zuerst bei Gelegenheit des Magdeburger Einzugs der Kron-

prinzessin Sophie Dorothea von Hannover (22, November

1706).** Wenn die achtzigjährige Louise Feiet, Tochter des

Colonie-Direktors Pellet, und den neunzigjährigen Paul Voisin,
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maitre chinirigten, ihr Gedächtniss" nicht trügte, so wurden

»»ausdrOcklich für Repräsentation bei diesem Einzug*' vier

Compagnieen aus den schönsten Männern der Gemeinde (des

plus beaux homnies de la colonic) ^aM)ildct. Diese kleideten

sich zum Behuf der Einhoking in maurische Gewänder, auf

dem Haupt ein Turl^an mit Reiherfedeni, am Leibe angethan

mit rother Weste, einem langen Gewände von Orange-Farbe,

und blauem BanduMer mit SUbeln. Komniandirt wurden sie

von Herrn Thorel, dem Haushofmeister des Herzogs von

Barby.^^ Es gab noch eine fünfte fein gekleidete Compagnie,
bestehend ans jungen Leuten mit Bandulieren. Die Mauren
und die jungen Leute waren in Einer Lhiie aufgestellt vom
Domplatz entlang des Breitenweges bis zum (alten) Ulrichs-

thor. Der Direktor Pellet'^ hielt eine Ansprache an die

Kronpnnzessih im Namen der Colonie. Sie antwortete mit

Güte, Zartsinn, Anerkcnmuig und Wohlwollen. Die Zahl der

Mauren und die der jungen Leute hatten die greisen Augen-

zeugen vergessen.

Diese vier Compagnieen hugenottischer Hürgerwehr zählten

vier Hauptleute, vier Lieutenants, vier Fähndriche, sechszehn

Sergeanten u. s. w. : ein Umstand, der, wie wir sahen, die

Wuth des podagristischen Stadtkommandanten erregte, weil

diese alle von den militairischen Wachtdiensten eximirt sein

wollten. Doch auch der Colonie -Minister legte dagegen sein

Veto ein. Und am 29. Juli 1709 kam em Vertrag zu Stande

zwischen der französischen Colonie und dem deutschen Magistrat

zu Magdeburg, durch den die vier ('ompagnieen auf zwei

rcducirt, alle Offiziere zur Amtsniederlegung bewogen, dann

aber zwei neue gewählt wurden und zwei Fähndriche. Die

Hauptleute mussten sich verpflichten , ..alle Paradekosteii aus

ihrer Tasche zu tragen, wie das auch in Herlin die Hauptleute

der französischen Bürgerwehr thun." Auch darf hier niemand

Bürger • Hauptmann werden, der einen Bruder im Magisurat

hat, zur Vermeidung der Eifersucht und anderer Unzuträglich-

keiten. Doch [sollen die Hauptleute bei den Wachtdiensten

keine Stellvertreter zu schicken brauchen, ausser wo es

auch die andern Bürgeroffiziere thun , noch selbst auf Wache
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ziehen müssen, ausser wenn die ganze Conipagnie antritt"

Diese französischen Bürgerofliziere erhielten am a. Augnst

1709 vom König dieselben Immunitäten, deren sich die

deutschen Offiziere der Bürger-Compagnieen zu erfreuen hatten

(gez. Bartholdy).*^

Leider war damit die Sache nicht abgethan. Bei der kron-

prinzessiichcn Parade mussten jene vier Bürger- Hauptleute die

Ausgaben bestreiten. Das französische Gericht hatte ihnen, ohne

besondere königliche Ermächtigung, erlaubt, diese ihre Selbst-

kosten vermittelst freiwilliger Wachtdienste auf die Colonie zu

erheben (nonobstant la franchise). Zu dem Zweck hatten die

Hauptleute jedes Mal mehr Bürger zur Wache kommandirt, als

nöthig war, und jeden, der nicht erschien, 4 Groschen dafür

zahlen lassen: in def Weise, dass immer die 42 Chargirten

nichts bezahlten, gegen den Brauch der deutschen Bürger-

schaft. So mussten, wie das der Kommandant rü^i, die

Aermsten für alle zahlen, während die reichen Offiziere,

welche bei der Parade alle Khre gccrntet liatten , frei aus-

gingen (n'ont pas contribue ä payer la parade). Bei dieser

unbilligen Anordnung wirkte Direktor Pellet' nicht mit: denn er

war krank. Der Juge Danger ebenso wenig: denn er hielt

es für angezeigt, die Auslagen der vier Hauptleute auf

Reiche und Arme, auf die Gesammt-Cblonle zu vertheilen.

Indessen der Fiskal Mucel, der unter der Bürgergarde einen

Bruder hatte als Hauptmann und zwei andre Verwandte als

Offiziere, setzte mit aller Energie die andere Weise durch.

Dazu kam, dass die Rechnungen der Bürger-Hauptleute nicht

stimmten. Auf die Klagen der „„Colonie"" prüfte sie General-

Lieutenant von Börstel im August 1708. Par le moyen des

factionnaires waren aufgebracht worden 76 Thlr. 8 Gr. Die

Paradekosten betrugen 83 Thlr. 23 Gr. Vom 27. Januar 1707

bis zum 31. Juli 17(»8 hatten nämlich die Hauptleute

285 Factionnairc bestellt. Da aber von diesen armen Leuten

einige sich weigerten, die 4 Gr. zu bezahlen und ihre Billets

den Hauptleuten zurückschickten, stellten diese sie Mucel, dem
Anordner, wieder zu. Mucel aber konnte nur 209 Billets auf-

weisen, darunter waren 147 nicht einzuziehen w^en notorischer
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Armuth. Als Ertrag der gesammten Billets lieferte der Fiskal

an den Juge Danger P/i Thlr. aus. Allerdings hatte der

Einsammler Hnissier Robert das an ihn selber abgelieferte

Geld noch nicht j^elegt. Auch hatten die Hauptleute auf den

W'at litzütteln zwar Tag und Monat, aber kein Jahr gesetzt,

so dass, wenn die Bürger sa<^^en, sie hätten ja schon einmal

bezahlt, man ihnen antwortete, der Zettel stamme aus dem

Vorjahre. Auch hatte „„die Colonie"" es übel vermerkt, dass

die Herren vom Gericht und die Bürgerhaupt!e\ite, die doch

beiderseits nicht auf Wache zögen, sich l)cim Kommandanten

^liebes Kind*' machen wollten, indem sie ihm die Colonie, die

sie doch nicht gefragt hatten, zu sog. freiwilligen Wacht-
diensten auslieferten pendant le temps de leurs franchises.

Ueber 67 Billets konnte der Fiskal keine Auskunft geben,

da sie von Hand zu Hand gelaufen seien: doch erbot er

sich zum Eide, dass er für sich keinen Vortheil daraus gezogen

habe. Der Jugc Danger hatte als Ertrag der Billets noch

8 Thlr. in Händen.

Auf Bericht der Konunissare C. d*ln<^^enhcim. I.a Griveliere

imd Drouet — 10 l'olio-Seiten I
— veri)ietct der König dem

Gericht, je wieder ohne seine ausdrückliche Erlaubniss Auf-

lagen auf die Colonie zu machen. Das herrische Wesen
des Fiskal Mucel wird gerügt; er habe sich nie wieder in

Sachen der BOrgerwehr einzumischen. Das restirende Geld

soll nicht emgefordert werden. Von dem vorliegenden Gelde

soll für die französische Polizei in Magdeburg eine Rathswage,
Gewichte und Maasse gekauft werden, die man bisher ent-

behrte (15. September 1709).

Als nun aber der Präsident Lugandi den ( )ffizicrcn der

Btirgerwehr die kr)niglichc Ordre niitthcilte welche die

vier Compagnieen auf zwei reducirt, protcstirten sie \md

erklärten . sie würden sich beschweren. Auch schickten sie

Abgeordnete nach Berlin, was die übri^^e Colonie in hohem

Masse beimruhigte. Man stürmte dem Juge das Haus, er solle

eine Versammlung der Familienhäupter berufen, den König

um andre Bürgeroffiziere zu bitten. Der Richter fürchtete

neue Scenen. Er führte den Bittstellern zu Gemfith, dass es
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den Hof bitter betrügen würde, zu sehen, wie unsere Zwistij;-

keiten kein Knde nehmen fnos divisions continuent

toiijours). Auch sei es nicht ratlisam, mit Berliner Ab-

ordnungskosten eine Kolonie zu belasten, welche kaimi zu

loben habe (qui a de la peine a vivre) und im Begriff

stehe, zu fallen ff]ui est sur le point de tomber)*) Die

vornehmsten Fabrikanten schworen (ont jure et protestö),

wenn die bisherigen Bürger - Offiziere beibehalten würden»

würden sie ihre Häuser verkaufen und sich anderswohin

zurückziehen (se retircraient ailleurs). Dessen ungeachtet bat

Lugandi den Minister (15. Nov. 1709), die königliche Ordre

mit aller Energie aufrecht zu erhalten. So legten sich auch

diese Wellen.

Doch schon thürnitc sich neue l'nziifriedenheit auf. Am
3. August 1713 meldet Gericht und l'olizei der hiesigen fran-

zösischen Colonie." sie sei den W a c h t d i en s t en unter-

worfen und man trage das gern" (avcc j)laisir; — dem

Soldatenkönig gewiss angenehm zu hftren. Aber da die ganze

Colonie aus Kauüeuten und Fabrikanten bestehe, die nur sehr

kleine Häuser haben, hochangefüllt mit Waaren, Wollen

und anderen Stoffen, so falle es ihnen ganz unmöglich,

Natoral-Einquartining zu geben. Diese Unmöglichkeit nutzen

aber die Soldaten aus, um für ihre Ausquartirung grosse

Summen zu erpressen, bisweilen 1 Thlr. filr den unbeweibten,

bis 2 Thlr. fÖr den beweibten Soldaten monatlich, obwohl das

Reglement 8 (ir. für den Monat festsetzt. Daraus criLsj)ringen

viel neue Unordiunigen. Wenn Se. Maj. die Fincpiart irung

nach Geld regeln wollte, wie das in Herlin geschehen ist —
die Franzosen (juartiren dort niemand ein — so würde das eine

grosse Wohlthat sein für die Magdeburger Colonie, die ja im

Nothfall sich bereit zeigen würde, etwas mehr zu geben, als

das Reglement festsetzt Der König möchte nur bestimmen:

man würde pünktlich gehorchen.^

All* die königlichen Bestimmungen und Festsetzungen

halfen ja nun freilich wenig gegenüber den Ausfilhrungs-

•) So schon Herbst 1709! —
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massregeln des immer von der Domamenkammer und dem
General -Direktorium kräftig {geschützten deutschen Magistrats.

Hesöiulers war dieser auf die K e a I c i n (} u a r t i r u n g der

H rauh aus er i)e(la( ht, obgleich er sehr wohl wusste, dass

ihn über die französischen Brauhäuser nicht das geringste

Recht zustand.

Am 29. September 1722 beschwert sich der Krämer

Abraham Gandil, er habe am I^reitcn Wege von

einem Deutschen ein Brauhaus erkauft, dessen Baracken aller-

dings vordem immer mit Einquartirung belegt worden seien.

Die von ihm mitbczahlten Baracken'" seien ihm aber

,,vom deutschen Magistrat rechtswidrig zurückbehalten worden".

Gardant Ics baraques, ils devaient garder lacharge. Dennoch

belege derselbe sein Haus mit Einquartirung. Und das ginge

so weiter Jahr aus Jahr ein." Am 25. November 1729 er-

hebt auch Abrahain's l^ru<ler der Tapisserre-Fabrikaut Färber

Pierre Gandil II. (Inhaber der j^'rande nianufacture en

tapisserie et teinture) eine gleichlautende Klaj^^e. insofern sein

schünes neugebautes Brauhaus an der Elbe ebenfalls mit

Real- Einquartirung belegt worden sei, obwohl er an den

französischen Richter das für Verschonung mit Real-

Einquartirung vorgeschriebene Geld bezahlt hatte. Er sei

'fest entschlossen, lieber alles zu verkaufen, seine Arbeiter zu

entlassen und sich zur Ruhe zu setzen. Denn er sei nicht

mehr Herr im eigenen Hause, müsse sein Kapital verzehren,

würde täglich beraubt und geplündert (vol6 et pill6).

Seine Thür sfehe Ta<^' und Nacht offen. Alle Augenblick

frage man nach dem Offizier. „Die Soldaten laufen durch

das ganze Haus. Und dabei liegt alles voll von Waaren.

Selbst der Flur ist mit offenen Tonnen besetzt. Der Offizier

hat sich das Zinuner genommen, wo alle Geschäftsbücher

geführt werden.** Nirgend habe er selber Raum. Auf An-

ordnung des Bürgermeister Nappius werde er systematisch zu

Grunde gerichtet'^

Die Belästigung eines dritten französischen Brauers, du Bois,

der in der Neustadt wohnte, kam hinzu. Sie war älteren Datums

imd hatte zu vielen Klagen gefuhrt: um so mehr^ als man
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dort nicht einmal Kinquartininjjs - Hillets ausstellte nnd doch

pünktlichen (jchorsam verlangte. Dieser I'^ail schien besonders

brennend. Er nnisstc daher zuerst erle(li<(t werden. Auch

hatte nian nielir Aussicht auf Er^()l^^ weil die Neustadt der

Magdeburger Domainenkammer nicht so nahe am Herzen lag.

Am 2. März 1723 beschwerte sich also das französische Gericht,

gezeichnet Montaut, Charles, Chatillon, Fahre, dass seine

neustadter französischen Mitbürger, ohne das Gericht zu fragen,

mit Einquartirung und andern Lasten beschwert würden.'^

So hätte von 300 Rekruten, die in der Neustadt unter-

zubringen waren, Pierre Du Bois 15 erhalten, obhg6 ä les

loger Sans aucun billet. Das Geridit ersucht das Kommissariat,

zu befehlen, dass wenn unter die französischen Bürger der

Neustadt wieder Vertheilung oder Taxen statirmden sollen,

stets Deputirte des französischen Magistrats oder

zwei französische Beamte gegenwärtig^ sein sollen. Und ^^leicli

unter demselben Datum erging die entsj)rechende Ordre der

Kamnier an den deutschen Magistrat der Neustadt Magdeburg.

Nicht so leicht war die Sache mit der Altstadt durch-

zuführen. Wegen der beiden durch Realeinquartirung ge-

schädigten Franzosenhäuser schreitet, da in Magdeburg nichts

auszurichten ist, der französische Magistrat zu einer

Beschwerde bei dem Ober-Gericht, unter Erkundigung, wie

die Sache in Beriin gehandhabt würde? Das französische

Obergericht theitt mit, dass in Berlin kein Bürger die

Soldaten der Garnison bei sich einquartire, sondern

sie (juartirten sich selber ein, wo sie wollten, und zahlten, der

verheirathete SoKlal 14 Gr., der unverbeirathete 10 Gr. für

den Monat. So enipfängcn die Hür^^er dadurch keine Be-

lästigiuig (aucune inconunodite). Die Bitte aber, dem Magde-

burger Magistrat seine Anmassungen zu verweisen , ging nun

den bekannten Schneckenweg durch das deutsche Cieneral-

Direktorium. Daher wieder der deutsche Magistrat seine Macht

zeigen wollte. Es wurden im Frühjahr 1730 die Gebrüder Oandil

nur mit emer noch stärkeren Real - Einquartirung bedacht

Dem Abraham schickte man 2 verheirathete Soldaten, des

einen Frau hochschwanger, mit sechs Soldatenkindem und einen
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dritten unverheiratheten Soldaten; seinem Bruder Pierre Gandil

Hinf Soldaten zu. Nun wurde Abraham herausgesetzt aus der

einzigen heizbaren Stube, die ihm noch geblieben war. Ermusste

mit seinen Kindern in einer srhlcchten Kammer sein Unter-

kommen siiclien. indcss seine Habe dem Diebstahl preisgegeben

blieb, da jedermann durch seinen Laden und Mat^azin gehen

nuisste. Abraham beschwerte sich von neuem. Wenn das

Land sich im Kriege befände, so würde man ja den Handel

unterbrechen. Aber hier liege keine Nothwendigkeit vor.

Seine Häuser seien mit Tonnen angefüllt. Die Kassen standen

offen. Dennoch ßlnde er bei seiner Behörde keinen Schutz

(23. März 1730). Am 13. Juni d. J. klagt er, sie hätten sich

von der Real-Einquartirung durch Zahlung von 2 Thlr.

monatlich för jeden verheiratheten, 1 Thlr. monatlich für

jeden nnverheiratheten Soldaten loskaufen müssen. Das

seien ausscrgewöhnlich hohe Preise (exorbitant). Uel)erdies

hätte Pierre's Haus, das 3CXTJ Thlr. zu erbauen gekostet,"

das der Kr>nig selber besucht und zur Entschädif^uni,^ des

llrbauers mit Braugerechtigkeit bedacht hatte, als ein neues

Haus laut Patent 12 Jahr von der Einquartirung befreit bleiben

müssen. Und warum gehe man von der durch den König

selbst festgesetzten Summe von 14 Gr. monatlich für einen

verheiratheten, 10 Gr. ftir einen unverheiratheten Soldaten:

einen Satz, den man ja gern zahlen wollte, ab?

Indessen die Magdeburger Kriegs- und Domainen-Kammer
verfügte, die Real-Einquartirung müsse um so mehr au den

französischen Brauhäusern haften bleiben, als die Brau-

nalirun<4 nut der Fabrik in ^^ar keiner Connexion stände.

Natürlich tritt dem das liencral-Direktorium bei (24. Juni 1730).

Allermindestens müsse der französische Magistrat für beide

Hrauhäuser Vergütung thun an die altstädtische Hürgerschaft,

resp. an die deutsche Serviskasse (5. August 1730).

Da nun aber die Gebrüder Gandil es verstanden, durch

Hochmuth, Anmassung und Verleumdungen sich bei ihren

eigenen Behörden» dem französischen Ober- und Untergericht»

unbeliebt zu machen, so warf ihnen ihr eigener Magistrat vor,

„ihre Berichte seien wirr und unwahr; sie zählten einen Soldaten
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sich «2, den ihr Vater einquartirt. Auch stehe es jedem frei,

für wenig Geld seinen Soldaten ausziK|uartircn. Auch seien

5 Thir. monatlich für zwei Kaufleiite, die einen so hoch-

beträchtlichen Handel treiben wollten, eine t^ar gerinj^e Al)gabe.

Endlich hänge es nicht vom französischen Magistrate allein ah,

jemanden von der Real-Kinquartirung zu eximiren. Auf Antrag

des Obergerichts entscheidet der König am 31. November 1730

dahin, der Vater GandU habe als Einquartirungsgeld monatlich

1 Thlr. 10 Gr., der Fabrikant Pierre GandU monatlich 10 Gr.

zu zahlen, Abraham GandÜ hingegen*) die Real-Einquartirung

zu behalten (rester charg^ du logement effectif des gens de

guerre). Uebrigens hätte der deutsche Magistrat kein Recht,

französische Häuser mit Einquartining zu belegen: das

sei Sache des französischen Magistrats". . . .

Auf jedem Gehiet haljen oft kleine Ursachen grosse Wir-

kungen gehabt. Hei einem ganz zufälligen Anlass — Schuster

David Karrer aus Schwaben wollte in die Pfälzer Colonie

treten — verfugte der König, damit in Zukunft allen Dispüteu

ratione der Einquartining und Wassergelder abgeholfen werde,

soll ein gemeinschaftliches Bilietamt und ein ge-

meinschaftliches Brunnenamt in Magdeburg errichtet

werden (27. August '1738). Dieses bei einer Angelegenheit

niedersten Grades aufgestellte Combinations-Princip konnte,

ja sollte nach dem Wunsch des General -Direktoriums von

den weittragendsten Folgen werden. Der französische Magistrat,

den die Sache so nahe an<4ini,% war weder vorher um sein

(iutachten angegangen, no( h auch nachher von dem Rescript

unterrichtet worden, insofern es sich ja zunächst nur um einen

pfälzer Schuster handelte. Deshalb bezeichnet es der

französische Magistrat in einer Eingabe an den König geradezu

als erschlichen: La religion de Votre Majest6 a 6te surprise.

Sei doch zu Aenderung gar kein Anlass, da alles in Magdeburg

nach dem R^lement vom 15. September 1709 wohl-

geordnet gewesen sei. Zwischen den drei Magistraten habe

es seit 1712 kernen Streit gegeben über die Einquartining.^)

*) Er war ein Krakehler. S. die Abschnitte «Pfarrwahl" und , Gericht".

**) Das Cedächtniss der Uemn ist kurz, weil — sie keine Akten leseu.
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Dazu komme, dass, falls das neue gemeiiiachafiJiche Bület-

iind Bnumenamt eingeführt würde, die Colonie dabei einen

ständigen Vertreter halten und besolden mflsste, wahrend

doch die Colonie schon behufs Krrichtinif^ französischer

Kasernen sich 2<!)00 Thir. geborgt und zur Verziiisunt^ über-

noninien hätte. Und dennoch würden die DeutschcMi allezeit

die Franzosen überstimmen und ihnen Schaden thun, weil sie ihre

pekunärcn Verhältnisse nicht kennen. Nur dreissig Ein-

wohner unter uns seien so gestellt» dass für ihre Zukunft gesorgt

sei : alle andern hätten nicht, wovon sie morgen leben sollen.

Auch ihre Häuser. seien verschuldet, zum Theil über

den Werth. Der Verfall der Fabriken sei so gross, dass

schon jetzt die Mehrzahl zusammengebrochen sei (la

plupart des fabriques des colonistes est tomb^e).^) Greife die

Gemeinsamkeit des Btlletamts um sich (la communautS du

bureau des logeniens), so würde der deutsche Gerichts-

diener in die Häuser von den Franzosen drin^^en, die doch kein

Wort deutsch verständen und so allerlei Missverständnisse ver-

ursachen, welche die bisher herrschende gute Ordnung stauen

würden. Die französische (Gerichtsbarkeit würde zu einem

blossen Schatten verflüchtigt (la justice fran^aise ne serait plus

qu*une ombre de justice). Ja bei dem traurigen Zustande der

Gesammtcolonie stände die Gefahr des Zusammensturzes
bevor (le danger de sa ruine). Diesem Schreiben an den

König fügte der französische Magistrat unter gleichem Datum

eine Bitte an den neuen Colonieminister (chef de la nation)

von Brandt hinzu, doch sein ganzes Ansehen dahin einzulegen,

dass hier alles beim Alten bleibe und das französische
(lericht nach wie vor die Einzelvertheilung des Colonie-

Contingents für Quartier- und Hmnnengeld beibehalte, in

(leniässheit des Standes und der (leldkräfte der einzelnen

Colonisten, wie sie ihm besser als irgendwem anders bekannt

seien. Hei dem Bnmnengelde zahlten sie noch immer, wie

man 1712 übereingekommen war, als (Kolonie 115 Thlr.,

obwohl seitdem die Colonie doch Zusehens abgenommen habe

(4. December 1738).

•) Den Beweis S. hier im Abschnitt „Industrie".
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Der neue Chef de la nation, Staats-Minister von
Brandt, bittet nun, im Namen des Conseil fran(;"ais, Seine

Majestät, entweder die Ordre vom 27. Antust 17o8 zu wider-

rufen, oder aber die franzr>sische ( olonic ausdrücklich von

dem gemeinsamen Billetamt zu eximiren. Denn wozu nütze

ein Conseil frangais, wenn das (General-Direktorium und die

Domainenkammern über Franzosen Anordnungen
treffen, ohne sie dem Conseil mitzutheilen ? Wie kann man
wachen über die Erhaltung der Colonieen, wenn man ohne

Wissen des Conseil Massregeln trifft, welche den Colonieen

schulden können (qui peuvent leur dtre prejudiciables)? Und
wie kann man von Seiner Majestät Befehle erbitten, ohne das

Conseil fran^ais gehört zu haben, um zu erfahren, ob jene

Befehle auch den Colonistcn zum Vortheil t^creichcii . oder

aber ihr Verderben nach sich ziehen (cntraincnt leur perte

apres eux)? Der Kernig habe ausdrückiicli i)cf()hlen, dass die

deutschen Behörden den Franzosen keine Befehle ertheilen

sollen, ohne Mitwirkung des Conseil franyais. Das wird nicht

gehalten (ce qui n'est pas observe) Die Magdeburger Colonic

sieche Zusehens dahin (la colonie de Magdeburg depörit

ä vue d*oeil). Das Quantum des französischen Kontingents

müsse darum eher vermindert werden, als erhöht (19. De-

cember 1738). Am 24. December 1738 trägt Colonie-Minister

von Brandt persönlich die Sache dem General-Direktorium vor.

Am 11. Februar 1739 nimmt letzteres die Miene an, als

wollte es dem Conseil fianyais die Hand bieten. Es schlägt

eine Neuregelung der Fincjuartirungs- und Brunnen-
(i e 1 d - V e r t h e il u n g vor — auf Grund des Berichts der

Kriegs- und Domaincn- Kammer von Magdel)urg. Und am
16. Februar 1739 schreibt die Königlich Preussische Kri^es-

und Domainen-Kammer des Herzt )i^thums Magdeburg an den

Magistrat der französischen Colonie ailhier: «Auf derselben

übergebene Vorstellung vom 12. huj., die vom Hofe an-

befohlene Errichtung eines gemeinschaftlichen Billet-

und Wasser-Amts mit der alten Büiigerschaft betreffend,

wird ihnen zu Anschaffung einer andern königlichen Ordre

eine vierwöchentliche Frist hiermit verstattet. Seind übrigens
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denen Selben freundlichst zu dienen willige. So fleht denn

der französische Magistrat von neuem, ihn doch mit dem
gemeinsamen Hilletaint zu verschonen (3. März 1739).

Allein bald genu«,^ ül)crzeugt sich flas Conseil franvais.

(iass ilcr K()nig-ürganisator weder soinc Ordre widerruft, noch

sie für unanwendbar auf die Colonie erklärt. Und so lässt

sich das Conseil herbei zu neuen Verhandlungen mit dem
General- Direktorium, in der Hoffnung, dass die Colonie

wenigstens nicht noch härter belastet wird als zuvor. Zu den

Verhandlungen über neue R^ements solle die G}lonie den

Direktor und einen Assessor abordnen, um die Lasten- Mann
für Mann (viritim) zu bezahlen. Im Fall der Ueberlastung

solle die Colonie sofort berichten (6. März 1739).

Es erfolgt die Deklaration vom 9. März : sie ist echt-

hohenzollcrsch. d. h. fest und freundlich zugleich. Hei dem
gemeinsamen Hilletamt soll es verbleiben. „Jedoch ist

Unsre Intention gar nicht, dass die dcjrtige Colonie darunter

leiden soll." Das französische Gericht habe ein paar
Membra zu deputiren, damit ^diesen Leuten keine Last

aufgeleget werde, worüber sie sich zu beschweren Ursach

haben.** Das allgemeine BiUet-Amt war gesichert, und

der davon seit 1709 gefOrchtete Untergang der Colonie

erfolgte nicht.

Um aber denjenigen, deren Geschäfte und Familien-

Verhältnisse eine Real-Einquartirung zu einer uner-
träglichen Last machten, entgegenzukommen, hatte man
schon 20 Jahre früher sich beim KcHiig die Krlaubniss erwirkt,

die beweibten Soldaten in Harraquen kaserniren zu dürfen.

Ich muss es den Militairhistorikern nherlas.^en, zu be-

stimmen, welchen Platz die französischen Kasernen von

Magdeburg in der (ieschichte der Kasernirung einnehmen.

Aber merkwürdig bleibt es immerhin, dass, während in Berlin

der Soldat noch sich einquartirte, wo er gerade wollte, die

Magdeburger Colonien es sind, welche, allerdings im eigenen

Interesse, die Kasernirung einfuhren. Die Soldaten scheinen

am wenigsten Kacksicht mit den Colonisten genommen zu

haben. Daher drückte diese „Fremden** die Real-Einquartining
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weit mehr als die Alt- Eingesessenen. Somit war es ein ge-

meinsames Interesse der drei Colonieen, jene fast unerträL;lich

gewordene Last auf anständige Weise abzuwälzen. Es fielen

nämlich an beweibten Soldaten auf die Magdeburger Kolonisten'*

in Summa 3(-)0Mann, und zwar _'70 auf dieDeutsch-Reformirten,

50 auf die Wallonen und 40 auf die Franzosen. Um die

(Kolonie-Bürger zu entlasten,'^ entschloss man sich daher drei

Kasernen,'^ eine deutsch-reformirte, eine wallonische und

eine französische zu bauen.

Die Franzosen, die das Unerträgliche der Störung am
meisten empfanden, mögen zuerst den Plan gefasst und durch-

geführt haben. Jedenfalls kaufte der französische Magistrat

vom Gärtner Paul Krottendorf das dreistöckige Haus
nebst ( J a r t e n vor dem alten U 1 r i c h s t h o r No. 1 zwischen

dem Wall und der inneren Stadtmauer am 2i. April 1718 für

800 Thlr. Im Kaufcontrakt wird als Kaufgrund angegeben,

dass die meisten Bürger der C olonie „beweibte Soldaten zu

halten unvermögend wären**. Am 3. Juni 1718 bittet das

Ciericht den König um Bestätigung des Kaufcontrakts, da die

Colonie grösstentheils aus Fabrikanten bestehe, welche, ihrer

kleinen Häuser wegen, die beweibten Soldaten nicht aufnehmen

könnten, fiir deren Ausmiethung aber (bis zu) 2 Thlr. monatlich

bezahlen mOssten; wodurch sie bei dem Verfall der Fabriken

zu Grunde gingen. Auf Anfrage des Königs, wie die Colonie

die 800 Thlr. KaufL^eld aufzubringen gedächte (27. Juli

1718), antwortet der fraiiz« )MS(:jie Magistrat, behufs Berichtigung

des Kaufgeldes, Einrichtung des Hauses und seiner M<)blirung

zur Kaserne, gedächten sie eine Anleihe zu machen von

2000 Thlr. zu Bisher habe jeder monatlich 1 llilr. 12 dr.

bis 2 Thlr. für die Austjuartirung gegeben. Fortan solle er

nur monatlich 1 Thlr. 6 Ggr. zahlen. So werden statt wie

bisher 60 Thlr., monatlich 50 Thlr.' einkommen. Davon

sollen die Zinsen des aufzunehmenden Kapitals berichtigt

und letzteres nach und nach abbezahlt werden. Darauf

hin erhält der Kaufcontrakt die königliche Bestätigung. Und
der Assessor Chätillon, der das Geld vorgeschossen, wird

Kendan t der französischen Kasernen- Kasse.

11
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Das Gebäude besteht aus 20 heizbaren Stuben mit

20 Kammern. Der Garten lehnt sich an die Stadtmauer.

Pour le logenient des gens de »^uerre werden angeschafft

23 Tische, 44 Hänke, 22 Schemel. 42 Bettstellen, 86 Betttüchcr.

43 Bettdecken, 39 Matratzen u. s. w. Am 14. März 1719

berichtet der französische Magistrat, er hahe 3000 Thlr.

aufnehmen müssen, und bittet um Frei holz zur Heizung

der französischen Kaserne. Holz, Licht und Thran wurden

gewährt Die für Einrichtung der französischen Kaserne

nöthigen Gelder waren in folgender Weise beschafft worden:

Voran mit dem guten Beispiel ging Pastor Jean Garnault,

welcher ä Tusage des barraques, namens seiner unmündigen

Tochter Henriette in Amsterdam, gegen Verpfändung des

Baracken-Grundstücks vor Antoine Fahre, assesscur et greffier

de la Justice frant,'aise de Magdebourg, am 26. September 1718

lOOoThlr. einzahlte. Ferner borgte derNadler Pierre Coulomb
300 Thlr., Frau Delcuze geb. Guichcnon 1CX> Thlr., Frau

Kaufmann Daniel Eynard, Fran^^^oise geb. Brugiiier ' Thlr.,

Lieutenant de la Chaumette in Neuhaidensieben 400 Thlr.,

Oberst -Wachtmeister de la Bergerie 500 Thlr., Wittwe

Lautier 300 Thlr. und Aureilhon aus Berlin 300 Thlr.

Am 4. August 1719 betrug die Gesammt-Einnahme 2731 Thlr.

12 Gr., die Gesammtausgabe 2713 Thlr. 2 Gr. 6 ^, ergab

Ueberschuss: 18 Thlr. 9 Gr. 6 ^. Bei der Einnahme waren

einige Kapitalien als „gegen französisch (!) Geld verwechselt"

aufgeführt und das Agio mit in Rechnung gebracht. So konnte

man die ganze Kaufsumme abbezahlen; Krottendorf quittirt

18. August 1719.

Man sah die Kaserncnschuld als vortheiihafte CleldanlaLje

an, und die ( )bliaationen gingen von Hand zu Hand. Am
24. December 1723 borgte auf die französischen Kasernen Frau

Eynard zu den 100 weitere 200 Thlr.; am 16. Juli 1736

Elise Reynet, verehlichte Seelmann gleichfalls 200 Thlr. Die

Obligation der Henriette Garnault ging laut Testament vom
17. Mai 1721 an ihre Erben Judith Susanne Garnault, Frau

des Kaufmanns Henri Feiet, und Magdalene Bouchet»
Frau des Manufaktur -Inspectors Hofrath Andrö Feiet; von
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Mcnri Pelet am 5. Noveinhcr 1738 (vor Notar Vierne) an den

fran/.(")sischen Gerichts-Asscssor und Rendanten der Kasernen-

kassc Jacques C'hatillon; die Obligation der Wittwe Lautier

vom -6. September 1719 auf den schwachsinnigen Kantorssohn

Matthieu Sainte Croix z. H. seines Kurators Matthieu Ravanel;

von diesem 3. Juli 1738 gleichfalls an Jacques ChfttiUon über.

Von den am 1. November 1718 durch Pierre Coulomb ein-

gezahlten (vom Strumpfwirker Guillaume Peiric aus Saint-

Ambrois im Languedoc*^ stammenden) 300 Thlr. wurde für

die unmündige Jeanne Parri — so schreibt sie sich selbst — am
2. Mai 1741 ihr Antheil mit 100 Thlr. zurückgefordert und

vor Notar Vierne ausgezahlt. Mit kleineren Summen be-

iheiligten sich Thiers, le Franc und Elise Kscoffrier,

\erehlichte H o i ss i e r.''^ Aus den Kinahmen der Kasernenkasse

wurden 2C0 Thlr. von der Schuld getilgt.

Nun aber hatte man im Jahre 1744 jene aus alten Ein-

wohnern und Colonie - Deputirten zusammengesetzte, durch

militairische Abgeordnete geleitete» etwas schwerföUige Servis-

GommlBfioo eingesetzt (bureau commun pour le payement

du servis). Bis dahin war nicht der Effektivbestand der unter-

gebrachten Soldaten massgebend gewesen, sondern die Bausch-

zahl 40. Dadurch konnten die Zinsen regelmässig bezahlt

und alljährlich ein Theil der Kasernen - Schuld abgestossen

werden. Denn für die 18C0 Thlr. waren 90 Thlr. Zinsen,

für Unterhaltung der Kaserne aber 140 Thlr., also 230 Thlr.

Unkosten zu begleichen. Die Militairbehnrde entschädigte die

Gemeinde mit 14 Gr, den Monat für den beweibten Soldaten,

auf 40 machte das 23 Thlr. 8 Gr. den Monat, also 280 Thlr.

das Jahr; folglich 50 Thlr. mehr, als die Unkosten der Ge-

meinde jährlich betrugen. Bis 1744 waren dem Assessor

ChfttiUon für die 1300 Thlr.» die er den Kasernen geborgt

hatte, seine Zinsen richtig bezahlt worden. Bis 1744 hatte

ferner die französische Colonie von Magdeburg als ihren An-

theil an der £inc]uartirung der beiden ordendichen Garnison-

Regimenter zu zahlen 83 Thlr. 23 Gr. Auch hatte am
17. Oktober 1740 Polizei - Assessor I ranyois Chazelon, dem

die Brunnentaxe und die Kontingentirung der Colonie

11*
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oblag, durch den Direktorats • Adjunkten Fahre als Rest

einer grösseren Abschoss- Summe, welche Seine Majestät

in Gnaden der Colonie bewilligt hatte, 17 Thlr. 8 Gr. extra

erhalten.

Seit der im Billetanit und der Servis - Conimi^sion be-

gonnenen ,,Combination der Colonieen" wurde der gesanimte

Etat ein anderer: der Staat sparte, die Colonie verlor. Nach

dem neuen Entwurf soHte nämlich die Colonie monatlich

115 Thlr. 14 Gr. zahlen, jährlich also gegen sonst ein Mehr
von 379 Thlr. 12 Gr. Dazu sollte nicht mehr die Theorie

von den 40 beweibten Soldaten bei der Servis-Entschädigung

zu Grunde gelegt werden, sondern der Effektiv • Bestand.

Ueberdies klagte die MilitairbehOrde über die schlechte Con-

struktion der Kasernen. Auch weigerte sie sich fernerhin,

den Zuschuss an Brennholz, Licht und Thran zu

zahlen. Ja sie drohte, die französischen Kasernen gar nicht

mehr zu beief,'en.

Und in der That erscheinen ja die Einrichtungen primitiv.

Die 20 heizbaren Zimmer waren durch Bretterverschläge

in 40 Wohnräume getheilt, so dass in jedem abgeschlagenen

Raum eine Soldatenfamilie wohnte. Für je eine solche Soldaten-

familie lieferte die Gemeinde Ein Bett von Krummstroh.

Einzelne Soldaten hatten ihr eigen Bett. Für diese sowie fflr

die in der Kaserne nicht unterbringbaren Soldaten — 4. August

1744 waren es 15 — musste die Gemeinde 6 Gr. pro Mann
und Monat bezahlen, dazu für das Bett 4 Gr.

Am 3. August 1746 (juittirt der Feldwebel Pfeil ,,Dass

ich von die frantz. Cullonie vor 13 Hetwaibte Mannschaften

von des Capitain von Kohr Grenadier CompaLjn. auff den Mann

4 Gr. und in Summa 2 Thlr. 4 (ir. Mattratzen-Geldt auff den

Monath July richtig Empfangen habe."

Als der Kasernen-Wächter Chollet am 10. De-

cember 1742 gestorben war, bewarb sich der Gärtner und

Colonie -Bürger Jean Dorgueil*) um die Stelle und erhielt

sie, während Garrigues, der Assessor, und Vierne, der

*) Er quittiit Jene su le pegemant si j'ai re;u le payement
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Greffier des Cierichts, die Ueberwachung der Kasernen und

der guten Ordnung im Garten übernehmen.

Da man nun statt der 40 in der französischen Kaserne nur

norh 21 logiren kann und den Franzosen a. 1747 nur der
15 Mann zukomme, so versucht es die Colonie immer wieder

durchzusetzen, dass ihnen nicht nach wie vor 40 beweibte

Mannschaften flberwiesen werden, die sie dann den einzelnen

Compagnieen vergüten musste. Dadurch hatte die Gemeinde

immer noch insofern einen kleinen Vortheil, als die General-

Ser\'is-Kasse ihnen die 40, pro Mann mit 10 (4 -|- 6) Gr.

njonatlich, entschädigte, eingeschlossen sieben Soldaten des

Regiments Honin, die kein Kffectiv - Quartier in den Kasernen

erliicllen. So kam es wohl, dass am 18. Juli 1747 C. C hatiilon

du prcnenu des casernes wieder endlich durch David Maquet

43 Thlr. Zinsen ausgezahlt erhielt. Die Kasernen -Kasse
behielt freilich niemand gern lange in Händen. Im Jahre 1744

hatte sie Isaac Bonte, 1745 Vierne, 1746 Maquet,
1747 Jean Granier, 1748 Mathieu Rouvidre,'1750 Godefiroi

Odemar, 1752 Paul Muri er, 1757 Going, 1758 Jacques

Pascal. Auch die meist aus Invaliden der Garnison besetzte

Stelle des Kasemenwächters oder Barackenschreibers, dem man
neben der Kascnie ein eigenes kleines Haus gebaut, ausserdem

in der Kaserne selbst Stube und Kammer, die er auch ver-

miethen durfte, angewiesen hatte, wechselte schnell, l's sind

1742 Chol! et, 1743 Dorgueil, 1747 Louis Simonet,

1752 Christoi)h Andres Ludew ig, bourgeois de cette colonie.

Der betreffende heisst bald Casemier, Surintendent, Huissier,

bald Gardien des Casernes .

Die französische Bargerschaft trat nun unter Leitimg des

Richters 2. M&rz 1746 zu einer Sitzung zusammen, in welcher

die am 28. December 1745 von Guischart (sie !) an Secr^taire

Vierne*) übersandten zwei Servis- Rechnungen de 1744 ge-

prüft und über die neuen Zumuthungen Beschluss gefasst werden

sollte. Durch Beschwerde beim Kommissariat franpais wurde

wirklich ein Aufschub der Neuerungen erreicht. Allein schon

*) geschrieben Wienner!

Digitized by Gopgle



— 166 —

am 3. November 1746 stellte Oberst von Scb el I endorf in

Ge^'enwart der Herren G arri <^ues undMaijuet fest, dass die

bisher gelieferten Wolinräume für je zwei Soldatonfaniilien

unzulänglich seien. Nicht, dass die Soldaten unter Friedrich II.

giösser geworden wären als des ersten l^riedrich Wilhelm

Riesen. Aber die Ansprüche waren gestiegen. Das französische

Gericht antwortet, bisher seien den Bewohnern der (vom

Prinzen von Anhalt so wie sie sind gutgeheissenen) französischen

Kasernen weder Unbequemlichkeiten noch Krankheiten er-

wachsen.

Es half nichts: die Kasernen standen jetzt im Verruf. Die

Vergütung durch die Serviskasse (Commissar Isaac Bonte) fttr

das logement efTectif betrug 1747 uKjnatlich nur 16 Tiilr. 16 (ir..

statt wie 1744 noc h 1*3 Thlr. 8 Gr. Ja sie ditVerirte ausser-

ordentlich, weil es dein (lericht bisweilen nicht gelang, statt

der vierzig beweibten Soldaten in der Kaserne mehr als einen

zu erhalten. Bald kam so wenig ein. dass man nicht einmal

die Zinsen bestreiten konnte. Als durch den Assessor und

französischen Gerichtsschreiber J. Chapat die Elisab. Escoffrier,

Gattin des tabatier Jean Boissier in Potsdam am 6. August

1747 ihr hier in Deposito liegendes Kapital von 100 Thlr.,

ein Legat des verstorbenen David Bdranger, sich zurück-

forderte, erhielt sie zum Bescheid, das Geld sei plac6 sur

les casemes, die Kasernenkassc aber befände sich in

Z a h 1 u n g s s t o c k u n g.

Die Lage wurde inuner Ijosei . insofern ("hatillon, der seit

Jahren selten Zinsen bekam, am 6. Novcml»cr 1746 und am
30. Januar 1747 seine 130C) Thlr. kündigte. Dabei fanden

sich nicht so viel Wohlhabende in der Gemeinde, um zur

Amortisation der noch unbezahlten Schulden, nach dem

bei Deutschen und l^fälzem gewohnhcitsmässigen Zinsiiiss, das

nothwendige Kapital vorzuschiessen. Das französische Gericht

bat desshalb den König, auf den Etat civil fran^ais durch

zehn Jahre 200 Thlr. jährlich anzuweisen, um die 92 Thlr.

12 Gr. Zmsen zu zahlen und die ausstehende Schuld zu

aniortisiren. Zum Verkauf der französischen Kasernen
könne das Gericht nicht rathen, da die Colonisteu nicht iuj
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Stande wären, in ihren eigenen Häusern so viel verheirathete

Soldater. zu lo^Mrcn. La conservation des cascrncs pour la

Colonie est Tobjet de son maintien: leur defaut entrainerait

sa totale decadence.

Der Köllig, unter Gegenzeichnung von Brandt, Arnim,

Bismarck, schlägt das Gesuch am 27. Februar 1747 ab, da die

Reliquat-Kassc zu c:anz andern Zwecken bestimmt sei:

auch litten ihre jetzigen Umstände nicht. Einen Thaler davon

zu missen. Schliesslich werden sie an den Chef des fran-

zösischen Departements verwiesen. Die Sache wurde immer

emster.

Eine neue Repräsentantei) - Versammlung wird

anberaumt, um Beschhiss zu fassen, wie unter Beibehaltung

der Kasernen die Gläubiger zu befriediL^^en seien? Am 5. Juni

1747 laden P^guilhen , Chatillon, Garrigues und Charton zum

22. Juni 1747 die Repräsentanten^'^ ein, sich sofort nach der

Predigt (a la sortie du prechej im Audienzzimmer zusanmien-

zufinden. Da nicht genug erscheinen, wird die Sitzung auf

den 5. Juli 1747 Mittwoch 9 Uhr früh verschoben. Man

schlägt nun vor, die Kasernenschuld auf die einzelnen

Coloniehäuser in der Art zu vertheilen, dass 2 Thlr.

vom Hundert der Feuer - Versicherung in drei Raten ein-

gezahlt werden — oder aber die Kasernen zu verkaufen.

Um der Colonie freie Beschlüsse zu ermöglichen, treten die

Herren vom Gericht ab. Jetzt erklären die GemeindeVertreter,

die wenigsten Colonisten seien im Stande, die Ucberlast der

Kin(iuartirung beweibter Soldaten zu tragen. Denn wolle man

Ruhe und Frieden im Hause haben, müsse man auch die

Soldaten-Frauen und -Kinder mit durchfüttern und sich von

jenen unerzogenen Personen alles gefallen lassen, die sich

obenein geberdeten, als wären sie Herren im F^ürgerhause.

Darum mdssten die Kasernen bleiben. Andererseits könne

man aber auch kein Geld auf seine Häuser nehmen. Der

Verfall der Fabriken und der Stillstand des Handels, sowie

die Ueberschätzung der Franzosen bei der Servistaxe gegen-

über den Deutschen bahnten seit 1744 den vollatändigen

Ruin der Colonie an (la ruine totale de la colonie). Die
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Hausbesitzer seien am kläglichsten gestellt (les plus miserables).

Um die Kasernen zu erhalten, müsste ein gut

T4ieil Colonisten ihre Häuser verkaufen. Der

Zinsrückstand beweist, dass die Kasernen nichts mehr ein-

bringen: könne man doch nur noch halb soviel Soldaten,

als geplant ^v,lr, unterl'rinij^en. Sie sclilugen deshalb vor,

einzukomnien um Gestattung einer Geldlotterie von mindestens

30,000 Thlr. zur Bezahlung der Kasernen-Schuld,
sowie um Erleichterung (adoucissement) der Servis-

taxe: einer Taxe, die darum heute unaufbringlich sei, weil

man noch immer Vio des Ser\'is der Gesammtheit zahlen solle,

obwohl vor 1744, wo dies Zwanzigstel festgesetzt wurde,

unsere Cölonie doppelt so reich war und noch einmal so viel

Mitglieder zählte.«' .

Das Gesuch der Gemeindevertreter vom 14. Juli 1747

scheint in den Häusern herumgetragen worden zu sein. Denn

wir fmden drei Wittwcn mit unterschrieben. Auch stammt

jeder Name aus einer andern Tinte** Allein die Anwandlungen

der Repräsentanz machten auf die C.'olonie-^ ;iäul)iger keinen

Eindnick. Auf ihren Antrag, < "hatillon an der Spitze, schlug

die Magdeburger Justice dem Berliner Obergericht vor, die

Taxirung der Kasernen anzuordnen und sie dann sofort

verkaufen zu lassen. Am 7. August 1747 sendet Pdguilhen

diesen Antrag an den Minister von Brandt. Am 8. August 1747

mdessen schickt er auch den Antrag der Repräsentanz nach —
Malhiautier, Maquet, Bouvier, Amal, Rafinesque, Charles —
in Anbetracht des zu erwartenden gänzlichen Verfalls der

Colonie lieber eine Geldlotterie über 60,000 Thlr. ZU

bewilligen, in der Art. dass die Loose bei der I. Klasse 18 Gr.,

bei der II. 1 Thlr. ö Gr., bei der III. 2 Thlr. 12 Gr., bei

der IV. 3 Thlr. 12 Gr. kosten. Der erste llaui)tge\vinn ist

auf (^M) Thlr., der zweite auf 3U0ü Thlr., der dritte auf

lOOC) Thlr. angesetzt.

Nun berichtet das Französische Departement in Berlin

an das General - Direktorium*', dass behufs Bezahlung der

vom fraosOsischea Kaseraenbau herrOhrenden 1800 Thlr.

Schulden die Magdeburger französische Colonie eine Geld-
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lotterie zu unternehmen gedenke. Das General - Direktorium

gal) am 27. November 1747 seine Zustimmung. Vierne , der

in Berlin die Sache weiter betreiben sollte, erhielt durch

Vignolles eine günstige Antwort.*' Am Z2* November 1747

erschien des Königs eigenhändige Genehmigung, wofür 10 Thlr.

an die Kekrutenkasse zu zahlen war. Andere 17 Thlr. waren

an VignoUes zu zahlen, darunter 4 Thlr. 19 Gr. pour la

correspondence et solUcitation.

Mit jener blossen königlichen Erlaubniss war ja freilich

noch kein Geld gewonnen. Ja es frug sich, ob man über-

haupt etwas bekommen w^irde. Denn schon vorher hatte das

deutsch-reformirte und das wallonische Presbyterium

auch ihrerseits eine königliche Lotterie-Erlaubniss erhalten.

Und beide Hehörden wiinschten lebhaft, dass die französische

Lotterie nicht eher angenommen würde, bis die ihre nicht

abgeschlossen sei. Die Franzosen erbieten sich nun, auf ihre

Lotterie ganz zu verzichten gegen 2500 Thlr. für das fran-

zösische Privilegium, welche in vier Raten, jedes Mal nach

Abschluss der betreffenden Ziehungsklasse, an die französische

Kasse zu zahlen wären. Andernfalls soll gebeten werden, die

Summe von 1800 auf 2000 Thlr. erhöhen zu dürfen, „da

sonst wenig Gewinn sei.** In dem Waisenhause, welches den

Wallonen und den Dcutsch-Reformirten gemeinsam war, hielt

man am 4. Januar 1748 eine Sitzuni,', in welcher von den

anderen Reformirten vorgeschlagen wurde, hinter den 4 Klassen

die franzr)sische Lotterie als 5. Klasse zu über-

nehmen und dann den l'ranzosen ein Viertel vom
Gesamnitgewinn, deductis deducendis, zu überlassen. Als

Baargewinn erwarteten die Franzosen von ihrer Lotterie im

besten Falle 3300 Thlr., die deutsch-reformirte und wallonische

Gemeinde von der ihren 9710 Thlr. Wollten die Franzosen

sk;h keinen der gemachten Vorschläge gefallen lassen, müsste

man dem Hofe überlassen zu entscheiden, welcher Lotterie

der Vortritt gebohrt : das Publikum werde dann zeigen, welche

es für die vortheilhafteste erachte. Tags darauf nahmen die

französischen Rei)räsenlanlen (ausser dem Richter 16 Personen)

den Vorschlag an und wählten als französische Lotterie-
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Kommissare den Major Richard, Assessor Charton,
Vierne und Cuny. Diese erbieten sich, die Loose gratis zu

vertreiben, falls es die „Kullektantcn"" der beiden andern

Kirchen auch f^ratis thun. Zwei Tü<;e darauf weigern sich

dio Repräsentanten der Wallonen und Deutscli - Reformirten

die französischen Deputirten zu all und jeder Sitzung, resp.

Ziehung zuzuziehen. Es scheine ein ungerechtfertigtes Miss-

trauen obzuwalten. Um die Sache nicht fallen zu lassen,

treten Charton und Vieme zurück, Richard und Cuny möchten

«auf Treu und Glauben" mitunterschreibeii, „unter Verzicht

auf Theilnahme an den Sitzungen.

In einer Versammlung der Vertreter der drei Gemeinden

am 11. Januar 1748*^ wird beschlossen, dass nach bcendij^ter

Lotterie den IVaiizo^^en eine coniplette Rechnung über-

reicht und ein Viertel der Baareinnahme ausbezahlt werden

stjll. Am 2-, Januar 1748 bittet man denniach für ein

gemeinsames Patent auf die conilnnirte Lotterie
und. die königliche Genehmigung ergeht unter dem 7. Februar

d, J. Die Lotterie balancirt nun auf 130,900 Thlr., in der

Art, dass bei 8008 Gewinnen, in L Klasse 800 Loose ä 1 Thlr.,

in II. 1200 ä 2 Thlr., in IIL 1500 k 3 Thlr., in IV. 2000

ä 4 Thlr., in V. 2500 k 5 Thlr. stehen. Doch kommt man
nun 80 sehr in* den Geschmack der Sache, dass am 26. März

1748 beschlossen wird, 10 % vom Gesammtgewinn zu dekurtiren

und daraus eine VI. Ziehungsklasse zu bilden, so dass es

sich nun um 12,(T)0 Loose handelt. Die Hauj)tf^e\vinne

difleriren zwischen bJD, l'iiX), 2(XX), 3(X(). f/OJ und

il*,00( > Thlr. Das Direktorium der combinirtcn Lotterie weist

Namen auf wie die Kommissare der Pfälzer Seine Exccllcnz

General -Lieutenant der Kommandant von Bon in und die

Kriegs- und Doniainen - Käthe PIessmann und Burghoff.

Dazu als königliche Deputirte Consistorialrath Kuhn» Prediger

Benjamin Bocquet, Caftonicus Schroeter, Bürgermeister

Riquet Von unserer Colonie gehörten zum Direktorium

Assessor Bartolom^ Charton, David Maquet, Baltasar

Arnal, Jean Jac(|. Hubert, Jac. Cuny und der Neustädter

Alb. Dubois. Zu kauten sollten die Loose sein bei sänimt-
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liehen Preshytcrien der prcussischen Monarchie. Die etwa

ührig hlcihenden Loose spielen hei der VI. Klasse mit. Da
von den 12,0C>Ü unverkauft 4629 Loose blieben, so ver-

ursacht das einen Verlust \on 3456 Thir. 19 Gr. Noch am
9. November 1750 hat die französisch-reformirte Kirche ihren

Antheil am Baargewinn nicht erhalten. Die Deputirten werden

auf vier Wochen später vertröstet. Am 2 2. Decembcr 1750

wd das auf 2681 Thlr. 18 Qr. 2 Pf. festgestellte Viertel*)

ausgeliefert.

Da nun die französische Käsern enschuld bis zu jenem

Ta^'c auf 2 IST) Thlr. 23 (ir. 6 Pf angewachsen uar, so

konnte Major Richard nicht bloss sofort alle Cdäubigcr be-

friedigen , nebst 5( ) Thlr. 9 Gr, 9 Pf. agio. des niauvaiscs

espcces, sondern es blieben für die Kasernen - Kasse noch

475 Thlr. 8 Gr. 11 Pf. Rest: eine Summe, die freilich aus

sn mannigfachen Münzsorten**) bestand, dass die königliche

Münze in Berlin sie nur zu 450 Thlr. 21 Gr. 5 Pf. rechnete.

Die Justice berichtete 5. Januar 1751. Am 29. d. M. ge-

nehmigte der König den gesammtcn Abschluss der Lotterie.

Ueber die ebengedachte Restsumme soll die Justice haften

und alljährlich dem Ober-Direktorio Rechnung legen.

Man beschliesst nun 20 Thlr. von den Zinsen in der

Weise zu verwenden, dass 2 Thlr. jährlich für (bis Magde-
burger Intelligenzblatt, dass jede Kirche halten inusste,*^

für Hesoldun«^ des Strasseninspektors^** 10 Thlr. und für

einfache Kleidung***) des Gerichtsdicners*^ 8 Thlr. aus-

gegeben werden; die Zinsen vom Rest endlich in die

Kasernen-Kasse fliesscn. Die 450 Thlr. übernimmt auf

Wechsel Bouvier et fils mit 4 % zu verzinsen, bis sich

höhere zuverlässige Zinszahler melden. Zunächst erhält davon

150 Thlr. zu 5 ^ die Wittwe Bock geb. Laurent auf ihr

Haus „bei der Windmühle". Dann Jacq. Eyraud lOÜ Thlr.

zu 5% auf sein Haus. Am 1 1. Februar 1754 übernimmt

•) Der ge^nnnte BaargiAvinn beltug lU.727 Thlr, 6 Pf.

••) Batzen, bairisch Gold, Louisd oi, Schild- und SotiiRii-lTialer, Braun-

schweigische 5 Thlr -StClck«-. tfirkisrhe Dukaten, audl 2 falsche.

***) Uabiilciuent aussi inodique que possible.
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Gärtner Sudhoff nebst l'rau. geh. Matthieii, die restirenden

200 Thlr. zu 5 % auf sein Haus am Neuen Weg, Indessen

nach dem auf Grund der neuen Hyi)Otheken - Ordnung aus-

gestellten (jutachlen der Fiskale Gustine und Rocard sind

von den drei Hypotheken zwei darum nicht ausreichend, weil

der Pfälzer Bock und Eyraud Häuser nicht unter fran-

zösischer Gerichtsbarkeit stehen. Die von der Wittwe

Bock zurückgezahlten 150 Thlr. abeniiinnit nun Assessor

Charton zu 5 %.
* Während das Gericht fOr die altstädter Hugenotten sorgte,

kamen Klagen auf Klagen aus der Neustadt Die Neuatädter

waren in Senissachen noch schlimmer daran.*® Sämmtliche

comhinirte pfalzer und französischen Colonisten der Neustadt

hatten den 5. Theil desjenigen, was auf die Neustadt gefallen,

getragen, die übrigen Einwohner die andern vier Theile. Dabei

ist alles ruhig verbliel)en. Die um 1730 vorübergehend zwischen

den Colonisten und den übrigen Einwohnern der Neustadt

vorgekommenen Irrungen waren von der MagdeburgerDomainen-

Kammer gehoben und jene Vertheilung bestätigt worden.

Obwohl die Colonisten in Wirklichkeit weder nach Anzahl

der Häuser noch auch der Bürger und Einwohner den 5. Theil

der Neustadt ausmachten, remonstrirten sie dennoch dagegen

nicht. Allein im Jahre 1745 sollte eine neue Vertheilung

stattfinden. Durch diese wurde den Colonisten eine solche

Last aufgelegt, dass sie darunter zu erliegen fürchteten. .^Ins-

besondere, s(j klagt der Vierlelsineister Abraham Bonte am
14. August 1745 für sich und sämmtliche Neustädter Colonisten,

wird die Nahrung, welche einige von uns bei dem Brauen
und Brandtewein-Brennen haben, nach und nach zu

vernichten und mithin unsrer Colonisten Privilegia per indirectum

zu destruiren gesucht Der deutsche Bürgermeister der Neustadt,

F Öls che» besitze selber ein Brauhaus. Sie hätten sich desshalb

an den Colonie-Commissar, Kriegs- und Domainen • Rath

Plessmann gewandt. Die combinirten Colonisten machen
kaum den 7. Theil der Neustadt aus — (Franzosen waren

darunter die allerwenigsten). Denn in der Neustadt sind von

669 Häusern nur 95 colonistische , von 871 Einwohnern nur
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125 Colonisten. Und nun sollen sie den 4. Thefl der auf

Neustadt fallenden Servisanlage und Einquartirung aufbringen,

davon allein die Wittwe (Jranimont 8 Thlr. 5 Gr. 4 c)

inunatlich , Samuel Panhuis aher 12 Thlr. 16 Gr. 8 ^

monatlich = 152 Thlr. 8 Gr. jährlich anServis! Und dabei

sind nur 4 Compaguien als Neustädter Garnison vorausgesetzt

;

es liegen aber schon jetzt 5 darin. Demnach müsste Panhuis

schon jetzt 190 Thlr. 10 Gr. Servis zahlen und dadurch seinen

Untergang beschleunigen. Auch habe man gar nicht in Betracht

gezogen, dass, die da viel brauen und brennen, auch viel

Gesinde halten, nähren und lohnen müssen. Dabei thäten

Wittwe Grammont und Samuel Panhuis ihren Neustadter

Mitbürgern nicht den geringsten Abbruch, da sie in der Neustadt

selbst gar kein Bier (!) und von Branntwein höchstens die eine

Hälfte dort debitiren. In der Altstadt hingegen gäben die

besten Brauhäuser monatlich 1 Thlr. 8 Gr. bis 1 Thlr 16 Gr.

Servis. Es sei nicht abzusehen, warum die Neustadt nach

einem andern Modus contribuendi als ihre AU- und Hau])tstadt

regulirt werden solle, um so mehr, als es in der Altstadt

Magdeburg Bürger giebt, welche mehr Tausende,
als diejenigen Colonisten, so in der Neustadt die stärkste

Nahrung treiben, Hunderte des Jahres nVerkehren** und

gleichwohl monatlich mehr nicht, als höchstens 4—^6 Thlr.

Servis zu erlegen haben. Statt der bisher aufgebrachten

634 Thlr. 6 Gr. sollen sie fortan, bei 4 Compagnien schon,

833 Thlr. 2 Gr. als combinirte Colonie aufbringen. Der

Viertelmeister solle, nach der neueren Hinrichtung, jährlich

24 Thlr. für seine Bemühunj^^en erhalten. Er, Bonte, wolle

lieber umsonst, wie bisher, dienen, als die ( oloiuc

beschweren helfen. Der König werde allergnädigst erwägen,

wie sehr viel der ganzen Commune daran gelegen, dass

^einige unter uns seien, welche 1 Thlr übrig haben''. Sie

seien bereit, obwohl sie kaum den 7. Theil der Neustadt aus-

machen, den 6. Theil des Servis zu tragen; schlimmsten

Falles, wie bisher, den 5. Theil zu übernehmen. Am 8. December

1745 berichten v. Graevenitz und Plesmann, die Colonie habe

allerdings bisher den 5. Theil getragen, nicht weil sie so stark
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sei, sondern „zu Unterhaltung beständiger Liebe
und Verträglichkeit mit den Teutschen**.*) Erst als

Advocatus Fe Ische (sie), welcher Syndiciis bei den deutschen

Hraiicrii ist, Nehenbürgeriiieistcr der Neustadt wurde, habe er

es bei der Doniainenkanimer durchjijesetzt , dass auf jeden
W i s p c 1 (i e t r e i d e zum Hrauen und Hrenncn ein besonderer

Satz gemacht wurde, da doch der Servis keine Nahrungssteuer

ist und es vonichmlich darauf ankommt, gutes Getränke zu

liefeni. Dadurch vornehmlich diejenigen (*n 1 on i e- Brauer,
welche den Bier-Debit an die Eximirten und
Colonisten in der Alten Stadt Magdeburg ex

privilegio als ein Praecipuum haben, vor den teutschen

Brauern dermassen hoch angelegt werden mussten. Es sei

billig, dass sie nach wie vor den 5. Theil des Gesammt-Servis

der Neustadt tragen. Andernfalls müsste man die Taxe nach

dem Excmpel der Alten Stadt Magdeburg festsetzen. Auch

sollte verfügt werden, dass .Juiohin'' der Bürgermeister Felschc

„zu Abwenduni,^ alier ferneren Unruhe weder directe nocli

indirecte sich in dieser Sache weiter mehren solle.** — Ronte

hatte grosses Glück. Auf königlichen Befehl vom 23. August

1746 wurde das Quantum der beiden Colonieen der Neustadt

auf 8 Thlr. — Gr. 2% Pfg. monatlich gemindert Demnach

hatten sie fortan nicht einmal den siebenten Theil der

Gesammtheit zu tragen. — Nicht so mächtige Fürsprache wie

Abraham Bonte, der Seifensieder, Lichtzieher und fran-

z<>8ischer Bürger durch königliches Dekret vom 20. November
1720,** fanden andere „Franzosen**, wie z. B. der Sprachlehrer,

Arcintekt und Mathematiker Cuche aus Xeuchätel.^*

ICs lag in der Natur der Sache, dass insofern die fran-

zösischen l'-xulanlen an allen Vorzügen, in Magdeburg wohnen

zu dürfen, Theil haben wollten, sie, sobald ihre Frei-

jabre verflossen, auch ihren Theil an den städtischen

Steuern tragen mussten. Nur allein der französische

Magistrat wusste genau Bescheid und war stets im Laufenden,

wer jedes Mal von den Colonisten noch Freijahre zu geniessen

*) Eine Motivirung h U Louis XIV.

!
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hatte. Darum steht er da als der gewiesene Vertheil er

der auf die französische Bürgerschaft entfallenden

städtischen Steuer- Quote. Wer mit der Untervertheilung

sich nicht befriedigte, aj)pellirte vom französischen Magistrat

an das für die Franzosen ein<i;csetzte () rtskoniniissariat,

d. h. in den ersten Jahrzelmten an Dero bteinhäuser, resp.

an den Kommandanten der Stadt.

So war es gelungen, auch für die Wasserkunst, welche,

vom König Friedrich I. 1701 an<^clc<,t, durch unterirdische Röhren

schon damals die Altstadt mit Wasser versorgte und gegen

einen Kanon von 800 Thlr. am 7. Februar 1703 der Stadt

übergeben worden war/* die entsprechende Quote mit der

französischen Colonie zu vereinbaren. Die erste Quote betrug

46 Thlr. Da aber allerlei Reparaturen vorzunehmen waren,

erhöhte man die Colonie im Jahre 1707 auf 135 Thlr. Nun
machte sich ein Widerspruch geltend. Pierre Cr e gut, Josue

Plan, Pierre Perrin, Antoine Marre, Pierre Coutaiid,

Hercule Vierne, Dominique Coste und Franc« 'is Meffre,

deren Häuser am Elbstrom lagen, bitten um Excinption vom

Wasserkunstgeld, weil sie, als nahe der Elbe wohnend, sich

dieses Röhrenwassers nicht bedienten, auch bei der ersten

durch den deutschen Magistrat getroffenen Anlage nicht mit

angesetzt worden seien. Vielmehr sei ihnen dies Röhren-
wasser schädlich, da es auch ihre Keller unter Wasser

setze. Indessen am 24. December d. J. sentirt Dero Stein-

häuser, dass diese französischen Färber und Gerber
an dem Röhrenwasser bei entstehender Feuersgefahr allerdings

participiren. Auch sei jetzt ein Generalwerk daraus gemacht,

für alle ohne Unterschied, seien sie Einwohner, Exiniirte oder

('apitulares. So ki'uuiten sie sich nicht ausschliessen, von jedcin

Hause, wenn auch nicht 6—8 (Jgr., so doch 4 Ggr. Brun ncn-

geld (taxe pour les fontaines) zu zahlen. Da nun diezweite

Einschätzung durch das franzr)sische Gericht geschehen war,

so wies auch der Minister Barthoidi der Bittsteller Ansprüche

(5. Januar 1708) zurück.^*

Nun aber erhöht der Magistrat die Brunnentaxe für die

Colonie von 135 auf 140 Thlr. Am 3. Ai^st 1713 klagt
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daher die franz(Vsi8che Justice und Police, die Colon ie

stände am Rande des Abgrunds und könne die

240 Thlr. Brunnen^eld nicht aufbringen. Es traten neue

Verhaiullun«,'en ein und der französische Ma<<istrat er-

klärte sicli wiederum bereit, in (leinässheit der mit dem deutschen

Magistrat vereinbarten (Juote, die U ntervertheiiung inner-

halb der Colonie vorzunehmen und auszuführen.

Allein jetzt kam der deutsche Magistrat auf den seltsamen

Einfall, dem französischen die Einsicht in die Rechnungen der

Wasserkunst zu verweigern, so dass der Richter sich nicht

überzeugen konnte, ob die Bestimmung der Quote eine ge-

rechte und billige sei. Auf Beschwerde des französischen

Magistrats, beantragt das Grand Directoire, gez. Cnyphausen

und Forcade, dem deutschen Magistrat aufzugeben, dem pßQzer

und französischen die Einnahme- und Ausgabe-Register vor-

zulegen, ])our fixer suivant re<|uite le contingent des ("olonies

franvaisc et palatine; um so mehr, da ja die Cc)lonie sich

anheischig mache, dem anzulertif^'onden Reglement sich zu

unterwerfen. So ergeht denn am 1. August 1721 ein Dekret,

die französische Colonie solle zur Unterhaltung der Wasserkunst

beitragen. Damit sie aber nicht übersetzet, sondern ihr Beitrag

proportionirlich eingerichtet werde, sollen die Wasserkunst-

Rechnungen des Altstädüschen Magistrats denen Colonieen

communicirt werden. Dem habe sich auch das Magde-

burgische Kriegscommissariat zu unterwerfen. Nun ladet der

deutsche Magistrat die Montaut und Fahre von der fran-

zösischen, den Hofrath (luischard von der pfälzer C olonie

ein. Die l^runncnL(cId -Rechnungen legt er auf den Tisch,

rücksichtigt darauf, zieht sie aber zurück, ehe eine Mittheilung

oder Prüfung stattgefunden hat. Dessenungeachtet willigen

die Colonie-Vertreter ein, dass die Rückstände bis Johannis

1720 der französischen Colonie mit 1 10 Thlr., die der

wallonischen mit 100 Thlr. jährlich berechnet werden. Noch

fehlte aber die Regulirung für die Zukunft. Der französische

Magistrat kommt auf seine erste Bitte zurück und spricht den

Wunsch aus, auch für die Zukunft den Zahlfuss von 110 Thlr.

pro Jahr festhalten zu dürfen. Am 16. Januar 1723 ergeht
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ein genehmigendes D^ret, welches dem altstädter Magistrat

das Edikt vom 1. August 1721 ernstlich einschärft.*^ In der

Sache selbst kam man nicht weiter. Nun aber nahm,

Dank der inuiier melir bekannt werdenden antifranzr)sisclien

tiesinnun^ des Soldatenköni^s , die Zahl der französischen

Bürger und besonders die der vermögenden französischen

Kaufleute und Fabrikanten reissend al». Ks ist dies Geheimniss

bald ein so öffentliches, dass der deutsche Magistrat, um die

französischen Steuerzahler nicht ganz zu verlieren, dem fran-

zösischen Magistrat anbietet, das Wassergeld der Franzosen

am 10. Juli 1725 von 140Thlr. jährlich fär die Gesammtcolonie

auf 11 5 Thlr. herabzusetzen« Wenn ein Berg erst in*s Rollen

kommt, ist er schwer aufzuhalten. Auch unter Friedrich

dem Grossen wächst in allen Colonieen die Armuth und das

llungerleiden der Exulanten, während ihre Zahl schwindet.

Unter Friedrich II. gingen die französischen Colonieen von

Torncjw. Hohenfinow, l'otzlow, Cottbus, Minden ein. Die

andern nahmen reissend ab, seit 17r>( ) bis 1780 z. H. in Herlin

von 6592 auf 5336, in der Kurmark von IVf)*» auf 1039, in

der Mittelniark von 7306 auf 6066, in der Ukermark von

1 135 auf 1075, in der Altmartc von 331 auf 187.'« Aehnlich

in der Provinz Sachsen und insbesondere in Magdeburg.

Die Wassergeldquote von 115 Thlr. liess sich nicht mehr

halten. Nach dem Vertrag vom Januar 1 744 hat die Colonie

in Magdeburg für die Gesammtheit all' ihrer Häuser jährlich

nur noch 10 Thlr. Wasserkunstgeld /u zahlen.^* Dabei ist

jedoch nicht inbegrifien d.iNjenige, was für das Laufwasser
zum Brauen besonders entrichtet werden niiiss, nocii das

aus den privaten Wasserpfählen in oder bei einigen

Häusern abgegeben wird, wofür die Colonisten dieselben Sätze

zahlen, wie die Altbürger. Dies Wassergeld (ur die rft ent-

lichen Brunnen wird von 6 zu 6 Jahren neu festgesetzt. Ueber

die inzwischen erfolgte Ab- und Zunahme der Colonie hat

der französische Magistrat an den deutschen jedesmal vor

Ablauf der Frist zu berichten. Eine gemischte Kommission
aus 5 Deutschen und 2 Franzosen (Hofrath Bemard

und Assessor Charton) untersucht und entscheidet. Von

12
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1750—175^ wird, angesichts der weiteren Abnahme der
Colon ie um 18 Häuser, das Wassergeld von 70 auf 50 Thlr.

für die nächsten 6 Jahre herabgesetzt. 01)\vohl es dem armen

Mann schwer fällt, das Wassergeld in ediktmässigen Münzen zu

bezahlen, so muss doch darauf gedrungen werden, da der

Kassirer die Kurs-Differenz nicht aus seiner lasche ausgleichen

kann. Der Vergleich vom 21. September 1751 wird durch den

Bürgermeister und Rath (gez. Nising, Consul) bestätigt (17. Januar

1752). Auf diese Weise schien das Wassergeld wohl ge-

ordnet, als Anfang 1753 eine neue Schwierigkeit auftauchte.**

Die abgedankten Offiziere und die Rentner weigerten

sich zuzusteuern, da sie ja auch keinen Ser\*is zu zahlen

hätten, grade wie in Berlin. Darauf weigerten sich auch die-

jenigen, welche selbst B run n e n in ihren Gehöften hatten

und dafür extra steuern nnissten, während doch die Deutschen

für die Kun^tpfähle in ihren Häusern nicht steuerten. Weiter

sind die Ik'wohner des Dom viert eis von dem Wassergeld

frei, weil dies Viertel seine eigene Wasserkunst hatte. Kndlich

wollten natürlich auch die nicht beitragen, welche noch die

15jährigen Freiheiten genossen. Die Justice fand diese

Gesichtspunkte zutreffend. Da nun aber bisher alle fünf

Klassen mit eingerechnet worden waren, so fragt sie in

Berlin an, wie es künftig zu halten sei (7. Februar 1753)?

Im Grand Directoire gehen die Ansichten auseinander.

Humbert meint, es käme ihm vor, als wollten die Franzosen

mit eingeschränkten Armen zusehen, wenn es bei den

Deutschen brennt.*) Fe riet berichtet, in Berlin seien von

der Wassersteuer nur die (lenicsser der 1') l'reijahre eximirt.

Milsonneau räth eben die zu cxiiniren, die aucli vom
Service eximirt seien. Danckeiman n . Da seit 5U Jahren

sämmtliche Colonisten, ausser den verabschiedeten Offizieren

zum Wassergeld beigetragen hätten, so sei kein Grund, sich

davon zurückzuziehen, seitdem es von 135 Thlr. auf 50 Thlr.

herabgesetzt worden sei. Da man sich nicht einigt, wird am
1. März 1753 entschieden: «Es muss auf dem bisherigen Fuss

•) Es wäre die Ucbcisttiuiig des Spiuclis von Frau Drehne in's

FranzAsiscbe.
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gelassen werden." Nun geht die hiesige Justice mit Wasser-

geldunilage auch gegen die verabschiedeten Offiziere

vor. Doch schon 14. Juni 1753 berichtet Major Marc Amy
Richard nach Berlin, alle gedienten Offiziere, gleichviel ob

pensionirt oder nicht, seien auch bei den Deutschen von der-

gleichen Steuern frei. Desshalb bittet er, ihn bei seiner

Exemtion zu belassen. Das Grand Directoire verfügt am
4. Juli d. J.

„wäre es an dem, so folgt der Schluss von selbst,

dass ihr ihn desshalb niclu weiter hcunruhigen müsst" : „An
den franzr>sischen Ju^^e zu iMaf^^dcbiirg."

Wie selbstrcdeiul übrigens die Verpflichtung der fran-

zösischen Bürger auch zum Wachtdienst 1767 galt, erheilt

aus der Thatsache, dass Samuel Cirunewitz, französischer

Bürger durch Eid vom 6. März,"® eilf Jahre später, am
28. April 1778 den Bürgerbrief zurückgeben musste, sobald er

erklärte, den Wachtdienst könne er nicht leisten noch be-

zahlen. Darauf hin wurde sein Büiigerbrief „feierlich ver-

nichtet" Wie drüben, so jetzt hüben.

Doch war es der französischen Kasernen-Verwaltung
nicht zu verdenken, dass sie der Colonie bessere Einnahmen

zu verschaffen suchte Denn sobald sich die Nothwendigkeit

grösserer Reparaturen herausstellte, kfjnnte die Kasernen-Kasse

gar leicht wieder zahlungsunfähig werden. Am 20. Januar 1755*^'

kununt das französische Gericht darauf zurück, dass die Wohn-
räume in den Kasernen, wie vor 174ö, für je zwei ver-

heirathete Soldaten genügten. Beweis: es hätten je zwei

von ihnen nodi an je einen Soldaten ihr Zimmer vermiethet;

ein dritter seine verheirathete Tochter nebst Schwiegersohn

bei sich eingemiethet Dazu verlangten neuerdings auch die

7 nicht logirten Soldaten vom Regiment Bonin statt 4 Gr.

10 Gr. Entschädigung, da ja die nicht logirten Soldaten der

andern Regimenter zugestandenermassen 10 Gr. monatlich er-

hielten.** Auch verursache es viele Reparaturen, dass

vom Regiment Horrk jedes Jahr neue Soldaten konunen, statt

dass stets dieselben wohnen blieben, wie beim Regiment Honin.

Daher wird die Kriegs- und Domainen -Kammer ausgegangen,

fortan sämmtliche 40 Soldaten wieder in den französischen

12*
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Kasernen wohnen zu lassen, oder aber auf die Colonie nicht

mehr als die 23, die Wohnung fänden, anzuweisen.

Die Gutachten der militairischen Chefs sind interessant.

Am 5. Februar 1755 sentirt Marschall von Bieberstein,

schon deshalb ginge es nicht an, in jeder Wohnung zwei

beweibte Soldaten zu placirer, „weil sie alsdann nur die Hälfte

des zu einer jeden Baraque destinirten Holzes und übrigen

Douceurs (!) als Thran (!) u. dgl. gemessen und dadurch in

Absicht der Menage Schaden leiden würden.*' Um dieser

G6ne willen habe er jenen zwei „unbeweibten" Musketieren

gestattet,'^) noch je einen unbeweibten Soldaten bei sich ein-

zumiethen, um durch deren Servis sich für den Schaden zu

soulagiren.** j Unbeweibte Leute haben keine andern Geräth-

schaflen als ihre Toiirnister und Gewehr. Beweibte aber

brauchten für ihre Kinder und Geräthschaflen noch drei Mal

so viel Raum,***) als ein lediger Bursche. Vor der Campagne

hat meine Compagnie in den deutschen Baraquen am Ulrichs-

thor gelegen. Die sind sehr logabel für zwei beweibte, und

sind nie Klagen gekommen. Die französischen Baraquen aber

seien zu enge und in schlechten Zuständen.

Herr von Prignitz höhnt über die kleinen Stübchens

und zwei halb so grosse Löcherchens,*' welches die Kammern

dabei vorstellen sollen. Er bestreitet, dass jemals 40 Mann

dort gewohnt.!) Betreff des einen „kinderlosen" Soldaten,

der Tochter (\) und Schwiegersohn aufgenommen, so sei

letzterer ein l'reiwiUhter imd deshalb nur Nachts zu Hause.

Dennoch ist ihm befohlen worden, von da ausznzielien. Bei

zwei fremden Familien wäre das überdies ganz etwas anderes,

weil auch der Soldaten Frauen und Kinder zum Wollspinnen

angehalten werden sollen. Wären die Stuben wie sich's ge-

hörte, so würde man viel Verdruss erspart haben. Denn

wem ist die Schuld, dass die Löcherchens nicht gehörig an-

*^ Sich noch mehr einzuengen und zu geniren

!

**) Dann hatten also 4 denselben Üft n und dieselbe Thranlampe.

••*) Vm so Listiger musstcn sie den Rcluu'ies-Fainilien fallen.

}•) Bequemes Streiten nach der Melocüc : ,Was ich nicht weiss, ist auch

nicht wahr." Man h6it ^>ie oit pfeifen.
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gelegt wurdea? Nicht der Garnison, sondern sie selbst haben

sie ja, und das nicht eben vor langer Zeit, erbauen lassen.

Ueberdem kann ich mich*) nicht vorstellen, dass die unter-

schriebenen Herren von der Colonie die Baraquen selbst

gesehen haben" (3. Februar 1755).

Der Missstimmung der Regimentschefs musste Rechnung

getragen werden. Going und Bonte, denen die Kasernen-

Verwaltung anvertraut war. beantragen am 2. August 1756

angesichts des bevorstehenden Gamisonwechsels die Utensilien

für 40 beweibte Mann zu vervollständigen und 243 Tbir.

11 Gr. 6 Pf. dafür 2u bewilligen. Diesem Antrag widmet

sich am 9. d. M. die Justice. Es gilt 20 Matrazen, 15 Kopf-

kissen, 26 Decken, 60 Betttucher, 19 Bettstellen, 10 Wasser-

eimer beschaffen, die auf Sudhoffs Haus stehenden 200 Thlr.

flussig machen und die 64 Thlr. 5 Gr. 10 Pf. Raarbestand

heranzuziehen: ein Gesuch, das die Oberbeh(')rde am 31. d. M.

ijewilli^t. sodass die Kasernenkassc fortan nur noch _*.')(.) Thh'.

als Kapital führt. Fortan Io<;iren in der franz()Sischen Kaserne

wieder 40 beweibte Mannschaften, deren Mehrzahl die vor-

handenen Utensilien benutzen. Jetzt lässt sich Isaac Bonte
die 20C) Thlr. (jold, welche die minorenne Douzal zu 5 %
auf dem Sudhoffschen Hause erworben hat, durch deren

Vormund Paul Chazelon für die seit der Vollquartirung

wieder gefüllte Kasemenkasse cediren.

Doch was pekuniär gewonnen war, ging moralisch ver-

loren. Da Soldaten von vier verschiedenen Compagnieen

zweier Regimenter in den französischen Kasernen einquartirt

waren, so entstand Unordnung und Streit. Sie hielten Hühner

und riemiise - Vorräthe, sägten eigenmächtig Pfosten durch,

drangen unter Schimpf imd Faustdrohung in die Geschäftslokale

des Inspektorats. Am Himmelfahrtstai^'c Tuisserte zu einem

der Inspektoren ein unzufriedener Soldat : ^Was könnte man
uns thun, wenn wir so einen Schinderknecht zerrissen? Mit

unsem Puckeln können wir ihn bezahlen — Der Soldat

') Herr von Prignitz sächselt niclil iiimR-r. Er schitibt z.B.: „Solches,

geht mir nichts an." Logik und Grammatik geiiorten damals noch nicht zum

preußischen OfBsier.
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wittert, dass der Krieg entbrennt. Dem König unentbehrlich,

wird er gegen den Büi^er frech. Assessor Rouvidre, Bonte

und Going bitten desshalb den Gouverneur, Herzog Ferdinand

von Braunschweig, ihnen zur Aufrechterhaltung der Ordnung

einen Unteroffizier zuzuweisen. Unter der Bedin^j^unt,',

dass ihm die Colonic freie Wohnung yiebt, edolgl die Ueber-

weisung am 22. Juli 1756.

Da die V(jIi(|uartirunL,^ anhält, kann Jac(|. Pascal*''' schon

7. Juli 1758 1(X> Thir. für die Kasernenkasse zurücklegen. In-

zwischen hat der siebenjährige Krieg begonnen durch Friedrichs

Einmarsch in Sachsen. Am 13. October 1759 niuss man die

französische Kaserne von den 40 beweibten Soldaten, darunter

eine beträchtliche Anzahl Kranker, räiunen, Betten und

Utensilien aber entfernen und streng bewachen, weil alle

Kasernen hierorts mit österreichischen Kriegs-
gefangenen belegt werden. In die kleine Colonie-Kaseme,

die jüngst noch für 23 Preussen kaum genügte, werden

247 Oesterreicher eingepfercht. Endlich vom Juli bis

September 1 76 2 werden die Kasernen von den Krie^^s-

Gefani^encn geräumt mul nach abgcschlo.^sencm Frieden über

alle durch die Einquartirung während des Krieges gehabten

Schäden Bericht erstattet (21. December 1763). Für die Zeit

vom 1. Juni 1757 bis letzten Mai 1764 werden durch die

Königliche Serviskasse 1400Thlr., auf das Jahr 200 Thlr.,

ausserdem 222 Thlr. an Reparaturen der durch das MÜitair

ruinirten Kasernen ausbezahlt (7. Juli 1764). Dazu werden

am 16. December 1766 noch weitere 333 Thlr. als Ent-
schädigungsgeld för die während des Krieges ruinirten

französischen Kasernen entrichtet.

Uebrigens ging selbst während des Krieges die ernstliche

("on trolle der hiesigen kleinen privaten französischen

Kasernenkasse ihren vorgeschriebenen Weg. Als die Justice

17. März 1755 um D6charge bat des pertes imprevues qui

pourraient survenir — ein Zeichen . dass sie '^'ar nicht weiss,

was D^charge ist — und 11 Thlr. 8 Gr. 11 Pf. Bestand

nachweist, werden zu dem Behuf die Obligationen in be-

glaubigter Abschrift eingefordert Doch hat man unendliche
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Schwierigkeiten gemacht, so dass niemand absieht, ob eine

Decharge zu Stande gekommen ist? So lautet die Kabinets-

Ordre vom 7. April 1757: ^Von Gottes (Jnadcn I'riderich. König

in Preiisscn, Mariji^Taf zu Hrantlciihurg, des heil. renn. Reichs Erz-

kämmerer und Churfürst etc. Unsern gnädigsten Gruss zuvor.**

Liebe Getreue. Eurem unter dem 11. Martii c. geäusserten

Verlangen gemäss, remittircn wir hierbei den Etat eurer Ein-

nahme und Ausgabe pro a. 1756, und befehlen Euch künftig

nach Vorschrift des Rescripti vom 15. Februar c. zu con-

tinuiren. Sind Euch mit Gnaden gewogen. Auf Sr. Königl.

Maj. allergnSdigst. Special - Befehl. Danckelmann. An die

französische (sie) Gerichte zu Magdeburg.** Wahrend Fran-

zosen, Oesterreicher und Russen in das Land dringen, fragt

der König am 4. Februar 1758 in Magdeburg hei Hofralh

Hernard an, warum seit 15. Januar 1756 Eyraud die

Zinsen von 100 Thlr. nicht bezahlt hat. Am IV). Februar »

1759 besitzt die Kasernenkasse die 250 Thlr. Auch ist alles

richtig zugegangen. Und der König approbirt die Rechnungen.

Ebenso 1761, 62, 6:3, 64, 65, 66.

Dass die Französische Kaserne ein nicht unbedeutender

Complex von Häusern war, ersieht man aus der Feuerkasse
von 1756.'^ Da werden als zugehörig genannt : 1) der Holz-

schuppen am Garten und der Holzschuppen am Wall; 2) La
maison du Casemier oder Baraquenschreiberhaus; 3) Les hoires

Peloux: Vorderhaus, 1 Seitengebäude linker Hand, 2 Hinter-

gebäude: 4 Receveur Wachsniuth ; 5) Hasofficier lileichmann:

Vorderhaus und Seitengebäude rechter Hand. Drei Stockwerk

horh. Hnker Hand vor dem Ulrichsthore zwischen der Stadt-

niaucr und dem Hauptwall am Rode*) auf den Heydeck zu

gelegen, litt diese Kaserne durch den wachsenden Verfall

der Stadtmauer. Desshaib hatte schon 1756 der Kasernen-

Inspektor Jean Going beim Gouverneur Herzog Ferdinand

von Braunschweig-Lüneburg angefragt, ob er dortselbst eine

weisse Maulbeerhecke anpflanzen dürfe, der Festung zu

Nutz, ihm selbst zum kleinen Gewinn. Am 27. April d. J.

war dies genehmigt worden. Dennoch muss acht Jahre später

') Rothe Krug.
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der Verfall zugenommen haben. Denn die von der Servis-

Kasse gezahlten 200 Thlr. für jährliche Reparaturen ^'inj^en

1764 darauf. Doch werden noch 1<S04 10 Gr. für den Mann
und Monat, jälirlich 200 Thlr. ans der Serviskasse
vergütet, wofür die Colonic die Kasernen im Stande erhält.

Während der schlesischen Kriege wurden die in den fran-

zösischen Kasernen nicht logablen Mann, nicht nur mit den

gewöhnlichen Matratzen- und Utensilien-Geldern, sondern auch

mit 6 Gr. pro Mann monatlich entschädigt; nach Beendigung des

Krieges aber die 6 Gr. nicht weiter bezahlt Auch waren nur

6 Mann noch ausquartirt worden. Da erklärte sich die Colonie

bei ihren so dfirftigen Verhaltnissen ausser Stande, jene Ent-

schädigung weiter zu leisten. „Dass firüher eine Zeit lang in

Summa 10 Gr. monatlich für den ausc^iartirten Soldaten bezahlt

wurden, ist als ein Misshrauch anzusehen, dessen Ursprnng,

sairt das Gericht, w ir nicht kennen, fla die Soldaten von dem
andern Regiment (v. Honin' nnr 4 (Ir. erhielten."

Ich übergehe die mehr oder minder schweren Nöthe mit

dem Waschhaus, den auf Befehl erbauten massiven Priv^s,^®

die 71 Thlr. 17 Gr. kosteten (1768) u. dgl. m.

Der Kasernen - Inspektor bekommt ausser dem Niessnutz

des Gartens jetzt ein Honorar von 12 Thlr. jährlich, die später

auf 20 Thlr. erhöht werden. Der schlechte Gehalt der während

der Kriegszeit gezahhen Münze bringt ihn in manche Ver-

legenheit. Als der Krieg voröber ist, schuldet Pascal der

Kasemenkasse 249 Thlr. 19 Gr. 5 Pf., die er ihr zu 5 % ver-

zinst luul binnen vier Wochen ziiriiekzahlt. Die Niessnutzung

des Gartens überliess er dem Christoph .Andres Ludwig.
Und da die Kasernen - Direktoren auf diesen Garten keinen

Anspruch machten . so verwaltete Ludwig ihn weiter bis zu

seinem Tode 1785. Doch kümmerte er sich wenig darum,

so dass er wQste wurde und wüste blieb auch unter dem
Kasernen-Schreiber Meyery, welcher 1800 verstarb. Anders

gestaltete es sich unter dem Rendant La Paume, welcher

den Garten selber nutzte.

Kein Wunder, dass bis 1805 die Berliner OberbehOrde

vom hiesigen französischen Baracken garten keine Notiz
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genommen hatte. Fehlte er doch selbst im (j r iin (U)ii c h.

Noch 17^^2 finde ich im Livre des I'onds et hypnthe(|iies de

la Justice Royale Fran^aise de Ma^^debour«^ Band I, Theil II,

Stadttjuartier 2, Fol. 1 nur: „La Maison des Casemes de la

Colonie frangaise de M^debourg situ6e entre le grand mur de

la ville et le premier rempart, entre les portes de Sudenbourg

et d'Ulric'*. In der Feuerkasse stand es mit 4810 Thlr. Und
sab No. 2 im Hypothekenbuch heisst es ebenda: «Das Wohn-
haus des Casemier dicht neben den französischen Kasernen,

gleichfalls von Paul Krottendorf gekauft am selben 21. April

1718. In der Feuerkasse angesetzt mit 150 Thlr.**

Die Verwaltung der kleinen Kasernen- oder Lotterie-

Kasse rief mancherlei X'erdriesslichkeiten her\'()r, theils weil

man bei allen übrigen ( 'olonickassen eine obrigkeitliche

Kontrolle sicli nicht gefalle?! zu lassen 1 »rauchte, theils weil es

schwer hielt, das (icld stets zu .')
^t, sicher unterzubringen. Im

Jahre 1763 beträgt die ICinnahme 23 Thlr. 2( > Gr. 3 Pf., die

Ausgabe 21 Thlr. 19 Gr. Sie werden in Berlin controUirt

und dechargirt von De Campagne, 1773 von J. B. de Forestier,

1777 vonFeriet.*^ Da nicht alljährlich Reparaturen vorlagen,

so summten bisweilen die 200 Thlr. Servis-Vergütung mehrerer

Jahre sich auf und wurden zu b % ausgeliehen» bis man sie

brauchte. Am 19. October 1767 hatte Schlossermeister

Domini(|ue Phujuet sich 100 Thlr. zu '> % aus der Kasernen-

kasse <.,'el)orgt. Bis 17 7.'S noch s( h\il<lete der Kasse die

Wittwe des Hen ule Rou \ N 0 Thlr. Ci(jld m alten I'Viedrichsfror

zu ^^%. Und als der Assessor Charton starb, verzinste seine

Wittwe der Kasse '^00 Thlr. mit 5 %. Indessen um diese

Zeit muss das Vertrauen auf Hausbesitz gesunken sein. Denn

Wittwe Roux zieht es vor, 8(X) Thlr. der k<>niglichen I^ank

zu 3 ^ zu leihen. Und Assessor Rouvidre , der die Kasse

schon 1755 verwaltet hatte und sie nach Charton s Tode

wieder übernahm, hatte Mflhen, das wenige Geld sicher und

vortheilhaft anzulegen. Nach Rouvidre's Tode gingen die

Kassen-Verlegenheiten mit dem 23. Januar 1773 auf Assessor

Nathanael Abraham George über. Ihm gelang es.'* von

den 25C)Thlrn. an> I.Januar 1775 200 Thlr. Gold zu ') % auf
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das französische Backerhaus von Heineke*8 Erben am Fran-

zosen-Platz auf erste Hypothek eintragen zu lassen. Die

50 Thlr. Rest aber niussten bei der Königlichen Bank zu 3 %
angelc^^t werden. Ungewohnt der obrigkeitlichen Kontrolle,

eiupfand aiirli George die Berliner Nadelstiche übel. Als er

dem Schrei! lor Vierne die ihm auf 4 Thlr. bemessene Schreib-

material - Kntschädigung auf Anweisung des Gerichts aus den

Zinsen der Kasernen-Kasse erhöhte, verwies ihm das die Be-

hörde. Und als der (lerichtsdirektor dein Gerichtsdiener von

den jährlich aus der Kasemenkasse ihm bestimmten 8 Thlr.

Kleidergelder 2 Thlr. vorschiesst, wird der Direktor auf Sr.

Kön. Maj. Spec. Befehl verwarnt: sonst würden ihm dergleichen

Vorschüsse nicht wieder vergütet werden (10. Februar 1771).

Als George 1779 die Einreichung derLotteriekassen-Rechnuog

versäumt, wird er am 14. April gemahnt; er sendet sie am
'2b. Mai. Hei der Decharge für die Jahre 1777 und 1778

redet der Kr.nig das französische Gericht an „Vester Rath,

liebe (jetreiie" und sclilicsst wieder. „Sind Euch mit Gnaden

gewogen.'' Allein bald bei andrer Gelegenheit von neuem

gemahnt, bittet George, ihm doch die Kasse abzunehmen,

weil er schon zu alt sei und weil sein Metier danmter leide.

Auch habe er, da die Ausgabe wiederum die Einnahme über-

schritten, 12 Thlr. vorschiessen müssen (16. Januar 1782).

So erhält denn (am 30.) Hofrath deRenouard Auftrag, dem
Assessor George die 12 Thlr. zu vergütigen. Assessor Cuny
soll die Kasse übernehmen und die bei der Bank pladrten

50 Thlr, zur Vermeidung des Deficit, vortheilhafter anlegen.

Das will aber so wenig gelingen, dass Cuny sich genöthigt

sieht, auch das beim Verkauf des Härkerhauses durch Heinecke's

Er1)en zurückbezahlte Geld ebenfalls der Bank zu übergeben,

welche für die .')<> Thlr. die \crabredcten fiir die

200 Thlr. hingegen nur 2^1^ % bezahlt (seit 1. November 1786).

Da der König wiederholt dem Kassirer die unvortheilhafte
Anlegung vorwirft, bittet Cuny immer inständiger um Ab-

nahme der Kasse. Das Gericht schlägt Assessor 1* Herrn et

vor. Doch auch dieser muss die 250 Thlr. bei der Bank
stehen lassen. Erst am 13. Juni 1789 erbietet sich Geoiig
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Isaak Boese (Mall in), das ihm von der Wittwe Ron vier
geborenen Paris gekündigte Kapital von 25<) Thlr. von der

(iemeinde auf sein Haus in der Vogelgreifst rasse zu b%
zu übernehmen. Doch au< h diese Belet^'ung hielt nicht lange

vor. Am 17. September 1791 wurde das Geld bei der

königlichen Bank belegt. Und wieder räth der König, die

250 Thlr. auf höhere Zinsen zu bringen (29. Januar 1793).

In der Justice sup^rieure ist es stets de Lancizolle, der sein

Votum über die „Magdebuiiger Colonic-Kasse" zuerst abgiebt.—
Seitdem das Haus des Strumpfwirker Paulus als Geriohtsdiener-

haiis gekauft wurde» zahlte die Kasemenkasse ausser 88 Thlr.

16 Gr. Courant ihre 250 Thlr. Gold an, und als Einnahme för

die Lotterie -Kasse iigurtren 14 Thlr. Miethe: immerhin eine

gunstige Verzinsung. Als Verwalter dieser Kasse aber treffe

ich nach Georj^e und Cuny den Rcndanlen i.a P au nie. Nach

dem Verkaul des ( jerichtsdienerhauses wurden die '_'')<) Thlr.

wieder auf der kr)ni;,dichen Hank beiej^t. jetzt heisst es stets

le tout est juste et justifie. Und die Decharge wird sans

difficult^ pünktlich ertheilt.'» . . .

So war der Kampf zwischen den Nationen nach 12Ujähriger

Dauer in Frieden und Verträglichkeit umgeschlagen, als die

Napoleooische Zeit unserer Gemeinde neue militairische Plagen

brachte. Im Jahre i8o6 betrug noch der Posten Gens, service,

droits de ville in der Kirchenrechnung für die Kirchgebäude

22 Thlr. 11 Gr. 10 Pf. Als Magdeburg westphSlisch ge-

worden war, 1807, lautet der Posten Cens, Services, contribution

IjO Thlr. 6 Gr. 2 Pf.; 1S08: lir> Thlr. 3 Gr. J Pf. Im

J. 18<>S) findet sich der Posten für Einquartirung mit 14ü Thlr.

4 Gr 4 Pf. Im
J.

l8io heisst es Droits de ville et lo^'cment

des militaires l.'>7Thlr. 13 Gr. 5 Pf ; daneben meubles achetes

pour loger les officiers dans la Maison pastoralc. Man hatte

den Offizieren die Parterre-Wohnung im Pfarr-

hause eingeräumt und auf Kosten der Kirche eine eigene

Soldatenwirthin angestellt Auch 1811 zieht man zusammen

charges de ville und Logement militaire »138 Thlr. 13 Gr.

6 Pf. Im J. 1812 heisst es Logemens militaires dans la

maison pastorale et charges de ville 174 Thlr. 4 Gr. 5 Pf.
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Auch 1814 stehen verzeichnet als Logemens militaires etc.

202 Thlr. 4 Gr. 11 Pf Ja 1815, als die Preussen wieder

Herren der Stadt waren, und sie mit Garnison stark belegten,

ist die Abgabe noch grösser: für charges de la ville stehen

104 Thlr. 21 Gr. 3 Pf. und für Logeinens militaires sogar

284 Thlr. 5 Gr. 7 Pf. angezeichnet. Erst 1820 ist die Kriegs-

last gehoben. Für Cens et service*) zahlt die Kirche nur

noch 2 Thlr. 4 Pf. Dabei bleibt es in den folgenden Jahren.

Derselbe Posten heisst in der französischen Rechnung von 1824

„Erbenzins": ein Zeichen, dass er mit mititairischen Forde-

ning^en nichts mehr zu thun hat

Die französischen d. h. hugenottischen Kasernen hatten die

Franzosenzeit überdauert Als endlich die Preussen einrückten,

standen jene Gebäude am falten) Ulrichsthor „herrlich da, als

wie am ersten Tag.** Welch ein bedeutendes Stück Colonie-

Vermögen sie repräsentirten , erhellt aus dem Vergleich der

dafür gezahlten I-'euerkassengcldcr. l'ür Pfarre und Küsterei

zusammen zahlte die Gemeinde im Jahre 1727 6(T) Thlr., für

das Hospital am Fasslochsberge No. 4 und 5 auch öUJ Thlr.,

für das Schulhan<; in der Petersstrasse 800 Thlr., für die

Kaseraen 1500 Thlr. in der Feuerkasse ein. Später wurden die

Gelder verdoppelt' und verdreifacht. Ueberdies war der zu den

Kasernen gehörige Garten ziemlich geräumig. Rendant

La Paume konnte ihn nicht allein bestellen. Er benutzte den

Kasemenschreiber Georg Gross als Gärtner. Statt Bezahlung

(Iberltess er ihm einen gewissen Theil der Früchte und der

(lemüsc. Bald hielt sich Gross für den Herrn. Als ihm

La Paume die Vernachlässig\mg vorwarf, brauste der alte

Mann auf. Nun verschloss ihm La Paume den Garten.

Darüber beschwerte sich ( iross bei der Justice und ging weiter

von Instanz zu Instanz bis an den König. Das Departement

franyais entschied, wenn Gross seine Pflichten nicht besser

erfülle, solle er abgesetzt werden : am Niessnutz des Baracken-

Garten Theil zu nehmen, habe er kein Recht (21. Januar 1805).'^

So lange die bürgerliche Colonie bestand, hätte man schwerlich

je von den französischen Kasernen gelassen.

•) Im J. 1786 u. 1. wurde für Cens et service 6 Thlr. 4 Pf. bezahlt;

17';3; 7 Thlr. Gr. 8 IM.; 17%: 14 Thlr.; 1797: 17 Thlr. 15 ür. 11 Pf.

Digitized by Google



— 189 —

Bei der Auflösung der bürgerlichen französischen

Colonie wurden die beiden Kasernen nebst dem dazu

P(chörigen Garten und den 2< > Thirn. 17 Gr. 5 Pf. Bestand

der Kasernen -Kasse an den deutschen Altstädter Magistrat

ausgeliefert. Auf die Anfrage des Altstädler bei dem Neustädter

Magistrat, ob er Anspräche erhebe an die ehemaligen fran-

zösischen Baracken, erwidert letzterer, aus welchem

Kapita] jene Gebäude erhalten wQrden ? (7. Juli 1819). Da die

französische Colonie hier nie eine Kämmereikasse besessen

hat, so weiss der Altstädter Magistrat nicht, was er darauf

antworten soll, um so mehr, als der Decernent bekennt, dass

er, der französischen Sprache unkundig, die vielleicht davon

handelnden Colonie-Akten nicht verstehe. Auf die Excitation

des Neustädtcr Magistrats (31. August 1819) lässt er sich durch

den Gerichts-Kanzlei-Direktor Hecht einen Auszug verfertigen

und sendet ihn mUer dem 11. November d. J. an den Neu-

städter Magistrat. Unter dem 13. December 1819 erklärt

dieser nun dem Land- und Stadt-Gericht, dass er keine

Eigenthums-Ansprüche an die französischen Kasernen mache. '^^

Endlich am 18. November 1835 steht das ehemalige

französische Kasernenhaus No. 1 der Kasemenstrasse als

Eigenthum der Stadt eingetragen, der Garten aber der Colonie-

Kaserne nebst einem Theil des Stallgebäudes seitens der Stadt

als zur Anlage der neuen Militair-Strafanstalt veräussert.

Am 15. September 1830 wird die französische Kaserne selbst

an den Polizei-Sergeanten ( "liristoph Wemecke für 1010 Thlr.

verkauft. Nach dem l ort fall der Kasemenstrasse ist das

frühere Wohnhaus. Kasemenstrasse 1, zum Aijbruch gelangt

und die lietrcffende Grundfläche den tirundstücken Kaiser-

strasse 82 und 83 (Bau- und Kredit-Bank) zugelegt worden

(12. Januar 1878). Das alte, für die französische Colonie einst so

bedeutungsvolle Grundstück bekam so, ohne dass wohl jemand

daran dachte, wieder einen Öffentlichen Charakter, unter Ver-

waltung zweier Familien hugenottischen Ursprungs (Favreau

und Duvigneau). Aus den Händen des deutschen Magistrats

war es durch Schicksals Fügimg wieder in die Hände von

einstigen französischen Colonisten übergegangen.
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1 Geh. StMtt-Archiv. Rep. 122. 18«. FranzAs. Cokmie in Ifagtfeburg.

GencnUa: Vol. U, 1709—1740.
s S. hier oben. Band II, 202 %d.

II. 378 u. öft.

* Geh. Staats-Archiv Kep. 122. 18a. Gcneralia (Jurisdiction. Consistorialia).

^ Geh. Staats-Archiv Rep. 122. 18h (Mainifattur) : 8. Juni 170«*.

* Les Fran«jai.s dl- st-iuiit point l'ächt's <juf Sa Maj. ait pour Ics Kefugi^

du Palatinnt la nxT-me charite qu'Kiie a puui cux.

' S. oben Band II. 385.

* Der Kteig hatte statt dessen '400 Thir. fUr den Kirchbau geschenkt.

* Geh. Staats-Archiv Rep. 122, 18 a.

» III«, 224 fgd.

" Geh. Staats-Arcfaiv Rep. 122. 18 b.

^- Archiv des Consistoire fran(.-ais tu Berlin: Erman'sche Manuscripte,

Magdeburg. S. hier Band 1112 226 fgd.

'3 Remarques .Mir les Raisons de Mr. I.iigantli. «lont il SC sert pour justi-

fier le refiis qiie les KraiK ais font de inoiiter la garde.

" S. hier Hd. 11, f^d. Am 1. Mai 16«^') war er nocl\ liebens-

würdig gegen die Colonie , ja am 6. August l'Oö hatte er den Grundstein

ZU unserm Tempel gelegt.

^ Damit erledigt sich meine Frage II. 307.

Ueber ihn S. den Abschnitt: Mpresbyterium*.

Es unterzeichnen Valentin min.. J. Gamault pasCeur, P. Jordan, min..

Lugandi. Tansard, anc; Charles; J. Boudes, anc. ; Danger; Illaire. anc;

Escoifrier ; nnc. Vieme; Mainadie; Fahre anc. et secr^.

S. II. 307.

Wie l.f Jcuiu-, Beitaud u. a.. fugt <<. hitizii.

20 Geh. Staatsarchiv. Rep. 122. 18a. (nnei.d. Vol. 11. 17(H^— 174<».

2» Geh. Staats -Archiv. Rep, 122. 18 t. Vol. XXIX. lianzf.s. Colonie

in Magdeburg: £inwohner>Sachen.

a. a. O. Vol. XXXVU: Magdb. Einw.-Magistrats-Archiv F. 182.

«* S. Hof&nann. ed. Hertel. II, 349.

" Man. Scr. Erman im Consistoire fran^. de Berlin: Bericht Mainadie

vom 28. Decerober 1781.

2* S. oben Bd. II. 235.

21 a. a. O. 3^1.

^ Archiv des Consistoire fran^ais zu Berlin: Erman'sche Manuscripte:

Magdei)Utg.

Geh. Staats -Archiv, Rep. 122, 18 a. l'ranzös. Col. in Magdeburg.

Ccncral-Vol. II.

SB Geh. StaatSrArchiv, R. 122, 18 b. Manufactur der Magdeburg. Colon.

* Ueber Privatbaracken S. Geschichte von Magdeburg ed. Hertel Ü. 414.

» Geh. Staats-Archiv. Rep. 122. 18 c. Vol. XXVI.
*i KAn. Kegierungs-Archiv : A. St. Magdebun;, No. 108, F.

*s Pour transpoiler la terre qui se trouve k l'endroit de la maison.
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^ Dass die beweibten Soldaten mit ihrem tUubsystem dem denlsdien

BOfiger nicht minder liUtig fielen S. Geschichte von Magdeburg ed. Hertel IL 415.

Magdeburger Magistrats-Akten: französische Golonie L. 1. 2.

* Pour soulager la Cblonie et ia d^barger du logement effectif des

soldats maries.

^ Nach der AutVassung des französischen Gerichts von 1804 hicss die ganze

Ufiuscrgruppf entre la uiuraille et le premier rempart Baracken oder Kasernen.

* Des Piene Boissier Frau heisst in der UQrgerroUe Llisabctli Leplat

(lU« 91).

* Auch mOsse man davon das Geld in Abzug bringen , was die Elis.

Escofiiier nach Braunschweig und Magdeburg schulde.

^ Genannt sind Malhiautier, Rafincsque, Cuny, Bonte, Maquet. Mucel.

Charles. Chazelon, Labrjr, Rouvi£re. Le Sage, Amal, Bouvier, Meunier, Voi«n.

Bniguier. Pascal, Granier. Garnier, Roussel, Hoguet.

*^ Diese Vorstellung ist an die Gerichtspersonen adressirt mit einem

liAufig wiederkfhrcniirn Voiis savez.

l'ntei /.t'ichiiet sirnl : I*. Disconrs, II. Aubaiiel, I'. Coulomb. C. Dumas,

Halthaz.ufi (sii) Ainal, I.ouis Voyzin . Louis dose. \'im «•nt Haucjuier,

Uruguier jim , Pierre Aruac . Taul Menard , Pascal, J. Eyiaud, i*. Murier.

A. Fauchcr, G. V. Le Sage, Jean Mathieu Kouvi^c, Andri Rfdinesque.

Gabriel Mucel. Pierre Malhiautier. Fran^ois Cbazelon, David Maquet, Gottfried

Odemar (der einzige Name mit deutschen Buchstaben), Jaqucs Uoubert.

Annibal Labry, Jean Going, Jaques Cuny, Antoine Charles, Isaac Bonte, Jaques

Cottriol . David Coste jun., Dominique Coste sen., Jean Bonnet, J. Koussel.

J. G. Nicolas, M. Flenretton. A. Bt'ranger, J. Palene (sie), la veuve V'alentiu,

Jac ul» Arlaud, Jean Cabrol . David Macaire , Pierre Phiquct , la veuvf P.iscal.

Ktuiine Ponton (sie), Pierre Pico, Abr. Garnier, la veuve Peloux, Fran^ois

Muriet (sie).

Magdeburger Magistrals-Archiv ; Französ. Colonif. L. I.

** Betreff des Urlaubs schreibt er ihm 4. November 1747: Je n'ai pas

tir^ votre cong^, de peur que cela ne vous fasse du tort: car on compte le

temps (das Datum) qu'il a ^t^ d^livr^ (des Ausstellungstages). Ainsi votre

personne ituA id, fern foi.

^ Von den Deutsch •ReformiiteB erschienen die Pred^er KQhn (Con-

sistorialrath). Hain und Pauli, Bürgermeister Heinecke. Dohlhof und drei andere*

Von den Wallonen die Prcdiptr Bocquet sen., Varrcin , Bocquet jun., die

Piirgermeistcr Bocquet und Riquet, Fr. Reclam und zwei andre. Von den

Franzosen nur Richard und Cuny.

** IntclIi^'etizgeMer vom königlich preussischen Adress - Comploir. Ge-

nehmigt Juni 17ÖV (pour le billct d*inteiligencc}.

Laut Verordnung vom U>. Juli 1730: doch zahlte sie nur die halbeGebQhr.

^ Au Landspaasade Soulier pour avoir command^ le piquet, pour six

jours de vocation Ii la vinle generale du feu, h la visite g^n^rale pour la

Classification du Service.
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^ Auch tu greffe pour Schreibmaterialieii.

«> Geh. Staats-ArchiT Rep. 122. 18 c. Vol. XXX.
^1 65.

^ S. den Abschnitt: „Wachsthum und Abnahme der Colonie".

Hoffniann, Gesdi. il. Stadt Magdeburg vd. Hertel 11, 33Ö.

** Geh. StaaLs-Aichiv Rep. 122. 18 a. Voi. 1,

* Geh. Staats-Archiv, Kep. 122, Itia. i ianz. CoJ. in M., GcDeral-Vol. II.

M S. hier I. S19 fg.

S. hier den Abadmitt: Wachslhum und Abnahme der hiesigen Colonie.

Magistrats-Arehiv: F. 182. — Geh. Staats -Archiv. Rep. 122. 18 c.

lünw^ach. Vol. XXXVU.
» Geh. Staata-Archiv. Rep. 122. 18 a. ad a. 1753.

«» UP, 123.

Ä5agdeburger Magistrats-Archiv. Co]. C. 1, II.

•2 So die Fordening des Compagnic-Chef'; Marschall von Biberstein.

^ Wenn für zwei „Wolmiuigen" derst li»e Ofen und auf dem Tisch

ntilten in der Thür dieselbe Thranlanipc dient, hatte doch der Miiitairtiskus

einen Vortheil \

Es waren 20 Stuben und 20 Kammern.

^ Nadi Coing*s Tode hatte der Vormund der Kinder, Jean Jacq.

Houbert, Ober die Kaseroen-Kasse die Rechnung gelegt.

^ Im Jahre 1766 redet der KOnig den Uofrath Bemard an: »Hoch-

gelahrter Rath ; Liebe Getreue.*

^"^ Magdeb. Magistrat: Colon.-Acl. F. 2. Uasse 2.

La muraille sert de pied et d'appui au rempart de ce c6t^ de la

villc, laquflle tomhe extrenienu-nt en ruim-.

Wähtfiid ilvs Krieiics mit .ui<lerii S.ichen erfüllt, wurde es „von

Gouvernements wegen* IQr die Suld.itcnlraucn zurückgefordert, und an den

Kcmunaodanten vcm Reidunann, geräumt, Qberwiesen 1764.

^ Ueir von Saldem beklagt sich, dass seit dem Kriege die Iransflsischeit

Kasernen kerne Priv^ mehr haben, woraus »eine erstauntiche Sauerei ent-

steht, die wider alle Schamhaftigkeit sei, da sich Minner« Frauen und Kinder

AfFentlich der gemaditen Kreuze zu ihrer Nothdurft bedienen, was in beiasen

Sommertagen för die ganze Nachbarschart unerträglich werde und Epideniieen

befürchten lasse. Ausser den regelrechten Privcs seien für die kranken

Soldaten und die schwangenn Soldatenfrauen einige Nothablrittsstühle zu

halten, deit-n Reinigung die Baraquen - Schreiber (!) zu besorgen hätten"

(10. Juni 1767).

" Geh. Staats-Arcliiv, Rep. 122. 18 a ad a. 1703 fg.

7' Magdeb. Magistnts-Akten : franzOs. Colonie C. 2. Vol. II.

^* Geh. Staats-Archiv. Rep. 122. 18 a: 1789—1800. I8OI—6.

« Geh. Staats-Archiv. Rep. 122. 18 c VoL XL.

Magdeb. Magistr.-Archiv, C. 22. Vol. spec. VIII. Ulrichsthor No. 1.
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Abschnitt III.

Der Kampf gegen die unbefugten Einmischungen

der weltlichen königliclien Behörden.

Chrislianity dcmands nothinc frum thc $«cular

govcmmcnt but thc protection of his frccdutu.

nülipp Sciwff: Die TokfMiaii Act

of 109p. 4S

Hauptstück I.

Die Magdeburger Rtfugiös und die Domainen-Kammer.

Ii depend «nä peu de U Chambrc de faire

des Stfodäoa» oimtniiKt aus Privileges, qu'il ae

depend des «qets de Sa Ibgesti d'agtr ooMie ses

Ordonnances.
de Caaip^gae 1765.

ist ein ebenso grossartiger wie herzergreifenderWunsch
fast jedes regierenden Hohenzollem gewesen, dass er mit

seinem Volke täglich verkehren möchte von Angesicht zu

Angesicht, Dann nuissto man. dachten sie, von Herz zu Herz

es fühlen, wie treu man es <^e£^'enseitit.( meine, wie liei) man

sich iial)e und wie ernst und entschieden man für einander

lebe. Und in der That . schon vor dem Gnadenc(hkt von

Potsdam, vf»n den ersten Tagen an, wo schützende Hohen-

zollem und Ilüchtige Hugenotten Auge in Au'j^e einander

gegenüberstanden, bis in die Tage der Königin Luise und

Prediger Erman, Friedrich Wilhelm HI. und Ancillon, Kaiser

Wilhelm IL und Verdy du Vemois, haben stets die Glaubens-

flfichtlinge der Ueberzeugung gelebt, dass es kein edleres

Fürstengeschlecht gebe, als die Nachkommen des grossen •

KurfiQrsten und der Luise Coligny ; haben stets auch die

Hohenzollem bezeugt , dass sie sich keine treueren Unter-

thanen wüssten, als die Hugenotten. Ohne die väterliche.

13
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energisch-weise Fürsorge der Hohenzollern wäre auch die

Magdeburger Colonie nie zu Stande gekommen oder doch

gleich in ihrer ersten Blüthe vertrockoet. Die Existenz, die

Entwicklung und die Leistungen der Magdeburger Colonie

mitten in dem planmftssigen und allgemeinen Hbm der

Bevölkerung ist ein verkörperter Beweis för das hoch und

weit tragende Adlerauge, aber auch für das königliche adler-

artig-energische Festhalten der Hohenzollem an dem, was sie

erst einmal ergriffen haben.

Alle Colonieen erhielten 15jähnge Freiheiten: einzig die

Magdehurgei 20jährige. Alle Colonieen ordneten ihr l\)lizei-

wesen dem deutschen ein \md unter : einzig die Magdeburger

behielt nel>en ihrer gerichtlichen I'.xeniption bis zuletzt auch

ihre polizeiliche Unabhängigkeit. In allen Colonieen

sind Fabriken durch Vorschüsse von Hohenzollem ins Leben

genifen und gefördert worden : in der Magdeburger entstand von

allen die erste und gab der Kurfürst für diese Eine mehr

als je später filr eine andre, nämlich 26,252 Thlr. her. Viele

Colonieen haben zuletzt ihre Kirchenkassen einer Kontrolle der

Konsistorien oder Synoden unterworfen : die Magdeburger haben

laut uralter Observanz stets ihre Kirchengelder selbst-

ständig verwaltet und nur durch die eigene Gemeinde

contrf)lliren und .dechargiren lassen. \J\u\ alles das gab,

schützte und erhielt uns die Vaterhand der Hohenzollem.

Nur als Staat im Staat war es ni'iglirh. die Iraii/riMschen

Glaubens- Colonieen in Brandenburg- Preussen ein Jahrhundert

hindurch und darüber zu erhalten. Hätte man alsbald die

Exulanten franzi'^sisch-redenden, aber deutschen l'redigern, deut-

schen Superintendenten und Kirchenräthen, deutschen Polizisten

und Magistraten unterworfen, die durch Privilegien in*s Land

gelockten Fremden hätten gleich wieder zum Wanderstab

gegriffen. Und die 20 Tausend brandenbufgischer R^iugi^s

hätten da auch noch ein bescheidenes Plätzchen gefunden,

• wo die andern 580 Tausend sich angebaut hatten, sei es dicht

vor den Thoren \<m IVaiikreich, sei es in Kussland, Schweden,

I).inemark, sei es nn Kapland oder im französischen Xord-

Amerika. Die Geschichte der Magdeburger Colouie zeigt.
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dass, ohne die Hohenzollem, ohne die von ihnen geschenkte

kirchlich- bürgerliche S o n d e r v e r fa s s u n g hiersellist

Zünfte. Magistrat. Gerirhte, l'(jlizei uns. die armen Fremdlinge,

weggebissen, zum Hungertode verurlheilt, durch Schmach zer-

malmt, durch Verketzerung für rechtlos und für vogelfrei

erklärt haben würden.

Andererseits erscheint es nur weise, dass, als die 15,

fesp. in Magdeburg die 20 Freijahre verflossen waren, oder

vielmehr ab die Gnade der Hohenzollem die 15 Freijahre der

Gesatnmt • Colonie in 15 Freijahre des EinzeU
Colonisten vom Tage seines Etablissements an verwandelt

hatte, und als dann auch die Sonder - Privilegien zu Ende
gegangen waren: die Hohenzollem, der K«">nig- Organisator.

Friedrich Wilhelm I. an der S[)itze. für die Naturalisirteii auch

volle Glcichlieit forderten, niemandem zu Liebe noch zu Leide.

Und auch diesem Gnmdsatz haben unsere Fürsten ihr Recht

zu schatten ^'ewusst mit schonungsloser Energie.

Recht klar sprach sich dieser Regienmgsgnindsatz aus in

.
Sachen der französischen Wassermühle. Am 3. September
1 700 meldet Hof- und Kriegsrath Steinhäuser,^ dass der

hiesige Magistrat dte Stromgelder von den Schiffmühlen in der

Elbe unterhalb der Brücke vor einigen Jahren abzufordern

erst angefangen; die Müller erst protestirt^ endlich aber sich

betjuemt haben, von jeder Schiflmühle 5 Thlr. Stromgeld

jährlich abzugeben. Hetreft' der französischen Walkmühle
proponirt er. in den X'ertrag zu inseriren. dass so lange die

den Franzosen concedirte Freiheit noch währet, kein

Stromgeld gefordert; nach \eilliessung derselben al)er

dasselbe auf 2 oder 3 i hlr. gesetzet und der Walkmühle

jederzeit ein bequemer Ort im Strom nahe an der Brücke

oder auf der Buhne angewiesen werden solle. Der Colonie-

Minister v. Brandt billigt (21. September 1700) Steinhäusers

Proposttion, mit der ausdrücklichen Deklaration, dass nach
geendigten Freijahren von beiderseits so Walk- als Wind-

mühlen ebensoviel als von den Teutschen an Strom-

geld und Erbzins entrichtet werden soll, damit es zwischen

den Teutschen und Prantzosen keine Jalousie geben möge.*"

13*
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Hei einem andern Gesetz hatte der grosse Protektor der

Retugies, Friedrich III. Kurfürst, den die Magdeburger

Franzosen Friedrich den Grossen nannten
,

vergessen,

die Röfugies auszunehmen. Für diejenigen , welche die zu

Gunsten der Röfiigiös gegebenen Edikte achteten . verstand

sich die Ausnahme von selbst. Allein die deutschen fürstlichen

Beamten wollten fürsdicher sein wie Friedrich. Und darum

gingen sie rücksichtslos gegen die Colonisten vor. Es handelte

sich um die Kopfsteuer (capitation). Kopfateuer ist keine

Steuerart, sondern eine Steuerweise. Jede Steuer konnte als

Kopfsteuer eingezogen werden. Und gegen keine Art Steuer

haben sich die Refugirten aufgelehnt. Nur die Weise that

ihnen weh, weil sie gegen ihre Privilegien versticss. Die von

Elie Papus de Laverdau^e- in Pacht genommene PerKicken-

Steuer' exinnrte Prediger und Schullehrer. Schüler und Kinder

imter 12 Jahren. Auch konnte man sich ihr entziehen, indem

man die Mode nicht mitmachte. Aehniiches galt beim weib-

lichen Kopfputz für die Fontangen-Steuer. Es gab für Mädchen

zwischen 20 und 40 Jahren die Jungfemsteuer. Bei der Kopf-

steuer hingegen musste jeder zahlen: der König zahlte fiir

seinen Kopf 4000 Thlr., die Königin 2000 Thlr., der Kronprinz

1000 Thlr., u. s. f.; der Handwerksgeselle 12 Groschen, der

Tagelöhner 4 Groschen.

Nun hatte aber der grosse Kurfürst durch §. 5 des

Potsdamer (i n a d e n e d i k t s den Retugi^s Immunität
von allen Auflagen, wie seihige Namen liaben mögen,

verstatlet. ' Diese Immunität war für Magdeljurg von 0 auf

'20 Jahre ausgedehnt worden, erstreckte sich also bis 1706.

Selbst Hofrath Steinhäuser hatte daher bis 1. Juli 16M8-» noch

nicht gewagt» ohne wiederholten kurfürstlichen Befehl die

Kopisteuer von dieser französischen Colonie einzuziehen. Sein

Gewissen sagte ihm, dass dergleichen Geld unrechtes Gut

wäre. Jedoch, um sich oben lieb Kind zu machen, hatte

er dieselbe schon wiederholt intimiren lassen. Er hoffte,

dass die' meisten Colonisten sich endlich akkomodiren werden,

„wiewohl, schreibt er an den Burggrafen Dohna, auch einige

Widcrspänstige sich dawider setzen dürften, die bereits
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gewohnt sind, den sch uld igen*) Respekt und Gehorsam den

ilinen Vorgesetzten zu denegiren. Dennoch will er solche

durch zugängliche Mittel anhalten, damit es nicht Ver-

wirrung nach sich ziehen mö^c-."'' Am 10 September 1698

erscheint schon das Rescript, die Refugirten sollen den

taxirten Beitrag des Kopfgeldes in der Güte bezahlen,
„widrigenfaUs habt ihr von den Widerspansttgen ihre assignirten

Quota durch milita irische Exekution beitreiben zu

lassen." Auch kann Steinhäuser am 13. November d. J. dem
Burggrafen Dohna berichten, mit der Kopfsteuer gehe es noch

^ziemlich** fort, so dass* verhoffentlich ohne militairische

Exekution dieselbe entrichtet werden dürfte.^

Der französische Gerichtsdirektor l'Espinasse wusste,

dass es sich hier in Bezug auf die C'olonie um eine Gesetz-

widrigkeit, um einen Rechtsbruch von oben handelte. Den

allein richtigen Grundsatz Friedrich II. vorwegnehmend, dass

der Fürst nur der oberste Diener des Gesetzes ist,

verbot er seinen Gerichtsuntergebenen die widerrechtliche

Zahlung. Dennoch zahlte, um Sonder-Privilegien zu erlangen,

der Pastellpflanzer Louis Lejeune. Andre folgten« Ucber

diese muthwilltge Wegwerfung der Pötsdamer Vorrechte

eigrimmt, liess TEspinasse und mehr noch seine beiden er-

wachsenen Söhne sich zu Thätlichkeiten gegen die „Gesetzes-

Übertreter" hinreissen.® Von dieser gesetzwidrigen Verthei-

digung des Gesetzes kam wohl nichts zu des Kurfürsten Ohren.

Jedenfalls erging am 13. Juli 1699 eine dem Kurfürsten walu-

scheiniich unbekannte kurfürstliche ( >rdre an die franz5sischen

Richter von Berlin, .Magdeburg, Frentzlo fsic), Halle, Branden-

burg, Frankfurt a. d. Oder, Stargard, Halberstadt, Spandau,

das von den Colonieen eingekonimene Kopfgeld an den

le Bachel6 ehestens zu Übermachen.* Auch konnte Steinhäuser

an Dohna schon am 9. December 1698 melden, die Kopf-
steuer werde nun bald beisammen sein.* Immerhin

schemt diese erstmalige Kopfsteuer mit einer gewissen Milde
eingezogen worden zu sein.

*) M.in ist keinem Ehrenmanne ^schulilig", von ihm vnrnis/.usetzen, dass

er seil) Wort bricht: gerade diese Voraussetzung wäre respektswidhg.
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Anders nach Ablauf der 20 Frcijahre. Obwohl man das

System geändert hatte, für jeden einzelnen Refu^ie 1") Frei-

jahre vr)m l a^e meines lüal)lissenients in Brandenburg-Preussen

an zählend, forderte man die Salzsteuer für jeden Kopf
(capitation du selj. Das rief nocli grössere Erbitterung hervor

1713 als 1698. Dank einem Prozess können wir die Un-

zufriedenen belauschen. Im Rathskeller rief Josue Plan

Ende 1713 vor vielen Zeugen, wer ihn zu der Salz- und

Kopfsteuer herangezogen habe, der verdiene an den höchsten

Galgen geh&igt zu werden. Ja die, welche die Kopfsteuer

aufirecht hielten, die müssten alle Hunderttausend Teufel holen.

Und da der Advokat Ant. Fahre beim Einziehen dieiHand

mit im Spiel hatte, wurden ihm Nachts mehrfach die Fenster

eingeworfen.'" Diese l-.rl>itteniiig übertrug sich von Magdeburg

auf die i)enarlibarten < (>l(»nieen. .Ms z. H. in Neuhaidens-

leben der konnnissarisdie Richter Lu'^andi den Auftra«^

hervorholte, die Kopfsteuer einzuführen, wollte man ihn

nicht mehr als französischen Richter anerkennen: er nuisste

mit Geföngniss drohen.*' Aber noch 30. August 1716 klagt

die hiesige Justice, sie könne die Salz-Kopf-Steuer-Reste nicht

zahlen, obwohl das Kommissariat es fordere. Sei doch die

hiesige Colonie noch immer nicht fest etablirt: ihr Stand

schwanke hin und her. Mehrere von den mitveranschlagten

Köpfen seien schon davon gezogen, andre verstorben, einige

liankrott. Dennoch würde die Colonie gern die veranschlagte

Summe für alle diese ausgefallenen Personen mitbezahlen;

allein sie besitze dazu keinen Fonds. Und es werde sciiw lerig

sein, jene Unwerthe (ces non-valeurs) von denen einzutreiben,

welche ihre Taxe schon bezahlt haben.** Fs erfolgt die Ordre

vom lO. September d. J.,
die Colonie senile ihren An-

theil zahlen. „Jedennoch wollen wir die Unvermögenden

vön solcher Anlage befreiet wissen.** Zweifelsohne eine weise

Nachsicht aber wo war die Ersatzkasse?

Wie wenig die französischen Exulanten sich weigerten,

nach Ablauf ihrer je 15 Freijahre die allgemeinen Steuern

zu bezahlen, scheint mir aus der Thatsache hervorzugehen,

dass in den unendlich reichen Akten, die mir vorlagen, ausser
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Josu^ Plan nur ein einziges Beispiel einer refügistischen Steuer-

Verweigerung, und ebenso mir nur eine einzige reHigistische

Steuer-Reklamation bekannt geworden ist Und diese

eine wurde von der obersten Steuerbehörde als wohlberechtigt

anerkannt Kaufmann Fran9of8 Arnal, un de nos plus anciens

bourgeois/' Bürger seit 20. December 1751/* ist in der

Handlungssteiier (pour le paraphe des livres) plötzlich von 3

auf 5 Thlr. erhöht worden. Er rcklaniirt, weil er 1) 66 Jahre

alt sei. 2) sein Sohn an der Epilepsie, 3) seine Frau an vSiech-

thum leide Auch habe er 4) nur jenen kleinen Kram, den

er von den Grossisten des Landes sich einkaufe. Er bittet um
l^ximirung vom l\iraph en-Stemp el (15. September

1779). Auf Grund der Befürwortung der Justice, empfiehlt

Minister v. Dömbeig Milde; und Staatsminister Schulenburg

setzt den Paraphen-Stempel auf die vorigen 3 Thlr. herab. . .

.

Man kann nationalökonomisch gewiss darüber streiten, ob

es vorzuziehen sei, durch Schutz und möglichste Erleichterung

des redlichen Gewinns Gewerbetreibende und Kaufleute bald

zu solider Wohlhabenheit und Reichthum zu erheben und

so in hohem Masse und auf die Dauer st euer fähig zu

machen; oder ob es wenigstens zu gewissen Zeiten der

Vortheii des Staates gebiete, schleunigst jedes nur irgend
steuerfähige Ding möglichst hoch zu besteuern. So mag
es auch zweifelhaft erscheinen, ob es nicht eine vorsichtigere

und solidere Staatswirthschafts - Politik gewesen wäre, hätte

man den durchschnittlich arm hier eingewanderten Exulanten

das vom KurfQrsten oder König gegebene Anlage- und Be-
triebskapital nicht nur vorgeschossen, sondern
geschenkt Die Geschichte des Magdeburger französischen

Kabrikwesens'^ zeigt, dass man daim viele und die besten

Manufakturen vor dein Sturz gerettet haben würde; freilich

dann auch sich nicht in den Stand gesetzt hätte, durch die dem
blutsauren Schweiss unter Haft und Ff)ltcr wieder entrissenen

Vorschuss-Kapitalien immer neue kleine Fabriken zu

errichten. Ist es ein Vorzug gewesen, das? aus dem schnellen

Bankrott fast aller grösseren französischen Manufakturisten

hierorts zahllose kleine Hausindustrien auftauchten, die so
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lange nur sich hielten, als die Kirche den Häuptern Almosen
gab? Oder hätte man vorziehen sollen, die ebenso intelli-

genten und weitschauenden, wie energischen Männer über

Wasser zu halten, die in ihren Fabriken 2, 3—600 Leute

beschäftigten? Gewiss lässt sich für jede von beiden Steuer-

Methoden manches anfUhren.

Wo nun aber, wie das bisweilen vorkam, durch solche

Verträge, die \on beiden Seiten unterschrieben wurden, den

Colonisten Haus. Garten, Haiidwcrkszeu«;, Baumaterial, Wolle

vom Fürsten förmlich ,'esclienkt worden war. da hatte

man doch nicht, sofern sie die Bedingungen hielten, es ihnen

w ieder wegnehmen dürfen. Mau hört ja wohl von Diplomaten

Wortbruch für Weisheit, Ignoriren der Einwürfe für zarte

Schonung, Urkundendiebstahl für sichernde Vorsicht ausgeben.

Darin aber sollte man doch nicht verschiedener Meinung sein,

dass es auch in Magdebuig besser gewesen wäre, wenn man den

hiesigen Colonisten das PQratenwort gehalten hätte. Stehen

doch die Hohenzollem viel zu hoch, als dass sie je es gern

gesehen haben würden, dass ihr Manneswort zusammenbrach.

Gerade von diesem Standpunkte aus betrachte ich es als ein

freimüthiges und eliren\ olles Bekenntniss zur „Reli'^Mon Sr.

Eminenz", ja als eine solche Unterthanen-Vorstellung, die auf

voller Kenntniss des Mohenzollernherzens beruhte, wenn 1740

die oberste Colonie-Behörde Preussens, le grand Directoire

9 General-Besohwerdeo dem treuen Preussenkönig an sein

Herz legt; mit der Klage, es sei offenkundig, dass das

Königswort den Colonisten gebrochen sei, ge-

brochen das Königswort in Sachen der Gerichtsbarkeit^ der

,
Polizei, der Oberbehörde, der Freijahre, der Aecker, der

Zünfte, der Execution, der Zuzügler, der kirchlichen Exem-

tionen.*' In all diesen Punkten sind es die deutschen, die

ku rfü r s 1 1 i ch - k ön i gl i ch en Behörden, welche, wie das

( irand Directoire nachweist, dem Ruf des Königs im In- und

Auslande Schaden brachten, oder wie man damals zu sagen

pflegte, „ein Attentat ausübten auf des K()nigs Religion".

Nur Treue schafft Vertrauen. Die Arnuith des Beherrschers

der Streusandbüchse des römischen Reichs, der preussischen
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UrwSlder und der Pommerschen Wüsten war weltbekannt.

Dem grossen. Kurfürsten traute 1685 niemand grosse Schätze

am. Aber alle Welt hielt ihn für treu: für treu auch seinen

königlichen Sohn. Nicht um der grossen Rirstlichen Privat-

chatullc willen, sundeni um ihres l)i(lerl)en Mannes- und

Fürstenuortes \villen borgten den Hohenzoilern die Hugenotten.

Auch die Magdelnjiger borgten ihnen, wenn sie Geld ül)rig

halten. Aber wer hatte denn Geld übrig von allen brandenburger

Hugenotten? Und waren sie nicht fast alle Fabrikanten und

brauchten ihr weniges Geld selber als Betriebs-Kapital: £s ist

nicht Misstrauen gegen den neuen Landesherm, dass so ivenige

sein Anerbieten annehmen, ihnen ihr Geld hoch zu verzinsen.

Um so mehr freuen wir uns .über die Magdeburger, welche

diesen Weg gehen. Im Jahre 1686 ist es noch kemer, im

ganzen Lande drei. 1687 ein hiesiger Wallone unter 14 Co-

lonisten, Du Chesnoi*) mit 1200 Thlr., 1688 der Magde-

burger Prediger Rallis mit 20(X)Thlr., 1689 der Magdeburger

Major Isaac Dolle mit 2U V Thlr. In den folgenden Jahren

keiner.^'' Im Jahre 1699 borgen dem Kurfürsten T>iedri(h III.

14 Hugenotten (ield zu 5%, 15 zu 6%, 2 auf Leibrente zu

I0"/o (Bermont und Beaufort). Unter den 31 Gläubigern jenes

Jahres treffen wir Einen Magdeburger, Pierre Foissin mit

7000 Thlr. Die Summe alles von etwa 20,000 Hugenotten

dem Kurfürsten geborgten Geldes betragt 1691: 87,658 Thlr.

Es wird zum Theil zurückgezahlt. Und 1699 beträgt die

Summe 70,923 Thlr.^' Es Waren das keine Staatsanleihen.

Denn Staatsanleihen kannte man damals nicht. Es war per-

sönlicher Borg. Um so mehr hätten die deutschen Beamten

darauf halten sollen, dass des deutschen Fürsten Wort ein-

gelöst wird-". Sie thaten bisweilen das Gegentheil. Sie hielten

es „im Interesse des Fürsten" gelegen, sich an den „Fremden'*

zu bereichern'^.

*) Er hatte vit-l Arrger, Intrigucn und i laiini<luiii:( n auszustehfn. Dit-

näheren Lebensverhältni»e dieses herrliclu-n Mniint-s (S. hier II, XV2 fß.) aiw

Hcm Geheimen Staats-Archiv zu erläutern, muss dem überlassen bleiben, der

CS versuchen soIUe, die reichen Berliner Schütze Ober die hiesigen Wallonen

zu heben. Es lohnt der MOhe.
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Von den 5 magdeburger hugenottischen Gläubigern starben

2 bankrott : Foissin, RivaroUes'*; 3 durdt Prozesse aufgerieben

und vergrflmt, Rally, DoH§, Mesmyn. Isaac Mesmyn borgt

Friedrich III. 8(XX) Thlr. Die Akten sind voll seiner Bitten,

Flehen, Mahnungen. Von einer Rückzahlung melden sie nichts.

Mesmyn. der Sohn, erhält als Sold ein schweres, verantwortungs-

volles Amt. Die 300 Thlr. Gehalt muss er sich dabei als

Zinsen rechnen. Und als Pastor Rally das auf drei Jahr ge-

liehene Geld nach Ablauf der Frist sich zurückerbittet, erhält

er nicht nur nichts, sondern muss auf seine 300 Thlr. Gehalt

noch obendrein verzichten und mit einem geringeren Zinsfuss als

damals üblich fürliebnehmen. Bei so armen Verhältnissen oben

und unten war pünktlichstes Worthalten die Hauptsache. Und

doch ist es keine Frage, dass im Anfang wenigstens die

Geldmaschine nicht lief. Ohne kurfürstliche Zahlungs-

Anweisung zahlte Otto Wilhelm Happe, der kurfürstliche

Licenzeinnchmcr, zur Fortsetzung der Magdeburger Manu-

fakturen an Steinhäuser l(X) Thlr. (6. Sei)tember 1687).

Ohne kurfürstliche Annahme- Anweisung \ ereinnahmt Happe

2^ O) Thlr., die ihm unerwartet Amtsrath Sohn auszahlt (8. Oc-

tober 1687). Der Voigt zu Leimburg (Limburg) und Ravens-

bergisch soll an Happe 200 Thlr. Strafe zahlen. Er zahlt die

Hälfte und kümmert sich um Happe*s Mahnbrief nicht Happe

hat Ordre, von dem von Borgstorff (sie) 2000 Thlr. Strafe

in Empfang zu nehmen (2. August 1687), wird aber nicht

davon unterrichtet, dass der Kurfürst die Strafe auf 1500 Thlr.

gemindert hat". Im Jahre 1688 wurde die Klage laut, dass

für Juni. Juli und August sämtliche französische

Geistliche und Civil-B e diente ihr fälliges Gehalt

nicht erhalten haben. Am 17. September d.
J.

wurde

der Kriegskommissar Kalow angewiesen, sofort 1025 Thlr.

an ausstehender Monatssalarirung an Dero Happe unweigerlich

zu zahlen. Von den 1689 eingekommenen 76339 Thlr.

12 Gr. 1 Pfg. CoUecten - Geldern waren 1691 nur noch

24000 Thlr. übrig. Und doch betrug das Vierteljahrgehalt

der französischen Civilbedienten 18. Juni 1690: 5962 Thlr.,

1691: 6044 Thlr.'«. Wir legen diese Zustände nicht den
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Huhcnzollern zur Last.*) Sie sorgten, dass guter Credit bei

l'nserer Kasse unterhalten werde^'. Aber ihre Beamten

waren schuld.

Die soeben gesi liilderten Zahlungs-Stockinigen oder doch

mindestens Unregelmässigkeiten konnten im Ausland und auch

bei den französischen Exulanten den Kredit des „Sandwüsten-

und Wald-Marquis** nicht vermehren. Sie entschuldigen es

nicht, aber sie erklären es, wie manche Refugi^, um ihr

nach Kurbrandenburg gerettetes letztes Geld vor Beschlagnahme

als feindliches Gut seitens des Kurßlrsten sicher zu stellen,

während des Krieges mit Frankreich ihr hiesiges Hab
und Gut ihren französischen Verwandten jenseits

des Rheins v c r s ( 1) r i e 1) e n , die Hugenotten den römischen

Katholiken. Es war das ein vertrauensloses Gebahren, welches

(kis llcrz dej^ reforniirten Landesvaters (im Edikt vom LM.()(:-

loijcr 1692) mit tiefem Weh, ja mit gerechter heiliger Ent-

rüstung erfüllt Allein was hilft die Entrüstung, wenn man
selber sein Wort nicht hält, vielleicht nicht halten kann? Muss

doch schon wieder 1691 Juge Goffin aus Halle klagen, viele

Röhigite ständen auf dem Sprunge wieder aiiszuwandero,

sintemal der kurfürstliche Kommissar über drei Viertel

Jahr das angewiesene Geld nicht ausgezahlt habe".

In Dero Steinhäuser Munde wurde die Antwort sprüchwörtlich:

«Die Ordre ist gut, aber es ist kein Geld in der
Kasse." l ud wenn die Accise-Kasse das an<4cwiesene Geld

hergab, war es entweder zu spät, der Staats^-iäuljiger bankrott;

oder aber es war so verkürzt worden, dass es seine Netto-

Ausgaben nicht deckte. Audi wirthsrhaftete die franz(")sische

Keli(jualen-Kasse in Berlin nicht immer geschickt: so borgte

sie 6000 Tblr. zu 4*/| % an den Apotheker Leonhardi in

der Königstrasse, der weder Zinsen zahlte, noch Kapital, so

dass es zum Prozess kara*^ Ja noch 1739 wiederholt sich

Friedrich dir Grosse hat in Sachen des Möller Arnold n. (S.

Sl/'ilzel. Brandenburg-IVcin.'sens RerhI-vii waltnii^' II. l'8:i u. >">,) oinpfsehen,

d.ivs Keijierer grosser Reiche «^ich nicht in KU-inigkeitcn nii^i^hrn sollt-n. Nur

GoU der Herr lenkt die .Sonnen und zählt lugleich die Ilaare auf jedes

MeuMrhen ilaupt.
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die Klage, die Gehälter würden nicht so pünktlich
wie ehedem ausbezahlt (si ponctuellement qu autrefois).

Und dabei klagt Rath Renoiiard, der Schatzmeister, er habe

aus dem Eigenen schon Vorschüsse gemacht. Auch war Prinz

Heinricli im Riirkstandc mit 432 Thir. (9. September 1741

hei der Stettiner Colonie). Selbst die scharfe Ordre an die

Chargen-Kasse vom 3. Mai 1 700, vor aUen andern die rück-

ständigen als currenten Interessen der Refugirten

unverzüglich abzutragen, damit guter Credit und

Glauben bei unserer Kasse erhalten werde**, hatte auf die

Dauer keine Kraft

Indessen so arm, im Vergleich zu England und den

Niederlanden, auch die Deutschen Geber waren, an ihrer Spitze

der Marquis von Brandenburg, so manch ein um des Glaubens

willen flüchtiger Marquis und Ciraf — in Magdeburg z. B. die

Marquis Rivarolles und Langalerie, die Grafen Sanis und

Varennes — war ärmer. Dass f^'eben seliger sei, als nehmen,

empfanden aucli die freiwillig elenden FAulanten. Ihre Liebe

zeigte sich scharfsinnig genug, herauszuspüren, dass sie pe-

kuniär ihren Wirthen zur Last fielen, ja dass ihre unerwartete

Ucberzahl nicht die Schweizer Behörden allein zu erdrücken

drohten (un si grand noihbre de miserables qui leur tombaient

tous les jours entre les bras). Wer nur noch trocken Brot

zu beissen hatte, den hütete sein Gewissen wohl, auf die

Pfennige der Barmhersigkeit Anspruch zu machen. Um der

(tfossmuth ihrer Wlrthe nicht Abbruch zu thun, reisten alle

Tage andre wieder ab. Dieselben Herrschaften, die gewohnt

waren im Ueberfluss und in allen He(iuenilichkeiten der Erde

zu leben, niussten in der Fremde Hettelbrot annehmen von

ihren Briidern. Das war ein janmiervolles Leben mit täglich

neuer Unruhe und Aufregung. Mochte die Grossniuth der

Wohlthätcr die dargereichte Licliesgabe „Zeichen der Glaubens-

gemeinschaft, Unterpfand der Rückkehr, Gehalt, Darlehen oder

Pension** nennen, die Exulanten hielten in den Händen inunerhin

ein Geschenk des bruderlichen Erbannens; und es that dem
Fleische wehe, sich zu einem Flüchtlingsleben verdammt zu

sehen (il ötait fächeux ä la chair de se condamner ä une vie
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de Refugie)'^. Hier waren froh, in Baracken die ersten Wochen
schlafen zu dürfen. Manner. mit denen bald Ludwig XIV.

bald Wilhelm von Oranien, bald die Landgrafen von Hessen

X und von Bayreuth, bald der König von Dänemark, . bald die

niederländischen Generalstaaten oder Messieurs de Hern unter-

handelt hatten, als mit Obersten und Generalen, mit Bankiers

und Grossmanufacturisten. Jetzt waren sie dankbar, wenn sie

statt der aufgelesenen Maronen, Schnecken und Pilze, dunkles

Gebäck erhielten und Halbbier; wenn sie für den Winter sich

nicht in fernen Wäldern dürre Zweige zusammenzusuchen

brauchten, sondern der Först ihnen die Elbe herunter Holz

schickte für die rauhe Wittcrun;^. l ntl wie unentbehrlich

erschien ihnen die freie Miethe und der wenn auch noch so

kleine Geldvorschnss. War dann endlich der oft so lani^^e schon

ersehnte Tag gekommen, wo sie ihre dem Kurfürsten gegebenen

Versprechungen erfüllt, eine Decharge in aller Form über-

kommen und zur Belohnung für das, was sie dem Stäate geleistet,

oft von des Ffirsten Gnade das Haus, in dem sie zur Miethe

gewohnt, auf kurllQrsdich - königliche Ordre erb- und eigen-

thümlich erhalten hatten: musste es da nicht den Colonisten

als d*e bitterste Hefe 'ihres Leidenskelches, als ein Martyre

fort raffin^ et de longue haieine, oder, wie aufgeregte Süd-

franzosen es ausdrückten, als une pers^cution plus cruelle que

Celles de France erscheinen, w'enn man ihnen, wie es hiess,

auf Königs Geheiss, ohne Anga])e von Gründen Haus und
Hof, Hab und Gut wieder abnahm, oder wegen des durch

HohenzoUernwort urkundlich in ein Geschenk verwandelten,

aber immer noch wie einst gebuchten Darlehn's, sie mit

Schuldthurm, Haft und Folter bestrafte 1 Verbrieft und ver-

siegelt waren ihre Häuser und Fabriken nach förmlicher De-

charge hierorts übergeben worden dem Pierre Valentin, Pierre

ClaparMe, Pierre Andrö, Pierre Dubosc, Jean Raffinesque,

Louis Lejeune, ach und so vielen andern Hugenotten, welche

in nwnchen Künsten und Industrien die Deutschen unterwiesen

hatten. Und dann kam der Kommandant oder der Domainen-

rath oder der Fiskal und nahm ihnen .,im Namen des Kiniigs"

Haus und Hof über den Kopf weg und verkaufte es an andre
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Hugenotten oder an Pfälzer. Die woht datirten verbrieften

Schenkungsurkunden wurden ignorirt, im Nothfall für

unterj^^eschoben, erschlichen, erlistet, gefälscht erklärt oder aber

in s Gegenliieil umgedeutet.

Wie weit die Anmassung des Orts-Kommissariats ging,

darüber belehrt uns dessen Benehmen gegenüber dem aller-

hr)chsten sonnenklaren Kabinetsbefehl vom 37. Juni 1719,

Wieder und wieder und wieder und wieder hatten die Ackers-

leute zu Magdeburg, insbesondere die von der französischen

und Pfalzer-Colonie den König um Pacht-Aecker gebeten.

Am 30. August 1717, am 9. Mai 1718, am 17. Januar 1719,

am 27. April 1719 waren königliche Befehle ergangen; be-
sagteColonie auf alle Weise, insbesondere durch
Pacht-Aecker zu bet()rdern. Die Colonisteii erhielten

die amtliche Abschrift dieser Befehle. Die Domainenkanimer

beachtete sie nicht nur nicht, sondern würdigte sie nicht

einmal einer Antwort. Es drückt der Kcnii^ am 27, Juni 1719

seine grosse Befremdung aus, auch 1 icsfnders darüber,

„dass denen Supplikanten nicht nur nicht mehr Aecker

verschafft, sondern von Zeit zu Zeit noch, die sie innegehabt,

abgenommen worden seie n." Er befiehlt dem Kommissariat

nochmals allen Ernstes mit Nachdruck, dahin zu sehen, ,,dass

die Stifter denen Colo nisten die benöth igten Pacht-

äcker um billigen Preis überlassen und dann ohne

ferneren Verzug zu berichten." Die Colonisten berufen sich

nun auf diese neue Ordre. Das Kommi^sari^lt aber, unterz.

V. Platen, Steinhäuser, v, Kraut. Cellarius, schreibt dem fran-

zösischen Magistrat allhier. es habe keine neue k<)nigliche

Verordnun«^^ erhalten und setzt diese Mittheilung — mit Original-

Unterschriften \ ersehen — \v(ihinr auf die Königliche Verordnimg

vom 27. Juni 1719 selbst!

Von Weltmacht zu Weltmacht bedeutete ein derartiges

Verfahren eine Kriegserklärung. Von Unterthan zum König

verdiente es Spandau. Der König erfuhr nichts davon. *

Die Domainenkamm er n haben die hiesige, wie alle

Colonicen in Preussen zu Grunde gerichtet. Von ihrem Votum
hing es ab, ob die Zünfte und der deutsche Magistrat Recht
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bekamen oder nicht. \'on ihrem Votum hini; es al). was

das General - Direktorium dekretirte. Der llauptf^rund der

Zerstreuung der hiesigen Coionie ist der Nichtgenuss
der Freiheiten (les principales causes de la disperston de

la Coionie de Magdebourg est la non-jouissance des franchises)

sokJagt 1708 das hiesige Consistoire francais dem Consistoire

sup^rieur. Das Elend der Coionie ist unbeschreiblich, so klagt

am 12. Juli 1720 das hiesige französische Gericht bei der

Justice sup^rieure in Berlin. Dass die hiesige Königliche

Krieg»- und Domainen-Kammer, welcher die Mehrzahl der

kurfürstlich-königlichen Ortskommissare anzu^^ehören pflegten,

alle jene Thorheiten. Unbilligkeiten und Ungerechtigkeiten

gegen die rranzr)sische ("(jloiue l)ej4elit. deren das Grand
Directoire fran^^ais zu Herlin mit seinen General- und Spe-

cialbeschwerden vor Sr. Maj. sie so feierlich bezichtigt''^, kann

uns nicht Wunder nehmen. Kannte und verstand doch die Kammer
weder die Rechtsgrundlage der Coionie, die Ordonnance von

1699, noch die meisten französischen Specialedikte; ja vielfach

nicht einmal die französische Sprache, NaTv und bezeichnend

ist das Gestandniss des königlichen fran zö s i sehen Kommissars,

Gerichts-Rath Freyberg vom 10. December 1714. „Er

sei, so klagt er der Behörde, nicht geübt in den For-
malitäten des französischen Prozesses und sondeHich,

wie die Decreta in französischer Sj)rache abzufassen seien:

er bitte desshall) um ^a(•h^iclU und Unterstützung seiner Mit-

konimissare." Der eine derselben, Gerichtsrath Senning indessen

bittet, ihn nicht mit solchen Nebensachen zu befassen: er

sei schon beschäftigt genug'". Wie der Kr-nig die Colon ie-

Angelegenheiten als Almosensachen abthat und be-

handelte*^ so galten sie auch semen deutschen Domainen-

räthen als „Nebensachen'*. Ob jene Handvoll französischer

Colonisten glücklich waren oder nicht» ob ihnen ihr Recht

gegeben oder vorenthalten wurde, das machte den hochweisen

Kammerräthen keine schlafk>se Nacht. Uebrigens scheint man
auf die Bedenken der Herren Freyberg und Senniug einge-

gangen zu sein: denn gleich darauf finde ich als tlas K<)nigl ich

Preussische Kommissariat des Herzogthums Magdeburg:
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F. W. V. Grote,
J. P. v. Pulian, J. Witte, J. Steinhäuser,

J. L. Kraut und E. L. Cortrejus.

Doch aucli das neue Kommissariat, wesentlich nur eine

Ahordnunj^ der Domainenkainnier , fuhr fort die Colonie

auszusaugen, statt sie zu schützen. Im Namen des Kr)nigs

wurde sie systematisch ruinirt Und dabei ändert sich nichts,

trifft man auch hier und da in der Domamenkammer, wie bei

der Königlichen Regierung von Magdeburg unter den Kriegs-

räthen und R^erungsräthen, einzelne Hugenotten, z. B. seit

1729 Hofrath Michel Isaac Mesmyn, 1743 von Beaufort —
am 25. Juli unterschreibt er vor dem v. Burghoff; 1748 Philippe

Josephe Pandin des Jariges^^, den späteren Grosskanzler; 1754

fgd. den Manufaktur-Inspektor Jean Isaac DuVignaupdre, ,

1769 den Geheimen Rath Charles VA\c Trdd^ric de Jariges
fils; 1787 fgd. Chretien Fr6deric Guillaunie Du Vignau fils,

um die Wende des Jalirhunderts den Regierungspräsident

V. Tevenar, 185ü den Regierungs-l'i.atli Ic Pretre^''. Sie ver-

kehrten mit Colonie-Familien, standen bei ihnen (ievatter,

Hessen zum Theil auch in unserer Kirche trauen, taufen, be-

erdigen. Allein, dass sie irgend welche Colonie-Privil^en ver-

anlasst, vertheidigt, erweitert oder auch nur beobachtet hatten,

bemerkt man in den Urkunden nicht. Auch wären sie ja

immer durch die grosse deutsche Mehrzahl fiberstimmt worden.

Wollten die in deutschen Behörden angestellten Franzosen

nicht för die Franzosen Partei nehmen, so gab es zu allen

Zeiten auch in Magdebui"^ Franzosen, welche gegen die

eigenen französischen Behörden ihr Recht suchten, wie

beim deutschen Magistrat, so bei der königlichen Domainen-

kammer und bei der königlichen Regierung. Wir sind schon

manchen solchen Fällen begegnet. Hier diene ein neuer als

Beispiel der Kompetenz- Conflikte. Bei der Vergrösserung
der Fe'stungswerke wurde mehreren Privatleuten ihr

Grundstück weggenommen. Im März 1752 aber überwies der

König an die Magdeburger Domainenkammer die Summe von

9C00 Thlr. mit dem Befehl, sie an die früheren Eigenthflmer

zu vertheilen. Dabei fielen 426 Thlr. 17 Gr. auf Pierre

Cl^ran's Erben. Als solche legitimirten sich Fran^ois
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Chazelon und seine Kinder und bevollmächtigten den greffier

Vierne, das Geld zu erheben. Am 22. Januar 1753 mussten

sie an Vieme 9 Thlr. 12 Gr. Unkosten bezahlen, Auf An-

rathen des mit der Justice fran^aise allezeit in

Fehde stehenden Domainenraths Duvigneaud, be^

schwelt sich Chazelon p^e bei der Domainenkammer, dass

ihm das Geld nicht ohne Abzug ausgezahlt worden

sei, da doch solches ausdrucklich durch Rescript vorgesehen

wäre. Ein derartiges Rescript existirte wohl für die Kammer;
nicht aber für die Justice. Auch veruKichte I)u\ignoau es niclit

beizubringen. So weigert sich die Justice, über dergleichen

Kosten jemand anders Rede zu stehen, als der justice

superieure. Am 25. Juni 1754 tritt letztere dem bei , recht-

fertigt jene 9 Thlr. 12 Gr. und ersucht das General-Directoriuni

de faire connaitre ä la ( hambre des Domaines son inromp^tence.

Und in der That berichtet 30. Juli d. J. Minister Finkenstein

von dem Justificinings- Befehl der Kammer mit den Worten:

^Dieses mit den bekannten Privilegiis der französischen
Nation nicht hannonirende Verhalten giebt Gelegenheit, das

Hochtöbliche General-Ober-Direktorium diensdich zu ersuchen,

die Kammer zu bedeuten, dass sie den Chazelon an das

französische Obergericht verweisen miissc. wenn er vermeine

l rsach zu haben, über seine vorgesetzte Obrigkeit Klage zu

führen.'' Indessen das ( leneral-Directorium steht 27. August d.
J.

der Kanuner bei ; sie habe nicht unrecht gethan, da sie ja von

Chazelon die (Quittung über die ganzen 426 Thlr. 17 Gr. zur

Justifikation ihrer Rechnung brauche. Das französische Gericht

hatte die Exekutions-Mittel in Händen, sich von dem Chazelon

bezahlt zu machen. Und in diesem Sinne verfügt nun auch

der Cbnseil firangais an die französischen Gerichte zu Magde-

burg (26. September 1754).

Solche Kompetenzkonflikte zwischen Magdeburger Do-

mainenkammer und Justice supdrieure drohten zu einer

chronischen Krankheit zu werden; lautete doch das Berliner

Kccept meist: Nachgiel)igkeit gegen die Kanmier.

Ich will gern glauben, dass in den Instruktionen der

Kriegs- und Doniaineu - Käthe von Exemption der fran-

14
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zösi sehen Colonie keine Rede war. Sie erfuhren davon

nur zufällig. Passtc es ihnen und halten sie verwandtschaft-

lirhc öder yesellsrhattliche Beziehungen zu einflussreichen

Rotugies, dann berüc'ksichtigten sie wohl gegebenen Falles die

Franchises. Sonst nicht. Die Unwissenheit der Kammer kam
ihrem bösen Willen gleich. Aurh lag kein festes IVincip

ZU Grunde. Insofern der Colonie - Direktor nicht bloss fran-

zösischer Gerichts -Präsident, sondern auch französischer

BQrgermeister war, liess die Kriegs- und Domainen-
Kammer alle an die Magistrate ergehenden Verfügungen an

ihn mitergehen.** Es geschah das anfangs nicht in der Form
einer vorgesetzten, sondern in der von zwei gleichge-icHten

Beh(")rdcn. Noch am 1. April 1737 schrieb die liiesige Domainen-

Kammcr an den Magistrat der französischen Colonie

zu Magdeburg mit dem Schluss : „Seint übrigens denenselben

freundlich zu dienen willig/* Dieselbe rormel wieder-

holt sich im Schreiben an den französischen Magistrat von

Magdeburg 16. Februar 1745. Im Schreiben der Kammer
vom 22. Juli 274$ hingegen heisst es an den französischen

Magistrat: „Communiciren wir euch mit Befehl" Da der

damalige Richter nicht sofort protestirte, noch die Beschwerde

bei der ihm allein vorgesetzten Behörde, der Justice sup^rieure

in Beriin einreichte, wurde dieser Uebergriff fortan zur kammer-

herrlichen Regel.

Wir kennen den verzweifelnden Klageruf der obersten

Coloniebehr»rde \vci;cii der ununterbrochenen Verletzung

sämmtlicher Colonie-Privilegien durch das General-Direk-

torhun und durch die Domainenkammern : On ne peut esperer

de conservcr les Colonies en bon 6tat.*" Und wie das Grand-

Directoire 1740, so sentirt im Conseil fran^ais 1762 der Ge-

heime Rath de Campagne : Le Conseil d'Etat ignore ce qu*exige

notre Disctpline; und 1765: II est fächeux d*avoir

toujours ä lutter contre le Directoire g^nöral et

les Chambres, qui ne sont pas au fait de la Constitution

de nos Colonies ou ne veulent pas y dtre, pour pouvoir

V i o 1 e r i m p u n e m e n t nos P r i v i 1 e g e s. II depend aussi

peu de la Chanibre ou de tel autre Corps de faire des
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dispositions contraires ä ces Privileges, quil ne dopend des

sujcts de S. Maj. d'agir contre ses ordonnances et contre son

Intention d^clar^c. Dass die Unkenntniss der Colonie-Privilegien

bisweilen wohl der Anlass, jedoch nie der Grund der Miss-

handiungen gegen die Colonisten ist, zeigt jedes urkundliche

Blatt der Geschichte der Magdeburger Ct>lonie. Die grOsste

That des grossen Kurförsten erkannten die deutschen Magistrate

und Behörden nicht an: sie behandelten das herrliche
Gnaden- Edikt von Potsdam, als hätte es nie existirt —
weil es sie ja niclUs aiiLfche. Und in der That erscheint es

vom Standpiinkt dc< sofortigen Aiigenlilii ks-l'.rfoli^es als Klug-

heit, von dem eines dauernd gcreiieltcn friedlichen Regiments

aber als i^rober Fehler, der nur zu oft sich strafte, dass

die Edikte an die hugenottischen Behörden Hrandenburg-

Preussens den deutschen Landesbehörden meist nicht einmal

niitgetheilt worden sind.

Am 5. December 1780 klagt der hiesige französische

Magistrat, nur zu oft bekomme unsere Colonie den an-

geborenen Hass und die Feindschaft gewisser deut-

scher Collegien dieser Stadt zu föhlen. Dass ausser

dem deutschen Magistrat die Königliche Domainenkammer
gemeint ist, erhellt aus dem Zusammenhang. Auch bitten sie

gleich darauf die OI)erbeh()rde . der D o m a i n e n k a m m e r

aufzugeben, sich gänzlich ihrer Oberhoheit zu ent-

schlagen (de se desister entierement de toute superiorit^).^^

Andresse war einer unserer streitbarsten Richter. Auch
wurde er nur zu bald nach Berlin an das Obergericht versetzt.

Doch irrt der junge Richter, wenn er meint, er zuerst habe

sich die Anmassungen und U ebergriffe der Kammer
nicht gefallen lassen. Man hat stets dagegen protestirt, wie

wir in dem Abschnitt von der Polizei gesehen haben. Und
auch des Andresse' beide unmittelbare Vorgänger haben der

Kammer Opposition gemacht. Als nämlich das neue Chargen-

K ass en - R eg 1 e m e n t . wonach ein Viertel der Oesammt-

einnahme von jedem neu angetretenen Amt an die Ki'iniyliche

Kasse gezahlt werden musste, auch in Magdeburg Platz greifen

sollte, weigerte sich der Juge Bernard, den Forderungen

14*
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der Kammer zu sjehorrhen. Sei es docli fraglich, ob hei den

rranz()sischcn Appointements und Emoluments nicht jene 7 %
abgerechnet werden müssten, welche pour droit de recette et

de sous pour h'vre schon vom Gehalt abgingen. Die Kammer
wiederholte ihre Forderung bei dem Magistrat der hiesigen

französischen Colonie (29. Mai 1765). Da beschwert sich

dieser bei der ihm vorgesetzten Behörde. Die Justice

sup^rieure, unterzeichnet von DorviUe, befiehlt jedoch, die

nachgesuchte Designation müsse der Kammer gegeben werden

„zur Determinirung der Chargen-Kassen-Jurium" (24. Juli 1765).

Nun gehorcht Juge Ik-rnard. Ais aber am December 1773

die Kriegs- und Doniainen-Kammer, imterzeichnet Krause und

Du Vignau, ein SchtMna dem franzr)sischen Magistrat vorlegte

mit der Forderung, die Besoldungen sänuntlicher französischer

rathhäuslicheu Bedienten darauf zu designiren, giebt Juge

d'Ammon zwar die gewünschte Designation ; fragt indessen

unter dem 11. Februar 1774 bei seiner Behörde an, ob er

recht daran thue, vu que nos charges ne sont de notoriötö

pas subordonn^es ä la Chambre, mais uniquement du ressort

du Grand directoire fran^ais et de la Justice sup^rieurefran9ai8e.^'

Darauf hin ergeht von der letzteren Behörde, gez. v. Dörnberg,

die Ordre, in Zukunft k?>nne der französische Magistrat der

Auflage „der Dom a inen- Kammer" l'OIge zu leisten

unterlassen (23. März 1774). Und als um dieselbe Zeit

auch die ,.R c L,n e r u n g" — damals der kcungliche Lierichts-

hof — sich einmischt und sogar den französischen Richter

exekutiren will, beschwert sich d'Ammon gegen diese ün-

u'ehörigkeiten (27. März 1775). Und, wie schon 29- November

1763 der Regierung emstlich verwiesen war, sich als Behörde

des französischen Gerichts zu benehmen, so confirmirt die

Justice sup^rieure am 7. April 1775, dass die Magdeburger

Justice nicht der Regierung unterworfen sei, sondern nur

den französischen königlichen Behörden. Und auch am
19. April d.

J. wird der Regierung verwiesen, sich als

I-iehörde des tranzösischen Richters zu benehmen. Sie sollten

die Franzosen vielmehr als fremde Personen beliai.deln

und „bei etwa vor der Regierung geführten Prozessen den
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gesetzlichen Vorschuss von ihnen nehmen". Diese Bestimmung

des General - Direktoriums ist freilich auch nicht nach dem
Herzen des Grand Directoire fran^ais. Deslialb remonslrirt

letzteres am 22. Mai d. J., unterzeichnet \(>n I)()rnberg,

Achard, (i'Aussin. de Gauhier, Kstienne, Segond de Hauchet:

Wenn fortan die königliche Regierung von den meist nur

armen Magdehurj^er französischen Colonisten bei Prozessen 5,

10 oder 15 Thin Gerichtskosten im Voraus einziehen wollte,

80 würden sie durch diese Massnahme gezwungen sein,

ihre gesetzmässigsten Anforderungen aufzugeben.

Als Zahlungsfrist bei französischen Colonisten sei bisher gleich

von vornherein immer ein später Termin angesetzt, und, erst

wenn sie dann nicht zahlten, das firanzOsische Gericht um
Exekution angegangen worden. Die Regierung erwidert

am 7. Juni d.
J., Stundung sei den Parteien nicht vorthcilhaft,

da bei Ni( lUzahlung am Stundungs- Termin sie noch Stenipel-

uebühren für Niederschlagungs-Dekret u. s. w. zahlen iniissten.

Die Armen, welche den üblichen Vorschuss nicht zahlen

könnten, brauchten ja nur das Armen-Recht nachzusuchen

(Untz. Fürst). So bei des Andresse Vorgängern.

Am 27. Oktober 1780 erhielt Juge Andresse einen Erlass

der Domainen-Kammer, der sich einfiihrte „Von Gottes

Gnaden Friedrich König von Preussen." In seiner

Antwort vom 12. November er. redete der Juge die Kammer
an: Messieurs! und betonte: Nos sup6rieufs ne nous ont donn^

jusqu'ici auciins ordres. Und am 17. d. M. reichte die ge-

sammte Justice eine iJeschwerde ein, dass seit 1 749 sich

die Kammer als 1^ e h ö r d e benehme, was ja leider

Hofrath Hernard und seine Nachfolger sicli hätten bieten lassen.

Aliein da im Juge- Patent niemand ausser der Justice

superieure in Berlin und dem Grand Directoire frangais als

Behörde aufgeführt sei, auch schon bei Eingriffen der Kammer
in die Buiigenser^' Justice der ersteren bedeutet worden sei,

dass sie sich keine Eigenschaft eines denselben vorgesetzten

Collegii anzumassen hätte, so verlangte das französische Ge-
* rieht Modom requisitionls, wie das Sitte ist zwischen zwei

coordinirten königlichen Behörden und nicht die angemasste
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Weise eines Befehls im Namen des Königs. Man bittet de

(lelivrer la Justice du jou^' d'un College (\\\\ a seii usurijcr la

suiHTioritö. Dem pflichtet ani 29. d. M. die Justice superieure

in ihrem Gesuch an das Hochlöbliche General-Direktorium bei.

dahin, dass der Kammer ihre Anmassung verwiesen

werde, damit sie in Zukunft an das französische (lericht

schreibe, wie es das Verhältniss zweier i ndependenter

Kollegien erheischet; wie es ja auch bis 1737 voUkommen
beobachtet worden sei. Von 1745 an sei der befehlende Ton
eines Rescripts angeschlagen worden. Das sei der alhnSlige

Uebergang gewesen zu den nachher unternommenen Ein-
griffen in die vorzüglichsten Vorrechte derColonie.

Die Nachlässigkeit unaufmerksamer Richter, welche zu solchen

Anmassungen einige Zeit stille geschwiegen, dürfe doch den

(^lerechtsanicn . welche ihrer Handhabung anvertraut waren,

billiger Weise nicht schaden.

Auf königlichen Specialbefehl ergeht am 12. December

1780 unter erneuter Rüge gegen die Kammer dn- Auftracj, zu

berichten, was sie denn veranlasst hätte, in Polizeisachen die

Unabhängigkeit der Colonie - Gerichte anzutasten?
Unter fortwahrendem Protest gegen den Titel Re Script und

Auftrag (injonction) weigert sich Juge Andresse die 19 ihm

von der Kammer „aufgetragenen" Kollekten abzuhalten,

und bittet um Instruktionen seitens der Justice superieure.

Denn la Justice fran^aise ne doit faire des collectes dans sa

Jurisdiction (|ue par ordre ilu Directoire francais. Im D6partement

francais lautet dahin auch die Sentenz des Raths l'stienne.

Heausohre hingegen sentirt : die Justice hütte die Kollekten

halten sollen, unter Protest gegen die recjuisitorische

Form. Im letzteren Sinne ergehl das Dekret 10. Oktober 1782.

Das General>Direktorium indessen verweist die Sache an

die Kammer zurück. Und diese erwidert am 23. November

1782: Der neue französische Colonie • Richter sei ein junger

Mann, der von den Landesverfassungen weder überhaupt noch

in den Provinzen gar keine Kenntniss zu haben scheine. Sei

es bei Streitigkeiten zur oberen Instanz gekommen, gehörten *

solche unter die Kammer, gleichviel ob das französische

*
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Gericht oder nur der französische Gerichtsdircktor in erster

Instanz entschieden habe. Ausserdem habe die Kammer lan<j;e

vor 174') ihre Hefehle an den hiesigen französischen .MaL'i-^trat

eri,'ehen lassen. So 1715, als der Rath Coste die Kefu^ies

von Magdeburg nach Weimar zu ziehen suchte.** an den

Richter Monteau: 1719 in Haus-Kollekten und Manufaktursachen;

1723 in der Beschwerde wegen Backens seitens des nicht ge-

lernten Bäckers Vincent Baugier*^. In Sachen der Walkmühle

in der Elbe seien auf Ladung der Kammer der Richter Monteau

und Assessor Fahre im angesetzten Termin unweigerlich er-

schienen. Andererseits drücke der französische Magistrat in

seinen Berichten an die Kammer auf die von ihr erlassenen

Verfügungen sich also aus: Le Magistrat de la Colonie

fran^aise oder le College de la Justice et Police fran^aise

a rcQU les Ordres oder le Rescrij)t. Auch das Resr ript vom

11. Februar 1715 unterwerfe dem Kommissariat, an dessen Stelle

die Kammer stehe, das Etablissement der Colonieen und die

Reguiining ihrer Freiheiten. Alle Sachen in der Provinz, so

^so zu Unserem Ressort gehören**, würden in zweiter Instanz

von der Kammer, in dritter von dem General • Directorium

entschieden. Wo die Innungen oder die Magistrate sich gegen

Uebergriffe der Franzosen beklagten, gehöre das vor die

Kammer. Die französische Colonie sei doch nicht besser ge-

stellt, als die pfälzer Colonie.*) Und diese habe sich

stets dem Kommissariat, resp. der Kammer ^mter^vo^fcn. z. B.

in den Klagen des I'ärber-t iewerks gegen den lM;ilzer .Slnimpf-

wirker Coqui ; hernarh des pfälzer Riirgers und Färbers Marot

gegen denseii)en Coqui. l)esshalb hatte die Kanuner in ihren

Verfügungen an den französischen Magistrat schon 1715 sich

des Ausdrucks bedient „mit Befehl" und ihm ..im Namen

Sr. Maj.** rescribirt. Auch seien alle Polizei - Verordnungen,

welche von der Kammer ausgingen, notorisch immer an alle

drei Magistrate gerichtet worden. Da dem ungeachtet das

') Die pfälzer Colonie unterstand niemals wtcii-r iler Justice siip^Mienre

noch dem Consistoire su|t(!ri<'vir noch dem I)<'p.ii inncnl fi.itH .üs in Herlin,

sondeni t'hvu der Kämmet , di iii reformirtcn Kirchen - I )in kto'.min un<l dem

General • Dil ektorium. Die Kammer ignoiirt absichtlich diesen Untertctüed.
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Magdeburger Colonie-Gericht sich g^en die Landes-Behörden

höchst „ungeziemlicher" Ausdrücke bediene, so ersuchen sie

das Hochlöbliche General - Direktorium , dem französischen

Richter die Abbitte aufzuerlegen, sonst aber alles beim

Alten zu belassen." — Mir ist kein Fall bekannt, wo in

Colonie - Sachen die Kammer nicht durch ihre Oberbehörde

geschütüt worden wäre. Natürlich dekretirt auch dies Mal das

General -Direktorium, in Landes - Oekonomie- und Polizei-

Sachen sei jedermann» aller seiner sonstigen Exemption

ungeachtet, von den Kammern ße fehle anzunehmen und zu

befolgen schuldig. Auch sei der Ton des französischen

Richters in Magdeburg in seinem Schreiben an die Kammer
ganz unschicklich (17. December 1782).

Hatte die Domainen-Kammer sich zwei Jahre Mühe nicht

verdriessen lassen , um die J u s t i c e s u p e r i e u r e zu wider-

legen, so nahm letztere die aufgebotene Xiederlaj^'e auch nicht

so leicht hin. Am 24. Januar 1783 sentirt Heausobrc. die .-Xrt,

wie in Magdeburg die Polizei - An<^elegenheiten Ijeliandclt

werden, sei für die Franzosen die allervortheilhafteste (la plus

favorable). Die französischen Richter als Polizeimeister erkennen

in erster Instanz. Es kommt nichts vor, was nicht durch

ihre Hände gegangen wäre. Thut man in zweiter Instanz, vor

der Kammer, den Franzosen unrecht, so haben die Juges ein

besseres Urtheil, weil sie besser unterrichtet sind und unter-

liegen nicht leichtfertigen Urtheilen in ihren Berichten an das

Departement fran9ais: ce qui est toujours föcheux. So be-

fiehlt denn das Departement franvais dem hiesigen Juge am
18. Februar 1783, sich künftig in seinem \'erhalten zu einem

Landes - Collegi«) allerdings ungeziemender Ausdrücke
zu enthalten. Zugleich fragt das l)ej)artement frangais an bei

den französischen Gerichten zu Wesel, Frankfurt a. d. O..

Halle, Königsberg i. Pr., Prenzlow und Stettin 1) ob die

Domamenkammer an sie per modum reijuisitionis schreibe

oder als Befehl? 2) ob der französische Richter in Polizei-

sachen bei dem deutschen Magistrat Zutritt habe? An diese

beiden Punkte knöpft sich alles. Die Antworten sind

interessant wie für den burgeriichen Zustand der gedachten
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Colonieen, so besonders auch für die Heraushebung der Eigen-

thümlichkeiten der hiesigen.

Das franz()sische Culonie -Gericht von Prenzlau, unter-

zeichnet Charreton und Sauvage, antwortet in deutscher

Sprache am 5. März 1783, sie hätten nie in Konnexion mit

diesen Collegiis gestanden: doch würde es nicht per niodum

requisitionis geschehen können, weil „wir Membra des hiesigen

Magistrats sein sollten und selbst das Stadtgericht sogar in

Justizsachen per modum rescripti an uns schreibet.** Ad. 2:

Seit 1691 haben die Juges nebst 2 französischen Senatoribus

Zutritt und Votum im Magistrat gehabt, welches aus dem rath-

häuslichen Reglement vom 25. Januar 1734 zu ersehen ist.

Seit 1740 aber und besonders seit 1772 habe man den

Zutritt zu beseitigen gesucht. 1778 erklärte der Stadt-Director

Stisser in j)leno senatus im Heisein des französischen Richters,

derselbe hal)e in einer lediglich einen Colonisten angehenden

Gewerkssache zu Rathhause nichts zu sprechen. Diese Er-

klärung hält er öffentlich aufrecht. 1782 hat er sogar den

französischen Richter seiner Stelle zu Rathhause durch seinen

Vorschlag beim General-Directorium entsetzt und den Stadt-

sekretair Zimmermann als Bürgermeister proklamirt. Als das

General-Directorium dem Magistrat eme Zulage von 800 Thlr.

bewilligte, wurde das Geld nur unter die deutschen Mitglieder

vertheilt Und als der französische Assessor Sanvage sich

beim Bürgermeister Zimmeftiiann beklagte, dass die französischen

Mitglieder \ ergessen werden, antwortete letzterer: „Ihr seid

ja 1' r a n z o s c n. Kommt euch wohl etwas zur" —
Gewi^>. nette Zustände, die Prenzlauer ! — Dazu sentirt im

Departement franyais der Ratli ieClerc. „Das Magdeburger
französische Gericht hat ni e hr Vorthei l e als die

andern französischen Gerichte, selbst als das von
Herlin, insofern es dem deutschen Magistrat nicht nach dem
Etat von 1739 einverieibt worden, sondern eine Körperschaft

für sich (un corps s^parö) bildet.**

Das französische Colonie-Gericht von Halle, nämlich Di-

rector, Richter und Assessores, unterzeichnet Hirsch, berichtet

in deutscher Sprache am 6. März 1783, dass sie niemals mit
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der Kriegs- und Domainen*Kammerm immediater Korrespondenz

gewesen: denn die hiesige Colonie allein so unglficklich

ist, weijen eines bishero von Rcrggerichten jährlich ent-

richteten Kanons ä 5(X) Thlr.. die Real-Jurisdiktioii nicht zu

haben. So oft in alten Zeiten die Dnmainen-Kaninier oder

auch die Re^ierun«]^ mit dem Richter Michel korrespondirt

haben'* (also doch !), „ist das per modum Rescripti ^^eschehen.

Geantwortet aber hat Michel nie mittelst des Tituli Regis,

sondern mittelst des Tituls der in einem koordinirten Collcgio

befindlichen Glieder/' Ad 2 : „Der hiesige französische Richter

ist Senator natus bei dem deutschen Magistrat, und hat in

Sachen, welche die Colonie-Bürger betreffen, Sitz und Stironie.

Bei Polizei -Rescripten hat sich die Colonie als Theil des

Ganzen mitunterwerfen müssen : dagegen geniessen die Colonie-

bürger bei den Innungen und Handwerken auch alle Vortheile

mit. So ist z. H. der französische Colonie- Hürger Brandy

Obermeister bei dem Tisrhler-Gewerk. Hehufs der Kxekution"

— das Odium soll dem Juge bleiben! — ,,hat der Magistrat

bei Franzosen jedesmal den französischen Richter re(juirirt.** —
Aus Stettin berichten le Direrteur et les Assesseurs de

la Justice frangaise, unterzeichnet de Rapin, Batr^, Jeanson in

französischer Sprache am 7. Mflrz 17ö3: Die Kammer schreibt

uns nicht in der Form des Rescripts, sondern nur (uniquement)
*

in der Form des Ersuchens. Andererseits geben wir

der Kammer nicht den Titel König,^sondern nur die Titel der

Mitglieder der Körperschaft. Aehnlich die Regierung (la R^
gence). Die Polizeisachen regeln sich nach dem Edikt vom
6. Juni 1721 i^. 9: s()l)ald ein ('olonie-Bürger geni)thigt ist

(oblige), a\if dem Rathhause in einer Polizei-Angelegenheit

zu erscheinen, benachrichtigt der Magistrat das französische

Gericht und der Director deputirt einen der Assessoren: in

Fällen von hohem Gewiclit l)egiel)t er sich selbt hin.

Aus Frankfurt a. d. O. berichtet juge Duport^^ in fran-

zösischer Sprache am 10. März 1783: Eine direkte Correspondenz

mit der Domainenkammer. habe weder vom Frankfurter noch

vom Müncheberger Gericht aus stattgefunden. ,,Meine Vor-

gänger haben es vernachlässigt, sich als ordentliche Se-
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natorcn heim Magistrat einfulireii zu lassen. Sie haben

sich damit hcf^nOi^t, zu den Magistratssitzun^'eii an denjenigen

Tagen eingeladen zu werden, wo man die Leliensmittel-Taxen

feststellte. Erst 1775 hätte das üeneral-Direktorium (!) seine

Einführung befohlen : erfolgt sei sie am 1^>. September 1778.

Auch in der Servis-Kommission sei er Mitglied.

Auch der Mflncheberger Magistrat habe sich seiner In-

troduktion widersetzt. Vier Mal im Jahr habe er sich nach

Müncheberg zu begeben und erhalte dafür 20 Thlr. Gehalt.

Falls er auf dieses verzichte, stehe seiner Einführung nichts

entgegen." Wahrscheinlich, weil er im Solde der Justice

superieurc, einer fremden Behörde, lebe. ,,Kr verzichte dort

auf die Kinfiihrung; habe ihm doch der Prozcss um diese

Angelec^enheit schon über 20 Thlr. gekostet.*'

Aus Wesel berichtet juu'e P. T. Carp in deutscher

Sprache am 15. März 1783.. die Richter*' Serres I., Durant,

Humbert, Vcmet, Serres IL, und er Carp seilest hätten mit der

Domainenkammer nur per modum requisitionis correspondirt,

obgleich in höflicheren Ausdrücken." Und wie hatte die

Kammer mit ihnen korrespondirt? Darauf kam es an. JD&r

juge Hofrath Vemet hätte in Coloniesachen das Präsidium

beim deutschen Magistrat beansprucht, was ihm nicht eingeräumt

wurde, da man ihm doch sonst in politicts (Polizei) Sitz und

Stimme gewährte. Vernet's Nachfol^^er, Serre II., habe nie in

Wesel residirt. sondern beständig zu Rees*** und sei desshalb

auch nicht im Mac^'istrat erschienen. Doch sei nie ein Colonist

cxequirt worden ohne durch den Juge.*' Welrb ein (jlück!

— ,,So sei seit 40 Jahren kein französischer Richter im

Magistrat erschienen."

Aus Königsberg in Preussen berichtet der Richter und

die Assessores „eines" französischen Gerichts, unterzeichnet

Espanhiac, Sthumi (sie!), Laval, FothergiU in deutscher Sprache

am 15. März 1783, die Polizei sei von einer besondem, am
B. October 1733 eingesetzten Kommission verwaltet worden,

in welcher durch Rescript vom 24. October 1746 auch der

französische Richter K r i c g s r a t h L 1 i s t o c q Sitz und Stimme

hatte**. Doch wurde am 16. März 1752 das Polizeiwesen
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,,aaf Berlin schein Fuss'* dem Kriegsrath Hindersin aUein unter-

stellt. Seitdem zeigt die Polizei die aus der Colonie vor-

liegenden Fälle nicht einmal dem Juge an. Ja es werden

Refugies eigenmächtig durch S t a d t w a c h e n exe( juirt. Daher

hat die Doniainen-Kammer an die Justice*) zu schreiben niemals

nöthig gehabt. Neuerdings z. B. ist dem Fayence-Fabrikanten

Paul Henry Co 11 in zur Exekution der Paraphen-Gelder**)

ein Stadtsoldat in's Haus geschickt worden. Als ob Paraphen-

gelder-Eintreibung Polizei-Sache wäre (23. November 1782)!

Auf seine Beschwerde wurden dem Henry Collin schliesslich

seine 10 Thlr. erstattet» da Fabrikanten so wie so keine

Paraphen zu zahlen hätten. . . .

So die Berichte aus den andern Colonieen. Inzwischen

hatte die Domaincnkammer in Magdeburg fortgefahren, sich

als die vorgesetzte Behörde der Refugies zu benehmen.

Am 19. Februar 1783 erhob unsere Justice, welcher der

Berliner Befehl noch nicht zugegangen war, in deutscher

Sprache Protest gegen Citirung eines französischen Colonie-

Bürgers. Der Mann hiess Job. Gottfried Steindörfer.***) Das

sei ein offenbarer Eingriff in die französische Gerichtsbarkeit

Das General-Directorium, bei dem sich die Domainenkanuner

wegen dieser sog. Auflehnung beschwerte, theilte dem
Grand Directoire am 25. Mflrz 1783 mit, es werde die Kammer
anweisen zum Gebrauch der ihr vom König beigelegten Au-
torität. Der französische Magistrat müsse als Polizei die

vorgesetzte Instanz der Domaincnkammer anerkennen, weil

sonst lauter Verwirrung entstehen würde. Das Departement

fran^ais erwidert unter dem 8. April 1783, da?s dem Magde-

burger Juge bereits aufgegeben sei, sich in Poiizeisachen

*) Letztere hat auf ihre Beschwerde vom 10. November 17&6 nie

Antwort erhalten.

**) Es ist die behördliche Revision der IcanfmSnnLschen BOcher. Parafer

heisst anz^chnen, ankreiden, ein HSkchen ntachen beim .^ddiren, Collationiren,

Verificiren u. s. w. Von der Paraphen-Steuer war schon oben die Rede bei

Fran^ois Arnal.

'*') Kin Tuchfabrilvanl. <l(i hier nne Nesseltucliluhrik anlegen und seinen

Sohn als Conipagnon auinchmcn wollte, um . . . ihn dadurch vom Enrolieroent

zu befreien.
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tiicht der Kammer zu widersetzen.*) Gleichzeitig ergeht an

den Juge Andresse der Verweis, er hätte gegen die Kammer
wohl Beschwerde führen können, aber ,,ohne Verwahrungsmiltel

zu ergreifen, welche den Colonist«n nur zum Nachtheil ge-

reichen würden." Gez. v. Dörnberg, Justizminister. — Ein

Schritt zurück ermuntert den Gegner zu vielen Schritten

vorwärts. Dementsprechend erscheint am 22. April 1783 der

Königliche Specialbefehl, so lange der Streit zwischen dem
französischen Departement und dem GeneraNDi-
rectorio schwebe^ solle sich die Kammer durch die Oppo-

sition des französischen Gerichts nicht abhalten lassen, mit

Real-Citationen und andern rechtlichen Zwangsmitteln ihren

Verfugungen gegen Colonie-ßürger gehörigen Nachdruck zu

geben.

Alles das schüchterte aber die hiesige Justice nicht ein.

Das althugcnottische Sprüchwort ,,Aide-Toi, Dien Taidera"

übersetzte sich der junge Juge in die Lesart : „Schütz' Dich

selber; die Behörden schützen Dich doch nicht!" Direktor

Andresse -gab am 19. Mai 1783 seine Antwort in deutscher

Sprache. Die Domainenkammer habe ein Jo-Pan-Geschrei

Qber ihn ^hoben. Und doch sei gleich das erste Schreiben

derselben an ihn falsch adressirt gewesen. Denn es lautete

,,An Bflrgermeister und Rathmanne der firanzösischen Colonie'*,

welche (letzteren) Personen hier doch nie existirt haben. In

seinem Patent sei ihm in Polizei - Sachen nur das Ober-

Direktorium (Grand Directoire ). in Gcrichts-Sachen nur das fran-

zösische Ober-Gericht als seine Hchörden genannt worden. Durch

die Ordonnance vom 8. Juni 1719 §. 1 werden andere Gerichte,

Magistrate und Obrigkeiten, welchen Namen sie au<h haben

mögen, als unbefugt bezeichnet für die französischen Colonien

ausser dem französischen Gericht. Der §. 7, welcher die

Polizeisachen ordne, und die Circular-Ordre vom 9. Januar

1715 eximiren die Polizei der Colonie von der gewöhnlichen

Subordinirungund ordnen sie direkt der General-Konimission,

seit 1717 . dem Ober-Direktorium unter.'* — Das ist für

*) Damit war auch ditr I'uliicci-Exenitioii preisgegeben!
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damals nicht richtig. Die Gerichte sollten damals sich beim

Provinzial-Kommissariat angeben und melden: an dessen

Stelle aber trat die Domain'en-Kammer. — „Alle Patente

verweisen die französischen Richter in Polizeisachen nur an

(las Ober-Direktorium : von der Duniainenkanimer iindet sich

darin nichts. Hat in f (jlonie-Sachen das Gencral-Directoriiini

ohne Concurrenz des (Jber-Direktoriuni verfügt, so sind solche

Knlscheidim£,'cn widerrechtlich. In Sachen des Brauer Du bei s

in Neustadt - Magdeburg befahl die Doniainen - Kammer ver-

geblich, den Dubois zur Gewinnung des deutschen Bürger-

rechts anzuhalten: das französische Gericht gehorchte nicht

der ihm nicht vorgesetzten Behörde: das General-Directorium

wagte nicht, den französischen Richter zu strafen, sondern

requirirte das französische Ober-Direktorium. Dieses aber gab

dem Dubois recht (20. April 1739). Auch bei der Beschwerde

wegen K o b e I und L e mm e r Ii a r d_ gehorchte das französische

Gericht nicht den Befehlen der Doniainen - Kammer. Und

wiederum ersiichte das (ieneral-Direktorium erst das französische

Ober-Direktorium, welches sich den Bericht des französischen

Richters einholte. Damit stinnne auch das die Kammer zurecht-

weisende Rescript vom 11. Decembcr 1780. Dass frühere

Juges die Requisitionen der Domainenkammer Ordres oder

Kescripts genannt haben, sei nur ein Ausfluss einer der fran-

zösischen Nation eigenen Höflichkeit Von den Worten

Verordnung und Anzeige gehe man über zu Befehl und Bericht»

zuletzt zu: allergnädigstem Befehl und allerunterthänigstem

Bericht. Nicht der Kammer gebühre die Entscheidung in

zweiter Instanz, sondern dem französischen Ober-Direktorium.

Die Constitution vom 2."). April 1715 sei aufgehoben, seitdem 1719

den franz( )sis('hen Coloiiieen in dem Ober - Directorium eine

besondere Polizei-Behörde vorgesetzt ist, was bestätigt werde

durch das neuere Ressort - Reglement vom 19. Juni 1749.

Ganz anders stände es mit den Pfälzer- Gerichten, die

nach der Versicherung des Hofrath Guischard stets die

Abhängigkeit von der Kammer anerkannt hätten. Auch sei

dem Pfälzer Magistrat stets übergeordnet gewesen der

Kommandant der Stadt, ein Mitglied der R^erung und ein
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Mitglied der Kammer. Letzteres war Hofrath Steinhauser.

Wie komme aber jetzt die Kammer dazu , die vom fran-

zösischen Richter dem franzr>sis(:heii < )bcr - 1 )irektorium vor-

gelegten Urkunden anzuzweifeln. Sei der Juge etwa ein

Faisarius?! In Justizsachen sei hier niemals in die Rechte

des französischen Obergerichts zu Berlin eingegriffen worden,

indem die Regierung niemals eine Superioritäl sich an-

gemasst habe. Diese Darlegung auf die Angriffe der deutschen

Kammer habe er in teutscher Sprache abgefasst, da

jede Sache sich am besten in derselben Sprache beant-

wortet, zu geschweigen, dass die französische Sprache
leicht zu Doppelsinn und Missverständnissen Anlass geben

könnte."

Um den Damnibrucii der französischen rrivilegicn

zu hemmen und um zu hindern, dass alle Colonie - Freiheiten

nun hinw eggeschwemmt würden , schickt schon zwei Tage

darauf die hiesige Justice eine neue Klage nach (21. Mai 1783),

dass das -Rescript vom 26. December 1780, durch welches

das Departement fr an 9a is selber die Domainen-Kammer

als erste Instanz über Colonisten in Innungssachen hingestellt

habe, dem Reglement vom 19. Juni 1749 Art. 9 wider-

spreche. Denn bei schon feststehenden Innungsstatuten ver-

weist es jede Contravention durch einen französischen

Colonisten^^ an den französischen Richter, in zweiter

Instanz an die Justice s u p e r i e u r e. Wo dagegen Innungs-

slatuten erst aufgestellt, erweitert oder eingeschränkt werden

sollen, gehöre die Sache in erster histanz vor die Kammer.

Die Magdeburger Justire bittet nun das Departement franyais,

das Reglement vom 19. Juni 1749 zu konfinniren.

Aliein am 11. Juni 1783 erging vom Departement frangais

ein neuer Befehl, in Polizeisachen fortan die Domainen-
Kammer als vorgesetztes Kollegium anzuerkennen. „In Fällen

aber, wo Ihr die Rechte und Privilegien der Colonie und

französischen Nation beeinträchtigt glaubt, bleibt Euch ja

unbenommen zu protestiren und an das Ober-Direktorium zu

berichten, jedoch ohne die Sache selber dadurch aufzuhalten.''

Gleichzeitig theik das Grand Dircctoire dem General- Directorium
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mit, die Verzögerung habe nur an der Magdeburger Kammer
gelegen, welche auf die Anfrage vom 12. Dezember 1780
erst am 22. November 1782 geantwortet habe. Man sieht, die

Oberbehnrden hatten keine Lust mehr zur Gigantenschlacht

um Liliputaner- Angelegenheiten willen.

Hinfort ninimt das Magdeburger Colonie-Ciericht als Polizei

oder Magistrat alle Befehle der Domainen-Kaminer unweigerlich

an. Ja es wird nun bald als einzigartiger Vorzug des Magde-

burger französischen Coionie - Gerichts angesehen, dass es in

Polizei Sachen als unterste Instanz selbststflndig vorgehen

darf, wahrend die Kammer erst zweite Instanz sei. . Denn als

am 29. März 1785 die Domainen-Kammer dem französischen

Colon ie-G er icht zu Halle befiehlt, ihr künftig seine Be-

richte sub titulo regis zu erstatten, und das Colonie-Gericht

sich darüber beim Departement fran9ais beschwert, erwidert

letzteres, sie dürften nicht von Magdeburg schliessen auf Halle.

Denn ,,die französischen (ie richte zu Magdeburg
seien die einzigen dieser Nation, welche in

Pol iz ei Sachen und zwar in erster Instanz erkennen. Bei

allen andern französischen Gerichten wird in dergleichen Sachen

nicht gesprochen, sondern es haben nur ihre Richter Sitz und

Stimme bei den deutschen Magisträten, um von den die Colo-

nisten betreifenden Polizeisachen Kenntniss zu nehmen und'

erforderlichenfalls diese gegen etwanige Beeinträchtigung zu

schützen. Das französische Departement ersucht deshalb das

General-Direktorium gleichzeitig, doch die MagdeburgerKammer
wegen ihrer ungegründeten Anniassunggehr)rig zu rcktifiziren, als

ob die Kammer die vorgesetzte Hehörde auch anderer

französischen Gerichte der l'rovinz. ausser des Ma^dehurgischen,

sei. dadodidie anderen, z. Ii das Malle'sche mit l'olizei-

sachen nichts zu thun hätten, als Untergerichte aber

allein dem französischen Obergerichte subordinirt seien. Die

Domainenkammer möchte doch künftig die Colonie-Gerichte, die

Magdeburgischen in Polizeisachen ausgenommen, mit Rescripten

verschonen."

Das General-Direktorium will aber nicht weichen. Es

behauptet am 21. Juni 1785, in Landes-Polizei, Landes^Oeko-

V
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noinie, ()fi"ciitliche Ai)gaben betreffenden und überhaupt in allen

zum Canieral-Ressurts gehörenden Sachen ständen sowohl die

Colonie-(ierichte als die Colonie-Bürger unter der Kammer.
Das gehöre zur Ordnung, die für die Staatsverwaltung noth-

wendig sei. Um jedoch jede Kollisionsklage zu kupiren, hätten

sie die Domainenkammer instruirt, in Sachen ihres Ressorts

die erforderlichen Verfügungen an die Colonie-Bflrger in HaUe

und in andern Städten, wo es mit demselben gleiche Be-

wandtniss habe, unmittelbar oder durch die deutschen

Magistrate an die Coloniebfirger einzuhändigen; d. h. durch

die Connivenz des Grand Directoire ignorirt die Kammer die

fianz< )sis( licn Gerichte der andern Colonien fortan ganz.

Ein neuer heftiger Streit mit der Domainenkammer ent-

brannte über die Sprache. Der Gebrauch der Sprache der

Väter war nicht bloss den Privaten in ihren Familien und

Handelsgeschäften, sondern auch ausdrücklich den Behörden
gestattet worden (18. November 1787 conser\'ation de lalangue

fraucaise)^^ Ja am 1. November 1791 befahl die Justice sup^rieure

fran^aise, ohne ausdrückliches Gebot des Königs dürften die

französischen Gerichte sich keiner andern als der französischen

Sprache bedienen. Das fordern, sagte sie, die Privilegien,

der esprit de corps, die Pietät für die hugenottischen Sitten,

die loyale Observanz. Dessenungeachtet rügt die Magdeburger

Domainenkammer am 3. Februar 1792, die hiesige Justice

fasse ihre Begleitschreiben franzr>sis( h al): die Berufung auf

die Verfügung ihrer Oberbehörde wird als unpassende
Anziehung königlicher I'^dikte verwiesen (24. d. M.).

Franzr.>is( he Berichte werden ungelesen zur(ic:kgesandt und

jedes Mai wegen Ungehorsam bestraft. Vergeblich bittet die

Justice um Schutz. Die französische Oberbehörde muss wieder

nachgeben. Nun befiehlt die Domainenkammer die Einsendung

der Listen in deutscher Sprache auch dem französischen

Presbyterinm, das doch von den Tagen der Colonie*Gründung

an mit allen Behörden immer nur in französischer Sprache

correspondirt hatte: eine Praxis, welche am 26. Juli 1716

durch königliches Rescpript ausdrücklich gebilligt worden war.

Auf die Beschwerde vom 23. Januar 1794 beilehlt das Con-
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sistoirc superieur (24. März d.
J.),

das Preshytcriiim solle bei

seiner bisherigen Praxis verl)leil)cn. Doch schon am 30. Mai giebt

die Domainenkammer Gegenbefehl. Am 18. Sept. d.
J. erwidert

das Presbyterium, untz. Provengal, Prediger und Praeses,

La Borde (sie), Vorsteher» in deutscher Sprache : da die Listen

ja sowieso deutsch nibricirt seien, könne das französische An-

schreiben keine Schwierigkeiten verursachen. Die Neuerung
sei auf Seiten der Kammef, nicht etwa umgekehrt, wie letztere

an den Hof berichtet habe (!). Gegenüber der irrigen, höchst

vorcili^'cn Hchaupliin*,' , als verständen die Presl)yter selber

hessLT tloulsch wie französisch, heloiien sie, dass ja die IVcs-

byter amllicli als solclic verpflichtet seien für die bestmögliche

Erhaltun<,^ der frünz()sischcn Sprache zu sorgen'*^.

Während die Hohenzullern einander noch sterbend die

Refugies an's Herz legten als ihre „andere Familie", kümmerten

sich die Herrn von der Regierung nicht sonderlich viel darum,

ob da unten auch noch Leute wohnen und wie die heissen?

Solch ein kavalieres Verfahren von oben herab beobachteten

sie auch 1798 bei dem Regierungswechsel. Fflr die Huldigang

am 6. Juli d J. sollte jede Gemeinde einen Deputlrten nach

Berlin senden. Die Königliche Regierung ernannte (!) als

Deputirten für die hiesige französische Colonie den Rath und

1* fälz e r (! ) Colonicrichtor ("ostenoble. Doch nicht ^^eniiL,'.

sie verlan<.,'te, dass das fraiiZ( )sische (^onsistoir e, das ^nr nicht

gefragt worden war, dem Pfälzer eine \'o 11 macht ausstelle

(13. April d. J). Natürlich möchte das Consistoire franvais aus

seiner eigenen Gemeinde den Deputirten wählen, und beklagte

sich beim Consistoire superieur, resp. Conseil fran9ais über den

unbefugten Eingriff der Regierung in seine Rechte

(8. Mai d. J). Alle Befehle müsstcn ihm durch die vorgesetzte

Behörde zugehen, das Consistoire superieur. Man beanspruche

das Recht, seinen Deputirten selber zu ernennen. Die Colonie

fühle sich nicht vertreten durch einen Fremden (par un

^tranger). Darum widerstreite jener Regienmgsbefehl unsern

I'rivilcf^icn (L'nlz. Desca, j)astcin ; Mainadic, ancien et secre-

taire; Allein die Zeit (lrän<^te. I'.he die (icnicindc t^anz um ihre

Vertretung kam, riethen Lancizolle, Erman und liunibert, solle
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man sich fügen. Letzterer fügte hinzu : Wenn doch das Colonie-

Gericht keine Schwieri*,'keiten machte, warum das Consistoire?

Die Antwort kann eine sehr reiche sein. — Nur An eil Ion, der

spätere Minister, findet die Opposition des Magdeburger Consistoire

durchaus berechtigt : dürfe doch jede Dorfgemeinde ihren Depu-

tirten senden. Allerdings hätten ja auch beide Gemeinden (l) zu-

sammen wählen (!) können. Doch könne man nicht verlangen, dass

Jemand den bevollmächtigte, den er nicht gewählt habe. Das Con-

sistoire Supörieur sendet nun die Beschwerde an das Departement

fran^ais. Dieses findet das Verfahren der Königlichen

Regierung unregelmässig und mit den Privilegien

der französischen Colonie nicht zu vereinbaren. Auch

hätte die Regierung ihren Auftrag produciren sollen. Unter

diesem Proteste solle man sich fügen Juni d. J.).^^ Das

hiess wiederum, zum hundertsten Mal „Leide das Unrecht:

denn Du liast ja zweifellos KeclU." Als (jh vom f). Juni bis

zum 6. Juli 1798 nicht Zeit genug war, einen Deputirten für

Hei Im zu wühlen? Und in der Thal bittet unser Presbyteriuni,

den Directeur etjuge Michel deputiren zu dürfen (16. Juni

1789), um so mehr, als wir vor den Wallonen das Anciennetäts-

Recht besitzen. Nous sommes aii$si jaloux de nos droits que

de Tavantage de faire parvenir plus directemenjt ä V. Maj. Tassu-

rance du zöle, de Tattachement et du respect etc. Und in der

That schicken sie Direktor Franc. Guill. Michel als ihren Be-

vollmächtigten för den 6. Juli, bei der Huldigung des Königs, notre

legitime souverain. Nachträglich d. M.) theilt das Presbylerium •

die seine Vertretung l»ei der Huldigung regelnde ( )rdre de nos

buperieurs*^^ an die Kegienmg zur Kenntmssnahme mit.

Haid darauf am 21. October 1799 beantragt Magistrat

und Bürgerschaft von Neustadt - Magdeburg , die Ausmittelung

des gefcjrderten rückständigen Schosses der hiesigen

Coloniebürger und die Beitreibung desselben doch an die

Königliche Resiening zu übertragen. Allein die Minister

V. Goldbeck und Thulemeyer sentiren 11.» resp. 29. November

d. J., dass leicht Verwirrung entstehen könnte, wenn so viele Be*

klagte in Einen Prozess verwickelt wOrden. Darum werden

die Supplikanten am 9. December d. J.
abgewiesen^f

15»
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Als nach dem Brande unserer Kirche das Presbyterium

diejenigen Geschenke aus Magdeburg annahm, die man ihm für

den Wiederaufbau der Kirche machte, auch einige eifrige

Faiiiilicnliäuptcr unter Freunden eine Subscription err>ffncten,

lef^^te die Kammer ein enerj^'isches Veto ein, als ob man sn zur

() ffe n 1 1 i ch e n Collecte ^abschritten wäre, ohne obri<^keitlii'ho

Eriaubniss. Aurions nous du, fragt das Presbyterium am

30. August 1804, repousser ces d^monstrations si vives de la

compassion? Sie bitten die Kammer, statt ihnen in den Weg
zu treten, sich vielmehr ihrer gerechten Sache anzunehmen

und sie lebhaft zu unterstützen^^ Am 8. September 1804

verfugt die Kammer, das zu rasche Handeln einzelner Privater,

welche von löblicher Absicht getrieben waren, solle nicht

weiter geahnt werden. Doch dürfe man das Collectiren nicht

fortsetzen, ehe nicht die königliche Eriaubniss dazu in den

Händen des Presbyterii sei. Die Kcnntnissnahme dieses Rescripts

\mtcrzeichnen l^astor Pro\ ent,'al und 16 Presbyter. Die nt'Hhigen

Gehier flössen, mm die Notli bekannt war, von selber reichlich

in die französische Kirchbau-Kasse.

Dies führt uns zu dem Kampf um die freie Verwaltung

des hugenottischen Gemeindevermögens.

1 C..h. St.Kits-Arrliiv. Ktp. 122. 181). Maiuifactur Magdeburg!

2 Ki>iii<,'l. K.iiosscn-liispektor und Steutr-KiniRhiiier.

' Ik)!- unti Staats • Diener Iiis zum Oi iu r.il - Major liinal) zaldten pro

Penfuke 2Va Jl'li- die bis zum Alajui luual. Ihlr.. bi.s zum öecrctair .

1 Thir.. die Qbrigvn 16 Gr.; Handweik.sge.sellen . Lakaien und andre geringe

Leute 12 Gr.

* S. hier Bd. III* S. 7.

* Die Kopfsteuer wurde in Kortomdenburg • Preuawn eingefOhrt suerst

1687, uro die durch Misswachs geschädigten Kontribuenten des Herzogthums

zu unterstQtzen; dann 20. Mai 1691 für die Truppenh istuntj gt-gen Frankreich,

\i>'n u. s. w (tl. liielefcld, Gesch. des Magdeburgischen Steuerwesens,

Leipzig. IH8H S. M4 \'^:)

* S. hier Bd. Hl-. ^. :VK

' Geh. Staats-Archiv. Kep. 122. Iba. Vol. 1. 168.^—1708.

8 S. hier II, 426.

* Geh. Staats*Archiv, Rep. 122. 4 a 1. Franz. Etats-Kassen-Sacfaen etc.

in genere: 1688 fgd.
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» S. hier den Abschnitt: Sitten.

" a. a. O. II, 171.

Geh. St;iiUs-Atclüv. Rep. 1_'2. IHa. M.icdi-h. Iian/ns. Coloiii«-, Gtiieralia.

Sein Vater Balthazar Anial ist iler erste des Naiiun- in der ßürger-

liste, ein Kaufaiann. der im Mai 1707 vereidigt wird. III-, 56.

M m« 93.

V Geb. SUats-Archiv. Rep. 122. 18 c. Vol. XL. Einwohn.-Sach.

i< S. hier den Abschnitt «Industrie*,

n I. 565 fgd., 725 fgd.

W Ernian. Memoires I. 322 fgd. 320.

I» Geh. Staals-Archiv, Rep. 122, No. 4 b, 1.

^ S. liier I. 547.

Ktieiine dt- Corilicr (S, hier 1. 17'^ 265, 545). welcher dem Mark-

grafen Cliristian Ernst von Hayreuth ;<1.8S0 livres iiorpte oluie sie je wittk-r

ZU bekontmen, ist ein andrer als der hiesige Z .itgenosse, der wallonische

Anden. David Cordier (S. hier den Abschnitt: Verhältniss zu den Wallonen).

Auch Jaques Tronchin verausgabt 1400 Tblr.. um R^fogi^ nach Schwabach

zu ziehen. ' Der FQrst von Ansbach hatte versprochen, ihm alles zu ersetzen.

Tronchin muss froh sein, als er endlich Tast die HAIfte 1698 zurflcketbielt

(Ge, Schanz. Colooisation in Franken« 27 0.

22 1, 545. Kivarolles hatte lO.OCK) Thlr. dem KuriOrsten von Hannover

geborgt: weil er sie nie zurütkei hielt, starb er bankrott.

^ üeh. Slaats-Archiv, Rep. 122. 18 b: Mamifactur Magdeburg 1687.

a. a. (.). Rep. 122, 4 a, 1; Französ. Kaisen-Etats-Sachen.

2» S. hier I. 555.

* Mylius, Recueil. p. III«

« S. hier 1. 547 fgd.

Geh. Staats-Archiv, Rep. 122. No. 4 d. 4.

«• S. hier I, 547.

*> Apologie des Refugies. la Haye, 1688 p. 20. 22. 23. 37. 39. 41.

W S. hier 1113, 237 fgd.

"3 T. 565 fß.l.

Geh. Sta.Us-Aichiv. Rep. 122. 18c. M.i^drbing. Einwohn. Vol. XX.
** S. hier: „Die trauzös. Colonie und der deutsche Magistrat".

*^ Stftlzel, Kechtsverwallung II. 205,

* Ch. Weiss: Refugies protestants I. 218.

n Geh. Staats-Archiv, R. 122, 18c. VoK XXXIU.
. » S. hier I. 730. 732. 736.

Geh. Staats-Archiv, R. 122, 18 a. No. 19. — KAn. Staats -Archiv in

Magdeburg. A. 8. 172.

S. hier I. 726.

Gill. Staats-An hiv, Rep. 122. 18 c. Vol. XM.
*- Geh. Staats-An hiv. Rep. 122. 18a. No 1. Vol. IV.: 1773—99.

*^ Andresse niuss damals noch die Akten schlecht gekannt haben , diiss

er auf die Burgenser zurückgreitt.
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^ S. hier I. &23. Jacques (La) Coste. erst in Halle, dann in Ifagde-

bürg, darauf in Burg, nun in Weiniar, seit c. 1720 in Amsterdam, bekam hier

FestiingMtrafe.

« S. hier den Abschiatt „Zünfte".

*^ Ueber ihn S. Tollin. Geschichte der franzOsiscfaeo Colonie von Frank*

furt A. -1. Oder. S. 186—189. 69 fgd. u. rt.

Der bei Mürel, 277, ausser Durand allein als Richter in Wesel ge-

» nannte Du dos fehlt. Wahrscheinlich hat auch er nicht in Wesel residirt.

Durant — so schreibt er sich in den Akten unseres Presbyterial-Archivs C, 2 a.

1694 fgd. — stand in Wesel als Richter October 1700, Jean Jacques Serres

1719, Jac. Vemet bis 1750, Paul Serres, fils. z. B. 5. Nov. 1764. Die Sems
stammen von dem berühmten Etienne Serres aus Montpellier. S. Un dfport^

pour la foi, Paris 1881.

^ Die Rtfngiis in Rees. Regieningsbeiirk DQssekiorf, einem sehr

industriellen Stadtchen, stammen noch aus dem ersten Refuge, vom Jahre 1679

S. Beringuier's Zeitschrift , Colonie" 1891. U. III, S. 44 No. 36.

Vgl. hier I. 240. 486. 674.

^ Der französische Colonie - Börger Schneider w.tr nSndich durch die

Kranier-innung wegen Detail-Handel nut Cafe verklagt worden. S. oben.

»» I, 469 fgd.

^ Rögttre des Blinutes.

*^ Regierungs-Archiv, Magdeburg: Consistoire SupMeur.
M Geh. Staats-Archiv, Rep. 122. 18 a, No. 1. Vol. IV. General. 1773—99.

•* Presbjt. Archiv. L. 2.

Ftesbyt.-Akten. K. 4.
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Hauptstuck 11.

Der Kampf um die freie Verwaltung

des GemeindevermögeQs.

On dcnmndcra ä la R<^Kenoe le fifblimnwnt

de faucicnnc inde{icndancc.

Presbyter. Proiok. 14. Aug. 1816.

In Frankreich hatte die Rc^Merun^' keine Kenntiiiss von

der Existenz hugenottischer t onds, da ja die vom katholischen

Staat nicht anerkannten reformirten Gemeinden (üir den

Staat als Gemeinden nicht existirten. Die Hugenotten

verwalteten desshalb ihre Fonds selb ststandig und zwar in

jener musterhaften Ordnung und Freiheit, die 1559

von Calvin in der sog. Discipline des dglises r^formto de

France zum Ausdruck jjebracht worden ist. Auf diese Disciph'ne

werden ncjch heute unsere Prediger und Presbyter verpIliclUcl.

Im unsterblichen Edikt von Potsdam vom 1^9. ()ctol)er

1685 §. 11 wird „unscrn franzr)sischen ( ilaubens^^enossen das

Exercitium Keligionis Ketormatae mit el)en den Ciebräuchcn,

wie es bisanhero bei den Evangeiisch-Reformirten
in Frankreich bräuchlich gewesen", vom Grossen

Kurfürsten zugesagt^ Und das ist dann von allen seinen

erlauchten Nachfolgern bestätigt worden, ganz besonders wieder

durch die Allerhöchsten Kabinetsordres vom 18. Februar
und 30. October 1809 und 3. Februar 1812 alin. 3.'

Um die Colonisten zu schützen, wurden sie kirchlich dem
Consistotre sup^rieur pour les Colonies frangaises dans les

Etats du Roi
,

bürgerlich dem Dirccteur supcrieur
,

später

Justice superieure de la Colonie unterstellt. Als 1809 die

Oigitized t>\f



— 232 —

büigeriiche Sonderstellung der Cotonieen aufhörte, blieb kirch-

lich somit ihre Selbstständigkeit und die ihrer Stiftungen

gewahrt. Und noch §. 48 des Th. I. der All^^c meinen Ge-

meinde- und Synodal-Ordnun^ vom 10. September 1873 helässt

die alten fürstlich xciiiricftcn Rechte (lenjcni^en franzr)sisi h-

rcforniirten Gemeinden IVeussejis . welclie auf (irund der

Disciplinc re'_;iert werden. Denmacli hestreiten wir heute wie

zu allen Zeiten aus dem uni,'etheilten und untheilbaren Ge-

nieindefonds, einst Les dcniers des pauvres, heute ,,Armen-

und Waisenhaus-Kasse" genannt, unsere j,'esammten,

auch kirchlichen Gemeindebedürfnisse und verwalten ihn selbst-

ständig, unter alleiniger Controlle der Chefs de
famille, gerade wie das in Frankreich Brauph und Sitte war:

auch darin einen Beweis jenes unbegrenzten Vertrauens er-

btickend, das zu allen Zeiten zwischen den hochherzigen

Hohenzollem und ihren bis in den Tod getreuen französischen

Colonisten geherrscht hat. Auch sind \inter solcher Ver-

waltung die ( Jcmeindefonds, allein aus unsrer Mitte selbst ge-

sammelt, w()hl gediehen.

Das hinderte natiirlich die Beamten nicht. in>mer wieder

gegen diese Privilegien anzustürmen. Tiefer in die hugenottische

KassenVerwaltung griff zunächst ein die „kurfürstliche" Ver-

fügung' vom 8. März 1698. Jede Kirchenkasse soll einen

Rccevcur des pauvres haben, bei dessen Abgang sofort ein

anderer eintritt: dazu 1 oder 2 Controlleure, welche die Ein-

nahmen und Ausgaben überwachen. Mindestens einmal im Jahr

muss der Receveur dem Presbyterio (Consistoire) Rechen-
schaft geben. Den Sonntag vorher sollen dazu alle Familien-

häupter von der Kanzel eingeladen werden, damit

sie dabei sein kömien , wenn sie wollen (afuKjirils puissent

y assister et lexaminer — c. <i d. le rapj)f>rt — s'ils le

souhaitent). Auch die Beläge müssen stimmen und die

Zahlungsanweisungen vom Fast eur Moderat eur unter-

zeichnet sein. Die Presljyterien oder ihre Kommission

müssen unter der Rechnungslegung dem Schatzmeister

ordnungsmässig quittiren.** Man sieht, der Colonie-Minister

Paul von Fuchs weiss von keiner andern Kassencontrolle
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als von der echt-hujL,^enottischen durch Presbyterium und
Gemeinde selbst. Sind es doch der rjenieinde eigenste

Gelder; die Besitzerin allein verwallet (durch das Presbyterium)

und kontroUirt ihr Eigenthum.

Das Edikt vom lo. Februar 1730 leitet ganz geschickt

die obrigkeitliche Bevormundung ein. Dem König sei es

darum zu thun, zu wissen, ob die Ordre vom 8. März 1698

auch ausgeführt werde. Nun aber könne er unmöglich über-

allhin Visitatoren schicken: das Knni<(reich Treussen, das

Herz(jythuni Klewc und selbst das Fürstenthuin Minden lägen

viel zu weit entfernt. Desshaih soll jedes ( 'onsisloire liiiiiien

2—3 Monaten nach Berlin an das C'oiisisloire superieur be-

richten, wie man die Forderungen des gedachten Reglements

erfüllt habe, insbesondere wie hoch sich bei jeder einzelnen

Rechnungslegung die Einnahme — nach den grossen Aus-

gaben fragte man ja nicht — belief; wieviel übrig bleibt

au profit de Töglise: wie man diesen Rest angelegt habe und

aufbewahre? Nicht nur solle Gleichförmigkeit (Conformit^,

Uniformitö) herrschen in allen unsern französischen
Kirchen, sondern die königliche Absicht sei auch, das

Kirchengut zu erhalten und zu vermehren, sowie

alle Missbräuchc, die sich etwa eingeschliclion hätten, ab-

zuthun." Man sieht, <lic (ieiiicindcn werden in den Ruf

gel)racht, als verständen sie ihr eii^cn (ield nicht zu verwalten

und sollen als notorische Verschwender im Regierungswege

entmündigt werden.

Am 15. Juli d. J. wird die Discipline zu Hülfe gezogen.

Und 9weil Wir mit Missfallcn gesehen haben, dass einige

(quelques unes) der fi'anzösischen Kirchen unserer Staaten die

Kirchengelder (les deniers de TEglise) weder als gute Familien-

vater noch nach den Regeln der Discipline verwalten, so

sollen — alle unter Kuratel gestellt werden. Die nun fol-

genden königlichen Befehle sind iidialtlich meist vortrefflich.

Damit die Verwalter der l\ircliL,'clder das vollste \'ertrauen

der (Jeiiieinde ^^eniesseii. soll man zuAnciens und Diaconen

niemals A 1 111 o s e n e m p r.'ii! l; e r noch Verwandte von Alniosen-

empfängern wählen. Almosen in l'orm des Darlehens wird
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verboten. Ganz mit Unrecht. Verschämten Armen gegen-

über ist in unserer und in jeder gesunden Colonie das prdt

de Charit^, d. h. zinsfreies Darlehen auf unbestimmte Zeit

immer geübt worden*) und hat, taktvoll und zart durchgeführt,

unbeschreiblichen Segen gebracht Ja es giebt, Arbeits-

verschaffiing abgerechnet, keine bessere Form, um die Armen
verschämt und ehrenhaft zu erhalten. Auch sind die ^'e-

liehenen Gelder fast ininier zurückbezahlt worden. ,,Der

Kirchenrendant soll immer nur so viel (icld in Händen be-

halten, al? CT für die laufenden Ausgaben drini^end biauchl;

alles andre jedoch zinslich sicher anlegen, sei es in Hypotheken,

sei es in Obligationen. Für alle verschuldeten Verluste ist

das Presbyterium und jeder einzelne Presbyter haftbar.

Nachlassen von Kirchenforderungen kann nur geschehen durch

ein aus den Familienvätern verstärktes Presbyterium, nachdem

das Consistoire supörieur auf den Bericht hin die Sache

genehmigt hat (§. 8). Alle Privat-Deposita beim

Prebyterium, resp. bei einem Pastor oder Presbyter als solchen

— eine Sache, die damals sehr häufig^ vorkam — müssen mit

derselben Sorgfalt verwaltet, registnrt und kontrollirt werden,

als würen es Kirrhengelder." Die beginnende Bev<»rmundung

ist nicht zu leugnen, da sich alle diese Anordnungen bei einem

verständigen „Hausvater" von selbst verstehen. Indessen, da

„einige'' Colonieen sie nicht beobachtet hatten, so werden sie

allen eingeschärft.

Am 30. AprÜ 1737 wird befohlen, die in den Kirchenbüchsen

etwa eingekommenen minderwerthigen Münzen nicht

wieder unter die Armen zu werfen, sondern bei der königlichen

Münze einzuwechseln, damit sie ausser Cours gesetzt werden.

Pastoren, Presbyter* und Diakonen sollen sich fortan keine

Kirchgelder mehr borgen dürfen, ohne ausdrückliche Erlaubniss

des Consistoire superieur (18. Mai 1738): eine gewiss sehr

*) Man Uess sich vom Empfänger einen Wechsel ausstellen. Solche

Wechsel finde ich 1787 noch 8. Sie lauten Ober Summen zwischen 5 und

75 Thir. Dec 9. Wechsel fll>er 300 Thir. an Cuny & Bonte war anderer

Natur: es handelt sich darum. Kirchgeld, das man augenblicklich nicht auf

Hypothek anlegen konnte, zinsbar unterzubringen.
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weise Massregel, die jedoch bei uns nicht immer beobachtet

wurde. Wollte man die Anfrage beim Consistoire sup^rieur

vermeiden, hätte man ja einfach die Kirchengelder nicht mehr

an Kirchenbeanite 2u borgen brauchen. Uebrigens ist mir in

unserer Gemeinde kein Fall bekannt, wo dieser leider häufige

Borg missbraucht worden wäre.

Das erste Mal, wo in der Kassen-Oberaufsicht die Ober-

behörde als Geber auftritt, dalirt vom 29. Juni 1751.*) In

Lehrlings- und Polizeisachen seien die Strafgelder bisher

nur den milden Stiftungen der Lutheraner zugeflossen.

Fortan sollen, wenn der Meister deutsch- oder französisch-

re(ormirt ist, diese Strafgelder den deutschen oder fran-

zösischen Kirchenkassen zufliessen. Auch sollen von den

Potizeistrafen die Magistrate dem französischen Consistoire

ein gewisses Quantum pro rata jährlich überweisen. Diese

Emnahme blieb in der Magdeburger Colonie stets minim.

So dankenswerth , wenn auch erfolglos die Einmischung

des Consistoire supdrieur als kirchliche Oberkassenbehörde,

wenn es sich um Erthcilung praktischer Rathschläge handelte,

sich oft erwies — dass z. H. man Kirchengelder nicht in

Wechseln anl^en dürfe, wurde von Berlin aus öfter befohlen,

hier aber, wie wir sahen, nicht gehalten* — so bitter wurde

doch jederzeit der Versuch der Behörde zurückgewiesen, uns

einen Etat aufzuerlegen oder Ausgabe und Einnahme in den

Dtoils zu kontroUiren.

Als am 5. December 1769 die noble Freigebigkeit unserer

Colonie fQr das in Berlin neu zu gründende S^minaire de
th^ologie 200 Thlr. in Gold bewilligt hatte, nimmt das

Consistoire superieur, che der Beschluss ausgeführt ist, Anlass,

von unserm Prcsbytcrium die Einsendung eines Special et ats

der Einnahmen und Kapitalien (etat exacte de Icurs

revenus et capitaux) sowie der Ausgaben per Circular ein-

zufordern. Unser Presbyterium ruft die Eamilienhäupter zu-

sammen. Auf Grund der so gefassten Beschlüsse, stellt es am
29. Februar 1770 der Oberbehörde vor, unser Presbyterium

•) Ein Edikt in deutscher Sprache!
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bestehe, der Mehrzahl nach, aus höchst geschäftskundigen

M?lnnern, die fjewohnt sind, über die ihnen anvertrauten Ge-

iiicin(le;^cl(ler iiio jemand anders Ret hcn>^chaft zu ^fcl)en , als

der in ihren I'aniilicnluiuplcrn alle HalUjalir von der Kanzel

öffentlich dazu ein^^eladenen Genicindo seihst. Das ('onsisff>ire

sup6rieur erwidert, wir hätten uns betreff der Kassenkontrolle

der fiir sänuntliche Kirchen erlassenen Generai- Ordre vom

18. März 1765 zu fugen. Die Antwort unseres Presbyterii

bestand in der Nichtabsendung der 200 Thlr. Gold nach Berlin,

indem ja die Zustimmung der Oberbehörde fehle. Ganz

correkt. Aber war das nun die Absicht des Consistoire supörieur

in Berlin, seinem Hätschelkind, dem S^minaire de th^logie,

den Geldzufluss aus der Provinz abzudämmen ? In der neuen

Einschürfung der Ordre unter dem 5. November 1770
flicsst die nai\e General - Anfrage ein, wann die betreffenden

PresbUerien denn ei,i(e!uli< h zuletzt den Specialnaclnveis über

ihre Kasse dem Consistoire superieur übersandt hätten .^ ein

Zeichen, dass die General - Kontrolle keine scharfe gewesen

war. Als der Befehl 29. Deceinber 1 773 erneuert wird, unsere

Rechnungen an das über die Versäunuiiss „sehr erstaunte"

Consistoire superieure nach Berlin zu schicken, erneuern auch

sämmtliche Familienhäupter die Gegenvorstellung unter dem
25. Januar 1774.' Man dürfe die alten Rechte selbstständiger

Kassenverwaltung, die observanzmässig feststehen, nicht

aufgeben; stamme doch unser Armen-Fonds einzig

und allein von unserer Kirchgem einde (Teglise seule),

welche noch heute trotz der schlechten Zeiten mächtig dazu

beiträgt. Au» h habe die X'erwaltinig der Arinengelder durch

das iVesbytcriuiM niemals die geringste Klage erfahren: stets

sei die zustimmende Billigung ausdrücklich erfolgt. Die

Ausführung des obrigkeitlichen Befehls würde unsere
Kirche zu Grunde richten, die Almosengeber er-

kälten, die jetzigen Anciens (dessen sind sie fest

entschlossen) zur Amtsniederlegung zwingen» die

Ernennung neuer uns unmöglich machen und

so die nächst Berlin bedeutendste Colonie zu Falle

bringen. Um dieser Gefahr zu entgehen, nicht aus
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Widerspänstigkeit, sehen wir uns ausser Stande, jener

Ordre zu gehorsamen."

Inzwischen geht das Consistoire supörieur in Berlin noch

einmal alle Generalverordnungen über Kassenverwaltung der

französischen Gemeinden in den preussischen Staaten durch

und gewinnt aus diesem Studium die Ueberzeugung , dass es

seine alleremsteste Pflicht sei (fobligation ia plus indispensable)

jährliche Rechnungslegung durch alle und jede Kirche zu

fordern. So spricht es dvim am 2 1. November 1 7 74'

sein höchstes Erstaunen aus, zunächst über die Berliner

französische (
" o 1 o n i e , welche Opposition mache ^'cgen

die allgemeine X'orschrift. Das sei um so mehr zu verwundern,

als der Verwaltungs-Bericht der Berliner Colonie nur vor aller

Augen die Ordnung, den Eifer und die Selbstlosigkeit

ihrer Leiter offenbaren würde. Andererseits treibe das Berliner

Beispiel nun andre Kirchen, sich gleichfalls der Pflicht der

Rechnungslegung gegen die Oberbehörde zu entziehen: eine

durchaus unstatthafte Handlungsweise. Hat doch noch durch

Edikt vom 30. Mai 1769 Se. Maj. feierlich erklärt, dass Sie

in ihren Staaten keine öffentliche Verwaltung dulden würde,

die ihren W)ryeselzten nicht Rechenschaft ablejjjt. Und

das liesse sich um so leichter durchführen, da ja das Consistoire

superieur nie daran däclite, seine Unter^'ebenen belästi|;.(en zu

wollen (dans la vue de les gener) l)ei der Verwaltung ihrer

(ielder (leurs deniers), sondern die gewonnene Einsicht nur

benutzen möchte, um die Gemeinden besser im Geist ihrer

Grundverfassung zu erhalten, der Discipline. Aus

diesem Grund wird nun die geforderte Rechnungslegung noch

mehr in s Einzelne spedaliairt, zum Schluss aber den Land-
gemeinden eingeschärft, sich Punkt flir Punkt nach den

Regebi zu richten und der Oberbehörde nicht wieder Rech-

nungen einzureichen, aus denen sie kein Bild von dem wirk-

lichen Stand der Kassen entnehmen könne. Falls sie dem

nicht auf das allergenaueste nachkoiiiiiicn, werde man ihnen

königl. Kommissare auf den llals schicken.

Die Berliner Colonie gab nicht nacli. Und die

Magdeburger folgte ihrem Beispiel. Als nun aber während
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der Wirren unter den benachbarten Polen die Geschäfte im

I'reussischen stockten, die Armiith zunahm und die Ausgaben

der kirchlichen Armenkassen ins Uncrmessliche wuchsen

— nur die Kirchenkasse allein hielt die Magdebur<^'er fran-

zösischen Fabriken aufrecht — da nahm die obere Kirchen-

behörde aus der sichtlichen Verminderung der Kirchen-Kapitalien

Anlass, die „unvorsichtigen** Verwalter (peu de prtoutions)

noch gründlicher zu bevormunden. Das Edikt vom 13. April

1777 verbot, fernerhin Kirchenkapitalien auf blosse Wechsel
auszuleihen — gewiss hAchst rathsam — jedoch auch auf

Hypotheken erst nach Anfrage beim Juge des Orts» in

Zweifelfällen beim Consistoire superieur in Berlin. Dawider-

handelnde haften fi)r den Schaden. Wenige Tage darauf

(22. d. M.) wurde die gewissenhafte jährliche Rechnungslegung

säninitliiher französischen Kirchen obne Ausnahme, ins-

best>ndere aber der Herliner C'olonie, gegen unser**

Französisches Ober - Gjnsistorium ebenso gnädi^^ als ernstlich

gefordert , und wieder wenige Tage später {'26. d. M.) der

schuldige Gehorsam eingeschärft. Dennoch blieb alles beim

Alten.

Endlich auf Grund der Visitations-Ordnung von 1737 er-

schien am 14. AttgQst 1794 das so oft angedrohte Ungewitter,

die Visitatoren der französischen Kirchen im Herzoglhum

Magdeburg. Die Oberkonsistorialräthe Erman und Gaultier

Hessen sich zwar keine Kasse aufschliessen, keine Rech-
nungen vorlegen, keine Beläge nachweisen, machten

überhaupt keine Miene zur Vermögens- und Verwaltungs-

kontrolle unserer (lenieinde; sondern sie begnügten sich mit

einer einfachen \md schlichten Erklärung über den Stand

unserer Kapitalien (declaration pure et simple de Tetat de nos

caj)itau.\). Allein sie erlangten darum auch» was sie wölken

und konnten nach Berhn berichten, wieviel Kapital die

Armen-, die Waisen-, die Bau- und die Orgel-Kasse
bei uns besSsse. In der von ihnen auf Sonntag, den

17. August 1 794, berufenen Versammlung der Familienhäupter

stellten sie nur die Frage, ob man mit der Verwaltung»
der Armengelder und mit der Rechnungslegung zufrieden
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sei? Auf die Bejahung bin War das Werk gethan. Ströme

des heiligen Geistes sind von den Generalvtsitatoren nicht

ausgeflossen. Auf Ciruiid dieser ebenso vorsichtigen wie ober-

flächlichen Revision — einen Defekt von 20() Thlr. bemerkte

man erst, als die Visitatoren fort waren; die (ienieinde-Re\ isoren

und die l'^aniilienväter passtcn diesmal wohl weniger auf

als sonst, den Luxaugen der Berliner Ober - Consistorialräthe

dies Mal trauend — berichteten Erman und Gaultier nach

Berlin, im Greffe du Consistoire superieur habe man bisher

über den Vermt^ensstand der hiesigen französischen Gemeinde

und ihren Hausbesitz nichts Gewisses (rien de positiQ gehabt.

Auch sie seien hier nicht gern aufgenommen worden,

doch hätten sie schliesslich festgestellt, dass die Gemeinde

26,687 Thlr. 2 2 Gr. 6 Pf. Kapital und ausser dem
tr^-beau T e m p 1 e noch 7 Immeubles besitze. Jede genauere

Kennlnissnalune hätten sie weise abgelehnt, als gegen ihre

Instruktion \ erstossend ; habe doch bisher iinrner die

französische Kirche von Magdeburg jede Kontrolle

über ihre Rechnungen und V er m ög en szu s t ä n de

zurtickgewiesen (refus6). Audi hätten sie, die Visitatoren,

dem Consistoire fran^ais nicht verhehlt, dass die gute Meinung,

die sie von der Einsicht und Unbescholtenheit einer

so wohlorganisirten Behörde hegten. Jede Kontrolle flberflttasig

macbe. Dennoch können sie auch über die Viertheilung

der Gemeindekasse berichten 1) die Armenkasse besitze

11,626 11 Gr. 9 Pf.; 2) die Waisenkasse 11,070 Thlr.

2 Gr. 3 Pf; 3) die Baukasse 3443 Thlr. — Gr. 3 Pf. und

4) die Orgelkasse 548 Thlr. 8 Gr. 3 Pf.» Im Jahre 1804

hingegen, wo Louis Maijuet Receveur des deniers des

pauvrcs und Simon Flainary Controlleur ist, finden die

K i r( hen visitato ren 1) die Haukasse mit der Allgemeinen

französischen Armenkasse von Magdeburg vereint: sie

zählt 17,783 Thlr. 5 Gr. 6 Pf.; 2) die Waisenkasse
11,650 Thlr.; 3) die Orgelkasse 6V> Thlr. 8 Gr. 6 Ff.

Hatten doch die Reparaturen unseres Kirchthurnis (!), unsrer

Schule und unseres Hospitals die französische Baukassc fast

erschöpft Im Jahre 1804 melden die Kirchenvisitatoren
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de G a u 1 1 i e r und A n c i 1 1 o n (26. November), in den letzten

10 Jahren sei die hiesige Kirchenkasse um 3381 Thlr. 15 Gr.

6 Pf. gewachsen. Einen PLin blick in die Details und in

die VermOgens'Dokumente haben sie nicht erst versucht,

pour ^viter un refiis dösagröable. Auch hätte man sonst in

der Folge den königlichen Kommissaren vorwerfen können,

dass ihnen die gehörige Weisheit und Geradheit (dext^ritö)

mangle, die bei Verhandlungen doch so nützlich seiea Ueber-

dies seien in ihren behördlichen Instruktionen weder auf die

Keglemens vom 8. März 1698, §.11, noch auf das Edikt vom

23. Februar 1737, §. 10, Hezu^ genommen. Seit dem Wider-

stand (la renitence)^ des Berliner franzrisisclien Presby-

teriums fConsistoire) vom Jahre 1777 hielten es auch viele

Provinzialkirchen für ihr Vorrecht, sich jeder Kontrolle

und Oberaufsicht zu entziehen (de se soustraire a taut

contröle et fi toute surveillance). Uebrigens sind die Haus-

büchsen für die Kirche abgekommen, «da die meisten

Familienhäupter sie zurückgeschickt haben.** Aus der ratio-

nalistischen Kirche nahm man kein Lebensbrot mehr mit nach

Haus: darum war das rationalistische Haus auch nicht mehr

im Stande, sich für die Kirche Gottes zu erwärmen.

Als Tnstniktion für die Visitatoren galt das Rescript

vom 1 1. Ncn ember 1799. l'.^i knüj)rte weder an das lieneral-

Reglement von 16M8 noch an die Inspektoratsordnun*,' von

1737, sondern an die Rescripte \om IS. Juli 1720. 12. Marz

1765 und 22. November 1772 an. Seine Tendenz war die

gesunde, die Rechnungslegung des Rendanten vor dem Presby-

terium und der von ihm ernannten Revisoren, sowie die des

Presbyterinms vor den Familienhäuptem der Gemeinde nur

noch zuverlässiger zu machen. Der König ordnete an, was

alle gewissenhaften Revisoren schon von selber thaten: die

Prüfung jeder einzelnen Obligation und jeder einzehien Kassen-

Urkunde. Auch soll immer vor der hypothekarischen Belegung

eines Gemeindekapitals nicht, wie wohl geschehen, ein einzelnes

Mitglied der Justice, z. H. der JuLje, befragt werden, sondern die

Justice als Knrj)erschati. Das Gutachten derselben soll zur bc-

trefienden Urkunde geheftet und sorgfältig aufbewahrt werden.
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Dank der zähen Enert^ne und dem el)enso bescheidenen

wie entschiedenen Proteste unseres Presbyterii. war so die

volle Unabhängigkeit unserer kirchHchcn Kassenvcrwaltung

durch das erste Jahrhundert hindurch und als uralte Observanz

in unser Jahrhundert hinübergerettet worden. Da kam das

westphftliacbe Regiment Es erging das Napolöonische

Dekret vom 27. Januar i9o8. Alle kirchlichen Vorrechte

sollten fallen. Die 3 reformirten Presbyterien remonstrirten

in echt hugenottischem Mannesmuth. Es war ein

gewaltig emster Augenblick. Beugte sidi die Kassenverwaltung

vor der brutalen Gewalt nicht, so konnte Blut und Eisen die

Kirchgemeinden umuKKlcin und die Kassen ^^ingen ganz ver-

loren. Man war auf das Schlimmste j^efasst.

Es kam anders. Durch die Kescripte des Ministerium

des Innern vom 14. April und 12. Mai 18<>9 wurde jenes

Napoleonischo Dekret zurückgenommen. Da die

gedachten drei Presbyterien allerdings Jura Consistorii*)

hätten, solle ihnen, wie bisher, die Verwaltung des

Kirchenvermögens bis zur Neuorganisation der Consistorien

verbleiben, unter Oberaufsicht des Protect, Grafen v. d.

Schulenburg (19. Mai 1809): ein Rescript, welches der Maire

der Stadt, Graf Blumenthal, am 25. d. M. unserm Consistoire

mittheilt

Alles war über Erwarten geglückt. Leider hatte in-

zwischen unser IVeshyterium einen groben I'ehlcr begangen

:

Am 4. December 18< )7 hatte es an die wcstphälische Ober-

behörde in Kassel berichtet, die Theuerung der letzten

Jahre und andere bewegliche Ursachen hätten die Höhe der

kirchlichen Liebesgaben immer tiefer herabsinken und die

Sorge für die Armen immer erschrecklicher werden lassen.

Habe man doch nur 2100 Thlr. vereinnahmt und 2700 Thlr.

verausgabt, schliesse also mit 600 Thlr. Verlust. Man
habe das Kapital — Armenkasse 15,000 Thlr., Waisenkasse

11,000 Thlr. — anreissen müssen, um nicht die Armen ver-

hungern zu lassen. Dabei erbat man die Deckung des Deficits

•) Der Korse erkannte das an; der Preussc leugnete es

16
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durch die Municipalitiit. Datlurcli l^;iI> man dcu] Maine, der

die Sache nicht eilig hielt, das Recht, sich vf)n den Jahren

18(K\ 7, 8, 9, 10 die Rechniinysbücher zur Hinsicht ein-

zufordern. Kr machte sich daraus beliebige Auszüge und

schickte die Bücher am 7. November 1810 zurück. Der vom
Maire danach aufgestellte Etat wurde vom Presbyterium be-

mängelt, die Verhandlungen jedoch mündlich geführt (5. Decem-

ber d.
J.).

Als man zu keiner Einigung kommen konnte,

beauftragte das Presbyterium seinen Schatzmeister, das Original

der Rechnungen dem Herrn Pröfect auszuantworten (26. Juni

i8u). Nun setzt der Maire derartige Ersparungen und

Abstriche fest, dass das Deficit dadurch verschwindet. Am
13. Januar 1813 jedoch erklärt das Presbyterium, es wolle

lieber auf die Deckun«^ des Deficils durch dieMuni-
cij)a]ität verzichten, als den Besitz der selbstständigen

Kassein erwallung aus den Händen geben.

Kaum aber war Magdeburg wieder preussisch, so begann

auch von neuem die väterliche Fürsorge für die preussischen

Kassen und damit die Bevormundung ihrer Verwalter. Unsere

Kirche sollte dem deutschen Konsistorio Rechnung legen

(comptable). Zwar war ja am 30. October 1809 jene

neue Magna Charta für die Freiheiten der fran-

zösischen Colonie in Preussen ergangen.*** Allein

diese Kabinetsordre war unserem Consistoire nicht mitgetheilt

worden, weil Ma^'deburg damals unter westphälischem Regi-

ment stand. Am L"). April 1816 erbat sich daher unser Con-

sistoire, untz. Dihm, L. I). Matjuet und J. F. 1/hermet. diese

drei, den Rath des Berliner. Denn sollte die Kirche ihre

Freiheit \erlieren, wurde sie ciiiL;cben. Am 29. d. M. be-

richten die Berliner hierher, dass auch dort IHll Geh, Staals-

rath Julian Sack, Chef der allgemeinen Polizei, den Versuch

gemacht hätte, die Coluniekassen der staatlichen Kontrolle

zu unterwerfen. Das Berliner Consistoire aber, einsehend,

dass alle seine Gegenvorstellungen nichts halfen, verstärkte

sich durch eine gewisse Anzahl Familienväter und ging un-

mittelbar an den König mit der Vorstellung, man habe

seit der Gründung der Colonie nie an jemand anders Rechnung
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gelc<^'t , als an seine Auftraggeber, die Faniilien-

häiipter, welche die Fonds gestiftet haben und

welche deren Eigen thünicr sind. Auch werde dies Vor-

recht bestätigt durch den Brief Friedrich des Grossen
vom 2a. Juni 1777: „Votre administration ne peut

prosp^rer qu autant qu'elle est gratuite. Elle ne peut compter

sur le zdte dösintöress^ des Cheh de famille quautant quelle

est entiörement libre. Toute göne de la part des autorit^

conipromet Texistance ou du moins la prospöritö des fon-

dations. D*ai1leurs d*apr^ les formes de comptabilit6 Mablies

par Vos reglemens toute prevarication est impossible." Darauf-

hin bestätigte der König durch eine exprcsse Kabinetsordre

für Berlin die selljststäiuiif^c Kasscn\ erwaltiing der Colonie. Sie

rathen daher, unter Darlegung imscrer uralten 01)servanz. sich

dun Ii Geheimrath von Lancizolle an den Minister des huiern zu

wenden , im Fall des Misserfolges an den Staatskanzler und zuletzt

an den König. Trotzdem hielt das Presbyterium der hiesigen

französischen Kirche es für gerathener, in deutscher Sprache eine

Bitte zuerst an den Oberpräsidenten der Provinz zu richten, doch

der Gemeinde die freie Verwaltung ihrer Kirchen-
Armen -Fonds zu erhalten (24. August 1816).^' Es

handele sich um ein Haus (weiland Hasenjaeger) , welches

das Presbyterium, das 700 Thlr. zur ersten Hypothek darauf

stehen hatte . in einem Öffentlichen Termin des Jahres 18

für 4^X) Thlr. erstanden , dann fünf Jahr \ crvv.illct und im

März 18 1 f) wegen zinichmender Haiifälligkeit gegen 7< K ) Thlr.

an den Viehhändler Hennecke verkauft hatte. Den Verkauf die>es

Hasenjaegefschen Hauses ohne Lunsens des königlichen Con-

sistorii weigerte sich das Freussische Gericht (Präsident

V. Röder) zu bestätigen: eine Beanstandung, die um so

weniger berechtigt war, als die Konsistorial -Verfassung erst

mit dem 15. Mai 1816 für uns in Wirksamkeit getreten ist:

bis dahin standen- wir unter keinem königlichen
Consistorium. In Gemässheit der Verfassungsurkunde der

französischen Colonie vom 29. Octobcr 1685 und der unserer

Kirche insbesondere bewilligten Exemption von allen Rech-

nungspllichten gegen ihr eigenes Ober- Consistorium haben

16*
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wir uns einer Selbstständigkeit in Verwaltung
unserer Fonds erfreut, die nur allein den besten
l''orty;ang unserer Armenpflege sichern kann. Auch

ist seitdem durch die kurmärkische Regierung den französischen

Kirchen zu HerHn und Potsdam ihre fernere Unabhängkeit in

Verwaltung ihres Vermögens bewilligt worden. Deshalb wün-

schen auch wir fernerhin freie Hand in der Disposition

unserer Fonds zu behalten: ein wesentliches Erforderniss,

ohne welches unsere Verwaltung nothwendig zerfallen muss.

Bisher hat sich unsere Gemeinde durch Uneigen-
nfltzigkeit, Ordnung und reiche Wohlthätigkeit
ausgezeichnet Die Erhaltung dieses guten Geistes aber

hängt von der ferneren Selbstständigkeit unserer Armenpflege

ab.** Untz. Dihm, Prediger. L. D. Maquet , Vorsteher

(deutsch).

Das (iutachlen des Consistorialrath Meilin (!) geht daliin,

dergleichen Vorrechte dürften nicht ferner geduldet
werden. Vielmehr sei laut AI lg. Landrecht II. §. 647 und

648 der Hausverkauf derartig zu regeln, dass vorerst von

einem königlichen „Bau- Bedienten** eine Taxe des qu. Hauses

dem Königl. Consistorium eingereicht und dann bei Sr. £xc.

dem Minister des Innern imi die Erlaubniss zum Hausverkauf

nachgesucht werde. Und in diesem Sinne verfugt auch das

Königl. Consistorium der Provinz Sachsen (5. September i8i6).

Nun wiederholt das Presbyterium (19. November d. J.) das

Gesuch, das Hasenjaeger*sche Haus verkaufen zu dürfen, unter

Enthindung einer nicht mehr beizuhriii^cndcn Taxe, da der

jetzige Besitzer seit Jahr und Tag in dem Hause schon ver-

schiedene Veränderungen vorgenommen habe. Dies Gesuch

befürwortet das Königl. Consistorium bei dem Königl, Geh.

Staats- und Minister des Innern v. Schuckmann, Exc. (H. Decem-

ber d.
J.).

Die Genehmigung (gez. Nicolovius) erfolgte schon

am 30. December 1816.

Allein kaum ist der von Seiten der Oberbehörden auf

unsre Selbstständigkeit gemachte Angriff zurückgeschlagen, als

ein neuer erfolgt war. Der hiesige MagiBtrat, durch das

wcstphälische Regiment in eine falsche Richtung gedrängt.

Digitized by Google



— 245 —

forderte ani 25. November 1816 sich Kirchenrechnungen der

Jahre 1813, 1814 und 1815 sowie das Hudget von 1817 ein.

Hatte doch auch schon der Maire sich 1810 die Kirchen-

rcchfiun^^en von 1806— 9 wiederholt eingczo^'en und aus-

gezogen (5. Deceniher 1810, I.Mai 1811), auch eigenmächtig

Ersparungen verfügt, z. B. 13. Januar 1813. Von zwei Seiten

gedrängt, ver8tan<l sich das schwache Presbyterium dazu, die

Rechnungen von 1813, 1814 und 1815 mit den Belägen dem

Magistrat abschriftlich (!) mitzutheilen (16. Juli 1817). Auf

neue Requisition des Magistrats beschliesst das Presbyterium

am 1. April 1818, auch die Rechnungen beider Kassen fitir

1816 dem Magistrat aussuantworten , jedoch unter ausdrück-

lichem Vorbehalt, beide, sobald es ihm beliebte, zu vereinigen.

Am 2. April 1818 fordert 4er Magistrat die .Anfertigung

der Etats für die Jahre 1818— 1823. David Cuny wird

mit der Anfertigung beauftragt. Zugleie:h überreicht der Ma-

gistrat die gegen die Rechnungen von 1813, 1814 und 1815

gezogenen Monita. Der damalige Kassirer Louis David
Maqiict wird mit Beantwortung derselben betraut (13. Mai

i8i8> Inzwischen hatte man höheren Orts über diese durch-

aus unbefugten Eingriffe von bürgeriicher und königlicher

Seite sich beschwert Die Folge war, dass am 15. Juli

i8i8 der Magistrat in Uebereinstimmung mit der Königl.

Regierung auf die Revision unserer Armen- und
Waisenkassen verzichtet und unser Presbyterium von

der Beantwortung der zu den Rechnungen von 1813, 1814

und 18 If) gezogenen Monita enthebt.

Aber alles \erband sich damals, unser Presbyterium mürbe

zu machen. Dem (Üauben der Väter entfremdet, mit der

Discipline unbekannt und ohne Ahnung von der Frei-

heit der Märtyrer, bettelten die Presbyter bei den Behörden

umher, weil sie zu beten verlernt hatten. Sie wagten nicht

einmal mehr eine Stube zu verroiethen in den eignen Häusern

der Gemeinde ohne obrigkeitliche Genehmigung. Schon am
15. November 1816 hatte das Presbyterium wieder in deutscher

Sprache, zur Abschliessung eines Miethskontraktes
mit dem Herrn Ober-Landesgerichts-Rath von Alemann über
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eine Wohnung im hiesigen Kirchenhause, Petersstrasse 11,

das Königl. Consistorium um die verlangte Autorlsation ge-

beten. Bisher hatte v. Alemann 110 Thir. für die obere

IClaj^e mit (Jarten bezahlt Im neuen Licitationsterniine war

er mit 138 Thlr. Ciold Meistbietender geblieben. Das Con-

sistorium der Provinz Sachsen ertheilt die Autorisation, indem

Dr. Meilin am 26. Nov. (sie) 1806 Magd, (sie) sein „Fiat,

wie gebeten" danmter setzt. Ebenso gnädig liess Mellin

sich aus auf das Gesuch des Presbyteriums vom 16. November

i8i6 um Autorisation zur Anstellung einer Klage gegen die

Erben der Wiltwe Ehrhardt, wegen sechsjähriger Zins-

verweigerung fflr ein hypothekarisches Kapital. «Fiat» wie
gebeten, Dr. Mellin." Auch (26. d. M) auf das Gesuch

vom 19. November 1816 um Autorisation zur Anstellung einer

Klage gegen die Viehhändler Peterling'schen Eheleute, wegen

700 Thlr. auf ihr Haus eingetragene Hypothekenschuld nebst

Zinsen seit dem 13. Octobcr \H06 \nid, nach erstrittcncr Er-

kenntniss, zum Antrag auf Taxation und Subhastation des

gedachten Grundstücks in der Rothen Krebsstrasse.

„Fiat, wie gel)eten, Dr. Mellin." Am 7. Februar 1817

bittet das Presbyterium um Autorisation zum Verkauf des

früher Eckardt'schen, dann Bennecke'schen, seit 9. April 1811

der französischen Gemeinde gehörigen Hauses, Tischler-

krugstrasse IB, letzte Taxe 453 Thlr. Nachdem das

Königliche Consistorium beim Minister das Gesuch befürwortet

und dieser den Verkauf zu 400 Thlr. genehmigt hat (10. März

1817), stellt sich heraus, dass, da seit der letzten Taxation der

GcbSudewerth bedeutend gesunken ist, im Termin das höchste

Angebot 3ü() Thlr. lautet. Das Presbyterium bittet nun, /.u

. diesem Preise verkaufen zu dürfen. Und der Minister willigt

ein (3. Juni 1817). . . .

Unsere Ciemeinde wusste sehr wohl, dass sie durch kein

königliches „Fiat, wie gebeten^ eines Dr. Mellin gegründet

und erhalten worden war, sondern durch HolienzoUern-Wort

Und nach Hohenzollem- Wort hatten die Bestimmungen des

Landrechts keine Kraft, die selbstständige Verwaltung unseres

Gemeinde-Vermögens aufzuheben, zu vernichten oder auch
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nur einzuschränken. Allein da das Land noch unter den

Nachwehen der KriegsnOthe litt, seit 1806 keine Zinsen ein-

gingen und die Häuser nicht reparirt, oft nicht einmal ver«

miethet werden konnten, so Hess man hier die Ausnahme die

Regel bestätigen, um so mehr, als durch die schriftliche Ver-

beugung vor dem Dr. Mellin vorläufig alles glatt ging beim

Minister in Herlin und auch das Magdeburger Gericht keine

Schwierigkeit mehr machte.

Natürlich liefen ja die persönlichen Versuche, die alther-

gebra( hte Selbstständigkeit wieder zu gewinnen, neben her.

Und sie hatten endlich P>folg. Am 28 August 1820 verfügte

die Königl. Preuss. Regierung, Erste Abtheilung, zu Magde-

burg (R. S. No. 267/5), dass, laut Akten des Conaiatoire

anpörieur, demselben keine Rechnung über die Verwaltung

dea Vermögens der hiesigen EvangeÜsch - Pransösischen

Kirche eingereicht worden sind; die Gemeinde auch keinen

Kirchen-, sondern nur einen Armen- und Waisen -Fonds
besitze, über dessen Verwaltung den Vfttem der zur Ge-

meinde gehörigen Familien Rechnung abgelegt worden sei.

Darum wolle es die Rcuicrimi^ für jetzt*) bei dieser Ein-

richtung belassen und das T i c b y t e r i u m von E i n r e i c h u ng
dieser Rechnung entbinden. Der L'ebersichl — also

nicht Aufsicht — wegen aber erwarten (!) wir alljährlich eine

Ausfertigung des zu verhandelnden Revisions- und Decharge-

Protokoils."** Die erste Abschrift des Decharge-Protokolls wird

am 19. September 1B21 an die Kön. Regierung, Abth. L,

eingesandt, obwohl es sonst kein einziges Consistoire fran^is

irgend einer preussischen Kirche, sondern nur deutsch- (resp.

wallonisch) reformirte Presbyterien thaten und man es auch

beim Consistoire sup^rieur nicht gcthan hatte.

Auf wie schwankenden Füssen die Anerkennung der

Selbstständigkeit staml , zeigte sich schon am 17. Oktober

1822. Da theilte Prediger Dihm dem Presbyterium ein

Schreiben des Ministerium der Cjcistlichen Angelegenheilen

*) Die Freiheiten, welche die Fürsten geben, lauten stets „auf ewig".

liehArdliche Freiheiten gelten immer nur fllr Iwutc» FQr iiioi]gen will sich

die BehArde nicht die Uilnde binden. Darum gilt es Wachsamkeit und Kampf.

Oigitized by ^Ogle



— 248 —

mit, worin die Genehmigung zu dem 1812 geschehenen Ver-

kauf des weiland Beuchmann*schen Hauses versagt wird.

Justiz-Commissar Gaertner meinte, jene Beanstandung habe

wohl nur darin ihren Grund, dass das Attest sdmmtlicher

Familien häupter, durch welche der Verkauf gut geheissen

werde, nicht erbracht sei. Um dies Attest nachzuholen, setzte

man auf den 20. d. M. eine riciieral - \ orsan)inlun^ an. Die-

selbe ^enehniii^lc den Verkauf, jetzt frat^te die Kirchen- und

Schulkonimission der Kr)in'<^i. Re^ienniL^ (also Abth. II), ob die

Unterschriebenen gesetzlich eingeladen seien und ob sie die

Totalität der (leraeindeglieder** ausmachten. Das

Presbyteriimi erwiderte, sie seien gesetzmässig eingeladen und

machten zwei Drittel der Familienhäupter aus (13. No-

vember 1822). Nunmehr erfolgt die ministerielle Verkaufs-
Genehmigung und der Kassirer J. J. Cuny theilt sie am
29. Januar 1833 hiesigen Stadt- und Landgerichte mit.

Ist es doch immer das Gericht, welches durch den

Mechanismus des allgemeinen Landrechts die Ge-

meinde an die II. Abtheilung der Königl. Regierung verweist,

mit der sie nichts zu thun hatte. Indess, sobald ein Präcedenz-

fall gescliatten war, L;erirtc sich diese Abtheilung, wieder auf

Grund des Allgemeinen Landrerhts. von dem die französischen

Colonieen ausgenommen sind, als unsere Vorgesetzte.

Das ganz unbefugte Verlangen einer Einsendung des

jährlichen Decharge-ProtokoUs gab auch die Abtheilung I. der

Königlichen Regierung bald auf. Aus Höflichkeit und um
dem »Patron** die Mitfreude an dem jährlichen Ueber-
schuss unserer Kasse zu verschaffen, sandte unser Presbyterium

an die Abtheilung des Innern noch drei Zeilen jährlich: Ein-

nahme betrug, Ausgabe betrug, bleibt demnach so und so

viel. Am 8. October 183O z. B. besteht die Regierung darauf,

jene Rechnungen gingen ihre Abtheil. II. nichts an und seien

stets an die ressortmässige Abtheil. I. zu schicken. Vgl.

16. Oct. 1840, IL, 562/10. — 21. August 1845. Auch diese

Mnflichkeits-Mittheilung hat die Ciemeinde bereut. iMit Recht

haben ihr die andern Consistuires oft vorgehalten: Tappetit

vicnt en mangeant und il n y a que le premier pas qut coüte.
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Knüpfte doch an diese drei Zeilen jeder neue Assessor an,

um auf Grund des leidigen Allj^enieinen Landrechts auch

unsere Kassen zu hooheraufsicliliyen , uiiheküinnierl flaruni,

dass tlie bcobcraufsichtigten Kassen oft nur zu s(iinell hin-

gesclnviinden sind, wälirend unsere (lenieindekasse, trotz aus-

gedeiuUer, reichster Wohlthätii^kcit derselben, alle Jahre nicht

unbedeutend zugenommen hat.

Auch im Jahre 1832 war wieder solche Einmischung ver-

sucht worden. Die Gemeinde wies sie zurück. Und am
15. September 1832 bescheinigte ihr die KOnigl. Re-

gierung, Abth. des Innern, gez. Grüel (1332/8, I.), dass die

Verwaltung des Vermögens, der französisch-evangelischen Kirche

hierselbst der Oberaufsicht des Staats bisher nicht

unterworfen gewesen; das Presbyterium dieser Kirche

vielmehr befugt ist, die dem Armen- imd Waisenhausfonds

gehörigen Ka{)italien einzuziehen, darüber zu (juittiren und in

Löschung derselben im H\ polhekenbuc b zu willi«^cn.

Am 14. Februar 1833 wollte die Königliche Regierung

II. Abth. (!) dem Presbyterio verbieten, einem seiner Mit-

glieder eine General- Vollmacht zu ertheilen. Das Pres-

byterium hielt die dem Rendanten August Carl Maquet er-

theilte Vollmacht voU und ganz aufrecht (7. Mftrs d. J.). Man
hatte sie nur eingereicht wegen der Forderung des Stadt-

gerichts, um ein behördliches Attest, dass die Aussteller

z. Z. das französ.-reform. Presbyterium bilden. Die Weigerung

drohe der Armenkasse Nachtheil zu bringen, was wir doch

zu verhindern suchen müssen. Allerdings hatte man für jenes

Attest eine unrichtige Adresse £,'ewäblt. Denn die Regierung

hatte ihrerseits Recht, zu erklären, aus ihren Acten gehe

nicht hervor, dass jene Herren z. Z. das Presi)ytcrium bilden.

Hatte man doch gar keine Veranlassung gehabt, jemals der

Regierung den Eintritt oder Austritt irgend eines

Anciens anzuzeigen. Man iiess sich das vom Gericht vcr-'

langte Attest nunmehr vom Notar Justiz -Commissar Vatke
ausfertigen. Und das Gericht erklärte sich fiir befriedigt

(6. Juli d. J.), wahrend die Königl. Regierung auf Grund des

Edikts vom 16. October 1683 (I) des Allgemeinen Landrechts
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und der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 30. October 1809,

ihren Einspruch (Abth. des Innern 883/5. I.) aufrecht erhält

(7. Juni 1833). Sie beachtete dabei nicht, dass 1683 die

französisch-reformirte Gemeinde von Magdeburg noch gar nicht

existirtc, foI^Mich nicht verpflichtet werden konnte; das Allgemeine

Landrecht von 17.S!> aber für die Sonderstelhmg der fran-

zösischen Colonicen in iVeiissen ohne Belani^ ist, die preussische

Kabinetsordre von 18(>^ endlich an die Cienieinden des KtMiig-

reichs Westphaien nicht ergangen ist: ein Argument, welches

dieselbe königliche Regierung sel!)er anwandte, so oft sich

die Magdeburger Colonie , durch den gutgemeinten, aber

geschichtswidrigen Rath des Berliner Consistoire bewogen, für

ihre Privilegien auf die preussischen Kabinetsordres vom
30. October 1809 und vom 3. Februar 1812 berief.*»

Am 2. November 1840 verfingt die hiesige Königliche
Regierung, Abth. des Innern, auf Grund des AUgem.

Landrechts die in Wechseln angelegten Kapitalien der

Armen- und Waisen - Kasse seien einzuziehen und sofort gegen

sichere Hypothek oder auf Staatspapiere auszuleihen. Auch

i)ehahe man sich vor, die Schulddokumente demnächst durch

einen Conmiissarius [)rüfcn zu lassen. Die Mitgheder der

französischen Kirche erwidern unter dem 25. d. M., solange

unsere Gemeinde besteht, sei stets ein Theil der Kapitalien an

sichere (iemeindeglieder^^) auf Wechsel ausgeliehen worden,

um f^r unvorhergesehene Fälle Gelder disponibel zu haben. Das

Landrecht beziehe sich nur auf solche milde Stiftungen, welche

unter der unmittelbaren Aufsicht des Staates oder unter der einer

Stadtgemeinde stehen. Zu diesen aber gehört unsere Gemeinde

nicht. „Unsere Verwaltung ist frei. Wir fuhren sie wie

gute Hausväter. Und noch nie hat die Gemeinde einen Verlust

aus der \ erwalluiiL; zu l>eklaL;en gehabt.** Die Regierung

erwidert am 12. Deceuiber d. J., die Verwaltung sei frei in

Bezug auf die Minziehinig der Ka[)italien , Ouiltungsleistung

und L()schuiig im Mypothekeubuch ; sei jedoch \()n der Ober-

aufsicht des Staates nicht entbunden. Am 6. Januar 1841

antwortet das Presbyterium der französisch- evangelischen

Gemeinde — ein Lieblingsbegriff von Lionnet — uralte Ob-
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servanz unserer Gemeinde sei die Rechnungslegung des

Rendanten vor dem Presbyterium, die Rechnungslegung des

Presbyterii vor den Familienhäuptem der Gemeinde. Diese

gute Ordnung habe sich stets bewährt. „Sie ist uns ver-

verfassungsmässig verl)ürgt und kr)iuUe nur durch das

Staats-Oberhaupt selber geändert werden, welches uns

diese gute Verfassung gegeben hat. Jeden unbegründeten

Eingriff in die uns von altersher zugesicherten Rechte sehen

wir uns verpflichtet zurückzuweisen. Haben wir doch aus
eigenen Mitteln unsere Kirche erbaut, unsere
Stiftungen gegründet und uns stets als friedliche, fleissige,

gehorsame Unterthanen erwiesen. Es steht daher nicht zu

erwarten, dass uns des Königs Majestät unsere altbewährte

Ordnung nehmen wird.** Untz. Lionnet, Aug. Carl Ma(juet,

A. Humbert, J. W. Lhermet, Viseur, Fr. Dihm. Am 21. d. M.

fordert die Behörde eine formelle schriftliche Exemption von

der Oberaufsicht des Staats, binnen ö Wochen beizubringen.

Das Presbyteriuni fragt nun um Rath das Consistoire

franyais in Herlin, insbesondere auch um vidini. Abschrift der

K abine tsord re vom 30. October 1Ö09. Auf die An-

frage \om 11. März 1841 erwidert das Consistoire unter dem
27. d. M. durch brüderliche Uebersendung der Abschriften

der K. Kabinetsordren vom 18. Februar und 30. October
1 809, der Allerhöchsten Verordnung vom 3. Februar 1812'"

und des Erlasses des Kultusministerii vom 16. April
*1 834. Im Nothfall solle man sich an dies Ministerium wen-

den. Untz. Foumier, Mod^rateur und Baerwald, Secr^taire.

Durch die Einreichung jener vidimirten Abschriften erklärt

sich die Regierung „für jetzt" i)efricdigt, will auf das Ver-

langen vom 2. November 18-10 nicht weiter bestehen und

sieht der Einreichung der Üecharge - Protokolle zu seiner Zeit

entgegen (28. Juli 1841).

Die Anlegung der Gelder war somit wieder freigestellt.

Allein die Königliche Regierung versuchte wiederholt eine

Oberaufsicht über die Bauten einxufiihren. Alljährlich

soUte durch den Landrath berichtet werden, wie viel Neu-

oder Erweiterungsbauten und Reparaturen in seinem Verwal-
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tungsbezirk an geistlichen und Schulgebäuden stattgefunden

hätten. Auf die Forderung des Landraths und Oberbürger-

meister Francke vom 7. December 1843, die 5. Januar 1844

wiederholt wird, vorweigert das IVesbyteriiim den Bericht,

l) weil das nie geschehen, 2) weil unsere Bauten keiner be-

hördlichen Controlle initerworlen . 3) weil sie je und je aus

unserer Armenkasse bestritten worden seien. iJie Regierung

erwidert aiii 26. d. M., es handle sich mcht um eine Controlle,

sondern um eine vom Geistlichen Minister geforderte General-

Ueb ersieht. Auch komme dem Staat, als Patron der

Kirche, das gesetzliche Oberaufsichtsrecht zu» da der Staat

allein die Besoldung des französischen Geistlichen leiste —
bekanntlich eine ganz irrige Voraussetzung: der Geistliche er-

halt den grössten Theil seines Einkommens aus der Gemeinde;

abgesehen noch davon, dass das hugenottische Kirchenrecht

den Hegriff ^Patron der Kirche** nicht kennt: Patron der

Kirche ist den Hugenotten Jesus allein.

Im Jahre 1858 liess das I'resbyteriuni sich fangen. Die

Königliche Regierung forderte am 19. funi d.
J.

eine statistische

Zusannnenstellung der unter ihrer Verwaltung oder Ober-

aufsicht stehenden „Milden Stiftungen"". Die richtige Aut-

wort wäre gewesen: Vacat. Da es sich indessen nur um
statistisches Material handle, fand das Presbyterium kein Be-

denken, eine Aufstellung der zu diesem Zwecke von uns

verwandten Kapitalien einzureichen (22. Juli). Bald forderte

wieder die Regierung die Controlle der Ihr unterstellten

Kassen. Ein Vacat hätte wieder genügt. Auf die neue An-

frage vom 12. October 1863 füllt das Presbyterium das Formular

nicht aus, da unser V^ermögen ausschliesslich in der Armcn-

iind Waisenhaus-Kasse besteht. Am 1. December 1863 fragt

die Kiuiigl. Regierung an, wenn die Gemeinde keine Kirchen-

kasse besitze, woraus sie deiu) die kirchlichen Bedurfnisse

bestreite? Das Presbyterium erwidert am 16. d. M., von

Alters her seien observanzmässig die wenigen Einnahmen der

Kirche zu dem Armen- und Waisenhaus-lOnds vereinnahmt

worden und werden dagegen aus diesem Fonds die geringen

Bedürfnisse der Kirche bestritten. Die Regierung ergiebt sich
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nicht. Sie fordert Ausfüllung des vollgeschriebenen Schemas.
Und das Presbyterium willigt ein (20. Januar 1864). Auf das

neue die Sendung königlicher Koniinissarien an-

drohende Circular vom 5. April 1864 goss man durch die

Antwort Oel in's Feuer. Wenigstens liess man sich dies Mal

nicht auf nochmalige Be^^üiulun«^' unserer uralten Observanz

ein. Konnte doch jeder (nach dem Ausdruck Friedrich

Wilhelm's „nicht wie. der Deibel faule'") Decement sie in

den Akten mit Müsse durchlesen — statt zu verfugen

„Reproducatur, wenn Simile vorhanden sein wird.** Dennoch

verlangte die Regierung, Abth. II., 1. October 1864 (zum wer

weiss wie vielsten Male) die Einreichung einer beglaubigten

Abschrift der — in der Gesetzsammlung publicirten, Gesetzes-

kraft besitzeddenl — Allerhöchsten Kabinetsordre vom
30. October 1809, die man wer weiss wie oft schon ein-

gereiclit hatte, allerdings meist hei der in einem Nel)enzimmer

ein und dcsselljen (iebäudes tagenden 1. Abtheiluiif^. da die

II. uns ^'ar nichts anging. Und jene Forderung wird 7. Januar

1865 wiederholt, um sich von der ordnungsmässigen
Verwaltung der Fonds zu überzeugen, d. h. gerade der-

jenigen Fonds, welche der Abth. IL nie unterstanden haben:

ein theoretischer Eingriff, dem, wenn er je in Praxis über-

gehen wollte, Abth. I. einen haltbaren Riegel vorgeschoben

hätte. Die Zahlung des Synodalbeitrags von 30Thlr. für das

Jahr 1865 war längst geleistet, als eine Anweisung hinten nach-

hinkte. Natürlich verbat sich das Prebyterium auch
diese Anweisung der II. Abtheilung, da es seine Fonds

selbstständig verwalte (14. F'ebruar 1866). Auch reicht es

wiederholt eine Abschrift der \ erfügung der Kiinigl. Regierung

vom 15. September 1832 ein.

Als nun aber das Gnmdstück Walionerberg 6 an die

Mägdeherberge verkauft worden war, fordert die Königliche

Regierung Abth. für Kirchen- und Schulwesen die

Einreichung des Kaufvertrages. Das Presbyterium er-

widert, der Vertrag konnte notariel noch nicht abgeschlossen

werden, weil unser Käufer, der Mägdeherbergsvorstand, die

Korporations-Rechte noch nicht erhalten habe (12. August
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1870). Auf die Anfrage, wie die Kaiifj^eHer anpfelegt seien,

erwidert es — leider auf die Sache einlochend ~ theils auf

Hypothek erster Stelle, theils in Norddeutscher Anleihe

(27. Oct. d. ].). Auf neue Anfrage vom 14. November 1870

erfolgte dieselbe Antwort (4. December I870j. Es war verfehlt,

dass man sich in Specialitäten einliess mit einer Korporation,

die nicht befugt war, danach zu fragen. Nalürlich suchte nun

die II. Abt h. Schritt für Schritt weiter vorzudringen, mit dem
süssen Schiuss: »Das Bestreben des Presbyteriums die

Kirchenkapitalien — die doch gar nicht existirenl — sicher

unterzubringen —1— wird unsererseits nicht in Frage gestellt

(5. Januar 1871). Aber immer wieder erfordert der zum Dogma
gewordene ^beschränkte Untörthanenverstand** oder, wie man
bisweilen höflicher sagte „die mangelnde Weisheit der Unter-

gebnen" oben die l'inniischung Das Presbyteriuni erholt

sich wieder Raths bei den Consistoires in Berlin und Stettin

(2. Februar 1871 Das Stettiner erwidert (14. d. M.). eine

Berechtigung zur Kinnnschung der KiMiigl. Regierung würde

er<t \orliegen. wenn Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde

über die Verwaltung der Fonds ausbrächen. In Stettin hätten

sie der Regierung niemals ein Protokoll über die

Döcharge oder einen noch so summarischen Bericht
über Einnahme und Ausgabe eingereicht; ebensowenig in

Berlin noch bei den Land- und Stadtgemeinden der Uker-

mark. Bei hypothekarischen Belegungen beobachte man in

Stettin gerade wie in Magdeburg ganz von selber die pupil-

larische Sicherheit, ohne dass die Regierung sich danim

künunere. Auch haf)en die Geric lUe nie Schwierigkeiten er-

h<»lien. Die Observanz, welche die (lenelunigung neuer

Geldanlagen von der Zustimmung der Ghefs de familles ab-

hängig macht, ist jedenfalls älter als das l'reussische

Land recht. In Stettin würde man weder zum Verkauf von

Gemeindegrundstücken sich die Kriaubniss der Regierung ein-

holen noch die Werthtaxe der für Gemeindegelder verpfändeten

Grundstücke bei der Regierung einreichen. (Untz. A. Coste,

Prediger). — Wesentlich nach derselben Richtung bewegt

sich das Gutachten des Berliner Consistolre (gez. Palmiö,
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niodeiateur und Cazalet, Secr. ad int.). Audi das Konigl.

K a ni ni erg er i c h t habe durch Rescript vom 12. T)cc. 1842

anerkannt, dass das Consistoirc in Verwaltun«,' der Kapi-

talien von der Controlle der Behörde l)efreit ist Trotz immer

neuer Erinnerungen zögert unser Presbyterium die Antwort

hin bis zum 22. Februar 1871. Unter Berufung auf die Ver-

fügung vom 28. Juli 1841 und auf Grund der Kabinetsordre

vom 3. Februar 1812 lehnte es nunmehr die Berechtigung

zu der versuchten obrigkeitlichen Einmischung höflichst ab.

Die in den Hlnden habende gerichtliche Taxe des verpfändeten

Grundstücks weigerte es sich bei der Regierung einzureichen,

wc^^cn der uns Allerhöchsten Orts zugestandenen Kxenipti <>n

;

eine KAeniption, weh lic die Regierung selber am 28. juli

1841 (I. 14(V^ 16) anerkanrit habe. So liess denn auch

diesmal die Regierung II. Abtheilung ihre Forderung fallen.

Doch nur scheinbar. Denn sie schickte am If). Mai

1871 den Bericht des Presbyteriums vom 7. März 1871 an den

Minister für (leistliche Angelegenheiten. Am
6. März 1873 erschien die Antwort des Ministers (G. 1903 gez.

Falk). Die gern generalisirende Staats-Oberbehörde hakte in

das hin- und her schwankende Wesen der Kabinetsordre

cm 30. October 1809 kräfitigst ein. Die freie Vermögens-

verwaltung der französisch-reformirten Gemeinden bestehe

unter der polizeilichen Aufsicht über Kirchen- und

S(hulverniö<.,'en fort, wcklie daraul /,u sehen habe, dass die

VeiAvaltung nur nach solchen (Irundsälzen geschehe, die fiir

das Allgemeine nicht nachtheilig sind. Die Kabinets-

ordre vom 3. Februar 18 12 hingegen sei nicht an die

Staatsbc liörden gerichtet, gehe daln r nur die Adressaten an,

die Prediger und Ael testen der französischen Ge-
meinde in Herlin. Auf Cinmd dieses Ministerialeriasses

forderte nun die U. Abth. der Kgl. Regierung das Verkaufs-

material unter Angabe der Schuldner der Kirche behufs

Prflfttog der pupillarischen Sicherheit (5. April 1873}, falls

nicht etwa, weil der Oberpräsident dem Vorstand der Mägde-

herberge die Korporations-Rechtc versagt hat, das

ganze Kaufprojekt fallen gelassen worden sei (IT). März d. J.).
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Das Presbyterium hatte 3. April d. J. berichtet, es sei

betreffs des Kaufgeldes vollständig befriedigt: es

liege daher lediglich im Interesse der Mägdeherl)erge . sich

den erforderlichen Hesitztitel zu verFchaflen. Nach 3nialiger

Kxcitation bittet das IVesh) teriiini, die Antwort bis zum Herbst

verschieben zu dürfen, wo es wieder vollzählig sein werde.

Am 16. December 1873 antwortet man ganz korrekt: wir

haben kein Kirchen ve rmftgen; die Ministerialverfögrmg

beziehe sich nur auf solches: gehe uns daher nichts an. Auch

ist nicht ersichtlich» aus welchen Gründen die französisch-

reformirte Gemeinde in Berlin einen Vorzug haben solle.

Als Excitattonen nichts halfen, bedroht die Abth. II. den

I. Herrn Prediger Ammon als Vorsteher des Presbyterii

mit einer. Ordoungsstrafe (23. Februar 1874). Diese Straf-

androhung drängte das Presbytcriinn in eine falsche Lage, es

erkannte an, dass Macht vor Recht gehe und. unter Aufrecht-

erhaitung des Protestes, dass es sich in der ganzen Sache

weder lun Kirchen- mnh \mi Schulgelder handele, gab es

am 11. Juli 1874 der Abth. für Kirchen- und Schulwesen alle

geforderten Aufschlüsse. Nichts von alledem, was die

II. Abth. der Königl. Regierung auf diesem Wege erfuhr» war

von der Art, dass sie die bessernde Hand hätte anlegen müssen.

Sie schwieg sich aus. Sie hatte sich eingedrängt in Dinge,

welche die Geistliche Abtheilung durchaus nichts angingen.

In der Gemeinde hiess es wieder: «viel Lärm um nichts**.

Weit hoher stehen doch die HohenzoUem, als ihre, um einen

Pyrrhussieg zu erringen, gegen eine echt patriotische, treu

und geschickt regierte Gemeinde drei Jahre in i'ehde liegenden

königlichen Diener!

Um so liebenswürdiger zeii^'tcn sich sänimtliche König-

lichen Beh(>rden gegen den zeitigen Moderateur. Auf die

Inaue <les Herrn Decernenten , warum wir eigentlich alljähr-

lich der Abth. I. der Königl. Regierung jene drei

Zeilen — Einnahme, Ausgabe, Ueberschuss — aus denen

man ja doch keine Einsicht in die innere Verwaltung gewinnen

könne, einreichen, erwiderte der Verf., es geschehe nur aus

Höflichkeit, um den „Patron** zum Genossen unserer
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Freude zu niachen, dass unser Armen- und Waiscnfc^nds

jährlicli wachse. Man erkannte diese Höflichkeit an, entband

uns aber, zur Vernicidunf,^ unnützen Schreibwerks, von der

Erfüllung jener blossen Form (1876). Als am 29. October

1Ö80 das Erbschafts-Steuer- Amt von uns die Beschei-

nigung forderte, dass unsere Armenkasse eine vom Staat

anerkannte milde Stiftung sei, verlangte zwar die Königl.

Regierung Abth. L Einsicht in die Statuten besagter Kasse

(15. November 1880), sowie die Anstaltsrechnungen der drei

letzten Vorjahre (3. December 1880): unsere Antwort vom
S.Mai 1881 beschwichtigte aber alle Zweifel. Als das Amts-
gericht die Beibringung einer behiM dlichen Frlauluiiss in

einer Geldsache von dem Presbyterium verlautete, bat das

Presbyterium das K(>ni<el. C'onsistorimn um hoch^^^eneif^te Be-
sch e i n i u n unserer Selbstständigkeit. Und das

Königl. Consistorium gab unter dem b Februar 18 79 No. 1934

und 30. October 188 2 No. 18,326 die Ikscheinigung dahin

ab, dass unsere Gemeinde nach uralter Observanz in Bezug
auf die kirchliche Venndgens-Verwaltong einer regel-

mflasigen Controle der staatlichen und kirchlichen Anf-

ichtsbehörden nicht unterliegt und dass es insbesondere

zur Gültigkeit der vom Presbyterium in kirchlichen Vermögens-

angelegenheiten ordnungsmässig gefassten Beschlüsse der ober-

aufsichtlichen Genehmigung nicht bedarf (gez. v. Moeller).

Am S. Februar IHT*-' erinnerte gleichzeitig das K(>nigl.

Consistorium daran, dass die .,bi>her" (^"i an die Kgl. Re-

gierung jährlich über die Decharge der rrchliyterial-Rechnungen

durch die Familicnhäupter erstattete Anzeige lortan bei ihm

einzureichen sei. Auf die Darlegung der observanzmässigen

Sachlage indessen hat Königliches Consistorium, das ja nur

an die Stelle der Königl. Regierung, Abth. für Kirchen-
sachen getreten ist, von jener Einreichung abgesehen. Ja,

als bei. der Goldenen Hochzeit des hochseligen Kaisers Wil-

hekn 1. das Presbyterium, ohne etwen zu fragen, mit 3000 Mk.

eine französische Stelle im Kloster Augustini stiftete,^* und

das Königl. Consistorium zufällig von dieser „Gedenkstiftung**

vernahm, liess es dem Fresbyterio für die reiche Bethätigung

17
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christlicher Liebe seine „dankbare Anerkennung aussprechen^

(23. October 1879, No. 13,728). Und grade so einsichtsvoll,

weise und liebenswürdit^ verfuhr die Kreissynode, resp.

der K v a n c I i s c h e ( ) b e r - K i r c h e n r a t h. Angesichts des

Rescripts vom 28. März 1878, K. O. 12r)6, machte die Syi^xlc

zwar eine kurze Zeit Miene, Klat, Rechnungslegung und Einsicht

in die von uns verwalteten Kassen zu beanspruchen. Wir

erinnerten daran, dass, laut Presbyterialbeschluss vom 31. Mai

imd 1 . September 1869 wir der Kreis - Synode Magdeburg-

Halle -Wettin ausdrücklich nur unter der Bedioguog bei-

getreten sind, dass dadurch die uns von unsem edlen

Fürsten gewährten und bestätigten confessionellen und ver-

fassungsmässigen Rechte uns gewahrt bleiben. Dieser

vom Presbyterio, untz. Tollin, Prediger; Dihm, Coste, Hum-
bert, M.i(|uet, Blell, Laborde, Chevalier, Elsholtz am 17. April

18 78 leierlich wiederholte Protest verfehlte des Ijiidruiks

nicht. Und auch imsere tretihChe Synode hat .^irh nie

herausgenonunen , unsere se I b s t s tä nd i ge Kassenverwal-
tung einsehen, antasten, schmälern oder auch nur bezweifeln

zu wollen. Vielmehr machte sie unsern Protest auch zu dem

ihrigen. Hatte doch die Synode selbst nach dem Gesetz

zwar das Recht und die Befugniss der Kassen -Revision: war

aber dazu nicht verpflichtet und brauchte von ihrer Be-

fugniss keinen Gebrauch zu machen. Auf diesen Gd>rauch

nun verzichtete unsere Synode angesichts der Observanz und

der anerkannt mustergflltigen Verwaltung der zur

Synode gehörenden Kirchgemeindekassen.

l'ast immer sind es die ( i e r i c h t e gewesen und das

E r bs ch a f t ? - S t e u er - A m t . die uns mit der Schraube des

A 1 1 j,'cm e i n cn Land rechts einzwängen wollten in das Joch

der tienehmigungen . Einsichtnahmen. Prüfungen. Hestäti-

'^niiKu^n. Monirungen mul rontroUen. Auch im l'riihjahr 1879

forderte der Grundbuchrichter hei einer grundbuchamtlirhen

Erklärung des Presbyterii die Genehmigung des Königlichen

Consistorii. Das Consistorium bezeugte, wie wir sahen,

dass wir rQcksichtlich der kirchlichen Vermögensverhaltnisse

einer regelmässigen ControUe der staatlichen und kirchlichen
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Aufsiclus-Helu)rde nicht unterstehen. Indessen nach der Melodie

Do-iit-des forderte es unter demselben Datum (8. Februar

1879) die Einreichung der jährlichen Decharge unserer Kirchen-

rechnungen seitens der FamiUenväter. Das Presbyterium bc-

schloss (12. d. M.) sie dem Königlichen Consistorio nicht zu

geben und das in einem mitgetheilten Schreiben zu motiviren,

dagegen, falls die Nachfrage kommt, jene Decharge an die

KOnigL Regierung I. Abtheilung zu senden.

Unter dem 15. November 1880 stellte die Königl. Regierung

Abth. I das gewünschte Attest aus, verlangte dafär aber

auch wieder am 3. December in alle unsere AnstaUsrechmmgen,

während der letzten drei X'orjahre Einsicht zu nehmen.

Auf Grund der alten ( )l)Servanz wurde das h('>llichst ab<^elehnt

(8. December 188U): dagegen sandte man wieder die drei

Zeilen ein, wie früher: Kinnahme soviel. Ausgabe soviel,

Rest soviel. Ein Bescheid erfolgte nicht und die Sache galt

als erledigt. Indessen am 31. Januar und am 15. März 1881

fragt die Königliche Regierung an, auf Grund welches Para-

graphen des Gnadenedikts vom 29. October 1685 das hiesige

französische Armen- und Waisen-Haus von dem nach §. 32 f.

Th. n. Tit. 19 des A. L.-R. vorgeschriebenen Schutz- und

Aufsichtsrecht des Staates ausgenommen sein soU? Das Pres-

byterium beruft sich am 27. April 1881 auf die Königliche

Deklaration in den Kabinels-Ordres vom 30. Üct. 1809

und 3. Februar \H\2^\

Um nun aber die armen gedrangsalten Iveformirten (ie-

mciuden zwischen zwei Feuer zu nehmen, erkannte das Königl.

Consistorium den Verzicht der Reformirten Synode auf

die Kassenaufs icht über die zuständ igen Gemeinden

nicht an und forderte die schonungslose Durchführung der

Kirchgemeinde-Ordnung (16. März 1882). Unser Presbyterium

stärkte die Consynodalen in der Festhaltung amBeschluss

vom 6. September 1879, nur um sich vom synodalen

Ganzen nicht loszulösen: denn §. 48, l der angerufenen Kirch

-

gemeinde-Ordnung nimmt ja ausdrücklich die auf die

Discipline ecclesiasti(|ue sich gründenden französisch- refor-

mirten Gemeinden aus. Am 30. October 188li erkannte,

17*
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wie wir sahen, das Königliche Consistorium unsere Sdbst-

verwaltiing ausdrücklich an.

So endete auch dieser Kampf der hugenottischen Glauhens-

flüchtlinge vorläufig mit einem Siege. — Aber es heisst für

uns: Toi^ours en vedettel

1 S. hier III'-. S. 1 1.

« 1112 s. 3U5 fg. 310.

« Presbyter.-Archiv V. 3 .!c K>OH \<i.

* Bei der kirclilichtu Bauk.issc i. B. erscheint 4. Septentber 1777 ein

Weclisel von Dufour Aber 100 Thlr. neben einem verpfändeten Dianiantring

des Hauptmann Hiller Ober 40 Thtr.

Prrsbyter.-Akt. V. 3 de 1698 fg.

* III« 284 fg.

^ PresbyL-Akten, V. 3.

" Kegierung>-Archiv ^fa^deburf,', Consistiti: c siiperieur.

* Style rcfiiKie: Im FranxAsischeu derAcademie existirt dies Wort nicht.

W III'-. ;iOä fgd.

Magdeljurgcr französ. Prcsbyt. - Akten V. 3. — Cf, Archive du

Consistoire franqais de Berlin: Eglise> du p.iys 11.

^ Regierungs-Archiv : Conj»i.stoire superieur, No. 466.

IS Diese Verfügung ist wörtlich in das franztisische Presbyterial- Proto-

koll aufgenommen worden. Daraus ist sie hier Ul«. 314 fgd. zum Abdruck

gebracht.

1* Ein Unsinn: Denn Kinder, verfaeiratbete Frauen und unselbststlndige

junge Leute hatten nicht zu unterschreiben.

S. hier III-, :^05 fg.. :¥>9 fg.

»8 IVe.sbyt.-Akl. Litt. V. No. 3. de \<V)H fg.

Insiicsondcre. auf Besc hln.<y; des l*resb) tcrii, an den jeweiligen Kassirer.

Vgl. III*-. 3üö fg.. 3U9 fg.

» m« S. 313.

» III« 305 fg.
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Abschnitt IV.

Der Kampf um di« kirehlichen Privilegien.

Nnus nc vouloiis absohmicnt point (ic genc en

niaiierc de Religion et de »on Cultc pourvu qiic

rordie de la SociM en gtoiM seit mamtemi.

CabindibelcM vom i. Mai 1751.

Es ist sehr merkwürdig, dass in Preussen die Rück- -

fordeninp^ der Ma;j;na charta der hii<^^en(>ttisrhcn Freiheit, der

Discij>line des eglises reformces de Franc c. niclit \on Berlin

aiisgegan^^cn ist, sondern von Magdeburg. Die Herlnier Colonie

halte sich konformirt vor dem Potsdamer Kdikt. Die am 10. Juni

1672 in Berlin gegründete französische Colonie war als eine

kurfürstliche Schlossgemeinde konstituirt worden. Ihre Rechts-

unterlage erhielt sie erst im November 1683. Doch war das

noch nicht die Discipline des öglises R^formöes de France,

sondern die Kirchenordnung der reformirten Hoikirche des

Doms (qu*elle se conformerait ä la Di3cipline du Dome). Ja <

so still und geheim (doucement et ä la sourdine) musste man vor-

gehen, dass der Organisator der Gemeinde, le Comte d'Espense

de Beauveau, den Predis^^cr Ahl)adie ersu* lien liess, dass er bei

der Abkündigung der Wahl der ( iemeindcvertretung nur ja nicht

die Namen „Ancicns" oder „Consistoire" brauchen sollte.^ Und
da es \ on Frankreich her Sitte war, in jeder Sitzung einen Ab-

schnitt der Kirchenordnung vorzulesen, so beschloss man am
2. F'ebniar 1687 dies auch hier zu thun. Allein die Discipline

ist die des Doms. Von der Discipline des ^lises r^form^ d6

France wagt man nicht zu reden. Da macht am 4. Juli 1688

Sr. Deshommes, ancien, später Oekonom des französischen

Hospitals,' den Vorschlag, ob es nicht nöthig wäre, von

Sr. Kurf. Höh. sich die Erlaubniss zu erwirken für die Zu-
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sammenberufung einer Synode aus Deputirten aller französischen

Kirchen des Staats. Die Compagnie erkannte den Vorschlag als

äusserst wichtig (entidrement importante) und hochnothwendig

an (d une trcs-r'rande necessite). Doch aus gewissen Gründen

hielt sie es für f^'elcgen (ä propos), ihn noch für einige Zeit zu

verschieben (diftercr).

Erst als man ersah, dass allerwärts im Refuf,'e die Disciplinc

des eglises reformecs de IVance zur stillschweigenden oder

ausdrücklichen Gnmdlage des hugenottischen Verfassungslebens

gemacht wurde, beschloss die Berliner Compagnie am 13. Juni

1688, dass die Prediger und Anciens auch dort die DiscipÜne

des Eglises röforin^es de France unterceidinen und man alle

Mittwoch daraus ein Capitel lesen sollte. Man wolle sie er-

proben in ihrer ganzen Ausdehnung und sich ihr soweit

unterwerfen, als das die Zeiten und die Orte erlauben würden.

Da jedoch die Prediger Abbadie und Dartis die Unterzeichnung

der Gonfession de foi und der Discijjline ablehnen, beschüesst

man am 21. November 1688 die Unterzeichnung der Discipline

und der Confessif^n de foi wieder noch für einige Zeit zu

verschieben (ditierer pnur (jueicjue tenips). Ja als am 1. Mai

lö89 die Compa<,'nie beschloss, den Kurfürsten zu bitten, das

Edikt von Potsdam dahin zu declariren, dass die Kirche von

Berlin nach der Discipline des eglises rdformees de France regiert

werden solle, protestirte zu Protokoll Prediger Abbadie^ Ebenso

am 3. d. M., als die Herren Maxuel de Feugieres und juge

supörieur Ancillon Talnö zu Commissaren in der Sache erwählt

werden. Der KuHiirst ernennt den Minister Spanheim und Rath

Mcrian zur Untersuchung dieser Differenz: denn hinter Abbadie

standen an (he.

Die Kntscheidung brachte erst das Kurfürstliche Dekret vom

7. December 1689, welches an die im janiiar d. |. we<(en

einiger l)ei der französischen Gemeinde in Magdeburg entstandener

Differenzen — es handelte sich inn den Vorrang der Pastoren—
ergangene Verordnung anknüpft. Der 11. Art. des Edikts von

Potsdam wird nunmehr dahin erklärt, dass, wie zur Beibehaltung

guter Einigkeit, Ordnung und Vertraulichkeit es diensam sei»

alle Franzosen, welche einerlei Religion und unter einer gleich-
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mässigen Kirchen-DiscipUn erzogen worden, nach dem in Frank-

reich üblichen Gebrauch der Kirchen- Disciplin regiert werden

sollen, die weltlichen Dinge vorbehalten.* Streng genommen war

auch jetzt noch nicht die Discipline des cf,'lises rcformecs de

France"* als Rechts - I^asis hingestellt — ja sie war in den»

Dekret nicht einmal r()rnilich genannt - , obwohl es am
10. Februar 1690 die ("ompagnie du ( onsistoire von Herlin

'

so auffasst. Desshalb fordert sie jetzt als unerlässliche Pflicht

die Unterzeichnung der Discipline wie der Confession de i

foi, und wiederholt den Besch luss am 26. März. Dennoch
'

weigert auch Prediger Dartis die Unterzeichnung, disant qu il

nc pouvait en conscience (2. April). Und Prediger Abbadie,

statt zu unterzeichnen, nimmt am 7. Mai seinen Abschied, t

Trotz dreifacher Ermahnung bleibt auch Dartis bei seiner (

Weigerung und erklärt, er würde nie wieder zur Sitzung

kommen, wenn man die Unterzeichnung erzwingen wolle.

Jetzt bittet man ICxc. Spanheim um seine Verniitteliin<^^ Auch l

diese hat keinen Erfolg. Und der Minister räth. die Rückkehr I

de'^ Hofes abzuwarten. Am 2. August K^VH) winde Prediger

Dartis von seinem Amt susi)endirt. Er appellirte an die
^

wallonische Synode in Holland.
,

Man sah wieder ein, wie ncHhig es war, dass es im Lande ;

selber Synoden gebe, wie die Discipline vorschreibt. Am
15. October 169Q legte. Prediger Charles der Compagnie die

gedrückte Erklärung vor, durch welche der Markgraf von

Bayreuth^ den in seine Lande geflüchteten Hugenotten gestattet,

in Gemässheit der Discipline des ^lises r^formöes de France

Synoden zu halten. Drei Synodal- Verhandlungen lagen bei.

Die Com[)agnie sandte am \'2. November eine Deputation an

Spanheim, zu fragen, was man thun k<)nne, um die gleiche

Erlaubniss zu erhalten. Die Antwort blieb aus.

Jedermann wusste, dass der grosse Kurfürst sich unter

dem Synodus nicht etwas rechtes denken konnte; dass ihm

von Mühlheim her** der Synodus zuwider war, weil er sich

in Regalia mischte; dass sein Schlusswort lautete: „Synodus

solle das Maul halten**. Ebenso dachten seine Nachfolger.

Demgemäss erhielten die R^fugids Synoden in Berg, in Cleve,*
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in Bayreuth,^ in Hessen»* in Würtemberg,^* in der Pfalz, in

Frankfurt am Main, in Hannover, in Braunschweig, in Bflcke-

burg.** Nur Brandenburg-Preussen erschien für die kirchliche

Freiheit und Selbstständigkeit nicht reif. Die Hofprediger hätten

gern mehr durchgesetzt,'^ aber der Kurfürst wollte nur von Be-

dienten wissen.*'* Dass die Hugenotten drüben unter einer

katholisch-jesuitischen und darum Protestanten - feindlichen Re-

gierung standen, war wohl der Anlass, alK-r nicht der Grund

ihrer „völligen Absonderung von dem bürgerlichen Regimente.*"

Sie nahmen die presbyterial- synodale Verfassung an, nicht

als Nothbehelf wie etwa die Lutheraner das Landesepiskopat,**

sondern als unmittelbare Gottesgabe, als die von -oben ge-

offenbarte, im Neuen Testament dargelegte, darum unter allen Um-
ständen bindende und beste Kirchenverfassung. Die Discipline

war ihnen nicht ein Werk der Diplomatie, ein Accommodement
avec le ciel, sondern ein durch die Jahrhunderte und auch wieder

in Frankreich treu bewährtes Gottesgesetz, ein unveräusser-

liches Gemeingut, ein unabänderliches Dogma. Darum
hallen die Kcfugies auch in tlen fremden Ländern, ^'^ selbst in

Deutschland für diese ihre Verfassung gekämpft (z. B. in Bay-

reutli, Würtemberg), haben gedroht, die neue Heimath wieder

zu verlassen, falls ihre Discipline ihnen nicht ganz und voll

erhalten würde und sind, wo das dennoch nicht geschah, nach

den Niederlanden, England, Amerika und Südafrika wieder

ausgewandert, wo sie unter ihren Synoden presbyterial sich

regierten.

In Preussen wurde die auf Synoden berechnete, in ihnen

pulsirende und organisch centralisirte Discipline ihres Herzens

beraubt, aber nicht allein durch Wegstreichung der Synoden

verstiunmelt sondern auch sonst mit neuen unapost< »lischen

Ideen xcrbnimt. verfälscht und vergiftet. Und die segnende

Hand der gastliclien Hohenzollern ruhte so eisern auf den der

Freiheit gewohnten R6fugies, dass nicht nur die „Schweizer**

überall im Lande Unruhen hervorriefen, die Jahre dauerten;**

sondern auch hier, da und dort Prediger und Presbyter äusserten,

sie hätten im reformirten Brandenburg-Preussen viel weniger

Freiheit, als sie im katholischen Frankreich gehabt hätten (une
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plus cruclle persecution qu cn France), und dass auch viele

preussische Refugies wieder auswanderten. Ein Theil kam
zurück. Es ist gar keine Frage, dass wenn man den Hugenotten

ihre Synoden gelassen, ihnen Generalsynoden ermöglicht und

ihnen gestattet hätte, voll und ganz nach ihrer mitgebrachten

so herrlich bewährten Kirchenordnung sich einzurichten, viele

Unordnungen unterblieben, viele faule Zustände beseitigt, viele

vorzeitige Colonie-AuflOsungen vermieden worden wären.

Dennoch aber war das Gros der preussischen R^fu^ös den

hochsinnigen HohenzoUem für ihre reichen Wohlthaten'*) viel

XU dankbar und im fremden Lande unter fremdem Volke und

fremden Gesetzen viel zu anspruchslos, als dass sie, einsehend,

wie stets das Gute des j^esserii l'eind ist, sich nicht bei den

kirchlichen F^reihciten hegniigt hätten, die man ihnen gewährte.

Auch die Magdebiirfjer Hugenotten waren (bis bS48) verständig

genug, um den Rechtsstand in Preusscn zu erkennen und an-

zuerkennen. Andererseits imponirte auch die rein geistig-sittliche

Kraft und heilige Ordnung der hugenottischen strammen Discipline

allen neuen Obrigkeiten der Glaubensflüchtlinge. Die königlichen

Behörden in Preussen und die HohenzoUem selbst begannen

nach und nach Verständniss und Hochachtung zu gewinnen vor

der presbyterial-s^odalen Ordnung. Und 1846 giebt v. Möhler

der Iragenottlsclien Verfossung das Ehrenzeugntss,' dass „ihr

„Kirchenverband einzig und allein durch die Kraft der gemein-

„sanien christlichen I'>kennlniss und die moralische Autorität

„der Presbyterien und Synoden aufrecht gehalten werde. Das

„Verfassungsprincip beruhe hier auf einem Glaubensprincip:

„nicht die Masse, nein die Auserwählten regieren. Die Geistlichen,

„Aeltesten und Diakonen hängen nicht vom Voikswillen ab,

„sondern sie sind freie amtliche Träger des in der Kirche

„waltenden heiligen Geistes. Die Verfassimg der refonnirten

„Kirche in Frankreich, mit der die von Holland und Schottland

„übereinstimmt, ist ein in sich vollkommen geschlossenes und

„klar gedachtes Ganzes, das, wenn weniger isolirt, alle bürger-

„liehen und socialen Verhältnisse läuternd hätte durchdringen

•} r)ie ApoI<>..'ie des Refiigit-s . La Haye UiSH p. 114 sagt von Kiir-

brandenburg: La conduile de Tcglise refugite n'csl pas eii niauvaises mains.
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„können.**'^ Ja, wenn schon 1688 die Apologie desRefugi^s

(La Haye p. 114) das Resultat gewinnt „die Führung der Ge-

saninukirchc des Refuge" (Holland, Schweiz, Eii^dand, Deutsch-

land, Dänemark) „ist in guten Händen", so ist das Lob, was

sie damit pcrs()nlich den verbannten Predigern zollt, sachlich

auf Re( limini^ der Discipline zu schreiben. Auch v. Muhlcr

zeigt si( h ehrlich genuj:^, um das Wegstreichen der Synoden

und Aufsetzen der landeshoheitliohen Rechte in Kirchen-

•achen als ein blos äusserliches Zusammenfilgen verschiedener

Elemente und ein „LoStOsen der Elozelkirohen, denen man
„ihre Gemeindeeinrichtung beliess, ^00 dem Stamme ihres

„organischen Zuaammenhanges mit der ganzen Kirche" zu

bezeichnen: eine Wegschneidung und Verscbneidung, welche

„den verpflanzten Baum in Preussen nicht zu emer rechten

„IJlülhe und l'reiheit sich habe entwickeln lassen."'**

Man begann nur zu schnell auch die so überaus heilsame,

durch die jahrhunderte bewährte biblische Kirchenzucht einer

Staatscontrolle zu unterwerfen. Schon am 7. December 1689

erj^ing die Deklaration, dass der Appell vom Presbyterium in

Kirchenzuchtssachen an den Landesherrn zu richten sei. Am
4. Mai I694 wurde als Oberinstanz die Commission eccl^siastique

eingesetzt, in der ein Staatsminister, ein deutscher Consir

storialrath und die zwei Altesten französischen Geistlichen von

Herlin über alle Streitigkeiten und Unordnungen zu entscheiden

hattea Dass nach der Discipline jeder Geistlicher, der sich Ober

einen andern Geistlichen setzte, derStrafebis zurExkommunikation

verfällt, ahnte der Kurftlrst kaum. Die Ordonnanz vom 26. Juli

1701 stellte die ( "ommission ecclesiastiijue auf ^^leichen Fuss mit

dem deutschen Consistorium. Nur die Contestations sur la

foi sollen der Prüfung und Entscheidung de? Landesherrn vor-

behalten sein. Der Landesherr wurde damit aucli iiuierhalb der

Coionie sachlich zum Pal)st erhoben, wenn gleich unter der be-

scheideneren Bezeichnung als ,»LandesbischoP': Den Hugenotten

eine unerhörte Erscheinung, da nach der Discipline Laien in

Glaubenssachen nicht mitzureden hatten. In Preussen regiert

der König. Am 23. Februar 1737 wuriden dem Konsistorium

die geistlichen Inspektoren der Colonieen unterstellt, obwohl
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in der Disci[)line Inspektoren und Suj)ci iiUciuleiilcii namentlich

inid enisflich \ erboten waren. Auch Kirchenvisitationen wurden

in den Colonieen cmi^elührt, ohwcjlil sie die Discipline untersagte

als „schädlich wegen der pa|)alen GeUiste und als unnütz : deiui

wir wissen ohne dies genau genug, wie es in jeder einzehien

Gemeinde steht." Wollten sich die preussischen Hugenotten

schweizerischen, niederländischen, englischen Kirchensitten lieber

konformiren, warum zogen sie nach Preussen? Und die Magde-

burger wussten, dass Magdeburg seit 1680 preussisch ist.

Man mag die Sache drehen und wenden wie man will,

aber wenn Ende 1694 im Auftrag des Kurfürsten vom 13. No-

vember ein Fabrikinspelrtorund ein Jurist aus Berltn in Magdeburg

erscheinen — Drouet und Trenoy de Franc lian — , sich hier

länger aufhalten und ain 19. December 1694 auf das aller-

eingehendste ül)er die drei hiesigen hu^^enottischen Prediger.

Rallv. Valentin \uui Flavard, nach Herlin berichten,'* so ist

das KirchenVisitation und zwar eine Kirchen\isitati(jn durch

Laien. Und es erscheint eine neue Kirohenvisitation, bestehend

aus den Berliner Herren Pastor F^tizon und den Rüthen Duhan

und Drouet, Commissaires, hierorts im französischen Tempel

(St. Gertrauden-Kirche) am 28. September 1703, diesmal aus-

drflcklich abgesandt, pour la visite de toutes les öglises frangaises

de la dependance de Sa Majest^.** Der Ancien Secrötaire

Fahre legt ihnen in Gegenwart des gesammten Presbyteriums

die Tauf-, Trau-, Todten- und das Controll-Register, der Ancten

Receveur Meinadier aber die Kinnahnie- und Ausgabe-Bücher

der Armenkasse vor. Sie fanden alles in sehr guter Ordnung.

Darauf befahlen sie (ont ordonne). die Familien-Häupter zum

nächsten Sonntag zu versammeln, nach der Abendpredigt, ver-

möge einer nach der Frühpredigt zu vollziehenden Abkündigimg.

Wieder unter Leitung des [berliner Pastors Fetizon (modörant

l'action) kommt am 30. d. M. jene denkwürdige Versammlung

zu Stande, welche die Kirchbau - Angel^enheit vorbrachte.'^

Dieselben königlichen Commissaire Hessen die Bau-Commission

wählen, machten den passenden Kirchplatz ausfindig und ordneten

die Art an, wie der Ankauf vor sich gehen sollte. Man musste

gestehen, dass es kaum ein besser Mittel gab, um den fran-
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zösischen Kirchbau in rechten Fhiss zu brinj^en. Aber, Hand

auf's Herz, konnten denn die Magdel)urger sellier nicht a\is ihrer

Mitte eine Baiikoniniission bilden? Konnten die Magdeburger

sell)er nicht den Platz ausfindig machen , der zur Kirche für

die Magdeburger am besten passte ? Hcdurfte man dazu orts-

unkundiger Kommissare erst aus Berlin? Und wenn man wirk-

lich deren bedurfte, gab es dafür einen andern Grund als die

verfluchte Uneinigkeit der Magdeburger Colonisten?

Wie dem auch sei, man gewöhnte sich daran auch hier,

dass, wie es im Edikt vom 26. August 1791 heisst, nach der

brandenburgischen Urverfassung (selon la G>n8titution primitive)

das Coiiaistoire rap^fienr fran9ais an SteUe jener National-

S3rnoden getreten war, denen die oberste und unabändeilkhe

Entscheidung in allen kirchlichen Angelegenheilen oblag.**

Es war in Hrandenburg-Preussen kein wesentlicher ünter-

srhied, ob es sich um kurfürstliche Kommissare, Konsistorien

(jder Re^^Merungen handelte. Alicsammt figurirten damals als

fürstliche „Bediente". Dem Fürsten allein verdankten sie ihre

Erhebung. Die fürstlichen „Bedienten", in häufiger Fühlung

mit der Majestät, hatten sich an den „Vorzug", einen per-

sönlichen Landesbischof zu haben, gewöhnt, dank dem refor-

mirten GemQth des Kurfürsten und der weisen Liebenswürdigkeit

der Hohenzollem. Schon am 15. December 1713 erklart das

Consistoire supörieur: Tacces ä Votre Majest^ est le plusbeau

privilege (jue les R^fugies ont obtenu sous la domination de

votre Majei>te: et c'est lui qui doit etre maintenu avec le

plus de soin, [)uis(jue c'est le meilleur mnyen de ronserver les

bons sujets et de les faire vivre en paix.-'' l.s erinnert dies

an Charles Ancillons j)atriotische Entzückungen von lö'^'O.*'

Und in der That , wenn der Satz L'etat c'est moi in dem

Munde eines so selbstsüchtigen, eitlen, das Volk und alle dessen

Schätze in sich absorbirenden Königs, wie Louis XIV., Keim

und Anfang der Revolution von 1789 war, so brauchten so

selbstlos für ihr Volk sich aufopfernde, in ihrem Volke durch

Pflichttreue bis in das neunzigste Lebensjahr sich selbst ver-

gessende Hohenzollem es nicht erst auszusprechen, jeder filhlte

es: der llohenzoller ist das preussische, das deutsche Volk;
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das Volk fühlt sein eigen Herz in der Mohenzollern Hrust

schlagen; es weiss sich in ihnen veredelt und verkörpert. So

ist es zu verstehen und — zu entschuldigen, dass die prcussi-

schen Hugenotten nach wenigen Jahrzehnten ihre Synoden

nicht mehr vermissten und zuletzt vergassen. Und doch war

das nicht gut Das Consistoire supörieur hatte den besten

Willen» ihm die Synode zu ersetzen: aber es wardessen nicht

föhig. Und wenn der Caesar wie einst Titus „Amor et delidae

generis humani*' ist, so bleibt der Caesaropapismus för die Kirche

doch ein Uebel, eine unbiblische und darum antihugenottische In-

stitution. Dass an Stelle der noch so ehrlichen, begabten

Fürstendiener nicht eine freie, nur an Gottes Wort gebundene

Nationalsynode stand, beklagen wir ernstlich. Drängt sich uns

doch die Ueberzeugung auf, dass eine vom heiligen Geist ge-

tragene Synode bessere Ordnung gehalten, strammere Kirchen-

zucht geübt, fester auf Bibelglauben und Bibelleben gehalten

hätte, als es den kurfürstlich-königlichen „Bedienten" thunlich

erschien. Und wenn für irgend eine Gemeinde im Refiige

durch die Jahrhunderte eine einheitliche, gleichartige, stramme

Leitung benöthigte, so war es för die aus Südfranzosen, man
mochte sagen Camisarden gesammelte, wild bewegte, partei*

zerrissene, stOrmische Gemeinde von Magdeburg.

Confonnlren, das war die Parole der Obrigkeiten allOberall

im Refuge: einheitliche Form schien oben wichtiger als freie

Bewegung.*® Mit wie geniischten tjefuhlen wird daher der

Juge l'Kspinasse als Secretaire de la Venerable Compagnie*'

in das Presbyterialprotokoll die Ordre aus ("öln an der S[)rce

vom 4. Mai 1694 eingetragen , was werden sich unsere Pres-

byter bei der Anhörung derselben gedacht hal)en ! Die ganze

Ordre ist voll von Klage über die D6sordres, Differens und

Difficult^, qui surviennent dans l'administration des afiaires

eccl^astiques et consistoriales. Man klagte beim Kurfürsten

über diejenigen, denen die Leitung und Pflege der Kirch-

gemeinden übertragen ist und die sich ihrer Pflichten nicht

recht entledigen (qui ne s*en acquittent pas bien). Man klagte

beim Kurfürsten über die einzelnen Mitglieder der Gemeinden,

welche nicht der Erbauung des Ganzen dienen, noch die
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Ordnung der Discipline des 6glises r^form^es de France be-

obachten, wie sie doch 7. December 1689 als j)rcussisches

Grundf^esetz für die franz()sischen Colonieen anerkannt sei. Uni

nun den rcissendcn Strom dieser Unordnungen einzudämmen

(voulant arreter le cours de ces desordres), die auftauchenden

Schwierigkeiten zu beseitigen und den französischen Colonieen

und Gemeinden, deren Wohl und Wachsthum ihm am Herzen

liege, Beweise seiner väterlichen Güte und seines hohen Schutzes

zu liefern (donner des marques de Sa bont6 patemelle et de

Sa haute protection) — giebt Ihnen der Kurfürst nicht etwa die

Synoden zurflck, deren Fehlen doch alle Unordnungen versteinert

hatte, sondern ernennt kraft seines landesbischöflichen Rechtes

jene CommissionEcclösiastique. Zweifelsohne sind deren Mit-

glieder ein neuer Beweis von der glücklich bessernden Hand

der HohenzoUern. Das Edikt sagt vom Leiter der Commission,

dem Minister und Staatsrath von Spanheim : er habe eine voll-

kommene Kenntniss der die Discipline frang-aise angehenden

Affairen (une parfaite connaissance des affaires qui regardent

la discipline fran^aise). Wir sahen,^** dass er auch ein feines

Verständniss für den Geist des Refuge, ein umfassendes theolo-

gisches Wissen und ein warmes Herz für die Leiden der

Hugenotten, zu denen er sich gezähk sah, besass. Noch besser

aber kannten die Discipline die Mitkommissare, die beiden

ältesten Berliner Prediger Bancelin und Gauthier, die sich um
das Refuge so hohe Verdienste erworben haben. Der Con-

sistorialrath Neuhausen endlich war reformirt und für die huge-

ncjttische Sache <,'lcichralls erwärmt. Wenn irgend eine Commission

das kurfürstlich - liis( hr)niche Ansehen und die durch die Dis-

cipline festgesetzte gute ( )rdnung ( l'autoritc episcopalc de S. S. E.

et le bon ordre etabli par la Discipline fran^aise) als zusammen-

gehörig und für alle Zeiten unabtrennbar verbunden feststellen

und zur Erbauung der Gemeinden allseitig durchführen sollte,

so konnte keine bessere gewählt werden. Aber eine Einengung

der presbyterialen Thätigkeit machte sich überall bemerkbar

unten wie oben, oben wie unten.

Das Conseil firan^ais, Grand Directoire fran9ai8 oder D^
partement frangais hat ja in fortwährendem Kampf gerungen

Digitized by Google



— 271 —

^epen die deutschen Etats-Minister, besonders aber gegen das

General-Ober-Finanz-Kricgs- und Doniainen-Direktorium : ein

ungleicher Kanijjf, weil an der Spitze des Conseil nur Kin Minister,

im General-Direktorium aber drei bis vier Minister standen.

Wie wenig es von den durch Hohenzollemwort gegebenen

und bestätigten Privilegien durchsetzen konnte darüber stimmt

die Todtenklage 1740 an jenes Mteoire, dessen 9 Gravamina

wir kennen.** Dennoch blieb diese Behörde bis zuletzt gut

hugenottisch und hielt daran fest, königliche Edikte dürften

kein Scherz sein. So versucht es noch 20. April 1787 gegen

den Willen des verstorbenen Grosskanzlers le r^tablissement

de l'ordre et des privileges des Colonies frangaises. Wenn der

jetzige Gross-Kanzler (v. Carnier) dagegen wäre, müsse man

an den Ki>nig selber Ljehen. I'iat. le inieux (|ue |)()ssiblc,

schreibt der Colonie-Minister v. Df unberg unter das einmüthige

Votum der französischen Geheimenräthe. Mit Schonung müsse

man vorgehen, doch auch mit jener Entschiedenheit (fermetö)»

welche die Aufrechterhaltung der Privileges de la nation

erfordert Er, der chef du Departement, werde davon

nie abweichen, tant que le Roi daignera continuer Sa pro-

tection aux Colonies."' Obwohl nun dieses Conseil fran^ais

die einzige kirchlich -bürgerliche Oberbehörde der nation

fran^aise war, so drängten sich doch immer wieder Deutsche

dazwischen.

Im Jahre 1699 schon lässt das Consistoire IVanvais-'^ \on

Magdeburg in Herlin beim ( )berkonsislorialrath Gaultier durch

Pastor Flavard persönlich anfragen , ob auch die Halle'sche

Regierung das Recht hätte, ihnen Befehle zu ertheilen r Pastor

Gaultier fragte den Grafen Dohna. Dieser rieth dazu, die Be-

fehle entgegenzunehmen (que notre Coropagnie foisait sagement

de recevoir ies ordres que ces Messieurs nous envoyaient) und

soweit zu befolgen, als es unsere Klugheit für angemessen hielt

(d*eD user selon notre prudence), dass heisse, sie zu den Akten

zu legen (de les laisser lä) und den Herren zu antworten.**

Das war sein Ausdruck, berichtet Flavard aus Heriin. Und
dementsprechend räth Gaultier 11. Juni 170J.** Und damit

stimmte auch die unserem Presbyteriuni angeborene llüllichkeit,
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in re. So oft nun die Herzoglich Magdeburgischc „Regierung""

(iicricht) dem Consist(;ire tVanyais, das ihr nicht unterstellt war,

Belelile zu ertheilen sich herausnahm, hat es mit französischer Höf-

lichkeit diese „Befehle" entgegengeiiummen und zu den Akten

gelegt. Auch gebot die coloaistische Höflichkeit den Coloiüe-

Ministem jedes Jahr zu Neujahr zu gratuUren. Tn unseren Pres-

byterialakten finden sich noch die Minuten sowie die freundlichen

Dankschreiben der Minister Cocceji, Brandt» Reichenbach. Am
23. Januar 1794 spricht unser Presbyterium dem Minister Baron

V. Thulemeier seine Genugthuung aus, dass Se. Maj. einen ebenso

weisen und so menschlichen (I) Minister ihnen vorgesetzt habe.

Das verheisse unsem Golonieen'GIOck und verbürge ihnen Auf-

rechterhaltung ihrer Privilegien. Auch dies Schreiben schliesst

ähnlich wie alle an den Monarchen: Nous ne cesserons de

former des voeux ardens pour Vutre conservation et le succes

heureux de Vos nobles travaux. Man sieht auch aus diesen

Formen, dass unser Presbyterium, weit entfernt, seinen kurfürst-

lichen Wirth und königlichen Hausherm zu bekämpfen, allezeit

"sich bemüht hat, auch kirchlich» soweit es das Gewissen erlaubte»

sich zu konformiren. Konnten 20,CXX) Hugenotten in Preusen

ihrem Gewissen leben ohne Synoden» warum sollten es die

2000 von Magdeburg nicht können? Andererseits begannen

die HohenzoUem nach und nach mit dem S^Dodalwesen sich

bekannt zu machen und zu befreunden» bis im J. 1873 Kaiser

Wilhelm I. die Synoden als Gesetz einführte fiir die gesainmte

evangelische Kirche seines Landes.

Im Art. 8 des Edikts vom 23. Februar 1737 heisst es aus-

drücklich , dass das königlich preussisch - französische Ober-

Konsistorium die Stelle der Synoden vertrete. Jene Klassikal-

Ordnung vom 10. Juli und 24. Oktober 1713, die eine Provinzial-

und General -Synode in Aussicht nahm,** scheint es nicht

einmal bis zum Anfang der Verwirklichung gebracht zu haben.

Die französisch reformirte Kirche Preussens empfand (nach

Möhler, 217) die beengende Schwere des landesherrlichen

Kirchenregiments: allein sie beugte sich unter der Hand ihres

Wohlthäters. Wie allerunterthänigst es selbst im ConseÜ
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fran9ais zuzu*^eheii j)flc*^tc, davon ein Heispiel aus Magdebiir«^

:

Pierre Clerans (sie), Refugie, 70 Jahr alt, und seine Frau,

50 Jahr alt, in Erwägung, dass ihr Sudenburger Haus gar bald

dem Erdboden, behufs Erweiterung der Festungswerke, gleich-

gemacht werden würde, und um seine zahlreichen Gläubiger

zu befriedigen, entbietet dem König Haus und Garten gegen

600 Thlr. nebst einer Leibrente. Gerichtsdirektor Montaut

erklärt die Leute für tadellose, echte Hugenotten (de v6ritables

r^fugt^), die nichts zu leben haben und dabei siech und schwach

seien. Das Haus trage 75— 100 Thlr. Miethe und sei daher

etwa 1500 Thlr. Werth (20. August 1718). Der Mann des

königlichen Vertrauens, C'olonie - Minister Kamecke, unter-

zeichnet das Gesuch, fügt aber hinzu: ich glaube nicht, dass

Se. Maj. es in Erwägung ziehen wird: car a (luoi liii pourra

servir la maison? (27. August 1718). Darunter schreibt Rosel

Baumon (sie) : J'ai signe la relation, la voyant sign6c par Son

Excellence: aber ich furchte sehr, dass Se. Maj. nicht nur das

Haus nicht annimmt, sondern es auch Obel deutet, so etwas

vorgeschlagen zu sehen. C. d*Ingcnheim sentirt: Ich glaube

nicht, dass Se. Maj. dem Gesuch willfahren könne, cependant

pnisque Son EzcelL a sign^ la Relation, je Tai aussi sign6e.

Aehnlich drucken Du Han de Jandun und De Beausobre sich aus.

Es waren eben keine Organe der Kirchengemeinden, welche

oben zu scntiren, zu vt>tiren und zu regieren hatlen, sondern

„Bediente". Dennoch nniss man ihnen naciinihnien, dass sie

ihren Fürsten gut bedienten. Und dadurch auch das Volk.

Denn in Preusien giebt es keinen Gegensatz zw ischen Fürsten-

recht und Volksrecht. Hat auch erst Friedrich der Grosse am
2. Juni 1740 in einer Kabinetsordre an die Staatsminister den

Grundsatz proklamirt: ^Des Landes Vortbeil muss den Vorzug

or unserm eignen haben**, so haben doch die Hohenzollem

schon vorher und allezeit danach gehandelt und sich dadurch

die unaussprechlich innige, dankbare Liebe ihrer Unterthanen

erworben. Darum halten \vir, trotz freimüthiger Kritik im

Einzelnen, wie sie dem unparteiischen Geschichtsschreiber ziemt,

doch mit unserer w armen I lochachtuni,' vor dem Consistoire

superieur nicht zurück. Ist es ihm doch gelungen, Einheit des

18
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Bekenntnisses, des Gottesdienstes und der Kirchenprdnung, ja

selbst die Jahrzehnte hindurch gefährdete DiscipHne des ^glises

reformet's de 1 rancc uns unter so durchweg veränderten Ver-

hältnissen 7A\ wahren, herzustellen und hinüberzurctten in eine

endlich wieder bibelgläubige und daher synodal gerichtete Zeit.

Wie die apostolische und die hugenottische Synode nie-

mals eine kostspielige konstitutionelle Geldbewilligungsmaschine

war, sondern um der Kirchenzucht, Kirchenordnimg, Kirchen-

einheit willen ins Leben trat, so war dies auch die Haupt-

aufgabe der kirchlichen Oberbehörde in Preussen. Und da ist

es nun interessant zu erfahren, dass die Edikte vom 1. Januar

und 7. December 1689« welche die Einheit sämmtlicher Colonie-

Kirchen Preussens, die Gleichheit sämmtlicher R^fiigi^Prediger

und deren alternirenden Vorsitz bei den Kirchensttzungcn wegen

der Allgemeinen Gültigkeit der Disciplinc des Eglises R^for-

mees de France festsetzen, ausdrücklich hinweisen und zurück-

führen auf Misshelligkeiten in der Ma'^deburger französischen

Kirche (au sujet de queUjues ditterens survenus dans l eglise

franyaise de Magdebourgj. Der §11 des Gnadenedikts von

Potsdam wird hier so deklarirt, dass in den Kirchensachen der

Franzosen comme etant tous d'une m6me religion et 6Iev6s

sous unc m^e discipline ecd^siastique vollständig gleiche

Ordnung aufrecht erhalten werden muss (roaintenir rimifoniiit^

d'ordre). Nur die Bestrafiing der ausserordentlichen Verbrechen

(exc^ Enormes) behalte der Kurfürst den weltlichen Magistraten

vor, sowie diejenigen Dinge, die einzigund allein von IhrerDurch-

laucht selbst abhängen (les cas qui dependent purement et absolu-

nient de Son Altesse i ^lectoralej. Auch sei ein Appell von den Pres-

byterien an die Conmmissaires franQais i^estattet. Diesem Ent-

scheid habe sich männiglich zu unterwerfen, wie es die Einheit,

die Ordnung und das gute Einverständniss aller erfordern.

Auch der am 4. Mai 1694 eingesetzten ständigen Com-
mission eccl^siastique , durch welche der Kurfürst den fran-

zösischen Kirchen Beweise seiner väterlichen Güte und seines

hohen Schutzes geben wollte, wird als Grundlage für ihreEr^

kenntnisse und Berichte die Discipline des ^ises röfonnöes

de France anbefohlen, damit alle Unordnungen und Schwierig-
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keiten in den Kinzelkirchen abgethan werden. Allerdings wird

die bischöfliclie Autorität des Kurfürsten hier ausdrücklich der

Discipline vorangestellt \ind mit Wahrung der landeshischöf-

lichen Rechte ein besonderer Staatsminister betraut, au bien

et d l'avancement des dites Eglises franyaises.-' ' Es ist hoch-

charakteristisch für die preussische Confomiirungs - Idee , dass

der Colonie-iM in ister als landesbischöflicher Vikar gefasst wird.

Am 26. JuU 1701 wird die Cominission eccl^astique als

kirchliches Obertribunal über alle französischen Colonieen hin-

gestellt, ohne Appell, es sei denn, dass m ausserordentlichen

Fallen der König es so anordnet: nur die Religions - Streitig-

keiten und Glaabenasaohen behält der König sich vor, in seinem

geheimen Staatsrath zu entscheiden."

Daniii war der jjersönliche Glaube resp. Unglaube des

Einzelfürsten') ais massgebend für alle evangelische Ciewissen

seines Landes hin^^estellt. So lange die Hoiienzüllern sich unter

Christum und seine (icbote beugten, so lange sie das reine

Gottes Wort als die erste und beste Kegel ihres eigenen Glau-

bens und Lebens anerkannten, war eine kCinigliche Erziehung

des hugenottischen Volkes zum Unglauben oder zum Wahn
irgend einer Philosophie nicht zu furchten. Und so muthet

auch das Edikt Friedrich Wilhehn I. vom 4« December 1717

uns echt biblisch, man könnte sagen hugenottisch, an. Da
handelt es sich wieder einmal um die KirChanzucht und zwar

um dasjenige Stück der Kirchenzucht, welches am ersten be-

gann, dem modernen Anstandsgefühl bedenklich zu werden, die

öffentliche Kirchenbusse. Hisher habe er, so schreil)t der König

als Haupt des Consistoire superieur,^" der festen Hoffnung ge-

lebt, durch Einführung der öffentlichen Kirchenbusse in seinem

Königreich seinen Staaten einen besonderen Gottessegen zu

gewinnen, da es sich ja bei diesem guten Werk darum handle,

Gottes Ehre zu fördern und grosse Unordnungen zu unterdrücken,

auch den Sündern Gelegenheit zu geben, sich durch ein offenes

) Der Einzelfflrst ist öljerdies, wie jeder lenieiitie und verleriieinle

Mmsch. religiösen AV.uiiiluiigen iinlerwiulcn : somit h;in<.'t solch ..Gl.tubeiis-

gcsetz" von der Tagesüber/.eugung und Emzclstiriunung des Kiiizeltfnstcu !

Was soll da aus dem Volksgewtssen ¥rerdeii!

18*
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Beketintniss ihrer Schuld sich mit der Kirche wieder zu ver^

söhnen: eine Einrichtung von hohem Nutzen för jedermann

(le profit et Tutilite tle ccUe institution). Statt dessen hätten

sich Schwierigkeiten und Zweifel erhoben. Jeder gute Christ

aher werde in seinem Gewissen überzeugt sein, dass die öffent-

liche Busse gegründet ist auf (lottes Wort; dass Jesus Christus,

unser Herr und Heiland, sie selber befohlen und die alte Kirche

sie sehr sorgfältig gehandhabt hat als wirksames Mittel zur

Förderung der Frömmigkeit, der Heiligkeit und der Zerstörung

der Werke des Teufels (pour la destruction des oeuvres du

diable). Nach reiflicher erneuter Erwdgung haben wir alle

dagegen erhobenen Zweifel und Schwierigkeiten unbedeutend er-

funden. Indessen da, dans la triste dtodence oü est aujourd*hui

le Christiantsme, die Kirche so verdorben ist, dass in dieser

Sache sich das gemeine Volk eine ganz falsche Vorstellung

von der öffentlichen Kirciienbusse gebildet hat, als sei sie eine

Schmach, so gilt es darzuthun, dass sie eine heilsame Wohlthat

ist (un bien sahitaire), um dem Sünder den Frieden der Kirche,

die er geärgert hat, zurückzugeben; ihn in die Gemeinschaft,

deren er sich durch seine Sünde unwürdig gemacht hat (indigne

par le pöchö), wieder aufzunehmen ; ihn der Gnade Gottes zu

versichern und die übrigen Kirchenglieder zur Erkenntniss ihrer

eigenen Sünde und zur brüderlichen Fürbitte zu bewegen. Um
dies voll und ganz zu erreichen, müssen allerdings sämmtliche

unnütze und anstössige Ceremonien, alle harten und nieder-

schmetternden Anreden der Pastoren an die reuigen Sünder

wegfallen, da dergleichen die letzteren gegen solche fromme

Handlung nur befremden würde. Zu diesem Hehuf werden

lulgende Anweisungen gcgel)en: 1) Aller Schein von Zwang,

X'orwurf oder Strafe soll vermieden werden : die Husse muss

ein freiwilliges Gütteswerk sein: der I^üsser ist eben kein Ver-

brecher."^) 2) Daher müssen sich die Pastoren bei Wiederauf-

nahme jener in den Frieden der Kirche von jeder Beschimpfung

des Reuigen fem halten, Milde uud Liebe walten lassen und Gott

den Herrn preisen, dass er das Herz des Sünders gerührt hat,

und ihn der vollen Vergebung seiner Sünden und der gOtt-

*) Plin gesunder Grundsatz, ganz der Disdplinc entsprechend.

Digitized by Google



— 277 —

liehen Raniiherzip^keit versichern. Wie die Knt^el eine grosse

Freude empfinden über jeden Sünder, der Busse thut, soll

der Pastor an solchem Tage vor der ganzen Kirche dieser hohen

Freude Ausdruck geben. Auf diese himmlische Mitfreude hin-

zuweisen sollen aber auch sonst die Pastoren Gelegenheit nehmen

an Buss- und Fasttagen, in Gebetsstunden, im Konfirmanden-

Unterridit und bei den öifentlichen Prüfungen. Sie sollen Gross

und Klein belehren, dass diese von Gott befohlene öffentliche

Busse ein Beweis der Gottesktndschaft und der Eingliederung

in die wahre Kirche ist (marque ({u*ils sont du nombre des fidöles et

membres de la vraie ^glise), während die reuelosen Sünder un-

fehlbar (infaiiliblement) mit öffentlicher Schmach und Schande

enden. Danmi solle jeder Sünder sich sehnen nach diesem Werk
der \v irksamen ( jottestjnadc in ihm. die ihm damit f zeillich imdcwit^)

so wohlthun will. 3) Dieser Kirchenzuchtsollen ohneAnsehen der

Person unterzogen werden insbesondere die l.hebrecher, llurer,

Aufruhrer, Säufer, Fresser, Diebe, Gotteslästerer, Flucher,

Meineidige, Kuppler, oder die mit anderen groben Sünden die

Gemeinde ärgern. 4) Bei nicht öffentlichen Sünden (sans avoir

donnö de scandale ä Tdglise), die etwa der Pastor hi der Beichte

erfährt, soll er keinen Lärm machen und niemand etwas davon

sagen, parce que ce serait scandaliser TEglise en döcouvrant

des p^ch^s qu*eUe ignore.'^) 5) Sobald der Pastor von einem

Gemeindeglied eine schlimme Sünde erfährt, soll er es zu sich

rufen oder zu ihm gehen (le visiter), ihm vorhalten, wessen es

beschuldigt wird und es auffordern , ihm seine <,'anze Schuld

als seinem Seelsorger zu beichten. Hat er es mit (lottcs Hilfe

zur Erkenntniss geV>racht, so soll er es mit Liebe tragen und

seinen Vorsatz der Besserung stärken, aber niemand weiter von

der Sache mittheilen. 6) Fruchten aber diese geheimen Er-

mahnungen nichts, so soll der Pastor alle Stufen der Kirchen-

zucht durchgehen, die Jesus Matth. 18, 17. 18. vorschreibt.

Mit den Aeltesten oder, wo sie nicht zur Hand sind, mit 2,

3 gottesfÜrchtigen Gemeindegliedem suche er den Sünder durch

*) T)urrh,nis korifkt und der I li^cipliiu' ontsprechcn<l. Schümn) nur, Hass

nj.iTi' hir Vorn»'hm«-n unil Fürsli-ii wüIuh ii, von ihren Sfinden wisse niemand:

und doch sind sie oft nur zu sehr im Munde des ganzen Volks,
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ernstliche ICrmahnungen zu bekehren. IVitt aber statt der Reue

die freche Sünde immer öfFentlichcr hervor, dann schliesse man

ihn an? vom heiligen Abendmahl. 7) Wenn zwei VerlolUe vor

empfangenem kirchlichen Segen einander beiwohnen, soll der

Pastor sie vor sich rufen lassen, ihre Uebertretung rügen und

sobald sie ihren Fehltritt ernstlich bereut, ohne weiteres zum
Abendmahl lassen; 8) ebenso soll man mit denen verfahren,

die am Tage der Beiwohnung noch keine Braudeute waren,

aber nunmehr einander die Ehe versprechen und sich trauen

lassen; 9) desgleichen mit denen, die sich einmal besudelt, dann

aber durch ein keusches, heiliges Leben die Flecken hinweg-

gewaschen haben. Auch sie soll man nicht zwingen beim

Abendmahl zu allerletzt zum Tisch zu treten, suivant l'usage

observe ius(|u ä presenl en la plusj)art des lieux. 10) Wer
aber nach einem notorisch liederlichen Leben von neuem zurück-

fällt oder durch mehrfache HurcuM ein Aergerniss der Kirche

giebt, insbesondere die Ehebrecher, Kuppler, Blutschrmder,

Gotteslästerer u. dergl., solche sollen von der Kommunion öffent-

lich ausgeschlossen werden, bis sie vor der ganzen Kirche ihre

Reue durch Thaten liewiesen haben und sie dann auch öffentlich

in der Furcht Gottes bekunden. 11) Verachtet aber ein der-

artiger Sünder auch die öffentliche Rüge und tritt nicht freiwillig

mit dem öffentlichen Bussbekenntniss auf, dann wird das welt-

liche Gericht wissen, was es mit solch' einem reuelosen Misse-

thäter zu thun hat (comme tel abandonn^ ä !a Justice s^culiere

ek'.). Stirbt er dann ausserhalb der Kirchengemeinschaft . so

soll er nicht auf dem Kirchhof neben den Leibern der Fronwnen

begraben werden (il ne sera pas enterre dans le cinietiere a\ec

les Corps des autres chretiens). 12) Um aber jede Schein-

bekehrung, die vor Gott ein Greuel ist, fern zu halten (toute

fausse apparence de conversion est abominable devant Dieu),

sollen die Pastoren mit aller Kraft und Geistesschärfe die Herzen

prüfen und den Wandel der Gottlosen unter die furchtbare Rache

Gottes stellen (1& terrible vengeance de Dieu), um in ihnen die

Einfalt und den Eifer einer rechten Lebensänderung zu ent-

zünden. 13) Zum Tode Verurtheilte oder Verliannte unterii^en

nicht der Kirchenzucht, da ja der Verbrecher aus der alten
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KirchenGemeinschaft ausgeschnitten ist. Kehrt er aber nach

Abiaul seiner Stiatzeil in die vorif^e Kirche zurück, so darf er

nicht zur heiligen Koninmnion zu<<classcn werden, ehe er nicht

öfTcntlich Russe gethan hat. 14) Kommt ein Fremdling; herüber

aus einem Land, wo er die Kirche geärgert hat. das Aergerniss

ist aber nie zur Kenntniss seiner neuen Kirche gelangt, so soll

er nicht in Kirchenzucht genommen werden. 15) Bei der Aus-

führung dieser Ordnungen soll und darf man keine Rucksicht

nehmen auf Stand, Beruf noch Stellung.*)

Die Tendenz zurMilderung der Harten ist nur dem aufmerk-

samen Leser einleuchtend« aber für diesen auch unverkennbar.

Nach derselben Richtung hin bewegt sich nun das Edikt vom
23. Fehniar 1737. Auch dies ist von dem heilij^'sten Emst durch-

drungen, wie denn gleich in der Einleitung der König erklärt,

das geistliche Wohl der Tnterthanen. welche die Vorsehung ihm

inUerworlen hat, liege ihm nicht weniger am Herzen, wie das

zeitliche. Nun aber habe er L,'cli(>rt (ayant ete informes), dass

die französischen Kirchen in ihrer Discipline ecclesiastique ein

(lesetzbuch haben, das alles in sich begreift, was nötliig ist, damit

Ordnung herrscht und Pastoren wie Gemeinden (troupeau.x) in

ihrer Pflicht erhalten werden. Darum sollen 1) sämmtliche Führer

der Heerde über sich selber wachen und über die andern Pastoren

und Über alle Mitglieder der Kirche und darauf Acht haben, dass

manniglich sich in jeder Beziehung (se conforme ä tous ögards)

der Discipline des ^lises de France unterwirft, ausgenommen

in Betreff unserer Bischöflichen Rechte (sauf Nos droits Kpisco-

paux), welche auch imser Consistoire suj)erieur wahrzunehmen

hat. 2) Sollten die Pastoren an ihren Anciens oder an andern

( iemeindeq:lieden), rcsp. die Anciens an ihren Pastoren etwas

wider die Regel gewahr werden, sei es in der Auffühnmg, sei

es in der Lehre (seit dans la Conduite, soit dans la Doctrine),

so mögen sie darüber zuerst dem Amts-lnspektor"^*), und falls

*) Ii) der Thal — l)^v HufieiioU fra'.'t ^dfort: auch aut ilie (ieiicral-

Su|H-rintendenten. die l'iiii/.i-n iiiid den König nicht? Unsere Discijiiine giebt

darauf die l)iblischf Antwort Cha|». 1. 1' I

.

**) Diese liispektor«;n oder Superinteiidciileu Miid tQr die HugenuUen ein

ungcniestbarc« exotisches Gewiichs.
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dieser nichts ausrichtet, deni Consistoire supörieur Mittbeilung

machen. 3) Die Pastoren sollen nie vergessen, dass sie von jeder

Seele vor dem Richterstuhl Jesu Christi Rechenschaft zu geben '

haben, nach dem Gebot Pauli Act. 20, 28 und I. Petri 1, 2.

4) Sollten die vorhandenen Studenten und Candidaten den An-

for(lcrun<;cn der heiligen Schrift, wie sie in den Rcglcniens

zusaninicii;^felasst sind, nicht entsprechen, so luiv^ \inser Consistoire

supcricur die vakanten Steilen mit auswärtigen Kräften besetzen.

5) Pastoren, Lektüren, Kantoren oder Schulmeister, welche im

Betragen oder Lehre von der heiligen Schrift abweichen, sollen

auf Grund des Art. 45 des I. Cap. der Discipline abgesetzt werden,

ohne irgend welche menschliche Rücksicht (sans aucune Consid^

ration humaine). 6) Die Schulen soll das Presbyterium, wie

geschehen, vier Mal das Jahr visitiren und darauf halten, dass

kein Schulmeister zum öffentlichen oder Privat -Unterricht zu-

gelassen werde (donner des Informations publiques ou parti-

culieres), der dem Presbyterium nicht seine BcHlhigiing nach-

gewiesen hätte und einen ancrkainit ehrenwerthen und un-

tadeligen Wandel fuhrt. 7) Dafür sollen auch die (icmeinden

und jedes einzelne Mitglied iliren guten, gläubigen Pastoren

und Seelsorgern (Conducteurs spirituels) alle schuldige Achtung

und Zuneigimg erweisen. 8) Da unser Consistoire supcrieur

fran9ais die Stelle der Synoden einnimmt ftient la Place des

Synodes), aber von den Orten, wo sich ünregeiinässigkeiten

ereignen, oft zuweit entfernt ist, so haben wir zur Vermittelung

für jede Provinz einen Pastor bestellt, der Über die Ordnung der

Kirche wachen soll, sans s*arroger aucune Supörioritö contraire

ä rEsprit de la Discipline*^). 9) Diese lospektoran sollen nach

ihrer Instruktion*® handeln, ohne Ansehen der Person, ja selbst

ohne Rücksichtnahme auf die l'.hrc des geistlichen Amtes (ni par

egard pour 1 hoiuieur du Ministere).**) lOj Ein nachlässiger In-

spektor soll al »gesetzt werden. Auch darf das Consistoire

superieur, so oft es Noth thut, aus seiner Mitte einen Pastoren

*) Diese der Discipline geradezu widers|>rechende Superintendentur oder

General-Superinlendentiir ftthrte ein Eintags-Leben.

**) FQr eine rein>kirchliche BetiArde eine heikle Au^abe! Der Landet*

bischof steht die Superintendenten von vornherein als Staatsbeamte an.
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und einen Laien senden zur Kirchenvisitation (ä la Visitc des

e<(lises)*): für welchen Zweck 300 Thlr. jährlich aus kcniig-

Ii( her Kasse festgelegt werden sollen. Es hält der K< »nig ein

ausserordentliches Edikt für nrHhig a ce (jiie les Eglises francaises

de Nos Etats soient pourvues de Pasteurs fideles et zeles pour

ie Salut des Arnes.

Nicht alle bischöflichen Sendschreiben alter und neuer Zeit

sind 80 apostolisch'gesund, so treu-biblisch gehalten, wie dieses

königliche Edikt. So lange die Könige von Preussen in diesem

Geiste arbeiteten» bewiesen und bewährten sie sich als Landes-

biscböfe, als Landesseelsorgcr. Auch nehmen wir den Preussen

ihre Verliebtheit in Superintendentur-Regiment nicht Abel. Sich

Conformiren, das war es ja, was man überall im Refuge nur zu bald

von den Hugenotten verlangte, jedes J.and wollte nach seiner

I'a^on selig machen. England, Schweden und Dänemark durch

ihre Rischöfe; die Niederlande, Schweiz und freien deutschen

Städte durch ihre Senate; l'reussen, Hannover, Hessen, Ansbach-

Bayreuth, Mecklenburg durch ihre Inspektoren oder Superinten-

denten. Wie in England bischöflich, in Erankhirt a. M., Hamburg,

Bremen senatorisch , so mussten die Hugenotten in Preussen

volentes nolentes „superintendenturgemäss** regiert werden. Die

20 Mitglieder des Berliner Consistoire firan^ais sagen noch heute:

„Wir sind der Superintendent** Man muss einmal intendiren und

superintendiren. Das klingt so schön. Anders geht es nicht in

die Köpfe.

Nach dem Edikt vom 2.'}, l'ehruar 1737^^ wurden über

die franz<")sischen ("olonieen Preusscns 5 Inspektoren gesetzt:

de Heausohre in Hcriin, de Mauclcrr in Stettin. Eranyois Haraticr

in Halle, Paul Jordan in Magdeburg und Artus de la (.Voix in

Emmerich. Königsberg in Preussen blieb dem Consistoire

sup^rieur unmittelbar untergeben. Eigenthüml icher Weise stand

unsere Gemeinde unter dem Hallenser Inspektor, dem ausser

Magdeburg, von dem die Inspektion den Namen führte, noch

*) Von (lie'icn Kirchcnvisitatiom-n , <lic durchaus der Disci|ilin<' widiT-

streiten, Ist in unsern l'rkundtn kein Nutzen ahzust-hen für nnscic Kii'hc

Nur da.ss mir die Visitalionsbericlite nel»cn vielen andern als Geschichtsquelle

gedient liaben.
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Halle, Burg, Kalbe und Neuhaidensleben untergeben waren,

während unter die hiesige Inspektion nur Halberstadt** gehörte.

Diese merkwürdige Theilung erklärt sich wohl daraus, dass die

Magdel)urger Regierung lange Zeit in Halle war, das Bisthum

Halberstadt aber unter das Erzbisthum Magdeburg gehörte. Da
Paul Jordan schon 1741 starb, ist er nicht lange Halberstädter

Inspektor gewesen. Uebrigens scheint, weil die Franzosen den

Teufel im Leibe haben „mit Sportuliren" die „allein selig

machende^ Inspektion schon 1738 eingeschränkt worden 2U sein,

auch die eben genannten Inspektoren in dem neuen Amt, Chton,

der Beau8obre*s Stelle bekam, etwa ausgenommen, keine Nach-

folger erhalten zu habend* Denn zu den Kirchenvisitationen

sänuntlicher Gemeinden Preussens wurden bald wieder nur

Berliner Oberräthe verwandt.

War Raratier, unser Superintendent, nur um seines Wunder-

kindes** mit dem Titel Superintendent begnadigt worden oderbe-

sass er wirklich die für einen Superintendent doppelt erwünschte

diplomatische Ader? Jedenfalls zeigte er den feinen Takt, in

unserer Gemeinde nicht die allergeringsten Spuren zurückzulassen

und war nicht herrschsüchtig genug, um das Gute zu ändern,

was er hier vorfand. Wüssten wir nicht aus dem Edikt, dass

er etwas mit der Magdeburger französischen Colonie zu thun

haben sollte, wir würden es nicht ahnen.

Doch auch von Raratier abgesehen, weder die reformirten

Inspektoren oder Superintendenten noch die General-Visitationen

der Berliner Kommissare brachten unsrer Kirche eine sittlich-

religiöse Wiedergeburt, Versöhnung in (Christo oder Gottes-

Frieden. Trotz emsigen Intendirens und Superintendirens

blieb von der althugcnottischen Heiligkeit, dank dem Winde
von Küstrin,*) Ruppin und Kheinshcrg, in Preussen bald

nichts mehr übrig, als das. was Friedrich ausdrückt: garder

les bomes les plus rigides de la bicnseancc, die feste Um-
hüllung mit der gleissenden Schlangenhaut des sog. öffent-

lichen Anstandes. Und doch waren gerade die freisinnigsten

•) Von dort schreibt Friedrich an Grunibkow , es wäre weit besser,

wenn Mint Auserfcorene Moliere's Ecole des maris and des fenunes auswendig

lernen wollte, als Johann Amdt's wahres Christenthum (11. Februar 1732).
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Berliner Hu^cMiotten-Predi^'cr, aus denen die Superintendenten

geschnitzt wurden, am stolzesten auf ihren Aufklärun^s-Vorrang

vor der Provinz. Mit Ausnahme der Kirche von HeHin dürfen

die Prediger keine Suspension mehr aussprechen ohne Erlaubniss

des Consistoire sup6rieur laut Edikt vom 26. März 1716. So

votiren die Berliner Oberkonsietorialräthe, Prediger Pelloutier

und Achard*) im Consistoire supörieur. Der Jurist Geheime

Rath de Campagne und Konsistorial-Präsident liinister Brandt

sehen nicht ein, worauf das Consistoire (införieur) de Berlin

seine Exemtion von der öffentlichen Censur gründen wolle:

ihnen sei kein dahin gehendes Reskript erinnerlich. Pelloutier

erwidert: Die Praxis sei wohl daher gekommen, dass die Kirche

von Berlin nur von solchen Pastoren bedient werde, die unter

dem Harnisch ergraut sind (blanchis sous le harnois): denen habe

man in der Sache keine Vorschriften machen wollen (März 1740).

Vielleicht hätten diese „Helden** erst recht der Zurechtweisung

(durch eine freie Synode) bedurft , denn vor wessen Thüren hatte

sich der Aufkläricht des bösen Gewissens, der Laxheit und des

Unglaubens höher angehäuft, als vor denen der Berliner? Das

wusste der gestrenge König wohl. Darum klagt der gekrönte

Landesseelsorger im Edikt vom 24. October 1737, die Ver-

acfatuog der Religion und die Erschlafibng der Sitten werden

ausserordentlich gemein in der Kirche (le mepris de la Religion

de meme que le relächement des moeurs y devient extrdmement

communs), auch in einigen französischen Kirchen. So oft es sich

um ärgerliche und hartnäckige Sünder handle, solle die l)is( ij)line

in ihrer ganzen Strenge gegen sie angewandt werden, unter Hei-

hülfe des Consistoire superieur.*^ Es war die Heihülfe des Fuchses

im Hühnerstall. Wie es* unter Beausobre s Leitung, am 5. Sep-

tember 1721 in einer Magdeburger Diebessache zu Gunsten

der bloss privaten Suspension entschied, so tritt es für die sog.

*) Am 27. Mftrx 1736 gratolirt ihm Friedrich, dass Achard eine Seele

zu haben glaubt (Oeuvres XVI, p. 113). Er fÖhle sich ihm unendlich ver-

pflichtet, dass er so vorsichtig Aber V^oltairc uitheile: ehre doch Achard das

Pfarramt, ind<'iii er diejenige Eigenschaft praktisch bewähre, \vcl< he flnii

rh u ikter Voltairc's so wesentlich sei, die Milde. Wie sich Friedrich aucli

über Achajd lustig macht, zeigt seine CorrespundeniC mit Jordan.
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Milde ein zwei Jahrzehnte später in Folge der Voltaire*8chen

Unterströmungen, welche auch den Felsen der hugenottischen

Oberbehörde an vielen Stellen unterwühlt hatten. Der orthodoxe,

sittlich strenge Köni^^ war noch nicht todt ('|- 31. Mai 1740), da,

Anfan^^ März 1740, hat das Consistoire siiperieur zu entscheiden

über eine Frage der Kirchenzucht des Magdeburger französischen

Consistoire. Der ehemalige Prediger unserer Gemeinde, Ober-

konsistorialrath Pelloutier, der Vater jener Fanny, die steh

zeichnet fiUe en Beelzeboub,*^ spricht sich gegen die Härte aus.

Gründlicher GuiU. Achard aus Genf, Prediger an der Werderschen

Kirche, der Vater jenes berühmten Physikers und Mitgliedes der

Akademie der Wissenschaften, von dem Du Boys Raymond
sagt, jeder rauchende Schlot unserer Rül)enzuckerfabriken sei

ihm ein Denkmal.^^ Achard pkre, Friedrich des Grossen Freund

und fleissiger Correspondent, motivirt seine Entrüstung über die

Rigidite du Consistoire de Magdebourg folgendennassen: „Zu

harte oder den Umständen nicht entsprechende Strafen stossen

zurück (rebutent) statt zu bessern. Ich habe sogar mehrfach

bemerkt, dass üftentliche Ausschliessungen vom Abendmahl

geeigneter sind, Aergemiss zu bereiten, als es zu heben. Man sollte

sie nur im aussersten Nothfall anwenden (a laderniereextrcmite).

Sobald die Ausgeschlossenen nichts mehr zu fürchten haben,

lassen sie ihren Leidenschaften ganz die Zügel und werden nur

schlimmer (n*en deviennent que plus mauvais). Wie viel un-

glückliche Mädchen sind getrieben worden ihre eigenen Kinder

zu tAdten aus Furcht vor der öffentlichen Schmach (fl^rissure)."

Er schlägt desshalb vor, dem Consistoire fran^ais de Magdebourg

aufzugeben, seine ^anze l^axis zu ändern. Die übrigen Räthe

aber, auch der Präsident, rathcn dax on ab : man müsse ent-

scheiden von l'^all zu Kall. Dahin geht nun auch der Hcsrhiuss:

Die ( )berl)eh()rde empfiehlt dem Magdeburger Presi)yterium eine

kluge Milde (douceur et prudence) und ninuiU Achard's Gründe

dafür in die Verfügung auf (11. März 1 740). Auch bei einem neuen

Fall von 1742 entrüstet sich Achard in seinem Votum über die

Magdeburger Strenge (la rigueur de Consistoire de Magdebourg)>*

Inzwischen war der Mann auf den Thron gelangt, dessen

Parole lautete: .»Allezeit König, niemals Priester*'. Hätte nur
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Seine philosophische Freidenkerei ihm erlaubt, das priesterliche

Landes-Episkopat in die rechten, die synodalen Hände nieder-

zulegen.*^ Dann brauchte er sich nicht zu ereifern mit der

Mar^nnal-Verfügung nach Magdeburg: „Das Consistorium seint

Essels." Die berüchtigte Glosse findet sich auf dem Bericht des

hiesigen KOniglidien Consistorii vom 8. August 1842, welcher

unterzeichnet worden war: Euer KOnigL Majestät allerunter-

thänigste und treugehorsamste Zur Regierung und Consistor.:

Dero Hertzogthums Magdeburg Verordnete Stadthalter, Präsident,

Kantzier und Räthe, Sohlenthal, Nappius, Hansen, Schröter,

Steinmetz, C. Sucro, F. W. Leyser. Es handelt sich um Catha-

rine Sophie Wolfin zu Salpke, welche, nach dem lüde ihres

Ehemannes den Sohn vom Bruder desselben, Joachim Lempke

heirathen wollte. Auf Grund von Levit. IS, 14 und 20,2(J war

diese Heirath vom Pastor zu Salpke, vom Consistorium und vom

Königl. „H(jllager" verboten worden. Da machte sich die vcr-

wittwete Tante selber auf zum König. Und was dem Neffen ab-

geschlagen war, wusste „diese Weibsperson" am 8. August 1842

durchzusetzen, durch ^«lolose Cachfaung des antdrilckllchen

gdtüichen Verbots**. Gegen diese erschlicheneConcession remon-

strirte nun die Magdeburger kombinirte königliche Behörde, „da

£. K. M. in der allergnädigsten Dedaration wegen der freige-

gebenen Dispensationen in Ehesachen die Casus, so m gött-

lichem Worte ausdrücklich verbothen, exiiiuret haben*'. Darauf

erfolgte jene königliche Ohrfeige an den Statthalter, IVäsidenlen,

Kanzler und Räthe des Hcrzo^ithums, ül)er welche zu (juitliren

war durch Trauung der verliebten Tante. Der grosse l'Yiedrich

halte ja Zeit genug, vor und nach den Schlachten franzr>sische

Verse zu machen, und sich um den berliner Stadtklatsch zu

kümmern: allein Friedrich hatte keine Zeit, sich nach dem
lateinischen Namen der Bücher des Alten Testaments zu er-

kundigen und auch keine Lust die citirten Bibelstellen nachzu-

lesen.^* Jeder Bauerjunge wusste in der Bibel besser als er Be-

scheid. Kennt heute die Geschichte Friedrichs schiefe und ober-

flächliche Urtheile Ober die deutsche Literatur*); ist es ein öffent-

*) Auch ;m JoKian si Iirt'iht er 2b. Juni 1742: Tes vers alleinands sout

Ue l'hcbreu pour luoi (XV Ii, 23b).
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liches Geheimniss, dass er seine Verse und fransösischen Briefe

erst durch Jordan zurechtstutzen lassen musste, um sie vor

Voltaire s und Maupertuis Au^^en nur eini^'ermassen erträglich

zu machen; lächelt jedermann wenn er heute liest, die Winter-

kalte, die Sommergluth und das gesanunte Klima von der

Provinz I Veus.sen mache dort das Denken unmöglich, von Preussen,

aus dem Denker wie Hamann, Herder und Kant hervorgegangen

sind — ce pays ne foumtt pas un seul ötre qui pense^S —
so übertraf doch alle seine andern schiefen und grundlosen Ur-

theile des Kön^ Oberflflctalichkeit in der Beurtheilung des

Christenthums. Selbst der sonst so freisinnige Lessing wollte

mit solcher Auffassung nichts gemein haben. Die Feindschaft

Friedrichs gegen die Bibel wurzelte aber in der Vergötterung

des Vergnügens. Das oberste Gesetz der Moral war ihm die

Liebe des Fleisches, wie er das oft frei bekannte in der

Correspondenz mit Jordan^^. Niemand urtheilte so oberflächlich

über den Sünderheiland, wie der von phiKjsophischen Vorur-

theilen^^ verblendete Landesbischof. Die Ciewissenszarthcit Jesu

und seine i'einfuhligkeit tür die (ieschlechtssünden gerade des

Mannes — wer ein Weib ansiehet, ihrer zu begehren, der hat

schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen — konnte der

nicht theüen, der kurz vor seiner Hochzeit (11. Februar 1732)

an den Vertrauten seines frommen Vaters schreibt: ,ij*aimerais

mieux la plus grande pucelle de Berlin qu une divote^ und

am 19. d. M.: un coup de pistolet peut me dölivrer de mes

chagrins**. Hatte der ein Urtheil über Heuchelei und Schein,

der, nachdem er eben den Ueberbringer der väterlichen Be-

fehle einen Henker ^eheisscn, m (iegenwart vieler hundert

Zeugen, ohne seinen Sinn zu ändern, dem Vater die Füsse

kiisste' Der sich gern als den PhiloM iphen von Sanssouci feiern

liess und am 24. Juli 1774 schreibt: „Seit Leibnitzen's (ienie

und Wolfs dicker Monade macht sich mit Philosophie Niemand

mehr zu thun'' und schon im November 1770 von sich giebt: ,,£s

ist wichtiger gut zu verdauen, als das innerste Wesen der

Dinge zu erkeimen?*' Der seinen Freund, Verbesserer^* und

Kritiker Voltaire einen Schuft, seinen „Pensionair" J. J. Rousseau

einen „Narren" und „die Schmach der Literatur" nennt? Der
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seinen Intimus Jordan zum „Inspector der Wahnsinnigen und

Irren'" mul zum .,Präsidenten der l^ettelvoigte" erhebt, bis er

zuletzt keine anderen Freunde mehr hat als seine Windhunde

und Assa foetida?

l ern sei es von uns mit Cientz Friedrich II. le phis immoral

des hommes de son temps zu nennen. Aber v. Biilow hat

Recht wenn er sagt; „Die so gepriesene Aufklärung besteht nur

in einer Abklärung von aller sittlichen Kraft.** Und Lessing hat

Recht, wenn er aus Hamburg am 25. August 1769 an Nicolai

schreibt: „In Berlin redudrt sich die Freiheit einzig und allein

darauf, gegen die Religion so viel Sottisen zu Markte zu

bringen, als man will. Und dieser Freiheit niuss sich der

rechtliche Mann nun bald zu bedienen schämen. Lassen Sie ^
aber doch eiimial einen in l^erlin vers\ichen, dem vornehmen

Hofpöbel, schreibt Lessing, die Walirheit zu sagen, und Sie

werden bald die Erfahrung haben, welches I-and bis auf den

heutigen Tag das sklavischste Land von Europa ist"'''.

Nicht einen Deut streichen wir von Friedrichs natio-

naler Grösse und von seiner Grösse als Held. Er hat

Preussen geschaffen. Er bleibt der Einzige. Schade nur, dass

gerade wie Ludwig XIV. auch Friedrich IL seine grOsste

Schwache för seine Stärke hielt — jener den Fanatismus des

Aberglaubens, dieser den Fanatismus des Unglaubens. Beide

waren systematische Freunde und Lobredner derJesuiten 1 Beriin,

,,die Wachtstube der lieben blauen Jungens'S verwandelte sich

nunmehr in den Sitz der europäischen Liederlichkeit.*) Und
die protestantische Kirche leitete ein Bischof, der. sich immer

auf die christliche Moral l)erufend, sein letztes Heil auf Gift

und Pistole setzte^^. Der hielt in seinen Händen das .S( hi( ksal

des Glaubens, der Lehre und der Kirchenzucht. Der Philosoph

von Sans-souci war der Lenker der Gew issen geworden und der

oberste Seelsorger des Landes, auch der R^fugi^s.

Keine Frage, Friedrich der Grosse liebte die R^fugi^s.

Schon als Kronprinz, u. November 1732, schreibt er an den

*) I'rieiJiich w.u stolz .l.uauf. d.<^s der st liweli^eri^clK- Hol von Dresden

in Berlin-CharloUtnburg KuiisLstudicii iiiacbcii liess ; ja d.iss mau selbst in Paris

«ich nicht so gut aniQsire, wie Voltaire's RQckkehr nach Berlin bewiesen habe.
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General Fr. Wilh. v. Gnimbkow : „Mein Hers blutet, wenn ich

hOre vom traurigen Schicksal der R^fugi^ (Mon coeur me
sai<^nc d'apprcndre le triste sort des r6fugi6s)". Mir scheint,

man könnte gar nicht genug die Beständigkeit (conslancc), welche

diese braven Leute bewiesen haben, lieluhnen und jene Uner-

schruckenheit (intrepidite), niit der sie lieber alle Arten Elend

(toutes les niiseres du monde) erlitten haben, als die einzige

Religion zu verlassen, welche uns die Wahrheiten unseres

Heilands (les verit^s de notre Sauveur) kennen lehrt. Ich würde

gerne mein Hemd heigeben, um mit diesen Unglücklichen zu

theilen (Je me d^pouiUerais volontiers de ma chetnise pour

partager avec ces malheureux). Ich bitte euch, mir die Mittel

zu verschafien, um ihnen beizustehen : von Herzen gern würde

ich ihnen von dem wenigen Gut darreichen (du peu de bien

que j*ai), das ich besitze, und alles, was ich ersparen könnte. Und
ich meine, dass jeder Ehrenmann es sich zur Pllicht machen

müsste, aus allen Kräften den Leuten beizustehen, deren Väter

und Verwandte^^ gelitten hal)en aus Liebe zu unserm Herrn

(chaque honnete homme devrait se faire un devoir d' assister

de toutes ses forces des gens dont les peres et les pareuts unt

souffert pour Tamour de Notre- Seigneur)*^*'. Vis ist überraschend

wie gar fromme Ausdrücke Friedrich hier braucht, den Huge-

notten gegenüber.*) Am 18. November 1732 fögt er hinzu:

„Ich gestehe auch, je mehr ich daran denke, je mehr durch-

schneidet die Sache der Hugenotten mir das Herz (I*affaire des

R^fugi^ me perce le coeur). Ich schicke auch 50 Thlr. für

den armen Duhan. Ich dachte, er wäre wieder in Freiheit

gesetzt : und es bringt mich zur Verzweiflung ( desespuir). dass

diMu nicht so ist".*^' Hekannter ist Friedrich 11. Ausspruch in

Sachen des Adressbüro und des College franvais zu Herlin

vom 5. October 1781 : Vous n'avez rien a reprehender de ma

*) Bedenkficb, wenn man die Regel erwigt, die Friedrich selber am

29. September 1732 an Gruntbkow Atrhi : Wenn er „natflrlicfa* schreibe, meine

er es aufrichtig; wenn er in hergebrachten „Phrasen" schreibe, habe er dabei

eine besondere Al)siclit. — Nun wurde JaMdiiii verfolgt , weil er srinnu

königlichen Schüler Fhiloso|.liic Liei^ebr.icht, vt.ill Hibt Iglaubeii. Kr^u. \\ ic

übrigens Friedrich uuch Ober l>uban lierzieht. ieiirl seine Correspondenz mit

Jordan.
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part. Si je puis Vous reiidre servicc. oui; niais Vous nuire.

jainais*'^. Auch hat er so manche Coloiiistcn durch hohes \^er-

trauen geehrt. Dem Juge Et. Cardel zu Frankfurt a. d. Oder'*'

^ah er seinen Solin von der Gräfin Orselska zur Erziehung. Die

Herausgabe seiner Werke übertrug er dem Colonie-Prediger

de Moulines. Mad. de Rocoulle** und seinen Lelirer du Han de

Jandun ehrte er noch in ihrem Sterben. Achard und Beausobrc

horte er gern predigen. Oberst de Camas'^ zählte er zu seinen

nächsten Vertrauten. Und den „Pastor** Jean Etienne Jordan

erhob er zur Unsterblichkeit Wie reiche Geldunterstatzungen

er den Berliner französischen Wohlthätigkeitsanstalten zufliessen

liess, ist oft hervorgehoben worden*^''.

Es leidet keinen Zweifel, Friedrich II. wollte den Huge-

notten nicht schaden. Aber er hat ihnen geschadet, mehr wie

Ludwig XIV. Die Dragonnaden haben sie gereinigt und ver-

jagt. Die Philosophie von bans-souci hat sie ausgehöhlt, ihr

Gewissen ausj^eschnitten und sie versteinert. Der Weg vom
24. October 1737 bis zum 31. Mai 1746 ist die Strasse zu

ihrem Grabe geworden.

Waren schon bis ^737 von der Diaoipline keineswegs bloss

die Abschnitte von den Synoden und von der Einheit der

Kirche abgelöst» sondern auch mancher ganz wesentliche, prin-

cipiell unveräusserliche Paragra[)h in den übrigen Theilen durch

schnurstracks widersprechende Einrichtungen beseitigt worden,

dazu in ihrem ausnehmend praktis« hen Armenwesen und in

der geradezu musterhaften Vcrmr)gensverwaltung allerlei Hinrich-

tungen getroffen worden, welche die „Franzosen" keineswegs

als „nützlich'* erachten konnten, so hatten doch die drei ersten

Hühenzollem an der Caivinistischen Kirchenzucht, als der gött-

lichen Basis aller strengen Sittlichkeit, nicht gerührt Anders

Friedrich der Grosse. Ohne geringste Achtung .vor dem weib-

lichen Geschlecht, ja mit der Geringschätzung der Frauen sich

brüstend, untersagte er ausdrücklich die öffentliche Ahnung einer

Reihe solcher Sünden, welche nicht nur die refprmirte Kirche um
Gott und Gewissens willen ernst verdammt, sondern welche die

heilige Schrift neuen Testaments mit Uebergebung an den

Satanas und mit ewigen Höllenstrafen ahndet. Es war das

19
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tiicht mehr eine Aendeninp: der Form, sondern eine Entstellung

des innersten sittlichen Wesens der christlichen, der huge-

nottischen Kirche. Diese äl)er hatte sich in l'reiissen schon

so sehr an den (lehorsani unter den T.andesbischof und an seine

autokratischen Befehle in (ilaubenssachen gewöhnt, dass sie

dem grossen Friedrich nicht mit dem Wort des grossen Kur-

fürsten — „Die Gewissen sind Gottes!'' — antwortete, sondeni

Herrendienst für Gottesdienst gelten liess. «Die Glaubens-

wArme der Reformation hatte sich verkühlt** „Die Kirche*

hatte an Kraft und Leben verioren.** „Die Festigkeit des

Gemeinde -Glaubens war der subjdctiven WiUkfihr der Geist-

lichen freigegeben." Alle Bande lösten sich.*) Verstösse der

Geistlichen, Kantoren und Schulmeister nahmen immer mehr

iihcrhand: Ehescheidungen. Trunkenheit, Desertion. Gottes-

lästerungen, religiöse Glei( ligülti<?keit <^ehr)rten zur Tagesordnung.

jeder» hugenottisclie Katechuniene wusste, dass wer un-

würdig isset und trinket beim Abendmahl, der isset und trinket

sich selber das Gottesgericht; wusste, dass der keine Spur von

Liebe haben kann, der flen Seinen Gift und Tod reicht : wusste,

dass die Disciplina des ^glises r^form^es de Krance in der

öffentlichen Ausschliessung von der Koniinnnion gipfelt,

dass diese Ausschliessung eine öffentliche Wiederherstettung des

reuigen SQnders fordert, und dass ohne beides weder eine

apostolische noch eine hugenottische Gemeinschaft denkbar ist.

Auf dieser biblischen Anschauung basirte die Confession de foi,

welche im Art. 33, pour nourir concorde et tenir rhacun en

obeissance, die öffentliche Excommunieation avor toutes ses

appartenances statuirt.**i Aurh der Heidelberger Katechismus,

Frage 8"), hält daran fest aut (irund des Hcfelil? < hristi Mth. 18,

15— 17 und in Frage 82. mit der Motivirung : sonst würde der

Hund Gottes geschmähet und sein Zorn über die ganze Gemeinde

*) Das alles Kirchliche auriOscode. revolutionSre Wirken Friedrich II. ist

auch Reyer S 122 entgangen. Auch giebt unsere rationalistische Zeit daraur

wenig acht.

") Die berOhmte Excomniunications-Foi mcl der Disciplim- ''i hap. V. Con-

sistoire. 17) hat I )r. Ci. (loebt-l in die „Refomiirte Kirchenagciidt ". Halle a. S..

|K8^. S. 26*> iii. wiiilcr mit aultienoinnieii. Jeder ruhige Denker crkeiinl in

ihr die alleizarlcsle, innig-wanne, echt-christliche MumanitAt.
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t^ereizet. A\if diese drei Syiiil)()le war unter uns jeder Pastor,

jeder Presbyter, Kantor, Küster, Schulmeister. Kirchendiener

eidlich verpflichtet worden . Und nun bestimmt der Landesbischoi'.

wer seinem Eide treu i)leiht. wird . . . abgesetzt.*)

Am 3L Mai 1746 erging. Friedrich II. Ordre an das

partement ecclösiastique. „Nachdem Se. Maj. wiederholt, so

heisst es da, Gelegenheit genommen, die öffeDtUoben Zurecht-

weisungen und Buaaen, (Censures et Röparations publiques)

gftnzlioh 2u verbieten (devaient ^tre entiörement abolies) und

dass niemand verpflichtet werden soll, sich ihnen su unterwerfen"

— die Discipline nennt das Organisation des Aufruhrs und straft

es mit Ausschkiss aiis der Kirche — „hatte Sei. Maj. mit grossem

Missfallen vernommen, dass es hier und da nocli (par ei par la)"

— also nur noch einige unversehrte Wurzehi blieben nach der

iandesbischöflichen Maulwurfsarbeit**) von nur sechs Jahren dem
Baum der Kirche, — „einzelne Geistliche und Inspektoren gebe,

welche von blindem, unüberlegten Eifer getrieben (pousses d un

Zf^le aveugle et inconsidör^) die üebertreter des 6. (bei uns 7.)

Gebots überzeugen und bewegen wollten (persuader), öffentlich

ihre Sünde zu bereuen (faire une röparation publique de leur

faute).** — Giebt es ein heiligeres Nöthigungsmittel (contraindre)

als die gewonnene eigene Ueberzeugung? und sobald etwas

eigene Ueberzeugung geworden ist, darf man da noch von

Zwang reden? — ,,Da nun der Konig derartige Massnahmen

durchaus nicht mehr dulden will (ne voulant absolument plus

tolerer des procediircs)'* — der Rationalisnnis des königlichen

Unglaubens beruht, wie jeder Rationalismus, auf absoluter In-

toleranz — »weil sie den Sünder ärgern,***) statt ihn zu bessern,

*1 Es ist das .schon niissHch beim politischen Eid: beim religiösen

schKminer, sobald dein Manne Männer ffrcrt ii'"f>< rstfhcn ; ja selbst Frauen und

Kind-^r werden da zii Martvn-in . sobald -k- den Mutli des (il.iubens haben.

Christi Worte bleiben , wenn die Könige modern und die Namen der König-

reiche vergessen sind.

Um den Schein m wahren, wird, mit echt-rationalistischer Heuchelei,

angeknöpft an les Ordres du feu Roi notre P^re, welche doch schnurstracks

das Gegenthcil eiiischirfen , auf Grund der ausdrücklichen Befehle Christi.

Christus befiehlt: ,ju> saf^ et der Genietode**. Der neuepreussascheKOnig be-

fahl: .sagst Du dn Wort davon der Gemeinde, so wirst Du abgesetzt.*

*") Die Heiligen irgern roacht Spass: aber nur die Sflnder nicht?

19*
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eine (Gelegenheit zu (Vftentlichem Skandal bieten und andere

iinan^^enehnie Folgen nach sich ziehen." Friedrich liebte es,

sich einzureden/' dass sein vor Europa zu Tage liegendes

Jugendleben und seine zur Schau getragene Verachtung^® des

weiblichen Geschlechts*) seinen Unterthanen kein Aergerniss

geben. Er möchte sich einreden» dass Liedeilichkeit, Gemein-

heit und Unzucht erst dann zum Skandal gereichen, wenn man
sie bestraft. Er mochte aus den ewigen zehn demantenen Ge-

boten Gottes mitdem Arm des Fleisches ein Gebot herausbrechen,

wahrend Christus, Paulus und alle Apostel behaupten, kein

Hurer, wer er auch sei, könne Theil haben am Himmelreich.

Statt dessen soll nun fortan, wo eine Person sich ^'cf^'on jenes

(jebot vergangen hat, ,,der Pastor des Ort's ganz in der Stille

sie vor s']vh laden und ihr, in (iegenvvart eines zweiten Pastoren,

ihren Fehler weise und ruhig vorhalten, ohne Deklamation**)

noch Beschimpfung, und ihr die heilsamen Kathschläge geben,

die sie nöthig hat, um sich zukünftig besser zu fahren (se mieux

conduire a Tavenir).** Also von heiligen, unerschütterlichen

Befehlen Christi, nach denen die Könige gerichtet werden wie

die niedrigsten Arbeiter^ soll da keine Rede sein. «Darauf

(sur quoi)** — ohne Zeichen von Bussen Reue, Zerknirschung

seitens des Sünders'^— „soll die Person entlastet sein (d^arg^).**

— Ein Unsinn sondergleichen vom Standpunkt der Bibel 1 Der
Sünder braucht nur sich anpredigen (heute würde man sagen

:

phonographiren) zu lassen, hui! mit einem Ruck sind ihm seine

Sünden vergeben : eine Einlührung des faulen Zaubers und

•) Wif aber kann icniaml Sittlichkeil, MeiisthenwQnie vt-rbreitt-n wollen.

<lci die «ine ganze Hälfte dci Menschheit geiin'pi schätzt ' Am 16. Fehruar \~i-VJ

an Gnimhkuw nennt er les fenimcs: ceUe ninich.indLse. Am 4. September 1732:

Je n'en (du sexe) veux que la jouiasance et je le nu'priae. — Am 25. Januar

1733: Caract^e sans et enelin aiix plaisirst je me mets au desius de

roptnum du moudew — 4. Mai 1733: la meilleure poUtique est de ne peiuer

k autre chose qu'au plaiair. — Je vis selon les lois d'Epicure 1740 (XV1L66).
**) Die von Friedrich so hochgeschätzten katholischen Kanzel - Redner

Kiankicichs deklaniiren gewaltig: die Hugenotten nicht. Der ganze Kirchenzuchts-

.\b>chnitt der Discipline steht wie in Ang^t. 'I hr.'inen und lilut'jchweiss gebadet.

Hut i^t der arme /idlner. der. selbst aufs tiefste beschämt, mit jammerndem

Heiven den reichen i'iiaiisäer censurirt.
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„beschränkten Untcrthanen-Verstandes" in die nach Friedrich s

Recept so weise und so ruhig'* j)astorirtc Kirche! ,.L nd alles

was passirt ist, gilt dann als begraben unter dein Siegel des

Beichtgeheimnisses ; und nie wieder darfdemSchuldigen (coupabie

— also doch, Majestät?'^)— später daraus ein Vorwurf gemacht

werden. Pastormi, die dem zuwider handeln, oder irgend etwas

davon offenbaren, aollen ihrea Amte entaetstund kaaairt werden

(seront dkpoe^ de leur Etnploi et cassös)/' — Tout comme chez

nous, rief aus dem Grabe Louis XIV. dem II. Friedrich zu: es

giebt nur Eine Religion, die des Landesfilrsten : tel est mon bon

plaisirl ,,Oeffentliche Kirchenstrafen, das gfebe nur zu Scandale (1)

und noch übleren Suiten (ielegenheit", so lautete sein Marginal

xom 20. Juni 1746. Von Pyrmont auswar inzwischen der kr)iiig-

liche Kabinetsbefehl dem Dej)artement ec(;Iesiasti(|ue miti.,'ctheilt

worden, und durch dieses am 5. Juli 1746 an das C'onsistoire

superieur und an alle Consistoires des Landes, ahn (ju il y ait une

conformitö dans tous Nos Etats. Sich conformiren oder

aich absetzen lassen, das war die gepriesene Toleranz der

Aera Fridericiana. Und ie rövers de la medailie hiess: »Den
Amteeid brechen und Pastor bleibenl" Daneben stehen Frie-

drichs Sätze: la faussete roarque une grande haine pour ceux

envers qui on la met en usage (an Grumbkow 1 1. Februar 1732)

und : Moralement il est impossibled*aimer Tauteurdenotre malheur

(19. Februar 1732) und : Ouels eflforts ne faut-i! pas faire pour

r^primer en nous Taniour de la vcrite (10. 1. 1739).

Es ist eine imbestreitbare 1 hatsache, dasi?, trotz alledem,

echte, tapfere Frömmigkeit, wo sie, wie im Fall Ziethen, ihm

entgegentrat, dem an Christenglauben, Christengewissen und

Christenleben zweifelnden, auch der Philosophie zuletzt grimdlich

überdrüssigen König imponirtc. Wären doch jene Berliner

Oberprediger, die sich im Consistoire superieur als blanchis sous

le tiamois gebehrden, Gebetshelden gewesen, wie Spencr und

A. H. Francke, oder Hofprediger wiejener Cochius, der Friedrich I.

erklärte, Maskeraden seien ein Skandal: «Eher möge Geld und

Amt darauf gehen, als dass er ein stummer Hund würde**,

und das seinem Sohn ausgestellte Patent nebst den 600 Thir.

von sich warl
i
oder auch wie Ruluff, dem Trigdrich Wilhelm 1.
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auf dem Sterbebett nachrühmte: „Er schont meiner nicht, er

spricht als ein guter Christ."'* Des prosaisch frunimcn Vaters

l)arbarische Strenge machte den sich allen Vorwürfen gern ent-

ziehenden Sohn nicht bloss zum Zweifler, sondern es verstockte

ihn gegen die Mark und Hein erschütternden Accente des Liebc-

werbens Jesu. Wären nur je an sein Herz gedrungen die gJaubeos-

warmen Mahnungen und tiefernsten Liebes-Klagen von Männern

wie 0*Beni in Halle a. d. S.^^ oder Isaac ToUin in Stettin,

der im Sermon du Jubile 1785 klagt Le z^le et la piöt6 ne

sc röchauffent qu au feu des afllictions. Nous ne savons plus mtoe
frtoir d*entendre d^honorer la religion par les railleries des

moqueurs. L*^tude de la religion nc tient plus qu une place

subordonn^e dans T^ducation de nos jours. religion pour»

rait-elle s'attendre de notre part aux plus legers sacrifices?

Heureux si nous ne la sacrifions elle-meme! Wäre unter

den Hugenotten - I'astoren von 1785. die der Franzosen-

freund hörte, nicht nur hier und da einmal ein apob-tolischer

Charakter gewesen, der Gott mehr zu L^chorchen wusstc.

als den Menschen ! Hätte ein kampfgewohntes Bataillon im Gebet

sich Erhöhung erringender hugenottischer Märtyrer vor dem
«evangelische LandesbischoP von Sanssouci gestanden : er wäre

nie zu jenen Atheismus - Hymnen der Winterquartiere des

siebenjährigen Krieges, nie zu jener antichrisdichen Verblendung

seines Voltairianismus hinabgesunken. Hier liegt eine grosse

Schuld der Pastoren ä la Charles Etienne Jordan,'* hier eine

unverzeihliche Versäumniss des in weltlichen Dingen so weisen

und in seinem Patriotismus so achtungswerthen Consistoire

superieur fran^^ais in Herlin. dem Friedrich seinen Meisterzweiller

eingeimpft, gerade wie er Jordan die Anstellung sämmtHcher

Professoren übertragen hatte. Denn, schreibt Friedrich an

den Prediger Achard: se croire parfait est le superlatif de la

folie.''und — ein Geständniss. dass der zur Liebe Geprügelte

durch apostolische Sanftmuth 1736 noch zu erziehen*) war —
*) Haid frcilif Ii liat fi kfiiu- Sjiuriiichi von biblisclRMii ( icwissi-n : niitclil sit li

Aber nichts Voi würfe, w.-u» Gott aufs alki.strengste verbietet und bildet sich dann

doch ein: la morale chretienne (!!!) est la r^gle de ma vie (10. Januar 1739

aa Camas). Es ist nicht die Morel Christi, srnidem des Antichrist's.
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•„mein Gefühl für das Gute und Schöne hat mich, seit den ersten

Fredigten, die ich von Ihnen hörte, günstig für Sie gestimmt''.

Als nun im selben Sommer 17.16 Achard den Kron[)rinzen um
die Texte nebst Disposition für seine beiden nächsten Predigten

bat, gab ihm Friedrich beides. Aus Kheinsberg schickte er ihm

folgende Texte: 2. Ximoth. 3, lö: „Alle Schrift ist von Gott

eingegeben" (les paroles nous sont donnees de Dieu) und

1. Cor. 1, 23: »Wir predigen Christum den Gekreuzigten, den

Juden ein Aergemiss, den Griechen eine Thorheit** (la croix

de Christ est en horreur chez les juife et ridtcule aux palens).

Thema für jene „Rechtfertigung der göttlichen Offenbarung**,

1) ihre Möglichkeit, 2) ihre Eigenart (les caracteres), 3) ihre

Wahrhaftigkeit; Thema fSr diesen: Die Hoheit des Kreuzes

Christi, 1) die Nuthwcndigkeit seiner Sendung: 2) die I>füllung

des über ihn Verkündigten; A) der Gnnid warum (iott gerade

diese Weise der Versöhnung allen andern vorzog; 4) die

Nutzanwendung für die Christgläubigen.'® Ks überrascht

uns unter Hugenotten den Kronprinzen als Priester zu

begrOssen. Die Weisungen, die er Achard gab, waren die

eines guten Landesbischofs. Friedrich hat „den katholischen

wie den .lutherischen Pabst zum Teufel gewünscht^. Vor

den Hugenotten hatte er Respekt,*^ so lange ... sie nicht

vor ihm knieten.'^

Dieser Respekt Friedrichs vor der Frömmigkeit der Huge-

notten zeigte sich auch bei der Ordre vom 31. Mai 1746.

Den Herrn Fridericianischen Oberkonsistorialräthen schlug noch

ein klein wenig das Gewissen. Denn als Frage auf Frage kam
von hugenottischen IVesbyterien \md (iemeinden, ob denn ein

der beschwcjrenen Disciplinc so in s Angesicht speiendes Kdict

sich auch auf die R6fugies, die Beschwörer der (königlich so

oft sanktionirten) Discipline, beziehe, da konnten die Herrn

Fridericianischen Oberkonsistorialräthe doch nicht umhin, formell

wenigstens einzulenken. Der König stimmte bei. Fr^eric

par la grace de Dieu Roi de Prusse eriiess 24. Mai 1747

eine Deklaration für nos Eglises frangaises, dahin: 1} Bei der

Vorwegnahme der ehelichen Rechte soll nur der zuständige

Pastor an das Paar die passenden Ermahnungen richten, ohne
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fiittericeit. 2) Bei Hurerei darf der f'astor*) (le Pasteur seraT

a\itf)rise) den Betheiligten das heilige Abendmahl verweigern

und sie .,\or dem Preshytcrium" in C'ensiir nehmen, 'i) Betreff

des P'hehrurhs soll man sich an die ganze Strenge der Discipline

halten, sulern er l)eze\igt und öffentlich ist. Aus der Finsterniss

. gehässige Handlungen erst ans Licht ziehen, würde Skandal

hervornifen, statt ihn zu beschwichtigen."*** — Ganz im Sinne

der Discipline: de occultis non judicat ecclesia. Schon die

Discipline hielt es für gerathen, die Kirchenzucht g^n die

Fleisches-Sünden » insbesondere der Frauen, in einem eigenen

Paragraphen (V, 21) der Vorsicht der Presbyterienanzuempfehlen,

und im Lauf der französischen Nationalsynoden machte sich

die Tendenz nach Milde immer deutlicher bemerkbar.*' Hätte

doch der Mann, der sich so geni als Freiheitskämpen feiern

liess, den Kefugies ihre Synoden wieder frei gegeben.

Ein organisches Sprachrohr der Kirche, wie die freien

Nationalsynodcn in Frankreich, wusste in der Reformirten Kirche

Zucht, Ordnung und Heiligkeit zu verbreiten. Das Consistoire

supörieur fungirte als blosses Sprachrohr des Monarchen. Wn
Friedrich sprach, musstc alles schweigen. Man htirte aus den

oberkonsistorialen Erlassen immer nur die Stimme des Königs.

Kein Wunder, dass unter Friedrich dem Grossen die kirchliche

Behörde nicht blosft den kirchlichen, sondern auch den christ-

lichen Charakter abstreifte. Auf das Votum eines einzelnen

Rathes kam es dabei wenig an. Alexandre Auguste de

Campagne^^ zeigte sein echt-hugenottisches Gemüth in jedem

Votum, das er im Consistoire superieur oder im Conseil franyais

abgiebt. So sentirt er 1741: Conime le Gjnsistoire sujjerieur

est etabli par nos Souverains [)()iir maintenir nos cglises dans

leurs Privileges, en conscience il ne peut rien faire (|ui y donne

atteinte, sans s'en rendre responsable. Allein mit wachsender

Gewalt giesst über die warme hugenottische Begeisterung der

aus allen Ufern tretende Strom des königlichen Rationalismus

') Wieder gegen die DLscipliue. Wir haben keine IVslorenkirche. Kxkoni-

munilcRtion und Cei»ur ist Suche des Gesammt-PresbyteriumS' unter dem Ftttor

«Is Moderateur. Die Natiooalsynode von Paris 1665 sdioo dekretirte, dass

nicht einmal die einfache Suspension se fasse Tautotit^ des seob Pasteun, mai»

par les Consistolres.
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%eme alles Leben wegschneidenden Eisschollen aus. Und am
1. Mai 1751, also gerade nach einem Jahrzehnt, lautet der Be-

scheid des Consistoire superieur an miser Magdeburger Pres-

hyteriuni: Nous nc voulons absolunient point de g€ne cn

niatiere de religion et de culte, pourvu cjue l'ordre de la sooiete

en general soit maintenu.**^ Das Eine, was nolh thut, ist jetzt

nicht mehr der Seelen Seligkeit — hatte man denn wirklich

eine Seele? — sondern die Aufrechterhaltung der allgemeinen

Gesellschafts-Ordnung. Wie weit steht dieser Regiemngsgnind-

sats ab von denen des Grossen Kurfürsten und seiner erlauchten

Gemahlin» deren Testament war: «Ich bitte für meine Kinder

nur um den heiligen Geist: alles andre ist ja doch eitel.***'

Wie sehr jene dem Consistoire superieur von oben inspirirte

königliche Religions - Gleichmacherei den Refugics in ihrem

{Personenstand Schaden brachte, (laniber führte de ( ampagne*^

ein chronologisches Register, insofern er in seine Kollektaneen

jeden Austritt von Berliner Röfugiös in andere deutsche

(iemeinden der Residenz eintnig. Er verzeichnet als Berliner

l'cberläufer die d'Alan^on, Bellefort, B^rard. Hengeat, Blancbois,

Bonnet, Bouillard, Breton, Cabanis, Cavalier, C'ornand. Couriol,

Duchesne, Dumont, Durieu, Durieux, Favreau, Fraiseau, Gain,

Genouilhac, de la Croix, la Feuillade, Laval, Legrand, Macaire,

de Mongobert, Naveau, Ouguier, Pallis, Patonnier, Perrin»

Rooquette, Septsöus, Teissier, Thierri, Toussaint, Verdeil«

Vfllain, Villaume.*' Vorwand zum Austritt bildete bald

uneheliche Geburt, bald Kirchencensuren , bald Heirath von

eingesessenen Deutschen oder von franz()sischeM Katholiken,

unind war immer: „Jeder könne ja nach seiner Facon selig

werden.** Der von oben importirte behördliche Rationalismus

hat die Glaubensnerven des Hugenottenthums zerschnitten, die

Pastoren durch den trügerischen Glanz der kalten Aufklärung

'^'eblendet und die französischen Gemeinden in allen religiösen

Bewegungen gelähmt oder tindalisirt

Von den Tindalischen Professoren, den Kreaturen Jordan^s,"^)

*) Jordanus Tindaliensis ist «in Scbmdchelwort Friedlich des Grossen,

das oft wiederkehrt Dem EngUnder Tiadal ist die heilige Schrift dieUrlninde

der natflriidien Religion (nach Jordan : Regiment des Phallus) und die Kirche

eine Instutimi des Staats. Eifol
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lernten die Studenten Tindalischen De'isnius. Bald gab es xmf

noch Tindalische Kandidaten und Tindalisdie Pastoren, zweifeln-

des Volk ohne Mner^Mc, zur Knechtschaft geboren.

Am 15. Mai 1753 erschien in Magdeburi< als koni^hcher

Kommissar jener Oberkonsistorialrath Peloutier, dessen Tochter

in ihrer literarischen Korrespondenz mit einem Katholiken es für

schön hält, sich fiilc de l^eelzehoub oder auch fiUc en B6elzeboul

zu unterzeichnen. Kr wies die königHche Ordre vor. die ihn

zum Kommissar für die Visitation der französischen Kirchen

imHerzocthumMagdeburg und im FOrstenthnm Halberatadt

bestellte. Er setzte aufübermorgen Donnerstag den Visitationstag

fest. Auf Grund der Instruktion för die Inspektoren der

französischen Kirchen vom 33. Petmiar 1737 erkundigte er sich,

ob die Gottesdienste regehnässig gehalten, .der Konfirmanden-

unterricht ertheilt, die Armenkasse ordentlich verwaltet, die

KirclK-nkapitalien sicher und den Edikten gemäss angelegt, das

l'resl)ylerium wie die DiscipHne vorschreibt zusammengesetzt

sei? Alles wurde ^ui i,'eheissen. ausser der Anlegimg von

Kirchengeldeni auf Wechsel; Das Presbyterium sei doch ver-

antwortlich. Der Kommissar rieth desshalb, sie schleunigst

zurückzuziehen. Als der Kommissar fragte, wie man mit dem
Kantor zufrieden sei, kamen bittere Klagen über seine Nach-

lässigkeit im Schulehalten und Über seine Nachsicht gegen die

Liederlichkeit seiner Frau. Der Kommissar t>edrohte ihn, dass,

wenn er nach allen Richtungen hin sich nicht gründlich bessere,

er zweifellos abgesetzt werden würde. Betreff der Pastoren

wurde, nachdem sie hinausgegangen, das Presbyterium gefragt,

ob sie ihre Tlhcht thäten? Man erklärte sich mit ihrem Be-

tragen zufrieden (on etait content de leur condiiitej. Auch die

Pastoren erklärten das gleiche von den Presbytern. Der

Kommissar ermahnte beide Theile. ihres Amtes so zu warten,

dass sie sich das Wohlgefallen Gottes und der Menschen immer

mehr zuziehen. Zuletzt fragte der Kommissar die Compagnie,

ob sie die Bestellung eines Inspektors lur diese Kirche nöthig

hiek? Mit Mehrheit der Stimmen überliess man die Entscheidung

darüber der Einsicht des Hochwürdigen Consistoire sup^eur

(17. Mai 1753 s*en remettre ä cet ^rd ä la prudence du
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V^örable Conststoire Sup^ew).*) — Peloutier hatte hier nichts

erfahren, was nicht schon vorher ihm als weiland Ma<^deburger

Prediger, ja auch in l^erlin l)eini Consistoirc superieur l)ckannl

war. Dass man einen kleinen Theii der Kirchf^^eldcr in Wechsehi

angelegt habe, halle man offen am 2< ». Februar 1731 berichtet.

Ueber Gardiol war lange vorher vielfach geklagt worden.

Dass man hier keinen Inspektor noch Superintendenten brauche,

hatte man oft bewiesen. Die unhugenottische Höflichkeits-

verbeugung vor dem Kommissar sollte dasselbe bedeuten. Nach

der Disdpline war es ttberdtes nicht Sache des Presbyterii, über

Leben, Lehre und Sitten der Pastoren xu befinden, sondern Sache

der Synoden, weil man dabei gar nicht vorsichtig genug ver-

fahren könne und selbst Aussprüche von Provinziakynoden

wurden durch die Generalsynode kassirt.** Im Grunde war

auch die neue Visitation, bei der nian von Anlaclunig des

lllaubenseifers, der Liebesthätigkeit oder der heilii,'en Geisles-

kraft nichts s[)ürte , nur ein neuer Beweis für die eri)robte

Weisheit der Discipline, welche Chap. 1, §• 18, bestimmt : ( )n

se gardera de deputer certaius Ministres pour visiter les Eglises.

Et est condamnöe cette maniere de nouvelles charges pour

dtre de dangereuse cons^uence.***

In der Zeit, wo Friedrich bei seinem gestrengen Vater in

Ungnade gefallen war, vergleicht jener sich einem Spiegel, der

gezwungen ist, alle Gegenstände seiner Umgebung widerzu-

spiegeln. U est malheureusement soumis k la triste n^cessit^

de se conformer h la bizarrerie des objets qui sc prSsentent

devant lui.^* Dieser traurigen Nothwendigkeit waren die

Kefugies aller Orten unter Friedrich II unterworfen.

Auch unter den beiden folgenden Regierungen fuhr man f(jrt,

das Glaubensleben der französischen Colonieen Preussens und so

auch der Magdeburger den Landessitten, oder wie es damals lag,

Unsitten zu konformiren und auf den allgemeinen Landesglauben

d. h. Unglauben zu reduciren. Der katholische Aberglaube

*) Den Unglauben hatte Fiitdricli von obi"n herab tingeiini'lt. .Seinen

Lehrmeister im Zweifel, Jordan, hatte er als beissende Bolle, wie Friedlich

sagt, unter die »Heiligen* gesetzt und in das Grand Conseil franqais berufen.

Jetzt stand er im Begriff, den beschrinkten Untertbanenverstand zu zQchten.
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gestattete wenigstens, dass man sich innerhalb der Landeskirche/

etwa der gätlikanischen, der verschiedensten Gesangbücher be-

diente. Als jedoch die Magdeburger französische Gemeinde**

fast einstimmig beschloss. das Potsdamer tranzr)sische Gesang-

buch, statt des Berliner, hier einzuführen, unternahm man es

sofort, diese Rej,nmg von Freiheit und Selbstständigkeit der

Einzelkirche zu unterdrücken. Durch Verfügung vom 26. Au^st

1791 wies das Consistoire sup^rieur darauf hin, dass sämmt-

liche französischen Kirchen Preussens eine untrennbare Einheit

bilden, einen und denselben Körper (un seul et m^me corps),

der sich zur selben Lehre (Tindal's } oder Vdtaire's ?) bekenntund

dieselben Kirchenordnungen (stille Entfesselung aller GelQste?)

beobachtet In den festgestellten Formen (Inhalt gab es ja

kaum noch) dürfte daher die Einzelkirche keine Aenderung

vornehmen, ohne zuvor das an die Stelle der Nationalsynode

gestellte Consistoire suj)erieur um Erlaubniss zu fragen. Unser

Presbyterium Hess sich nicht darauf ein, die generalsynodalc

Hefugniss zu prüfen, sondern führte das beschlossene Potsdamer

(lesangbuch ein und liess dara\is sinken, ohne sich an das

Missfallen der Berliner Oberen zu kehren.

Auch verschwand das Stimrunzeln der ( )l)erbehörde schnell

genug und machte einem grenzenlosen Wohlwollen Platz, als

man sich persönlich überzeugte, der farbenechte Rationalismas

habe auch in Magdeburg die Oberhand ganz wie in Berlin. Ende

des Jahres 1794 lag unsere Gemeinde religiös, sittlich und pres-

byterial schwer darnieder. Ganz erbärmlich stand es mit dem
Gebetdeben der Familien, mit dem Kirchenbesuch, mit der

biblischen Sittlichheit der Lehrer, der Schüler und selbst der Pres-

byter, mit der Heiligung der Arbeit, der christlichen Kinder-

zucht, der Ordnung im Armenhaus und in der Schule, ja sogar

mit der äusseren Wohlanständigkeit. Die Indifferenz war so

gross, dass von den IT) l'resbytern zu den meisten Sitzungen

Einer erschien und dass der mit zwei Predigern die weit'

tragendsten Beschlüsse, z. B. in Kassensachen imd Besitz-

regelungen, fasste, ohne dass die Mehrheit jemals dagegen

opponirte. Nur aufAeusserlichkeiten legte die AufklSning noch

Gewicht. Auch wurde die Gemeinde so gut wie nie gefiragt,
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selbst in den Dingen nicht, bei denen es die Discipline aus-

drücklich vorschreibt, wie bei Abkündigung der Fresbyterwahl

und Dechargirung der Kirchenrcchniing. Hier hätte eine Sy-

node BUtze darein regnen lassen und Hagelwetter. Das an

die Stelle der Generalsynode getretene Consistoire superieur von

Berlin sendet 1794 seine Kommissare. Sie berichten, was sie

mit eigenen Augen gesehen und gehöret haben. Und das

Consistoire 8up6rieur belobigt weiter an Seine Majestät am
1. November 1794: «Zu seiner Genugtfajiung (satisfaction),

hätten seine Kommissare bei ihrer Visitation unserer Kirche

den Stand des Wohlgedeihens (prosperit^) konstatirt: em
Zustand der auch andauern müsse, so lange die Vorsteher

der Kirche, wie wir nicht zweifeln (nous n'en doutons point)

dabei beharren, sich mit Eifer (zele) für alles zu interessiren, was

zum Vortheil der Heerde gereicht." War das noch Eifer, wenn

von 1') Presbytern meist Einer kam, wie sah es dann wohl

mit dem Eifer der nicht ganz so wohl, wie die Magdeburf,^cr, ge-

deihenden Colonieen aus ? Die arme, zu Tode regierte Erideri-

cianische Kirche! Ihre Regierer waren Leichenträger geworden,

seitdem man die Kirche mit den Secirmessem des Zweifels

ausgehöhlt» staatlich einbalsamirt und an das blosse behördliche

Getragenwerden gewöhnt hatte.

Natflrtich wurde seitdem alles Form, weil der Geist Gottes

dahin war. So genossen die Briefe uifSeres Presbyterii an das

Consistoire superieur keine Portofreiheit, ohne die Aufschrift

„Herrschaftliche Kirchensachen !" Am 25. Mai IBCK.) befiehlt

die Berliner ( )herbehördc künftighin jene Aufschrift ja nicht

wieder zu unterlassen und um der Portoerspamiss willen

Kirchenkollekten nicht wieder, wie am 22. April und 5. Mai

d. J. geschehen, einzeln, sondern zusammen nach Berlin zu

schicken. Der Begriff „Patron" oder „Menschenherrschaft

in Sachen der Kirche Christi*' war im hugenottischen Lexikon

nicht zu finden: man erkannte in der Kirche keinen andern

Herrn an, als Jesum allein. Dennoch war unser Presbyterium

weise genug, sieh, um Geld zu sparen, in das postalische Vor-'

Schriftswesen zu fügen und sich zu konformiren. Ais jedoch

die Westphälische Regierung fragte, wer unserer Kirche Patron
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sei, antwortet man ganz korrekt: La commune des R^fugi^

IranV'^i^ [Joint de patron^'.

Die Tendenz ging immer melir auf Verstaatlichung der

Kirche.^* Schon unter Friedrich dem (»rossen bahnte sich ja eine

Auflösung der Kirche in den Staat an, wie er denn schon am
10. Mai 1748 die Cieistlichen Prozesse von den Konsistorien an

die Regierungen und an das Karamergericht verwiesen hatte. In

seinem Epitaphium rühmte man ihm nach, ,,er verlachte

die Sekten, hing keiner an, hasste und zerstörte die lügnerische

Schwärmerei, den Aberglauben und die Thorheit der Menschen

(Sectanim derisor, nullius assecla, fanaticorum divina mentien-

tium, superstitionis et quae detirant mortales osor, destnictor).

Und Tindal, der die Kirche zur Einrichtung des Staats gemacht,

i iudal. der Heist, Tindal, der Sensualist, das war sein Mannl

In dieser Kichlung lag es, dass am 16. December 18()S

das lutherisclie Uber-Konsistorium, das Keforniirte Kirchen-

Direktorium, das französische Ober- Konsistorium imd sämmt-

liche Frovinzial-Konsistorien aufgehoben, und kraft „der all-

gemeinen Landeswohlfahrt" im Ministerium des Innern eine

Sektion für den Kultus, und in den Provinzial-Regierungen be-

sondere Staats - Abtheilungen für den Kultus errichtet wurden.

Das Landesepiskopat hatte sich in ein allgemeines Wohlfahrts-

amt verwandelt : das unnatürliche Produkt einer kirchenpolitischen

Verlegenheit hatte dem natüriichen Produkt der „Autklärung"

Platz gemacht: Die preussische Kirche die Aufgabe einer

staatlichen ..Krziehungsanstalt" für Toleranz und Patriotismus

übernommen : Die HegritTe lutherisch und reformirt — fiir den

Staat ~ jeden Sinn verloren.*) Der Jude und ,.Philosoj)h"

stand (iott ebenso nahe wie der ..zufällige" Christ. Die Kon-

fession war, wenn nicht Geburtsfehler, so doch eine abzu-

streifende angeborene Einseitigkeit. Und als eine Beschränkt-

heil" erschien es dem Landeswohlfahrts - Präsidenten, dem

König, dass noch bei ihrer Amtsniederl^ungs-Verbeugung die

alten 3 Kirchenbehörden „die Rechte der Kirche" ausdrücklich

*) Sfllisl mit k;itli(ili^ch<ii lU^MlYin. wie .\lfs>r Um-ii, Mf>sc Ik'mcii. au^

der Messt koiiiincn, i ciiotnniirten in ihren Ilrielcn ^ilugenotlen" wie Jt)r«.ljui,

Frl. Fanny Pdoutier u. dgl.
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verwahren zu nnissen glaubten. Es war wie eine amtlich

abgefasste Inschrift auf dem (irabe der Kirche Preussens, deren

Armenbegräbniss der Staat frcundhchst übernommen iiatte.

Wenn wir gern unserer lieben Sterbenden letzte Augen-

blicke festhalten, so wird nicht bloss für unsere (lemeinde der

hier folgende Voiigang von 18O6 innerhalb des Consistoire

sQp^rieur interessant sein. Schon lange vor der Schlacht von

Jena hatte das Consistoire von Magdeburg in Berlin angefragt,

ob ihm das Recht zukomme, als kircliliohe Behörde die deutsch-

fran2(Vsische Privatsohale nebst Pensionat eines hiesigen fran-

zösischen Kolonisten (Detroit) zu inspiciren. Darüber gingen

innerhalb des Consistoire sup^rieur die Meinungen auseinander.

( )berkonsistorialrath Krnian seiilirt, schon die Discipline des

eglises reformees de France stelle alle franz(>sischen Schulen

unter Aufsicht des Consistoire. Es sei daher nicht nur

Recht, sondern auch Pflicht des Consistoire von Magdeburg,

die (ju. Schule zu visitiren. Dem Rath Erman stimmen seine

Kollegen AnciUon, Hinnltert, S. Hocquet bei. Anders de Gaultier,

auf dessen Seite Präsident Tbuiemeier tritt. J'avoue, votirt

er, que cette affectation de citer toujours la Discipline au lieu

des Ordonnances du Souverain est Strange — Gaultier war

schon ganz Caesareopapist geworden — et tend visiblement

ä embrouiller — also erst nur Discipline, darauf Discipline et

Ordonnances, jetzt nur noch Ordonnances — les idto des

Consistoires aussi peu instruits de notre (.onstitution (!) que

])arait etre relui de Ma^^debourg. Das Magdeburger kannte einst

die Discipline besser und hing an ihr treuer als das Berliner. Da
kam die Philosophie de Sanssouci und zersetzte die L)i'^( i|)lino

mit der Beize ihres Hohnes. Das Konsistorium wollte nicht

des Königs .,Esel" sein: so wurde es des Königs Schatten.

Und die Gedanken gingen ihm aus. „II faut toujours remonter

ä la source. Depuis le 7 D^cembre 1689 le Souverain a

nommtoent accordö ä nos Eglises Tusage de la Discipline —
vielmehr ist die Urspnings(|ueUe §.11 des Edikts von Potsdam

vom 29. October 1685 —, mais en se r^ervant le droit de

l'expliquer et de la modifier dans ses Edits: droit, dont il a

usc, comme il est connu. Cette pr^caution ^tait sage —> bis

Digitized by Google



— 304 —
f

die Erkenntniss kam von der königlichen Pflicht, das Kirchen-

regiment in die rechten Hände niederzulegen. Car il est

palpable
,

(|iie l'exercire de ia Discipline, tel (lu'il avait lieu

cn France, soiis im Prince. »iiii suivant sa doctrine devait etre

et etait en elYet le persecuteur des Protestans, n'6tait point

practicable sans restriction sous la domination de Princes de

Ia mdnie religion et l)ienfaiteurs constants des R^fugids.'^) Das

ist aber keine gesunde Logik, sondern ein Sophtsma. Selbstver-

ständlich bleibt es eine Ehre, Freude und Vorzug für die huge-

nottische Kirche, in einem Lande zu arbeiten, in dem der Fürst

Hugenott ist durchAdniiral Coligny und durchEleonored^Olbreuze

und seit Johann Sigisn:iund Evangelisch -Reformirt nach seiner

Glaubensfiberzeugung. Allein daneben steht doch fest, einmal,

•dass kein einziger Punkt in der Discipline gegen den K(»ni^

von l'rankreirh gerichtet ist . obwohl er Katholik war. Die

Hugenotten waren auch driil)en des Königs treueste Unterthanen.

Sodann, dass kein Köni^ und kein Kaiser über (ilauben und

(lewissen zu gebieten hat, wie schon der Grosse Kurfürst er-

klärte: „die Gewissen sind Gottes'*. Je dirais donc, schliesst

Gaultier sein Votum: Sa Majestö en vertu de la Discipline,

dont cet Article est formellement confinn^ et prescrit par le

VII. de TEdict du 23. Fevr. 1737 (Vid. Collect, des Edits

pag. 626). Und die so modificirte Verfügung, die immer noch

das Recht der Kirche vertrat, erging unter dem 15. Februar

1806 an das Consistoire von Magdeburg, dem also die Au6icht

über die Privatschule vindicirt blieb.

Wir übergehen hier die für das westphälisch ^'ewi)rdene

Magdeburg unbczü^'liche Leitung der Kirche durch dieProvinzial-

Regierungen und das Kammergericht. Auch dieser sieben-

jährige Krieg (1808— 1815) gewann sein Ende. Man erfuhr

endlich, dass die sog. staatlichen Konduitenlisten über die
_

I II
*

") In tussern Dingen, zweifelsohne ; in kirchlichen litiigegen war I-e<sins

nicht fler einzipe , weichet im Brief an (ih ini vom 1. Februar ]'(>' lierlin

„die ver/.weitelte Ctleere" nannte (Werke. Lei|i/i>; IHll, IUI. \. S. 124\

Auch kefuj^io klai;eii i lU v uttn L;tÖN-«t ir \ ei roli;ungen aN in l- iankreieh.

l'ml sclb'tl Fräulein Fann\ i*elloulicr schreibt {^2b. Mai i7ö2j: „Die Faratle

ist das Tages-Kvangvliun)" (S. Colonte. 1887. S. laCi).
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Prediger der Aufklänin«: und der Toleranz die Regierungen

systematisch belogen hatten. Völlerei, Ehebruch, Spiel,

Defraiide, liederliches Leben der „Geistiichcir" war, natürlich

aus rationalistischer Milde, oben vertuscht worden. Auch der

Staat wurde sittlich immer mehr zerfressen. Zuerst die Bres-

lauer Regierung erkannte, dass ohne selbstständige Kirche

der Staat sittlich nicht existiren könne. Am 22. Juni 1811 reichte

jene Regierung beim König den vollständigen Entwurf einer

^ynodalordnnng ein. Die Potsdamer Regierung folgte. Das

hugenottische Princip begann sich durchzuarbeiten: man dachte

daran, Patronat und Kirchenregiment in die rechten Hände

niederzulegen.

Zunächst freilich hielt man für die rechten Hände die der

Pastoren, SuperiiUendenten , Konsisttjrien. Auf den staats-

politischen Zuschnitt folgte der klerikale. Synode \md Super-

intendenten, diese <<eborncn Antipoden, imissten auf Rcgierungs-

Geheiss sich vermählen, damit etwas zu Stande komme, bei

den divergirenden Richtungen, welche die langsam auferstehende

Kirche fiebermässig schüttelten. Der erste ComproiDiss zwischen

der hierarchischen und der liberalen Richtung waren die von

Superintendenten staatlich geleiteteirPaatoral-Synodeo. Jedoch

so laut auch die hierarchischen Bedürfnisse des staatlichen

Kirchenregimentes sich kund gaben und so lebhaft man oben

wünschte, sie auf dem neumodischen Wege synodaler Ein-

richtungen den Pastoren und Gemeinden plausibel zu machen,

so drohten doch selbst die laienlosen und insofern unhutje-

nottischen Synoden die freiheitliche hugenottische Richtung zu

verstärken« Im staatlichen Kirchenregiment hatte das Niemand

erwartet.

Inzwischen hatten die Magdeburger Hugenotten das Ge-

schick der Stadt und des gesammten I llb-Dcpartement theilen

müssen. Der Fridericianische Staat, durch Unsittlichkeit in

Indifferenz getrieben und religiös impotent geworden, war in

Jena untergegangen. Die Napoltonische Gottesgeissel stürmte

darüber hin wie die wilde Jagd. Allein auf Tilsit folgte Leipzig

und mit den Freiheitskriegen ein neuer sittlicher, christlicher,

freier, deutscher Geist Und seine F'unkcn sprühten herüber

20
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in die Kirche. Die Wangen der erkalteten fin^^en wieder an

zu glühen. Und auch sie sollte eine Auferstchun«^' leiern, wie

nach den Freiheitskriegen Alldeutschland. Auch Magdeburg

war endlich wieder preussisch.

Am 17. Juni 1817 wurde unsenn Presbyterio seitens des

auferstandenen K(^niglich preussischen Consistorii der Ent-

wurf der Synodalordnung niitgetheilty mit dem Behuf „noch

vor Anfang der Saatzeit** die erste Sjmode abzuhalten'*'. Am
8. Juli d. J. fragte beim Prediger Dlhm das kOnigl. preussische

Consistorium an, welcher Synode er beitreten wolle, da er, als

der einzige franzOsich-reformirte Prediger hierselbst, keine eigene

Synode bilden kOnne. Dihm erklärt sich am 20. d. M. Dir

diejenif(e Synode, die von der hiesigen refomiirten Geistlichkeit

gebildet wird. Das ^enehmif^t das königl. Consistorium am
12. An<,,aist d. J. Da nun aber die andern reformirten Prediger

des ( )rls sich der Stadt-Synode anschliessen, so thut dies auch

Dihm. Sein Name steht im Protokoll vor dem General-Super-

intendent Dr. Mellin, reforniirt, und vor Prediger Kemy, wallonisch-

reformirt. Am 12. September ladet Dihm unsere Chefs de

famille ein, um, nach Vorschrift der Synodalordnung entweder

neue Presbyter zu wählen x>der die alten zu bestätigen. Die

Synode fuhrt in den Akten auch den Nebennamen Kreis-

Presbyterium.*^ Der erste Synodalbeschluss (17. Scj)iember

1817) erklärte, dass „die Freiheit des Geistes und die Verhand-

lungen der Synoden nicht durch Befehle der Staatsbehörden

beschränkt werden dürfen." Echt s\ n(xlal, e( lu hugenottisch.

Auch fand es diese Synode bedenklich, die Prediger unter die

Censur des Preshyteriums zu stellen. Kcht hugenottisch. Die

Discij)line verbietet es geradezu betreiVs der Lehre.®® SämnU-

Üchc reformirte und die Dom|)rediger verwahrten sich gegen

die Unterwerfung unter den lutherischen Superintendenten. Auch

dürfe der General - Superintendent kein hierarchisches Ober-

haupt werden.

Dem entsprach es denn auch, dass der zweiten Synode

der gesammtcn evangelischen Geistlichen der Stadt Magdeburg

(! — von Laien war noch keine Rede) die Synodalpredigt

durch Consistorialrath D. Mellin in unserer, der französischen
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Kirche gehalten wurde August 181H). Die Synode nuisse

keine bloss berathende, sondern eine beschliessende sein. Die

Superintendenten und General-Superintendenten sind durch die

Synode m wählen auf je 5 Jahre. Die Funktionen der Kon-

sistorien und Regierungen für die Kirchen - Angelegenheiten

«müssen aufhören* und die Funktionen dieser „Staatsbehörden^

auf die Kirchßnbehörden, die Presbyterien und Synoden über-

gehen.*' Echt hugenottisch-konsequent Die Kirche sollte die

Aufsicht tlber die Schule übernehmen. Die Funktionen des

Geistlichen Ministeriums würden auf die Landes-Synode Ober-

«ijehen. Die Kirc he hat keine bürgerliche Gewalt. Sänuntliche

Patronate müssen aufgehoben werden und die Rechte der-

selben auf die Presbyterien über^^ehen. Die Presbyterien wählen

die Pfarrer aus 3 ihnen von der Kreissynode vorgeschlagenen.

Die Bestätigung erfolgt durch die Provinzialsynode. Die Prediger

als solche sind gleich. Echt hugenottisch 1 Heini Unterricht

in der Religion ist die ganze Bibel beizubehalten. Die Synode

ist gegen Perikopenzwang. Die Kircheiusocht gründet sich

auf Christi Anordnung Matth. 18, 15—18.

Man rouss gestehen, so sehr auch den Hugenotten bloss aus

Pastoren bestehende Synoden vom biblischen Standpunkt aus als

ein Widersinn oder mindestens als eine Karrtkatur erschienen,

so war doch schon 1817 und 18 in diese lutherischen Pastoren

Preussens, wenigstens in unserer Provinz, soviel hugenottisches

Wesen gedrungen, dass. soljaid sie zu Synoden zusannnenkanien,

sie ganz von selbst, oft ohne es zu wissen, hugenottisch vor-

gingen. Und wie in den untern Kegionen, so begann der

hugenottische Glanz auch aufzugehen über dem Throne. Was
im Feuer der Verfolgung entstanden war und sich bewährt

hatte, die aus der Bibel gelernte, überkommene und weiter-

gebildete presb3iierial-83rnodale Kirchenverfassang— aus der

Bibel, die keinen Pabst noch Landesbischof, kein Kardinal-

Kollegium noch Obeikirchenrath, keine Bischofs -Concile noch

Königliche Konsistorien, noch staatlich bestelke Superintendenten

kennt, wohl aber Pastoren, Presbyterien. Lokal- und General-

Synoden — das sollte nun (ienieingut werden im |>rotestantisclicn

Kuropa und Amerika. Und es gewann den Anscliein, als

2u*
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wollte sich das in den heiligen Freiheitskriegen wiedergeborene

Preussen an die Spitze der Bewegung stellen. Die Stunden der

kirchlichen Staatsl)ch<)r(Icn, der Oberkonsistorien, Konsistorien

und königlichen Superintendenten waren gezählt. An die Stelle

des staatlichen Nothbaus sollte der biblische Normalbau treten.

Allein fast schien es zu spät. Denn durch den Fride-

ricianischen Nothbau hatte man den reformirten Gnnidbau an

nur zu vielen Stellen weggeräumt, die freie Lebenskraft des

gesund reformirten Wesen« künstlich und mit Gewalt erstickt

und unter der in Trüminem atomistisch zerfallenen Staatskirche,

in der jeder nach einer andern Fa^n selig werden sollte. Eine

reformirte Gemeinde nach der andern begraben.

Die divergirenden Richtungen schlössen wieder einmal

einen Compromiss. Gleichzeitig mit der Verordnung von Super-

intendenlur-.S\ noden, war die Wiederherstellung der Consistorien

eingetreten, denen das gesanmite Kirchenwesen der Provinz

von neuem unterstellt wurde (30. April 1815). Die Instruction vom

23. October 1817 gab dann die Externa an die Regierungen

zurück, darunter auch die Aufrechterhaltung der äusseren

Kirchenzucht und Ordnung. Dagegen hatten die evangelischen

Consistorien amtlich, wie 30. April 1830 bestätigt wurde,

Katholiken, Sekten und Juden zu regieren. Ein allerliebstes

Durchehiander vonOrdnungundFreiheit, SinnundWidersinn, wie

es Compromissen zu eignen pflegt. Dann warman von den Super-
intendentur-Synoden bis zu Pastoral-Simoden voigeschritten

(2. Januar 1817). Und wer war es wieder, der den Fortschritt

zu Laiensynoden anbahnte? Die Colonistcn. Die französisch-

reformirten Gemeinden waren 1819 ein<^^eladen worden, an den

beiden «Tjrossen Pastoral-Synoden der Provinz Brandenburg Theil

zu nehmen. Sie lehnten ab, weil nach der Discipline gleich-

niä<?ige lietheiiigung von Laien nothwendig sei. Sie hielten nun

ihre Synoden mit den Laien in Berlin und Prenzlau ab und

darauf, wieder unter Zuziehung der Presbyter, eine hugenottische

Provinzialsynode in Berlin (Mtlhler, S. 328). Aber die pres-

byterial-synodale Entwickelung stagnirte von neuem.

Als das Verfassungs-Gesetz vom 5. December 1818 im

Art. 12 den Grundsatz aufgestellt hatte: Die evangeliscbe
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Kirche ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbst-

ständig, und im Art. 1( hcstiniint, dass die bestehende Kirchen-

leitung nur so lange noch dauert, l)is die betreffenden organischen

Gesetze in Kraft treten, wurde auch unseren reformirten Ge-

meinden klar, dass man kein evangelisches Gemeinwesen auf

atomistischer Grundlage errichten könne und dass kirchliche

Mitgliedschaft nur durch Mitgliedschaft in einer bestimmten

Gemeinde bedmgt werde. Mit einer Gemeinde - Ordnung
musste die Oiganisation der Kirche heginnen. Die reformirten

Gemeinden Prensaens besassen aber eine solche Gemeinde-

Ordnung längst. Bei den französischen Gemeinden war es laut

Dcciaralion vom 7. l)erenil)er 1689 die Discipline ecclesiastique

;

bei den deutsch-refoi niirlen die Presb\ (crial-Synodal-Ordiiung

vom 24, ()kt()l)er 1713; liei den Uniirüs^emeinden des (iross-

herzogthum Posen ihre Sonderverfassung, welche die organischen

Gesetze der Unterstufe bildeten. Auch lagen darin schon

die Grundsätze zu höherer kirchlichen (iliedcmng. Daher

fühlten sich die reformirten Gemeinden verpflichtet» sich endlich

wieder auf ihre Kirchenverfassung zu besinnen und nicht nur

die Einzelgemeinde in ihren Wurzeln zu festigen, sondern auch

auf dem vorhandenen gesetzlichen Boden sich untereinander

zosammenzuschliessen, um so der evangelischenGcsammtkirche

des Vaterlandes, die in ein Chaos sich aufzul^en drohte, in

der schwierigen und gefahrvollen Arbeit ihrer Constituirung

erprobte Hülfe zu bringen. Die rcformirte Kirche, mit reichen

Schätzen christlichen Glaubens, christlicher OrdnunL,' und christ-

licher Sitte ausgestattet, fühlte sich der lutherischen Schwester

durchaus ebenbürtig in dem Liebes- und Lebensbunde einer ehr-

lichen Union. Der Herzensunion hatten die hiesigen Reformirten

Ausdruck gegeben, indem ihre sämmtlichen Prediger und Pres-

byterien am Reformationsfest 1817 mit den Lutheranern in der

Johanniskirche kommunicirten. DieKultusunion lehnte unsere Ge-

meinde, obwohl König Friedrich Wilhelm III. drei Hof- und Dom-
Agenden in Prachtband mit eigener Namensunterschrift uns

geschenkt, unter der Motivirung höflichst ab, dass unsere

Gemeinde als Refugies-Gemeinde ganz anders geartet sei, als

die übrigen."^ Eine Verfassungs-Union wies sie weit von sich
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wie einen Selbstmord. Der ungesunden staatspolizeilichen Union

sind zahlreiche und blühende refomiirte Gemeinden Deutsch-

lands zum Opfer f^cfallcn und sind nutzlos verschwunden, mit

ihnen viel Se^'cn für (iottes Reich. Neben der lutherischen Gc-

saniintheit und enklavcnartig in sie hinein'^^eklenunt, bestanden

\ ( »rläufi^' noch einzelne, in ihrer Higenthümlichkeit arg verküm-

uierte reformirte Gemeinden. Unter der staats-kirchenregiment-

lichen Lutheranisirung siechten sie dahin. Eine ephorale Zu-

sammenfassung, Unterordnung und Eingliederung in die, man
mag sagen was man wolle, de facto lutherische Landeskirche,

wie sie öfter versucht, jedoch am 14. März 1835 durch Allere

höchste Kabinetsordre wieder untersagt wurde, verschlimmerte

das Uebel. Da wir das schon vor Jahrhunderten besassen, wo-

nach jetzt auch die Lutheraner strebten, die presbyterial-synodale

Organisation, so gaU es, eine kräftige Vertretung des refor-

mirten Princips. Statt dessen wurde selbst der schon vorher

vorhandene innere Verband der französisch-reformirten Kirche

mittelst eigener deutscher Inspektionskreise ^'elockert.

Die preussischen Hugenotten sollten durch Männer ..ihrer

Nation'' und ihres ..Mittels" regiert werden. Und durch Kabinets-

ordre vom 30. October 1809 ^^^'^ wird ausdrücklich bestimmt,

dass die französischen Colonisten auf allen Stufen des Kirchen-

regimenti, also auch in den Königlichen Konsistorien einen

Vertreter ihrer Nation und Konfession haben sollen. Das ist

in Magdeburg seit der Neu-Ordnimg nie gesdiehen. So sprang

der Unterschied zwischen sonst und jetzt scharf in die Augen

und machte mehr als einmal die Hugenotten stutzig. Man

achte auf die Namen. Um 1743 hatten die Magdeburger Huge-

notten es mit folgenden Öberbehörden zu thun'°^: Consistoire

superieur: Meinhard Neuhaus, Ki'm. Geh. und Konsist.-Rath

:

Jean Drouct, Jos. Ancillon. l'Vaiig. Repey, Is. de Heausobre,

Jac. L'Enfant, Präsid. Freiherr von ('occeji, v. Danckelmann,

IViedr. von Reichenbach •\- 1750; Jos. de Jariges, (leh. Rath,

Präsid. des II. Senats im Kammergericht und Direktor des

Obergerichts; AI. Aug. de Campagne, Geh. Rath und Revisions-

rath; Ant. Achard, Rathund Prediger; Thom. leCointe, Rath

und Prediger zu Potsdam; Karl Aug. Sellenthin, Geh. Justiz-
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und Ober-Gerichts-Rath, auch Geh. Secretariiis
; Jean Louis

Bovirguet, Actuarius. Im Kirchenref^iment sasscn iKl)cn f)

Deutschen also IORefu},Mes. Dass die iMa^j^debur^cr französischen

Colonisten l)ei ihrem Appell an die Oberljehürden damals die-

sell>en Leute, die Droiiet, Ancillon, de Cani{)a^ne, de Jarriges,

de Milzonneau, Bourguct in den versclüedeDen» auch staatlichen

Oberstufen und Ministerial-Abtheilungen immerwieder fanden, das

orientirte sie schnell, und machte ihnen die persönliche Begegnung

traut und gemüthlich. Sie wussten» es ist ihr Fleisch und Blut,

ihr Geist und Glauben, ihre Sitte und Bekenntniss, die zu er-

kennen und über sie zu regieren hatten und das Gnadenedikt

von Potsdam erschien ihnen verkörpert und verewigt in den

Berliner Colonie-Behörden.

Das Königliche Konsistorium der Provinz Sachsen von 1817

war keine Colonic- Behörde, hatte mit dem (inadenedikt von

I'otsdam nichts zu schaften und. wie es keine huL;en()ttis( hen

Namen in sich bar<^, so erkannte es auch für keinen seiner

Mitglieder die Cunfession de foi de France als verjjflichtend

an. Und jene herrliche Discipiine des eglises refonu^es de

France, welche die Grundlage alles hugenottischen Sinnens und

Thuns war, blieb ihnen und bleibt in ihren einzelnen Reglements

wohl den meisten, wenn nicht sämmtlichen Mitgliedern, bis heute

unbekannt. Dazu kam, dass die hiesigen Hugenotten, und ge-

rade die loyalsten, patriotischsten am meisten, bei der Befreiung

vom westphSlischen Joch es ganz besonders freudig begrösst

hatten, dass sie wieder nach Berlin gravitirten und unmittelbar

vom Consistoire sup^rieur in Berlin wieder ihre Befehle und

ihre Hülfe erwarten durften. Lag es doch zweifelsohne in der

gesunden Kontinuität der geschichtlichen Kntwickelung, wenn

man die franziisischen Gemeinden der Provinzen, nach dem

Zusammenbruch des Napol^onischen Jochs, wieder den Ber-

liner (^ zionistischen Korporationen organisch unter- und ein-

gegliedert hätte, zu einem synodalen, oder, zog man das vor,

zu einem konsistorial-synodalen Ganzen. Dass man die huge-

nottische «National -Einheit** (die im Edikt von Potsdam ga-

rantirt schien) auch kirchlich, wie bürgerlich 1809, derProvinzial-

Einheit, richtiger dem Gesammtwesen zum Opfer brachte, gefiel
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den Colonisten nicht. Die Lossreissung der Tochter-Colonieen

von der Mutter -Colonic Berlin empfand man als königlichen

Wortbruch und als eine grausame Revohition von oben.

Als der lutfaeriache Superintendent 1835 sich in die hie-

sigen reforniirten Gemeinden eindrangen wollte, protestirten

daher diese beim König. Und es erging, zum Zeichen, dass

der K<")niL; sein Wort halten wollte, eine Allerhöchste Kabinets-

Ordre am 14. März 1835 dabin, dass die drei hiesigen refor-

mirten Gemeinden ohne Zwischcn-Instanz eines Superintendenten

unmittelbar der Beaufsichtigung des Consistorii unterworfen

sein sollen.'"^ Diese Kabinetsordre wurde dem IVesbvterium

durch das Staats-Ministeriuni am 28. April 1835 mitgetheilt und

ihr haben die Behörden sich gefügt, so lange sie mussten.

Die Sophistik aber lehrte sie das Königswort so zu deuteln,

dass zwar ein lutherischer, nicht aber ein reformirter Super-

intendent verboten sei. Weil nun das Volk fortfuhr, dem
Königswort zu vertrauen, wurde es durch die übel angebrachte

Sophistik in seinem Vertrauen auf die königlichen Rehörden

stark und immer stärker erschüttert, was die Ik'liörden natiirlich

höchst „l)efremdlich und migerechtfertigt" fanden.

I".s war die Tonsecjuen/., dass wenn man narh der l)iscif)line

keinen Superintendenten hatte, man nach derselben Discipline

keinen Generalsuperintendenten haben durfte. Als daher die

Kön. Regienmg. Abth. 11. am 12. März 1841 Konduitenlisten

für die Kirchendiener vorschrieb, weigerte sich unser Pres^

byterium nicht, solche einzureichen» allein nicht an die General-

Superintendentur, wie erwähntes Schreiben gesagt, sondern an

die Regierung direkt, „da wir erstere nicht als eine unserer

Oberbehörden anerkennen'', wie es wörtlich im Protokoll vom
24. März 1841 heisst."»

Am 10. Juli 1843 erging das Ministerial-Rescript, welches

für Mitte August die Kreissynoden der Pastoren zusammenrief,

um zu [)rufen, ob es sich nicht empfehle, Gemeindevertreter

zur Theilnahme an den religiös-kirchlichen Angelegenheiten zu

gewinnen. Da traten die reforniirten (leistlichen, treu dem
Grundsatz, sich unter keinem lutherischen Supertntendenten zu

beugen, am 15. August d. J. gleichzeitig mit den Lutheranern,

t
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proprio motu zu einer reformirten Pastoral-Sjmode zusammen

im Hause des Prediger Dr. Herj^er, wo sich als ..(läste"* llof-

predi^'cr Neucnhaiis aus Halle a. d. S. und Prediger Pichon

aus Stendal cin^'efuiulon hatten.'"* Das Plus an kirchlichem

Interesse auf rcformirter Seite ^^egenübcr der reli<,Mösen In-

differenz bei den Lutheranern, fand man begründet in unserer

Presbyterial-Verfassung; während den Lutheranern jeder Einfluss

auf die Kirchenverwaltung genommen sei durch jene Bürokratie,

welche die Regierung mit ihren vorherrschend weitlichen Be-

amten über die Gemeinde- Kirchenvorstände und Geistlichen

ausübe. ,4st In unserer Zeit OeffentUchkeit und Volks*

theilnalime erwünscht, so liegt' das H«il der evangelischen

Kirche im Reformirten Prindp.** Glückliches Preussen I Denn
als dem Kultusminister bei seiner Anwesenheit in Maj^deburg

die lutherische Stadtgeistlichkeit ihren Wunsch nach Presbyterial-

Verfassinig an s Herz Ic^te, rühmt der retbrmirte Herr Minister

deren Vorzüge unter HinzufüguuL; der Worte : ,,Ich bin selbst

IG Jahre Presbyter gewesen!** Darum wünschte er einen

Neubau der Kirche von innen heraus. Und in diesem Sinne be-

schloss die hiesige lutherische PastoraIs)Tjode und die meisten

Kirchen des preussischen Landes. Die reformirte Magdebui^er

Pastoral-Synode bat um Kreis- und Provinzial-Synoden aus Geist-

lichen und Presbyterial-Deputirten. »»Diese Synoden» äusserten

dieRöfugi^s, sind* unser Recht» kraft derDiscipUne des ^glises

r6fonnto de France. Die aus Geistlichen und Laien bestehende

Assemblöe gdn^rale in Berlin ist im Grunde eine solche Synode.

Mit den französischen Clenicinden der Mark Brandenburg zu-

sammen bilden die Berliner eine hugenottische Provinzialsynode.

Die Magdeburger 3 reformirten Kirchen bilden mit denen von

Halle, Halberstadt, Stendal, Burg, Calbe und andern zusammen

eine natürliche Provinzialsynode. I>\vecken wir uns darum zu

dem Geiste unserer Väter! Das Presbyterium sei der Gemeinde

Muster in aller Religiosität» Moralität und Kirchlichkeit. Die

reforaiirte Kirche» insbesondere die unsere, hat ihr Kultusrecht

nie aufgegeben und durch die Union — Ertödtung des Einen

Theils sei noch nicht Union — nicht alle liturgischen Formen

und Ceremonien der Agende angenommen. Fürbitten f&r traurige^
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Danksagungen für fröhliche Fainilienereignisse sollten wieder,

die in der Deutsch • Reformirten Kirche Qbliche Kranken-

Kommunion auch bei uns eingeführt werden.*) Auch das

13iakonat sollte neu erweckt und vom Geist der Seelsorge ge-

tragen werden, der es so greifbar von der allgemeinen städtischen

Armenpflege unterscheidet. Geld geben ohne Seelsorge, heissc

nur neue Mittel liefern zur alten Liederlichkeit."

Der Fortgang entsprach dem Anfang nicht Bei den

Wahlen zur Provinzialsynode 1844 und zur Generalsynode 1846

wurde man gewahr, dass der refornnrte Verband verfassungs-

mässig nirgend gesichert sei, durch Schuld der absorbtiven Union.

Nur vom Zufall der geographischen Lage hing es ab, ob in den

(lutherischen) Synoden reformirte Gemeinden mitvertreten waren

oder nicht Waren sie vertreten, wurden sie rücksichtslos

majorisirt. Ueberdies hatten die Gewählten niemals Stimme

als Reformirte, sondern stets nur als Mitglieder der (unirten)

Landeskirche. Das reformirte Princip sollte angeblich Muster

sein: aber die Reformirtcn als solche durften nie zu Worte

kommen. Kinc lutherische Majorität hatte zu entscheiden, welche

keine Erfahrung besass auf Prcsbyterialem Gebiet : die Erfahrenen

durften nur im Namen derjenigen Kirche reden, welche die

Presbyterien und die Laiensynoden nicht kannte noch besass.

Wie anders wäre das Votum ausgefallen, wenn die refofmirten

Gemeinden innerhalb der Union unter sich verbundeo, als

organischer Kirchenkörper die Stimme dreihundertjähriger Er-

fahrung abgegeben hätte.

Leider Gottes wussten nur die allerwenigsten Reformirten

in Preussen, ja nicht einmal die Mehrzahl der hugenottischen

Prediger etwas von dieser heiligen und heiligenden dreihundert-

jährigen Erfahrun<(. Dass in der apostolischen Zeit wie in

der reformatorischen die Synoden nur aus Bcdiirfniss nach

Kirchenzucht und nach Gleichartigkeit des christlichen Lebens

und der christlichen Lehre geboren sind; dass die Confession

•) Auch jOng.st \vic«lct holte unser Prcshyteriiiiu dtii lie^chluss der Fürbitte

fllr die Wöchnerinnen bei ihrem ersten Kirchgang, der AflenUichen Danksagung

nach der Taufe, der Fflrbitte und Danksagung bei Todcsfilllen auf Wunsch.

Aber wie oft wird es gewünscht^??
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de foi, die Bekenntnissgrnndlage aller Calvinischen Kirchen,

im Art. 5 das Apostolicum, ja auch das Nicaenum und das

Pseudo-Athanasianuii) als durchaus schriftgcniäss annimmt und

anerkennt dass nicht l)loss die älteren franzüsischen Liturgien,

sondern selbst noch die 1740 in Berlin bei Jean Grynaeus ge-

druckte p. 92 SV. das apostolische Glaubensbekenntniss fordert,

dass die Discipline des ^lises reforni^es de France von jedem

Prediger (I, §. 9), Professor, Schuldirektor, Schullehrer (II, 2),

Ancien, Diacre (III« 1) und Synodal -Deputirten (IX, 5) die

Unterzeichnung der Confession de foi und daher des Apostolicum

an Eides Statt verlangt; dass die Discipline des 6glises r^formöes

de France seit dem Edikt von Potsdam vom 29. Oct 1685,

§.11 am 7. December 1689, 4. Mai 1694, 23. Februar 1737^«'

und immer wieder, die Synoden ausgenommen, für alle fran-

zösischen Colonieen l'reussens als Grundgesetz gilt, das waren

auch den Refugies l)r)hniische Dörfer geworden.

Der Sitz des rationalistischen Obskurantisnnis in der huge-

nottischen Kirche Prcussens war damals Königsberg. In der

Zeit von 1846, wo jeder Prediger sich für einen Reformat()r hielt,

wenn er „freimiithig und aus dem innersten Geist der Wahr-

heit** ein Stück Glauben der Väter über Bord warf, suchte die

Königsberger französische Gemeinde, auf Anstiften des Prediger

Detroit, alle andern französischen Gemeinden des Landes zu

bewegen, das apostolische Glaubensbekenntniss bei den Gottes-

diensten, filr das am 16. December 183$ er sich mitdem Consistoire

erklärt hatte und auf das er als auf einen integrirenden Theil

der Agende durch das königliche Consistorium am 9. März 1836

f)rdnungsrnässig in sein Amt eingeführt und verpflichtet worden

war, zu beseitigen Jene radikale Richtung, welche „niuthig**

den Ast abzusügen heisst. auf tJeni man sitzt, und, wenn man mit

dem Ast in den Abgrund kracht, die ».bewundernde" Welt zur

Nachahmung des hochchrcnwcrthen Beispiels aufruft, litt vor allen

Dingen an totaler Geschichtsbiindheit. Wenn irgend eine Kirche

je und je am Apostolicum festgehalten hat, so war es die re-

formirte. Wenn irgend ein Glaubensbekenntniss eine inter-

nationale Bedeutung erlangt hat, so war es die Confession de

foi. Wenn irgend eine Kirchenordnung breite und tiefe Wurzeln
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gefasst hat, so war es die überall im Refuge eingebrachte und

legalisirte Discipline des ^lises röfonnto de France. Und
Confession wie Discipline kennen keinen andern kirchlichen

KechL^grund als die Bibel und das Apostolicum wie es den

Glauben der heiligen Schrift klarstellt. Bekanntlich hatte auf

Detroits Wühlerei das Königl. Konsistorium der Provinz Preussen

gegen Prediger Detroit wegen Bnich des Anitseides die Dis-

ciplinar-Untersuchung eingeleitet
;
Prediger D. Paul Henry aber

von der französischen Iriedrichsstadt-Genieinde zu Berlin in

einem „Offenen Sendschreiben an die geehrten Familienväter

der französisch-reformirten Gemeinde zu Königsberg i. Pr/' im

Namen der Colonie geantwortet (Berlin 1847). Während Detroit

sein selbst erfundenes Glaubensbekenntnisse*^ an die Stelle des

in aller Welt angenonunenen Symbols setzte und schon 74

Unterschriften dafür in Königsberg gesammelt hatte (22. No-

vember 1846), weist der Verfasser des Lebens von Calvin ge-

schichtlich nach, dass weder der Glaube noch die Liturgie noch

die Verfassinig der hugenottischen Kirche von dem Gutdünken

irgend eines Einzelnen abhängt. In seiner Erwiderung : ,,Die

Schritte, welche die franz. reform. Gemeinde in Königsberg

in Pr. bisher gethan'', fordert jedoch Detroit alle französischen

Gemeinden Preussens auf, ihm zu erklären, „ob sie uns nicht

mehr als Kirchen- und Gemeinde-Glieder ansehen können?"

Detroit sandte davon an Lionnet 40 Exemplare, unmittelbar

vor dem heiligen Osterfest und der Feier der Kommunion zur

Vertheilung an die Presbyter und Familienväter unserer Ge-

meinde. In gesundem Takt weigert sich Lionnet, diesem „Auf-

trage'* zu so ungelegener Zeit nachzukommen. Nach dem Fest

werde er „an das unerlässliche Werk gehen, unsere Blicke auf

die Spaltung innerhalb unserer sonst so friedlichen Kirche zu

richten" (M k März 1(S47). bizwischen sandte auch Henry an

Lionnet 30 Exemplare seines Sendschreibens. Das HerÜner

Consistoire hatte beschlossen, das Königsberger Pacjuet uner-

öfTnct zurückzuschicken mit der Erklärung, dass es die Ab-

sender zu einem solchen Schritt nicht fiir kompetent halte.

„Wir haben, schreibt Henry am 5. April, keinen Grund uns

zu zanken und zu veruneinigen, weil es den Königsberger

Digitized by Google



— 317 -

Händcisuchern so gefällt." Si l'Etat voulait reconnaitre (conime

eglise reformee fran^aise) toutes les Confiisions particulieres

{|iie chacun veut iaventer, il donnerait lieu a une dissolution

totale. Auch Fournier rieth am 7. April, die Magdeburger

Gemeinde nicht um der Königsberger willen durch autoritative

Vertheüung der Streitschriften zu spalten; um so weniger ak

derartige weittragende Schritte jeder Gemeinde der Landes-

kirche vorab die Billigung des Provtnzial-Consistorii erlangt

haben müssten. NatOilich mischten Rupp, WisUcemis und die

Nordhäuser ,,freie'' (!) Gemeinde sich em. Am 10. April erhielt

Lionnet schon 15 gedruckte Broschüren in der Sache. Lionnet

arbeitete 12 Folioseiten aus für unser Presbyterium. Da in letz-

terem Dr. Eduard Detroit, der Bruder des Königsbergers, den

Ton angab und da dieser hinwies auf Prediger Henry s „wider-

christliches Geniüth", „absichtsv(jlle Entstellung der Thatsachen"

und „Fälschung des Wesens (— !— ) der Refonnirten Kirche", so

waren Lionnet's Mühen vergeblich! Andererseits konnte das

Presbyterium für ein dankendes Schreiben nach Königsberg

keine Einigkeit finden, weil es sich weigerte, Streitschriften

den Gemeinde-Gliedern aufzudrängen (15. April 1847). Es

unterzeichneten Lionnet, C Maquet, de Rdge, D. Laborde,

Guiraud, W. Lhermet, F. Maquet, H. Lhermet, A. Humbert,

wahrend Dr. Detroit und Dihm ihre Weigerung motivirten.

Inzwisdien war gegen den Königsberger Detroit Suspension

und Disciplinar-Untersuchung verhängt. Die Vorsteher, Aeltesten

und Mitglieder der tranzrjsisch-reformirten Gemeinde zu Königs-

berg traten voll und ganz auf Seite ihres Predigers in einer Innne-

diat-Vorstellung an Se. Maj. vom 30. Januar. Eichhorn, der

Minister der Geistlichen Angelegenheit, erwiderte am 26. Februar,

dass, da nur der berechtigt sei, als Glied einer Kirche aufzu-

treten, welcher sich mit dem Bekenntiiiss derselben in Eintracht

befindet, so könne man die Unterzeichner der Immediat-Vor-

stelhing, welche sich von der ohne Vorbehalt angenommenen

Liturgie, insbesondere von dem durch die gesammte Reformirte

Kirche anerkannten apostolischen Glaubensbekenntniss losssagen,

als Mitglieder der franzOsisch-reformirten Kirche nicht betrachten.

Mag jeder mit seinem Gewissen zu rathe gehen, ob er sich vom
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Glauben seiner bisherigen Kirche trennen niuss. Das aber ist

nicht zu vereinigen, sich oflenkundig vom Hekenntniss seiner

Kirche trennen und gleichwohl fortdauernd sich als Glied der-

selben betrachten wollen. Am 4. August 1847 wurde Prediger

Detroit seines Amts entsetzt. ' '
' Detroit appellirte an den Mi-

nister. Seine Gemeinde aber trat aus der Landeskirche aus

und setzte ihn eigenmächtig wieder ein. Da nun auch die

Gemeinde keinen Rechtsboden mehr unter den Füssen hatte, so

schwankte sie hin und her, gerade wie ihr Prediger. Sie habe ihn

nicht wieder eingesetzt, sondern interimistisch weiter fungiren

lassen, unter Connivenz des Oberpräsidenten BOtticher, der

aber (auch am 24. Marz 1848) gar kein Recht hatte, sich

in eine schwebende kirchliche Angelegenheit zu mischen. Am
27. Mai 1848 (!) hob der Staatsminister Graf v. Schwerin das

Resolut des Kön. Konsistorii vom 4. August 1847 w ieder auf.

Sehr richtig bemerkt dazu der Evangelische ( )l)erkirchenrath,

dass der Akt der Staatsgewalt nicht im Stande sei, die Grund-

lage des Glaubens imd Bekenntnisses, aufwelchem die gcsammte

Evangelische Kirche ruht, zu vernichten. Auch beruft er sidl

darauf, dass die hugenottischen Schwestergemeinden die Königs-

berger nicht mehr als solche anerkennen. Auch um diese

Gemeinschafts-Aufkündigung suchen sichjedoch die Königsberger

herumzudrficken. Zwar haben jene, meint das Königsbeiger

Consistoire, unser Glaubensbekenntniss nicht anerkannt Allein

Gross-Ziethen, Granzow, Prenzlau, Angermünde, Strassburg i. Uk.

u. a. hätten erklärt, es sei inievangelisch, unchristlich und in-

human, die Königsberger darum aus der (lemeinschaft auszu-

schliessen Triste solatium socios habuisse nialoruni. Hei dieser

freigemeindlichen Versumpfimg der franzfjsisch-reformirten (le-

meinden Preussens, war es da den aus dem Tode des Ratio-

naltsmus wiedergenesenen lutherischen Gemeinden des Landes

zu verdenken, dass sie auf den Aufkläricht und Auskehricht

der Reformirten Gemeinden mit Verachtung herabsahen? . . .

.

Fasste der geschichtsblinde Rationalismus das heilige Buss-

und Gnaden-Werk Luther*s als die Hinwegfegung der {>flbstlich-

priesterlichen Hierarchie und machte den positivsten Wunder-

und Gebetshelden seiner ganzen Zeit zu einem Mann der reinen
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Negative, so fasste man das Reforniirte Wesen <(ern als doppelte

Reformation, als das Hinwegfegen des lulher'schen Glaubens.

Und weil man damals in Zwingli-Calvin den Comparativ der Nega-

tion verehrte, darum neigte sich die von Unsittlichkeit, Zweifel

und werkstolzen Aberglauben geknechtete sog. freie Welt von

ganzem Herzendem reformirten „Nichtsglauben" zu. Ein engerer

oder weiterer „Refonnirter Bund" sollte eine Burg der modernen

Freiheit und Aufgeklärtheit werden.

Die Ublleh'schen Wirren und die darauf folgende con-

sistoriale Correctur brachten zunächst die deutsch -reformirte

Gemeinde zu der l>wägun;^% dass auch sie ir^^end ein Hekennt-

niss hätte und dass es den (lenieinden refonnirtcn Hekciintnisses

nützlich sein mochte, sich näher aneinander anzuschlicssen.

Dass die deutsch-reformirtcn l'rcdi*^er noch 1818 auf die ( '>>n-

lessio Sigisnunidi vereidigt und dass schon 1805, unter Hof-

prediger Dohloff in Halle als Inspector, die reformirten Kirchen

und Schulen zu Halle, Caibe, Aken und Wettin vereinigt

worden waren, das scheint man übersehen zu haben. Wohl
aber erinnerte man sich an einen »früheren Verband** der drei

reformirten Gemeinden ^des Orts, denen sich Halberstadt,

Aschersleben, Calbe a. S., Burg, Stendal und Trüstedt an-

schliessen könnten. Man müsste dem Kirchen-Regiment eine

Bürgschaft geben für die Wahrung und Vertretung unserer

altherkömmlichen \'erfassung und Rechte, um die von den

X'ätern liberkomnieiien altkirchlichen Institute vor dem gänz-

lichen \'erfall zu l>e\\ahren. Zu diesem Behuf lud das deutsch-

reformirte Presh) terium am 2*^. Januar 1846 (unterz. Dr. Herger,

Dulon u. v. a.j das wallonische und das französische zu einer

Besprechung auf den 4. Februar d. J. ein.

Allerdings war diese Einladung nur eine Folge des Cir-

culars, welches schon am 20. Januar d. J. das Kirchcn-

CoUegium von Uhlich*s Kirche, St. Katharinen, an sämmtliche

Stadtgemeinden von Magdeburg gerichtet hatte. Während in

alten Zeiten nie ein Geistlicher in irgend einer Kirche angestellt

wurde ohne Verpflichtung auf das Glaubensbckenntniss seiner

Kirche, und noch 1823 die \'erj)nichtung der lieistlichen bei

ihrer Anstellung auf die liekenntnissschriften der evangelischen
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Kirche vom Ktm\^ befohlen war, sah das Kirchen-Collegitim

von St. Katharinen die l>ni\ncruii;^ des ('onsistorii, das die

evangelischen Prediger zur Lehre nach der heiligen Schrift

»gemäss den Bekenntnissschriften ordinirt, verpflichtet und ver-

eidet werden, als eine Drohung gegen das gesaninite kirchliche

Leben unserer Stadt und gegen unsere Kirchenverfassung an.

Soweit sei wohl noch keine preussische Kirchenbehörde ge-

gangen, die theuer errungene evangeUsche Freiheit in ihrem

innersten Keim anzugreifen. Auch die Stadtverordneten hatten

am 22. Januar d. J. jenen Consistorialerlass als eine Verletzung

der Grundprincipien des Protestantismus hingestellt. Wenn sie

nicht solche Predigten hOren könnten» die in schroffstem

Gegensatz zu den Bekenntnissen der Kirche, insbesondere ihrer

eigenen Kirche stehen, könnten sie nicht mehr „eine ihrem

religiösen (?) Hewusstsein entsj)rechende Befriedigung in der

Theilnahme am öfienllichen (iottesdienste finden." Auch dieser

lieschluss circulirt. Dr. Detroit bemerkt: „Mir schon früher

wohl bekannt". Dem l^astor wird er nicht mitgetheilt. Hoch-

charakteristisch ist, dass auch das Circular von St. Katharinen

nicht dem französisch -reformirten Prediger zuging,*) sondern

den Laien-Presbytern und dass diese erst schriftlich in mehr

oder minder ausführlicher Weise ihre Ansichten darüber nieder-

legten, ehe das Schreiben an den Pastor kam. Hofrath Gui-

raud muss am 26. Januar d. J. erst ausdrücklich den Antrag

stellen, nachdem vorliegendes Circulair bei sämmtlichen Herrn

Anciens cirkultrt haben wird, solches dem Herrn Prediger be-

hufs weilerer Veranlassung zugehen zu lassen. Die Discipline,

auf welcher alle unsere Anciens verpflichtet sind, nennt ein

solches Verfahren einfach revolutionär ((.'aj). V., 1, 4, 9, 31,

:V2 \i. a. ), fordert die \ ereidigung der Pasloren (("aj). I., 9)

und der Presbyter (Cap. UL, l) aul' die Cunfessiou de foi et

•) Die AufklSninp erlaubt den Tischlern Tische, den Maureni H.luser,

den Sclmeidern Kleiih-r zu machen, schloss nhcr die Lehrer der Kirche von

den die Lehre <ler Kirche betrefVeiideii I"'i a<;eii aii-> ; w ie sii; alh- Welt Itir

Tiie-sler erkliute, nur um llinnneN Willen den l'a>-tor nicht; alle Menschen

fDr BrQdvr, nur ja nicht die Pststoren untereinander : das kOnnte zur Heuchelei

fQhren oder zur Hierarchie.

Digitized by Google



321

ta Disciplinc eorlesiasticjiie, reservirt alle Lehrsachen den

Pastoren und i'rütessorcn der Theologie (

(
"ap. III., (M \ind erklärt

von vornherein die Beschlüsse für null und nichtig, welche der

liekenntnissschrift und der Discipline widersprechen*), insofern

es ja schon eine Rückkehr zur gesunden Vernunft, dass

der Presbyter Guiraud, der zwar nicht die Discipline, aber

den guten Anstand kannte, auf den gesetzlichen Weg verwies:

die Convocation der Conferenz müsse durch unseren Prediger

geschehen. Doch auch sonst ist, neben dem Aufechäumen

über den durch die protestantischen Bekenntnissschriften gefähr-

deten Protestantismus bei eini^'en. liei der Mehrzahl doch eine

ernste Besonnenheit in ihren Acusscrun^'en zu spüren. So

sentirt der lehenseriahrciie Baumeister Henry L'hermet. ^^erade

unsere l)e\{jrzu^te Slellun;^ crlicische eine um so ^Tössere XOr-

sicht, die unnüthi^e Keihuu'^'en mit den Behörden vermeide. Der

h)yale Hofrath üuiraud : Weder die Regierung noch das Con-

sistorium seien uns je in Ausübung unserer Glaubenslehren oder

Kirchengebräuche und Administrationsangelegenhciten hemmend
entgegengentreten. Einen Gegner aber aufsuchen, wo keiner

ist, würde eme unweise Herausforderung sein. Uebrigens

würde, wenn wir je in die unangenehme Lage kommen soll-

ten, uns gegen OberbehArden verthcidigen zu müssen, solches

immer nur selbststündig, ohne fremde Einwirkun*( geschehen

müssen, indem unsere (ilauljcnslehren . kirchliclic CJrdnun^s

Freiheiten mid Cierechtsame ^aiiz anderer Natur und <^'anz

anders basirt sind, als bei den hiesigen IMarrkirchen. Die in

den I^dikten uns zugesicherte freie .Xusühung unserer Glaubens-

lehren und uns zugestandenen Rechte imd Freiheiten sind uns

noch nie, sagt Hofrath Guiraud, getrübt worden. Wie sollten

wir wohl so frivol sein, uns, durch Gleichstellung mit den

nicht-bevorzugten Kirchen -Gesellschaften, dieser Gnade mög-

licherweise verlustig zu machen? Der fleissige Fabrikant D.

Laborde stimmte dieser Meinung ganz bei. Rittergutsbesitzer

Ferdinand Maquet, gewohnt, in Wahrheitssachen kein Ansehen

*) I>r. l>«-tioit wuNstf (las: denn er k.iiintf liie I »isiiiiliiu* \m<\ *itrlltf sie

aul <lei) 'l iirun. nach der Mcludic: «Der Küttig ist gerecht uitd gut, weitu et

hui uns den Willeti thut.
'

21
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ist in seinem ^'uten Rechte. I'ür solche (ienieinden. welche

anders wollen als die Ke^ierun;^' . bleibt nichts anderes übrig

als zu schweiLren oder auszuscheiden inid eine Sekte zu bilden.**

Es ist hi)cherlreulich, in der wegen UhUch's bevorstehender

Absetzunf( hoch aufgeregten Zeit so viel gesunden Sinn, prak-

tische Klarheit und hugenottische Loyalität in unserem Pres-

byterium anzutreffen.

Ob Prediger Lionnet*) Zweifel ankamen oder ob die

Mehrheit, wie Schiller sagt, wieder einmal ^der Unsinn** war?

Jedenfalls erbat sich unser Prediger ein Gutachten aus Berlin

vom Prediger Poomier« französisch -reformirtem Rath im

königlichen Consistorio der Provinz Brandenburg. Es Hess nicht

auf sich warten. Fourniers Gutachten setzt voraus einerseits

die Annahme der Agende, andrerseits den Heschluss des hiesi-

gen IVesbyteriuins, namens der (icmeinde aus der Union der

Landeskirche wieder auszuscheiden. Demnach hätte inzwischen

Dr. Detroits Meinung gesiegt, als wäre durch Annahme der •

Agende die freie Religionsübung unserer Väter aufgehoben

und wir hierdurch in Giaubenssachen dem Königlichen Con-

sistorium unterthan geworden. Foumier hält dem entgegen,

dass die Union — laut Dedaration^^' vom 38. Febmar 1834—
jeder der beiden Kirchen die voUkonunene Freiheit belässt,

ihrem Bekenntniss, sowie den Formen ihres Gottesdienstes und
ihrer Verwaltung getreu zu bleiben. Insbesondere sind auch

unsere Verfassung und unsere Gerechtsame nach wie vor der

Annahme der A;^ende anerkannt und m voller Kraft geblieben.

Durch Ausscheiden aus der so segensreichen Tnion würde die

beklagenswerthe Isolirung der (ienieinde nur vennehrt und

unheilbar gemacht. Der Kechtsstand unserer Genieinden in

den preussischen Landen gründet sich auf die Confessiu Gallica

und die Discipline des egüses r^form^es de France. Sie wur-

den anerkannt durch das Patent vom 4. Mai 1694 und durch

das Rescript vom 9. December 1717.^^' Auf beide Symbole

wurden sämmtliche Coloniepredigcr bis auf diesen Tag ver-

*) Kr sagt, er stiimne nicht mit den jetztigen confessionell Orthodoxen

— etwa mit den frOheren? Jedenfalls waren die strenger.
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eidigt, wie denn ohne solche Nonn keine (Gemeinde je hätte

existiren können und wollen (cf. Disciplinc §. 9 inid 47).

Loslösung von dem Bekenntniss wäre Austritt aus der Refor-

mirtsn Kirclie. in der Agende brauchen wir bei den Amts-

handlungen die alt-reformirten Formulare des Anhanges. Der
Rückblick auf die Vergangenheit und die daraus gezogenen

Schlussfolgerungen Foumiers filr die Gegenwart waren ganz

correct.

Weniger seine Zuknnftspläne. — ^Ki^^ene hugenottische

S3nioden zu bilden, sei el)cns() zwecklos Cf) wie uiiauslnhrl>ar {:):

wir seien dazu nicht zahlreich und unsere Interessen, als ge-

sonderte, nicht wichtig «^enu^f . auch wiinlo ims dies nur noch

mehr isohren Q), Mit den Deutsch - Kelorniirten (lenieinden

uns zu besonderen Synoden vereinen, das würde gar unserer

Verfassung den Todesstoss geben (?): denn diese haben ja

eine ganz andere Verfassung, wissen von iniseren Privilegien

nichts und waren in dem Verbände doch jedenfalls in der

Majorität gegen uns. Das Beste wäre, den geistlichen Minister

zu bitten, die Geistlichen der drei zerstreuten Colonie-Gemein-

den zu stehenden Mitgliedern der Provinzialsynode zu machen,

so dass die drei unter sich einen Deputirten in die Landes-

synode zu wählen hatten.** Eine Bevorzugung, welche bei

den iil<ri«jen (ieistlichen der drei Provinzen sicher böses Blut

gemacht hätte.

l-jni^e Wochen darauf fand die Conferenz der drei re-

formirten Magdeburger Presbyterien statt. \'on unserer

Genieinde war nur der Prediger erschienen. 1-s wurden die

Beitrittserklärungen zum reformirteo Synodalverband seitens

der Gemeinden Aschersletieii, Burg, Calbe a. S., Halberstadt

und Stendal« ebenso die Ablehnungen von Halle, Wettin und

Trflstedt verlesen, letztere weil sie seit 30—40 Jahren nicht

mehr reformirt sei, auch kein Presbyterium mehr habe. Die

consentirenden 8 Gemeinden reichten ihr Gesuch beim König-

lichen Consistorium ein (28. März 1846).

Iis wurde aijschläglich bescliieden. Die l'reslj\ terien beab-

sichtigten nun eine Inunodial-Kingabe an den Kf iui«^. Aul der

schielen Ebene"* war man schon so weil heruntergerutscht, dass

21*
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man sich nicht entblödete, Seine Majestät zu bitten, tlas

apostolische (iiauhenshekoniitniss abzuschaffen: ein Ik'kennlniss,

welches, mehr w ie alle anderen, ganz allmäli^i aus dem Hoden

der Kirche aul*ie\vachsen, und s()i)ald es aus«gestaltet war, die

gemeinsame lirundlage aller christlichen Kirchen an jedem Ort

und zu jeder Zeit geworden ist. Prediger Liomiet antwortete

darauf: .^\Ve«^dassung des Wesentlichen aus dem christlichen

„Gottesdienst darf kein König anordnen. £r ist bloss Schutz-

„herr, nicht Herr des Glaubens. Glaubenssachen kann er nicht

„gebieten. Jeder Geisdiche soll und muss nach seiner Stellung

„zum Apostel-Symbol gefragt werden Das allgemeine Sym-

„bol der gesammten Christenheit darf nicht von einer einzelnen

„Landeskirche ab^^eschafft werden. Die Kirche, welche die

„Hasis erschüttert, auf welcher die «,Mnze Christenheit steht,

„würde von der ganzen Christenheit angeklagt werden. Der

„König ist nicht die Kirche. Die Kirche ist die Christenheit.

..Auch haben wir als Keformirte, insbesondere als französisch

„Relormirte , nicht über Zwingherrschaft zu klagen. Durch

„das Geschenk der Agende ist uns nichts genommen. Es ist

„ein falsches Princij), dass der Prediger aus dem Gemeinde-

„bewusstsein heraus lehren und fungiren solL Auch stehen

„unsere Presbyterien ganz anders, als ein lutherisches Kirchen-

„koUegium. In letzterem ist der Prediger das eine, das Colle-

„gium das andere Element; im Presbyterium sind Prediger und

„Anciens integrirende Theile eines unzertrennlichen Ganzen.

„Der Prediger ist nicht ohne Anciens, die Anciens nicht ohne

„Prediger denkbar." So Pastor Lionnet! Und er hat hier ^anz

recht. Er konnte hinzufügen, dass in jeder Kirche das aus

l'Vankreich mitgebraclite l^.xemplar der Confession de foi und

der Disci[)Iine die Unterschriften nicht nur der Prediger, son-

dern sämmtlicher Anciens trägt und dass nach der Discipline

•) Fi aprt man nach nichts weiter , «lanii kann der keformirte Preili^er

1 .ulher.mei . Katholik. (Jii.iker. Irvingi.st uinl wa-N nicht alles sein. Ks erfor-

dert aber tia.s Lebcnsititerfs-e der F.in/elkii tlie die Kia<;eh /.ii jiräcivii en.

Ohne Yereidinung des Geiätlicheii aul die Soiulcrbekenulnisse der Sonderkirche

b«t diew keine Bürgschaft, dass ne nicht Ober Nacht etwas ganz anderes

geworden ist.

Digitized by Google



— 325 —

auch jeder Ancien für eidbrüchig galt, der nicht „gemäss den

Bekenntnissschriften" sein Kirchenanit verwaltet. „Wenn also,

fährt Lionnet richtig fort , von einem lutherischen Kirchen-

Collegium — St. Katharinen — eine Auffordennig an vSie

kommt, so kann sie bloss an Sie als Privatpersonen, aber nicht

als Presbyter gekommen sein. Das Kirchen - Collegium (von

St Katharinen) hat Ihre Stellung verkannt. Oder will man Sie

bloss als Masse verwenden ? In geistlichen Dingen gelten Gründe,

nicht Massen-Petitionen, die so leicht zu gewinnen sind. Wollen

Sie bloss als Nummern, als Statisten fungiren, dürfen Sie es

nicht als Presbyter thun. Mein Rath ist desshalb, bleiben Sic

ganz unbetheiligt^ ....
Am 20. October 1847 wurde dem Presbyterium die Frage

vorgelegt, ob unsere (jeineinde ^jjanz und gar zur projektirten

hiesigen reformirten Synode geheuren wolle, oder ob man es

für naturlicher mid zuträglicher halte, in einen engeren syno-

dalen Verband zu den brandenburgischen französischen

Gemeinden zu treten? Es ist dies die wichtigste Frage, die je

in der zweihundertjährigen Geschichte der Gemeinde an das

Presbyterium gestellt worden ist. So zerfahren aber waren'

damals die inneren Zustände der Gemeinde, dass in dieser

epochemachenden Angelegenheit nicht einmal eine Sitzung zu

Stande kam. Das Protokoll schweigt sich aus.

Hochinteressant war die Verhandlung der Vertreter der

hiesigen drei reformirten Gemeinden mit den Vertretern der

reformirten Gemeinden von Aschersleben, Calbe und Halber^

Stadt am 10. November 1847 in der Amtswohnung des Pre-

digers Dr. Berger. Unsere (lemeinde Hess sich vertreten durch

den Predi^'er Lionnet, Hofrath (Juiraud und Dr. Detroit. Letz-

terer ignorirte, dass die reformirte Kirche mit weit grösserer

Strenge je und je die reine Lehre festgehalten hat als die

lutherische, und dass die Synoden von jedem Prediger und

Presbyter das unverrückte Festhalten an den Bekenntnissen

forderten: denn er, der Vertreter des Frei-Gemeinde-Princips,

stellte als Gesichtspunkt auf, dass wir specifisch Reformirte

bleiben wollen. Noch weniger ahnten die freisinnigen Schwärmer

für Synoden, dass schon die aus nicht halb so strengen Wahlen
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hervorgehenden landeskirchlichen Synoden, ähnlich wie die

alt-reformirten , der beste Schutz der Bekenntnisse und des

Ahhergebrachten sein werden, gegen die nivellirenden Gelöste

der freien Gemeinden, des Aufklärichls und des mit der ge-

sunden Vernunft hankrotten Rationalismus. Aber trotz der

entsetzlichsten Unkenntniss der reforniirten (jeschichte, welche

diese Zusaininenkuiift zu 1 a^'e fi ii derte, wurde sie doch getragen

von dem einen richtigen (ledanken, dass, seitdem das Reformirte

Interesse durch die falsch verstandene Union zu Grabe geläutet

sei, die reformirten Kirchen im synodalen landeskirchlichen

Verbände einer Vertretung entbehrten und dass die Wahrung
unserer reformirten Güter; zu der wir amtlich verpflichtet seien,

eine Einigung sämmtlicher reformirten Presbyterieti in synodalen

Verbänden erheische. Sei doch nach der reformirten Auffassung

weder das Einzelpresbyterium noch auch ein weltliches Ministe-

rium, sondern die Synode das berechtigte Organ füir Lehre,

Kultus und X'erfassung. Die Ansicht, dass, nacii Wegfall des

alten reformirten Kircheudirektorii , die Preshyterien aut(;nom

seien und das Recht hätten zu hestininien , wie der l'rcdii^^er

lehren solle, fand keinen Vertheidiger. Die IVesbyterien hattrn

nur das zu Recht Bestehende zu wahren. Annahaie der Agende

sei noch nicht Beitritt zur Union, Heitritt zur Union noch nicht

Aufgeben des reformirten Glaubens, Kultus und Verfassung.

Unsere angestammten Rechte sind uns voni König verbürgt,

desshalb sei es keine Opposition gegen die königlichen Behör-

den, um die versprochenen Schutzorgane fiir jene Rechte —
die Synoden — ebenso bescheiden wie entschieden zuerst dem
Minister und im Weigerungsfalle Seine Majestät selber zu bitten.

An dem friedlichen, glauhensschwcsterlichen Verhalten zur

lutherischen Kirche und der freiwilligen, innerlich geistlichen

Union, für welche die reformirte Kirche stets eingetreten sei,

solle auch jetzt nichts geändert werden. Aher eine Verschmel-

zung mit der lutherischen und Beseitigung der reformirten

Kirche dürften wir weder wünschen noch zulassen und erhöben

dagegen Protest.

Als es in Folge der Uhlich-Dctroit-Dulon sehen Wirren'**

im Frühjahr 1848 zur Bildung einer sog. freien Gemeinde kam
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— dem schroffsten Ge^'ensatz zur F^lise lil)rc der HujLjenotten

oder der Free church der Schotten — traten aus unserer (ie-

meinde dahin ül)er zwei ( ienicin(lel)canitc. der Todten^räber \nid

Kirchendiener I riedrich J^oursct. dem die franz()sische Kirche

zahlreiche Wohlthaten erwiesen hatte, und der Arzt der (ie-

meinde und Presbyter Dr. medic. Eduard Detroit. Ja es

wurde dem Prediger Lionnet von einigen Presbytern die Zu-

muthung gestellt» ob er sich nicht willig zeigen würde, das

apostolische Glaubensbekenntniss aus dem Gottesdienste fort-

zulassen? Statt nun rundweg zu antworten mit einem „Nie-

mals! Ich will nicht, ich kann nicht, ich darf nicht 1" Hess

er sich in eine dogmengeschichtliche Discussion mit den Pres-

bytern ein, die nach der Discipline, welche unsere Rechtsbasis

bildet, in (ilaubenssachen nicht mitzureden haben.*) Unter

seinen LT) Sätzen ist der eine vollauf ^^enii^^end : ..Soll ich

der allezeit dienstfertige Knecht der (immer wechselnden)

.Subjectivitalen , des sog. (iemeindebewusslscms werden? Nie

und nimmer. Ich bin Diener Christi"'. Laien, welche die

Kirchengeschichte nicht kennen, ihrem Prediger nicht glauben,

und ihre sog. kirchengeschichtlichen Kenntnisse dem Conver-

sations-Lexikon und der Magdeburger Zeitung'^'*) entnehmen,

belehrten den Prediger über den heOigen Zeitgeist Gottes;

über den Starrsinn, der allein den Prediger hindere —
den Boden, auf dem alle Christen stehen, der franzAsisch-

reformirten Kirche unter den Füssen wegzuziehen; über das,

•) LioniR't's Ausltgnngen , oder, wenn man so will. Vcrbessenings-Vor-

schläge — statt „Niedergefahren zur IIAlle*. ,eia ErlAser Aller so hier als

Jenseits" ; statt «Auferstehung des Fleisches*. «Auferstehung in verklärter

Hfllle* — nebeln und schwebein und taumeln. Das ist keine Spebe f&r

alles Volk.

••) Nachdem süninitliche alten Concilien, ».Inmitlichc 1nthcris( hcii und

s.'ininitiiche relbnnirten Symbole das Ap<>s(oli< iim als die (inindlagc der Kirche

prnklamiron, leistet noch am Sonntag, den '2'.\. Septemher \HHH. <\iv ^int^Av-

hurger /citiing No. -4SK nnlvr (l< r rdni scln ift „Keligi«"-»»' Ii n nihrungfri" die

I'hravf: „Kist <iif alUMninn-tr I)iit:niatik redet uns vor. ilie S.itze des

Apostoliciim bildeten die tiruiidla<:o der christlidien Kirche". — Man rechnet

eben fest darauf, davs die Magdeburger Zeitungsleser die Ubci SynAollel

nie SU Gesidit bekommen.
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was dem Heim Prediger sein persönliches Gewissen erlaube

oder nicht erlaube? Auf die drei Bogenseiten des Predigers

erwiderten die Presbyter mit 33» einer von ihnen allein mit

25 Bogenseiten. Darin wurde die so *^ait <?emeinte Union

mach (iiicrickc) eine Revolution von ohen, ein absolutistisch

hierarchischer Despotismus, das Kirchenre^inient eine uner-

triigliche Tyraiuiei , das Bekenwtniss der Landeskirche —
konnte man von einem solchen reden? — „ein durch Will-

kür geschaffenes und dem Lande» resp. den Geistlichen auf-

^'cdnmgcnes Lehrgebäude" genannt und das apostolische

Glaubensbekcmitniss als „dem grosseren Inhalt nach biblisch

verwerflich" bezeichnet Die modernen Autoritäten hingegen,

auf die man sich beruft» sind die Prediger Senior Krause in

Breslau» Franz in Ingelheim, Detroit in Königsberg, Balzer in

Nordhausen und Uhlich in Magdeburg. I^e sog. Ketzer-

lehren» die Arianischen» Pelagianischen u. a.» seien die biblisch

allein richti^^cn. Nur eine kirchlich errej^te Zeit, wie die von

1848. sei l)efähi)^'t und herulen, neue Feststellun^'en zu machen.

Diildsamkeit sei die erste Redin^\m)j; des Christenthinns. Diese

Iiauj)tlehre aber gerade fehle im A[)()stolicum. Die imirte

Landeskirche ginge uns nichts an, da wir nicht in der Union

ständen. Daher kr>nnten wir von unserem Prediger fordern,

dass er auf reformirtem Standpunkt stehe.

Auf reformirtem Standpunkt! Was das ist, wussten ja

die Herren selber nicht. Sie müssen kein einziges reformirtes

Symbol zu Gesicht bekommen haben. Sonst mussten sie wissen,

dass die reformirten Bekenntnisse sich nicht nur insgesammt

auf das Apostollcum gründen» sondern sogar auf die weit

orthodoxeren, auf das Nicaenum*) und das Athanasium. Statt

auf Krause's. IVantz* imd Halzer's l'arteischrillen blindlin<;s

zu sch\vr)ren, hatten die Herren Presbyter lieber lesen sollen

Zwingli's ( ilaubensgrund didei ratio i, das Haseler Hekenntniss,

das erste helvetische, dasOenfer, das französische — Art. V.

:

nous avouons les trois Symboles» ä S9avoir des Apotres, de

*) Auf das dch unsere .Oppodtion" berief! ! ! Nun, wenn die oder das

Athan«si«num albonnUigHch vorgelesen wflrde, welcher Slimn dann erst in der

.aufgeklarten* Christenheit!
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Nice et d*Athanase, pource qu*ils sont conformes ä la parole

de Dieu — , das schottische, das be1j»ische — die Gnindlaj^e

der Wallonen : Kccipinuis ita(|uc libenter hic Iria illa Synihola,

ncinpc Apostoloruni, Xicenuni et Athanasii — den licidcl-

hcr^^^er Katechisnuis, die Cinin(lla«ie aller reforniirten (lenieinclen

J^cutschlands, — Fra^^e 22: Was ist aber einem Christen

noth zu glauben? Alles was uns im Kvangeliu verheissen

wird, welches uns die Artikel unseres allgemeinen un-

<;czweifelten christlichen Glaubens in einer Summa lehren.

Frage 23: Wie lauten dieselben: Ich glaube in Gott den

Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden

u. d. a. — das zweite Schweizer Bekenntniss — die Grund-

lage der hiesigen deutsch-reformirten Kirche: Recipinius Sym-

bolum Aj)c)stoloruni
,

(juod veram nobis fidem tradit — und

ebenso alle anderen reforniirten Bekenntnissschriften. Gewiss

war es rctorniirte Lehre, Lehre insbesondere Calvin's, dass

die Höllenfahrt Jesu eine j^eistigc sei, geschehen im Augen-

blick als Jesus sprach: ,,mcin Gott, mein (iott! warum hast

' Du mich verlassen?" Aber aus welchem Grimde war nach

reforniirter Lehre diese Höllenfahrt Jesu nothwendig? „Als

stellvertretende unemiessliche yual des ewigen Gottessohnes

an unserer Statt und Stelle, wegen der unermesslichen Schuld,

welche wir insgesammt und jeder einzelne von uns auf sich

geladen, durch die Erbsünde und unsere besonderen persön-

lichen Sünden, kraft deren wir alle stehen unter Gottes Zorn,

uns insgesammt die HOUe verdieot haben.*' So die Symbole.

Die Opponenten wollten sich In Sachen der Höllenfahrt auf

den reformirten Standjjunkt stellen imd forderten das auch

von ihrem Prediger, der leider! lutherisch lehre. Kamiten

sie nun aber die lutherische Lehre besser? Wussten sie, dass

sie drei Theile hat. l ) Jesus gin^( aus Liebe zu uns bis in

die Hölle hinunter und verkündigte dem Teufel seinen Sieg*)

*) Auch im UeberdnsÜmmungS'Symbol swischen Lutherraern uDd Refor-

mbten heisst es 16,31 (Colloquium Lipsiacum) $.9: So lassen beiderseits

Thcologi die Höllenfahrt des Herrn einen schweren und wichtigen Glaubens-

artikel bleiben und [jekennen, dass der gnnze Christus, Gott und Mensch . zur

H'^llen gefahren, den Teufel (Iberwunden. der HAtlen ("n-walt zerstöret und dem

Teufel alle sekie Macht genommen habe» Yergl. Nitzsch Urkundenbuch S. 105.
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2) Er predigte dort den Geistern im Gefängniss, die nach

dem Erlöser sich sehnten, aber von ihm nichts hatten hören

können. 3) Er bereitete dort noch für diejenigen eine Mög-

lichkeit der Kriösiin^', die bei Lebzeiten ohne ei«^ne Schuld

niemals von Icsu haben hören kcMinen. Hekanntlich ist von

allen Leliren des Apostoliciini die Lehre von der llcMlenfahrt

Jesu nach lutherischer Fassung' die weithcr/.ii^ste, Ireisinni^'stc,

toleranteste Lehre, welche neunhundert Millionen Heiden einen

Weg zur Seligkeit zei^^t. Aber die Herren von der „Opposition'*

verwerfen diese „Fabel", weil — die rcformirte Lehre weit frei-

sinniger seil — Die Herren von der Opposition nennen die

Höllenfahrt einen nichtssagenden mOssigen Zusatz, während

Calvin sagt: Dieser »»unscheinbare Lehrsatz" in einem Sym-

bol, das an Kürze, Bündigkeit und Knappheit alle Symbole

der Welt Obertriffl, ist „keineswegs überflOssig, sondern ent-

hält die höchsten Geheimnisse der höchsten Dinjje".**' Gefiel

den rationalistischen Herren die ..reforniirte" Lehre etwa

darum sf), weil sie so tief mystisch ist? Die freisinni^^en Herrn

IVcsbytcr ziehen dem „von uns <^'anz mibekannten Menschen

verlassten'' apostolischen Syml)oluni die von einer die (ie-

sainnitheit der christlichen Kirche rej)räsentircnden christlichen

Versammlung oder Synode, verfassten Symbole, wie das Nicae-

num und die folgenden byzantinischen (III) weit vor — weil

die Herren keine Ahnung haben, wie unendlich schärfer,

härter, scholastischer und aburtheilender (quicunque salvus

esse vult) diese späteren altkirchlichen Symbole verfahren;

während das Apostolicum dasteht als ein durch fünf Jahr-

hunderte durch die Besten herausgestaltetes Gottesbild- von der

Hand der apostolisch denkenden Christenheit, wie ein schlichtes

Voiksepos, das die tlrosslhaten und (inadenvve^e des allmäch-

ti<,'en (n)ttes an seinen Ijiosten i)reist und in seiner hinnn-

lischen Einfalt das Xationalei^enthum aller Hibel-Kirchen ge-

worden ist. Auch unsere Konfession de foi, deren Verfasser

Niemand kenne,*) beruhte den streng rcfonnirten Herren

Presbytern, gerade wie der Heidelberger Katechismus,^*) auf

*) Ks ist Aiitoiiie «It- la Koche Chatulieu, Calvins Freund, S. Niemeyer,

Coli. Confession. ref. p. XLIX.
**) DieVerfioKT sind Zadurias Ursinus und Caspar OleviamH.
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einem unnatürlichen , aiifj;edrun»(enen , widerchristlichen Zu-

stand: „Wir wollen uns nicht iän^^cr die IVoductc einzelner

iMenschen anhcfohien lassen. Das scheint der Herr IVedij^er

ganz zu übersehen. Sieben Achtel der heuti;^en e\ ani^elischen

„„Christenheit"" erkennen das Apostoiicum nicht mehr an.

Die Kirche wird leer bleiben, wie sie es bisher war, weil die

Uebereinstiinmung des Herrn Predigers mit der Gemeinde

fehlt**. «Das neue Testament in der Hand haltend» ver-

werfe ich, sagt Dr. med. Detroit, das Apostolische Symbolum,

das seit fun&ehn Jahrhunderten für den Gehalt des Christen-

thums ausgegeben worden ist.** »Das Zeitbewusstsein, die

höchste Blüthe der Menschheit,*) den höchsten Stand-

punkt des Geistes verachten, ist die Sünde wider den heiligen

(ieist, die kcnio \'er;4el>un'^ finden soll." „Wäre es richtig,

dass der Herr Prediger die objektive Wahrheit schon hätte,

so könnte ja die Christenheit diese dann vom Herrn Prediger

nehmen imd liolen." .Jch bin i auch ) Diener Christi und des

Evangeliums, nicht aber Diener von Kirchenobern", sondern

„frei von den l'esseln der Fürsten- \md Priester-Herrschaft**.

„Wir Presbyter kennen unsere I'flicht und es bedarf nicht,

dass der Herr Prediger sie uns lehre**. «Mich würden tausend

Geistliche nicht zu irgend einem Gedanken verlocken, den ich

nicht billigte." «So weit meine Kenntniss reicht, steht Nie-

mand, auch nicht einer in der französisch-reformirten Kirche

auf dem Standpunkt des s(^g. positiven Glaubensgrundes, den

der Prediger als sog. objektive Wahrheit inne zu haben sich

rühmt." Dem Herrn Prediger Lionnet und der orthodox-

fanatischen Camarilla ge^^'cmiber wird der Herr Prediger Dulon' *•

von der deutsch-retormirten Cemeinde in Schutz ^cnomnuMi

als ein durch ganz Deutschland und darüber lunaus ruhm-

bedeckter, ausgezeichneter wissenschaftlicher Theologe und

wahrhaft evangelischer Christ voll Treue, (ilaubensmuth und

mannhafter Standhaftigkeit. Sollte Herr Prediger Lioimet

fortfahren in seinen Predigten Amtsbrüder wie Uhlich, Dulon,

*) Bei der grossen franz^isischen Revolution dekretirte die „BIQthe der

Menschheit": Abschaffung Gottes, Vergötterung einer Hure. Da Stauden die

Heiden vor Christo hAber, als der hAchste Standpunkt des — Zeitbewusstieiiis!
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Balzer, Rupp, Detroit in Königsberg 2u schmähen, so werde

er, des letzteren Bruder, die ihm zustehenden gesetzlichen

Wc^e einschla^'cn. Denn nicht die Treue zum Apostolicum,

sondern die Treue zu Christo, die Festigkeit und Kestandig-

kcit in christlicher (iesinnuny, Lel)en und Wandel mache den

Christen. Der (ilauhe an Menschensatzun^en k()nne nicht

durcli (jel)et erlangt werden.'* Die '23 enggeschriebene Bogen

lange Auseinandersetzinig Dr. Detroits schliesst mit einem

Loblied auf die religiöse Aulregung: „Wo keine Aufregung

ist, da ist Schlamm und Sumpf und Pfütze. Es giebt nichts

Aufregenderes ate das Christenthum selbst Niemals ist die Welt

in eine grössere Aufregung gekommen, als durch Christus und

seine Apostel. Und nachdem hat Niemand eine grössere Auf-

regung hervorgerufen, als Luther und die übrigen Reformatoren.

Der ,
Segen der heutigen Zeit liegt in der Aufregung, die alle

Geister durchzuckt, in der heiligen Aufregung zum Guten. In

den ersten christlichen Jahrhunderten blieben die Dorfbewohner

Heiden (pagani), weil sie sich nicht \ on Christo aufregen lassen,

sondern auf K^'th ihrer Priester beim Alten bleiben wollten.

Ebenso in der Reformationszeit (.- !). Hätten da die Fürsten und

die Priester nicht das Volk in Angst gejagt, so hätten wir heute

keine katholische Kirche mehr. Heute gilt es Trennung der

Kirche vom Staat, Einigkeit, Bruderliebe, Anerkennung der

Menschenwürde. Das ist es, was unsere Zeit zur Epoche macht.

Möchte nur die Constistorialraths-Partei, mit ihrer Verfolgungs-

sucht und ihrer künstlichen Erregung zur Besoigniss, das un-

gebildete Volk nicht „verlocken'' beim alten Glauben zu bleiben.

Das Alte ist vergangen: siehe es ist Alles neu geworden!"

Auch Presbyter Di hm verwarf die Glaubensbekenntnisse, weil

sie „nie die meinigen gewesen sind noch werden,** Wie Kauf-

mann A. Humbert und Kaufmann F. W. Dihm, so schliessen

sich nun auch Haumeister Henryl'Hermet, Kaufmann C. A. Macjuet

— „ich glaube dass wir jede beliebige Aenderung bei Aus-

übung unseres Gottesdienstes vornehmen dürfen" — Kaufmann

J. W. L'Hermet, der sich „das zur Opposition gehörige Mit-

glied" nennt, dessen Aeusserung wohl Anlass des Streites ge-

worden sei, Fabrikant D. Labordc bei Nur Hofrath Guiraud
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und Kanzlei -Dircctor Rath de Roge wollen wenigstens vor-

läufig, so lang (ieselz und Recht dem Herrn Prediger zur Seite

stehen, ihn im Gebrauch des Apostolicum schützen, da ja in

Preussen jeder nach seiner Fayon selig werden könne. Es

musste schon als ein Zeichen der Toleranz gelten, dass man

dem Prediger erlaubte, seinem Eide und seiner Ueberzeugung

gemSss zu lehren. Auch stimmte ja die Majorität im Pres-

byterium nicht für diese Toleranz, sondern för Durchführung

der Weglassung des Apostolicums, fiir die praktiache Tyrannei

der sog. freien Geister. Diese Erklärung, des Predigers Glaubens-

überzeugung und Eidestreue sei die Sfinde wider den heiligen

Geist, machte den Prediger felsenfest im apostolischen Glauben.

Von allen Seiten gepeitscht, bespieen und gedrängt, erklärte

Lionnet: Sollte es wirklich der Wunsch der gesaininlen

(lemeinde sein, das apostolische Cilaubensbekennluiss, welches

ich für entschieden evangelisch halte, als veraltet ausser Kraft

zu setzen, so würde ich sofort weichen und mein Amt an

dieser Kirche niederlegen." . . .

Wäre dieses unheilvolle, ja gewissenlose Drängen weiter

gegangen und der zweischneidige Entschhiss des Predigers durch-

geftkhrt worden, das hauptlose Presbyterium hätte sich einen

Prediger des „modernen Bewusstseins" gewählt, die Gemeinde als

^freie Qmeinde*' constituirt und da Kirche, Pfarrre, Küsterei,

Hospital, Armen- und Waisengelder stiftungsmassig der nach der

Confession de foi \md der Discipline verfassten französisch-refor-

iiiirlen Gemeinde von Magdeburg gehtiren — so würde mit

deren Fortfall das herrenlos gewordene Kigenthum dem Fiskus

anheimgefallen sein. Die fran/.risisch-reformirte Gemeinde wäre

von der Bildfläche verschwunden. . . .

Nun verbreitete das Jahr der Gährung 1848 in Magdeburg

und auch in der hiesigen Colonie das Berliner Gerücht, der

König stände im Begriff, sämmtliche Consistorien aufzulösen,

weil die Consistorialverfassung eine ungerechte, unpassende und

unkirchliche sei. Auch das „Oberconsistorium** nannte man ein

todtgeborenes Kind. Nur das war daran . richtig, dass, da der

König bei Einrichtung des Consistoire sup^rieur die Contestations

sur la religion et les maticres de foi demselben nicht mit über-
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tnit(, sondern sich selber reservirte, a\ich die Rechtsnachfolger

des Consistoire supdrienr, die Provinzial- Consistorien in

Glaubenssachen der Colonie keine Entscheidung haben.

Urkomisch wirkt hinL^e<4CTi lieiite die damali^^e l^eliaiiptuii^',

unsere Vortahren hätten in (llaul)enssarhen sich nur desswet^en

der Entscheidun<( der brandenburgisch -preussischen Fürsten

unterworfen, weil die Hohenzollern — Friedrich Wilhehn der

grosse Kurfürst, Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. — der frei-

sinnigsten Auffassung des Christenthums huldigten. Jedermann

weiss, wie orthodox reformirt, ja wie streng kirchlich diese

HohenzoUem dachten. Und welcher unsererhugenottischen Vor-

fahren wollte jemals „freisinnig" sein?— Auch war es dem Pres-

byterium nicht sni verdenken, dass es sich immerzu wieder er-

innerte an das bei Auflösung des Consistoire siij)erieur 30. Oc-

tober 1809 ^'ej^'ebcne königliche, al)er in der Provinz Sachsen nie

gehakene \'er?|)reclien. Danach sollte ein ^bt^lie(l der unserer

Colonie vorgesetzten Behörde allezeit ein (iiied der tranzn-

sischen Gemeinde sein. DiesVersprechen Ireilich verstiess gegen

die im französischen Uekcnntniss und in derDiscipline geforderte

Gleichheit aller Pastoreh. In praxi hatte es überdies die Folge,

dass meist »der FVanzose" im Collegium Überstimmt, geneckt

und verhöhnt wurde, bis er dank der Anziehungskraft der

Union selber ein »guter Deutscher** und »Lutheraner** geworden

war; wie denn die tonangebenden Mitglieder der königlichen

Consistorien oft der »streng alt-lutherischen Lehre** huldigten. Ja

merkwürdigerweise sind die aus der Colonie hervorgei^angenen

Präsidenten colonistischer ( )berbehc)r(ien, die Dhona, Dorville,

Jarriges, oder auch die Jandun, Jordan, Lombard, die

willigsten Heseitiger der Colonie-Privile^ien geworden, sei es,

dass sie bei ihren niinisterialen Kollegen den Verdacht nicht

aufkommen lassen wollten, als wären sie l'artei : sei es. dass es

auch hierin ihre Ueberzeugimg war. das Wohl des Kinzelnen

muss dem Gemeinwohl weichen. Wie vielmehr als die Jarriges

und die Dorville haben die Joachim Emst v. Gniinbkow und

Ezechiel v. Spanhelm der Colonie geleistet! Letzteren besingt

1693 Pastor Pierre Vieu: Grand philosophe, grand auteur,

grand antiquaire, grand docteur, grand th^ologien, grand critique,
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grand courtisan, «^rand poIiti(jiie, fort dclair^ dans rccriture etc.

(Le boiihcur des refu^'ies, p. 47 sv.) Erstcrer ist all^^eniein

anerkannt als ein j^rossarti^er Charakter, der alle grossen Unter-

nehmungen liebte und die französische Colonisation mit hohem

Geist und treuem Herzen durchzuführen versucht hat. Endlich

liegt es auch in der Billigkeit, dass, sobald der hiesige franzö-

sische Prediger (als Vertreter jetzt von 286 Seelen! —) ge-

borenes Mitglied des Königl. Consistorii wflre, der Staat sich

das Recht der Besetzung unserer Pfarre vorbehalten und damit

die Wahlfreiheit der Gemeinde fallen würde. Cui bono?

Auch fiir die drei hiesigen reformirten Gemeinden, „die

Hüter der Freisinni^keit'* war 1848 ein wildes Jahr."* So hart

wussten sie dem Königlichen ('< )nsist()rium der Provinz zuzusetzen,

dass dieses schliesslich seli)cr zweifelhaft wurde, ob es den Refor-

mirten tiemeinden noch etwas zu satten habe, und den Minister

förmlich ersuchte, es von der Oberaufsicht der hiesiL^en Refor-

mirten Gemeinden zu entbinden. Vom Standpunkt der imirten

Landeskirche war es zweifelsohne Recht, dass der Minister

diesem Entlassungsgesuch nicht willfahrte. Ist es doch rechtlich

keinem Zweifel unterworfen, dass das Provinzial -Consi-

atoriiiman der Stelle der ProvinziaURegiening, der Nachfolgerin

unseres Consistoire supörieur, steht und daher auch in die

Rechte und Pflichten des letzteren einzutreten hat. Das ist

denn aber auch die Grenze seiner Machtbefugniss. Und wie

das Consistoire supörieur das Or»^an war. welches für die He-

fol^ani^ der 1 )iscipline des ^j^lises Reforniees de France zu wachen

hatte, so steht heute auch das ( "onsistoriuiu. soweit es huge-

nottische Behörde ist, unter dem tieselz und unter der Regel

dieser Discipline. Und geradeso der Oberkirchenrath, soweit er

den französischen (/olf)nien zu gebieten hat. Darum denn auch

die Evangelische Kirchen-Gemeinde- und Synodal-Ordnung im

L Abaclmitt §. 48 No. 1 diejenigen franzOsisch-reformirten Ge-

meinden von Befolgung dieses I. Abschnitts ausnimmt, in

welchen eine nach Vorschrift der Disc^line des EgUsea

rifonnte de France gebildetes Consistoire oderPresbyterium

eingerichtet ist. (S. Amtliche Mittheilungen des Königlichen

Consistorium der Provinz Sachsen 1873 No. 14 Beilage S. 99.)
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Jeder Lulll>aii eri^cheiiit mIs eine Narrheit. Die rcforniirte

Kirche ist so aj)()St(jlisch fest t^e^riiiidet wie die hitherische.

Die reforiiiirten (leineiiideii sollten, sich ihrer gesetzlich ver-

brieften N'erlassnn^^ bedienend, als eine wohlgeordnete, mit

reicher Glaubens- und Lebenskraft «(eschnuickte , so manche
Anstalt der Harniherzigkeit in sich bergende Religionsgesell-

schaft, bei dem Verfassun^swcrk der gcsammten evangelischen

Kirche rathend, vorbildend und helfend mitarbeiten. Um
nun wenigstens in den Ostlichen Provinzen des preussischen

Staates die Gemeinden reformirten Bekenntnisses in ihrem

inneren und äusseren Bestand zu schützen, sie gesetzmassig zur

Einheit zu organisiren und als constitiiirte Fraktion den luthe-

rischen Annexions- und Majorisirunj^^si^^eliisten ent^e^J^enzustellen,

schlui( der Hreslauer Hol'])rediger Dr. Gillet vor, per Corre-

s|)ondeiiz zunächst sollte jede Provinz einen Vorort, jeder Vorort

aber eine Centralstelle widilen. \nn , auf (Innid der so laut-

gewordenen Wünsche, Vorschläge und Anträj^^e, die Vorberei-

tuni^en zu einer allgemeinen reformirten Synode der Öst-

lichen Provinzen zu treffen. Ais Centralstelle schlug er das

Consistoire fran9ais in Berlin vor. Zunächst erbot er sich als

Sammelpunkt der Vota für diesen Reformirten Bund (Con-

focderation) 31. Januar 1849.

Prediger Lionnet theilte am 8. Februar 1849 das Gillet sehe

Circular dem Presbyterium unter dem Bemerken mit, der Vor-

schlag treflfe so günzlich mit den laufest ^'ehegten Wünschen der

reformirten Kirchen, auch mit den unsrij^en zusammen, dass

die allseiti;,'ste iCrfassun^' des Vorschlags zu erwarten sei. Krst

den Taij zuvor hatte der deutsch-reforniirte IVedij^er Dr. Herker

ihm (lillet's Anschreiben niit dem Hemerken zuj^eschickt: „Gillet

bringt das rechte Wort zur rechten Zeit. Lassen Sie uns retten,,

was noch zu retten ist, das Hewusstsein unserer Zusammen-
gehörigkeit von den Vätern her." Gehörten doch heute mehr
wie je die reformirten Gemeinden der Provinz, nämlich Aschers-

leben, Burg, Calbe a. d. S., Halberstadt, Halle, Magdeburg,

Stendal, Wettin, Trüstedt zusammen als „Glieder des reformirten

Bundes der Ostlichen Provinzen Preussens.** Am 15. Februar

1849 trat unser französisches Presbyterium „mit Freuden^ in
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den Roformirtcn liund (Confödcration). Noch sclhi^en TafijeS

wurde der Ik^schliiss sowohl dem Dr. Borger hier als auch

dem Dr. (iillct-Hreslau mitgetheih. Letzteren Hrief hatte IVe-

digcT Lionnet mit den Worten geschlossen : „1*^ wolle der Gott

aller Gnade, dem wir in treuem Glauben an seinen eingeborenen

Sohn Jcsum Christum dienen, zum Heile unserer theuren refor-

niirten Kirche und durch sie zum Heile der gcsammten evange-

lischen Christenheit den von Euer Hochehrwilrden angeregten

Gedanken zu gedeihlicher Verwirklichung gelangen lassen.**

Dass bei den Unterzeichnern F. Maquet und J. W. L'hemiet

fehlen, hatte wohl einen nur zul^igen Grund.

Am 1. März d. J. kann Dr. Berger melden» sfimmtlldie

10 reformirte Gemeinden der Provinz Sachsen seien nu't

Freuden in den reformirten Bund getreten. Magdeburg dcutsch-

reforniirt sei zum \'orort gewählt. Leider muss Borger schon

am 14. d. M. hinzufiigen, bei Gillet fehlten noch die I>klri-

rungen von ]*osen und Pommern, während Berlin und Frank-

furt a. d. Oder Schwierigkeiten bereiteten. I^i^er hatte eine

Ciemeindeordnung für die 10 Gemeinden, welche er auch unserem

Presbyterium zur Begutachtung vorlegte, entworfen. Gehörte

er doch gleichzeitig zu der. vom königlichen Consistorii er-

wählten Verfassungscommission. Auch hält er das königliche

Patronatsrecht — einen ganz unhugenottischen Begriff — ent-

schieden fest: es wäre ja nur ein kirchliches Amt , kein der Con*

trolle der politischen NationalVertretung untenvorfenes Staatsamt.

Da tniii aber auch Berlin opponirte, bat Lionnet sich über den

( iiilet'schen Vorschlag dasUrthcil des Consistorialrath Fournier

aus. Unter dem 7. Juli d. J.
erklärt dieser ihn für sehr gut

gemeint, aber unausführbar. Die relormirten (jememden der

östlichen Provinzen Preussens seien schwer aufzufinden, theils

in ihrer lügenthümlichkeit durch die Union verwischt, theils

mit den lutherischen Schwestergemeinden zur gänzlichen Fusion

vereinigt. Daher wären sie zu gemeinsamen Massnahmen schwer

zu bew^n. Dazu mache die Entfernung der Gemeinden von

einander den Verkehr kostspielig. Das Berliner Consistoire

frangais könne und wolle nicht Vorort sein, weil zu schwcrßlllig

organiart. Auch fehle den reformirten Personal - Gemeinden

22
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vielfach die feste confcssionelle riruncUage. Gefahr sei von

Seiten der Rc^^ieriinj^ nicht \orlianden. Sollten wir, wie die

Alt -Lutheraner, uns nnithwillii^ und zur Unzeit der Landes-

kirche tcindlicli ^^e^^^cnül »erstellen ? Im Fall einer wirklichen

Gefahr werden sich schon die Gleichgesinnten 2u Schutz- und

Trutz - Hündniss zusammenschliessen.

Und in der That, als durch den Tod des Wettiner Pre-

diger Gillet die dortige reformirtc Gemeinde in Folge ungünstiger

Verhaltnisse einzugehen drohte, treten mit den reformirten Pre-

digern von Halle diejenigen von Magdeburg zusammen» ver-

theilen unter sich die Predigten und Kasualien von Wettin, be-

anspruchen keine Art Entschädigung und die Presbyterien aller

gedachten reformirten Gemeinden tragen die Reisekosten (21. No-

veniher 1849): ein ,,sch()ner Beweis, dass inisere Glauhens-

Hrüder nur eines Anlasses bedurften, um kundzugeben, was

in ihnen lebte und was ihrer brüderlich-christlichen Gesinnung

ßcdurtniss ist."'*«

Line nicht bloss formale Schwierii^^keit trat an unser Pres-

byterium heran, als der Evangelische Oberkirchenrath am
IM. Januar 1854 für den 12.— 23. Juni d. J. eine General-

Visitation auch der drei reformirten Gemeinden unserer Stadt

anordnete. Man vergass dabei, dass unsere Gemeinde durch

ihre Magna Charta von 1685 und eine lange Reihe von Kabinets-

Befehlen auf die Disci[dine des ^liscs Röformtes de France

gegründet ist und dass Chap.I.§. 18 dieser Discipline solche ober-

hirtliche Kirchenvisitation als unnütz und schädlich ver-

bietet**': als unnütz, denn man w isse ohne dies, w ie es in jeder

Kirche steht; als schädlich: <leiui dadurch würde ein neues

l'abstthum in die Kirche ein^^eführt, in der doch alle (ieistlichen

einander durchaus «^deich seien (§. lö inid 17). Man vergass

auch, (hiss unsere uralte, schon aus Frankreich stammende,

von den brandenburgisch -preussischen Hehr>rden wiederholt

anerkamite Observanz eine andere kirchliche Controlle unserer

kirchlichen Anstalten und Kassen, als durch die Gemeinde,

ausdrüdclich verbietet In richtiger Erkenntniss dieses Rechts-

bodens erklärte unser Presbytcrium am 8. März d. J. dem
KOnigl. Consistorio allhicr, dass „wir uns dieser Anordnung
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nicht ohne weiteres fü^en zu müssen glauben". Man hütte

auch saj^en küiiiieii, dass „wir uns nicht crinächtiLjt hallen,

diesen unserer Vcrfassun«^ w idersprechenden Anonhiuniren nacli-

zukonimen," Zu<^Ieicli fniLile man l)eini IkMÜner t'ranz(>sistheu

( "onsistoire. beim Berliner franzosischen Waisenhause, sowie

bei den hiesigen wallonischen und deulschrclbrmirten IVes-

bvtericn an. Die Antwort des Berliner Consistoire vom 27. März

d. J. untz. Lorenz. Mod. und Ed. Hunibcrt, Secretaire, i*iber-

sieht diesen Rechlsboden ganz, mischt einen Begriff ein, der,

Gott sei Dank, den hugenottischen Kirchen vAllig fremd ist,

den des Patronats, und argumentirt, wie schon öfter die Pasteurs

de Berlin blanchis sous le hamois, in Berlin, resp. der Provinz

Brandenburg seien dergleichen Visitationen noch oie da gewesen,

für die anderen Provinzen jedoch sehe man nicht ab. wie

man sich dem entziehen könnte? Selbstredend sei (he \ er-

waltiin^ der Kirciien- mid Armenfonfls den \'isitati ircn inclit

zu gestallen. Naiv genug füi^t man hinzu : ein derarllLjer An-

sj)ruch sei aber auch ;,'ar nicht zu hetürc hteii. Das l'resb) lerium

fügt sich daher am 26. Aj)ril d.
J.

unter der Bedingung;, dass

1) ein franzrisisch reformirter Bredii^er die X'isitation abhalten

würde — was einfach nicht geschah; 2) von der Visitation

die Verwaltung der Kassen und Hospitäler ausgeschlossen bleibe,

in Gemässheit der Cabinets-Ordre vom 3. Februar 1812. Worauf

das KOnigl. Consistorium am 4. Mai d. J. mittheih, dass unter

den Visitatoren auch Reformirte"^ mit den EigenthOmlichkeiten

des refomiirten Kirchenwesens wohl bekannte Geistliche berufen

werden; dass die Visitation einen bruderlichen Charakter trafen

und die \ isitatoren ganz vorzuLis\N eise der ^'cistiichen \ er-

waltung ihre Aufmerksantkeit zuwenden sollen.'**^ l'.s Ljalt nim

!") Helle l'^raL^en i^i^h heanl Worten und recht viel Arbeit eriedii^en.

viel zeitraubende Arbeit auf beiden Seiten. ( )b lur die Beh» »rde

dabei das geringste hcrau^ekonunen ist, erhellt aus unseren

Akten nicht. In der Gemeinde machte der Kingrifl" vom 1."). Juni

1854 nur böses Klüt; insbesondere, da aufdem General-Visitations-

programm auch eine «Revision unseres Waisenhauses** stand.

Kine Folge indess scheint die lutherische Visitation doch

gehabt zu haben, die dem unirten Oberkirchenrath uneni artet
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kam, sie stärkte das coiifessionelle reformtrte Sonder-Bewusst-

sein der drei refomiirten Magdeburger Gemeinden. Am 17.

Januar 1857 si)rechen alle drei dem Evan^^clischen Oberkirchen-

rath den Wvnisch aus, unter einem jährlich wechselnden Mode-

rator Zeit zu Zeil sich y.u L^enieinschaflliclien Herathun^en \er-

saniineln zu dürfen''. Ms ist mir nicht erfmdhch, warum man

sich zu sok lien freien Privatkonferenzen erst eine Krmächtij^'unti

einholen \\ (»llte? Die l-'olj^e war, dass der Kvanj^'elische ( )ber-

kirchenrath dem Plane, als das Bedürfiiiss nicht befriedigend

und auch in anderen Ik'ziehunj^cn nicht rathsam seine (le-

nehmigung versagte (3. Juli 1857). Was das Bedürfniss der drei

Keformirten Magdeburger Gemeinden war, kannten doch mög-

licherweise diese Gemeinden vielleicht etwas besser als der

unirte Evangelische Oberkirchenrath drflben in Berlin. Und
ob die Sache rathsam sei, darauf konnte doch erst einmal

die Probe gemacht werden. Statt dessen verordnete der Ober-

kirchenrath den drei Refomiirten Gemeinden neue Kirchen-

visitationen und wählte ihnen zur DurclifülinuiL,' der heilsamen

Kur den sol,'. Reformirlen, L'nionsfanatiker <
"( >nsist( »rialrath

D. Sack.^-' Aus Rücksicht für die Nachmitta^.'-prediLil des Pastors

Anmion in St. Petri le^'te Oherkonsistorialrath D. Sack die

Predigt Amnum's über den vor^feschriebenen Text, die Unter-

redung über ein Stück des Heidelberger Katechismus, seine,

D. Sack's, Ansprache und eine Sitzung des Presbyterii alles

auf den einen Vormittag des 11. Ootober (18. p. Trinit) 1857:

gewiss eine recht seltsame Rücksichtnahme auf den Visitirten,

der dazu wieder einmal 43 Fragen zu beantworten hatte» dabei

ein gut Theil, die er eben erst beantwortet. Zu welchem

Zweck doch ? Reponantur ad acta. Sack selber hatte vielleicht

kaum daran gedacht, die Antworten Anuiion's zu lesen. Da
fallt ihm das Heste zuletzt ein: Fr. 44: Schliessen Sie solche,

die (»fientliches Aergerniss ^^eben. vom heiligen Al)endnu'ihl

aus? und Fr. 45: Wie sind Sie mit iiuen Unterbeamten zu-

frieden? (12. October d. J.).
Das Prcshyteriuin, aller seel-

sorgerischen Erfahrung haar imd mit den unwiderruflichen

Hefehlen Christi und seiner A]>ostel unbekannt, antwortet auf

Vr. 45; sehr zufrieden; auf 44: Wir schliessen nieiiiaiid aus,
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da sein Zutritt zum Tisch des Herrn Busse beweist''. Und
der betrunken hensu tritt? Der frisch vom Ehebruch zur

Communion kommt? Der erwiesene Heuchler? Die kupplerische

Wahrsagerin? Der Bordellhalter? Anmion selber, der gut-

herzige, sanfte, der milde Ammon fügt hinzu: «Er würde auf

dem Wege der Seelsorge zu wirken suchen.** Nachher?

Nachdem sich, wie der Apostel Paulus sagt, derUnbussfertige,

Gottlose und Heuchler die Verdammniss der Hölle gegessen

hat? Das wäre allerdin^^s nicht reforniirt. am wcnij^'sten al)or

hu'^'enoltisch. Nur die f,Tansaine Milde eines Humanismus,

der keinen Himmel und keine H<)IIe ^dauht, verma^j l^rüdcrn

das höllische Gift der Vcrflainmniss darzureichen in heuch-

lerisch genossenem Brot und Wein.

Durch diese allem reforniirten Wesen Hohn sprechende

Erklärung brachte unser Presbyterium das Unirte, wenn nicht

Lutherische Königl. Consistorium in diö eigenthümlich günstige

Lage, in seinem Visitatioiisbescheid vom 13. November 1857

das refonnirte Princip gegen das Presbyterium einer re-

formirten Gemeinde vertheidigen und retten zu müssen. „Die

blosse Meldung zum Abendmahl, sagt a\is einer reichen Er-

fahrun'_: die Kr)ni<;liche Heh()rde. macht keineswoj^s in jedem

Falle den Vorsatz der Besserung auch nur wahrscheinlich" —
unsere ei^^enen Akten- sind voll von solchen frechen Sündern,

die sich nur aus Trotz und Verachtung des Presl)\ teriums

zum Tisch des Herrn drängten — ; auch kann der wahrhalt Huss-

fertige nichts dawider haben, das bisher gegebene Aergerniss,

nachdem durch Seelsorge auf ihn gewirkt worden, auch durch

eine vorgängige Erklärung vor Pfarrer tind Presbyterium oder

einem Theile derselben, för die Gemeinde aufisuheben. Wir
fordern desshalb das Presbyterium hiermit zur Anerkennung

dieses altreformirten Grundsatzes auf*. Und in der That,

Sündepbekenntniss, Abbitte und Gelübde der Besserung vor

dem Presbyterium war das mindeste, was unsere franzftsisch-

reforniirte Gemeinde so lange man mir noch eini^^ermassen

wusste, was reformirl ist, Ljctordert und flurchLjeluhrt hat.

Seitdem unser iVesh) terium mit Jenem wider \V]])v\ f 1 . Cor. 1 1

)

und V ernunft anrennenden Beschluss dem Küuighclieu Con-
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sistoriuni den Beweis in die Hand *„^elictcrt hatte, dass es *iarnicht

'mehr ahnte, was refonnirt sei, fühlte die könitjliche Behörde

sich verpflichtet, dnrcli periodisch wiederkehrende königliche

Visitationen dem Presbyteriuni den Standpunkt klar zu machen.

Am 24. August 1863 kündigte Consistoriatrath D. Neuenhaus

demselben die für Sonntag den 13. September anberaumte

neue Kirchenvisitation an. Der eben grade sich zum Urlaub

rüstende arme Pastor Anunon» welcher wiederum in St Petri

Nachmittags um 2 Uhr predigen musste, hatte von neuem

die fttr die lieben Acta bestimmten endlosen Fragen zu be-

antworten, seine Vonnitta'^'sprcdigt schriftlich ad Acta ein-

zureichen , eine Katechese mit den Confirinanden zu halten,

eine Ansj»raciie des K()ni^lichen C'onnnissarius anzuhören und

eine Sitzung des Preshvterii neben diesem zu leiten. Und

das alles an einem Vomiitta^,'. Am Naclimittag wünschte der

Commissar das Archiv zu besehen. Es war schon eine Gnade,

dass auf Ammon's Bitte der königliche Commissar sich dazu

verstanden hatte, die Visitation vom 13. auf den 27. September

zu verlegen. Kaum war die in unserer Discipline untersagte

Visitation vorüber, so schickte der königliche Commissar einen

neuen langen Fragebogen von der königlichen Regierung an

den Prediger. Das Presbyterium fand sich nicht veranlasst,

diese Fra^'en zu beantworten, da wir* mit der KAni*rlichen

Kcv;ierun»,' immer n\ir direct in Vcri)indun'^' ^'cstanclcn halten.

Natürlich fiel der neue KirclKMU isitationsbcscheid vom 14. No-

vember 1803 schon viel weniger brüderlich aus. 1> beginnt

mit einem „Verweis gegen die Presbyter, dass sie (zum Theil

doch wohl nur?) erst nach der Litup^'ie kommen, was —
zweifellos richtig'! — i^e^^en die Würde des (loitcsdienstes

Verstösse**. Wir würden hinzufügen, gegen das allgemeine
'

Priesterthum. Denn der refomürte Christ soll kein blosser

Hörer des Wortes sein. Zum Mitthatcn aber bietet grade der

liturgische Theil des Gottesdienstes den hauptsächlichsten Anlass.

Das Consistorium fährt fort, dass „die fleissigerc Theilnahme

am Gottesdienst seitens des Presbyterii auch die Gemeinde

nachziehen würde und motivirt das «janz richtiff mit der Klein-

heil der Gemeinde und der ijersönlicheu BekamUschalt unter
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einander**. Wir würden hinzuj?cfii^t haben, die Würde des

Presbyteriiims und jedes einzelnen Presbyters erfordert es.

Denn die (ienicindc war Zeiij^e, wie jeder einzelne Presbyter

auf (inind der I )iscipline , auf deutsches Manneswort und

christliches tielübde versicherte, im Kirclien- und Abendniahls-

Hesuch für die (Gemeinde ein Vorbild zu sein. Auch muss

erst die Königl. Behörde dem Prcsbyterio einschärfen, wie

«es den rcformirteu Glauben der Gemeinde wesentlich stärken

würde, wenn man sie immer wieder auf ihre treffliche Con-

fession de foi, auf die Treue und Glaubensinnigkeit ihrer

Vater hinweist**. Wir würden hinzufügen, unsere Gemeinde

darf nie vergessen, dass sie nicht um der Einladung der

Hohenzollem willen, sondern um des Evangeliums, um der

Confession willen ihr schönes reiches Vaterland und alles

irdische Gut verlassen hat. Eine hugenottische Gemeinde ohne

die Confession de la Rochelle ist ein sinnloses Ding. Das

kr)ni'^H.
( 'onsistorium wünscht misercr Gcnicindc „statt der

Selhst^enü'^sanikeit ein frisches reli^^iös-kirchlichcs l.chcn durch

Betheiligung an den Werken der iuisseren und inneren Mission".

Wir würden hinzufügen, dass dieser Anschluss und diese Mit-

arbeit um so nöthiger sei, als sowohl Heiden-Mission wie auch

Innere Mission erst reformirte Werke waren, ehe sie auch in

die lutherische Kirche Übergingen. Ob der sittliche Zustand

der Gemeinde wirklich das Prädikat „vorzüglich** vom Pres-

byterium verdiente, schlägt die Behörde vor, «an Phil. 3, 12— 14

zu prüfen*. Wir würden hinzugefügt haben, die Schätzung

hängt vom Massstab ab: wählte das Presbyterium, wie es

musste, den christlich allein ausreichenden Massstab der voll-

konunenen Manns<;cstall Christi, so würde Pastor, Presbyter

und jedes Cienieindculicd reichlich Ursache gefunden haben,

mit sich selber noch recht unzufrieden zu sein

Je wenii^er das Presbyterium als franzrisisch-reforniirtes

seine Pflicht that, um so breiter— ja, man muss gestehen —
*) Ueberdies ist in den folgenden Jahren von mehreren gesciiitcicncn Krauen,

unehelichen Kindern. grundsStzUchen Faullenzem, Trunkenbolden. VItem, die

durch das Gericht angehallen werden mOssen, für ihre Kinder zu sorgen,

KupplerinncD. fiordellhaltem die Rede. Ylo bleibt da die gepriesene Justitia civilis }
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wenn nicht innerlich berechtigter, so doch entschuldbarer

wurden die UebergrifTe des kAnigl. Consistorii. Auf die Er-

klärung vom 12. November 1863, welche die Nichtbeantwortung

der die Externa hclrcffcndcn X'isitationslra^^LMi iiitjtivirte, ant-

wortete (las Konsistorium unter dem \h. Januar 1864, auf

(irund dos l>iasses des Kvan^^elischen ( )berkirchenrathes vom

24. Deceniber iSfA) sei der königliche Visitator nicht bloss

berechtigt, sondern auch verpflichtet, ebenfalls die Externa

zu visitiren. Die Königliche Regierung, Abth. für Kirchen-

und Schulwesen, stimmte dem zu in einer Verfügung an unser

Presbyterium vom 5./3S. April 1864, wonach sie beschlossen

habe, die unter königlichem Patronat stehenden Kirchen- und

Stiftungs-Kassen von Zeit zu Zeit durch einen Commissarius

revidiren zu lassen. Hinfort seien auch über die Externa die

Visitations- Fragebogen auszufüllen, und nicht direct bei der

Regierung*), sondern nur durch Vermittlung des königlichen

Commissars Consistorialrath D. Neucuhaiis. des tür die drei

hiesi^^en Ciemeinden mit der kirchlichen Aufsicht betrauten

köni^dichen Beamten, einzureichen. Das Presbyteriiun renion-

strirte dagegen, da wir bisher unser Kassenwesen ohne specielle

Aufsicht irgend einer Behörde verwaltet haben (25. Mai lÖ64j.

Durch die obrigkeitliche Verletzung der uns schon von

den Kurfürsten gegebenen kirchlichen Verfassung, insbesondere

aber durch die Kirchenvisitation der Lutheraner hatte sich das

reformirte Sonderbewusstsein nicht bloss in unserer, nein in allen

den 10 reformirten Gemeinden unserer Provinz gestärkt und

gehoben. Ein und dasselbe Unabhängigkeitsgefähl trat in den

reformirten Kirchen von Aschersleben, Burg, Calbe a. d. S.,

Halberstadt, Halle a. d. S., Stendal, Wettin, wie in den drei

Magdeburger Genieinden, zu Tage. Man steifte sich auf die

Sonderverfassung bis zur Pedanterei und zur Händelsucht. Als

z. B. am 14. Deceniber IHf)-! das Konigl. Consistorium wie

allen evangelischen Pfarrern der Provinz, so auch dem unsern

die Aufsicht über die unter Vormundschaft stehenden Waisen

an*s Herz gelegt hatte — eine gewiss dankenswerthc Ver-

*) Auf wIedeiiloHcf AB<faingen luitte dm iiiucr Pimbytcriuni in 17a IPt*

bruar 1864 gethan.
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fiigimg — erwidert man nicht, man danke für diese der All-

gemeinheit zu gute kommende Anordnung; um so mehr, als

dadurch das, was bei uns je und je in Se<;en bestanden \md

beobachtet worden sei, endlich anfinge, in allen evangelischen

Kirchen der Provinz Gemeingut zu werden. Nein, der Prediger

übci^ab die ihn allein angehende, unter Hugenotten, und noch

dazu in unserer kleinen Gemeinde selbstverständliche, auch nur an

ihn adressirte Verfögung dem Presbyterio; und das Presbyterium

erwiderte der königlichen Behörde, jene Verfügung stehe mit

den Gerechtsamen unseres Presbyterii nicht im Einklang; und

dass, um diese zu wahren, dergleichen Aufforderungen nur an

das Presbyteriiun zu richten seien; dann würde von diesem

der Geistliche zu den Waisen - Contcrcnzen deputirt werden.

Als nun gar das Köni^Miche Consistorium eine vom so^'. refor-

mirten Konsistorialrath vorfasste }'assi()nsansi)rache, obwohl darin

die Ausdrücke Fasten, Beichte und Altar vorkommen, auch

an die reformirten Prediger geschickt hatte, traten die drei

hiesigen Presbyterien , als handle es sich um den jüngsten

Tag, zu einer vereinigten Conferenz zusammen, um Mass-

nahmen zu treffen gegen solche Vergewaltigung^'^ und zu

dringen auf die Durchftlhning der Kabinelaordre vom 6. März

1853, welche behufe Wahrung der Selbstständigkeit unseres

Bekenntnisses eine amdiche Vertretung desselben auf allen

Stufen des Kirchenregiments uns zusagt (Vcrgl. 2. April 1856).

Und aus diesem Wind entstand ein Sturm, der nie enden

wollte. Als das Königl. (Konsistorium einen guten Anhang z\un

alten rationalistischen Gesangbuch verfertigen Hess, lehnte unser

Presbyterium ihn ab (2. März 18581

Aus dergleichen älteren und jüngeren Symptomci» <,cwann

das Consistorium die Diagnose^ dass es sich hier nicht um ein

Divide et iropera, sondern van ein Collige et impera handelte.

Schon während des October und November d. J. 1854 hatte

der Kommissarius des Königl Consistorii Verhandlungen mit

den zehn reformirten Gemeinden der Provinz 'Sachsen ge-

führt wegen Zusammenschluss zu einer reformirten Kreiasynode.

Auf den Vortrag beim Evang. Ober-Kirchenrath gestattete laut

Mittheilung des Consistorii vom 6. Juni 1856 der KOnig am
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9. April 1856 auf Grund der Klassikatordnung von 1713 den

Zusaninieiilritt eines Convents von reformirten Predigern und

Laien der Provinz, falls alles verniiedeii würde, was die Union

gefährden könnte. Theilnehmen sollen am Convent von den

10 Cicmeinden der je erste Prediger und je ein Deputirter der

Presbyterien. Vorsitzender soll der erste Halle'sche Hofprediger

Superintendent Neuenhaus; königl. Kommissar Oberconsistorial-

rath Sack sein. Katechismus, Litur^gie, Kirchendisciplin, Pres-

byterwahl, Synoden, sind der verordnete Gegenstand der Be-

rathung. Theil nehmen sollten ausser dem Geistlichen je ein

Laienmitglied, dessen Wahl dem Consistorium binnen 4Wochen
anzuzeigen sei. Dr, med. Detroit, Mitglied der sog. freien

Gemeinde, wurde gewähh; auch beschlossen, im September mit

den beiden hiesigen reformirten Gemeinden (!) in Sachen des

Convcnis noch einmal zusammen zu kommen.

Der erste Convent trat am 7. und 8. Octohcr 1856 zu Halle

zusanunen. Pastor Amnion erhielt da? (Korreferat über den

Katechismus: er schhij^ den „kleinen" Hculeri)er;^^cr von IfiSSvor,

was zur Freude der Hehörde einstimmig angenommen wurde. Der

Kommissar des Königlichen Consistorii, D. Sack erkannte in

seiner Eröfihungsrede voll und ganz an, dass bei dem Ueberhand-

nehmen der neulutherischen Richtung innerhalb der unirten

Landeskirche und bei dem Mangel eigener reformirter Seminarien

und reformirter Fakultäten in Preussen die Ge&hr einer syste-

matischen Lutheranisirung unserer reformirten Gemeinden in

Katechismus und Kultus allerdings bestehe und tflglich grösser

werde. Dies offene Anerkenntniss des Königl. Commissars

gewann ihm die Stimmung des Convents. Das Synodal-rnncip

versprach Heilung der klaffenden Wunden. Die greifbar in

den drei reformirten Gemeinden von Magdeburg verkorj)erte,

um nicht zu sagen versteinerte, „Willkür und Gesetzlosigkeit,

Widerspruchsgelüst und Mangel an Beugung unter Gottes Wort"

wäre, wenn den Hugenotten auch nach der Auswanderung ihre

Synoden geblieben wären, nie möglich gewesen, oder doch,

dank der Disciplin, welche jede Gemeinde an Gottes Wort
und Bekenntniss bindet, im ersten Keime erstickt worden sein.

In unserer mit der Bibel unbekannten, für VoUcsfreihett und
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Menschenwörde schwärmenden Zeit war es daher angezeigt,

wenigstens den Schatten einer reformirten Synode, einen sog,

reformirten Convent heraufzubeschwören. Hier hatte die Mehr-

heit zu enlscliciden. Der Schein einer obrigkeitlichen Zwangs-

massregcl fiel fort. Und das Geschenk» welches man von der

Behörde anzunehmen sich weigerte» weil es von den Vorgesetzten

kam -— timeo Danaos et dona ferentes — das durfte man,

nach modernen Begriffen, aus der Hand der Mehrheit annehmen,

weil es vom freien eigenen Entschluss (auch der Minderzahl?)

entstammte.

Auf dem Halle'schen Convent stellte sich' heraus, dass die

ursprünglich reformirten herrlichen liturgischen Formen in keiner

der 10 (lemeinden vollständig in Anwendung kamen. Aus der

Landesagende wählte und änderte jeder Prediger, was ihm be-

liebte. Bei Taufe und (.'onfirmation wurde das Apostolicum

willkürlich weggelassen oder durch selbstgemachte (ilaubens-

Bekenntnissc ersetzt. In jeder der lU Gemeinden brauchte

man ein anderes Abendmahlsformular. Die reformirten Ge-

meinden der Provinz drohten sich in Preigemeinden aufzu-

lösen und zu zersetzen. Das Bewusstsein, dass reformirtes

Wesen heilig -strenge Zucht, fröhliche Beugung unter Gottes

Wort, dankbares Hingeben an das einheitlich geschlossene grosse

Ganze ist, drohte verloren zu gehen. Der Convent war die

^>oclie der Umkehr. Daher die freudige Anerkennung seiner

Beschlüsse durch die verständnissvoHe Verfügung des Königl.

Consistorii vom 25. October 1856, in welcher es die Bitte auf

zweijährige Wiederholung der reformirten Zehner-Conventc dem
Kv. Oberkirchenrath zu empfehlen versprach. Auch dieser er-

klärte am 6. März 1857 sich gern bereit, den Antrag zu be-

fürworten.

Dank den Anregungen des „Superintendenten" Neuenhaus,

dem der rationalistische Unrath das Herz zu zerfressen drohte,

und dank der Unterstützung einiger gläubiger „reformirter*' (?)

Prediger, hatte der Convent u. A. auch eine gemdnsame
Gottesdienst-Ordnung fttr die lo reformirten Gemeinden der

Provinz ausarbeiten zu lassen beschlossen und übertrug diese

Ausarbeitung einer Commission, eigentlich dem „Superinten-
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dent** Neuenhaus. Für die auf die Discipline vereidigten Huge-

notten war es ja ein heikles Ding einen „Superintendenten**

in ihre An^^elegenheiten eint^Tcifcn zu lassen, was doch in der

Discipline ausdrücklich und auf das strcn^^ste verl)oten wird.

Neuenhaus le^'te den l'ntwurf, in dem er sowohl die Agende,

als die liturgischen Herkommen berücksichtigt hatte, vor, und

— gerade die Magdeburger 3 reformiilen Gemeinden, weiche

doch am heissesten für kirchlichen Constitutionalismus und

Majoritätsbeschlüsse geschwärmt hatten, stellten sich ihm fremd

gegenüber. Fünf unter den 10 Gemeinden protestirten gegen

die priesterlichen Responsorien/) welche die Gemeinde zu singen

hätte und versichteten damit aufeine der schönsten Bethätigungen

des in der echten refomiirten Kirche so fein gepflegten all-

gemeinen Priesterthums. Das deutsch-reformirte Presbyterium

erklärte, die Gemeinde fände kein Hedürfniss der Abändenmg

(13. April 1858**). Die Wallonen fürchten die Gemüther zu

reizen und zu beirren und ,,bestimmen", dass insbesondere bei

Taufe und Kommunion die allen lieb gewordene Ordnung bleibt

(10. März d. J.). Unsere Gemeinde achtet wegen ihrer „Klein-

heit'* eine Aenderung des beobachteten Ritus um so weniger

für angemessen, als wir darin mit cteii Ubrigen franzdsisch-

reformlrten Oemeinden des Vaterlandes Obereiostimmen

(2. Juni d. J.).

Am 7. und 8. September 1858 trat nach Genehmigung

des Evangelischen Oberldrchenraths der zweite Convent der

zehn reformirten Gemeinden der Provinz in Halberstadt zu-

sammen unter Anwesenheit des durch Abstammung und persön-

liches Bekenntniss reformirten (!)Ol)erconsistorialraths D. Sack, als

Kommissar des Königlichen Consisturium. Die Versammlung,

*) Zweifdlos ist die EinrichtuDg und der Ausbau des Gottesdienstes der

schwSchste Theil der Rerormirten. Wir kOnnen da viel von den Lutheranein

leraeo. ^er das dflrfen wir uns nkbt verhehlen, dass mit Vondibg Yon Re-

sponsnrien Neuenhaus lutheranisirte, grade wieFoumier. Sadc und die anderen

reformirten Consistorialrftthe

•*) S«?Ibst die Einsegnung am ('liarfreit.Tg Voiniiltag, Hie sonst keine re-

forniiite tlemeindc mehr halte, gabtn sie ihnchaus nicht auf, trotz aller Vor-

stellungen des Oberkirchenraths, des Königl. Consisturiums und der anderen 9

Gemeinden.
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dies Mal nicht aus königl. Fonds erhalten, verlief durchaus

würdig und übertraf die Erwartungen der Beliörde. Die Ver-

lesung des Apostolicum und der Perikopen beim Vorniittags-

güttesdienste, sowie die entworfenen Tauf- und Abendniahls-

Formulare wurden angenommen. Dr. Detroit, der als C'on-

venttiale gegenwärtig war, widersprach dem letzteren Formular

bloss aus dem Grunde, weil die Discipline XII. §. 8 die Formu-

lining dem Prediger freilässt«^'' während Prediger Ammon er^

klärte, er bediene sich bei der Kommunion des reformirten

Formulars aus dem zweiten Theile der preussisdien Landes*

agende. So kam auf dem zweiten Cönvent jene Ordnung zu

Stande, welche das Königl. Consistorium dem Oberkirchenrath

um so lieber zur Bestätigung empfahl, als es galt, den Thatbeweis

zu liefern, dass die Eigenthümlichkeiten der evangelisch-refor-

mirten Gemeinden im Gottesdienste, dem Willen der höchsten

Behörde gemäss, anerkannt und beachtet werden soll. Hetreti"

der Gesangbuchsfrage indessen gelangte zwischen den l'j re-

formirten Gemeinden der Provinz der (Jedanke eines einheit-

lichen Gesangbuchs nicht zum Durchbruch. Insbesondere

wünschten die Magdeburger mit den andern (lutherisQhen) Ge-

nieinden der Stadt dasselbe Gesangbuch zu behalten.

Auf Empfehlung des KOnigl. Consistorü, sowie des Evang.

Oberkirchenraths wurde der Gd>rauch des liturgischen Entwurfs

nebst den agendarischen Formularen des Convents am 7. März

1859 vom Prinz-Regenten genehmigt '*) was aber dem Anschhiss

der Gemeinden an eine künftige allgemeine Entwicklung der

liturgischen Formen der Landeskirche nicht Eintrag thun dürfe.

Die hiesige deutsch-refonnirte Gemeinde protcstirte auch

gegen diese mit synodaler Gewalt oktroyirte echt-reforniirte

Liturgie als einen verpflichtenden Buchstaben, sowie auch gegen

die obrigkeitlich in Aussicht genommene „Entwicklung durch

Responsorien, Antiphonieen und Chorgesang" (12. Juli 1859).

Das Königliche Consistorium erwidert, das Presbyterium habe

kein Recht, dem Geistlichen in synodal zu Stande gekommenen
liturgischen Dingen Erlaubniss zu gewähren oder zu verweigern

*) Eine fthnliche liturgische Bewegung hatte sich in den Kefoi niii tcn Ge-

meinden der Plovtns PreuaieD geltend gemacht
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(25. d. Mts.). Der Protest des wallonisch > reformirten Pres-

byteriums (ohne Einwilligung^ der beiden Prediger Dr. Weber
und Jiode) sprach dein, nacli den Consistorialverfügungen vom
6. Juni 1856 und 29. Juni 1858 zur Horathung- einberufenen

Cunvent jedes Recht aut Heschhissfassuni,' ab {19. Se[)teniber

185^^). Das Consistoriuni antwortet, solch eine independen-

tistische Lossage von dem, was eine Synode angenommen bat,

zeuge von mangelndem Gemeinsinn und sei ganz unreformirt

(5. October d. J.). Es traten Paktiningen ein. Und auch unser

Presbyterium hob das Verbot der Convents-Liturgie wieder

auf. Auch wusste Consistorialrath Neuenhaus oben es zu er-

wirken, dass die Wallonen, wie bisher, bis auf weiteres nur an

den hohen Festen und den Communiontagen das Apostolicum

gebrauchen. Das genehmigte der Oberkirchenrath. Doch

richtete er diese seine Verfügung vom 20. Januar 1862 nicht

an das wallonische i'resi)yteriuni , sf)ndern nur an jene beiden

Pastoren, welche wider den erklärten Willen des l'resbyterii

und der Gemeinde die Ai^ende des Keformirten. Convents vom

23. October 1859 eingeführt hatten. Dieser Neuemng pflichtete

am 5. Juni 1862 auch das wallonische l*resbyterium bei Damit

war die einheitliche Liturgie für die 10 reformirten Gemeinden

der Provinz Sachaen durchgeführt Immerhin hatte bis dahin

die wallonische Liturgie nur aus Theilen der Landesagende

bestanden. Durch die Agende von 1859 wurde daher, wie

Prediger Bode an das Königliche Consistorium schreibt, der

Entwk^keluug der Union ein festerer Damm entgegengesetzt,

als durch die bisher bei ,,uns" bestehende Ordnung.

Schade, dass parallel mit dieser zum Theil wenigstens ge-

sunden synodalen Entwicklung diet >ktr()yirung einer verhassten

„Wohlthat" jj;in(^. L'nerlässlicli war nämlich dem K()iiiylichen

Consistorio die Beugung und Zusammenfassimg der Magdeburger

Immediatgemeinden unter einem Superintendenten erschienen.

Der unter uns überall sichtbaren Kraft des himmlischen Hauptes

der Gemeinden hatte die Bürokratie am grünen Tisch so ganz

vergessen, dass man zu imponiren wähnte mit der Behauptung,

die reformirten Gemeinden könnten doch nicht hauptlos sein.

Zwar war ein gut Thcil der Reformirten Wirrsale und das Hin-
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eindrängen der Immediatgemeinden in den Independentismus

gerade dem Umstand zuzuschreiben, dass durch Verfü<^un<( vom
3. Juli 1857 der ICvangelische Oberkirchenralli den luthcrani-

sirenden Ober-Consistorialrath I). Sack zum so<^enannten Re-

formirten „Superintendenten" ernannt hatte : eine SteUunj^ die

man nie anerkannte. Dennoch beging denselben Fehlgriff der

Überkirchenrath am 28. November 1Ö59 durch Neubesetzung,

wenn auch widerrufliche, der nicht vorhandenen und gesetz-

widrigen Refonnirten Magdeburger reformirten Superintendentur

durch den halleschen Domprediger D. Neuenhaus, welcher sich

durch Leitung der beiden Convente „das Vertrauen und die

Liebe der Prediger und Aeltesten in ausgezeichnetem Grade

erworben habe**."* Die Behörde bezweckte damit „eine wirk-

samere Vermittlung zwischen dem Consistorio und den drei

reformirten Gemeinden'*, die durch „den sehr schätzensvverthen

Vortheil" eines reformirten Superintendenten, den sie „gern und

mit christlicliem Vertrauen" aufnehmen würden, „das wahre

Wohl und die eigenthiimliche Entwicklung der Gemeinden"" ge-

fördert sehen würden. Auf Grund der beschworenen Disci-

pline des Eglises r^formees de France Chap. 1, §. 18 — est

condamnte cette maniere de nouvelles charges, comme Surinten-

dans et autres semblables, pour 6tre de dangereuse consö-

quence'*^ — protestirte nun unser Presbyterium, unter Zusam-

menfassung der Entwürfe Foumier, Balan und D^roit, gegen

die am la. Januar 1860 ihm oktroyirte Superintendentur, die

aus einer widerruflichen, um den Rechtsbnich zu vollenden,

nunmehr in eine definitive verwandelt werden sollte. Unter

allen Neuerunijcn, die dem IVincip der reformirten Kirche und

ihrer Verfassung entgegen ständen, habe keine, so führten sie

aus (3. Februar 1860), eine so tiefgreifende allgemeine Sen-

sation bei unserm Presbyterium erregt, als diese Anordnung.

Unsere ganze Selbstständigkeit solle verloren gehen und ver-

nichtet sein.^^*' Die uns durch Hohenzollernwort 1685 und 1694

bestätigte Diacipline, das Produkt der Weisheit und Erfah-

rung so vieler Landesqrnoden, diese herrliche DiscipUne,

welche »das hat» was heute in grösster Spannung von der ge-

sammten evangelischen Kirche ersehnt wird**, verbietet aus-
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drüctdich die Inspektion und Viaitatioo einet GeistÜchen oder

einer Gemeinde durch einen andern, zumal auswärtigen Pre-

diger und verdammt ausdrüddich Namen und Würde eines

Superintendenten, als von gefohrbringender Conseqiienz und als

Wiederaufrichtung eines Pabstthuins unter den Dienern Christi,

die durchaus alle desselben und ^^deichen Randes sein sollen.

„Wo dies etwa kleinere, isolirt wohnende, reforinirte Gemeinden

über sich ergehen lassen, sind sie vom Princip und der Ver-

fassung der reformirten Kirche abgefallen/' Unsere Gemeinde

ist keine unmündige, die Heil, Segen und christliches Leben

erst von einem entfernt wohnenden Geistlichen zu erwarten

hatte/' Ueberdies sehen wir nicht ab, wie die eigenthflmliche

Entwicklung unserer reformirten Gemeinde von einem Manne

gefordert werden solle, der früher auch schon lutherischer

Ephorus war, zu geschweigen der Verlegung der Magdeburger

Aufsicht nach Halle a. d. S., wo Superintendent Neuenhaus

statt des alten relorniirten ein lutherisches Gesangbuch und statt

der bewährten Presbyterial-Verfassung die oberkirchenräthliche

Gemeinde-Ordnung zu setzen unternahm. Auch kenne unsere

retormirte Kirche von feierlichen Einführungen nicht die eines

Ephorus, sondern nur die ihres Predigers und ihrer Presbyter.

Das Bisthum sei katholisch und Bischöfe widerstritten unserm

Glauben. „Diesen unsem Protest**, so schliessen sie, ,,werden

wir Sr. Maj. dem König, der uns unsere Discipline verbürgt

hat, einreichen. Bis die Sache von Allerhöchster Stelle ent-

schieden ist, bitten wir, von Ausführungen der Verfügung vom
12. abzusehen."

Ehe dies Schreiben vom 3. Februar 1860 behördlich be-

antwortet wurde, sprach Oberkonsistorialrath D. Sack privatim

dem Prediger Amnion seine vollste luUrüstung aus.'^*' ..Sie

wollen eine stricte Anwendung der Discipline. Ilaben Sie

auch noch Synodes nationaux? Oder wollen Sie als eine in-

dependente Gemeinde dastehen ( 13. l' ebruar IM(XJ ). Ammon's

ruhige, ebenso höfliche wie feste Antwort geht dahin: Ich weiss

wohl, dass die französische Kolonie mit ihren Privilegien Andern

ein Dom im Auge ist, etwa wie die Protestanten den Katho-

liken in katholischen Ländeni. Allein ich weiss auch, dass wir
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wegen unserer Prcsbyterial-Synodal-Verfassung noch von Nie-

mand bedauert, wohl aber \'ou Vielen beneidet werden. Auch

steht unsere Gemeinde sittlich, kirchlich, social und finanziell

besser da, als die von Superintendenten bevormundeten Ge-

meinden. Die Magistrate von Magdeburg, Berlin, Stettin er-

kennen unsere Armen- und Waisenpflege ab mustergültig und

als höchst willkommene Liebesdienste an. Und alle unsere

Anstalten haben wir gegründet, erhalten und gut verwaltet ohne

Verfügungen der Staatsbehörden {2Z, Fetiraar 1860). — Am
8. März 1860 sucht das königliche Consistorium die presbyteria-

len Bedenken durch die Discipline selbst zu beseitigen. Die

Disciplinc fordere Unterordnung der Einzelkirche unter die Ge-

sanuntkirche und übe die Aufsicht über die Einzelkirchc ver-

mittelst der Synoden. Man erwartet: folglich. Allein die

Behörde fährt fort: Diese Verfassung habe nie in Preussen

bestanden. Es muss daher ein Ersatz anerkannt werden, da

nach der Discipline keine Einzelkirche independent sein darf.

Auch seien an die Stelle des aufgelösten Consistoire supörieur

die KönigL Coosistorien getreten. Das sächsische hat erst den
'

D. Sack, jetzt den SupeHntendenten Neuenhaus delegirt, „da

nicht alles schriftlich durch Aktenverkehr ausgerichtet werden

kann.*^ Auch hätten die drei reformirten Gemeinden zwei Mal

(1846 und 1854) den Wunsch nach synodaler Verbindung kund-

gegeben. „Wo aber eine Synode ist, da muss auch ein Super-

intendent sein, der berechtigt sei, zu visitiren." Dieser Satz

musste jeden Hugenotten zum Lachen bringen. Die Synoden

stammen von den Hugenotten. L nd durch d\c lalirhunderte,

wo es Synoden gab, bat es unter Hugenotten niemals Super-

intendenten gegeben. Jener Consistorial-Satz stellt die Kirchen-

geschichte auf den Kopf. Denn das hugenottische Princip lautet:

Wo eine Synode ist, darf nie ein Superintendent sein.

Gerichtsrath Balan legte nun dem Presbyterio den Entwurf

eines hochpatriotischen Protestes gegen die unserer Kirchenver-

fassung gänzlich zuwiderlaufende „priesterliche" Oberaufisicht

vor. Consistorialrath Foumier in Berlin, an den man (23. März

1860) die Presbyter ('oste und C. Maquet deputiren wollte,

beklagt am 28., dass mau den ungeschickten und verlassungs-
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widrigen (ja auch unsinnigen!) Ausdruck: „Das Presbyterium

will sein eigener Superintendent sein'' ^^ebraucht, auch mit den

"Wallonen und Deutscii-Reforniirlen gemeinsame Sache gemacht

hat : denn „nur die Isolirtheit sichert uns das Fortbestehen:

wir haben keine Schutzwehr ausser unserer Separatverfassung.

. Am i?. April 1860 widerstreitet unser Presbyterium durch-

aus die vorgebliche Thatsache, als hätte seit dem 3. Juli 1857

Oberconsistorialrath D. Sack die kirchliche Aufsicht über unsere

'Gemeinde gefuhrt. Diese sei viehnehr nur dem Königlichen

Consistorio selber anvertraut worden. Sack hat einmal als Com-
missar unsere Kirche visitirt: Das sei alles. Folglich konnte

auch die nie dagewesene Sack*8cheOberaufeicht nicht aufNeuen-

haus abertragen werden. Auch sei die Kabfaietsordre vom
14. März 1835, wonach die drei Reformirten Gemeinden Imme-

diatgemeinden, ohne Zwischeninstanz eines Superintendenten

seien, nicht aufgehoben; bestehe also zu Recht, mit bindender

Kraft auch iiir das Kr>nigl. Consistoriuin. Man bittet deshalb

die „feierliche Einfiiln ung des Superintendenten Neuenhaus"* zu

sistiren, bis der Bescheid einläuft vom Oberkirchenrath und

geistlichen Minister, an die man sich zu wenden im BegritT

stehe. Da das König!. Consistoriuin sich auf den Wortlaut des

Rescripts vom Oberldrchenrath beruft, geht das Presbyterium

nun an diesen (16. Mai 1860), unter Kenntnis^bung seiner

Vorstellung beim Minister von Bethmann-Hollweg. Die Vor-

stellung, vom Presbyter Dr. med. Detroit abgefasst, gipfelt in

dem echt-hugenottischen Satze : „Wo eine Synode ist, darfund

kann niemals ein königlicher Superintendent bestehen." „Wir
strebten nach Brot; wir empfingen einen Stein." ,,Syninlaie

N'erbriiderung der christlichen Genieinden fördert das kircliliche

Leben, hierarchische I-linmischung eines Tremden würde es er-

lödten.** „Eine Halle'sche Zwischen-lnstanz würde nur Akten-

häufung nach sich ziehen."* „Kirchlichen hidcpendentismus sollte

man niemals einer französisch-reformirten Gemeinde vorwerfen,

so lange sie mit allen französisch-reformirten Gemeinden
der ganzen Welt an der Confession de foi und der Discipline

ecciösiastique festhält^ „Unsere Immediatstellung wurzeh im

Gnaden-Edikt von Potsdam und in jenem reformirten Be-
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kennlniss der Hohenzollern, das mit dem Glanz und Ruhm, der

Macht und Grösse unsres iheuren Vaterlandes im engsten Zu-

sammenhange steht."* ^Der hochselige König hat diese unsere

hnmediatstellung durch die Allerhöchste Ordre vom 14. M&n
183s bestätigt und die Gerechtigkeit des Regenten Prinz von

Preussen wird unsre Gewissen schützen." . . .

Man hatte jetzt so viele Schreiberei nach oben und nach

seitwärts, dass man dem Abschreiber der Eingaben an den

Oberkh'chenrath, an das Mmisterium für Geistliche Angelegen-

heiten u. s. w.. dem Küster Schmeil daRir 5 Thlr. (16. Mai IHG)),

dem Abfassen der vielen Eingaben aber, Dr. Detroit, statt

25 Thlr., 50 Thlr. colonie-ärztliche? Gehalt — er war auch

überall hin unser Deputirter*) — bewilligte (16. Nov. 1S5^>).

Der Streit erhitzte sich, als das Consistorium auch unser

freies Wahlrecht zu beanstanden versuchte. Das Presbyterium

gründet sein Wahlrecht auf die Discipline des ^lises ri^formees

de France und auf die Allerhöchste Kabinetsordre vom 30. Oc-

tober 1809 und 13. Februar 1861. Das G>nsistorium erwidert

(23. d. M.), ,,weder jene Discipline" — hatte man denn ein

Exemplar zu Gesicht? — „noch auch die Kabinetsordre setzen

fest, dass die königlichen Patronatbefugnisse**) sistirt werden

sollen: zu diesen gehöre aber die Wahl der Geistlichen und

Kirchendiener. Das l'resbvteriuin müsse also den Beweis seines

vermeintlichen Rechtes führen, entweder durch besondere Ur-

kunden oder durch die Anal(jgie der bisherigen Heselzungsfälle.
'

Die letztere Forderung war durchaus berechtigt; die übrige

bchlussfolge hinkte. Denn wenn und da die Discipline wie das

gesammte Uugenottenthum ein Patronat irgend einer gefürsteten

oder ungefursteten Person nicht kennt, so kann sie auch nicht

festsetzen, dass in einem bestunmten Falle Patronats-Befugnisse

sistirt werden sollen; gerade so wenig etwa man von einem

Buch über unsere Sonne und ihre Planeten verlangen kann,

dass es feststeUe, welche Strassen ein Komet nicht ziehen darf.

•) Seit 13. September 1864 auch auf der Kreis-Synode.

") Beide Edikte erwShnen die sog. Patronatsrechte mit keinem Wort,

geschweige dass .sie dicsrll>et) ausdrücklich reservirl hätten. Der Bcgiitf

„Pütrun" exi&lijt eben IQi llugeiiulteii niclit.

23»
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Hcsoiidere kurfürstlich - königliche Stiftinigsurkunden über ihre

Rechte und X'orrechtc hat aber keine rranz(">sische Colonie in

Preussen : allesaninit cniptingen das eine und gleiche Gesetz,

das (inadenedikt von Potsdam v(jm 29. October 1(>83. Das ist,

was wir besonders haben, die Magna Charta unserer Freiheiten.

Darauf beruft sich denn auch das Presbyterium in seiner Ant-

wort vom 12. März i86i. Mit HohenzoUernwort verbürge

Paragraph 11 des Gnadenedikts uns die volle Selbstständigkeit

der kirchlichen Gemeinde-Verwaltung; und die Selbstwahl der

Geistlichen, Kirchenbeamten , Lehrer, Kantoren und Küster

seitens des Presbyterii sei darin obrigkeitlich verfügt, gerade

wie (selon les coutumes et avec les raömes c6r6monies) in der

Disctpitne des ^lises rdform^es de France die Selbstverwaltung

jeder einzelnen Gemeinde als IVincip festgestellt sei," Dieser

Beweis war durchaus kräftig und unanfcchtl)ar. Doch beruht

er wiederum auf einer Schlussfolge. Im Kdikt von Potsdam

steht von Kantor- und Prediger-Wahl nichts. Wohl al)er giebt

der Kurfürst sein HohenzoUernwort, dass die Refugies das

Exercitiiun Religionis Refonnatae mit eben den Gebräuchen

und Ceremonien halten sollen, „wie es bis anhero bei den

Evangelisch-Reformirten Kirchen in Frankreich bräuchlich ge-

wesen." Und in Frankreich war laut Discipline die freie Ge-

meindewahl der Kirchenbeamten bräuchlich gewesen. „Das sog.

königliche Patronat** — ein bei Hugenottengemeinden ganz

unpassender, unverständlicher Begriff — „habe für die franzö-

sischen Colonieen nur bestanden und bestehe nur allein in dem
königlichen Schutz der Gerechtsame und der Oberauf>icht l ei

deren Ausübung." Und in der That giebt am Schluss des

Gnadenedi vts der Hohenzoller , auf dessen Wort hin die

Franzosen'' kamen, das Versprechen, sie unter seinen ab-

sonderlichen Schutz zu nehmen, bei den Privilegiis nachdrück-

lich zu mainteniren, auch keineswegs zuzugeben, dass ihnen

das geringste Uebel, Unrecht oder Verdruss zugefügt, sondern

im Gegentheil alle Hülfe, Freundschaft, Liebes und Gutes er-

w iesen werde.'' Moralisch angesehen war das ja ein Patronat,

ein ausdrucklicher oberherrlicher Schutz. Doch entsprach diesem

Recht, nach dem Potsdamer Edikt, keine andere Pflicht als
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die, dass die ..Franzosen"' als |)rcussisclic Unterthanen dem
Mohenzollern gehorsam seien und sich von ihm schützen lassen.

Und das genügte auch. Denn das blosse Vorhandensein der

R6fiigi6s in Brandenburg-Preussen war an Fürst und Land die

(legengabe für Aufnahme und Schutz. „Bedürfe, so fährt das

Presbyterium fort, die .Sache einer weiteren Begründung, so

könnten wir als „Mediat-Consistorium*'^'* uns auf das AHgem.

Landrecht, Th. II. Tit. 11 §. 149 berufen, insofern unsere Schul-

lehrer eben unsere Kantoren waren." Diese Berufung war keine

glückliche. Das AllgemeineLandrecht existirt för die firanzösisch-

reformirte Kirche nicht. Darum sollte sie sich nicht auf dasselbe

berufen. Auch haben die huj^^encttischen Consistoires mit dem
alten preussischen Zoj)f der Mediat-Consistorien nichts zu thun.

Darum sollte man sicii nicht daran hängen. .,Alle l)isherigen

königlichen Behörden hatten das Wahlrecht des Presbyteriums,"

so schliesst die Eingabe, .^anerkannt ; mit einziger Ausnahrae

dei* feindlichen Okkupation des Königs Jerome von Westphalen,

unter dessen rechtloser Regierung kein Recht, also auch kein

Kirchenrecht Geltung erlangen konnte." Es war dieser Stand-

punkt ein echt refügistischer, ein patriotisch preussischer: Wo
Hohenzollem regieren, da gilt das Recht, und man kann sich

auf das Fürstenwort verlassen. Wo der Korse regiert, das

Kmd der Revolution , dahin bringt er Rechtlosigkeit, und Nie-

mand kann ihm trauen. Allein, so wahr das ist, so blieb es

doch unpraktisch, damit der vorgesetzten Behörde ins An-

gesicht zu leuchten*).

Daher rü^^t denn auch das Königl. Consistorium miter dem
6. April i86i unser Presbyterium wej^en der ungehörigen An-

deutung eines vom Königl. Consistorio beabsichtigten Eingriffs

in seine Rechte und der unangemessenen Drohung mit He-

schwerdefuhrung. Hierin geht nun wieder die königliche Unter-

behörde zu weit: hat doch jeder Preusse, selbst der Verbrecher,

•) M.in hättt Miir Hrn Wortlaut i\n KaMiietsordre vom :«) (Jetobtt 1K(>*>

.Tnffiliren sollt n : „Die Mitglieder der Colonie wählen ihre Aeltesten, ihre

Kirchen- und Schulvorsteher, ihre Prediger und Schullehrer. (S. hier III. 2.

S. :k)7.)
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das Recht, sich bei der ( )l)crl)chr)rdc rcsp. hei Sr. Majestät zu

beschweren Und von diesem Recht wird unsere Colonic

überall dann (iebranch niaclieii , wo ir^^endwcr sich hcraus-

ni[nmt , an dem uns gegebenen 1 lohenzollemwort zu mäkeln.

Ks ist aufrichtig, ehrlich und h()flich, der Unterbehürde mitzu-

thcilen, dass man sich bei der Oberbehörde beschweren wird.

Und diese Mittheihmg enthält keine Drohung. Auch hätte eine

solche das königliche Consistorium schwerlich vermuthet, wenn

es nicht ganz unnöthigerweise von dem Presbyterium verletzt

worden wäre. Altein noblesse obltge Und so weiss das

königliche Consistorium sich königlich zu rächen: Aus seinen

eigenen Archiven — d. h. aus denen des Consistotre sup^eur

fran^ais — constatirte es, dass 1741 Etienne Cardio), 1754 Salo-

mon Richard, 1762 Jacijues l^on auf Wahl und Präsentation

des IVesbyterii als Kantor der hiesigen franzosisch-reformirtcn

Gemeinde bestätigt worden sind. \\s hätte hinzufÜL;en können,

dass Jean Pierre Marechal von 1820 bis \H(M^ Kantor war, alle

Kantoreieinnahmen bezog und darin gerichtlich geschützt wurde^

ohne jemals eine königliche Bestätigung empfangen zu haben.

Doch dem königlichen. Consistorium genügen schon jene drei

Fälle» um dem Presbyterium den Beweis der Observanz selber

zu liefern. Indem wir hiemach, fährt es fort, keinen Anstand

nehmen, die Befugniss des Presbyterii zur Wahl der Kantoren an*

zuerkennen, haben wir die Präsentation des bisherigen Adjunkten

Friedrich Conrad angenommen und die Coniirmatiofis-Urkunde

ausfertigen lassen.** . . .

Das freie Wahlrecht des Presbyterii war gerettet. Das

Prcsl)\ teriuni hatte sein Privilegium geschützt. Damit hätte es

zufrieden sein sollen Statt dessen erklärt es am 19. Juni 1861,

es habe nicht für n<)thig erachtet, den Observanzbeweis zu

führen, da sein Recht ein verfassungsmässig verbrieftes, kein

blosses Observanzrecht sei. Auch seien nach den Presbyterial-

akten jene drei Kantoren nicht vom Presbyterium, sondern vom
Consistoire fran^is de T^glise röform^ de Magdebourg gewählt

worden.** Spitzfindigkeiten stecken an: Das Presbyterium hatte

sie von der ihm vorgesetzten Behörde gelernt. „Allerdings sei

das Consistoire seit 1821 Presbyterium genannt worden, ohne
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ir<^'cnd welchen Anhalt an eine höchsten Orts gebotene Abän-

(lening. Sie seien immer noch ein Mediat-Consistorium, na-

türlich als Vertretung der (iemcinde. Indessen in der evan-

gelischen Kirche kann \md darf jede Hehörde nichts anderes

sein als die Vertreterin der Gemeinde, laut ij. 15 der Ver-

fassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850. Auch das königliche

Consistorium sei nichts anderes als die Vertretung der Gemein-

den der Provinz." Das ist ein offenbarer Unsinn, da keiner

der Consistorialräthe von einer oder mehreren Gemeinden

gewählt ist. Des Königs Beamte ernennt der KOnig. Er thut

das, weil nach der Consistorialverfassung der König der Landes-

bischof ist. Die Hugenotten konnten sagen: Consistorial-Ver-

fassung und Landesbisthum sind uns fremde Dinge : Davon

verstehen wir nichts. .M)cr sie durften nicht k<)ni^'lichc Hehör-

den unideuten in Organe des Volks. Das waren Märzj)hrasen

von 184H und damit hatte ein hugenottisches 1 Vesl>\ terium

unverworren bleiben sollen, nach dem Refugie-tirundsatz . Mes

enfans. n'oubliez jamais l evangile et le Roi. „Das hiesige

Mediat-Consistorium hat selbstständigc Vermögens-Venvaltung

und ist von der ZwischenInstanz einer Superintendentur befreit

Nur der Gesetzgeber allein könnte eine authentische Interpre-

tation geben." Bei „dem" Gesetzgeber denkt das plötzlich

konstitutionell eingeschulte Presbyterium an die drei gesetz-

geberischen Gewalten, das heisst auch die Kammern mit ihren

theils katholischen, theils jfidischen, theils vielleicht atheistischen

Mitgliedern sollen durch Mehrheitsbeschluss entscheiden, was in

der französisch-reformirtcn Kirche zu Magdeljur^' zu Recht be-

steht. Welch' durchaus unhugenottisches Gebahren ! Eine echt

hugenottische Kirche hat nie und nirgend zugegeben, dass

Katholiken, Juden und Atheisten den (lewisscn ihrer Mitglieder

verordnen, was ihr Reccht sein soll. Statt nun aber dem

königlichen Consistorium zu danken, dass es dem Presbyterium

in so entgegenkommender Weise den Observanzbeweis abge-.

nommen hat, hflk man es für konstitutionell geboten, das

Schreiben folgendermassen zu schliessen: „Wir würden einer

Pflichtversäumniss uns schuldig zu machen glauben, wenn wir

die uns fort und fort geschmälerte (?!) verfassungsmässige
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Stellung unserer Gemeinde und die Gerechtsame ihrer Vertre-

tung, zu der wir t)e8teUt sind, nicht gewissenhaft und gesets-

inässig zu wahren beflissen waren. Die Beschuldigung eines

Uebergriffs müssen wir abwehren. Unser Verfahren war gesetz-

niässig. Kine Rüge haben wir niclit verdient.**

Ich kann mit dieser ungeh()ri^en S[)rache des Presbyteriums

Mitleid haben. Als vor Jahrzehnten auf einer früheren Pfarre

die königliche Regierung des dortigen Bezirks mir in ein und

demselben Monat vier Mal entgegengesetzte Befehle gab

und in der letzten Verfügung mir vorwarf, der vorletzten könig-

lichen Verfügung gar zu schnell nachgekommen zu sein, er-

widerte ich: „Gut der Sache. Fortan werde ich den königlichen

Verfügungen erst dann nachkommen, wenn noch eine besondere

königliche Verfügung mich jedes Mal dazu ausdrücklich er-

mächtigt." Diese meine Antwort war logisch unanfechtbar.

Allein sie war ungehörig in der Form. Und darum hatte ich

die Ordnungsstrafe zu zahlen. — Ich entschuldigte das Presbyte-

rium, weil es, bis auf den Vorwurf absichtlicher Schmälerung

seiner Privilegien, in der Sache recht hatte. Um der Form

willen aber wiederholte am 3. August d. J. das königliche

Consistorium seine Rüge wegen der »Ungehörigkeit, der vor-

gesetzten Behörde mit Beschwerdeftlhrung zu drohen; wie es

auch dem Presbyterium nicht geziemt, eine von der Behörde

geforderte Auskunft desshalb, weil sie es ftlr flherflfissig hSk, zu

verweigern." Gewiss, wenn das Consistorium, der Obeikirchen-

rath, der König oder eine Synode von unserem Gewissen etwas

fordern würde, was der göttliche Herr der Gewissen ausdrück-

lich verbietet, wir Hugenotten würden solchen Menschenfor-

deningen nicht gehnrcheTi. Wenn hingegen das königliche

• onsistorium den ( )l).';crvan/. - Nachweis fordert für die freie

Kantorwahl, so war es eine ("jesetzes- und F.hrenpflicht des

Presbyteriums, den Beweis zu fuhren. „Hätten wir, fährt das

Consistorium fort , der französischen Sprache uns bedient, so

würden wir allerdings die Gemeindevertretimg als Consistoire

de r^lise fran9aise bezeichnet haben. Seitdem aber jene

Sprache aufgehört hat, GeschSftssprache zu sein, wird der

klarere Ausdruck „Presbyterium" vorgezogen. Die Stellung
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emes Privat-Consistorii gebührt dem französischen Presbyterio

nicht."»«

Das ist ja miu (hirchaus unrichtij; und unklar. Oic Pres-

hytcricn der franzr)sisrh-rcforniirlcn Kirchen von Rcrlin, Stettin,

Königsberg', Haml)iir^. Leipzig, Dresden. Hanau, Frankfurt a. M.

unterschreiben sich noch bis auf fliesen Ta j . „l^as Consistorium

der und der Gemeinde, oder der und der Kirche/^ Ganz

dasselbe Recht hat unser Presbyterium: es könnte sich heute

unterschreiben, wie jemals: le Consistotre de l'^lise fran^aise

de Magdebourg, deutsch: das Consistorium der französischen

Kirche von Magdeburg. Das ist sein guter Name» den ihm

Niemand nehmen kann. Dass Griechenland uns naher liegt

wie Rom und tö TtQtaßiit^Qtov deutscher sei, als das Con-

sistorium. wird wohl in> Emst niemand behaupten. Wollten

\Nir die Frem(lNvr)rter meiden. k()nnten wir uns ..Gcmeinde-

Kirchenrath " nennen, und würden auch unter diesem Namen

keines unserer alten Rechte auf<(cl)cn. Indessen heisst dm-
sistorium nur ,,Behörde der Zusammensitzer", l'resbyterium

:

».Behörde der Aeltesten**. Die Bibel kennt keine Consistorien

in der Christenheit, nur im Judenthum das Sanhedrin, im

Christenthum dagegen Presbyterien und Synoden. Nicht weil

wir nicht mehr das Recht hätten, wie die anderen Hugenotten,

uns Consistorium zu nennen, sondern weil Presbyterium biblischer

ist und echt reformirt, zogen wir neuerdings diesen Namen vor.

Es mu88 schon schlimm zwischen vernünftigen Parteien

gekommen sein, wenn man beginnt, sich über Worte zu streiten.

Amicus Plato, amicus Aristoteles, amicior vcritas : so lautet der

(irundsatz der nüchternen Leute. Damals war man befan^^en.

Diese p^ründliche Verstimnumg machte sich auch geltend in der

von der Behörde geforderten g\itachtlichen Aeusserung vom

4. October 1861 über den Kreissynodal-Entwurf vom 8. Juli

1861. Nachdem unser Presbyterium dem Königlichen Consistorio

die Grundzüge unserer Discipline dargelegt, verweist es^ — d. h.

der am 25. September 1861 mit Motivining unserer Ablehnung

unfreier Synoden betraute Dr. Detroit— auf Chap. 5 Art 8. Le
gouveniement de FEgtise sera r^glö selon la Discipline, comme
eile a hX<k arröt^e par les Synodes nationaux. Et ne pourra
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aucune Eglise ni Province faire ordonnance qui ne soit con-

forme aux Articles gön^raux de la Discipline Somit können

wir, fährt unser Presbyterium fort, uns nach Pflicht und Ge-

wissen mit dem Kreissynodal-Entwurf vom 8. Juli 1861 nie-

mals einverstanden erklären noch uns demselben anschliessen

:

weil 1) dort die Zahl der (leistlichen die der Nicht^^eistlirhen

iiherwie^^t, während die Discij)line das Gegenthcil vorschreibt;

2) der Königliche Superintendent der ständige Vorsitzende der

Synode sein soll, während die Discipline die Superintendentur

dem Namen und der Sache nach verwirft, und den Vorsitzenden

jedesmal zu wählen befiehlt; 3) weil die Tagesordnung vom
Königlichen Superintendenten festgesetzt wird, statt, wie die

Discipline vorschreibt, von der Synode selbst
; 4) weil Dauer und

Schluss der SynV)de in jener Hand liegt, statt nach Observanz

der Discipline, bei der Synode selbst
; 5) weil dem das ganze

Jahr weiter fungirenden Synodalvorstände, dem auch die Disci-

plinirung der Aeltesten untersteht, aus zwei (ieistlichen imd nur

Einem Nicht - (ieistlichen zusammengesetzt sein soll, entgegen

der Discipline des eglises r^formees de France; 6) weil darin

das echt-evangelische und insbesondere echt-refonuirte allge-

meine Priesterthum nicht zur Geltung kommt, und dieser Mangel

die Glaubens- und Gewissensfreiheit beeinträchtigt. Zum Schluss

bittet unser Presbyterium, es mit den in der Provinz Preussen

getroffenen Abänderungen der Klassikal-Ordnung der deutsch-

reformirten Kirche vom 24. October 1713 und dem durch Aller-

höchste Kabinetsordre vom 16. Mai 1860 bestätigten Statut ge-

neigtest bekannt zu machen. Untz. Ammon, Carl Maquet,

Chevalier, Coste, Dihm, Ferd. Maquet, Fr. W. L*hermet, Dr.

Detroit, Humbert,
J.

H. I/hermet.

Das gewünschte Stat\it für die Klassikal-Convente der Ke-

formirten in der Provinz Preussen vom 19. December 186<.)

iil)ersandte das Koingl. Consistorium, gez. Lehnerdt, imserem

Presbyterio am 25. October 1861. Für unsere Gemeinde kam
dabei besonders in Hetracht §. 1 : Die reformirten Gemeinden,

an ihrem Hekenntnisse, C'ulin? imd Verfassung fest haltend, er-

kennen in den Unterscheidungslehren der lutherischen Schwester-

kirche kein Hindemiss der kirchlichen Gemeinschaft der Gnaden-

Digitized by Google



— 363 —

mittel und des landeskirchlichen Organismus. Und ij. 7: Die

französisch - rcfonnirtc ( icnicindo in Königsljcr^' srhiicsst sich

dem Klassikal-Convcntc ru unter Vorbehalt aller Rechte, die

für sie in der Discipline des eglises reformees de France ent-

halten sind." Die Provinz Prcussen, das Vorhild für die Kreis-

synoden von Hrandenburg, Schlesien und Sachsen, sollte durch

jenen Klassikal-Convent insbesondere auch Vorbild werden für

den Anschluss der französisch - reformirten Kirche von Magde-

bur^ an die reformirte Kreissynode der Provinz Sachsen.

Leider nur drängte sich wieder zwischen ein in den ge-

sunden Synodal-Zusammenschluss der refonnirten Glaubens-

genossen das durch die Disciplme zu einer antibiblischen Ketzerei

Gestempelte und darum in jeder Form ausdrücklich verdammte

Superintendcntur-Pi inrip. Durch dcnOhcrkirchenratli w urde dem
Prediger Neuenhaus /m Halle, -j- 23. Mai 187^>, jede Verhandlung^

iihcrwicsen, <la er ja der ..Superintendent'' der drei Maj^dehur^er

Keformirten ( iemeinden sei (13. März 1860). Das KiMii^l. < "on-

sistorium wendet der (Jberbehörde ein, dass alle drei Cieineinden

5,'egen jene beabsichtigte Superintendentur Verwahrung eini^'elegt

hätten (24. d. M.). Auch fehle seit dem Oktober 1H59 dem
Consistorium das reformirte Mitglied. Am 4. Oktober 1861

machte der König Neuenhaus zum Consistorialrath. Am 39. Ja-

nuar 1862 erkannte der Evangelische Oberkirchenrath es that-

sächlich als richtig an» dass die Magdeburger franzOsisch-reformirte

Gemeinde niemals unter der Inspektion eines Superintendenten

gestanden habe und das die (für uns massf]jehende) Discipline

ecclesiastifjue andere \'erfassun;.;sfornien voraussetzt. Den-

noch sprach Ne\jenhaus in seiner Anzei^^'e vom 31. März 1862

wiederum von einer ihm am 29. Januar anvertrauten ephoralen

Aufsicht. Am 23. April d. J. wiederholt daher unser Preshy-

tcrium seinen Protest und weist das Halle'sche „Missverstiindniss"

mit aller Entschiedenheit zunick, das Consistoriimi um Heiehrung

des Neuenhaus ersuchend. Am 26. d. M. und 1. Mai sucht statt

dessen das Consistorium die drei Presbyterien zu belehren, alle

Schriften seien ihm durch den Superintendenten einzureichen.

Der neue reformirte Consistorialrath sollte durchaus auch refor-

mirter Magdeburger Superintendent sein, mit dem alleinigen
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Unterschiede, dass er es sei nicht mehr als auswärtiger Pre-

diger, sondern als reformirtes Mitglied des hiesigen Königlichen

Consistorii, welches ihm alle Rechte imd Pflichten eines

„ständigen" Superintendenten kommissarisch und wider-

ruflich'' übertragen habe. Die Sophistik versteinert jetzt ihre

Gegensätze. Für den einfachen T.aienverstand war es ein (legen-

satz: ständiger Ephorus und blosser Kommissar, widerruflicher

Superintendent und ständiger. Es war ein Gegensatz : Ihr habt

recht, dass ihr nie einen Superintendenten gehabt habt, folglich

sollt ihr wieder einen haben. Für die Behörde hingegen erschien

die Sache erst klar, sobald sie för den beschränkten Unter-

thanen-Verstand vollständig verworren war. Darum sei der

Widerspruch nun gegenstandslos geworden und gelte es, der

Behörde volles Vertrauen zu schenken. Man versteht, die Ver-

fügung vom 21. Mai 1862 besserte nichts, sondern verwirrte die

Angelegenheit nur noch mehr. So wurde das Presbyterium ge-

genöthigt, |^'c<,^en den ihm aufgcdrunfrcncn Suj)erintendenten von

neuem beim Oberkirchenrath zu pmtestiren (6. Juni 1862):

..Wir fühlen uns v^^llig ausser Stande, den C. R. Neuenhaus als

unseren Su[)erintcndenten anzuerkennen und dessen Erlassen in

kirchlichen Dingen uns zu unterwerfen.** Gleichzeitig (10. Juni

1862) klagt das walionische IVesbyterium dem Oberkirchenrath,

welch ein unbehagliches Gefühl es bei den fortwährenden

WidersprQdien des Conaistorii beschleicht und wie das Ver-

trauenschon zu wanken beginne. Die Misstrauenssaat gingüberall

auf. Dem Consistorial-Rath Neuenhaus erwiderte unser Pres-

byterium, wir worden unsere Anzeigen an das Conststorium

immer direkt einsenden und, sollte das Königl. Consistorium sie

uns retoumiren, dieselben inzwischen ad acta nehmen (16. Juli

luui o. August 1862) Der Oberkirchenrath erklärt am 2. Januar

1863, ein Ephorus, der alle Correspondenz mit dem Consistorium

vermitteln solle, sei nicht die Zwischen - Instanz eines Super-

intendenten, sondern — eben nur Ephorus*): eine Uebertra^ung

seiner Rechte, die dem Consistorium durchaus zustand* »Wir

*) Ephorus = Superintendent. Aber die Sprache des Neuen Testaments

befand die evangelische OberbehArde vorzQglich geeignet zur Sophistik: das

empfahl nicht, sondern unter^b das Ansehen der Behörde, wie der Bibel selbst
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erwarten, dass eine derai tige Renitenz des Presbyteriums sich

nicht wiederholt." Dass durch die oberherrliche Canonisirung

der Sophistik das Vertrauen nicht wuchs, hegt auf der Hand.

Was half es, dass man den Hehc)rden ihre schrillen Widersprüche

vorzuhalten nicht müde ward, da man hier iminer mehr den Ein-

druck gewann» dass jene diese Vorhaltungen zu lesen nicht ge-

ruhten. Am 22. Januar 1863 erklärt das Consistorium» dass es

jede etwa noch vorkommende Verietzung der von ihm auf-

gerichteten „Ordnung" — von Magdeburg ttber Halle nach

Magdeburg zu korrespondiren — ahnden werde. Dabei fiihke

es selber sehr gut, dass diese künstliche „Ordnung'' keine ge-

sunden, natürlichen Wurzeln habe, ordnete deshalb am 4. April

1863 an, dass Reisekosten für den Herrn Consistorialrath Neuen-

haus nicht von dem Presbyterio verlegt werden sollten: war

man doch sicher, ohne den gewaltsamen Einbruch der Exekution

von uns keinen Pfennig zu bekommen.

Beide Schreiben nebst den zugehörigen Akten hatte das

Presbyterium zur Begutachtung dem Kreis-Gerichts-Rath Balan

übersandt (28. Januar). Seine neue Eingabe an den Oberkirchen-

rath findet allgemeine Billigung, wurde dennoch aber zurück-

gehalten» um auch aus Carlsbad des Dr. Detroit Anschlag zu

hören. Man überlegte hin und her, änderte am 18. März,

am 15. April und am 6. Mai 1863, und zog sich zuletzt in

die Gtadelle zurück, auf deren Vertheidigung sich zu be-

schränken Consistorialrath Fournier gleich anfangs gorathen

hatte. Der neue Protest des unermüdlichen Presbvterii beim

Oherkirchenrath weist darauf hin, wie die französisch-refor-

mirtcn, durch das Potsdamer Edikt vom 29. October 1085 i^e-

stifleten Gemeinden keineswegs mit den wallonisch- oder deutsch-

reformirten Gemeinden gleich zu setzen seien. Unser kirch-

liches Gemeindeleben muss sich in seiner geschichtlichen Fort-

entwicklung aus sich selber heraus gestalten. Unsere Ver-

fassung aber duldet nicht die UeberordnuLg eines Geistlichen

über ändere Geisdiche, insbesondere nicht das Amt und den

Titel eines Superintendenten**. Die Behörden blieben fest in der

Absicht, die uns mit Hohenzollemwort verbürgten kirchlichen

Privilegien einfach zu beseitigen. Es blieb nichts übrig als der
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Rekurs an die Person der Majestät. Gleichzeitig benachrichtigte

die Gemeinde am 6. Mai 1863 den Oberkirchenrath. Bis neuer

Bescheid käme, müsse aber, so hatte man in Berlin dekretirt,

das Prosb) teriiiiii den Anordnungen des ihm vorgesetzten König-

hchen Consistorii gewissenhafte Folge leisten. Als handle es

sich um Spiel und Ironie und als wünschte unsere Gemeinde

nur ihr Geld zu \ergeuden, hatte der hochweise und hoch-

würdige Evangehsche Überkirchenrath in Gnaden „gestattet",

dass unser an Königswort noch von altersher glaubendes Pres-

byterium, um Armengelder richtig verwalten zu lernen*), sich

immer hinterher noch „nebenbei auch direkt an das KOnigl.

Consistorium wenden dOrfe (2. Januar 1863): also 20 ^ Porto

nach Halle, 20 ^ Porto nach Magdeburg zurUck, 5
<f

Porto

nebenbei direkt » 25 ^ statt 5, d. h. durch die Neuerung,

neben der Vermehrung des Schreibwesens und der Zeitver>

säunmiss, Verfünffachung der Kosten. Und darauf besteht das

Kön. Consistorium „unnachsichtig" (29. Mai 1863). Der ganze

Geschäftsgang drohte in Stocken zu gerathen. Der einzi^^e

Trost war: „Gestrenge Herren regieren nicht lange." Und in

der Ihat kam die in unserer Discipiine ernstlich verbotene

„Juristerei" schnell wieder in Abgai^.

Als Consistorialrath D. Neuenhaus einsah, dass kein Pres-

byterium Magdeburgs seine Ephoralgewalt anerkannte, wandte

er sich wieder persönlich an die Prediger. Am 9. Juli 1863

handelte es sich um eine Lumperei: die beiden Collecten für

Neinstedt und für die Nothstflnde der Evangelischen anzugeben.

„Wollen Sie", schreibt er an die Pastoren, ,,die Anzeigen nicht

mir zusenden, so ersuche ich Sie ergebenst um schriftliche Er-

klärung über ihr Nichtwollen." JJie 5 Prediger senden das

Circular an ihre 3 Presbvterien, mit dem Vermerk des l. Ref.

Predigers Schaeffer : „Der gute Mann dauert mich: denn er

befindet sich doch in einer scheusslicheu Lage." F. Boute

*) Wenn unsere, (lutt sei Dank! von Ijeliönllichei Conlitillc freie Arinen-

kasHK nach solchen oberbehördlichen Anleitungen vervvaltet worden wäre, sie

wäre Iftiigst erschöpft und der ».Patron" mOsste alle Ausgaben bestreiten.

Weise SelbststiJidigkeit der Einzelgemeinde liegt im eigensten Interesse der

KAniKÜchen Beliördeu. Schade, dass mau dies so oft vergibst!
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schreibt: ,,Eine schriftliche Erklärung der Herrn Gcisthchen,

getrennt von den Presbyterien, hat für letztere keine Verbind-

hchkeit." Dr. Detroit schreibt : „Dr. Neiienhaus hat durch

diese versuchte 1 rennung der Herrn Geisdichen von ihren Pres-

byterien beide Theile gröblich verletzt, in der Hoffnung, Un-

frieden zu stiften im feindlichen Lager und die Ungehorsamen

zu denunciren." Unser Presbyterium protestirt feierlich am
IB. Juli 1862 gegen diese unserer Verfassung widersprechende

Neuerung: man werde nach wie vor die amtlichen Berichte

unmittelbar an das KOnigL Consistorium allhier einreichen und

nicht aus Magdeburg über Halle nach Magdeburg gehen. D.

Neuenhaus schlügt nun vor, wenigstens provisorisch, bis der

( )l)erkirchenrath entschieden habe, den ephoralen Geschüfts-

^ang „^aufrecht zu erhalten^" (24. JuH 1862). Die Sophistik

Wollte nicht sterben ; „proN isorisch aufrecht erhalten, was nie

bestanden haP*. Bedauern und Schweigen war die Antwort.

Am 1 1. Juli 1864 verfugte der Oberkirchen rath die synodale

Verbuidung der drei Magdeburger reformirten Gemeinden mit

den reformirten von Halle und Wettin, unter Leitung des Con-

sistorialrath Neuenhaus (1. August d. J.) Die erste reformirte

Laien-Synode der Provinz wurde am 28. September d. J. hier-

orts abgehalten. Neben dem Prediger Ammon fiingirte als

Deputirter Dr. Detroit. Unsere Gemeinde legte Verwahrung

ein, dass von Hause aus ein Vorsitzender für die Synode be-

stimmt ist, während nach unserer bestehenden Verfassung das

Recht der Wahl uns zustehen würde (13. September bSoij.

Bei der ersten Synode der 5 Gemeinden stand auf der

Tagesordnung die Beziehung, in welcher unsere Kreissynode

steht zu den übrigen reformirten Gemeinden der Provinz. Es

wurde beschlossen, dass auch die andern 5 reformirten Ge-

meinden der Provinz sich dem Synodalverbande anschliessen

sollten. Auch die zweite reformirte Kreiaaynode, welche am
19. und 20. Juli 1865 in Halle tagte, auf welcher Prediger

Anrnion ein drastisch-originelles Referat gab über die Unver-

bindlichkeit der Synodalbeschlüsse, beschloss, bei den Re-

formirten Gemeinden zu Burg, Stendal^ Halberatadt, Calbe,

Aschersleben anzufragen, ob sie sich nicht für den Anschluss
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erklären wölken? Das Consistorhim erwiderte, man müsse die

eigenen Anträge jener Gemeinden abwarten (2. August 1865).

Der Antrag' der Synode, dass fortan die Presbyter nicht cooptirt,

sondern innner nur durch die (jenieinde auf sechs Jahr gewählt

werden dürften, w urde durcli das C onsistununi als nicht bindend

bezeichnet, weil er in die Privilegien der Einzel-Presbyterien

eingreift. Die Synode sei allerdings die Oberstute, sie dürfe

aber ihre C ompetenz nicht überschreiten. Der Oberkirchenrath

entzog deshalb jenem Synodalbeschlussseine Bestätigung ( 1 6. März

1866). Auch iiatte schon vorher unser Presbyterium be-

schlossen, von der observanzmässigen Cooptation nicht zu

lassen, wenn man auch gegen periodische Neuwahl der Aeltesten

sonst nichts einzuwenden finde (13. September 1864.)

Auf der reformirten Kreissynode vom 38. August 1866

zu Magdeburg theilte der Vorsitzende, Consistorialrath D. Neuen-

haus mit, auf die Einladung zum Anschluss hätten die Pres-

byterien von Aschersleben und Stendal sich dazu bereit er-

klärt, Calbe Hedenken geäussert. Halberstadt den Anschluss

verw eigert, Burg gar nicht geantwortet. Da das Königl. Con-

sistorium die Uebereinstimmung aller*) reformirten Gemeinden
verlangt ( ?!), so müsse die Angelegenheit auf sich beruhen (I?).

Indem die Synode auf dieses bürokratische Divide et impera

einging, bewies sie ihre Ohnmacht. Aus Mangel an Verständniss

för den reformirten Geist, die reformirten Vorzüge und das

reformirte Recht unterband sie ihnen die Lebensadern. Die

Gemeinden gerirten sich fortan wie Leichname, denen der Pastor

erst das Leben einblasen müsse. War der Pastor Unions-

fanatiker, so blies er. wie der damalige Halberstädter, aUes

Keforniirle in die lutherischen Unionssynoden hinein. Wusste

sein Nachfolger in Halberstadl, welche (uiaden und Vorzüge

(iott der Herr grade in die Rcfoinurte Kirche gelegt hat, so

r^ef er das Presbyterium und die Gemeinde zum Anschluss

an die Reformirte Synode auf.

Auf der reformirten Kreissyncde vom 17. October 1867 zu

Halle zeigte man wenigstens darin noch ein klein wenig Bnider-

V Wenn 5 erlaubt sind, warum dann nur 10} waruni nicht 7 oder 8?

Die WillkQr trat' an die Stelle des üesetses.
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Krmii^l. (
'onsistoriiiMi zu bitten, auch den 5 nicht zu unserer Synode

^ehöri^'en retorrnirten <iciiieinden der Provinz, welche sonst als

solche ^anz unvertretcn bliei)en. die etwa auf einer besonderen

Conferenzmituns zu vollziehende Abordnung je eines geistlichen

und eines weltlichen Mitgliedes in die Provinziedsynode zu ge<

statten. Bei der zurBegutachtung vorgelegten Provinzial-Synodal-

Ordnung« die man als «fast ganz aus unserer refonnirten Ver-

fassung entnommen** begrflsst, beantragt die reformirte Kreis-

synode ad §. 6 den Zusatz, dass die Provinzialsynode das Recht

habe, zur Besetzung der General-Superintendentur der Provinz

drei p^eeignete Subjekte zu präsentiren ; femer auf Dr. Detroits

Vorschlag: ^Zur Absetzung eines (ieistiichen ist die Zustinuninig

der Provinzial - Synode ertorderlich." HetrefT des Anschlusses

unserer (lenieinde an die Provinzialsynode wird in unserem

Presbyterial-Protokoll unter dem 1. September IHf^^i ausdrück-

lich als Voraussetzung dabei die Bedingung gestellt, wie beim

Eintritt in die Kreissynode, dass — so heisst es wörtlich —
„unsere konfessionellen Eigenthttmlichkeiten und Vei^

fassnngsrechte nicht alterirt werdsn.** Si no, nol —
Aufder Reformirten Synode vom 25. Juni 1872 stellte derVor-

sitzende Consistorialrath Neuenhaus den Antrag an die Kirchen-

behörden, mit der Weiterbildung unserer kirchlichen Verfassung

selbstständig vorzugehen und sich \n egen Beschaffung der dazu

nr>thigen Geldmittel nicht fenier an den Landtag, sondern an die

Landeskirche zuwenden: ein echt-liugenoltischer Antrag, dem
zum grossen Schaden der Kirche nicht gewilltaiirt wurde.

Da in der hugenottischen \'erras>iing kraft des allge-

meinen Priesterthums die sog. Laienvertretung auf jeder Stufe

des Kirchenregiments unerlüsslich ist, auch unsere anerkannte

Rechtsbasis die Discipline des eglises röformees de France

chap V, 1 bestimmt, dass nur da eine Kirche ist, wo ein Pres-

byterium ist, chap. V1L, dass der Pastor auf den Kreissynoden

stets in Begleitung eines Presbyters erscheinen soll, chap. VIII, 2:

dass, wenn auf der Provinzialsynode der Pastor allein kommt,

ohne 1 oder 2 Presb)ier, man ihn nicht weiter beachten soll,

gerade wie wenn die Presbyter allein kommen ohne ihren

24
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Pastor; chap. IX, 3 dass auf der Nationalsynode für den

l*astür und die IVeshytor stets Stellvertreter ernannt werden,

damit aus jeder Provinziaisynode zwei l'redi^^er und zwei IVes-

l)yter LjeL,'en\\ ärti^ sind : und da es vorkam, dass auf der Sy-

node entweder unser einziger l'astor oder unser einzi^'er Pres-

byter durch Krankheit oder sonst dringend am Erscheinen ver-

hindert und entschuldigt waren, so beantrai^te unser Pres-

byterium bei der Kreissynode, zur Zeit der Einziehung der

zweiten Pfarre in der wallonischen Kirche, durch das Aus-

scheiden des Prediger Dr. Weber diese vakante Synodalstimme

dem firanzösisch-reformirten Presbyterio zuzuschreiben, damit

es auf der Kreissynode nicht zu Zeiten ganz ohne „Laien-

vertretung'* sei; oder doch wenigstens zu gestatten, dass bei

der Wahl unseres Einen Presbyterialdeputirten stets auch

sein Vertreter ^^ewählt werde. Dieser am 3. Mai 1878 j^estellte

Antraft w tirde durch das Köni*,diehe ( "onsistorium in liebens-

würdigster Heschleunij^'un^ am 7. d. M. an die l'rovinzialsynode

verwiesen. Dem »gleichzeitig am 22. Juni d. J. beim Kreis-

synodal- N'orstand und heim IVäsidiiun der IVovinzialsynode ein-

gereichten Antrag ward am 29. d. M. durch I). Neuenhaus

folgender interessante Bescheid: ,,Die französisch-reformirten

Gemeinden haben an ihrer alten Disc^^line bereits ihre Aller-

höchst sanktionirte Verfassung, erhalten demnach durch die

neueren, der Landeskirche gegebenen Gemeinde- und Synodal-

Ordnungen weder neue Pflichten noch neue Rechte" — d. h.

ihre alten aber, Laienvertretung auf jeder Stufe, werden nicht

respectirt — „ihr etwaniger Anschluss an eine Kreissynode

ist ein freier und brtiderlicher ; untl wie er sie nicht ver-

ptliclUet. lk'stininiun<4en. die etwa von dieser ausgehen, ohne

Weiteres zu den ihriL,'en zu machen, so berechtigt er sie auch

nicht, in Hezui: aut das. was in der Landeskirchlichen Synode

als Recht und Pflicht gilt, auf Aenderungen anzutragen." —
ICs war dies eine Umgehung der Frage. So oft unser Synodal-

Prcsbyter verhindert ist, werden wir also laut Discipline einen

andern senden.

Der Bescheid vom 29. Juli 1878 liegt auf der Linie unseres

Presbyterial-Protestes vom 17. April d. J. Als nämlich die
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Kreissyiiode Miene machte, unsere K.issenfühninj^ und Anstalts-

Ver\valt\m«( zu beaufsichtigen, wiederholte unser Preshyteriuni

den Beschluss vom 31. Mai und 1. September 1869, wonach
wir der Kreissjmod« Magdeburg-Halle-Wettin nur unter der

Bedingung beigetreten sind, dass unsere confessionellen und

verfassungsmässigen Rechte bewahrt bleiben. Zugleich beschloss

man, Fühlung zu gewinnen mit der französischen Synode der

Provmz. Brandenburg, um event. conforme Schritte zur Wah-
ning unserer alten Rechte zu thun. Ebenso sollte desswe^en

eine Anfrage an die Prediger der französischen Gemeinde in

Stettin und Könipfsberj^ i. Pr. j^erichtet werden. Unser Protest

wurde von der Synode an<^enoninien. Ja. auch die anderen

cons\ nodalen retbrrnirten (ienieinden l)esrhlossen einen Protest

j^e^en den ICrIass des F.v. ( )l)erkirchenraths vom '2H. März 1878

einzureichen. Unsere Dej)Utirten schlössen sich dem ihrerseits an.

Der Vorsitzende der Brandenburgischen französischen Kreissynode

in Berlin, Prediger Cazalet, hatte inzwischen wej^en des Anschlusses

aus einer anderen Provinz allerlei Schwierigkeiten erhoben.

Obwohl einst lutherisch, wie sein jüngerer College D.

Zahn, wie in Magdebui^ die reformirten Pastoren Dr. Berger,

Otto, Dr. Weber, Bode, Dr. Meyer, Thiele, hatte sich Con-

sistorialrath D. Neuenhaus als Vertreter der Reformirten im

Krtnigl. Consistorio und als Leiter der Reformirten Synode

endlich in die refonnirte Lehre, Gottesdienst und \'ertassunt(

so Inibsch ein^'elebt, dass mit seinem Al)lel)en der reformirten

Synode der Todesstoss drohte. Kr hatte schon im Jamiar 1876

selbst das Kjjhorat Halle-Wettin, den letzten Rest seiner viei-

umstrittenen Superintendentur, feierlichst niedergelei;t. Prediger

Pocke in Halle lehnte gleichfalls ab, diese sog. reformirte

Superintendentur — über zwei Gemeinden — definitiv zu uber-

nehmen. Das Königl. Consistorium pflichtete ihm bei, dass

diese Art Superintendentor auf die Dauer unhaltbar sei

(38* Februar 1876). Dennoch trug man Scheu, bei Lebzeiten

des Consistorialraths Neuenhaus an diese Einrichtung zu rühren.

Das am 7. Juni 1879 No. 7233 zum Beschluss erhobene

Referat des Herrn General -Superintendenten D. Moeller be-

zeichnet auflirund V(jn Hcrathunj^en, ^die wir in yeineinsanier

24*
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Sitzuii;^ iiiil (lein Pnninzial-S) nodal-Vorstande j^epfloijcn haben**,

es als wünschenswerth , ja nothwendig, dass die Ephorie

Halle -Wettin und damit auch die Reformirte Synode auf-

gelöst werde. Wenn hier an den K\ an^elischen < )berkirclKMi-

rath berichtet wird, die anderen refonnirten Gemeinden der

Provinz zu Aschersteben, Burg, Caibe, Halberstadt, Stendal

seien seit ICinfuhrung der synodalen Ordnungen den sie um-

gebenden Ephorieen beigetreten und fühlten sich unter der

Ldtung onirt-lufberischer Superintendenteii so wenig be-

schwert, dass sie nie das Verlangen nach einem reformirten

Ephorus geäussert, ja den wiederholten Aufforderungen, der

reformirten Kreissynode zum Beitritt nicht Folge gegeben hätten:

so ist das theils schief, theils, wie wir aus den Urkunden

berichteten, «^a^radezu lHl^chti<^^ Jene .') anderen reformirten tie-

meinden hal>en 1857 inid 1858 zu j^ej^enseiti^^em Nutzen luid

l-$efriedigung mit den 7) andern als reformirte Zehn-Synode

getagt; sie sind darauf ungefrai^t, sa^'e ungefragt, hitheranisirt

worden und haben dennoch Aschersleben und Stendal laut, Calbe

leise nach WiederanschlusB an jene Zehnsynode verlangt.

Burg hat geschwiegen. Nur das damalige Halberstadt fühlte

sich unter einem lutherischen Ephorus wohl. Nach einem

reformirten Superintendenten verlangten sie nur nicht, weil sie,

nebst vielen Lutheranern, die drei reformirten Magdebui^ger

Gemeinden darum beneideten, dass sie unter keinem Super-

intendenten stehen, und dem Grundsatz der Hugenotten bei-

pflichteten ! alle Pastoren sind im Range einander gleich

;

Titel und Amt eines Sujierintendenten mit der Discipiine ver-

werfen und verdanunen als Wiedercinfübrunj^ neuer l'apisterei.

Nunmehr i)eantra;^fle das Köni'^d. ('« )nsitnrium, es zu Verhand-

lungen zu ermächtigen behufs Ansciiluss der (iemeinde Halle

reformirt an Halle Stadt und Wettin reformirt, wie es nun

schon 4 lutherische Prediger der reformirten Wettiner ( iemeinde

beantragt hätten, an Halle-Land. Wird aber, fährt der Bericht

fort, die Ephorie Halle-Wettin aufgelöst, so kann — warum

denn? — auch die r«fonnirte Synode nnserer Provinz nicht

mehr liestehcn bleiben. Das reformirteBekenntniss sei zwischen

den fünf Gemeinden das einzige Band. Die beiden Theile
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der Synode lä^^en schon rävinilich zu weit auseinander*'. So

spricht (las Kr>ni<^d. Consistoriuni. Nie hätte so eine hu^^e-

nottische (lenerals) nndc «.'esprodicn. Die liu^enottische Kirche

war durch die (llaul)ens- und LiebesniaclU ihres Bekenntnisses

im Dcsert und im Kefugc innig eins und aufs allerengste ver-

bimden, ja durchaus gleichartig bis zur Verwechslung, mochte

ihr Ort Paris sein, Nismcs oder Ronen, l^erlin, Kopenhagen,

Petersburg, Genf, Amsterdam, London, Charlestown in Carolina

oder die Capstadt. Dann folgt im Schreiben des Consistorii

wieder die Klage über die »ganz independentistische Stellui^**

oder doch nur «unmittelbare Leitung durch das Consistorium**.

Das Königl. Consistorium ist hier viel zu bescheiden: als ob

seine Leitung keine Leitim«,' wäre! Das Consistorium bean-

tragt nun das Kinj:jeheii eines reforinirten Raths im (
'< »nsisloriuin :

<lRnz ^et^en das llohenzollernworl. welches am 29. Octoberi685,

am 30. October 1809, 6. März 1852 und 2. April 1856 den

Reform irten jeder Provinz eine reforniirte Katlisstelle im

Consistorium garantirt. ^Da drei (iemeinden eine Synode

nicht bilden können" — ist die Synode nicht ein Collegium?

Das alte Sprüchwort würde also dem schon widersprechen,

das da sagt: Tres faciunt Collegium — so beantragt das

Königl. Consistorium beim Evangelischen Oberkirchenrath „die

Eingliederung der drei reformirten Gemeinden Magdeburgs in

die hiesige Stadtsynode**. Um die Besorgniss der drei refor-

mirten Presbyterien vor Einmischimg der Behörden in ihre

Verwaltung zu beschwichtigen, schlägt es ein Statut vor,

welches alle berechtigten (!? — ) Privilegien anerkennt, soweit

es mit den Hestinunungen der Kirchengemeintle- und Synodal-

( )rdnung vereinbar sein mochte. Dass durch §. 4.S pos. 1 (He

franzosisch - reforniirte (lemeinde ausdrückHch vom (leltungs-

bereich der Kirchen-Gemeinde- und Synodal - Ordnung aus-

genommen ist, Hesse sich ja durch die J^eitrittserklärung dieser

(iemeinde'' — d. h. also durch freiwilliges Aufgeben aller

ihrer verbrieften Privilegien — „l)eseitigen.**

Da der Halle*sche Domprediger Pocke diese Auflösungen

lebhaft befürwortete, so erging an ihn am 5. August 1879

No. 8735 eine Consistorial-Verlugung, in der das reformirte
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Bekeontniw för nichts erklärt wird durch die Behauptung,

dass die Halle'sche und die Wettiner Gemeinde ^iinter sich

^ar keinen Znsaminenluin^^ hal)en'*, während sie mit ihren

l^ebensinleresscn auf das enjijste mit den (lemeiiulen der Stadt,

in denen sie bestehen, verflochten seien. Desluilb hai)e der

Oberkirchenrath das Consistorium zw \'erhandhmgen ermächt i<;t.

Das Presbyteriuni sei ja nicht (?) genöthigt*), dem Steuerverbande

der städtischen Parochieen l)eiz\itreten.

Ehe zu diesem synodalen Vemichtungsanschlag unser Pres-

byterium Stellung nahm, erkundigte es sich bei andern huge-

nottischen Gemeinden Deutschlands nach der Art ihrer epho-

ralen und qmodal«! EindledMiiiig. Aus der firanz(ysisch-

refortnirten Gemeinde von Berlin schrieb am 8. September

1879 Prediger Casalet^ die synodale Verbindung sämmtlicher

französisch-reformirten Gemeinden Preussens wäre gewiss

erwünscht, doch hat zur \'erl)in(hin^ mit Magdeburg, Stettin

und Königsberg mit der franz<")sisch-refornurlen Kreissynode der

Mark diese letztere .Synode 1867 keine Mittel \md Wejjje an-

zii^'el)en gewusst. Einem deutschen Superintendenten unter-

steht die Berliner Colonie nicht. Ueber ihre Kassenverwaltung

giebt sie niemand Rechenschaft als den Familienhäuptern, die

auch die D6charge dem Presbyterio ertheilen. Aehnlich be>

richtete am 31. August d. J. Prediger Coulon aus der franzö-

sisch-reformirten Gemeinde von Potsdam. Aus der französisch-

reformirten Gemeinde von Königsberg L Pr. berichtete Pre-

diger Roquette, seit 1810 sei die Verbmdung seiner Gemeinde

mit Berlin gelöst. Als in der Provinz Prenssen der Klassikal-

Convent nach vollen in» Jahren wieder ins Lehen ;^crutcn,

später auch eine retorniirte Kreissynode der Provinz ;.;estiftel

wurde, traten wir. schreibt Rfxpiette. unter Vorbehalt unserer

Sonderstellung' zuerst jenem, dann dieser, imi nicht j^^anz isolirt

zu bleiben, bei. Obwohl wir eine der kleinsten Gemeinden

der Provinz sind, wurden uns zwei Laien-Abgeordnete znr

Kreissynode durch die Behörde zugestanden. Roquette v^nirde

xwei Mal zur Provinsialqroode, einmal in die General-Synode

*) Aur wie lange, lehrt die Geschichte anderer eingelAsten und dann

aufgelAsten refomiirten Gemeinden.
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^zur Vertretiin*; der rcformirtcn Interessen", despfleichen in die

Kommission zurKandidatenprüfung '^^ewähli. I )er Krinij^'shert^'cr

französische Predij^er hat nie unter einem Superintendenten ge-

standen I „In den ersten jähren meiner Amtstührunj^ machte

das Kj^l. Consistoriiim den Versuch, mich in die bürokratischen

Schablonen eiijzugliedern." Zur Erleichterung des Geschäfts-

verkehrs sollten die heiderseitij^en Zusendungen durch den

dortij,'en deutsch-refonnirten Superintendenten vermittelt werden.

Auf die Erklärung: ich hätte keinen Superintendenten, er-

widerte der Decement mündlich: das sei ein ganz unmög-

liches Verhältniss. Roquette berief sich nun in einem schrift-

lichen Protest auf Discipline Chap. i Art 18. Das Consi-

storium nahm darauf hin seinen Irrthum förmlich zurück. An '

das Conslstorium sendet er unmittelbar seine Collecten und er-

bittet \ on ihm den L'rlanl). „Wir sind heinah independenten.

und ich hofle: -man wird nicht daran rüttehi. l-inen ICtat

hai)en wir nicht. Wir nehmen die ^rüssten liypotlieken auf.

ohne jemand zu fragen. Die Rechnun^'en dechargirt nur the

Ciemeinde. An die Regierung reichen wir einen Auszug,' ein,

der fast nichts enthält. Als sie einmal Monita zu ziehen be-

liebte, erklärte ihr Roquette, sie habe dazu kein Hecht.

Darauf zog sie die Monita zurück**. Eine Episode des Koquette-

schen Briefes vom 1. Septemtier 1879 füge ich, des lokalen

Interesses wegen, bei: «Vor einigen Jahren schreibt der Minister

an die hiesige Regierung"" (warum grade nach Königsberg, er-

hellt nicht): „die französische Gemeinde in Magdeburg habe

sich für die Unabhängigkeit ihrer Vermö<,'<^ii^verwaltunj? von

den Behörden auf eine Kabinets-Ordre vom 3. Februar 1812

berufen. Diese sei im Ministerio nicht l)ekaimt. und der Minister

Ira^t nun 1) ob die ( Knni<^'sberL(er ) Re^Menuiij (beselbe keime?

2) wie die Köni^^si)eri;er Re^qerun;,' zur N'erwaltun;,' der Köni^^s-

bcrger französischen Jvirche stehe?** Darauf hat (Ue K<')nij(s-

her^i^er Regierung' ihrem Minister geantwortet : „Die Kabinets-

Ordre vom 3. Februar 1812 sei hier nicht bekannt. (Nun,

sie ist seitdem abgedruckt bei Muret und 1889 im Urkunden-

buch meiner Gemeinde S. 309 fg.). ^Die Vermögensverwaltung

der Königsberger französischen Kirche werde von der Ke-
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gierung ganz in derselben Weise beaufsichtigt, wie bei allen

Kirchen, die nicht königlichen Patronats sind?** Roquette fUgt

hinzu : „Ein einzij^er Bück in die Akten*) hätte das Gep^ent heil

^'olchrt. J )ic völlige Unabhängigkeit unsererKassenverwaltung

ist ininicr wieder anerkannt norden".**® — Aehnlicli lautete der

Ik'richt des i'redi^'er de Bourdeaux aus der französisch-refor-

mirten (ienieinde von Stettin: „Ich habe keinen Superinten-

denten, stehe unmittelliar unter dem Königl. Consistorio. Sy-

nodalenanschluss an die französische Kreissvnode in Herlin haben

wir leider (!) nicht, weil jene nicht über Brandenburg hinaus reicht.

Die Armenkasse dechargiren die öffentlich von der Kanzel ein-

geladenen Familienhäupter**. Aus der firanzösisch-reformirten

Gemeinde von Priedrtehsdorf am Taimos (Stadt) berichtet

am 12. September 1879 Prediger Sauvio, seine Gemeinde sei

eine unabhängige, sich selbst regierende franeösisch-reformirtc

IVesbyterial-Genieinde : au reste eile a toujours trouve le mcil-

leur [)Our eile (jue I on jjarlät et (]u olle fit parier d'elle le

nioins possible. Also das Kaninchen im Käfi^^ der Schlan^^e!

Heute ist dem nicht mehr so: man kennt die (ierechtiL,'keit,

Billii^keit und Weisheit des Wiesbadener Krmigl. Consistorii

und seines Generaisuperintendenten. Aus der französisch-refor-

mirten Gemeinde von Frankfurt a. Main berichtet am 8. Sep«

tember 1879 Prediger Th. Gürard: «Die französisch-reformirte

Kirche steht unter keinem Superintendenten. Niemand ausser

der Gemeinde hat das Recht die Kassen 2u kontrolliren. Auch
steht sie in keinem synodalen Verband. Nous sonune reformis,

et indöpendana. Unsere Beziehungen zur weltlichen Autorität

regelt das königliche Consistorium, in welchem wir stark ver-

treten sind." Aus der ("ranzösisch - relbnnirlen Gemenide von

Hamburg berichtet am sell)eii Tai^e IVedij^er Vnst: „Wir stehen

unter keinem Suj)erinlendcntcn. Die Gemeinde allein control-

lirt ihre Kasse. Wir gehören zu keinem Synodalverband und

leben ganz unabhängig von jeder menschlichen Autorität".

l'nser Presbyterium und Gemeinde hingen mit grosser

\ orliebe an der Reformirten Synode Magdeburg-Halle-Wettin.

*) Der meiste Unsinn in denjenigen Berichten und Beschlossen der Behörden,

die sie nachher zurflcknebnien, kommt aus der Unkenntniss ihrer eignen Akten.
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Da es aller nicht von ihm allein ahhin^. oh diese Synode er-

halten oder auf^elr)st werden soll, so niusste es auch zu der

event. Aufl()siin'4 Stellun^^^ nehmen. Nach dem Theil I. der

Kirchen-(iemeinde-( )rdnun^' vom 10. September 1873 §. 48, l.

war der event. Anschluss unserer Gemeinde an eine Kreissvnode

ein freier und brüderlicher. Wir konnten im NothfaU allein

bleiben, ohne irgend einen synodalen Anschluss, wie die

hugenottischen Gemeinden in Stettin, Franldiirt a. M., Dresden,

Leipzig, Hamburg, Friedrichsdorf a. T. u. a. m. Manche Pres-

byter sahen in dem völligen Auascheiden ans der fortwährend

unsere beschworenen Privilegien bedrohenden Landeskirche die

einzige oder doch die sicherste Gewähr för eine freie, fried-

liche, in sich harmonische Kntwickelunpf. Die Mehrzahl in-

dessen wollte von solchem aiitihii^'enottischcn Indcijendeiitismus

lind einer der inneren Auti<)sun^f iduilichen X'erkrümehin^

nichts wissen. Statt der un<,a*sunden Isoliruni,' das Wort zu

reden, hielten sie dafür, dass, wenn unser Herzenswinisch der

Erhaltung und Vergrösserung unserer refonnirten Synode nicht

durchginj^a'. wir uns deijeni^jen — also im Nothfalle auch der

unirten Magdeburger — Synode anschliessen würden, bei der

uns die verbriefte Selbstverwaltung, vorzüglich der Gemeinde-

gclder, sowie die Wahrung unserer kirchlichen Gebrauche

und die Erhaltung unserer Immediatstellung ohne irgend einen

Superintendenten urkundlich, behördlich und mit Eideskraft

verbärgt werden würde. Unsere Deputirten erhielten den Auf-

trafj. im Fall des Scheiterns der mis so lieb t^ewordenen Synode

an den bisheri^'en \'orstand jene von allen Presbytern ausLje-

ferti^'te und unterzeichnete l'.rkl.trung abzugeben (ö. Septem-

ber 1879). Doch es kam anders.

Am 7. Juni 1879 hatte das köni^diche ( onsistorium'^^

beim C)berkirchenrath. wie wir sahen, die Auflösung des Re-

formirten Synodalverbandes und die Eingliederung der refor-

mirten Gemeinden in die Ortsverbände beantragt. Eine gegen

die Rechte der Stifhingen und Kassen der „independentistisch**

gesinnten Gemeinden gerichtete Verordnung sollte die Brücke

für die Einverleibung bilden. Die Verhandlungen scheiterten

an dem Widerspruch der Gemeindevertretung des Doms zu
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Halle. ^Wollte man den Magdeburger Gemeinden keine

eipjcne Synode zu<(estehcn, so würde man sie in die Stellung

von Dissidcntcn-CicmciiKlcn dräns^en." Uebcrdies sei durch die

Kiscnliahnen und Tele^'raplien die Verbindung mit Magdeburg

eine sclineilere und wohlfeilere, als «liejeni^e zwischen den

meisten der zu Landsynoden vereinigten liindlii hcn (iemeinden.

Aber noch mehr: Die Vertreter der zur Union gehörigen re-

formirten Gemeinden zu Halberstadt, Aschersleben und Burg

beantragten 9. März 1880 einstimmig und einmüthig beim

Oberkirchenrath, aus ihrem bisherigen (lutherischen) Verbände

gelöst und der Synode Halle Reformirt angetchloesen zu wer-

den, da ihre reformirten Schulen aufgelöst seien und sie selber

der Gefahr einer Zerbröckelung entgegen gingen. InHalber-

• stftdt zeigte sich besonders eine grosse Begeisterung fÖr den

Anschluss (16. September 1879). Unter dem 3. Aj)ril i88o

forderte der Olierkirchenrath den Iknicht des Consistorii ein.

Nun aber niussten. laut §. 49 der k. (lern.- inul Synodal-

Ordnung l)ci .Synodalgrenzändenni^'en alle hetheili^ton Synoden

ihre Z\istinunung gegeben haben. Die Kreissynoden Halber-

Stadt und Aschersleben wÜligtea in die Entlassung der beiden

reformirten Gemeinden aus ihrem Verband (23. Juli 1880).

Unser Presbyterium erklärte 8. September 1880 den Eintritt

für hocherwünscht. Die reformirte Synode Magdeburg-Halle-

Wettin, um ihre Zustimmung zur Entlsitetiiig von Halle und

Wettin gefragt, weigierte die Zustimmung mit 19 Stimmen

gegen 3. Hingegen hielt sie die Anfln>hme von zwei neuen

reformirten Gemeinden (Halberstadt- Aschersleben) für nicht

so dringend und verta'^'te den Heschhiss: eine Vertagung, hei

welcher der Protest der Minderzahl nichts verschlug'. Darauf

hin rieth das Consistoriuni den beiden (iemeinden von dem
Plane ernstlich al) (! ). zur FördcrunL; der sjjecifisch-refornnrten

Interessen ihnen die Begründung eines reformirten Convents

zwischen den U) Ciemeinden der Provinz empfehlend. Ja es

erklärte, zu der heantra^^^ten Abänderung des Synodalverbandes

in keinem Fall die Hand bieten zu wollen, auch wenn
sämmtUclie befheüigten Krels^ynoden snetininien sollten.

Ob die Behörde damit auf dem Rechtsboden blieb, möchte
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stark hezwcilclt werden, da §. 49 des Allerhöchsten Kriasscs

vom l( >. September 1873 einen ^^anz anderen We^ vorschreil)t.

Jedenfalls hielt es <lie Sache für „erledi<,'t" (?) und lehrte den

Antrag der retormirten liemeinden llall>erstadt - Aschersleben

der verpflichteten Provinzial - Synode gar nicht einmal vor

(19. Januar i88i). Der Oher-Kirchenrath seinerseits erklärte

23. Februar 1881, ein Bedürfniss der Auflösung der reformirten

Kreissynode Halle-Magdeburg-Wettinkönne er nicht anerkennen;

doch auch zur Ausscheidung der reformirten Gemeinden Hal-

berstadt-Aschersleben aus ihrem bisherigen Verbände sei ein

Bedürfniss nicht vorhanden. Die refonnirte Synode der xetm

Qemeindeii kam daher auch dies Mal nicht zu Stande, da die

Halberstfldter und Ascherslebencr leider bei dem Todtsch\vei*j^en

ihres Antrai^s j.je|j[eniil)er der Provinzial-Sv node sich henihiijten.

\ on dem einst durchgeführten, dann in Aussicht gestellten,

nun ohne Al)h(»rcn der Provinzial-Synode zurück^^ewiescncn

Projekt blieb nur ein pastoraler Schatten librij,' in den freien

. Versammlungen sUmnitlicher „refonnirten** Pa.storen der Pro-

vinz, alljährlich im Anschluss an die deutsch-reformirte Prediger-

Wittwen-Kasse.

Es ist sehr zu bedauern, dass zu diesen freien Conferenzen

nicht die synodalen Laien-Deputirten der Gemeinden mit hin*

zugezogen werden, wenn auch nur privatissime. Unsere Synodal-

Deputirten waren Dr. med. D^oit, Commerzienrath D. Coste,

Stadtrath Humbert und seit 3. April 1878 Afiotheker Blell. Es

ist keine Fra^'e. dass sie mit beif^etraj^'en haben, im (lefolj^'e

unserer Predi<(er. die Freiheit und Selbstständi^^keit der con-

synodalen (lemeinden sittlich zu festigen imd biblisch zu ver-

tiefen. Unsere hugenottische Kirche hat die ( iedenkta,,'e der

grossen Reformatoren Luther und Melanchthon initi^'efeiert. Als

am 27. Mai 1864 der dreihundertjährige Todestag unseres

Reformators, des Johann Calvin^ wiederkehrte, würde man

ihn, selbst ohne Antrieb von aussen, auch in unserer Kirche

festlich begangen haben. Die dankbare Liebe hätte uns dazu

gedrungen. Uro so erfreulicher war es, dass der Evangelische

Oberkirchenrath, dessen Genehmigung zur Erfüllung einer

Liebespflicht wir ja nicht bedurften, da der Befehl unseres Ge-
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Wissens und des Apostels vollauf *^aMiüj,'t (Hebr. 13. 8), die An-

rc^^iiiiL,' ^^al). das Andenken des ^'rossen Relorinators am Ta^jc

seihst oder am Sonntaj,' darauf zu feiern. Dem^'emäss forderte

am 7. April 1864 das Kr)ni^d. ( 'onsistoriiim unserer Provinz die

in derselben befmdlichen Presbvterien von reformirten fJe-

nieinden auf, übereinstimmend den 29. Mai, 1. Sonntag' nach

Trinitatis für diese Gedenkfeier zu wählen. Habe doch der

Herr der Kirche zur Erneuerung des kirchlichen Lebens neben

den anderen grossen Zeugen der Wahrheit sich dieses aus-

erwählten Rüstzeuges und treuen Gottes-Knechtes bedient, um
allerlei geisdiche Güter und Segnungen, nicht nur den Ge-

meinden reformirten Bekenntnisses, sondern der ganzen evange-

lischen Kirche zuzuwenden:*^' eine Sprache einer fast aus-

schliesslich aus „Lutheranern'* zusammen^jesetzten Kirchen-

behörde, welche, aus tieferer Kibclkundc j^eboren. der 3(X)-

jähri^a'n ( leschichtserfahruni,' treu und des XIX. Jahrh\mderts

^vi^rdi^^ unsere huLjeiK^ttischen (iemüther ^anz ausserordent-

lich wohlthuend ]»erührt hat. Zu der als Denkmal Calvins

in Genf errichteten Salle de la Keforniation sammelte die

J^eiträge der Provinz, also auch die unseren, (."onsistorialrath

D. Neuenhaus, Halle a. S.; wie schon seit 12. Mai lä62

das Comitö unter j. Goudet m Genf. • Einen recht hohen Bei-

trag gab man aus unserer Gemeinde für die Calvin-Statue

in Berlin. Am 1. Januar 1884 feierte unsere Kirche das

400jährige Gedächtniss der Geburt Ulrich Zwingli*8. Die

dabei ein^^^kommenen 30 M. sandte das Presbyterium an die

Baseler Heidenmission.

Das Königliche ( onsi-storium der Provinz Sachsen hat auf

(irund von §. 4«S No. 1 der Kirchen-! iemeinde-( )rdnunj.( vom
10. September lHl3 \msere kirclilich selbstst;indiL,'e. controll-

freie Verwaltung und Ausnahme-Stellim^ am 8. Februar 1879

so voll und ganz anerkannt, so hochherzig aufgefasst und so

verständnissvoll gewürdigt, dass es uns in den wenigen äusseren

Dingen, wo es eine regelmässige Aufsicht übt*), nur angenehm

*) '/.. Ii. in «Icn Colicctt n-Sacheii. Am 23. üctober 187M ertheiltc es uns

eine «usdrOckliehe Belobigung für die reiche Bethiltigung christlicher Liebe

bei den CollecteD.
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berühren kann, einer so massvollen, weisen I^ehörde ^e-

horchen zu dürfen. Tiid daniin sahen wir es auch als eine

l^hre für heide l'heile an. dass das Krmi^diche Consistoriuni der

Provinz Sachsen uns von neuem am 30. October 1882 anithch

bescheinigte, unsere Gemeinde unterHej(e nach uralter Ob-
servanz in Bezug auf die kirchliche Vermögens-Verwaltung

keiner regelmässigen Controle der Behörden.^'* Kirchliche

Freiheit imd Selbstständigkeit ist aber immer nur dann von

Segen, wenn sie im Geis^ biblischer Ordnung gegründet ist

und auf emster Pflichttreue beruht. Im anderen Falle kann

obrigkeitliches Einschreiten willkommen sein und der Gemeinde

geradezu ihre von unten bedrohte Freiheit retten helfen. Die

.Samniliin«,' der ha\ij)tsarhlichsten Urkunden der Genieinde —
l>aiid III. 2 dieser (iesciiichte — wurde deshall) in ehrerbietiger

Dankbarkeil dem Köni^diohen ( 'onsistorio gewidmet. Und

dieses nahm am 26. Se|)teinl)er 1^^89 diesell)e als „ein sehr

willkommenes Cicschenk"^ für seine Bibliothek seinerseits liebens-

würdig dankend an.

1) Actes Condstoriaux de r^gliie fran^oue de Berlin. Nr. 1 p. 3«. p.

4 Ib. 60b. 66a. 78b. 79a. 82a. 83a. 91b sv. 94a, 103ab. 106b. 114a. 117b.

^) Am 26. September 1690 wird er .abgesetzt wegen Bestehlung der Armen-

bflchse und l'nkTscIiIagung ihm nhergfbener kirciilichcn Almosen, a. a. O.

p. 110 -SV. I)asKdikt wüiilich Iwi Miirct. 23 f. L.t Distij)Iinf ccclrsiasti-

i\w ser.T obsfrvee t-t rt-glti- >fion l'us.ige tjiii s'ol)scrv,iil (i;iiis Ifs i'glises ri-

formt-es de l-rance: Actes consistoriaux de Icglisc fran^oise de Uerlii». No. 1

p. 91b SV. *) V. Mflbler: Kirchoiveiteiinf. Weiauur 1846 S. 211 acbreibt

tautologisch Diicipline ecclMagtique des ^ises. Aut . . . ant Die erste

Synode imClevisdftn suWcael datirt vom 3. November 1668 (Wolters. 336 f.);

-~ die von den niederllndiadien und ostfriesischen Kirdien unter dem Kreut

von 1671 (a. a. (). 326); — die erste reformirte Synode des Hem^hums
Berg vom 21. juli 1589 (Cuno II, 2V. — die Generalsynode von SchOttorf,

Grafschaft HcnllR-ini vom 12.— IV. iHct-mber 1604; die zweite Wnldenser-

Sytinde /u Frankfurt a. M. vtun I.— 6. März 1 7< )2 (Cuno I. 'AS. — Deissniann,

dir Walik'iistr, 6.')). Wie viel syiiudale J'lrfahrungcn Ligen zwi-clicii ji-tifii !

«) Hier 1, 349. Cuno 1. 46. ^) Ebrard: CluLsliiin Ernst. S. 12u fg.

*l Cotttbaudt Monographie de Doniholthaosen 1864 p. 107. ^ Klaiber:

Stuttgart Canstadt'Lodwigsburg. Cuno im Pflteiscben Memorabile 1886.

1*) F. de Scbicicicr. Refuge 83 iv. 74, 80, 81 . Die Verdienste des deutschen

Hofpredigers Anton BraiiMafais in Berlin um das Refuge. wQrdigt die Apologie

des Kefagies. La Ilaye, 1688 p. 96 folgendermassen : II est ntVt s->aire (]ue VOUS

soyez instruit qu'il y a un Pasteur AUeniand d'un Iris gmnd merite qui est
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1« Ministre ordinaire de cette Com Ik. On le nomme Monsieur Bninsenius,

bon prfdicateur, nvant thfologien et d*ttne grande capuit^ dans la condiiite

des «f&dres du Monde. Nm R^fiigics lui ont de robligation. II est bon.

qu'ible scachent, parceque les sentimens de gratilude dolvent ^tre toujoun la

K^conipense de la vertu. **) Hugenottische Geschichtsblätter. Magdeburg 1891

II 4, S, 7 fg. Albr. Wolters. Reformationsgeschichte der Stadt Wesel,

Bonn 1868, S. 323. 'ö) S 'roIHn : Di«- prcshyteriair Kirchenordnung. Magde-

burg 1887. J. J. Moiiiiifr, Destinees des i-^nises wallonnes des Pays-Bas.

1863. A. eil. Chainier. Colloques et SviuMies l.')HI — ]ti^y\, l.vniingtun,

I8W. S. hier I. 558 fg. ») tvaiigelische Kirchenverlassung. ü. 213 igd,

^) Uebrigens dasselbe se confonner, das man in allen Lindem von den Exu-

lanten forderte. I. 310 fgd. Schon 1688 sagt die Apologie des R^fügl^ von

den englischen Hugenotten : il faut entrer dans le regime ipisoopal. *^ Den
Berichts. hier 1.483 fg. ») Fresbyterial-Akten C. 4. M) 438 fgd. ") Prca-

byter.-Akten K. 25. 26) Qeh. Staat Archiv. Rcp. 122. 18c. Magdeb. Einwohn.

Sach.. Vol. XX. 27) S. oben Band 1. 685 fgd. 28) In Ansbach-Bayreuth setzte

man den Pastoren und Piesbyicrieii damit so furchtbar zu, dnss sie Angst hatten,

wenn sie „die Akte nicht iintei stluieben, in noch dejdorableren Zustand als in

Frankrcicli zu konunen". S. Ge. Schanz, Kolonisation in Franken. 35 fgd.

«— D. Ebrard. Christian-Ernst. GQtersloh 1885 (fast das ganze Buch). Er

legt sein Amt als Secr^tauv, das er erst dln halb verwaltet hatte, am
9. August 1694 nieder. ») Band I, 273, 373. U) I. 666 (gd. ") Geh.

Staats-Archiv K. 122, 18c Vol. XLI. ") Gemeinde-Archiv C. 2: 1694.

**) Yous recevres toujours avec respect ce qui Yous inendra de leur part. et

leur ferez connaltre en in^nie temps que Vous etes oblig^s de Vous confornier

aux ordres de la Commission ecclesiasticjue fran<;aise. *) v. MQhler. 225 fg.

Mylius, Corpus Constitutionuni Marchicarum. Anhang p. 71 sv. a.a.O.

117 fg. 88) a. a. Ü. l'M fg. .i a. 0. r>()9 fgd. *<>) Sie datiit vom selben

Tage: §. 1 beginnt iSolre mlention elant de conserver aux dites tglises l'Exer-

dce de leur Discipline Ecciesiastique qui leur a iiv accorde, taut par Nous

que par nos PrM^cesseurs de glorieiise Memoire et de ne rien pcrroettre qui

puisse y donner Atteinte. Man sieht dieser Doldistich kam aus Liebe, aus

Eifersucht. Myfius. Corpus Constitutiimum Marchicarum Yl. Anhai^ p.

630 fg. ^ S. hier oben .S. 281. «•) D. Manhieus Ergebnisse in der Zeitschrift

„Die französische Colonic" 18S9, S. 39 fg. sind leider auch fast nur negative.

**) /.ahn: Die '/.r.glinge Calvins, 1 :M. *') Mylius a.a.O.. S. 631. •»«) Friedrich

der Grosse schreibt : communement il vaut mieux d'ctre pcre d'un bon mot

que frere en Jesus -Christ (an Jord.in, 5, Mai 1742. Oeuvr, XVII. 1^5).

*') /A-itschriti „Die Colonie", 1887. S. 123. Des Predigers Tante. Marie geb.

Horgueliin ist die Stifterin des Fonds Achard. ^) Kegierungs-Archiv Magde>

bürg, Conslstoire fran^. **) Im Grunde war ihm ja alles Kirchliche buif

weiUg: auch hat er in den 46 Jahren seiner Regierung nur 9 Predigten gdiOrt,

mit besonderem Wohlgefallen ehie von BcausolH«. Zu lesen aber pflegte er

nur katholische Redner: Bourdaloue, Massikm, Fl^hier, ausnahmsweise —
Saurin. ^) C'est pour moi de l'hebreu, pflegte er zu sagen. ) Oeu\Tes,

Berlin, 1850. XYli. 59. tö) a. a. O. T. XYU. - Vgl. Beringuier's Zeitsduüt:
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Die Colonie, 1892. ^ Quaiui on sc livre aveugl^ment k ms prrjuges et sans

«xaniiner ks choMS Ii fond, Ton est souvent Mjet k se tromper grievenwnt: de Ik

vtennent le plupart des finales que les hommct foot (2. Oet 1736 an Jandun).

Mit dicaeiD Spracb bricht sich Friedridi den Stal». Oeum T. XTI.

5. 37 fgd. ^) Friedrich kannte nicht das abc der frauMscben Verslehre, dass

man die Sylben zfthlen iiiuis. Dazu reimte er estine und Imprintent, niutuclle

und fideles, parjure und tour etc. Dichten nannte er donner la torture au bon

sens pour la (!) mouler sur Tair de rimngination. 18. März 1740 üeuvr. XVI,

170. Ich hoffe. Kriedrich schrieb wenigstens Ii- statt la. **) Ton avare

(Voltaire), schreibt er an Jordan am 28. November 1740, nie coCitera,

par joumee cinq cent cinquante ^ciu. C'cst bien payer un fou (Oeuvr.

XVU. 72). Lessings Werice, Bd. X. Leipzig. 1841 S. 169. «•) Die

Sadie hing susanunen mit der D^tenlion von du Han de Jandun. in der

Friedrich fOr den «UnglOckUcfaen** schon 27. Aug. 1732 Partei genommen

hatte. *) de Beausobre pire schreibt am 1. Oet. 1737 dem Kronprinzen:

Si i'abaissenient oü nous sonuues tomb^s ^tait la peine de nos forfaits. j'aurais

raison d'en rougir. Mals, monseigneur, j'ose l'assurer h V. A.R., je suis (dans

ma faniille) la troisienie victime de la religion (Oeuvr. de Frt'deric le Grand.

XVI. p. 124). *•) Kr fflgt hinzu tjuel triste pn-sage poin les paiivics Sal/.-

bourgeois. (Oeuvr. T, XVI, p. 72). "') Auch am 14 Dec. 173_' kommt er

auf Jandun's Haft zurück. ^) Gegenüber der Witiwe des AdreasbOrodirektors

Charles Humberl. Zuletzt citirt S. 51 in der Festschrift des FransOaiscfaen

Gymnasiums. Berlin 1890. Ueber ihn S. Tollin« Geschichte der franzAs.

Colonie von Frankfurt «. d. O.. S. 184 fgd. •«) Oeuvr. XVI. 187 sv. Ueber

ihn S. Tollin a. a. O., S. 26-30. — Oeuvr. de Frederic le Grand. XVI,

127—176, t. B. Reyer. 122 fg. *>") On a de la chaii ; pourtant tout sc

paaae SOUS maln (23. <>rt. 1732). Das 6. Gebot gab es IQr ihn nicht (cfr.

4. Mai 1733). Am iV. Februar und 13. Oet 1732 .schreiiit er an (ininibkow:

Knfin arrive ce qui veut
,

je n'ai rien ii nie reprocher. Le bon 1 »ieu iie me

danuierait pas pour ccia (^iSelbstmord). — So immer wieder 10. Januar 173'>

u. s. f. *^ Nicht bloss in den Briefen an den Feldmarsrhall v. Grumbkow, nach

dessen Tode er (T. XVII. 64) von seiner fourbe politique et aes vices redet

(Oeuvr. T.XVI. Berlin 1860. p. 37 sv.). •*) Fr. W. v. Grumbkow schreibt am
22. Februar 1732 an Friedrich: Vous pouvez avoir tout l'iesprit du monde; niais

Vous ne raisonnez pas en homme de bien et enchr^tien. ethondecela, point

de salut. Tout notre savoir nous mene h, notre perte: il faut que nous soyons

conduits par la crainte de Dien. (Oeuvr. de Frederic le grand t. I. p. 4f>.)

"••') l'iid doch auf Busse und Glauben richtet sich das ganze Lehren und Leben

Christi, Pauli, Augustins, Luthers, Calvins, Frankes. Speners innl .illei autrich-

tigcu Gottesmftnner. ''^) Ks war Redensart iu Friedrichs Mund. Wie er spottet

Ober Sflnde, Absi^ticHi und Communion S. 1. B. im Brief an Camas vom
6. Sept. 1737. ^ Mylius a. a. O.. S. 646 fg. ^ Hahn. Gesch. d. preussischen

Vaterlandes. Beriin. 1860. S. 282. f*) Zahn: Z6glinge Calvin*s. S. 140 fg.

^) Ueber Ps. 96. 6—8: Die Eintheilung lautet 1) qu'un regard jetli sur les

souffrances de nos pires ranime notn /.^le. en confondant notre ti^dcur; 2) Ic

Souvenir des dilivrances de notre Dieu nous apprenne k profiter mieux des
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grices dcmt il nous environne ; 3) 1a pi^U. I« reconoaiflsance et r«mour de la

patrie (Preiueen) dictent les voeuz que nous avont totu tant d'inUrtt k fonner.

Miheres Ober ihn S. in B^ringuier's Colonie. 1892. II est d'une grande

Arne de rcconnaitre quc Ton peut faillir elc. (Juni 1736. Octtvr. XVI«

p. lln.) "«) ,1. n. U. p. 116 SV. "«) i. H. 18. Uclober 1733 an Fr. W.
V. Giunibkow, a. a. ü. p. 99. Vgl. die In i'U n Urit-ft- an Bcaiisobi f a. .i. O.

p. 121 SV. z. H. 30. jaiuiai 1737: Je nraninu- h nuiniuer ma vive reconnaissaiu e

au Dicu de qui je titns tout, et envers qui pcrsonnc nc peut jamaLs satistaii c

h totts sea devoirs. — Als Beausotve gestorben ist, klagt Friedridi an Camas

FrOhjahr 1738: Ces pertes r^llcs me font saigner le coeur: tant la gloire de

la nation m'est t^irt, *>) So eiiq>fielilt Frau v. Kocoulle gleich drei Ver-

wandten auf einmal. — So bittet Prediger Beausohre ptre am l.Oct. 1737 den

l&onprinzen um den Mnltheserorden flJr seinen Neffen, den Major de Beausobre

(Oeuvres XVI. 123). DafOr nennt er 15. Nov. d. J. den Kronprinzen Tadmiration

de toute la iciTe et les delices de vos peuples (p. 125) und schreibt am 28. Hec.

1737 : Voiis irez en tout a ce sublime que vous cherchez, et pour lequel Votis

etes iie [\>. 126). — Wie Friediicli sciiierseit.s sich belustigt Aber Achard s

Freude an grossen vollen Gläsern S. in> Brief an Fr. v. Rocoulle vom 17. 1 ebrinr

17SS, und aberBeanaobre S. im Brief an Chmas vom 19. Dec. 1736. ^=0 Mylius

a. a. O. 651 fg. *^ 1681 su La Rodielle: Les paillardiiies commiscs et

coonues pubHquement seront reconnues publiquement par leurs autheun; 16%
luSaumur: "k» reconnaissances publiqucs ne seront nomm^ ni sp^dfi^ les

crimes qui apportent danger de mort et notes d'infatnie; 1598 zu Montpellier:

la reconnaissance de tels scandales est reniise k la prudence des Coiisi.5toires.

S. in Ht'rinijuier's Colonie 1892. ^) Regienings - Archiv Magdcburp, Con-

si.stoire su|it'rieur. ^) S. oben Ban<l I. ;<51. Wie hoch Obripens auch er

von Friedrich hielt, bekundet seine Uebersetzuiig <les ('oi[)s de droit Frederic.

Berlin ^Halle) 1751— 1752 3 vol. und l'rincipes d'uii buu gouvernenient Berlin

1768, 2 vol.. auch in 8vo. S. France protest. ^ 2 T. III, 760. wo die

Gattin seines Vaters irrig de Marcon$ hcisst. **) Viele von diesen Familien

sind bekanntlich, als ihr Gewissen erwachte und ne «ch auf ihren Glauben

besannen , rar Mlrtyrerkirche ihrer Viter, sum Theil erat in unscm Tagen,

zurückgekehrt. ^) S. Dij.ciplinc, Chap. 1 §. 45 M. d'Huisscau, 1667 p. 47 sv.

a a. O p. 25. "') Brief an du Man de Jandun vom 19. Mlrz I7:i4 (Oeuvres

T. XVII p. 271). S. den Alischnitt „Gotte.s<iicnsl". ^) Presbyt. Archiv

N. 2. ''^i Auch in der l'falz wurde am 23. August 1776 die dort so lange im

Sepen wirkende reforniirte .Synode von Staats wegen verboten (PfSlzisches

Mcniorabüe 1886 S. 128 fg). »*) v. MOhler, 290. W) Presbyterialarchiv C. 7.

de 1814 fg. AehnKch dem englischen Sprachgebrauch, in weldiem tbe

presbytery die Synode und Presbyterial-System eben das ist» viris wir Synodal-

-System nennen. Disdpline Chap. III §.6 (M. d'Huisseau p. 75 r^rvee aus

Pasteurs).— Der §. 46 des Chap. I : Les roinistres seront sujets aux censures wurde

in praxi stets von der Censur der Synoden verstantlen. S. hier den Abschnitt

:

„Gottes.Henst". ""^i S. hier III. 2 S :<()7. »orj Hernh. I.ndw. Beckman: Churmarlc

Brandenburg 1 . 1, 134 fg. l'usbvter. Akten. ( >. 3 '"«) So unter jenem

Frediger Lionnet, der. streng conservaiiv, für seine Zeit rechtgiflubig und beim

Digitized by Google



385 —

Generakuperinlendentcn persönlich sehr gut angeschlichen war. Von Fronde

ist da keine Spur. Es handelt sich einfach um unser königlich verbrieftes

Recht. IM) Prcsbyt. Akt. S. 10 de 1843 fg. »») Eytert. Leben Friedrich

Wilhelm UI. S. 163 unten. iM) ed. Mkmeycr p. 316. ^) Uyäm, Anhang

des Corp. OwsUttttioiium Ifarchicar. VI. Theil. S. 46. 71, 117. 623. 626.

Reformationsruf an die Christen der ..Refonnirten und Unirten Kirche".

1847. '00) Presbyt. Archiv, K. 11. jd, glaube an Gott, den in Kr«ft,

Weisheit und Triebe .illg;fgenw8rtigen Sch^^pfer der Welt und Vater der Menschen.

Ich glaube an Jesiini Chiistuni, den Erlöser und Heiland aller Menschen, welcher

ihnen zum Vorbilde in der Liebe gelebt Iml und für die Wahrheit" — die

von ihm allüberall offen bekannte : dass er Gottes Sohn, der Wunderth.lter. der

Auferstandene sei? oder Ar irgend eine Königsberger Wahrtieit, vielldicht für

die .Kritik der rdnen Vernunft*? — am Kreuze gestorben ist. Ich glaube an

den Geist der Heiligung in welchem der Mensch seine Gotte«geroeinsdiaft,

Vergebung der Sflndcn und ein ewi^ Leben findet". Ein LQgner. Betiflger.

Schwärmer, Wahnsinniger kann kein Erlteer, kein Vorbild sein. Warum sagt

denn Jcsns immer wieder : „Ehe denn Abraham ward, bin 'ich. Vor Grund-

legung der Welt habe ich in des Vaters Schooss gelegen. Ich und der Vater

sind eins. Alle Todten hfiren meine Stimme. Mir Ist gegeben alle Gewalt im

Himmel und auf Erden" ii. sw. ? Schon am S.April d. ]. schrieb Henry

an Lionnet tiber Detroit : 11 nie fait l'efTet d'un homme pendu et qui travaille

avec les pieds sans trouvcr terre ferme —> ein d>cnso hlssliches, wie hoeh-

charakteristisGhes Bild. »IMe Unioii bwwckt viid bedeutet kein Auf-

geben dee bleliefigyn Otoubenebekeimtiiieiee; auch ist die Autoritlt. welche

die BekenntnleeechrifteB der beiden erangellechen Confteiionen faldicr ge-

habt, durch sie nicht aufgehoben worden." v. Kamptz, Annalen, Bd. 18 S. 74.

Vgl. H.v. Möhler: Gesch. der evangel. Kirchenverfassung. Weimar 1846 S. ,"^47.

^'•') Cf. Mylius. Recueil des Edits p. 117 und 515. Grubitz. Dulon.

Dt-troil waren die Tonangeber. Uebrigens spielte gleichzeitig die Disciplinii ung

D. Erler's. des einstimmig gewählten Su|>erintendenttn, in der Stadtrath (irubilz

als Abgeordneter der Generalsynode am 19. November 1846 mit dem Minister

verhandelte. S. Tollin: ..Aug. Wllb. Fnincke*' in den Geschichtsblftttem fl)r

Magdeburg 1884 S. 266. l») Vgl. Offenes Sendschreiben nach Königsberg

von Dr. Paul Henry. Berlin 1847.— L. Detroit : Die Schritte der frans, reform.

Gemeinde in Königsberg, 1847.— R. Dulon : Die Geltung der Bekcnntniassdiriften

in der reform. Kirche, Magdeburg 1847. — Rhenius: Kirchl. Monatsschrift 1847.~
Rheinwald Rcpertoriuni der theolog. Litteratur 1848. — Alt im Hamburger

Correspnndent 1847 Nr. 294. Der armt Prediger war ja doch nur ein Theo-

lope. Sein Zurechtweiser war Presbyter und „vielbeschäftigter" Arzt. Der

halte „durch mehrjähriges Studium des Neuen Testaments und — der Sym-

bolik" sich bcfilhigt. den armen „Theologen" gründlich zurechtzuweisen. Kr

beruft aidi auf .Jiunderttausende" von Schriften Ober das ApostoUcuro, die alle*

sammt nidit vermocht bitten, es ab hiblisdi su erweisen. Der Herr Dr. der

Median muss sie doch wobt alle gdcsen haben. Oder,sollte er selbst hier wieder

ein blosser Nachbeter sein, was er doch so entrOstet von sich abwdat^

Job. Calvin's Christliche (ilaubenslehre. Deubch von Bernhard Spiess, Wies-

25
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baden 1887 S. 97. ^ Doch «udi von adu* bdcMratcn UieamAm verfaule

Symbole wie die Auguttana. die beiden Katechismen Luther^ä u. s. w. hielten sie

für aufgedruDfen, und f&r schlechter ab die byzantintscheD 1 Oh der elenden

Principieareiterei ! 1^ Seiue Vertheidigmig flUlt 4Vt enggeacfariebene Bogenaeiteii.

">) S. hier Bd. III. 2. S. 307. «««) S. hier Al)schnitt : «VerhlUniss zu den beiden

andern refonnirtt-n CiemeimliMi", g^j das Presbyterium der wallon. ref. Ge-

meinde am 2'». Noveml)er 1849 (untz. Dr. Wt-ber, Prediger, und Isaac Bonte).

»2-) t-d. dHui-^tau. p 25, 24. ^'^) Picsbyt. Akten Lit. K. 2. '25) d siier.

Schkeuditz, indeysen erkrankte vorher und es blieben als sog. Reformirte nur

übrig der Unionsfanatiker Cons.-Katb D. Sack und Pastor D. Arndt aus Berlin.

Unser Visitationatag war DonnersUg. der 16. Juni 1854. Presbyt

AktenK 2. ^ Nlheres s. hier den Abschnitt : Gottesdienst, insbes. Ceremonicn.

1*) Nlheres s. hier im Abwdmitt: Kirchengesang. ^ Presbyt Akt., S. 10.

a. a. O. 1") desgl. »>) In der DisdpBne (66. dUnisseau p. 184)

heisst es aber, la chose etant indifferente, pourvuqu'on en use k edification.

»«j Presbyt. Akten. O. No. 3. '^5) d'Huisseau p. 25 13«^ Presbyt. Arclüv :

S. 10. ^•'"1 Chap. 1, 18 und 16. — Wir erinnern uns, dass gerade um den

Rangstreit zwischen den Magdt lnirger Predigern abzuschneiden . die Discipline

de France von neuem als kurfürstliches Gesetz in .sflninUlichen franzosischen

Colonieen Preusaens eingeführt wurde. **) Presbyt. Akten, 0. 3. ^) a. a. O.

^) Abgedruckt hier lU, 2. S. 1—14. S. hier IQ, 2. S. 14. MS) ]>{«

Pritension des hiesigen deutschen Magistrats Mediat • Coosistorittm «u sein

S. Magdeb. Gescfaichtsblitter 1884. S. 345 (Totlin: Aug. Wilh. Francke).

i^S) Das Consistorium beruft sich aufAUg. Land.-R.. Th. II. Tit 11, § 147 fg.

und auf Richters Lehrbuch §. 161. — Nur die Fassong „frther Consistoire

de IV-glise francaise" wäre zulässig, Ed. d'HuLsseau p. 88. ^*^) I*resbyl.

Akten. U 3. l**"'! Presbyt. Akten, R. 6. 1*') Archiv des Consistorii IV, B. a

No. 21. Presbyt. Archiv S. 10. Presbyt. Akten, S. 10. a. a. O.

1*1) Archiv d. K. Consistorii V. D. II, 38. C. R. Pocke befürwortete lebhaft

die gänzliche Auflösung, wfthrend Neuenhaus den Zusanmienachluss der Ge-

meinden als Synode wünschte. ^ „Soweit es die Kirchen - Gemeinde und

Synodal-Oidnung zulasse"! —^ Presbyt. Akten. J. 3. ^) S. hier Band III« 3,

S. 315. — Vgl. auch das GIQckwunschschreiben su unserem 200|lfarigen

Jubilium. a. a. O. 320 fg.
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Theii n.

Der Kampf um die hugenottische

Gesinnung und Sitte.

La liBOeiM du coeor ctt le paitage de« grandcs

KoiBIBCni<:nV:omnu»sar Pic-rrc Aodv^
Magdcbourg 1699.

Abschnitt I.

Üie Frömmigkeit

l.a Pict4 est Vitmc du C'hristianisme Ct le tott'

deinciit de toutcs Ics Socictcs rcli(;icusr*.

Magdeburger ft;inzusischcs Prcsbytcrium

i9bJanuari6$BL

£)er Grosse KuifOrst verbot am 30. Januar 1686 seinen

Edelleuten, nach Frankreich zu reisen. Denn in Frankreich

gäben sich die jungen Leute dem Debauchiren, Spielen und

anderen Wohllüsten hin. Andere schwören dort ihre Religion

al). I nd so manche kämen dort liederlich um ihr Leben

Auch nach den Schiidenin^eii von Liselotte von der Pfalz gini(

Sodomiterei alier Arten inid tirade. in welche jnni^e Deutsche

und Engländer verwickelt wären, am Hofe Ludwig XIV. im

Schwange. Und doch, derselbe grosse Kurfürst lud in Massen die

Franzosen in seine Staaten ein. Ebenso sein gleichgesinnter

SohUy so dass 20,(XX) herüberkamen. Und wie Friedrich Wil-

helm, so verwandte sich Friedrich um die Aufnahme von Fran*

zosen und Waidensem in Wfirtemberg, Bayreuth, Hessen,

Braunschweig, Hannover. Ja, was wenig bekannt ' am 39. Juli

1688 sandte er mit dem Ca[)itaine Giffay*, jenen Marquis de

Venours, der 20 Jahre unter Verfolgungen gelitten und dabei

all* seine Güter im Poitou verloren hatte ^, als Kollektanten an

25*
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die freien Hansestädte Hamburg und Mbeck» sowie an die

Kr)nif(e von Dänemark und Schweden. In dem Be^'leitbrief *

s('hrci!)t er: Die Verfol'^uuyeii in IVaiikreicii seien so ar<^ ge-

worden, (lass sie selbst hei den Katholiken nicht ^a'rin^^es Mit-

leid erreijt hätten. Wie viel mehr nnissten sie alle AuL(sl>\irj^er

( onfessionsverwandten l)e\ve«^en. Ks j<ilt. für die armen Exu-

lanten (jeld sammeln und ihnen in anderen Ländern ein gast-

liches Obdach bereiten. Dabei versichert der I^randenburger

dem König von Schweden, er hoife zuversichtlich, dass unter

allen evangelischen Fürsten Europa^s der Nachfolger Gustav

Vasa*s und Gustav Adolph's nicht der einzige sein werde, der

sein Land den um ihres evangelischen Glaubens willens Flflch-

tigen verschltesst. VotreMajest^ voit ä ses pieds en nos per-

sonnes toute TEurope protentante fondante en lannes et pend-

tr6e de douleur. So schreibt an den nordischen Lutheraner,

den Hesieijten von Kehrbellin. der retormirte Hohenzoller auf

Hitte tler von der Masse der Linwanderer fast erdrückten re|)U-

l)likanischen .Schweiz. Tnd diese hohenzollern'sche Hniderliehe

für die vertriebenen Franzo.sen fand volles Gehör. Hambur;.^

zw ar entschuldi<^te sich, vu le miserable etat de notre ville et

la plus ^rande partie des famillestitantniinees. Dennoch brachte

es 73 Florin 13 Schilling zusammen. Lübeck schrieb am
27./29. Januar 1689, es möchte sie allesammt allein aufhebmen:

sei doch ihre Stadt die bestgelegene des Nordens, la ville la

mieux situce pour en faire le magazin de tout le Nord.' Die

kurfilrstlichen Vettern Dänemark (10. November 1868) md
Schweden luden unter Zusage vieler Privilegien die Franzosen

in ihr Land.

Aber fürchteten denn diese froinnien Fürsten nicht , das

Debauchircn imd S{)ielen . die Sodonnterei und die anderen

Laster des Hofes von \ ersailK s in ihre Lande zu importiren^^

Mussten die Hohenzollern nu ht durch die Einw anderung' von

2(),UX) Franzosen ihr Land der Gefahr aussetzen, sittlich und

religiös verjjiftet zu werden- Die Hohenzollern wussten, wen
sie riefen. Friedrich Wilhelm s beste Gemahlin stammte vom
Märtyrer der Bartholomäusnacht, dem Admiral Coligny. Die

Hohenzollern kanntcMi die Hugenotten. Sie hatten es durch
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Aiifjenschein erfahren, dass die Huj^enctten erst Christen, Nach-

fol^aT des heili<^en Wandels Jesu, und dann erst Franzosen sind.

Der Märtyrerf^daube der H\iu'enotten inijK)nirte seihst Friedrich

dem (irossen. Das lieili^^c I)ulden, das heldeiiinüthi^'e (lebet,

die mannhafte Stand liattit^keit, das ^läul)i^'e Opfern, der sparsam-

treue Fleiss' machte die Hugenotten zu einem Salz der Erde.

Diese Franzosen waren keine sittliche Pest für die Deutschen,

sondern ein Vorbild in allen christlichen Tugenden. Ihr ganzes

Leben trug das Gepräge eines freiroüthigen Bekenntnisses zum
Heilande. Seine Ehre war ihr Beweggrand und ihr Ziel^

Der Bund der Barmherzigkeit, welchen die Hohenzollem zu

Stande brachten, war kein Werk von Politik oder Diplomatie

:

es war eine Bethätigung der Gemeinschaft der Heiligen unter

den Fürsten. Und man kann in unserer egoistischen Zeit nicht oft

und laut genug betonen, was vor einem Jahrhundert in seiner

Jubiläumspredigt unser Pastor Dcsra sagte : La religion eut plus

de pari (ju aucun motif d'intercl et de |)olitique humaine. Das

Refuge auch in Brandenburg Preussen ist ein Thatbeweis ftir

die sittliche Macht der Religion.

Im Jahre der Einwanderang der Hugenotten in Magdeburg,

1686^ gab zu Paris ein gewisser Soulier die Geschichte des

Calvinismus heraus, worin seine Geburt, sein Wachsthum, sein

Verfall und sein Ende in Frankreich geschildert wird. Soulier

irrte. Der Cdvinismus war nicht todt. Am Tage der Austrei-

bung der Calvinischen Pastoren stand er lebendig vor allen

Thoren Frankreichs. Und die glimmende Asche des huge-

nottischen Desert zündete sich an der Lebensgiuth des Refuge

wieder an. Das EvanL,'eIium blieb eine Macht. Wie überall, so

auch in Magdeburg. Schon vor Gründung der Colonie linden

wir bei den hiesigen Hugenotten (.ine gesunde, imbcfangene.

weitherzige Frömmigkeit. Jener Kxercitienmeistcr Charles de

Hayes ^ der am 27 November 1684 ein kurfürstliches Privil^

zur Errichtung eines französischen Collegii erhielt, lässt seine

Pensionäre, die jungen Adligen beiderlei Geschlechts, die Sonn-

und Feiertage „ungesäumt" in die Kirche gehen, die Predigt

mit Fleiss anhören und mit Andacht beten. Jeder Wochentag

in Mr. Desha) es (sie) Stube wird mit Gebet begonnen. Auch
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muss jeder den Tisch-Gebeten und Gesängen unausbleiblich ber-

wohnen. Die Abendmahlzeit wird geschlossen mit Beten und

Singen. Dabei ist der Informatur, den de Hayes sich für

seine „Untergebenen** gewählt hat, kein Hugenott, sondern

ein F'vangelischer und Deutsrher. Ja ein so fröhlicher Sinn

herrscht in der frischen und frommen de Ilayes'schen Familie,

dass M. Dcshayes seine Pensionäre beiderlei Geschlechts täglich

im Tanzsaal „aus allen Kräften*' unterweist und auch der Abend

nach der Mahlzeit Sommers mit Spazieren auf dem Domplatz

oder im Garten des Collegü, Winters zu Hause mit allerhand

geziemender Kurzweil, auch wohl mit Tanzen zugebracht wird.

Natürlich ist den Pensionairen der Besuch der gemeinen Wirths-

häuser, Schenken und dergleichen, „da gesoffen, geschmäuchet

oder gespielet wird", untersagt. De Hayes hält scharfe Zucht.

Die Ehern aber, welche ihre Kinder sol< her Zucht nicht unter-

werfen wollen, sollen ihn, so bittet er, mit selbigen verschonen

.

Weil ihm der geringe Gewinn nicht so lieb ist, dass er um
desswillen seine wohl erlangte Reputation verscherzen und was

hoher denn alles ist. seine Seligkeit*) in Gefahr bringen wolle.

Er hat, Ciott Lob, bishcro durch des Höchsten Segen so viel

Beweis seines unverdrossenen Fleisses gesehen, dass man weder

an seinem Emst noch an seiner Erfahrenheit zweifeb wird

Dieser ManUi dessen Frömmigkeit keine Spur von mönchischer

Weltflucht noch pietistisdier Sauerseherei an sich trägt, stand

hier nicht vereinsamt. Nein, er wird trotz seines ftir jene Zeit

freisinnigen Standpunktes bei der Konstituirung der huge-

nottischen Gemeinde zum Kirchenvorsteher, bald auch zum
Schatzmeister gewählt. Noch mehr. Als die Verhandlungen

wegen Ueljerlassung einer Kirche oder Kapelle an die neue

liemeinde sich in die Länge zog imd immer neue Schwierigkeiten

auftauchten, nahm das Presbyterium des Exercitienmcister de

Hayes liebenswürdiges Anerbieten dankbar an. Unsere Gemeinde

feierte ihre ersten französischen Gottesdienste^ feierte das erste

•) Ancli Henry de In Ilaye, ilr>^pn I fst.imnit vom J. InT*^» Acnew

< ni, 82 fg.) bringt, hält hoch von salvation and etcrnal life. thc gospcl, Lords

goodness and niercy, pardon of sins. Nicht alle heutigen Direktoren denken

so aber ihre Seligkeit.
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und das zweite heilige Abendmahl in dem gerftiimigcn schAnen

Tanzsaal des Ancien desHaves : neben der alten Post". Noth

hatte \Misere Altvordern nicht bloss beten f^clehrt, sondern auch

umher ausschauen mit ruhigem Blick, und die Welt nutzen und

weihen. Wariun aurli st »Ilten ausgetrocknete l' lussbetten, Wald-

gründe oder Felsenhöhlen an sich heiliger sein als ein Ort, wo
man unter Zucht und Aufsicht von Christen einem anständigen

Vergnügen obliegt?

Auqh die Magdeburger Hugenotten kannten sonst wohl die

Domen des Martyriums. Aber sie übten die Hugenotten-Dc-»

vise: t*esprit de douceur et de patience doit dtre le grand

caract^re de R6fugi^.^^

»Juristen sind schlechte Christen**, sagt das deutsche

Sprflchwort. Anders die Hugenotten. Von Berlin her theilt

am 20. August 1686 der sj)ätere Magdeburger Richter Lugandi

seinem hiesigen Vetter Pierre Claparede mit. wie sehnlu h er

gewünscht. <lass ihn die \ orsehunLi ;^'era(le nach Magdebing be-

rufen hätte ((jue la Providence m eul a|)i)ele aupres de \ous).

Er unterlässt es zur L'nterstützung dieses seines Lebenswunsches

anzufiihren, wie viel er hier, als Kechtsgelehrtcr, seinem Vetter,

dem Fabrikanten, hätte nützen können; noch auch empfiehlt

er sich ihm durch seine Lebenserfahrung, Geschick und Wissen-

schaft. Nachdem er seiner Frau und seines Sohnes ernste

Krankheit erwähnt, schliesst er: „Gott drückt mich nieder wegen

meiner Sünden; ich segne ihn dafür von ganzem Herzen.**^'

Auch die Frömmigkeit der Notare lernen wir bald kennen.

Ueber unserejungen Kaufleute klagen die Missionare, sie ver-

dürben die Sitten der 1 leiden. Als es sich al)er darum handelt, den

jungen, wenig eriahrenen. heissl)lütigen Kaufmann (ieorge Meffre

zu instruiren. wie er von (lenfaus am sirliorsten seine inFrankreich

gefangene Schw ägerin \md deren Sohn mit Mülle des beigelegten

(ieldes aus der Halt losmachen könnte, giebt ivautmann Jean

Me£Ere, der ältere Bruder, um dessen Familie es sich handelt,

ein sonst durch kalte Ueberli^ng ausgezeichneter I'abrikant,

dem Heissbhit nicht Bestechungsrathschläge oder Klugheitsmass-

regeln: nein, er schreibt ihm aus Magdeburg am 30. Juli 1687:

„Ich bitte Gott, dass Er Deiner Reise einen glücklichen Erfolg
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geben möge. Bediene Dich vor allem des Gebets: denn durch

Beten aUein zieht man Gottes Beistand auf sich (Serves vous

siirtout de la priÄre, qui est le seul moyen d'attirer le secours

du Sei^Tieur), damit Er Deinen «glücklichen X'oisatz se^nie."

Und schon einen Monat früher, am 22. Juni d. J. schrieh er

ihm, (lass er seiner Schwägerin und seinem Neffen nur durch

das Gebet helfen krmne.*) da der Herr unsere brünstigen Ge-

bete erhört (la priere, qui sera le seul moyen quc le Seigneur

nous accorde ce quo nous lui demandons avec tant d'ardeur).

^Verbinde Deine Gebete, mahnt er, mit den meinen, damit

Gott semen Grimm gegen uns niederschlage (afinque le Seigneur

appaise son ire envers nous). Und wir werden es erfohren, dass

der Herr seinen Muth (courage) gegen uns wieder wandelt und

dass seine Ruthen nicht immer auf uns liegen (que ses verges

ne reposeront pas toujours sur nous) Amen.*^ Am selben

Tage flieht Jean Meflfre dem Georjje den Auftrag^, in Genf lur

den Vetter Rafßnesque zur \'ertheilun^^ an ..iniserc" Arbeiter

ein Dutzend Psalmen, das Stück 7ai 3— 4*/» Francs: dazu

eine schöne Hibel auf ^^uteni Papier mit ^^eradem Druck zu

kaufen. „Falls Herr Durand in Genf bei Dir ist, so suche mir

von meinen in Lyon liegenden Sachen (hardes) ein Pack oder

ein Päckchen zu schicken, sei es auch auf dem Umwege über

Turin und Chambery." So steht das Gebet mitten unter den prak-

tischen Auskunfts- und Httlfsmitteln, als das praktischste von

allen, nach der Erfahrung praktischer Fabrikanten undKaufleute.

In einer Zeit aufrichtiger Ehrlichkeit mussten als Haupt-

beweis (ur die Frömmigkeit der Magdeburger Hugenotten ihre

Gottesdienste j»elten. Ist doch ihr Ziel jener Tempel, in dem nur

die einen Platz fanden, welche ihn eine halbe Stunde vor Anfani;

betraten; der heilige Ort. wo der huj^enottische Säu^din;; Stille

und Selbstbeherrschung', das einjährii^'e Kind <,'ehen, das sechs-

jähri^'e an • den Psalmen lesen lernt, jenes Ileiligthum, wo

sonntäglich 2 Mal und 2— 3 Mal die Worlu- jeder anständi^'e

Hugenott sich beugte unter Gottes Ruthe, für Frankreich betete

und fiir den fremden Schirmherm im Lande der Freiheit: jene

*) On n« peut les secourir que psu- la priire, schreibt Ober den Fall

aucd ihr Leipitger VeUer Pierre Dubosc. S. II.. 319.

Digitized by Google



I

— 393 —

geweihte Stätte, wo öfTentliche pcrs()iilichc Busse als die höchste

Gnade und Befriedigung' erschien. Ks handelt sich um jene Kom-
nuniionen. hei denen mehr Männer sich hetheiiigten. als Fra\ien.

weil sie im irdischen Kampf mehr als jene der himmlischen Wege-

zehnmg zu benöthigen glaubten. Seitdem aber der Humanismus

die Gewissen an die bienseance couleur de chair gewöhnt hat,

vermuthet man überall Heuchelei^ weil unsere heutigen Uuma-
naster in der Kirche ohne Heuchelei nicht mehr fromm sein

können. Ihre sittliche Niedertracht und eheliche Untreue sous

main hat für sie kirchlich fromm und heuchlerisch zu sich

deckenden Begriffen gemacht. Und in der That, eine Sitte,

die nur auf innerer Unwahrheit beruht, wird zur Unsitte. Darum
schweigen wir hier** von diesem fiir die Einwanderer kräftigsten

rhatl)eweis ihrer die ganze Welt dem Himmel gern opfernden,

bekenntnissfrohen \md gemeinschaftshedürftigen FrtMnmigkeit.

In der Zeit, wo man Hab, ( Jut. Ansehen. Bequemlichkeit,

die eigene Familie und das fast angebetete Vaterland — Frank-

reich, Frankreich über alles — hinopferte, um mit den ver-

triebenen Seelsorgern, den bewährtesten Freunden des Hauses^

frei seinem Gewissen zu leben, da hatte die firomme Sitte noch

Macht, weil sie dem AUerheiligsten des Herzens entsprang.

Darum konnten in den Testamenten, in den Gerichtsprotokollen,

in den Ehepakten., in den HandelsvertrSgen, in den Prozess-

hescheiden, in den Hypothekenbüchem oder wo es auch sei,

Richter, Assessoren, Sekretaire, Advokaten. Fiskale, keinen

irgend welchen hiesigen französischen Pastor erwähnen, ohne

iiinziizufügen. Adele oder v^nörable oder tres-pieux ministre

du Saint Evangile et pasteur de l'eglise francaise de cetto \ ille.

Und diese Formel erstreckt sich bis hinein in die Regierungs-

zeit Friedrich des Grossen. Nicht Pastoren und Presbyter bloss,

sondern die Juristen unterscheiden in den Geschäftsakten pour

le temporel und pour le spirituell. Alles bürgerlich - staatliche

Wesen erfassten die R^fugi^ als blosses Zeitprodukt und darum

wandelbar, vercingllch; das geistliche, religiöse, kirchliche als

ewig. So oft jemand in irgend einer Prozesssache zum Schwur

gerufen oder zugelassen wurde, begegnet uns (z. B. in dem

Monstreprocess von 1693, der vier Bände umfasst) die stehende
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Fra^'e im Verhör: «Wie oft Zeuge zum heiligen Abendmahl
gegangen sei?** und die stehende Antwort lautet: „alle Mal,

wo sich ihm Gclc^^cnhcit bot.'' Daher denn auch bei den

Messen in Leipzig,'. l-{raunsch\vei^\ Frankfurt a. M, und Frank-

furt a. d. Oder oft mehr Fremde zur franzosischen Kommunion

hinzutraten, als Mit^dieder der ( )rts-( olonie. Und wenn jemand

sein Amt niederle^'t oder sein (ieschäft auf<,nebt, so erklärt er

nicht, er wolle sich zur Ruhe setzen, sondern er wolle travaiUer

ä son salut.

Damals lehrte die Noth noch beten. Und sie Alle kamen

aus grosser Noth. Die aufrichtige Frömmigkeit war daher

wie mit den Vornehmen und Reichen, so mit den Aermsten

im hugenottischen Volk aus Frankreich hier eingewandert.

Nicht bloss Meister und Gesellen, auch die Lehrlinge hielten

ihre Ehre hoch und wussten sie auf der Spitze ihres

Degens zu vertheidigen. Manche Lehrlinge führten einen

ziemlich ^^iiten Degen (ime 6pde commune d'assez bonne valeur).

Auch f,'al)cn sie etwa^ auf anstandij^'e Kleiduui^ und fromme

^itte. Aber der einzige Trost im Leben und im Sterben war

ihnen, dass sie nicht sich scli)st an<^^eh(»ren, sondern iliros ^^e-

treucn Heilands ei^^Mi sind. So stirbt 1691 ohne Frben bei

dem ( lastwirth (hoste de la colonie de Ma^^debourg) Jaques de

(sie) Pialat,^* genannt La Jeunesse, ein Uutmacher-Lehrling

(gar^on chapelier), jean Campredon aus Meyrueis en ( e-

vennes. Ausser seinem guten Degen hinterlässt er ein viel

gebrauchtes (usö) Neues Testament mit den Psalmen, ein an-

deres Psalmenbuch, femer fast neu: Les conisolations de Täme

fiddle contre les firayeurs de la mort.^* Dazu eine violette

Lederhose, stahlgraue Double-Jacke und Weste (Stoffe raye),

weisse Spitzen-Kravatte, Hut, Taschentuch mit Spitzen, Schuh,

schwarze gewn^kte Strümpfe, eine verbrauchte (Allongen-)

Perrücke sowie eine Elle rothes \md eine Klle blaues Band.

Der Wirth IMaiat hat ihn in seiner dreiwöchentlichen Todes-

krankheit t^ej)l1c^t. ihm ein Todtenhemd (linceuil) \md (irab-

tuch (suaire) sowie eine weisse Perrücke (cocfc l)!anche) l)e-

schafft, dazu 14 schwarze Mäntel für die Leichenträ^'er L;ei)or<;t

und dem Xodtengräber das Abendbrot geliefert. Zu Pialats
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Kntschädii,Min^ wird die llinlcrlassenschaft ver^'antel, die den)

Fisco verfallenen 10 Rthlr. 8 Gr. Auktionsertra},^ aber dem

französischen Ministerin (Geistlichkeit) in Gnaden zu<,'es[)rochen

(23. November 1691) Ol) die 40 Thlr., welche der Hut-

niachcr Antoine Peloux, weiland Associe des Jacques Helot,

auf kurfürstlichen Befehl vom 10. Mai 1693 an den Traiteur

Langlade zu zahlen hat und die aus den ihm Mvorgeschossenen**

Geldern in Abrechnung zu bringen sind, einen ähnlichen Zu-

sammenhang haben und als Entgeld für praktische Frömmig-

keit, etwa für barmherzige Pflege eines kranken Hutmacher-

gesellen (vielleicht desselben) anzusehen sind, lehren die mir

vorliegenden Akten nicht.

Als Charakteristik für den Geist der Refujjies führt Büschingj

dem Abbe Raynal an: Chaque faniilk- ,i\ait une i)etite biblio-

theque de livrcs de reli^ion. dont on faisait un iisas^c |)resque

continuel.*' Dieser l^ela^ sa<4t viel. Denn die Bücherei ist

ein durchaus freier Hesitz, der nicht befohlen werden kann.

Aehnlich nun wie bei Jean ( ampredon sah es aus in dem
kleinen Büchersctiatz unserer sterbenden Hospitanten. Die aus

Frankreich auf der harten Flucht mit herüber geretteten Ma-

rot sehen Psalmen, ein Neues Testament, eine alte Familien-

bibel, oü fast zerlesen und mit den wichtigsten Familien-Ereig-

nissen geziert, dann die Consolation de Tämc von Drelincourt,

später Osterwald*s La nourriture de TAme und die Cantiques:

das war oft der gesammte geistige Besitz. Als Pierre Clapa-

rMe, der Kaufmann, Fabrikant und Gerichtsassessor 1715 bank-

rott macht und verschwindet, besteht seine Bibliothek, laut

Inventur-Aufnahme , aus fol^amden Büchern : eine Bibel, ein

Evangelienlaich, sieben Psalnibilcher, französisch mul deutsch,

zwei davon mit Silberi)latten mul Silberkrammen. ein ("om-

munionbuch. die Ordonnance de S. A. E. pnur les Justices

franq-aises und andere Verordnungen über Weciiseirerht. .Ms

Susanne Colivaux aus Nettancourt in der ( hampagne, Gattin

des Kaufinanns Jean Girost. 1737 hier stirbt, hinterlässt sie zw fMf

ErbauungsbOcher, ein theologisches Werk : Temoignage de la

v^t^ dans T^lise, zwei Bände Leben Wilhelm III. von Oranien

und De La Noue, Discours politique et litt6raire. Von den

Digitized by Google



— 396 —

20 Händen betreffen also 1 7 die evant^elische Religion. Als

Jean (jahriel Mucel starb, der Kaulinann, hinterlioss er, laut

Inventur-Aufnahme*® vom 14. ( )ctobcr 1752 folj^^cnde kleine

Bibliothek: La Sainte Hible, explicjuee par iMartin. Bible de

Diodati, Trois autres Hibles. Uno bible allemande. Macht

sechs verscliiedene Bibeln. Dann Pseaumes de David in Musik

gesetzt. Discipline eccldsiastique. Catechisme de Heidelberg.

Calvin: les 12 pedts prophetes. Calvin: Institution chr^tienne

2 Tom. Sermons de Beausobre. Sermons de Lenfant Ser-

mons de Jaquelot 2 Tom. Sermons de Brousson. Sermons

de Werenfels. Macht sechs Bände verschiedener Predigten.

Femer: De la v6rit6 de la Religion chr^enne. Defense

(Veitheidigung) de la Doctrine des R^ormös. Basnage:

Conununion sainte. Le Pasteur veillant. Consid^tions sur la

nature de P^glise. R^flexions sur les livres de Moyse. Traite

de la conscience. Traite de dcvotion. Trois })etits livres de

Theologie. Lettres et o[)iiscules de Hrousson. N'oyai^e dans

la Palestine. Concile de Trente. l listoire de la l'apesse jeanne.

Macht fünfzehn andere theologische resp. erbauliche Werke.

Mit diesem hugenottischen Strom kämpft hier aber schon eine

Gegenströmung. Da ist die Chronique scandaleuse vom Hofe

Ludwig XIV. durch Bussy-Rabutin, ein Buch, welches Mucel

nach der Durchlesung zerriss (d^hir6). Da sind die Aventures

de T^l^maque. Da sind die Fahles hörolques. Da ist die

Bibüothdques des Dames 2 Tom. Da ist Uimage du monde
und les hommes illustres. Endlich Relation de Turenne. Ein

deutsches Buch von P. Quesne. Trait6 du commerce Savary.

'

Dialogue entre un p^e et son fils. Neun alte kleine Bücher

und achtzehn andere alte Bücher. Man sieht, Mucel filhrt die

Bibel imd Calvin in den Kampf mit dem Bischof l'enelon imd

mit der Sinnlichkeit. X'orläufig hat Calvin die ( )berhand. In-

dessen durch den ICinfluss von Berlin steigt Bayle, Voltaire

J. J. Rousseau, vuid die Kritik bläst das Licht des ("daubens

aus. Nos gens ont lu V oltaire et i'ont mis ä la place de

l'honncte bibliotheque asc^tique de leurs peres. et Voltaire

n'enseignera jamais rien de bon, schreibt 1782 Büschmg an den

Abbe Raynal.^0
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Und wie hell brannte in Ma^'(lel)ur<; einst die Sonne der

C'alvinischen Wahrheit. In das Sinnen und Denken der

Magdeburger Hugenotten führen uns am tiefsten die Testamente

ein. Angesichts des Todes erschliesst sich das innerste Herz.

Auch waren das nicht Privatunterredungen mit einem Notar

und seinem Schreiber. Schon die Zahl der Zeugen weihte

jene Handlung zu einem öffentlichen Bek^intniss, zu einem

Haus-Gottesdienst. Der Regel nach genügen sieben Zeugen

beim Testament Doch hatte Nicolas de Vignes, Capitaine au

Service du Roi,*^ und Gemahlin 29. März 1730 24 Zeugen

(schwarze Siegel auf schwarzer Seide); Daniel Duranc (sie),

gantier, aus Valence im Dauphin^'* 27 Zeugen (braune Seide);

Kaufmann Pierre Bouvter'* und Gemahlin Marie Madetaine

Reneault fsic) 30 Zeugen (rothe Siegel auf blauer Seide). Diese

Testamente sind nun nicht nach Art der Fridericianischen

Anschauung : chacun sa philosophie. chacun sa fa^on du sahit

eingerichtet : sie geben uns nicht einmal einen Sonderglauben

einer Gemeinde, etwa der Magdel)\ir}^'er. an. Nein, sie sind

allgemein hugenottisch und lauten fast wörtlich gleich in Magde-

burg a. d. Eibe, in Friedrichsdorf am Taunus, zu Fredericia

in Dänemark, in Schweden, in England oder auch im nord-

amerikanischen New-Jersey.'^

Und wieder bei den Einwanderern in Magdeburg gilt es

gleich, ob wir das Testament des Marquis no. Paul de Riverole

vom 6. Mai 1693 aufschlagen oder die Testamente der Kauf-

leute und Fabrikanten Simon Vieux, Aubah Bilalhiautier, An-

toine de Leuze.'* Jeder beginnt damit, seine Seele Gott zu

.empfehlen. Dann bittet er Gott, kraft seiner Barmherzigkeit

inid um der Verdienste des köstlichen Blutes seines Sohnes,

unseres Herrn Jesu Christi, alle seine Sünden und i- ehler durch

die Tilgend und Kner^ie des heilij^en Geistes zu verzeihen.

I )arauf l)estimmt jeder V-inzelne. dass sein Leib auf demjeiu^^cn

Kirchhof begraben werde, der für die in diese Stadt geflüch-

teten Franzosen bestimmt ist. France ador6e, doucc contr6e:

Dies Heimweh wollten sie mit hinunternehmen in die fremde,

aber doch freie Erde. Am Irdischen hangen sie sonst in keiner

Weise. Derselbe Kaufmatm Jean Barbut, der 1694 über fönf
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MUS testirt (Icgue ä tous et chacun des autres parens ou pr6-

.

tendant droit a ses biens cinq sols (= 25 Centimes!) ä adviser

eiUre eux. poiir etre payes rannoe de soii (16ces ) der hestiniint

auch zui^leich. dass seine Tochter im Hause ihrer Mutter, der

Marie Wilentin. erhalten und zur Furcht Gottes erzogen wer-

den soll (a la craiiite de Dieu;. Auf dem alli^emeinen Roden

des Calvinismus wächst um jedes Uugenottenhaus ein besonderei

Garten Gottes.

So sind auch die andern Testamente individuell geförbt.

Susanne Rodlar, Wittwe des Abraham Si^ge, Sämischgerber

und Wollfabrikant in Magdeburg, oü ils se sont r^lugi^s pour

professer en libertö la Religion n&forni^. sagt, dass Gott ihnen

die Gnade verliehen habe, in der refonnirten Religion geboren

und unterrichtet zu werden. Sie seien aus dem Königreich

Frankreich zur Zeit der Verfolgung ausgetreten. Dann beginnt

sie ihr Testament, im Namen des Vaters, des Sohnes und des

heilif^^en (ieistes. drei Personen in Einem Gott. Sie dcmüthigt

sich, wie sie sa^'t. tief vor Tiott und sendet ihm aus allem

Kiler und aller (jluth, deren sie fähig ist, die Bitte, Gott wolle

ihr die zahlreichen liegen Seine heilige Majestät begangenen

furchtbaren, jedoch stets aufrichtig bereuten Stinden erlassen

und vergeben durch Seine unendliche- Barmherzigkeit um der

Liebe Jesu Christi, seines Sohnes, unseres Heilands willen durch

das Verdienst seines Leidens und schmerzvollen Todes, den

er am Kreuz dem Vater dargebracht hat zu unserer Erlösung

imd durch seine mächtige und wirksame Fürsprache, die er

fortwährend für uns im Himmel leistet zum Besten aller Sünder,

die ihre Zuflucht und Hoffnung setzen auf die vollkommene.

Gerechtigkeit dieses göttlichen Erlösers. Endlich bittet sie

diesen barmherzigen Herrn mit all' dem Eifer und der Frömmig-

keit, (leren sie fähig ist. er wolle, so lange sie in dieser elenden

Welt lebt, ihr beistehen mit seinem heiligen (Jeist. damit sie

leben kttnne in seiner Furcht, sterben in seiner (inade und

einst geniessen die ewi^a' l lerrlichkeit". Dann erst kommt sie

auf ihre zeitlichen Güter zu sprechen (1. März 1701). Ich

glaube nicht, dass dies Zeugniss an Kraft verliert, wenn wir,

im Gegensatz zu den vom Notar Jean Sabatöry abgefassten
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und eben angefiihrten kürzeren Testamenten, betonen, dass

dies letztere Elie Robineau. Notaire public, juge et tabellion

imperial, rdsidant et demeurant ä Ma<,^debourg*^ abgefasst hat

und es nun als das Glaubensbekenntniss des Notars betrachten.

Alle Tcstaniente sind zu*<leich auch insotern frommer Tendenz,

als sie unserer Kirche Geld vermachen.

Der erste Colonist aber, welcher uns ein ganzes Haus ver-

machte, Jean IL Olivier, Sohn des Jean 1. Olivier und der

Anne Martin, empfiehlt 7. März 1717 seine Seele Gott, dem
allmächtigen Vater und bittet ihn sehr demuthig, ihm alle

seine Sünden zu verzeihen durch das unendliche Verdienst

des theuren Bhites seines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn

und einzigen Erlösers, und dass, wenn seine Seele sich von

seinem Leibe trennt, es Ihm gefallen möge, sie aufzunehmen

in sein Paradies, um ewig zu leben mit den verklärten Geistern.

Dann erst darf Notar Sabbat^ry die letzten Willensverfiigungen

über Olivier's Habe protokoliiren. Damals gehörte es niclu

zum feinen Ton mir reicherer Leute. Iromm zu sein oder doch

zu scheinen: nein, die Kxulanten waren meist arm \md aiicii

die wenigstbemittelten Magdclnirgcr Retu^ies testiren im selben

Ton. Es sind recht winzige ICrsparnisse . welche der arme

hiesige Tuchscherer imd Schreiblehrer (ecrivain) Jean Pierre

Cherpinel aus Besse im Dauphind. mandement d'Oisans ge-

burtig, in Grenoble zuletzt ansässig (s^ant), hinterldsst. Als

er'^ am 17. Mai 1721 hier sein Testament macht, gedenkt er

nicht bloss an die Ordnung Gottes, dass alle Menschen sterben

müssen und dass unsere Todesstunde ungewiss ist, sondern er

wirft sich so recht demüthig nieder vor Gott'* und dankt ihm

^für die Gnade, dass er mich hat in Seiner Kirche geboren

werden lassen (remercie de sa gräce, qu'il m a faite de naitre

dans son ^lise)** und mich mit seinem göttlichen Lichte

erleuchtet imd meinen Rückzug aus Frankreich begünstigt hat

ffavorisema relraite hors de l'Vance). mit der AbsiclU. seinen

heiligen Namen öftVntlich zu verherrlichen (glorifier |)uhli(]ue-

nient sonsaint nom). Ich bitte ("lOlt um \'erzeihimL,' für alle meine

Sünden (de tous mes pechesj und zugleich um die (inade,

meine Seele, beim Ausgang aus diesem Leben, in sein heiliges
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Paradies aufzunehmen im Namen und in der Kraft (vertu) des

Leidens und Sterbens seines heiligen einzigen Sohnes, meines

Heilandes und Versöhners Jesu Christi, der durch seinen Tod
mir das Leben und die ewige Herrlichkeit (rinimortalite

glorieuse) verdient hat''. Dann folj^^t das Weltliche. (lanz

ähnlich und nicht minder fromm lautet die 1 Vs Folio Seiten lange

Einleitung zum Testament des neustädter Chirurgen Conrad

Salomö vom 14. September 1725.'"

Eine Erblasserin vom 24. April 1724 erklärt vor dem
Notar Antoine Fahre und vor vielen Zeugen, sie werfe sich

tief in den Staub vor Gott*), ihn um Gnade und Erbarmen

zu bitten und ihn anzuflehen um Verzeihung aller ihrer Fehler

und Sünden, mdem Er sie rainwttscht in dem köstlichen Blute,

das Jesus Christus, ihr einiger Heiland und Versöhner für sie

am Kreuz vergossen hat*^), Er, auf dessen Verdienst sie einzig

und allein ihre Hoffiiung setze, damit (afinque) nach ihrem

Tod Er ihre Seele aufnehme in sein Paradies, um mit den

seligen Geistern und den Engeln die ewigen Glückseligkeiten

zu geniessen.'*

Der Kaufmann Ahraham Bonte wirft in seinem Testa-

ment sich demüthig hin vor Gott als ein grosser Sünder

(grand pecheur) \md bittet (lOtt mit der ganzen Gluth (ardeur),

deren er (llhig ist. ihm alle seine Sünden zu vergeben durch

seine unendliche Güte und Erbarmen, und wenn es ihm

gefallen wird, mich aus diesem Jammertfaal zu ziehen, doch

meine Seele aufzunehmen in sein heiliges Paradies, damit sie

dort bleibe bis zum Tage der Anferatehung mit den Engeln

und verklärten Heiligen (avec les anges et les saints glorili^)

und nachher mit Leib und Seele in alle Ewigkeit. „Um diese

Gnade bitte ich meinen Gott im Namen und um der Verdienste

Jesu Christi willen, seines Sohnes, meines Heilands und meines

*) Humblement prusteme, ptofondtoent prostenifo devant Dieu, se

Jettant devant les pieds de Dieu. Solche Wendungen kehren in den meisten

Magdeburger Testamenten wieder: in der stillen Demuth fand das Herz eine

grosse Befriedigung.

*•) Le sang preciiiix (jiu- Jt sus Cliiist. son seul sauveur et redenipteut

a vers^ sur la croix fehlt kaum iu irgend einem Testament.
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fmon) Versöhners, «gestorben für meine l'nf^erechti^^keiten

(offenses) und aulerstantlen zu meiner Kechtiertit(uni<'\ Auch

verfü}j;t er, ohne Pomp noch Prunk beerdigt zu werden, so ein-

lach wie möglich (le plus simplement que faire sc pourra)."

Erst in der Fridericianischen Zeit beginnt der fromme,

biblische Ton der Testamente auch hier nachzulassen. Die

Kirchen fangen an^ sich 2tt leeren; die Kaffeehäuser, Tanz-

locale und Billardzimmer sich zu füllen. Die Frömmigkeit

zieht sich aus den Tempeln- zurück, weil sie aus dem Hause

gewichen ist Nicht jeder Vater hält mehr den Hausgottesdtenst,

weil an die Stelle der Heiligkeit des Herzens die blosse blen-

s^nce getreten ist Das sous-matn-Wirthschaften greift immer

weiter um sich, weil in gewissen Hofkreisen Couleur de chair

Modeforbe geworden war. Unser Presbyterium arbeitet dieser

neuen wilden Strömung entgegen in heissem Kampf. Eine

ernste Kanzelabkündigung nach der andern wird beschlossen

und ausgeführt. Die Sitzungen sind angefüllt mit Massregcin

der Kirchenzucht Von der Ermahnung unter vier Augen

schreitet man vor bis zur Ladung vor die \'enerable Com-

pagnie du Consistoire. Dem unbussfertigen hartnäckigen Sünder

wird privatim die Communion verboten. Hat er öffentlich der

ganzen Gemeinde Anstoss gegeben, wird er durch Kanzel-

abkOndigung mit Namennennung exkonmiunicirt. Doch nimmt

man den verlorenen Sohn in den Frieden der Kirche und

zum heiligen Abendmahl freudig und öffentlich wieder auf,

sobald nur das Presbyterium sich überzeugt hat, dass seine

Reue emstlich ist.

Doch ist der Uebergang ein fast unmerklicher von der

Zeit an , wo der spätere grosse IViedrich als Kronprinz

im Conflict mit seinem Vater stand. Der Capitaine au

Service du Roy , Nic(jlaus De Vignes und Dame Fran9oisc

Fühon, seine Ehefrau, machen am 29. März 1730 ein gegen-

seitiges Testament. Darin heisst es: „An erster Stelle werfen

wir uns beide vor Gott nieder. Wir haben ihm ein auf-

richtiges und freimüthiges Bekenntniss aller unserer Sünden

abgelegt, die gross sind und zahlreich (de tous nos peches

qui sont grands et en grand nombre). Wir haben ihn demüthig

26
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gebeten, sie utis zu verzeihen und sie auszutilgen in dem
k()St))aren Blute, das Jesus Christus, sein Sohn, unser alleiniger

Heiland und Versr)hner am Kreuze vergossen hat, auf dessen

Verdienst wir unsere ganze und einzige Hoffnung gründen

(aux nierites d\i(|uel nous mellons ncjtre seule et uni(jue

esperance). damit in der Stunde unseres Todes unsere Seelen

aufi^enonimen werden in sein Paradies, um dort mit den Kugeln

und den verklärten Geistern die himmlischen Glückseligkeiten zu

geniessen, in Erwartung des ersehnten Tages der Auferstehung,

wo wir hoffen, dass, um sein Gnadenwerk in uns zu vollenden

(pour achever en nous Foeuvre de sa gräce), er unseren Leib

aus dem Staub des Grabes erheben - wird, damit wir nach

Leib und Seele zugelassenwerdenzum Anschauen (contemplation)

seiner himmlischen Herrlichkeit und an den ewigen Glück-

seligketten Theil haben*^. Aus so frommen Händen stammtunsere

Kirchenkasse : Alle Sterbenden gedenken der Armen.

Mag man immerhin die Frömmigkeit der Krhiasser zum

guten Theil auf Rechnung derjenigen Notare setzen, die ihnen

das Testament machen: Aufrichtig fromme Juristen sind eine

Gotlesgabe. So ist es der Königl. Notar Vierne, welcher am
16. Januar 1731 der C6cile Jaussaud, Wittwe des l'ierre Gilles,

bchuhmachermeisters, den letzten Willen aufsetzt'^ Da heisst

es: „Zuerst wirft sie sich in die Arme Gottes, fleht ihn um
seine Gnade und Barmherzigkeit an und bittet ihn instandigst,

ihr ihre Sunden zu verzeihen und sie zu waschen mit dem
kostbaren Blute Jesu Christi, das er am Kreuz für sie vergossen

hat, damit, wenn die Seele von ihrem Leibe getrennt sein

wird, sie aufgenommen werde in das Paradies, um dort mit

den Kugeln und den Heiligen die ewige Seligkeit zu geniessen**.

Nicht selten trifft man hier das biblische Bekenntniss der

Stell )cn(len verbunden mit dem Dank für die Zugehörigkeit

zur reformirten ^Religion" — ceux de la religion, war ja in

Frankreich die hergebrachte Umschreil)ung von „Hugenotten".

Auch des g^Mtlichen Schutzes beim Rückzüge (retraite) wird

öfter dankend im Testamente gedacht. Der Fabrikant Ksaie

Mainaud z. Ii. aus Greissesac im Languedoc dankt Gott

in seinem Testament von ganzem Herzen wegen der Gnade,
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die er ihm erwiesen hat, indem er ihn nach seinem Bild und

(ileichniss erschaften (cree a son ima*,'e et scmblancej, tirzogen

und gerechtfertigt hat (eleve et justifie) in der heiligen refor-

mirten Religion, zu der ich mich, sagt er, bekenne und bekennen

werde, so Gott Gnade giebt (moyennant sa grace), bis zum

letzten Seufzer meines Lebens; und bitte ich ihn sehr demüthig,

mir doch alle meine Fehler und alle meine SOnden zu vergeben,

um der Liebe Jesu*), meines einzigen Heilands und Versöhners

willen, auf dessen Verdienste ich meine alleinige und einzige

Hoffiiung setze und dass er in der Stunde des Todes meine

Seele in sein heiliges Paradies nehme**.

Ein College Conrad Salome s, der Chinirge David Coutaud,

Schwiegervater des Chirurgien-Major Sr. Wilkens, übergiebt

am 10. November 1734 in seinem Testament seine Seele in

die Hände des höchsten Wesens (l Etre supreme**), welches

„mein Gott ist, der sie erschaffen hat, und dem ich mich

immer vertrauet habe und vertrauen werde bis zum letzten

Seufzer meines Lebens, sowie auch Jesu Christo, meinem

göttlichen Versöhner (mon divin redempteur), in der festen

Hoffnung und Zuversicht, dass er sie reinigen wird von allen

meinen SQnden durch sein köstliches Blut ; damit sein heiliger

Geist, mein göttlicher Tröster, mich heilige, um au&uerstehen

in Herrlichkeit an semem grossen und schrecklichen Tage.

Gott gebe mir dazu seine Gnade. Amen. £inen besonderen Dank
bringe ich Gott, dass er durch seine Gttte mich geachUtzt

hat vor den Gefahren, als ich aus meinem Vaterland um der

heiligen Religion willen floh, und dass er mir stets, obwohl

ich es nicht verdiente, ein ehrenvolles Brot gegeben hat {}[

ni'a toujours dünne un pain lionnetc nun m^rite)".

•) Das After wiederkehrende pour I'amour de Jesus Chl i^t kann objektiv

und subjektiv gefasst werden. Der Anschauung der Zeit entspricht es mehr:

, Um d«-i Liebe willen, die Jesus zu mir hat".

liier zuerst führt sich die philosophische l'iiklai heil, von der die Hilici

nichts weiss, ein : jener seitdem landläufig gewordene Uegiili. der den Einzig-

artigen durch Vergleicliuiig in die Reihe der Wesen stellt, wenn gleich obenan.

Wie viel mehr heilige Klarheit und sittliche Kraft hat doch das biblische :

.Unser Vater".

26»
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In einem Teslanicnt des Jahres 1736 heisst es. der Krh-

lasser erwarte den seligen Tag der Auferstehung* 1, wo er

hoffe, dass der Herr in ihm das Werk seiner Cinade (1 oeuvre

de sa ifrace) vollenden werde, um seinen Leib aus dem
Staube des (irabes aufzuheben \nid dass er ihn nach Leib und

Seele werde das ewige glückselige Leben geniessen lassen.

Denselben frommen Sinn treffen wir vereinzelt auch noch

in den Magdeburger Hugenotten-Testamenten aus der R^e-
rungszeit Friedrich des Grossen. So 9. October 1741 im gegen-

seitigen Testament des Kaufmanns Antoine Borde aus Mont-

pellier**) und seiner Ehefrau Marie Bruguier. «Wir erheben

zuerst, heisst es da, unsere Herzen zu Gott, um ihm in aller

Demuth zu danken für die ^geistlichen und zeitlichen Gnaden,

die er uns be\\ illii(t hat trotz unserer Unwürdij^keit und um
ihn zu bitten, uns alle unsere Sünden zu verzeiiien diuch das

Verdienst und die ( ienuLjlhuunL,' unseres Herrn und einzigen

Versöhners Jesu < hrisli. und dass. wenn es sein \\ ille sein

wird, uns von dieser Welt zu rufen, er unsere Seelen in sein

Himmelreich aufnehmen wolle, um dort der Herrlichkeit und

höchsten (souveraine) Glückseligkeit zu «geniessen. die er für

seine Gläu))i|^en bereit hält (qu U a pr^par^e ä ses tideles).

Die Fridericianische Fagon-Seligkeit kam in Einem Punkte

den Magdeburger bibelgläubigen Hugenotten zu gut. Die

gentilhommes du Roi, nobles Malbosc p^re et fils hatte man noch

1693 hierorts gefoltert und ins Gefängniss geworfen, weil sie

als Edelleute und als Christen auf Grund von Matth. 5, 34 fg.

forderten, dass man ihrer einfachen Erklärung mit Handschlag

Eideskraft zuschreibe und die darum den Kid verweigerten.''*

Ich linde hier nachher kein Heisj)iel mehr von (lelangniss

wegen Eidesverweigerung. Unter Friedrich dem Grossen fängt

man an zu begreifen, dass man mit Eiden sehr sparsam
- . «

*) In einem MrnK-Iu'Jterger Testament dieser Zeil tritt schon «iie ratio-

nalistische Form, «loch noch neben <ier kirchlichen auf: «lo Hfnn de Colom«

Labarthe Wittwe v«Mliis>t sich auf «I is thcmc Blut, welche- (lottes Sohn für

ilic Menschen vergossen h.it . dankt ilcni IHinmci I i un<l w.ihicn (lOtt. Ua-s

er sie hat in der wahren ch^i^t liehen Religion geboren werden la-.>en und

befiehlt, «las« ihr KArper — begraben werde nach dem Gebrauch der heiligen

reroiiuirten (!; Religion. (S. ..Kolonie" 18B8. S. 127 fg.)
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sein darf hei den Gotteskindern . sparsam sein muss hei

den Feinden (iottes. Hei der Anfnahine in (he tran7.r»sische

l^ürLjerschafl weiijert sich jetzt ein Theil . einen Rjrnilir.hen

Eid zu schworen. Man hat flen Richter nach althu^e-

nottischer Weise, mit dem ehrlichen Handschlag fürlieb

zu nehmen. Und die Juges willigten ein. In dieser Weise

gelohen ihre Unterthanentreue (par Tattouchement de la main

apres iecture du serment ordinaire) 1751 Andre Pelet, Samuel

Bouvier jun., Charles Nicolas, Pierre Bonte, Paul Lafont, Samuel

Bouvier YaSmä, Frangois Amal; 1752 George Isaac Mallein,

David Soullier, Jac. Noö Galafirez, Dominique Pluquet; 1753

Remi Gervais; 1754 Charles Davoy; 1755 J^römie Garnier,

Jean Laurian (sie), David Maquet Dominique Coste. Jaques

PoOTToy, Antoine Larocfjue; 1756 Pierre Sim^n, Isaac Botirset,

Simon Hauquier; 1757 G6d6on Ronte. Andre Alhert Duhois.

Nicolas Lafont, Isaac Mennigo; 1758 (Jahriel ('ouriol. Nicolas

Koiix. Samuel Falon. Charles Discours. Louis Arnac, Nicolas

Lasalle; 1759 Jean Fran^ois Girard, Jean Pierre HIanqiict,

Jean Jac. < )demar, Moise Descours, Maurice Guibal. Benjamin

Mennigö, Barthelemy Labry, Jean Chretien Mallein, Jean

Fran^ois L hermet ; 1760 Jac. Couriol, Jean Faucher. Daniel

Houvier, Paul Louis Bertrand. Barthelemi Pascal. Jacques

Granier, Isaac Jordan, Daniel Dan, Fr^d^nc Guillaume Mallein,

Jean Godefroy Odemar, Jean Jac. Cuny, Jaques Eyraud, Jean

Zacbarie Coste, Pierre Simeon; 1761 Isaac Pluquet, Jean Paris;

1762 Jean Lesage; 1763 Henry Pelet, Pierre I^bry, Jean

J<t(]ues Going; 1764- Pierre Arlaud, David Andr6, Jean Jaques

Roux; 1765 Christophe Isaac Odemar, Jean Marc Pascal ; 1766

Jaques Gutbai, Pierre Cuny. Dass hier ein Unterschied proto-

kollirt werden soll gegeniil)er dem eigentlichen Kid, erhellt

einerseits aus dem Festhalten der Form „a prete Ic serment

de fidelite ä Sa Majestc" in all' den ITillen. wo die drei Schwur-

finger zum Himmel erhohen und die Schwurworte feierlich

nachgesprochen wurden; antlerseits aus der Thalsache, dass

bisweilen (z. H. 28. August 1752 und 23. August 1757) die

schon vom Protokollführer niedergeschriebenen Worte a prdtö

le serment de fid^lit^ ä Sa Majest^ im Original wieder aus-
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gestrichen sind und darüber geschridien ist: a, parrattouohement

de 1a matti, M€ re^u bourger^is de ia colonie. MerkwOrdig

bleibt dabei dreierlei 1) dass dieser Handschlag an Eides Statt in

der hiesigen französischen Hiirgcrrollc sich nicht ein einziges Mal

findet weder bei Katholiken noch l)ei Lutheranern noch bei Deutsch-

Keforniirten , auch bei keiner anderen Nationalität, sondern

stets nur bei Hugenotten und liugenottenkindern
; 2) dass die

verschiedene Protokoilirung der eidlichen Form im Jahre 1751

erst beginnt; 3) dass sie 1766 aufhört. Doch noch 1766 weigerte

sich der hiesige französische Pastor Le Corau'^ vor der Justice

einen Eid zu leisten. Auf seine Bitten nahm der Juge Ber-

nard mit dem hugenottischen Handschlag Rlrlieb. Die katho-

lischen Spassmacher hingegen schwuren nach Schwierigkeit (seit

Rousseau dit Sanssouci 5. November 1759) le serment de

fidölit^, und liefen davon.

Auch bei Abfassung seinesTestaments braucht, unbeirrt durch

Sans souci, Le Cornu's College. Pastor P. D. Bardin noch ^'anz

die alte sehr ausfuhrliche biblische Form des Sünden- imd

(liaubens-Hekenntnisses. Aehnlich manche Laien. Im Jahre

1745 bei der Wittwe Fabre, vouiant prcvenir I heure incertaine

de Ia mort, se jettc entrc les bras de Dicu, le suppliant de

lui pardonner ses peches et de la faire jouir de la f^licite

^temelle. Die kurze Form gewinnt jetzt den Vorzug vor der

langen. Jacques Favreau, Rrauer, Rrandweinbrenner und Bäcker.

Eigenthümer des „Halben Mondes** bei den Augustinern und

des Bäckerhauses „an der Hohen Pforte**, ursprünglich Wallone,

dann Mitglied der französischen Colonie, vermacht den Armen

der drei reformirten Kirchen je 5 Thlr. und b^nnt sein

Testament vom 14. November 1748:*' „Erstlich befiehlet er

seine Seele dem allmächtigen Gott zu dessen Erbarmung ; nicht

zweifelnd, derselbe werde diese aus erbarmender Liebe der-

maleinst zu (Inaden auf- und annehmen; den Leib aber befiehlt

er (sie) seinen hinterlasseiien Kindern zu honnlteniBegräbniss."

Von der Auferstehung und dem Paradiese wird 1748

schon gesch\vief,'en. Friedrich des (irossen Zeit setzt das honnctc

Be^Täbniss an die Stelle der seligen Auferstehung, gerade wie

der blinde Himmel an die btelle des allsehenden Vaters tritt.
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Doch nicht sofort. Judith Combet, Wittwe des Strumpf-

wirkers Antoine Deiland appellirt in dem vom Notar Vienie

am 8. Februar 1748 protokollirtcn Testament an die V erdienste

Jesu Christi, imscres Heilandes inid an die selige Auferstehung^

von den Todten.^' Ganz ähnlich der Major Josephe Lugandi

im Testament vom 1. Januar 1748: „Zuerst Averfc ich mich

in die Arme Gottes und flehe seine Gnade und Barmherzi^^keit

an: ich bitte ihn, mir meine Sünden zu verzeihen und meine

Seele zu waschen mit dem kostbaren Blute, das Jesus, mein

einziger Heiland und Versöhner, für mich am Stamm des

Kreuzes vergossen hat, auf dessen Verdienste ich meine alleinige

und einzige Hoffnung setze; damit, wenn meine Seele sich von

meinem Leibe trennen wird, sie aufgenommen werde in das

Paradies, um mit den Heiligen und den Engeln die ewige

Glückseligkeit zu geniessen: Gbtt wolle mir diese Gnade

schenken." (47). Von der Auferstehung nichts. Gerade

so im Testament des Kaufmanns Jean Gabriel Mucel vom

4. März 1747, publicirt L'O. Oclobcr 1752, heisst es: ,.Zuerst

erhebe ich meine Seele zu Gott, um ihm in aller Denuith zu

danken für die ^,'eistlichen und zeitlichen (inaden. die er mir

trotz meiner ünwürdi^keit gewährt hat, und ihn zu !)iltcn. er

wolle mir alle meine Sünden verzeihen, um der Verdienste

und der (Jenugthuung unseres Herrn und einzigen Versöhners

Jesu Christi willen und dass, sobald es sein Wille ist, mich von

dieser Welt abzurufen, es ihm gefallen mag, meine Seele in sein

himmlisches Reich aufzunehmen, dass sie dort jene Herrlichkeit

und vollkommeneGlückseligkeitgeniesse, die erfOrseineGläubigen

bereitet hat'** Man sieht, die Seelen dOrsten noch nach Gott

Auch im gegenseitigen Testament der Schwestern Madeleine

PeloiBX, Frau des Pierre Coutomb, und Margudrite Peloux

vom 20. Mai 1758, in welchem 50 Thlr. für die Armen,

f>r) Thlr. für die Waisen unserer Kirche*) ausgesetzt wurden,

lautet der Anlanu' folj^endci inassen : ,.Sie werfen sich in die

Arme (dans les bras) Gottes, Hebend um seine Gnade und

Barmherzigkeit, mit der Bitte ihnen alle ihre Sünden zu ver-

*) Sous la direction des orfeliiis de ladite ^glise.
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geben und sie rein zu waschen in dem köstlichen Bhite, das er

für sie (pour elles) auf dem Kreuze vergossen hat, damit wenn

ihre Seelen von ihren Leibern getrennt werden, sie Aufnahme

finden in dem Paradiese, um mit den Heiligen und den Engeln

(avec les saints et les anges) dort der ewigen Glückseligkeit

zu gen i essen.**

Häufig kehrt jetzt die l'orm wieder: lorscjue son änic

sera separee du corps, il [)laise a Dieu la rcccvoir au nombre

des esprits glorifies, voulant que son corps soit en«;eveU au

cimeti^re, destin6 par les Franyais r^fugi^s de cette ville . . .

Von 1760 an wird die religiöse Einleitung der Testamente noch

kürzer gefasst, etwa dahin, der Testator empfiehlt seine Seele

Gott dem Herrn und bittet ihn, ihm alle seine Sflnden zu ver-

geben und nach seinem Tode sie der himmlischen Glückselig-

keiten gemessen zu lassen.** Oder, wie 8. August 17^ der

Strumpfwirker Jean Rovre: Ich vermache meine arme Seele

an Gott, mit der Bitte, mir meine Sünden zu verzeihen und

sie in sein T-aradies aufzunehmen, pour jouir, avec les saints

et les anges de la felicite eternelle.'*

Am 4. Septemher 177S machte Pierre Ode, imser llospi-

talit und seine Frau Marie Coccu (sie) mehrerer Legate weisen

vor dem Assessor Michel ihr Testament. Sie beginnen „im

Namen der heiligen und sehr verehrungswiirdigen Dreieinig-

keit,*) empfehlen dann ihre Seele Gott ; bitten ihn darauf, alle

etwa(!!) gegen seine verehningswOrdige Majestät begangenen

Sünden ihnen zu vergeben und »unsere Seele am Schluss dieses

Lebens, sagen sie, in den Schooss seiner Herrlichkeit aufzu-

nehmen, um uns die ewigen Seligkeiten geniessen zu lassen.**

Ob sie wirklich Sünden begangen haben, ist den Hospitaliten

von 1778 schon zweifelhaft geworden. Doch möchten sie auf

alle Fälle sicher gehen, da man ja immer nicht wissen kann.

Der (ilaiihe zieht sich jetzt immer mehr aus den Herzen,

den Häusern, den Tempeln, vom heiligen Al)endmalil und daher

auch aus den Testamenten zurück und macht dem kahlsten

Rationalismus riatz. Der Himmel ist leer, falls es einen gieU;

*) Zur 21eit der Einwanderung brauchte man nur biblische Worte, spflter

scholastische.
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die Hölle ist leer, falls es eine i^'iebt ; die Seele verhalt sich

nihij^, falls es eine i^ieht. Nur die Würmer im Ciral)e und

dann die Hand voll Knochen sind noch Realität. Würmer und

Knochen aber nehmen es nicht übel, wenn man sie im Testa-

ment nicht berücksichtiiL^t. Die Testamente haben es nur noch

mit Staub zu thun. mit Mottenfrass, Silber- und Goldstaub.

Nur selten noch sind helle Augen des Glaubens, die den

Heiland sehen und sich zu ihm bekennen als zu ihrem einigen

Trost im Leben und im Sterben. Eine dieser Lieblinge Gottes

in der Zeit der Kirchenpest war die Wittwe eines Hutmachers

aus Hannover>^ Das am 1. November 1794 abgefasste Testa-

ment der Henriette, verwittweten Roland geb. Martin«t be-

ginnt^' „im Namen der sehr heiligen und sehr verehrungswOrdt-

gen Dreieinigkeit. In Anbetracht, dass des Menschen Leben

nur ein kurzer Ue!)er}<anjj: in die I.wii^keit ist und dass die

{.,'öttliche \ orsehun^^ sich den Augenblick unseres Abscheidens

vorbehalten hat, danke ich vor allem (lOtt. für die unschätz-

baren Gnaden (taveurs inestimables > . die er mir in dieser

Welt erwiesen hat. Und wenn er es für angemessen hält,

mich zurückzuziehen, so befehle ich ihm meine Seele mit der

Bitte, sie theilnehnien zu lassen an jener ewigen Seligkeit,

welche uns bereitet ist durch das nnendlidie Verdienst nnseres

Hailands Jesn Cbrist (le m^rite infini de notre Sauveur).*"

Doch auch die Gläubigsten vergessen die Auferstehung.

Die in der alten Zeit von jeder Art Appell an die wohl-

bekannte Freigebigkeit von Pastor und Presbyter freien, weil

echt gottesftirchtigen Bittgesuche um Armenuntersttttzong bei

unserem Diakonat verflachen sich ebenfalls seit den sechsziger

Jahren des vori-^en Jahrhunderts. Ausnahmsweise trifft man

noch Spuren vom hugenottischen (leist. So schliesst 1798 eine

hiesit,'e Mutter ihr franz(>sisches (lesuch um l Dterstiitziniu für

ihre Kinder beim k<»nigl. Staatsminister nnt einein aulrichtii;-

kindlichen. biblisch-gläubigen Gebet.*' Da Friedrich W ilhelm III.

erst das Jahr zuvor (1797) dem Minister der Polizei-Religion

V. Wöllner geschrieben hatte. Religion dürfe nicht durch Zwang

zu gedankenlosem Plapperwerk herabgewürdigt werden und

V. Wöllners Ungnade schon 11. Mars 1798 gefolgt war,** so
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bin ich ^eiici^t, das Gebet der Mutter im Gesuch an den Staats-

ministerfür aufrichtig zu nehmen. Ks ist ein \vun(lerl)ares Dinj^

um die Fnunmixkeit einer Mutter. Noble Janjues Bonnel,

(leneral-Zahlmeister in der irischen .\rmee Wilhelm Iii. berichtet

uns. seine ^'r()sste Wohlthäterin auf Knien sei seine Mutter

«gewesen; denn sie habe ihn zum Himmel *,'eführt.*^ .\uch unsere

Colonie kennt solche Mütter. Aber wir nij>chten den Akten

zürnen, dass sie uns hundert Schandthaten <^'ar sor;^'Oiltig ver-

ewigt haben, al)er von der grössten Ehre der Colonie. den beten-

den, hddenmüthigen Müttern uns so wenig oder nichts melden.

Aufnchtige Frömmigkeit ist Wohlthat filr den TrSger und

Wohlthat für seine gesammte Umgebung. Die Pastoren, die

Presbyter, die Diakonen erschienen als Wohlthäter der Gemeinde

nicht weil jener predigte und lehrte, noch weil diese unter

seiner Leitung die Armenpflege übten, sondern weil sie fromm

waren. Durch ihre praktische Frömmigkeit haben sie, wie dem
Bonnel seine Mutter. Heil inid Himmelreich Vielen vermittelt.

Armenpflef^c war Seelsorge bei den Hugenotten und darum

erforderte sie fromme Pastoren, fromme Presbyter, fromme

Diakonen. Die fromme Armenpflege der französischen Colon ieen

bewies sich darum als musterhaft, weil sie nicht stamnUe aus

humaner Thränentrocknerei. sondern aus der Bruderliebe, d. h.

aus der innigen Herzensneigimg 2tt dem armen, elenden Sünder,

den nach seiner Bekehrung sich Christus zum Bruder erkoren hat.

«Welche deutsche Gemeinde, ruft Reyer (S. 124 fg.), erfreut

sich so zahlreicher und reich dotirter Armen- und Wohlthätig-

keitsanstalten und wo werden sie besser verwaltet als in der

Colonie, wo jedes Amt dieser Art mit Eifer, Pflichttreue und

seltener Gewissenhaftigkeit unentgeltlich von den Mitgliedern der-

selben versehen wird.** Nicht aber die Fonds haben die Stiftungen

gesegnet, sondern jene heilige, unerschütterliche, glühende Christ-

liebe, welche, wie wir aus den Testamenten sahen, die Legatare

begeisterte, hal die von ihnen gestifteten Konds befruchtet und

se'^'ciisreich gemacht. Man half den Armen schnell, reich,

mannichfaltig, vorsichtig, verschämt und zart und darum so

sehr praktisch, weil man durch treue individualisirende Seel-

und Herzenssorge sie zufrieden machte, gottergeben, bescheiden,

Digitized by Google



— 411 —

sparsam, flcissi^'. geschickt, dankbar, der Kirche und dem Kur-

fürsten treu.*'^ Die verschämten Armen waren der Schatz, das

Kleinotl der hugenottischen Kirche: die grösste Zahl der Mär-

tyrer und Bekenner ^^ehört ihnen an. Dannn sah man auch

in den Märtyrern und Bekennern drausscn unser eigenstes

Fleisch und Blut. Unsere kleine, gut 150 Jahre lang recht arme

Gemeinde hat jederzeit reichlich nach aussen gegeben, in der

ProvinZi in Preussen, in Deutschland, in der protestantischen,

besonders der hugenottischen Welt. Dabei verstand sie mit

dem Sdiarfeinn der Liebe in besondera Nöthen reichlicher zu

gammeln und auszustreuen, noch in unserm Jahrhundert Nach

der Schlacht bei Jena hungerte alles unter dem Greuel der

Verwüstung. Auch unsere Armen. Die Armenkasse hatte ihre

(ielder auf Häuser angelegt. Die Haushesitzer, von der Ein-

quartierung niedergeschlagnen, hatten sich davon Ljcmacht. Die

Kasse erhielt keine Zinsen. Da traten Private vor den Riss.

Und die Kirchenhüchse, in welche die \veni<nen Kirchbesucher

kurz zuvor in Summa 2 Thir., 1 Thir., 1 Thlr. 20 Gr , l Thlr.

12 Gr. 3 Pfg. eingeworfen hatten, brachte am 4. December

1806 16 Thlr. 6 (ir. 6 Pfg., darunter 2 Louisd or, am 7. De-

cember 7 Thlr. 7 Gr., am 14. December 27 Thlr. 4 Gr. 6 Pfg,

darunter 3 Louisd'or, am 21. December 7 Thlr. 1 (ir.^^

Man opferte gem. Erst hinterher am 16. December bat die

Justice, qu*on fasse ä l'exemple des autres dglises tous les

Dimanches une collecte pour les pauvres bourgeois qui ont

soufiert par les logemens. Ebenso kamen ein an der Kirch-

thür am 13. December 1807 : 21 Thlr. 18 Gr.; am 10. Januar

1808 9 Thlr. 9 Gr. 6 I^fg , am 4. December 1809: 19 Thh-.

4 Gr. 10 Pfg.. am 11. d. M. 22 Thlr. 7 Gr. 6 Pfg.; am

3. Januar 1810: 22 Thlr. 22 Gr. 8 Pfg,; am 22. Juli: 14 Thlr.

l Gr. 9 Pfg.; am 9. December 1811: 20 Thlr. 8 Gr. 5Pf^'.;

am 16. d. M. 17 Thlr. 15 Gr. 4 Pft;. ; am 22. September

12 Thir. 6 Gr. 8 Pfg.; am 20. März 1812: 7 Thlr. 7 Gr.

8 Pfg.; am 20. September: 12 Thlr. 11 Gr. 6 Pfg. Mau be-

denke: alle diese Kirchthiireinnahmcn einer Gemeinde von

250 Seelen für ihre gewöhnlichen Armen datiren aus der jam-

mervollen westphälischen Zeit.*'
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Diese Frömmigkeit, welche sich praktisch durch fast unzählige

kleinere und gr(')ssere Legate an die Kirchenkassc*^ hethätigte,

zeigte sich auch beim Abzug und Anzug der r'olonisten von und

nach ausscrlialb durch die Mitgabe kirchlicher Ftihrungsatteste

;

bei dem Zeugniss vor Gericht Hurch die stete Nachfrage, wie

oft Zeuge zum heiligen Abendmahl gegangen sei ; l)ei Etabli-

nmg eines selbstständigen Geschäfts nicht seilen durch kirch-

liche Empfehlung; bei Ueberwachung des öffentlichen und

häuslichen Lebens durch eine heilig -ernste Kirchenzucht.

Doch das häben wir an andern Stellen** zu zeigen. Und diese

frommen Sitten hielten sich hier bis in das Zeitalter der grossen

französischen Revolution. Als z. B. 1791 Jaques Emanuel du

Mesnilt Klein-Uhrmacher und Uhrmachersolm' ^ a\i8 hannoversch

Celle sich hier selbststand ig etabliren will, stellt ihm das Pres-

byterium über seinen Besuch der Kirche und des heiligen Abend-

mahls ein musterhaftes Zeugniss aus. ''^ Darauf hin empfiehlt

ihn auch der deutsche Magistrat und so erst erhält er das

Patent (22. Januar 17Q4).

Dal)ei i)leiht die hugenottische Frnmmic^keit die erste Zeit

streng protestantisch gefärbt. Noble Paul marquis de Rivaroles

enterbt seinen Sohn Hercules, falls dieser katholisch wird. Buch-

händler Pierre Braconnier schreibt seinen Erben als Bedingimg

vor, dass sie Frankreich verlassen und sich in einem freien

Lande zum Protestantismus bekennen.*^* Geradeso im selben

Jahre 1694 David Malzac betreff seiner Nichte."** Die Familie

Antoine Charles, reiche Grossfabrikanten.** Die reichen Offi-

ziere der Familie de l'Argentier du Oiesnoy.*** Und so erklärt

noch 1729 der Strumpffabrikant Jean Sarran vom 24. Januar

im Testament, dass sein noch in Frankreich befindlicher Neffe

nur dann die Krbschaft antreten dürfe au cas (ju il sorte pour

s'ctalilir en ce pays et y professer notre sainte reli^ion.^* Pa-

rität zwischen Wahrheit und Lü^e hielt man damals für groben

Unsinn. Weim ein Hugcnott, wie Roger, matchand iibraire de

Cettcville, um des zu erwartenden Gewinnes willen, als Drucker

Se. Kurfürstlichen Hoheit, das Buch des Abbe letu, Stances

chretiennes, voller invektiven gegen den Protestantismus, voll

Lob des eifrigfrommen Königs Ludwig XIV., voll katholischen
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Aberglaubens und bibelwidriger Lehre, mit einer Widmung
an den Kronprinzen in Heriin neu hcrausgiebt, so nuisste das

allerdings die hugenottischen, die protestantischen (icwissen ver-

wirren. PCs war daher dem Consistoire de Ikrlui niclU zu ver-

denken, dass sie mit Genehmigung der Staatsniinister luchs

und Spanheini des Roger heimliche Unternehmung rügten conime

contraire ä !a DiscipUne et au Reglement, ihn zwangen, die

Widmung und die krassesten Stellen fortzulassen, und statt dessen,

pour römödier au scandale ein Avertissement des Consistoire

aufininehmen, widrigenialls sie sein Werk einstampfen und ihn

exkommuniciren wOrden (17. Februar 1692).^^

Und diese specifisch protestantische Haltung theilen da-

mals auch die Hohenzollem. In der äussersten Noth eines

strengen Winters hatte Andrö Fleury, gentilhomme aus Evreux,

qui n'a jamais travaillö et incapable de le faire, seinen prote-

stantischen Glauben verleugnet, um für sich, seine Frau und

zwei kleine Kinder Heistand zu fmden. Ks muss mitten im

protestantischen hrandenhiir^isch-preussischen Lande geschehen

sein. Denn Abschw(")run<j[en des Glaubens unter der \'er-

folgung in Frankreich wurde in Preussen nüt Kirchenbusse,

bürgerlich aber gar nicht bestraft Und Fleury verfällt dem
bürgerlichen Gesetz: Obwohl er zum protestantischen Glauben

zurückkehrt, Busse thut und sich bereit erklärt, für die prote-

stantische Religion, in der er geboren sei, seine letzten Bluts-

tropfen zu vergiessen; obwohl er, an den König David und

Apostel Petrus erinnemd, den Kurförsten bittet, .er möchte ihn,

wie ein Vater seinen verlorenen reuigen Sohn wieder auf-

nehmen; obwohl er die KurfOrstin anfleht, fOr ihn ihre Für-

sprache einzulegen, wird er dennoch zu lebenslänglicher Festungs-

strafe verurtheilt und nach Magdeburg abgeführt, in Kraft des

Unheils der Justice superieure \om 9. Januar 1700, das unter

dem If). d. M. die kurfürstliche Bestätigung erhielt. Aus dem
iMagdeburger Gefängniss fleht er nun den Landesvater und die

Landesmutter von neuem an und wird endlich zur Landesver-

weisung begnadigt Wie lange wird er bei protestantischen

Kassenverwaltungen veri^eMicii gebeten haben, ehe er jene

«grosse Schuld" auf sich lud, ehe er sich cntschloss katholisch zu
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werden und sich an ein katholisches Kloster zu wenden! Aber

so sehr war damals Preussen protestantisch, dass jeder Ueber-

tritt eines Katholiken zum Protestantismus ("jffentlich gelobt und

irgendwie belohnt wurde; ein Uebertritt zum Katholicismus

hingegen als ein Staatsverbrechen galt.

Ganz anders wurde es, als von Sanssouci her der Wind
der sog. starken Geister wehte, um das heilige Evangelium und

das Hugenottenthum hinwegzufegen. So musste unser Prediger

Simon Pelloutier (t 2. October 1757), der finomme, akademisch

fein gebildete Mann, es erieben, dass seine reich begabte

Tochter Fanny Pellontier mit dem katholischen Gesandt-

schaftssecretär Cöntantin de Magny, Bibliothekar des Königs

von Polen und Kurfürsten von Sachsen, eine Correspondenz

vor dem Spiegel führte (c. 70 Briefe) bei der sie sich Votre

soeur en Belzebuth*) unterzeichnete und für eine „hässliche

Bande" Messen zu lesen empfahl (1751, .52).^» Diesen AUer-

wcltsmenschen couleurde chair erschien es ganz l)C(|uem kein Ge-

wissen zu haben und geistreich sich zu beschmutzen. Aber

auch bessere Charaktere warfen ihren hugenottischen Glauben

bei Seite wie ein schäbiges Gewand. Im Interesse des Frieden-

cianischen Staates machte man keinen Unterschied mehr

zwischen Protestanten, Katholiken und Zigeunern. Darum
rflhmt sich der Fabrikinspector Duvigneau bei Hofe eine be-

trächtliche Anzahl römischer Kathohlcen nicht etwa zum Pro-

testantismus bekehrt, sondern — zum Eintritt in die hies^e

französische Colonie bewogen zu haben. Religiöse -Indifferenz

und Unglaube haben immer mit wahrhaft unbarmherziger Milde

alle Formen des Aberglaubens und alle steuerbringende Un-

sittlickeit unter ihren Schutz genommen. Die Macht und das

Umsichgreifen des Katholicismus in Deutschland und (so auch

in der Colonie) beginnt erst mit dem pseudokritischen Nieder-

reissen des slm hsten Gebots, sowie der protestantischen Sym-

bole und Schutzwehren. Als die Masse des protestantischen

Volkes an Jenem philosophischen Kationalismus der Tindal schen

Hiens6ance hinsiechte, gegen deren Träger Männer wie David

*) Nacb dem Recept Friedrich des Grossen, der an Jordan schrieb, es

sei melir werth, p^re d'un bon mot, als fr^re en J^u-Qirist tu heissen !

Digitized by Google



415

Strauss, Keuerbach und Schoppenhauer noch reinliche Naturen

sind, da sandle uns Rom seine barmherzigen Schwestern und

erbarmte sich des aniien glaubenslosen, von oben papaiiisürten

Volkes. Und die barmherzigen Schwestern machten mehr

Proselyten mit ihrer That wie die Jes\n'ten mit ihren Ver-

sprechttngen. Denn «der Sieg der Wahrheit ist die Barm-

hersigkeit** Und so wenig galten bald die neu aufgenommenen

ROmlinge fOr ein fremdes Element, dass sich auch in unserer

Gemeinde gegen das Presbyterium eine nfreisiiinige'* Partei

bildete^ welche ihre Hugenottenkinder aus purer «Toleranz**

zum Unterricht drei katholischen Schuhneistem, die aus Frank-

reich herüber gekommen waren, anvertraute. Diese Partei war

es, welche das Presbyterium ersuchte, die Schüler eben jener

katholischen Lehrer in unserer hugenottischen Kirche Rechen-

schaft ablegen zu lassen von ihrem (ilauben al pari mit den

Schülern der Kantorschule.*'" l'nd als wegen Widerspänstig-

keit gegen die Kirchenordnungen diese aufgeblasenen selbst-

gemachten Schulmeister abgesetzt wurden, hielt die katholisirende

«freisinnige** Partei an ihnen fest, gegen das Presbyterium. Um
nur ja zu protestiren, nahmen diese Protestanten das Risiko auf

sich, ihre Kinder katholisch zu machen. Der Geist der Unordnung

und Treulosigkeit fuhrt zum sittlichen Wahn. Und jene

Katholiken, die sich, unter Inspector Duvigneau s Patronat hier

eindrängten, junge Leute meist von 20 Jahren, mit einer Maske

vor dem Antlitz traten sie zum Eide vor den französischen

Richter. Was sollen Spitznamen bei einem französischen Bärger^

eid? Und diese katholischen Hutniacher, Wollkämmer, Tuch-

scheerer, Tanzmeister, die hier vom f). November 1759 bis

2. Juni 1760 den Magdeburger Bürgereid schwören und bald

darauf sümmtlich aus Magdeburg verschwinden, diese Hand-

werksgesellen römischer Religion, warum lassen sie sich erst

urkundlich eintragen, Nicc^las Rousseau, als „Sorgeilloa'* (sans

souci), Joseph Morel als heiliger Joseph'*, Fran^ois Maquet

als «heiliger Hilarius**, Nicolas Brion „die Freiheit**, Fran-

fois Masau „SchaoblOmchen**, Louis Chevalier „Httt»ch-

herzchen^, Louis Roger «Schönewacht**, Joseph Roger

«Liebeahalm**, Fran9ois Boulaiiger «Geht von Herzen**, Charles
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Hdho „goldner Zweig", Antoine l^ose „die Rose**, Gabriel

Massüutze (ein Schneider!) „die Naht**, Jac<iues Hourceau

„der Mann von Bourbon", liernard Mouillat „ohne Harm",

Louis Marlin „die Milde", Jean Haj)tiste Debro „der Dorn",

HIaise Hia, ein 22jähriger Schiisler, „der heilige Amantius"?

Muthet jene Mandel junger katliulisclier Burschen, die vor Ge-

richt beim Eide mit ihren allerliebsten Spitznamen sich so gross

thun, uns nicht an wie ein venetianischer Canievalszug, der

sich Ober Bürgerrecht, Gericht und Eid erlustigt, weil jetzt

man alle zehn Finger danach streckt, alle, wenn auch noch so ge-

sinnungslose Fremde herbeizuziehen, um die sterbende fran-

zösische «Colonie** zu erweitem? Einer von allen Hess sich

in der „Religion** unterrichten (Nie Rousseau). Doch auch

seinen Uebertritt zum Protestantismus vermisse ich. Nicht

lan*,'e nachher äussert man im Berliner Consistoire superieur „es

Widerstrebe dem Hu^enoltenthuni, Proselyten zu niaclien!"

Wozu auch? Die Väter besasscn noch Wahrheit und

Liebe: und sie waren stolz darauf. Weil sie die Wahrheit

besassen, mieden sie den Verkehr mit der Lüge und Hessen

keinen Jesuiten, keinen i'apisten, keinen „Verräther** in ihre

Gemeinschaft ein. Weil sie Liebe übten, darum gönnten sie

keinem Menschen, dass er in seinem W^ahn verkommt: ihr

Feuereifer strebte Frankreich zu evangelisiren, Deutschland

protestantisch, die Welt hugenottisch zu machen. Wo aber

der positive Glaube aufhört, ist Mprotestantisch** Opposition

gegen den Glauben und gegen seine Vertreter, wenn man über-

haupt noch an evangel. Glauben und Protestantismus dachte."

Les d^clamations vagues contre les prötres font beaucoup de

mal. Ces gens se d^fient de conducteurs arm6s et second^s.'*

Und m demselben Masse, wie der Glaube zusanunen-

schrumpft, macht sich auch hier der Aberglaube Ijreit. Was
hat der Teufel mit der Maydel)urger Salzsteuer zu thun?

Darül)er wissen Rede zu stehen die Kefugies im Rathhaus-

keller*;. Da koninit Alt und Jung zusammen und berathen

über das gemeine Beste. Unter ihnen Antoine Barnier, Fabrikant

*) Cabaret, cave de la mal^on de ville. Demnach scheint es der .«(tildtttche

zu sein.
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aus Die im Dauphinö, Bürger seit Au<,nist 1691. jetzt fiö Jahr

alt, Jean Chartier, Fabrikant, 35 Jahr, Jac. Mainadier, Brauer,

aus Saint Andr^ in den Cevennen, Coloniebürger vom März

1686 — der erste auf der Rolle — jetzt 50 Jahr ; Perrückeii-

macher Adam Majrnadier (sie) aus Saint Andr6 in den Cevennen,

40 Jahr. Bei ihnen Antoine Pabre, der Kaufinann aus Castres

im Languedoc, seit 1706 greffier de la Justice frangaise und

als solcher Orts-Oiganisator der Salzsteuer. Zu ihnen gesellt

sich Renö Dan, der Kürschner, Bürger seit August 1712, jetzt

30 Jahr alt und zuletzt auch Josuö Plan, der Schnialgerber,

aus Annonay im Vivarets, Bürger seit 1692. Wo man zu Bier

oder Wein mehr als andere übrig hat, pflegt man über hohe

Steuern zu klagen. Und so erklärte denn auch Plan, er sei in

der Salzslcuer auf seinen Kopf zu hoch taxirt. Bei GoU.

er achte Witten, Steinhäuser und Lugandi So oft Lugandi

allein im Gericht sass, habe er nie Ursach gehabt, sich zu l)c-

klagen. Doch was die Andern beträfe, und dabei wandte er

sich an den Gerichtssekretair Fahre so wünschte er, dass

der Teufel sie davon trüge (il voudrait que le diable les emporükt)

und dass sie am höchsten Galgen der Wel^ aufgehängt würden.

Auf die Frage der eben so gläubigen wie verständigen Alten,

wie denn der Teufel einen Mensdien davon tragen könne, gab

der junge leichtfertige Dan Bescheid, auch er habe davon gehört,

wie einmal der Teufel drei Geriditsbeamte davon getragen

hätte, in Frankreich oder in der Schweiz. „Hört,** rufl Guillaume

Beyric, der Strumpfwirker aus Saint Ambrois im Languedoc,

Burger seit April 1703, ^hört ihr's? Plan wünscht, dass die

Million *) Teufel diejenigen ^^chon aufgehängt hätten, welche die

Kopfsteuer betrieben halien." — Das geht ja auf die Könii^lichen

Kommissare, wenden einige gar ernst ein. Oder nennt er

unsere Magistrats-Personen Diebe (voleurs) ? und soll der Teufel

den Richter holen und seinen Schreiber?" Man fängt an im

Rathskeller sich persönlich fiir den Teufel zu interessiren. Da
erzählt Plan: Ja wirklich, in Frankreich lebten einmal ein

Richter Quge), ein Assessor (assesseur) und ein Schreiber

*) Eine sclmelle Vermdirimg: in wenigen Minuten sind aus Einem eine

Million geworden!

J7
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(<,'rcffier 1, alle drei arg wie der Teufel rm6chans conuiie le

diablej. Da wird der Schreilier krank und stirbt. So auch

die andern. Und wir wurden sie los. X'ielleicht niacbt's der

Teufel mit den übrigen ebenso. „Hört ihr, was Plan erzählt?

Erzähle es noch einmal l" »In der Dauphin^*), wiederholt er

kräftiger, gab es einen Burgvoigt (chütelain), der höhere Steuern

erhob als der Burgherr forderte (plus qu'il ne devait). Sein Ge-

richtsdiener (sergent) starb zuerst, und man sagte: den hat der

Teufel geholt. Der Schreiber (r^crivain) starb zu zweit. Der

ßurgx'oigt zu dritt*^). So könnte Gott auch Rechenschaft fordern

von den Assessoren und dem Gerichtsschreiber von Magdeburg.

Ja wer in aller Welt hat denn diese schönen Assessoren (ces

beaux assesscurs) eingesetzt. Herr Lugandi geht ja noch an

(pour Mr. J.u^^andi encore passe).** Jetzt erwähnte man das

Stadtgesj)räcb (dans la ville), es solle ein Geist umgehen fesprit

de niaison) im Hause des Herrn Kabre und mit Steinen werfen

(t|ui jeltait des |)ierres ***). Plan erwiderte: ., Das wird wohl der

Teufel sein (apparenunent c'est le diable), der von ihm Rechen-

schaft fordert für das Unrecht (tort), das er den einen und den

anderen gethan hat. Jedenfalls ist das ein Zeiclicn von Gott

(une assignation de la part de Dieu). Ist doch bisweilen der

Teufel der Exekutor der göttlichen Gerechtigkeit (le Diable est

quelquefois exöcuteur de la justice divine).** Als ihn einige

fragten, warum er sich so aufirege, antwortete Plan: Er müsse die

Kopfsteuer im selben Jahre zwei, drei Mal bezahlen. Und da

er sich dessen weigere, habe ihm Fahre einige Felle beschlag-

*) Die Dauphin^ »t dem Languedoc (Vivarais) benachbart, aus dem

Plan staaunte. Er musste es also wissen.

") Man sieht die beschworenen Zeugenaussagen varüren. wie immer vor

Gericht. Das Gnlächtiiiss will erzogen sein

*'•) Dass die ,,Sj)uk|t;cister" gerne werfen, oliifeigen u. dt-rgl. •jlaiihte da-

mals ( lö*>«> f.) auch der l'roR-^sdi Heinrich llinche in Ilcrhorn. <ler Cirilnder

der |)hiladelphisclicii (ieineinden in lle>;scn iS. Hochhiilh. (jütersloh 1876.

S. 21—25). Der Werfe-Spuk erinnert an ;1tinlichen Wahnsinn htrute, an

das Geisterklopfen, Tiscluückeii. Oedaitkenle.sen und anderen ahnlichen l'ntug,

der sich in unserer unglSubtgen Zeit so widerlich breit gemacht hat. kt das

Herz vom Ghiuben leer, so fttllt «s sich mit Aberglauben, mit dem rothen

oder schwarzen Genpenst. Natura horret a vacuo!
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nahmt. Nun verklagt Fahre den Josue Plan. Dieser hüll die

Kla^'e für nichti*,^ und erscheint erst auf vierniahge X'orladuug:

Kr bittet Fabre um Verzeihung und erklärt ihn für einen

vollkommenen Ehrenmann (homme d'honneur et de probitej.

Nachdem durch Zeugenverhör vom 29. December 1713 der

Thatbestand festgestellt ist, wird Josu^ Plan zu 6 Thlr. Strafe

und zu 12 Thlr. Gerichtskosten verurtheilt (19. Februar 1714),

denn der Procureur du Roi hatte die Sache für rein civiler Natur

erkannt. — Leider beruhigte sich Plan nicht. Jacijues Valette,

sein Procureur''^, appellirte an das Obergericht in Berlin.

Charles Humbert vertrat Ant. Fahre. Das ürtheil des Unter-

gerichts wird für nichti^,^ und übereilt erklärt \nid befohlen, die

lnformati(jn in eine Kn(|uete zu verwandeln. Darauf hm wird

rian am 9. Oct(;ber 1714 verurtlicilt zur Ehrenerklärung gegen

Fabre, zu 20 Thlr. Strafe wegen Missbrauch des göttlichen

Namens, l< ' l lilr. Unkosten an Fabre und 21 tir. (lerichts-

kosten. Das Geschw ätz wegen des Steinewerfens vom Teufel geht

straflos aus. — Plan aber appellirt von neuem, da, wenn dies

zweite Urtheil rechtskräftig würde, er fortan weder zum Ancien

de l eglise wählbar noch als Zeuge vor Gericht zulässig sein

würde (rincapacitö notoire de parvenir ä aucun emploi). Und in

der That, wer die sittlich-ernste Teufelslehre der Bibel so wenig

kennt, dass er im Rathskeller und bald darauf in einem Kauf-

laden solch abergläubig Gewäsch von Teufeb- Erscheinungen,

Kobolden und Spukgeistem vei"breitet, der verdient nicht, huge-

nottischer Presbyter zu werden. Indess, weil er in Herlin ab-

wesend verurtheilt worden sei und weil Coutaud, Plan s Bürge,

schon alle Kosten für ihn bezahlt habe (pour pouvoir sortir de

prison), so bittet er um Restitution, h\ seiner Vertheidigungschrift

cilirt der Wei?sgerl)er (d. h. Valette, sein Procureur ) xXndreas ( Jaill.

2 observat. 102; Wesembec in parat, ad tit. ft". de injuriis No. 13;

Schneidewin ad §. Sed et lex Cornelia Instit. de Injur. No. 2;

Ritter Dn. Hoppius, Justus Henning Böhmer. Auch sei ausser

ihm noch eine grosse Menge Anderer in Sachen der Kopfsteuer

gradeso misshandelt worden. Sie schweigen jetzt nur, theils weil

sie von Magdeburg fortgezogen sind, theils weil sie lieber leiden

wollen, aus Furcht, doch keine Gerechtigkeit zu erlangen.

27'
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Naclideiii Fahre die ihm dui ch IMan- Valette vorgehaltenen juri-

stischen Aiit<jritäf.en widerlegt hat, auch neue dagegen citirt,

z. B. Maranta, fährt unser Greffier fort: „Doch l)efragcn wir das

Neue Testament. Wie sch reiht Paulus an die (ialatcr 5, 15 und an

die Romer 1, 30—32? Jetzt aber hören wir unseren ileiland

Jesuin Christum selber. Math 5, 21 22. Und wie streng sind

unsere tiesetze gegen den Verleumder und gegen die Gottes-

lästerer!" — Ant. Fabre muss jene unliebsame Versammlung im

Rathhauskeller damals bald verlassen haben. Denn Valette

hatte als Milderungsgrund (für Ehrenmänner? Hugenotten?) an-

geführt, es handle sich hier nicht um Injurien in Gegenwart

des Klägers, sondern in seiner Abwesenheit. In diesem Falle

komme es nach den Statuten von Thoulouse*) nicht zur Aktion.

Indessen, erwidert Fahre, heisst das nicht, sich lustig machen,

wenn man die Statuten einer einzigen f ranzösischen Stadt allen

ReclUsautoritäten entgegensetzen will? — Das sciilinuuste war,

Josu6 Plan hatte die dem (jericht vorgelegten Steuerzettel ge-

fälscht. Der eine lautete auf ihn, der andere auf die Frau seines

Gehülfen. Der erste : De par le Roy : Josue Plan et sa femme.

deu.x compagnons payera dans 15. jüurs au Sr. Fabre

greffier quatre Risdalers quinze gros sous peinc d'ex^cution

militaire, pour la capitation du sei, Magdehourg, ce 8. Septembre

1713. Untz. Fahre, greffier. Der Zettel für Jean Qr«vo^ com*

pagnon de Josu^Plan, lautete: De par le Roy auf je 12 Gr.

Salzsteuer 1713 .und 1714. Doch stieind atJr der Greve*8chen

Quittung et sa femroe. Diese Worte hatte Plan ausgestrichen,

um den Schein zu erwecken, als hätte er, Plan, für den Com-
pagnon noch einmal bezahlt, nachdem dieser selbst schon be-

zahlt hätte. In Wirklichkeit aber hatte Greve für sich gar nichts

bezahlt ; es war die OuiUung ^' für seine I Vau, als sie noch

Wittwe Mainaud hiess. Dass aber Josue Plan 1713 4 Thlr.

15 Gr., 1714 Q Gr. mehr zu zahlen hatte, stammte von der

Erhöhung des Service- (Feldes für die ( )ffiziere inn ') Gr. auf

seinen Theil und des Rekruteugeides für die 3 Bataillone um

*) Die Stadt Toulouse ist die Mutter der Inquisition: Daher stimmt man

dort <o milde Qher Verleumdungen hinter dem Rtkcken. Und nun wa|[t es ein

Ilugenott. sich auf die Statuten von Tou1ou.<ie zu berufen!
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4 ( jr. auf seinen Theil. Die Sache verschlininierle sich. Während

des l*rozesses stirbt jedoch Plan. Da er sich hartnäcki^^ ^e\vci<^ert,

neue Genugthiiung zu leisten, so hält das Obergericht für billig,

von seiner Wittwe über die 10 Thlr. 21 (Jr. hinaus noch einige

Thaler mehr einzuziehen (31. März 1717). Da nun aber die

Wittwe aus dem Inventar des Verstorbenen nur 61 Thlr.

21 Gr. 8 Pfg, erzielt, dagegen an Prozess und Arzt wie Apo-

theke während der fast einjährigen Krankheit des Gatten

95 Thlr. 9 Gr. hat zahlen müssen, auch auf ihrem ganz kleinen

Häuschen 200 Thlr. Hypothek stehen, die sie mit 12 Thlr.

jährlich verzinsen muss, so beftlrwortet die hiesige jTistice den

Erlass der neuen 20 Thlr. Strafe (7. September 1717). Das

Obergericht bescheinigt die Zahluni;suiitahi^keil der Wittwe und

trügt, da die Frau am Prozess keinen Antheil gehabt habe '^^

auf Niederschla^^nng an.

Wie überall bereitete auch hier der L;ehiissic^'e Aber-

glaube dem alles und darum nichts liebenden Unglauben den

Weg. Eine Zeit lang schien der König beide zu furchten.

Wenigstens gaben sich seine Behörden den Anschein. Ff^^deric

par la gräce de Dieu Roi de Prusse befiehlt den Predigern

am a. Mai 1743 fleissige BinfÜbning der Jugend in

die Grondsätze der chrisflictien Religion und verschärft

im Edikt vom 19. Augnat 1753 den Befehl, mit der Er-

wägung Si on a jamais eu besoin de veiller sur cet article, c*est

dans ce temps-ci, oü la comiption angmente avec rirr^ligion'^

Leider trauten auch die hugenottischen Pastoren den Privat-

briefen Friedrich II an Jordan, Jandun, Camas, Voltaire und

andere mehr zu . als seinen officiellen Rathschlägen. In der

Hochschule jordan'scher Kreaturen und Tindal scher Professoren

waren die C'alvinisten nach und nach \' oltainancr geworden.

Wir wollen es daher der Magdebinger ( olonie nicht zum

Vorwurf machen, dass. als die rationalistische Fest couleur

de chair grassirte. auch die Magdeburger Colonie davon befallen

wurde. Der Tindal'sche Rationalismus war eben eine euro-

päische Kalamität, eine Entwicklungs- Krankheit der Kirche,

welche Päbste und Kaiser befiel und von der auch die katho-

lische Welt nur ganz allmälig genesen ist. Ueberwunden von

Digitized by Google



— 422 —

der protestantischen Kirche durch die Wissenschaft (Schleier-

machcr), die Scelsor^^e (Löhe), die Innere Mission (Wichern)

und die Heideinnission (fiossncr) hei den Thcoloj^en, «^rassirt

sie noch heute in den Haui)tstädten hei der ^'rossen mit den

Fortschritten der theologischen Wissenschaft unhekannteii Masse.

Durch die eiskalten Strahlen der Auikiärung wie geblendet,

erbat unser Presbyterium fiir die so arme, durch Christi Hlul

g^;ründete und durch Märtyrerhlut zusammengehaltene Wal-

denser-Gemeinde zu Müchelbach bei Durtach die Fürsorge des

allerhöchsten Wesens (Vtjre supr^me 24. September 1787).

Es geht in Corpore in die deutsch-reformirte Kirche, um mit

der dortigen Gemeinde das atterhöchste Wesen um seinen

Temeren Segen für die Wallonen zu bitten (3. Juni 1789).

Es crliess nach der Feuersbrunst vom 19. August 1804 einen

in der Form meisterhaften Aufruf* zur Beihülfe hei dem Wieder-

aufhau unserer Kirche und wandte sicli uiiiOeld an die „Freunde

der 1 Iinnanität". wies auf das Denkmal, was sie sich seihst

damit errichten würden, versprach ihnen, dass die sp/iteren

(icschlj:chter sich in dem „Temjjel" dankbar ihrer erinnern

würden. Und es vers( hwie^' dahei vollständig, dass es sich

hier um die Ehre Christi, um die Bibel, um das reine Evan-

jiclium, um die Rechtferti<^ung aus Gnaden, um den evan-

gelischen Glauben, um Uebung und Stärkung in der Gebets-

gemeinschafl mit dem Auferstandenen, ja Ubeiiiaupt um den

Bau einer christlichen Kirche handelte. Niemand hätte sich

gewundert, wenn er unter dem Aufruf statt „Die Pastoren

und Aeltesten der französischen Kirche von Magdeburg** als

Unterschrift „Die Aeltesten der jüdischen Synagoj^^e von Magde-

burg'" j^efundcn hätte. Der Standpunkt des rationalistischen

Preshyteriuins entsprach durchaus dem der ..aufgeklärten'*

Keforin-juden, dem kein Unj)arteiischer die I'reude an der

Menschlichkeit, die Liehe zur Tuijend. die .Sehnsucht nach

rnslerhiichkeit. ja nicht einmal einen [gewissen Enthusiasmus

für „der Stadl Bestes*' abstreiten sollte. La Colonie a participc

ä Teffet du relächement <(eneral quant aux principes religieux."

Als nun hei der oherhehördiichen Schulvisitation von 1804

sämnitliehe Kinder der hiesigen französischen Schule auf die
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Frage der königlichen Kommissare antworteten, sie wollten alle

beitragen för den neuen Kirchenbaii, da meinte das Pres-

bytcriuiii, der Geist der Väter sei von neuem erwacht. Die

Festschrift,'^ Avelche es für die Kirchweih heraus;;al»,

hcj^ründet den Satz: Ion vit sc raninier dans la Kolonie Ic

nienie esprit (jui avait preside a sa fondalion folueiidennassen

:

memes principes d'ordre et d econoniie, meine empressement,

nieme d^sinteressement, meme activit^ et encore phis d'unani-

mite.'^* Eins lässt man aus, den betenden, dui(lenden, die

Feinde durch Liebe bekehrenden, die sündige Welt im Herzen

kreuzigenden und überwindenden Glauben. Man vergass den

Glauben nur weil man ihn nicht besass. Aber, um Himmels

willen, welches Bild vom Hugenottenthum würde man bekom-

men, wenn man behauptete : unsere Väter verliessen Frankreich,

Haus, Hof, Beruf, Ehrenstellen und Familie, warum denn? aus

„Ordnungsliebe und Sparsamkeit"; sie Hessen ihre Fabriken

und Aemter im Stich ,,aus Eifer und Uneigennützigkcit, aus

Freude am Schaffen". Müssten wir nicht unsere Väter für

hirnverbrannt, nicht das die geistige Welt damals beherrschende

Frankreich fiir ein kannibales Utopien halten, wenn solche

eirunde zur Auswanderung trieben oder auch nur treiben konn-

ten ! Und was die Einigkeit betrifft . war oder ist sie denn

wirklich so gross in „Glaubenssachen** bei den Rationalisten,

die, auf ihren Obergrundsatz stolz : Chacun suit sa ])hilosophie,

jeder eine vom andern losgelöste Insel sind? War da nicht

doch, trotz manchen Streits im Praktischen, mehr, weit mehr

Glaubenseinheit bei den einwandernden Vätern, bei denen alle

Pastoren, alle Kandidaten, alle Presbyter, alle Kirchenbeamten,

alle Lehrer die Confession de foi und die Discipline des öglises

röform^es de France, ich möchte sagen mit ihrem Herzblut,

unterschrieben? Oder will der Rationalismus etwa behaupten,

unsere \'äter hatten nur aus Heuchelei die Scheitcrhaiilci\

bestiegen und seien aus Heuchelei in's Elend gezogen: Wahr-

lich, was die untersc hrieben, das glaubte ihr innerstes Herzl

Ihre Kleinodien'-' kennt eben der Humanismus nicht.

Der rationalistischen Rcligionswischerei und Kirchhofs-

gleicbheit der Menschen entsprachen auch die Gesänge der
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Gemeinde bei unserer neuen Ten^lweibe.'* Das erste Lied

konnte jeder Jude und Muhamedaner— wie herrlich 1 — mit-

singen. Das zweite Ifisst die Gemeinde beten zur Suprdme intelli-

gence : On t*adore partout. Ob man dabei besonders an die Thier-

anbeter und Fetischdiener dachte? Und an Sans-souci und die

Esprits forts? Wissen doch noch heute 900 iMilhoncn Heiden

nichts vom lebendigen Gott; Hunderttausende haben nicht ein-

mal den Begriff: Gottheit, höchstes Wesen. Die Sündenver-

gebung ist 1804 aus dem Gottesdienst verschwunden: statt

dessen das Gebet: Epure nos desirs, adoucis nos tourmens.

Auch das vierte Lied ahnt nichts von dem Lamm Gottes,

welches Deine, meine Sünden trägt. Etre eternel, etre dement

!

Das ist Alles. So weit kam Plato und Cicero auch. Wozu
erscheinet da Christus? Noch das fünfte Lied leidet keine An-

spielung auf den, in dessen Namen sich beugen sollen aller

Kntee. Das sechste macht in Gefühlsduselei des echten Ra-

tionalisten: Que le culte qu*il te rend soit celui du sentiment

Und wie es das Wesen des Rationalismus ist, mit dem Buch-

staben (biens^ance) zu buhlen, um den Geist zu leugrien und

jede, auch die elendeste Halbheit (couleur de rhair) zu kano-

nisircn, so endet es : Pcre aussi juste ijue tendre, gueris-moi

par tes rigueurs De mes coupables erreurs. Und damit der

neue, kleinere 'l'empel für die Kirchbesucher ja nicht einmal

zu eng wird, müssen diese im letzten Liede beten und singen:

O Dieu, dans la nature entiere, Je vois ton tempie autour

de moi: La je t'adressc ma priere, Te prier c'cst penser ä

toi. Aber, lieben Leute! warum baut Ihr Euch denn Tempel?

In der freien Natur ist doch weit bessere Luft: Ton tempie

est sur les monts, dans les airs. Nächster Gottesdienst im

Luftballon! Das Geld für den steinernen Tempel hätte man
sparen können. Und auch viel Zeit, da manja schon betet, wenn

man zu Hause in irgend einer Pause, vielleicht so oft man gerade

..in Gedanken" war und recht ^klug** aussah, an Gott denkt. Du
arme C'hristenheit! Wobleibt da das apostolische: „Jesus Christus

gestern und heute und derselbe in Ewigkeit." —

?

Ein Hugenott ohne Exangelium ist ein Mensch ohne Herz.

Die cur hic' Um des EvangeÜi willen Exulant. „Wie stehst
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Du zu Christo Diese heute wie einstmals för jeden Christen

entscheidende Lebensfrage bleibt der heutigen Welt fremd

und seltsam. Mir liegen vor die 8 Hogen-Seiten , mit denen

die treffliche Mutter des weiland Senior iniseres Presbyterii

ihren jungen, auf die Wanderung sich begebenden Sohn ge-

leitete. Auf den 8 Bogen-Seiten kommt 1 Mal la religion vor

— dass es die christliche sei, wird nicht gesagt; 1 Mal, „die

frommen Bücher", die er, trotz der Spötter, nicht vernach-

läs'^igen solle — es sind wohl 2^chokke's „Stunden der An-

dacht", ein Lieblingsbuch im Hause. Ein Mal heisst es: der

Sohn soll festhalten an dem Gedanken — Tid^, nicht die

lebendige, in Christo fleischgewordene Person — eines guten,

gerechten und allmächtigen Gottes, der immer unser Zeuge ist:

bete oft zu ihm. Du wirst ihm oft zu danken haben.* Alles

andere auf den 8 Bogen-Seiten sind Weisheitsregeln. Obwohl

nun von Sünde, Busse, Glaube. Gnade, Vergebung, Wiedergeburt,

Hcili^unf,'. Auferstehung, Himmelreich auch keine Andeutung fällt,

hat die immerhin ausgezeichnet brave Mutter die Zuversicht,

dass der Sohn nicht nur ein guter Rürger, sondern ein ^nier

Christ Tun hon chretien) werden wird. Je vous remets donc

maintenant entre les bras de la divine Providencc et de \^)us

mdme.*) Que la main de Dieu vous conduise, que sa bcne-

diction soit avec vous! — Man merkt der Frau an. dass ihre

Seele nach Gott dürstet. Der Rationalismus hielt ihren Blick

befangen. Darum konnte sie die Heniichkeit Gottes nicht

sehen, die Wunder und die Gnaden Jesu, die uns die Bibel

bietet, nicht schmecken und ihrem Sohne an Bibelgehalt fast

nichts mit auf den Weg geben, so gern ihr Herz ihm auch mehr

gegeben hätte. Allez, les voeux, les priores de Votrem^
vous suivront partout.

Man merkt aus diesen hugenottischen Rathschlägen selbst

damals noch, wo der Blinde den Lahmen führte, heraus,

wie nahe es den Refugies lat;, aufrichtit,' fromm zu sein.

Darum ist gerade bei ihnen die Einengung und Ein-

*) Wie man sich umannen und Uebkosen lies» 1) von Gott und 2) von

sich selbst, so besserte auch der bAseste Mensch sich selbst und dankte dann

betend Gott und — sich selbst. O der Philosophie!
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schnürung des gläubigen Herzens in rationalistische Vorurtheite

und modern -humanistische Beschränktheiten um so mehr zu

beklagen
;
je länger sie sich „wie eine ew*ge Krankheit*' fort-

erbte von Geschlecht zu Geschlecht.

Doch wurden wir die Geschichte fälschen, wenn wir es iintcr-

liessen, hier noch hinzuweisen auf einen Charakterzu^j^, welcher

allezeit und allcrtjilen der Frc'unnngkcit der Hugenotten eignet:

das Vergessen seiner selbst, die Hingebung für das Ganze, das

freiwillige Opfern von Zeit, Kraft und Geld für das Gemeinwohl.

Dies Stück praktischer Frömmigkeit, diese ideale Richtung

spricht sich aus auch im Magdeburger Refuge. Man hat oft

es hervorgehoben, wie in Berlin noch heute die Zahl der im

freiwilligen Dienst der Stadt stehenden Mitarbeiter am öffent-

lichen Wohl aus hugenottischem Geblüt bedeutend, ja ganz

auffallend höher steht, als die Theilzahl der französischen Colo-

nisten innerhalb der Berliner Einwohnerschaft erwarten lässt

Edler Gemeinsinn, emsige Thätigkeit fSr die MitbQrgerschaft,

Begeistening für das grosse Ganze ist auch in Magdeburg ein her-

vorstehender Charakierzug der Kefugies. Von Magdeburger

Coionisten kommen die Stadträthe C'uny, Coqui, Duvigneau

und die Stadtverordneten Pilet. Costc, Lahoide. Maquet, Hlell

hier nur wieder in Hetracht. insofern hei städtischen Aemtern die

Wahl meist der öffentliche Lohn ist für freiwillig schon vorher

geleistete Dienste. Allein man schlage nur die freien Wohl-
thätigkeits-Anstalten und Vereine unserer Stadt etwa im

Adressbuch von 1891 auf: Da findet man im Vorstand der

städtischen Vereine folgende Hugenotten: Coqui -Stift zu

Buckau Louis Coqui, Bürgerrettungsanstalt Duvigneau*' und

Defoy; deutsch -reformirtes Waisenhaus Guischard"; wallo-

nisches: Pilet'*; französisches: Tollin; reformirte Prediger

Wittwen-Kasse Guischard, Verein fOr entlassene Strafgefangene

Blell«®, Volkskuchen Filet, Missionshülfsverein Tollin, Verein

für weibliche Diakonie Coste, Rettung SchifTbrüchiger liore und

Duvigneau, Frauenvercin für Arnienptlege Costenobie^* und

I'ilet, Verkaufsstelle für weihliche Handarbeiten Pilet und

(iruson*'^. I'Vauenverein <ier Gustav-Adolph-Stiftung Pilet, Kinder-

Heilanstalt Duvigneau, Verheirathcte Wöchnerinnen Detroit,

Digitized by Google



— 427 —

Wöchnerinnen-Asyl Pilet, Buckauer Verein för Armen- und

Krankenpflege (Inison, Frauenverein der Kindcrbewahr- Anstalt

Costcn(;l)le I. und II. und de la Croix, Kindcrhcwahranstalt

Altstadt Biel!, Kindcrhcwahranstalt Friedrichsstadt S()nil)art. Die

Liste w urde länger sein, wollte ich nach hu<,'en()ttischen Mitgliedern

die Vorstände auch der freien Vereine für Handel, Gewerbe,

Wissenschaft, Musik, Politik und gesellige Unttrhaltung prüfen.

Da würde im Gesundheitspflegeverein Bleil, im Bürger-Verein

Odemar, im Evangelischen Bund Duvigneau, im Deutsch-Frei-

sinnigen-Verein Odemar, im Verein für Erdkunde Blell, im

Kun8tgewerbe*Verein Duvigneau, im Schachklub L*hermet u. A.

glänzen.

Diefransöslschen Colonieensind das Glaubensgefolge oder,

wie sich der Grosse Kurfürst ausdrückt, die Mitgift, das Mit-

eingebrachte der verjagten Pastoren.'* Verjagt hat man aus

Frankreich keinen Laien. Ja ihr Fortziehen wurde nia>slos

hart bestraft. Der sog. Widerruf des Edikts von Nantes, das

Edikt von Fontaineldeau, gestattete Jedermann stille Ausiibung

des Hausgottesdienstes, frei nach seinem (iewissen I )ie ]•
i ( Hn-

migkeit der Hugenotten, auch der Magdeburger Kaufleute und

fabrikanten, der Claparede, Valentin, Mefi"re, Mucel zeigte sich

auch darin, dass sie schützend ihren Pastoren in die Mitte

nahmen und dem Kurfürsten erklärten, sie würden sich nur da

etabliren, wo ihr Pastor angestellt werden würde.'^ Der Pastor

war der treueste Hausfreund und Berather, der Seelsorger im

vollsten Shine des Worts: in ihm koncentrirte sich die gesammte

Wohlthätigkeit der Gemeinde.

Es ist selbstredend, dass zu allen Zeiten das Handeln' der

Prediger der Gemeinde auch ausserhalb ihres Pfarramts ein

unaufhörliehes Wohlthun ist. Wenn nicht bisher zur Ver-

ewigung in der Geschichte immer nur Krie^'c, Streitigkeiten.

l'roze>-se, Beschwerden, Srandalosa aller Art aufbewahrt wur-

den, selten vmd nur zwischenein Kulturgeschichtliches, seltener

Wohllhun, Faniilienglück, Opferfreudigkeit und Edelmuth aller

Art, am seltensten Beweise der Frömmigkeit, so w ürde, glaube

ich, das Leben jedes einzelnen unserer hugenottischen Pastoren

strotzen von edlen Thaten und Unternehmungen. Leider liegen
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mir aus älteren und mitderen Zeiten keine Wohlthätigkeits-

berichte, keine behördlichen Anerkennungen undAuszeichnungen,

keine vertraulichen Famtlienbriefe aus Pfarrhäusern und an solche

vor. Ich beklage das lebhaft, grade in unserer Zeit, die unter

Pfarrern sich nur glaubenslose Lebemänner oder sauerseherische

Mucker vorstellen kann. In Ermangeluni< eines Bessern, das

sich sonst gewiss leicht finden würde . und als irgend ein be-

liebi<^'cs durchaus nicht das beste Beispiel ausserordentlicher

idealer Bestrebungen, als ein Beispiel, das man nimmt, wo man

es eben gerade findet, führe ich hier einige mir ' zur Hand
liegende Daten an.

Wie alle seine Vorgänger im Amt, so strebte von Jugend

auf auch der zeitige Pfarrer der Gemeinde seine Müsse in

den Dienst des öffentlichen Wohls zu stellen, durch Schrift-

stellerei"^) durch Vorträge zum Besten der Innern Mission, des

Gustav-Adolf-Vereins, der Heidenmission, des Evangelischen

Frauen-Vereins, des Privat-Beamten-Vereins , des Geschichts-

Vereins, des Handwerker-Vereins, des Reformirten Kirchen-

Vereins, durch Mitarbeit als Revisor des Gustav-Adolf-Vereins.

So auch durch Gründung neuer nützlicher Vereine, je nachdem

die Gelegenheit es ihm gebot. Als Student an die gegenseitige

Förderung von Bonn her, wo seit 1849 ein akademisch-theolo-

gischer Studenten - Verein bestand, gewohnt, war er im

November 1853 ß'^^r ^^"^ Mitstifter des* Berliner Vereins; dann

in der Zeit jener ernsten Krisis, in der dieser Verein anfangs nur
* noch 10 Mitglieder zählte (Sommer 1856), sein Präsident. Er hat,

wie es in Dr. Dibelius* Geschichte des Vereins S. 56 heisst, ^.nicht

wenig zum erneuten Aufschwung desselben beigetragen",'^*)

wofür er 1857 zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Auch die

*) Z. B. das Leben des liic^i^eii Ufirgernieisteis Fiaiicke, d.ts sehr .uistülir-

liche Referat Ober die hiesigen Coiigrcsse fTii Innere Mission und für den

Gustav-Adolf-Verein. Näheres im Abschnitt : Litteratur.

**) Auch hatte er, weil im gemQthlichen Theil «Schleswig-Holstein mecr-

timsdüungen* gesungen wurde, die polizeiliche Auflösung einer Sitzung durch

zwei S^utzleute erleben mflssen. In der nSchsten Sitzung beim Vortrag Ober

den Helinnd erschien ein Polizei-Wachtmeb^ter. Inzwischen hatte sich der

Vorsitzende mit den Sf t
i

ti n etC. Zum Polizci-PrSsident v. Hinkeldey begeben

und die polizeiliche Eiiaubniss wurde enieuert. (Vergl. Dibelius S. 37.)
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Errichtung eines Reisestipendiums nach dem Bonner Muster

regte er 1857 mit an, doch kam es erst 1868 zu Stande und

endete leider schon 1887. — Auf seiner ersten Flarre zu Frank-

furt a. d. Oder stiftete er im Herbst 18o2 einen Sparverein

für Confirmanden, da er sah, dass die dortige Relormirte

Gemeinde durch Massenzufluss von aussen die ärmste (lemeinde

der Stadt geworden war. Ihre Mitglieder fielen der Stadt wie

der Kirche durch immer erhöhte Almosen zur Last Da be-

wog der Geistliche im Herbst 1862 hundert der AUerärmsten,

ihm wöchentlich 6 Pfg. zuzustellen als Sammelgeld für die

einstige Confirmation der Säuglinge. Zu den je 26 Sgr. that er

je 4 Sgr. jährlich hinzu, wodurch, wenn in den £rstlingswochen

des Kindes zu sparen begonnen wurde, am Confirmationstage

14 Thlr. zur Kleidung bereit lagen. Die je 4 Sgr. brachte er

dadurch auf, dass er von den wohlhabenden Gemeindeglie-

dem monatlich 1 Sgr. erhob, so dass immer ein Gönner drei

Sparer deckte. Heide Einnahmen that er auf die städtisriie

Sparkasse. Aus den dortigen Zinsen entstand eine dritte Kasse,

die für Sj)arpräinien verwandt wurde. Pastor Senckel, sein

benachbarter Amtsbruder in Hohcnwalde und der ihm von

Kindheit her befreundete Louis Jordan. Stadtverordneter damals

in Glogau, lernten diese Confirmanden-Sparkasse kennen und

nahmen daraus Anlass zur Stiftung von Schulsparkassen in

Deutschland ; ein Verein, dessen Vorstand der jetzige Prediger

unserer Gemeinde noch heute angehört. — Auf der anderen

Pfarre brannte vier Wochen nach des Pfarrers Anzug das

Bauemdorf Schulzendorf bei Lindow ab (3. Juni 1871). Der

Pfarrer sammelte und konnte, ausser zahh-eichen Kleidungs-

stücken, Bibeln, Gesangbüchern600 Thlr. 13 Sgr. 5 Pfg. unter die

Abgebrannten vertheilen. Das Jahr darauf, wieder in der

Nacht vom Freita^^ zum Sonnabend, \oni 31. Mai zum 1. Juni

1872 brannte plötzlich das ^anze Hiidnenlurf: :)2 Familien

wurden oijdachlos. Der Pfarrer sammelte und es kamen durch

seinen Aufruf 1520 Thlr. V S<(r. 7 V(^. ein. Nachdem er den

Abgebrannten alles NichtVersicherte ersetzt, ihnen Kleidung

aller Art, heilige und patriotische Bilder, alle nöthigeu Bücher,

jedem 4 6 junge Obstbäume für ihre kleinen Vorgärten, und
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allerlei A( kergeräthc licsdiatti liatle, blieben 500 Thir. übrig.

Daraus stiftete er einen Fonds, der jetzt von seinem dritten

Nachlulj^^er nach den von den Hehiuden ^enelinii<^ten Statuten,

unter Aufsicht des Superintendenten, der Synode und des Kön.

Consistoni in Berlin weise und segensvoll verwaltet wird. Aus

den Zinsen dieser Stiftung wurde, laut Hcricht vom 21. Januar

1891, noch immer das Oberlin-Vereinsblatt gehalten, die von

unserm zeitigen Pfarrer dortselbst gegründete VoUcsbibliothek

vermehrt, jedem Brautpaar jährlich eine Traubibel geschenkt,

Arme und Kranke der Gemeinde das Jahr über versorgt, Con-

firmationsgeschenke beschafft und die Verwaltungsausgaben

bestritten. Das Kapital der Stiftung beträgt in Werthpapieren

1650 Mark.— Aufdem Magdeburger Platze äusserte der städtische

Waisenrath gerade wie der Provinzial - Ausschuss für Innere

Mission jedes Jahr lebhafter den Wunsch nach einem Kreis-

Verein zur sittlich-christlichen Erziehung armer, verlassener

und verwahrloster Kinder. Der zeilige franzr)sische Pfarrer

slillcte einen solchen mit Hülfe von 13 Klnenmännern des

Kreises am 9. November 188( >.**" Die ihm anvertrauten etwa

ÖO Kinder brachte er in guten christlichen Familien, ausnahms-

weise auch auf einige Jahre in Anstalten unter. Durch Mit-

glieder, Legate, Vermächtnisse*) ausgerüstet, erhielt der Verein

am 6. Januar 1886 die Rechte einer juristischen Person.

Durch Concerte, Vortrage, Lotterien und reiche Weihnachts-

gaben kam das Verpfl^ngsgeld ein. Auch wurde für den

Bau eines eigenen Erziehungshauses erfolgreich gesammelt.

Als der Verfasser sein Amt im Vorstand niederlegte (Heihst

1889) hatte der Magdeburger Kreis-Erziehungs-Verein schon

1 H),0"0 Mark auf der Kaiserlichen Hank in Berlin kapitalisirt.

Ausser einer Sonntagsschule hat der zeitige Prediger seit dem
29. September 18<tX)für die Hugenotten. Wallonen und Waldenser

Deutschlands einen ( jeschi( lUs- mid Wohlthätigkeits-Verein ge-

stiftet, dem sich aus Nord und Süd schon über 40C) Mitglieder

und 18 Körperschaften angeschlossen und durch den schon

G. Toenntes. Ed. Sander. G. Sievert (25.000 Mark) und Wilh. Pürse

(in Einzelgaben 27.000 Mark) verewigten sich durch ihre erleuchtete Liebe

2U dieser echt-humanen Snche.
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5 arme hiii^enotlische Gemeinden Untcrstützunj^'en von je 50 Mk.

empfangen haben. ^' Dass unsere Pastoren und Laien durch solch

selbstloses, aufreibendes, opfervolles Wohlthun reichlich und

überreichlich Neid, Hass, Schmach, Verleumdung und grimme

Verachtung ernten, versieht sich in dieser Welt von Strebern und

Egoisten für Hugenotten ganz von selbst.

Wir sind keine Herzenskündiger. Allein wenn man Samen

und Ackerfeld aus ihren Früchten erkennen soll, so glauben

wir den Beweis erbracht zu haben, dass unsere Magdeburger

Hugenotten aufrichtig fromme, selbstlos-ideale, gesund und bis

in das innerste Gemflth hinein wohlthätigeLeute waren ; dass sie ein

unablässiges Gebetsleben föhrten ; dass, wie 1698 am 19. Januar

unser Presbyteriun i schreibt, die Frömmigkeit ihnen die Seele des

(-hristenthums und die Grundlage aller religiösen Gesellschaften

war. Und wie hätte es auch anders sein können? l'romm

kamen die Altvordern aus Frankreich. Wären in Maj^dcbnn^

sie sofort nach UcbcrpHanzun^ auf deulsclien Boden Inditicrente,

Lasterknechte und Heuchler geworden, man würde sagen: der

deutsche Hoden hätte die neue ( iottes-Pflanzung vergiftet, zersetzt

und verdorben. Vor Deutschland hätten die Franzosen gewarnt

werden müssen. Deutschland hätte den Hugenotten dasangethan,

was Frankreich nicht vermochte. Gott sei Dank: dem war

nicht so. Wenigstens die ersten 50 Jahre vertheidigten sie sieg-

reich ihre althergebrachte heldenmüthlge Gottesfurcht und liebes-

warme Frömmigkeit. Und doch kam ihnen später auf preussi-

schem Boden jener Kampf, in dem sie unterlagen une pcrs^tion

plus cruelle que celle de France. Es war die Fridericia-

nische. Wir sahen ihre Vorläufer. Wir werden die Exulanten

käm[)fen und dulden sehen. Sie unterlassen. — Aber sie er-

standen wieder aus dcni sittlich-reliL{ir)sen Tod. Wäre unsere

Wiedergeburt doch eine allgemeine geworden, (iott helle dazu!

*) r.isst heute auf Hcilifi. ^| Ki '»•<". Mt inoiros , (Mi W t i.'-s. IIisti)ire

(leb Kclugit-s; Heliciuib-Scliwarzbacli, i luheiizullenrsclie ColuniNilioncn. ^ In

Magdeburg lebt ein st.1dtischer Knctehungs>Inspektor Giffey. *) Krman IX,

286 SV. *) Berliner Königliche Bibliothek. Var. Kf. 5931. No. 14. ^Anders

der Lübecker lutherische Prediger Krechting, so dass Kurfttrst Friedrich Hl.
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am 3./13. Februar 1669 einen Drohbrief nachschicken musste. S. W. Dciss,

Gesch. der evang. refonn. Gemeinde in LQbeck. 1866, S. 103. ^ S. hier I.

226 f.. 576 f.. 596 f. >) Apologie des R^fugi^. La Haye. 1688. p. 85.

*) Vielleicht ist er der 5. Januar 1688 in England naturalisirte Charles de la

Haye. Sohn Jean's (Agnew lU., 46 b). Ob die Familie zusauimenh.'Vngt mit

de la Haye au? 'I'ouniay. 1579. oder mit Ahraham de la Ha)^ (j-itj. 1682,

(Aghew III. 82. 31a ), mit Isaac de la Haye, 1693, und Stephen <!tr la ll.ivf,

1697 in Kiiglaiid naturalisiit (A^-uew III 82, 31 a. 55b. 59 1))"^ 1") S. hier

hd. lU. 2:17 fgd. ") Apologie des Relugii's. La Haye. 1688 p. 119.

Geh. StaaU-Archi\ : Kp. 122 18 c. vol. X.Xl. 1712— 1721 Einwohner-Sachen.

**) Den »Gottesdienst* schildern wir nBher in dem Buch Qber die kirdiliche

Gemeinde der Magdeburger Hugenotten. ^ Sonst K^lat. S. hier unten sowie

unter Pasiade im Buch von der kirchlichen Gemeinde. ^ Eswar ihm wohl erst hier

in der Todeskrankheit vom Presbyterio geschenkt worden. Nach seinem Tode

wird es fOr 8 (}r. verkauft. Es ist das berOhmte Buch von Charles Drelincourt.

Ch.ueiitoii bei .V. Cellier, 1651. S. verschiedene .Xns^abeti im Citalogue de

la Hiblioth. walloniie. 137. Adam Preuel's deutsclie rehci.-el/iiii^ dalirt von

1658. S. Pfälzisches .Meiiioral)ik- 188h. S. !('.'). 0} (irli Sta.»ti,-Archiv

:

a. a. Ü. Einwohners;ichen. ad 1691. Bulletin de la Societe du l'rotestantisuie

fran^ais 1889 p. 652. II. 339 fg. ») Presbyt. Akten M. I. ») Bulletin

de la Societ«; du Protestantisme franqais 1889 p. 652. S. hier Abschnitt:

.Militair\ S. hier lU. 2. S. 67. ") Die Erbin Jeanne Kachel Bouvier.

Uattin des Je;ui Jacques Douilhac. wohnt in Kf^poihagen. **) Chronique de

Friedrichsdorf, p. 180 sv. - Ludwig: Die Wohlthüter von Fredericia 1885,

S. 17- 3(>. - Agnew: Protestant Exiles. — l'roceedings of the Huguenot

Society. New-Yorkl889 ji. 34 (Tt-t.iment dev D.ivid des Marets). ^) Magde-

burger .\mtsgei iclits-.Xrcluv : l> i .iii/üs. Mat:i.*;trat No. 49. -'*') Presbyt. .Xkten

L. 1. -") In Götze's Lble von 17» '3 No. 210 hcisst er Cliarpiuel. ^) Magde-

burger Amtsgerichts-Archiv: franiOs. Magistr. 36. Fait nähre dans son

^Use et instruire des myst^res de notre sainte religion. heisst es in andern

Testamenten. Presbyt Akten V. 1. de 1701. FranxOs. Magistrat 52

a, a. O. Fast wörtlich ebenso in einem Testament von 1736. *) Presbyt.

Akten L. 1. S. hier III, 2. S.74. Forschungen zur Preuasischen Ge-

schichte 1889. I. l.')."» ^) In Sachen des l-'.ivrcjlU'sehen Hauses: Amts-

gerichtsarchiv: Fran/:. .M.igistrat von Magdeburg No. 28. Magdbg. Amts-

gerichts - Arcliiv : l''i.inzös. Magistrat. No. 35. 37j l»ieshyt. Akten L. 1.

Presbyt. Akten .M. 1. ^) Not.u-iaU>akten \ ierne. ®) Amtsgcrichls-Archiv :

Franxösischer Magistrat No. 2. Piresbyt. Akten L. 1. *M S. hier III. 2.

130. <*) Presbyterial -Archiv Ut. L. 1. vol II de 1794. «) Geh. Staats-

Archiv, a. a. O., vol. XL. Hahn. Pteussische Gcscbidite. Berlin 1860,

S. 438. — Ad. StOlzel, Brandenburg • Preussens Kechtsverwaltung U, 325.

*•) Agnew. Protest.int Exilt'- fVoin France, III, 79. S. hier das Buch

Ober ,Die Kirchliche (Jemeinde." *') Prc^byt. Pnjtokcdle de 1806. *») Erst

die h.ulc N.i[ioli'orii>clir .\rnieiit.ixe \oii 1H1| drithlc die licie H.irndu-rzigkeit

ZU cnh'ücken. Auch srhaHU: das i'resbyterium am 4. .Ucccmbcr die fest-
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stehemle Baimlicizigkeils-Predigt (sennon de charite) ab. Näheres im Buch

Ober die .Kirchliche Gemeinde". ^ S. hier hinten und in dem Buch .Kirch»

liehe Gemeiiide*. Magdeb. Magistnts-Archiv. C.233. Qu'U afr^uente

no6 aaints exercices avec une r^gularite exen^ilaire, particulürement Ii la sainte

cene dans toutes les occasions, et sa conduite a toujours iti irr^prochable.

S. ohen Bd. 11. :VMy fj?d. «•) IIP. S. 40 fg. »«) II. 328 fg. a. a. O.

1^26 fgd. Notariatsakten Ant. Fahre. ^ Darin heisst es u. A.: Quelque

difft-rence qu'il y ait entre les homnies, les in.wimes de la pii'tt^ leur soiit cotiiiiuines

ä tuiis. *") Actes Consistoriaux de U-glise fraiK^oise de Hfl lin. No. 1. p. I5<'l)sv.

•8) Geh. Staats-Arcluv. Rcp. 9. D. 8. 18c. Vianz. Col. zu M.. tiinv. -Sach.

Vol. VIII. — Wie er nachher (Herbst 1725) tiier als Lehrer auftritt und in

neue Strafen verfiUlt S. hier unter: ^Kirchliche Gemeinde". **} »Dit fran-

sOdscfae Colonie* Zeitschrift von Dr. B^ringuier. 1887 S. 130. ^ S. hier

den Abschnitt .FranxOsische Schule*. Die MebncaU dachte wohl, wie

1785 Louis Balan ^tudiant en rhetorique au College franqais. in seiner Jubi-

l.hiins-K|)istel : Vous n'avez point le triste sort qu'eurent nos peres. L'allegreMC

nous suit. Cht'rissons donc Ic iloux empire d'iiii RdI que l'Univers adniire

(Berlin. Köii. I^ihliotlifk: V.ir. kt. öViU No. 14). HüNcliing 1 782 an den al)l.e

Kaynal (Bulletin du protestantime frant^ais. 1889 p. 052). ^) Kn juranl le

Siiiiit nom de Dicu. ^) AdressiUil la purole audit Fahre. ^) Er wirft auch

dem Gericht vor, dass es in Sachen Kaimond Mommejean c/a Jac. Audemard

(sie) letzteren zu 4 Thh*., statt zu 6 Thir verurtheilt habe. Nach dem Edikt

vom 19. September 1713 Art. 6 les amendes doivent 6tre inllig^es sur les

conclusions de Mr. le procureur du Roi. **) FQr sich selbst 3Thlr.. ftlr seine

Frau 15 (i<;r., fTir beide Con^iJ^nons zusammen 1 Thlr. = 4 Thlr. 15 Ggr.

*') F-inenllifiinliclierweise stammen die Ouiltunpen Aber die Salz-sleuer nicht

vom (Ireffier. sondrüi von dessen l-rau. (ieh. Slaals-Archiv Kp. 122. 18c:

M.i^.lt.. Kinu . WA. .\X1V. <») l'resl.Nt .Xii liiv K. 3.- Die W ecii.seUvirkung

zwischen Indifferentiamus und Gewissenlosigkeit schildert schon 28. Augu.st

1749 Pred. Roques in Friedrichsdorf. Chronique 17 sv. ^ S. oben unter

.KirchUche Privilegien*, S. hier III*. 297 fgd. BQsching 1782 k l'abbe

Raynal (Bulletin du Protestantisme fran^ais 1889 p. 652). ^ Memoire histo-

rique sur la fondation de l'^glise fran^aise de Magdeboiug p. 32. ^) Die

provinziellen Differenzen, wie dt«? zwischen Messins und Languedociens in

Berlin (BOsching an abbe Kaynal), odeP hier die Colonie gegen die Gascons,

oder in Grönintjeii zwischen den Ket\if.'it's de France und den Kefueii's de

Nomiandie seit 1073 ((juyf)t. (ironin>;ue p. 39 1'.). f;inf;en nicht lief um!

glichen sich schnell genug aus. ^*) S. ob« ii Band 1. 73 Igd. •**) S. hier

Band 111*. 299 fgd. Die Familie da Vignau hat den grossen Vorzug,

dass sich zwei gleich emsige Forscher, der Major He. v. du Vignau in Berlin

und der GeneraldirektcM' Ch. Delgobe in Christiania um ihren Stammbaum

bemflhen. ^ Der Name ist hSufig im Refuge. In GrOningen erscheint 1691

Jean Guicbardt (sie), seigneur dePeray, ein Verwantlter des marquis-fabriquant,

bei einer Transaktion mit ihrem Compagnon Jean Briot (Guyot, Groninyue. lieu

de refuge lÖVi p. 31). Im J. 1730 wird in Gröniiigen aU Literat Frani^ois

28
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Isasic (iiiic'liait (sie) Mect^a -'IVaus - Musaiiiis. gialis immatrikulirt. quta ßüus

Pasturis (p. 48). Die Pilets stammen aus Castles im Languedoc. '^LAUt Mtt>

theilung des Herrn Pastor Werner aus Brandenburg a. d. H. war der 1630 (!)

dort eingewanderte Johann BlaU Wallone. Am 7. Mai 1672 stirbt Abraham

Coiteiioble, Jean's Sohn von der Sara Dugnine. tu Tricat. S. Egl. protest. de

Guism s 1S<>1, ,,. 'VA, cf. M u. A. ^) Am 28. April 1669 heirathet zu Calais

Jeanne Gni£eon <len Dlivicr Morel. I)ie (Inigeon. (inicf»n. Griijoii. kommen

ilaiiii h.liifis in «Irr Kirche von (iiiisnes vor. S. a. n. O. 14, 2*'. 44. (A u. r>.

»«) S. hier I. 144 fg. «») II. 277 IV. 321. 351 fg. ^är». ^) .Volkswohl".

J)re.>i<len. 16. April 18VI No. K. <les \V. Jahrgangs. S. 7f)b fg.— *) DalUr:

Corre>pui)denz- Blatt, Neukirchen Moers 1881, No. 116. — Sonntagsklftnge.

Wittenberg 1882. No. 7. — Der christliche Schulbote 1882. No. 13. 41. 45.

— Nordwest 1882, No. II. — Der Nachbar. Magdeburg 1887. No. 40. —
Knabenhort 1888. No. 2. — Volkswohl 1888. No. 24. — .Colonie" von

Hoiiiit l 1881, Januar in\«l Mai. — Muret, Colonie 242. — Geschichte der

SIjmII MagiU-lmrg. ed. Ili-itd II. 533. — Festschrift der Naturforscher und

Aer/tc l )<utsclil.iiid?. Magiltburg 1884. .S. 289. — Dagegen: .M.iatlehurg.

/ciluiig ISS'*, SoiHi.ihfnd. 23. März. No. ir)l. ^\ Brrinuuirr ;> /.cilschrift

J)ic t-olotiie- IhVii, S. llö. 144. 109. 170 und 1891 S. 25. 46. 2U5. 175. 187
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Abschnitt II.

Kölligstreue und Patriotismufi,

Met eafälU, a'oublicz jamni» rEvnni;ilc et le Kni.

J. J. Granicr, Ma);ücburg, 178a.

Gehet Gott was (lottes ist und dem Kaiser was des

Kaisers ist. Fürchtet Gott, cliret den K()iiiL(!" Krömini«,'keit

und Patriotismus gehören zusammen. IJas wussteu die Magde-

burger Hugenotten auch. Darum schrieb, wie einst seine Ver-

wandte das R^istez de par Dieu an die Wände der schaurigen

Tour de Constance, ^
J. j. Granier, der hiesige Kaufmann, 17B0

unter sein eigen Bild: Mes enfans, n'oubliez jamais TEvangile

et le Roi.

Bei der Einwanderung 1686 war der angestammte König

der Exulanten Ludwig XIV. Das Land, in dem die Ver-

heissung ging, dass sie, falls sie Vater und Mutter ehren,

lange darin leben sollten, war Frankreich.* War es gäng und

gübe geworden seit dem Widerruf des Edikts von Nantes Krank

-

reich die grausame, die unnaturliche StiefmuUer zu nennen, stj

iiehten und verehrten sie doch ininierhin Frankreich wie eine

Mutter, auch (he selbst, welche es sich nicht gestehen wollten.

Ce beau pays de France , la belle France . so hörte man sie

seufzen. Hirondelles, de ma patrie. de mon pays nc me
parlez-vous pas, so mochten sie auffliegen können heimwärts

mit den Schwalben. France ador^e, douce contr^e, so verwebte

sich die Heimath, die süsse Heimath mit ihren woimigsten

Träumen. Wir haben den Mann belauscht, der, was sonst in

der Einwandeningszeit bei keiner Colonie vorkam, seine beiden

Töchter an deutsche Männer verheirathete;' den ersten fran-

2b*
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zösisrhen liüi^er von Mai^deburg. Jac(jiios Meinadie, Brauer aus

St. Andre in den ('e\enncn. Und wovon unterhielt er sich

17r? im Kathhauskeller. noch 27 Jahr nach seiner Einwandrung?

Von Frankreicli. von einem liurgvoigt in der Dauphine und

seinem Unterrichter und dessen Schreiber. Wenn beim Heran-

nahen des Todes Pierre Rossal. wohlbestallter Prediger nach-

einander in Duisburg, Halberstadt und Magdeburg seiner lieben

Frau Marie Leurat ein recht glückliches Loos auf Erden wünscht»

dann wünscht er ihr, dass sie durch ihr ganzes Leben (pendant

sa vie) all der Güter gentessen möge, die er in Frankreich

besitzt, durch die Ungunst der Zeiten aber selber nicht hat

geniessen können (1. August 1715).^ Als der hiesige Buch-

hündler Pierre Braconnier aus Montauban an den Tod denkt,

da denkt er an Frankreich, vermacht sein (ield lieben Personen

drüben, falls f^ie herüber kommen und im Lande der Freiheit

sicli <')tlcntli(;h zur reformirten Religion bekennen; vermacht

."i<*) livres — l'»94 eine grosse Summe — für die Wieder-

herstellung des Tempels zu Montauban, falls in der Folge Gott

der Herr will, dass die rcformirle Religion im Königreich Frank-

reich wieder hergestellt wird.^ zahlbar dann alsobald an den

Pastor, die Anciens und die andern Vertreter der Heimathskirche.

Dazu eine Grossfolio-Bibel für Montauban und je eine Quarto-

Bibel für die beiden Nachbarkirchen von Montauban. Auch
100 Testamente mit Psalmen für die Kirche in Montauban,

50 Dr^lincourt, Ccmsolations de VSanc fiddle contre les frayeurs

de la mort« 50 Jurieu, Lettres de dövotion zur Vertheilung

unter die reformirten Handwerker und Bauern m der Umgebung
von Montauban. Und sollte Gott die reformirte Religion in

Frankreich herstellen, dann soll auch seine liehe l'Vau. die

Demoiselle Marie <lu Horn ihr Lebelang in seines X'aters Hause.

Stadtsehreiberstrasse zu Montauban eine Wohnung ganz nach

Wunsch em])fangen.'**' Dieser (iesinnung entsprach die That-

sache. dass in den franzr>sischen Hypolhekenbüchern von Magde-

burg anfangs v(»n livres toumois, Louis d'or. Louis blancs, ^us
soleil. ecus de I ranco. sous, argent coursable de IVance aus-

schliesslich die Rede ist und noch 1730 ev. Rückzahlung des

auf Hypothek geliehenen (teldes in Argent de France ausdrücklich
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a\isl)C(hinfj;en, ja bis 1749 hier das französische (leid j^crn und

bisweilen lieber als das deutsche genonuiicn wird.'

Auch wenn die in Magdei)urg einwandernden Hugenotten den

neuen Zufluchtsort preisen, hat man nicht an Akklimatisation zu

denken. So schreibt Jean Meflfrc von hier 1687 an seinen Bruder

George Meffre in der Schweiz: „Das (Magdeburger) Land ist

schön^ die Lebensmittel preiswerth, und an das Bier gewöhnt

man sich leicht. In unsenn Garten haben wir unsere Kirschen

gegessen und warten auf das Reifen unserer Aprikosen, Pfirsiche,

Pflaumen und Aepfel und dann der Weintrauben.*' Und der

Vetter Jean Raffinesque fügt hinzu: „Ich hätte nicht gedacht,

dass das Magdeburger Land so gut sei. Ihr werdet das schönste

Land der Welt erblicken, so wahr ich selig werden will!"'

Aber warum rühmen denn diese hugenottischen Fabrikanten

so sehr das iMaL:del)urger Land, die gute Walkerde, die zum
Walken trefl'lichen (iewässer. die Walkmühlen, die billige und

gute Landwolie, die 12.^ geschickten und l)ilh\'en Spinneriiuien

ihrer I'abrik. die weit besser spännen, als die (bei uns) in Uzes?

Warum weisen sie hin auf den gütigen Fürsten, den wohl-

thätigen Magistrat, auf die Prediger aus der alten Heimath, das

Anwachsen der Kirche auf schon M) Personen (3C). Juli 1687)?

Weil sie hoffen „mit Gottes Hülfe hübsch vorwärts zu kommen*',

falls — ein recht zahb-eicher Nachwuchs geschickter Kräfte aus

Frankreich hier herübergezogen wird. Alle Mächte des pro-

testantischen Europas werben ja gleichzeitig um die fleissigen,

bescheidenen, sparsamen, künstlerisch geschickten Hugenotten.

Im Wettbewerb der Nationen und Ortschaften sucht daher jeder

lur seine Fabrik zahlreiche und tüchtige Kräfte zu gewinnen.

Das religiöse Interesse kommt hinzu. Wenn in ihren Testa-

menten hierorts die Kaufleutc und Fabrikanten Antoine ('harles

und der Hiichhändler PierreHraronnier. beiderseits ausMontauban,

ihre eigenen Kinder und J^lutsverwandten von der Frbsrhaft

ausschliessen, falls sie nicht nach Magdeburg henibcrkommen

um sich hier öflfentlich zum Protestantismus zu bekennen;^ oder

wenn die Obersten de IWrgentier, Chevaliers, Seigneurs Duchenoi

et de la Godine*® ihre hiesigen Verwandten und wenn noble

Paul Marquis de Riverole seinen zweiten Sohn Hercules von der
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Erbschaft ausschliessen, falls sie wieder nach Frankreich zurück-

kehren oder katholisch werden: so wollen sie damit nicht

Ma^deburp den Vorzug' i^eben vor Montauban oder Preussen

vor Frankreich, sondern sie wollen ihre liebsten Hlutsverw.iiullen

schützen vor dem Schein. \ or der Lü^^e, dem Al)er;.,'laiihen und

der Heuchelei. Ailesainint würden den erstaunt und ohne \'er-

ständniüs an^'esehen haben, der sie ^elra^t hätte, ob sie nicht

seit der Einwanderun«,' oder doch seit ihrer Naturahsation zur

deutschen Nation sich bekennen? lune solche IVagc würden

sie nicht verstanden hal)cn. Wenn überhaupt hätten sie ^be-

antwortet: Notre benin prince'^ a garanti las I'rivileges de la

nation fran9ai8e dans tous scs dtats. Als im Kirchenbuch

protokollirt wird, wo man unsem dritten Todten begraben hat,

hcisst es, er sei beerdigt worden dans le Temple nommö de

Gertnide que Sa Serönitd Electorale notre trha benin Prince

nous a accordö pour y faire nos exercices de pi6t&

„Unser guter Kurf1lr8t'% das war ihr Freund in der Fremde,

ihr einziger Freund in der Verbannung, ihr baldiger Heimflihrer,

so hoflten sie. in ihr bald wieder, wenn auch mit Hülfe fremder

Waffen, befreites, so heiss Ljeliclitcs X'aterland.

Ans der praklisciien Frommi<;keit der preussischen Huge-

notten erwächst, wie überall, auch in Magdeburg die Treue

und Begeisterung für jenes Königshaus, das die i' rcmdlingc wie

seine Kinder aufnahm, hn Royalismus setzt der preussischc

Patriotisnnis der Hugenotten ein. Mes enfans! n'oubliez jamais

l'^vangile et le roil das ist und bleibt der Inbegriff der

hugenottischen Pietät. Der grosse Kurfürst war es, welcher

durch sein Gnadenedikt die Herzen der Hugenotten an

die Hohenzollem kettete, ce Höros rcmpli de gräces, qui

versait si souvent des pleurs au seul röcit de nos malheurs,

(|ui aurait donnö ses joyaux pour soulager notre indigence.*'

Und das glühende Eisen des Patriotismus wusste der Sohn,

le protecteur de son 6glise desolce. an seine Krone fest-

zuschmieden. V'otre illustre et genereux Iiis ne cessc de nous

bien faire. Selbst Friedrich Wilhelm 1., zu dessen \' ertrauten

der Haron von Vernezobre de Laurieux L,'ehr>rte, wünschte sich

mehr Franzosen in den Städten Und Friedrich iL liebte sie.
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Dass die Träger des Kirchetiregiments, die Pastoren, die es

mit ansehen mussten, wie trotz alledem ein Stück nach dem
andern von den kirchlichen Freiheiten, um deren Erhaltung allein

man ausgewandert war, „auf kurfürstlich-köni^'lichen Kefehl'*

zerbrochen wurde,** dennoch in der K<)ni^streuc allen mit

glänzendem Hcisj)iel \oranyin^cn. das ist ein Zeichen nicht so sehr

dafür, dass auch ihr Vcrständniss für das hugenottische Wesen
verhiasste und auch ihre Pietät, wie bei den Laien in blossem

I'atriotismus zusanimenschrunipfte ; nein, es ist ein hell-

leuchtendcr Heweis. wie unaussprechlich lieb sie die Hohen- ^

zollem hatten , jenes biblisch - tolerante . weitherziLj - ^'astliche,

energisch-treue Fürstcngesciiiecht. Und folgten die HohenzoUern

auch immer wieder dem durch die Discipline so ernst verpönten

Grundsatz des Staatsepiskopats, so schien es uns doch immerhin

ein weniger gefährlich Ding, so lange der ,,Landesbischof** selber,

gerade wie die Röfugiös, reformirt gesinnt war.

Der Magdeburger Royallsmus ist kein Sondergewächs,

sondern ein Ast an dem Lebensbaum des hugenottischen

Royalismus in Gesammtpreussen. Wenn der Berliner Colonie-

Richter Charles Ancillou 1690 vom grossen Kurfürsten und

dessen Sohne I-Viedrich III. spricht, weiss er im Lobe der ..gött-

lichen"" Hohenzollern weder Mass noch drenze zu tlnden. Die

patriotische l-?ej^'eisterung reisst ihn blindlings fort.*"* Dieses

blinde Vertrauen auf Menschen und diese bedingungslose Unter-

werfung unter einen Sterblichen war unhugenotlisch. Iis ist

der erste Schritt abseits vom Bibelglauben. Es zeugte daher

von frommem Mannesmuth, dass Prediger Dartis in Berlin gegen

Richter AnciUon der Compagnie du Consistoire seine Bctrübniss

mittheilte, dass jener Richter von Berlin ein Buch habe aus-

gehen lassen, welches den heiligsten Grundsätzen unserer

Religion widerspreche (contraires aux plus saintes maximes

de notre religion, 2. Juli 1690):*^ Natürlich beklagte sich nun

Roger, der Drucker,** über Prediger Dartis: um so mehr, als

dieser schon seine missbilligendc Recension des Ancillon'schen

Werkes der Rotterdamer Zeitung eingesandt hatte. c,'egen den

Willen und ohne Wissen des Presbyterii. Da al)er >tei^'erte

sich der Unwille des gesanuuten Uousisloirc so hoch gegen den
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ungenircnen Kritiker, dass man ihn, unter Benachrichtigung des

Minister Spanheim, von seinem Pfarramt suspendirte. Der Be-

schluss wurde oben bestätigt, jus(|u'ä nouvel ordre (2. August

1690). Dieser zweite Schritt war leicht: il n*y a que Ic premier

pas qui coute ! Während hier das Berliner Consistoire sich auf

die Seite eines Dithvrambus zu Khreii der Hohenzoliern stellte,

protcstirte es drei Jahr später höchst besorgt gegen einen solchen,

weil er, in burlesken Versen geschrieben, als Ironie auft^efasst

werden und den Kefugies grossen Schaden bringen könnte.

Das war der dritte Schritt in der Menschenvergötterung.

Am 12. Juli 1693 berichtet man nämlich in der Compagnie

du Consistoire zu Berlin, es sei dortselbst (Cöln a. d. Spree)

erschienen ein Büchlein mit dem Titel : Le bonheur des Fran^ois

röfugi^, en vers burlesques par M. (Pierre) VieiUE, Ministre.^^

Dass in diesen burlesken Versen auch Bibelstellen angeführt

werden, schien an Gotteslästerung zu streifen. Die Compagnie

sprach ihr ausserordentliches Missfallen aus, dass ein Pastor sich

dergleichen unterstehe. Prediger Bancelin wurde beauftragt.,

den Spandauer Amtsbruder zum Einstampfen des ,,ihm so wenig

ehrenvollen " Werkes zu bewegen. I^ei der Gelegenheit soll

Prediger Fetison den Minister Spanheim angehen, einen Befehl

zu erwirken, dass kein Hugenott in den Staaten Sr. Kurf. Iloh.

etwas veröflenllit hen dürfe, ohne zuvor 2 ICxeniplare des

Manuscripts an 2 Pastoren der französischen Kirche des Landes

cinc^ereicht zu haben.** Inzwischen war aber das Buch schon

Sr. Kurf Hob. dai^ereicht \md vielfach verkauft worden. Durch

die steife Etiquette gelangweilt und ununterbrochen gedrangsalt,

pflegen die Fürsten für jeden treffenden Witz dankbar zu sein.

Das zweifellos gut gemeinte Buch wimmelte von komischen

Stellen und las sich leicht. So nahm der Fürst es mit Wohl-

wollen an. Das Berliner Gemeinde-Consistoire ergrimmte. Doch
konnte es nichts ausrichten, da es keine Art Jurisdiktion in

Spandau besass. Man tröstete sich damit, dass der Schaden,

den ,,dies unwürdige Buch** stiften könnte, auf das Haupt des

Verfassers sich entladen würde. Wir geben hier einige Proben

für den durchweg aufrichli^^en , wenn auch bisweilen etwas

plumpen Koyalismus der Spandauer Hugcnutten. ,,Subald die
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Sonne die Memnonssäulc berührt, fängt sie an zu tönen : so oft

die Sonne der kurfürstlichen Wohlthaten auf die Refugies her-

niederscheint , strömen sie über von Dank. Kein Deutscher

kann den Kurfürsten lieber haben, keiner ihm getreuer ergeben

sein, als die brandenburgischen Refugies (p. 7). Der Kurfürst

thut fiir die armen Exulanten mehr, als alle andern protestan-

tischen Mächte zusammen (p. 23) und erfüllt ihnen alle ihre

Wünsche (p. 68). Damm schulden ihm Dank die Röfiigi^

aller Länder (p. 74 sv.). — Wir flbergehen es, wenn der

Spandauer hugenottische Pfarrer 1693 behauptet, im Geschlecht

der HohenzoUem könne man so viel Helden und Halbgötter

zählen, als Sterne am Hinunel (p. 11), Friedrich m. Kurfflrst

stehe einzig da in der ganzen Welt (p. 53 fg.), das Vorbild aller

Tugenden (p. 60, 72). Das war wieder die heidnisdie Sprache,

welche auch die Hugenotten am Hofe des XIV. Ludwig gelernt

hatten und die vor allein eines Pastoren unwürdig ist. Ich

rechne dahin auch, dass le grand Heausobre der Königin von

Preussen am 31. December 1727 die Predigten Tillotson's mit

den Worten widmet: Ihre Hofprediger hätten es leicht. Sie

brauchten nicht aus entfernten Zeiten die Muster der Tugenden

zusammenzusuchen, die sie predigen. Iis ont devant les yeux

dans la personne de V. M. un modele vivant des vertus. Les

moeurs de V. M. confirment tous les prdceptes etc. Allein wie

eine geschichtliche Prophetie nimmt es sich aus, wenn derselbe

Pierre Vieu, nachdem er des Kurf&rsten Friedrich grosse

Humanität gerühmt, ihm 1693 die Kaiserkrone in Aussicht steHt:

Pourquoi n*est il pas £mpereur? Mais s'il ne Test, il devrait

Vötre, et dont sans doute on conviendra, lorsque justice on lui

rendra.

Und dass diese scharfsichtige, proj)hotische Liebe und

innig - dankbare Anerkennung von 1693 hier in der Luft

blieb noch am 20. Januar 1722, erhellt aus dem Schreiben

unserer Magdeburger lustice an die Justice suj)cneure in Herlin

von jenem Datum. Da berufen sich am 20. Januar 1722, sage

Anfang 1722 die Magdeburi;er französischen Colonisten auf den

Gehalt der Vorrechte, welche ihnen Friedrich der Grosse Un-

sterblichen Angedenkens gewährt habe (la tencur des Privileges
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ä euxaccordös parFriderich le grand d^Itnmortelle memoire).'*

Ks ist das hochinteressant fUr die hugenottische Geschichts-

anschaming und royalistische Ptetät: die deutschen Preussen

haben Kincn Friedrich den Grossen, der 1740 seine Regierung

antritt und 1786 stirl)t. Les Kefugies consoles dans Icurs

infortmies par le grand electcur vnid I.es enfans des Kefugies

heureux sous Frederic le lirand 29. Ortoher 1785*' hahen zwei

Friedrich die Grossen; neben dem Phil{)s()j)hen von Sanssouci

noch den ersten Könii; I riedrich Iii. resp. I., 1688—1713.

Leider ging auch bei 'U n preussischen Refugies die Religion

bald in den Royalismus auf. Vom hugenottischen Cilaut>en. von

hugenottischer Kirchenzucht, vom hugenottischen Gebetsleben

ist gegen Ende der Regierung Priedridi des Grossen selbst

l>ei den ihm nahe stehenden Berliner Colonie-Predigem keine

Rede mehr. Mir liegt vor ein Sammel-Band französischer

Predigten von Reclam, Erman, Barandon, Mar^chaux, Pajon,

Toussaint, Saunier, Hauchecome u. a. m. Da sickern durch

die Klagen über die indiff^rence, roubli total de la religion,

Tincrcdulite et l'esprit de frivolite, ie mcpris des lois et des

bienseances. \\s wird geklagt über die gar zu grosse Ver-

nachlässigung der Gottesdienste; über die furchtbar anwachsende

Unsittlichkeit, über die Knlartinig des jetzi^'en Geschlechts der

Colonisten, welche den Opfersinn und Glaubensniutli der Väter

kaum noch ahnen, geschweige verstehen. Sobald aber von

Friedrich dem Grossen die Rede ist, dem Esprit fort, der an

Gott, Unsterblichkeit, Gewissen, an der Würde des Weibes, an

seinen Freunden, an der Menschheit zweifelt, dann ist alles

blind. Von sfimmtUchen französischen Kanzeln ertönt sein Lob.

Ist Friedrich doch le Pire cltoent et le gto^reux Bienfaiteiir

desR^fugi^s. In einem wiener lateinisch-deutschen Epitaphium,

das in diesen Predigtband mit eingebunden ist, wird Friedrich,

dem Weltweisen, zum Lobe nachgerühmt, dass „Er die Gott-

heit mit ( )pfer und rempelbcsuchen gar sparsam ehrte. Er hasste

luifl zerstiirle den Aberglauben und die Thorheit der Menschen,

er rächte die Jahrhunderte lang geschändete Vernunft (rationis

post saecula \ index).'* Das war sein Ruhm aus dem Munde

der österreichischen Besiegten.
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Was Wunder dann, dass seine getreuen Huj^enotten, deren

jeder ,.von den cif,'enen Ta^^^en nehmen und dem preisen KiMiig,

so viel er wünschte, abgehen wollten", den L'n\ er^leichlichen

um die Wette leiern. ()l)enan stellen wir den Ma^'del)urj^'er

Prediger Desca, der am Oct. ITHf) in seiner juhiläums-

Predigt preist, dass wir (die freien Schüler lindalischer Natur-

religion) nie erfahren, was Glaubens- und Gewissenszwang

furchtbares an sich haben: cet esclavage spirituel niille fois

plus insupportable que ceiui du Corps. Darum, Friedrich, der

Du die Bewunderung Deiner Zeitgenossen bist und mehr noch

die der Nachwelt sein wirst, könntest Du in unsem Herzen

lesen, so würdest Du finden, dass Du keine treueren Unter-

thanen hast (que Tu n'as pas de sujets plus fiddles), keine

eifrigeren für Deinen Ruhm, keine mehr durchdrungen von

Deinen Tupfenden als die Kinder der Rcfugies. So der Maj^de-

l)ur;^er l lu^enc )ttenj)ast()r. Vud die Andern antworten im Chor.

Wir verdenken es Krman, dem Conseiller du Consistoire

superieur et Pasteur du Werder in ikTÜn, nicht, weiui er beim

Colouie-Jubiläum Gott bittet, unter seine ewig (iesegncten (benls

a jamais) den Namen, die Liebeserweisinigen, die Wohllhaten

des erlauchten und feinfühlenden \'aters des Vaterlandes auf-

zunehmen und wenn er Friedrich betend nennt Ce pere des

Rois, ce gage precieux de Ton amour, cet instrument rcverc

et chöri de Tes grandes bont4s envers nous (p. 30). Wir

stimmen Reclam 2u. wenn in der Leichenrede er Friedrich

Tain^ et souverain des Rois de la terre nennt, ihn als Pacificateur

de I'Kurope, als den freien und geschickten Einiger Deutsch-

lands (p. 15), als den im GlQck wie im Unglück gleich grossen

Helden, als den „ersten Staatsdiener" feiert, der fÖr das Wohl
seines Volkes zu w irken erst aufhf^rte mit seinem letzten Hauch

f{). 22). cette reunion ctonnante de (jualites sublimes et

heroujues hervorliebend , um seine trauernden ,
»Mitbürger"

zu trösten. Wir j)flichten Harandon in seiner Leichenrede

bei , dass die Welt Prcussen um Triedrich beneidet habe,

dass er ihn den Ab^^^ott d'idole) der Weisen aller Länder

nennt (p. 4), den aufgeklärten Denker, der auf dem Throne

Mensch blieb und seine wahre GriVsse in sich selbst suchte
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(p. 5),*) der alles selber sehen und über das Ganze das Kin-

zelne nicht vernaclilässijj;en will fembrasser Icnsemblc, sans

nei,'li^'er les dctails, p. 18 1; den die Sonne, wenn sie sich erhob,

schon in seiner Arbeit fand (p. 19), der jedem Aernisten (iehör

schenkte (p. 20),**) der sparte und für sich sell)st wenij^^ be-

durfte, um mit reichen Händen den Nothständen des Landes

abhelfen zu können fp. 21), der die Missbräuche der Justiz

beseitigte (p. 22). Die R^fugies kennen ihren königlichen

Freund. Und sie sprechen wahr.

Bedenklicher ist es, wenn die hugenottischen Kanzel-

redner Friedrich über Alexander und Caesar*' erheben; wenn sie

behaupten, nichts als Lob würde die Geschichte von ihm melden

können, während das doch nur von dem wirklich „Einzigen"

gilt, der Könige, Fürsten und Engel fragt: „Wer von Euch

kann Mich Einer Sünde zeihen?" Aber es ist geradezu Gc-

Schichtsfälschung, angesichts der gedruckt vorliegenden Werke
Friedrich des (Irossen, wenn die ,,hugenottischen" ..Kanzcl-

redner*' (!) behaupten, er hätte von seinem Vater immer nur

mit der «^rfissten Hnrhaehtuii'^, von der Mutter nur mit hin-

gehendster Liebe ges[)rüchen, ein Mustersohn (Reclam (p. Ii

-er ( der doch für Tänzerinnen mehr Geld ausgab, als Hir Kirchen)

habe nie geirrt; er, der sich nennt „nur zum Vergnügen aller

Art geboren", dessen schlesische Gedichte pointiren in dem
Quy met-on? und der von Jordan stets nur Briefe couleur de

chair verlangt, habe „niemals" Leidenschaften gehuldigt (p. 6).

Oder Saunier: L*öclat de ses vertus a reprimö la licence: il n*a

point partagö les honteux plaisirs (p. 5). Oder Barandon : Der
Tugendkultus (p. 6) — nach Jordan*s Recept? — sei seine Re-

ligion gewesen, well er stets war maftre de lui-mdme (p. 8)

und soumit ses passions au bien general (p. 17). Ni la lou-^ue

de Yii'^c ni la vive douleur de ratfliction ne purent un moment

l'ebranler daiis son devoir (p. 8). Und wie oft war er erschüttert,

*) Darum sagt er auch: „Gut verdauen, ist besser als alles Philosophirea".

Jener Deutsche, welcher grflHier als Friedrich war, I<uther, nennt den Menschen

..Madensack" und lehrt „ohne Gott kannst Du nicht einen Floh fangen".

Friedrich vertraute auf sein Gift. Luther auf seinen Gott.

**) Und wie oft wurde er dabei betrogen! —
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erschüttert bis zum Selbstmord ! Geschichtsfälschung ist es, den,

der die Frommen, die ihm je in den We<if traten, verspottete,

und der die eidtreuen, bibelfi;läuhi'^en Pastoren mit AbsetZAUig

(S. oben) bedrohte, den Grundsatz befolgen zu lassen : Commander

aux conscicnces est le plus ^rand abus de Tautorite (Keclam

p. 16). Die so viel gerühmte Aufklärun<(, die Erfinderin der

Guillotine uod Wegebahnerin der Revolution, war ja überall die

Kerkennetsterin der Bibelgläubigen gewesen, während sie doch

den sous main Uebertretem des sechsten Gebotes, den hoch-

anständigen Ehebrechern und Sodomiten volle Amnestie anbot

Die hugenottischen Prediger, durch den „starken Geist'*

geblendet und bezaubert, geradeso wie damals fast die gc-

sammte zeitgenössische Welt, glaubten die Pflicht zu haben,

in seiner Verehrung religiös vorzugehen, allen andern Preussen

voran. Saunier ist ehrlich genug, von der Kanzel zu ge-

stehen: Nous Uli rendions coiiime un culte religieux (p. 20).

Habe doch Friedrich schon als Jüngling die KcchtschafTenheit

und Tugenden der Kefugies schätzen und liehen gelernt und

sie mit seinen Wohlthaten überschüttet (Barandon p. 26).

Und welche Apotheose folgt nun aus hugenottischem Mund!

Prediger Barandon ist es, der Friedrich's Selbstmordspläne, ver-

herrlicht,'^ die Religion selber befehlen lässt, den aufgeklärten

König zu segnen'^ (p. 24); sich freut, dass Friedrich die

Glaubensüberzeugungen zublossen Ansichten hinunterschraubte,

dass statt des ewigen Gottessohnes im II. Friedrich die Mensch-

heit sich auf den Thron erhebt,'* und an Stelle der ganzen

GottesRltle der christlichen Tugenden eine einzige übrig bleibt,

die Duldung gegen Andersgläubige; eine einzige Sünde von der

ganzen Welt der ^.ltauischen Laster, die Intoleranz.'*' l ur den

Tindalischen Barandon ist Friedrich der Lehrmeister der Re-

gierer wie der TVediger^** und die seit Jahrhunderten glii( klichste

Zeit beginnt mit ihm. La sagesse est montee avec Toi sur

le tr6ne; la superstitiou a perdu son funeste pouvoir; le fana-

tisme, Thypocrisie a disparu ; les haines se soitt eteintes ; tous

ies Immmes ont appris k s'aimer comme des freres (p. 24).

Und wie Barandon, so predigt Pajun: Tout R^fugiö sensible

doit respecter les vues d*un Roi si sage et si bien intentionn^
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(p. 10), (|ui repand des bienfaits sans nombre. Und wie Pajon

rühmt ihiiKcclam: iTcderic, le modele de? Princes, se suutient

par Ic scul sentimcnt du bien (ju il lait et (ju il veut faire (p. ()),

jjour faire regner l ordre et les bonnes mueurs (p. 17j: Sous

Tun regne nos C.ulonies, uus Ej^lises ont celebr6 un siecle de

prosperite (p. 23). Und wie Reclani preist ihn Saunier als le

modele d'une tolerance eclairee (p. 18), meprisant Taveugle

superstition : ii est entr^ dans Tordre de Ta providence (p. 6).

Denn quel homme eut jamais plus d'empire sur lui-mdme, pour

soumettre ses passions ä la sagesse des Lois et au Bien g6nöral

(p. 17); Sachant quautour de la fausse d^votion se placent

trop souvent rhypocrisie, les dölations et les vengeances; quel

autre, instruit et pön^tr6 des maux (]ue produisirent danstous

les si^es les fureurs du fanatisnie et les discordes religieuses,

eut une influence plus prompte et plus marqu^e sur les opinions

des Peuples et des Reis et respecta plus sainement les droits

de la raison (p. 18)? Hier stehen wir vor einem entweder

oder. Entweder Calvin. Beza, Farel, Viret sind Hugenotten,

Jurieu, Charles, Saunier, Dubosc sind Hugenotten; oder aber

Jordan's Tindalienser. Alles was jene lehren
,
leugnen diese,

alles was diese preisen, rügen jene. Wahrlich, die Französisch-

Reformirten der Fridericianischen Zeit verdienen Zahn s Lob

(a. a. O.y 145 fg.) nicht, als wäre Reclam der einzige Rationalist

unter ihren Predigern gewesen. Umgekehrt, O'Bem ist unter

allen Colonie-Predigeni damals der einzige Nicht-Rationalist,

von dem ich wQsste.

Es wQrde leicht fallen, die Blüthenlese aus dem Priediichs-

kulti» der R^Aigifo su vermehren.'^ Man sah Christum nicht

mehr, weil Friedrich davor stand. Die Gewissen, auch die

hugenottischen, waren verstört, erdrückt und begraben unter

der Wucht des von Übrigkeitvvegen überall abgeladenen „Aul-

kläricht's". Kclii^ion war nur noch Koyalisimis.

Die K<'nigstreue der [)reussisclicn Hu;^'enollcn bewührte

sich wie gleich anfangs in den brandcnbur<4isclicn .Siegen gegen

Frankreich so im Beginn unseres jetzigen Jahrhunderts bei den

preussischen Niederlagen. Unter Napoleonischeni Regiment hat

keine andere Behörde dem FVemdherrscher so muthig und oiien

s.
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die Wahrheil gcsa<i^, als das Presbyterium der liiesiL^cn fran-

znsisclieii foloiiic; gerade wie in Herlin PrediL,'cr ICrman, der

„Hugcnotf*. CS war, der persönhch gegen Napolctjn die un-

vergleichliche Majestät und patriotische Ehrenhafti^^keit der

Königin Luise vertheidigte,*® mannhafter als alle „Deutschen".

Auch in unserer Zeit standen die französischen Colonisten

von Magdeburg hinter keinem Deutschen an Patriotismus

zurack. Ihre Jünglinge zogen begeistert ins Feld: ihre

Mütter beteten und sammelten filr die Verwundeten und für die

Familien der Gefallenen. Ihre Hausväter nahmen die Recon-

valescenten dankbar an ihren Tisch. Die jungen Mädchen

pflückten Charpie und legten Verbände an. Sie erciuickten mit

allerlei Stärkungen diejenigen, welche in den Lazarethen dahin-

siechten. Die Wohlhabenden sandten Wagen voll Liebesgaben

in s Feld. Und wie der zeiti^^e (leistliche in seiner damaligen

(ieineinde täglich stundenlang in den Lazarethen die ver-

wundeten Preussen, (Jesterreicher inid Franzosen seelsorgerisch

bediente und in ihren Krankheiten durch Handreichung pil^en

half, so that auch der hiesige französische Geistliche in vollem

Masse seine Schuldigkeit. Und hinter den Privaten blieb das

Presbyterium nicht zurück. Im Kriege von 1866, 11. Juli,

bewilligte unsere Kirchenkasse filr die geistlichen Bedürfnisse

der preussischen Truppen im Felde 30 Thlr. und erhielt den

warmen Dank des geistlichen Mhiisters.'^ Die am 5. December

d. J. abgehaltene Kirchen-Kollekte für den Nationaldank betrug

8 Thlr. 23 Sgr. 9 Pf. Im Kriege von 1870 bewilligte unser

Presbyterium am 26. October für die geistlichen Bedürfnisse des

Heeres liSO Mk. Auf Anfrage des Königl. Consistorii gestattete

das Presbyterium am U). d. M., dass die protestantischen ge-

fangenen Franzosen in unserer Kirche ihren (iottesdienst feierten.

Die Zahl der franzrisischen Predigten nuissten zu diesem Behüte

stark vermehrt werden. Der i'rediger führte auch die Correspon-

denz der Gefangenen. Am 1. December wiu-den zum folgenden

Tage 118 protestantische krie-vuefangene Kommunikanten an-

gemeldet. Unmittelbar vor dem Gottesdienst am Conimunion-

Tage selbst wurden alle wieder abgemeldet Die Militair-Behörde

hatte die Walloner-Kirche, die mehr Raum bietet, vorgezogen.
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Diese plötzliche Abbestellung legte unserer Kirche ein grosses

Opfer auf. Aber man trug es gern. Und jeder neue Anlass

fand die (iciiicinde in der alten Ktniigstreue. Bei Ciele^^cnheit

der goldenen Hochzeit des Kaiserpaares stiftete unser l'res-

hyteriuni am 14. Mai 1879 durch ()j)fcrung von 3< f U Mk. eine

französisch -refonnirte i'räljende im Kloster Auyjustini, zu der

unser Hesetzungsrecht vom Klostervorstand am 9. Juli d. J.

ausdrücklich anerkannt wurde. Als unsere Gemeinde im

Februar 1887 das 200jährige Jubiläum feierten, floss der Mund
des Presbyterii über von dem, dess das Herz voll war. ,,Was

die Hugenotten in Brandenburg-Preussen geworden sind» das

danken sie, so schrieb man, nächst Gott, den Hohenzollem.

Beim Etablissement der französischen Colonie begegnen wir

überall unserm erlauchten Fürstenhause. Kampfgerüstet stand

es da gegen die nationalen, socialen und religiösen Vorurtheile

ihres eigenen Volkes, wie gegen den zähen Widerstand der

von ihnen selbst geschaft'enen Behörden. Und heute dankt

seinem Fürsten das gcsamnUe preussische Volk für die energische

Hekäm|)fumg der Intoleranz: das Refuge gilt als eines der

glänzendsten Blätter der preussischen Geschichte. Auch die

Magdeburger Colonie, im (ilauben der Väter fest, gegen die

Armen liebreich) in der Zucht und Ordnung streng, in Kassen-

sachen sparsam, hat an Treue gegen das Fürstenhaus nie Jemand

nachgestanden. Und wir wollen den Vätern folgen." So

schrieb man dem Könige am 15. Februar 1887 (und ähnlich

der Kaiserin und dem Kronprinzen) bei Ueberreichimg der

beiden ersten Bände der Festschrift Die warme Anerkennung

der genossenen Wohlthaten und die Versicherung treuer Er-

gebenheit machten dem Kaiser Freude. Er versicherte uns

seines regen Antheils an dem ferneren Gedeihen der Colonie.'*

Auch die Kaiserin, eingedenk der bewegten Zeit grosser Fr-

innerun^en, deren treue Hewahruiig der Colonie zur IChre

gereiche und von ihrer dankbaren ( Icsinnuiig Zcii^niss ablege,

versicherte inis, dass ..die französischen Cionicinden, iiirer \ äter

würdig, heute im deutschen Vaterlande eine geachtete Stellung

einnehmen und sich durch ihre Haltung und tlesinrnrng die allge-

meine Anerkennung erworben haben.'' Auch das Köuigl. Con-
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sistnrimii hezeu<,'te in dem her/.if(en (^iliiokwunsrhschrcihen zum

Jiihil.iiiiii : Iranzüsisrh-rclormirte liemcinde von Mai,^(lol)ur^'

hat die Ireimdliche Aulnahme, die sie fand, längst und reiclilich

mit dem Segen ihrer (Uaiibenstreue. ilirer inneren Zucht, ihrer

Betriebsamkeit und (leschicklirhkeit in den Werken des Friedens,

ihres aufblühenden Wohlstandes wieder vergolten, und das

AUes mit opferbereiter Liebe zu dem neuen Vaterlande und

unserm KönigBlutUM gekrönt."'^ Dass von demselben Sinn

auch unser Jubelwerk getragen ist, ist in Recensionen'^ wie

in privaten Zuschriften oft anerkannt worden. Unserm Herzens-

bedOHhiss entsprach es, keine Anregung ii^nd einer Behörde

abzuwarten, um am Dienstag, dem sa. Mttrz 1887, den

90, Geburtstag Kaiser Wilhelm I. gottesdienstlich zu begehen

:

die 12 Mk. 28 Pfg. Coltecte Übersandten wir der Kaiser Wilhelm-

Stiftung für deutsche Invaliden. Auch [jalt es uns als eine sonder-

hche Khre. zum Kaiser Wilhelni-I )cnkmal unser Scherflein mit

!< )( ' Mk. beitragen zu dürfen (9. April 18881 *
) Der Abgeordnete

utiseror Gemeinde, ihr zeitiger Pfarrer, wusste sich in London als

\ ertreter nicht bloss der 1 - Hugenottengemeinden, die ihn delegirt

hatten, als er am 12. Juli 1888 auf dem Pan-Presbyterian Council,

vor den Abgesandten von 20 Millionen Reformirten im grossen

Saale der Exeter Hall von der Kednerltühne aus, in deutpf her

Sprache erklärte: „Die Hohenzollern sind unsere Wohlthäter,

sind die Stifter unserer Gemeinden, die Beschützer der fremden

(ilaubensgenossen gegen die eigenen andersgläubigen Unter-

thanen, sind ein Muster der Gastfreundschaft gewesen gegen

die Bedrängten aller Völker. Wir Hugenotten lieben und ehren

in unsem Regenten ebenso sehr die seit Johann Sigismund Refor-

mirten Fürsten wie die Nacfakommen Coligny's, des edelsten

aller I Vanzosen, und der Eleonore d'Olbreuse, der anmuthigsten

aller IVanzösinnen. Vor allem aber preisen wir (lott. dass

Kaiser Wilhelm I. im Jahre \Hll\ mit der Presbyterial-Synodal-

Ordnung die gesammte preussisrhe Landeskirche gesegnet und

so das unermesslich reiche Erbtheil der Hugenotten zum Ge-

meinkMsitz aller Evangelischea Preussens gemacht hat/' Als

*) Am selben Tage andre 100 Mk. fllr die Elb-Ueberschwemmten

2^
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wir dem jetzt regierenden Kaiser den IH^Band der Festschrift

überreichen durften, erinnerte das Presbyterium daran, dass

einst die Ilohenzollem im deutschen Lande unsre einzigen

I'Veunde, immer aber die zuverlässigsten Beschützer unserer

l'Veiheiten waren. Inzwischen seien wir selber von Herzen so

deutsch gevviirden, dass wir niemandem zugestehen, deutscher

zu sein ; und behalten unsre Hohenzollern allezeit so innig lieb,

dass wir nicht zugeben, dass jemand sie lieber habe als wir'*

(26. August 1889).

Die persönliche Begeisterung der Hugenotten für die

Hohensollem war ihnen wie angeweht worden beim Anblick,

bei der ersten Unterredung, beim biderben Händedruck des

grossen Kurfürsten. Sie fohlten sich als seine persönlichen

Schützlinge und darum als seine Leibgarde. Er liebte sie wie

die verwaisten, verlassenen, seiner Pflege befohlenen Kindlein,

wie seine andere Familie und vermachte sie als solche seinem

gleichfiihlendcn Sohn. In allen Schlachten ge^^en Frankreich

standen sie vorne an, la nation franvaise de la religion gegen

la nation trancaise de la papaute. Ks war ihnen zw Muthe,

wie in einem hugenottischen lüirgerkriege : Frankreich hüben,

Frankreich drül)en. Welches Frankreich wird siegen, das

tyrannische oder das freie? Sie betrachteten sich als la nation

fran^aise dans les ^tats de Brandebourg. I'^s war Patriotismus,

dass so lange auch nur die leiseste M(")gUchkeit einer sieghaften

Rückkehr nach Frankreich durchschimmerte, man fortfuhr, sich

auch in der glücklichsten Herberge, in der sichersten Unter-

kunft als Franzose zu fühlen.

Was die Colonisten aller Länder durch so lange Jahr-

zehnte, ja in manchen Orten durch ein Jahrhundert und darüber

an Frankreich gefesselt hielt, das ist die firanzOsiache BibeL ^
Das Buch, in dem der Allheilige seinen Willen offenbart, m
dem er für die Menschheit seine (lebote niederlegt und ihnen

die (inade in Christo anbietet; das l^uch, auf dessen weissen

Hlättern Iiinten und vorn jeder 1 lugenott seinen eiijnen Stamm-

baum verzeichnet hatte, die wichtigsten Ereignisse seiner Fami-

Iien*,'es( hi( lite. manche auch die lüappen und Abenteuer der

Flucht ; das liuch, das man im Garten, in Klüften, im Walde,

Digitized by Google



— 451 —

bei einem Grenzstein des Ackers vergraben, dann in einer

stillen Sternennacht heinilich herausgeholt, das man versteckt

immer bei sich getragen hatte auf der ganzen, weiten, gefahr-

vollen Reise; das heilige Buch, das unter allen kostbaren

Schätzen, die man eingebracht, bei Mann und Weib und Kind

und Enkel als das kostbarste Kleinod galt, uoi dessen willen

so viele Glaubemgeoossen ihr Herzblut vergossen hatten, das

war m französischer Sprache geschrieben. Mit dieser seligen

Verhetssung auf dem Herzen gah das Ausziehen in jedes fremde

Land, das Gott ihnen erst zeigen wollte, den Hugenotten als

ein dem Herrn wohlgeGllUges Opfer, als eine günstige Gelegen-

heit, die Henrlidikeit und die Wunder des Vaters zu preisen,

als ein Gottesdienst. Darum gehörten für alle Exulanten, wohin

sie auch verschlagen wurden, i*saunies und Refuge, Ebcile und

Kvangile zusammen, gerade wie später in Preussen l'Evangile

et le Roi. Die französische Sprache blieb die Muttersprache,

so lange sie ftir die Hugenotten die Sprache ihres Kultus und

ihrer Gebete, die Sprache der Bibel, die Sprache Gottes

war^*.

In ausschliesslich französischen Orten, wie in Deutschland

Friedrichsdorf ani Taunus'^, Domholzhausen und Schwabach

im Ansbachschen** konnte von Obrigkeitswegen „für alle

Ewigkeit*^ die deutsche Sprache und die deutsche Ansiedlung

verboten werden. Die lutherischen Prediger der Umgebung

betrachteten die französische Sprache der Einwanderer als

eine Schutzmauer gegen die Ansteckung ihrer deutschen Beicht-

kinder mit dem Calvinischen Gift. Und die französische Colonic

hatte in sich und um sich alles, dessen sie bedurfte. Sie

erschien als eine glückliche Insel, die sich selbst versorgte,

und verzichtete desshalb gern auf jede Art Umgang und Ver-

kehr mit den Deutschen.

Ganz anders waren die Magdeburger Franzosen gebettet.

Sie fühlten sich in jeder Beziehung angewiesen auf die Deutschen.

Sie hatten ihren ersten Unterschlupf bei den Deutschen, ilir

erster französischer Bürger heirathete gleich im Einwanderungs-

jahre^<^ (1, August 16B6) in zweiter Ehe eine Deutsche. Seine

beiden Töchter heiratheten Deutsche. Von den ersten vier

4
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MagilelnirgcrColonic-Trauen sind drei mit Deutschen f:,'eschlossen.

Der erste Soldat, der sich zu unserer (lenieinde hält, heirathet

ein deutsches Dorfmädchen, und der w ohlthätigste Fabrikant

der Gemeinde führt die Tociiter i incs deutschen Pfarrers heim.

Der tirimder eines Knopfmachergeschäfls , das noch heute

besteht, verbindet sich (SO. Mai lö'^A^) mit der Tochter eines

deutschen Bauern. Zu den Taufen ihrer Kinder ziehen die

Magdeburger Hu<;eTiotton schon seit 1690 deutsche Honoratioren

als Pathen hinzu, den UofrathSteinhäuser» dieStadtkommandanten

Bernhardt, von Hueth und Heinrich von Boerstell , die Barone

von Mandelsloh und von Schulenburg, den Möllenvoigt Rath

DQrfeld; doch auch schon seit 19. August 1686 einfache

deutsche Frauen, die den Französinnen treulich beigestanden

hatten in den Tagen der Gefahr und der Schmerzen. Und
wohin betten sie ihre ersten Todten, die reiche Gottesenite

gleich der ersten Jahre? Unter dem aufgerissenen Pflaster

ihnen gehehenen deutschen Gotteshauses, der St. Gertraud-

Kapelle und an der Kirchhofsmauer der deutschen Kirchhöfe.

Und wenn sie cndhch dazu kommen, sich Häuser zu kaufen

oder zu bauen, dann kaufen sie die Trümmer und wüsten

Stätten von den Deutschen und borgen sich von den Deutschen

nicht selten Geld zum Bau. Die Spinnerinnen und Waisen-

kinder ihrer Fabriken sind Deutsche, ihre Dienstboten Deutsche

fast durchweg, ihre Lehrlinge und Gesellen zum guten Theil

Deutsche, die Käufer ihrer gewebten Strümpfe, ihrer Tucher,

ihrer Hüte und fast all' ihrer Waaren Deutsche. Denn die

Franzosen brachten Geschick, Fleiss, Uebung, Eifer, guten

Willen ein, aber fast niemals Geld.

Bei diesem Stand der Dinge kann man sich denken,

selbst wenn man es nicht aus den Akten wusste, welchen

grossen Schaden, wie viel Missverständnisse, wie viel lang-

wierige Prozesse den armen M.xulanten brachte ihre Unkenntniss

des Deutschen. Von der deutschen Sprache wusste die grosse

Mehrzahl der Hugenotten his als das Kine Wort „Schelm",

welches ihnen die Deutsc hen täglich an den Kopf schleuderten.

Dreissig Jahr" nach der Einwanderung gab es hier in der

Coionie noch nicht vier Personen, welche deutsch verstanden.
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Wahrscheinlich waren es Brauer .Nhunadu'. Kautniann < "l.i|)arede,

llutinachcr Cuny und Knophiiachcr ( )demar. Lugandi» der

Richter, verstand 1715 kein Wort deutsch.

Durch die Unkenntniss der für einen Franzosen alierdinj,'s

sehr schwierij^en deutschen Sprache müssen die Kxulantcn hei

Wohnungsmiethe , Hauskauf, Waarentausch nicht selten den

kürzeren ziehen. Auf den Messen zu Braunschweig» Leipzig

und den beiden Frankfurt werden sie betrogen. Unter dem
Preise schlagen sie ihre Fabrikate los oder fahren sie wieder

heim. Die Ueberproduktion stürzt ein Haus nach dem andern

in den Bankrott Bei ihren Prozessen wimmelt es von immer

neuen Commtssaren und die Entscheidung zieht sich ins

Unendliche hin. Um die Sache zu heschleuni«,'en , setzen sie

sich in Herlin fest, Tage, Wochen, Monate. Sie verlieren viel

(?eld und brauchen, uni sich zu verständij^^en , immer wieder

kostspielige hiterpretcn. Die UebersetzunL; aller l'.in^'ahen,

Beschwerden. Klagen und (le^enklagen der andern l*artei

müssen sie den listigen Mittelspersonen bezahlen. Rescripte

werden durch Vorspie^'ehmg falscher Thatsachen und He-

stechungen erschlichen oder besten Falls ergehen sie erst nach-

dem auf der einen Seite die Zunft, der deutsche Magistrat, die

Domatnenkammer und das General-Directorium, auf der andern

Seite der französische Fabrik -Inspector, Fiskal, Juge, Justice

supörieur und das Grand Conseil gehört und immer wieder

gehört worden sind. Li^ die Kabinetsordre vor, so wissen

die Exulanten nicht was sie besagt. Auch dauert es Wochen,

Monate, bis sie ausgefertigt, bestätigt, abgesandt, eingehändigt

wird. In der Zwischenzeit lassen sich die Franzosen einen

Auszug machen durch ihren iVocureur. Der sagt ihnen, der

Lntscheid laute sehr günstig. Sie bezahlen den Procureur.

Nach Wochen, Monaten hat das lästige Herliner Antirhambriren

sein \inde erreicht. Sie kehren heim und sehen, dass gegen

sie entschieden worden ist. ( >der das Erkenntniss wird

wenigstens von den deutschen Behörden gegen sie Interpret irt.

Selten erging eine Kabinetsordre in französischer Sprache.

Geschieht das, so ist der französische Text bündiger, klarer,

günstiger. Nur er wurde den Presbyterial - Protokollen , den
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(icrichlsverhaiulliin^en, den Notarialsvertragen, den Hypotheken-

büchern, den Folizeiakten derColonie einverleiht. Der deutsche

Text liin^cgcn berücksichtigt die Statuten der deutschen Zünfte,

die Gnindverfassungen der deutschen Städte, die Instructionen

der deutschen Behörden : die den Hugenotten gewährten Cinaden

erscheinen hier gar vorsichtig verklausulirt. So giebt die

Kabinetsordre mit der einen Hand und nimmt mit der andern.

Aus der Doppelfassung des Textes entspringt ein unveniegHcher

Born von Streit Und ein nicht minder reicher Quell von

Missverstandnissen und Processen entspringt aus dem Umstand,

dass die den Franzosen bewilligten Edikte den deutschen

Behörden nicht mitgetheih werden und die den Deutschen

gewährten Freiheiten den französischen Behörden verschwiegen

bleiben. Die „Franzosen" bilden nicht nur einen Staat im

Staat; sondern einen Staat, den die Deutschen absichtlicli

ii^'tioriren, den sie systematisch befehden, den sie als rechtlos

achten möchten. Ks giebt zwischen beiden Nationen keinen

Modus vivendi und die Hauptursache dieser dauernden Kalamität

ist» dass man sich nicht versteht.

Der Missverstand und die Unkenntniss der Sprache rief

schon in den untersten Instanzen täglich neue Immgen zwischen

den Amtsgenossen hervor. Die deutschen Richter nahmen
von vornherein an, die französischen verstanden nichts vom
Recht. In der That hatte der Fürst so manchen Hauptmann, so

manchen Secretair, so manchen Kaufmann und Grossmanu-

facturisten zum französischen Gerichtsassessor, Fiskal, Procureur,

Hofrath und Richter ernannt Die Franzosen hinwiederum

begriffen die unendlichen Doctorfragen nicht. Die deutsche

(ii iiiidlichkeit erschien ihnen langweilig, schwerfällig, j)edantisch,

mörderisch. Ehe die drei, vier deutschen Universitäten ihr

rrthcil gefällt hatten, war der arme E.xulant bankrott, wieder

ausgewandert oder vor Hunger und Gram gestorben. Heide

Seiten erlustigten sich über das Urtheil des Gegentheils, weil

sie es nicht verstanden. Die deutschen Pastoren kannten

gleichfalls zum grossen Theil nicht die Sprache ihrer französischen

Amtsbrüder. Nahmen sie es leicht, wie bisweilen auf den

Dörfern der Umgegend geschah, so trauten sie deutsche
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Mädchen mit IVanzosen. deren Papiere nicht in Ordnung;

waren und segneten optima fide Doppelehen ein. Um der-

gleichen zu verhüten, correspondirten die Vorsichtigeren latein,

wie z. ß. wegen Aufgehot einer deutschen Jungfrau in unserer

Kirche ein hiesiger Pastor. Um aber zu .zeigen , dass er

doch auch etwas Französisch versteht, macht er die

Adresse französisch und setzt den treuen Gott an die Stelle

des treuen Pastors: A. Msr. Valentin, Ministre de Dieu

trds-fiddle.

Die Adressen der Briefe, welche die Magdeburger Huge-

notten selber schrieben, forderten aber vielmehr die altbewährte

Findigkeit der Post heraus, sowohl betreffs der Personennamen
wie der Ortsnamen. So meldet aus Berlin unser Prediger

Flavard am 18. April 1699, der Kurfürst werde in Herlin

erwartet de Kaniesbour. son lieu de plaisance. Am 22. d. M.

schreibt er, der Kurfürst sei heimgekehrt de C'henouzen.** Im

Jahre 17(4 erinnert Prediger Valentin die Presl>yter an la

requele de Mess. de Neuanslehcn. Bisweilen reisen die lüttsteller

ziu" Armee sur le Raini und schreiben hierher d'Kstrasscbourg.

Einzelne Magdeburger siedeln über nach Alles, kehren aber

17ol wieder nach Martebourg. Im Jahre 1733 kommen Köfugi^s

Dalbrestat. Im Jahre 1746 reisen französische Fabrikanten von

hier zur Messe nach Bronzewig und weiter nach Stouckar.

Und mit den Personennamen steht es nicht besser. Prediger

Gautier sdireibt aus Berlin am 5. Mai 1699, Hofrath Chetein-

heuser habe Ordre erhalten von den Ministem Fouxe, Chemetau

und Brandt Andere Minister fähren in den Briefen hiesiger

Hugenotten dieNamen Despanen und Quenipauze. Fortwährend

haben die Colonistcn hier amtlich zu thun mit dem Stadt-

commandanten de Bnistel (B(jrstell), dem Kriegsrath Ksteneuzer

(Steinhäuser) und dem Hürgermeister Aigiielin (Egeling)**. Noch

im Jahre 1722 schreibt der Protokcjllfuhrer Lisbeth Chenin

statt Schöning, Mr. Chetin statt Stein. Unter den deutschen

Pathen figuriren hier damals die Pirembeau, Pierebaume, auch

Rernbeaume, die Caldemantelin, derChiwccheler, Fosse, Fredeies,

Plachaire( Fleischer), Heberard, Hopmenne (Hoffmann), Soumelik

(Schummelich). Von derEinwanderungsperiode gilt, was Büsching
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dem Abb6 Raytial schreibt: Les Frangais röft^i^ ont M plus

iniit^s (lu imitant*^.

Der erste Schritt zur Verdeutschung des Franz< >sischcn war

die Vermischung mit deutschen Brocken. In Preussen und

Ijcsonders auch inMa^'dehurK ^ab es vieles Unübcrsclzhare. Man

hatte ja oft amtlich zu ihun mit le Mielenfauxts, oder auch laLand-

niiliz, le Landspassade, la Einquartining, la Kämmerei, le Wasser-

geld, le Bodsman, les Cosettcs fran^ais, deux morgues de terre, oder

cinquante houfs, trois winspel de maltz. Man zahlte deuxrisdalers,

32 grosches, 20 draires. Man wogLasten von environ dtx centener.

Man drohte mit la Stadt Foctay. Im Zimmer begnügte man
sich mit quatre Schemels. Man ass sur le flore. Man wärmte

sich au kakeloffen. Alle tranken dans un glas. Daim setzte

man es sur le Fensterbrett In das Zimmer ragten herunter deux

balques de la galerie. Die Frauen hatten oft zu thun dans le

Waschhaus. Bei Markteinkäufen verfassen sie nicht le Sackband.

In der Küche durfte nicht fehlen un ackebred; in der Kannner

nicht un aspel pour devider du fil. Den Armen lieferte die Kirche

oderla vencrablellolzgesellsciiart un luiufcn. Die feineren Frauen

besuchten Madame la generale et la I rele. Die Männer hatten

vor tiericht zu bezahlen pour Schreibmaterialien.

Hand in Hand mit der ILntstellung und wachsenden Bei-

mischung des Deutschen ging dieVerhunzung des Französischen,

ich rede jetzt nicht von jener Misshandlung der französischen

Sprache durch die Deutschen, wie es schon 1689 der „deutsch-

französische Modegeist**^' so mit sich brachte. Nein, ich rede von

der vollständigen Versäumniss der Rechtschreibung durch die

Magdeburger Franzosen selbst Es ist kaum glaublich, wie früh

man in den Briefen hiesiger Exulanten liest: la merre, le fiek

et lejander. Oder in einem Gesuch Votre Majiste, Voltre Exsclänce.

Der Schluss tautet Je me gaide de R6ch6f ä vos {)ies avec un

huniblc et profund respcct. In einem andem: J'espcre de Vous

une cndeere ^Tace. In einem dritten : Sy setoit le lH)n plisire

de son l'.xcellence. Einer schreibt Javons U »iijour trou\ e la justisses

est lc(|uiie auprex De vous. je vcnons nous la reclamer. Hin

I' abrikinspektor schreibt: Je serez channcs de j)ouvoir satisfaire

ccux qui niont charges de leur instruire de letat de lindustrie.
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Je remederez les billiet ä im chaqiiii, sanson perter un seiil. Je

voudrais accepter loflcr fait. Mr. doipt partire lundy prochein.

Die unwillkürliche Vernachlässigung der französischen Lite-

ratur war der zweite Schritt zur Verdeutschung der ( 'oloiiistcn.

Um zu verstehen, wie geborene i'ranzosen, Magdeburger Hono-

ratioren, nicht bloss an Bekannte, Verwandte, Untergebene,

sondern sogar an die Minister und den Kurfiirsten solch ein

Kauderwälsch von Orthographie zu schreiben wagten, muss man
sich vergegenwärtigen, dass vieler Orten in Frankreich der Schul-

unterricht auf diejenigen, die studiren wollten, beschränkt blieb,

das htigenottische Volk aber wohl im Lesen, selten jedoch im

Schreiben unterrichtet wurde. Ein hier viel gerühmterMannAuban
Malhiautier, Kaufmann aus Montpellier im Languedoc, fran-

zösischer Bürger seit October 1687, Presbyter seit 12. Jimi 1688,

Kassirer der Kirchenkasse seit 7. Febniar 1689 schreibt immer

mounaies, Moutton, Hounaud, l^ourel; haulrclogeur für horloger.

Kr sah an den Häusern keine französischen Schilder mehr imd

schrieb sein i'atois. Der Secretaire des Consistoire fran^ais

schreibt im Protokoll des lVesb\ teriums: il a apcepte, auch il a

axepte; jour de la l'atencote \69(). Der Notar Chevillette

inventarisirt 1701 : un petit sac amettre (sie) deux firlel (sie) de

farinne (sie). Ein anderer begehrter Rechtsanwalt und Notar

isac Martin schreibt 1714 „duoue = devouö vt sesaffairers(sic) le

permetron (sie)*". Im Jahre 1719 schreibt Mathieu Ravanel« ein

reicher Kaufmann aus Uzes im Languedoc, seit August 1692

hier französischer Bürger, seit 17. April 1696 Ancien, seit

9. Juni 1707 Receveur des deniers des pauvres, darauf auch

Secretaire de la Vön^rable Compagnic: les raisons que nous

avons vt eues)d*entreprendre; Tantd*autreO)marque8 quelle

(sie) a ut (sie) la bontc de donner; Elleutmeme (= eutm^me)

la bonte (= bonte); Sepandant (I) coninie nous crenions

(= craignonsj de navor (sie) pas tout le succes (= sueces).**

In unsern Akten schreibt ein (
"< >I()nicl)eaniter 1720: Vous mavais

ecrit; vous de vais estre j)ersiia(le; j cn tiendres un Re^istre

exaet: cet pourquoi. Was Wunder, dass man sieh ^'ewohnt

zu schreiben maitre de cole, fait i'Ecture d'un Kescrit

u. dgl. m.
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Der dritte Schritt in der Verdeutschunif ist das Verlernen

der französischen Sprache. Anfangs sprach jeder sein l'Iatt

(patnisj. Und da die Mehrzahl der Magdeburger i'.xulanten

ans dem Langnedoc und dem Dauphine entstammte, so ist

es nicht zu verwunderti, dass die Mundart der Magdeburger

Franzosen an das Proven^alische streifte. Auch die aus

Mannheim nach Magdebnr^^ herübergekommenen französisch

redenden Wallonen spraclien hier ihr Platt weiter, das natürlich

nicht der langue d'oc angehörte, sondern der langue d'oil.

Es ist hoch interessant in den Protokollen betreff des Ueber-

tritts von Wallonen zu den Franzosen noch 1732 die wallonischen

Prediger, noch häufiger aber die wallonischen Anciens mit

dem gemeinen Mann Im Patols verhandeln zu hOren. Nach

dem Hubertsburger Frieden treffe Ich hier keine Spur mehr

vom eingebrachten Patois. Man hat in den Familien die

Sprache der Väter, die Sprache der Bibel weiter gesprochen.

Man hat sie aufgefrischt in der französischen Schule. Manche

Kinder fangen an sie dort erst zu lernen. Der Zusammenhang

mit Frankreich tritt zurück. Von der Fortentwickhmg der

Sprache hat man keine Ahnung. Sieht man von den immer

häufiger eingemischten deutschen Vokabeln ab imd von einem

kleinen miteingeführten Sprachschatz echt französischerWorte, die

mit dem Refuge zugleich vom französischen Boden verschwunden

sind, so ist der Style röfugi^ in Magdeburg bis in die dreissiger

Jahre unsres Jahrhunderts immer noch das Französisch vom
Hofe Ludwig XIV. Wenn am 30. Juli 1798 Elise Köhlen,

geb. Celos, ihr Gesuch an den Staatsmlnister v. Thulemeyer

mit dem Gebet sdiliesst: Exausce Moi, Pere, De Grase et de

Misericorde, je te pri4e Au Non Est Par les Merites De ton

fi Jesus Christ Notre Sauveur^': so erhellt daraus einerseits,

dass die geborene Celos seit lange kein französisches Buch,

ja nicht einmal die französische Bibel mehr gelesen hatte:

die Psalmen im französischen Gottesdienst sang sie wohl aus-

wendig; andererseits, dass sie noch recht gut französisch

sprach. Ja eine wahrhaft nuistcrhafte, klassisch schöne, wie

Gelang klingende Aussprache des Französischen hat Verf ge-

funden bei unserer Hospitalitin, der am 24. September 1884
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im 88. Lebensjahr gestorbenen Wittwe des Schuhmacher

^lindin^^ ^eh. Schardt, der Susanne Marie Papin Enkelin, welche

noch in ihrem Todesjahre es liebte, lange französische Gedichte

zu singen und zu deklamiren.

So lange die französische Nation in Magdeburg als ge-

schlossenes Ganse der Pfälzer Nation (1)» sowie der Deutschen

Nation gegwmiMr stand, war es natOriich, dass die erstere,

quoi qu*il y ait beaucoup d*incoinaioditd k faire translater d une

langne k Tautre toutes les piöces qu*on se signifie et qu U y
ait m%me de Tinoonv^nient k oela, dennoch aus französischem

Patriotismus, aus Eitelkeit, Eigensinn und fakdier Bequemlichkeit

das Erlemen der deutschen Sprache weit von sich wies. Haben

wir noch auch heute Beispiele, dass Franzosen, die hier 30,

40 Jahre leben, das hässliche, stachlichte Ding nicht in ihren

Mund nehmen wollen. Allein bald konnten die Colonisten

unter einander sich nicht mehr verstehen ohne Zuhülfenahme

des Deutschen, da, dank der freien Wahl der hier Neuan-

zichcnde, auch jeder aus einem anderen Lande kommende gute

Deutsche sich zur französischen Colonie halten durfte. Von
1722 —1750 treffen wir in der französischen Bürgerrolle von

Magdeburg neben 262 französischen Namen nur 7 deutsche,

1751—1763 neben 143 französischen schon 52 deutsche,

1764—1780 neben nur noch 57 französischen 106 deutsche,

1781—1790 neben 46 französischen 70 deutsche, 1791—1807

neben 42 französischen 73 deutsdie Namen französischer

• Coloniebürger. Dabei sind nicht mit eingerechnet die allerdings

unter den hiesigen Colonisten sehr seltenen Germanisirungen,

resp. Uebcrsetzungen französischer Namen, wie z. H. Audemar

in Odemar, Celos in Schloss, Guarrigues in Guericke, du Hose

in de Bosse, La Paume in Pomme, Jacques Malin in Jacob

Höse.*^ Ferner sassen unsere Richter in den Commissioncn

für Wassergeld, Wachten, Eincjuartierung imd Service neben

den deutschen Commissaren und hatten mit ihnen zu ver-

handeln. Mit der Verminderung der Colonie bei starker

Vergrösserung der Stadt musste die deutsche Masse auf die

kleine- französische Minderzahl drücken. Die französischen

Hausbesitzer nahmen deutsche Miether auf. Die R^fugi^
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heiratheten immer häufiger deutsche Mädchen und riefen bei

der 1 aiifc deutsche Pathen heran. Uiugebung und Umgang

werden immer mehr deutsch.

Epochemachend in Mapdchurj^, wie in allen preussischen

Colonieen wirkten die ^dänzenden Siege Friedrich des Grossen.

Am |)reussi?rhen Ruhme zündete sich der deutsche Patriotismus

der Franzosen an. Man begriff endlich, dass es einen Werth

habe nicht bloss königstreu, sondern auch deutsch zu sein.

Doch auch lange vorher schon tritt vereinaselt der deutsche

Gedanke und das deutsche Wort in alte hugenottische Familien.

Unter jenen calvinischen Predigenii die von Genf aus 2urEvange-

lisirung Frankreichs gesandt wurden, treffen wir schon 1557 einen

Varaglia Guisfredo de CanL^' Die Familie verbreitete sich zu

Bar le Duc in der Champagne. Zu Nettencourt in dortiger Provinz

wurde um 1610 Samuel Cuny geboren, später Kaufmann in Bar le

Duc In einer schwachen Stunde, wie es scheint, abgefallen,

wurde er durcli seine Frau Fsther Julien für den hugenottischen

(ilauhen wiedergewonnen. Doch starb er nncli zu Har le Duc

zur Zeit des Widerrufs des Fdikts von Nantes. Seine Wittwe

ging*^ mit ihren fünf Kindern nach Herlin und starb dortselbst

am 27. Mai 1692.*® Von ihrem ältesten Sohn Daniel stammt,

durch unsern Stadtrath imd Ancien Jean Jacques Cuny, der 1840

geadelte Regienmgspräsident und dessen Sohn, der Professor

der Rechte und Geh. Justizrath ; sowie durch Anna Charlotte,

des Stadtraths 12. Kind, welches den Fabrikanten Gossler

heirathete, dessen Enkel, der weiland Cultus-Minister. Jean Cuny

aber, Samuels anderer Sohn, ebenfalls noch in Nettencouh

gebürtig, als er am 2. Juli 1694 bei Antoine Peloux aus Roman
im Dauphin^ das Hutmacher-Handwerk gelernt und einen warm
empfehlenden Lehrbrief erhalten hat, a par allemand döclar^

dtre content de son niaitre laut Protokoll des Notar Jean

Sabatery.**

I )ic Familie Audemar wohnt im Dauphine sehe )n im XVI. Jahr-

hundert. Am 11. April ir)58 wird Symon Audemar aus Sieres

bei tirenolile. ein refu^ie, in Genf als Hi'ir«,aT aufgenommen.

Am 12. Januar lö22 tritt Kaymond Audemar mit 37 anderen

Personen in die hugenottische Gemeinde zu Nimes. Mit den
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drei T")rhtern des Advokaten Ducn^s aus Nisnie? wurden vier

Töchter des Kaufmanns Aiideinar im Srhioss von vSonunieres

gefangen «gehalten und ein Jahr lang (l08ö— 87) durch die

Soldaten gar übel geplagt, bis es im Februar 1687 dem Ungeheuer

La Rapine gelang, sie katholisch zu machen; bald aber auch

ihrer Mutter, alle vier mit sich nach Genf zu entfuhren^*.

Eine demoiseUe d'Audemar heirathete den noble Hrutel de

la Riviöre, einen englischen Röfugi^, und stirbt 1694 in

Piömont.** Jacques Audemar (Odemar)^^ aus Argeliers im

Dauphinö, ein Knopfmachermeister» wird im April 1690 hier

als französischer Bürger vereidigt. Sein Sohn Godefroy, auch

Knopfmachemieister, heirathet eine Deutsche. Und als es in

der Mitte der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts sich

darum handelt, auf sein Haus auf der Tischlerbrücke vom
deutsch-retormirten Picsb) lerium 7lX) Thlr, (lold zu borgen, trägt

er mitten in die französischen Namen den seinen mit «grossen

Buchstaben deutsch in das franz()sisc1ie Hypothckenbucli ein,

neben dem Namen seiner Lhetrau Maria Forbuss, verehlich

(sie) Odemarin^^

In andern Coionieen suchte man das Deutschsprechen und

Französisch-Verlemen bald durch Wohlthaten, bald durch

Drohungen zu verliiiidern. In Frankfurt a. d. Oder war die

Religion und Französisch eins. Es entspann sich ein furcht-

barer Kampf. Und das Presbyterium schloss jeden vom
Almosen aus, der kein Französisch verstand'*. In Schwabach

versprach man zur Ausstattung denjenigen armen Jungfrauen

und Wittwen, die wieder einen Franzosen heirafben, einen

Strumpfwirkerstuhl vom Presbyterium als Geschenk*'. In

Magdeburg Hess man der gesunden und natürlichen Sprach-

verschmelzuni^ freien Lauf.

Ganz von selber arbeiteten dahin ja die deutschen Frauen.

Von 17'J 1 — 1730 sind auf 150 rein franz<")sische Traupaare

5 halb deutsche, 1731-1740 auf 137 schon 27 halb deutsche,

1741— 1750 auf 95 13 halb deutsche, 1751 -17(y> auf 93 28,

1761— 1770 schon auf 58 28 Doch kommt am V. Januar 1 752

schon eine Trauung vor, bei der Bräutigam vmd Braut beide

nicht französischen Ursprungs sind. Am 5. Juni 1754 der
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zweite Fall der Art Am 4. Februar 1766 der Dritte. Im

Jahre 1 766 ist von allen dreien in unserer Kirche geschlossenen

lüicn keine mehr rein französisch. Im neuen Jahrhundert hat

sich das Verhältniss umgekehrt. Französisch sind 1800 von

drei Trauen keine, 1801 von 12 Trauen zwei, 1802— 181)8

keine, 18U9 eine, 1810 keine. Seit Ostern 1876, dass Vf. hier

im Pfarramt steht, hat ein einzig Mal ein „Franzose** eine

«Französin** geheirathet.

Dass die deutschen Frauen auch aus der Verwandtschaft

und Freundschaft deutsche Pathen in die Colonie - Familien

herübeizogen, ist selbstverständlich, und was bei der Ver-

deutschung etwa die Frauen versäumt hatten, das holten die

Gevattern nach.

Vergegenwärtigen wir uns diese lliatsachen, so wird es

uns nicht mehr Wunder nehmen, dass bei der Aufnahme in

die Magdeburger französische Bürgerschaft seit 1756 manche

Eide deutsch geschworen werden was vor 1756 nicht vor-

kam. In jenem Jahre sind es 2, Mack und Bauermeister,

1757 einer: Kersten, 1756 Mateme. Allein 1760 schwören

auch zwei Hugenotten deutsch: Eyraud und Simeon. 17öl

6 Deutsche, 1762 5 Deutsche. Hinter dem Wort en langue

allemaude trägt der Richter den Zusatz ein: en cons^quence

de la permission du gouvernement. V. actes des prisonniers

de guerre fol. 51 resp. 54, 59, 61. £s erhellt, dass, jene

beiden Hugenotten ausgenommen, die deutsch Schwörenden

österreichische Kriegsgefangene waren, von denen man Kenntniss

des Französischen nicht erwartete. Ja als am 16. März 1761

Kaufmann Heinrich SchOUer aus Bemburg den Eid en langue

rran9oise leistete, wird das schon als eme Merkwürdigkeit bei

einem Deutschen ausdrücklich protokolUrt*'. Und nicht bloss

werden seit dieser Zeit die deutschen Eide französischer

Bürger hier immer häufi^jer, sondern seit dem 4. Juh 1775

erscheint die französische Bürgerrolle von Magdeburg nur noch

in deutscher Sprache.

Auch l)ci der franzr)sischen Feuerkasso allhicr hatte man

bisher sämmtliche Protokolle in französischer Sj)rache ah<,'efasst.

Seit 1756 schon erschienen sie zweisprachig. Seit 1775 ganz
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deutsch. Nur der Titel lautet noch Caisse a feu. Natürlich

gab es auch 17")^) und weit später immer noch genug Colonisten

allhior. denen es becjuemer fiel, französisch zu denken, zu

reden und zu schreiben , wie z. B. der 27jährige Kaufmann

Pierre Bonte und der 40jährige Neustädter Brauer Albert

Dubois noch 1756 es vorziehen, in das Brockenbuch sich fran-

zösisch einzuschreiben**.

Selbst der Hausvater unseres Waisenhauses, Sr. Pierre

Blanc» hat es eingesehen, dass die Kenntniss deutscher Sprache

unsem Waisen recht nfltzlich fallen könnte. Am 15. Februar 1761

fragt er desshalb an, ob es sich der Direction nicht empfehle,

dass unsere Waisenkinder auch Deutsch lernen. Man giebt

nacht schaift eine deutsche Waisenbibel an, schärft aber zugleich

dem Hausvater ein, das Französische ja nicht zu vernachlässigen.

Die Waisendirectiun kannte die Bedeutung des Deutschen. Als

sie am 6. Februar 1777 unser Haus zum grünen Baum ver-

miethen wollte, beauftragte sie den Prediger Dihni den Vertrag

mit Legrom in deutscher Sprache abzufassen.

Anderswo helfen die Staatsbeh()rdcn kräftig nach. Das

holländische Gouvernement verbot schon 1739 in den vier

französischen Colonieen des Caplandes den Gebrauch der

französischen Sprache, so dass 1780 nur noch Ein Greis ihrer

mächtig geblieben war.*' Im Jahre 1781 verbannte der Senat

von Lübeck das Französische aus der Hugenottenkirche.*'

Im Jahre 1805 befahl der Dekan von Stuttgart den zahlreichen

Waldensercolonieen von Württemberg die Gottesdienste in

deutscher Sprache zu feiern.'^ Auch befahl der König ftlr

die Civihregister den aussdiliesslichen Gebrauch des Deutschen.

Im Hessen • Darmstädtischen wurde 1811 den französischen

Colonieen von Nauheim, Daubhausen und Waldensberg das

Singen der französischen Psalmen untersagt, 1815 auch in

Walldorf, 1821 der Gebrauch des Französischen überhaupt ver-

boten. Im Jahre 1844 gebot die Regierung der Colonie von

Dornholzhausen die Annahme der deutschen Sprache.*'^

(ianz ähnliche Einmischungen finden wir in Preussen unter

Friedrich Wilhelm I., der da erklärte, wo ich einen Franzosen

sehe, da spucke ich hin. Die praktische Weisheit des «grössten
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inneren* Königs zeigte isich in dem Edikt vom 5. Juli 1738,

dahin, dass kein Prediger bei irgend einer französischen Colonie

Preussens anzustellen sei, der nicht zuvor im Dom zu Herlin

eine Probepredigt in deutscher Sprache gehalten habe. Wohin
dieser Grundsatz al;er zielte, erhellt aus der Praxis. Als 1724

und 172f) die l^asewalker französische Colonie dem Könige

die Bitte um einen französischen Prediger und einen französischen

Kantor in deutscher Sprache vortrug, dekretirte der König:

„Sind teutsche I*>antzosen, sie sollen einen teutschen Keformirten

Priester und fleissigen Schulmeister haben und aollen nicht

Französisch können*.** Auf dem Dorfe Jutschen bei Inster-

buTg predigte den 700 Coionisten ein französischer Prediger.

Als aber die wenigen miteinwohnenden Deutschen um einen

deutschen Prediger baten, da Oarene aus Genf sich ausser

Stande erklärt hatte, deutsch zu predigen, dekretirte der König

1728: „Soll weg, soll ein Teutsch-Reformirter hin**.*' Als 1737

die französische Colonie Bagcmühl bei Battin um einen

französischen Lehrer bat: dekretirte der Könii<: „Soll einen

Teutschen ansetzen, der nicht ein Wort Franz()sisch versteht!**

Schon im Jahre 1725 hatte der König seine Colonisations-

Idee dahin zusammengefasst „Frantzosen in den Städten; auf

dem Lande daugen sie nichts 1**^» Und derselbe König stiftete

neu die Colonieen von Potsdam und Stettin, und wie er sich

selber oft der französischen Sprache bediente, so bestätigte er

26. Juli 1716 und 1724 für Verkehr und Geschäft den Gebrauch

der französischen Sprache^* den städtischen französischen

Colonieen, da ja „unter den Franzosen so habile Leute» wie

unter den Teutschen seien**.

Die Anwandlungen gewaltsamer Verdeutschung der «Fran-

zosen** blieben sonst der HohenzoUerschen Weisheit fremd.

Am fernsten lagen sie dem Könige, der von der deutschen Lite-

ratur an Jordan schrieb: C est {)oiir moi de Thebreu.

Am 25. März 1769 hat König Friedrich mit Schmerz vvahr-

gentHumcn, dass mehrere Mitglieder der rranz(')sischen Kirchen

um Entlassungsscheine aus der (jenieinde bäten, mit der Be-

gründung, dass sie die französische Sprache nicht mehr zur

Genüge verständen: ce qui tend au detriment de nos Colonies.
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Der König befiehlt dcshalh le plus serieuscment, dass Euro

Schulmeister treu ihre Pflicht erfüllen, indem sie alles thun, um
ihren Schülern die französische Sprache leicht nnd vertraulich

zu machen (familiere). Auch soll jedes Consistoire francais den

Mitgliedern seiner Gemeinde erklären, dass diejenigen, welche

die Unterweisung ihrer Kinder in der franzOeischen Sprache

vernachlässigen, aller Vortheile aus den hugenottischen Anstalten

des Landes verhistig gehen sollen^'. Und im Kleinen, wie im

Grossen folgten die späteren Hohenzdlem Friedrichs Spur. Noch
am 1. Mai 1798 empfiehlt König Friedrich Wilhelm IL die fran-

zösischen Muster von Schönschrift, welche Mr. Marthe vom
College francais geschrieben und Mr. Ramberg gravirt hat. Und
der Erfolg sprach für die Hohenzollem.

Alle Gerichtserkenntnisse sowie die Protokolle und Ver-

fügungen des französischen Magistrats bis 1765 werden hierorts

in franz()sischer Sprache abgefasst. Seit 1766 nicht selten

deutsch. Kein dahin lautender Befehl war ergangen. Die ge-

niale Kraft und europäische Bedeutung des deutschen Mannes,

Friedrich II, hatte es den Colonisten angethan, hier wie überall.

Am 3. November 1768 wird ein königliches Edikt in deutscher

Sprache vom Lektorenpult in der Kirche veriesen betrefifend

diqenigen Kinder von Colonisten, die im Lauf der letzten 10

Jahre nach Frankreich geschiclct worden sind. Die Antwort

vom 10. lautete, das sei hier nicht vorgekommen. Der Philo-

sophe de Sanssouci starb 1786. Und wie am 18. November

1787 den französischen Behörden im preussischen Reich der

Gebrauch der fi anz()sischen Sprache ausdrücklich bestätigt, so

wird 1. Novcniberi79i sogar ausdrücklich befohlen" man erwarte

den Gebrauch der Sj)rachcder hugenottischen Altvodern von dem

Eifer der Gerichte für das ölTentliche Wohl, für das Heil der Co-

lonieen und für den königlichen Dienst. Darum verfügt denn

auch das Magdeburger Gericht fortan wieder französisch : denn,

so fürchtete man, wenn erst Ein „Privilegium" fiel, könnten

andere nachfallen. Aber seltsam genug, schon 1792 wird die Corre-

spondens mit der Domainenkammer in deutscher Sprache geführt.

Ja, wahrend die Justice im Bericht vom 14. Februar 1792 vor

dem König asu konstatiren (ur nöthig fand, dass von allen französi-

3U
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sehen Kichtcrii von Ma^'debiirg bislier nur Rath Kessler sich in

seinen Bcriclilen der deutschen Sprache bedient hätte, wird 1794 die

allgemeine (ieri( ]Ussj)rarhc der hiesigen Justice wieder deutsch.

Durch Erfolg weiter gedrängt, fordert die Domainen-

kammer auch vom hiesigen Consistoire fran9ais, im Verkehr

mit ihr und der Regierung deutsch zu schreiben : eine Zu-

muthung, über welche jnan sich auf GruRd der Ordre vom

26. Juli 1716 in Berlin beschwert Diese Ordre, um deren

Abschrift unser Presbyterium bittet» ist im Archiv des De-

partement firancais nicht au&ufinden. Auch gehen die Berliner

Vota auseinander. Marconnay behauptet: II est au fond in-

difförent. Le Coq: es sei kein Grund, von der bisherigen

Sitte abzuweichen. Das Departement beschliesst, auf Grund des

Edikts vom 18. November 1787, an der französischeii Sprache

festzuhalten (24. März d. J.). Da nun aber der Expedient und

die Kanzlisten der hiesigen Kanuner der französischen Sprache

nicht hinlänglich mächtig wären so tritt das General-Direktorium

im Schreiben an Se. Exl. den Justiz-Minister v. lluilemeier

den Wünschen der Kanuiier Ijei (2. Juli d. J.), welche sich

über die „Aiuiiassung" des hiesigen Presbyteriums „allerunter-

thänigst'' beklagt hatte. Das Departement frantais erwidert,

man habe keine Macht, das französische Presbyterium zu zwingen,

von seinen alten Rechten und Gewohnheiten abzugehen: allein

da es sich jährlich nur um Eine Liste handle, so wolle man

ihm empfehlen, sich derKammer gefällig zu erweisen (23. Juli d. J.).

Das General-Oberdirektorium antwortet (15. August), es wisse

von jenem Privilegium nichts. Ueberdies seien die Nachkommen

der R^fngi^s der deutschen Sprache ebensogut und noch mehr

mächtig, als der französischen. Ausserdem würden alle Polizei-

sachen in der Landessprache verhandelt. Unter sich möchten

sie franz< )sisch sj)rechen, so viel sie wollten." In s Sprachliche

übersetzt war das wieder der Grundsatz Ludwig XIV. — Diese

inuner weiter ausgesponnene Discussion d6sagr6able machte

dem Departement fran^ais viele Schmerzen. Ist es doch immer

höchst unerquicklich, wenn zwei Minister nebst Zubehör öffentlich

sich herumzanken. Auch erhitzt sich immer mehr unser Presby-

terium. In dem ersten deutschen Brief, den es an die Doniainen-
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kamnicr richtet — Prediger Proveinal unterzeichnete ihn am 18.

Sept. 1794— erklärtes, es sei übertrieben vortheilhaft anzunehmen,

dass sämmüiche Presbyter vollkommen der deutschen Sprache

kundig seien. „Dass wir aber der deutscheu Sprache kundiger

als der französischen seien, ist eine irrige, höchst voreilige Be-

hauptung, die, wäre sie nicht so unbefugt, das Presbyterium

beleidige^*. Abschrift ergeht an das Conseil frangais. Doch
auch da ist guter Rath theuer. Marconnay vermittelt: Die

Listen könnten deutsch, die Begleitschreiben französisch sein.

Humbert: Da, im Fall sie gezwungen werden sollten, s&nmt-

liche Presbyter, tres-jaloux des Privileges accordes a leurs an-

cetres, ihr Amt niederzulegen drohen. ni()^e man doch, auf

(jrund derEdits solennels, den Colonisten ihre Spraclie l)c]asseii".

Gewiss kein triftiger Grund: wer n<Kh durch Drohungen sich

Ijeeinflussen lässt, ist verloren. Pajon hingegen nir>chte einfach

den Magdeburgern empfehlen, in der Correspondenz mit deutschen

Behörden sich auch der deutschen Sprache zu bedienen. Thule-

meier jedoch weist darauf hin, dass die Berliner Colonie mit

allen nur Französich korrespondirt. Marconnay's Vorschlag wird

zum Beschluss erhoben 1. October 1795. Inzwischen hat das

Oberdirektorium wohl erfahren, dass jenes massgebende Rescript

vom 26. Juli 1716, auf welches das Presbyteriiun sein Vorrecht

gründet, im Archiv des Departement franyais nicht aufzufinden

sei. Es erbittet sich daher gleichfalls unter dem i. October <L J.

eine Abschrift, da man im Archiv des Gcneral-Ober-Direktoriums

von einem solchen Rescript nichts wisse. Das Departement

fran^ais, welches, solange das Presl)ytenunj bloss in Betracht

kam, dessen urkundliches Privilegium nicht herauszufinden

vermag, hat jetzt, wo das ( leneral-Ober-Finanz-, Krieges- und

Domainen-Direclorium darum ersucht, es bald genug entdeckt

und sendet, gewissermassen zur Versöhnung, demselben die ge-

wünschte Abschrift (23. d. M ).

Die Verdeutschung, resp. Akklimatisirung zeigt sich auch

in den Kassenverhältnlssen. Im Anfang legte die Kirchenkassc

ihre übrigen Gelder nur auf Franzosenhäuser an. Bald lieh

man auch an einzelne Deutsche. Im Jahre 1787 sind unter

den 27 Hypothekenschuldnem der Kirche, mit Ausnahme von

:4u*
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Gideon lionte (ICXY) Thir. Gold) Joanne Melon, Daniel L)a-

nioisy, Pierre Simeon, Fran<:ois Arnal, vcuve Cabrol, lauter

(al^o 21) Deutsche. Im Jahre 1822 sind unter 48 Hypotheken-

schuldnern der Kirche drei mit französischen Namen J. Honte,

Ph. Maquet und Cuny fils ; 1826 unter 57 einer, J. Bonte; 18^
unter 68 einer, Ch. Maquet Schon sehr frühe waren die un-

mittelbaren Kabinetsbefehle und die VeH&gungen der hiesigen

Domainenkammer uns deutsch zugegangen; aUe fibrigen Ver-

ordnungen an die bürgerliche, polizeiliche und kirchliche fhin-

zösische Colonie von Magdeburg französisch. Aber siehe! Von

J^rome Napol^n s Zeit her sind sie deutsch. Obenan steht

gedruckt : Der Graf von der Schulenburg-Emden, Praefect des

KU) -Departements. Links oben steht gednickt; Königreich

Westphalen, Departement der Kibe-Division. Dann folgt die

Akten - Nummer. Seltsam genug: wie einst der franzr)sisch

redende grosse deutsche König, Friedrich der Zweite, ohne

Befehl noch Stichwort um 1756 sämmtliche französischen Colo-

nieen mit deutschem Wort füllte und deutschem ( ieist**^, während

sie unter seitiem unbedeutenden Nachfolger alle in das Fran-

zösische zurückfielen, ja zurückbeordert wurden : war es wieder

die Aufgabe des französisch-redenden und franzOsisch-denkenden

J^rome, die Hugenotten deütsch zu machen. Er machte sie

deutsch durch den Ekel, den auf die Dauer die grausame

Willkflr des NapoMonischen Regiments auf die hiesigen

Colonisten ausübte.

Anfangs freilich liess es sich an, als sollte fQr die Neu-

Franzftsirung der hiesigen Colonie gerade „die Franzosenzeit'',

oder, wie man im Magdel)urL:isrhen zu sagen pflegt: Das west-

phälische Regiment einen l'mschwung herbeiführen. Durfte doch

noch 1 8( )4 Hernard Provencal unsere Prediger in seinem Lehrbuch

für junge Kaufleutc die franzc isischc Sprache als lalangue univer-

selle und den zum jungen Mann herangereiften Franzosen qui

a conserve les agremens de sa jeunesse als Thomme aimable

et estimable de tous les pays bezeichnen (p. 115). Und dass

die Colonisten Französisch besser verstanden und sprachen als

die andern, liess sie in den Augen der Stadt als geeignet er-

scheinen, um zwischen dem neuen Herrscher und seinem „Volke**
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die Mittler- und Milderer- Rolle zu iihernehinen. Als heim

französischen iMagazin der Vorrath an Weinessig aus<;egangen
^

war und Dieu donne , Coniniissaire des guerres, neue Liefe-

rungen verlangte, beauflra^^t der Magistrat der Stadt mit der

Lieferung den Kaufmann Joh. Coqui. Am 25. Juli 1807 liquidirt

Coqui über 1280 Liter Weinessig k 3 V.i <^gr. für die kasemirten

französischen Soldaten. Als es sich am 3. Mai 1807 um ein neues

Zwangs-Daiiehn von 18,000 Thir., mit Aussicht von andern

150,000 Thh*. handelte, ist es Assessor Bonte, welcher der Stadt

7470 Thlr 3 Gr. und wieder 10,988 Thlr. 3 Gr. vorschoss gegen

Verpfädung von Activis der Kämmeret. Die Magdeburger

Kriegs- und Domainen-Kammer bestimmt, dass diese 18,350 Thlr.

Kontributionsgeld an Bonte am 13. Mai 1807 erstattet werden

durch eine auf sämmtliche ICinwohncr repartirte Anleiiie. l^is

dahin werden an Honte 5 % bezahlt. Irinnen 2 Monat soll die

Schuld getilgt sein. Doch thut Heschleinii^un<.j noth, um so mehr, da

^das Flurbuch des Amtes der Möllenvoigtei sich vf)n alten Zeiten

her in der grössten Unordnung befinde." Als König Jerome Na-

poleon seinen Einzug in Magdeburg hielt, hatten die Colonisten den

traurigen Vorzug, bei dem grossartigen Empfangsfest**'' den König

vonWestphalen am 22. Mai 1808 in Magdeburg zu bewillkommnen.

Der Gerichtsdirector Michel, sowie die Honoratioren la Paume,

Costenoble, Coqui, Bonte, L.D.Maquet, CarlMaquet, Cuny wirkten

an erster Stelle* ^ mit. Michel war der Beauftragte der gesamniten

Stadt Magdeburg. Durch seinen Mund schmeichelt die so spielend

überwundene Stadt dem korsischen Sieger. Cette pr^ence si

longtemps d^ir^ nous est un gage des sentimens partemels de

Votre Majeste pour nous, sagt der Mann des (iesetzes, un

adoucissement aux maux (jue la j^uerre nous a causes, un bäume

sur les plaies (ju'elle nous a faites et qui sai*,Mier()nt encore

longtems. Flr bittet den neuen Ki'ini«^'. seine Unterthancn glucklich

zu machen, (jui lui ont dejä voue la fidelite, le meme attachement

et le meme zele, cju'ils ont eus pour leurs anciens souverains.

Und was antwortet dcrpersönlich erschienene korsische „Wunder-

balsam**? Er wolle alles thunj um des Krieges Leiden und l n ^lück

wieder gut zu machen (röparer). Da dies aber in einem Tage nicht

möglich sei, mfissten sie sich gedulden (se patienter) : Bei dieser
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Jaiiinier-Kln c im Namen der Stadt Magdel)urg vor einem Napoleon

zu kriechen, ist es uns ein kleiner Trost, dass wcnif^stens unser

Presbyterium''-' als sol« lies sich \vürdi<,'er, männlicher, deutscher

benahm, als das Gericht. Auch rettete es durch die Napoleonische

Zeit hindurch die freie \'er\valtung der Kirchenkassc und die

Sprache der Väter beim Gottesdienst.

Wie tief der (lebraiich der französischen Sprache noch 1819

in das Wesen der Colonie einschnitt, davon redet die Mittheilung

des Berliner Consistoire an das hiesige vom 19. Januar 1819.

Dem Drängen der Familienväter nachgebend und weil es ja vor

allem auf Erbauung der Gemeinde ankomme, habe man einen

Sonntag um den andern in Berlin einen deutschen Gottesdienst

eingeführt. L'ignorance de la langue frangaise ne pouvant plus

ötre maintenant une raison de refuser h des Prangers Tadmission

h notre ^^lise (!), darum sollen hinfort zur französischen Kirche

dnrtselbst zugelassen werden 1) die Nachkonunen von Refu^ics;

2) Katholiken (I) die kein Deutsch verstehen; 'i) Kinder Non

Katholiken inul französischen*) Müttern. Also noch 181M, wo

man Deutsche Gottesdienste alle 14 Tage hallen muss, bildet

für die kin hli( ]ie Zugehörigkeit innerhalb der Berliner Colonie

das enl^t heidendc Merkmal die französische S()rache, nicht das

Glaubensbekeinitniss. Durch diese neue französische Ehrenpforte

konnten alle französischen Jesuiten Einzug halten. Was würden

dazu wohl unsere Märtyrer-Väter gesagt haben ? Uebrigens folgte

in der Zulassung der deutschen Sprache zum Gottesdienst unsere

Gemeinde, deren Kirchenbücher (Tauf-, Trau-, Sterbe-Register)

seit 1815 deutsch geführt werden", der Berliner nur langsam

nach. Am 30. Juni 1819 schlägt Pastor Dihm den Presbytern

das Aiterniren vor. Am 16. October bringt es das Presbyteriuni

vor die Familienvater. Doch ist hier die Sache noch nicht reif.

Erst am 28. October 1821 entschied sich die X'ersammlung der

Chefs de famille für Einfühnmg eines allernirenden deutschen

( iottesdiensles. Das K<)nigl. Consistorium willfahrt am 2. Januar

1822 dem Wunsch der (Gemeinde, dass der Gottesdienst an den

Sonn- und Festtagen abwechselnd in franzosischer imd deutscher

Sprache gehalten werde. Darauf hin beschliesst das Presbyterium

*) Vielleicht auch katholischen?
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am 20 Januar d.
J.

?)0 dcnlschc Mai;dehur£?er ( iesanL;lni( licr

thcils als Kirr]ieiici<;cnthuin. thcils zum \ erkauf an lioincindc-

* ylicdcr anzuschafton. Man liess den Hcschluss von der Kanzel und

in den oftenllichcn Blättern bekannt machen. Der erste deutsche

Gottesdienst in unserer Kirche fand am 3. März 1822 statt.

Vom 21. August 1822 an werden unsere Presbyterial*

Protokolle in deutscher Sprache geführt.

Am 26. Januar 1832 schlug unser Ancien August Gaertner

vor, dass der französische Gottesdienst ganz beseitigt würde.

Denn „es lebt keiner unter uns, der nicht die deutsche Sprache

seine Muttersprache nennte, der nicht derselben mächtiger wäre.

Wenn wir uns an Gottes Wort erbauen wollen, müssen wir die

Predigten in deutscher Sprache hftren**.** Der Gedanke fand

(Jamals keinen Anklang'. Am 2. Juli 1835 jedoch ents( liicd sirli

das Preshyterium, das Franz< isische auf einen Sonntag im Monat

zu beschränken. Am 19. Juli 1835 machte die Versammlung'

der Familienväter diesen Heschluss zu dem iliren und am
14. August d. J. erhielt die Neuerung die Bestätigung seitens

des Kftnigl. Consistorii. Das Interesse der Gemeinde am franzö-

sischen Gottesdienst nahm jetzt so rcissend schnell ab, dass

weder Prediger noch Presbyter für nöthig befanden, zu proto-

koUiren, wann hierorts die 12 französischen Gottesdienste auf

4 resp. 2 zusammengeschrumpft sind. Weder lässt sich das

ahnen aus dem Presbyterial-ProtokoU, noch auch war die Rede

davon bei den Verhandlungen mit dem zeitigen Geistlichen.

Ja m semer Königlichen Vokation vom 10. Februar 1876 C.

No. 1385 ist von französischen Predigten oder französischen

Conimunionen mit keinem Sterbenswörtlein die Rede. Erst hier

angelangt erfuhr am 5. April 1H7() der \ erfasser nachträglich,

dass zuletzt vor der \'akanz jährlich 2 Predigten und Ein

Abendmahl französisch gehalten worden sind. Natürlich fügte

er sich der vorgefundenen Ordnung. Da mm jedoch zum franzö-

sischen Abendmahl von der Gemeinde niemand, zu den franzö-

sischen Predigten 2—3 Gemeindeglieder erschienen, so fragte

er beim Presbyterio an, wie diesem Uehelstande abzuhelfen sei?

Niemand wusste Rath. Nur fremde Neugierige benutzten den

französischen Gottesdienst als Stelldichein. Bonnen, französische
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Lehrer und Lehrerinnen, jun^e Mädchen, die sich den Schein

^eben wollten, als ob sie franzr)sisch verständen, einzelne

(lyinnaiiaston, KauHeute und Offiziere kamen wie zu einer

Conversationsstunde. Zu Beichte und Abetuhnahl blieben — Ci).

Und wenn sie zum Tisch des Herrn heran^'crufen wurden, trat

niemand hervor. Die Sitte war zur Unsitte, zum öffentlichen

Aergerniss umgeschlagen. Am 2. Mai 1877 beschliesst daher

das Presbyterium, da seit Jahren schon innerhalb der Gemeinde

sich kein Bediirfniss zeigt für eine Comniunion . in französischer

Sprache, das französische Abendmahl so lange ausfallen soll, als

ein Bcdürfhiss sich nicht herausstellt Am 8. Mai 1877 wurde der

letzte Versuch mit französischem Gottesdienst gemacht. Er wird

schwerlich je wiederholt werden. Niemand unter uns betet

mehr französisch. AU unser Denken und Fühlen ist deutsch.

Wir schliessen diesen Bericht mit Worten, wie sie Julius

Rodenberg in seinem treflnichen Roman „die (irandidier's"**

als 1870 in der Gensdarnien-Kirche zu Herlin beim Anbruch

des tVanZfisischen Kriej^^es bei Gelei^'enheit einer (iemeinde-

Versanuiilun}4 der (-olonie L^esjjnx hen wieder<,Mebt: „Wozu erst

versichern, dass \niscr Herz bei Deutschland ist ? jeder weiss,

was er von der (Besinnung der preussischen Hugenotten zu halten

habe. Der König hat sie stets in allen Schlachten vorangestellt.

Und auch jetzt glänzt unter den preussischen Heerführern, wie

an Friedrich's Denkmal, manch altberühmter Hugenottenname.

Zweifeln wäre hier Beleidigung. Wir haben alle nur Ein

Vaterland: Preussenl Und der grosse Kurfürst ist unsere.

Parole!«

») S. hier II. 314. 2) n 304 fg. 3) n 315. 4) 335 fg ft) ^ehn-

licli sorpt Jarqiips Ilru sm-lin, K;infrii.nui in Halle, aus Clialons in «ler Champagne

im 'r»-stanient l'fir <lie Wieilt*rlinsti'llniif; i\vi rcforniirten Kirche in Chälons.

II. 31. «) II. Xil fg. 7) II. .142 fi: ^) II. ;i2n. ») 11. 326 fg. 337 fg.

»0) II. 332 fg. 336. ») II. 321. i-) Pierre Vieu. Le bonheiir des Keliigies.

1693. p. 41 SV. ») I, 532 fg. I. 685 fg. Actes consLsloriaux de

iVglise fran^ise de Berlin, No. 1. p. 104b sv. i") Als derselbe Drucker die

Stances religieuses des katholischen Abbe T^tu herausgab, ging ihm dasselbe

Conststoire scharf 'ni Leibe (3. Februar 1692). ^ Er stirbt In Spandau

30. MSrz 1721 und war Schwager des Prediger Jacq. Cabrit in Cottbus, der
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nach dem l'ode seiner Schwester Susanne verehlichten Vieu (28. Mirs 1725)

beide beerbte. S. B^ringuier: Colonie, 1891 S. 40. Actes Consistoruiux.

No. 1. p. 19la SV. ^ Le bonheur desRefugt^ dans le Brandebourg, Cologne

sur la Spr^e. 1693 p. 73 sv. *0 Hiesiges Regierungs-Archiv. A. St. Uagde-

hui «;No. 108 F. de 1722. 21) Bekanntlich die beiden Inschriften der JubilJlums-

Deiiknifinze von 1685/1785. **) Auch Henri IV. den Renegaten Itthrt der

HuL'enott liaraivloii an als einen der crrisj^ten und be««ten Krtnige , denen

I riediich gleiche und die er ül>erlrint (p. 17 sv.). '^*) Resohi h s'iinninler

Keiieieu>enjent poin" la defense de ses Klats (p. 12). **) Sie sparte ja viel

Cield und brauchte keine Tempel mehr zu bauen! — **) Citoyens, je ne

Vous demande pas quelles scmt vos opinions. quel est Votre culte (p. 24): —
Phallus-KuU! *) L'humaniti s'est assise avec Toi sur le tr6ne (p. 24).

") L'tntol^rance seule ^prouvera mon oouroux. *) U a instruh les maltres

qui Voüs gouvcment (p. 25). ^ Von Prediger Chodowiecki in Halle s^gte

seine Frau: „Das ist einer, der nichts glaubt" (Zahn. 146). Damm irerade

• gehörte er in's Amt. nach Jordan's Receptü - - *•) S. hier di-n Abschnitt

..Privilegien". — Vgl. Muret 73. Preshyter-.Aklen K. 14. III-, [WA.

III*'. 318. ^) lir-, 320 fg. z. H. (luttingi-^che gelelirte Anzeigen 1K8H

No. 4. S. 12.^. — Die französische Colonie 1888, S. 43 und 1890 S. 13. 14.

— Mittheilungen des Vereins f. d. Geschichte Berlins 1888. No. 3, S. 27. —
1890 S. 66. 67. — Post 1888 No. 129. — National-Zeitung 1887 No. 319

und 1888 No. 541. — Harz-Verein. 1888 S. 27. — Korrespondemblatt des

Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine 1888 No. 5

S. nH. Theolog. Lileiatiir-Bericht von Kger. GOtersloh. Mai 1888 S. lu».

8«) Vgl. 1. 73 !3f.. 3") Chronique 1887. p. 14. Art. 7. p. 9*>. 13.'». ^) E.

Couthaud. Muiio^rapliie. 114. de .Srlianz : ('oldiii.'-.ition in Franken 2'>3.

267. •») 1. 446 fg. •«>) l'ieshyt.- Akten K. 3. 1. 4.->5. "»') Hulletin du

Protestant isme francjais, P.uis, 1889 p. 650. **) So lautet der Titel einer

damals ..zum Geyersberg" gedruckten Schrift — ..Wer es liest, der verstehts."

*^) J. Sage, anden et secr^taire von Halberstadt schreibt an unser Presbyterium

den 29. Juli 1725: Nous aurions soit< (s: souhaiti) j>ouvoir vous envoyer le

tout: cela n'a pas tenu h nous etc. (Begleitbrief zum Taubchein des Luc.

V.issar.) Geh. St.iats-Archiv Magdebg. Einw.-Sach. Vol. XL. a. 1778 1806.

Im Presbyterial -Protokoll vom 23. Juni 1796 findet sich merkwOrdiper-

weise so noch einmal der unig«-kehrte Fall: A la ic(juisitioi) de Mr. le

Pasteur Le Brun de llallteistadt on a ajoutt' en ni.utie dans le livi e des Kxtraits

baptistaires p. 192 que le susdit M. Le Brun a portc ci-devant le nom de

Fran<;ois Braun. «) Bulletin du Prot, firan?. 1889 T. VUI. p. 76. <•) France

prot. ed. 2 T. IV. p. 977 sv. B^ringuier. Stammbftume S. 14. S.

hier U, 322. **) Bulletin du Prot. fran;. 1863 T. XII. p. 75. **) Agnew,

Protestant Exiles ftom Franqe. 1874. IH. 258. s. hier U, 461. ») Amts-

Gerichts-Archiv; Französ. Magistrat No. 48. **j Tollin , Gesch d franzOs.

Colonie zu Frankfurt a .1. O. 43 fg. *><i fir. — Cnd liiei 1, 46n fi:d.

") Schanz. 294. ^) lU^ S. 96 fg. «•) 1113. s. III. «) Magdeburger Bl.ltter
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mr Handel 1891 S. 354. D^liMratiom de la Commiasion dc9 Orphelina.

*») I. 317. «) I, 339. M) I, 329 fg. ») 322. «•) Muret. 2Ö6. Muret.

235. «) S. hier I. 534. I. 552. W) I. 469. ") Mnrct. 63*. ^) Presbyt.-

Akten. R. 3. "^3) S. obt-n Baii'l 1. 463 ffj. 469. '*) Geh. St.iats-Archiv Rep.

I1'2. 18a. a. 176:? (^<{. I. 472. St-Ihst Mitglieder der obersten Colonie-

beliordc (wie /. \]. Heausohre) correspondii i-ti mit den Kollegen (z. B. 4. De-

cemher 1780) amtlich deutsch. Mapilehg. Mapistrats - Archiv C. 2Jj1.

a. a. ü. C. 253. Bis 16. September 18(.t7 sind för die Stadt -Kasse

Magdeburg als Kontributicm zur Last geschrieben 622,771 Thir. 12 Gr.

Ehrenpforte vor dem Sudenburger Thor. Illumination. LSuten aller Glocken

u. dgl. Auf dem FQrstenwall hielt Rainer einen C*fi franqais. ^) Magdb.

Magistrats «Ardkiv, F. 273. *^ S. oben den Abschnitt ..Privilegien", ins-

besondere : , .Freie Verwaltung des Oenieinde-VermApens*'. ^ I, 473. **) Preshyt.-

Archiv V. 2. de 1816 fg. ^) III. IW fgd. Der Stammb.num und ' die Ge-

schichte der Familif* (irniididitT findet sich in Ht riiienifi 's Colonie 1891 S. 7rt.

125. 14^). Iiitci rs'-.nit ist <lic Noti/, (l.iv^ rlir Kudciilin g sehe Koman-Kaniilie

auf die wiikliclie Familie keinen Bezug liat. Wegen der reizenden Beziehung

der Berliner Roman-Familie zu Strassburg hebe ich hervor, dass, laut Wincr.

Handbuch der theolog. Literatur. Leipz. 1838. I. 823 Phil. Andr. Grandidier

1780 in 8^ herausgab: Hist de l'^lise et des evtques-princes de Strasbourg.
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Abschnitt HI.

#

Pflege der Wissenschaft.

I.a rrtraijf dr» gen» de letlres est unc glnrieute

(onqurtr (tc rEgltscrcfHgiteaur lesplus doux chjtraM»

du Monde.

Apologie des RifqgMs, L« Hayc,

M, p. 55.

Zu den idealen Zügen des hugenottischen Wesens gehört

unbedingt die Liebe zur Wissenschaft und ihre Pflege. Noch

im Sommer 1782 zählte die Berliner Colonie 12 Mitglieder der

Akademie der Wissenschaften K Dage^'cn stehen die Magde-

bur^'cr weit ziiriick. Was die hiesige französische Gemeinde

lur die Hebuii;^ des Schulwesens lliat, werden wir da wiirdi^'cn,

wo die Wirksamkeit des Presl)yterii sich vor uns ausdehnt-.

Sie erhielt ihr Lob Non den l^eh<)rden. Hier wenden wir uns

zu denen, die, nachdem sie eine kürzere oder längere Zeit in

hiesiger Colonie gelebt, als Schriftsteller hervorgetreten sind.

Vm vollständig sein zu können, müssten uns aus den letzten

l)eiden Jahrhunderten die Bücherkataloge sänimtlicher Wissen-

schaften vorliegen. Und dann müssten wir sie durchgehen auf

der Suche nach Magdeburger Hugenotten-Namen. £s wäre das

eine Riesenarbeit für sich, die wir gern Andern überlassen. Wir
stellen hier zusammen, was wir gerade fanden*, jeder Er-

gänzung firoh.

Obenan als der erste beste steht der Mann, 'der an seinem

Hauptwerk über vierzig Jahre gearbeitet hat, eine Welt des

Wissens, eine Hil)li()thek für sich: Alphonsc Des VignoUes,

driller Prediger unserer (lenieindc am 14. März 1689 und schon

einmal vorher.* Er veröffentlichte
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Chronologie de l'Histoire ninte et des Histoires ^trangfres qui 1«

concement, Berlin. 1738. 2 vol in 4^: ein weithin Epoche machendes Werk.

Has man noch heute bewundert.

Seine Dissertationen S. France protest. T. IX. p. SOO.

Ganz anderer Art, in seinem Beruf aber nicht minder

tüchtig, wenn auch oft verfolgt, ist Antoine Charles IV., aus

jener durch ihr industrielles Geschick und ihre Finanzkraft her*

vorragenden Magdeburger Hugenotten - Familie ^, geboren zu

Montauban 28. Mai 1694, Uhrmacher von Benif. *Er veröffent-

lichte drei Schriften iti französischer Sprache. Die erste erlebte

eine deutsche Ueltersctzun^i;. Ihr Titel lautet:

1 ) Heinrich Süiiy : ünlerricht von der Eintheilung der Zeit. Lemgo.

1746. 8«.

2) Mrinoire historique sur une nouvelle sorte de nionlres h repvtiüon

inventve par Julien le Roy et imit^e par Antoine Charles» Magdebourg.

1751. 80.

3) Mvmoire sur les avantagcs que le public pounrait tirer de iVta-

blissement de Thorlogerie dans les etats du Roy, Magdeboui;g, 1751. 8. Ebenda

1751 deuUdi*.

Der einzige Oberkonsistorialrath, welcher aus der Magde-

burger französischen Colonie hervorgegangen, ist ein Freund

Friedrich des Grossen» Sohn jenes Leipziger Kaufmann's Jean

Feloutier , dessen Prozess gegen Jean de Magalon ^ so tief in

die lieschichte unserer Gemeinde eingreif^, und dann Vater der

Fanny Peloutier, die in ihrer Korrespondenz mit einem katho-

lischen Theologen als Tille de Beelzebub ko(}uettirt, unser Pastor,

später Mitglied der Akademie der Wissenschaften Sunon

Pelloutier Er ven)ffentlichte

1) llistoiif «ics Celtes et particuliireiuent des Gaulois. La liaye. T. I..

1740; T. 11.. 17r>i>. in 12»

Paris 1771. 2 Vol. in 4", auch H Vol. in 120.

Deutscli von l'urujann, Frankfurt a. M. 1777—84. 3 Vol. in 8".

2) Lettre premi^ sur les Celtes in der Bibliotheque germatüque

T. 28. Art. 2.

3) Seconde leUre sur les Celtes. Ib. Art. 3.

4) Lettre sur un livre. qui a pour tUre*. la religion des Gaulois, tir6 des

plus pures sources de Tantiquite. Ib. T. 37. Art. .'S.

ri
) Diss. sur un pnssnge de Pomponius Mela in der Nouvelle Bibliotheque

gerina:ni|iu' T. 1\'. p. 177 1 HS. H«'rlin. 1745.

(-)) |)i>s. Mir un pjissage des Coinm. de Jules Cesir: de bello gallico L. VI.

c. 21. Ib. T. V.
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7) Düsert. 8Ur les Aiuiales de Baviere de Jean Aventin, t» part. qui

contient YMgi de la vie d'Aventin. Ib. T. VL p. 11 S. 267—82.

8) 11<I* part., qui traite du carract^re de cet historien. Ib. T. VlIL p. 1

S. 58—78.

9) in™« p.irt.. qui Uraite du prix et des difauts des Aimales deBaviire.

Ib. 1'. 11 S. 291— :i(»5.

Ii)) E). sur rorigine des Romains, in deu Mcinoires de rAcad^mie de

lierlui r. VII. p. 103— 130.

11) Abrege, de la vie de Bogislav X.. duc de Pomeranie, sumomm^ le

Grand. Ib. T. IX.. p. 481—511. Berlin. 1753.

12) Discours sur l'expMition de Cyrus contre les Scythes. Ib. T. X.

Mo. 3.

13) Sermons. Berlin. Kcole de charitt'. 2 Tom. B^.

14) Discours qui a ete lu dans rnssemblee publique du I.Juin 1752 als

Kinlt'itiin«: zur I »is'icrt . qiii .i remportö If prix prr>po5e i)ar I'Academie royale

des hLicncfs ot ht-IK-s iL-ttii-s, sur Iis ancicns habiUuis des Marches avec les

picccs qiäi ont tuncuurru, Hcriin, 17ö3. 4**.

Eines der edelsten Mitglieder der französischen Colonie

in Berlin, dessen Vota im Grand Conseii tief eingreifen in die

Geschichte unserer Colonie, unerschrockener Vertheidiger der

Privilegien gegen jedermann, Hugenott vom Kopf bis zur Zehe,

ist der Wirkliche Geheime Rath Alexandre Auguste de Cam-
pagoe.* Er veröffentlichte

1) Corp« de droU FrMMc. Berlin. 1751—52. 3 vol. in 8».

2) Prindpes d'un bon gouveniement, Berlin, 1768. 2 vol. in 8^.

3) Handschriftliche Memoires. d. h. 6 enorm starke IWnde Kollektaneen,

meist alphabetisch geordnet, in Art eines Konversations^Lexikons. Sie handeln

von .illon nur erdenklirluMi l)inpct!, in>-lie>ondcre von Colonie - Privilegien.

kecllt^l)C<:Iill(•n. liti-^cnntti^c hcn Berühiiilln'itfn und Apostaten. Aufbewahrt im

Archive du CoiiNistiiirc irant^aLs de lierlin, sind sie heute kaum noch von

irgend welchen! Werth.

Der voll hier nacli Petersburg übergesiedelte Ingenieur-

Major J(3sephe de Fallois'") veröffentlichte

1) L't cule (le l.i loitilu ation, avec 2 uuuvelles uielhodes de fortifier une

place. 11 part.. Drt-s-de. 170H. 4.

2) Traite de la castrami'tation. Herlin, 1771. 8.

Oft genannt in der preussischen Verfassiingsgeschichle und

in der (leschichte unserer ( ulonie ist der ( ir( »s^kanzler Prcussens

Phihppe Josephe Pandiii des Jariges.^'j Kr veröffentlichte

Ii Kefle.xions pIiilosciptiitjiRs tl lii--tiiri<iiies dnn jurisronsuite , ;idressees

h son .Ulli .'i Turin sui l'urdir de l.i prott-durc et sur les decisions arbitraires

et immedialcs du suuveraia, licriin, 1765.
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Oft genannt auch in unserm Gerichtsleben ist der Präsident

der Königl. Regierung in Magdeburg, Jean Guillaimie de

T^venar, f 1797. Er veröffentlichte:

Anmerkungen Ober die Kunst zu refeiiren. Leipzig, 1772. 8*.

Uebergehen dürfen wir hier nicht einen französischen

Abenteurer, den Pierre Lalleraant, genannt Are, «,'eborcn zu

Chalons in der Champagne 1745, gestorben zu Ma^'debiug

April 1794. Aus dem Kloster entsprungen, von der franz«»-

sischen Armee desertirt, liess er sich anwerben in Ma^'deburi,'

beim Regiment des Prinzen Louis Ferdinand von Preussen

und wurde an der Domschule als französischer Lehrer an-

gestellt. Er veröffentlichte:

1) Bigarrure choisie h Tiisage <le la jtMinesse. Magdchourp 1780.

2 i Kurz gefasste tabellarische AnweisuMir zur leichteren und grOndlicheren

Krieniiiiij; nml kurzen l'ehersicht iler iVanzusiscIn-n hjdaclic, Magdehin^, I7S7, ful.

Jean Fran^ois Le Brun (Franz Braun),** geboren zu Mag-

deburg den 10. August 1764, gestorben zu Halberstadt den

6. Mai 1798, seit 7. April 1783 ausgebildet in Berlin auf

dem S^minaire de th^ologie," wurde Lehrer der französischen

Sprache, darauf seit 1788 französischer Prediger zu Halberstadt,

aussi recommandable par ses vertus et par sa piötö qua par

son savoir. Was er veröffentlichte, sowie das Urtheil über

seine literarische Thätigkeit S. Hoche in den Halberstädter

Gemeinnützigen Blattern 1798.

Unter den pastoralen Veigötterem Friedrich des Grossen

trafen wir den berühmten Pierre Fr^döric Chr^tien Redam,
geboren 16. März 1741 zu Magdeburg, wo sein Vater Kauf-

mann und Hür^'ermeister der Pfälzer Colonic** war. Fr trat

17ö8 unter Frman in das College zu Berlin, wurde ITöf) in

der dortigen französischen Colonie Ministre catechiste, 1774

Prediger an der Friedrichstädter, seit 1783 an der Wenler-

schen Kirche und starl) den 22. Januar 1789. Seine Schriften

sind zimi Theil von massgebender Bedeutung für die franzö-

sische Colonie Preussens. Er veröffentlichte

1) Menioires poiir servir l\ I Histoire des Kefii<!;ic's fraiu^ais daiis les

Etats du Koi, Herliii 17H2 17V4. 9. Vol. gr. H^, gcmeinschaiUich mit Enuan.

2l Sei riinn^. Mei liu. 17K2. 8.
'

3) Sennuii prononce dans le tcmplc de la hrederioladl it Berlin poiii

riiistullation de Mr. le Posteur llauchecortie Jutn 17B3. Berlin 1783. 8.
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4) Memoire historique sur la fondation des colonies fran^oises dans Ics

Etats, du Koi. publik k l'occasion du jubil^ c^Ubr^ le 29. October 1786.

BerUn. 1785. 8.

5) Pensees philosophiques sur la religitm. Berlin, 1785. 8.

6) Or^iison fuDebre de Fr^d^ric II. prononce dans le tcmple du Werder,

Berlin. 1786. K.

7) W.iliifiii.ir , in;ncpr.i\ c <!«• Hi ;\ih1i-1)uui k . Hcrliii , I7H7, Clr. 8*^.

l)cutscli von seiiitT (iatliii Mai. Hein. Cliarl. geb. Stosch. Berlin. I7H8. 8.

8) Monument secuiaire consacre h la memoire de Freil^ric (juillauniu le

grand, mort Si Potsdam le 29. AAut 1688. Berlin, 1788. 80. Mit Erman.

9) Sermons sur divers textes de l'^criture salnte. Berlin, 1790. 2. Vol. 8.

Weit hinter ihm im Schatten steht der am 26. März

176'i bcstäliglc Prediger an unserer Kirche : Jacq. Louis Desca'^.

\ir ven)fieiuli( hte

Sennon sni U* Juliili- du Ki-Iiiije. iirunoin t|,iris l"< ^lisf )i .iik;.m*^«' de Mai;-

debouri; le 29. Octoldc 17S.">. iin|iriiiie che/ l IcsM-nlaiHl. 'S2 Si-itt-ii . kl. S

Ebenfalls unserni Tempeldienst*' angelinrii,', oljwohi nicht

Hugenott, ist zu erwähnen unser Organist Zachariae, ein be<

gabter Schüler Rolle's. Er verr)ffentlichte

Trauer-Kantate auf Joh. lieinr. Rulle. 1786."

Ganz anderer Art sind die Werke von Jean Philip|>e

GnuoD, in Neustadt-Magdeburg geboren, Bau-Conducteur, später

Ingenieur-Major, Universitäts-Professor und Geheimer Hofrath,"

gestorben 16. November 1857. Er gab zahlreicheSchriften heraus.

1) Anwendung der Analysis auf eine Okonomiscbe Aufgabe von dem
V'erhftitniss der Aecker, Wiesen und Viehzucht gegen einander, Stendal 1789.

4» ed. II. 1796. 4«.

2) Rechenmaschine, erftinden von J. P. Gnison. Magdeburg 2. - Febniar

1790. ed II. 17^5,

Ii) Tabi-lk'. vermittelst welclifr man auf eine leichte Art den Preis jeder

Menge von l)ui<:t!i und jeden WerUi derselben zu linden im Stande Ul, 17*A.>.

1 li.uid in Patent form.
*

4) Tabelle zur KrlciclUerung der Rechnungen mit iJuudeciiiMimass.

Magdeburg 1791.

6) Besdveibung und Gebrauch einer neu erfundenen Rechenmaschine,

nebst einem Anhang oder Zusatz von KJbter und Klewitz. Halle. 1792. 8.

6) Sammlung algebraischer Aufgaben nebst einer Einleitung in die Buch-

staben-Rechnung und Algebra. 1, Th. ebenda 1793. 2. Th. ebenda 1795. 8.

ed. 11. des 2. Th. 1812.

7) Krklaniti).' der lüitstchuii'^ und de> (leistes •ifiner K«'chfnn»aschine,

iitd)st andt-rn \\ ii hti^'cii lu-ueu Kriimiungeii und Beleuchtung des Kusmannischen

iic\\el^e^, Herlin 1790. 8.
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8) Beitrige tur Peldertheilung, ebenda. 1796. 4.

9) Progranun ztmi Antritt des Profesiorats bei dem 'damaligen Gidetten*

korps. ebenda. 1795. 4.

10) SuplonKMit zu (ifs Herrn Leonhanl Euler's vollstiiiidifjen Anlfiliing

zur DitTerentialrechimng . mit einer Vorrede des Herrn Professor Michclsen,

ebenda 1795. 8.

11) KnlhQllte Zaubereien oder Geheinniisse der Arithmetik, zum \'er>

gnOgen und Nutxen, 1. Bd.. ebenda 1796. gr. 8.

13) Potenzensumme und Summenformel Ar verXnderliche Renten, in

BemouUi's und Hindenburgs Leipsiger Magazin. 1797. St 7.. S. 780—90.

13) Flacheninhalt eineS Vierecks im Kreise und dieses Kreises HalbmesMr

aus den gegebenen Seiten des Vierecks zu finden, ebenda 1788. St. 1.,

S. 118—125.

14) Hc^chrfibiinp zweier neu erfundener Rechenstäbe /ur .Addition und

Subtraktion, in Klewitz: Beschreibung der üruson'schen Rechenmaschine,

Magdeburg, 17V2.
^

15) Leitfaden deseistai arithmrtischen Untenidits i&r alle königl. preuss.

adeligen Cadettenkorps. Berlin. 1797. kl. 8.

16) Saundersen's Algebra, aus dem Englischen Übersetzt , Halle 1792.

8. — 2. TheU 1806.

17) Suplenient zu I,. Euler's PifTercntiahechnung. neriin. 1708.

18) Pinakothek oder Sammlunp allgemein nützlicher Tafeln fOr Jederm.inn,

7um Multipliciren und Dividiren, eifunden 1788. Neb.'^t einer Tafel aller

einfachen Faktoren von 1— loriixt, ebenda 1798. gr. 8. /ugleicli fr.uizfisi.'^ch.

19) Lagrange s Theorie der analytischen Funktionen, aus dem Französischen

abersetzt. 2. Th., ebenda 1798. 8.

20) Lacrotx, Lejirbegriff des DüTerentiaU und Integral-Kalkflis, aus dem

Französischen flbersetzt. 1. Th., ebenda 1798. 2. Th. mit Kupfern, ebenda, gr. 8.

21) Anleitung zur Arithmetik. Halle. 1799. gr. 8.

22) Grosses Einmaleins. 1. Heft, Berlin. 1799. gr. fol.

23) (irundriss der reinen und angewandten Matbemathik. 1. Tb., Halle.

1799. 2. Tli., ebenda 18«^ <:r. 8.

24) Vollständige Anleitung zur niederen, höheren und angewantlten Matlie-

malik. l.Th.. Ik-rlin. 1799. 2. Th. mit 16 Kupfertafcin. ebenda, 18tM.». gr. 8.

25) Von den enthQlUen "Zaubereien der Arithmetik. 2 Th. 1800.
'

26) Geodäsie, oder vollständige Anleitung zur geometrischen und ökono-

mischen Peldertheilung, Halle und Berlin, 1809. 8.. mit 34 Kupfern, gr. 8.

27) Systematischer Leitfaden der Arithmetik. Epipedometrie. Stereometrie,

ebenen Trigonometrie und Feldmesserkunst. Entwurf fllr Schulen. Berlin. 1810. 8.

28) Kleines Hand- und HOlfsbuch zur Ersparung des Ausrechnens l>ei

dem Ein- und Verkauf nützlicher Bedürfnisse nach dein neuen , nach dem

koiiigl. Eflikt vom 13. Deceniber 1811 in l'mlauf zu setzenden MQnzsorte,

den 1 haier zu 30 Sgr. und den Oioschen zu 1<> l'fg. Ebenda. 1812.

29) J. K. Schulzens kurze Anleitung zur ebenen Dreieckmesskunst nebst

nöthigen Tabellen, besonders f&r diejenigen, welche diese Wissenschaft nur
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(Qr die FeMBiesdainst. Kriegs- und bflrgerlidie Baukunst anwenden wollen.

Zweite verbesserte und mit Zusätzen vermehrte Auflage, ebenda 1818. gr. 8>.

90) IMe Arithmetik nach Erzeugniss der Begriffe, in systematlsdi ge-

ordneten Fragen und Aufgaben, nebst ihrer vollständigen Beantwortimg zum

Selbstunterricht und besonders fnr Kxaminaivii-n nntzlich, ebenda. 1818. 8.

31) Die Geometrie, nach lirzeilRnng <lfr HffjrilTc in syskMnatisch ge-

ordneten Fragen und Aufgaben, liebst ilvcc vollständigen Beantwurtuiig. Ebenda,

1820. 8.. mit 7 KuplittalVIn.

32^ Die Kugelschiütte , elemenlarisch , geoineti isch , uigebraisch . zum

Behuf der Vorlesungen abgehandelt. Ebenda, 1820. 8., mit 4 Kupfertafeln.

33) Die Algebra, nadi Erzeugung der Begriffe in systenuitbch geordneten

Fragen und Aufgaben, nebst ihrer vollständigen Beantwortung. Ebenda, 1821. 8.

34) Lacroix* AnfangsgrOnde der Algebra. Aus dem Französischen, nach

der 12. verbesserten un«! vennelirtcn .Vusu iIk- nbi-tst-tzt. Ebenda 1821. gr. 8.

Auch unter dem Titel: Lacroix : .\lt,'fl>ra. I. 1 liril.

'Art) Gfornctrisriie Analysis von joiui Loslie. Aus dem Englischen über

setzt und .«^elii vtrnu'hrt. 1H22. H., mit Kupii-rtafchi.

36) Systematischer Leitfaden der reinen M.itlieu>alil< , enthaltend die

Arithmetik, ebene Geometrie, Buchslabenrechnung, Algebra, analytische Geo-

metrie, gewöhnliche und analytische ebene THgonometrie, die Polygonometrie,

die analytisch-^hSrische Trigonometrie, die Polyedronometrie und die Kugel-

schnitte. Zum Gebrauch fttr Schulen. 1822. 8.

37) Gebrauch des Cirkels von L. Maschermu. Aus dem Italienischen

ins Französische öbersetzt von II. .\ M. Carette. Ins Deutsche flbersetzt.

vermehrt nut der Theorie v(tin ( It lü.iueh <\rs IVuportionstii kels und mit einer

S.unndung 7.ui l ehung von nielu' denn 4(X> rein geumetiischen Sätzen. Ebenda,

lb25. gr. 8. mit lö Kupfertafeln.

38) Mit C. Ideler: Vorrede vor J. J. Centnerschwer's neu erfundenen

MultipUkations- und Quadrat-Tafeln. Berlin, 1825. gr. 8.

39) Antheil an der Sammlung nfltzliclier Nachrichten und AubStze. die

Baukunst betreffend (1798, 99) und an den M^moires de l'Acad^mie de Berlin

(1798, 1804, 1812-21).

Doch auch einen ßelletristiker dürfen wir nicht vergessen,

obwohl wir Ober 'seinen hugenottischen Ursprung nirgend auf-

geklärt worden sind. Wir meinen Charles Philippe Boiiafoiit,*<*

aus einer französischen Familie am 22. Juli 1778 zu Rastadt

geboren, eine Zeit lang Lehrer der (ranzösischen Sprache in

Magdeburg, dann Regierungs-Sekretär in Merseburg, hierauf

Privatdocent der französischen Sprache auf der Universitnt

Halle a S . seit 1827 herzoglich Coburgischcr Legationsrath

Wo er starb, ist mir unerfindlich.^'

1) Der l^Ücgling, valerlanUistlics Schauspiel in Einem Aufzuge. Kails-

nihe 1802, 8.
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2) Adeldheid oder Die unglflckitch Liebenden. Eine wahre Geschichte.

Ebenda. 1803. 8.

3) Potöes l^res et fugitives. Ebenda. 1803. 8.

4) Die Vfiliandliiiigt-n bei der Schulmeister-Wahl zu N . . . Ein GemSUle

•Dieaschliclier Entwürfe. I^eideiischatteii uikI 'l'liorlieiteii. Stuttfrait. 1803. 8.

5) Julie und Ludulpli TluMtci trcmiilde. Stuttgart, IHiKi. S.

6) Julius und Marie. Dramatisches Gemälde der Walirheit. Ebenda.

1803. 8.

7) KQnstlerglQck. Historische Thealerskizze. Ebenda 1803. 8.

8) Liebe und Trennung. Herzensgemfllde, 1803. 8.

9) Originalitäten - Sammler. ErzShlungen, Geschichten und Anekdoten.

3 Theile. Ebenda. 1803—8» 8.

10) Ludwig Unstern. Historisch-dramatisches GemSlde des 18. Saeculi.

1804. 8.

11) Pulkul. Ilistinische? (lomälde <U-< 17 Saeculi. KUenda, lb04, 8.

12) /.uliiiia. 'l"raueri;eMi.ilde tfir die Hülme. Khenda, 18m4, 8.

13) Kudora. Ein lageblatt für (lesciimack. Kultur und Kunst. 1. Jahr-

gang. NQniberg. ISCH, gr. 8 mit Kupfern.

14) Ignoranz und Verderben oder: Die Folgen der Erziehung. Ein

Spiegel tat Viele. Ebenda. 1804. 8.

16) Die edle FOrstin oder: Unglück und HerzensgOte. Schauspiel in

zwei Akten. Salzburg. 1805. 8.

16) Paul 1.. ein Schauspiel. Aachen. 1812. 8.

17) A;ihorismen der Aestltetik und Aufsätze verschiedenen Inhalts,

Köhl, 1814. 8.

18) Thalia. Sammhnig neuer Scliau.s|iiele. 1. Hand, Augsburg. 1816. 8.

19) Sechs deutsche und französische Uedichte. Karlsruhe, 1815. 8.

20) Fragmente zur Bildung des Geschmacks. KOhi. 1816, 8.

21) Flore. Vari^tfo litt^raires en prose et en vers. Etrennes pour 1816.

Strassbourg, 8.

22) Les ^reuves. ou ^ourderie et hon coeur. Com^die. Paris, 1816, 8.

23) Pere et fils rivaux. ou Le m^dedn par excellence. ComMie.

Tübingen. ISld. 8.

24) Kuniitansichten aus .isthetischeiu (iesicht.>-pu;ikt^ Leipziu'. 1S17.

25) Origii\aUtälen aus <leni tlebicte der ^Vahrheit und Dichtung.

Leipzig 1819. 2 Th. 11. Aufl. 1824.

26) Geschichte des engiisdien Parlaments von L. Napoleon, vormals

Könige vcm Holland, mit Napol<k>n's eigenhändigen Anmerkungen. Aus dem

FranzOsbchen übersetzt Sondershausen und Nordhausen, 1821, 8.

27) Des avantagcs de la langue fran^aise et de la necessit^ desonitude.

Magdebuurg 1821, gr. 8.

28) Kugenie oder die Scheitielu'. Diania in fllnf Aufzögen, nach

IJeauniai chais neu be.ulieilet. Hi .indfiihuri,' 1H_'2. 8.

2'>) ErzahlunL'en aus dem (icbiete der Waiuheit und Dichtung, als

Fortsetzung seiner UnginalitUten. Ebenda 1823. 8.
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80) Enais imitütifs de quelques poesies de Schiller. Halle. 1823. 8.

31) Der KOnig und die Henne. Original "Lustspiel in Einem Aufzuge.

Brandenburg. 1823. 8.

32) Manuel de la langue firan^iise pour la vie sociale. V.l. Halle 1825.8.

33) Thailens Spenden iUr Bflhnen und Privattheater. Leipzig. 1826.

2 Bande. 8.

Auch in einem der Welt verborgenen human gerichteten

Kreise wohl bekannt und vor anderen ehrwürdig war Samuel

Marot, geboren zu Magdeburg 11. December 1770, 1798

Prediger an der Kirche des Friedrich Wilhelms-Hospitals zu

Berlin, 1806 an der Jerusalems- und Neuen Kirche, 1816

Superintendent, 1818 Mitglied des Direktoriums Montis pietatis.

Er stirbt als Doctor theol., Kirchenliederdichter und Ober-

Konsistoriab^ am 16. October 1865. Veröffentlicht hat er

folgende Werke:
1) Ermunterung tur liebreichen Fürsorge fOr anue Waisen, nebst einer

kurzen Beschreibung der jetzigen Einrichtung des Friediichs-Waisenhauses.

Berlin. 1800.

2) Gedächtnisspredigt auf die verwittete Königin von Preussen, Luise

Friederike, Berlin. 1805.

V) Christlicher Religions>Unterrkht für die Jugend, Berlin 1806. Vierte

Auflagt-. 1H20.

4) Abscliicdspredigt in der Kirche des Friedrichs-Waisnihauscs. Herliii, 1 SOS.

5) Predigt am Daiikfe^t wegen des Einzugs des preussischeit Heeres in

FSuris; Berlin, 1815.

6) Fredigt am Friedensfeste. Berlin. 1816.

7) Beitrige zu Teller*s «Magazin tCar Prediger* und zu Olshausens

^Homiletischen Handbudi" Ober die in der Holsteinschen Agende vfrordneten

evangelischen Texte.

8) Recensionen und Abhandlungen in Uansteins Homiletisch -kritischen

Blättern.

Wegen seines plntzlichen Austritts aus dem Ptarraint

unserer Kirche und üebcrtritts nach Kassel in das Ministerium

Jerome Napoleon's, des Königs von Weslphalen, hier viel

besprochen, theils beneidet j theils bedauert ist Bemard Pro-

v«ncaL*' Er hinterliess:

1) Lectures franqaises, a l'iisa^e d« la jeiincpse qui se voue au tonimerce,

n\ev l'explication des tennes les plus difßciles, Magdebourg chez G. Ch. Keil.

1804. 8.

2) Mfintiiie histniii|ne i>iir la totidalioii <!(• I'iu'lisc tr.im.aise dt' .M.iL;di--

buur^. publie ä l'uccosiou de la dtdicate du .second Icniple. Maydebuuig, au

prutit des pauvres. 1806. kl. 8.

31*
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Der nun f(;l}^^en(Je Sein ill^teller verlebte seine ganze Kind-

heit und einen Theil seiner Ju^'end allliier. Sohn eines Mützen-

niacliers, des Hausvaters unseres llospilals Jacjues Souchnn,

wurde Adolphe Fröd^ric Souchon am 10. August KSO? allhicr

geboren und anderthall) Jahre vi)r dem am 25. Juni 1823 er-

folgten Tode seines braven Vaters am 10. Ajiril l.SL'2 in das

Seminaire fran^ais zu Berlin aufgenommen.*' Prediger I83<)—
1Ö33 zu Strassburg i. Uckerm., 1833—34 in Angermünde und

Parstein,'* 1834—1854 an der französischen Kirche der Luisen-

stadt zu Berlin,'* ging er dann von der Colonie Ober zur dor-

tigen Dreifaltigkeitskirche und starb als Consistorialrath und

als einer der bestgehörten glaubigen Kanzelredner der Residenz

am 29. August 1878 in Mirow bei Stargard. Er veröffentlichte:

1) .Christus und die Kirche, 8 Predigten. Berlin. 1841.*

2) Predigten Ober die Evangelien. Berlin 1846. II. Ausgabe 1850.

\i) Passioiisiiredigten. 18r>i».

4) Kpistel|>rcdigt.t.. J Tbeile. 1853.

r>) Passions- uml Ostcrsegen. 1857.

6) Zweite SaiiiuikinK. - BSn.le, Hfiliii 1 86* t. 61,

7) .,L)ie I.eluc <ics (
'In Lstt-iithuins in dt-i Urdnuiig ilts kkiucn Kalediis-

nius Luthers." Herausgi geben vom Sohne G. Souchon, Gütersloh 1881. 12^
,

2. Auflage. Beilin 1886.

Recht anderer Art ist wieder der nächstfolgende Schrift-

steller. Jules Chr6tien Henri Andr^, «geboren zu Halberstadt den

15. Juli 176s"), !:,^estorben zu Ikille 29. Juni 1838, Sohn des zu

lirandeiilairLi an der Ritter- .Acadeniie, dann an der Schule zu

1\1< >sterlicri,'e bei Ma<^Mlebur<( ( Wilheinistjarten) angestellten Stall-

meisters, wohnte damals mit seinem V ater zu Mai^dcbmi,', zoj^

1787 nnt letzterem nach Halle, wo er 1805 gleichlalis Stall-

meister wurde. Kr gab heraus:

1) Gründliche Anleitung zur Reitkunst. Hieslau, 1805,

2| Ansichten, (ji iiiulsStze und Ik-lelu ung«-n Ober die zweckmässige lic-

handlung und I)res5ur des ('an)p.i^nepferdes. Leipzig. 1838.

l'nd wieder folgt ein Helletrist. (

"harles Frederic de

Jarriges, genannt Heaiiregard Pandin, geboren den 3. Sep-

ieniber 1773 in Herlin, Enkel des berühmten ( imsskanzlers.

Sohn des Magdeburger (leheimen Raths de Jarriges*'', durcli

seinen Stiefvater, den reichen Kaufmann Plocnnies auf Kloster

ßcrgen bei Magdeburg ausgebildet, Reisebegleiter des Münster*-
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schell < »hcrpräsidenten \. Vincke nach Spanien. ,,kein selbst-

ständi^er Geist, al)er ein sell)stständi;,'er ( "harakler'', starb in

Berlin den 22. Juni 1Ö26 während eines Gesprächs mit Freiherrn

V. Uechtritz über die neue Aufführung der „Lustigen Weiber".

Von ihm stammen:

1) Spanische Reise-Skiz/en in der .Eleg.inten Welt" 1808.

2) Aesthetische Kritiken iii der »Jenaischen und der Leipziger Literatur-

leitung."

3) SiJ.inisclie Koni.mzen. ülieisetzl. Berlin. 1823.

4) Shakespeare's TroTlus und Cressida. Berlin, 1823.

5) Desselben König Lear und .Die Irrungen" in der »Zwickauer Taschen-

Bibliothek auslSndischer Klassiker". 1824.

6) Veischiedene Kritiken in »SchQtzes Journal IQr Literatur. Kunst. Ge-

schmack und Mode", Weimar.

Nur im weitesten Sinne gehört zur Magdeburger franzö-

sischen Colonie Laztre Nie. Marg. Carnot, der Organisator

des Sieges unter Bonaparte und Gegner des Kaisers.'^ Er

stirbt hier am 2. August 1823 und hintcrliess:

1) Memoire sur la fortification primitive.

2) PoMes.

Nach seinem Tode erschien

3) M^moires historiques et militaiies sur C.imnt. rediges d'apres ses

manuscrits. sa correspondence et ses Berits par Tissot bei fr^res fiaudoin,

Paris 1824.

4) Essai sur les niacliines.

5) Reflexions sur la m^t.a]»hysi(jue du caicul infiniteNinial.

6) Sur la geometrie de pusition.

7) De la dffeate des places fortes.

8) Expose de la conduite politique de Camot. depuis le 1. Juillet 1814.

Des berühmten .Mannes Sohn und des Präsidenten von

Krankreich Vater Hippolyte Carnot, fils, lebte hier eine Zeil

lang mit dem {ijrossen Verbannten. Carnot II. schrieb:

1) Nolice hisloriquc sur Haii-rc. (lej>ulc h r.is^euiblee coiisliluanlc. ä la

Convention nationale et k la chamlure des repr^entans. Poris, 1842.

2) L'AUemagne pendant sa guerre de la d^livrance 1843. 2 Tom.

3) Revue encyclopMque mit verschiedenen Uebersetxungen deutscher

Klassiker.

4) Histoire «In S iint-Simoiiisnu-

Aus einer drüben und hüben hochberühmten Hugenotten-

Familie stammt Emst Am. Wilh. Dijon, Baron de Monteton,

geboren am 23. Januar 1788 zu Priort b. Spandau, gestorben
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5. März 1H44 zu Asrherslel)cn, mehrere Jahre beim Geueral-

stalj in Ma}^del)ur^.-^ Kr schriel)

Geschichte des küiiigl. pi cus.iiii>clH'n 6. KOi assiei - Kegimciits . genannt

Kaber von Kussland, mit 4 illuslrirenden Bildern, nach Zeictuiung vuu Pro-

fessor Krflger. Brandenburg. 1842. 4^.

Mit dem später so berühmten deutschen Dichter Chamisso

cmigrirte bei der Rcvohition sein Freund, der Vater unseres

Predigers Albert Lionnet.^^ Letzterer gab heraus:

1) Uebersicht der christlichen Lehre (iQr den Unterriebt evangelischer

Confirmanden. Magdebui^: Eugen Fabridus 1842. 8. 44 S.

2) Die freien Gemeinden. Hamburg. 1850.

3) Die Kunstreiter. Enfthlung i&r Knaben und Jünglinge von Albert

Löwing. Brandenburg: Wiesike. 1851. Kl. 8. 182 S.

41 O is innere Lebeti des Christen Predigten in der Trinitatisuit 1851.

Berlin, Willi. Schnitze. Kl. 8 210 S.

5) Palaion, die alte Welt. Das Privatlcluii lier Alten, in populärem

(iewande dargestellt. Berlin. Georg Keinier. 1803. Gr. 8. 593 S. mit 15

lithographirten Tafeln.

6} KreuK und Halbmond. Pilgerblick aus einer Reise durch das Morgen-

land.' Berlin. Ferdinand Schneider, Mittel -8. 206 S.

7) Bibel-Atlas. 1. Ausg. Berlin 1859. 4. 2. Ausg. 1861.

Frd. Gustav Rebling aus Barby, ein Schüler Dr. Friedr.

Schneider s in Dessau» Organist an unserer Kirchevom 6. November

1839 bis 20. April 1854, später an St. Johannis allhier, Musik-

direktor» schrieb, im Veriage von Heinrichshofen» Magdeburg:
Op. 1. 6 Lieder f. 1 St. m. F(t. No. 1. Frlttilingsfied. «Der FrQhl

erwacbf*. Nr. 2. Der ScbSfer im Mai, .Stehst du das VOgelein*, No. 3.

Morgenwanderung, «Wer recht in Freuden". Nr. 4. „Sprache der Liebe, wie

klingest du schrm", Nr. 5. ,Mit Myrthen und Kosen lieblich und hold".

Op. 2. FOnf Lieder f. S. od. T. ni. Pft. Nr. I. „V^^plein, wohin so

eilip?" Nr. 2. Frfihling, „Und wenn die Primel". Nr. Sehnsucht. -Hotin

der Liebe". Nr. I. ..Du bist wie eine Blume". Nr. 5. Frühling^klage, „Nun

ist es wieder grün'.

Op. 3. Gelinge fDr Mftnnerclior: ,0 wunderbares Schweigen. Perlen

im Meere. Schon milder sdieint. Das Bichlein wallt. Absdiied vom Walde,

,Ade, du liebes Waldesgrün". Letzteres einsehi. Dasselbe f. gem. Chor (m.

Chwatal. „An die Nacht").

Op. 4. Introduction et Variations sur un th^me du FrcischQtz f. Pft.

Op. 5. Lieder f.hne Worte f. Pft.

Op. 6. Variat. f. Viol. u. Pft. über Nilgeli's : «Kennt ihr das Und".

Op. 7. 5 Quartelte f. gen«. Chor.

Op. 7. 1 u. 5. Sehnsucht nach dem Wald, „/.um Wald da Steht mein

Sinn". Auf dem Wasser, »Mit frOliIichem Muth" f. gem. Chor.
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Op. 7, 3. Auf Flögeln des Gesanges f. gem. Chor.

Op. 8, 1. Gestillte Sehnsucht. »In goldnem Abendschein* f. 3 Spr.-St.

m. Pfl. (UeUk. 1).

Op. 9. Sechs Lieder f. S. m. Pft. No. 1. Abends. ,In dieser Stunde.*

No. 2. „Wohl viele tausend Vögelein. " No. '.V F.riiineninp. .Im fernen

Westen." No. 4. «Das isl's, was :in ilti Mt-tixhciibiust.'" No. ö. Trost im

Leide. »Hör! Schmerz und Herz." No. 0. Die Kapelle. ^Droben stehet die

Kapelte.

-

Op. 10. ..Aus alten Märchen** f. gem. Chor.

Op. U. Sechs Lieder f. S. m. Pfl. No. l. .Ich will kein Pfand aus

d. Händen.'* No. 2. „Komm, geh' mit mir ins WaldesgrOn.* No. 3. «Ich

sitze betend an der Wiege." No. 4. Die Zauber der Heimath, «Durch des

Waldes Hauch." Na 5. Wanderlied. »Fein Liebchen, nun dich Gott*.*

No. 6. Zu früh, „Die Sonne scheint."

Op. 12, 1. ThOrmerlied, »Wachet auf" f. Männerchor (Doppel-Chor).

Op. 12, 2. KiioinsaKe, ,Ain Khein, .im grünen Rhein" f. M.itiiirr< hör.

Op. 12. '^. Cita mors mit. „Der schnellste Reiter" f. Müiinerchor.

Op. 12, 4. HoiTnung. „Und dräut der Wintci " 1. .Mannerchor.

Op. 12, 5. «O Du. vor dem die StOmie" t. .Mannerciior.

Op. 12. 6. In die Föne. .Siehst du am Abend* f. Mftnnerchor.

Op. 14. 1. KriegsUed. «Und wenn uns nichts mehr" f. Männerchor.

Op. 14. 2. Preussens Kronprinz. «Wer springet auf dem Rosse* f.

Minnerchor.

Op. lö. Variationen über „Guter Mond, du gehst so stille" f. Pfl.

Op. IS. Lieder f. .M.-S. od. Bar. m. Pft. No. 1 Die .Milhle, ,Da

vniteii gellt die Muhle. " No. 2. Krülilinfi^lied . .Ja FrOliling, schön hist du."

No. .3. Soinniernachl, „Nun breitet ihre dunkeln FIflgel." No. 4. Itn Walde

allein, „hh gehe frQh Morgens." No. 5. Ach! du bist fem! «Wollt's klagen

nicht."

Op. 19. D^ 126. Psalm. «Wenn der Herr die Gefangenen* f. 2 S..

1 A., T. u. 2 B.

Op. 20. Drei Lieder f. gem. Chor. No. I. Waldeseins.amkcit, .O frische

duft'gf KQhle." No. 2. Hoch empor. No. 3. Frflhlingszeit . ..Wie schOn

ist doch."

Op. 21a. Vari.uionen f. Cello u. I'ft. öber „Ich war Jüngling" a. Joseph.

Op. 21 b. D;isselbe f. Viola u. IMt.

Op. 22 a. Sonate f. Cello u. Pfl.

Op. 22 b. Dasselbe f. Viola u. Pft.

Op. 23. 2 Mannerchöre. 1) Meeresabend. „Sie hat den ganzen Tag

getobt." 2) Fischerlied, ..Abend zieht gemach heran.**

Op. 24. Drei (les.änge f. M.innerchor. I) Ahendlied, ..r)er T.ig neiut

sich " 2) Wanderlied. „Nun ist die schöne FrOhlingszeit." 3) Ade. ..Wohlauf

in riotfe<; «rhöiie W«dt."

t M' I'rfU>sische Kric,i;>-li<-iki t. H.u. in. I'll No. 1. \ ictoii.i

i. Bolimerland, „Die Wetter zogen." No. 2. Der Königsj^reuadier vom Kcgi»
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ment No. 7. „Venvundet liegt." No. 3. Mutterherz, Ade. Ade ! ..Auf Sadowa's

blut'gem." No. 4. Ein seltner Vogel, ..Ich kenn* einen Vogel."

Op. 26. Preussische Kriegslieder f. Tenor m. Pft. No. 1. Ein seltner

Vogel. „Ich kenn' einen Vogel." No. 2. Wo ist mein Herz? ..Mein Herz.

das ist."

Up. 27. '/weite Sonate f. Cello u. Pft.

()].. 28. D.i V Psalm, ..Herr! höre meine Worte" f. M.-S. oder T.

mit Uinel- ixlei Pft.-Pej;l.

ü|). 29, 1. „Neuer Kiüliliug" i". gem. Chor.

Op. 29. 2. Geistliches Ued. ..O selig Haus" f. gem. Chor.

Op. 30, 1. Kriegslied, «Und braust der Sturmwind' f. Mtanerchor.

Op. 30. 2. Weissenburg — WArth — Spicheren. «Es zittert der Strass-

burger MQnster" f. Mfinnerchor.

0|> 31. E)ie Cieister der Helden. «Wer reitet so spat in der stOrmischen

N.iclit-. für 1 n.issstimme in. I*ft.

()\K .'<H. FestResanp. „In I )onner\vnf;en "* fflr 4st. M.1iiner( lior m. Pft.

od. biecli-lnstrimuMitf f4 Troinp., 4 Ilöriier. 4 Pos . 'l iih.i und P.ink»-n\.

Op. 39. Lulla-iliynine. «Fest wie deutsche Eichen" lür 4st. Miuinerthur

m. Begt. von Blech-lnstnim. oder Pft.

Op. 40. Die Jungfrau von Magdeburg. .Hoch droben zwischen Doppel»

thOnnen* fttr 4st. MSnnerchor mit Begl. von Blech-Instrum. oder Pft.

Op. 41. Vier MSnnerchOre. No. 1. Sonntag, «O Sonntag." No. 2.

Das deutsche Reich, «Dem Land, wo meine Wiege sLnid." No. 3. Unver-

loren, ,Kin Sommerabend. " No. 4. Fnihlint,'. .FiuhlinK ist gekommen."

Up. 42. Urf,'eistrirkc. No. 1. Weihiiachti-l'astoi al«- ilher J ) du rrrihiirhf .

"

No. 2. Husstat.'svoi.spiel : .,.\us liefer Nülh." No. ChoraK oi s|iiel : „khwill

dich liehen, meine Stärke." No. 4. Choralvorspiel : »Was Gott thut, das bl

wohlgethan."

Op. 43. DomrAslein. «DomrOslein Erde liegt im Schlummer" Romanze

fllr Alt oder Mezzo-Sopr. m. Orchesterbegl. (Streich- und Holzblasinstr.

4 HOmer und 2 Tromp.)

Op. 44, 1. In Waldesmitten, .Ein weinumranktes Uflttlein" fllr hohe

oder tiefe Stimme mit Pfthc^l.

oj». 44. No. 2. Kiti luufs Wfiidied. »Iis schläft in des goldenen

Weines." Für l Bass«(imnie mit Pfte.-Keijl.

Up. 45. Der 92. Psalm für SohMpi.u teil .Sopran, .Ml, Tenor u. Bass)

oder Chor und Soloquartett mit Orgelbegleitung.

Op. 47. Ariadne auf Naxos. Dramatische Scene fllr eine Sopran-

stimme mit Begl. von Streichorchester od. Pfte.

Op. 48. Drei Vorspiele fllr Orgel zu den Chorälen: No. I. ,0 dass

ich t mseiid Zungen hXtte". No. 2. ,Ach bleib mit deiner Gnade". No. 3.

,Lof><' den Herren, o meine Seele."

Die .\u.ser\v;ildle. .K<i( k M.idh-" f. M.ifinc! < hör.

K (• b 1 i ti u Ritter. Choral-Mel. (^einstimmig) mit 1 Vers Text für

Kirche, Schule und Haus.
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Rolle. J. K., Mot«tieti f. gem. Chor, herauf, v. G. Reitling. Lfr.I.

1) .Kommt. koBet" 2) „Heir. Du bist." 3) ..Schaff in mir." 4) ..Der

Friede Gottes." Lfr. II. 5) „Gnidig und barmherzig." 6) „K«>mmt her und

schauet." 7) ..Meine Seele harrt." 8) ..Gott. Dein Weg ist heilig". Lfr. III.

Ks ist in keinem Andern Heil." K») „Herr, Du hast vom Anfanp.*'

Ii) ..Die Gflte des Herni." 12) „Lobe den Herrn, meine Seele." Lfr. IV.

13) ..Der Herr ist Kfinig." 14) ,, Siehe, d;is ist unser Gott." 15) „Die Ehre

des Herrn ist ewig." 16) „Gott. r)u bleibest, wie Du bist." Lfr. V.

17) „Gott der Herr ist Sonn' und Schild." 18) „Herr, zeige mir Deine

Wege." 19) ..Herr Gott. Du bbt unsre Zuflucht*' 20) „Herr, wie sind

Deine Weilce."

In anderen \'crlagshandlungcn sind noch erschienen:

Rebling, G., Op. 13. 1. Der 12. Psalm \

Op. 32. - Elegie (in F) f. Cello m. Orchester bei Breitkopf ft Hirtel.

Leipzig.

Logenlleder f. Buitdii m. Pft«-. bei K Sulzer. Berlin

Op. 33. 1. Den Besuchenden: ..Biiidergruss aus Bruderseclen." No. 2.

Kaiserlied: „Es glänzt ein Stern."

Op. 34. 1. Bei der Aufnahme: „Wie mir geschah." No. 2. Joh.mnis-

Ited: „Johannistag du schOner Tag." No. 3. Des Maurers Freude: ..Der

Freude Quell." No. 4. Weihegruss bei der Aufiiahme: ..Seid uns gegrOsst."

Op. 35, 1. Aufiiahme: ..Des Tempels SAulen sind gegrflndet." No. 2.

Es werde Licht: „W.ts w.V die Erde ohne Sonne." No. 3. M.vurerlicd : ..Wo

Brflder eifrig." No. 4. Deutsches Kaiscrlied: ..Sinijt (km deutschen Vater-

lande." No. T). Maurenveihe „Dich weiht die ernste Stunde."

Op. 36. Romanze (in C) f. Cello m. Pfle. bei Schuberth & Co.,

Leipzig.

Op. 37. Ballade (in Dmoll) f. Cello m. Pfte. bei R. Sulzer in

Berlin.

Husica Sacra. Sammig. relig. GesOnge älterer und neuerer Zeit f. gem.

Chor bei Bote h Bock. Berlfai.

Bd. 11. Snmmig. deutsch •evangl. Kirchenmusik a. d. 16. u. 17. j.ihrh.

32 Gesflage a. d. Jahren 1566—97 von Dressler, Burck, Gumpeltzhaimer u. A.

herausgeg. von G Reblinp

Bd. 13. S.immig. deutsch - ev.uigi. Kirilieniuusik d. 16. u. 17. Jahrh.

45 Ges.'uige a. d. Jahren IMl— 1614 von PrAtorius, Gesius. Uassler u. A.,

herausgeg. von G. Rebling.

Deutsches Handüicd, „Es dftmmert der Morgen" f. Mehr, in Seite,

Kaiser>A!b. No. 41 aufgen., bei Bflching in Hof erschienen.

Unsere Freude. ..Begrflsst die Freude" fllr MSnnerchor in Pahm. Lieder-

sanunig. No. 162 aufgen.. bei Hesse. Leipzig erschienen.

Op. 13. 2. Der 85. Ptalm

Op. 16. Der 51. Psalm

Op. 17. Der 138. Fmlm

fnr gemischten Chor

• bei Breitko]»!" Härtel

in Leipzig.
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Der Vollständigkeit we<;en fol^jen hier die kleineren und

<,Mr».sscren Schritten des Lic. thcol. Dr. med. hon. Henri Tollin,

Khrcninit^Iied des akadcin. theo], Vereins in HerUn, der

Hui/iienot Societv of London, der Soricte tlii IVotestanlisnie

fran^ais in Paris, z. Predif^'ers der rranzr)sis( h-retbrmirten Kirche

zu Magdeburg.* ) Weil al>er niemand Richter sein kann in

eigener Sache, so tugen wir, zur Orientining für den Leser,

die uns bekannt gewordenen günstigen und missgünstigen

öffentlichen Besprechungen ausnahmsweise hinzu.

i. Pastorales.

1) W. H. Hwenrtdp (Oberkonsistorialrath). Geistiiche Roden an dk
Freunde Jesu unter den Gebildeten, mit blofnphiadierNoÜz. Frankfürt a. d. O.,

Gustav H.irnecker 18'V..**)

2) Reminiscerc-Kpistel-Prediirt. i;('!i;<Iten in der Kefonnirten Kirche

zu Frankfurt a. d. Od. ; bruclistückwi-is jzcilrut kt im Correspoudenzblatt der

deutschen Sitliichkeits-Vereine. 15. Februar 1891.

3) Heuy Ward Beedier*t GetetUdie Reden aus dem Englischen, mit

btogrnphledier Einleitung BerKn, Otto Mfliler. 1870.***)

4) Zwei „Taufreden" in O. Riemann*s „Lasset die Kindlein zu mir

kommen**, Maf^eburg, Emil Baensdi 1880, S. 64 fg. und 98 fg. — Eine in

desselben „Taufreden-Samnilunp", lAMpziR, Hredow ISS">. S. 99 fg.

T>) ,.Das Studiuni der Werke berühmter Kanzt lredner" in Linfiemann's

raslorall.ihliothek. Bd. XI. Berlin. Wirpan.i viii-l .Sdiette. 1K'>0 S. 20 fg.

/um P>las^s des F,vaiigclis( heu Ober-Kirchenraths m die (jei.stlichen

vom -T». NüvemlK-r 1874, in den „Deutschen Blättern" Gutiia. Fr. Andr. Perthes,

Januar 1875, S. 3—13 und 77—86.

7) Zum Erlass des Cultne-Minlstert an das Landes-Consbtorium von

Hannover, 27. Januar 1875, in der Wochenschrift iUr das Evangelische Pfarr-

amt, GQtersloh, C Bertelsmann, 6. und 13. Februar 1875.

8) „Neues Reicht neue Kirdie", ebenda, 5. und 12. Juni 1875.

•) Correspond. Mitglied der .Mliance of rcformed chiirt he* ImM. thc presbyt. System, der

ComoiMsion wallontic, der Hugcnot Society of America etc. Ucbcr ihn S. France proiestanie

ed. I, T. IX, pag. 3ß9. — Jos. Künchner's Deutscher Literatur-KAlcnder 189a — Philipp Schaff,

Modeta divines, New-York 1891, T. IV. d. Eticyclop. — Pcrthc», Handlextkoa für cvangeL

The(>lct;:fn, Ooth.t 1891. HI. — Gtolt Und Hindi, Biograph. Lexikon der bervonagendeii Aovie,

1888, Nachtrage p. 1023,33.

**) Empfohlen In der Netien EvangeL Kirchetuieitiuig 1866, No. 03. — Kirchenblatt f.d.

lefemiite Schweix, 1866, No. 99» Aroiestaaiiache Kircheucitaiic 1867, S.

•••) Kmpfuhlen in den Götlingischcn Gelehrt. Anxcig. (durch D. Krandcs) iBjO Sl. 4. —
Evang Kirchcn/cit. 1B70 No. 99. • Neue Kvang. Kirchenzeit. 1870 Nt» 53. - ProteManl.

Kirchetucit. 1870 No. 51 (durch D. l,i»co). — Siicner'sche Zeitung 1871 No. aaa. Frank-

fttiter PhtrioC WochcnÜiUt, ISL Nov. 107a — Evangci. KJrch..Z. 1874 No. 90, S. 1015.
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9) ..Zur Deklaration des §. 14 der Kirchen*. Gemeinde- und Syaodal^

Ordnuof vom 10 September 1873. Ebenda 4. September 1876.

10) „Die Faust Itt der TMdl«.** Ebenda 29. Juli 1876.

11) ..Was kann die Kreissynode für die ImMn AUwIon thun?* Ebenda

19. und 26. Mai 18" 7.

12) „Die kirchliche Armenpflege." Ebenda 2.. 9. iin.l 16. Juli 1877.

13) „Von (np.iriisclur Eingliederung der inneren Mission in die

verfassungsniSssige Kirche". Kbenda 24. November, L, 8., 15. und 22. Üe-

cember 1877.

14) nINe fniMC« MlMlon in dn tfidii entra dulididiea Jahr^

handcrtaa.» 2., 9.. 16.. 28. Febniar. 2. und 9. Mint 1878.

16) „Ueber die geordnete Zusammenarbeit von StadtmlirionTen und
Geineindedlakonissen**. Ebenda 10. und 17. August 1878.

K>) .,Dit christlichen Liebesthätigkeiten in der Hand der kirch-

lichen Organe,** im Volksblatt fQi SUdt und Land. 16.. 23.. 30. Mai 1877.

^uedlinburp.

17) .,(;cs|)rach iilu r liic Armenpflege im kaiserlichen Rom**, im Neuen

Evangelischen ücmcimieboUn, Berlin, 28. April 1877.

18) „Die orthodoxe General - Synodal • Ldirordnanf in ihrer prak-

tischen Durcbfllhnii^* im Montagsblatt der Magdebuigischen Zeitung, 1879.

No. 48.

19) „IiuttvldQaliilning der Armen- und WaiaenpHege,** in der Magde-

burgischen Zeitung, 7. Aj^ril 1881.

20) „Erster Jahresbericht des ErziehungevereinB fOr dcu Kreis Magde-

burg," 10. November 1881, Magdt-lnirp. Faber.

21) ..y.w t ih r Jahresbericht des Erziehungsvereini für den Kicis Magde-

burg." 31. December 1882, Magdeburg, Fabtr.

22) „Presbyteriale AttUcbt Qber den Lebenewaadel der Gemeinde-

glieder," in der Reformirten Kirchenzeitung, ElberHeld, 21. August 1880.

23) t^Di» Preefayteflale Klrdwnordniinc** in der Reformirten Kirchen-

Zeitung 1877. No. 44 und 46. Elberfeld; separat Magdeburg. Faber, 1887.*)

24) „Aufruf an die reformirten Gemeind<ii fran//)<ischcn Ursprungs in

Dtiitscbland" in der Keformirteti Kirchenzritung 1888 S. Ö81 Ig. (Londoner

Pan-Presbyterian-Ansprache cet.r")

2')) „Der Ikideuniissiunstag des Preshyteriaiier- Concil von London" im

Ajirilheft des Evangelischen MLssions-Magazin 188'>.

26) .JVufruf fQr einen deutschen Hugenottenbund". Reformtrte Kirchen-

Zeitung 1890 No. 34. — Vgl. Na 43.

*) Angcjtcigt Theol. JahfMbcricht VII. Rd. i888. - ThaoL Literalurbericht, i888

No. a. — £npfohlcn in der Liienur. BeiUge der DautsdlM Bvaog. KircbwiMitung,

19; im Magdcb. Soantagsblutt deiNaellibar 18BBN0. a; la dir WiMentchaftL

BdbkKt il( r Leipziger Zeitung 1888 No 60 ; Christliche Welt 1889 No. 17, S. 344.
••) Alli.Tiicc <if thr rcformcd ChurcliC'« holdini; fhr I'ro^bytcri.in SyMctti. T^itulon

1889 p. 37a 374 cf. p. 163 fg. - Kcfurinirtc Kirtlitii/oitung 1888, S. 759. - Chri>llichc

Wdt 1IBB9, No. 17, & 941 f.
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27) Die constituirende General-Venammlung des Deutschen Hugenotten-
'

bundes. Ebenda No. 41.

28) „Liebwerlhe BrOder und Glaubensgenossen" in der Colonic von

BerinßuitT 18^M Nu. 11; in der Refurmirten Kirchenxeitung 1891 Mo. 47; im

Evangelischen Kirchenblatt 18'U No. tHH.

29) ..jahrliche Nachrichtt-n fibt r die rranz'')sisch-reforrairte Gemeinde xu

Ifatgdeburg." 1876—1892. Magdeburg, bei 11. Otto.

II. Kirchengeschichtliches.

1) Licentiaten-DisMTtation: De pilmocdiis cplaoo|MAat ae diid|iMnac

eodMiaattCM (Verbasungagesdiichte der .christlichen Kirche innerhalb der

3, resp. 6 ersten Jahrhunderte). Berlin. 1857. (llanuscr.)

2) ..Der Kampf zwischen Märtyrerthum und Btodiofaggwlt sur Zeit

des heiligen Cyprian," l-'rankfurt a. O. 1863.

3) „Irland und Schottland" (und seine ersten Bischöft-, ein Missionsbiid)

in den „Sonntagsk'i.lnpfn" 29. Novt^mher. 6., 13.. 20. I)roember I885.

4) „Thomas Aquin, der Lehrer Michael Servtt's in Hilgenteld's ZeiLschrift

mr wissenschaftliche Theologie. XXXV, 2 (1891) S. 220—243 , 347—373.

XXXV. 4, S. 436-444.*)

5) Johann OiMn, Art. in der Deutsdien Encyklofiftdie von Wiegandt

und Grieben, Bd. III, p. 376—380.

6) ..Des Paulus Burgentlt Schriflbeweis" in D. ZAckler's .Beweis des

Glaubens" 1874, S. 241—246**)

7) „Luther und Servet", Berlin, bei H. R. Merk KnbnrR. 1875,61 Seiten.*^*)

8) „Luther und Marheinecke" in Hilgenleld'.s '/« ilM hrift 1880, S. ^J^.'»—471.

9) j^elanchthon und Servet^*, Berlin, bei 11. K. Mccklcnbuig. 1876,

198 Seilen.t)

*) JHe Etnlötung wird durchgehechelt im Deutschen Mercur, 16. Januar 1893, No. ^
**) Vcrwcfthfit Chriidan Life 1878, 10. Augwt, p. Kcidslrt tii „Saat •ufHoffintiiK'*

Jalifg. XV., Eriangcn bd Ddckcrt 1878 S. 256.

•••) Wann empfohlen von Nippold, Sepp, Dardier, RauwenhufT, Gordon, Willi», GoniEalc*

de VdaiGO (S. II, 15, 41, 43), sowie im Literarischen Ccntnüblatt
,

Leipzig 1875, No. 46;

Magtin fdr die Läentnr des Audanda tffS« Na48, f».^; Rhein- und Neckar-Zeitung 1875,

No. 34a ; von Sup. D. Winckcl im Berliner Gemeindt-dritr-n 1876, N'>. 103— 105 ; Main/cr Zcitg,

1877. 13. Juli ; Pfälzischer Kurier 1877, No. 177 ;
Wcidinget in Reusch : ThcoKig. Litcraturblatt,

1076, No. & — Mehr oder minder Kharf kritiiirt von D. Pünjer, Tbeolog. LHeratur-Zeilung,

1876, No. n ; D. Trtch^cl, W.tgcmann's Zcifichrirt :K;6, S. 345 351. I). Kawcrau, ThcoloR.

Studien und Kritiken, 1878, S. 479—49S; D. Knaakc, l'hcolog. Studien ttnd Krittken, 18B1,

S- 317 Os-

t) Warm empfohlen Ton Nippold, Dardier, Rauwcnhoff, Gorüon, Willis, Gonzales de

Vrla?ico und Mas-i/in für die Litcraltir des .Auslands, 1877, No. 39, Seite 446; Schlcsischc

Kirchenzeitung, 1876, 11. Nov., S. isg f. — Neuer Evangel. Gemeindebote, 1876, No. 316,

S. IJIBL — WeUwollead kritiaift von D. Pünjer, Theolog. Litenliir- Zeitung, 1877, No. 8;
W. Wcnck, Historiacbe Zeitschrin, N F. Bd. II, 1877, S. 398, 9; Wissenschaftliche Monali-

blätter von O. Schade, Königsberg, 1877, No. $. — Angegriffen im Litcrar. Centraiblatt Leipzig

1876, No. 97. Eine Stelle kritian dturch Prof. D. Benrath in Brieger's Kirchengeach. ZcttacHr.

1877, H. III, & 4^471-
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10) Butzer's Confut.itio der L. VII de Trinitatis crroribus, in den „Theolog.

Studien und Kritiken". 1875, S. 711—736.

1 1) „StTMÜrarger kirchliche ZosUnde zu Anfang der Refonnationszeit''

im Magazin f. d. Literatur d. Auslandes. 1975, No. 23, S. 333<~336.*)

12) JUieba«! 8«rvet und Marttn BnlMf«*. Ebenda, 1876. No. 24.

S. 333—336.

13) Servet und die oberländischen Reformatoren I: Mich. Servet

utid Mart. Butaer, eine Quellenstudie "« BerliD, 1880 bei H. R. Mcclclenburg,

272 Seilen.*»)

14) «Alex. Alesii Widerlegung VOn Scrvel's Restitutio'* in Hasc's „Jahr-

bOchern für protestant. Theologie". 1877, S. 631—652.

15) .Servers cbristoiogiache Bestrdter" in Hase*s «Jahrb. f. prot. Theol."

iBIi, S. 284-325.

16) „Charakterbild Micha«! SerrefC", in Virchow und v. Holtzendorf.

Sammlung geuieinwissenschaftlicher VortrSge, Ser. XI, No. 254. Berlin. 1876

bei Habel.***)

17) Englisch im Chri-stiaii Life, 27.0ctober 1877, p. 518— .'.19; 3. Nov.

p 624— 525 ; 24. Nov. p. 56')- 57(i; !. Ihv. p. 5«(>(by Mivs 1'. A. Slu.il. ofBath).

18) Französisch: Miclui Servt-t, l'oilrait — laractt-re. par Mad. I'iclicral

— Dardier, avec une bibliographie des ouvrages de et sur Servet, Paris, .Sandoz

et Fischbacher. 1879.t)

•) Citirt in Varrcntrap : Hcrmiann von Wied, IjcipziR, 1878, S. 107.

**) Wann cmpfuhlen von Nippold, Dardier, Kauwenhofl', Gordon, Willis, Gonzales

de Vdawo, B. Badiriag, Magatia f. die Utantnr de* Aiidandee, iBBb, No. 40 und „Union",

Dürkheim, 1877, No. 7, S. 3a ; in The lAodem Review, April 1881, p. 436- 8 von Sara. Alfr,

Steinthal; D. Chrötiaao Sepp, Polemische en ircnischc Theologie. Lddcn, t88i, I. 70 fg. und

in Literariwhen Centnlhhtt, 1860, No. 98, S. 899. — Empfohlen und kridslirt durch Ferdin.

Mr.«*«;h, HUitter f. literar. Unterhaltung 1880, S. .|6i , Hvriur Reform 1880, No. 4. S. 59. fg.;

,,Ncuc Kv-inKclischc Kirchcn/eiHinK" i88u, Nu. 38; Fiirtnigblly Review
, Jnli 1876 ; Christian

Standard
,
New-Vork, 1877 ; Christian Life

, 1877, 6. üct., p. 483 fg. ; S. M. Jackson , 'llic

preibyterian Reriew, New-York, A|iril 1880, & 3(83—5; Sartnrday Review, 1877, No. 3. i88d;

Deutsche Revnc, 1881, No. a. — Wi-.scnsch;ifi>ii h kiiti-.iil durch D. Knaakc in den Thcol.

Studien und Kritiken, 1881, S. 317 -350. — Durchgehechelt von D. W. Möller, Kiel, in der

TheoloK. Liientur>Zeitung 18B0, No. 15 und von Dr. Camill Geihcrt, Geschichte der Stimn-

bwier SoktciibewcgxinK, Strasshurji; bei Heitz, 1889, S. 114 f^ , 118 f., la^—133.

•••) Warm empfohlen diin h die l*r<>f, sv>rcn Nippold ijcn:nr I itcrat. -Zeit. 1876. No. 16I,

1879, No. 3a, S. 440, Hofstc de de Groot (Gcluof cn vrijhcid, 10 Joarg., 6 Afl.
,
Rotterdam,

i8}6k I». I— Gioiepiie de Lava im Aichivio Venelo, T. 19, P. i, 1880^ p. 1—6; Domiiüc

Simcn in der V'^rrcdc /u ^ciin r T tu rsctzunK ;
RauwenhoflF, die Doctorcn der 'riu Mln^'io

AI. Gordon, Ch. Dardier, Chr. Sepp (S. ad II, 43); durch La Lecture, Paris, 1879, No. 11,

p. ao4 : durch DirectorDr. Bdialm>8cliwanbaeh ha Montagiblatt der Magdehuigiichen Zettung

1881, Nu 3, S. 18 f){. ; durch Bachrin»;, KaiserslautcrZcituiii; 1877, No. 85 u. 86 ; Pfälzischer Kurier,

1877, No. 145. Freundlich krilisirt diinh l'rufc>.s<ir Pür\jcr in der Theolui:. I.ileratiir-ZcitunK

1877, No. 8. ;
diurchgehccbelt von einem Anunynuu in der (Bemer) Kefomi, 13. Mai 1877, S.

18a—18«, No. le (a. dagcfen 9& Mai No. 11, S. 943—304 u. 307) ; von Dr. CamiU Oerbert

(ad II, la) und A V. d. Linde (.id II, 39). — iMtt in Philipp Schaff. Htttory oT Che chriadan

church. Vol. VI. New-Vork 1888, p. 69

Im Spanliehe Gbenetitt in Dr. Gonialet de Velawos: El aafiteatro nnatomico etpalol

30. Juni 1879 — 31. Mürz 1880. — VrI. I.e Midi, 14. Fcbriuir 18B1. Journal de Gcneve,

^ April 1880, No 7g. — I, '.Milan« (• litierale. (Joiievc 1879, No. 47. — Iji scmaine reli|pcuse de

Gem^c, 1&79, No. 52. — Le Midi, Ni»mes 1680, No, aß. —
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19) Uocariadk: Serv^t IliUly Jellemrajza. fibcrseUt und mit einer Voi>

rede verseben von Simin. Dooiokos (Prof. der Theolog.). Kolotsvart. 1878.

20) Italienisch von M, Niemack, Hannover. (IfanuscripU)

21) Dänisch von F. Aarestrup. Kopenhagen. (Manuscript).

22) .Zur Ehrenrettung Servet's* in der Protestantischen Kircbenzeitung

1875, 2. üct., s. '»:<:>

23) „Zur Sfi vrl-Kiitik" in Hilgnilel.l's /eitschrirt 1876, S. 425—466.

24) «Servet's Spraclikennlniss" in Guericke's ZcUscliritt ^. lutli. Theologie

]S77i S. 606—638.

25) »Michael Senret'sPositivismus" in Hilgenfehl'sZeitsch.1880^8.420—454.

26) HSerrefi Kindheit und Jugend** in Kahnis Zeitschrift fltr historische

Theologie 1875, S. 545—616.*)

27) ^lichael Servet'.s l'oulouser Leben* in Hilgenfeldls Zettschrift, 1877,

S. 342—386. Vpl. auch III, 3.*»)

28) ,Servet auf dem Reichstag zu Augsburg in Thelemann's Refonnirte

KirchenzcUuiig, 1876, S. 138— 1V2. Vergl. III. 5.***)

29) «Der Verf. de Trinitatis erroribus L. VU und die zeitgenössischen

Katholiken* in den »Jahrbaehem f. protest. Theologie", 1891, S. 2—47.

80) nServet und die Bibel** in HOgenfeld s Zeitschrift, 1875, S. 75— 1 16 f)

31) ,Mich. Servet's Dialoge von der Dreieinigkeit'' in den Theolog. Stud.

und Kritiken, 1877, S. 301—318.

32) .Servet's Pantheismus- hei Hllgenfeld. 1876, S. 241—263.

33) „Zur Theologie (Lehre über Gott) Servet's" in den Theol. Studien

und Kritiken. 1879, .S. 111 — 128.

34) „Servet's Lehre von der Well" in Uilgenfeld's Zeitschrift, 1879,

S. 239—24'A

35) «Servets Anthropologie (Lehre vom Menschen) und Soteriologie (vom

Eriflser). Ebenda 1880, S. 323—343.

36) «Die Zeugung Jesu in Seivet'a Restitutio Christianismi*. EbtndJi

188t, S. 68—88.

37) „Servet Qber den Geist der Wiedergeburt«. Ebenda 1881, S. 310—327.

38) „Servet's Lehre von der (lotteskindscbaft* in Hase's JahrbQcbern

f. protest. Theologie, 1876, S. 421— l.'.o.

39) «Serv. l's Teutelslelii c'^ in Hil^eiileld s Zeitsi hrift. 1876, S. 371 — 388.

40) „Der Anliclirist Michael Servet's". Ebenda 1879, S. 3r)I—374.

41) «Servefs Eschalologie (Lehre von den letzten Dingen). Ebenda 1881,

8. 483-488.

•) Kmpfdhlcn ilur. h I). Nippold in der Jenaer Litcratur-ZcirutiK 1876, No^a. S.az fg.;

l>. Gordon, D. Uardicr, iJr. med. Willis, Dr. med. Goiualcs de Vclasco u. a.

**) Empfohlen durch D. Nippold in der Jenaer UteiattwZdtnng, 1876, No. fl^ S.ai

D. Gortlon, 1). D.irdicr, Dr. med. Willis. l)r. med. Oonz.iK / il<- \'<-l.i .<-o ti. n.

***) Angezweifelt von Consistorial Rath l). Tbelemann ^hierin). Reget: Hiitoiie dn
people de Gen^, Gcnive 1877, p. 5 ; Nippold (ad II, 15), Schumacher, Briefe und Akten,

Gotha 1876, S. 541 f.) u. a. Renuut von andern, auch von der geschickten Romanichrenitrin

Marie Andrae : ,,Kin Martyrium in Gcnr*, Berlin bei Wiegandt und Grieben, 1877, S.4B (Vgl.

übrigens Kreuz-Zeitung 1887, No. 1^—135).

t) Empfohlen durch D. Nippold, Jenaer LheraUir<Zeitung, 1875, No. 95, S. 443.
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42) .Servet QberPtcdigt, Taitfe und AbendmdhP in den Theolog. Studieti

and Kritiken. iSSi, S. 270—300.*)

43) ,,Dm Ldiny«rtemMidiael8erT0l't**, genetisch dargestellt. I. Bd.:

.Die vier ersten Lehrphasen", GQtersloh, Bertebmann 1876, 250 Seiten.**)

44) „Das Lehrsystem Michael Servet's. II. Bd. : „Der fniiften Lehr-

phase erster Al> Initr, CiJt'i I<,h. lUTtcIsniaiin, 1878, L'M2 Seilen***)

45) Das Lehrsystem Michael Servet's. III. Bd. : Der fOnften Lehr-

phase zweiter Atisclinitl, Cifitersloh, Hertelsmann. 1878, M') Seiten. f)

46) »Catalogue analytique lie lues eludcs sur Servet" . liulletiu de la

SodiU du Protestantisme fran<;ais, Paris, 1879, p. 326^33L

47) »Mina studier Ofver Michael Servet. Sannings5karen* von Amoldson

nnd Akerberg, IV. Jg.. 1880» 5. Stockholm, p. 129— 138.tt)

•) Eine wohlwollende Kritik nn den meisten meiner Sci^et-Stndlcn libte Prof. D. Nippold

in der Jenaer Literatur-Zeitung 18^, Art. 16, Seite 1— 16 und 1&79 ArL 410, Seite 1—40 !>owic

in wiiMr Einldtiuig in die Kirchengeachichte dct 191 Jahrhundott , Ellwffdd iflEto. S. 6Bt.

638, 630, 6g6, 651. I)cs>;leichcn I*ri.f. Rauwenhoflf in »1er ThenloKi&ch Tijdsi lirift, 10. Jaati;
,

3 Sl, Ldden 1876, S. 383 389. — l). Chri:^!. Stipp in den Studien cn Bydragcn der hutor.

Theol. III, D. Amsterdam 1876, .S. 438—454. — Perd. de ScMckier» Servet et son rfoent

hifltorien im Bulletin de la Societc du Protestantisme francais 1879, p. 323—333. ~- Kine M liarfcre,

jcduch w!s>iensrh.iftlii:he Kritik der kathoUsche Professor Don Marcellino Mcnendez PelajfO» .

Madrid 1878, T. II, p. 349 313.

**) Wam cnpfoblen von Ptof. D. Nippold, Jenaer Litentnneils. 1879, No. 39; von

Gordon, Dardicr, R.iuwcnhoflT, Willis, Cionzales de Vclaico ; ferner Litciainches CVnti.iIM

f&27, No. an ; Union. Dürkheim 1877 No. 7 ; Aiigsbuiger DeiMscbe Allgemeine Zeitung 1878,

No. X79. WoMwollend kridbirt in der „Netten Evangelischen Ktrehenxettung" 1877, No. 93,

S. 368 sowie durch Superint. Förster, Malle, im ,,Hcwcis des Dlauben?," 1876, S. 309 fg. —
Vom kirchlichen Standpunkt >rh.irf .nnKe^^iffcti in di-r .\llKemeinen Evangel -Inther. Kirchen/cif

1877, No. 34 tuid in der Zeiuchrift für luthcr. I hcologic 1878, S. 335—339 und 339—342;

wiMOMdiaftlieh durch D. Benih. PQnjer; De Served doctrina, Jena i8j6, p^ 8, 97, iio and

in der Theolog. Litcratur-Zeitj;. 1877, No. 8.

***) Warm empfohlen (.'hristian Life, London 1877, 15. Sept., p. 444 ; in der Evangelischen

Kfachemeitung 1878, No. 31. — Vorher hart angegriflcn ebenda vom Idrchlichea Standpunkt

durch D. Kawcnui, 1877, No. 8, .S. 183-187, Meine Replik S. 1877, No. 17, S. 415, 416.

t) Wann empfohlen in der Revue critiqiie, P.iri<, 7. Sept. 1B78, p. I49 fg. durch Prof.

D. Sabatier; in der Theulugical Review, Lundun, 1Ö79, p. 144-146, durch H. Alex. Gordon;

in D. ZSchlcr'a „Beweia des Gfauiben»", April 1880 , S. 0x0—913 ; in Bonnel'a „Kokale".

Juli 1880, S 6a ; in der Neuen EvanRcl. Kir<-hcnzeit\ing 1880, N<i. la, S. 187—188 — 'ITic

Nation, Ncw-Vork 1880, No. 771, p. 269 fg. — Kritiairt Tcol. Tidskr , Haft V., p. 374 - 376.

— Wdtihifig bekimpft in J. Victor Block, Michad Servet, et aft tovet liva bQle de, Koppen*

hafen 1879, 180 Seiten.

+t) Kinfach citiri »ind die hauptsachlichMcn meiner Scrvet-Studien in Hasc's Kirchcn-

geschichtc cd. 10, Leipiig 1877, S. 453. — Kürschner's Literatur-Kalender. — Philipp SchalTs

Modem Divinet, New^York. — Perthea Handlexikon fiir evnng. Theohtgea, 1891. — Venurbdtct

von F. Rode. IVnte>tantis( hl- Kirrhcii/cilung 1877, N". 48, S 1056 Io6a
;

üachriiii,'
,

Anj,;s-

buifer Allgem. Zeitung 1876, ticilagc S. 5159; Sup. Winckel-Berleburg, im Neuen C>cmcindc-

boten, Berlin, 1876, No 51, 5a, 53 ; Prof. Rtid. Maler, Augsbufg. Allgem. Zeitg. 18B0, No. 933;

Rheinische Kurier, aa. Nov. 1890 ;
John i'retwcll, lm]mrcr, London, x8. AllgWt 1877, p> 559 fg.

;

H f-ii ilc Je Ciroot in Wylies : l'»ei!<:hietlni-s van het I^otestantistne
,
Kampen, Kraay, 1877,

615 6^; A. Roget, Histoire du pcuplc de (Jcnevc, Genevc 1877, T, IV,i p. i sv. (cf. p. 3, 5,

38) oad Joomal deGenive 1880, No. 79, Semdne idigieuie, Genive, 17. AprO und 8. Mw 1880,

N«. 16 und 19; Alliancc liheralr . r,< n. v<-, 3., 10,, 17. .Xpril 1880, p, 54 sv
, 58 *v , 61 sv.

cfi No. 17, ao, 49l — Wissenschaftlicher durch D. Nippold, Jenaer Literat. - Ztg. (a. a. O.),

D. AI, Cotdon, Tbodog. Review, London, April und Juli 1878, p. 981—3^7 und 408—443. und
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48) Servet, Trauerspiel in ft Aufsflgen von Alb, Hamann, mit einer

Vorrede von H. TolUn, Magdeburg, Wofalfeld, 1881.*)

in. Weltgeschichtliches.

1) „Die Beichtväter Kaiser Karls V." im Magazin für die Literatur

des Auslandes. 4., 18. April und 2. Mai 1874, Berlin, S. 2ül—2U4. 23U—233.

259—262.

2) „Toulouser Studeotenleben im Anfang des XVI. Jahrhunderts" in

Riefal's Historischem Taschenbuch 1874» Leipzig. Brockhaus. S. 77 fg.**).

.3) „Eine italienische Kaiserreise 1529 und 1580** in Riehl's Historischem

Taschenbuch 1877, S. 51 fg.

4^ ..Der Reichstag au Augsburg" in Riehrs Historischem Taschenbuch

1880, s. (,] fg.'-).

f)) „Die Toleranz im Zeitalter der Reformation". Ebenda 1875, S. 1('7 fg.

0) »„Albrecht v. Mainz und Hans v. Schenitz" in) Montag.sblalt der

Magdeburgischen Zeitung, 24. Juni. 1. und ö. Juli lB78f).

7) „Buchdrucker -Strike zu Lyon in der Mitte des XVI. J aln hunderts"

im Magazin fttr die Literatur des Auslandes. 13. Februar 1875, S. 99—101.

8) nHlargartllw von Navam und ihr Kreis", Frankfurt a. O.. 1863.

9) tfiöligpy und die BartholoniAuanacht". Frankfurt a. O., 1865. Vgl.

Muret's Colonie. 1876. S, 49.

Die beiden eben genannten Vortr.lge und der II, 2 erschienen IH66 zu

Frankfurt a. ( t. hei H.Trnecker mit einer Vorrede unter dem Titel: ,,Hioi,'r.ipin.N( lie

Heilr.Ti^f zur Gesi liitlite der 1"oleranz"ff). Hal<l darauf III, U» separat, zum

Ueslen der Verwundeten, unter dem Titel „Ein Ahnherr der Hühcnzüllern".

10) »Die Hoheniolleni*schen Colonisationenund die walloniacbeGemeinde

SU Magdeburg**, in den Geschichtsblftttero fDr Stand und Land, Magdeburg.

1876. S. 192 ig.

11) „Vorgeschichte der Magjäthargfit Walionen** (in Mannhdm).ttt)

Ebenda S. 346 fg.

Encyclopucdia Hritannica ; D. CK Duilicr, Kcviic historiqtic, Paris, Mai—Jun! 1879 und I ncy-

cl<)|H-dic Fi>i hl>.-»< hcr, Farit
;
Kas^cgna scttinianalc Roma, 187g, No. 74, p. 436; J.

1'. M;i)inln,

Servet et Calvin: t^u^raniin der sUidt. KcaUchulc, Wiesbaden, 1886, p. 1—33. Wohlwollend

D. Philipp Scludr, HIrtoiy of the Christian chiudt, New-Yoric. 5lhe edidoa, 189a, T. VII.

Kriiiich vom je<tuiii<><-h(it St.iiulptmkt I)<>n Marcelliiio Mencndes Pelayo, Historia de los Hete-

rotJoxos ElspaBoles, Madrid 1877, T. 11. 349—313.

*) Empfohlen dinch D, th. Daniier, JoutimI de CSeoive, lt. Aiigiut l8Bi.

**) Kmpfohlen durch D. Ntppold» Jcaacr Litenilun^itiinB 1875, Mo. 95, & 443 vmd

1876, No. a, S. aa f.

Kritisch bcnuut in Paul Mttzschkc, Beitrage zur Geschichte der Kurzschrift, Berlin,

1876, S. 8. i&
••') Empfohlen im Pfal/ischrn Kurier. 1880, No ago.

t) Empfohlen durch Prof. Dr. Heruberg zu Halle a. S. (Vgl. Magdebg. Zcitg. 1878,

No. 47). — BekSmpft dtirch Hfilsse in den Magdebir. Gesehtchtiblätleni, 1889, S. a—82.

tt) l-i'ir''^"^len >n der Neuen Eraagel Kirchcn/eit, Tkrliii, 1866, No. 46 — im Kirchen-

blatt f. d. rcfi»riii. Schweis 1868. No. fl6 — im Maga/in f. d Litcrnttir des Auslandes, 187a,

No. 40 -- Theolog. Utcraturbtatt, Dannstadt, 1866, No. 90, S S39^S4<>-

ttt) Enpfidilen und exceipirt in der Rhein- und Neckar^ZeitunK, 1876^ No. 6a

L lyui^ed by Google
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12) Ocidtfchte der franiflriifhcn Ooloiite wa FMnkfurt a. d.

Fr. tu O. 1868*).

1 3) „Die französischen Oolonien In Oranltntrarg, Köpenick und Rhdnt-

ticrc''in ilci Zeitschrift fTir pi eussLsche Geschichte, Decctnl). 1876. S. 636—642**).

1 4) „Die Hugenotten inMagdeburg** im Ikiblatt der Magdebiu gischen Zeitung

1888, No. J.'i, 24. 25. — Wieder abgedruckt als EinleilUDg zu Bd. III,]

dieses Welkes und in I5,|.

15) Geschichtsblätter des Deutschen Hufenottenvereitts. Magdeburg.

1890 und 1891 bei Ueinrichshofen. H. 1 : Die Hugenotten (Franzosen) in

Magdeburg. H. 2: Die Wallooen in Emden von Pletnes. H. 3: Die

Waldenser in Walldorf von Robert und Dittnar. H. 4 t Die fnuaflasche

Gokwie in Berlin, von Tollin und BMnguier***). H. 6: Die wallonische

Gemeinde in Hagdebuig von Rode.

16) Verzeichnis^ der HQcher in der Bibliothek des Deutschen Hugenotten-

vereins, in Bt'riiiRuicr's ..Kolonie". 1891. No. In.

17) Geschichte der französischen Colonie zu Magdeburg, Halle a. d. S.

bei Max Niemeyer. Bd. I, 1886t;.

18) Gctdildktt dar frantCMfelwii Cdooim vob Magdeburg, Bd. n,

1887. Ebendatt).

*) Empfohlen und exceipirt von Pnt. Stricker in t. Rmuner's Hiilor. Tkaehenlnich

1873, S. 313 fgd. — Von Baron Ferd. de Sdücklcr, President de la Socicte dii Proicstantisnic

frantais, im r.niU liii XIX 1870, p. ia8—135 üih! i8qo, S 498, - im Thcoloi; l itL-ratiirljlatt,

Darmstadt 1869, Ko, 81 S. 431-434, — in der licilagc des K. Prcussischcn St;uiu-Aii7cij{cr9

X879, Ntt. agff md 300^ — in Muct's Cdlonle 1875, S. an fg. und 18771 S. 70 und 75, —
Bebelm Schu ar/hach, Hohcnxollem Colunis., S. 80.

••) Kmpfohlen und cxccrpirt in Muret's Colonic, 1877, S. 34 fgd.

***) Empfohlen in der Refornürten KtrehenKitiing 1891, No. 14 (durch Dr. Itud. Koch). -

QnnICfly kc>:istcr of thc Alliancc- of rcftinneil chiirchcs, l^ndon, 1891, Mai, Vol. II No, lO,

p. 157. Rcvist.i cri'itiana. .Madrid, 30. April 1892, N" 396, p. 128 (Pr Flwdncr). — Bulletin

du l'rotcslantisme francais 1893, p. 344. — Krcuz-Zcitung 189a No. 335.

t) BnpfiihlcB In Llienubche Rundiduni de» Kirch! Amtsblattes Hannover 1887, No. $,

S. 75 fg. (durch Dr. Niemack) ; Dctitschc Litcrat\irzritunK von Frr!icniu<;, l'.crliii, 1887, No. 34,

S. 890—3 (durch Prof. D. Theod. Schott) ; Emdcr ZcitunK 1887, 18. Mära und Hannoverscher

Coufier 18B7, 3. April (durch D. Brandes) ;
Theolo|ri9ches literatnrbbtt, Letprig, 1887, No. 04

(durch Pastor Dr. Wolff) , The Christian Life, London, 1887, la. Mar/ No. 565. p. 138

(dun h 1» Alex. Gordon); Naticiiial/tituni; 1887, No. 319 (Sup. Dicstelmann"» ;
Magdeburgische

Zeitung 18U7, No. 91, Vgl. 97, im MonUgsblait dcntelben 1887 No. 38, S. 399, citirt von

Waldenar Kawerau; ReforntMe KirclieueitK. . Elberfeld, 18B8, Na 18 (durch Thtenhans,

Bng): Rcfmiirtc Kinhcn/citR
, Cleveland, O Amerika, 1890. No, 35, s 4

tt) l^mpfohlcn im „Theolog. Litetattirbcricht" von Jb^cr, Gütersloh, Bertelsmann, Mai

18B8, S. 99 f. (durch Dr. Rathmann) ; Berilner Monatri>latt 1887, No. 17, S. 136 ; Mittheilungea

a. d. histor. Literatur XVI. 1888, H. 1, S. 55—Äl (dotch Dr. Bchcim-Schwaribach) ; La
vie chr^tienne, Nismc^ Pati*. 1887, No. 6, p a6o 363 (D. Ch D.irdicr); La tribune da

Geoev« 1887, No. 148; Evangelische Kirchenzeitung, Grcifswald 1888, No. 7; Literarisches

Ceotialbtatt , Leipsig 1887 (durch D. Dieydorf) ; Sonnlagddinge, z8B8^ No. m, S. 79 (Henrich

l)tifour)
,
Ücringuicr's „Coli nic", 1888, S. )0 w io im Corrcspondcnzhlatt des fJesanmit-

vcreins der deutschen Geschichte- und AUerthuniüvcrcinc, 1888, No. 5, S. S^—58 (durch Dr.

Koch) : RaidSlS CrisHsns, Madrid, 30. April. 15. Mai und 15. Juni 1888. No. aoo^ aos, S03,

p. 134 f«., 140 fg, 173 fg.; Harz-Verein, 1888, S. 37 (.Archiv ratli Dr. Jacobs) ; BUUStia d«

la Soci£t< d'historie vaudoise, 'l orrc PoUicc , Italia , 1888, .Xugiist. No. 4, p. 36 *r.

(Profcwor D. Alex. Vinay)
;

Nationalzeitung 1888, No. (Sup. D. Diestclnuuin) ; ,,Poft'*

18B8. No. 199 CDiw Rod. Koch); Histariscbe Zeitschrift. Utenimbericht 1889, H. a, & 310

32



498 —

19) QwcMchte dtr franifltliclwn CSotoni« toh Msfdcbufc (Urkunden*

buch) Bd. m, % 1889. Ebenda*).

20) (Alagdeburger hugenottische) lOrcheabu—6 (1686 fg.) In Bonnel's

Colonie 18*80. S. 77 fg.

21) ..Ein hugenottisches Attentat vm »itr (iertraudenkirche zu Magdeburg

am ö. Februar 1693". In den Forschungen zur Üraiidenburgischen und

Preussischen Geschichte, 1889, I. Hälfte. S. 125 fg.

22) „Der Bau der fraiuöaiacben Kirche In Magdeburg" in den

Geschichtsblattern fQr Stadt und Land Magdeburg, Magdeburg 1889, S. 273

bis 334**).

23) „Oironotogisdkes Veneichniss der hugenottischen IQrchen Deutsch-

lands" in Beringuier's Colonie 1891, S. 44.

24) Die w.iIlonisch-franzOsische Gemeinde zuCölna. Rh. Ebenda S, 42.

25) „Die Hugenotten in Bückeborg" in Biiinguiers Colonie. Berlin

1889. S. 25. 48.

26) ,,Aus der Correspondenz Friedrich des Grossen mit Herrn von

Camas". in Murefs Colonie 1876. S. 19 fg.. 27 fg., 36 fg.

27) Caantodoro de Ralaa im Bullethi de la Socüt^ du Protestantisnie

fhm^ 1883. T. 31. p. 385-397, T. 32, p. 241—250. 289—298.***}

28) „Marquis de Langalerie** in B^guicr's „Colonie** 1891. S. 16 fg.

29) August Wilhelm Francke (Oberbflrgcrmeister von Magdeburg) in

den „Geschtchtsblättein (Qr Stadt und Land Magdebuig**, 1884 und 1885tX

IV. Geschichte der Medicin.

1) «Anleitung lum SttuUum der Me^dn 1340 und 1533" in Virchow's

Archiv fttr pathologische Anatomie. 1880 S. 47—78. Bd. 8a-H-)

2) „Harvey und seme Vorginger* im Biologischen Centralblatt 1883

No. 15. 16. 17 S. 461—537.

bb 313 (Tk. Fladie) ; Chrfitfiche Wdt, 1889, No. 17, S. 344 und 351 ; Blagdcbwgiidie

/.itim- 1887, No. i|3 (Dr. Hertel); Mittheihingen da Vereins für die Ocschichte Berlins

iSää, No. 3 (Dr Kud. Roch) ; Protestantische Kirchcnzeiiung 1888, No. 13 (D. Werner)

;

Gdtdnguehe Getelnte Anidgen s8B8, Na 4 (Pkof. D. Ludwig Sehulift) ; „Die fhuuSibche

Colonie", 1888, No. 3, .s 40 43 (Dr. Rod. Koch) ; Refonniite Kirdwaieiiiiiiff, aevdaad
Amcrilca, IS- Februar 1888, No. 7.

*) Empfohlen in Beringuier's „Colonie" 1890, S. 11-14 (durch Dr. Rud. Koch), loiric

im CorrespondenzbUn des Gesanuntvereias der deutschen Geteilkitts» und Aherthumtremae
ifiqo, No, 3 und 4, S. 41 43; im ,,'ITif'nl< T it.-mtiirhrriilii" von Kger, iflgo, S. ag (durch

i>r. Kathmann) ; Ucsterrcichischcs Literarisches Lentralblalt, 1890, No. Ii, S. ia6 und 127

(durch Dr. G. E. Htm») ; Theologischer Jahmberidit, Histor. HieologSe, Bniunschw^
S. 120 (durch D. Wem- i V M .igdeburgische Zcituni; 1889, No. 533 (Dr. Hertel); ,,lV>si"

1889, No. 310 ;
Mittheilungen des Vereins fiir die Geschichte Herlin», x9go, No. 4 (Dr. Rud.

Koch) ; Protcsunt. ICirchenzcitung, 1889, No. 47 (D. Werner).

**) Empfohleii im Theolog. Jahibericht, Hiitor. Theologie, Biamudierdg, iSgo, S. lao

(D. Werner.)

***) 'J hc L'hrifldan Life, 1881, 4. Juni, p. 267. — Chr. Sepp, Uit het pretlikantcntcvcn,

Leiden, 1890, p. 31.

t) Kia^obkn In der M:igd< l>iiruiM:lirn Zeitung 1884 , N«. 595 ; in der Weser Zdibmg

1884» No. 13447 und 13449; im DiuiMhcn l.iterattirblutt VII, 1884, 16. Au^iist.
|

ff) Warm empfohlen durch l>r. Ilcinr. Rohlfs im Deutschen Archiv f. d. Gesch. d.

Medidn DI. Jalug. H. 4. S. 471—47^
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3) „Andreas Vetal", Ebenda 1885, No. 8 fg. S. 242—480.

4) .Matteo Realdo Colombo** in PflOgei's Archiv f. d. gesaromte

Physiologie iMBo, S. 262—290. Bd. 22.

5) Matteo Realdo Cokmilio't Sektiooen und Vivisektionen. Ebenda

]B8o, Bd. 21. S. 349—360.*)

6) Colombo's Antheil ander Entdeckung des Blutkrodaufs. inVirchow*«

Arehiv 1883 S. 39—66 Bd. 'Ol.

7) „Andreas Caeaalpin", in PflQgers Archiv i886, Rd. 35. S. 295—390.

8) ..William Harvey", in Virchow's Archiv 1880, H.l. M"). S. 47 fg.**)

9; Robert Willis' neuer William Harvey, in PÜOgers Archiv 1885

Bd. 34, S. 1—21.

10) Kritische Bemerkungen Qber Harvey und sdne Vorginger. Ebenda

1882, Bd. 28. S. 681—630.***)

11) nDle EBtdecknnf des Blutienialaufii , durch Michael Servet* in

Preycrs Sammlung Physiologischer Abhandlungen. Jena 1876 (I. 6).****)

12) „Die Spanier und die Entdeckung des Blutkreislaufs* in VirchQw's

Archiv 1883. Bd. 91. S. 423—433.

13) .Die Italiener und die Entdeckung des Blutkreislaufs. " Ebenda 1S83.

Bd. 93, S. 64—99.

14) „Die Fraxjizoaen und die Entdeckung des Blutkreislaufs." Ebenda

1883, Bd. 94, & 86— 136.t)

15) «Die EnglUniler und die Entdeckung des Blutkreislauls*, Ebenda

1884, Bd. 97, & 432-482 und Bd. 98. S. 193—230.tt)
16) „Ein italleniachet Urtheil Ober den ersten Entdecker des Blutkreia-

laufs" (Bizzozero, Archivio) in PnOger's Archiv 1884. Bd. 33, S, 482—493.

17) Der königliche Leibarzt und Hofastrologe JelUUl Tbibnolt in

Virchow's Archiv 1879, Bd. 78. S. 302—318.ttt)
•) l*afür Pmf. Friedrich Goltz: Wider die Humanasicr. StrassburR, iSfi^, S 3, la, 1"],

(Dagegen D. Paulus Cas«cl, buncm 1883 No. 31 S. 351). — Angegriffen durch Ff. K. Knoche,

Sebach den ThSniicB*'. Humover 18S», IL Aufl. S. 4—ta Fli^latt lur BekSnpfuqg der

viMMchaftliehen Thicrfoltcr.

**) Citin in Hueter, Lehrbuch d. Gesch. d, Mcdicin, Jena 1881, II, (3p).

Kritttbt im Arehir f. d. GmA. d. Medicht. V. Bd. S. 467.

•••*) Citirt von J. .M. Da Cotta. Hnrvcy and hi« discovcr>', Phil.idclphia 1879, p. 47. —
HacscT, CIrich, d. Medizin II f }o"). — Chapmnn ; Human phy»iril".;y, Philadelphin 1887, p. 378. --

Wesentlich von meinen Studien abhangig K. Willis, William Harvey, l^ndon bei Kcgau Paul

iSA 35p Seilaii. — Enpfigkleii durch Gotdon In der UmoIok, Review 1879, S. btO—afl
lg^iw

Otto l'lc's ,,Nattir" 1877, No. 4, S. 52 fg. tleRcn meine .AnKtifTe G. Ccradini, l)ifcs:i dclla

mia menioria etc., Genovm 1876. Gegen Geradini K. Jenkins, Harvey, London 1878 p. 10 fg.

Motm Kirchner, Willtun Hwvey'i VenUemle etc., Beifin 1878 (p. 39—45). — Vgl. Sampson

Gwngee im Lancct 1877 I, 159. — Bizzozcn*, .Ar> )iivi<> I, S. 469.

t) F ür meine kciultatc tritt ein ( Ii. Ri< het, Harvey, P.-uis 1879 p. 04—36. O. I>ouen

in der Revue politiquc et littcruirc 1880 Nu 34 p. 801—4. A. Dastre ebenda 6. Juni 1885

4 f|E. Dategan CMnan (IV, as) : R«vue «cienlifiqn« 1879^ No. 3 p fiis st.

t+) Auf Grund meiner Sorvet-Studicn K< 1>. Willis, William Harvey, London, Kegan

Paul, 1878. — Vgl. l-heological Review 1879, April p. s>78—383, D. AL Gotdon;

ttt) Warm empfohlen imd dabei kntinrt dnrch Heinr. Rohlfs im Deutschen Archiv f. d.

(ics<:h. tl. Mi ilii iii, IM. III, II (, S 367 Citirt als Quelle iuGurlt und lllt-,<ti. I,i \il,Mn

hervorrniiendef Aente, 1888, Alt. Thibuilt. Vgl dort Alt. Servct und Rohlfs' Archiv Iii,

33a 347.
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18) .Zu Thibault'« Prozess" in Rohlfs Arcliiv f. Geschichte derMedicin.

1880, Bd. 3. S. 183—221.

19) ,Jo. ThilMult, Servers Pariser Freund* in Virchow's Archiv

1879. Bd. 78. S. 302—318.

20} nSymphorien Champler** in Virehow's Archiv 1874, Bd. 61,

S. 377—382.

21) Champier, Fuchs et Michel Servet in der Revue scicntifique. Paris.

188& No. 20, p. 6ia-f.2() unJ No. 21. p. 6r)l— 654 — V^l. VII.42.

22) ..Saint-Vertunien Dclavau" in Virehow's Archiv, 1885, Hd. 101,

S. 44—75.

23) „Servers in der Revue sdentifique. Paris, 1880, Na 50, p. 1180

bis 1187.

24) .Wie Michael Servet Mcdldaer wurde?" in GOschen's Deutscher

Klinik. 1875, S. 57—59. 65—68.

25) „Michael Servers Pariser ProMM^ in Rohlft' Archiv f. Gesch.

d. Mediciii. 1880, m. 3. S. 183—22].*)

26) „Michaelis Villanovani (Si-rveti) in (lucndam aicdicuin Apologetica

disceptatio pro astrologia. Nach dem Paristr alten Hruck von 1538 mit

Einleitung und Anuieikungcii neu herausgegeben". Berlin, bei H. K. Mecklen-

burg. 1880**).

27) «Michael Servet. der Mann dct Bxpcrlineiili" in Köhlis* Archiv

Ar Gesch. d. Medicin, 1884, S. 171—176.

28) Strveft BretlMlina Apolofla pro Symphoriano Cam-
pegio (Champier) in Leooardum Fuchdum" in Rohlfii* Archiv, 1B84, Bd. 7,

S. 409-442.

29) Michael Servet in CharUeu. Kbenda. 1885, Bd. VIII. S. 76 bis

96*»*).

*) Dagegen Achillc Ch^eau, HiMoirc d'tin livre. Paris, 1879. ~ Gegen Chcrcau und

für ToUin aber Ch. Dudier im Ai»peadioe der Uebeneunng, Fottidt cuactAve de Michd

Senret, Buii, 1870, p 57 6q.

**) Eine etnpfühlcndc Rritik in der Vicrtcljahr&schrift der astronomischen Gewllschart,

1$. Jahrgang, 3. H., S. 0—5 trägt den Namen Dr. S. Günther. — M«g«an f. d. Lit. d.

Auslandes, 1880. Magdcb. Zeit., Montagsbl. 1881, No. 3, S. 19. Deutsches Archiv f*

d Gesch. d. Mcdicin in III Hd . a H„ S. a6i 365 (durch Dr. Hcinr. Rohirs). — KercMStey

Magucto, März-April 1880, S. 15p 151. ~ Athcnaetun b«lgc, 15. Dec. I&79, p. Q3.

***) Günstige und anerkennende Beatbeituagen mdner Senret-Shidien lieferten folgende

Acrztc : D. IVdro CinmnU-r de VelasCO. der F.rrichicr der Servet -Statur (Aiifitr.-itrn nnat.

espaSol, aß. Fcbrtur 1878, p. 43.) im Miuco anliopologico zu Madrid : Miguel Servet, Madrid

i8Ba p. 7 fg , 16, 93 und sdion voriier in seiner El anfiteairo amtonuco opdiol, 3»-

1879, p. 140 - 31. Marx 1860. p. 80 vcröflentlichten sprniiM li,n Ucbemeuung von Daidier's

Art. in der Revue- historique, Mai -Jiiin, 1879. — Dr. R- WUli« : Scrvctu» and Calvin,

London bei Henry S. King 1877, 541 Seiten. — Vgl. llieological Review 1878, S. a8i fg.,

flB4. agfl^ 30a. 418, 4a«. 496, 43» — Chiitdan life j*n. Ko. 70; 1878^ 19. Oct, p spfj,

—

Nippold, Jenaer I.ilcratur/citnnß: 1889, No. 3a, S. 44a fg. — The Examincr, J877. i. !><•<•.,

p. 1519, tsao. — DcutJtchc Romanxeitung 1877, S. 937 f. ~ Ein Leben Scrvci's unter steter

durchhechelnder Verarbdtnng meiner Studien (cf. |k. 303—39$, S4*t 43 • 44> 4^ 4B. S>>

<"» ^ *li *7i 69, 78, 80, 87, 88, 91, 9a. 93 f*:.. 96, 97, 99, 103 fK. 116, 117, ia3, 136, ia8,

139, 130, 335—360, 964- a8o) lieferte der Wiesbadener Hibltoihekar Professor Dr. A. V. d.

Linde, Michad Servet, cen bratidofier der gercfomiccrdc inquiMlic, Groningen 1891.
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V. Geoqjraphisches.

1) ,^chael Servct als Geograph" in der „Zeitschrift der Gesellschaft

für Erdkunde" yon Koner. 1875, iid. 10. S. 182—222').

2) Michael Servet. ein Vorläufer C. Ritter's und Alex. v. Humboldts.

Ebenda 1879. 5. 366—368«).

VI. Literarisches.

1) .F.im- I.uKltckrr Sage. Gedicht" im Neuen r.vangelischen Gemeinde-

boten, berliii. ().. 13.. 20.. 27. Januar und 3. Februar 1877.

2) „Gedicht an D. th. Wangemann" in der Neuen Preussischen Zeitung.

9. JuÜ 1879.

3) .Franz von Sickingen und Luther auf der Ebernburg" , Gedicht, in

den SonntagdcUngen fQr evangelische Gemeinden, Wittenberg 1888, No. 9.

4) nDm ObennuBergtiier PantoiMtpid^ in den Sonntagsklingen,

19.. 26. Mirz, 2., 9., 16., 23., 30. April und 7. Mai 1882.

Kcccnsioiien.

1) „Urieger 's Zeitschrift fQr Kircheugeschichte". in der Jenaer Literatur-

Zeitung, 1879. No. 28.

2) Herzog, Kirchengeschichte, l. Theil in der Jenaer Literatur-Zeitung

1877. No. 19. — Th. II. Ebenda 1879. No. 37.

3) Frans GÖrres «Kritische Untersuchungen Aber die Lidnianischen

Christen** in den GOttinger Gelehrten Ansdgen, 1876, St. 13, S. 411 fg.

4) Carl V. Raumer, St. Aogutflnl Confessiones» in der Jenaer Literatur^

Zdtung. 1877. No. 5.

5) Jo. Roos, Augustin und Luther, Gütersloh, 1876, in der Jenaer

Literatur^Zeitunp 1877. No. 6.

6) Th. Kolde, Luther't Stellung zu Concil und Kirche bis 1521, GQters-

loh, 187<). Ehcnd.i.

7) llerrliiiger, die Theologie Melanchthon's bei Perthes in Gotha, 1879,

in der Augsburger Allgemeinen Zeitung 1879. No. 11. Beilage.

8) Ebrard's Harmonia Cbnfessionuro (de Salvard) in Bonners «Kolonie**

1887. S. 152 fg.

9) Bcrnh. Pflnjer, De Midi. Serveti doctrina. Jena, 1876. in der Zeitschrift

fOr luth. Theologie. 1878. II. S. 342 und 343.

10) Christian Sepp, Ilel godgelccrd onderwijs in Ncdi i land X V I cn XVll

euw. Leiden 1873. in der ProtesLiiitischcn Kirchen/.« it\inc; 1H76, No. 5.

11) Christi.m Sepp. Geschiedkundige Nasporingen, III, Leiden 1875, im

Magazin für die Literatur des Auslandes 187;), No. 52.

12) Chr. Sepp, Proeve eener pragmatische geschiedniss der Theologie in

Nederland van 1787 sot 1858, Leiden 1869; inReusch, Theolog. Literaturblatt,

Bonn 1876. No. 5.

•) F.mpfuhlcn von Prof. P. Nippnl«!, Jenaische I.ttcntttirzcitung, 1876, Art. 16 und 9g.

D. Gordun, Dr. Willis, IJardicr, <>on2. de Vcla-<K;o. — Durchgehechelt von G. Cctadiiii,

A prepotko dci due gkM Mcrartoriad e 1551, Iblilano. 189t.
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13) Ed. Doebmer. Spanish Refomien oder Biblkrthcca WiffenUna, T. I,

1873. Ebenda.

14) C. Krause, Eohamis Hessus bei Perthes, Gotha.

1')) Beheim-Schwarzbach „Ilohen/.ollern'sche Colonis.itionen". Leipzig

1874, im Moiit.igshlatt <lit Magdehiirjrisrlicii Zt'itunß 1S77 No. 11'. Kl.

16) Wenz. Geschichte der fraozösich reforniirten Kirche in Emden

1819 und

17) Pleines. Troisic-nie jubile scculaire 1855, in Beringuier's Colonie

1890 S. 172 fg.

18) Ktaiber, NUrkundliche Gesdüchte der refornitrteii Gemeinden

CansUtt-Stttttgart-Ludwigsborg 1884 und

19) Dcs-^ielben .Henry Amaud" 1880. Ebenda.

20) Couthaud, Monographie de Domholzhauaen, Frankfurt a. M. 1864.

Ebenda.

21) Klfinliaiis iiiiil Lavoyer. ( lironiiiue de Frir.iiichsdorf. Kbciida.

22) James J. Goud, Kanibles round reforuied lands, Keading, Pa. 1889.

Ebenda S. 86.

23) D. th. Ledercq, Hiatoire de l'^Iise wallonne de Hanau. Hanau

1868. Ebenda S, 106.

24) RAsigcr, Neu-Hengstett, Sprache einer Waldenser Colonie in WOrttem-

betg, Greifswald 1883. Ebenda S. 173 — und 1891 S. 20*>.

25) Cuno „Die fran/nsisrh-reformirte Gemeinde zu Annwciler(ZwvibrOcken)

im Pfälzischen Memorabile. Wistiicim \^Hv\ uml

26) Cuno „I>if l'fiilzisc licii Reformiilcii Cjenjeinden"*, im i'i^lzischen

Meniorabile, Wesllitim \HH(>. hc'uk-s ebenda S. 48 f.

27) Cuno aüed.ichlnissbuch deutscher Fürsten und Fürstinnen refomiirten

Bekenntniaacs*, Bannen, Hugo Klein. Ebenda S. 211.

28) Deias, «Geschichte der franzOaisch'Tefonmcten Gemdnde in LObeck*.

LQbeck 1886. Ebenda S. 28 fg.

29) Keipcr «FranzAsische Familien^Nanaen in der Pfalz". ZweibrQcken

1891 S. 209 fg.

30] David C. N. Agnew, Protestant Exiles from France, London 2. ed.

1871. Kbcnd.. 1S'»2 S. 42 f.

3!) James 1. Good , The orisin of the lofniim 1 cliurrh in Ger-

man)'. Reading l'a. 1887, in der Kctunmitcn Kirchenztitung, Elberfeld 1888,

S. 355 fg.

32) F. de Sehicicter, Les jglises du Refuge en Angleteire. T. I. II.

III, Paris, Fischbacher 1892. gr. S^in der .FranzAs. Colonie" 1892 No. 4. S. 63.

33) Spaeth, .SamenkAnier der Wahrheit" im Maf^zin des Auslandes

1876 No. 46.

34) Hftpfncr. des Werk der Innern Mission in der evanReliscben Kirche

der Rheinprovinz. Bonn 1876; in der Wochenschrift IQr das evangelische

Pfarramt, 22. Juni 1878.

35) Rieh. Rothe, TluoloRische Encyklopädie. Witttenberg 1880. im

Literarischen Centndblatt, Leipzig 1880. No. 29.
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36) Hildebrandt nWas thut den evangelischen Gemeinden Magdeburgs

noth?* Refonn. Kirchemeitung. Elberfeld. 1891 No. 1.

37) Wilb. Rofenknntf, „Prindpienlttlm*', Manchen 1875. m den

Gdttingiaehen Gelehrten Anieigen 1875. No. 46.

38) Seyffaith, Allgemeine Chronik des Volksschulweseos, Gotha 1876, im

Magazin ftlr die Literatur drs Auslandes 1876, No. 44.

30) RathReber. „Die handschrifliithen Sclifil/f d< r rrnhcrni Strasaburger

Stndtbibliothek. Gfitersloh 1876, Bertelsmann", iui Literarischen Centraiblatt

1877. No. 25. S. «:U fg.

40) l'aludan-Mülkr »Das Sichtbare und das Unsichtbare", in der Jenaer

Litenturaeitung 1879, No. 38.

41) Max Bfibeimb (-Schwarzbach) «Deutsche Lieder und Gedichte",

Breslau 1884. im Deutschen Litteraturblatt 1884 No. 26.

42) AUut. Etüde nur STinpluMrteB Cbanpler, Lyon*, in der Allge-

meinen Oesterrcichischen Literaturzfitunp Wien No. 0.

43) Friedr. Fabri „Bedarf Deutschland der Colonien", bei Perthes, Gotha.

VIII. Referate. .

1) Calinich. «Kulturgeschichtliche Skinen aus dem XVI. Jahrhundert"

Hamburg 1876, im Montagsblatt tur Magdeburgischen Zeitung 1 878, No. 42 und 43.

2) Th. Puschmann: Geschichte der Medicin als akademischer Lehr-

gegenstand. Wien 1879, im Heiblatt der Magdeburg. Zeitung 1881, No. 8.

r^) Ferd. v. Schicklei ,
s . glisesdu Refupc. Paris 1882. ebenda 1882 No. 46.

•}) Beheim -Schwarzbach , Friedrich Wilhelm 1. Coloni.sationswerk in

Lithauen. vorneluidich die Salzburger Colonie, Königsberg 1879, im Beiblatt

der Magdel). Zeitung 1880. No. 3<i.

5) Lecky, Geschichte des Methodismus. Aus dem Englischen deutsch

von Fcrd. LAwe. Leipzig 1880. Ebenda 1881, No. 37, 38, 39.

6) ChailM KtOffHef» Leben, aus dem Englischen von M. Seil, 2 Bde.

Gotha 1879. im Beibtott der Magdeburg. Zeitung 1881, No. 2, 3. 4, 5 und 6.

7) lieber den „Congress fQr Innere Mission su Magdeburg" in der

Magdeburgischen Zeitung, 11.— 14. September 1878.

8) ( ). Kares „Poesie und Moral im deutschen Sprachschatz", Essen 1882,

im Beiblatt der Magdebg. Zeitung 1883. No. 19.

Ausser den eben genannten Schriftstellern mag noch

mancher andere der französischen Colonie von Mai^^dehurg

längere oder kürzere Zeit angehört haben. Doch auch .seihst

wenn unser Verzeichniss der Autoren und Schriften keine Er-

gänzung fönde, muss man gestehen dass, Berlin etwa aus-

genommen, keine französische Colonie Preussens auf so ver-

schiedenen und mannichfachen Gebieten sich literarisch so reich

bethatigt hat, wie die kleine, jetzt nur noch 290 Seelen zählende

französische Colohie von Magdeburg.
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. ^) BQsching an abb6 Raynal (Bulletin de la Sod^t^ du Protcstantiame fi-an^.

1889 p. 663. Im Buch Ober das kirchliche Leben der hiedgen fntixtetschen

Col<Hiie. ^ Die Vorarbeit von Oppennann „das gelehrte Magdeburg", welche

leider Manuscript geblieben ist. war in ihrem Inifrenotfisrhen Theil uns von

grossem Nutzen. *) S. hier II. 271 3'>1. •'') II, 326 fg. u. ft. ") Oppermnnn

:

Gelehrtes Magdebur<j , handschriftliclies Lexikon , im hiesigen Magistrats-

Archiv. S. hier I, 5«^) fg. ii. 8) Haag. France prot. VIII. 182 sv. —
Vgl. hier der» Abschnill ..Pastoren". ^) Näheres in Beringuier's Colonie. 1892.

*®) Ueber ihn S. hier unter Abschn. : ..Militairs". S. näheres in Beringuier's

Cokmie, 1892. — Vgl. Ad. Stfilzel. Rechtsverwaltung II. 136 fg. I?8 fg. 219 fg.

235 fg. 243 fg. u. 0. <*) Warum er «ich iu's Französische QbeneUte. ist

mir nicht klar. Vielleicht stammte er von einer hugenottischen Mutter.

!) Muret. 146. '*) France prote^t int.- t'd 1. T. VI. p. 457a. Ueber die

Verwaii'It'-i h.ift der Reclam's mit dem berühmten Kird>enstifler Saloitjon de

Pericard . S. Tollin, ..Vorgeschichte der Magdeburger Wallonen" in den M.i'jdb.

Gesch. -nialtcrn, 1876 S. 41:^ fg. Am 29. Juni 17« >ö i-rhiciten die Kt-ihun'-

schen Krben in ihrer Krbschatt> - Angelegenheit den Beistand des Königs für

Genf. Im Register von Mürel ist S. 353 statt : C. Ch. F. Keciam zu corrigiren

P. F. Ch. Redam. wShrend S. 68, 114 und 134 richtig Piene steht ^ Ueber

ihn S.hier das Buch: Die-kirchliche Colonie. ^ S. ebenda. **) Vgl.Kawerau.

Magdeburger Geschichtsblltter 1885 S. 227. ^ S. hier unter .Jklilitaiis".

Vielleicht verwandt mit den Bonneront oder auch mit der sehr verbreiteten

Hugenotten -Familie Bonafous. Herrn Generalsuperintendent D. Müller in

Cobiirp verd.itikc ich die Constatinmg , dass sein Tod in keinem Cohurcer

Kirchenbuch verzeichnet steht. S. hier den Abschnitt ..l'a^torf-n". -'*) Muret,

147. 3*) Muret, 274. 187. 188. 36) Muret. 123. 165. Im Jahre 1837 w.ar

er Mitdirektor der Kcolc <le charitc und hielt 22. April 1842 die Festrede

zur Grundsteinlegung der neuen Erziehungsanstalt S. 167. **) S. hier den Ab-

schnitt ..Adel" und Beringuier's Colonie. 1892. »)$. unter ..MiUtain". *)S.hier

bei ..Mititairs". *) S. hier bei ..Ptetoien".
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Abschnitt IV.

La biensteBce oouleur de chair.^

Qae Ic jcu, Ic libcrtinagc
,

rivrogncrie cl la

dibandw Mit t^aimie do ndien de »ous , que per«

sonne ne fr^uente lea cabarels etc.

GuiaiMoin ftanciiit de Matdebouig, 19b i. 1690k

£5 ist ein leidiges Ding, dass Vf. gezwungen war, seine

Charakterschilderungen meist aus Prozessen zu schöpfen. Er

beklagt das aufrichtig. Prozesse verzerren nicht geradezu des

Menschen göttliches Bild. Allein sie schildern die Schatten,

ohne das charakterisisch Schöne der Silhouette aufzusuchen

und wiederzuspiegeln. Es sind zwar keine todten Photo-

gramme, aber was darinnen weiterlebt und aufbewahrt wird,

giebt unter den Menschenkindern nicht Abels fromme Züge

wieder, sondern Ca'm*s verstellte batld heuchlerische, bald

freche Gebehrden.

Vf. wünschte, seine Ouellen wären walloiiisciie Grah-

schriften. Da heisst es von der Anna d'Averhoult,*) der

Tochter Paul Didier de Boncour's, Herrn von Terme und

Toully, Oberstwachtmeisters des Königs von England, Wil-

helm III., durch 6 Jahre Gattin des Jean d'Averhoult, Herrn

von Guincour, Tourteron, Chery und Siry, Mutter von 4 Kindern:

^Ihren Geist widmete sie Gott , ihre fromme Ergebung dem
Gatten, der Verwandtschaft Lob und Kostbarkeiten, ihre

ReichÖiOmer den Armen. Sie beneidete niemand und war

keinem verhasst. Unsem Freunden gönnen wir einen solchen

Tod, unsem Feinden em solches Leben.** Da heisst es von

EUtäbeth du Vidal, Tochter des Edelmanns du Vidal und

*) Geboren xu Terme 3. Mai 1663, gestorben zu Magdeburg H.Mai 1715.
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der MargaeriCe Bovern,*) Gattin des OberstKeutenant Henri

du Chesnoi, in der Todtcnkla^,'e • „Schnell wurde es uns ent-

rissen, (lies strahlende Flicht des jahrhunderts . diese Häufung

von Tugenden. Nicht würde hier die du Vidal liegen, wenn

die Erde solch' eines Wci!)es würdig gewesen wäre : leben

würde sie und die langjähriue 1 reudc des Gatten sein. Indess

der Ehegatte, würdiger der Erde, muss heldenniüthig ringen,

während er die Selige durch den Tod für den Himmel reif

hcisst.** Die Grabschrift der Susanne Duchesnoi**) lautet:

«Um der Religion willen trieb Frankreich sie stiefmütterlich

von dannen und das holde Deutschland nahm sie auf. Hier

hat sie ihres alten Adels Ehren durch alte fromme Sitten ver-

mehrt. Durch ihre hochherzige Wohlthätigkeit gegen die

Armen hat sie beim Lindem der Härten des Erdenlebens sich

aller derer Liebe erworben, welche Tugend und Frömmigkeit

lieb haben. Und während sie durch ihres Eebens Vorbild

allen voranleurhtelc. hat sie unter \ crachtiing der l'.itelkeiten

dieser Welt zum ll<)heren aufgestrebt und das Sterbliche gern

und friedlich abgelegt." Die Grabschrift der hochedlen und

sehr tugeiidsamcn Jungfrau Emilie de Ponce de Flaix, Tochter

des Ritters Samuel de Ponce, Herrn de Elaix und der Emilie

de Latour***) rühmt ihr nach: „Wenn ihr Leib im Schooss

der Erde ruht, gcnicsst ihre Seele, aufgenommen in den Schooss

ihres Gottes und Vaters, jetzo des unvergleichlichen Glückes,

um dess willen sie mit Freude und Festigkeit den trügerischen

Vortheilen dieser Welt entsagt hat. Ps. 27, v. 10.** Von
der Dame Madelaine d*Averlioidt, Wittwe Du Chesnoy,t)

heisst es auf dem Grabstein der hiesigen wallonischen Kirche:

^Man sah in ihrer Person vereinigt alle Vollkommenheiten des

Leibes, des Geistes und des Herzens. Sie war das Entzücken

ihres Gatten, ein vollendetes Muster für ihre Eamilie, der

*) CJcboren 22. Juni 1670, gestorben 7. Juli 17(.K\

**) Geboren zu Godine en Brie 22. Mai 1654, gestorben am 28. No-

vember 1721.

Geboren 8. Januar 1709 in Frendau. gestorben 30. Nov. 1737.

t) Geboren tu Guincoin- in der Champagne den 26. Februar 1684;

gestorben den 17. August 1741.
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Zauber der Gesellschaft, die Zierde dieser Kirche. Stets

bereit, die l'dendcn zu unterstützen, ergeben in den Willen

Ciottes , liuchtete sie niemals den Tod, der doch die Uner-

schrockensten zittern macht. Jetzt verschafft er ihr die Güter,

die für die Clläubigen aufbewahrt sind und vereinigt wieder

jene beiden Gatten, die allein einander werth waren.**

Und ähnlich volltönend , wie bei den Frauen, erklingt von

den wallonischen Grabsteinen her das Lob der Männer. Eines

Oberst Pierre LargenÜer*) Chevalier du Chtooy et de la

Godine, der „aus Liebe zur Wahrheit sein Vaterland verliess,

allewege sich gleichblieb, hundert Lorbeem im Kriege pflückte,

sich dann zurückzog, um mit allem Fleiss dem Ewigen zu

dienen, tausend Versuchungen kraft seiner Frömmigkeit und

Treue widerstand und nun starb, wie er gelebt hatte, all-

gemein verehrt und betrauert." Die Grabschrift des Junggesellen,

Cavallerie-Oberst Daniel Largentier Du Chesnoy**) preist sein

durch \md durch adliges Wesen. Der Nachruf des l'astor

Burchard Mtiller***) nennt seine Studentenzeit reich an Arbeit,

Weisheit und Tugenden , sein Pfarramt ausgezeiclmet gleicher-

masscn durch Frömmigkeit. Glauben, llolTnun<^^ Beständigkeit,

Klugheit, Liebenswürdigkeit, Aufrichtigkeit, Bescheidenheit.

Fröhlich ging der betagte Krieger in die triumphirende Kirche

über.** Von all' diesen treuen Christen gilt^ was der Grabstein

von Pierre Largentier sagt: „Hier sind dieses christlichen Helden

Ueberreste aufgehoben, bis Jesus sie zurückfordert.** Diese

Wallonen waren echte Hugenotten, edel vom Kopf bis zur 2^he,

Erscheinungen de la biens6ance de Tesprit de Dieu.

Unsere französische Kirche kennt leider solche Ruhmes-

Denkmäler nicht. Die 8 Inschriften (die älteste ist die des

Dragoner -Majors Jean de la laillade aus Ruech bei Bour-

dcaux en (Juienne, der hier am 18. März 1716 starb. Die

andern s. hier III*, 262 fg.), welche die Krypten - Särge bei

uns schmücken, geben in echt kalvinistischer Strenge nichts

*) Der Obent Pierre war 11. Januar 1664 in Godtne gelwren, 25. Mai

(s 24. Mira) 1738 gestorben.

**) Geboren 10. Juni 1651, gestorben 24. Juli 1708.

***) Gestorben 18. Jnli 1712.
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als die Daten. Dai einzige Lob, was unsere Grabdenkmäler

melden, stammt aus der Zeit, wo schon die alten Exulanten

alle lange schhimnierten . aus dem Jahre 1759. Da hoisst es

vfini Major Josl'J)1ic Lu^aiuli , er habe mehr als 42 lahre

^treii und mit lehren seinem Krmii^c gedient." Um das unsern

lleldenväteni, den herrlichen hugenottischen Märtyrern vollauf

gebührende Lob zu Tage zu fördern, niussten wir oft tief graben.

Aber den Staub ilirer Schmach wirbeln uns überall ihre sorg-

f^tig aufgehobenen Prozesse io die Atigen.

Neben der tief- sittlichen, gemüthlich- religiösen, keiuch-

patriotischen Geselligkeit der eigentlichen Hugenotten macht

sich gar frühe . geltend die schmarotzerhafte des windigen

Franzosenthums. Da -flattern die bunten Bändchen um die

feinen modischen Röcklein und um die seidenen Beinkleider

aux quatre öplngles. Da heucheln die grossen weiss gepuder-

ten Allongen - Perrucken eine Würde und Reife der Selbst-

beherrschung, die eben nur zur Schau getragen wird, l'eber-

tünchle (iraber, innerlich voll Moder und Todtengebeinl Muster

von Takt und Zurückhaltung, von feinen Manieren und Anstand

in Wort inid (leltehrde: Debauches sous main. Ludwig Xl\'.

kannte das und auch Friedrich der Grosse in seinen Hriefcn an

Jordan, (irunibkow u. d. a. Hicnseancc couleur de chair. Um
Marot s Psalmen öffentlich ^brüllen" zukfuinen, wie T'riedrich

schreibt , Uessen jene das Leben, oder gingen ins Klend. Diese

besuchten fleissig die Kirche und trieben auf der Hintertreppe

Buhlerei ä la Troconis.' Sie sangen muthig die Psalmen und legten

sich für ihren Privatgebrauch Sammlungen von „allerliebsten",

stets »gern gehörten** und wunderhübsch komponirten Zoten-

liedem' an. Sie gebehrdeten sich als die Auserwählten (les

^lus de Dieu, les enfans du P^e Celeste, les disciples du

Christ), gelobten ..die Tugend über alles zu lieben" und, Hand

auf die Bibel, ,,die \\ aln heit stets aufrichtig zu bekennen"

und gleich darauf bei dem Festmahl trugen sie , ..auf stür-

misches \'erlangen" ihrer „auserwählten Hrüder'^ das eine oder

das andere ..ganz harmlose" llurenlied vor. in dem natürlich

jeder unanständige .^usdruck strengstens vermieden wird; und

Hessen über Tische gelegentlich fallen, dass die Natur ihr Gott
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sei und sie eine Auferstehung des Leibes u'whi i^'lauhen kann-

ten. Zwisclien diesen in das Schlepptau der lui^enotlischen

Frömmigkeit mit fortgerissenen Naturkindern, bei denen man

in Zweifel blieb, ob ihr Gcbahren nur heuchlerische Aufrich-

tigkeit oder aufrichtige Heuchelei war, und den deutschen

(jesinnungs- und Unglaubens- Genossen gab es nur den Unter-

schied der Form. Die Deutschen schlugen sich mit dem Prflgel

todt, die Franzosen reichten sich vei^giftete Parfüms. Drüben:

Verfluchter Kerl, hüben: S'il vous plait» Monsieur; agrtez

Madame. Wo die Deutschen imter dem Tisch lagen, herrschte

der Fusel, die Gose, der ßroihan und die Mumme. Wo die

Franzosen conversirten , bot man schwarzen Caf<6, ])aHümfrten

Taback , französische Weine. Bouillon, französische Zeitungen

und Hillaril. Mittags e\(|uisite Suj)j)en. Braten. .Salate, Mus( heln

und Mehlsj)eisen der Pariser Küche. Man kam gern zum
IVühschoppen zusanunen, eine Sitte, welche die Deutschen

damals nicht kannten. Ueherdies waren für den Abend

^Violinen" bestellt. Der Tanz vereinigte alle Grazien um die

junge Welt, während die alten Rou^s Karten, auch Würfel

spielten, rauchten, sich unterhielten — on cause si bien — und

Caf4& tranken oder mit Wasser stark versetzten Wein — je bois

mon vin dans mon verre. In dem Abschnitt, der von Kirchen-

zucht handelt, werden uns solche Tanz-, Spiel- und Trink-

gesellschaften bisweilen begegnen, deren Vergehen, als gegen

die hugenottische Sitte verstossend , unter scharfe und schärfste

Censur genommen werden. Meist bereuen diese höfischen

Franzosen ihre Sünde bald und werden nach einer öffentlichen

l-.xkonununikatitjn von Monaten oder von Jahren und nach

gelobter vmd oft auch hew.duter Besserung in den Frieden

der Kirche wieder aufgenommen.

Solchen Koues gegenüber stand fest zusammen die Mehr-

zahl der Magdeburger Hugenotten. Sie arbeiteten fleissig bis

zum Feiera!)end und widmeten sich dann ganz ihrer lieben

Familie, die ihnen Herz und Augen voll befriedigte: tout est

content, le coeur, les yeux. Die Mahlzeit, mit Gebet und

Gesang gesegnet, Morgens, Mittags und Abends, war fast un-

glaublich frugal. Apres -Souper — eine Sitte, welche die
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Deutschen leider! nicht nachahmten — kamen alle die Freunde

der Familie, liielten die Bibelsluiidon mit* und blieben in «(emüth-

licher Unterhaltung' - auch hier «^^alt : on cause si bien Alt

und Juni; 1 — - Stunden vereint. So lange das I Vauz^tsische Mode

war, traten auch gern deutsche Honoratioren in den hu<,^e-

nottiscben Kreis. Man las zusammen hugenottische Apolo^^ien,

erzählte von Frankreich, sang begeistert Psalmen, auch wohl

Volkslieder im Patois. Weiter brauchte man nichts-

Daher kamen in unserer ('olonie die Restaurants und

die gewöhnlichen Traitenre oder Menagers selten auf einen

grOnen Zweig. Ja der Beruf eines Gastwirths war unter den

echten Hugenotten so wenig beleumdet, dass sich meist nur

Leute von zweifelhaftem Charakter dazu hergaben.

Als feinster hiesiger Traiteur galt anfangs Jean Langlade

aus der Universitätsstadt Montpellier. Bei ihm verkehrten die

Offiziere, der Adel, die Gerichtsräthe \md Assessoren. Er

lieferte feine Diners und Soupers. Desseiumgeachtet in wenig

Jahren bankrott, zieht er bei Nacht nach Zelle in Braunschweig,

begleitet von einer Person , welche das Presbyterium als seine

Ehefrau nicht anerkennen mochte.^ Am U^. April \<M
schrieb er aus Zelle hierher einen bramarbasirenden Brief,

b il y a quelquun qui se trouve choqu^, n a qu ä venir apres

moi: je le sahierai d*une paire de pistoles, en quelquen droit

que ce föt. Jedermann werde er den Standpunkt klar machen.

Wer's nicht glauben wolle, möge ihm nur kommen: dann

solle er 8 erfahren.' — Kneipbrüder haben zu allen Zeiten, an

allen Orten und in allen St&iden denselben Ton. Das Pres-

byterium Hess sich durch dergleichen Radomontaden nicht

*) J0an (jt'rard de L.in^Iade .nus Pt'tipiieux . proselylc. iiigt'iiifiir kotnntt

l(>'>\ aus englischen in hollrttidiselie Mai intiiii-tivte uml tiliäh 1700 50 Klor.

Zill keise nach dem Nonlcii (Hulletin wallon.. I-.i Ilaye 1891. |i. W]. In

Berlin-C(iln treflen wir (Ik-ringuiei 's Liste ^. 21. No. 4W) l'hilippe

Anglude, wiederum proselyte. — Am 25. Nov. lOäö thut Marie L;u)ghide aus

Saint Onge mit ihrem Gatten Jean L'Amoureux Kirchenbuase in Guernsey

(Agnew IIIh 250). War unser Jean Langlade etwa jener Fabrikant von

halbseiden Zeug dieses Namen*, der, wie so viele andre Magdeburger

R^rugi^s, 1697 noch tur Erlanger Colonie gehArte? (S. Schanx a. a. O.;

Urkunden S. 82).
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einschüchteni. Gehörte doch die Ueberwachung der „Kneipen'*

zu seinen leidi'^'cn Amtsbefugnissen von Calvin's Zeiten her.

Welcher Wirth duldete, dass die (iästc während des Gottes-

dienstes Cafe tranken. Karten oder Hiilard spielten oder ül)er

die 10. Abendstunde hinaus blieben, wurde drei Mal verw arnt

und dann exkommunicirt.^ Auch verbot das Presbyterium in

besonders betrübten und ernsten Zeiten, wie z. B. 1709, in

den Wirthshäusem Musik (Ics violons)^ und Tanz» Anderer-

seits wurde aber auch der Wirth geschützt gegen alle Art

Ausschreitungen der Gäste. Er ist gehalten, solche umgehend

dem Presbyter seines Viertels anzuzeigen (engag^ä k les d^förer

k Tancien du quartier). Die Anciens machten dann in ihrem

Viertel die Runde. Gerufen und ungerufen kamen sie bald

frfih, bald spät; bisweilen mitten in der Nacht Es waren

Männer von Muth , denn sie wussten , dass sie sich dabei

allerlei rnannehnilichkciten aussetzten, wie wir solche im

Abschnitt der Kirrhcnzurht kennen lernen werden.

Erschien LaiiL^latlc hier darum so »gefährlich fiir die

hugenottischen K.xulanten , weil seine Familie im Ruf des

Martyriums stand, ^ so war sein Nebenbuhler der Server Sieur

Jacques Piölat, dit La Jeunesse aus Saint Giniez im

Langued*oc filr einfache Leute noch gefährlicher. Denn er

stammte aus einer berühmten Pastorenfamilie, deren damaliger

Vertreter Phin^es Piölat aus dem Fflrstenthum Orange erst

im Vivarais, seit 1673 zu Rotterdam angestellt, 16. Mai 1700

in Orange starb und der Nachwelt verschiedene Schriften

und auch sein BUdniss hinterliess.^^ Unser Piölat wurde im

Mai 1687 hierselbst als französischer Bürger vereidigt, und

starb in Magdeburf^ 1726. Noch Ende 1742 stand ein Jean

Pielat. auberi(iste in Hraimschw eig, zu unserm IVesbyterio in

HeziehunL(. I'>s ist der Sohn des gedachten |ac<|ues Pielat-

La Jeuncsse. Wahrend LanL;lade hier l")ll Thlr. Schuld a la

\'ese (sie) und hl 'J Thir. Schuld aManin(sic), den Schlächter,

hinterliess, bei nur 14 Thlr. Aktivforderunj^ an den Nefteii

des Herrn Assessor Poussin, war jean Piölat hier seines

Vaters Nachfolger geworden (a succede).^^ bis er, von seiner

Kundschaft verlassen, nach Braunschweig übersiedelte. Die
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Pi6lat*s nahmen sich gelegentlich auch des kranken Wanderers

treulich an und sorgten für so einen* armen hugenottischen

Haudwerksburschen bis über den Tod.**

Kbenso bekannt wie LaiiLilade uiul i'iclat machte sich

um dieselbe Zeit hier der llastwuth (iuiilaume Nichil dit

Passerat aus Hourni(juel (auch liruni(|uel) in der Gasco^ne.

zu dem vor allem die dascons sich hielten, eine in l">ank-

reich verspottete,^^ in unserer Coionic sehr einflussreiche

Landsmannschaft (Yascones). Nichil wurde hier Bürger am
6, Mai 1688.1«

Weit weniger Glück hatte ein vierter Nebenbuhler, der

Cabaretier Etienne Dumas, gleichfalls aus Bruniquel bei Mon^

tauban. SeinenNamen trugen damals nicht Romanschriftsteller,

wohl aber viele um des Glaubens willen vertriebene Geistliche.^*

Bei Etienne Dumas fand sich seit 1692 Verkehr von Offizieren,

Aerzten und anderer Gesellschaft aus den besseren Kreisen.

Obwohl er gerade wie Lan^^Iade niemals hier Bürger ^^eworden

ist, gewann er doch den Kut eines reiclien Mannes. Zwar

war bei Du Mas' (sie) Tode 1699 kein baares Geld, wohl aber

ciiiiuL' ausstehende ForderunL,'en zu vermerken. Unter seinen

hiesigen Stammgästen schuldeten ihm Du Maitre J Thlr., Tan-

sard 4 Thlr., Douzal 5 Thlr., Gandü 42 Thlr. 12 Gr. Mr.

Vigier, ein Advocat aus Castres und d'Audoyer waren nach

Frankreich zurückgekehrt, mit Hinterlassimg dieser von ) Thlr.,

jener von 36 Thlr. Schulden. Auch schuldete der Edelmann

und Gro88-Maaketier Mr. de Malbosc 33 Thlr. Femer der

Arzt Mr. du Borne 100 TlUr. Letztere stammten von dem
Legat, welches ein in Ungarn (1) verstorbener französischer

Chirurge dem Du Mas vermacht, und das Dr. du Borne ftlr ihn

in Wien erhoben hatte. Endlich gehörten dem Du Mas etwa

ein Dutzend sehlecbter Hüte, welche Hutmacher Assier im

Depot hielt und auf höchstens \() Thlr. abschätzte. Wozu
diese Douzaine de mechants cliapeaux gedient haben, mögen

Kundigere entscheitlen: die Akten schw eigen. Als Werthstück

wird sonst nur genannt ein schlechtes Hett mit Matratze,

Decke und Laken und ein leerer schlechter KoHer. Mobiliar.

Geschirr, ja selbst Kleidung und Leibwäsche müssen dem
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armen Dumas nicht zu eilten tjeht)rt haben. Alles in allem

rechnet das IVesbyterium die Hinterlassenschaft unseres

„Hospitaliten"^ cai)aretier Et. Dumas auf 19') Thlr. 12 Gr.

('2'\. Mai 16W), eine Hinterlassenschaft, um die unsere

Armenkasse mit dem (lericht und dem Fiskus ran^. Und

der Mann, dessen Mi')hel ein Ucti und ein Koffer, dessen

eigene Kleidung eine Decke vmd dessen gesammte Wäsche

ein Laken war, galt unter den hiesigen hugenottischen Oatt-

wirttien als der reichste. Ist der Bericht des Ober-Ministers

Curt V. Burgsdorf, der bei einer Mahlzeit 16 Maass Wein
getrunken zu haben prahlte, wahr, so konnte man ^unter des

grossen Kurfürsten Herrn Vater** mit Trinken ein Schloss

oder auch ein Dorf gewinnen. Nichts Aehnliches bei den

Franzosen, am wenigsten bei den hiesigen Refugies.*' Die

Deutschen Knei|)\virthc wurden reich, die hui^'eiioltischen

verarmten; von der deutschen Sitte jene gehalten, diese von

der hu<4enr)ltischen \erdaiiunt.

Dass dennoch innner neue franzr)sische Wirthe auftauch-

ten, schreibe ich für damals nicht dem Plan reich zu werden

sondern vielmehr, nächst ihrem Hedürfiiiss an stets heiterer Ge-

selligkeit und dem sonst fehlenden Beruf, dem Umstand zu,

dass die grosse Route der Auswanderung von Frankfurt a. M.

nach Berlin Uber Magdeburg führte. Daher etablirte sich an

Dumas Stelle gleich 1699 der Mesnagier*' Paul M^ot aus

St. Malo, dessen Tochter im selben Jahr den Zimmer- und

Maurermeister Daniel Dantu heirathete.** An Langlade*s

Stelle wäre gewiss gern getreten Jean Nicolas, Aubergiste,

aus Anduze in den Cevennen, Bürger seit Mai 1703.** Aus

den Cevennen stammten ja 1703 schon 15 Magdeburger

l-.unilien. Nicolas erfreute sich bald eines so fe>len Besuchs,

dass er sein (lasthaus auf seinen Sohn Jean tlahriel Niccjlas

fils, und dieser d.isselhe wiederum auf Jean s l^nkel, seinen

Sohn Charles \ererlite. Und auch < harles Nicolas leistete

als Traiteur, iaba^jiste und Hillardeur den französischen

Hürgereid (6. Novemiier 175(>j.** Wenn das erste Geschäft

nicht recht ging, verfiel wohl einer auf die 1 aha^ne. Mützen-

macher und Bürger seit 1692,^^ warf sich Simon Pierre Roy

33
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aus Niort imPoitou seit 1719 als patendrter königl. BÜlardeor

auf. Am 16. November 1722 k\a^t Simon Pierre Roy, jetzt

auch Haushesitzer am Alten .Markt und auf dein Johannisberg,

^e^i^cn verschiedene jtnij^e Franzosen, die zum Divertissement

sich seines l^ilhirds bedient hätten, ihre Partien aber srhuKUj^^

*(eblieben seien. Der französische Magistrat hai)e seine Kia«^e

abgewiesen, da Spielschulden nicht bezahlt zu werden brauchen.

Er aber führe docli ein Schild mit königlichem Wappen
und der rnischrift : Avec Privilege du Koy, kraft des ihm

am 7. Juli 1719 ertheilten Priviiegii, das vom gesammten

Kommissariat — Platen, Grote, Witte, Steinhäuser, Kraut,

Cellarius, Pflüger — unterschrieben sei. Darum bitte er das

Kommissariat um den versprochenen königlichen Schutz.'*

Da lag ein Konflikt der Pflichten vor. Viel Geld hatte das

Privileg gekostet. Ein unsittliches Privileg : denn Spielschulden

dürfen nicht bezahlt werden. Es ist die alte I raL^c darf der

Staat selber Lotterien halten, weiui er Lotterien für unsittlich

erklart? Staalslotterion. nur keine Schlosslotterien!...

Der ursprüngliche ( harakter der hugenottischen Gasthäuser

als Zutluchtscji te ( »bdachloser (ilaubensflüchtlinge und ( )rgan der

kirchlichen Armenpflege schwand dahin mit dem Hedürfniss.

Die französischen Gasthäuser dieser mittleren Zeit haben mit

Uugenottenthum wenig mehr oder nichts zu thun, wenn sie

auch noch von Gemeindegliedem und unter Aulisicht des Pres-

byterii verwaltet wurden.

Anderswo sind es die deutschen Zünfte« welche durch

ihre Statuten die colonistischen bald Gastwirthe, bald Brauer

in die Enge trieben. In Schwabach z. B. im Ansbachischen

wurde den französischen Wirthen durch die Brauerzunft ver-

boten, Bier zu liefern, bei Strafe von 6 Florin jedes Mal Da-

durch hat man dort die französischen Wirlhe mit L.inem Mal

allesamoit zu Grunde gerichtet*'. In Magdeburg tauchten. Dank
den Iran/.ösischen und Pfälzer Hraucrn, immer neue französische

Wirthe aiif. Allerdings scheinen auch hier durch ein halb

Jahrhundert für die französischen Wirthe unbequeme Zustände

obL,'ewaltet zu haben. Wenigstens wurde seit 1719 bis 19. Oc-

tüber 1767 — das giebt zu denken — hier kein Gastwirth
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als französischer Bürger auf^cnonimcn. Der dann Vereidigte

ist der Vertreter einer dritten Richtung. Nicht handelte es sich

mehr darum, aus christlicher Liebe auf Tage oder Wochen
vor den Dragonnaden geflüchtete arme, wenn auch edle huge-

nottische Glaubensgenossen zu beherbergen. Auch standen die

seit 1767 hier etablirten Gastwirthe unserer franzOsisch-refor-

mirten Kirchgemeinde aktiv und passiv fem. Das Presbyterium

hatte ihnen nichts zu sagen: denn sie gehörten emem andern

Glauben an. Sie woUten nur Geld machen. Nur um der

Vorrechte der Franzosen zu geniessen, traten sie bfligerlich

ein in die französische Colonie. Gleich der erste dieser neuen

Richtung der Bürger vom 19. October 1767 Francis Timoleon

Leffevre, Traiteur aus Paris, war Katholik*®. Der darauf am
14. December 1773 hier vereidigte „französische" Gastwirth

aber war w-eder Franzose noch Reforniirt , sondern deutscher

Lutheraner aus dem Hannoverschen. Joh. Christian (Jrosse'**.

Lutheraner wieder der cabaretier Christoph Andreae aus dem
Amt Langensalza (13. Mai 1777)^". Lutheraner der französische

Bürger vom 10. Februar 1778 E. W. Darneden, gleichfalls

Hannoveraner' ^ Auch schwuren am 8. Juli 1783'* auf das

französisdie Bürgerrecht der Garkoch und Herbergswirth Henri

Fröd^ric Klewitz aus Barby und am 26. Januar 1796 Jean

Chr^t. Grosse, des obigen Sohn"'. Die nur polizeiliche Aufsicht,

unter der die „französischen'' Gastwirthe der dritten Periode

gehörten« hatte mit christlichen Grundsätzen nichts, mit sittlichen

wenig zu thun. Auch waren diese neuen Herbergsväter keine

Hfllfe, sondern ein Hindemiss für die hu^'enottische Armenpflege.

Seitdem die \'<)llcrei, Trunkenheit und viele Fleischessünden straf-

los aus<^inLi;en, sank die Sittlichkeit der l'amilien*) und das zügel-

lose Kneipleben florirte «gerade wie bei den Deutschen.

Die Couleur de chair. die man auch unter den relornurten

Franzosen von Paris her kannte, wurde geplle^'t und Mode-

farbe nur zu früh auch am Berliner Hof. Und das französisch-

lüsterne Gebahren in der Residenz» wenn auch sous mainund

*) Wt iiig lifstrafungen sind selten, wie die < )ptimisten gern vor^jebeii,

der Beweis .sittlicher Besserung : viel häufiger ein Beweis sittlicher Laxlieit

der Behörden.

33»
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innerhalb der Formen der biens^ance, triij^ alle Arten Debauches

in die Provinzial-Colonien weiter. Mussten doch die franz()si-

schen wie die deutschen Provinzialen, so oft sie oben etwas

durchsetzen wollten. Wochen und Monate in dem schlimmen

Herlin antichambriren. Und bei der Heimkehr erzählten sie

den staunenden Glaubensgenossen Unerhörtes: Sie hatten mit-

angesehen die, wenn auch nur spielende, Nachahmung der

Maitresaen-Wirthschaft Ludwig XIV. durch den sonst so feier-

lich-ernsten PreussenkOnig. Es hatte sich ihnen aufgedrungen der

gebieterische £influ88 der ebenso rohen wie unsittlichen Frau

Minister-Präsident, Gräfin Kaltie von Wartenberg, eines Küfers

Tochter. Sie waren widerwillig eingeflochten worden in die

erfolgreichen Intriguen des englischen Gesandten in Berlin, des

Lord Raby^*, späteren Lord Straffbrd, eines sittlichen Rou6.

Sie hatten oft gelitten durch die Veruntreuungen königlicher

(ielder seitens des (irafen Wittgenstein, einer Wartenberg'schcn

Kreatur. Ks hatte sie angeekelt die sittli» he Abflachung des

Hugenottenthuni? in (lestalten wie Francois de Jaucourt, seig-

neur de Viliarneul et d'Aussen, Chevalier d honneur et premier

chambellan am preussischen Hofe, ein alter Junggeselle, der

stets in Handschuhen und breiten (ioidfranzen zu Lützelburg

(Charlottenburg) namens der Königin Charlotte daherstolzirte.

Sie waren Augenzeugen gewesen, wie der kurfarsdiche Tanz-

meister Desnoyer, der Hof- Tanz- und Concert-Meister H.

Volumier, Frl. Montbail als Venus, Fr. de Rosey als Amor,

Frl. de la Motte-Chevalerie als Daphnts, als ein Indianer Mr.

Potier, als eine Indianerin Jungfer Le Grand, als Satyre Lave-

nant und la Palme, als Kammerherr Baron von Chalezac

sich an den Liebhaber-Aufführungen des Hofes betheiligten.

Alles dies wirkte verwirrend auf die Geniüther, ja denioralisirend

auf die hugenottischen ( "ivil-Hedienten wie auf die Offiriers

reformes. Sie wähnten bald fein zu sein, indem sie gemein

wurden. Auch die Magdeburger Hugenotten begannen jetzt

sich in Titel zu verlieben. Sie gaben viel auf Staat, wenn

sie sonst auch hungern mussten. Wir sehen das selbst bei

niederen und kleinen Leuten aus der Mitgift der Mädchen, aus

der Hinterlassenschaft der armen Handwerksgesellen, aus den
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Sendungen in Frankreich zurückgebliebener Mütter an ihre

hiesigen Fräulein Töchter** und aus anderen Zufälli^^keiten.

Die Keuschheit und gute Zucht, bei den Hu^^enotten mit

musterhafter Strenge einst heilig und treu bewalirt, durch die

Discipline gegen jede Art Ucbcrtrctung vor und nach der Ehe-

schliessung in Magdeburg aufs allerstrengste geschützt,'^ wurde

am Hofe von politischen Gesichtspunkten gewürdigt oder gering

geschätzt. Fälle, wie die böswillige Verlassung der edlen Frau

von Varanhes durch ihren sonst so tapfern Gatten den General

und dessen Doppelehe mit der Comtesse Vehlen, einer aus dem
Kloster entsprungenen katholischen Stiftsdame (1693X oder die

Verführung der Tochter des Präsidenten vom französischen

Obertribunal durch den Oberst von Troconls, der sich selber

in seinem „Factum** „mehr als hündisch** nennt (1708), er-

regten groben Anstoss in allen Ländern, beim D^sert wie beim

Refuge. Heide Thcile sorgten dafür durch den Druck ihrer

Facta. Für die grausame Verwundung des hugenottischen <'ie-

wissens durch solche ..viehische Passionen", wie sie IVoconis

seli)er im Factum heisst, war die nachfol*4cnde Trauung

auf Königs Befehl kaum eine Linderung zu nennen. Deshalb

trat dem (Bericht und der politischen Veranstaltung auch alle-

zeit die keine Person schonende Kirchenzucht en^'änzend zur

Seite. Dass aber eine so gemeine Sous - main-Wirthschaft

unter Hugenotten überhaupt möglich war, erklärt sich aus

der tiefbetrübenden Thatsache, dass oft Jahrzehnte hindurch,

ehe die Auswanderung gelang, der protestantische Adel an

die sittliche Päulniss des französischen Hofes, das niedere

Volk an die Heuchelei und das Dimenleben in den Klöstern

der „Neubekehrten"*^ nur zu schnell ihr Gewissen gewöhnt

hatten. Da auch Jesus bei seinem Verkehr mit den Menschen

solche „.Säue" kennen gelernt hat. so fällt er den Ausspruch:

Man soll die Perlen niclit vor die .siiue werfen. Wie in unsern

Tagen die Sous - main -Wirthschaft bei den Vornehmen nicht

bloss in Paris und London, Wien und Herlin in Hlüthe steht,

weiss jedermann.;'*) gerade so wie dass das gemeine Volk sich

*) Wie dk .saue* sich aus der Bibel nar den Koth aufwOhlen uad mit

steh heramwMzen, so fiinden sich filr meinen Band I. .nuch .voraehme* T<eser,
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für die von allem Anstand „freie Liebe'* begeistert Wenn
wir hier wieder aus früheren Jahrhunderten tiefschmerzliche

Thatsachen aufdecken müssen, so bewahrt den keuschen und

anständigen Leser die Kenntniss seines eigenen armen Herzens

vor jeder Art Pharisäismus. Kr verflucht die Sünde in sich

wie im Nehcnmenschen, beklagt aber aufrichtig den Gefallenen

und sucht ihn für Christum zu gewinnen. iJaruni und nur darum

konnte die hugenottische Kirche den Fürsten so frei unter

die Augen treten und (12. August 1697) einem XIW Ludwig

in's Angesicht erklären: „Notre morale est pure et sans

reproche a l'cgard de Dieu et de V. M. et ä T^ard de la

Soci^t^,*"^® während Höflinge lehren: II y a des accomodeniens

avec le ciel et des accomodemens avec la morale. Daher la

biens^ance couleur de chair und les hommes comme U faut —
comme il faut ä Satan.

Was den Offizieren recht war, erschien den Gesandten

billig. Das zeigte sich im Prozess des Pierre de Palaiseau,

des hiesigen Juge Isaac de PEspinasse Neffen, gegen sein recht-

mässiges l{,hcgemahl. Pierre l'alaiseau, öffentlich auch ein Mann

comme il faut und von seinen Helfershelfern als ein Muster

von 'ru;j;enden ausgegeben, war als l*arlaments-Advokat am
6. Januar 1677 zu Paris in der Wohnung des englischen (Ge-

sandten Mylord de Montagu mit Anne Chauvin de Varange-

ville getraut worden. Wie so oft, wurden auf der Flucht aus

Frankreich Mann und Weib getrennt. Je länger Pierre vom
alten Hause fortblieb, um SO eifriger umgarnten die Jesuiten

seine junge Frau. Zuletzt trat, gedrangsalt, auch sie wie so

viele zum Katholicismus {Iber, nicht schuldiger darin, als manches

Mitglied der altadligen Tourainer Familie. Aber die arme Anna
sollte diesen Schritt schwer bussen. Ihr hugenottischer Vater,

empört über ihr „verrätherisches** Betragen, wollte sie nicht

mehr sehen.'* Und als ihr Gatte erfuhr, dass sie den jesuitischen

König um die conficirtcn Falaiseau'schen Güter angegangen

die nur Berichte wie die S. 600 f. 604 f. goutirten, und die dann die Miene

annahmen, als seien sie „aufs hr)chstc entrfistet*. Die Tendenz Hi r Hihel und

die Tendenz meiner Schrift heuchelten sie ^.u nicht zu ahnen. Das b6se Ge>

wissen bat hundert fti^tel und tausend Faoganne.
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hatte, protestirtc Pierre i,'eyen die ihm vom Vater, wie er jetzt

sa<;te. nur auf^ezwuii^'cne VA\c. Die 'I raiiunE^ sei imll und

ni( liti^', weil contra le^es civiles et ecclesiasticas Ke^ni iialliae.

Im Munde eines Huj^^enotten ein nie(lertnicliti;4es Ari^unient, da

secunduni legcs civiles et ecclesiasticas Kcgni (ialliae Herr von

Falaiseau auf Lebenszeit ein elender Galeerensklave wäre, un-

fähig jemals eine Chauvin de Varangeville zu heirathen. Ucber-

dies, fQgte Rath Falaiseau hinzu, habe er ihr nicht cohabitirt:

eine Behauptung, die für die ganze Zeit von 1677—1681 nicht so

leicht juristisch erweisbar sein mochte.

Doch kommt es um der biensöance willen einem homme
comme il laut auf eine Hand voll Lflgen nicht an. Auch

hatten die Hohen Mitleid mit seiner La^e. Um den 2^t-

verhältnissen Rechnunjr zu traf,'en, Hess Falaiseau zu Paris durch

den kui l)ran(lcnl)\M"^'ischen Gesandten von Spanheim U">87 mit

seiner (Gattin einen Vergleich schliessen. Er belraclitete seine

Ehe seitdem als geschieden; um so mehr, als auch am Berliner

llof damals mancher Minister hoher hielt von der Population

als von der Moral und dem Christenthum, insbesondere ver-

trat Graf Dohna einen »»freieren'*" Standpunkt. Nannte er

doch Pierre Bayle seinen Erzieher. Darum hebte es Dohna

den vereinsamten Pariser zu necken. »Sagt mir doch, wenn*s

geMt, ob ihr gedenkt, euer Leben als Junggeselle zu be-

schliessen. Ich billige alles, nur eins nicht: Seine Verwandten

muss man in solchen Dingen nicht zu Rathe ziehen : die halten

euch für reich, und schauen nach eurer Erbschaft aus.^ So

schrieb Staatsminister Graf Dohna 1695 an Falaiseau nach

Koppenhagen, wohin ihn Kurfürst Friedrich III. 1692 als Ge-

sandten geschickt hatte. Schon zuvor waren dem Pierre Falaiseau

sein Vater Jac(]ues. seine Mutter Anne Joucard und seine

Schwester l'Jisabeth. Gattin des Hauptmanns l^tienne de

porestier*'*, nach Herlin nach^^ezogen. Doch auch das soL,^ „un-

treue'* W eil) Anne Chauvin de \' aran^^eville foI<;te später, sobald

sie sich aus <len Schlingen der Jesuiten hatte !<^^\vinden können,

schleunigst den Spuren ihres sog. „treuen" Phegemahls und

nahm sich eine Wohnung zu BerHn in der Neustadt, mit einer

Magd.^' Pierre Falaiseau gehörte ja in Berlin zu den be-
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kanntesten Persönlichkeiten und Pastor Pierre Vieu besingt

ihn 1693 in seinem Bonheiir des Rdfiigids (p. 28) als rempli

de sciencc, de tcu, d csprit. (rcntcndcnicnt, de conduite (!!)

et de jugeinent. Vieu hoffte mit diesem Lob sich am Hofe

beliebt zu machen. Doch 1 alaiseau hatte dort auch Feinde.

„Dem treuen Diener des Kurfürsten Acrger zu bereiten",

verschafften französische Emissaire der seit ig Jahren ver-

lassenen Ehefrau einen Pass nach Hamburg. Falaiseau ging

ihr um der biens6ance willen von Kopenhagen entgegen und

lebte dort mit ihr vier Wochen. Inzwischen (10. April 1697)

starb in Berlin 76jährig Pierre's Verwandte Frangoise Pineau,

Wittwe des Adam Falaiseau aus Blois. Nach dem Hamburger

Wiedersehen schloss er 1697 am 2. Mai zu Kopenhagen

einen neuen Vergleich, der vom Kurfürsten bestätigt, ihn ver-

pflichtete, der de Varangevflle jährlich 200 Thlr. Pension zu

verabreichen. Doch die Frau erkannte den Vergleich nicht

an, weigerte die Unterzeichnung und verlangte, dass er sie als

seine rechtmässige Ehefrau wieder annehme und unterhalte,

da sie seit bald jähren ihm rechtlich angetraut sei. De
Falaiseau erklärte, lieber wolle er sich den Kopf vor die

Füsse legen lassen, als sie um sich leiden und mit ihr zu

leben. Auch habe er seine ganzen Habseligkeiten und über

6o,ooo Thlr. Güter in Frankreich mit dem Rücken ansehen

müssen: alles übrige habe er in kurfürstlichen Diensten

zugesetzt und nun an die neun Monat nicht einen Heller

an Sold bezogen. Daneben habe er seine leibliche Mutter zu

erhalten. Sie starb erst 1706.*' Der Kürfürst übertrug die

Sache dem Minister E. v. Brandt und Geh. Rath J. C Mieg.

Die Commissare jedoch berichteten am 9. September 1698,

dass sie nichts haben auswirken kOnnen. -Das Dekret vom
4. Februar 1699 setzt nun fest, Falaiseau solle seiner Ehegattin

jährlich ein (icwisses nach Vci luiliniss seiner Einkünfte gewähren.

Zahle er ihr die 200 Thlr. nicht, so sollen diese ihm „von

seinem Traktemente einbchalten'" werden. Dabei sollen sie

vom Bett und Tisch geschieden l)leil)en. Andererseits dürfe

die Frau nicht des Falaiseau Güter an sich ziehen. Uebrigens

wird sie auf die durch den Pariser Vergleich cedirte Prätension
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an dem Hause La Tremouille verwiesen.'** Trotz dieses

dritten Vergleichs heftete sich der böse Leumund an Falaiseau's

Fersen. Ja der schlimmen Wahrheit wurde Schlimmeres zuge-

dichtet. . Falaiseau klagte im Vollbewusstsein seiner bienseance

und gewann den Prozess. Am 6. April 1700 wurden Jacques

Min08 und Frau aus Orl^ns^^ verurtheilt, Abbitte zu thun

wegen der Schmähschriften und der üblen Nachrede gegen

den V. Falaiseau, durch welche sie sich gegen Gott und ihren

Nächsten versündigt hätten. Was sie ausgesagt, doch juristisch

nicht erwiesen hatten, erhellt nicht Allein der Schutz des

Staats und der Kirche brachte dem Gewissen des homme comme
il iaut keine Ruhe. Seitdem seine Frau ihm nach Berlin nach-

gefolgt war, liess er, um ihr zu entgehen, sich als kurbranden-

burgischer Gesandter (1699) nach Spanien versetzen und fand

auch dort keinen Frieden. Den (irund suchte er, wie solche

Leute zu thun pllegcn, statt in sich, draussen. Croyant avoir

des Sujets de mccontentemcnt, ging er nach Kngland zurück.

Am 9. Deceinher des Jahres 1704 starb in Berlin Pierres

achtzigjährige Mutter, die Anne Jouard, des Jac(jues de Falaiseau

ecuyer Wittwe aus Paris. Ihr folgte in Berlin am 19. Juli 1706

Pierre 8 Schwester Elisabeth de Falaiseau, Frau des Hauptmanns

Etienne Forestier, vierundvierzigjährig. Wann und wo Anne

Chauvm de VarangeviUe starb, ist mir nicht bekannt. Eine

neue Ehe scheint der „Geschiedene** nicht eingegangen zu sem.

Denn als er, immer hin und her reisend, am 21. Mai 1725

in Dieppe sein Testament machte, setzte er als einzige Erbin

eine Mrs. Mary Alsen^' ein, welche am 6. Mai d. ]. das

Testament anerkannte.** Der Mann comme il faut war am
\y> April 1726, generally esteemed, in England ijcstcMbcn,

weder als Junggeselle, wie Agnew annininit, noch auch als

Vater eines ehelichen Sohne.'^. wie Bordier vermuthet. Näheres

ül)er sein ebenso interessantes wie bis jetzt unbekanntes Leben

bringen wir im Abschnitt über den hugenottischen Adel bei.

Wie lange und in welcher Stellung er sich in Magdeburg auf-

gehalten hat, geht aus den Magdeburger Einwohnersachen der

französischen Colonie, wo seine Acten im Geheimen Staats-

archive ihre Einordnung finden, nicht hervor.
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Hatte in Kurbrandenburg die Gerichts-Diplomatie und der

Hof den Offizieren und Parlaments • Advokaten Doppelleben,

wenn auch unter der Form der Ehescheidung zu Gunsten

des schuldigen Theiles, bewilligt, obgleich man wiisste, dass

ihre edlen , braven Ehefrauen nun und nimmermehr br)s-

willig ihren Gatten verlassen hatten: wie konnte man da die

in gleicher La^e l)efindlichen Grossfabrikanten von dieser „ver-

fluchten Wohithat" ausschliessen und dann wieder die Kaufleute

tuid die Krämer, die Handwerker und den Arbeitsmann?

Der Kaufmann Pierre Gaussard aus Nismes, Sohn des

Kaufmanns Jean Gaussard, 1689 in Magdeburg etablirt,*' hatte

sich vor seiner Auswanderung in Avignon katholisch trauen

lassen mit der Tochter eines Mr. du Cayla und einer du

Mazel^' aus St Hyppolite im Languedoc. Sein Schwiegervater

muss ein reicher Mann gewesen sein, denn fär seinen Sohn,

den kurbrandenburgischen Grossmusketier^' zahlte er an den

K()nig 4000 livres ein. Dennoch verschwieg Gaussard hierorts,

dass er seine Ehefrau in Frankreich zurückgelassen habe, und

Hess sich am 9. Juni 1696 hierselbst protestantisch trauen mit

Elisabeth Gauballie,^" Tochter des Pariser Bürgers Sr. Samuel

Gobaille (sicj, Sr. de la grande maison de Chauvigne, und

Wittwe des Sr. Gaspard le Giere, Kaufimann in Halle a. S.

Mit dieser und seinen beiden Kindern siedehc er 1699 in

Folge seines Bankrotts nach Halle über.** Inzwischen war

Gaussards Schwiegermutter, die Baronin du Cayla, geborene

du Masel, mit ihrer Tochter, Gaussanl*s rechter Frau, nach

Berlin übeigesiedelt Kraft drei verschiedener Befehle hatte

der König ihr eine Monats -Pension von 3 Thlr. zugesichert.

En d^pit du Roi war der Posten vom Etat gestrichen worden.

Da erst erfährt sie, dass ihr Mann, ce döbauch^ sans religion,

in Magdeburg lebt, einer Andern angetraut. Dies neue Ver-

hältniss bezcit hncl und bcjanuncrt sie als l'.hcbruch, in drei

Briefen an das hiesige Consistoire. Dass ihr der erste nicht

beantwortet wurde, schreibt sie dem Einfluss des Predigers

Valentin zu, dem ( )nkcl des ehebrecherischen Kaulmanns Pierre

Gaussard. Der dritte Brief datirt aus Berlin vom 3. April 1703.

Gaussard, der wegen seines Verbrechens zur Verantwortung
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gezogen war, suchte eine Aussöhnung mit dem Baron, den nun

seine Deputirten unikreisten, um ihn zu gewinnen. Allein die

Pachter hatten Auftraj^ (wohl von der Baronin) ihn zu ver-

leugnen "• Mon niaitre n est pas ici ; vous avez bcau le cherchcr.

Endlich befahl der König dem Baron, sich zu zeigen und die •

Boten vorzulassen. Allein weder der König noch Mr. du

Cayla wussten, dass Gaussard in Magdeburg getraut worden

war. Der Vater der Frau wollte nun vor Gram vergehen.

£r war kaum mehr wieder zu erkennen. Bald forderte er

den Magdeburger Trauschein, bald verlangte er» dass man
ihm seine Tochter wieder zuführe. Der Schmerz drohte ihn

zu tOdten. War doch die Schmach um so grosser, als die

Familie unter den Adelsfamilien in hohem Ansehen stand.

Auch stammte aus ihr der sächsische General und eben so

noch 1780 in Nismes der protestantische Graf du Cayla.

Auch liess die Schmach einer Dü|jpelehe sich auf keine Weise

tilgen. Und dabei bildeten gerade solche Roues, wie Gaussard,

in Magdeburg, Halle und wohin sie kamen, den festen Halt des

Widerstandes gegen Pastor und Richter.*-'' Sic nährten in den

hugenottischen Genieinden den Geist der Rebellion und Respects-

losigkeit: weil wo Ordnung und heilige Sitte bestand, die

Uommes couleur de chair sich selbst unmöglich machten.

Es ist ein unsittlicher und, seitdem er von der branden-

bui:gischen Regierung angenommen war, gemeingefährlicher

Grundsatz, dass Verträge, die in Frankreich geachlosaeo

waren, im Refuge nicht mehr gehalten zu werden brauchten.

Die Qbliche Beweisführung, die Gefluchteten seien ja in

Frankreich gesetzlich todt, Todte könnten Verträge weder

schliessen noch halten, die geflüchteten Franzosen aber niüssten

in Brandenburg' laut Priviloi^ nach I ranzosisc hciii (k-vot/

beurtheilt werden, ist eine sophistische. Diese elende Beweis-

führung führte zum 'ro(lten<^ericlU. Aucli liess sie sich auf alle

Lander des Refu^^'e anwenden, da laut Privilc;.,' ülierall der

Franzose coram judice suae nationis stand. Jiesonders un-

sittlich war dabei, das unfreiwillige Zurückbleiben unbe-

scholtener treuer hugenottischer Ehefrauen, die ach! so gern

mit in*8 Elend gezogen wären, doch durch stftrkare Gewalt,
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wie sie unter dem Jesuiten- und Dragonaden-Regiment

hundertfach vorkam, zurückgehalten wurden, als böswillige

Verlassung al>zuui thcilen und mit EhesclK'idiin«^ zu strafen.

Kurhrandeiihur^' w ollte sich durch solche Laxheit eine Anzahl

i^'cschickter Heerführer, «gewandter l)ij)loniaten, erfahrener Ju-

risten, reicher Kautleule und iiross-Manufakturisten die sonst

weiter gezo^^en wären — wie der cwi^ wandernde Jude, ge-

winnen und erhalten : denn nir*;end im Refu^^e. nirgend sonst

im I)6sert, hätte man die Schmach solcher l)opj)elehen j^^eduldet.

Wie demoralisirend aber das legalistrte Unsittlichkeits-Privileg

der Vornehmen, die biensöance couleur de chair, auf das

niedere Volk zurückwirkte, und wie es unten Meineide schuf

gerade wie unter den hommes comme il faut, darüber bieten

uns unsere Gemeindeakten Beispiele genug.

Logisch konsequent wandte das Volk den Grundsatz

erlauhter Doppelehe von Frankreich auf anderes Ausland an.

So hatte sich l-stienne Grosjean aus ( halons in der Champagne,

ein Wollkänuner, zu Leyden in Holland (hirch den huge-

nc^tisclien Predi'»,'er (iuerin am 19. August 1696 in der wallonischen

Kirche mit Marie Cordelier trauen lassen und war mit ihr

nach der französischen Kolonie Schwahach in Anhalt-Bayreuth

gewandert und, um sich ein besseres Unterkommen zu suchen,

dann nach Magdeburg übergesiedelt.'^ Hier hatte er seine

Verheirathung mit der Cordelier verschwiegen und sich am
29. September 1716 in der französischen Kirche zu Magdeburg

mit der fiarbe Glanz aus Groennbach in Schwaben trauen

lassen. Die böswillige Verlassung der rechtmässigen Ehefrau

und die darauf folgende Doppelehe war lange verboigen

geblieben. Sobald sie davon erfahren, 14. März 1718, schreiben

le Pasteur et les Anciens de Töglise francaise de Schwobach

(sie), luitz. A. Hruet (?), Ministre, und Lon;,Mieuzicre, Ancien

et Secrelaire. (irosjean's rcchtmässi^'c l'JicIrau lebe noch heute

in Schwahach als eine rocht ehrenwcrthe Person, die fleissig

arbeite, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dieu veuille

avoir pitie de cet honune et lui faire la gräce de revenir de

ses ^garemens. Fast um dieselbe Zeit (20. Sejiternber 1717)

jammert Noguier aus Berlin beim hiesigen Preshyterium, ob
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sie nicht wiisstcn. wo sich die I'raii aiifliicltu, die ihm Predi^^er

Garnaull allliicr vor acht laliren^*^ angetraut und die ihn

4 Monat darauf verlassen habe: l'crnette JDuval, Geiievoise,

Wittwe des Uhrmachernieisters Huet.

Alle solche Fälle vermeintlicher oder wirklicher Doppel-

ehen \mterlagen zunächst dem Urtheil und der Censiir der

V^nerabie Compagnic; erst wenn ein bürgerlich strafbarer

Fall constatirt war, der Justice. Durch den üblichen pres-

.byterialen Austausch der Sittenzeugnisse waren die Presbyterien

über die Sachlage meist besser unterrichtet als die Gerichte.

So schreibt hierher das französische Presbyterium Halle»

gez. Vimielle und D. Augier als Prediger und Brasset als Ancien,

der Schuhmacher Vabre aus B^arieux im Languedoc habe,

obwohl er in Frankreich eine P'rau besitze, in Halle mit einer

andern gelebt, sei wegen des Ljrossen der Kirche dadurch

gegebenen Aer^a'rnisses exkoniinunicirt wcvrden und iiini

heinilich nach iMa<,'(lel)urg übergesiedelt, pour eviter les justes

censures (3. April löVlj.

S<3 berichtet Prediger de la Forest a\is Zelle (14. März

1692), auf Grund eines Bremer Kirchenzeugnisses habe er den

Hercules Agier mit Jeanne Desmarets getraut : erst nachher

aber durch einen erwachsenen Sohn Agier's erfahren, dass

des letzteren Ehefrau noch in Frankreich lebe und dass Jeanne

unter dem Namen Fargeon zweimal mit Agier in Magdeburg

exkommunicirt worden sei.''

So zeigt namens des französischen Presbyterii Hameln

F. Gervays, ancien et secrötaire, an, dass die Frau des huge-

nottischen Galeerensklaven Paul R6volte, Anne Hugue auf

eirund eines untergeschobenen Todtenscheins sich in Hameln

mit Jean Salisson habe trauen lassen. Da sie exkoinniunicirt

wurden, siedelten sie nach Majjdebury über, pour cunlinuer

leur commerce scandaleux.

So meldet am 15. Oktober 1705 hierorts der angesehene

Kaufmann und Fabrikant Kavanel dem Presbyterium, er habe

in dessen Auftra;^' zweimal schon nach Uzes geschrieben, um
zu erkunden, ob Pierre Bauquier dortselbst die Susanne Noy ge-

. heirathet habe } Allein weder auf den Briefvom 11. April d. J. an
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den Advokaten Isaac Blancher, noch auf den vom 27. Juli

d. J. an Jacques Souchon vermittelst des nach (jenf refiiyirten

Kaufmanns Sr. Durand habe er die t^^erini^'ste Antw ort erhalten,

obwohl docli testsiehe, dass (be Hriele an die richti^a* Adresse

übergeben wonlen seien. \md er auf alle seine andern l^riefe

nach Uzes stets Antwort erhalten habe. Dies Schweigen ist

um so merkwürdiger, als von der Magdeburger Colonie schon

17Ö3 99 Personen aus Uzds** stammten \md diese alle dort-

selbst mehr oder minder verzweigte Beziehungen unterhielten.

Das Presbyterium befragt nun den Pierre Bauquier mit

emstlicher Ermahnung (fortement exhort^), vor Gott zu be-

kennen, seit wann er Frankreich verlassen und ob er nicht

die Susanne Noy geheirathet habe? Bauquier antwortet, seit

3 Jahren habe er Frankreich verlassen und beweist dies durch

ein Zeugniss aus Genf. Auch habe er sich mit seiner Ver-

lobten nicht z\ir Ehe einsegnen lassen,** weil man (on) ihn

zwingen wollte, zum Katholicismus überzutreten ton le

voulait obliger de confesser et de connnunier). Er sei deshalb

in l'rankreich zwei |ahre Bräutigam geblieben und als ihn

Susanne Noy bei dem Pfafien angemeldet hätte (Tayant

denonce au curej, sei er aus Frankreich entwichen, um den

Verfolgungen zu entgehen. Auf (Inmd der Befürwortung

von Fötizon, Re])ey und Drouet und der Betheuerung an

Eidesstatt, d avoir toujours vöcu chastement avec Susanne

Noy, wird er am 5. November 1705 zum Aufgebot mit einer

Anderen zugelassen, und, da sich kein Widerspruch kund gab,

endlich, aprds toutes les pröcautions prises, am 24. November

1705 hierselbst mit Marie Nasse aus Brasset in Burgund getraut.

Der Handsdrahmacher Jean Laussire hatte ohne Auf-

gebot sich von einem kursächsischen Lutheraner trauen lassen.

Und nun wurde der Ven6rable Compagnie hinterbracht, dass

er schon in Frankreich verheirathet sei. Am 29. L)eceml)er 1707

gesteht er vor dem IVesbytcrium, dass er zu Cavaillon im

Venesin*'" durch einen Priester mit Marie Gaud j^^'traut worden

sei: das aus dieser Ehe geborene Kind sei verstorben;^* dass

er seine Ehefrau brieflich aufgefordert hal)e, ihm nachzu-

kommen in das Land der Gewissensfreiheit; ohne aber die
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Antwort abzuwarten, einige Tage darauf (peu de jours apres)

eine zweite Frau «^ehcirathet und sich von einem kursächsischen

Prediger lieinilich habe trauen hissen vor drei Zeugen, dem
Perrückeninacher, seinem Bruder; Antoine Mucel dem Sohn

und Antoine P(^urroy.*^^ Er wird nun und ebenso die Zeugen

vom heiligen Abendmahl suspendirt. Am 1. Januar 1706 be-

stätigte er vor dem Presbyterium alle die von ihm gemachten

Aussagen als die lautere Wahrheit Pourroy erklärte eidlich,

nicht gewusst zu haben, dass Laussire schon in Frankreich

verheirathet sei und bereute vor dem Presbyterium aufrichtig,

dass er nach Kursachsen mitgereist wäre. Fran^ois Laussire,

der Perrückenmacher, erklärte am 12. Januar 1706, sein Bruder

habe ihn zur Reise überredet durch das Vorgeben, mit ihm

einige Häute einkaufen zu wollen. Als er aber von dem
Vorhaben seines l^riKkrs drüben erst gehört, habe er sich

furchtbar ersclinickeii und l)eabsichtigt, sich sofort zurück-

zuziehen. Da habe ihn der Bruder Fiiit dem Aeussersten

bedroht und so sei er aus Angst geblieben. Auch er bezeui?te

seine aufrichtige Reue, da er sehr wohl gewusst, dass sein

Bruder in Frankreich verheirathet war: Die Drohungen

aber hätten ihm das Urtheil genommen. Vor Aerger sei er

sogleich krank geworden und habe sich am Hochzeitsmahl

nicht betheiligen können. Auch er erhielt einen scharfen

Verweis.'* Ueber Antoine Mucel fib verlautet nichts. Als

Hauptmann im Dienst stand er nicht unter der Gerichtsbaikeit

des Presbyterii. faizwischen geht die Sache an das Consistoire

supörieur. Dieses legt dem Jean Laussire acht Fragen vor,

die er vor dem Presbyterium mit feieriichem Eide zu be-

antworten habe (7. Juni 1708). Auf Befehl des Consistoire

superiein wurde ihm auf das strengste untersagt, bei seiner

zweiten Ehefrau zu wolinen, bis auf weiteres, bei den im

Gesetz vorgesehenen Strafen. Nach dem Gesetz hätte es l)ei

dem Krkenntniss des über - Consistoriums verbleiben müssen,

weil es in allen Kirchensachen mit Ausnahme der Lehre die

oljerste Instanz war. Doch wie in Claparede's Bankstreitsache

der Commandant und der Hofrath hinterher das revidiren müssen,

was die oberste Kirchenbehörde verfugt hat, so geht nun auch
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die Laussire*sche Angelegenheit an das Conseil supörieur

franfais. Dieses betont, dass Laussire das Mädchen zu Cavailhon,

das er missbraucht hatte, nie habe heirathen wollen; dass

er nur durch äussere Gewalt dazu gezwungen worden sei;

dass er vor seiner Ehe mit der Deutschen, die er gleichfalls

geschwängert, die Marie Gaud aufgefordert hatte, zu ihm nach

Magdeburg zu kommen, sie aber ablehnte, zu ihm zu kommen,

weil Magdeburg nicht katholisch sei : qu'elle ne viendrait pas

joindre un h^rötique. Es liess deshalb die Marie Gaud^^ vor

Gericht laden und wegen böswilliger Verlassung verfolgen.

Als sie nach verflossenem Termin natOrlidi nicht erschien,

erklärte der französische grosse Rath in Berlin, die Sache sei

nicht als Bigamie anzusehen, sondern als Unzucht (döbauche)

:

man müsse annehmen, dass Laussire aus Liebe mr Religion

sich zurückgezogen habe (on doit prdsuroer que Taraour de la

religion rdformöe a fait retirer ledit Laussire).** Man sieht,

wie unsittlich die Differenz der Religion hier einwirkte. Die

von einem katholischen Priester eingesegnete Ehe mit Marie

Gaud aus Cavailhon ist keine Ehe, weil — weil — weil die

Ehefrau nicht mit herüber gekommen war. Und dem entsprach

denn auch der Schhiss-Entscheid : „die neue Ehe weder zu

kassiren noch zu bestätigen, sondern den Laussire ins Ge-
ittngniss zu werfen bei Wasser und Brot"". Darin mag
pädagogische Weislieit liegen. Dem hugenottischen Gewissen

aber dünkte es sinnlos. Denn entweder war die Ehe mit

• Marie Gaud, derKatholikin, ohneEinwilligungdes protestantischen

Ehemannes null und nichtig, oder zwar gültig, durch der

Katholikin böswillige Verlassung aber vernichtet und auf Grund

dessen (wegen Schuld auf weiblicher Seite) geschieden; in

beiden Fällen musste dem männlichen Theile die Verheirathung,

resp. Wiederverheirathung gesetzlich erlaubt sein ; das Ver^

hältniss zur Marie (iaud also kassirt und die Ehe mit der

Christine Alheim contirmirt werden. Andernfalls war Laussire

wegen Bigamie, nicht wegen Unzucht zu bestrafen. Jener

zwitterhaften Entscheidung hätte sich keine hngenottische

Synode schuldig gemacht. Ein hugenottisches Gewissen, das

bei den Kasuisten Rath, Trost und Reinigung sucht, war im
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Grunde kein luif^'cnottisches (lewissen mehr. Auch kann man

(1cm hiesigen C<>nsist(jirc <,TatuIiren, dass. als Laussire auf Gnmd
des Dekrets vom Consistoire superieur die Wiederaufnahme

in den Frieden der Kirche sich erbittet, es ihm dieselbe

verweigert, weil er die Bedingungen nicht gehalten — bis

zum Entscheid getrennt von der zweiten Frau zu leben

—

und darauf, mit Hinterlassung vieler Schulden, sich heimlich

aus der Stadt entfernt habe (28. August 1710). Auch sendet

man ihm die Exkommunikation an das Consistoire in Halle

nach (12. März 1711). So kämpfte das Presbyterium nach

oben und nach unten fiir die eheliche Treue.

Je mehr die Uebertreter des (nach deutsch -lutherischer

Zählung) sechsten Gebotes staatlich so behandelt wurden, als

hätten sie kein Gebot Gottes übertreten, ja zuletzt selbst der

Ehebruch in immer mehr und mehr Fällen entschuldigt und

die Ehescheidung spielend leirlit gemacht wurde, luiter Ver-

bot des energischen, namentlichen und persönlichen Eingreifens

der Kirchenzucht, je mehr sank auch in den franz(")sischen

Colonicen die Sittlichkeit. Was aus den Jahren 1801 — 1810,

der Blüthezeit des Rationalismus, Ebrard** von Erlangen schreibt,

wo der Colonie - Prediger mit den Offizieren zecht, Hazard

spielt, der Wollust frOhnt, Schulden macht und dann plötzlich

verduftet, gilt von Halle, wo der eine Colonie-Prediger durch

seine Conduite scandaleuse den Tempel verwüstet und die

Frau des anderen Predigers von diesem sagte: Der Ist auch

so einer, der nichts glaubt von Burg, wo der Colonie-

Prediger wegen Ehebruchs abgesetzt wn-d von den hiesigen

Wallonen, wo der eine Prediger 1810, der andre (noch 1823!)

wegen liederlichen Lehenswandels ausser Amt gestellt werden

mussle:*'® das trifft im Anfang dieses Jahrhunderts leider auch

in unserer lieben Gemeinde einen Theil ihrer Honoratioren.''®

La conleur de chair galt als biens6ance. Feine, liebenswürdige

elegante Formen hüllten eine Sous - main -Wirthschaft ein, deren

man sich hätte schämen müssen, wenn noch eine Spur von

hugenottischem Wesen wenigstens bei den Leitern der Kirche

vorhanden gewesen wäre. „Die Empfehlung derSchutzpocken-

Impfung, sagt Ebrard, konnte den entschwundenen Geist Jesu

34
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Christi nicht zuriickhi ingen. Kincn Akt dcM- Kirchenzucht suchte

man jetzt in den Protokollen ver<(ebens. Neben der Verarmung

und dem Ruin zahlreicher l'^ainihen spreizte sich der Luxus in

Tracht, Wohllehen und Spiel. Töchter besserer Familien wurden

das Opfer der Verführung." Und ein ohne Glauben und

Sittlichkeit vergeudetes Leben schioss nicht selten ab mit dem
Selbstmord. Wo die sog. gesunde Vernunft den Bankrott der

Religion proklamirt hat, nennt der arme Mensch auch sittliche

Selbstvemichtung noch Ehrenpflicht, biensöance. .Die Wohlan-

ständigkeit der christuslosen Gesellschaft^) bleibt das, für das sie

Christus erklärt: ein Qbertünchtes Grab, innerlich voll Moder und

Todtengebein. Solche sittlich modernden modernen Hugenotten

haben recht, wenn sie sagen, der Name Hugenotten passe auf sie

nicht. Als im Anfang unseres Jahrhunderts der Unglaube im Ge-

folge der Unsittlichkeit und Gewissenlosigkeit auch in den Presby-

terien Sitz und Stinune gewann, wurde auch dort wie überall die

sog. Errungenschaft der Neuzeit, das allgemeine Priesterthum

der Ungläubigen für die Ciesainnit- Kirche zur Schule des

Satanas: Heuchelei auf der Kanzel, Heuchelei im Presbyteriuni,

Heuchelei unter den Zuhörern, Heuchelei im Hause und im

Patriotismus.**) Und das nannte man mit Stolz Freisinn, Weit-

herzigkeit, Protestantismus, Aufklärung, Fortsetzung* der Re-

formation, „einheitliches** (jüdisch-buddistisch-muhamedanisches)

Christenthum, biens^ce.

•) Als rndigti I'roven(,aI in seinem Lelubuche für die HandelsschOIer

das Ideal eines tadellosen Kaufmanns schildt^i t p. -'A4 sv.), da koinntt dein

l'i editier nicht dt-r (li-danke, dass vielleicht auch der Kauimanii iiocli Kclit;iun

haben könnte. Das Hegt ex nexu für den „Huj^cnolleii- von 1804! Auch

rith er ihm zur Ehrlichkeit nur, weil — rhomme inlegre n'a point d'ennenüs (?)

— und iJ devient riebe tandisqu'il ne pensait qu'h fetre honn^te (p. 235>.

**) Die vierfache Lflge des Rationalisrous schildert niemand so schlagend

als David Strauss in der Schlussabhandlung zu seinem »Leben Jesu*. 4. Aufl.

Tflbingen, 1840. S, 714—719. Dtr vollständige Bruch mit dem eklen

Zwitter, dem Ratiunalisnuis, und die wissenschafUich-frcie neue Fundamentirung

der biblischen Theologie füiute zur Vernichtung von David Slrauss' aus deni

Vorurtheil geborenen Hypothesen.
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1) Vgl. G. Weiil.reciit „Die Sittlichkeit des Mannes Ehre", Stuttgart,

b. J. G. Steinkopf ; eine Schrift die Männern niciit genug empfohlen werden

kann. ^ S. hier Bd. I, 604 fg. ^) Schon unter den »Protestanten" am Hofe

Fram I. von Frankreich waren sehr beliebt Buchzeichen nül zotigen Madrigafs

und der Aufschrift pour roettre dans un Psautier. Was Kain beim Opfern

wohl fttr Augen gemacht haben mag? Die biens^ce coulenr de chair ist so

alt wie das Fleisch. *) On lisait l'Ecriture sainte dans toutes les maisons le

plus regulierement. meldet BOsching fleni Abbe Raynal (Bulletin du Protestan-

tismc francjnis 1889 p. 652). ^) Im Jahre 16V3 war seine Galtin Isabeau Cesar

aus Allez eil Cevcnnes, laut TcMltenrei,'is(er. Vi esbytei .-Akten. C. 2. ") So

iics-s man in K;issei die Wirthe Augustin Gireoud und St. Aiuour wissen,

qu'on ne leur donnerait point de marreau. S. v. Rommel, S. 69 fg., S. 80:

Fraoifts. O»lonifien in Hessen-Cassel» 1857 (ad 27. Juni und 1. Aqg. 1699).

*i S. den Abschnitt: Kirchcnzudit. *) Pierre Langlade ditBlanbac und Laurent

Langlade dit le Vascon wurden um ihres Protestantismus willen verhaftet und

ilii er GOter beraubt am 26. Mai 1562 (S. France protestante ed. 2. T. II.. 55, 58).

Hin in Frankreich hSufiger Beiname (S. Bulletin de la Soci^te du l'rote'

st.inlisnie fran(;ais IS85 ]>. 78V Sicher klang es besser: Je vais h la jeunesse

oder tiouver la jeunesse. als je vais au cabaret. Catalogue de la Biblio-

theque wallonne. II. Suppl. p. 119. — Bulletin des eglises wallonnes, La

Haye 1888. p. III. »2j 457, 457. U) s. hier den Abschnitt:

Industrie. 1^) Vgl. z. B. Stephan Dolet. m Riehls Histor. Taschenbuch.

Leipzig 1874 S. 85 f. (Tollin: Toulouser Studcntenleben). II. 459. 1^

France protestante T. Y.. p. 744. Geh. Staatsarchiv. Rp. 9, D. 8. I8c:

Franz. Colonie in Magdeburg: Kinwohn. Sach. Vol. VII. ^) S. hier den

Abschnitt a Kirchenkasse **. ^) In Halle grQndete 1696 ein Mannheimer den

(iasthof zum Kronprinzen, 1712 Jean Michel, ein Franzose, die preussische

Kione (Schmoller), Aehnlichts wird von Magdeburg nicht gnmldet. Ob

die Menagers als Kostwirthe anzusehen sind oder nur als Wii thschafter ? So

im Todtenregister Just Menet 1691 aus Gillot en Yivarets; 1692, 8. Sept.,

Jacq. Voiain aus Livron im Dauphin^: 22. Februar 1693 Antoine Deydier

eben daher. Am 11. Hirz 1693 David Robert, aus la Voftte im Vivarais;

am 15. Juni 1694 Pierre Rooman aus Merindol in der Provence ; am la Nov.

1694 Nie. Soyau (Soyaux) ausVerviers dans laTirache (sie) ; am 10. Mai 1695

AnU Mazel aus Sodorgues im Languedoc ; am 9. April 1 696 Daniel Albertin ; am
25. H. M. Samuel Bouvier aus St. Gyncys (sie) im Languedoc u. a. m. Da dieser

in der Bdrgerliste 1692 Mai als facturier » rsrheint, so hat man unter Mcsnagers

vielleicht diejenigen Fabrikfaktoren zu verstehen, welche die Fabrikarbeiter zu-

gleich bek^^stigen. ^ Vgl. hier I, 7(», 265. War Daniel Dantu mit Jacques Denty

(sie), dem Bayreuther Kanfinano. verwandt? >*) III*: 52. M) lU*: 93 cC 139. 152.

*) IL 464. Vgl. m>: 85. ^ KOn. Regier.-Archiv : Alt St. Magdeburg Nr. 108. F.

Sl) Ge-Schaiu: Colonisation in Franken. S.278. ^ QI<: 124. *) m': 129.

») ni«: 135. «) III«: 137 «) III«: 150. «•) lU«: 165. ") Erst envoyi

extraoidinatre, hielt er am 7. April 1706 seinen prächtigen Kii /im in Berlin als

ambassadeur. ^) So sendet die hungernde Sara Trouiilon geb. de l<'ont£roide aus
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Kismes Qber Hamburg durch Banquier Ai. Bruguier und Mad. de Bonneval nach

Magdeburg an ihre hUDgenide Toditer un habit et juppe h rayette 24. August

1698. *^ S. hier die AbKhnitte HKirefaensucfat" und «Consistoire sup^rieur".

*>) S. z. B. Bulletin du Protest Tr»aq. T. VIII. p. 245^352. insbesondere

p. 249 s. Malhifu dn Rt'dat, bei Agnew II, 264. **) France protestante

ed. 2 T. IV. 271. — VI, 372. — Beides ist nach dem Berliner Geh. Staats-

Archiv Kcp. V, D. 8, 18 c Einwoh. Sach. Vol. VIII richtif; zu stclk-n, resp.

zu ergänzen. Agiicw 11, 79 fg. **) lU'iinRuier, Liste von 16'>9 No. 14!i"»

und S. 196 No. 5Ö8. *-) Ernian. Memoires IX, 112. ") Geh. Staats-Archiv

Rcp. 9, D. 8, i8c. Frz. Col. in M.: Einw. S.. Vol. VIII. Biringuiers

Liste von 1699 stellte ihn in Berlin-C6ln unter No. 158. Am 3. Mfirz

1691 treffen wir in der Erlanger franzAsischen Colonie J. U. van Abeni.

Ueber eine Verwandtadiaft ist mir nidits kund geworden. ^ Agnew II, 316.

*'')S. hier Abschnitt „ Fabrik wesen". —• MerkwQrdiger Weise fehlt er in der Bflrger-

rolle von Ma},'deburg. hu J, 1562 steht ein capitaine du Cayla als Gouverneur

zu Agtie; 1620 ein Prediger du Cayla tu Moiitauban. S. France protestante ed. 2,

T. III. 954. Krnian IX. 'Mb. '*^) Presbylerialaklen C. 2. ^'j Utringuicr.

Liste No. 2464. ^) France protestante, ed. 2. T. V, 617. Vgl. übrigens III,

964. II. 365. 385. 428. «) Presbyterial-Archiv C, I.: 1691 fg. »)

Uebrigens fehlt er in der BOrgerliste. **) Da 1709 Gamault noch in Frank-

furt a. d. Od. stand« auch eine Trauung Noguier-Duval-Huet hier nicht ehige-

tragen ist« besieht sidi dieser Akt wohl auf Frankfurt surflck. Allerdings

hatte der Strumpfwirker Andre Noguier hierscibst, Sohn des Gastwiilhs An«

toine Noguier die Marie Larijuier aus Allez im Languedoc am 7. November

16<>3 hiet^elbst geheirathet. Gemeinde-Akten C, 1 de 1691 fgd. •'^'•j Magde-

burger Geschichtsblätter 1873 S 95. qu"il n'avait pas vouhi faire benir

son mariage: allerdings ein verfänglicher Ausdruck. Le pcre Tenferma

dans unc chambre et envoya qu^rir Je prctre. Nachher lässt er das Kiiid

geboren sein cinq mois apres qu'il avait eu comnmce avec cette fille. Er be*

argwShnt un abb^ Auch erhielt er aus Frankreich zwei casuistische Briefe.

*) Audi war seine andere Frau enceinte depuis quatre mois. U ne deroeura

avec sa prcmit re femme qiie jusqu'h ce que Toccasion de sortie de France sc

pr^senta. **) Dennoch wird er 6. Juli 1712 zum Notar gemacht. Gerügt,

vergeben, vergessen ; das war die Praxis. Ivs sind zu unterscheiden drei

Stämme Gau, zwei l»flif;erli(.lK- und ein adliger. Im J. I56I vertritt auf

dem Colloque von Castres Remy Gau die (jenieinde Saint Amans de Nogrin

(Bulletin X, 349). Dann finde ich drei Georges Gaud aus Barsac, dioc. Die,

als Galeerensklaven um des Glaubens willen eingestellt 1735— 46 (France prot.

2 VI. 276 sv). Vielleicht auch entkam Georges zwei Mal und wurde so

drei Mal eigriffen. Endlich ist zu nennen die Familie do Gsu aus Realmont

im Languedoc hinten ohne d. So wird Th^ocrise de Gau als Student der

Theologie gratis immatriculirt in Groningen 1686, und dann 1694 als Prediger

dort mit Catherine Foubert aus Paris getraut in Gegenwart seines Bruders

Henri de (i.iu (Guyot, 45. I.t, 19). Kin Zweig hcis^t Frt'gevilie de Gau

^France prot. de ^ 2 VI, 709j. ^) La Cumpugnie du Consisloire, sagt er,
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est bien bonne de croire, qu*il se passerait d'babiter «v«c sa fienme; qu'il se

passerait plut6t de man^er et de boire. ^) Christian Ernst S. 136 fg. *>)

Zabn, Zöglinge Cahnn's S. 154. 146. «) S. hier II. 160. ^ Bode. Urkundl.

Nachrichten. 121 fg. 126. ^) Warum Prediger Proven^ar hier plötzlich ver-

duftete, erhellt aus den Akten nicht. Aber in seinem Lehibvich fOr junge

Kaufli-utc schreibt er Stet V., §. 1 von der Moral: Lc niarchand iic doit

fever qu'argent. L'argtnt doit occuper toutes sespensees. Soii affection m^me

doit £tre pr^suppos<^e pour ce but.

9
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Abschnitt V.

Diebfitahl, DtLnkel und Prosesse.

Notrc g6>inition ne compte presque pliu

d'honuDCS de cocur et de canct^ ; eile i'est

abitaidle, paiceqae fMoans et nrftics n'äivait

plus Icun cnfans dans I« crainte de Dieu.

Schulordnung der Neustadt-Haoau 167a

Archiv, de l'^Usc.

Bfeweilen waren die privilegirten Bigamisten obenein

gemeine Diebe. Von der Untreue bis zum Diebstahl ist ja nur

ein Schritt. Weber Daniel Gauchet* entfernt sich heinilich

aus Erlangen unter Mitnahme fremden Gutes. Er gebehrdet

sich als Hugenott, war aber im Papstlhuni auferzogen und

hatte die römischen Irrthümer nirgend abgeschworen. Von
Erlangen zog er nach Magdelnng. miter Zurücklassung von

Erau und Kind. \'\s wird vermuthet, schreibt der Genfer

Gabriel Ruynat, 1696—1704 Pastor in Christian-Erlangen', dass

Gauchet schon in Frankreich verheirathet war. Und am 8. Oc-

tober 1695 heirathet Strumpfwirker Claude Prade hiersdbst die

honndte fille Diane Sauvet, Tochter des Gastwirths Paul Sauvet,

beide aus der Gegend von Uzes im Languedoc und wird mit ihr

protestantisch getraut. Darauf siedelt er nach Erlangen über

und wird dortsdbst mit MarguSrite Boursotte laut Erlanger

Bericht von demselben Gabriel Ruynat protestantisch getraut.

Von dort ist er nach Wesel gezogen und stand dort, le mechant

homme, im Begriff, sich mit einer Dritten protestantisch

trauen zu lassen, als er h()rt, dass man (endlich!!!) sich nach

ihm erkundigt, und nun die Flucht ergreift. Wahrlich, man
muss Ruynat beistimmen, zur Bekämj)fung solcher Gemein-

heiten ist nur gemeinsames Hand in Hand gehen von Erfolg;
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nous devons tous prendrc soin d'empecher les scandales dans

l'eglise. Wie viel Frauen und Mädchen mag Claude Prade

auf der Reise von Südfrankreich bis nach MaLjdeliurL,' l)etrogen

haben. Solche Courreurs waren die Landplage des Kefuge!

Doch auch auf zartere Gewissen niusste es \ erwirrend

wirken, wenn das, was in dem einen Land als Majestätsverbrechen

bestraft wird, jenseits der Grenze Lol) und Bewunderung erntet.

Der im Prozess Pelloutier gegen Magalon^ proklatnirte Grund-

satz, dass in Frankreich geschlossene Verträge von R6-

fiigi^ in Kurbrandenburg nicht gehalten zu werden brauchen»

hatte eine besonders sittenverderbliche Kraft. Das gemeine

Volk schickte schnell genug sich an, ihn auf Deutsche Länder

ausserhalb Preussens zu erweitem, nicht bloss in Ehesachen,

sondern auch geradeso in Schuldangelegeiiheiten. Mit einem

gewissen Schein des Rechts. Denn wenn in Frankreich kon-

trahirte vSchulden keinen Kefugie in Kurhrandenburg verbinden,

da ja der -Refugie in Krankreich gesetzlich todt sei und nach

dem Gesetz von Frankreich gerichtet werden müsse, so lässt

eben dersell)e Cirundsatz sich nach demselben Sophisnia auch

auf jeden englischen, schweizerischen, holländischen, andern

deutschen Staat anwenden, da der Refugie überall .,todt" ist

und überall „nach dem Gesetz seiner Nation" zu beurtheilen

sei. Darum sind auch die Klagen des Pastor Cr^gut, des

Syndicus Pelloutier, der Anciens Portal, Bosquet, le Jeune,

Louis Gogot und des Meynier, Secr^aire du Consistoire aus

Erlangen, unnütz, dass Kaufmann Antoine Charles IIL von

dort, ohne die vom Fürsten empfangenen Vorschüsse zurück-

zuerstatten, heimlich (fiirtivement) sich davon gemacht habe.

Der Markgrraf macht den dortigen R^fugids darüber blutige Vor-

würfe (reproches sanglans). Dennoch wird Antoine» Charles III.

^deich im luni hierorts durch den l iüp^ereid mit allen Khren

auli^enommen, tritt in das hochvornehme ICtablissement seines

Bruders Antoine ("harles ll.*j, 17(>9 in die Würde eines

Gerichtsassessors und geniesst hierselbst bis in den lod das

*) FreiUch «cbliesst ihn dieser von der Erbschaft aus. ihn mit einem

Legat abfindend (S. hier II. 327 fg.).
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Ansehen eines reichen, wohlgeschulten und gescheuten Ehren-

mannes comme il faut. Dais Gemeinde-Gewissen war bethört.

Der reiche Mann •^'uv^ straflos aus. aber der Arme machte

sich uninos^'lich wc^^cn eines weit <;erinL;er eii \ er^^ehens. Be-

kanntlich haben die Franzosen einen feinen (ieschinack . wie

sie denn auch (he Kochkunst zur H(")he ihrer Feinheit erhohen.

Wenn daher Franzosen Kastanien, Pilze, Schwämme, Frösche,

Krähen, Ratten und Katzen ^'eniessen, so geschah das aus

Noth» nicht um sich oder andere zu plagen, geschweige zu

erfre\ien. Nun kla<,^te der siebzehnjährige Perrückenmacher-

Lehrling Conrad Iring bis hinauf zu Sr. Kxcellenz dem Minister

Danckelmann, sein Lehrherr, PerrOckeiimacheniieister Daniel

Milchet allhter, habe einen groteen Hund geschlachtet und

seinen Leuten zu essen gegeben: er, Iring» sei deshalb

entlaufen, durch gerichtliche Verhaftung aber zur Kautions-

leistung gezwungen worden. Danckelmann, der von der

himmelschreienden Noth und einzigarti^^en Genügsamkeit der

Hugenotten in Magdeburg noch keine Almun^ hatte, meinte,

es erhelle, dass der Minorenne gar enormiter laediret

worden sei. Der RiclUer Lugandi solle die Sache nc^ch ein-

mal untersuchen (1. November i6gi ). Daniel Muchet scheint nun

entflohen zu sein. Wenigstens finden wir von ihm hier keine

Spur mehr. Sicher hatte er nicht die Absicht, seine 1 lausgenossen

zu beleidigen. Sie wollten Fleisch ZU essen haben. Er konnte

keins bezahlen. Da opferte er einen alten lieben Hund, der

ihn vielleicht und seine Familie schon aus Frankreich be-

gleitet hatte. Das war laesio enonnis!

Trieb die Noth manche zum heimlichen Wegziehen unter

Hinterlassung ihrer Schulden, andere zu so ausserordentlichen

Massnahmen, wie den Muchet, so verführte sie wieder andere

zum Diebstahl , statt sie, wie die Mehrzahl*^), im Gebet, in der

Arbeitsfreude, Anspruchslosigkeit und Sparsamkeit z\i stärken.

Wir dürlen nie vergessen, dass bei der Mehrzahl es sich um Leute

handelt, denen die Frau des Grossen Kurfürsten, ohne deren

*) Auch in Fredericia wird bei den fransOsischen Colonisten Arbeitsam-

keit, Ordnung. Genflgsamkeit, gute Sitten gerühmt (Jac. Ludwig, die refor-

mirte Gemeinde von Fredericia, 45 fg.).

L lyui^ed by Google



— 537 —

Adresse zu wissen, ihre Krondiamaiiicn /.um Aushcssern j^al» und

denen auch Friedrich Wilhehn selber l)lindes X'ertrauen schenkte

— ("est un hu^uenot ; iini Leute, denen es der «^Tosse < )ranicr

üherliess, nicht nur eine Armee ihm zu schatten, sondern sie

ihm auch in allen, ja in den kleinsten Stücken zu erhalten;*

um Leute, die, selber arm, in Holland. Mn^dand, der .S( hweiz,

Schweden, Däncniark, Russland, Deutschland, Capland und

Amerika ihre Armen versorgten, ohne dass, soweit sie selbst

in Betracht kamen, die hugenottische Ordnung jemals zur

Klage Anlass bot. Ja es ist ein grossartiges Zeugniss für die

Ehrlichkeit auch der Magdeburger Hugenotteiit dass in den

200 Jahren , welche' die Colonie bestand , hier nur ein einzig

Mal sich ein von einem Hugenotten verübter Diebstahl vor-

findet. Und der sollte stren*,' ^enuij ^'eahndet werden.

Der Name Moinier (Moynier) hat einen echt hufjenottischen

Klan^^j. Im Jahre \^h'2 wurden zu Toulouse verdaniiut und

^'efani^en ^a'setzt der Huchhiuidler |ean Moynier, weil er einen

Pastor heherheri^'t hatte, und sein Hruder i'ierre Moynier^

weisen eines ähnlichen \'erj,'ehens. Jac. Moynier war his 1605

selber Predi^^er zu A^^en.*' Unter denen, die um ilircs evan-

gelischen Glaubens willen Ketten trugen, auf den Galeeren,

steht wiederum ein Jean Moinier pere, verurtheitt durch das

Prasidialgericht von Montpellier am 26. September 1698,^

neben den Meynadiers, den Migault*8, den Miramont's, den

Montagut*s, den Montbeton*s, den MorePs, den Murets und

andern Namen vom reinsten Gold. Anders die Magde-

burgerin. Ihre Familie ist sonst hier wenig bekannt. Man weiss

nur, dass Margu^rite Moinier' (Sperling), eine Wittwe aus

Dorpierre im Dauphind, welche zu den Oranj^eois j^ehörte,

einem andern Öran^cois. deni Marin Magnan® 80 Thlr. stahl.*''

I)\irch Pellet in"s ilelän^niss geworfen, hatte sie <i;estan(len

und sollte nuii . au iiom du j)n)rureur du Koi, durch den

Henker öffentlich ausgepeitscht werden. Diese Strafe er-

schien damals äusserst mild. Auf Diebstahl über 4 Thlr. war

ja sonst der Strang gesetzt, und zwar sollte man den Dieb

vor seinem Wohnhause aufhängen. Vm sich sni vergegen-

wärtigen, wie roh 1705 die Sitten in Preusscn waren, muss
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man sich erinnern, dass hier erst 112 Jahr später als in Eng-

land die Folter abgeschafft wurde und dass, als dies 3. Juni

1740 geschah, die Juristen kla^'ten und schrieen, nun würden

alle I)icl)csl)andcn Deutschlands sich nach IVeussen wenden.

Uni nun aber den Oran^^eois und der ganzen C'olonie jene

Schande zu ersparen, zielit Mai^nian, der sein (jeld bald wieder

erhahen( I), seine Kla^^'e zurück und bittet den Prediger Valentin,

dahin zu wirken, dass die Moinier lieber aus den preussischen

Staaten verbannt werde. Dafür verwendet sich auch Lubieres

(15. Juni 1705). Sei doch unter allen königlichen ünterthanen

aus dem Furstenthum Orange Wittwe Moinier die erste, welche

in ein Verbrechen gefallen wäre. Indessen die Justice sup6-

rieure urtheilt so milde nicht. Hätte doch die Moinier sich eine

ganze Nacht in Magnan*8 Speicher versteckt gehalten. Die

80 Thlr. seien Magnan's ganzes Vermögen gewesen. Und das

stahl sie ihm Sonntags, während Magnan in der Predigt war.

Sie stehe im Begriff sich wieder zu verheirathen. Eigentlich

sei Auspeitschung und \'erl)annun^' ihre Strafe. Da sie aber

einstmals um des Glaui>ens willen (j)our la religion) harte

Gefangenschaft enhildet hätte, auch fremd im Lande vmd arm

sei, so sentirt das Obergericht, sie solle uehuiulen auf (»ffent-

lichem Platze zu Magdeburg zwei Stunden am Pranger stehen und

darauf drei Jahre im Sj)innhause zu Spandau arbeiten (18. Juli

1705): ein Urtheil, welches am 14. August d. J. bestätigt

wird. Sie aber scheint sich gebessert zu haben. Denn schon

am 8. Juli 1707 wird bestimmt, dass sie, nach abgeschworener

Urphede, aus der Haft entlassen werden soll.^^ Uebrigens

war weder das Prangerstehen noch auch der Transport in

das Spinnhaus nach Spandau an ihr vollstreckt worden, weil

— nachdem sie zwei Jahre als Untersuchungsgefangene im

„Pfälzer** Gefängniss hterselbst gesessen hatte, das französische

Gericht von Magdeburg nicht so viel Geld fand, um dem
Gefangen Wcirter die vorgeschossene Gefangenen -\'erpfleg\mg

zu erstatten: ein Umstand, den Fiskal Mucel benutzte, um auf

Remedur zu dringen, da sonst wegen Insolvenz der fran-

zösischen Gerichtskasse dem Laster gefröhnt werde durch

Mangel an Strafvollstreckung.^'
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Dieser enisttrauri^^e Fall von 1705 zei^^t , in wie strafbar

ärmlichen Verhältnissen die hiesijj^e franz()siche C'olonie sich

noch in ihrer Blüthezeit hewej^te, doch auch wie selten hier

A'erbrechen vorkamen, da man erst 20 Jahr nach der

Gründung das Hedürlniss einer StrafvoUstreckungskasse zu

empfinden begann.

Wir streifen hier nur als auch für die Sittengeschichte

charakteristisch jenen Monstre-Prozess der 23 Franzosen gegen

Greffler Chervillette.^' Vf. legt kein Gewicht darauf, dass der

verklagte Notar sämmtliche Aussagen seiner Gegner f&r falsch und

verleumderisch erklärt Mehr jedoch dass er dem Brousson

geradezu Meineid vorwirft und den Pfälzer Syndicus Reich lächer-

lich zu machen sucht. Andererseits sind auch die Klagen gegen

den Notar hart genug. Maeaire beklagt sich, Chevillette habe

sich eine Schuldfordcrung, welche seinem Gläubiger gerichtlich

zugesprochen worden war, cediren lassen und seitdem ilm mehr

als zehn Mal schon gedrängt. Auch jean Vincent hatte in

Geldangelegenheiten über Chevillette sich zu beklagen. Des-

gleichen der Hierbrauer Samuel Panhuis (geschrieben Panus),

der Wallone.^* Er hatte in Magdeburg einen Prozess ge-

wonnen, aber dennoch kein Geld erhalten. Und Chevillette, der

ihm dabei als Procurator diente, behielt, statt Hezahlung, vier

'

Tonnen Bier zurück. Beim Appell nach Berlin war Panhus

an die letzte Stelle gesetzt worden und hatte deshalb sein

Geld Verloren. ]6r6mie Chenebenoit hatte dem Chevillette

einen kleinen Ofen gesetzt; letzterer vor Gericht jedoch be-

hauptet, ihn mit 20 Gr. an einen Lehrling des Chenebenoit, der

nicht mehr bei ihm war, bezahlt zu haben. Diese Aussage sollte

er auch beschworen haben. Da kam der Lehrling zu Chene-

benoit zurück und behauptete, Chevillette habe einen Meineid

gethan. Chevillette aber beruft sich darauf, dass hier kein

Eid registrirt sei. Und Michel Martin,*) Inhaber eines Hunde-

wagens, hoinme malfait de corps et d esprit, verlo!)t sich mit'

einer I)e\itschen. Da er ihr mit einem Dolche droht, falls

sie ihm nicht ihre Börse giebt (')» und da der Braut Wirthin, rau

*) Unsere Martm's stammten meist aus Ics Abrics. vslUe de Queiras

im Dauphin^.

I
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Mallebranche
,
wegen solcher Brutalität Hülfe bei Chevillette

suchte, wusste dieser das Verhältniss ^tlich zu trennen und

die Ikaiit hciicitlu'tc einen Andorn in Ik'rlin. Naclilicr l)e-

sc.lnvcrt sich Martin, « hevillettc liahc seine IVaut heinilich

liei sich beherbergt und sie von ihm al)S()enstig gemacht. Diese

Südlran/.osen sind in ihrer Leidenschaft blind; jetlem trauen

sie das Aergstc zu. Und der hartbeleuiudete Che\ illettc mischt

in seiner Vertheidigimcr durcheinander den MöUenvoigt, das

Pfölzer Gericht, unsern Heiland Jesus Christus, den Neustädter

Magistrat, die Bibel und „das uns angeborene Verderben.^

Diese Streitsucht der „Frommen** widert uns an.

Die meisten Streitigkeiten und Prosesse zwischen den

Franzosen entsprangen aus ihrer ungesunden Empfindlichkeit

und dem lächerlich überspannten Ehrgefühl, das sie immer

Lumpereien bis zum Aeussersten treiben hiess. Werden all-

ül)erall bei Fürst und Volk die Klagen laut, dass es so schwer

falle „denen Frantzosen eine verträglichere ( onduite beizu-

bringen",^^ so darf ims die selbst bis lierlin sprüchwörtliche

Zanksucht der Magdeburger'*^ nicht mehr so selir befremden.

Ihr llass wurde nicht besser, w eiui er. wie im damaligen

Presbyterio, den Mantel der l leiliu'lvcit sich überwarf.

Wie leidenschaftlich diese Südfranzosen hassten, erhellt

u. a. auch aus dem Beispiel des Weissgerl)ers Josuö Plan

aus Annonay im Vivarets. Er hat den Gerichtsschreiber

Antoine Pabre beleidigt.^' Das Gericht verurtheilt ihn zur

Abbitte nebst Zahlung von 20 Thlr. Strafe. Die Strafe kränkte

ihn nicht so sehr als die Abbitte. Lieber woUe er sterben,

als Abbitte thun (5. Mai 1716). Und in der That, er stirbt

vor Hass. So wird denn die Wittwe verurtheilt» die 20 Thlr.

Strafe und die Gerichtskosten zu zahlen (26. April- 1717).

We^en dieser Leidenschaftlichkeit und Kohheit zerschlufj^en sie

sich nicht nur, wie auch das deutsche \'olk woiil im Streite thut,

die Nase, die Stirn und (he Au^en, sondern sie zerkratzten sich

LjeLjenseitiL,' die Lippe, sie zf)L,'en einander an den Haaren die

Trep[)e herunter, sie schickten sich an, einander die Nase abzu-

beissen u. dgl. m.^* Man sieht, es ist unwahr von den Magde«

bürgern, was man sonst in hundert Büchern liest ; die einge-
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wanderten l'ranznsen li.'Ulen als solche leine Sitten in's Land ge-

bracht. Aiifimsci e (iascos^'ncr und die meisten Südfranzosen passt

das nicht. Aucli in den Verbal-Injurien zeii^ten sie sich nicht

w itzifj^ und h()hnisch. nach Art der Nordtranzosen, sondern viehiiehr

blind fanatisch und exaltirt. Min wahres (ilück. dass die kur-

brandenburgischen hugenottischen Ober -Behörden von damals

auch Franzosen waren. Sonst hUtten sie bei den hier üblichen

Beschwerden der Honoratioren über sämmtliche hiesige Beamte,

Prediger, Presbyter, Richter, Fiskale, Fabrik -Inspektoren^ vor

ihren eigenen Geschöpfen erschrecken müssen : in so grausigem

Lichte wurden ihnen die Männer gemalt, welche für ein Lumpen-

gehalt Kraft, Zeit undLeben dem öffentlichenWohle preisgaben.'**

Auch die masslose Eitelkeit, Dankel, Wichtigthuerei, Ober-

flächlichkeit, Schwatzhaftifjkeit und oft kindische Ehrsucht

theilen die Maiideburj^er I lu<,aMi(>lten mit denen der andern

Colonieen. Wenn hiesi<^'e Refus^des an den K()ni^ sclireii^en

:

^Ich bin ja bankrott und liahe aucli meine l'aniilie j^änzlich

ruinirt: nur noch der Titel „Hotiielerant" kcuinle mich retten"

oder andre französische Fabrikanten: „Niemand will irnsre

Tuche und Decken kaufen, weil sie ja zu theuer oder zu schlecht

sind: nur eine Bestellung für die Armee oder für die Hof-

bedienten würde uns wieder zu Geld verhelfen**, oder wenn
ein dritter Kaufmann schreibt: „Er habe so gut wie alles

verloren und was der König selber ihm schulde, zahle er nicht,

weil kein Geld in der königlichen Kasse sei. Aber wenn ihn

der König zum ersten Gerichtsassessor ernenne, wolle er auf

seine Forderungen verzichten** : so liegt in solchen .Offerten,

neben dem unverkennbaren Vertrauen auf die rettende All-

macht der Hohenzollern, eine tief tragische Naivetät und ^ar

eitle l>bärmlichkeit.

Der bei den l'^ranzosen auch im Refuge leider so oft

uns entgegen tretende Dünkel schraubte sich in einzelnen

Individuen herab bis zu abenteuerlichem Betrug. Wir kennen

die Schicksale jenes Pariser Edelmannes Bada du Jardain,*'

der, bald Renediktinermönch, bald Soldat, in Italien, Frankreich,

England, Metz verschiedenartig beschäftigt, die Tochter des

Grafen Thiancourt, seine heimliche Gattin, da unter dem Namen
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eines Grafen Chaumont, dort unter dem eines Baron v. Montaig\i

nacii Hern entführt, Protestant wird, in Frankreich als Deserteur

mid lluf^enott, in Italien als entlaufener Mönch verfol^n, nach

Berlin lliichtet, hier eine Verwandte der Frau, die Dame
MocQf triftt, welche in die Ehe neuen Unfrieden streut und

den Bada als Giftmischer verhaften lässt, bis er mit der Frau

aus Kurbrandenhurg verbannt wird, bei unfreiwilliger Zurück-

lassung ihres 10 Tage alten Xindes. Gehörte zu jenen BetrOgem

auph* jener Graf Philippe Louis de Sanis, der, 'von seiner

Gattin Corn^e d'Herwarden, im Stich gelassen, beraubt und

verfolgt, dem Hungertode nahe, von hier heimlich die Flucht

ergreift?" Viel eher noch scheint ein Betrüger gewesen zu sein

der räthselhafte JMarquis d'Alvarez.** Seine Geschichte ist

folgende: Margu6rite Rainaud -Briche, Wittwe des Schuh-

machers Josephe Lombard, ans d'Orpierre,*) bas - Dauphine,

hatte ausser den vier Kindern David, Jean, Pierre und Jeanneton

noch ein fünftes genährt, IVancois. Arm aus Bern einge-

wandert, erhielt sie mit ihren Kindern kirchliche Almosen bald

in Berlin, bald in Magdeburg. Hier wohnte sie bei dem
französischen Schuhmacher Bernard. David Lombard, ihr

ältester Sohn, wurde Bedienter bei einem Grafen in Kursachsen,

Pierre der Dritte, Perrückenmacher und Barbier zu Wegeleben

bei Magdebuiig, wo er die Tochter des Juge (Schulzen?,

Amtmann?) heirathete. Fran9oi8, der jüngste Sohn, wandte sich

nach Schlesien Wo J6an blieb, wird nicht gemeldet'^ Pierre

wollte sich eben in Gera etabliren, da erhielt er aus Troppau

in Schlesien einen Brief vom jüngsten Bruder Fran^ois unter dem
Namen eines Marquis d'Alvarez.** Er bat Pierre, auch den Titel

eines ICdelmanns anzunehmen und versprach, ihm einen Wechsel

zu schicken. Einer Wittwe. die an den kaiserlichen Hof ging, ver-

sprach luni Pierre von seinem Bruder Franz in Tropj)au mächtige

Empfehlungen für den Hof in Wien, wo sie ihren Prozess

betreiben wollte. In ihrem Gefolge und auf ihre Kosten reiste,

als seines Bruders Wechsel ausblieb, Pierre Lombard, ebenfalls

nach Troppau. Franz, von der Sache unterrichtet, ging Pierre

*) Wie stand sie ta der eben genannten Diebin Marini^rite Moinier aus

Dorpierre im Dauphin^?
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eine Meile weit entgegen, hat ihn in Jägerndorf zu hieiben und

versprach dorthin ihm das Geld zu schicken. Als das (leld

wieder ausbleibt, erscheint Pierre in Troppau. Franz aber, in

einen Prozess gegen einen Cavalier des Landes verwickelt,

wurde jetzt durch die Aehnlichkeit mit Pierre Lombard verdächtig.

Da beschloss Franz, sich des unbequemen Bruders zu entledigen.

„Um ihn venUckt zu machen", goss er Gift in die Tasse.

Bei der dritten Tasse bemerkte es Pierre. Der herbeigerufene

Arzt gab ihm Gegengift. Unverrichteter Sache reiste Pierre

ab. Begleitet von zwei Bedienten aberfiel ihn aber der Marquis

gewordene Franz in Jägemdorf, verwundete * den Bruder und

prügelte ihn so lange mit dem Rohr, bis Pierre versprach,

ihm bei seinem Hetru^c (imposturc) zu helfen, dans la

persuasion (?) (lu il avait ()l)tenu cettc grace de Sa Majeste

hiipcriale detrc cree Mar(jiiis;. Da indessen der jägemdorfer

Wirth die Sache ausi)laiiderte, liess der (jeneral-tiouverneur

von Schlesien Mitsomnicr 1714 beide Brüder verhaften. Durch

einen Brief nach Magdeburg nöthigte nun I>anz seine Mutter

auszusagen, vermittelst des reformirten Predigers von Orpierre

habe sie ihn, den Marquis d'Alvarez, von einem gar vornehmen

Herrn als Säugling erhalten und ihn als Amme aufgezogen.

Das beschwört Marguörite Lombard, ä la Charge des deniers

des pau\Tes, vier Mal (z. B. 28. Januar 1715) vor unserm Richter

Lugandi: sie hätte das Kind erhalten mit der Empfehlung, es

wohl in Acht zu nehmen, um seinen Ursprung aber sich nicht

weiter zu kümmern. Baron v. Mennich und Kaufmann Schmidt

in Breslau, sowie Prediger Vignolles in Herlin werden ver-

nommen. Ohne Lrgel)ni.<s. Während i i.mcois zu Breslau ge-

lingen sitzt, sclireibt IMerre, w.ihrscheinlich auch aus der Haft,

am 17. Februar 17ir> einen Brief an miser IVcsbyterium, in

dem er die Betrügereien seines Bruders enthüllt. Kr bittet,

seiner Mutter doch das (lewissen zu schärfen, damit sie endlich die

Wahrheit bekenne. Aller Kinder Namen ständen in ihrem

Familienbuch (Bibel ?) verzeichnet: auch existire ein Bild von

Franz in der Familie. Um mit unserem Presbyterium nichts zu

schaffen zu haben, stellt der vermeintliche Marquis 'd*Alvarez

nunmehr in Abrede, dass er reformirtcr Religion sei und ver-
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leugnet frech Mutter und Geschwister. Damit schliessen die

Akten. Bekanntlich ist in Spanien und Portugal der Name
Alvarcz sehr verbreitet, l'and die Sache ihren Abschkiss in

Wien ?

V/m anderer Hilter von der trauri^'cn Gestalt, der ehr-

geizige Jean l'ierre de la Tour du Pin fabricirtc sicli einen

Magdeburger Tautsciiein. Dieser lautete dahin, dass auch er von

einem Marquis abstamme» dem Marquis De la Tour Du Pin

Seigneur du Rapin, baron du Chesnoy, du Tr6noy etc. und von

einerDame Catherine le GentU de Langallerie, dass er auch ver-

schiedene Prinzen und Prinzessinnen zu Pathen habe. Dabei

war dieser Taufschein so ungeschickt gefasst, dass als hiesige

Pastoren die Herren Gamaud und Jourdan angegeben wurden

zu einer Zeit, wo sie hier noch gar nicht standen, Pastor

Valentin Paul genannt wurde statt Jacques, Pastor Gamault

Alexandre statt Jean, Pastor Jordan Jacques statt Paul ; von

einer Gemeinde ei^lise neuve fran^aise gesprochen wird, die es

hier nicht gegeben hat und vom Wappen der Kirche, statt

vom Kirchensiege!. Ausserdem war jenes l'abrikat von drei

Pastoren auf einmal unterzeichnet, während die wirklichen

Taufscheine, in Gemüssheit der Ordre vom 8. März lö98,

stets nur von einem, dem Pasteur moderateur \md vom Secretaire

du Consistoire unterzeichnet wurden. Nachdem das Presbyterium

unter dem 13. December 1728 die freche Fälschung constatirt

hat, ist es kaum zu verstehen, wie es sich am 27. Februar 1729

des jungen hier geborenen Betrügers Jean Pierre Rapln

annehmen konnte, als stamme er unehelich ab von jener

berühmten Familie und habe mehr durch bösen Rath gefehlt,

als aus argem Herzen.

Hatten jene beiden Lumpe momentane Vortheile erzielt

dadurch, dass sie sich falsche Väter erdichteten, so trafen einen

llhrenmann sclilimme Strafen dadurch, dass er sich zu seinem

eclUen \'ater bekannte. Simon Pierre Roy aus Niorl im I'oitou,**

Miitzenfal)rikaiit, seit November hier franz()sischer Burger,

trat nämlich nach dem Tode seines \'aters, 1'"ranyuis Roy, in die

Erbschaft.' Sie bestand aus einem Bündel holiändischer Leinwand

und aus drei Ringen, im Werthe letztere von 46 Florin. Weder
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er noch sein Procureur Jacques de Hervillier (sie) waren auf

die Citation der Schöffen von Amsterdam dortseihst, wo die

Erbschaft zu erheben sei, erschienen. Daher hatte bei ihrem

Tode die Gattin des Fran^ois Roy die auf 81 Florin 16 Sous

abgeschätzte Erbschaft dem Fabrikanten Pierre Rivault zu

Amsterdam, Gatten der Catherine Bemier, ihrer Schwester,

übergeben. Darum klagte Simon Pierre Roy wegen Vorent-
' haltung seines Eigenthuros und dass les affiches pour cela ont

M mises ä la porte de i*öglise et de Taudience — damals

die gewöhnliche Weise der Veröffentlichung. Wahrscheinlich

waren indessen auf diesen Anschlag auch die Gläubiger des

Verstorbenen zur Meldung aufgefordert worden. Und das nun

hatte üble Folgen. Denn am 10. November 1700 erkannte die

hiesige Justice und am 5. juh 1701 bestätigte die Justice

supörieure, dass Simon Pierre Roy als Erbe seines Vaters

467 Florin Schulden zu decken habe. Zog man davon die

Leinwand und die drei Ringe ab, so schuldete er immer noch

380 Florin holländisch. Wie am 20. September 1701 Sieur

Hazard, auf Ansuchen Burgeats, so hatte jetzt auch Roy keine

andere Wahl, als entweder in den Schuldthurm zu wandern

oder bei Nacht und Nebel zu verschwinden. Wählte Hazard das

letztere, so zog Roy das erstere vor. Denn 1703 erscheint er

unter den hiesigen Colonie-Bürgern mit der Frau und drei

Kindern,'* während Hazard hier keine Spur hinterliess.

Am 15. März 1707 überweist der König die Erbschaft**

der Wittwe des Neuhaldensleber Juge, Jean Sabat^" Louise

Bonnijol, dem Presbyterium, welches sie bis in den Tod gepflegt

hatte, für den französischen rem[)elbau.'*' Da meldet sich

als Erbe der Vetter jenes Juge, der hiesige Notar Jean

Sabat^ry II. Der Prozess wurde auf Vorschlag des Chevillette,

greftier in Ikrlin, durch Hofratli Cochius zimi Vergleich ge-

führt (22. November 1707) dahin, dass jeder die Hälfte

bekam. Als jedoch das Presbyterium seine Hälfte an die Bau-

Commission ausantwortet, fordert letztere die andere Hälfte auch

(25 Februar 1709).»^

Verlief diese Sache ungunstig für die Kirche, so bedroht

eine andre einen ihrer edelsten Pastoren. Betreff derjenigen

35
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Refu^iös nämlich, welche bei ihrem Stcrl)en in den preiissischen

Staaten Verwandte in Frankreich zurücklassen, hatte am
2. April 1708 König Friedrich I. heslinimt, da?s die in Prcussen

befindlichen Krhen stets den Vorzug hal)en sollen. Auch

müssen, um die Erbschaft zu heben, die tranzösischen Ver-

wandten immer erst in dies Land kommen, ihre Erbschaft

einzufordern binnen zwei Jahren vom Sterbetage an. Dabei

müssen sie Caution stellen. Doch auch dann erhalten sie nur

die Zinsen, während das Vemiögen selber in Deposito ver-

bleibt Zwar sollen die anwesenden Erben vor den abwesenden

immer den Vorzug haben. Doch müssen sie sich daför ver-

bürgen, dass falls binnen der zwei Jahre nähere Verwandte

sich stellen, sie die Erbschaft zurückgeben werden in Gemäss-

heit des Inventars. Man dürfe nichts Überstürzen, comme tous

les R^fugies ont 6te par la rigiieur de la pers^cution teilement

disperses en plusieurs pays eloit^nes les uns des autres,*) (pie

les Jupics fran^ais nc pcuvent (}u'a grande peine ä l ouverture

d'une succession faire citer les heritiers ab inteslat. Endlich

sollen alle Refu^^ies ermächtigt sein aus der Erbschaft als

Schuld dasjenige zurückzufordern, was sie nachweislich ihnen

aus Barmherzigkeit (par un motif de charite) zu ihrem Unter-

halt dargereicht haben. Diese Umstände benutzte der prozess-

süchtige Kaufmann Pierre ClapparMe von der grossen kur-

fürstlichen Manufactur. Seit 1693 im Prozess gegen Pastor

Daniel Rally'* durch alle drei Instanzen verurtheilt, hatte er

nur den Augenblick abgewartet, wo RaUy, der in den

80em stand, ausser Stande wäre, 8k:h zu vertheidigen. Am
8. October 1714 nahm er den Prozess wieder auf und bat den

König, ihn in integrum zu restituiren. Doch war Rally am
8. Octol)er 1714, als ihm die Klage präsentirt wurde, noch

so klar im (ieist, dass er erklärte, jetzt läge der Prozess für

ihn sehr ungünstig, insofern C'lapj)arede schlau genug gewesen

sei, nicht nur seine Effekten über die (irenze zu spediren,

sondern auch noch sehr beträchtliche Summen, die er vom

König empfangen habe, dazu. Deshalb beantragt Kally, dem

*) Ein lehrreiches Beispiel liefert das Journal Migtult.
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Clappardde aufzugeben, ihm 4(X) Th!r. Caution zu stellen au

grefte de la Justice frani.;aise de MagdelK)urLj und zu diesem

Zweck seine Etfekten in den preussischen Staat zurückzubringen.

RaUy wusste die Sache so zu beschleunigen, dass seinem

Wunsche gemäss der König ad Marginem schon am 13. d. M.

verfügt Indess war zwei Tage vorher der greise Pastor Raliy

verstorben und nieniand holte von Berlin die königliche

Marginal -Verfügung ab. Qappardde substantiirt nun seine Klage

(25. d. M.). Er habe Wolle und Geld verschiedenen Fabrikanten

vorgeschossen, um ihnen Arbeitsmittel zu verschaffen, u. a.

auch dem StrumpfTabrikanten Daniel Oautier in Magdeburg,

Pathen des Herrn Predigers Rally, insbesondere 492 Thlr.

gegen Quittung. Als nun er. Clapparede eine (jes< iuiftsreise nach

Holland unternommen, habe l*astor Kally sich des Geldes seines

Pathen bemächtigt en dol et fraude du suppliant (!) Der greise

Pastor war ja todt und darum hatte Clapparede die Dreistig-

keit, ihn zum Betrüger zu stempeln. Da Rally mzwischen

gestorben sei, so appellire er, Clapparede en reprise d'instance

und halte sich inzwischen an Gabriel Pestel, Gatten der Nichte

RaUy's, welche ihn auch beerbt hat mit Jean Guiraud, einem

Hamburger Kaufmann. Beide seien aus Marseille erst eben an-

gelangt, um die Rally*sche Erbschaft zu heben mit einem Pass

von dem Intendanten zu Marseille, gerade wie neulich ein

anderer Marseiller, Bankier Claude Baquet, mit Pass desselben

Intendanten in Amsterdam erschienen sei, von einem seiner

Onkel eine Erbschaft fiber 120,000 Florin erhoben und sie

nach Frankreich in Wechselbriefen hinübergeschafft hätte,

(icradeso stehe jetzt ( "lajtprircdc's Hesitz in Gefahr, nach l' iank-

reich zurück L,a'l»raclu zu werden. Er fordert deshalb, dass Pa^tctr

Kally s Erbschaft mit Heschlaif belebt oder durch die l>ben

eine Kaution von 2l XJ(J Ihlr. in die Hände eines zahlungs-

fähigen Kaufmanns deponirt werde. Clai)|)arede"s Procureur

ist Isaac Martin. Und in der That geht Eiskai Piene Murd

auf die Klage ein und macht Ansprüche geltend auf die Nacl)-

lassenschaft des Pastor RaUy, welche ausser Landes getragen

worden sei durch Gabriel Pestel und Jac. Guiraud: beide

hätten Frankreich nur verlassen, um die Erbschaft zu erheben

35*
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und dorthinüber zu schaffen (September 1716). In der That

scheint Pestel, Röfiij^ic a Magdebourg, damals hier nicht mehr ge-

wohnt zu haben: denn am 29. October 1714, wo er vor

(lericht citirt war, hatte er sich weder persönlich noch durch

einen Procureur gestellt. Im Dcceniber 1711 zugleich mit

Jac. Guiraud, beide als Kaufleute aus Nimes im Languedoc

hier als Bürger der französischen Colonie aufgenommen, tragen

sie in der Bürgerolle beide den Vermerk: a quitt6.** Der Grund

fehlt Dennoch scheint das französische Gericht nicht so ohne

weiteres auf Qapparöde s Seite getreten zu sein. Ja noch

am 19. Februar 1716 cetert Clappar^e über die schwarze

Bosheit (noire malice) des Pastor RaUy und des Director

Lugandy, welche durch erdichtete Angaben ein ihm höchst

nachtheiliges Edikt erschlichen hätten. Lugandi hingegen

nennt seinen Collegcn, den Gerichtsassessor Clappardde, einen

Verleumder, der seine Vermessenheit bis zur Verwegenheit

und Tollheit treibe; einen leichtfertigen Menschen, der sich

noch damit brüsten wolle. Ehrenmann zu heissen und sich

erdreistet, dem König ein leeres Gewäsch (galimatias) vor-

zutragen. Trotzdem beharrt Clapparede dabei, es gebe keine

Person in Magdeburg, die nicht überzeugt sei, Pastor Rally

als den eigentlichen Fabrikherm über jene 7 Strumpfwebestühle

ansehen zu müssen, welche sein armes Pathenkind Daniel

Gautier im Gange erhielt, mag man nun sagen als des Pastors

Socius oder als sein Factor. Er Clapparede habe dieser

Manufactur allein an Wolle für 619 Thlr. geliefert, ne croyant

pas Ötre trompö par son pasteur (!): und doch hätten Ralli

und Lugandi seine Reise nach Holland un Jahre 1693 benutzt,

um die in dieser Manufactur gefertigten Waaren zu verkaufen

und dem Bittsteller sein Geld zu rauben. Der Schluss er-

hellt wieder nicht.

In Sachen Jac. Perrenet, Ihitniacher aus Is sur Til,

Hur-vnid^^ gegen Guillaume Arlaud, facturier aus Moussac im

Languedoc-'*^ wimmelt es von Commissaren. Im Jahre 1713

fungiren als solche gleichzeitig ö: d Aleiicon. Jos. Ancillon,

Schunck, d'ingenheini, Heaumont. le liachelle. Und Perrenet

mischt in diesen Prozess .noch den andern gegen Jean
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Bernard, facturicr aus Oarrigues im L.in^'uedoc. wird aber

im eifc^enen Interesse von der luslice suj)crieure daniil al)-

f,'e\viesen. Der ancien jean Hernard hatte nämlich, auf-

^elordert (hirch Mahiiaison. Arlaiid s Sehwai^er, clen (lerichts-

diener Rol)ert be^deitet (scrvi de record), als dieser, während

der Abwesenheit Ferrenct*s, in dessen Haus drang, die Thüren

erbrach und verschiedene Sachen pfändete, unter andern

Büchern auch seine Bibel. Perrenet verklagte zuletzt auch

den Oberrichter Lugandi. Der Prozess verlief indessen so

unglücklich, dass Perrenet auf und davon ging.

Hätte Perrenet sich leicht alles erhalten können, wenn
er nicht so heftig gewesen wäre, so ivurde der folgende

Delinquent wiederum freigegeben, weil das französische Gericht

kein Geld hatte, seine Haft zu bestreiten.

Der Falschmünzer David THuile näniHch, Schmelzer in

Magdeburg,'' 1698 in den preussisrhen Staaten schon an-

sässig, '® war wahnsinnig geworden, darauf i^'eheilt, dann als

Falschmünzer in Hannover zu lel)enslänL;liclK'm (iefänfiiniss

begnadigt. Er entflieht nun aber aus der Malt, kehrt nach

Magdeburg zurück und prägt hier wieder falsche Stücke^®

von 2 Dreiern, 9 Pfg. und 1 Ggr. Er gesteht seine Falsch-

münzerei zu. Nun bitten die Schwestern und .Anverwandten,

ihn wegen seiner Veirückfheit und Gemeingefährlichkeit nicht

zum Tode, sondern zu lebenslänglichem Gefängniss zu ver-

urtheilen. Und der Procureur Pierre Quien setzt in Berlin

ein Gnadengesuch auf (24. Februar 1721).^^ David THuile

hat durch seine FalschmOnzerei keine Reichthfimer erworben:

bei der Versteigerung seiner gesammten Habe wurden 18 Thlr.

21 Ggr. 6 Pfg. erzielt. Das Magdeburger französische Gericht

machte einen sehr verständigen Vorschlag: esprit melancho-

licpie. d'aillewrs bon ouvrier, sollte er veriirtheill werden, in

einem ^»esrhlossenen Raum der königlichen Münze lebens-

länLflich zu arbeiten, jedenfalls sei die hiesige Colonie ausser-

stande ihn zu erhalten (13. September 1721). Und in «1er

That, das Kriminal- Collegium zu Herlin sentirt, dass er zu

ewigem GeHintTniss, dabei aber ad operas publicas und zwar

zu solchen Arbeiten, wozu er nach seinem Zustand capabel
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befunden worden, zu condemniren sei (27. d. M.). Inzwischen

war er hier, in P>manj;olun^' eines französischen, auf dem
deutschen (iefäiif^niss fest^'ehalten worden. Das französische

(lericht soll nun nacluräL^lich Naliruiii^ zahlen vuid Wächten^^eid

de <lroit de ijarde). Doch wie im Fall der iMarL,Mierite Moineau.

w iederbolt «las französische Gericht, dass, da es für dergleichen

keinen Fonds hai)e. dans la triste conjoncture ou eile est die

Coionic dergleichen Lasten nicht tragen k()nne. l lluile auch

als ein Staatsverbrecher aus dem für solche besonders be-

stimmten Fonds ernährt werden müsse (H. October d. J.).

In den dreissiger Jahren des XVill. Jahrhunderts verklagt

Gertraude Weterkampffs aus Bremen den hiesigen Nadel-

macher Henri Aubenel (sie), ihren Verlobten, er habe sie

überwältigt. Darauf habe sie auf ihre Kosten alle Anstalten

zur Hochzeit gemacht, dem Bräutigam ein schwarzes Ehren-

kleid fertigen und ihn sonst mit Kleidung versorgen lassen.

Darauf»sei er, ohne sein eidlich Versfirechen zu halten, nach

Ma^^deburij entflohen zu seinen Fltern. Nim aber wusste der

Vater — es ist wohl Matthieu Aubanel** - nicht, wo der Sohn

sei? Das iVanzrisische und das pfälzer (lericht Lieben ihr einen

(lerichtsdiener mit, ihn in Neustadt-Macrdeburj^ zu suchen : „sind

aber unvcrrichteter Sache zurückj^ekonimen**. Als ( ommissare

hatte sie sich erbeten den Geh. Reg.-Kath v. Cocceji und den

Cons.-Kath reforui. Prediger Zepper. Um dem Paar die Reise-

kosten zu sparen, proponirt das Consistoire sup<^rieur, die

Magdeburger Commissare zu bestätigen und unseren Juge hinzu-

zufügen. « Sobald Henri Aubanel sich allhier betreten lasse,

sei er zur Haft zu bringen und nicht eher zu entlassen, bis

er sich mit der Wetterkampflin (sie) wegen des Eheversprechens

und zugezo^'cnen Schadens völlig abgefunden.^'

Noch einfacher la^^ der folgende Prozess. (^hartes Vignes

und S(h\\c>ici\ verehelichte Lovseau, wahrscheinlich Kinder

des vStrunijtl Wirkers Pierre \ i<^Mie aus \'i'^'an in den Cc\eimen,

ColoniebürLjers seit 17n3,*** bitten, sie als rechtnuissij^'e Frben des

Fabrikanten (Antoine?) Pradel (Pradelles) aus Souniieres im

Langucdoc, hiesigen C'olcmiebürgers vom Septeml)er 10>3**

anzuerkennen und sie in ihr Eigenthum, das der Halle'sche
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Manufacturier B^ringuier als Erbe anpjetreten hatte, einzusetzen.

Das hiesige französische Liericht erhalt einen dahin lautenden

Befehl."

Sittcni,'e?clii(Mii lu ll interessanter ist die Kla^'c dos |can

Matthieii Rouviere,"' ( i< »Idsclnnicd und Juwelier aus Müiicheltcri:,

im Januar 1727 als französischer l^iir^er L'^jähri^' hierselbst

vereidi}j;t.** Unter Umgehung der Post*** sandte er einen ver-

siei^'elten Brief mit einigen pretieusen Juwelen ä 800 Thir.

Werth durch Kaufmann Mucell (sie) nach Leipzig. Mucell

verliert gleich auf der Strasse das Paquet!- Eine Schildwache,

DuClosL, vom Prinz Leopold Regiment Leib-Compagnie, findet

CS Sonntag Abend den 2. October 1735. Kaufmann Mucel ersucht

den Kommandanten v. d. Goltze (sie), dass diese Pertc sogleich

durch öffentlichen Trommelschlag notificiret und dem Finder

\0—20 Thlr. zur Recompens (sie) versprochen werde. Zugleich

lässt Jul)ilier Rouviere allen und jeden des dewerks bis in die

Neustadt hinaus Narliricht gehen, dass solche juwelen vor-

kommenden l'alls angehalten werden, (lleich seihigen Tages

wird dem Kaiihnann Mucel durch Sauree ( sie) einen Soldaten

(iraevenitz sehen Regiments, Mittheilung gemacht, dassder Soldat

Du Ciosl. selbige gefundeil habe, und dass die Juwelen folgenden

Tages nach llall)crstadt verschicket werden sollten. Inzwischen

meldet Rouviere, ihm seien die verloren gewesenen Juwelen

allbereit wiederum zugestellt worden, bis auf eine fehlendeRosette

nebst einem ausgebrochenen Diamant Aufder Hauptwache wird

Kriegsverhör gehalten. Du Clos l. (sie) hatte den Fund seinem

BruderDu Clos II. gezeigt. Um zu erkunden, was ein zum Funde

gehöriges Ohrgehänge werth sei und zu repariren koste, hatten

die Du Glos' sich an einen Juwelier gewandt. Du Clos I. nennt

als solchen Poiret, dann Du Roy ; endlich, nachdem er mehrfach

l^eschlagen worden, Benjamin Perrin, Sohn des Pierre Pcrrini aus

Aniioiiay im N'ivarets 1 Schmalgerbers und Hurgers seit April 1607.

Henjaniin Perrin. als franztisischer Pürger im Septemher I7L\S

vereidigt^^ war „auf königlichen Sjjeciaihefehl" wider Kou\iere's

Willen in das liewerk aulgenonunen. deshalb auch von ihm mit

keiner Anzeige des Verlustes bedacht worden. Perrin aber wusste

auf anderm Wege, dass die Ohrgehänge dem Rouviere verloren
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gegangen seien, schätzte sie ab, machte indess keine Anzeige.

Die Aussage» dass Perrin den Diamant gewaltsam angebrochen,

konnte nicht erwiesen werden, da Du Glos T. später vor Gericht

behauptete, er selber habe „mittelst Einschraubung des Steins in

einen bei sich habenden Schraubstock*; den Diamant gewaltsam

ausgebrochen, der dabei in Stücke gespriuigen sei. Welche

Strafe die Du ( los' traf, wird nicht gemeldet, juw clier Perrin

aber wurde am 6. ( )rtober 1735 mililairisch verhaRel. Am
5. December d. J. verurlheilte ihn hinterher auch das französische

Gericht, nachdem er inzwischen in städtische I iaft übergegangen

war. Die zwei Monat Gefangniss sollten ihm als Strafe angerechnet

werden. Dazu sollte Perrin 2 Thlr. Strafe zahlen, die Kosten

des Prozesses tragen, juratorische Kaution stellen und dem
Denuncianten Rouviere zu weiterem Regress stehen, weil er nicht

sogleich von den ihm vorgezeigten verlorenen Juwelen Meldung

gethan habe. Er wurde nun freigelassen. Da er aber sich hart-

näckig weigert, die Strafe auf sich zu nehmen; dazu den

Rouviere unmenschlicherBosheit zeiht; behau|)tet, dieser habe den

Soldaten Du Clos H. -zur Aussage gegen ihn. Perrin, erst durch

ein paar silber-vergüldcte licmdenkn(>pfe für 6 Thlr. und einen

Ring von gleichem Werlhc, l)esl(>chen; verlangt, dass statt seiner

der Post - Defraudant Kouviere zur Haft gebracht werde; um
so mehr, als Rouviere dem Du ("los II., falls er aussage, er,

Perrin, habe den zerbrochenen Stein ausgebrochen, noch weitere

50 Thlr. versprochen habe, während er, Perrin, falls er sich

schuldig gefiihlt. sich nicht Eine Stunde, geschweige acht Tage,

hier aufgehalten hätte: so muss er von neuem in Haft genonunen

werden. Sein direkter Appell aus der Haft an den KOnig wegen

. widerrechtlicher Verurtheilung, wird am 20. December 1735

abgewiesen. Durch den Tribunals- und Kammer-Advokaten B. B.

Breitsprach reicht »er indessen, am 26. Januar 1736 ex carcere

eine 26 Folio-Seiten umfassende Beschwerde gegen das hiesige

französische Gericht ein, an dem er bittet ein Excmpe! zu

statuircn. Allein am 28. März, als ihn das l'ieher schüttelte,

lässt er durch den Advokaten Metzing jun. wieder aus dem

*) Als ob die Scbildwachen damals mit Schraubenstöcken für Diamanten

umherliefen l
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Gefän^niss cme neue Beschwerde einreichen, mit Liquidation

^efjen den Denuncianten Rouvicre über 4Q2 Thlr. 10 Gr. 6 Ff.,

darunter x

»

'Vhh. „vor den erlittenen langwierigen .Arrest und

grossen Schimpf, 125 Thir. für Vcrsäunmiss von 25 Wochen
ä Woche 5 Thlr". Am 3. Juni sentirt die Justice superieure,

untz. Viebahn, J. du Glos, J. Bewert, K. du Trosscl, de Jarriges,

Andrie, da Perrin selber gesteht, er habe gefiirchtet, die Soldaten

Du Glos würden, falls er sie anzeige, die erlittene Strafe an ihm

rächen, so habe das Magdeburger Gericht durchaus gesetzlich

gegen ihn verMren. Seine Verhaftung sei durch das Gou-

vernement dekretirt worden und ebenso die Verlängerung der

Haft, weil er in seiner Hartnäckigkeit sich dem Spruch vom
5. December 1735 nicht unterwerfen wollte, der doch für sein

strafbares Schweigen nicht zu strenj< sei. Der Kammeradvokat

Breitsprach solle für Zeichnung des i un;4eh<'>ri^eTi t (iesuchs einen

ernsten Verweis erhalten (etre vivenient censurej oder eine

Strafe von 5 Thlr. zahlen. .Sein neuer Advokat aber, Metzing

jun. bei der Regierung in Magdeburg, niuss durch den Fiskal

bestraft werden, wegen seiner Invektiven gegen das Magdeburger

französische Gericht, dem er allerlei falsche Dinge untergeschoben

habe. Heisse es doch §. 8 der C^)rdonnance generale von 1713:

DieGenchtskörper, welche dieVerleumder schonen, sollen bestraft

werden wie die Pest des Staates (les corps dejustice, qui ro^nagent

les calonmiateurs, devraient Mre punis comme lapestedeTEtat).

Und im Sinne des Votums vom 3. d. M. ergeht das königliche

Mandat vom 9. Juni 1736.

Ein eigenthflmliches Licht auf die mangelnde Rechts-

gleichheit unter Friedrich dem Grossen wirft des Prozess des

Bürgermeister Hequignolles gegen die Erben seines Vaters, des

Oberst Noel (sie) d'Artis von Heciuignolles.**

johann Carl BequignoUes war ein voreheliches Kind."

Der Oberst hatte ihn nicht nur anerkaimt. sondern auch repu-

tirlich erziehen lassen und versprochen, ihn im Testament zu -

bedenken. Nun aber starb der Oberst plötzlich vom Schlage

getroffen 1731 oder 1732. Der zwanzigjährige Jüngling studirte

in Halle und Frankfurt a. d. Oder und wurde nicht müde,

bei der verwittweten Frau Oberst sich als Erbe zu melden.
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Ohne Erfolg. Im Jahre 1748 meldet er aus Zilentzig sem

Anliegen in Berlin: Zwei Jaht-e vergehen, ohne dass seine

Sache auch nur rechtsanhäiiL^ii^ j^^emacht wird, ohwoh! er 1749

auf dein Panide- Platz zu Potsdam dein Köni'f |)crsönlich seine

un^^liickliche La^'e vor^^estellt inid der K<>niLj am 16. September

1749 an den Staats-Minister v. Hismarck zu seinen Gunsten

geschrieben hatte. Achtzehn Jahre nach des X'aters Tode

bringt licijuignolles seine \ ennciniHchen Ansprüche vor das

Map;deliiiri:er französische Gericht. Dieses gesteht zu, dass

1726 der Oberst dortselbst ein Testament dej)onirt liabe, doch

habe er dasselbe 1730 zurückgezogen, weil er seinen letzten

Willen geändert. Somit sei es wahrscheinlich, dass der Oberst

ein anderes Testament gemacht habe. Daraufhin klagte am
a8. April 1750 Job. Carl B^uignoUes, Königl. Preussischer

und Johanniter - Ordens - Notarius, wider die Wittwe von

BequignoUes und deren zwei Kinder, auf Ausantwortung des

Testaments beim Geheimen Staats-Rath. Dieser antwortet, er

halte keine Verhöre ab: der Notar möge seine Klage beim

französischen (lericht von Maudcburi: , als der competenten

Behörde der \\ ittwe, \orbrin^^en. Gez. v. Bismarck, ad mand.

7. Mai IV.V). Inzwischen war der Notar Be(iuii,Miolles zwei

Mal „mit schweren Kosten" nach Berlin ^^ercist. Sonst wüsstc

er noch immer nicht, woran er wäre. Doch wendet er sich

von neuem an den Geheimen Staatsrath mit der Bitte um
Rechtsbilligkeit . obwohl er ein unehelich Kind sei. In dem
von Zilenzig über 30 Meilen entfernten Magdeburg könne er

seinen Prozess persönlich nicht führen. Er habe zum Mandatar

den Advokaten Ugi6 (sie) in Magdeburg. Dieser aber melde

ihm nichts vom Stande der Sache. Nun giebt der Geh. Staats-

rath gez. Bismarck 23. November 1750 dem französischen Gericht

zu Magdeburg auf, binnen 14 T^en zu berichten, wie die

Sache stehe, und den l^de emstlich anzuweisen, mit dem
Supj)likanteii zu correspondiren. Die justice berichtet,

22. December d. die vor vier Jahren verstorbene Wittwe

habe nn't ihren beiden Kindern sich in das Vermr)gen des

01)ersten getheilt. Auch gehörten die lmmol)ilien notorisch

der Wittwe. Deshalb wurden die Verhandlungen vor dem
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hiesigen deutschen iMai^istrat geführt. Man habe nur erlahren,

dass der Oberst al) intestat f^estorl^en sei. Auch sei hier kein

Notar mit dem Mandat eines Advokat He(iuii<nolles betraut,

noch auch schwebe eine Klage dessell)en vor der Justice von

Ma«;debur^' (ycz. I^eniard und Charton). Am 19. September 1751

klagt Advokat i^equi^nolles beim Könige, er sukkumbire der

grössten Ammth : sein Prozess erfordere immer neue Reisen und

Geldkostenunddoch werde ihmdasRecht verweigert. IViedrichll.

Cabinetsordre aus Potsdam, an den Grosskanzler Freiherm

von Coct^ji lautet: „Der Notarius B6quignolles solle ihn mit

seinen Privatsachen nicht weiter behelligen. Doch werde er,

der König, es gern sehen, wenn Ihr denselben bei Gelegenheit

irgendwo employiren und ihm dadurch nothdürftigen Unterhalt

verschaffen könnt". Cocceji verweist den Notar zunächst

wieder an das französische dericht in Magdeburg, obwohl das

ja seit dem Tode der Wittwe i^ar nicht mehr die competente

l^ehörde war. Inzwisclicn wird der Zilenziger Notar Beijui-

gnolles als Hilrgermeister und Stadtrichter zu Bahn in Pommern

angestellt. Doch berulii;^! ihn das nicht. Am l'J. Se|)tember

1752 bittet er von neuem um Ausantwortung seiner Krbschaft.

Advokat Brenune in Berlin sei ihm e\ officio zum Mandatario

bei dem französischen (iericht in M-aj^^debui^ gesetzt. Dessen-

ungeachtet habe die hiesige Justice noch immer nichts verfügt.

Auf.Bremme's Verlangen habe er ihm 1 Louisd*or geschickt,

Antwort aber noch immer nicht erhalten. Am 25. September

1752 bescheidet ihn der Geheime Staatsrath, er müsse die Tochter

des Obersten Frau Präsident von Bessel bei der Kleve*schen

Regierung, den Sohn aber, Kittmeister von Beguelin'^) bei

seinem Regiment oder beim General-Auditoriat verklagen: in

Magdeburg ressortirten beide nicht. Am 15. December 1752

meldet der hiesige Direktor Ricliter Hernard. Advokat BrcHnme

sei hier beim deutschen Magistrat rccipirter Richter, imd klagt

über Brömmc's unverantwortliche Nachlässi<4keit. Auf das

neue Immediatgesuch BcHjuignolies ergeht die Kabinetsordre

:

„Mein lieber Geheimer Etats-Ministre von Bismarck. Ich re-

mittire hierbei an Euch die von dem Bürgermeister B<^quignoll

*) Muss heissen Bequignolles.
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(sie) zu Bahn wieder (sie) seinen Advokaten zu Magdeburg

bei Mir eingeriebene Klage. Und da Ich Mich von dergleichen

Justiz-Sachen imnietliate nicht wohl inclircn kann, so sollet Ihr

die von Ilini angetührte Umstände exaininiren , und dem He-

finden nach darauf geh()rigc und amtliche Verfügung thun.

Ich bin Euer VVohlaftVktionirter König. Potsdam, 21. Juni

1753. F. An den Etats-Ministre v. Bismarck'*. Bismarck räth

B^quignolles, sich von seinem Advokaten die 5 Thlr. znnick-

zufordern, verlangt aber für sich die \'orakten (26. d. M.).

Auf dem berühmten kleinen Zettel wird ihm zur Antwort: „In

der Registratur findet sich nichts''. Am 31. Mai 1753 erhebt

der Justizbiugenneister B^uignoUes von Bahn neue Klage. Am
4. Juli d J. befiehlt der König dem BrOmme, die 5 Thlr. an

Böquignoltes zurückzuzahlen. Damit schliesst die Sache.

Ein Jean Aiguin, Bruder des Isaac Aiguin, jenes Strumpf-

webestuhl-Nadelmachers aus Nismes im Languedoc. der, im

Decemhcr 1693 hier als französischer Bürger vereidigt, nach

Berlin übersiedelte.*^ verschwand von hier und verscholl.

Mehr als 30 Jahre sp;iter meldete sich Isaac Aiguin, der

Nadelmacher aus Berlin, als Jeans einziger Bruder und Erbe,

wegen Ausantwortung der auf hiesigem Iranzfjsischen Gericht

deponirten Hinterlassenschaft über 101 Thlr. 19 Ggr. Pierre

Coulomb, Strumpfwebestuhl - Nadeimacher, Sohn des Pierre

Coulomb aus Montpellier im Languedoc, fi'anzösischer Büiger

seit Juni 1689,^* und Susanne Plotard, wohl eine der Töchter

des Wollkämmermeisters Pierre Flotard aus Vigan in den

Cevennen, französischen Bürgers seit August 1693,*' beschwören,

dass sie jener seit 48, diese seit 53 Jahren in Magdeburg ansässig

seien, aber nichts anderes gehört hätten, als dass Jean und Isaac

Aiguin einzige Geschwister wären, vom Verbleib des Jean

aber wtissten sie nichts. Jac(]ncs Cuny, der Kurator des

Abwesenden, Kaufmann imd franz<)sis(^her Bürger hierselbst

seit Decemlier lhQ2.^'' hat gegen die Ausliefenmg des (leides

nichts einzuwenden. KItensowenig das Magdeburger französische

Gericht. Die Sache geht daher an die Justice superieure

nach Berlin 19. Juni 1753.*' Wie dort entschieden wurde,

erhellt aus unsem Akten nicht.
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Unter den Reclitsei^^cnheiten der französischen Colonisten

war auch die. dass sie heim Kherccht die ans dem Sachsenrecht

herfliessendcn Gerade und Heergewette nicht kannten. Und

da ist es seltsam, dass, wie es ein Cuny war, welcher vor dem
französischen Notar in deutscher Sprache erklärt, mit seinem

bisherigen französischen Lehrmeister zufrieden gewesen zu

sein (2. Juli 1694), so ist es wieder die Wiihelmine Sophie

Henriette Cony, Wittwe des Uhrmachers Annlbal Labry,

welche ihre Kleidungsstücke und Wäsche «als zur Oerade

gehörig'' beim französischen Gericht reklamirt. Aus erster

Ehe hatte nämlich ihr Gatte zwei Kinder hmterlassen. Dazu

gab sie ihm sechs. Das Gericht CBemard - Vieme) meldet

(18. März 1762) auf ihre doppelte Reklamation, man habe der

"Wittwe Labry Kleidung und Wäsclie nur darum mitinventarisirt,

weil sie laut Ehepakt (21. Januar 1743) ein Theil sei von der

auf 4^X3 Thlr. taxirten Mitgift, wie s. Z. (l'l. August 1755)

auch bei der Wittwe Coulomb anbefohlen worden war. Auch

habe gegen die Inventarisirung die Wittwe Labry erst sich

verwahrt, als die Auktion schon im Gange und eine nach-

trägliche Aussonderung sehr beschwerlich geworden war. La

Gerade a notoirement causö beaucoup de procds dispendieux

au delä de la valeur de l'objet. Die „Gerade" sei weder in

der hiesigen noch bei irgend einer andern Colonie Observanz.

Bei der hiesigen PßUzer Colonie wurde sie durch Rescript vom
8. imd 29. Januar 1752, auf Gesuch des Pßdzer Bürgermeisters

vom 10. December 1751, förmlich abgeschafft) weil die Pf^er
Colonie nach dem Pfälzer-Recht, nicht nach dem Sachsen-Recht

gerichtet werde (untz. v. Cocceji , Bismarck, Danckelniann).

Ja trotz der MagdeburL^er Polizei - Ordnung, Cap. 44, §. 44

bestand die Gerade selbst beim deutschen Magistrat nur in

beschränktem Masse. Darum weist der König die Labry ab

(24. März 1762^«).

Drei Mal lagen mir bei Streitigkeiten hiesiger R6fugi^

die vollständigen Prozessakten vor: 1) in Sachen des hiesigen

französischen Kirchenbaues, die sehr umfangreichen fünffachen

Parallelakten; 2) die 6 Bande Akten Jean Magalon gegen

Jean Peloutier und 3) die Akten D0II6 c. Valentin.
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Der Prozess in Sachen des Kirchenbaues zeigt uns einen

Maydcljurger Diktator, Hofrath Pierre Foissin, der in Kraft

seines Ansehens in Berlin im Namen des Knnigl. Staatsministers

das hiesige Consistoire und die gesamnite Colonie beherrscht

und gewaltig tyraimisirt.'^"

Weit früher beginnt der Prozess Magalon'''^ Während

der Prozess Pierre Foissin gegen UDser Consistoire bis in die

lichten (jemächer des Königsthrones seine dunklen Schatten

wirft, der Prozess DoU^ c. Valentin hingegen die ganze Wucht
seines Verhängnisses allein auf die hiesigen Hugenotten walzt,

dröhnt der Prozess Magalon c. Peloutier in der gesammten

Welt desRefuge wieder und droht alle protestantischen Kauf-

leute Europa's gegen die neue kurbrandenburgische Maxime in s

Gewehr zu rufen. Es handelte sich um 10,000 Thlr. Schulden,

welche die drei Brüder Isaac Peloutier, Jacob Peloutier und

Jean Peloutier^*, schon am 2'.). August 1683 in Lyon con-

trahirt hatten bei den drei Brüdern Magalon. I-'.rbsass de Chan-

dret; Jean Magalon. Krbsass delaRi\ iere und Daniel MagaloTi.

Erbsass de Roiisset. Der Prozess zieht sich durch zwölf Jahre

hin und spielt bald narheiiiaiuler, bald zugleich in Lyon, (Ire-

noble, Paris, Genf, St. Gallen, l>langen, Nürnberg, Leipzig,

Halle, Hamburg, Magdeburg, Herlin, Haag und Rotterdam.

Seit April 16*^^2, vielleicht schon früher, lebt noble Jean Magalon,

marchand K^fugiö in Magdeburg; Jean Peloutier, marchand

r^fiigi^ früher in Leipzig, in Halle a. S.; Isaac Peloutier,

marchand röfugi^ in Erlangen. Tief hineingezogen in den

Prozess werden ausser den eben Genannten die Firma Stolzem-

bauer zu Lyon, Isaac Peloutier s Wittwe Elisabeth Hellenig

(sie) van Alsem in Neustadt-Erlangen, Kaufmann Pierre Valentbi

in Hamburg (!) und Magdeburg, Familie Claparede in Hamburg

und Leipzig, andererseits ()lymi)e de Magalon de St. (jenis,

Trau unseres Predigers Rally und Schwester des I laupiklägers Jean

Magalon. welche ihrerseits jahrelang mit der Firma Pelloutier-

Stolzen5l)auer (leschäfte machte. Unter den geschriebenen

Prozessakten befinden sich 3 Factum, die Jean Magalon und

3 Factum, die Jean Peloutier drucken liess, zwischen 24 und

48 Quartseiten stark. Die Börsen von St. Gallen und Genf
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sentirten, dass nach ihrer Usanz die livres de raison (Rechn\ings-

l)ücher) einer Firma nichts entscheiden könnten ^^e<,'enüber

einem Eide. Als aber am 13. November 16^^3 Jean l'eloutier

vor dem Staatsminister Danckchnann und den Geheimräthen

de l^crchem und de Larrey den Keinigungseid schwur, war

die Sache durch Unheil des obersten kurbrandenburgischen

Gerichtshofes nicht abgethan.* Magalon schlug vor und Peloutier

willigte ein, sie der Börse von Rotterdam zu übergeben.

Diese wählte als Schiedsrichter drei französische und drei ^

vlämische Kaufleute. Die Sache zog sich hin bis zum 9. August

1695. Da endlich, nach vielem Drängen durch den kur-

brandenburgischen Marine -CommissarWilh. Pedy, entschieden

sie, laut urkundlicher holländischer Mittheilung des Bürger-

meisters und Magistrats von Rotterdam, theils, dass die Klage

Magalons gegen Pehnitier wohlbc^^rundet sei, theils dass

immerhin gegen Peloutier schwere Verdachtsgriinde vorlägen.

Hei diesen von den Rotterdamer Adv(;katen Le Cavelier

(sicj und Abr. de Rochefort unterstützten Gutachten berief

man sich nicht bloss auf die Usancen der l^örse von Rotterdam,

sondern auch auf ein Erkenntuiss des Parlaments von Paris,

du ressort duquel serait le proces s'il.eut et6 jug6 en France.

Obwohl nun die Streitenden vorher ausdrücklich überein ge-

kommen waren, nach firanzdsischem Recht gerichtet zu werden

(que nous devions ötre jug^s suivant le droit fran^ais), weigert

sich Jean Peloutier, . auf seinen Eid vom 13. November 1693

und auf das Obergerichts-Erkenntniss fiissend, die Schuld anzu-

erkennen. Und in Kurbrandenburg hält man an der zuerst in

diesem Monstreprozess publicirten scheinbar sehr klugen, in den

Folgen aber sehr gefährlichen Maxime fest: in IVankreich

contrahirte Schulden von Kcfugies hätten nach der Aus-

wanderung keine Gültigkeit mehr: ein Grundsatz, der die

kurbrandenburgischen Refugies schiilzen sollte, der sie aber

vor Eurojki als privilei^Mrtc Wortbrecher zu stempeln drohte.

Ueberdics war der Prozess Magalon-Peioutier durch seinen

verhängnissvollen Verlauf der Vater vieler andern Prozesse.

Der eine davon drohte unsere hiesige Colonie an den Abgrund

des Verderbens zu bringen. Das ist jener Prozess Isaac Dollö
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gegen Pierre Valentin, der sich um den Gegensatz zwischen

noblesse und roturiers dreht. Wir geben ihn da wieder^ wo
wir vom hugenottischen Adel handeln.®* Erhellt doch schon

aus Obigem zur Genflt^e, wie liciss man liier sittlich zu ringen

hatte, um seinen hugenottischen Sinn zu wahren.

') Fehlt in der Bfirgenolle. *) Bulletin de la SocieU- du Protestaiitisine

franqais Vlll., 223. *) S. hier 1. 596 fg. und unten. *) Hochinteressant sind als

Belag die franzflisischen Depeschen Schömberg s vom 9. August 1689 bis 22. MSrz

i690betAgnew 1.221—230. *) Franceprotest.ed.2. II. 60, 68, 78. *) a.a.

O. m, 119. ^ a. a. O. VI, 909. ^ Der Name fehlt in B6ringuier's Liste

der Onngeois: Colcmie 1891. S. 139. *) Fehlt in unserer BOrgerrolle.

W) Geh. Staats-Archiv. Rp. 122. 18 c: franz. Col. M.. Einwobn.-Sach. Vol.

XVI. ") a. a. O. Vol. XIX. »2) s. hier 11. 390. ") S. hier den Abschnitt

.Fabrikwesen" : .Aecker." S. No. 166 in Ludw. Götze's Liste. Geschichts-

blattcr 1873. S. 230. Schanz, Urkunden. S. 62 fg.. 80 u. ö. 1«) S. hier

II. 388 fg., 394. 398 fg.. 1112; XXVI fg. und hier öft. ") s. hier Abschnitt

„Frömmigkeit." KOnigl. Regierungs-Archiv, Domainenkammer. Magdeburg,

108, F. >B) Vgl. auch die MQncheberger PKncsse: «Colonie* 1888. S. 18 fg.

") Lugandi, der Coloniedirektor. hiess Verrtther, Advokat der Schurken,

Verfolger der Gerechtigkeit, der schlimmste Verbrecher der Welt (S. hier n,

389); Prediger Valentin der Mordsttfter am Altar (S. Prozess Dolle): Nach

dem Urtheil von Drouet und. i n'nov taugen hier nlle gerichtlichen und kirch-

lichen Beamten nichts (11, 483- 487) u. s. w. 1, 610 fg. — David (Ui

Jardin sen. und jun., welche 11. M;\r/ 17tAi in London naturalisirt wurden

(Af^new III. 63 b), hangen mit ihm wohl nicht zusammen. Für solche aben-

teuerliche Colonisten, die nichts vom Hugenotten haben, interessirt das Pu-

blikum GuillaumeHareng (Willibald Alexis) in seinem' bekannten Roman: «Die

beiden Cabanis." Bekanntlich giebt es beim Refiige den Namen Cabanis fast in

jeder Colonie: er mag wohl mit la Cabane xusammenhftngen. ^ S. hier den

Abschnitt .Blilitair': .Adel.* *>) Geh. Staats-Archiv. Rep. 122. 18 c, Ein-

wohn.-Sach. Vol. XXVll. — Gemeinde-Akten C. 2. 1694 f. Laut Bericht

des Ancien secretaire Du Clos aus Berlin 2. Mai 1715 an das hiesige Prcsby-

teiiuiH vertrieben die Klteni der Madelaine Aul)ert deren Khegattcn, Lombard.

War etwa Jean? N'orlier nannte er sich Moiiteljrin. *) S. oben

Bd. 11, 404. — Geh. Staatsarchiv a, a. O. : Magdebg. Einwohn.-Sach. Vol. XV.

») No. 172. m,* 203. «) Bd. U, 170. ») Ein Diamantring von 8 Thir.

Werth, Möbel und SUbersachen 91 ThIr. 4 Gr. 3 Ffg., haar 88 Thlr. 15 Gr.

3 Pfg. = 187 Thh*. 19 Gr. 6 Ffg. Danach ist Bd. II, 170 su prftdsiren.

S. hier den AbschniU „Kirchen -Kasse." ^) Im Jahre 1706 schwebt ein

Prozess xwischen Pierre du Ck)rbier und seinen Schw.lgeni Isaac d*Arrest und

Jean Cbarpeatier. ^ Geh. Staats-Archiv. Kep. 122. 18 c Franzis. CoU,
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Mandel). Kinwoliri. -Sach. Vol. XX. S. hier <Ien Abscliiiitt .Pastoren."

«) S. hier Bd. llia, 59. ^) S. liier II. 462. «») a. O. 45«). Fehlt in

den BQrgerlisten. >B) B^guier. Colonieliste S. 238. ^) In England sollte

unter Carl II. ein da Moulin eben als Falschmibuwr hingerichtet vrerden. als

sich durdi einen Zufall herausstellte» dass er ganx unsdiuldig war (Agnew II.

312 fg.). Hier stand es anders. ^ Geh* Staats-Archiv, franzOs. Colonie

M;»gdeburg. Einwohn. - Sach.. Rep. 122. 18c. Vol. XXVI: 1719 — 1725.

II12. 25< >. *2) Geh. .Staats-.\n l)iv, Kep. 122. I8c. Kinwohn.-Sach. Vol.

XXVlll. «) 1II3, 52. II, 465. »•') Geh. Staats - Archiv. Kep. 122. 18 c.

Einwohn.-Sach. V«.|. XXVlll. »8) a. a. O. und auch Vol. XXX. »') III-. W.
Seil 1723 bestand l'ost-Zwaiig tiir alle Packete bis zum (iewicht von

20 Pfd., bei 10 Thlr. Strafe, im RQckfall doppelt. S. Magdeburg. Monlags-

blatt 1892. S. 136. ^ U, 467. ») ID*. 71. U) Geh. Staats-ArcUv. R. 122.

18 c Bfagdeburger Einwohn. -Sach. Vol. XXXm. 1712 dem unverhet-

ratheten NoCl de B^uignoUes von einer fiinfzehnjlhrigen Dienstmagd geboren.

••) U. 466. •») n, 460. ») II. 465. Der Richter schreibt cardier . statt

cardeur. II, 464. ") Geh. Staats-Archiv. Rep. 122. 18c.. \ ..!. XXXlll.

£m\vühn.-Sach. '•«) S. oben Band II, 322. Geh. St.uts-Archiv. R. 122.

18 c. Vol. XXXIV. Magdeburger Einwohner -Sachen. S. Ge'-chichts-

bl.ltter von Magdeburg. 1889. S. 273- 334. I. 596 tgd. feber die

l'amilie de Magalon s. hier Bucii II. den Abschnitt: „Adel." ^) Geboren

27. Oct. 1663 laut livre de raison (Rechnungsbuch) de Lyon. *) Geh. Staats-

Archiv. Rep. 122, No. 18c. Vol. IV abodef. **} Forschungen zur branden-

burgischen Geschichte 1889. L. S. 126—160.

36
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Abschnitt VI.
*

Die Eirclienzuclit

Les ^:Uaes tnaiQnat» ont dans leur Discqiliae

ccclcsia-stiiiuc iin Corps de Lois qiii coiitient tont

cc qu'on pcut statucr pour faüe regocr t'ordrc

et poor contenir daaa lear devoir Putmn et

Edikt vom sq. Februar 1737.

Den Kampf um die Reinerballung der evanj^elischen

Wahrheit und keuschen Liebe nennt man auf kirchHchem

Gebiete die Kirchenzucht. Die Kirchenzucht war die Luft,

die jedermann einathmete, der sich in einer kalvinischen Ger

meinde bewegte, sei es im Refuge, sei es im D6sert. Dieselbe

Luft herrschte in Frankreich wie in Holland und der Schweiz,

in England, Schottland, Irland, in Deutschland, in Dänemark, in

Amerika wie am Kap der guten Hoffining. Vermöge der

Discipline des öglises r^form^es de France trägt das Refuge

in der ganzen Welt ein und dasselbe Gepräge. Wie Eine'*

Kirche, genau so sehen alle aus. Und wenn wir die Pres-

byterial- oder Synodal • Protokolle von England,^ Holland,*

der Schweiz' oder von Erlangen,* Mannheim, Cassel.* Hanau*

aufschlagen, muthet, die Nanicii ausgenommen, es uns an, als

wären wir zuhause in der iranzosischen Colonic von Magdeburg.

So bewegt sich alles in denselben Foiineii, im selben Geist und

schliesst immer mit der ferme resolution de resister jusques

au sang pour le soutien de la v6rit6.

Keine Person kann sich der Regierung und Gerichtsbarkeit

jener Autorität entziehen.' Der Fremde, welcher seinen Herd

am Ort einer französischen Kolonie aufschlagen will, hat kaum

seinen ersten Schritt gethan, als schon die Compagnie du Con*

sistoire seine Zeugnisse prüft und ihn entweder zurückweist
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oder in den Schooss der Gemeinde aufnirnnit, indem sie ihm

ihre Discipline und die Confession de foi auf erlegt. Der

Katcchumen und der Gläubige nahen dem heiligen Abendmahl

erst, nachdem das Consistoirc sie erprobt und würdig erfunden

hat. Der Bräutigam vereint sicli nicht mit seiner Geliebten,

bevor nicht die Compagnte sein Bündniss autorisirt ; sie erlaubt

die Vereinigung nur, nachdem er sich den Verordnungen der

Discipline über die Ehe unterworfen hat Ist er Familienhaupt

geworden, so stehen seine Sitten unter beständiger Beobachtung

und Ueberwachung des Presbyteriums, das sowohl privatim als

öffentlich über ihn wachU Tadel und Strafe verhängend wie

ein Vater betreffe seines Kindes. Will er die Stadt verlassen,

geht ihm die geistliche Gerichtsbarkeit mit ihren Zeugnissen

überall hin nach. War er kein j^däubiger Christ, verweigert ihm

die C()mj>a<i[nie, gestärkt durch die üfientliche Meinung, das

erseliiite Zeugniss. War er gewissenhaft, ertheiit ihm die

öffentliche Meinung durch den Mund des Presbyteriums das

Zeugniss, welches ihm mit Ehren einen anderen Zufluchtsort

eröffnet.** Les corrections sons medecines, pour rcduire les

p^cheurs ü nostre Scigneur.^ „Durch das Band der Kirchen-

zucht geeinigt, sind die Gemeinden stark gqnug, der ganzen

Welt zu widerstehen.''^^

So urtheilt Calvin. Und so erfuhr es die Kirche, in

Genf, in Frankreich und im Refuge. Auf dem Colloque von

Canterbury im Jahre 1584 lautet Beschluss 20: Ceux qui

auront M rang^ en la Communion des eglises röfugiöes en

ce royaume (England), s*il se v^rifie qu'6tant retoum^ delä

la mer (bei ihrem Ausllu^^ nach Frankreich), ils aicnt assiste

aux iilolatries (römische Messe) et superstitions j)aj>istujue.s. ne

seront admis a la communion sans repentance publi(|ue. I'ihI

auf dem Colloque von London 161<» heisst es, conviendra

mettre en pratique l Art. de la IJiscipline touchant l excom-

munication en toutes ses parties. Ja aul der Londoner Synode

von 1644 w ird die Discipline des e^dises reformces de France

schon im §. 1 noch nachdrücklicher ein^^eschärft, gerade um
der öffentlich versöhnenden Liebe die Sühnekrait für das öffent-

liche Aergemiss, wie schon 1S86 das Colloque von llampton
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betonte. z\i bewahren. Und I568^deicli in der ersten Synode auf

deutschem Hoden, zu Wesel a. Rh., beschlossen die bH Theil-

nehmer einmüthig: „Jede (deutsche) Gemeinde soll gleich bei

ihrer Bildung die Kirohenzucht einfuhren. Denn, wie heilsam

und nothwendig dieselbe sei, zeige Christi und der Apostel

Einsetzung, der Hrauch der <^m)zen apostolischen Kirche und

dazu überflüssig die tägliche Erfahrung."*'

Auch nach Kurbrandenbuig brachten die Hugenotten an

ihrer Dtscipline des ^ises r^formto de France emen leben-

digen Schatz an christlicher Erfahrung und sittlicher Krafl

herüber. Mit Ausnahme Friedrich des Grossen, dem die Bibel-

Sprache» wie er sagte, du chmois war und dem jedes Ver-

ständniss für die himmlische Gnadenweihe der sittlichen Kraft

abging,', haben alle Hohenzollem den sittlichen Segen der Kirchen-

zucht anerkannt, die Discipline des 6glises reformees de France als

Gesetz für die Colonieen ihrer Lande proclamirt — noch

11. Sej)teniber 1873 §. 48 Th. I. der Kirchen-Gemeinde- und

Synodal-Ordnung — und die im Geist der Discipline gefassten

Presbyterialbeschlüsse gegen Jedermann vertheidigt.

Ueberau verband sich die Erziehung der Gemeindeglieder

zu Christo, die Leitung der Diaciples du Christ durch die Dis-

cipline de TEvangile mit dem hugenottischen Gottesdienst.

Bald geschah das privatim, indem die von disciplinarischen

Massregeln erf&llten Presbyterialsitzungen sich stets, ohne Zu-

sammenberufung der V^^rable Compagnie, unmittelbar an den

Gottesdienst anschlössen. Bald geschah es öffentlich, durch

Betheiligung der gesammten Gememde an der Rüge wie an

der Vergebung. Der erste Schritt der Rüge war la censure.

La censure est la saiiction de l'autoritö administrative du ^^ou-

vernement ecclesiastiquc.** Dies Vorbeugungsverfahren übte

seine grosse Anziehungskraft. War der l-'ehltritt öffentlich,

so war öffentlich auch die Husse. Mit zitternder Hand schrie-

ben die reui<(cn Abgefallenen sich ehi in das Wiedererkennungs-

buch.** Die Gemeinde weinte und jauchzte mit den Engeln

Gottes über die Wiederaufnahme jedes i^^efallenen Sünders.

Denn jede öffentliche Zulassung in den Frieden der Kirche

war ein Festtag für Alle. Aucune des fautes de Tenfant
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confie ä la tendresse de Te^Iisc iic ponvait echapper ä cctte

inere, (jiii devait former des citoyens pour la cite Celeste et

dont le devoir etait de niesurer, ä leur ^gard, ses salutaires

corrections a Tetendue de ramour qu'elle leur portait.**

Auch die hugenottische Kirche von Magdebui^ hielt ihre

Glieder viel zu hoch, als dass sie gleichgültig hätte zusehen

können, wie sie durch Hochmuth, Geilheit, Aberglauben, Un-

glauben oder durch UnversOhnltchkett sich von Christo scheiden. *

Von Christo sich scheiden und dabei mit Christo sich heuchlerisch

vereinigen in seinem Mahl, das erschien auch der hiesigen

hugenottischen Khxhe unvereinbar; und deshalb übte ihre

aufrichtige mütterliche Liebe eine strenge Kirchenzucht über

Unbussfertige, Ungläubige und Heuchler.

Eine Kirche war hier noch nicht gefunden, weder eine

eigene, noch eine geliehene, da kam in Magdeburg schon der erste

Akt der Kirchenzucht vor. In dem Privathause des Sprach-

meisters Charles Deshayes, wo 1686 am 27. Juni die erste

französische Predigt, am 4. Juli das erste französische Abend-

mahl gereicht worden war, fand an eben demselben Tage die

öffentliche Abbitte und Versöhnung des Pierre Pareitre^^ aus

Montpellier statt A fait r^paration meldet kurzweg das Pres-

byterial-ProtokoU. Jedweder wusste, was gemeint war. Man
hatte ihn betäubt, um ihn katholisch zu machen. Ab er jedoch auf

freiem Boden zu Verstand gekommen, sieht er, was er gethan.

Und er schwört die katholischen Irrthümer ab. So kehrt er

in den Frieden „der Kirche** d. h. der reformirten, zurück,

da ja für die damaligen Hugenotten die ri^misch - katholische

Kirche nur Synagoge des Satanas war.

Und hier in der geliehenen Gertraudenkirche ist eben

zum ersten Male franzrjsisch gepredigt worden, da. gleich im

Anschluss an den Gottesdienst, am 7. November i686, findet

eine dreifache öffentliche Sühne statt. Bernard Chollet ist

es, genannt la Vigne, Soldat vom Regiment der Kurfürstin,

und die Gebrüder de Sainte Paste, welche der durch ihren

Abfall geärgerten Gemeinde öffentliche Genugthuung geben und

die römischen Irrthümer abschwören. So sehr war Kirchen-

zucht Bedürihiss. Erst nachdem die heilige Zucht der Liebe
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ihr l)il)li?ches Recht f^cübt, fand in der Gertraudenkirche
;

(26. December \6Ht)) die erste Commvinion statt.

In Schlesien nennt man sechs Kirchen Gnadenkirchen, weil i

man diese sechs der Gnade eines Menschen verdankte . Kaiser
\

Joseph I. erlaubte sie den Protestanten gegen 3()L)C) Dukaten

Geschenk und 100,rOj Gulden Anleihe.*^ Alle hugenottischen
,

Kirchen der Welt sind Gnadenkkchen: Kirchen» in denen Gott,

der Herr die Verleugner des reinen Evangdiums nach ihrer
^

Reue zu Gnaden annimmt. Solche Aufnahmen in den Frieden

der Kirche gehören Überall zu den ersten kirchlichen Akten. i

Diese sOndenvergebende, herzlich versöhnende Milde war ein
|

Stück der hugenottischen Tempelweihe im Ausland. Durch die ^

Kirchenzucht wurde der Communion-Tisch überall zum Gnaden- ^

stuhl. Man sciiol) die trei und r.tTentlich f(cbotcnc Abbitte hinaus, 1

bis sich das Pi cshytcriuni aus den Prüchtcn überzeugt hatte, dass

die Reue aufrichtij,^ sei. War aber erst Jcniaiid durch die Ab-

bitte in den Frieden der Kirche wieder autgeuommen, so Hess

man ihn auch sofort zur Communion.
;

Gab es, wie das Sprüchwort ging, seit dem Widerruf des

Edikts von Nantes, keine hugenottische Kirche mehr, so ist

es kein Wunder, dass überall im Kefuge Bttsser sich drängen.

Die ä Tissue de la prödication unter Thränen der Reue und

Abbitte auf den Knieen vor versammelter Gemeinde wieder in

die Gemeinschaft der Heiligen au%enommen wurden, ayant eu

le malheur de succomber sous la persdcution arriv6e dans ces

demiers temps en France, bildeten, ohne äussere Erkennungs-

zeichen, eine Armee des Heils, aus der zum Theil die tüchtigsten

Kräfte der Kirche hervor^^e^^angen sind, nicht bloss gewissen-

hafte Thür>teher, treue Krankenwärter, emsige Lehrer, sondern

auch Advokaten, Hofräthc, Richter, Presbyter, Lektoren und

Pastoren. Die Zahl dieser r.lTentlicben Sühnen der zum Hu^i^c-

nottentluuii zurücktretenden Katholiken (ayant souscrit au\

dogmes de l'eglise romaine), welche die Irrthümer imd den

Götzendienst der römischen Kirche wieder abschwören (ab-

jurent les erreurs et ridolätrie de l'ögiise romatoe), wechselt

Waren es im ersten Jahre in Magdeburg jene genannten vier, so

sind es 1687 drei. Ihren Muth zeigten sie auf der Flucht. Auch
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erhielt jeder Exulant ein Kirchenzeugniss*® mit auf seiner

Wanderung durch die Welt. Das Magdeburger Zeugniss scheint

besonders begehrt worden zu sein. Daher der Andrang. Wir

fühlen uns um so mehr verpflichtet, ihre Namen auszuheben,

als viele Familien keine andre Spur in der (beschichte hinter-

lassen haben. Es sind 1^87 Jean Gardes de Montvaillant en

Cevennes, Daniel Plattier de St. Vincent Barray en Vivarets und

Abraham Gaussard de Nismes ; 1688 einer : jenerMoysc Cornuel

de Metz, den wir als Führer der Waldenser und Richter in

Burg kennen (H, HO, 129 u. ö.); 16B9 am 3. September:

Charlotte Peletier de Fouard en Poitou, Gattin des Goldarbeiters

Paul Bonnaud. In den folgenden Jahren 1690 und 1691, wo
hier viel Zank und manche Auflehnung gegen die Kirchen

vorkommt, tritt Niemand über. Erst am 21. Mai 1693 meldet

sich ein Soldat jacques Champaln, cordonnier, de Du Pont

Omer en Normandie, Sohn einer Katholikin, der, s'ctant mis

dans les troupes en IVance, nach 6 Feldzügen am Khcm von

den Sachsen gefangen und vom Kimige von Frankreich zurück-

gekauft, es vorzieht in Deutschland zu bleiben. Nachdem er

zu Ma^^dehur^f die franzr)sisch-reforniirte Kirche behufs l'el)er-

tritt fleissig besucht und in der Prtifung durch Prediger Ducros

vor versammeltem Presbyterium sehr gut geantwortet hat

(a fort bien repondu), schwört er, die Hand zu Gott erhoben,

die Irrthümer der römischen Kirche nach der \' ormittagspredigt

im Tempel öffentlich ab. Das Jahr darauf fällt aus. Doch

1695 wird der Neapolitaner Michel Riccio, der sogleich über-

treten will» längere Zeit unterrichtet, in seinem Lebens-

wandel beobachtet und infolge bestandener Prüfung nach der

Abendpredigt (8. December) aufgenommen (jurait vouloir vivre

et mourir dans notre sainte communion). Am selben Tage

bereut der 23jährige Daniel Jordan de St. Paul Trois chateaux

en Dauphinc, dass er unter der Verfolj^am*,' den (ilauhcn ver-

leugnet hatte. Und wieder vergehen drei Jahre ohne l^ebertritt.

Das Jahr UA'S bringt eine zwöltfache lernte. Der geborene

Katholik Antoine Armelein de Souspel dans le comto de Nice

wird lange Zeit unterrichtet, mehrfach geprüft, im Lebenswandel

beobachtet, zu Pfingsten nach dem Vormittagsgottesdienst vor-

Digitized by Google



— 568 —

schriftsmässig ermahnt. Und nach dem bei dieser Gelegenheit

üblichen Gebet wird derselbe vor versammelter Gemeinde zur

feierlichen Abschwöning zugelassen (13. Juni 1698). Am
21. August desselben Jahres wird Louis Genin aus Lcssi hei

Metz, Sohn des Jean (lenin, vigneron, und der Marie Martin,

in den l'Vicden der Kirche aufgenommen nachdem er in den

Verfolgungen den prolcslantischen Glaul)en verleui^ncl und zwölf

Jahre im römischen Götzendienst ausgeharrt i^aüe. Ks liegt

keine Andeutung vor, dass man um der zwölfjährigen Dauer

seiner Untreue willen ihm die Aufnahme erschwerte. Das

ermuthigt zwei Protestantinnen, die ganz in demselben Falle

waren, Susanne Bertrand aus Metz, Tochter des Isaac Bertrand,

eines Me. tanneur und der Elisabeth Ruz^c, und Marie Prieur

ausThouars im Poitou, Tochter des Kaufmann Samuel Prieur und

der Esther Richen, acht Tage darauf den römischen Götzen-

dienst, in dessen Sumpf auch sie bisher gesteckt hatten (d'y

avoir croupi jus(|ues ä prdsent)* öffentlich abzuschwören. Am
11. Septcmher und wieder am 18. Septemher 1698 finden neue

l\ej)aiati()r)cn statt: Pierre Bernard, medecin, d'.Amal-lc-Duc

en Houri^ogne, Sohn eines Procureur fiscal gleichen Namens und

der Amelie ( ollet, \nid .'\hraham Bertrand, tanneur aus Metz,

ein l^ruder der Susanne. Und schon am 9. ( )ctol)er l(/'8 treten

von neuem zwei in den Frieden der Kirche zurück: {Jal)riel

Guiraud, de Navacelle bei Uzes, Sohn des Notar Paul Guiraud

und der Catherine Quette, und Anthoine Msizerat, Sohn des

Jaques Mazerat, practicien und der Jaquette Espagnague (sie),

aus Desplans bei Uzös. Und wieder am 18 December 1698

werden 4 Personen, Jaa Matfaien, m^ager aus Metzer Land;

Anne Toussaint, sa fenune; Judith Mathieu, sa fille und Etiennc

Pragouse, jeune homme aus dem Langued*oc, nach ihrer

bekundeten Reue aufgenommen, pour avoir succombö sous la

persdcution arrivee en France et y avoir rest^ jusqiies h präsent

dans le culte idolätre de la rcli^^don romaine. Am 7. Mai 1699

nach der Ahendpredii^t tritt Louis Lionard, Strumpfwirker aus

Metz, nach Ah^chwnrunL,' der n')niischen Irrthiinicr in den I'Vieden

der Kirche zurück. Desgleichen am 20. August lö'^X) ein Arheits-

niann Fran^ois Gagnard aus Saignans bei St. Maixant im Poitou;

Digitized by Google



— 569 —

am 27. August 16^>> l^apt Griolet aus Chassagnes in tlcMi
(
'e\ cnnen;

am 10. September ein Tärljer Aut. Bigarrat aus Montpellier.

Aus den hugenottischen Streitsrhriftcn inul durch den treuen

Besuch der hu<;enottischen (lottesdiensle hat der katholische

Sprachlehrer Jean Paul Raimond aus Liege die Vorzüge des

rcformirten Wesens kennen gelernt. Nach zweijährigem Auf-

enthalt in Magdeburg rlurch die Pastoren Kally und Valentin

mehrfach geprOft, dem Presbyterium als suflisamnient instniit

des principaux mystöres de notre sainte religion bezeichnet und

wegen christlichen Lebens und guter Sitten empfohlen, stellt er

sich am I.Februar 1700 dem Presbyterium vor mit der Bitte,

die katholischen Irrthümer abschwören und unsere heilige Religion

annehmen zu dürfen, als welche er dem Evangelium conform

erkannt habe. Nach Gewährung seiner Bitte, leistet er den

l'id und das Gelübde Sonntag 4. Februar 1700 nach der Vor-

mittagspredigt, la niain levee a iJieu und unterzeiciuiet das

bezügliche Presbyterial-Protokoll mit seinem Namen. Diese Actes

de reconnaissance sind aktiv und passiv. Durch jene erkennt die

Mutter ihre verlorenen Kinder wieder. Durch diesen l)ezeugt

ein Verirrter seine Dankbarkeit für die Aufnahme in die wahre

Kirche. Apres avoir fait reparation publique et donnä des

marques de sa repentance, pour avoir snccombe sous le poids

de la persöcution arriv^e en France et y avoir adhdrö jusques

ikpr^ent au culte idolätre de la Religion romaine, promettant

la main lev^ h. Dieu de vouloir vivre et mourir dans notre sainte

religion, wird nach der SonntagS'Abendpredigt Jean Cavalier

aus Castagnols en Cevennes mitsammt seiner Tochter admis

ä la paix de Töglise (22. August 1700). Als hingegen am
31. August 1700 die Wittwe des Tuchhändlers Christofle Plan,

Jeanne Rignol, mit ihrem sechszehnjährigen, eben aus Frankreich

angekonuiicnen Sohne vor dem Presbyterium erscheint, und der

JCmgling versichert, niemals an den katholischen Sakramenten

Theil genommen zu hfil)cn. beschliesst auf der Beiden Hitte das

Presbyterium, ihn in den I rieden der Kirche aufzunehmen ; zur

September-Kiunmunion aber nicht zuzulassen, sondern erst zur

Weihnachts-Kommunion ; damit er Zeit hätte in den heiligen

Geheimiiisseii unserer Religion sieh gut zu unterrichten
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(afinqu'il il ait le temps de se bien instruire des sacr^ inystöres

de iiotre saintc reli^^ion). Am Sonntag, 31. October 1700, schwört

Susanne Toussaint, 26 Jahr alt, ausjovis hei Metz, die römischen

Irrthünier vor versammelter Gemeinde ab, promettant vouloir

vivrc et mourir daiis notre sainte religion.

So werden nach Verleugnung ihres reformirten Glaubens

unter dem Druck der harten Verfolgung in Frankreich (ayant

eu le malheur en France de succomber et ayant croupi dans

sa patrie jusques aprösent und nach der hier erfolgten Prüfung

in den hauptsächlichsten Unterscheidungslehren durch den

Moddrateur du Consistoire, auf ihren Wunsch zur öffentlichen

Reue fDieu lui ayant fait la grftce de sentir son p^ch^ et de

lui donner les moyens de sortir de la malheureuse patrie) zu-

gelassen und, endlich la main levöe ä Dieu, in den Frieden der

Kirche wieder aufgenommen, um ihren Fehler wieder gut zu

machen (la fautc dans laquelle il, resp. eile a pers6v6r6 trös-

longtemps) 12. December 1700 Susanne Braconnier ans Metz,

funfzii^jährig; am 17. Juli 1701 Guillaume Casagnol aus Mon-

tauban; 4. Juni 1702 Fran^ois Marre aus None im Vivarets;

5. Noveml)er 1702 Louis Albe*') aus Dangles im Haut-

Langued ocj am 17. December 1702 Pierre Bouquicr aus

Saint Denis im Langiiedoc; am 7. Januar 1703 Jean Görard

aus Somra in der Picardie; 11. März 1703 Pi. Nivel aus

Masiganes im Poitou ; 24. Mai 1703 Jean La Pierre, Strumpf-

wirker aus Montauban; 27. Mai 1703 Pierre Boisster aus

Boissier, diocese de Nismes; 3. August 1704 JeanBnmel aus

Vezenobre (Vemezobre?) in den Cevennen.

Und wiederum tritt eine Pause ein von vier Jahren; vier

Jahre ernsten inneren Ringens der Gemeinde um ihre Existenz.

Dann erfolgt eine neue Meldung: Am 31. Mai 1708 bittet um
Aufnahme in den Frieden der französischen Kirche (ötre regu

ä la paix de i'eglise) ein l^ngländer, Tierre Pavie. Als „Ge-

fangener" in Frankreich halje er das „Unglück'' gehabt, bis-

weilen zur Messe zu gehen. Doch habe er sich nie unter-

standen, in einer katholischen Kirche zu communiciren, noch

gar seinen protestantischen Glauben zu verleugnen. Vor ver-

sammeltem Presbyterium im protestantischen Glauben durch
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den Moderateur geprüft, wird er „sehr wohl unterrichtet" be-

funden. Darauf „rüyt'* man seine HetheiHgunpj am „GtUzen-

dienst", ermahnt ihn, in seiner evangelischen Rehgion fest zu

bleiben und gestattet ihm die heilige Conimunion. Ein Act

so öffentlich und feierlich wie irgend einer. Der Typus Pavie ist

charakteristisch. Der Mann handelte in Frankreich nur durch

Gewalt, durch äusseren Zwang bewogen. Er suchte und erhielt

daftlr keine Art Vorthefle. Er blieb dem katholischen Wesen
durchaus fem. Er wurde als militärischer Gefangener hierhin und

dorthin geschleppt. Dennoch fühlt er sich ausgestossen. Er

muss abbitten, sich von einer ihm völlig fremden Behörde

rügen lassen und ihrer Gnade sich anvertrauen, um — seinem

eigenen Gewissen zu genügen, ein Engländer in Magdeburg.

— Heut zu Tage wohnen, bes(jnders in der Fremde, gut

pnitestantische Fürsten, Generale, Minister, Prediger bald

r<)niisrhen. bald griechisch-katholischen ( ioltesdiensten bei; ja

besuchen < iflentiith, bisweilen demonstrativ türkische, chinesische,

muhamedanische Moscheen und Minarets, nehmen vom Pabst

oder vom Sultan oder vom chinesischen Kaiser hohe und

höchste Orden an, unterwerfen sich und ihr Reich dem
Schiedsgericht des römischen Pabstes, ohne dass irgend wer

das Recht hätte, sie zu rügen, zu suspendiren, vor ein geist-

liches Gericht zu citiren oder auch nur daraus den Schluss zu

ziehen, sie hätten den Glauben verleugnet Damals nicht. Das

Eis war wieder gebrochen. Mariet Laroque, Antoine Roux,

Isaac Ronaael, Louis Bignol und Fran^ois JeanBoonet bezeugen

am Sonntag, 26. August 1708, hier vor versammelter Gemeinde

ihre Reue (rcparation a ia face de l i'-glisc), an den römischen

Irrthüniern sich betheiligt zu haben, und versprechen, ihr Leben

lang fest und treu sich zu unserer heiligen Religion zu be-

kennen. I'.benso am Sonntag, dem 7. Mai 17CV, ein dreiund-

zwanzigjähriger Jüngling aus der Champagne D'Ambonnet.

Am 17. März 17( »9 der 45jährige Wollkämmer Simon Roussel

aus St. Vitor de Malcap, dioc. d'Usez; 1. September 1709

Pierre Dussoo aus Saujon in Xaintonge: er bereut öffent-

lich la faute, qu*Ü a commise, en restant en France et en

ItaHe, oü il a eu le malheur d*aller quelquefois ä la
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messe. Am 12. Octobcr 1709 Anne Michel, Wittwe des

Louis GouUet, aus Metz. Am 6. April 1710 werden Isaac

Fourmy aus Gironne bei Sedan nel)St Frau, Sohn und Tochter

in den Frieden der Kirche aufgenommen. Der Gärtner

Matthieu Mathieu aus Hanau theilte dem Presbyterium mit,

dass er refoniiirt geboren, darauf, als sein Vater im Kriege

bei Mont- Royal gefangen wurde, als kleines Kind mit nach

Frankreich abgeführt worden sei, nie aber den katholischen

Gottesdienst besucht habe. Auf seine Bitte um Belehrung in

der reformirten Religion, erklarte Prediger Valentin sich be-

reit, sie ihm zu geben. Am 14. Mai 1711 bereut Jaques

AtHni^, ötant sorti de France depuis peu de temps. Die

Nismer Kaufleute Jaques Qnirand nebst Frau Bemardine

Ginoux und Gabriel Pastel nebst Frau Louise Ginoux haben

das Unglück gehabt, erst jetzt Frankreich verlassen zu können

mit ihren Familien. Von den vier Personen habe den Glauben

abgesch\vf)rcn nur einer*. Pastel. Die anderen drei hätten die

katholische Kirche nie betreten, ausser bei ihrer Trauung und

bei der Taufe ihrer Kinder: Iis n'ont jamais conunis nucun

acte d'idolatrie : auch nie dort communicirt. Sie bezeugen

eine tiefe Reue, nicht früher gänzlich sich den götzendiene-

rischen Umgebungen entzogen zu haben und bitten um
Wiederaufnahme in den Frieden der Kirche (26. November

1711), was ihnen gern gewährt wird. Am 17. December 1711

wird als luvprfinglich Reformirte nach aufrichtiger Busse wieder

anerkannt Isabeau Roussel aus Saint Ambroy. Ebenso werden

aufgenommen nach dem Vormittagsgottesdienst am 22. October

1713 Pierre Petit, Pierre R011886I und Marie Daudet aus

Saint Ambroix, sowie Jaques Soulier aus Castres, wdche in

Frankreich ont adhere au culte idolatre de reglise romaine.

Am 21. Januar 1714 nach dem Vorniittagsgottesdienst Pierre

Laurens aus Saint Auban im Dauj)hin6, 40 Jahre alt, und

Nicolas Bourgeois aus Courselles in der Chamj)agne, 30 Jahre

alt. Am 6. Mai 1714 Noel Dubriel aus Moneur (sie) en

(luienne. Am 2. Mai 1715 Abraham Balon aus Metz. Am
11. August Demü^ Louise Gontard, Frau des Fran^ois Clavi^
aus Grenoble nebst ihren Kindern Jeanne, Claude und Louise.
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Seitdem verstummt das Bekenntniss der Reconnaissance;

nicht, weil der Geist verweht wäre und der religiösen Indiffe-

renz schon Platz gemacht hätte , sondern, wie wir unten sehen

werden*', weil damals fast nie mehr jemand aus Frankreich

herübereiedelte, ja bei der Mehrzahl kaum mehr der Richter

fragte, wokommstDu her? Und die noch 1714 als aus Frankreich

gebfirtig hier verzeichnet werden, die kamen über Erlangen,

Wilmersdorf, Kassel» Baireuth, und hatten, wenn nicht dort,

so schon m der Schweis oder in Holland und England

öffentlich Busse gethan.

Seltener als die ursprünglichen Protestanten, welche, von

den Dragonern gedrangsalt und von den Jesuiten bestochen,

ihren Glauben verleugnen und nun sich durchs Elend

schleppen, bis sie ihren Abfall bereut und die evangelische

Coinniunioii wieder erlangt haben, sind die Uebertritte von der

römischen „Religion" zur reformirten. Wir sahen zwei. Avant

eu le malheur de naitre dans Töglise romaine et adherer au

culte idolAtre, et Dieu lui ayant fait la gräce de connaitre ia re-

ligion r^form^, et de sortir de France, pour venir dans ce

pajfs de libertö, N. N. souhaite de l'embrasser et d'abjurer

publiquement ies erreurs de Tidoiätrie romaine: das ist hier

die stets wiederkehrende Formel. Im Gefolge des Paul Rai-

numd vom 4. Februar 17CX) werden, nach gründlicher Prüfung

durch den Modörateur vor versammeltem Presbyterium, im

Anschluss an die Vornüttagspredigt öffentlich in die hiesige

franzOsisch-reformirte Kirche aufgenommen die römischen

Katholiken Jean Chenivier aus dem Vivarets, Sohn des Ad-

vocalen Louis Chenivier, 17. September 1702; Jacques Bottet

aus Rohan, 13. October; Franyois Ledran und Frau Anne

Majori aus Quirache im Herzogthum Guise, 17. December;

Toussaint Normand aus Faleze in der Normandie, 19. Au^aist

1703; Jean Bisson aus Paris, 11. Mai 1704; Jacques Marlin

aus Cembr6 in Flandern, 1. Januar 1705; Louis Audibert,

10. September 1707; Nicolas Louvay, Wollkämmer aus Liz

in der Normandie» 17. August 1710; Färber Pierre Guiraud

aus Mazamet, Philippe Gillot und Thöophile Gide (sie), Woll-

kämmer aus Lezan, 29. März 1711; CromeUn aus Paris,
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14. Juni ; der Offizier Nicolas de Vignes aus Paris, 2. Au^^ust.

Am 3. Dccember 1711 beschliesst das Prcsbyteriiini die Isabeau

Roussel aus Saint Anibroix, eine Katholikin von rein refor-

mirten Eltern, welche sich zum Uebertritt gemeldet hatte, erst

in den Wahrheiten unserer heili<;en ReUgion unterrichten zu

lassen und nach bestandener, Prüfung und nach Abschwörung

der römischen Irrthümer in den Frieden der Kirche aufzu-

nehmen. Am 20. December 1711 nach der Abendpredigt

heisst es: Isabeau Roussel a embrass6 notre sainte religkm entre

les mains de Mr. Valentin mmistre.

Am 23. Juni 171a wird beschlossen, den Jean Bnisoier

aus Saint Cosme, 30 Jahr alt, aufzunehmen, nachdem er die

römischen Irrthümer abgeschworen hat; am 21. August 1712 die

Demoiselle Nicolas; am 29. December den Ulatre Bruel, der

rcformirte Verwandte besitzt, ayant un desir extreme d'embrasser

notre sainte reiigion. Nachdem er unterrichtet ist, meldet er

sich von neuem, zugleich mit Paul Galafrös, 30 Jahr alt, einem

Sohn reformirter Ehern, sous la pronicsse de vivre et de niourir

dans notre sainte reli^'ion (13. Januar 1713); am Sonntag, den

15. d. M. wurden sie feieriich aufgenommen. Am 2. Februar

1713 Leonhard Annus aus Sedan. Stnmipfwirkcr. ein Sohn

reformirter Eltern, der bei der Prüfung gute, schickliche Ant-

worten gab (ayant bien röpondu, pertinamment): er schwur

in die Hand des Predigers Valentin (5. d. M.). Am 13. August

1713 Jean Jaques Charles, ein Sohn reformirter Eltern. Der
Strumpfwirker Jean Dambonnet aus Monteleon (sie) in der

Champagne, Sohn reformirter Eltern, 7. Januar 1714 a em-

brassö notre sainte religion ayant promis d*en faire une ferme

et constante profession jvis(iu'au demier soupir de sa vie.

Am 2^>. April 1714 C laude Mazaurin aus Ales, 18 Jahr, und

Vincent Bauquier aus Saint Denis, 17 Jahr alt. Am 7. Juli

1715 FraiK'»ii5 Danton aus Beauvais in der Pirardie. Am
1. December 1715 Dem"'' Malnadiö aus Mazanict. diocese de

Lauvaur, Haut Languedoc und Sr. iJienne Peloux aus Roman
im Dauphin^, beide, Kinder reformirter ICItern. Am 7. Juli

1716 erschien die Wittwe Galabin mit ihrer Nichte Alice

Berel, einem Kinde reformirter Eltern, in Orange reformirt

Digitized by Google



575

getauft, was damals crlaul)t war (etant alors pcrniis audit

Orancje). Da sie drüljen niemals sich an den römisch-katho-

lischen Götzendiensten betheiligt hat, so wird sie privatim

und sofort in den Schooss unserer Kirche aufgenommen,

löjährig, mit der Mahnung, als wahre Christin zu leben und

zu sterben und unsere heilige Religion nie zu verlassen, was

sie zu halten versprochen hat Am 22. December 1720

schwort der 22jährige Färbergeselle Dominique Coate aus Saint

Antonin in der Guienne die Irrthümer der römischen Kirche ab

bei dem Abendgottesdienst in die Hände des Predigers Jordan,

a promis solennellement de vivre et de mourir dans le sein

de notre sainte religicm** und wurde im October 1724 als

französischer Bürger vereidigt.'* Auch war ihm am 23. Au^^ust

1724 vom König gestattet worden, die Marianne Coste. seines

Bruders Tochter, zu hcirathen, falls er vorher 4 Thaler zur

Hihliolhekskasse erlege. Je grösser die Indiflereiiz, je sel-

tener wird jetzt der Uehertritt zu unserer Kirche.

Erst am 12. August 1760 meldet das Protokoll w ieder einen

solchen. Bernard Molliat aus Bianquefort im Agenois
,
province

de Guienne, hat des intentions droites et sinccres. Nachdem er

von Pastor Le Comu unterrichtet ist, schwört er am 1 7. Vor-

mittags öffentlich vor der Gemeinde die Irrthümer der römischen

Kirche in die Hand des gedachten Predigers ab. Am 28. August

1763 Pierre Vallon aus Mont Louis im Roussillon. Am 19. Juli

1787 meldet sich beim Presbyterium der Soldat de Lanoy nebst

Frau aus Luxemburg, beide in der katholischen Kirche geboren

und erzogen, um die römischen Dogmen (Dogmes de T^glise

Romaine) abzuschwören. Man giebt beiden vier Wochen
Bedenkzeit (afin qu'ils pensent a la demarchc qu'ils veulent

faire). Nachdem in dieser Frist beide durch Prediger Provenval

unterrichtet worden waren, schwuren sie am 3< '. August d.
J.

in Gegenw art der Prediger und der 11 Presbyter die Irrthümer

ab (les erreurs). Nachher sind beide und Ijesonders die Frau

Jahre lang aus unserer „Kirchenkasse unterstützt worden.

Dass die Kirchenkassen aller calvinischen Gemeinden um
gemeiner Heuchler willen bisweilen in Mitleidenschaft sich

ziehen Hessen,'^ ist tief zu beklagen.
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Schwieriijer für die geistliche Gerichtsbarkeit als der Rück-

tritt oder Uebcrtrilt zu unserer Kirche ist der disciplinarischc

Kampf gegen die i^Tosse Schaar der sittlichen Vergehen.

Bei den Mariages claiidestins benis par un pretre inconnu

(a qui Ton a donne^ 2 10 livres etc. etc.) *^ war die kirchliche

ControUe ebenso schwierig, wie auch der breite Weg zu aller

Art Verleumdung geebnet. In der Halberstädtcr französischen

Colonie steht zwar als erster Akt öffentlicher Kirchenzucht eine

AbfichwOrang der römischen Irrthümer. AUein gleich der zweite

Akt ist dort» die difentliohe Kanzdrtlge gegen die Verleumder,

mag die Verleumdmig gegen die Brüder aus Unklugheit oder

aus Bosheit kommen. Alle nun, welche überföhrt werden,

ihren Nächsten Böses nachgesagt oder Gerüchte verbreitet zu

haben, welche Streit oder Zwistigkeiten hervorrufen könnten,

sollen zwei Mal scharf gerügt, und (bereuen sie ihren Fehler

nicht oder wiederholen ihn; das dritte Mal vom Tische des

Herrn suspendirt werden (1. Februar 1701)*^. Dieser Pres-

byterialbeschluss, unterstützt am 27. Februar 1701 durch den

königlichen Befehl-'"' an die französischen Unterthanen, sich

nicht, wie sie nur zu häufig thäten, wegen der Sonder-Ehre

ihres Landes oder ihrer Provinz unter einander zu erbittern

und henimzustreiten, hat die segensreichsten Wirkungen auf

die Eintracht und den Frieden der Halberstädter Colonie aus*

geübt. Nicht dass nicht auch dort anfangs das eine oder das

andere Roge-Protokoll in den Presbyterialakten hätte auf obrig-

keidichen Befehl später durchstrichen und unleserlich gemacht

werden müssen. Allein solche Gehässigkeiten und lieber*

treibungen treten dort schon 6 Jahr nach der Gründung ganz

zurück. Nach dem 16. October 1705 findet sich im Protokollbuch

kein Beispie! von Verleumdung mehr. Derartige presbyteriale

Weisheit wäre auch den Magdeburgern zu wünschen gewesen.

Stattdessen liebte man es, unser Presbyterium mit iniendhchen

Klagen über liederlichen Lebenswandel zu behelligen.

Als Zweck der Öffentlichen Busse wird auch hierbei

derselbe angegeben, der die gcsammte Discipline beseelt: die

Erbauung der geärgerten Kirche (l'^dification de Teglise

scandalis^e), die heilige Beschämung, welche Reue wirken (la
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repentance par une sainte confusion), die Statiiirung eines

Exempeis, das den anderen Sündern eine heilsame Furcht

einflössen soll (inspirer par un exemple une crainte salutaire aux

autres p^cheurs) und die Entlastung der Gemeinde vom Affent*

liehen Tadel, indem sie beweist, dass sie der Sünde nicht will-

fahrt (d^charger Töglise de blame, en faisant voir qu eile ne

Supporte pas les p^cheurs)*^. Weise, schonende, liebreiche

Kirchenzucht ist ein Hauptstück m der göttlichen Pädagogie*).

Wer Freude am Strafen hätte, wäre Peiniger und kein Er-

zieher. In der Kirchenzticht lag die sittliche Kraft und der

Zusammenhalt der Magdeburger französischen Colonie: aber

auch die Gefahr ihrer Zersetzuni^.

Aus den urkundlich hei^ehrachtcn Thatsachen iiia<^ Jeder

Leser sich seine Ueberzeugung bilden. Kommt es uns doch

nicht darauf an , dass man zustimmt , sondern , dass man

sich überführt, wie unsere Väter dachten und handelten*".

Es ist keine Frage, dass die Magdeburger Colonie von

allen preussischen Colonieen am strengsten die Kirchenzucht

gebandhabt hat. Allein Ein Unterschied zwischen le Refuge

und le D6sert oder zwischen Magdeburg und Frankreich springt

hier sofort in die Augen. DrQben ist die kirchliche Censur

jene Macht, deren Stachel man um so scharfer fühlt, je mehr

man versucht, dagegen auszuschlagen. Haben merkte jeder

sehr bald, dass es neben der Kirchengewalt, die von der

heiligsten Liebe gedrungen wird, eine mächtigere Staatsgewalt

gab, die auf ihre Fahne schrieb humane Milde, sociale Mässi-

gung und politische Toleranz. Dadurch erwuchs nur zu schnell in

der vom Mutterherz der Synoden losgelösten, dem Staatsregiment

conformirten Kirche eine scliliinme Opposition. Als Tastor

Rally namens des Presbyteriums der Liegen die IMatzfreihcit im

Tempel ungestüm und stolz sich auflehnenden Susanne Marti-

non, verwittweten Muzel, Mutter des kurfürstlichen Fiskals,

) Priez 1 )ieii , ines freres. pour ct.- pauvie pi cheur. Deniandf / :» l)it-u

'-ju'il lui fasse la giäce ilt- sc conveilii vriit.ibieiiit iit. L)r-u vtuillc <|uc cel

cxcmplc nous rende loiis sages ä &i»lut; car c'cst uue cliu>f lemblc i^uc de

tomber entre Irs maim du Dku vivant* So und Ähnlich endete (in Halberstadt

und allemlils) die öffentliche Suspension.

:{7
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die am 13 December 1688 vom Presbyterium beschlossene

Rüge crtlieilt, verklagt diese ihn, namens, wie sie sagt, der

Vornehmsien Refugies von Magdeburg, i;eim Kurfürsten als einen

Friedensstörer, Hierarchen und Gemeindezerstreuer." Als der-

selbe Pastor Rally über die Attentäter und Meuchelmörder

Pierre Valentin und Genossen die vom Presbyterium be-

schlossene Exkommunikation von der Kanzel verkündigt, macht

man es ihm zur Schande, dass er gegen Laster und die Laster-

haften predige und stellt ihn dem Hofe dar als den grOssten

Verbrecher der Welt.'^ Darauf reichen die wegen jenes ange-

sichts der ganzen Gemeinde begangenen Attentats Censunrten

einen Protest ein» weil sie nicht zuerst vor das Consistoire gerufen

und ermahnt, sondern sogleich ungehört verurtheilt worden

seien (1693). Als der Traiteur Langlade mit Hinterlassung

vieler Schulden und unter Mitführung einer Person, mit der

er einen Heirathsvertrag abgeschlossen, ohne die Ehe segnen

zu lassen, heimlich nach Zelle im Braunschweigischen entflieht,

sendet er von dort am 19. April 1694 einen Schmähbriel,**

in dem er den Pastor l'lavard von ganzem Herzen grüssen

lässt, alle andern Mitglieder des Consistoire als sans conscicnce

bezeichnet» ja Bösewichter, Verrufene, Schelmen heisst. Vous

n'^tes pas des religionnaires ! Drei grobe Bauern sässen im

geistlichen Rath. „Bleibt mir ja, das rath ich euch, in Deutsch»

land: denn das schätzt euch weit über Verdienst »>Bilr. de

tat Pordt habe schon dem Presbyterio die Wahrheit gesagt

und werde noch Öfter schreiben. Doch auch er, Langlade,

wollte ihnen gern den Standpunkt klar machen** u. s. w. Dieser

Sinn der Emandpation wächst zusehends um 1716. Doch wir

wollen nicht vorgreifen.

Merkwürdig, dass aus den ersten sechs Jahren unserer

Gemeinde kein eigentlicher sittlich-kirchlicher Straffall vor-

We^i, Wtlhrend z. H. in der Hall)erstädter Französischen Colonie

alle schlimmsten Slrairälle gerade aus den ersten sechs Jahren

datiren. Krklärt sich das Schweigen unserer Protokolle etwa

aus der Praxis, welche am 12. Januar 169() förmlich zum

Pesbytcrial-Beschluss erhoben wurde, dass die Prediger, wenn

es ihren Bemühungen nicht gelingt. Streitende mit einander
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zu versöhnen, dieselben vom Abendmahl vorläufig auszu-

schliessen ermächtigt waren (ils auront ie droit et l'autorite

de leur Commander de s'al^tenir de la communion) bis das

Presbyterium eingreift? ...
Die« erste Anwendung: der lokalen Kirchenzucht drohte

zwei Ungenannte zu treffen, darum weil sie bei den beiden

letzten Kommunionen gefehlt hatten. Der eine*) entschuldigt

sich durch Verreistsetn. Der andere''"^) war die letzten andert-

halb Jähre in eine andere Kirche gegangen, bat aber noch

um Bedenkzeit. Prediger Ducros uikl Presbyter Sigalon wer-

den beauftragt ihn, wenn die nächste Kommunion herannaht,

zu besuchen, pour l'obUger ä se präsenter ä la table du Seigneur

et h fröquenter nos assembl^es (28. August 1690). Und cet

homme lä verspricht es auch (4. September d. J.) Allein am
'2'2. März 1691 kommt neue Klage wider den Presbyter Sr.

Dubosc, dass er seit der letzten Kommunion ( WeihnaclUen

lö90) unsere Versammlungen nicht besuclit hal)c. Als Mal-

hiautier, sein Schwager, gewahr wurde, dass die Mehrzahl im

Hegriff stehe, ihn \ orzuladen, bat er, ihm zu gestatten, dass er

noch einmal mit Dubosc spräche, pour voir sil pourrait le

ramener ä son devoir avant que d'en venir a la citation.

Und Dubosc versprach, sich zu bessern (20. März d. }.),

Merkwürdigerwelse war es doch einer der Vornehmen

der Gemeinde, bei dem die Kirchenzucht einsetzen sollte.

Strumpfwirker Deoys Troulhon, ein Sohn des Sr. Jacob

TrouiUon aus Nismes und der Sara de Frontfroide, verwandt

in Magdeburg mit den Grossmanufacturisten Andrö, Mefilre, de

Vignolles, in Nismes mit den Chätillon, Menard, de Cabanis,

de Selon, Kandon. Raynaud. Ginouze, Bonafous, Illaire, Buur-

^uet, d'Albiac, hier einer der Chefs der grossen Manufactur

und als Khegaile mit der IVanvoisc Gounin aus Massilhargues im

Langued'oc am 20. November 1^)90**^ vor Coulan im Hause

Georg .Meflre's ehelich notariell zusammengesprochen, wurde

nebst Frau am 20. Juni lö92 auf den nächsten Sonntag vor

das Presbyterium geladen, um sich wegen anstössigen Betragens

') Wohl Pierre Valentin, der Gross-Manufacturist.

**) Wohl I>ul»OBC, ebenfalb Gross-Manufacturist.

»7*
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zu rechtfertigen Pastor Flavard erhält die Vollmacht de pro-

c6der en rautorite de la conipagnie, comme il troiivera ä pro-

pos, en presance de tels anciens qu il trouvera bon d'appeiler.

Da Trouilhon allein erschienen ist und seine Frau durch Un-

wohlsein entschuldigt hat, werden beide von neuem vorgeladen.

Am 6. Juli 1692 erscheint rrouillon, statt mit seiner l'Yau.

mit zwei Bittschriften. Ks war das ein neuer Verstoss gegen

die Discipline, welche Chap. V., 12 bestimmt: „Ed Texercice

de la Discipline ecclesiastique on s'abstiendra tant qua liaire sc

pourra tant des fonnalit^ qiie des termeSj dont on iise ordi-

naireroent ^ jurisdictions dvUes* und Chap. V., 22 : ^^Les re-

connaissances publiques ne se feront qu'en personne.** Auf

die Frage nach dem Verfasser nennt Troulhon den Notar

Sabat^ry und gesteht, durch semen Verkehr vor der Hochzeit

Anstoss gegeben zu haben. Doch habe er die Deflorirte ge-

heirathet. Dann seien beide zum Tisch des Herrn ^?egangen.

Kr könne daher nicht nachträglich zur Genugthuung aufge-

fordert werden. Das Presbyteriuni indessen beschiiesst,

wegen seines anstössif^^en IkHragens, wegen Behelligung der

Compagnie durch Schriftstücke und wegen darin enthaltener

Beleidigungen gegen Pastor tMavard, dem er Genugthuung

schuldig sei, ihn emstlich zu riigen. Am 6. Juli 1692 bittet

Trouillon unter Thrünen dem Presbyterium, sowie persönlich

dem Pastor Flavard ab und gesteht zu, dass Notar Sabat^ry ihm

jene Scbreit>en entworfen habe. Den Sonntag darauf erscheint

die Frau; ihr ertheilt der Modörateur, Pastor RaUy, die verr

diente Rüge. So der Anfang. Wie war ihr Ende? Als

die Frau 1696 stirbt, geräth Trouillon in schwere Noth.

Isaac Gounin, maftre apprdteur, Gatte der Jeanne Bounete und

Vater der Frau, verspricht aus Marseille (30. Juli) sich der

armen Waisen anzunehmen; doch schickt er kein Geld, weil

er nichts hat. Die väterliche Grossnnitter Sara rrcniillon, geb.

de Frontfroide, schreibt aus Nismes gar zärtliche, fromme

Briefe. Doch auch sie hat kein (^eld. Sonst wäre sie aus

Nismes längst herüber gekonnnen. Keine Beschwerde solle

sie zurückhalten. Allein solche Reise erf(jrdere gelegene Zeit.

Je prie Dieu tous les jours, qu*il veuille vous combler de
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scs benedictioiis spirituelles et temporeiles''^. Auch die hiesigen

Verwandten thun nichts für die Waisen. Hätte sich das Pres-

byterivin ihrer nicht angenommen, sie wären verkommen.*®

Inzwischen hatte das Presbyteriuni beschlossen, den Notar

Satmt^, einen hochangesehenen Mann,'* vorzuladen. Mr.

Ducros erhält den Auftrag, de censurer son proc^ö au sujet

desdits 6crit8 en pr^sance de tels anciens' qu*il lui plaira

d'appelter (6. Juli 1692). Am 10. Juli nach der Vormittags-

predigt wird dem Kalsarllchen Notar sem schlechtes Betragen

(mauvaise conduite pour avotr dressö ou minut^ les Berits

präsentes ä la Compagnie {)ar 1e Sr. Troulhon) durch Ab-

fassung jener Schriften im Tempel vorgehalten und die beleidi-

genden Ausdrücke, deren er sich darin gegen Pastor Flavard

bedient habe. Kr habe ihm Abbitte zu leisten. Prediger

Flavard berichtet, Sabat^ry sei schon bei ihm gewesen, habe

ihm Genugthuung gegeben und abgebeten. Doch leugne er

ihm Dinge ab, die er doch Pastor Ducros zugestanden habe.

Damit ist alles vergeben. Am 2. Januar 1694 wird derselbe

Notar Sabatöry (noch w dem Richter l'Espinasse) zum Pres-

byter erwählt. Sabat6ry*8 Fall war gesühnt

Jetzt aber drängt ein Fall den andern, wo die Reuigen

vor der Compagnie ihre Sünden bekennen, oder, wie man
damals so schön sagte, donnaient Thonneur k Dieu. Pierre

Mteard hatte es verabsäumt, gegen den empfangenen Rath, ^

zu seinem kranken, inzwischen verstorbenen Sohn einen Geist-

lichen zu rufen, der ihn trösten k()nnte ( consoler), ja lose Reden

geführt, als bedürften sie des geistlichen Trostes nicht. Darauf hin

wird er vor das Presbyteriuni citirt, wegen des gegebenen An-

stosses gerügt und vom heiligen Abendmahl, l)is er Reue Ijczeugen

wird, durch den allbeliebten Pastor Ducros 6. Juli 1692 sus-

pendirt Man klagt, dass Menard nun auch nicht zur Predigt

noch zur Gebetsstunde komme, sondern sich zur Colonie von

Mannheim hält, statt den Frieden der Kirche aufzusuchen

(rechercher la paix de T^lise) und sich reuig zu unterwerfen

(en ttooignant sa soumission et sa repentance). Er weigert

sich, in dieser Sache vor dem Presbyterium, noch vor einem

anderen Prediger als vor Pastor Ducros zu erscheinen. Erst
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der dritten Citatioii i^nebt er Folge. Kr bittet nun reuig ab

vor versammeltem Presbvterium, wird durch Pastor Flavard

emstlich ermahnt, sich dergleichen Ungehörigkeiten nie wieder

zu Schulden kommen sni lassen und dann in den Frieden der

Kiiche wieder aufgenommen (20. September 1692).

Als Judith Escoffiriö, wegen liederlichen Lebenswandels

vorgeladen, bei der ersten Vorladung nicht erscheint, wird

gleich Mittwoch darauf am 6. Juli 1692 wegen des Anstosses,

den sie der Kirche gegeben hat, ihr die Rfige verschärft und am
Sonntag darauf wird sie öffentUoh suspendlrt vom heiligen

Abendmahl (suspendue pubiiquement de la communiön).

Ihre Probezeit dauert ein halbes Jahr. Da sich aber

ihre Reue bewährt*" hat iind sie zum zweiten Mal vor dem
Presbyteriiun mitThräneii Al)bitte thut, wird die venerai)le Com-

])ai,mie gerührt (toucliee (hi temoi'^nai^e (|u'elle a donue de sa-

re|)entan( c v Auch wird sie in der Stille (pour ccrtaines considera-

tions ) zum Frieden der Kirche sofort w ieder zugelassen, nach-

dem der Modörateur, Prediger Valentin das Entsetzliche ihrer

Sünde (I horreur de son p4che) und das Aergemiss, das sie

der Kirche gegeben, emstlich gerügt (grievement censuröe),

sie zur Sinnesänderung ermahnt und ihr das Versprechen ab-

genommen hatte, fortan ein musterhaftes Leben zu führen (ä

vivre ä lavenir exemplairement. 29. December 1692). Auf

das letztere wurde hier das Hauptgewicht gelegt, wenn auch

die anderen Zeichen der Reue nicht fehlen durften, wie es in

den Presbyterialprotokollen der wallonischen Kirche von Hanau
hcisst: „Die Beweise der Reue sind der Besuch der Uebungen

der Frömmigkeit, der i'rediut und das (iebet. die Meidung

der schlechten Gesellschaften und besonders ein erbauliches

Leben. Fleissi^er Besuch der (iottesdienste <^^ilt hier für

selbstverständlich, da öfteres Fehlen schon Rüge nach sich zog;

desi(leichen genügte schlechter Umgang, um der Censur zu

verfallen. Man n.ibm es sehr ernst.

Der 6. Juli 1692 schien zur Reinigung des Augiasstalles

bestimmt. Der vierte Fall schien der schlimmste. Presbyter

Colomb berichtet, dass Pierre Andrö, Trouillon^s Schwager,

jener Mitinhaber der grossen Manufaktur, den wir als einen
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ebenso rohen wie reichen Mann kennen gelernt haben ^^), sich

in beleidigenden Reden gegen die V^nörable Compagnie er-

gangen und geäussert hal)e, das solle man ihr nur wieder:; ai^en.

Ueber diese planmüssige Verachtung (mepris de dessein pre-

mddit^j des Consistoire soll eine Kommission : Pastor Flavard

und die anciens Lugandy*', der Juge und Coulan**, der

Notar und Gerichtsschreiber, l'>kundigungen einziehen. Schon

Sonntag, den 10. Juli 1692 berichteten Flavard, Lugandy und

Coulan, Ändr6 habe allerdings das Presbyterium ein Consistoire

de chanapans et fatt ä la main gescholten. Sohnapphähne

(Strauchdiebe) und Creaturen wollten* aber die Presbyter nicht

sein. Noch am selbigen Sonntag Abend sollte Andrö sich

verantworten. Andr6 erschien, leugnete, wurde aber durch

den Mod^rateur Pastor Valentin mit einer Rüge bedacht und

ermahnt, sich in Zukunft besser zu betragen und sich so unhöf-

licher Redensarten zu enthalten.

Am 25. August 1692 erfuhr das IVesbyterium nach dem
ersten Aufgebt il des Seidenarbeiters Jean Dombres und der

Diane Carcenade, dass der Tod des Ehegatten der letzteren

nicht erwiesen sei. Sofort wurde das zweite und dritte Auf-

gebot untersagt, das Brautpaar wegen ihres unsittlichen Be-

tragens, in scharfen Verweis genommen, bis auf weiteres privatim

von dem heiligen Abendmahl ausgeschlossen und ihnen unter-

sagt, unter ein und demselben Dache 2U wohnen. Der Todten-

schein war nicht zu beschaffen und die geplante Verbindung

zerschlug sich.

Auch in den Streit zwischen den Manufakturisten GetMrOder

Meflire und später zwischen dem reichen Pierre Dubosc und

seinem Neffen Jean Meffre *^ mischte sich das Presbyterium,

insofern ja jede Unversöhnlichkeit es schlechthin unmöglich

machte, mit Segen das Sakrament der heiligen Comiiumion zu

empfangen. Nachdem die Abgesandten des Presbyteriums l'astor

Flavard, Richter Lui^andy und Notar Couian ihre Bemühungen

verschwendet sahen und die beiden Widersacher zum 18. De-

cember 1692 vorgeladen hatten, blieb Jean Meffre fern, weil

seine Frau unwohl sei, iiess aber durch seinen Bruder George

Mefire mOndlich und schriftlich seine Geneigtheit zur Vcr-
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söhnung ankündigen : alle gegen ihn von DoboAC ausgeatossenen

Beleidigungen wolle er gern vergessen. Dubosc hingegen halte

von Seiten beider gerichtlichen Instanzen Recht bekommen

uiul sah nicht ein, warum er davon lassen sollte ? Die pres-

byterialen Koiiirnittenlen wurden nun beauftragt, ihrerseits den

ganzen Streit gründlich zu untersuchen, damit erhelle, ob eine

Genuglhuung zu geben sei und von wem? Das Presl)ytenuin

kam nicht wieder auf jene Sache zurück. Und am 28. Januar

1694 wurde des einstigen Presbyters Pierre Dubosc Bruder,

der Manufakturist Andrö Dubosc, in das Presbyterium gewählt

Die neue öflbntliohe Suspension des Pierre Valentin, Pierre

Andrö, Pierre Gaussard und Denys TrouOion war Folge des

Attentats gegen den Major DoM (12. Februar 1693)**.

Am 26. Februar 1693 wird das Presbyterium berichtet,

dass der WoUarbeiter Etieone de St Etienne aus Bagnote

unerlaubten Umgang gepflogen habe mit der Jeanne Planet

Heide wurden vorgeladen. Jeanne Planel erscheint nach der

Abendpredigt am Mittwoch darauf im Presb\lerium, gesteht

ihren unerlaul)ten Umgang zu und soll öffentlich vom heiligen

Ai)endmahl ausgeschlossen werden, pour avnir escandalise

l'eglise. De St. Etienne erscheint erst nach nochmaliger Vor-

ladung. Auf die Frage, warum er nicht sofort vor den Leitern

der Kirche erschienen sei, antwortet er, man hätte ihn bange

gemacht, dass er verhaftet werden würde. Auch er gesteht

den unerlaubten Umgang zu und wird beschlossen, ihn bis

auf Weiteres vom heiligen Abendmahl ausasuschliessen und die

öflbntliche Stiapensioii am nächsten Sonntag zugleich mit der-

jenigen der Planel von der Kanzel zu verkündigen, pour avoir

escandalisä T^glise. Eine Trauung erfolgt nicht, wohl aber

eine scharfe Beobachtung der jungen Leute durch die gesammte

(iemeinde während zehn Monate. Halte doch die Disci[)line

ausdrucklich vor^'cschrieben, da^s lu.in (lefallene nicht leichthin

mit der Kirche versöhnen diufe (ne seront le^erement restitues

et reconcilies <i i e^lisei. sondern erst nach einer guten und

langen Probe ihrer Reue iaj)tes une bonne et longue epreuve

de ieur repentance).*' Seit ihrer öfltentlichen Suspension führten

sie einen christlichen Lebenswandel (v^cu cbr^iennement) und
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gaben Beweise der Sinnesänderung (donnö des marqnes de sa

rcpentance). Als daher am Montag, dem Weihnachtstage 1693

nach der Predigt Eticnne de St. lüienne reuig sich vor dem
Preshyterium einstellt, wird beschlossen, ihn nächsten Sonntag

nach der Frühpredigt durch den Pastor, der gepredigt hat, mit

Namen aufrufen zu lassen ( il sera appelle par son nom par le

pasteur ijui aura prech6), damit ihm die Rüge ertheilt, ihm

zum Bekenntniss seiner Schuld angesichts der Kirche verholfen

(temoigner sa repentance ä la face de Teglise) und er in den

Frieden Gottes wieder aufgenommen würde. Einzeln, nach-

dem er herausgegangen, erscheint am selben WeihnachtsCage

vor dem Presbyteriam die Jeanne Planet, mit dem gleidien

Bussbekenntniss. Sie soll schon am nächsten Donnerstag —
war sie doch gleich auf die erste Vorladung erschienen —
nach der Predigt mit Namen vorgerufen werden, stehend vor

der Gemeinde durch den Pastor, der eben gepredigt, die Rüge
empfangen (en se levant debout dans l'assemblee lorsqu'elle

sera appellec et subissant la ccnsure) und nach dem abgegebenen

Schuldbekeniitniss in den Frieden der Kirche wieder auf-

genommen werden, damit sie durch einen christlichen Lebens-

wandel in Zukunft die Gemeinde erbaue (l^difier ä Tavenir

par une conduite chr^tienne).**

Die Kenner der Discipline werden bemerken, dass bei aller

Strenge schon eine Milderung eingetreten ist : der reuige Sünder

wird nicht mehr zu den Füssen der Kanzel allein der Gemeinde

vorgestellt, sondern er bekennt seine Sünden vom Platze aus.

Da nun aber die Sabbathachflndupg durch Spiel und

Völlerei Qeu et döbauches) um sich greift, und die seit 1690

neu zur Gemeinde Getretenen Unwissenheit vorschützen, so

wird beschlossen, das R^lement über die Sonntagsheiligung

vom ig. Januar 1690*® gleich am selbigen Sonntag dem
19. März 1693 wiederum von der Kanzel am Schluss des

Nachniiltagsgottesdienstes zu veröffentlichen, dann aber gegen

die l'ebertreter auch nach der ganzen Strenge der Discipline

(suivant toute la rigueur) zu verjähren.

Seitdem unmittelbar nach dem llauptgottesdienst dicht

vor dem Tempel jener Zweikampf ausgebrochen war, der die
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gesammte Colonie in langjährige Mitleideiischaft zog, Hessen

sich auch im Gotteshause selber reiche und angesehene Ge-

ineindct(lieder zu L,'et,a»nseitit,fcn Beleid i'^iiiii^en hinrcissen. Pierre

Claparede aus Montpellier, ein hr)chst un^^estünier Mensch,**

fiel gleich nach dem Hauptgottesdienst über den Notar Jean

Sabatöry'''^ her, und dieser zahlte noch dans le templc Schimpf-

wort mit Schimpfwort. Nach der Sonnabend-Betstunde des

2. September 1693 beschloss das Presbyterium» beiden eine

Rüge zu ertheilen \md den Sr. Clapardde vom bevorstehenden

heiligen Abendmahl aiiszuschliessen, was der Modörateur Rally

sofort vollzog.

Selten machten die Pastoren Gebrauch von ihrem heiklen

Vorrecht, Personen auf eigene Hand auszuschliessen. So war

suspendirt worden die Frau des' Chirurgen Jacques T^enier

aus Vitry le Fran^ais, Anne ColUn, genannt Lonoise, pour

avoir escandalise T^lise. Am 17. September 1693 bittet sie

nach der Vormittagspredigt das Presbyterium unter Thränen

(avec larmes», sie in den Frieden der Kirche wieder aufzu-

nehmen. Von der .Aufrichtigkeit ihrer Reue überzeugt, sprach

Ducros, als j)asteur nioderateur, eine ernste Rüge über sie aus

(fortement) und ermahnte sie, auch künftighin durch beschei-

denes Wesen, guten Lebenswandel und heilige Sitten die Auf-

richtigkeit ihrer Reue zu beweisen. Darauf wurde sie vor

dem Presbyterio, privatim, wieder aufgenommen.

Am 5. November 1694 stellt Prediger Valentin im Pres-

byterium vor, dass sein Bruder Pierre, der Kaufinann, die

Compagnie bäte, ihn in den Frieden der Kirche wieder auf-

zunehmen. Darauf erscheint Pierre Valentin und bezeugt seine

Reue. Prediger Valentin trat ab. Es wurde beschlossen,

nächsten Sonntag solle Pierre Valentin vor der Kanzel Busse

thun.

Nun aber hatten beide Valentin gehofft, man würde ihm

dieselbe (inade erweisen, die man ausnahmsweise auch Andern •

schon hatte zu Theil werden lassen, indem man ihm, dem Pres-

byter seit ibHl, die pcrs( >nli('lie Busse vor versammelter ricmeinde

ersparte. Als er den strengeren Heschluss vernahm, erklärte

er heftig, dass er die Presbyter Cieiran und Meyrier als seine
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Richter nicht annehmen krmne, da sie eine ihn und seine j^anze

Familie beleidigende Kingabc an den Hof mit unterzeichnet

hätten. Auch Prediger Valentin, der Bmder, mischte sich ein.

Scheltwort folgte auf Scheltwort. Beide Theile erhitzten sich.

Meiirier und Qeiran traten ab. Das Presbyterium wiederholte

seinen Beschiust. Pierre Valentin erhielt einen sdiarfen Venveis:

er musste abbitten (r^parer ta faute d*irr6v6rance qu il a faite

* avec importunitö en proposant . les rtoisations). Stolz und

erbittert, nahm Pierre Valentin sich heraus, am selbigen Sonntag

Nachmittag Sitz im „Presbyterium*' zu ergreifen. Ueber diese

Anmassung und über die Angriffe des Prediger Valentin be-

schwerten sich Cleiran und Meurier Donnerstag darauf nach

der Predigt. Sie forderten (jenugthuung von den Gebrüdern

Valentin. Das Presbyterium schalt Pierre, dass er sich unter-

stände, seinen Sitz im Presbyterium wieder einzunehmen, ehe

seine Öffentliche Kirchenbusse erfolgt war; schalt auch den

iVcdiger, dass er in diesem Falle sich nicht der Mässigung bedient

hätte, die man von seinem Stande erwarte; weigerte aber den

beiden Klägern jede andre Genugthuung, da auch sie Schimpf

mit Schimpf zurückgewiesen hätten. Cleiran und Meurier reichten

dem Prediger die Hand zur Versöhnung. Am 16. November

musste Pierre Valentin dem Presbyterium Abbitte thun, und

wurde ennahnt» sich in Zukunft bescheidener zu benehmen und

die Hochachtung, die er dem Presbyterio schulde^ nicht wieder

ausser Acht zu lassen. Bis auf weiteres aber blieb er suspendirt

Am 4. November des folgenden Jahres 1694 erklärte Pastor

Valentin im Presbyterium. sein Bruder Pierre, der Kaufmann,

seufze \geniissait) unter der .Strafe, sich so lange Zeit aus-

geschlossen zu sehen von dem Tröste der andern (iläubigen,

am Tische des Herrn Theil nehmen zu dürfen: er sehne sich

nach der Wiederaufnahme in den Frieden der Kirche, da ihm

sein Fehler leid sei. Darauf erschien Pierre Valentin, bezeugte

seine Reue über das der Kirche gegebene Aergerniss fdc

Tescandale [sie]), bat um Verzeihung und ersuchte, ihn in den

Frieden der Kirche aufzunehmen. Er halte es nicht mehr
langer ans, des Abendmahlstrostes zu entbehren. Er hatte

sich längst schon gestellt. Doch erwartete er das Ende des
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Prozesses gegen las Sieurs Doll^, wodurch er wegen seiner

Handlungsweise gerechtfertigt zu werden hoffte. Da derProzess

sich aber in die Lange ziehe, so möchte er nicht länger in diesem

Zustand verbleiben und unterwerfe sich den Hefehlen der Coni-

pagnie. Beide Brüder traten ab. Angesichts der aufrichtigen

Reue des Pierre V'alentin beschloss das Presbyterium nach ernster

Rüge und nachdem er versprochen, nie wieder in seinen Fehler

zurückzuv erfailen, den Pierre ValentiD in den Frieden der Kirche

privatim wieder aufzunehmen. Dass dies geschehen sei, wurde

Sonntag den 18. November 1694 der Gemeinde verkündigt.

Treu dem Grundsatz, dass in Sachen des Reiches Gottes

kein Ansehen der Person gilt, ja dass wenn irgendwer, die

Kirche für die Armen, Elenden und BenachthetUgten einzutreten

habe, nahm das Ftesbyterium am 9. September 1694 die Klage

des Arbeitsmannes BarCh^lemy Dupuy an gegen den reichen

Schwiegersohn des Pastor Ducros, Claparöde, der jenem vor-

geworfen, er habe in Erlangen*) gestohlen (9. September 1694).

Der Arbeitsmann forderte Genugthuung wegen dieser Verleum-

dung. Da man Dupuy allseitig als einen durchaus ehrlichen

Menschen kennt, so giebt ihm das Presbyterium sofort ein

günstiges schriftliches Zeugniss und ladet den Verleumder gleich

zum nächsten Donnerstag vor. Dass man auch sonst des überaus

heftigen Mannes nicht schonte, zeigen seine lang andauernden

Suspensionen vom Tische des Herrn wegen seiner Streitigkeiten

über die von ihm selber hergerichtete Kirchenbank.*^

Am 17. März 1695 wird zwischen der Vor- und Nach-

mittagspredigt im Hause des Prediger Rally eine ausserordent-

liche Sitzung gehatten, in welcher die Presbyter insgesammt er-

schienen, um einmOtfaig zu beschliessen, sogleidi am selben

Tage am Schluss des Nachmittag-Gottesdienstes Antoinette de

Veze, Wittwe Daudö, die ihr Vergehen zugestanden hatte,

aber auf die Vorladung nicht erschienen war. vom heiligen

Abendmahl öffentlich auszuschliessen (sera suspendue })ubli(iue-

ment de la communion). Da ihr Zuhälter, luienne Turin,

ein Schneider, trotz dreifacher Vorladung nicht erschien, auch

*) UeberBrIaneen kam ernach Magdeburg (Schanz. Urkunden S. 11. 17).

gerade wie auch son»t eine grosse Anzahl der Magdeburger Rihigi^.
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verlautete, er habe die Stadt verlassen, so wird er ebenfalls

mit Namennennung von der Kanzel öfTentlioh suspendirt.

Schlimmer war ein anderer Fall. Daniel Audrat hatte

in Erlangen die Anne Davide Amien geheirathet. Ohne in

Magdeburg seinen Todtenschein beizubringen, hatte sie sich

bei den hugenottischen Predigern zum Aufgebot mit Laurent

Gay gestellt. Bis zur Beweisführung über ihres Gatten Tod
war das Aufgebot verweigert und ihnen jeder Verkehr mit

einander auf das Strengste untersagt worden. Da machten

sie sich auf nach Burg» hintergingen den deutsch-reformirten

Prediger Mathey und Hessen sich dort trauen, au pr^udice du

refiis de la Compagnie. Den Trauschein zeigten sie den

Andens vor. Es war ein Aufinihr (r^beUion) gegen das pres-

byteriale Verbot und ein schlimmes Aergemiss (scandale) fQr

die gesammte Gemeinde. Das Paar wird selbigen Tages

öfifentlich vom heiligen Abendmahl suspendirt, gc^^'en den

Prediger Mathey aber Beschwerde eingereicht hei dem Conseil

ecclesiastique, in der sie die Bitte aussprechen um eine An-

weisung, wie sie sich in Zukunft verhaken sollen, um die Un-

bändigen zurückzuhalten (atin de contenir les ind^pendauts)

und jedermann zu seiner Pflicht zurückzurufen, zur Erbauung

der Kirche (pour l^ification de T^lise). Pastor Fiavard meldet

am 5. Juli 1696, er sei von Burg zurückgekommen mit Pastor

Daniel) Dubouig, dem hugenottischen Prediger jener Stadt,*'

und dortselbst habe ihm Pastor Mathey erklärt, wie er be>

trogen worden sei. Er habe nämlich dem Brautpaar, wie es

bei den Deutschen Sitte ist (comme c*est la coutume des

allemands), einen Eid abgefordert, ob sie zu Magdeburg in

der hugenottischen Kirche aufgeboten worden seien. Auch

hätten sie darüber ein schriftliches Zeugniss beigebracht in

deutscher Sprache (en langue allemande) mit Namensunter-

schrift und Siegel der drei Pastoren Rally, Valentin und Delarc,

was zweifelsohne gefälscht sei lune fausset^). Das Pres-

byterium lüsst sich un\ er/,u}^'lich das Zeugniss kommen und

verbietet den beiden Vorgeladenen vor dem Tode des Audra

(sie) zusammenzuwohnen (de se söparer et ne cohabiter plus

ensemble ä lavenir).
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Am letzten Februar 1697 bittet persönlich um Wieder-

aufnahme in den Frieden der Kirche der durch einen der

Pastoren suspendirte Schlosser Antoine Ferrier. Angesichts

der Aufrichtigkeit seiner Reue willigt das Presbyterium ein,

dass er am nächsten Sonntage, sobald der Geistliche, der ge-

predigt hat, seinen Namen ruft, vom Platze sich erhebe (de-

bout au milieu de 1 assemblee), den Verweifl hinnehme för

das der Gemeinde gegebene Aergemiss und nach Bekenntniss

seiner Reue in den Frieden der Kirche wieder au^g^ommen
werde. Am 18. März 1697 kommt vor das Presbyterium der

Öffentlich suspendirte Jacques lUrmaAf ci-devant huissier — sa

faute ^tant innocente en elle-m&ne'^) — und wird wieder

öffentlich aufgenommen, 6tant debout au milieu de Tassembl^.

Auf Grund eines Presbyterialbesdtlusses wird am 16. Mai

1697 von der Kanzel verköndigt, wie die Compagnie du Con-

sistoire mit Schmerz ( avec douleur ) wahrgenommen hal)c, dass

nur zu viele Personen unter uns in den Schenken und Spiel-

häusem heimisch sind und (jott den Herrn lästern, wie es

eines Christen unwürdig ist. Solche werden ermahnt, davon

mit alier Sorgfalt abzustehen, den Ruhetag besser zu heiligen

(ä observer plus religieusement le jour de repos) und eifriger

zu sein bei unseren gottesdienstlichen Uebungen Ca 6tre plus

assidus ä nos exercices de piötö). Das Presbyterium erklärt,

dass es alle, welche das gegenwärtige Reglement verietzen,

nadi der ganzea Strenge der Kirchenziioht verfolgen werde

(poursuivra par toute la rigueur de la Discipline). Auch am
1. Januar 1699 lässt das Presbyterium durch Veriesung des

kurfürstlichen Dekrets gegen Spiel und Ueppigkeiten an Sonn-

und Festtagen (et les nults au jeu et h la d^bauche) die

Schuldigen warnen, dass sie nach der ganzen Strenge der

Discipline bestraft werden sollen.

I',in eigenthüinlicher Fall traf Ende des Jahres 169*^). Wie
wir sahen, hatte Antoinette de Vese^' der hiesigen Gemeinde

durch ihr Betragen grosses Aer^'eniiss gegel>en. Darauf war

sie nach Berlin übergesiedelt und kehrte, vier Jahre später,

*) Hatte er etwa trotz mehrfacher Rüge die KirchthQr twischen twet

Gottesdiensten desselben Tages zu schliessen versAumt?
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von dort mit einer Ernpfelilung (temoignage avantageux) des

Berliner Consistoire zurück. In der Residenz hatte sie auch

schon öffentlich Busse gethan (reconnaissance de sa faule).

Nun erschien sie am 26, December KW persönlich vor dem

hiesigen Presbyterium und bat unter ihränen (avec larmes)

um die Gnade der Aufnahme in den Frieden der Kirche. In

Anbetracht der Aufrichtigkeit ihrer Busse und des günstigen

Berliner Zeugnisses weigerte man ihr den Frieden nicht,

unter dem Beding, dass sie der nächsten Kommunion sich ent-

halte, bis zum Osterfest. Und obwohl das gegebene Aergemiss

(scandale) der Art war, dass es öffentliche Genugthirang er-

forderte, hielt es die Compagnie für rathsamer (plus exp^dient),

behufs Erbanung dieser Kirche (pour T^dification de cette

eglise), ihre Reue privatim anzunehmen (en particulier), wegen

der beträchtlichen Veränderungen (changemens considerablcs),

die sich hier ereignet haben, indem meiirere Personen, denen

ihr Fehler (faute) bekannt war, von hier sich zurückj^'ezogen

hatten und statt jener eine grosse Zahl Anderer, die davon

nicht unterrichtet seien, hierher übergesiedelt waren. Gewiss,

bei alier Strenge, eine weise Beschränkung ! Die Magdeburger

Strenge ist grösser, als die der alten katholischen Kirche : denn

da galt ein Gnadenbrief Einer Gemeinde in allen Gemeinden;

wegen ein und derselben Sache brauchte niemand zwei Mai

Busse zu thun. Andererseits blieb der Gemeinde Erbauung

dem Presbyterium das oberste Gesetz: und desshalb verzichtet

es dies Mai auf Ofliuitliche Genugtbuung, insofern der Fehler

nicht mehr allgemein bekannt war.

Am 6. Februar 1700 melden die Presbyter Malhiautier

und Lorphelin, dass die Strumpfwirker Job Joubaud, Pierre

Crögut und Antoine Rivi^re die (lewohnheit hätten, die Nächte

der Feste und der Sonntage mit Spiel und Trunk in der

Schenke zuzubringen (passer les nuits des fetes et dimanches

au jeu et ä la boisson dans le cabaret), in Hohn und Ver-

achtung gegen die von der Kanzel so oft angekündigten Be-

fehle S. Kurist. D., gegen die Reglements dieser Kirche, gegen

die Vorstellungen und Ermahnungen der Herrn Seelsorger in

der Predigt, auch anderer personnes charitables und des
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Consistoire, vermittelst eines Anden, der es ihnen, jedem unter

vier Augen, amtKch vorgehalten hatte, dass sie doch endlich

ein christlidieres und erbaulicheres Leben führen machten (ä

mener une vie plus chr^tienne et plus 6difiante). Vorgeladen

erscheinen zwei. Sie werden getVa<^t, ob es nicht wahr sei

(s'il n'est pas vrai), was gegen sie ausgesagt worden ist, dass

noch letzten Sonntag es ihnen so begegnet sei, und dass, statt

ihren Mahnern zu danken (au lieu de les reniercier), sie die-

selben noch obenein beschimpft und mit Worten misshandelt

hätten ; wie letzthin jene alte Pfälzerfirau, die Susanne le Page»

welche in. demselben Hause wohne, wo sie ihr Zimmer haben

(oü ils ont leur chambre). Sie gestehen ihre sonntäglichen

Zerstreuungen (se divertir) zu. Doch seien sie nicht die ganze

Nacht aussen gebbeben. Auch letzten Sonntag seien sie nach

11 Uhr aus der Schenke gekommen (sortis du cabaret). Die

Susanne le Page aber müsse wohl einen anderen Grund für

ihren Kummer haben. Nunmehr werden Cr6gut und Riviöre
'

vom heih'gen Abendmahl öffentlich suspendirt und dieser Be-

schluss gleicli den folgenden Sonntag mit Namennennung von

der Kanzel abgekündigt. Diesen Heschluss theilte der Mod6-

rateur den Betroftenen angesichts des Presbyteriums mit. Nach

der zweiten Vorladung erscheint endlich auch Job Joubaud.

Auch er gesteht seine üble Gewohnheit und den Fall vom
letzten Sonntag ein; von der le Page aber fordert er für ihre

anderweitigen Aussagen den Beweis der Wahrheit. Auch
seine Suspension wird noch selbigen Sonntags durch Pastor

Valentin, qui doit faire le catöchisme, abends (ce soir)

öffentlich nach der Predigt (aprös la prMication) verlesen.

Und nicht bei der ersten Bitte um Gnaden wurden die Reuigen

wieder zugelassen. Auch bei der zweiten Bitte nicht. Am
29. August 1700 stellen sich Antoine fÜMre und Pierre

Crögut dem Presbyterium zum dritten Mal (pour la troisiöme

fois) mit der Bitte um den Frieden der Kirche fd'Ätre re^us

ä la paix de Töglise). Der Schmerz, den sie bezeugen über

den der Kirche gegebenen Anstoss und über die so späte

HcfolgiHig der Mahnungen und Vorstellungen ihrer Leiter

(^d'avoir refus^ si longtemps d oböir aux exhortations et renion-
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strances de ses conducteurs) ist jetzt auch den Presbytern

einigermassen fühlbar (sensible douleur). Auch bezeugen, sobald

jene sich zurückgezogen haben, die Anciens Malhiautier und

Lorphelin. noch vor einem halben Jahre ihre Ankläger, dass

sie wieder häufig beide seit ihrer vorletzten Abbitte vor dem
Presbyterium bei den Uebungen der Frömmigkeit in unserer

Kirche gesehen haben (\es avoir vus souvent ä notre ^lise

assister aux exercices de pi6t6), während sie bis dahin, um,

wie sie vorgaben (prötextant) der Schande zu entgehen (qu*ib

avaient honte de parattre) seit der Suspension die wallonische

Kirche besucht hätten. Diese Flucht vor der verordneten

Heschäniun«,^ und der Abfall zu einer anderen Kirche muss dem
Presbyterium sehr missfallen haben. Denn es wird auch die

dritte Bitte vom Sonntag früh nicht erhört, sondern beschlossen,

dass man ihr Betragen und ihre Reue ndch gründlicher prüfen

wolle (on s'informera j)lus exactement de leur conduite et de

leur repentance). Die Anciens Lorphelin und (Jlivier werden

mit dieser Prüfung betraut. Diese nehmen sich der Sache mit

so grossem Eifer an, dass sie schon am selbigen Sonntag nach

dem Abend-Gottesdienst berichten können, sie hätten sich bei

den WIrthen und den Arbeitgebern der Suspendirten erkundigt

und diese hätten ihnen versichert, dass jene seit der Suspension

emsig bei der Arbeit gewesen sind (depuis leur Suspension

ont M assidus ä leur travail) und die Schenke Sonntags nicht

mehr besucht haben. Auf Grund dieser oflfenkundigen Zeichen

ihrer Busse beschloss die C'onipagnie. sie in den Frieden der

Kirche wieder aufzunehmen, sobald sie öffentlich ihre Schuld

bekannt haben werden (lorsiju'ils reconnaitront leur faute en

public). Fast ein Jahr war verstrichen, als am 2. Januar 1701

— nach** der Morgenpredigt der .Strumpfwirker Antoine

Rlvidre öffentlich der Gemeinde abbittet und in den Frieden

der Kirche wieder aufgenommen wird.

Ein Strumpfwirker Abraham Barthölemy aus Nismes

hatte durch sein Verhältniss (avait malvers^ avec) zu Anne

Lisbeth Müller aus Magdeburg der Gemeinde so grossen An-

stoss gegeben, dass er, nach langwierigen Unterhandlungen

vor dem Presbyterium. am Sonntag, dem 38. November 1700,

38
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nach der Abciiflpredii^t olientlich aus'^eschlossen und dabei

Jedermann ermahnt wurde, ein unsträfliches Leben zu

führen (un chacun a cte exharte a mener niie vie irrepre-

hensihle). Die Abendpredi^jt und die Al)kihKh^un<,' war kaum
vorüber und es wurde eben (he übliche Sitzung «(ehalten, als

der suspendirte Abraham Bartlielemy vor dem Presbyteriinn

erscheint. Da er seine Suspension vom heiligen Abendnialil,

pour avoir men6 une vie scandaleuse, vemommen habe, so

bezeuge er hiermit seinen Schmerz über sein unschickliches

vergangenes Leben (pour lui tömoigner qu*U avait de la

douleur de s*dtre mal conduit par le passö) und bitta Gott

und das Presbyterium um Verzeihung (il en demandait par-

don ä Dieu et ä la Compagnie). Der Mod^rateur bezeugte

ihm, dass die Compagnie Gott preise und eine grosse Freude

emi)finde, dass er die Zurechtweisunpfen des corrections) der

Kirche so aiifnehnie, wie er solle. Denn nur unfern hätte

sicli das l'resb\ teriiun ^^enötliigt gesehen, ihn vom hcilij^en

Abendmahl aii>ziisrhliessen (c'est a reifrot (lUc la
( "ompa^nie

s'est vue (^bli-jce de le suspendre du sacrcniciit de last, cene),

auf dass er zum Nachdenken käme über sein bisiieriges Be-

tragen und von seinen Irrun^^en zurücktrete. Falls in seiner

Aussage keine Heuchelei stecke, ihm sein Fehler emstlich leid

sei und er es in Zukunft durch Busse und unanstOssiges Leben

beweise, würde man nächste Ostern darauf Rücksicht nehmen.

Am 17. April 1704 wird im Presbyterium eme Klage laut,

dass Aiguin und De Vttlas sich häufig den Ausschweifungen

hingeben in den Kneipen, wo sie ganze Nächte durch spielen;

auch dass Breton und Barrets Musikanten (des violons) ge-

habt hätten und auf ihrer Hochzeit getanzt hätten, trotz der

I>mahium<,'en von der Kanzel. Dem Deuillas (sie) wird in

der nächsten Sitzuni^ eine ICrmahnung, dem Aiguin eine ernste

KüL^e zu Theil. I^reton und Barrets ^^eben zu, ein Lehrling

des Hauses, der eine Violine besässe, hai)e zum Tanze auf-

^'esj)ieit; doch thäte ihnen das sehr leid, qu ils en demandaient

pardon a Dieu et ä la Compagnie, und versprachen, dergleichen

nie wieder zu thun. Auch sie werden nach ernstlicher Mah-

nung entlassen. Am 21. August 1704- erlaihrt das Presbyterium,
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Claufle Rostand sei am scll)cii Tai^e in drei oder vier Kneij)-

kellern (caves) gewesen, zuletzt l)ei Pielat dit la Jeunesse,

cabaretier, wo er Karten i^es[)ielt und bis nach Mittcrnach!:

j(etrunken habe. Die Frau wollte ihn wegen seines wüsten

Lebens verlassen und bat das Presbyterium uni die Krlaubniss

dazu. Es suspendirte ihn von Neuem privatim vom heiligen

Abendmahl, veranlasste aber die Ehefrau, bei ihm in Geduld

auszuharren, la Compagnie lui promettant de faire tous ses

efforts pour faire changer de vie äsonmari. Auf Grund einer

aufrichtigen Abbitte unter Thränen wird er am 4. September

1704 in den Frieden der Kirche wieder aufgenommen. Der

am fremden Ort in Ehebruch ertappte Jean Chenevier wird

trotz seiner Reuethränen vor dem Presbyterium nicht nur aufs

schärfste gerügt wegen der Furchtbarkeit seines Verbrechens,

sondern auch bis auf weiteres von der Conununiun suspendirt

(1. April 1706).

Da der reiche Clapar^de, Pastor Ducr(js' Schwie^^ersohn,

sich, trotz wiederholter Maimun^en des Presh) tcriums . mit

dem nach seiner Reue absolvirlen De Villas nicht wieder ver-

söhnen will, so wird Claparede suspendirt (1. April ilüb).

Vierzehn Tage darauf erscheint er im I Vesbyterium als Kläger

wider den Presbyter ("larrigues vmd den Prediger Valentin

wegen Real- und Verbal-lnjurien in der Sitzung vom 24. De-

cember 1705. Er habe so lange geschwiegen, weil er in Ge-

schäften zwei Monat habe verreisen müssen und darauf sei das

Osterfest eingefoUen, wo er die Vönörable Compagnie nicht

habe stören wollen: er fordere Genugthuung. Prediger Valen-

tin erwiderte, er selbst würde längst den in der Weihnachts-

sdtzung vorigen Jahres scharf censurirten Claparede zur

Genugthuung gefordert haben, wenn er den Frieden nicht für

ein (jut hielte und dem ('laj)arede \ criej^enheiten hätte ers})aren

wollen. Jetzt aber, wo letzterer als Kläger auftrete, fordere

er von ihm vierfache (jemi'^thuun<4 : \ ) solle er (\ alenlin i

erklärt haben, dass Sr. de Villas in Holland bankrott gemacht

hätte, was er (Valentin) nicht erklärt habe; 2) als er den

Clapardde darauf hinj^ewiesen, wie er, Claparede, auch seinem

Collegen Flavard Injurien gegen den Notar Sabat^ry Hilschlich

3»*
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in den Mund gelegt habe, erwiderte ("Iaj)arede, „beschwören

Sie das"; 3) als Valentin antwortete: wenn das Gericht [nicht

Claparcdc, der kein Recht dazu habe] ihn zum Eide aufTordere,

würde er es beschwören, erwiderte Claparede: „Dann werden

Sie falsch schwören"; 4) auf Valentin« Einrede, er, Valentin,

gehöre nicht zu der Art Leuten, die, nachdem sie 240Thlr.,

wie gerichtlich erwiesen, bekommen hatten, dieselben noch

einmal verlangen — es betraf die Sache des Grossmanufaktu-

risten Valentin und seines Assodö Andrö — erwiderte Clapa-

röde: „Ihr Bruder war ein Fälscherl" — Nun liess sich Pre-

diger Valentin hinreissen zu erwidern: „Mein Bruder war ein

Ehrenmann: Sie aber sind ein Räuber 1**, Worte, von denen

der Prediger bekannte, dass sie ihm leid thun: er habe nur,

nachdem er aufs äusserste <(ereizt war, Schimpf mit Schimpf

beantwortet. Auch der Ancicn Garrigiies erklärte, er habe

den Claparede erst in jenem Augenblick (als [)ert\irbateur du

repos public?) zur Ruhe verwiesen, und ihm \ ori^'ehalten. dass

es sich ihm. dem X'or^^erufenen, gezieme, stehend und anstän-

dig sich zu verantworten. Nicht aber stehe ihm zu, sich auf

denjenigen Presb) terstuhl niederzusetzen, der frei geworden

war, als Prediger Valentin aufstand, um sich zurückzuziehen.

Er masse sich als Ancien nicht das Recht des Pasteur modö-

rateur an, sondern er (Garrigues) sei zwischen Clapar^e und

Valentin getreten — dem ereteren hieh er dabei die Hand
unter die Nase — als er fürchtete, beide könnten handgemein

werden und als er sah, dass bei der allgemeinen Erregtheit

der Ordnungsruf des Pastor Ruynat nicht durchzudringen

vermochte (15. April 1706). Claparede soll so lange vom
heiligen Abendmahl ausi^cschlossen bleiben, bis er (lein l'rediger

Valentin abgebeten hat. Dabei wird ausdrücklich protokollirt,

dass der Ancien Pierre Valentin II. mit beiden }*arteien weder

verwandt noch befreundet sei (ni parent ni alli6 d'aucune partie).

Da nun aber C"la|)arede fortfährt, Pastor Valentin und das ge-

sammte Presbyterium zu beschimpfen, so beschiiesst letzteres,

ihn die ganze Strenge der Discipline fühlen zu lassen, falls er

sich nicht unterwirft (18. September 17()6). Am 14. October

1706 lässt er auf die Vorladung durch den Küster Agö dem
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Presl)yteriuni melden, er könne nicht kommen, da er Strümpfe

zu walken und Wolle auszulesen habe. Auf die zweite Vor-

ladung lässt er durch Douzai bestellen, er habe eine nothwen-

dige Reise vor. Am 18. November 1706 erscheint Pastor

' Ducros* Tochter, Frau Claparede, vor dem Presbyterium und

verlangt die Urkunde über die Exkonummikation und die-

jenige über die Zwistigkeiten Claparöde's mit Prediger Valentin

und mit Ancien Garrigues in Abschrift. Das Consistoire be-

schliesst nach allgemeinem Brauch, das Urtheil dem Clapardde

erst von Angesicht zu Angesicht zu verkünden (en personne

et non par procureur 18. November 1706). Als er nun auf

die dritte Vorladung erschien, wurde ihm das Urtheil verkün-

digt und auf seinen Wunsch Abschrift gegel)en, weil er da-

j^egen appelliren wollte (10. December 1706). Er appellirt

wegen Injurien an das weltliche Gericht. Das Presbyterium

beklaj^t sich beim Consitoire superieur durch Einmischung

der weltlichen Gewalt werde die Ausübung der Kirchen-

zucht gehindert Minister v. Bartholdi erklärt unter dem
22. December 1707, das sei nicht seine Absicht, la Justice

civile ne jugeant que de la demande d'injures. Ja am 27. Juli

1708 befiehlt der König dem General-Lieutenant v. Börstel,

Gouverneur von Magdeburg, und dem Hofrath Steinhäuser,

dass sie mit Strafandrohung den exkommunicirten Claparede

zur Versöhnung mit dem Consistoire, insbesondere mit Pastor

Valentin und Ancien Garrigues, anhalten sollen, afin de n^dtre

h Tavenir ])lus en scandale ä Tassembl^e:** eine unbefugte, •

wenn auch sehr gut gemeinte Einmischung der weltlichen

Behörde. Als inzwischen Claparede das ihm neu geborene

Kind selber zur Taufe präsentiren will, wird ihm das abge-

schlagen , da Suspendirte nicht Taufzeugen sein dürfen

(29. April 1707). Kr erwiderte, er habe in der Stadt weder.

Verwandte noch Freunde: daher müsse er sein Kind selbst

zur Taufe bringen. Das Presbyterium erwiderte, es selbst sei

niemandes Feind : er könne sich zum Pathen wählen, welchen

Presbyter er wolle (30. April 1707).

Am 14. April 1707 wird Bonrdeaux vorgeladen, weil er

in der vergangenen Woche Tag und Nacht mit Spielen und
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Trinken in verschiedenen Kneipen fcabaretsX besonders hei

La Jeunesse, zugebracht habe. Er gesteht es ein und wird

nach emstlicher Rüt^c solcher Ausschweifungen auf ein Viertel-

jahr suspendirt. Desgleichen Dumas, der auch schon in Frank-

reich ein regelwidriges Leben gefuhrt hatte, suspendirt auf ein

Jahr. Auch Sr. Mallin wird am 28. April 1707 in diese

wegen ihrer nächtlichen Ausschweifungen zu rügende Gesell-

schaft hineingezogen, und bis auf weiteres suspendirt

Ein gewisser Fontaine und dessen Frau CathMie Si-

monet, die ihm einige Tage vor der Trauung geboren hatte,

werden, nachdem sie dem Presbyterium aufüchtig ihre Reue

bekannt hatten, am 22. September 1707 bis Weihnachten von

der Kommunion jirivatim suspendirt.

Der Kampf verdichtet sich jetzt auf beiden Seiten. Die

Opposition kniiplt an Lapaiicn an, um das Presbyterium verhasst

zu machen. Und das Presbyterium, in der Ueberzcuc:un^^ dass es

sich nicht \im seine Macht handle, sondern um die Macht des

sittigenden, heiligenden Geistes Gottes, schrickt auch vor der Be-

kämpfung der nun massenhaft auftretenden kleinen Uebel nicht

zurück, weil es darin den Anfang der Laster entdeckt hat Roux
hatte seiner Tochter am Sonntag bei La Jeunesse eine Tans-

gesellschaft gegeben. Daraufhatten die TisHChlerburschen Gallois

und Sauvaceot unter Roux Fenster ein Spottgedicht gesungen.

Das hatte Roux und Prin, ein Lehrling von Puech hindern

wollen, und so war es Abends um 10 Uhr zu einer Schlflgerei

gekommen. Das Presbyterium ertheilte Roux emeRüge, dass

er durch Uebertretung des Tanzverbotes sich und seine

Tochter m üblen Ruf brächten. Die l)eiden Kaufl^jldc Gallois

und Sauveagot suspendirte es nach scharfem V^erweis vom

nächsten Abendmahl (29. Januar 1708). Auf inständif2:e Hitte

beider, mit den Hurschen, am 2. Februar 1708 ers( lieinenden

Mütter, lässt das Presbyterium Milde und Harmherzigkeit (usant

de douceur et de Charit^) walten und zieht die über Gallois und

imd Sauvageot verhängte Suspension angesichts ihrer auf-

richtigen Reue zurück. Auch als des Aubissard Frau eine

andere geohrfeigt hat, wird ihr nach emstlichem Verweis der

Besuch des nächsten Abendmahls untersagt. Da sich die
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V^sian aus Orange mit Servile und seiner Frau durchaus nicht

versöhnen will, wird auch sie exkomnmnicirt.

Der Presbyter Apotheker Chörubin. ein Khcniann, im

Ehebruch ertappt mit einem Mädchen, or^Teift die Flucht, als

er vor das Preshyterium geladen wird. Da er die Thatsache

seiher den Preshytern Präsident Luf,'andi und Illaire einge-

standen und da dies Verbrechen eines Ancien in der ganzen

Stadt grosses Aergemiss hervorgerufen hat» so wtirde er Sonn-

tag, den 9. Juni 1709 mit Namennennung nach dem Vormittags-

gottesdienst öffentlich exkommunicirt. Am 23. Februar 1710

bittet Th^ophile Qenier (sie) und Frau mit Reubekenntniss um
Wiederaufnahme^^ Soweit ging alles nach Wunsch.

Nun aber kam es zu einer Krisis. Bei der Hochzeit des

Pierre Blanc mit Verdefs Tochter hatte Pastor Valentin aus-

drücklich dem Sohn Connorts, der ihn fragen kam, eingeschärft,

dass sie laut Kanzelabkündigung keine Musikanten haben

(n'avoir point de violons) und nicht tanzen'*' dürften. Kr

solle das den beiderseitigen Eltern miltheilen. Ks zieme sich

solche ausgelassene Freude nicht, surtout dans cc temps de la

calaniite. Angesichts der schnell herannahenden Pest hatte

nämlich der König all'^'emeine Buss- und Betstunden ange-

ordnet. Und gerade Connort und der Sohn Noc Huc's waren

es, welche die Musikanten herbeiriefen. Sie hatten dieselben

wohl schon vorher bestellt, da diese sich im Hause des Antoine

Viehle, wo die Hochzeit gefeiert wurde, vorfanden. Als aber

der erst 10 Uhr Abends erscheinende Brautvater davon hörte,

hatte das ihn sehr verdrossen, und so wurden die Musikanten

sofort wieder heimgeschickt Als sie am andern Morgen in

der Frohe wiederkamen, stellte sich Verdet mit den Worten:

„Das bringt uns noch Krieg und Pest und Hungersnoth", in die

Ilausthür und suchte ihnen den Kintritt zu wehren. „Sie

wollen den Musikanten nur nichts zu essen gehen !" so höhnte

man ihn aus. „\V(jhlan, >o soll man sie speisen, aher dann

sofort entlassen". Es half nichts : die jungen Keute hielten sie

fest. Nach andern stiess Connort den alten Mann von der Thür

zurück und holte die Musikanten son neuem ins Haus. Und
man tanzte bis tief in den nächsten Tag. Nun aber musste vor
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dem Presbyterium gebeichtet werden, wer alles auf der Hoch-

zeit getanzt hätte } Mindestens 10 Paare wurden einzeln ver-

hört Diese Verhöre fiUlen vier Sitzungen vom 2. October

1710 bis zum 23. Die ganze Hochzeit^esellschaft musste sich

rechtfertigen. Die BrAutigamsmutter erklärte: „Ich habe nicht

nur getanzt, ich bin hoch gesprungen, und warum sollte ich

nicht tänzen auf der Hochzeit meines Sohnes Robert, der

mehrere Sonntage in der Kirche musste gefehlt haben, erklärte:

er hätte keine Ahnung gehabt, dass Musikanten so streng ver-

boten seien (les rüdes defences d'avoir des violons), Mcjan's

Frau weinte laut und zeigte sich ausserordentlich betrübt, dass

sie dem Tanz beigewohnt hätte. Die meisten Tänzerinnen

bezeugten unter Thränen dem Presbyterium ihre Reue.

Nur die Tochter des Richters Danger und die des Küsters

Ag6 meinten, sie hätten getanzt trotz des ihnen wohlbekannten

Verbots. Und Dorothee, die Schneiderin, erklärte, sie hätte

auch den andern Morgen von neuem getanzt, obgleich sie vom
Verbot wusste. Der Spruch lautete: Connort wird Öffentlich

auspendirt» Huc, Andrieux und Möjan, die mit ihm die Musi-

kanten geholt haben, sowie die Brautigam*s-£ltem, Blanc und

Frau, privatim. Die Brauteltem, welche den Unfug zu hin-

dern gesucht haben und alle übrigen am Tanz Betheiligten

werden emstlich verwarnt." — Unsere sich der Weitherzigkeit

rühmende, humane, in Wahrheit grausig rohe Zeit biUigt es,

wenn vergnügte junge Leute zwischen Pest- und Cholera-

leichen ihrer Menschenbrüder — im Munde des Humanismus

eine Phrase ! — sich maskiren und tanzen. Damals erkannten

selbst die Rädelsführer ihr Vergehen. Gleich acht Tage dar-

auf (23. d. M.) erscheint Connort fils vor dem Presbyterium,

liekennt, dass ihm sein Fehler ausserordentlich leid thue

(un extreme repentir de sa faute), und bittet, seine öffentliche

Exkommunikation, in eine private zu verwandeln. Er ruft Gott

und die Compagnie du Consistoire um Verzeihung an. Man
beschliesst nun, ihn privatim zu suspendiren bis Pfingsten.

Nunmehr erscheint Andrieux, bezeugt gleichfalls eine ausser-

ordentliche Reue, fleht um Gnade und verspricht, dass der-

gleichen nie wieder vorkommen soll. Darauf hin wird ihm
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zugesa*,'t, man werde aufs gewissenhafteste die Aufrichtigkeit

seiner Reue beobachten: und sollte man sie |)rol)ehalti{^ finden,

solle er schon zur Weihnachts-Kommunion zugelassen werden.

Als am 18. December 1710 Connort erscheint mit der Bitte,

ihn nun wieder zur Kommuuion zuzulassen, hält man seine

Suspension aufrecht. Als er vor dem Presbyterium am 21. Ja-

nuar 1712 sich um Zulassung zur neuen Kommunion meldet,

stellt sich heraus, dass er sich durch seine Ausschweitogen

eine Krankheit zugezogen hat Erst für die September-Kom-

rounion 1713 wird er, nach nochmaliger emster Vermahnung

wieder zugelassen. Den jungen Huc, Andrieux und M6jan

hingegen, deren aufrichtige Reue man erprobt hatte, wird ihre

mstandige Bitte um Zulassung zum Weihnachts-Abendmahl

1710 gewährt, als sie in der Sitzung vom 18. December 1710

erschienen. Am 26. MUrz 1711 bittet das ßlanc'sche Ehejjaar,

ihre Suspension aufzuheben, was, da auch ihre Reue erwiesen

ist, gern geschieht. Ebenso i)ei der Frau des Alexandre Ar-

baldtier. Am 21. Mai versöhnen sich mit der Kirche Isaac

Aubanel und seine Frau Claudine Portal. So blieb dies Mal

noch der Sieg auf Seiten des Presbyterii. Doch es reiht sich

nun Fall an Fall.

Das Stiefkind des Charles Noir hatte ein fremdes Kind

mit einem Stein geworfen, so dass letzteres aus dem Munde

blutete. Des Kindes Mutter stürzt mit dem blutenden herein

und fordert strenge Bestrafung in ihrer Gegenwart Auch drei

andere waren zugegen. Der Stiefvater gab seiner unartigen

Tochter einen derben Schlag auf den Mund, »ganz wie es ein

rechter Vater gethan hätte.** Inzwischen vernahmen das sein

Schwager Raviac, von der Pfälzer Colonie, dessen Frau und

der Strumpfwirker Daniel Martin, des Mädchens Vetter. Diese

drei fallen über den Stiefvater Noir mit Schimpfworten her:

* Tu es un hourreaii, un meurtrier, un Schinder-Knecht, bis er

seine unbefu^^ten Verwandten aus dem Hause dränL,'t mit den

Worten: „Ihr selbst seid Stadtknechte", und sein Hausrecht

wahrt. Dafür verklagen die drei den Stiefvater ihrer Ver-

wandten beim Presbyterium. Dort erklären sie, sie hätten

nicht gewusst, dass Schinderknecht eine so schwere Injurie
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sei. Zeugen zum Naclnheil Noir's vermögen sie nicht vorzu-

bringen. So gleicht es sich aus.

Sobald das Presbytcrium davon erfährt, dass Jaques Fau-

ritte in Leipzij,^ vor fünf Jahren einen unerlaubten Umgang
mit einer Deutschen gehabt hat, worauf ein Kind ^^eborcn sei,

wird er verhört und nachdem er seine Sünde anerkannt, auf-

richtige Reue kund gegeben und um ünade gebeten hatte,

privatim vom heiligen Abendmahl ausgeschlossen, jusqu'ä ce

qu il eüt fait paraftre un saint amendement de vie par une

conduite röguliöre (20. November 1710). Am 21. Mai 1711

bittet er de lui donner la consolation de Tadmettre k la par-

ticipation de la sainte cöne. Da seine Reue sich als auf-

richtig erwiesen hat, gewährt man ihm die Bitte.

Die Frau AiiMdetier, zur Versöhnung mit Maoaire er-

mahnt, benimmt sich gegen Pastor Jordan, die anciens Boude

und Escoflfie und gegen- das gesammtc Presbylerium so un-

ehrerbictig, dass man sie vom Weihnachts-Abendmahl aus-

schliesst (4. Pccember 1710).

Man sollte meinen, wir hätten es in Magdeburg mit einem

Presbyterio zu thun, dem jedes geringste Vergehen hinter-

bracht wird und das Jodes sofort ernstlich rügt. Und doch,

erst am 18. December 1710 wird dem Presbylerium bekannt,

dass der Strumpfwirker Jacques Rey mit der Jeanne Bourine

12 Jahre in wilder Ehe gelebt habe — auf Grund eines ge-

mischten Kirchenzeugnisses aus Morges. Beide gestehen es

ein. Rey wusste, dass er sie nicht heirathen könne, weil ihr

Ehegatte Jean Pause aus ChAteau du Bois, valUe de Prage-

las, nicht gestorben war. Das Presbytorium befiehlt ihnen,

getrennt von einander zu leben und lässt öffentlich ihre Ex-

coniiiiunication von der Kanzel verkündigen. Als sie nach

Neuhaldenslebcn übersiedeln, sendet unser rreshyterium dem
dortigen die Renachrichli^ung. Nun kommen sie zurück und

lel)en hier wieder, als wären sie verheiralhet, werden daher

von neuem Ostern suspendirt (3. April 1711). Auch noch von

der Weihnachts-Communion bleibt Rey ausf^^cschlossen. Endlich

kommen Briefe aus Morges. Der Gatte der Bourine ist ge-

storben. Am 8. December 1712 offenbart sie dem Presbylerium,
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<liie Dien lui avait fait la grace d'avoir conmi riiorrcur de son

crime. Unter Thränen bekannte sie ihre Reue. Da man sich

vorher von der Aufrichtigkeit überzeugt hatte, wurde sie unter

ernsten Ermahnungen in den Frieden der Kirche wieder auf-

genommen.

Als Matthieu Haren, begleitet von Jacc}ues Roux, sich

zum Aufgebot mit Judith Ref^^ beim Presbyterium meldet,

stellt sich durch die Zeugenaussagen von Jean Pierre Siyol

und Jean Souchon, welche mit Haran zugleich in Bern ge-

wohnt hatten, heraus, dass Haran dortselbst mit einem

Mädchen verlobt, vorher aber schon ohne deren Wissen in

Bern eine Bürgerstechter geschwängert hatte. Als deren Vater

in ihn drang, die Ehre seiner Tochter durch schleunige Trauung

herzustellen, erklärte er sich l)ereit, nahm Jen \'atcr nebst

Freunden mit in ein Wirthshaus, hielt ihn frei, sagte, er

müsste nur zu Hause einige kleine Rechnungen bezahlen, käme

gleich wieder und — war verschwunden. Seinen Rcisesack

hatte er schon vorher durch einen Andern zum Thor hinaus-

schaffen lassen, zur grossen Bestürzung seiner beiden Liebsten.

Als der Brief des Presbyteriums «an das Hemer nach sechs

Wochen noch nicht beantwortet war, schrieb man von neuem,

umgehende Antwort erbittend. Da aber Haran auch die Judith

Rey geschwängert hatte, so wurden beide vom heiligen Abend-

mahl ausgeschlossen und ein Bericht über die Angelegenheit

beim Consistoire supörieur eingereicht (30. März 17U). Letzteres

muss für die Trauung mit der Rey entschieden haben. Haran

aber, ein frecher Bursche, knöpfte bei der Trauung einen

Knüppel unter seine |acke, der den treffen sollte, dem es ein-

fiele, seiner (entjungferten) Kraul den Jungfemkranz (sa cou-

ronne) zu nehmen. Darüber zur Rechenschaft p^ezogcn. ge-

steht er es dem i'resbyterium ein und wird von neuem ex-

communicirt (28. Mai 1711). Man sieht, wie grauenhafte

Sitten dieses Hin- und Herziehen der armen Exulanten zeitigte.

Je mehr ihr ernster Glaube zurücktrat, je mehr sanken sie

herab zum Gesindel.

Am 19. März 1711 hatte sich bei den Wallonen zum Auf-

gebot Crrosscjambe mit der Wallonin Jeanne Querrel ge-
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meldet. Da letztere mit Regnol schon verheirathet ist und

auch sonst an sehr schlechtem Ruf leidet, so benachrichtigt

unser Prcsbyterium den wallonischen Prediger Causside. Das

bei einanderWohnen wird ihnen wiederholt untersagt (26. d. M.).

Die Sitten werden jetzt immer roher, die Ausschreitungen

frecher, die Anzeigen beim Presbyterio häufiger.

Da Hercule Roux und Bomian (sie), auch Boimian ge-

nannt, beim Traiteur Nicolas von 11 Uhr Abends bis 5 Uhr

Morgens getrunkenund gespielt und dann dort geschlafen haben,

indem das Haus geschlossen war, so werden beide ersteren von

der September-Communion exdudirt Ja dem Roux und Baumian
(sie) wird erst Weihnachten nach erwiesener Reue wieder der

Zutritt zu Gottes Tisch gewahrt; dem Nicolas aber emstlich

verwiesen, sein Local über die Polizeistunde hmaus irgendwem

zu gestatten (28. Mai 1711). Zu Pfingsten (T.Juni), dem Tage
des heiligen Abendmahls, sassen nach Schluss der Abend-

predigt beim Kruge Bier in der Kneipe Pierre Batiö, Delairac,

Baudouin, Pierre Courriol, Parte, Courtois, Gaussorgues,

Joudri u. a. m. Da sie schon um 6 Uhr Abends heim-

gegangen waren, wurden sie diesmal mit einem ernstlichen

Verweis entlassen, besonders streng g^en Batie, sur ce qu'on

apprit quil est un debauchö de profession (18. Juni). Die

Franzosen Voisin, Galoy, Huc und Trivier waren in einem

anderen Bierhaus durch Tanz mit deutschen Frauen in H&ndel

verwickelt worden. Sie wurden emstlich gerügt, die beiden

ersteren besonders scharf (25. Juni), worauf Galoy Iflchelnd

erwiderte: Dieu roerci, je ne suis pas le seuL Am 16. Juli

1711 wird Fauchö (auch Faucher) vorgeladen wegen häufig am
Sonntag gegebener Aergemisse, indem er auf die Jagd geht,

sich Ausschweifungen hingiebt, seine Frau misshandelt und

sich dem rresbytcrium gegenüber hochmüthig l)enimmt: er

wird nach strenger Rüge suspendirt. Obwohl er das Unglück

hatte, einen Mann auf der Jagd zu verwunden, fuhr Fauch6

doch mit seiner Sonntagsjägerei fort. Seine Suspension wurde

daher bis Ostern 1713 verlängert. Da er aber seine Frau

noch ärger misshandelt und wegen seiner sonstigen möchante

conduite, ne fr^uentant pas nos saintes assembl^, wird seine
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Suspension ^24. August 1713) verlanj^crt, jusqu'h ce qu'il ait

donne des marques sinceres de repentance. Endlich am
13. December 1714 kann Faucher's dre^äbrige Suspension

wieder aufgehoben werden, la compagnie n'ayant point

appris qu*H seit retombö dans sa foute. Am 10. September

1711 werden Jean Dnfes und Frau mit Rouatac und Frau

vor dem Presbyterium ausgesöhnt. Am 14. April 1712 erhält

Abraham Oao, Schuhmachermeister aus Genf, ein Jahr Su-

spension. Am 14. August 1712 werden Philippe Oihot und

Marie Dum (sie) wegen verbotenen Umgangs öffentlich ex-

communicirt. Zwei Mal durch den Küster vorgeladen, zum
dritten Mal durch zwei l'resbyter, weigert er sich zu erscheinen.

Ja ( Jillot sagt zum Küster Ag6, qu'il usait plus de souliers que

I'afTaire ne valait. Beide werden öffentlich suspendirt. Am 27. Juli

1713 aber bittet Marie Dum um Verzeihung' ä Dieu et ä la

Compagnie, ayant un extreme regret de sa faute und wird zur

Reparation publique de sa faute auf nächsten Sonntag Vormittag

vor die Gemeinde beschieden. Am 1 . Sej)tember 1712 werden

Antoine Sabatier und Frau nach bewiesener Reue in den

Frieden der Kirche wieder aufgenommen.

Man hätte nun glauben soUeni dass in einer Zeit, wo der

Pöbel dem geistlichen Gericht so viel zu schaffen machte, das Pres-

byterium froh gewesen wäre, mit den höheren Ständen schön

fahren zukönnen. Und doch gerade in diese entscheidende Zeit

fiÜH die sehr heikle Sache des Otierst von Traconis. Aller-

dmgs hatte er die Tochter des Obergerichtspräsidenten Olympe

de Bergier d'Alencon'^® endlich in Herlin gchcirathet auf

Befehl des Königlichen Consistoriums in Gegenwart des

Staatsministers V. Hartholdy (10. September 17(>^;> ). Die Tochter

Jeanne war schon das Jahr zuvor Mai 1708 durch Petit auch

in Berlin getauft und dann durch Matrimonium subsequens

legtttmirt worden. Allein die hiesigen Geistlichen wussten amt-

lich von dem kirchlich ungesühnteo Fall. Nun meldete sich

hierorts Trooonia am a8, April 171a zur heiligen Kommunion.

Er beruft sich auf Chap. V. der Discipline, wo es im Art. 30

heisst, den Predigern wird verboten, Beichtgeheimiiiaae, mit

Ausnahme der Majestätsverbrechen, den Obrigkeiten mitzu-

theilen, damit die Sünder fireiwiUig ihre Fehler bekennen
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(lihre confession de leiirs fautes). Auch bestehe er noch immer

darauf, dass er unscluildiy sei. Das Consistoirc v(jn Magdeburg

weigert ihm seinen Antrag
(
proposition), weil er vom Consistoirc

von BerUn ausdrücklich exkommunicirf^^ worden sei, um jener

Sache willen, die ja so viel Länii gemacht habe. Allerdings

seien uns niclH sämmtliche Umstände bekannt, doch werde

man an das Berliner Consistoirc darüber schreiben. Am 2. Juni

1712 reicht darum Troconis bei unserm Presbyterium sein hoch-

skandalöses gedrucktes Memoire ein'^) und bittet, auf Qrund

desselben zu beschliessen. Man zieht den Art 26 des Chap. V.

in Betracht, wo es heisst, wer in einer Kirche einen Fehler

begangen hat und nach einer andren verzieht, soll in letzter

nur vor dem Presbyterium seine Sünde bekennen; unter der

Bedingung, dass, sobald er in die erstere zurückgekehrt ist, er '

dortselbst seine Sünde aucli öffentlich bekennt
(
publiquenient).

Nach Durch lesung des grauenhalten Memoire beschliesst man,

noch einmal nach Herlin zu schreil)en. Heide IVeslnterien

scheinen keinen Clrund gefunden zu haben, aus Rücksicht auf

Menschen-Amt und Titel von den lO heili^'en Forderungen

Gottes abzustehen. Die Familie freilich sah das nicht ein.

Troconis' Bruder, Oberst de Bequignoles, bat, ihm bei seiner

Verheirathung mit der Wittwe Becker, einmaliges Aufgebot zu

gestatten. Das Presbyterium lehnte es ab, weil dies die Dis-

cipline ausdrücklich verbiete. Er trat deshalb aus der Colonie

und Hess sich, hinter dem Rücken unseres Presbyterii, in der

dentschreformirten Kirche trauen. Man wollte erst beim

Consistoire sup^rieur darüber Klage führen, verzichtete aber

darauf (6. April 1713): auch B^quignoles* sittliche Vergangen-

heit war ja, wie wir bei den Prozessen sahen, nicht rein gewesen.

Doch hat später Oberst Troconis hier Kirchenbusse gethan und

sich mit dem T'resbyterium versr)hnt. Daraufliin gestattete es

auch, dass seine Leiche in der Tempelgruft beigesetzt wurde,

eingedenk, dass im Himinel mehr Freude ist über Kinen Sünder,

der Busse thut, als über 99 Gerechte.**)

*) Eine NaTvetfit sondergleichen» nachdem er die Olympe geheirathet

und ihre Tochter legitimirt tbaUe!

**) Selbst der MOider und Ehebrecher KOnig David, der «ich so hart

anklagt. Iic-isst nach seiner lieilig-enisteii Biisse „Gottes Freund" und der sQnd-

lose Jesus heisst vornehmlich ..Davids Sohn".
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So siegte durch imbeiii{saiiie Strenge und rechtzeitige Milde

auch nach oben unser l^resbyteriuni in dieser überaus wider-

lichen Angelegenheit. Und ohne Ansehen der Person ging

der Kampf für die Heiligung weiter.

Antoine Sabatier und Frau werden wegen Vorwegnähme

der ehelichen Rechte bis Michaelis suspendirt {12. Mai 1712).

Dessenungeachtet kommen neue Klagen wegen Sittlichkeits-

verbrechen. Sie richten sich gegen den Tuchscherer Louis

Paris, Hercule Renz, LabouWer. Letzterer wird suspendirt

wegen gewohnheitsmässiger Trunkenheit (2L October 1712).

Etienne Baldi, der auf offener Strasse die Marguerite Ciiri

beschimpft und geohrfeigt hat, bittet ihr ab und versöhnt sich

mit ihr durch Ehrenerklärung vor dem Prcsbytcrium (20. Ja-

nuar 1713).

Labouvier gehr)rte zur Zahl derjenigen, die das Unglück

halten, ,,reich^ gel)(>ren zu sein. Als gei)orcncr „Schweizer"

nämlich zu einer Untertitiitzinig des Hotel de Refuge „berech-

tigt", bezog er von Herlin eine Jahresrenle von 12 Thlr.. die

er in Branntwein umsetzte. Da er Frau und Schwiegermutter

oft schlug und jetzt einem-Manne das Auge ausgestochen hatte,

auch sonst liederlich lebte, wurde er exkommunicirt. £s

sollte nun öffentlich von der Kanzel abgekündigt werden. Man
stand davon ab aus Besorgniss, er würde es der Frau und

Schwiegermutter entgelten lassen. Solche Besorgniss war viel-

leicht klug und praktisch berechtigt, allein unerhört zu den

Zeiten, wo die Discipline in ihrem vollen Ansehen stand. Doch
ihr entsprach der Erfolg. Labouvier gelobte alles Beste. Darum
wurde seine Suspension nur privatim verlängert, bis er voll-

ausreichende Proben der Sinnes- und Lebensänderung gegeben

haben werde. Bessere er sich nicht, würde man ihm die

Berliner Unterstützung entziehen und beim K<>nig darauf an-

tragen, dass er, als erwiesener Gotteslästerer und gemein-

gefährlicher Mensch, aus der Stadt verbaimt werde (10. Februar

1713). Auf seine erwiesene Reue wird seine nun ein Jahr

andauernde Suspension am 7. September 1713 wieder auf-

gehoben. Das sollte nicht etwa die Gotteslästerung als weniger

gemeingefährlich hinstellen. Denn als Strumpfwirker Prin bei
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der Arbeit in Gegenwart des Wollkämmers Griolet und eines

Pfälzers Gott lästert und von erslereni auf's ernstlichstc zurecht

gewiesen, antwortet, manche „Theologen" behaupteten, *) man
„wisse" ni( ht. ob es einen (lott giebt, wird er vor denn Pres-

byterium scharf gerügt und bis zur gründlichen Besserung

exkommunicirt (3. August 1713).

Die Zeit der Fridericianischen Revolution sendet ihre Vor-

boten, wir merken es, auch in die Vdnörable Compagnie du

Consistoire in Magdeburg. Es kommt jetzt öfter vor, dass

die Vorgeladenen das erste oder die beiden ersten Male

nicht erscheinen. Als am 3. August 1713' die in fortwährendem

Streit mit einander befindlichen Thomas Garrel und Frau

censurirt werden und der Frau Garrel besonders scharf vor-

gehalten wird, dass sie ihrem Manne ein Kiichenniesser. welches

sie beim Streit gerade in der Hand hielt, habe durch den

Leib ja^^en wollen, erwiderte die l'raii dem IVesbyterium, sie

könne von der Censur keinen Gebrauch machen. Darauf

musste sie das Sitzungszimmer verlassen. Man berieth von

neuem. Und statt der blossen Rüge wurde die Exkommunication

über sie verhängt.

Am 3. August 1713 stellt sich heraus, dass Gardiol,

Claude Roatln, sonst Rostang und Proven9al beim Traiteur

Nicolas getrunken und gespielt haben. Claude und Gardiol

geriethen dabei in Schlägerei. Als der Wirth sich einmischte,

blas Gardiol dem Nicolas in die Backe. Alle wurden gerügt,

Gardiol suspendirt. Nach erwiesener Besserung wird er am
22. December 1713 wieder in den Frieden aufgenommen, mit

ernstlicher Ermahnung; gerade wie auch I'rin, der ebenfalls

reumüthig abgebeten hat.

Wegen Vorwegnahme der ehelichen Rechte werden

Greve und Frau suspendirt (16. November 1713).**) Auch

*) Der arme Mann hatte wohl jene „Theologen" nicht verbanden. Wabr^

scheinlicb äusserten sie, gebe es keinen wisscnsdiaftlich stichhaltigen Beweis

f&r das Dasein Gottes (Kant, Kritik der reinen Vernunft): man mfisse mit

Gott erst liebend und betetul umgehen, dann erf&hren die Gläubigen xweifrt»

los seine persönliche Giiadennähe.

") Cidieimer Aiism. IiIiiss l'iigenaunter vom Tisch desilerm aus demselben

Grunde kommt nun öfter vor.'^
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der Jsabcau Bouillon wird verboten, mit dem ()ffentlich

suspendirten Jaques Malhieu Courde ferner zusammen/.uleben:

dennoch trifft man sie vivant ä pol et ä feu. Falls man sie

wieder mit ihm trifft, soll auch sie suspendirt werden (7. De-

cember). Am selben Tage war Etienne Guillaume vorgeladen

worden. Auf die Frage, ob er nicht in Orange gewesen ist,

bejaht er es. Ob er nicht dort irgendwie dem Götzendienst

gehuldigt hat, leugnet er, in Frankreich irgendwie sich an dem
(katholischen) Götzendienst betheiligt zu haben. La Compagnie

a M contente et satisfaite de sa döclaration. Courde aber

bekennt nach mehr als jähriger öffentlicher Suspension am
4. Januar 1714 öffentlich nach der Vormittagspredigt seine

Sfinden vor versammelter Gemeinde und wird in den Frieden

der Kirche wieder aufgenoninien.

Ein früherer Soldat ilannus, auch Annus, jüngst nocli

Katholik, schlägt Sonntag Nacht den Huc und seine Frau, und

stosst den Fluch aus vor dem ilin zurechtweisenden Pastor

Valentin, dieser Arm, der mehr als vier erschlagen habe,

werde noch manchen Andern niederschlagen. Er will gemeint

haben im Kriege. Das Presbyteriiun erklarte ihm, er verdiene

öffentlich exkommunicirt zu werden : zunächst werde man es

privatim thun* bis sich herausgestellt, dass er ein regelrechtes

anständiges Leben führe (14. December 1713). Am selben

Tage wiederiährt dieselbe Strafe dem Raufer Etienne Fernet

Als Annus vor dem Presbyterium erscheint mit der Abbitte,

ermahnt ihn Gamault der Mod^rateur, d'avouer sa faute et

de donner gloire ä Dieu. Er aber leugnet jenen Fluch gegen

Pastor Valentin ausgestossen zu haben, er müsste denn sinnlos

betrunken gewesen sein. Nachdem Ilannus wiederholt liefe

Reue über sein hochanslnssigcs Hetrai^en vor den» Presbyterium

ausgesprochen, auch Pastor Valentin sich bereit erklart, ihm seine

frechen Drohungen zu vergeben und der erstere dem letzteren

abgebeten hatte, wurde er in den Frieden der Kirche wieder

aufgenommen (4. Januar 1714). Auch Fernet wird als sittlich ge-

bessert am 27. März 1714 der Kommunion würdig erklärt.

Auf der Reise von der Schweiz hierher hatte Madelaine

Btoott aus Avanche einem Manne, der nach gegebenem Ehe-

39
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Versprechen sie wieder verlassen, ein Kind geboren, das unter-

we*^'s ^'ctaiitt worden war. Sie bekannte mehrfach vor dem

lVesl)Vtcriuin ilire Schuld und hat um Aufnahme in die Ge-

nieinde. xMan wies sie an die Wallonen. Auch diese wollten

von ihr nichts wissen. Sie meldete sich von neuem bei den

Irauzosen. Das Presbyterium sah ein, dass man die Person

nicht ganz verlassen dürfe. Es erbarmte sich ihrer, indem es

sie — Öffentlich exkommunicirte. Ganz correkt nach dem
Geist der Discipliile ! Zugleich wurde ihr kund gegeben, dass,

sobald sie die verdiente Kirchenstrafe erlitten, ihr Leben ge-

bessert und dem Presbyterium ihre Reue bezeugt haben wird,

sie, wiederum öffentlich, in den Frieden unserer Kirche auf-

genommen werden soll (15. Mftns 1714} Letzteres geschah,

zur grossen Freude der Reuigen, am 13. December d. J.

Roussel, der Neffe, trinkt sich so voll Branntwein, dass,

als er am Sonntag die wallonische Kirche besucht, er die

Umstehenden beschmutzt.*) Am 22. März 1714 vor unser

Presbyterium geladen, behauptet er, von Branntwein sei er

nicht voll gewesen, denn er hätte nur für 1 ^'j Pfeimig getrunken.

Auf (inuid der Zeugenaussagen aber wird er suspendirt.

Charles Noir, der seine Frau furchtbar zugerichtet hatte, als

' sie ihn schimpfte, wird gerade wie jene vor dem IVesbyterium

aufs emstlichste zum Hausfrieden ermahnt (26. Juli 1714).

Zugleich wird Pierre Petit, der am 30. Mai d. J. wegen einer

Schlägerei suspendirt worden war, als gebessert in den Frieden

der Kirche wieder aufgenommen, apr^s lui avoir fait une ex-

hoitation. Und schon am 3. Januar 1715 meldet Pierre Petit

beim Presbyterium sein Aufgebot mit Isabeau Roussel an,

obwohl er seit 6 Jahren eine Braut Gabriele Peliy zu St. Am-
broix in Frankreich hatte. Das Presbyterium forderte vorherige

Krledigun'4 dieser Angelegenheit. Da nun aber die Peiry

iiriellich erklärt, sie ziehe vor. in l'Yankreich zu bleiben und

das Vermögen zu geniessen, welches ihr Petit durch Ehepakt

vermacht habe, so erklärt das Consistoire superieur. dem Auf-

gebot mit der Roussel stehe nichts mehr entgegen. Inzwischen

*) Heute pflegen Betrunkene nicht zur Kirche zu gehen. Heuchelei ist

die satanische Reverenz vor der Macht der FrOnunigkeit.
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war Isabeau Roche Blave, eine LiiiionadensrluMikcrin aus

Berlin, die ein Kind ^'choren, an dessen \'atcr ^ic Linuuiado

geschenkt hatte, ohne ihn zu kennen, öffentlich exk()niniiini( irt

worden (19. März 1715). Ebenso privatim Pierre Coutelle und

Frau wegen Vorwegnahme der ehelichen Rechte. L^ger hat

die Jeanne Marlier geschwängert, dann auf Verwendung des

Predigers de VignoUes in Berlin ihr die Ehe versprochen. Sie

werden aufgeboten. Da verschwindet er. Pierre Petit hin-

gegen, stob auf seinen Sieg beim Berliner Consistoire sup6rieur,

bringt Sonntag, den 29. November 1716^ selber trunken, Abends

um 9 Uhr einen geh-unfähigen, trunkenen Freund nach Hause.

Seine lauten Zotenlieder auf der Strasse veranlassen denAnoien

Coulomb, sein Fenster zu öffnen und ihm das Schreien zu

verbieten, er sei Ancien. Etes-Vous Ancien? Vous Otes un

chien. Vous n'avez rien a mc Commander. Vous etes un

petit morveux, antwortet l'etit vor \ ier Zeugen, roulornb

fordert (lenugthuung vor dem Prcshs tcrium (1. December 1716)

und Petit wird von neuem sus[)endirt.

Man, sieht die Anciens als solche geniessen nicht mehr

die alte Autorität. Der Glaube erkaltet. Ein (lott, an dessen

Dasein man zu zweifeln sich unterfängt, bedarf keiner Stell-

vertreter mehr, die in Seinem Namen das Laster richten, um
den bekehrten Lasterhaften filr den Heiland zurück zu gewinnen.

Dennoch hebt die alte gute Sitte der Gemeinde die Autorität

immer wieder hoch empor. Nur dass man nicht mehr recht

wusste, ob man bei den immer häufiger werdenden Berufungen

von der Beriiner Oberbehörde Schutz oder Widerspruch zu

gewärtigen habe?

Isabeau Fauritte, 1 Vau des Jean Chenevier, dit Tonnerrc,

deren Mann seit Jahren sie verlassen, halte unter dem \Or-

geben, ihr Mann sei bei Krakau im Duell gefallen, das I he-

versprechen des Jean Plan angenommen und ihm ein Kind

geboren. Plan war inzwischen verschwunden. Sie wurde

Offentlicli snspendirt: ein Beschluss, den das Consistoire

sup^rieur am 28. Juli 1716 genehmigte. Da es nun aber ihrem

Vater, dem Paul Fauritte, schwer fiel, die Tochter mit sammt

dem Kinde zu ernähren, so sah er sich hocherfreut, als ein

39*
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Schlesier, Hans Scheller, sie zur Frau begehrte. Er borgte

ein paar Ringe und Hess in einem Privatzimmer sie mit dem
Lutheraner durch Prediger Meyl)riiig von St. Peter trauen

ohne Aufgebot und ohne die Warnung des Ancien Harnier zu

beachten, welcher betheuerte, er wisse, dass Jean Chenevier in

Polen am Leben sei. Laut Ordre des Consistoire superieur vom
28. Juli 1716 öR'entlich suspendirt, erschien sie 2^/« Jahre später

im Presbyterium mit der Vorstellung, sie sei nunmdir sieben

Jahre ohne Nachricht von ihrem ersten Gatten, zweifle nicht,

dasB er todt sei, bereue emstlich ihre Sünde und bitte um
Wiederaufnahme. Das Presbyterium sagt 2u, nach Berlin zu

berichten. Man muss aber doch wohl zweifello8*festgestellt haben,

dass Chenevier noch lebe. Denn das Consistoire sup6rieur

befahl am 27. Januar 1719, sich ganz nach den Vorschriften

der Discipline zu richten, da die königlichen Verordnungen

ihr durchaus nicht entgegentreten wollen (les ordonnances de

Sa Majeste n'ayant en rien deroge ä ce (]ue la Discipline

Statue en pareil cas). Ks erfolgte eine neue öffentliche Sus-

pension der Fauritte unter Linschärfung des ihr sogleich er-

theilten Befehls, vom Zusanunenleben mit Hans Scheller bis

auf Weiteres gänzlich abzustehen. Auch soll von der Kanzel

dieser Befehl sofortiger Trennung mitverlesen werden.

Bei Handhabung der Kirchenzucht bot die anderthalb

hundertjährige Erfahrung der Hugenotten auch unserem Pres*

byterio die trefflichste Handleitung. Und man hat sich ihrer

stets mit Erfolg bedient Allein in die feste klare Weisheit

der Vertreter Gottes begann sich jetzt die ängstliche Rücksicht

auf die ungesunden Nerven der Menschenkinder einer neuen Zeit

zu mischen. Es war Opium f&r Feiglinge. Als der junge

Jacques Delarche sich in Halle mit einer Lutheranerin vergangen

und dann ohne Aufgebot von einem dortigen lutherischen Pre-

diger heimlich halte trauen lassen, darauf beim hiesigen Consistoire

freiwillig gestellt und seine lebhafte Reue bekundet, verweist im

Juli 1717 das Presbyterium seine ev. öffentliche Kirchenbusse nach

Halle, wo er das Aergerniss gegeben, zugleich anerkennend, dass

er nur desshalb nicht nach Halle gehen möchte» weil dann sein

hier neu gegründetes Etablissement — er war Perrücken-
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machen®* und Bürger seit September 1717 — zusammen-

brechen würde. Das Hallesche Cpnsistoire schreibt zurück:

man überliesse vollständig der hiesigen Kirche die Genug-

thuung für das Aeiigerniss festzusetzen. Oeffentliche Kirchen-

busae könnte allerdings bei der grossen Schöchtembeit des

jungen Mannes acliliiiime Polgen haben.*) Man rechne auf

die Klugheit und Erfahrung des hiesigen Consistoire. Darauf

hin berichtet letzteres am 8. September 1717 nach Berlin: der

schachteme Jüngling scheine betrogen worden zu sein : er sei

recht zu bedauern. ,»Die christlicbe Liebe fordert nicht, dass

wir seinen Fehltritt veröffentlichen in einer zahlreichen Kirche

wie die unsere, deren wenig Mitglieder darum wissen." Dies

Urtheil (private Suspension) bestätigt das Consistoire supcrieur

(23. October 1717). Auch fiir Antoine Ricard bitten sie in

Berlin. Er habe seiner Ehefrau nach Frankreich einen Führer

geschickt und Geld. Sie mache aber durchaus keine Anstalten,

herüberzukommen. Darauf habe Ricard von einer hiesigen

Deutsch -Reformirten, die erheirathen wolle, ein Kind erhalten.

Er sei suspendirt. Bringe man jedoch den Fall auf die Kanzel,

so stehe zu befürchten, dass er hier Weib und Kind im Stiche

iSsst. Darum bittet unser Presbyterium die Oberbehörde, auch

in diesem Fall die Veröffentlichung nicht zu fordern. Indessen

hier entscheidet das Consistoire supcrieur auf öffentlidie

Suspension, sofortige Trennung von dem Kebsweibe und Ver-

öffentlichung dieses Befehls unter Namensnennung von der

Kanzel. Das Presbyterium theilte diesen Befehl dem Deutsch-

Reformirten Pfarrer Wahrendorf mit, damit auch sein Pres-

byterium gegen die Ehebrecherin einschreite.

Als der Perrückenmacher Moyse Garrigues diejenige

Braut, die ihm durch den letzten Willen seines Vaters verlioten

war, gewählt und Alice Borel ihm ein Kind geboren hatte,

wurden sie zwar, gegen den ausdrücklichen Protest des Halb-

bruders, Juwelier Garrigues getraut, mussten aber vor dem
Presbyterium erscheinen, pour y faire confession de leur

•) Es war dies eine InsinuaUoo der Betrügerin , wie sich gleicli zeigen

sollte.
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p6ch^ et en tcmoigner de la douleur. Die Disctplme eccl^

siasti(]ue schrieb vor, dass sie, vu l'^normit^ de leur crime,

öffentlich suspondirt würden. Dennoch begnii^'te man sich,

auf Cinnid der könij»!. Verordnunj^ vom 4. December 1717,

mit einem sehr scharfen Verweis nebst Privat-Suspension. Wir

werden bald sehen , dass diese Milde die sittlichen Patienten

nur verstockte. Dennoch wurde Milde die grausame Mode

des Jahrhunderts. Auch Toussaint Dugue wurde 5. April 1718

privatim suspendirt. Er hatte ein deutsches Mädchen verführt

und behauptete der Behörde in s Angesicht, dass er es zweifels-

ohne, wie er versprochen, auch geheirathet hAtte, wSre sie

nicht vorher im Kindbett gestorben. Eine schiechte Ausrede:

denn er hatte neun Monate Zeit gehabt. Indessen, auf Grund

eines guten Zeugnisses über seinen Fleiss im Handwerk, seine

Treue im Kirchbesuch und seinen anständigen Lebenswandel,

wurde, nach seiner fiinfvierteljührigen Reue seine Suspension

am 3. August 1719 wieder aufgehoben, damit er Weihnachten,

falls er im Guten beharrt, wieder konununiciren dürfe.

ICnde des lahrhunderts schreibt Secretaire Mainadier an

Krman nach Herlin, die alten Leute der Magdeburger f'olonie

erinnerten sich , dass , sobald ein franzosischer Pastor ins

Zimmer trat, die Spielkarten sofort unter den Tisch ver-

schwanden. Spiel und Tanz als solche galten als strafbar.

Doch im Jahre 1718 schon rügt das Presbyterium nicht mehr,

das Spiel, sondern die dabei vorkommenden Ausschreitungen.

Färber Boiinet und Manuel Cernier schlagen sich ausserhalb

der Stadt wegen emer Uneinigkeit beim Spiel und werden beide

suspendirt (6. December 1718).

Vorbildlich ist die Strenge der Presbyterien gegen die Ver-

leumder. Wittwe Galabin beklag sich beim Presbyterium,

die Frau des Jaq. Rou.x, sowie die Frauen Maubet, ("ounort,

(juillainne Menard und die Wittwe Leclair, auch Allard und

Soulier hätten durch die Stadt <las (lerücht gesprengt, dass

ihre Fnkelm schwanger sei von v'^crvierc. Die Verleumder müssen

Abbitte thun und werden ernstlich gerügt (13. December 1718).

Schon vorher, am 27. üctober 1718, war das Gerücht an

das Presbyterium gedrungen, dass die Nichte des Pastors
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.

Flavard, Marie Flavard, *) sicli von einem leichltertigen

Schweizer, Jac. Rod. Roulet ans \'evay, der ihr am 9. Juli

1717 ein wirklich er^^reifend schönes, herzgewinnendes, von

Heiligkeit duftendes schriftliches Eheversprechen gegeben, hatte

verfuhren und sich dann vor wenigen Zeugen zu Gommern (sie)

in „Sachsen^ durch einen lutherischen Pastor D. Gottlob Thyme
am 8. September 1718 trauen lassen.'*. Das Presbyterium,

seine drei Pastoren an der Spitze, ladet die Zeugen vor, pour,

iceux ouis, prendre les mesures convenables contre les coupables.

Die Zeugen bekennen, sie hätten nicht gewusst, dass solche

heimliche Trauungen vor zwei Jahren durch den König selbst

verboten, für null und nichtig erklärt, auch die Kontrahenten

aus Prcussen verbannt worden seien. Die Kirche mussten sie

schlecht besucht hal)en, denn auch dies Edikt war drei Mal

von der Kanzel ab^ckündij^'t worden. Sie bedauerten nun

lebhaft, zu einer strafl)aren Handlun;^^ niit^^eholfen zu haben.

Roulet aber hätte erklärt, wenn man ihn vor einen huge-

nottischen Prediger bringen wollte, würde er sich vorher davon

machen. Es war das Redensart: denn er entfloh trotzdem.

Marie Flavard kam zur Kirche. Als sie dort zu nächstem

Donnerstag vor das Presbyterium geladen wurde, schützte sie

ihre Umstände vor. Ihre Tante, die verwittwete Frau Prediger,

erklärte dem Küster auf die zweite Vorladung, die Nichte sei

augenblicklich nicht zu Hause, würde auch niemals vor dem Pres-

byterium erscheinen (8. November). Acht Tage darauf er-

schien eben diese Marie Flavard in Folge einer neuen Vorladung.

Das Consistoire beschliesst, sofort an das Consistoire superieur

nach Berlin und auch an das Consistoire in Vevey (22. No-

vember) zu l)erichten, wo Roulet's Vater lebte. Die Ven^rable

ConipaL^nie, von dem Januuer tief ergritVen, schliesst den Brief:

Le Seigneur \Ous lasse ia grace de ne j)as voir parmi \'ous

de pareils scandales! Die Tags vor Abgang des Briefes geborene

Tochter, wurde in unserer Kirche getauft. Am. 6. December
1718 erging die Verfügung des Consistoire superieur, welche

dem hiesigen Presbyterium gänzlich überliess, den FaU des Aerger-

*) Sie ist in unserer Kirche nicht getauft. Wo aber?
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nisses auf Grund der DtsctpKne zn entscheiden. Doch erhält das

Presbyteriii III zugleich einen Verweis, dass es m seiner Frage-

stellung zu weit t^e<^angen sei.*"* Demzufolge wird Marie Flavard

wieder vorgeladen. Sie erscheint am 15. December 1718 a

rissiie de i'e-xercice de piete und Prediger Garnault, der Mode-

rateur, tlieilt ihr mit, dass sie sowohl wie Jaques Rodolphe

Roulet öffentlich exkommunicirt werden sollen nächsten Sonntag

nach der Vormittagspredigt (15. Decemher). Zehn Tage später

lässt Marie Anne Susanne Flavard dem Presbyterio durch den

Notar Bniel ihren Appell vom 16. d. M., der dem Mod^rateur

sofort zugegangen war, anmelden. Man hatte daher ihre Su-

spension nicht abgekündigt Aus Vevey liess Roulet seine Reue

bezeugen. Er wolle seiner Ehefrau stets treu bleiben. Warum
dann all* die Heimlichkeiten? — Sein Vater, Kammersecretair,

habe ihm endlich verziehen; kftnne aber das junge Paar nicht

ernähren. Er suche in Bern bei einem Kaufmann sich Geld

zu sparen. Und seine Ehefrau möchte doch bei ihrer Tante

in Magdeburg sich unterdessen nützlich machen. Das Consistoire

von \ evay befürwortet diese Vorschläge, weil es wisse, dass

sie ernst gemeint seien (10. Januar 1719). Auch das Con-

sistoire superieur macht am 27. Januar 1719 gegen die arme

Verführte mildernde Umstände geltend: habe doch Roulet sie

auf ganz unverantwf)rt]iche Weise verlassen. Es empfiehlt

dem Presbyterium daher, wie a\is eigenem freien Entschluss

(comme de vous mömes) die Marie Flavard vorzuladen und

ihr zu sagen, ihr Fehler sei offenkundig vor aller Welt: allein

in Anbetracht ihrer grossen Jugend und der ihn begleitenden

Umstände, wolle man dies Mal ihre Suspension nicht öffentlich

abkündigen. Sobald sie emstliche Reue innerhalb eines ge-

wissen Zeitpunktes bewiesen, solle sie in den Frieden der

Kirche wieder aufgenommen werden. Als Behörde habe das

Consistoire supdrieur in Ik'rlin nicht einen Ik^scliluss des Magde-

burger \niiwerfen wollen, der sich mit seiner Strenge auf die

Discipline lierufe: die l)iM:ij)linc, welche docli auch ihrerseits

den Consistoires in solchen Italien schonende Milde anrathe.

Ohne Zweifel hat hier die Berliner Oberbehörde gegen

unser allzustrengcs Presbyterium recht. Man braucht nur das
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schriftliche Eheversprechen vom 9. Juni 1717 zu lesen: und

man wird sic'h fragen , welch ein liebendes Müdchen irgend

eines Standes hatte diesen feierlich schönen überfromnien

Versprechungen nicht getraut? Ich kann mir jene Grau-

samkeit gegen die junge Ehefrau — der trauende Pastor Dr.

theol. Thyme war mindestens ebenso strafbar — nur aus dem
Umstand erklären, dass ein so ernstes Presbyterium wie das

unsere bei Leibe nicht in den Ruf kommen wollte, als messe

es seine Angehörigen und Zugethanen mit einem anderen

Masse: gerade wie es manche Stiefinutter giebt, welche die

rechten Söhne und Töchter härter straft, als ihre Stiefkinder,

um nicht den Leuten Anlass zu bieten, als behandele sie die

Kinder erster Ehe stiefmfitterlich. Es war derselbe Grund,

welcher das sonst so klare Auge der Presbyter hier zu trüben

beginnt, wie bei der unbefugten Milde gegen nervöse Heuchler

und Verführer : die Rücksicht auf das Gerede der Leute, die

dort zu nachsichtig machte und hier zu streng.

Die Berliner Oberbehörde hatte das hiesige geistliche

Gericht, das Presbyterium, bisher mit Schonung behandelL

Hei den immer häufiger werdenden I^erufungen kommen aus

Berlin keine Befehle, sondern Bitten, Vorschläge, guter Rath.

Und als massgebend erkennt man drüben wie hüben nichts

anderes, als dfe Magna Charta der hugenottischen Freiheit

aller Lande, die Discipline des Elises r6form6es de France.

Dennoch merkt man hier an der ganzen Haltung der Protokoll-

Entwürfe, dass sich in Berlin etwas Neues ereignet hat. Es

war nämlich am aS. Marz 1716 jene königliche Verordnung

erschienen, welche allen Presbyterien verbot, irgendwen öffent-

lich zu suspendiren oder zu exkommunicircn, ohne besondere

Erlaubniss des Berliner Consistoire superieur.*"^ Das Berliner

französische Presbyterium kehrte sich nicht an diese Verordnung.

Die „im Harnisch bleich gewordenen'' Berliner Predi'^cr fblanrhis

sous le harnoisj glaubten für ihre Censuren besonderer An-

weisungen nicht erst zu bedürfen« Aehnlich anfangs die nicht

minder unter Verfolgungen grau gewordenen Magdeburger.

Und doch hatte die Verordnung keine andere Tendenz, als die

Heilsamkeit, apostolische Unerlässlichkeit und sittliche Kraft der
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öffentlichen Kirchenbusse zu betonen und zu empfehlen. So.

wurde denn die gedachte Verordnung erklärt' durch die an

sämnitliche Regierungen und Konsistorien ergehende Ordre

vom 4. December 1717,''* in welcher die Einholuiij;; einer be-

sonderen Erlaubniss seitens der Oberbehörde wieder fallen

gelassen ist. Und auch am 26. April 1720 erklärt das Mi-

nisterium, es sei seine .Absicht, der Uebung der Discipline freien

Lauf zu lassen (notre intention etant delaisser un cours Übre

ä la Discipline).*'

Das saubere Muttersöhnchen, Perrückenniacher Moyse

Garriguea IL, Erbe seines Onkels, des Juweliers Moyse

Garrigues L, aus einer hochachtbaren Familie von Mazamet Im

Languedoc,'' wird zur Messe des Jahres 1719 vom Aubeigtste

Pi^t, oü il logeait et couchait alors,** durch den jungen

maitre de langue, Daniel Roy, Abends um 10 Uhr, als er zu Bett

gehen will» abgeholt Auf dem Domplatz haben sie mehrere

Stunden getrunken und promenirt. Da Stessen sie auf ange-

trunkene Deutsche, darunter einen Postmeister aus einer kleinen

Naclil)arstadt. Sie werden handgemein. Als sie beiderseits den

Degen ziehen, entsteht daraus eine Prügelei, bei der Le Roi

und Antoine X icrne (!) verwundet werden, auch Garrigues einen

Degenhieb erhält (battus de nuit et blesses avec r6pee). Le Roi

ist es, der den Degen verliert. Als er ihn sich aus dem Hause,

wohin der Gegner geflüchtet ist, wiederholen will, wird er dort

eingeschlossen, bis Garrigues die Wache ruft Wie die Sache

ruchbar wird, wurden nun alle drei Franzosen von der Justice

in die Kosten verurtheilt, Le Roy ausserdem in 3 Thir.,

Garrigues und Vieme in je 1 ThIr. Strafe genommen. Nicht

genug, auch das Presbyterium verhängte seine Strafen, ohne

erst auf Berlin zu warten. Le.Roy und Vleme, die schon

öfter censurirt worden waren, wurden vom heiligen Abendmahl

ausgeschlossen; Moyse Garrigues aber, damals 23 Jahre alt,

wird zwei Mal citirt und dann ernstlich (L,Ticvemcnt) censurirt

(12. Januar 1720). Um dieser Schande willen w eigerte sich der

ältere Hnider Jacques Garrigues'** dem jiinj^eren seine Mrbsrhatt

auszuzahlen: lirregularile de sa conduite m'en a enipeche.

Als des jüngeren Mutter Elisabeth Martel, Wittwe des Pierre
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Garri^'ucs. beim Konig ihren Stiefsohn Jac(|iies darül)er verklaj^t,

pflichtet der Prociireur fiscal, ihr Verwandter, ihr bei, auf dass

Moyse II. sich hier mit Hülfe des Kaufmann Ant. Marconnier,

seines Sch\vaf,^ers , etabliren könne. Hal)c er doch Holland,

England und andere Länder boreist und sei nach Ma^deburt^cr

Recht mit 21 Jahren mündig geworden. Dennoch sentiri die

Justice 8up6rieure, man könne dazu den älteren Bruder nicht

zwingen, da der Erblasser ausdrücklich 35 Jahr als Mündig-

keitsalter angegeben habe, und der jüngere Sohn von seinen

500Thlr. regelmässig alljährlich 6 % Zinsen erhielte. Sie müssten

sich gQtlich einigen (19. Januar 1730). Ein Urtheil, das der

König (7, Febr.) bestätigt ^vor die Wittwe Garricken" (sie).

In welche schaurige Gesellschaft aber der jüngere Garrj-

gues gcrathen war, sollte sich bald zeigen. Am 16. April

1720 kommt an das IVesbyterium das Gerücht, dass der Woll-

arbeiter Antoine Vierne , ein Khcnianii von 67) Jahren, den

Versuch «gemacht habe. Mädchen von 5 und 6 Jahren zu noth-

züchtigon. Zwei Tage darauf berichtet der Küster, er habe

bei der Vorladung den Vieme nicht angetrofTen. Seit drei

Wochen habe er heimlich die Stadt verlassen. Auch sei

Viemes Wohnung durch seine Schwägerin, Frau Arbalestier,

schon anderweitig vermiethet. . Das Prcsbyterium beschliesst,

ihn öffentlich zu suspendiren mit den Worten: „Antoine

Vierne, ayant ötö accus^ d*un crime qui donne de Thorreur

ä la Compagnie du Consistoire, et s*6tant mis par sa fuite hors

d*ötat de s*en justifier ou de le röparer» est siupendu pubÜ-

quement de la saiute ci^ne, et il demeurera sous la Suspension

jus(iues ä ce qu'il se soit justifiö, on qu*il ait fait une ptoitence

proportionnce h. la grandeur du crime dont il est accus^."

Sobald man erfahren, wohin er sich geflüchtet liat, wird man

das Presbyterium des ( >rts von seinem X'erbrechen benach-

richtigen, sofort aber üi)er den Fall an das Cf)nsistoire superieur

berichten, (deich darauf protestirt notariell i^e^^en die Suspen-

sion die Schwägerin, Wittwe des llercule Vierne, z. Z. Gattin

des Faljrikanten Alexandre Arbalestier. Inzwischen zog sich

Antoine Vierne immer weiter zurück und gab sein r Frau und

seinen vier Kindern den Befehl, ihm zu folgen. Unser Pres-
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bytermm theilte die Sache in angemeinen AosdiDcken dem
Erlanger mit, der Frau dabei ein sehr günstiges Zeug-

niss ausstellend 29. Juli 1720. Auch Antoine's Ver-

wandte genossen in hiesiger Stadt einen sehr guten Ruf.

Am 26. Juli 1720 stellt der Minister den Grundsatz auf, dass,

wenn der Appell nach Veröffentlichung des prcsbyterialen

Spruches übergeben wird, das Presbyterium darauf keine Art

Rücksicht nehmen soll. Handle es sich hingegenum Suspension von

der Kanzel, so übe der rechtzeitige Appell eine aufschiebende

Wirkung. Das Presbyterium berichtet nun über die Sachlage, und

am 23. September 1720 befiehlt das Consistoire sup^eur, die

beschlossene öffentliche Suspension des Antoine Vieme gerade

in der gedachten Form zur Ausfilhrung zu bringen.

Das Schlimme an den Draconischen Gesetzen war nicht

die Todesstrafe, sondern das Einerlei der Strafe für alle Arten

von Vergehen und Verbrechen. Aehnlich bei der Discipline.

Dass sie mit dem Ausschluss von der Kommunion abschloss,

war apostolisch, hugenottisch und, so lange es dem Gewissen

der Gemeinde entsprach, heilsam. Allein dass vcrheirathete

Kinderschänder dieselbe Strafe traf wie hartnäckige Sonntags-

spaziergänger, das war drakonisch. Hochcharakteristisch bleibt

der Beschluss vom 27. Juni 1719. Mr. Motton, ancien, trägt

vor, dass viele junge Leute Sonntags spazieren gehen vor

den Thoren der Stadt, theils unmittelbar nach der Vonnittags-

predigt, theils Nachmittags, ehe noch die zweite Predigt beendet

ist Par lä ik sont en soandale non seulement k notre ^lise,

mais au'ssi aux Allemands. So allgemein unpassend galt noch

1719 der Sonntags-Spaziergang. Es wird beschlossen, am
nächsten Sonntag Nachmittag eine Ermahnung von der Kanzel

abzukündigen an die jungen Leute, dass sie sich emsiger an

den Uebungen der Frömmigkeit betheiligen sollen. Sonst

würde man sich !^a'n(5thi^^'t sehen nach den Wünschen Sr. Maj.

die Autorität des Magistrats aufzurufen, um ihn auf jene Zer-

streuungen (divertissemens) und Ausschweifungen hinzuweisen,

die eines Christen unwürdig sind (des exces qui sont indignes

du Chr^tien) und die Heiligkeit des Tages entweihen, der

ganz besonders bestimmt ist zu Gottes Ruhm und Dienst.
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Segensreich zu allen Zeiten war das Wirken des Pres-

byteriums auf Eintracht und auf VersöhnUchkeit in den Familien.

Der berühmte Hutmacher Jean DouUhac konnte sich mit seiner

Frau, F ranyoise Guiraud, nicht vertragen : sie lebten seit lange

getrennt, zum grossen Aergemiss der Kirche. Zum 18. Juli 1719

vorgeladen, erklärte der Mann sich zur Versöhnung bereit.

Die Frau aber blieb bei der hartnäckigen Weigerung. Das

Jahr darauf kam em zweiter Fall Am 33. Juli 1720 trägt Mr.

Pascal, Ancien, vor, dase der öffentKche Skandal des Unfriedens

zwischen Andrö Rafflnesque (dem reichen Fabrikanten) und

auf der andern Seite seinem Schwager Hognet und dessen

Frau, der Schwester des Rafiinesque, andauern, nachdem die

Regelung ihrer weltlichen Angelegenheiten zum Abschluss ge-

langt war. Da letzterer durch seinen Appell an das Consistuire

superieur die presbyteriale Vtrinittlung still gestellt, so ersucht

das Presbyterium ersteres um schleunigen Entscheid.

Tags zuvor war in Berlin ein Edikt erlassen worden,

welches am 13. August d. J. hier gebucht wurde. Es erinnerte

daran, dass die Protokolle über die gesühnten Verbrechen zu

durchstreichen seien: eine Sitte, der man immer nur dann hjer

beipflichtete, wenn für eine Sache ein Specialbefehl erschien.

Dass noch im Sommer 1721 die rein aittUdie Strafe der

Kirchencensur mehr gefärchtet wurde» als eine böiigerlich

ricfaterlidie Verurtheilung, erhellt aus folgendem Fall:*^ Die

Waffenschmiede Claude Dupau und sein ehemaliger Lehrling

Antoine Armand hatten ihrem hugenottischen Wirth zu Sten-

dal Geld (80 livres) gestohlen. Sie waren ertappt, zur Rück-

gabe des Geldes, zur Bezahlung der Prozesskosten, zur Er-

stattung der Reise von Stendal nach Magdeburg und zurück

an ihren Wirth und zu Gefängniss verurtheilt worden. Armand,

der überdies in Stendal noch einen Kotier erbrochen und seines

Inhalts beraubt hatte, sass dort seine Zeit ab. Dupau entging

dem, weil er gefährlich erkrankte. Das Strafgeld zahlten sie

an das französische Gericht zu Stendal. Auch gab unser

Presbyterium dem Consistoire de l'^lise (ran9aise von Stendal

Nachricht vom Verbrechen und von der Suspension, afin

d*emp6cher qu*il ne surprenne la communion parmi Vous.
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Dabei fragen sie an, ob Dupairs Tochtor, die am Diebstahl

drüben Theil hatte, von Mr. Desconil^es im Confirmanden-Unter-

richt „die Reife" erlialten hatte (8. April 1721). Damit schien

die Sache beendet. Indessen als beide Familien nach Magdeburg

zurückkameD» sprach das Presbyterium über sie die Exkom-

munikation aus. Armand entzog sich der neuen Strafe durch

die Flucht Dupau wurde durch das beissende Reuegefiihl

innerlich so zerwühlt, dass er, laut Zeugntss der Clilnifgen (l)

Antoine Vc^yzin und Jean Reiiö Oachet, in Mdancholie und

Delirium verfallen war: ein deutliches Zeichen, dass er nicht

jene gesunde Reue Davids, Petri oder Pauli filhhe, die, durch

Gottes Gnade ermuthigt und geläutert, das Bekehntniss vor der

Gemeinde als ihr heiliges Recht verlangt. Er bat vielmehr

unter Thränen das Consistoire superieur, Mitleid mit ihm zu

haben und nicht zu der durch Zahlunij der Strafe beendeten

Sache noch neue, schlimmere Strafen hinzuzufügen. Wenigstens

bitte er, die ötTentliche Suspension in eine private zu verwan-

deln, in Anbetracht, dass er sich dreissig Jahre lang hier gut

geführt habe (31. Juli 1721). Diese Bitte wiederholt er am
1. August 1721 durch Notar Paul Chevillette. Vom Wahnsinn

blickte nichts durch. Ohne Frage hatte Dupan eine sehr

äusserliche Auffassung von der Sünde. Da er aber nach Aus-

sage der Chirurgen geistedcrank geworden sei, gehen die Voten

im Consistoire superieur auseinander. Repey: Der Delinquent

müsse seinen Trott suchen gerade in der SOhioo semes Ver-

brechens und- des Aergemisses (scandale), das er der Gemeinde

gegeben hat Daher sei an der Sentenz des Magdeburger

Presbyteriums nichts zu ändern. Beausobre: Reue liege vor.

Das ILvan^'eliuni sei dazu da zu erbauen , nicht zu zerstören.

Der Delincjuent sei krank. Verliere er durch die <)ttentliche

Suspension ganz den Verstand, so würde dies grösseres Aer-

gerniss geben als sein Vergehen fla faute). Desshalb sentire

er, der Dclincjuent solle das Presbyterium um Privat-Suspen-

sion demüthig bitten und dem Presbyterium solle dann befohlen

werden, sie ihm zu gewähren. Dem treten Lenfant, Pom-
marede und Drouet bei. In diesem Sinne ergeht das Dekret

des Consitoire superieur (19. August und 5. September 1721)
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und gewährt ihm vier und dann w ieder 3—4 Wochen Frist.

Einem gesunden Christen gegenüber, würde auch damals noch

niemand von der apostolisch-hugenottischen Form der Kirchen-

zucht nachgelassen: ein in seiner Reue wieder fröhlich

gewordenes (lotteskind würde sie noch immer gefordert haben.

Aber einem Wahnsinnigen gegenüber, wie Dupau, musste man
von dem gesunden Wege abweichen.

Inzwischen arbeitete der mitschuldige Armand Reissig als

Waffenschmied des Prinzen Maximilian Leopold von Anhalt-

Dessau in Stendal (4. October 1721). fiei Verlautbarung des

Gerüchts, bietet Annand*s Familie alles auf, die öffentliche

Schande abzuwehren. Auch Armand*s junge Frau wendet sich

(4. October 1721) durch Notar Bruel an das Consistoire Su-

pörieur. Desgleichen der 30 Jahre hier .ansflssige Isaac Car*

pentier, Schuhmachermeister, und Olympe, seine Tochter, die

Frau des Ant. Armand, durch Notar Pierre C'aiu)ii<4c (8. Octo-

ber 1721). Am 24. October 1721 befiehlt das Consistoire

sup6rieur, falls Carpentier's Bericht der Wahrheit entspreche

und falls Armand dem Presbytorio aufrichtige Reue bezeuge,

sei dem Gesuch um Verwandlung der öffentlichen Suspension

in eine private stattzugeben.

Um jedoch allen hiesigen Strafen definitiv zu entgehen,

wandte sich Armand mit seiner Frau nach Burg. An Pastor

Ribottdeault theilte desshalb unser Presbyterium seine Suspension

mit: die Frau hingegen sei brav (3. September 1733). Am 14. De^

cember 1733, als Armand sich in Burg ordentlich geführt hat,

fragt Prediger Riboudeault hier an nach den Ursachen seiner

mehrjährigen Suspension. Es hatte nSmlich Armand das Con-

sistoire supörieure gebeten, vor dem Cönsistotre von Burg seine

Reue bezeugen zu dürfen wegen des in Stendal begangenen

und in Magdeburg gerügten Vergehens. Am 1 1. Dccember d. J.

hatte die Berliner Oberbehörde mit der Regelung der Sache

das Consistoire von Burg betraut, welches sich zu dem Behüte

mit den Consistoires von Magdeburg und Stendal in Vorhin-

dung zu setzen habe. Unser Presbyterium willigte ein, dass

das Burgenser die Zuverlässigkeit der Heue Armand's prüfen

sollte. II a ttooignö avec larmes une repentance qui nous a
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paru sinc^re. Auch erkannte er ausdrücklich an, dass das

Magdeburger Presbyterium ihn mit Recht vom heiligen

Al)endmahl suspendirt habe. Er erkläre sich auch bereit,

falls er nach Magdeburg zurückkehre, dem hies. Consistoire

noch einmal Abbitte zu thun. So wurde er in den Frieden

der Kirche wieder aufgenommeii, am 27. December 1723. Selt^

samer Weise zeigte man diesen ßeschluss unserem Consistoire

erst ein Jahr spflter an (6. December 1724).^*

In der gesunden Kircliencacht ist zu allen Zeiten und

auf jeder Stufe Emst und Milde gepaart Man konnte jed-

wedem am leichtesten dort gerecht werden, wo man ihn am
besten kannte. Man pflegte desshalb aus Berlin, Hamburg,

Kassel, Halle oder woher es sei, die Personen, welche m Magde-

burgf sich vergangen, nach Magdeburg zurückzuschicken, da-

mit sie am Orte ihres Vergehens es auch sühnen krmnen. Wer in

Berlin öft'entliches Aergeniiss gegeben hatte, das hier nur dem
Presbyterium bekannt gegeben war, durfte hier nicht öflent-

lich suspendirt werden, sondern nur privatim. Doch wurde es

ihm dabei aufs Herz gebunden, sobald er nach Berlin käme,

sich dortselbst beim Presbyterium zur öffentlichen Busse zu

melden. Um solche Personen, die der Strafe entgehen wollten,

nach dem Ort ihres Fehlgriffs zurückzuschicken und ihnen die

Busse zu erleichtem, gab ihnen das fremde Consistotre nicht

selten, z. B. das Halberstädter für Magdeburg (4. Octoberi736;

24. April 1737), Wagen und Reisezehrung aus der Kirchen-

kasse. La pluspart des pöchenrs, heisst es im Begleitschreiben,

craignant beaucoup plus la penitence du p^ch^ conimis que

le peche meme. Sehr wahr für die kommende moderne Zeit,

welche den nicht ausstüsst aus der „guten" Gesellschaft, der

sous main niederträchtig-gemeine Dinge thut, sondern den, der

in lauter Gesellschaft Schändliches und Schmachvolles nieder-

trächtig-gemein nennt, mit der Bibel als Gotteskind von Lust-

seuche, Hurerei redend, wo die Sache allen vorliegt und zum
Himmel schreit. Auch sucht die Kirchenzucht stets sorgfältig

den Grad des Vergehens zu unterscheiden. So klagt dem
hiesigen Presbyterium das Consistoire von Calbe a. d. S., untz.

Cr^t, Pasteur (9. Octoher 1724), es wisse gleichfalls mit jenem
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erbärmlichen Wicht nichts anzufangen, den die schh'nimen

Kitern noch unterstützten. Al)er seiner armen verlassenen Ehe-

frau mnchte sich doch unser l'resh\ terium annelunen, wenn sie

vielleicht auch selber nicht ganz ohne Schuld sei. Auch das

französische Presbyterium von Halberstadt klagt, die in einer

Gemeinde Kxkominunicirten träten jetzt, ohne einen kirch-

lichen Zulassungsschein vorzuzeigen, frech zur Communion

in der Kirche des fremden Ortes: und man frage sie kaum.

Die Laxheit In der Handhabung der Discipline fördere das

Ueberhandnehmen der Sittlichkeitsverbrechen, während es doch

in der Discipline als eine der Hauptsorgen der Kirche gelte,

Hurerei und Ehebruch zurückzudrängen (un des principaux

soins de la Discipline 6tant de r^primer Taduitere et la forni-

fication ; 24. April 1737). Christus ist gegen die geschlecht-

lichen Vergehen der Männer strenger (Math. 5, 28) als gegen

die der Frauen (Job. 8, 7), weil er des Mannes sittliche Ehre

höher stellt. 1. Cor. 11, 7 und 9. Das (Gewissen der (le-

nieinde war nicht mehr fein genug, diesen hohen Grundsatz

überall durchzuführen. Die Bil)el biiei) wohl noch üusserlich die

Richtschnur des (ilaubens und Lebens. Doch was die Bibel

iilr Sünde erklärt, hielt schon damals die neue Sitte nicht

mehr fQr Sünde. Die Bibel fordert, dass das Geßlss um so

reiner gehalten werde, je köstlicher der Balsam ist, den es birgt.

Die Sitte aber gestattete dem Mann, sich sittlich zu besudeln

und mit Scl)mach zu überziehen. Bald erschien ein alle Formen

wahrender niederträchtiger Hurer und Ehebrecher in der feinen

Ciesellschaft als honime comme il faut. Der Druck dieser ver-

fluchten Hienseancc lastete schwer auf der Kirchenzucht. Weil

die Männer kainn mehr Ansj)rurh machten auf sittlicli-ge-

schlechtliche KeinluMt, unterliess es die Kirche gemeinhin, der

Männer sittlicli-geschlecluliche Ehre zu schützen. Es sind jetzt

meist nur noch Frauen, denen das Gnadenmittel der Kirchen*

zucht auflielfend zur Seite steht. . . .

Anne Coonor (sie), Frau des Andreas Werner, war wegen

Kuppelei privatim suspendirt worden. Da sie soweit ging,

dass ihr Gatte sich genöthigt sah, sie zu verlassen, verhängte

das Presbyterium über sie die öffentliche Exkommunikation

40
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(10. September 1722). Aehnlich trieb es die Tochter des

Schneiders Barth^emy Lftgue. Bei Susanne half kein Rügen

und Mahnen. Als sie sich wiederum anschickte, för 10 Thlr.

ein unschuldiges junges Mädchen einem Unhold zu verkaufen,

wurde auch sie öffentlich suspendtrt. Sie appellirte. Dem
Consistoire supcriciir erwiderte unser l'resbytcrium (28. d. M.),

seit einigen Jahren hatten die Unordnungen liier leider! so

sehr um sich gegriffen, dass es gelte, ein Kxenipel zu sta-

tuiren. Das Consistoire superieiir liillii^t ausdrücklich am
1. Octüber 1722 die ÖüenÜiche Abkündigung der Suspension

unter voller Nameunennung der Sünderinnen.'' Wegen ähn-

licher X'erhrechen war Marie Rouviere, Magd der Wittwe

Flavard, drei Mai vorgeladen worden. Das dritte Mal durch

zwei Presbyter, mit der Ankündigung» dass, wenn sie nicht

erschiene, man sie öffentlich suspendiren würde. Sie kam
nicht und blieb unauffindbar. Je frecher das Verbrechen wird,

je zahlreicher werden die Schlupfwinkel Auf den Bericht an

das Consistoire sup^rieur heisst dieses am 19. Juni 1726 die

Kanzelabkündigung gut, unter Berufung auf Art. 16 des V. Cap.

der Discipline. Der Fall wird dein IVesbyteriuni zu Herlin.

weil man vernuithet. dass sich die Rouviere dorthin gewenilet

habe, niitgetheilt, damit es nach seiner bekannten Weisheit

und Einsicht seine Massregeln treiVe. Dasselbe geschieht 20. Sep-

tember 1726 iin Fall des Wollkämmer Huguet aus Montpellier.

Er bekennt seinen Ehebnich mit seiner Schwägerin, Wittwe

Anne Constant und entflieht nach Hameln. .Als er zu der

am 23. März 1724 ihm durch das Consistoire von Hameln mit-

getheilten Frist hierher nicht zurückkehrt, vollzieht unser Pres-

byterium am 15. September 1726 die über ihn verhängte öffent-

liche Suspension. Da aber die Schwägerin seit einigen Jahren

nach Beriin übergesiedelt ist, so berichtet unser Presbyterium

nach dort, sowie nochmals an das Consistoire von Hameln.

Um gnisseren Skandal zu vermeiden, beschliesst das Consi-

stoire am 6. April 1731, den Julian mit der Susamie Marie

Clement, die „kein or<lentliches Leben L,'eführt" hat, jedoch

nicht suspendirt wurde, zu trauen vmd präsentirt das Paar zu

schleunigem Aufgebot dem Consistoire von Müncheberg. Eigen-
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thümlich ist die Strenge gegen Elisabeth Tronille. Doch fand

auch sie die Billigung der Oberbehörde. Ein Mainadier hatte

sie unter Ehevers})rechen verführt, und war davon f(cL;.in<,'en.

Am 1. Uctolier 1737 wurde l>oschlossen, sie — nicht den Ver-

führer! — Öffentlich vorn Ahendniahl zu susj)cn(liron. Drei

Jahre später hezeii«,^ sie ihre äusserstc Koiio imd wird am
August 1740 zugelassen, nächsten Somitag öffentlich llusse

zu thun, um, falls sie ferner sich anständig führt, nächste Weih-

nachten kommuniciren zu dürfen.

Inzwischen war auch Renö Albert TrouUle, Elisabetlis

Kruder, wegen liederlichen Lebenswandels am 1. Juli 1738

und dann noch drei Mal, das letzte Mal durch 2 Anciens, vor-

geladen worden, aber nicht erschienen. Dafür wurde auch

er öftentlich am 6. Juli excommunicirt; auf seine Reue noch

im selben Jahre (9. December) konnte nicht viel gegeben

werden: er solle ein ander Mal wiederkommen. Wann er

wiederkam, erhellt nicht. Die verrohten Miiimei hatten den Ge-

schmack und das \ erständniss tiir die sitti^^endc (Inade (lottes

verloren. Sie zoj^en es vor. Vieh zu bleiben. Oder war das

Kr>cheinen der M;inner besser? Als dem 44iähriL;en Schlosser-

Gesellen Louis Falou von den \'2 Pfund Brot, die er die

Woche bekam, 0 Pfund, weil er wieder ganz ^(esund sei, durch

das Diakonat gestrichen wurde, fing er am 1. April 1738 bei

seiner Vorladung an, laut gegen das Presbyterium zu schimpfen

:

er werde das Hans, in dem er wohne, anstecken und seinen

Kindern einen Sack um den Hals hängen, dass sie von ThQr

zu Thür betteln gehen. Polternd ging er hinaus. Man be-

schloss, ihm nicht bloss auch die übrigen 6 Pftind zu streichen,

sondern ihn auch privatim (I) zu suspendiren, jus(}u*ä ce qu*il

ait donnd des martjues de sa rej)entance. Das wirkte. So

gesund war noch <las Presbyterium. Denn schon am 27. Mai

d. J. bekundete er seine autrichtige Reue und man hob die

Suspension wieder auf, indem er \ ersprach, künftig' sich besser

zu führen. Als Josephe Simeon die Pastoren öfientlich be-

schimpfte, liess das Gericht ihn 3 Taife einsperren. Darauf

führte ilm der ( lerichtsdiener dem Presbyterium vor: er bat

ä Dieu et ik Messieurs les Pasteurs um Verzeihung. Darauf
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wurde er aus dem Gefängniss entlassen, vom Presbyteriimi

aber emstlich gerügt und privatim (1) suspendirt. Ais er am
1. September d. J. bewiesen hat, dass seine Reue emstlich

war, wird er zum heiligen Abendmahl wieder zugelassen.

Nach mehrjähriger wilder Ehe werden Frangois Rigau aus

Anger im Anjou und Marie Jeanne Frangoise CapeUe durch

Pastor Bardin ^^etraut, dann vorgeladen und privatim suspendirt

am 24. Februar 1739. ''^"^ ^- September d.
J.

erscheinen beide

äusserst reurnülhig (extreme repenlir) und ihre Susj)ensiün wird

autgeh()l)en.

Inzwischen hatte jene königliche Verordnung vom

24. October 1737 die wachsende ReUgionsverachtung und

allgemein werdende Sittenverderbniss aufs lebhafteste be-

klagt und die strenge Anwendung der Disciph'ne ^egen die

Aergemiss gebenden und hartnäckigen Sünder anbefohlen.

Das Consistoire Sup6rieur sei sofort zur HQlfe anzurufen^'.

Ein zweifelhaftes Glück, wenn man bedenkt, von wie zu-

fälligen Stimmungen damals schon die Voten des Consistoire

superieur abhingen.

Sara Voyzin war unter Eheversprechen von einem Unter-

ofiicier verfuhrt worden. Ihr Kind starb bald nach der Ge-

burt. Am 23. Februar 1740 vor das Presbyterium «geladen,

erschien sie .sofort, stand ehrlich Rede auf alle I'Vaj^en (avouant

in^^enument la verile sans rien de^'uiser), suchte auf keine

Weise die Abscheulichkeit ihres Verbrechens (l'atrocite de

son crime) abzuschwächen c)der zu entschuldigen, se recon-

naissant extrcmement coupable dcvant Dieu et devant l'eglise

quelle avait scandalis^e par sa niauvaise conduite. In dieser

unglücklichen Lage bat sie Gott und die Kirche aus innerstem

Herzen um Verzeihung (du plus profond de son coeur) und ver-

sprach, in Zukunft das gegebene Aergerniss wieder gut zu

machen durch ein christliches und erbauliches Leben. — Man

merkt dem Presbyterium und seinem Protokollführer an, wie

innig es durch die aufrichtige Busse dieser Magdalene gerührt

war. Man beralhschlagte hin und her, nachdem die Ge-

fallene heraus LjeL'ans^en war. Allein suixant ce (jui s'est pra-

tique constaiitnient dans cette eglise cn pareil cas musste die
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Suspension öffentUch (publiquement) abgekündigt werden.

Vorher aber sei an das Consistoire supörieur m berichten, da-

mit es den Beschluss entweder bestätige oder abändere, ä quoi

ladite Conipagnie se conformera. Der Bericht Hess wohl die

Sehnsucht durchblicken nach Milderung des Urtheils, da sie

sich unendlich schuldig (infinimcnt coupablc) erkannt hatte.

Ja die f^csarnnite Motivirun»,' des L ithcils am 4. Miirz d.
J.

schien ge^en dasselbe zu sprechen, l'iid dersel!)e Eindruck

machte sich ;^ehend in Ik-rlin. Die \Oten iiuierhalh des Con-

sistoire sujjerieur liegen in\r vor. Prediger Pelloutier, früher

Mag<]ehurger, stimmt für Milderung, da man doch einen Unter-

schied machen müsse zwischen einer Gemissbrauchten (vitiata)

und einer Hure (prostibuium) : sonst nehme man ja dem Ver-

führer alle Lust, die Missbrauchte zu heirathen. Prediger

Achard beruft sich gegen die fiberstrenge Magdeburger

Praxis auf die Discipline selbst Strafe man einfache Hurerei

mit öffentlicher Suspension, wie will man dann die Ehebrecher

strafen? Man sieht, die Neigung geht zur Milde, ehe noch

Friedrich der Grosse den Thron seiner Väter bestiegen hat.

Auf (Irund jener Voten beliehlt das C'onsistoire superieur, die

Sara X'oisin nur privatim vom heiligen Abendmalil au^zu-

S( (11. März 1740). Des chätimens troj) rigoureux et

apph(jues mal a jjrojios rehulent et ne corrigent j)as. Auch

wird wieder einges( härft. dass öfTeiuliche Suspension ohne Er-

laubniss der Oberbehördc nicht stattfindtn dürfe. Das moderne

Hewusstsein würde erwartet haben, es sei das arme verführte

Mädchen auf Grund der vor dem Presbyterium bezeugten tief auf-

richtigen Reue von den Sunden loszusprechen und nach emst-

licher Ermahnung, zukQnflig heilig zu leben , zum nächsten

Abendmahl zuzulassen, um so mehr, als der schuldigere Theil,

der Bräutigam, wiederum leer ausging: das Kind war todt.

Allein am 29. d. M. erfuhr Sara Voysin durch das Presbyterium

die Umwandlung ihrer Suspension in eine private.

• In auffallendem Contrast zu jener l'eberstrenge steht die

wohlül »erlegte Milde in einem weit schlimmeren I'all. l.in

Mädchen der (iemeinde hatte 0 Wochen nach ihrer IVauung

geboren. Am 23. Decembcr 1740 wird der junge Ehemann
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auf Best bluss des l*iesl)yteriun)s in die Wohnung des Pfarrers

Bardin vor diesen und den I'rcsltytcr Pelet geladen. Der

junge Mann antwortet an Eides Statt, dass er sich durchaus

keiner \'()rwegnahme ehelicher Rechte schuldi^,' gemacht, auch

von der Schwangerschaft seiner Frau vor der Trauung nichts

geahnt habe. Bis auf weiteres wird er suspendirt, um der

Vorsicht willen! Vier Tage darauf beschliesst das Presbyterium,

die junge Frau, sobald ihre Wochen vorüber wären, vorzu-

laden. Am 24. Januar 1741 gesteht sie dem Presbyterium ihre

freche Hurerei und dass sie ihren Ehemann betrogen habe

(enreinte des oeuvrcs d un autre). Sie bittet brünstig um
V erzeihung' untl verspricht alles Beste. Man hält ihr vor, dass

die Ahscheuhchkeit ihres X'erljrecliens (i'alrocite de >(>n crime)

cii^cnthch iitTenthche Suspension erheisclie. Allein da'^ würde

ihren Ehegatten nöthigen, sie zu verlassen (cela ohligerait son

mari a ral)andonner). Desshalb iiess man es bei einer

scharfen Rüge t)ewenden imd suspendirte sie privatim bis mr
vollerwiesenen Besserung. Vom biblischen Gesichtspunkt stand

es zweifelsohne dem Manne frei, diese Ehe scheiden zu lassen.

Auch ist mir fraglich, ob durch eine derartige Milde gegen-

über einer Niederträchtigen eine glückliche Ehe geschaffen

und die Sittlichkeit der Gemeinde gehoben worden ist. Diese

Art Martyrium lieben oft die Blänner nicht Auch ist das

nicht hugenottisch.

Wiederuni am 17. Januar 1741 lag dem I Veshytcnum em

Fall vor. wo hei einer fremden Ehefrau ein Ehemann zwei Niichte

zugebracht hatte im seihen Zimmer, zinn grossen Aergerniss

der Gemeinde, w as l)ei(le zugestanden und reunuUhig abbaten.

Da aber in jenem Zimmer kein Dritter gegenwärtig war und

sie den Ehebruch hartnäckig ableugneten, so wurden beide nach

scharfer Rüge nur privatim suspendirt, obwohl die ganze Ge-

meinde das Aergerniss erfahren hatte. Musste nicht auch hier

Milde beitragen zur weiteren Verwirrung der Gewissen?

Nicht besser stand es mit dem neuen Fall des Perrücken-

macher Moyse II. Garrigues. Im Fürstenthum Orange hatte er

Ehefrau und Tochter zurückgelassen. Er fertigte sich selber

den Todtenschein seiner Frau, zeigte diesen der Susanne Male-
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branche, Wittwe des Sprachlehrers Francois Castan, vor und

versprach ihr die Ehe. Sie Hess sich verführen und er kehrte

nach Frankreich zurück. Die Sache wurde ruchbar. Unser

Presbyterium, seiner aken Praxis getreu, beschloss die öffent-

liche Suspension der Wittwe Caatan, bericbtete aber» vor Aus-

fllhning des Beschlusses, ordnungsmässig an das Consistoire

sup^rieur. Hier ist Pastor Achard, Friedrich des Grossen Freund,

wieder Tonanf^eber. Da die Castan, so votirt er, den Garrigues

für einen Wiltwer hielt und von ihm das Eheversprechen

empfangen hatte, so ist der l''all in Anbetracht der Frau zu

beurtheilen als Vorwegnähme der ehelichen Rechte. Das Con-

sistoire superieur befiehlt am 6. Juni 1742, hr)chslens die Privat-

Suspension zu verhängen : überhaupt solle das Magdeburger

Presbyterium sich künftig hüten, von Art. 15 des Cap. 5 der

Discipline sich wieder so weit zu entfernen. Man merkt, dass

jetzt die Krisis durchbrechen will. Die Magdeburger Luft war

damals noch der Strenge günstig. Allein die Magdeburger Luft

liess sich nicht einmauern. Von Rheinsberg, Sans-souci, Berlin

kamen die Fridericianischen Strömungen herüber. Da galt es, die

Gesundheit unserer Kirchenluft zu untersuchen. Als Kriterium

gab man, von Berlin aus, Art. 15 des Cap. 5 der Discipline an.

In diesem Artikel werden die Stufen der Censur unterschieden

:

die presl)yterialen Ermahnungen, die zeitweise Suspension

vom Abendmahl und der Ausschluss aus der Kirche (e.\-

communication). Von einer Privat -Suspen^iion ist in diesem

Artikel keine Rede. Das einzige, worauf sich also die ober-

konsistoriale Zurechtweisung beziehen konnte, war das user de

pmdence et examiner prudemment les fautes et scandales avec

toutes les circonstances, um zu entscheiden, unter welche der

drei Cenanreii der Fall gehöre. Und das eben glaubte unser

Presbyterium gethan zu haben. Dennoch lag zweifelsohne der

Rath der weisen Milde in der Richtung der Discipline selbst.

Denn schon die Natlonalsynode von Paris 1565 hatte gewarnt,

ja niemals geheime Vergehen an die Oeffentlichkeit zu

ziehen, pour eviter Ic diffame et scandale. Selbst wenn die

*) üeiu.iss dem uttbcwähi (cn (irund&atz : de occultis nun judical ecciesia.
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brüderlichen Ermahnungen rJchts fruchteten, sollte man Su-

spension und Wiederaufnahme nach der Busse (reconnaissance)

nur im Consistoire vornehmen. Einzig in sehr schlimmen Fällen,

wo Polizei und Gericht eintreten und die ganze Gemeinde

geärgert worden ist, also im Falle der Auflehnung (rebellion),

der Halsstarrigkeit (obslinationj und der Reuelosigkcit (imp^ni-

tcnce) miiss man die Sünder öflentlich rügen, j)C)iir les huiiiilier

d avantage et donner de la craintc aux autres. Nach Ijcw ic^cner

Busse soll und niuss die Wicderaufahnie eine < .fleiillirlie sein,

et leglise sera exluTtee de prier Dieu pour iui. L'ndzwarin

folgender Weise , bellest wenn der förmliche Ausschluss nicht

bloss vom Abendmahl, sondern aus der Kirche über den ver-

stockten Sünder pour la gloire de Dieu et le repos de T^glise

beschlossen worden ist, soll den ersten Sonntag der Name
des Exkommunicirten von der Kanzel noch nicht genannt

werden, pour Tepargner encore.*) Erst wenn er in der Sünde

weiter beharrt, soll am 2. und 3. Sonntag sein Name von der

Kanzel verkündigt werden , die förmliche Exkommunikation

aber erst am 4. Sonntage gcM heben par le Pasteur en TautoritÄ

de la parole de Dieu et an noni et conscntenient de tonte

Tegiise. l'nd wie man das \<>iiiclnnen soll in aiifrichtiger Trauer

und Mitbusse der gesainnilen lienicii de, >o soll derselben auch

sofort \on der Kanzel Mittheilung geschehen, sobald man beim

Sünder Zeichen seiner aufrichtigen Reue gewahr wird, afin tju'ils

puissent connaitre de la sincerite de cette repentance. Sobald

die Busse über alle Zweifel erhoben ist, soll der Sünder Gott

und die Kirche öflfentlich um Verzeihimg bitten (demander

pardon k Dieu et ä Töglise) und in den Frieden wieder auf-

genommen werden. So schon 1565 die Nationalsynode von

Paris. Auch 1579 die Nationalsynode von Figeac empfiehlt, so

selten wie möglich von öffentlichen Bussen Gebrauch zu machen

und nur in Fällen, welche die Mehrheit der Gemeinde kennt

:

in solchen l allen aber unbedingt. Und «gerade so ui theilen die

Synoden des Refuge in Kn-^land/^ HolLind und anderwärts,

gleich tretilich in apostolischem Ernst und in evangelischer Milde.

*) Gewiss sehr zart und praktisch.

Digitized by Google



— 633 —

Leider ^'ing unter Friedrich dem Grossen das Ver-

stündniss für jene herrliclio Discipline des e^lises relormees

de France, welche die Rechtsgnindl.i^'e säninitlicher huge-

nottischer Colonieen bildet, zunächst am Hofe, dann aber auch

IQ den mittleren und unteren Schichten der preussischen Ge-

sellschaft verloren. Die alle biblische Sittlichkeit und Heiligkeit

mit rein geistlichen Mitteln schützende Kirchen-Disc^Une war

durch das Umsichgreifen der Staatsanwaltschaft und der welt-

lichen Gerichte auf fast allen Gebieten aus ihrer schiedsrichter-

lich Frieden-stiftenden, sühnenden und versöhnenden Stellung,

als Behönie der göttlichen Cmaden . \ enlrängl und fast nur

n<u li aiil llcisrhlirhe \'orgelien und Ungelv >i i-kcileii hesrhrankl

worden. Dorh auoli in <lie>cn r)in'^en war. in (ioniselhen

Masse als das (icliild für biblisch-sittlichen Anstand l)o>r>nders

bei den Männern sank, die Ver.mlassung zum t^inschreiten

namens des geärgerten und verhöhnten Gemeinde-liewisscns

seltener geworden. In der Regierungszeit Friedrich des

Grossen l>ringen unsere Presbjrterial-ProtokoUe, gleich als

schämte man sich der früheren Strenge, keinen einzigen Versuch

mehr, Christi Auslegung von dem Verbot des Ehebruchs durch-

zuführen. So konnte denn der königliche Philosoph von

Sanssouci im Rescrifit aus Pyrmont vom 31. Mai und in dem
vont 5. Juli 1746 auch die öffentliciie Busse für fleischliche

Vergehen abschaffen ( Taholition des reparations publiqucs

.lutorisees ci-devant pour Ics peches de la rhair). Sollte eine

Person verfallen, sn soll man mit grosser Milde ihr eine Rüge

ertlieilen. indem man sie ermahnt, sich kiinlti;^ reuelrechter zu

betragen, en lui adressant les avis et les adnionitions necessaires

pour se bien conduire ä l avcnir. Was Christus und seine

Apostel als sittliche Nieder tr i( In. (iemeinheit. Wegwerfen der

Menschenwürde, Fleischeskncchtschaft, G(">tzendienst, Zauberei-

sündc, Teufclsgemeinschaft und Verpfändung unserer Glieder

an den Satan brandmarkt, das erregte bei der Mehrzahl der

hugenottischen Gemeinde oder doch wenigstens ihrer berufenen

Vertreter" keinen Anstoss mehr. Die Discipline, der sittlich«

religiöse Rechtsboden des gesanimtcn Hugeiu)ttcnthums, versank

der Colonie unter den Füssen. Und es ist eine Art Trost,
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dass auf das Abolitionsdekrct in Glaubensachen — denn die

Discipline war Glaubensartikel im Refugc wie im D^sert —
unser Prcst)yteriinn am 28. Juli 1746 nur mit Stimmenmehrheit

(ä la pluralit^ des voix) beschliesst sich zu fügen (de s'y

conformer), während sonst bei königlichen Dekreten, die unseren

Glauben nicht antasten, stets Einmüthigkeit (unanimtoent)

des Gehorsams herrscht. Fälle böswilliger Verlassung werden

nun einfach dem französischen Magistrat überwiesen, z. B.

23. September 1749. Öa^^e^^en bestimmt das Ministerium 24. Mai

1747 \'nrwcqjnahme der ehelichen Rechte sei nur durch Kü^c

des Pastoren; Hurerei durch stillen Ausschluss von der Koni-

niunion seitens des Pastoren; Khel)rtich hin^e^en. wenn klar

erwiesen und oflenkundi*^ . nach der Strenf^e der Discipline

zu strafen. Vor allem — und das ist gewiss zu beherzigen —
solle man sich htiten, Verbrechen an's Tageslicht zu ziehen,

um daraus Skandal zu machen.** — Wie wirr und krank

musste aber die Christenheit sein, wenn erst der Staat sich

gezwungen sah, die Kirche an das Abc der durch zwei Jahr-

hunderte erprobten gesunden Kirchenzucht zu erinnern 1

Bekanntlich ging in Frankreich die ebenso weise wie

heilig-ernste Liebe der Kirchenzucht still, muthig und getrost

ihren Domenweg zwischen den blutigen Rosen Jesu weiter,

während in Preussen Friedrich 11. Toleranz den (jcfallcncn

Hottnungs<^Tini und weisse Rosen auf den Wc^^ gestreut imd

sie des Harms \ ergessen gelehrt hat"*^. Wenn Jean Coldier aus

Bedarieux, dior. Hezier, um seine seit 1754 in der grausigen

Tour de Constancc eingesperrte Frau, deren Verl)rechen Be-

theiligung an einem protestantischen Gottesdienst war, besuchen

zu dürfen, einer Messe beiwohnte, so gilt er für anrüchig und

gebrandmarkt unter den Märtyrern der Galeeren von Toulon,

zu denen auch er wegen Betheiligung am protestantischen

Gottesdienst bald darauf verurtheilt worden; ja sie weigern sich

mit dem Abgefallenen auch nur zu essen, bis er auf der Ga-
leere la Dauphine Busse tfaat et nous promit en pr^ence de

Dieu de ne retomber plus dans de pareiltes pens^es. En pr6-

sence de tous il denianda pardon h Dieu (20. April 17f)5).**

So drüben, liiiben machte »ich jetzt m den Kirchenzeugnissen

Digitized by Google



— 635 —

die Kategorie derjenigen breit, ^lie zwar nicht suspendirt, aber

höchst bedenklich seien und desshalb der besonderen Seelsorge

des Pastorats empfohlen werden. Auch dass man Pallom
wegen Ungehorsams gegen seine kirchliche Obrigkeit und

schlechten Lebenswandels auf vier Wochen in*8 Zuchthaus

werfen liess und erst der Hausvater des Zuchthauses unser

Presbyterium um Barmherzigkeit für den Sünder „seiner armen

Frau und Kinder wegen** bitten musste, (23. Juli 1744/-,

entsprach durchaus nicht dem Geist der Dist iplinc.

Seit Milte vorigen Jahrhunderts ist bei uns ( wie wohl auch

in den anderen franzcisisclien < "olonieen Preussens^ vf)n Kirchen-

zucht, d. h. von jenem sittHclien Ziehen zu Christo, das die

Hülfe von Polizei . Gefängniss luid Zuchthaus grundsätzlich

verschmäht, leider keine Rede mehr. Was wollen wir, die

wir mit Manneswort die Discipline beschworen haben, dazu

sagen, wenn man uns vorhält: C'est une ignorance volontaire

et maudicte; puant ä nostre escient nous bouschons nos oreilles

au cri de Tinjustice, faisans les sourds. C'est ignorance

maudicte quant, k nostre escient, nous nous fermons

et bandons les ycux, pour ne veoir l'iniquiti scan-

daleuse, se presentant k nous k face d^couvcrte. C'est

une ignorance volontaire et maudicte (piant nous nous pri-

vons de tout sens et jugement, ä nostre escient, pour laisser

co\iIer et glisser entre les doi^^ts Tiniquite qui se faict sentir

et tasten si grossierement ä nos mains. C'est une ignorance

volontaire et inexcusable (juand tout le nionde tcsmoigne et

crie de loing et de pres: iniquit^, iniquit^. L*ini(|uitc crie k

grande force, non pas d'un angle ou coing de Töglise, mais

du milieu d'icelle. Cependant ceux qui debvroient estre les

Premiers ä y rem^dier s y trouvent aussi estrangers et nou-

veaubc, comme s*ils ne faisaient que naistre. Ihr, die berufenen

Wächter der Kirche, habt ihr Furcht, de vouloir estre si grands

ennemis des vices, qui par Tusage et Topinion commune sont 16gi-

tim^ et naturalisez en vertus, maintenus par advocats et

fauteurs du credit? Lasst uns die vom Herrn ims aufgetragene

Pflicht erfidlen, faisant valoir la Discipline du Seigneur contre

tous, grands et petits, riches et pau\res, sages et simples.®*
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Dfis Staats<^'esetz kann die Beweggründe nicht säubern,

die Herzen ni< ht heiligen, die Seelen ni> ht seli^ machen.

Kein Muster-Zuchthaus reicht liinan zu der Höhe »gesunder,

freier Kirchenzucht. Alle Hochachtung vor jenem Presbyter,

welcher hierorts noch in der Zeit der aussterbenden Colonie

dem Magdeburger Zncfathause vorstand als Inspector. Jeden-

falls hat Presbyter Fr6d. Benedict La Paume das schwere

Amt im Zuchthaus nicht um des Gewinnes willen sich aus-

erwählt. Denn sein Gehalt war so klein und die Pension so

niedrig, dass, als er seine Augen schloss, seine beiden Töchter

Amalie und Henriette auch bei grösster Einschränkung von

den drückendsten Nahrun^ssorgen gecjualt wurden ( Deceniber

1831): und die (ienieinde hat sie mit Recht bis zu ihrem T(;de

unterstützt. Allein für das Kelch (loltcs und seine Gerechtig-

keit haben die Jahrzehnte des Zuchthaus-lns[)ect( )i ats jenes

Burgenser Pastorensohnes und hiesigen französischen Hürgers

vom 1. August 1782** in Magdeburg und der ganzen Provinz

nicht so viel Gutes gewirkt, als ein einziges Jahr gesunder

freier Kirchenzucht in unserer kleinen französischen Colonie

das Reich Gottes auf Erden hat verbreiten helfen. Wo die

bürgerliche Gerechtigkeit noch nicht einsetzt*' oder schon auf-

hört, da fängt die kirchliche an. Denn das Himmelreich ist

nicht von dieser Welt: es herrscht tief innen mit seinem

Gottesfricden in den Gemuthem und reinigt die Gewissen im

heiligen ( iotlcs - ( icist. Satan '\sA der Ankläi^er. Christus bleibt

der Versr)hner . darin lie^t der starke (iuadenlrost der Kirchen-

zucht. \'nrläufi<4 nuiw die heili^'^n Waflen weggeworfen.

Aber der Kampf geht weiter. Und man wird sich überzeugen,

dass gegen die Geister Kanonen ohnmächtig sind.

^) Chamier, Colloques et Synodes des eglises r^fugi^es 1581— 16S4.

lAmingtoii IR'H». Aiir f;ist j*<letn Colloque. sowie mehrfach auf der Synode

wii'l <lif I )isriiiliiie j)inktisch diirchqefühi t. Auch in <len 3 Bändt-n voo

F. de SJiickk'i, l.<-^ t'L;1i>«"s du Rrfuiic cn Anüh'tntp . l'.ui« I8*»2 spielt die

I)isci|diiH' eine dm t l>i:i rileii<le Rolle. S. die Artu lcs ri'sojiis ,iu\ Synodes

walloiiiies von l'l'O- IKltf), S. z. Ii. I6V3, 4. Juni in A.irau , bei Kud.

Francke, Cai lshalen im f. S. 8 *) Ebrard, Christian Einst, oft. Der erste
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der in Kassel ICrdienbusse thut. ayant succomW sous la force et la violence

de U persecution de France, ist Messire Frideric de L*alouette, Chevalier

Seigneur de Vemicoiir, Coiiseiller noble de S. A. S. (v. Rommel, S. 66 ad

8. April 1686). «) Lr Clticq: Ilist. <U- I tj-Iise wallonne de Hanau. 1868.

p. 169—181. ") l)er Herzog nicht. S. z. H. die Kirclienbusse des Hrrzogs

soll J{uiiill(jii . l''rt'd Main , de la 'ruin d Auveif^ne 1634 im Haag i K. Honr-

lier, Trois. Centenairc , la Hayc 1891. p. 4ä fg.) Auch der Pfarrer nieht.

S. die Bei^piete ZU Conques und zu Annweyler. im Pfälzischen Memorabile.

1885, S. 80 fg. J. B. Leclercq, Histoire de l'^glise waUonne de Hanau

1868. p. 263. *) Genfer Kirchenordnung von 1641 bei Aem. Lud. Richter,

I. 352. ^) Vermöge der strengen Kirchenzucht war in Frederida, dem Asyl

der Mörder und Falliten, die reformirte Colonie-Gemeinde ein Musler einfach-

ster, reinster Sitten, ein Salz für die St.idt und ein IJcht auf dem Berge

pcbliclifti. S. J.ic. laiflwip. S. dr>- 48. Wolters. Reformationsgescliiehte

\oii Wesel. Wonu Ih'.H. S. Ida f.. 4( H M"-;, Cliamier. Colloques et .*^ynodes

I8'Xi, p. 6. o.l. iNu 15. p. 87. 8. Woltere. 405.425. ") Leclercq. 265.

Von Rotterdam ist <l,\s Livrc de rcconnaissance noch vorhanden. S L,

Bresson, Souvenir 189C), p. 7. Devant ces signatures on peut penser de longues

heures. sagt der Vf. ^ Leclerq , «gUse de Hanau p. 269. ") Wo blieb er?

1703 schon fehlt er in der Magdeburger Liste, auch in der BOrgerrolle. Ist

er etwa identisch mit dem F&rt>er Faretes, der an 14. November 1686 in

Halle Presbyter wird (Muret. 225)? Und wie steht er zu den Berliner

F.arette's von 17<H) (Muret. .321 fgd.) ? 1«) S. Havenstein's Geistliehe Reden,

ed. Tidliii, Kraiikfiiil a. d. Od. 1866 S. XX. 1») Vyl. auch Äthan. Coquerel:

Kglises du Desert 1. 11". Solch ein Zt upniss aus Laus.mne fOr Berlin

de 17. Mai 1689. S. Bulletin du i'rot. frani,-. IV. 3. 21) Dj„.(,|, m,. Perrin.

ministre, denselben, der hier schon fbr Flavard am 28. Juli 1698 gepredigt

hat. Es ist wohl Pieire (Mutet, 254. 204). der 1699 nach Rheinsberg ging.

^ S. hier unter «Aerzte.* ^ S. Abschnitt vom .Kampf um die Existenz

der Gemeinde.- ^) Ptesbyt Akten U. 1 de 1697 f. *) 67. «) Pres-

hyt.-Akten: P. 1 . ^ S. z. B. 19. Mai 1671 Pari'^er Beichte des Augustiner-

M5nch. frere Lombart (Bulletin du Prot, fra.i. . Vlll. p. 251). 28) Bulletin du

Protest, franc. V. 317 sv. Kt'L'isfre iIis 1 )t'lil>i'r.itions de rt'ulise franrnise

de llalberstadt. '•**) Pour ariiter le coui'S des division.s et des IVrqilentes

di^|iutes tjui >ur\ieiuienl p.irmi les Pranqais h rocc.isiou des avances (jui ont

eie taitcs ä la pluspart et de la divcrsite des provinces, — de ne faire aucun

reproche qui puisse interesser l'honneur que chacun se fait de' soutenir son

pays et sa province. ") So z.B. 28. MIrz 1701 im Registre des d^lib^rations

de r^lise fran^aise de Halberttadt p. 37. Im Kanzel-Publicandum heisst es:

qu'elle ne supporte pw le oime. ^ Darum veröffentlicht auch dieHuguenot

Society of London z. B. 1890 Colloques et Synodcs p. 28, 35 sv., 41 sv..

44 SV., 5C> sv. u. ö. ; die France |)rotestnnte u. a. m. alle die Kirchenzuchts-l'r-

kutiden immer mit Namennennnri'.;. II. 356 fi;. 11. iVi t fi:. ^) Gemeinde-

Akten C. 2. "") Pre<ibvt. Akten I' 1 ( ietiH in.ir Akt - ii C. 2. ^) War

Denys ein Bruder des Sliumpiwukers Jean iroulhou aub dem Languedoc. der
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24. Oct. 1697 düe EveDaimac aus Bergerac heirathet und 1731 als KQster der

Colonie von KoppOflbagen (Clement p. 68) stirbt? Kin miiiIcml-i' 'rnniiliuti

war dortselbst schon c. 1711 an der IVst tjestorhen (1. 1.
i>.

l'i). II,

3'>5 fg. Kim-ii Kfiiigcn. ii«-in das ll.dhcrsl.iiller PresliytiTiuni Aull iclitigkcit

nicht zutraute, weil er vor der Veuerable Conipagnie wie vor der Justice

Meineide versucht liattc, suspendirte es öffentlich» doch — aus Gnade — oluie

Nennung des Namens. Wusste es- doch auch so jedermann. Denn der Censurirte

hatte die Frau des Kösters SürriUe, die von der WSsche kam. xu Boden ge*

worfen und durchgeprOgelt (28. Mllrz 1701). Leclercq 1. I. p. 271.

«) S. oben Bd, U. 413 fg. 427. II. 377 fgd. II. 3^14 fg. «») S. Über

die Firma II. 31^» fgd. 412. S. Iiit-i nnfn .A-h-I". Cl.ap. V.. Art. 2."'..

p. 109. Abj,'edruckt hier III-, p. 24- 29. *«) II. 373 IV.I.. 3HH l-d. 11.

3*^5 f<;d. ^
1 S. hier den Ab.st liiiitf : „(loltcMlit ii.st ^ '>-)](,'>()

I 7< il , Miiret. 2n3.

^) Doch nicht Mail, de N ehlen, d;Ls Keli>wt'iii di-s deiieral von Varennes ' S.

üben 1. 6U3. ^) Leclercq I. 1, 271 fpriclit davon, dass in der wailoniächcn

Gemeinde von Hanau der Öffentlich Ausgeschlossene am Sonntag nadi seiner

Reue den Gottesdienst damit erOfinen h6rte, dass seine Absolution von der

Kanxel at^ekflndigt wurde. Ich 6nde davon hier kein Beispiel ^) Presbyt.

Akten D. 3. Presbyt. Akten D. 3. ^"^ Die Kirchenzucht-Massregeln gegen

das Tanzen spielen auch in der wallonischen Kirche von Hanau eine grosse

Rolle. S. Leclerq I. 1. 26V>. 273 fg. u. n, — On s*y empire! ^) Im J. 1737

wird zn Serres, dioc. Gap die heiniliclie Trauung von Claire Key mit Jean

l'.iuie heani-l.indet (Hulletiu du l'iotest. Ii.iik. W 3 1 Kl •>''!
i. 0(4 fg., M f.

Die Fandlie des Advokaten du Teil, wo <lic ,t,uiu»Nen" Rende/-vüu.s statt-

fanden, gilt im Maz d'Azil fDr so gross wie die von Teil und Leonidas seit-

dem dort Jean du Teil mit 4 Mann sich drei Tage lang gegen eine Armee

hielt und dann mit den Seinen den Heldentod starb: Bulletin III. 613 sv.

M) Im Colloque von London 19. Mai 1581 beschliesst man 3) ob anderswo

Exkommunicirte in der Kirche des neuen Wohnorts öffentlich abzukündigen

seien, wird, nach E^^v.igung tier SonderumstAnde. <ler Weislieit des ?resl)yterii

flberlassen: wisse es docii ;un lichten, was das Wohl und die Erbauung der

Gemeinde erheischt. (Cliamier. Colloques et Syriodc? p. 1). Das ('t)lloiiue von

London 16< 13 I»estinni)t, dass man bei F.xkoniinuiiikation undlliue>ie die Namen

in den Akten nennen soll ; sonst nur, wenn es zur allgemeinen Heiehrung der

Gemeinden dient (p. 47 §. 7 cf a. 1610 p. 53 §. 15. 21, a. 1665 p. 114 §. 5).

*l) S. Presbyt. Akten P. I. III* 63. «i) Im dortigen Kirchenbuch nicht

verzeichnet, "wie auch andere Amtshandlungen unter .Timaeus** nicht. Si

eile n'avait pas pris des remMes pour tAcher de faire perdre son fruit? Das

Presbyteriiun entschuldigt sich, es sei nur dem Stadtgericht darin gefolgt.

Auch habe Sr. Berard Chirurgien erkhii t, er würde ihr nicht Kisen gegeben nodi

am Fuss ihr die Ader geschlagen haben, hätte er damals von ihrer Schwanger-

schaft t;ewusst(15. December 171S). <^'i Presbyter. Akten D. 3. — Vgl. hier

den Abschnitt: Consistoire supeiieur. l ebrigens war iiir';<'s. wenn auch Or^.m

des Könige, inuueihin eine kirchliche lichorde. In Hanau hingegen wandte

sich das Consistoire. wo es seine ZuchtbeschlQsse nicht zur Ausführung bringen
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konnte, an — den Magistrat (S; Leclerq \. \, p, 371). p<Mir asturer Texe

cution de la peine eclesinstique. Ganz ähnlich wie die katholische Kirche

( ecdesia horret a sanpuiiKv l-'rgo Vos). Mylius Anhanj» zum VI. 'I heil des

Corpus Constitutionum Marchicarum p. 5<i<) U^,] «7^ trime est connu

du public et a |)roiluit Ic scandale. I'ln)iincui de la K(*Iif;ion et l'i'dilicalion

publique ne puurrail peruietUe que Vous aye/. des uienageiiiens. ^) S. hier

Bd II. 419 fgd. «») Geh. Slaats-Archiv Kep. 122, 18c: Frz. Col. M.. Kinw.

Sachen Vol. XXVI. ^) Ueber seine hochachtbare und einflussreiche Stellung

S. hier oben II, 420 fg. ^) KOnigl. Regierungs>Archiv : Franz. Col. Magde-

burg. ^ Fresbyt. Akten. D. 3. ^ Regioiuigsarchiv: Magdeburg: Consi-

stoire suj)t'rieur. '*) Presbyt. Akten D. 3. A. Ch. Chamier. Colloques et

Synodes läSl 1 654, Lymington 1890. ein vortrtfTIiches Werk. '^)J. J. Mounter,

Destint'es drs etilises wailniuifS des Pays-Has, *") l'eber seine hevor-

steiiende Kh»- <i.Iiriflt l-iicchicli iler («rosse am •!. September 173_* an Fr. \V.

V. Gruud>ko\\ : je im- inaiie en ealant homme, c, ii d. laissant aijir ni.idame

comme bun lui seuibie, et faisant de inon c6te ce qui tue platt. Kl vive la

lOmti (Oeuvr. de Frederic le Grand. T. XVI. Berlin. 1850 p. 57). Und

Friedrichs Briefe waren in jedennann's Hand, vrorflber er sich oft entrOstet

und auf Verrath klagt. ^ Ant. Achard. Isaac de Beausobre. Paul Henri

Tilio de Camas. Mad. de Rocoulle. Etlenne Cardel. de Moulines. Charles

Etienne Jordan u. a. Colonisten waren Friedrich 11. ji«'i>ordi( lu- l'"reunde und

hüteten sich wohl, der liberte couleur de chair und der skandalösen Sous-

Mairi-Wirlhschaft entfifueiiziitteten. S. hier «len Abschnitt : ^Stclluiif; inner-

halb der Relonnirten ( ici-anunlkirche". A. Coquerel : Kglises du dtseit, I,

52,3. II. AW. 8') z. U. Albtit 1-iai.sle aus Potsdam 5. April 176«> u. a. ni.

^) Presbyt. Akten, D. 3. Lettre lue au Coiisistoire fraji<;ais de Francfort s. M.

1598. S. Services reUgieux. Francfort s. M. 1843 p. 26 sv. ^) IIP. 147.

**) Piiveiiir le mal, et aon le rendfe pabUe: darin bestand die Tendenx und

ein Uauptsegen der Kirchensucht.
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Thell III.

Wachsthum und Abnahme der

hiesigen französischen Colonie,

^ oder der Kampf um's Dasein.
' Vons ttff Ic Contrc tic cc« n<iiiv«-llc<. t'olonies,

Pastor Fctizun an das hiesige L'unMstuire,

aß, October 1700.

Einleitung.
Me voici, Sdfneor, «t let cafiws qne Tu

in'as donn^
Helw. a, 13.

IlCein Bibelspruch wird im ersten Refii^e aller Länder so

häufii; angeführt, wie Hcbr. 2, 13. „Ich will mein \'ertrauen

auf den Herrn setzen. Ich will verkündigen Deinen Namen
meinen Brüdern. Ich . will mitten in der Gemeinde Dir lob-

singen. „Und siehe I hier bin ich und die Kinder, welche

Gott mir gegeben hat** Je seltener es war, dass in der nächt-

lichen, so oft von den Dragonern verhinderten, so oft unter-

brochenen, unter allerlei Verkleidungen und Vertheilungen der

Familien -Glieder ausgeführten Flucht sich endlich an Einem

und demsellien ( )rle Mann. Weil» und alle Kinder (wo möglich

auch die Palluhenlj zusanuncntandcn. lun so inniger beutle

man Kniee und Herzen im I)ank ,L;egen den so wuiulerbar

führenden, rettenden (lott.*) Je zarter und je tieler wurzelnd

der Familiensinn der Hugenotten sich erwies, je schmerzlicher

empfanden sie die Trennung von irgend einem Familiengliede.

') p:e Gnindstelie Jesaj. 8, 17. 18 lnutet: „Ich hoffe auf den Herrn,

der sein Antlitz erborgm hat dem Hause Jakob«: ich aber harre sein. Siehe

hier bin i( ti iiiid <lic- Kinder, die mir »Icrilen r<>'^( I«en liat, zum Zeichen Und
Wunder in Israel, vom lierni i^ebaolb, der auf dem Berge Zion wohnet."
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Hanijtcn sie doch nicht bloss für sein Leben, sondern, wie sie

nun einmal dachten, weit mehr noch für seine .Selif,'keit. Wir

werden es daher verstehen können, wie un*;ern die so gnädig

Zusammengenihrten sich von neuem trennten und auseinander

reissen h'essen.

Die aus Mannheim eingewanderte französisch redende

reformirte Gemeinde kam nach Magdeburg als Ganzes, fast an

Einem Tage. Prediger, Kantor, Küster, Presbyter, Diaconen;

Bürgermeister, Rathsleute, Richter, Aerzte, Apotheker; Kirchen'

kasse, Kirchenbücher, Kirchengeräthschaften, Kämmereikasse,

Magistratsakten, alles fand sich hier wieder zusammen. Jeder

hatte bei sich alle seine Lieben. Dazu erhielten sie weite

Ackertlächcn. Und jedermann weiss, dass nichts so sesshaft

macht, als Ackerbau.

Alles <^'estaltele sich anders bei den Hugenotten.

Meines Wissen ist man noch nie dem Wachsthum und

der Abnahme einer hui^enottischen Colonie urkundlich auf den

Grund gegangen. Und doch giebt es kaum eine interessantere

Aufgabe. Freilich auch kaum eine schwierigere. Für die

bürgerliche Zusammengehörigkeit der sog. französischen Colo-

nisten sind andere Urkunden entscheidend, als (ur die kirchliche.

Bei dem Wachsthum und der Abnahme der französischen

Kirdiengemeiiide scheinen die Kirchenbücher massgebend.

Allein die richtige Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinde

erhellt daraus nie, weil keine Listen derjenigen vorlieg;en,

welche s<Mint.iglich unsere Kirche oder vierteljUhrlich unser

heiliges Abendmahl besucht haben. Ks kann und wird Mit-

Lllieder ^eben, die. da sie nie Presbyter wurden, auch nie in

Kirchenstrafe \erficlen, in keinem franztjsischen Kirchbuch-

stehen. Nicht alle Kirchglieder müssen gerade hier getauft sein:
•

denn ein Theil jedes Jahr siedelt schon erwachsen ü1)er. Nicht

alle stehen im Trauregistcr . denn, von den in der Einsamkeit

Beharrenden abgesehen, folgte damals die Trauung dem Manne

;

und es heiratheten Hugenottinnen auch Walbnen, Deutsch-

Reformirte, Lutheraner, ja später selbst katholische Männer.

Nicht alle stehen im Sterberegister: denn so manche hatten

sich 10, 20, 30 Jahre und darüber hierorts zur Kirchgemeinde

41
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treu gehalten und starben an einem anderen Ort. Daher

decken sich die Namen der Kirchbüchcr nicht mit der Ge-

sammlzahl der Kirchglieder. Dazu kommt, dass die hw^c-

nottischcn Ofilziere und andere königliche „Bediente" unsere

Predigten und Kommunionen Reissig besuchten ; kirchlich aber,

so lange sie im königlichen Dieust standen, von den Eximirten

wieder ejtimirt, bei uns weder taufen, trauen noch beerdigen

Hessen. Demnach werden jeder Zeit mehr Personen hier

französische KirchgUeder gewesen sein, als wir je aus den

Kirchenbüchern feststellen können.'^)

Alle ersten Einwanderer waren Hugenotten. Wenn man
aber Wachsthum oder Abnahme der hiesigen französischen

Cokmie bis ans Ende erforschen will, so muss man stets die

bürgerliche und die kirchliche Colonie auseinanderhalten.

La justice n'a jamais communiqu6 a Töglise le role de ses

bourgeois n(-»n-membres de Tet^lise: ils ne les connaisseiit pas. *

Je mehr nun Andersgläubigen gestattet wurde, sich bei der An-

siedlung in Magdeburg unter die französische f^nlonie-Gerichts-

barkeit zu stellen, um so mehr traten Lutheraner und Katho-

liken aus aller Herren Ländeni über. Für alle diese kam das

kirchliche Gemeindewesen gar nicht in Betracht Sie Hessen

in der französischen Kirche weder ihre Kinder taufen und ein-

segnen, noch ihre Paare trauen, noch ihre Todten bestatten;

sie besuchten weder unsere Predigt-Gottesdienste noch unsere

Kommunionen. Deutsche Ltitheraner und Kathdiken, wussteo

sie nichts von irgend einem hugenottischen Zug. Kein .einziger

von ihnen hatte um seines Glaubens willen geblutet. Keiner

war um seiner religiösen UeberzeuguiiL,' willen geschädigt oder

verfolgt worden. Ihr Beweggrund bei der Auswanderung aus

der Heimat war Selbstsucht. Sie glaubten in Hrandenburg-

IVeussen leichter ihr Brot zu verdienen, schneller zu Ehren,

Macht und Einfluss zu gelangen. Darum kamen sie. Sie

begehrten die Privilegien der Neüsiedler, die Freiheiten und

Vortheile der Hugenotten, ohne sich den Entbehrungen aller

Art und den anderen heilig ernsten Pflichten der Hugenotten

*) Etwas helfen die Namen der Pathen aus; da wenigstens, wo dabei

steht i^fugl^ Fran^iis, deoMurant k Magdebourg.
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zu unterwerlLMi. Darum machten sie von der seltsamen Er-

laubniss Gebrauch, hür<,'erlich sich zu den Märtyrern zu halten.

Indess auch die Addition der in den Kirchbüchern ange-

führten Kdfugiäs mit den bürgerlichen Colonisten ergiebt kein

richtiges Bild. Es wäre ein grosser Irrthum zu vermuthenj die

sog. französische BttrgeiroUe liefere uns die Namen aUer zur

französischen Colonie gehörigen Mitbürger. Keineswegs. Zu-

nächst heisst es bei jeder Specialliste wie beim R61e gön^ral

des Frangois Röfugi^ dans les Etat de Sa Maj. le Roy de

Prusse* ausdrOckltch! Non compris les R^fugi6s (]ui sont

actuellement au Service de Sadite Majestd. Diese mannich-

laciicu „Bedienten" des Königs unterstanden laut lülikt vom
19. Juni \6&'j der militärischen und kirchlichen Jurisdiktion.'

Offiziere, Richter, Fiskale, Pastoren, Fahrikin.spektorcn und

andere Hofbediente erscheinen in der Hürgerliste nur, wenn sie

ausser Diensten oder wenn sie, wie z. B. Prediger Jac. Valen-

tin, Director Paul Lugandi, llofrath Pierre Foissin, Dr. med.

Jac. Reynet, Fiskal Pierre Mucel, Richter Pierre Billot, auch

Hausbesitzer geworden sind. Allein selbst nicht einmal sämmt-

liche Meister und Hausbesitzer der französischen Colonie von

Magdeburg wurden in die Bürgerliste eingetragen. Da fehlen

z. B. die Grossmanufakturisten Pierre Valentin aus Nismes,

sein Bruder Paul Valentin aus Amsterdam, ihre Freunde und

Conipagnons Pierre Clapar^de a\is Montpellier und Pierre An-

dre aus der Normandie, sowie viele andere Fabrikanten und

Kaufleute, zum Theil die reichsten, zum Theil ärmere, wie

z. B, Weisst^erber Guill. Seranne (Sarau) aus Carcassonne,

Sohn des Jean S. aus Montpellier, docteur en mddecine, Ciatte

der Doris Werner. Die reichsten warben bisweilen bei Hofe

um einen Titel, wie Hofrath, Kommissionsrath, Kommerzien-

Sekretair, und erlangten dadurch die ersehnte Exemtion vom
französischen Gericht und von der französischen Bürgerschaft.

Die ärmeren verzichteten zum Theil wohl auf die Ehre der

Zugehörigkeit, weil ihnen die Einschreibegebühren lästig fielen.*

Beim Testament der Frau des Abraham SUge» Mitglieds der

hiesigen Colonie z. B., vom 1. März 1701 fehlen in der BOrger-

liste 1) Abraham Si^, Sämischgerber und Wollfärber
; 2) Elie

41*
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Robineau, der Notain- puhüc, vor dem das Testament gemacht

wird , residant et deiiieiiraiit a Ma|L,'dcl)Oiirg. und von den 7

Zeugen 4: Kticnnc Brun, Seidenarbeiter, Moyse Portal, Strumpf-

wirker, Abrah. Barthölemy, ebenso, und Anuibal Kodier, des-

gleichen.'^ Von den sonstigen Notariatszeugen fehlt in der

Bargerliste stets ein recht beträchtlicher Theil. Und erst recht

fehlen dort so manche von den laut Kirchenzeugniss hier Ein-

wandemden.*

Im Presbyter. Archiv D. 3 linde ich Abendmahls-Anmelde-

scheine von Pierre Lhermet aus Marburg-Louisendorf (1740),

Paul Dura aus Rohrbach (1741). Etienne PUlard aus Berlin

(1742), Jean Frdd^ric Herbst ebendaher (1743), Jean l'ierre

Roy aus Kassei-lirainischwei'j: (174?)- 4')), Pierre Pellet aus

Köni<j;sberg ( 1 743 ), ( luill. Laurens aus \eulialdenslel>en ^ 1744),

Abr. Girardet aus BurLi (1744). Jean Roux aus Berlin (1744).

Antoine Favas aus Kassel-Hraunschweig (1744 45), Pierre

Louis Trinquart aus Potsdam (1744), Abr. Roques aus HeHin

(174r) i, I Van^ois Anfreli aus Berlin (1745), Abr. IVanc. Chatton

aus PrenzJau (1745), Franc. Rigaud aus Berlin (1746), Jaques

BoUte aus Stettin (1746), Pierre Bardin aus Berlin (1746),

Jean Jac. Espagne (1746), Jean Henri Bouvier aus Königs-

berg (1746), Ant Robert aus Neuhaidensieben (1747) und

j^römie Giarl. Nicolas aus Berlin (1748). Mit der Verordnung

vom 15. Januar 1755 hOren die Abendmahlszeugnisse auf.

Von diesen J l stehen nur 7 — Vg in der Bürgerrolle!

1' ür eine voIlstiindiLje Angabe des jäln liclien Ab- inid Zu-

nehniens derC oIonie ist die Hüp^'errolle daher kaum zul)enulzen.

Denn als Bürger sind gleich unter dem ILidesjalir des \'aters

die mehrere Jahrzehnte spater hier geborenen und noch weit

später hier Bürger gewordenen Söhne mit aufgeführt.^ was

chronologisch sehr verwirrt. Eine wirklich vollstJlndii^'e Liste

der bürgerlich zur hiesigen französischen Colonie Gehörigen

liesse sich nur feststellen seit der Zeit, wo jabrlich am
31. December solche Listen nach Berlin eingereicht werden

mussten, also seit etwa 1698. Indessen von diesen Listen ist

heute nur ein kleinster Theil noch vorhanden.' Demnach
müssen wir darauf verzichten, das Wachsthum oder die
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Abnahme der hiesigen französischen Colonie vollständig und

zweifellos in Zahlen zu las>eii. D.iraus. dass sein Name in

keiner einzigen hürj^crlirlien oder kirclilichen Liste vorkommt,

darf also niemand schliessen, seine l'aniilie habe nie zur hiesi-

gen franzr)sischen Colonie geh()rl. \ ielmehr werden in diesem

Werke aufmerksame Leser, besonders initer Kirchenzucht, so

manche zum Theil recht bedeutende hu'^enottische Erschcinunf^en

antreffen, die in sämmtlichen kirchlichen und bürgerlichen

Listen mit Stillschweigen übergangen sind.

Wie gross übrigens der Kontrast ist zwischen den in

jedem Jahre laut Gerichtsliste hier neuanziehenden Röfiigi^

und den durch Eid in das französische Bürgerrecht Aufge-

nommenen, mag aus folgenden Zahlen erhellen. Am höchsten

steht die Zahl der ncuj^eschaffenen Bürger 1704: es sind 55

imter den laut l .iste damals neu anj^ezoi^enen 230Rehi^'ies. Nächst-

dem rc)I<^'t das jähr 1690 niit 45 Neuhür^^ern unter l^f) Neu-

an^'czo^^enen, 1602 .'}0 Neubür^er unter 1 18 Neuangezot^^enen,

1687 35 Neubür^^er unter 1 1<S Neusiedlern. Unter den Neu-

siedlern waren Frauen und Kinder selten. Des We^^^es Weite

erlaubte ihnen die Wanderung nicht. Von allen Seiten wird

in den ersten Jahrzehnten unserer Colonie der Frauenmangel

beklagt. Daraus erhellt, dass von den Neusiedlern zum grossen

TheU das Bürgerrecht niemals hierorts erworben wurde, oder

aber erst viele Jahre nach der Einwanderung» z.B. von vielen

der seit 1686 hier Angesiedelten erst am 17. Februar 1690.

Und zu demselben Ergebniss führen wie die höchsten Zahlen

der Bürt^eretde cjeradeso die niedrigsten. Im Jahre 1695 wur-

den hier nur drei Iraiizf jsisrlie Hiirj^er \ ereitiiL,'t, während doch

22 Personen eintraten in unsere Colonie; 1606 wieder drei

unter 13 Siedlern, 1701 6 unter 18, 1604 ^> unter 44.

Wir werden sehen, dass, als mit Friedrich II. das Po
pulationsprincip durchgrifl, seit dem siebenjährij^cn Kriege imter

die Magdeburger Hugenotten Katholiken aller Nationalitäten

aufgenommen wurden und sehr viel nichtpreussische lutherische

Deutsche. Doch kam spärlich auch noch in unserm Jahr-

hundert der Beitritt wirklicher Hugenottensprösslinge vor. So

wurden erst in diesem Jahrhundert aufgenommen Kaufmann Jean
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David Cuny, Na(iclma( her Jean '1 heophile Palis, Lehrer Fre-

deric Detroit, Kaiilniaiin Pierre l-Vedeiic Cuny, Schwertfegcr-

j^chuitc Jean I'Vederic Rubeau, Tiscliler^^e^-elle Jean Franrnis

Duvigneau, Sohn des Färbermeisters Charles Duvigneau, und

als letzter, der in unseren bürgerlichen Verband aufgenommen

wurde, Henri Guillaume Bonte, Seifensiedergeselle, Sohn des

Seifensiedermeisters Isaac Bonte. Es war am 13. October 1807.

Hiermit schliessen die Bflrgerlisten ab. Sie sind sehr

verschieden geführt worden. Datum der Aufnahme, Name,

Stand, Ursprungsort, Vermerk, ob gestorben oder ausgewandert,

das ist der bündige Inhalt bis etwa Juli 1703. Seit der Zeit,

wo so viele wieder Magdei)\irg den Röcken kehren, ersetzt

der Vermerk a quitte den fehlenden Ursprungsort. Es ist,

als wären sie su schnell wieder da\(jn gelaufen, dass der

Richter kaum Zeit hatte, die Richtigkeit des angegebenen

Ursprungsortes zu ("onstatiren. !*> fehlt der Regel nach.

Besser wird es erst wieder 1716. Seit 1727 ,
wird bisweilen der

Zeitpunkt beigefügt, von wann die gewährten Preijahre be-

ginnen und wie lange sie dauern sollen.® Ausführlicher

werden die Notizen seit 1733. Auch der Name von Vater Und

Mutter werden angegeben, bisweilen die Daten königlicher

Specialbefehle. Nur die Religion wird noch verschwiegen,

weil es sich noch von selbst versteht, dass die sämmtlichen

Neubürger der französischen Colonie reformirt sind. Erst

1749 erscheint die Notiz: Catholique Romain. Die Religion

wird hinzugefügt, wo sie abweicht. Seit 1759 aber werden

unter all den \ielen rc'Muischen Katholiken auch die wenigen

de religion reformee ausdrücklich gekennzeichnet, gerade wie

seit 1760 die Lutheraner. Seit 17. Januar 1757 erscheint oft

die Bemerkung assurant n'etre point enrolle. War er dienst-

pflichtig, durfte er nicht Bürger werden, gehörte überhaupt

nicht unter bürgerliche Gerichtsbarkeit. Auch wird seit 1751

hinzugefugt, ob an Eides Statt ein Handschlag gegeben (par

Tattouchement de la main) und ob der Eid etwa, wie jetzt

öfter, in deutscher Sprache abgelegt worden ist Bis zum

I.Juli 1755 sind die Eintragungen von niemand unterzeichnet;

seit jener Zeit vom Richter und vom neu aufgenommenen
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Bürger; bisweilen vom ganzen Gericht; selten jetzt, wie früher

immer, von niemand. Seit dem 3. März 1763 unterzeichnet

der Richter nieist allein (Bernard), oder auch keiner; seit 29. Sej)-

tember 1766 der Richter (d'Ammon), bald allein, bald mit einem

oder zwei Assessoren. Seit 23. Juni 1778 beim neuen Director

Michel wird die Willkür der Unterzeichnung noch grösser.

Die letzten Eintragungen unterzeichnet Michel allein.

Da für die Fridericianischen Neubihrger der Vollgenuss

der 15 Freyahre das Entscheidende war, so mussten bei der

herrschenden Freizagigkcit die Richter die schon genossenen

Preijahre protokolliren. So hatten in Halberstadt schon ge-

nossen seit 16. Juni 1749 Schmidt, der 1752; seit 1746 Charles

Davoy, der 1754; seit 1748 Samuel le Mair, der 1755 hier

aufgenommen wird, vorher aber schon in Halle etablirt gewesen

war. Ebenda war schon etablirt «gewesen Daniel Dan,

Destillateur, der 1760; in Frankfurt a d. Oder seit 1747 Kemi

Gervais, der 1753; in Kothen, darauf in Calbe ein Jahr, dann

10 Monate in Salze der nunmehr 6(>jährige Sprachlehrer

Abraham Marin aus GctiF, der 1759 hier als französischer

Bürger vereidigt wird. Und so geht es fort: eine unbequeme

Buchung. Mit der Zeit wiegen unter den Nenbtirgem die

Deatschen vor. Unter den 1270 Mitgliedern der französischen

Colonie von 1786 sind schon 736 Deutsche, obwohl solche

wesentlich erst seit 1772 aufgenommen worden waren. Je

geringer die Vortheile werden, welche sich mit der Zugehörig-

keit zu den „Franzosen" verknüpfen, je mehr Deutsche treten

bei der Uebersiedelung nach MaL^'deburg sofort zur Altst;i(lter

Gemeinde. Im Jahre 1797 sind dennoch von 1245 Miij^licdern

730. 1798 von 1207 686 Deutsche, also über die Hälfte der

Gesammtheit. Dagegen sind kirchlich 1797 unter 165 tamihen

nur 55 Deutsche,^*' also ein DritteL

*) Bericht 'Ics liic-iL-i ii fran/Asischen Geiichts nach Berlin vom 16. No-

vember 1780. *) Für »las jalu 1710 findel sich diese Gcsatiimlliste vom 31.

Decctnber im hiesigen Ma|;is(Iat:^a^chiv No. 2, in GolilscliMiü, S". kalli-

gniphisch ninsterhart. Sic oritli.Ut 42'» St-itni, ffihrf S, :M-J :?Hr> dii- M i-;.!*-

burger auf und ziihll hier 1386 Seelen. Ich habe die>c Liste zum Abdruck
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gebracht in*, 488—499. *) Hylius, Recueil des EdiU. Ordonnances, Reglemens

et Rescript». Berlin 17S0 p.85. *) Seit 1150 und besonders 1160 finden wir

am Rande öfter die Notis Exp. (expMie) oder auch Exp. grat. (gratis);

*) Presbyt. Akten, L. 1. ") Presbyt. Akten. D. 3. So Juni 1686 Fr.mrois

Dufez. Mai 1687 Heimle Roux. Juli 1687 Pierre Blisson, November 1687

Auban Kalb't. Aupust 1688 Jacob Arliurl. Scpteniber 1688 Jean GuirauH,

November Pierre I-abri tils «ti. ^) hie iiui^icii woltl im (ieheiiiu-n

Staats-Archiv wie im Archiv des französischen Con^stoire zu Berlin (S. Buin-

guier: Die Colonielisle von 1699, Berlin 1888. Vorwort). •) z. B. 1749 bei

Pierre Jarbut, falseur de bas, de Nismes: doit jouir de 15 ans de franchves

h compter depuis son mariage sativi le 18 Mars. £benso bei I^vi Roland,

gantier. aus Lippe-Detmold u. s.w. ") Bisweilen nur der Name. Die Person

war Hugenottin und heirathete einen Deutschen. So 1197 in der Gemeinde-

liste Frau Geheim • Räthin Wittwe Gflrtner und Frau Criminal • Commissar

Uansteln.
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Abschnitt I.

Anwachs und Abnahme.

Iji miserc dp la (_°<>lonic c*t iaexprinable.

Justice fintncaise de Masdcbours la. JuU 1700^

Es war (Ici) 1 IuL;ciiotteii nicht zu vcrdenkoii. dass sie sich

um ilircs (ilaul»ens willen lichcr in Irankreicli niuidcn licsseii.

als auswandern. Süss ist es ja und ehrenvoll, für den Köui<r

der ünaden sterben zu dürfen. Wem Ciott dazu die Kraft

gab, dem fiel es auch nicht schwer: es erforderte nur einen

Augenblick begeisterter Hingebung. Allein in die Ferne ziehen,

ins Elend auswandern, vom Liebsten auf ioimer fern bleiben:

das waren anisgefeiinte Foltern und von langer Dauer (un

matyre rafiin6 et de longue haieine) wie sie der vierzehnte

Ludwig erklügelt hatte für seine ärgsten Feinde, die Pastoren.

Der auf dem Scheiterhaufen sterbende Pastor konnte noch

den Glauben seiner (iemeinde schüren: Der verschw\indene

Pastor nuisste ihn in der Heiniath sich in Asche wandeln

wissen. Die nach einem Lande der Gewissensfreiheit^ aus-

wanderten. Z()«^en behufs Her<^unL( ihres (ilaulieiis- nach Orten,

von denen sie bei dem nächsten günstigen Friedensschluss leicht

in die traute Heimath zurückkehren konnten. Die 3

«

\(JJÜ

Laien, welche gleich in den ersten anderthalb Jahren, dans

TextrSme passion qu'ils avaient de sortir, sich s^bstverbannten,

lagerten sich wie eine Mauer dicht um Frankreich herum: in der

Schweiz, in den Niederlanden, in England. Schon dem für

den aufrichtig frommen, eifrigen grossen Kurfürsten von Branden-

burg schwärmenden Haager Apologeten fiel es auf, dass sich

trotz der so mannichfach angebotenen Privilegien so gar wenige
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nach Brandenburg wandten. H est vrai que ce n*est pas du

c6t6 du Rrandebourt; (ju'a tourn^ 1a foule. Er sucht nach den

(jründcn. Kr nennt das rauhe Klima, was man fürchten mochte,

die wenit^cn tranzüsischcn Kirclien. welche es in diesen weiten

lVf)vin/vcn Ljah, nennt auch (he weite Kntfernun^s die man

zurückzuIcLjen liätte.' DeiitHcher redet ein von einem ein-

flussreichen, den llohenzollern sehr wohlgesonnenen Bewohner

des Fürstenthunis Orange an den preussischen Colonieminister

gerichteter Brief. Die Orangeois hätten, schreibt er, es an-

fangs und der Mehrzahl nach nicht für passend erachtet» nach

Brandenbarg überzusiedeln (pas convenable de passer d*abord

en Brandebourg), sondern seien lieber nach der Schweiz, nach

den Niederlanden und nach England geflüchtet, da Kurbranden-

burg keine unbestrittenen Rechte auf das FQrstenthuni Oranien

besitze und dennoch die Bewohner hofiRiungslos für immer

von Orange, ihrer ersten wahren Heiniath, zurückhalten wolle

(d'une maniere a n'esperer pas le retour), während ihnen doch

die Obrigkeiten aller anderen Länder die Thore offen hielten

zur Heimkehr nach Oran<_;e j^deich hei dem nächsten Frieden

(ä portee de leur retour chez eux ä la paix).* Erst als die

Schweizer sich entschlossen zei<,'ten die Orangeois *,nitlich oder

mit Gewalt abzustreifen^ und als die andern Staaten bestimmten,

dass die collektirten Gelder nur in Preussen zur Auszahlung

für die Orangeois gelangen sollten, zeigten sie sich willig her-

überzuziehen. Doch wie sie nicht gern kamen, so Hess man
sie auch nicht gern aus Frankreich fort Bei der so weit ver-

breiteten Geschichtsfölschung, als wären die 20,000 in Kur-

brandenburg-Preussen eingewanderten PranlBoaen aus Frank-

reich Ausgewiesene, kann man ^ar nicht oft genug hervor-

heben, dass bei jedwedem Laien au( Auswanderung (icfüng-

niss, Klosterhaft, Galeerenstrafen, Deportation als Verl)recher

standen Noch 1712 nmsste der Berliner HofprediLjer, der

grosse Beausobre eine eigene Schrift herausLjeben, um zu be-

weisen, dass es Unrecht sei, alle Auswanderer als Verbrecher

zu bestrafen. Oderr sagt Beausobre, war etwa David ein Ver-

brecher (criminel), als er zu Achis floh, dem König der Phi-

lister? Oder war es Joseph, als er den Sohn Gottes nach
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Krypten tru^', um dort eine Zuflucht zu suchen gegen die Wuth

des Hciodes? Und hat |esns (.'hiistus nicht denen, die an

einem ( h t verlolgt wurden, ausdrücklich erlaubt, sich an einen

andern Ort zurückzuziehen Und darf irgend ein menschliches

Gesetz das für ein Verbrechen erklären, was Jesus Christus

autorisirt hat?** —® Unter wie unsäglichen Schwierigkeiten,

Entbehrungen, Mühen, Gefahren, Verfolgungen, Abenteuern die

Magdeburger „Fran^sosen** sich hier zusammengefunden haben,

davon weiss die Geschichte und die Ueberlieferung manches

zu erzählen, was fast wie ein Mährchen klingt.^ Und dabei

werden diese Flucht^eschichten der hugenottischen Familien,

auch der hiesigen, fast immer nur durch einen Zufall aufbe-

wahrt und wIlhIoi durch einen Zufall entdeckt. So machte

David Mainadie III., der sj)<ilere Presl)\ter und Secretaire de

la Venerable compagnie. bei seinem fünfjalirigen Aufenthalt

in l'Vankreich während der Jahre 1755— 1760 die Bekannt-

schaft einer hochbetagten Verwandten zu Puislaurens im Langue-

d'oc. Und diese crzUhlte ihm, dass Ktienne Mainadie II., der

hier im November 1731 und David Mainadie IL, der hier im

October 1731 Bürger wurde, beide gelmrtig aus Mazamet im

Languedoc über die französische Grenze in Kiepen* geschallt

worden seien, die rechts und links zu den Seiten des Pferdes

herunterhingen. Der Treiber händigte sie jenseits der Grenze

ihrem Onkel Jean Mainadiö, dem bekannten Uhrmacher und

französischen Gerichtsassessor aus Negrin bei Mazamet aus und

kehrte dann nach Frankreich zurii< k.** Demselben David

Mamtidie III. erzählte Xalicniic Labry, IVau des l-Van^ois Meurier,

geboren am 7. A})ril 17(.XA dass ihre Mutter Jc-anne Serre aus

Montauitan. als junges .Madchen aus IVankreich gellohen sei

in den Kleidern eines Bedienten. So erreichten sie das Land

der Gewissensfreiheit und endlich Magdeburg.

Aber in welchem Zustand l Die Wege, weiche die Exulanten

gezogen, glichen einer Gräberstrasse. Hier blieb ein Greis liegen

im Wald und dort ein Kind am Hach. Sie schleppten sich so

hin, wanderten wie im Traum. Weiter, hiess es, und immer

weiter l Das Land der Freiheit liegt noch fem. Und wo man
lünger Rast machte, da warfen viele die Last ab, kauerten
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nieder und siechten dahin zum langen Feierabend. Es war kein

schwarzer Tod. keine Pest und keine Cholera. Aber der

Hunger frass die Fieberkranken. Es ist g^eradezu furchtliar,

was die Urkunden ül)er das Mähen des l ixles l)erichtcn unter

den Hui^enotlen der Grafschaft Schaumburg oder des Herzoi;-

thurns Bayreuth.'* Die gesamnUe Colonie war Ein Lazarelh.

Nicht ganz so arj^^ stand es in Magdeburg. Nur eine Auslese

Zähester Exulanten fand Kraft genu»,'. über die Srlnveiz, I'.rlangen,

Leipzig, oder über Frankfurt a. M., Kassel» Ualberstadt, oder

über Hamburg, Berlin, Brandenburg, Burg bis in unsere Stadt zu

gelangen. Es waren eiserne Naturen, Helden im Ertragen.

„R^istez** blieb ihre Parole. Und dennoch brachen von diesen

Helden hier zusammen, ach wie viele I Manche Familien wurden

von zwei, drei Seiten gepackt So entriss der Tod gleich im

Jahre 1687 dem Jacfjues Menard aus M^rindofe in der Provence

am 4. Fel)riiar die siebenjährige 'Tochter, am 24. Mai den vier

Wochen alten Sohn. Dem Jean Vitu ans der ('haiii])agne am
14. April die l'hcfrau, am 29. Novem]>cr den Sohn. So UvS8

dem Bernard Chollet aus der Guicnnc am 15. Januar den einen

Sohn von vier Monat, am 17. Mai den andern, 3 Vi Jahr alt.

Am 15. December 16ÖÖ dem Pierre Morgues aus Paris die

I2jährige Tochter, am 12. Januar 1689 die Ehefrau. Dem
Advokaten Jacques Pioset aus Prdvilly in derTouraine 1. August

1688 die Tochter Susanne, im selben Monat die andere

Tochter Renate. Dem Advokaten Elie Pioset aus Pr6villy

in der Touraine, wahrscheinlich Vetter des Jacques, 1689 am
18. April die Schwester Marie, 'am 4. Juni den Sohnlsaac, am
23. Juni den Sohn Alexander Pioset. Die frischen Gräber

fesselten die Lebenden an die neue lleimath. Aber hier

wurde in der St. (iertraudkirche der Steinboden in die Höhe

gehohen, um danmter \vc-niL;e Fuss lief die Licblini^e zu ver-

scharren , da für die Ortsfremden hierorts kein Kirchhof zu

hal)cii war. Und dann hef die Gemeinde Sonntag für Sonntag

\md drei Mal jede Woche über die Häupter der Entschlafenen.

Kein Wunder, dass das manche Eltern nicht aushielten und
— weiter wanderten.

Hatten solche armen Leute das ewige Wandern in immer

neues Elend satt bekommen und den Entschluss gefasst, in den

"V
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schaurigen Wüsten Frankreichs (le (]i'>cTt ) ilircn protestanti-

schen (ilauben zu vcrl>cr^cii, so liindcrle sie anlan^^s nie-

mand daran. Die am 10. Juni 1672 L,'eL:riiiidete französische

Colonie in Berlin hat bis zum Widerruf des Kdikts von Nantes

und länger zahlreiche Genieindeinitglieder mit (ield unterstützt,

weil sie von Berlin, die einen zu Lande über Hanau, die

Mehrzahl zu Wasser über Hamburg, nach Frankreich surttck-

gingen, bald pour chercher femme, bald pour trouver ä vivre.^'

Aber auch in den ersten Jahren nach dem Kdikt von Potsdam

war Colonisation in Preussen kein Regierongs-System. Im

Gegentheil. Durch Diplomatie oder Waffengewalt erzwungfene

freie Rückkehr der Reformirten in das zwar katliolische, aber

religir>s ohniiiachtii^ L^cwordnic 1- laiiki eiclt war der treibende

Lieblingsgedanke der Reformirten Puissancen. Tiefere

Kenner Ludwi;^ Xl\'. freilich wussten, d;i>s er in allen Punkten

eher nachgeben würde als gegenüber der Forderung auf Her-

stellung des Kdikts von Nantes. Darum beschliesst am 2(3. April

l688 die Berliner Colonie, solchen Ausreissern kein Held mehr

zu bewilligen, welche die Staaten Sr. Kurf. Hoheit verliessen,

ä moins qu ils n'en aient des raisons tr^s-pressantcs. Schon

2 Jahre vor der Berliner Colonie nahm diesen Standpunkt die

Magdeburger ein. Den Pierre Chauvar, salp^trier, verurtheilt

unser Juge Persode gleich im Gründungsjahre zum Karren-

schieben auf der Festutig, weil er den vom Kurfürsten erhaltenen

V'orschuss verschwendet habe und nun im Hegrifl stehe, sich

wieder daxon zu machen.** Und als im Sommer 17nl ein

französischer WeissLjcrIier und ein fraiiz«"»sis( iier KaniK'L;iesscr

V(»n hier, wo sie für ihre W'aaren keinen Absatz nefundeii,

heimlich entwichen und „Uns'* ein Ziemliches an V'orschuss

schuldig blieben, liess dcrjugu die Weiber der beiden in Haft

und Holter thun, weil sie nicht im Stande waren, Kaution

zu stellen.^* Durch solche Strenge, ja Härte wollte man die

Leute in den Kurbrandenburgischen Staaten zurückhalten. Die

Folge war, dass die Exulanten ihre Wiederauswanderung nur

heimlicher bewerkstelligten und durch Verbreitung der Theorie

vom verschlossenen Thor und brandenburgischen Kerker die zur

Einwanderung schon Willigen zurückschreckten. Daher war es
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gewiss weise, dass beim Saipctersieder wie bei der Weiss-

«i[crl)erin und der Katnic<4iosserin die kurfürstlichen K( »iiunissare

den l'cbcreifcT unserer rranzr)sischen RiclUer zügelten und ihre

MassnahuKMi wieder aut hoben. So strömten die Exulanten von

neuem nach Ma^^debur;^.

Die Hohenzollern wurden bald stolz auf ihre Colonieen.

Die Colonie-Minister liebten es in den wunderbar schön ge-

schriebenen, el^ant und mit Goldschnitt gebundenen Coioniallisten

der Gesammt-Monarchie^' die Zahl möglichst in die Höhe zu

schrauben. Der PopulationB-Gesichtsponkt wurde ein ent-

scheidender. Da nun die Dienstboten nur um der Herrschaft

willen, Lehrlinge und Gesellen nur um des Meisters willen am
Orte wohnten, so schlich sich die Mode ein, sans distinction

de nation, alle Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten der Colo-

nisten, «gleichviel ob Inländer oder Ausländer, der tlesamnit-

zahl der Refugies hinzuzuzählen. So wurden 1697 bei Hole

statt der 782 Magdeburger Refugies 119S>, ) 17U') statt 1031

13( '3 gezählt. l'n<l so geht es fort. Dadurch erhielt der Hof

folgendes unwahre Bild über die Personen unserer Colonie:

1703: 1375; 1705: 1514 ('); 1708: 1343; 1709: 1361; 1712:

1265; 1716: 1330; 1718: 1291; 1727, bei Zuzählung der

deutschen Fabrikjimgen und deutschen Fabrikmädchen, 1791;

1728: 1725; 1729: 1753; 1730: 1804; 1731: iS43(!); 1732:

1714 (darunter 513 Zugehörige, nämlich 57 französische und

143 deutsche Gesellen, 34 französische und 29 deutsche Lehr-

linge, 37 französische und 113 deutsche Dienstboten); 1733:

1743 (darunter 381 Gesellen u. s. w.); 1734: 1702; 1735:

1711; 1736: 1702; 1737: 1621, wobei man aber vergessen

hatte die 55 Hosj)italiten. Der Hot l)ekani dadurch die Ansicht,

als ob es 1730 und 1731 hierorts viel mehr Refugies gegeben

habe, als etwa 1706, was durchaus falsch ist Da der Geschichts-

schreiber nicht das geringste Interesse hat, weder zu ver-

grössem noch zu verkleinem, so kommt es uns darauf an,

möglichst die wirklichen Zahlen zu finden.*** Das geschieht,

indem wir jedes Jahr zu den vorhandenen R^fugi^ die Neu-

*) Nach einer anderen Liste 1087. S. Beheim - Schwanbach. Hohen-

soUem'sche Colonisationen S. 494.

Digitized by Google



— 655 —

anziehenden und die Neugeborenen hinzu, die Wegziehenden

und die Sterbenden abzählen. Freilich, da man die Weg-
ziehenden immer wieder zu verschweigen und zu vertuschen

sucht, so ist auch diese Rechnung keine schlechthin, sondern

nur eine annähernd richtige. Denn das war ein Hinundher!

Von dem Th^ophile Fleureton (Fleuretton) z. B., der

21. Januar 1762 hicrselbst als Junggeselle 90 Jahr 9 Monat
alt*) starb, meldet die Familienchronik: Aus VisiUe (VizUle)

bei Grenoble im Dauphin^, wo seines Vaters Antotne Papier«

mflhlc lag, flüchtete er 1687 mit der Familie seines Bruders

Fran9ois, die Esel selber führend, nach Holland, von da nach

England, zurück nach Holland, dann nach I^randenbur^. Die

rapicrniühle in Burg hatte keinen i'ortj^an^'. 'l'heophile luid

Franyois siedelten nach Prenzlau. Dort fTillt IVanyois in eine

Hütte mit kochendem Wasser und stirbt zwei TaiJie darauf.

Marie Nicolai, Franyois' Gattin, hält einen kleinen Laden ni

l^renzlau. Theophile bleibt ihre Stütze. Als seine Schwärmerin

stirbt, siedelt er zum Schwager Pastor Crouzet nach Potzlow,

zieht mit diesem nach Braunsberg. Als aber sein NefTe Moyse,

früher Goldschmied» Fran^ois' Sohn, im Februar 1740, Haus-

besitzer bei Kloster Augustini, als französischer Sprachlehrer

hierorts Bürger geworden war, siedelt Th^phile, der Führer

der Familie, nach Magdeburg über. Er liest, in hohem Alter

stets bei guter Laune, von der Familie geehrt und ihr, nebst

der französischen Bibel und den Andachtsbüchern, die Geschichte

der Flucht hinterlassend, aulnierksam und ohne Brille die Utrechter

Zeitung. Sein Geist blieb j^efasst und ruhig bis an seinen Tod.

Allem Anschein nach hätte er ein höheres Alter erreicht,

wäre er nicht einige Jahre vor seinem Tode eines Abends

beim Verlassen seiner Stube gefallen"', was er von Zeit zu Zeit

wieder fühlte.'^

Die Exulanten, welche alle Strapazen des weiten Weges

von Südfrankreich, insbesondere aus dem Languedoc und dem
Dauphin^, meist über die Berge der Schweiz zu Fuss bis nach

Magdeburg überwunden hatten, mussten eine gar zähe Auslrne

*) So nach unserem Kirchenbuch richtig gestellt. Er ist geboren am

30 April 1761. Seine Mutter ist Marie Couret
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sein. Auch nihmt C. Reyer^'^ und Früdcric Godet^* das hohe

Alter der Refugies, durch (his sie die Kiidieiiuisiihen ül)crtr(dlen

hälteii, und erklären es sieli aus ihrer Genügsamkeit, l' leiss, tröh-

lichcMi Mulli und durch inisere vorzügliche Arnien|)Hege

Jedenfalls sind i)ei uns die ältesten Leute nicht die gewesen,

die in der Fülle saf»sen, sondern die armen Hospitaliten. Ihr

Magen beliieit Kraft, weil er nie sonderlich viel zu verarbeiten

s^ehabt hatte. Es giebt zu denken, dass in unserer kleinen

Colonie, die kaum je 1500 Seelen erreicht hat, zwischen 1703

und 1774 17 Personen Uber 90, eine über 97, eine Aber

100 Jahr alt wurde. Und bei den uns so nah verwandten

Wallonen kamen zwischen 1701— 1760 drei Mal Hundert-

jährige vor." Bei nur einigermassen normalen Verhähnissen

hätte eine Colonie von so zähen Siedlern mächtig anwachsen

müssen, da MJ- imd l<X)jühri<^e, lalls sie hier wohnen blieben,

bei drei. ^)<»- und 7< »jährige bei zwei (leneratii .neu hTitten

mitzählen müssen. Jedenfalls ist das ( lereile von den huge-

nottischen ."^chu a( Illingen in s Hereich der Fabel zu verweisen.

Die Haupt-Finwanderungsjahre sind hier die Jahre 1687,

1692 und besonders 1699, wo die Schweizer Refugies, und

1704, wo die Orangeois in Masse nach Magdeburg kamen."
Sieht man ab von den Wegziehenden, so ist das Wachsthum
der hiesigen franzAsischen Gemeinde; auf Grund der gericht-

lichen Melderolle,*' der Tauf- und der Sterberegister von 1686

bis 1706 Folgendes: Ende des Jahres 1686 zählte unsere Ge-

meinde 95 Seelen; Ende 1687: 209;» 1688: 308; 1689:

385; 1690: 396; 1691: 459; 1692: 600; 1693 : 645; 1694:

715; 1695: 717; 1696: 762; 1697: 782; 1698 : 991; 1699:

1011; 1700: 1031; 1701: 1073; 1702: 1113; 1703: 1230;

1704: 1478; 17(»5: 1483; 17(>^r 1497. Alle diese Zahlen sind

schon hochgegriffen, da jedes Jahr einzelne, wenn auch in

jenen zwei ersten Jahrzehnten ja gerade nicht viele von hier

wegzogen: in der Gerichtsliste sind davon 2b schon bis Ende

1699 vermerkt.»«

Hat unsere kirchliche Gemeinde die Zahl 1500 Seelen je

erreicht oder gar überschritten, so geschah das nicht durch

Zuzug von aussen, sondern durch den zeitweiligen Ueberschuss

Digitized by Google



— 657 —

der Geburten über die Todesfälle. Denn nach 1706 kamen
nnr wenige hinzu, so manche aber zogen fort.'^

• Wie wenig aber in den ersten Jahrzehnten von einem

Uet>er8Chii88 der Geburten über die TodesflUle geredet

werden darf, verdient hervorgehoben zu werden. 1687 haben

wir 8 Todte auf 4 Neugeborene, i688 i6 Todte auf 3 Ge-

borene, 1691 44 Todte auf 34 Geborene, 1693 72 Todte auf

58 Geborene. His 1691 sind in hiesiger fraiiZ(»sisclKT (le-

meinde 129 gest()rl)en uiul nur 125 geboren; bis 1693 239 ge-

storben und nur 234 geboren.*) Erst Ende des XVII. Jahr-

hunderts sind 49 mehr geboren als gestorben. So langsam

akkliniatisirten sich die Leiber der Südfranzosen in dem kälteren,

damals noch wenig gesunden Magdeburg." Ja schon die

harten Märsche erforderten grosse Opfer: so starben von den

Piemontesen 1689 sechs; 1690, wo nur 31 Röfugi^ neu ein-

wanderten, 11 Waldenser aus dem Pigment*' Ein sonst so

wohl gestähltes und an Entbehrungen gewöhntes ackerbauendes

Gebirgsvotk sieht mehr als ein Drittel derer, die es hierher

schickt,*^ den Strapazen und dem Klima erliegen!

Man staunt gemeinhin, warum die Waldenser,*^ die eben

frisch aus den Kerkern entlassen, schon durch Genf mir noch

„schwankenden Schrittes und zu Skeletten abgemagert", so

mühsam sich weiter schlej)pen, die ohne Wagen und ohne

Brot davor zurückbcbten, his nach Kurbrandenburg laufen zu

sollen, und doch, als die selber hungernde Schweiz sie endlich

ausstiess, im Sommer 1688, Tag und Nacht marschirten bis

nach Aschersleben und Stendal, Spandau, Templin, Anger-

münde, Burg und Magdeburg,'^ „Klagpfialmen singend^, dass

diese Wandermüden nach zwei Jahren unter Führung ihres

Pastors, Oberst Henri Arnaud, dennoch, immer wieder Nachts

wandernd, heimziehen in ihre Thäler, alle ihre Habe ver-

kaufen, jede neue Entbehrung auf sich nehmen'^*) und Wunder

*) Wm Reyer S. 136» 127 von der geringeren SterUicfakeit in derColonie

sagt, ah iMd den Deutschen, stimmt fDr Magdeburg nicht, trotz der guten

Armenpflege.

*•) Das trotzdem nrithige Geld gab aus Holland und Kngland Wilhelm von

Oranien und Oberpostmeister Clignet zu Leyden. Klaiber, 46.

42
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der Tapferkeit, um ihre glorieuse rentrec durchzusetzen, voll-

bringen, wie die gejagten Gemsen von Felsblock zu Felsblock

springend und immer wieder von neuem belagert und von

neuem dem Hungertode und allen Qualen ausgesetzt? Man

erklärt sich das aus den übertriebenen Gerächten des 5. Juni

1690, von einem plötzlichen WohlwoUen ihres mit Frankreich

brechenden Herzogs, aus der zündenden und fanatisirenden

Beredtsamkeit ihres genialen Obersten, aus dem allen Gebirgs-

vOlkem angeborenem unüberwindlichen Heimweh. Allein man
vergisst die systematische Aushungerung und Erdrückung, denen

die armen „Vagabonden** in Aschersleben, Stendal, Magde-

burg^* und wohin sie traten, ausgesetzt wurden und das ganze

Martyre raffine et de longue haieine,'* was ihr Dank später in

ein 6tablissenient avantap^eux, immense charitd, houreux asyle,

tüutes sortes de bien et de consolations verwandelt, sobald sie

fem sind. Et hoc olim meminisse juvabit. Sobald das branden-

burgische Volk nicht mehr den Fuss auf ihrem Rücken hat,

erinnern sie sich, frei aufathmend, der „Herzlichkeit, Seelen-

grOsse und unvergleichlichen Frömmigkeit** des grossen Kur-

filrsten,** sowie all der Wohlthaten, die sie von semem gross-

müthigen, edlen Nachfolger empfangen haben.'* Trotz des so

reichen und Oberreichen Actenmaterials, das mir Ober die

Magdeburger Colonie vorliegt und trotz der zahlreichen Mass-

nahmen, welche 1688 ihre Ankunft und 1690 ihre Massen-

auswandcruHL; dem ( icriclu und dem IVesbyterio verursachen

musste, finde ich nur ganz zufällig im Kirchcnlnich eine Er-

innerung an ihren Epoche machenden Abzug. L"n bomme du

Daufin6, qui s'en alla avec les Piemontais, hatte sich vom

IVesbyterio 9 livres geliehen. Und diese 9 livres zahlt er am
15. April 1691 durch unsern Pastor Valentin an die Armen-

kasse unserer Kirche zurück. Aber wie auch hier der Tod
unter den berufslosen Mauleseltreibem, Gebirgsfährem und

Ackerbauern des PiSmont gewOthet hat, davon wissen unsere

Todtenregister zu erzählen. Im Jahre 1689 begrub man hier

die Waldenser BUon und Pontet aus La Tour, Chanfouran

aus Angrogne, Musset, Bouine und Giilgne (Guitte) aus St.

Germain ; 1690 Imbert aus St. Jean, Raymondet, einen anderen
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Guigne, Aleysan aus La Tour, Peyrot, Ardouin, Buffe aus

Angrogne, Bertinot, Grille, Boustand aus La Tour und

Chabran. Dann kommt die i*ause: alles ist still. Die Waldenser

sind heim in ihren Thälem. Und die Verfolgung beginnt

1695 einzeln und mit dem 1./13. Juli 1698 als System von

neuem. Ein Theil — 3000 Personen im Ganzen — kehrt

zurQck nach Deutschland, seitdem auf ihre erneuerte Bitte der

Kurfiarst von Brandenbuiig sie an den Herzog von WOrtemberg

verwiesen hatte.'^

Welch* ein schreckliches GeüQhl es war filr die armen

Exulanten, immer wieder ron neuem zam Wanderstabe

greifen zu müssen,*) erhellt aus ihren Briefen. In einem Klage-

brief aus Marburg vom 28. Octoher i688, der u. a. die Unter-

schritt der Waldenser Louis Proven9al, Jean Bonnet, Etieniie

Bourset, Susanne Bourset, Couriol, Jean Boursct trät^'t, lieisst

es: Nous ne sachons (sie) que devenir ni a (juoi nous resoudre

dans ce temps, oü la guerre nous a contraint, de sortir du

lieu de notre Etablissement et refuge; et etant incertains, si

nous y pourrons retoumer» ou si nous serons n^cessit^s, de

passer le reste de nos jours dans les perpötuelles inquiötudes»

pressös de la misdre.** Blieb doch von solchen Reisenden bis-

weilen kaum ein Drittel Übrig, wie denn oft alle Kinder krank

dalagen oder starben. Darum denn auch die Landesherm«

Gesandten und Generalsynoden nicht müde wurden, vor solchem

voreiligen Wiederauswandem zu warnen. So schreibt der

berühmte holländische Gesandte Valkenier, der Organisator

der hugenotto-waldensischen Auswanderung, an alle wallonischen

Prediger am 10. Mai 1700: Es sei in letzter Zeit öfter vorge-

konjmen, dass sich Waldenser bettelnd umhergetrieben haben

oder in ihr Vaterland zurückgekehrt sind.^^ „Dort sind sie

vom Glauben abgefallen und mussten unter den niedrigsten

Beschimpfungen, einen Strick um den Hals, vor den Kirch-

*) D.iss es den Wallonen „laile so ging, zei^t die ('ies( hi< litc ihrer (ie-

meindtii in (ienf. London, Wesel, Fr.uikfiirl a. M., Kiiideii. Miinulieiin, Die

Familie des I >.iniel Des Marets i. Ii. ist 1620 in lieauchamp, l'icardie, 1645

in Middelburg, ilulland, 1652 in Mannheim, DcuUciiland. 1669 in Nrw-York,

America. S. Proeeedings ofThe Huguenot Society orAmerica, 1889 p. 31 sv.
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thüren r>ffentlich Busse ihun und unter den schmählichsten

Verw ünschun^^'u ihre Voreltern verdammen.'' Dennoch machte

sich aus CharlOttenburg ein habsüchtiger Coionist auf, das zu

Mentauics im Thal Pra^^elas von seinen Grosseltern vergrabene

Geld zu holen. Er trieb sich Jahre in der Welt umher und kam
als ein ganz verbummelter Mensch wieder an.*^ Ein anderer

kam aus den Thälem in einem so schrecklichen Zustand zurück,

dass sich die Seinen weigerten, ihn zu sich zu nehmen.*^ Auch

die wenigen 1695 nach Magdeburg wiederkehrenden Waldenser

scheinen ihren Wanderstab nur umgewandt zu haben, um
zu sterben in einem Lande der Gewissensfreiheit. War es

doch schon etwas, wenn man wusste, die Leiche unserer

Lieben wird nicht wieder ausgescharrt, noch auf der Schinder-

karrc unter Spott und Hohn durch die Stadt geschleift. In

unsern Todtenregistern erscheinen 1695 Jean Don aus dem

Thal IVagelas — jenem Theil von Piemont, der noch bis 1713

unter Botmässigkeit der Franzosen stand; 16V)6 David Martin

aus Abries im Thale Queiras, Piemont ; 1696 wieder einer aus

dem Thal Pragelas, Daniel Bermond und 1697 ein muletier

aus dem Thal Queiras,'*T^iaude Alberton.

Allerdings dürfen wir für die Zunahme der bürgerlichen

Colonie die beliebten Massenvereidigungen nicht als massgebend

betrachten. Man sammelte auf und handelte en gros, weil es

so dem Richter bequemer war. Im Jahre 1690 wanderten

nur 31 FamiHen hier aus Frankreich ein. Nur acht der Fa-

nnlienh<iu])ter wurden französische Hunger von Magdeburg.**

Dennoch erfahren uir. dass am 17. Februar 1690'^ der Richter

Lugandi hierorts 139 Hu-^enotten , die den vorgelegten FmI

schriftlich unterzeichneten, vereidigte. An der Spitze stehen

Jac<iucs Mainadier fsic) und Bouzanquet, Gaussard, Auban

Malhiautier, Reynet, Pierre Clapar^de, auch Flavard, Forestier

de la Forest, Antoine Macel, zuletzt Prövost. Dann folgen

noch andere 71 Hugenotten, die ihren Namen nicht schrei-

ben können (pui ne savent pas signer leur nom): darunter

Hercule und Alex. Ag4, Hercule Vierne, Pierre Gandil, Pierre

Abri, Antoine Coutand, Antoine Peloux: höchst angesehene

Fabrikanten und Ehrenmänner. Doch diese Ernte war Schein.
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Schon die der F<eL,nenm^ zu Halle auf Befehl am 23. Mai 1692

cmyereichteii Trau-, Tauf- und Sterbe-Listen der Ma«^'de-

burger französischen (Jolome^^ niussten der Behörde zu denken

geben. Denn seit dem ö. Mai 1686 stehen bei W Trauen und

150 Taufen in den sechs ersten Jahren gleich 149 SterbefäUe

in Magdeburg verzeichnet. Wohin wollte das?

Dennoch kamen immer neue Zuzllgler. Und wie sehnten

sie sich nach Magdeburg. Die Mutter z. B. des hiesigen Woll-

fabrikanten TrouiUon, Demoiselle Sara de Fontfiroide de

Tlroulllon (sie) schreibt 1698 aus Nismes am 24. August, zwar

lebe sie drüben ziemlich ungestört (assez tranqutllement). Doch

sehne sie sich, eines Ta^ies Sohn und Tochter in Magdeburg

zu sehen. II n'y aura nulle fatigue qui ni cmpeche ! Tiul <iin

3. April 16^^) (wieder durch flen Kautinami und Bankier A|.

Bru'^uier in HanihurLj ) : „Icli lese alle Taije euren liehen Brief von

neuem, um daraus einigen Trost zu schttpfen, bis ich kommen
kann. Mr. de Baumette eröffnet mir Hoffnungen von Tag zu Tag,

dass er mir das (ield zustellen wird, welches der Herr Kriminal

mir schuldet.** Alsdann werde sie um genauere Angabe

der Reiseroute bitten, puisque les R^gi^ qui sont en Suisse

ne s*en vont pas — bekanntlich eine ^sche Kunde. Sie grüsst

von etwa einem Dutzend Nismem, denen allen offenbar daran

gelegen ist, mit Magdeburg in Verbindung zu bleiben.^^ Auch

tragen sie fast sämmtlich Namen, die früher oder spater in

hiesiger Colonie vertreten sind.

Ein 'Theil der Magdeburger Neuhürger war schon damals

von Halle, Bremen, Kassel, Kiniigsherg i. Br.,**' llaincln, Braini-

schweig, Erlangen 11. s. \v. heriihergenüchtet , meist weil ^ie

hier Arbeit suchten; theils auch weil sie drüben unbezahlte Schul-

den hinterliessen ; weil sie gestohlen, betrogen, unterschlagen,

trotz ihres in Frankreich zurückgelassenen Ehegatten Doppel-

ehen geschlossen hatten und nun der dort über sie verhängten

Exkommunikation oder auch der militärischen Aushebung sich

entziehen wollten. Solche Coureurs d*6g|i8e sind die Geissei

des Refuge.

Die natürliche Rettung unserer französischen Colonie wäre

der weiter fortgesetzte gesunde Zuzug^^ von (ilaubensflücht-
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lingen aus Frankreich j^ewesen, sei es, dass sie um des

(ilaubens willen diesell)e Strasse zogen, wie einst ihre Lands-

leute; Sei es, dass sie herüberkamen, um von ihren Verwandten

nicht gradezu enterbt zu werden. Wie wir wissen, hatten

' Mar<iuis uoh\c Paul Riverole, sämmtliche Duchesnoy, Ruch-

händler Pierre Braconnier, Kaufmann Antoine Charles II. und

andre hiesige Hugenotten ihre nächsten Verwandten enterbt, falls

sie nicht aus Frankreich herüberkämen.^* Auch Levi Pelot hatte

seine Neffen und Nichten nur unter der Bedingung zu Erben

eingesetzt, dass sie aus Frankreich herüberkämen, um ihrem

reformirten Glauben zu leben im Lande der Freiheit Andem-
» falls vermacht Levi Pelet sein Vermögen den Armen unserer

Gemeinde, grade wie es schon David Pelet gethan hatte. Am
14. December 1717 erscheint aber im Presbyterium E^tienne

Pelet aus Usez im Lan^^uedoc, der sechszehiijährige Sohn des

Jaques Pelet und Neffe sowohl des David Pelet, der die Ge-

meinde bedingungslos zimi Erben setzte, wie des Levi Pelet.

Er erklärt, qu'il etait venu dans ce pays pour y professer

notre sainte religion und um die Erbschaft seines Onkels Levi

Pelet anzutreten in Gemässheit seines vom 4. August 1712

datirten letzten Testamentes, sobald er mündig sein wird. £r

bittet die V^n^rable Compagnie sich inzwischen seiner anzu-

nehmen. Man beschliesst, ihn in die Lehre zu brmgen und

für ihn zu sorgen, auch ihm alles zu liefern, was er nöthig

hat. Inzwischen sollen Erkundigungen, ob Etienne der recht-

mässige Neffe Levis ist, eingezogen, das Geld ihm aber vor

seiner Mündigkeit nicht ausgezahlt werden, da noch mehr

Neffen und Nichten Levis sich melden kr>nnen (11. Januar

1718). In dem Naturalisationsedikt vom 13. Mai 1709 werden

diejenigen als gesunder Zuwachs, als naturalisirte Unterthanen

und echte Refugics begrüsst, welche sich mit „uns" zur prote-

stantischen Religion bekennen und um des Glaubens willen

Frankreich oder irgend ein anderes Land verlassen haben oder

verlassen werden. Ob solche Leute wie Etienne Pelet 1717

noch um des Glaubens willen verfolgt wurden, steht dahin.

Jedenfalls entschied bei ihnen nicht der Glaube allein. Immer-

hin brachten sie der französischen Colonie denselben Glauben
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zu, den unsere Gemeinde bekannte. Die meisten Französisch-

Refonnirten kamen ja nun bald aber nidit mehr aus Frankreich

herüber. Auch blieb Etienne Pelet nicht in Magdeburg. Kaum
herangewachsen, suchte er sich in Hanau Braut und Etablisse-

ment. Das Presbyteriuni, welches ihm von seinem Gelde schon

65 Thr. 8 Ggr. ausbezahlt hatte, sendet, soljald es erfahren,

dass die Sache für ihn günstig ist, ihm auch den Rest (65 Thlr.

13 Gr.) an das Consistoire de Teglise reform^e fran^aise von

Hanau (11. December 1724).

Der Zuzug aus Frankreich ist 50 Jahre nach der Ein-

wanderung eine Seltenheit Die meisten Neusiedler kommen
aus andern hugenottischen Colonieen Deutschlands. Allein

aus Erlangen z. B. ziehen hier an schon 1687 Jac. Ronman
im Januar« Auban Malhiantier im October, 1688 Pierre CUran,

marchand de Paris et ouvrier en dentelles, or, argent et soie,

1689 Pierre Coulomb im Juni, David Sikge im December, 1690

David Douzal, marchand bonnetier et laiseur de bas a Taiguille,

1692 Claude Soulier und Daniel Clairan, 1703 Klie Ser-

viere u. s. w.*" Die Zahl der I'^amilien, die über ICriangen**

nach Magdeburg zogen, ist eine gradezu erstaunliche. Vjs sind

die Agiron, Barandon, Herard, Bert, Berthallot, Billot, Borcl,

Bourset, Cabrol, Canonge, Cassagne, Chabot, Challier, Antoine

Charles, Chauvet, (Cleran), Going, Coliveau, Couderc, (C oulomb),

Coutaud, Cr^gut,' Denty, (Douzal), Doyer, du Bourg, Durand,

Farel, Faucher, Foumier, Gandil, Garcin, Garrigues, Girard,

Giraud, Guichard, Hervart, Jourdan, Julien, Laborde, Laurent,

Laval, Ldgue, Le Jeune, Lion, Mainadi^, Malhiautier, Niel,

Ougier, Falls, Pascal, Pellet, Peloutier, Perrin, Portal, Ray,

Robert, (Rouman), Roussel, Roux, Sabatdry, Serre, (Serviere)

(Siege), (Soulier), Thierry, Trouillon, Valentin, Vieux, Villaret,

Vivier. lieber das benachbarte Schwabach kamen hierher

die Familien Angely, Anial, (Jabanis, Conte, Lautier, Lelcbure,

MefTre, Rouviere, Sotileirol.^*

Die Neusiedler, die in Ma^^deburg eintreflen, sind daher

keineswegs immer frisch aus Frankreich geflüchtete, sondern

so manch* einer hatte seine 10— 15 Freijahre schon in einer

andern deutschen Colonie abgenossen und kam nun herüber.
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um hier neue 15 Freijahre zu geniessen. Doch sind 1725 in

Frankreich, besonders in der Picardie so furchtbare neue

Glaubensverfolgungen ausgebrochen, dass durch die nach Holland

Flüchtenden es in Toumay zu einer furchtbaren Hungersnoth

kam. Nach Magdeburg aber kommt von dort Niemand. Im

Jahre 1726 sind unter den 16 Neubür^^ern 1 1 schon in Ma^-de-

burg geboren. Von den 5 andern stannnt einer aus Jandiin,

ein zweiter aus Chalenyon, zwei aus Kassel, einer aus Berlin.

Im Jahre 1727 sind von unsern 14 Neubürgern 8 in Magdeburg

geboren« Von (ien f> andern stammt je einer aus Pragelas,

Orange und La Lhaudefond, aus Kassel, Müncheberg und Berlin.

Im Jahre 1728 sind von unsern 10 Neubürgem 6 in Magdeburg

geboren. Von den 4 andern stammt je einer aus dem P^ri-

gord, Meudon, Kassel und Halle. Von den zwischen 1720

und 1730 hier neuangezogenen R^fugi^ verliessen 21 Büiger

wiederum unsere Stadt

Dabei betont noch das Edikt vom 29. Februar 1720 die

Glaubenszugehörigkeit der Neusiedler : Tous les Fran^ais sortis

de France pour cause de religion, soit (ju ils soient venus de

Suisse, du Palatinat ou de ciuelqu aulre pays (jue ce puisse

etre. pourvuque (e soit la Professi(;n de la Religion qui les

ait amenes. Das Aufnahmemotiv gegen „die iieladcnen Gottes"

ist noch die Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit wollte an

den armen Exulanten nicht Geld verflienen.

In gewissem Sinne war so mehr als einmal die Art des

plötzlichen Zuwachses eine Ursache dauernder numerischer

oder doch sittlicher Abnahme. Im Jahre 1699 kamen 155 Per-

sonen aus der Schweiz. Die durch ihre Gastfreundschaft an

den Bettelstab gebrachte Schweiz hatte sie ausgestosseo, weil

sie arm waren — die Reichen behielt sie gem. Die sich

verblutende Schweiz wäre vernichtet worden, blieben sie noch

ein Jahr.^^ Bei der Sannnlung tm die armen Schweizer —- jeder

der 4 l'redi^cr sanunolte in einem Viertel — brachte die da-

mals sehr arme Ma£^deburtj;er Coionie 147 Thlr. 19 Gr. 6 Pfg.^'

auf ('). März 16<^^A>). Sie erklärte sich bereit, soweit der Raum
reichte, die Schweizer in ihre ll'iuser, die Schweizer in ihr

Hospital zu nehmen. Der deutsche Magistrat sollte dem Kur-
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fursten die leer stehenden wüsten Häuser bezeichnen. Da?

war mühsam und führte zu Weiterungen und Streit. Er baute

lieber Baracken für die Todesnuiden. Dort könnten sie

Wohnen, bis sie eine l)e(jueine Subsislenz und Wohnuni^ gefunden

hätten. Uni den neuen Siedlern, ihres (ilaubens iienossen,

wohlzuthun und niitzutheilen , darbten unsere Magdeburger

Franzosen, deren Frühstück ein Frosch ; deren Mittag ein fetter

Hund war, in ihren wieder enger gewordenen^'^ niederen Hutten.

Natürlich trug das nicht zur Gesundung bei. Waren 1696 65Todte

auf 73 Geborene, 1699 71 Todte auf 74 Geborene gewesen,

so sind nun 1700: 91 Todte auf 80 Geborene! Um der Neu-

Ankömmlinge willen verhungern die ersten Siedler. Und doch

bleiben am Schluss des Jahres 1700 19 Schweizer übrig, für

die man weder Kaum hat in den IVanzosenhäusern noch im

franz()sischen Hospital, noch in den deutschen Baracken, und

die (>l)dachlos weiter und immer weiter geschoben werden,

weil sie nicht im Stande waren, durch Arbeit sich zu ernähren.

Darunter sind fünf kranke S(>inncrinnen. zwei blinde Männer,

vier Personen zwischen 70 und 76 Jahren, zwei verwaiste

Nähterinnen, drei alte Edelmänner mit Familie und eine ver-

wtttwete Edelfrau.^^ Damit man sich aber ja nicht einfallen

lasse, sie nach der Schweiz zurücksuschicken, schrieben die

Herren von Bern hierher, sie würden in solchem Fall sie sofort

wieder ausweisen und ihre Schweizer Verwandten dazu, da

diese die Schuld trügen f&r die streng verbotene Rückkehr:

le Canton est plus Charge que jamais par les pauvres, qui nous

demeurent. Auch Prediger Ketizon aus Herlin schärft das

am 26. October 17( 0 der Ma<;deburger Kolonie ein, parceque

vous etes le centre de < es nouxeilcs Cohjnies.'*^

Im Jahre 1702 fallen auf 7u Gcltorene 74 Todte. Aehnlich

stand es, als 1704 230 Orangeois hier anziehen. Damals

trifft man 74 Todte auf 102 Geborene. 17ur) 98 Todte auf

101 Geborene, 1706 RX» Todte auf III (ieborene. Für die

Orangeois waren die Kollekten reichlicher geflossen : es entstand

«der Comfort der Verbannung**, und das Darben und Sterben

war nicht ganz so furchtbar mehr. Wenigstens gewöhnte man
sich an den Jammer und pries den Vorzug, im Lande der

Freiheit, reisemüde, entschlummern zu können.
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Im Jahre 1706 waren 21, 1709: 20, 1710: 8 neue Cokmie-

bürgcr hier vereidigt worden. Aber dafür starben auch 1708

78 gegen 110 Geborene, 1709 89 gegen nur 81 Gcbcjrene.

Und die Sterblichkeit unter den ininicr weiter hart

darbenden Magdeburger Hugenotten lileibt erschrecklich gross.

So fallen 1713 84 Todte auf 82 Geborene, 1715 88 Todte auf

nur 66 Geborene, 1716 102 Todte auf nur 72 Geborene, 1717:

82 Todte auf nur 77 Geborene, 1718 : 78 Todte auf nur 65 Ge-

borene, 1719: 99 Todte auf nur 64 Geborene, 1720: 80 Todte

auf nur 70 Geborene, 1721: 72 Todte auf nur 57 Geborene,

1728: 74 Todte auf nur 70 Geborene, 1729: 71 Todte auf nur

54 Geborene, 1730: 76 Todte auf nur 51 Geborene, 1731:

65 Todte auf nur 53 Geborene, 1733 * ^9 Todte auf nur 49 Ge-

borene, 1734: 59 Todte auf 60 Geborene, 1736: 62 Todte auf

53 Geborene, 1737: 59 Todte auf nur 49 Geborene, 1738:

71 Todte auf nur 59 Geborene, 1739 : 73 Todte auf nur 42 Ge-

borene — 31 mehr steri)en als geboren werden —
, 1740:

82 Todte auf nur 40 Geborene — tiber doppelt so viel als ge-

boren werden! — 1741: 53 Todte auf 40 Geborene, 1742:

58 Todte auf nur 36 Geborene — 22 mehr sterben als geboren

werden -
, 1743: 38 Todte gegen 29 Geborene, 1745: 39 Todte

gegen 31 Geborene, 1746: 33 Todte auf 32 Geborene, 1747

werden eben so viel geboren wie sterben, 1748 : 35 Todte auf

nur 24 Geborene, 1749: 53 Todte auf nur 24 Geborene

— 29 mehr sterben als geboren werden —, 1750: 60 Todte

gegen 26 Geborene ~ 8über doppelt so viel als geboren werden

—
, 1751= 36 Todte auf 31 Geborene, 1752: 37 Todte auf 30 Ge-

borene, 1753 ' 39 Todte auf 30 Geborene, 1754 : 39 Todte auf

38 Geborene, 1755: 38 Todte auf 24 Geborene, 1757: 45 Todte

gegen nur 19 Geborene — 26 mehr sterben — , 1758: 82 Todte

^'egen nur 20 Gel)()rene — also starben damals in der cienicinde

über 4 Mal so viel als geboren wurden —
, 1759: 40 Todte auf

37 Geborene, 1760 : 39 Todte auf 32 Geborene, 1761 : 38 Todte

auf 36 Geborene; 1762: 48 Todte auf 42 Geborene, 1763:

40 auf 33, 1764: 46 Todte auf 23 Geborene — also doppelt

so viel todt als gelMren —, 1766: 38 Todte gegen nur 26 Ge-

borene, 1768: 30 Todte auf 28 Geborene, 1770: 23 auf 17,
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1771: ^ «af 23, 1772: 41 Todte gegen nur 17 geborene —
also 7 Ober noch ein Mal so viel Todte als geboren wurden—

,

1773* 37 Todte gegen nur 18 (Geborene — also 1 Todter

über noch ein Mal so viel als geboren wurden; 1774: 29 Todte

auf 27 Geborene, 1775: 23 Todte auf 11 Geborene — also

wieder 1 Todter über noch ein Mal so viel als geboren —

,

1776: 30 Todte auf 21 Geborene, 1777: 16 Todte auf 9 Ge-

borene, 1778: 26 Todte auf 14 Geborene, 1780: 14 Todte auf

1 1 Geborene, 1783: 21 Todte auf 20 Geborene, 1784: 26 Todte

auf 10 Geborene, also 6 Uber noch ein Mal so viel Todte

als geboren — , 1785: 19 Todte auf 16 Geborene, 1787:

31 1*odte auf 10 Geborene — also 1 Todter über noch ein

Mal 80 viel als geboren, 1788: 17 Todte auf 12 Geborene,

1789: 17 Todte auf 11 Geborene, 1790: 23 Todte auf 11 Ge-

borene — also sterilen doppelt so viel; 1791: 24 Todte auf

13 Geborene, 1792: 16 Todte auf 7 Geborene — also 2 über

noch ein Mal so viel sterben; 1793: 20 Todte auf 10 Ge-

borene — also gerade noch ein Mal so viel sterben; 1794:

18 Todte gegen nur 7 Geborene — also 4 über noch ein

Mal so viel sterben, 1795: 22 Todte gegen 17; 1796 sterben

ebensoviel (13) als geboren werden; 1797: 19 Todte auf 13 Ge-

borene : 1798: 31 Todte auf 19 Geborene; 1799: 33 Todte auf

11 Geborene — , also grade doppelt so viel sterben« Von
1781—1810 sind 513 Todte auf 372 Geborene. Von diesen

29 Jahren sind nur 4, wo mehr, 2 wo ebensoviel geboren

wurden als starben, in 23 Jahren immer mehr Todte.

Im ganzen vorigen Jahrhundert sind also in der französischen

Gemeinde von Magdeburg nur in 29 Jahren mehr Personen

geboren worden als gestorben; zwölf Mal hingegen, seit 174()

starben doppelt so viel hinweg und mehr als doppelt, 1 Mal über

4 Mal so viel, als geboren wurden. Von 1686 1780 zrihlen die

Kirchenbücher unserer Ijenieinde 4639 Geburten, ilier 5020

Todesfälle. His 1886 in den 20U Jahren kommen 6200 Todte

auf 5632 Geborene, also sind im Ganzen 568 mehr gestorben

als geboren worden. Dabei herrschte in der Gemeinde keine

Epidemie. Sie starben aus Armnth. Statt des gewohnten

Weiss-Brotes erhielten sie und ihre Kleinen Air sie ungeniess-
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bares Kleiebrot, statt des unverfälschten Rothweines dOnnes, fiir

sie schädliches Bier. Auch gab es hier anfangs w enige Hu^'enotten,

die sich an irgend einer Speise rechtschaffen satt *^a*^essen hätten.

Die Mehrzahl (larl)tc bei dem Neid der allen Hürgerschaft in

Magdeburg,' weiter, wie sie vorher '\u der Wüste der Cevennen

unter der \ erfolmnii^ <^'cdarl)t hatten. Bald drei viertel, hald fünf

sechstel, bald sieben AclUel der Gemeinde waren in der Biüthezeit

Fabrü^arbeiter ohne genügenden Tagelohn und nahmen Zu-

Schüsse aus der Kirchenkasse, soweit es ihnen ihr Hochsinn

erlaubte, an und soweit unsere Kasse die Maasen-Almosen tragen

konnte, ohne die kleine Minderzahl, welche sie speiste, ebenfalls

bankrott und arm zu machen. Seltsamerweise wurde es in unserm

Jahrhundert mit der Sterblichkeit in unserer Gemeinde nicht

besser. Von 1810 bis 1860 kommen 541 Todte auf 422 Ge-

borene, von 1860—1886 226 auf 199 Geborene. Da es nun

aber keinem Zweifel nntcrlietjt, dass. von der" westphälischen

Zeil ab^^esehen, neuerdings unsere (.ienieuide niclu mehr darbt,

sondern im Ge;4entheil wenige Arme und Hedürltit^e hat, so

ist die grosse Verhältnisszahl der Sterblichkeit heule nur zu

erklaren aus dem Austritt der vielen jungen Leute, der

Mädclien durch Heirath an Deutsche, der Jünglinge durch

Etabhrung an irgend einem fremden Ort ohne Colonie.^®

Wie viel günstiger immerhin die unaufhörUch klagenden

und sich beschwerenden Altbürger^* standen, als die durch

Sprach - Unkenntniss , Rechts - Unkenntniss, Sitten - Unkenntniss

schon so benachtheiligten Privilegirten, das erhellt, falls man
jene grausige Sprache der Todten-Register und den immer sich

erneuernden Angstschrei des hiesigen Consistoire und der

hiesigen justice uberhören wollte, aus dem statistischen Verglei( h

mit den Zahlen der allen Hürgersrhaft. Was die colonistischen

Augenzcui^en iiber die l'.rlangcr Nationalitätenmischung von

damals benchten . d.isselbc ciLjenthümliche Bild l)ot sich auch

hier: „Da sah man eine vcrh;iltnissmässig grosse Zahl von

ehrwürdigen l'ranzosen: lebhaft in Blick und Geste, aber ge-

bleicht die Haare; Schwermuth \md Gram umspielte der Meisten

Antlitz: denn hart war för sie der Kampf im Leben gewesen.

Um sie hatte sich geschaart ein kleines Häuflein Nachwuchs:

Digitized by Google



^ 669

um sie weiterher die erdrückende l'eberzahl jugendlicher, froh

in die Zukunft blickender Deutscher". Noch 1738 bilden die

drei Colonieen in Maj^uleburg , wenn man aus der Zahl der

Amtshandlungen schliesst, etwa ein Viertel der gesammten

Einwoliner. Denn 1738 haben die deutschen Lutheraner 105

Trauen, die deutschen Reformirten 18 und ebenso lö die bei-

den anderen Colonieen zusammen. Geburten stehen bei den

deutschen Lutheranern 470» bei den deutschen Reformirten 81

und bei den beiden anderen Colonieen zusammen 90 verzeichnet.

Gestorbene haben die deutschen Lutheraner 414, die deutschen

Reformirten 87, die beiden anderen Colonieen zusammen 103.

Aehnlich 1739. Damals kommen auf die Franzosen mehr Amts-

handlungen als auf die Wallonen. So sind 1738 zwar bei beiden

neiui Trauungen, indess bei den 1" ranzosen (J) Taufen, bei den

Wallonen 30; bei den Franzosen 68 Todte, bei den Wallonen

3"). l'ud 1739 bei den Franzosen 12, bei den Wallonen 6

Trauungen, bei den Franzosen 42 und bei den Wallonen 24

Taufen, bei den Franzosen 71 und bei den Wallonen 39 Todte.

Die Todten der drei Colonieen aber spiechen wieder eine

beredte Sprache. Die deutschen Lutheraner oder die alte

Bürgerschaft haben 1738 56 weniger Todte als Geborene;

die Deutsch -Reformirten 6 Todte mehr als Get>orene; die

beiden andern Colonieen zusammen 13 Todte mehr als Qe-

horene, die Franzosen allein 8 mehr, die Wallonen 5 Todte

mehr als Geborene. Und 1739 haben die Franzosen 29 mehr
Todte als Geborene, die Wallonen 15 mehr.*) Das liegt

wahrlich nicht an der mangelnden Zähigkeit und Abhärtunjj.

Akklimatisirt waren 173H die FVanzosen län},'st. Trafen wir doch

1731 bis 1740 bei den Walionen liier 25 Personen zwischen

70 und SO. S zwischen ^) und Jahr alt. über ) Jahr 4;

bei den Franzosen I7l0 eine über KO, 1729. 1731, 1734.

1749 je eine, 1725 und 173U je 2 Personen iilier ^Kj Jahre alt.'
'

Da bei dem hervorspringenden Unterschied mit der alten

Bürgerschaft allgemeine Gründe hier nicht massj];ebend sind,

die einwandernden R6fugi^s aber eine zähe Auslese besonders

*) 1 ).)ss diese St,\dtang.tbeii die wirklichen Angaben der KirchenbQcbcr

DOCh nichl erreichen S. hier S. O66.
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sparsamer und solider Menschen bilden , so ist diese gerade

im Vergleich recht auffallend grosse Sterblichkeit der Magde-

burger Hugenotten nur zu erklären durch ihre ungesunderen

Wohnungen, ihren geringeren Verdienst , ihre schlechtere

Nahrung,"* kurz daraus, dass von allen vier Bestandtheilen

der hiesigen Einwohnerschaft 1738 und 1739 die Franzosen

die firmsten waren.

Kein Wunder daher, dass immer melir Hugenotten aus

Magdeburg wieder davon zogen. In den 20 Jahren von 1700

bis Ende 1719 sind hier als französische Bflrger vereidigt 1343

Hugenotten. Davon sind laut Bürgeriiste wieder abgezogen

innerhalb der beiden ersten Jahre 17 Familien; von den 39,

die im September 1704 ankamen, 22 Familien; 1703 und

17()4: 33 Familien; 1705 bis Ende 1710: 46 Familien; 1711

bis ICnde 1719: 39 = 135 Familien! Der Abzug ist ein unbe-

deutender und ein später, wenn man sich vergegenwärtigt, dass

er anderswo gewaltiger, ja lawinenartig um sich griff. So

sieben schon lötil und 88 aus Erlangen 102 namentÜch auf-

geführte Refugi(^s wieder fort, weil man sie lutheranisiren will.**

Wie der ^i^ug an sich für die Gesammt - Colonie kein

Vortheil, so war auch der Wegzug der Hungerleider an sich

kein Nachtheil. Nur dass man in dem menschenleeren Kur-

brandenburg anders zu urtheilen beliebte, als in der über-

völkerten Schweiz. Dass aber die ganz zußUligen Zusätze der

Bürgeriiste: a quiit6, est ä Berlin, est retoumö ä Metz» auf

Vollständigkeit keinen Anspruch machen, erhellt aus folgendem

Beispiel. Die französischen Gerichte hatten alljährlich am
31. Deccmber an das Obergericht in Berlin eine besondere

Liste der Fortgezogenen einzuschicken. W:ihrend nun bei

den Neubürgern von 1709 sich in der Bürgeriiste nur 11 Mal

die Notiz findet a quitte, immer ohne Angabe des Jahres,

wann sie davonzogen , treffe ich in der Liste de ceux qui

ont quitte la Colonie fran^aise de Magdebourg pour s'<^tabUr

ailleurs, die für das Jahr 1709 vom Greffier Fabre angefertigt

worden ist, 50 verschiedene Namen oder Famitten, die mit

Pierre Menard, Manufacturier, beginnen und mit Jean Bousige,

facturier, schliessen. Unter den Fortziehenden ist 1 Kaufmann
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(Fran9ois Olivier), 1 Chirurge (Louis Tcolet), 1 Apotheker

(Jean Chenibin), 1 Goldschmied, 1 Schlosser, 1 Schvvertfeger,

1 Mützenmacher, 1 Schuhmacher, 1 Tuchscherer, 1 Sarschen-

weber, 2 Perrückenmacher, 3 Strumpfwirker, 3 Hutmacher, 3

Tapetenmacher, 3 WoUkratzer, 5 Wollkämmer und 2 1 Fabrik-

arbeiter.^^ Alle Juges von Magdeburg waren patriotische und

gewissenhafte Männer. Doch auch schon ihr Nachdenken

musste ihnen sagen, dass sie von den Verschwundenen keine

Gerichtssporteln ziehen konnten. Dessen ungeachtet haben sie

den Auswanderern gewiss mit gemischten Gefühlen nachge-

sehen, insofern durch den Abzug für die stets so bedürftige Ge-

riditskasse sich ausserordentliche Einnahmen erschlossen. Es

handelte sich ja nicht immer um KXX) Thaler, wie bei dem
Fortziehen von Pierre Clapar^de. Doch auch wenn, wie lli^H,

der Greflier buchen und am 16. Januar 1759 der Juge nach

Berlin berichten konnte 33 Thaler remhourses pour bonfication

des franchises de 15 ans par Franyois Chazelon, (jui est sorti

des Etats, so ging wohl unwillkührlich ein fröhliches Schmun-

zeln über beider Kollegen Angesicht. Es war vielleicht ein

Fehler, die durch Fortzug erwachsenden Gelder gesetzlich der

betreffenden Einzel-Colonie zu überlassen. Es erwuchs der

Schein, dass sie reicher würde, je mehr fortzogen. Und es gab

gewiss so manch* einen, der aufjauchzte, wenn er hörte, dass im

Sommer 1709 30 hugenottische Familien unter Garcin*s Führung

nach Amerika überzusiedeln sich anschickten,'* und der sich

im voraus in die Hände rechnete, das trage der hiesigen Ge-

richtskasse 990— KXX ) Thaler ein. Auch wurden weimarische

Werber, wie 1718 Jacques Coste, ein Freund des hiesigem

reichen Fabrikanten Andre Raffinesque, bei dem er wohnte,"

oder der dänische Werber, der 1720 4<.) Magdeburger Fa-

milien nach Friedericia entführen wollte,^' von selbstsüchtigen

Hierbieibern gewiss nicht immer mit unfreundlichen Augen
betrachtet. Nur so ist es zu verstehen, dass die Justice von

Magdeburg 1717 warnte, wenn man den Exulanten ihre

Privilegien nähme, könnte die Mehrzahl leicht den Entschluss

fassen, nach Braunschweig, Hameln oder Weimar überzusiedeln.'*

Für Berlin lag darin eine Art Drohung, für Magdeburg eine
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Aussicht. Denn ein ähnliches Interesse an einem baldigen

WiedcrauswaiKicni ihrer MitgHeder hatte insofern auch die

kirchliche Gemeinde, als hier weder Sportchi jemals noch

Kirrheiisteuern rujch Kirchcnj)lätze hezalilt wurden, wohl aber

der weit gr<")sste Theil der Gemeinde stets der Kirchenkasse als

Almosenempfäoger furchtbar zur Last hei.

Es war im Kleinen ganz dieselbe Erscheinung» wie wir sie

im Grossen kennen gelernt haben in den anderen Ländern.

Holland, England, die Schweiz, Würtemberg, Hessen, Sachsen,

die reichen Colonisten behielten sie gem. Allein den Annen
Öffneten sie alle Thore zum Auszug, weil sie sonst selber erdrückt

und erstickt worden wären. Wir werden sehen, dass gerade

da Justice und Consistoire sich vereinigen in der Klage, die

Colonisten mOssen verhungern, als hier die französische Colonte

am stärksten war. Die Zeit der höchsten äusseren Blüthe,

welche die Zeit des hr)chsten inneren Jammers ist, lässt sich

jedoch nicht festsetzen aus der Bürgerrollc, da die Daten und

Summen der Fortziehenden dort fehlen, sondern nur aus den

Kirchenbüchern. An Trauungen treffen wir seit 18. August

1686—170): 199; von 1701—1720: 370; von 1721— 1740:

-'^»1; von 1741—1760: 188; von 1761—1780: 102. An
Taiifen treffen wir vom 16. August 1686—1700 : 737; von

1701-1720: 1677; von 1721-1740: 1129; von 1741-1760

611; von 1761-1780: 485. An Beerdigangen treffien wir

vom 8. Mai*) 1686-1700: 693; von 1701—1720: 1673;

von 1721—1740: 1217; von 1741—1760: 855; von 1761—
1780: 582. Das berichtet schon 1781 (28. December) David

Mainadi^ HI., Secrctaire du Consistoire francais de Magdebourg

nach Berlin an den Uberkonsist« )rialratli Krman.^® Die 1150

iraiien. 4ü39 Taufen und 5(.L*0 Heerdii,nmjL,'en. welche dieser

Amtsschreiher unseres Preshyterii von Anfang der Colonie bis

Ende 1781 zusammen;j;ezählt hat, bestätijj^en , im Vergleich

mit denselben Zusanunenstellimf,^en der ül)rigen preussischen

Colonieen, dass nächst der Berliner die Magdebiu-ger bei weitem

*j Eine beredte Sprache, lOÖö am 8. Mai die erste Leiclif. am 16. August

die erste Taufe, am 18. August die erste Traue: Die Leichen bahnen den

Weg in's »Elend*.
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die i^rnsste war. I'älll nun Itci dieser zweit^^rnssten preiissischen

Cülonic die Blüthezeit zwischen 170() und 1720, so handelt es

sich jetzt, aus den Kirchenhüchern "'^ den Höhepunkt zu linden

innerhalb dieser beiden Jahrzehnte. Im Jahre 17C)4 haben wW
102 Taufen; 1705: 101; 1706: III; 1707: 103; 17()8: HO;
1709: 81; 1710: 89. Im Jahre 1701 haben wir 25 Trauen;

1702: 19; 1703 : 27; 1704: 27; 1705: 29; 17Ö6: 16; 1707:

22; 1708: 16; 1709: 16; 1710: 15. Im Jahre 1704 haben

wir 74 Todte; 1705: 98; 1706: 100; 1707 : 82; 1708: 78;

1709: 89; 1710: 80. Demnach liegt der Höhepunkt der

hiesigen Colonie in den Jahren 1705 und 1706. Und doch

hatten uns schon 1703 die Wallonen überflügelt. Zählten sie

doch damals 1949 Seelen, die Franzosen 1375'.'^ Doch ist unsere

Gemeinde 1706 wieder auf etwa 15(XJ Seelen ^^ekonunen,

während die Walionen wieder auf lO^A Seelen herunter-

{.jegan^^en waren. Auch schreibt am 16. November 1705

IVediLfer Gabriel Ruynat nach Berlin, unsere Colonie sei die

zahlreichste und blühendste nächst Herlin, da sie fast 2(XX)

Seelen umfasse.'* Daraus macht im Jahre 1724 Kantor Ang^ly

2000 Seelen: eine Zahl, welche die St. Gertrauden-Kirche nicht

hatte fassen können und darum sei es nöthig geworden, am
6. August 1705 den Grund zu legen zu einer grösseren eigenen

Kirche.^' Diese Argumentation hätte Kraft gehabt, wäre die

Gemeinde seit 1706 wirklich gewachsen. Jedoch schon sämmt-

liehe Amtshandlungen, Taufen, Trauen, Beerdigungen deuten auf

eine Abnahme hin. Statt der III Tauten sahen wir 1710

nur 89, statt der 29 Trauen 1710 nur 15, statt der 100 Be-

erdigungen 1710 nur 80.

Das durch den grossen Kurfürsten und seine Nachfolger

den französischen Fabrikanten verschaffte Geld war leider nicht

als Fonds perdu verstanden worden, sondern als blosse £ta-

blirungsgelder, ein vorgeschossenes Anlage-Capital, von dem,

sobald es zurückgezahlt wäre, immer neue und andere ein-

wandernde Fabrikanten zehren sollten. Aus diesem Grunde

wurde am 14. April 1688 schon jenem Procureur Isaac Martin,

der dem grossen Kurfurs^ 1000 Thaler geborgt hatte, be-

fohlen, oder wenn man will als Lohn gestattet, aUe zur Rück-

43
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Zahlung aii den Kurfürsten fälligen Vorschusssumnien einzu-

mahnen und an die kurfürstliche Kasse abzuliefern:'* ein

heikles Amt unter Colonisten, die um des Glaubens willen eben

erst ihre letzte Habe eingebüsst hatten.

Auch am 7. August 1691, wo der Grundsatz auftaucht,

wenn avancirte Summe 100 Thaler übersteigt, sollen Reftiglrte

tüchtige Caution stellen, in deren Ermangelung aber nichts zu

hoffen haben, erblickt der kurfürstliche Beaufbragte, Procureur

Isaac Martin, nur den bekannten und genannten Zweck, Sum-

men zur Verfügung zu haben behufs Unterstützung vieler

anderer neu ankommender Refugies. Wie ihnen in anderen

Ländern'^ gradezu beschworen worden war die Freiheit, jeder

Zeit abziehen zu dtirfen unter Milnalune des im Lande er-

worbenen Verm<)gens, so war in dem strengeren Brandenburg

durch das Edikt von Potsdam §. 5 und 7 Freiheit von aü

dergleichen Auflagen, wie selbige Namen haben mögen, ver-

heissen; ja noch 1721 den Stettiner Colonisten zugesagt, wann

sie wieder von dannen ziehen wollten, soUe von ihren Capitalien

keinAbscboss genommen werden.^* Die königlichen Beamten

der Uckermark hingegen, welche königlicher sein wollten als

der König selbst, forderten Atechoss bald auch von solchen

R^fiigi^s, die gar nicht daran dachten, das Land zu verlassen.^'

Hierorts liess sich solche Wortbrüchigkeit gegen die Refugi^

auch mit der Magdeburger Polizei-Ordnung vom 3. Januar 1688

Ijemänteln. I)ei der der «grosse Kurfürst versäumt hatte, unter

den vom Abschoss Kximirten i("a|). 50 i^. 8) auch die Re-

fugies mitanzuführen."'* Ja selbst die Colonie-Richter von Magde-

burg, Halle und anderswo freuten sich, durch den Abschoss

ein Mittel in die Hände zu bekommen, um das unbequeme

Wegziehen der Colonisten, doppelt unbequem gleich nach dem
Genuss der Freijahre, wirksam zu verhindern. Nun verschärfte

und erweiterte am 28.^ August 1693 Friedrich HI. das Abschoss-

Gesetz. Freilich hinderte das den Vertausch derneuen Vaterländer

nicht. Es kamen neue Siedler. Doch das Fortziehen nahm zu.

Schon 1694 hatte Cette dösertion hier so um sich gegriffen,

dass das Consistoire von Magdeburg nach Berlin berichtete,

und königliche Conimissare erscheinen. Sie stellen fest, dass
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80 manche arme Arbeiter aus Mangel an Arbeit, einzelne wohl

aus Mangel an Wohnung, besonders neue Ankömmlinge aus

der Schweiz wieder von Magdeburg fortgezogen; eine Ab-

nahme der Colonie aber nicht zu spüren sei.^* Indess fing

man an, die Fortsiehenden zu überwachen, ja selbst die-

jenigen als strafbare Ausreisser zu behandeln, die längere Zeit

auf Geschäftsreisen von hier fem blieben. So reist Jac. Perenet

nach Berlin. Man hält ihn für fluchtig. Seine Gläubiger lassen

nun seiner Frau Jeanne, ^'cb. Tardicu, die W'aarcii und iMc)bel

wegnehmen. Als ihr Mann aus Herlin zurückt^'ekoninien ist,

appellirt die IVau gegen diesen Raul). Sclion aber war die

Frist verstrichen. Aus Hilligkeitsrücksichten wird die Appellation

dennoch acceptirt, „da wir nicht gerne sehen mochten, dass

Jacob Perenet auf einmal niiniret und dessen Manufactur über

den Haufen geworfen werde.** So schrieb der Minister von

Bartholdi an das französische Obergericht 20. September 171a.

Doch lief es nicht immer so glimpflich ab. Manchen war

nicht zu helfen. Sah man es ihnen doch schon an ihrer Re-

clame an, dass sie sich hier nicht lange würden halten können.

So hatte der Kaufmann Alexandre le Clerc sich mit Familie

hier niedergelassen, um in Magdeburg „spanisches Wachs, das

Wasser der Königin von Ungarn, lui)p(jkratisrhe Junj^fern-

milch, Resolut anderer Licjueure" u. derL;!. zu tabriciren. Dazu

hatte er sich (leld zusaniniengeborgt von den Ma-^Mleburgern

Portal, Coulan, Mucel, Gaussart, Harl)ut, Laurent, Dertan (sie),

Claparede und sogar vom Pastor Rally, sowie von Auswärtigen,

z. B. Kaufmann Barth^lemy Combelles in Berlin, marchand

et manufacturier de !)as au nietier. Als nun letzterer hr)rte,

dass AI. le Clerc mit Fürsten fremder Lande in Unterhandlung

und im Begriff stehe, sich zurückzozieheii, verklagt er ihn

wegen 313 Thlr. 8 Gr. pour vente de bas de sa manufacture

und bittet, ihn zu verhaften. Am 13. April 1694 setzt der

Kurf&rst sein Fiat darauf Als Le Gere davon erfährt, schreibt

er einen Brief über Combelles, in welchem er letzteren mit

dem Tode bedroht (je le pistolerai). Selbstredend machte le

Qerc dadurch seine Sache schlimmer. Am 13. Aul;usI erluilt

Combelles einen ausserordentlichen Schutzbriel für seine l'er-

43*
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son mit dem Vermerk, der Schuldner solle verhaftet werden,

wo immer man ihn beträfe. Nun fleht der bankrotte Magde-

burger beim Staatsminister v. Spanheim, er sei ruinirt, seine

Familie ohne Mittel in Magdeburg verblieben. Alle seine

Gläubiger hielten ihn nicht mehr für sicher. Darum bittet er

uin eine Gnadenfrist (lettres de r^pit) gegen die Verfolgung.

Allein am 12. December 1694 wird ihm das Moratorium ver-

weigert: er möge, so gut er könne, akkordiren; doch von

Verhaftung ist keine Rede mehr.** — Wahrscheinlich war

ihm ein Akkord nicht möglich. Kr ist hier spurlos verschwunden,

fehlt auch in der hiesigen Rürgerroile. Doch taucht in

Halle a. S. am 21. April 1725 ein Alcxau'lre le Clerr aus

Abbeville in der l'ii ardie a\if in dem llhrcnamt eines Gerichts-

assessors. Er stirbt in Halle am 12. April 1747.'*'

Um diese Zeit begannen die deutschen Fürsten gegen

die Exulanten sich abzukühlen. Wir ei^innern uns, dass am
13. Juni 16B9 der Fürst von Ansbach sich belehren liess, die

Schwabacher Colonic habe mehr gekostet, als eingebracht^'

Dass am 1. September 1692, resp. 6. Juni 1693 der Markgraf

von Bayreuth sämmtliche Wilhelmsdorfer R^fugi^ abziehen

Idsst nach Burg b. M.'* Dass der Landgraf von Hessen-Darm*

Stadt am 15>December 1698 neue Siedler aufnehmen zu wollen

erklärte, nur falls sie weder Lebensmittel noch Vorräthe noch

Geld bedürften und obenein beträchtliche Summen ins Land

brächten. Dass am 26. Septeiubcr 1701 kursächsische Stände

es als weltkundig hinslellten. das ökonomische Interesse bei der

Colonisation sei Ljleich null zu rechnen; ja alle die Ltänder,

welche die Fremden aufgenommen, seien verarmt.®* Dennoch
schildert in seinen Vers burlesques Pastor Vieu aus Spandau

TAilemagne als le pays de cocagne (das Schlaraffenland 1693).

Und 1694 schreibt der Magdeburger Traiteur L'Anglade an

die hiesigen Presbyter: Je Vous conseille k ne point aban-

donner TAIlemagne : car eile Vous fait trop d*honneur. Nach

1700 aber werden in Deutschland nur noch wenig französische,

wallonische oder waldensische Colonieen gegründet.

Und draussen wurden für die GlaubensflOchtlinge die Aus-

sichten noch trüber. Am 17. Juni 1700 schreiben an unser
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Presb) teriuni les Dirocteurs des Refugiös in Bern unlz. Berlie,

niinistrc, und Tavellion. <incicn et secretaire. Sie schreiben

auf Betelil ilirer Obrigkeit, die Schweiz verbäte sich aufs ernst-

lichste jede fernere Einwanderung, denn „nos Souverains sont fort

charg^s de pauvres.*** Insbesondere möchte man ihnen doch

ja keine Waldenser schicken (Pi^montais et autres n^cessiteux),

da man sie doch nur ohne Unterstützung aus Bern wieder

ausweisen würde. Auch laste alles auf Bern, seitdem die

andern evangelischen Kantone jeden Beitrag zur Unterstützung

zurückgezogen haben; dergestalt, dass jetzt die Bemer Aus-

gaben sich höher belaufen als vor dem Auszug der Röfugiös

nach Deutschland : denn täglich kämen neue Flüchtlinge ans

Frankreich hinzu." Aul Kccjuisitionen von hier erfol^l kaum

noch eine Antwort von drüben : dann schon gewiss nicht,

wenn man von drüben Forderungen einkassiren will.

Nur wo es gilt, Geld nach der Schweiz zu schaffen,

kommen noch Briefe von dort. Als Andre Pomarede, refugie

' zu Bern, mit seiner Familie seinen Magfleburger Onkel Brun

beerbt, bittet das Herner Consistoirc (14. Mai 17U7), ihm durch

Vermittlung von David Möjan die Erbschaft auszuliefern. Und
diese Bftte wiederholen sie'* (30. Juli), da Pomardde eine

grosse Familie zu ernähren habe. Selbst wo es sich um einen

blossen Strumpf-Webestuhl handelt, wendet sich das Bemer
Consistoire, untz. Tavellion, Ancien et Secretaire, an das hiesige

(4. April d. ].).•* Auch aus Holland kommen Klagebriefe auf

Klagebriefe. Als das hiesige Presbyterium für die arme verwaiste

Dienstmagd Laurent, welche seit 1 1 Jahren in Amsterdam
bei l'astor F. Saurin diente, um ICrslattung der Pflege und Be-

erdigung der Ihren sich \ erwendet, erwidert l'astor S.uu in,

es sei ja ihr erster Dienst, sie erhalte 15 Francs jiUirlichen

Lohn, und er sei nicht im Stande obenein derartige ( les( henke

zu machen (16W). Als sich unser Presbyterium für die blut-

arme Witiwe des Abraham Si^ge an ihren Schuldner, Etienne

Marret in Nymwegen wendet, antwortet dasNymwegcrConsistoire

de r^glise wallonne, am 8. Februar 1701 untz. Ponce, pasteur, und

H. de Sugteln, ancien, vor Ablauf des Jahres kOnne Marret

die Wittwe nicht befriedigen ; allenfalls nach Verlauf von sechs
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Monaten ein Drittel der Schuld abzahlen. Je coimnence ä

peinc ä respircr. (pic la veuvc S'ic^c deinando son payement.

Auch ciUsj)rc( lie die 1699 für 60 Thlr. übersandte Wolle den

holländischen Anforderungen weder in der Farbe noch in der

Gute. Deshalb habe er sie nicht auf den Markt brin^jen

krinncn, sans nie decrediter entierement. Warum habe denn

die Wittwe Si^ge die 12 Thlr. Abzahlung auf Sr. Eniatras

ihm zurückgesandt? Das sei doch wohl ein Zeichen, dass sie

sich vorderhand nicht in so grosser Noth befände. Darum
sendet er gar nichts. Auf einen dringenderen Mahnbrief nach

Nymwegen erwidert das wallonische Consistoire am 9. Oc-

tober d. J. (untz. Ponce, past und Arnhem» anc. secr.) -48

Thaler holländisches Geld sollen jetzt, der Rest mit 58 Thlr.

hoUändisch vor Jahresfrist erfolgen. Allein erst am 31. August

1703 sendet Marret durch das wallonische Presbyterium von

Nyinw egen gez. Durand, {»astcur und Willem van End, diacre,

den Rest der Schuld an das Kind von Al)rahain Siege.

Am Juni 1 7(J9 empfängt das Presbyterium durch Pastor

Valentin den Befehl des Ministers Hartholdy, nachzuforschen, wer

die 30 Magdeburger Familien seien, die den Pierre Garcin

bew«^gen haben, Frau und beide Kinder hier zurückzulassen, und

mit der Königin von England in London 2U unterhandeln

über ein Etablissement in Pennsylvanien.^' Und doch, auch

aus England und Irland kommt mehr Klage als Ermunterung.

Combe aus Iriand verspricht seinem Magdeburger Sohn, dem
Schneider, ihm durch Gastwirth Pi^lat, gen. La Jeunesse Geld

zu senden, damit er über Rotterdam ihm nachkomme nach

Dublin. Er schickt aber nichts. Durch das Consistoire von

Wesel, gez. ancien Fontanes, fragt er. warum der Sohn nicht

komme imd i)ezicht sich auf seine Wechsel an La Jeunesse

{ 1 1. October 1710). Dieser antwortet, er habe mir drei Priele

erhalten, worui der Vater den Sohn ermahnt, sich personlich

bei Dirk Volter in Rotterdam 'iO englische Shilling zur Reise

nach Dublin zu borgen. Da der Sohn kein Geld hat, um von

Magdeburg nach Rotterdam zu kommen, so bleibe er in Magde-

burg. Ueber vier Jahre später, am 1. März 1715 lässtCombes

der Vater seinem Sohne sein Missfallen ausdrücken, dass er
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sich für das geschickte Geld (?) nicht einmal bedankt hat. Die

Pastcurs et Conducteurs de .Töglise fran^aise de Dublin, qui

suivenl la liturgie des 6glises rcforniecs de I"r<iiice, gez.

Mercier, ancien et secretaire, gestehen ausserdem, allerdings

sei vor 16 Jahren Daniel Pouneau, ein Wollkämmer, in Dublin

gestorben, ohne das Geld, das ihm ein Magdeburger Ancien,

pour le mcttrc en train — es waren 5<j Thlr. — vorgeschossen

hatte, erstatten zu können. Auch leugne Goullin in Dublin

nicht, einer bestimmten Colonistin in Magdeburg Geld zu

schulden. Die Frau solle nur immerhin die Quittung an je-

mand aus ihrer Bekanntschaft senden. Denn das Porto würde

den Werth abersteigen. Si Voiis 6te8 accablte de pauvres,

noiu ne la sommes pas moins, ayant de plus nos Pasteurs

4 notre Charge, ViiaA ne nous aidant pas un sous pour

leur entretien. Auch werde Herr Darassus Herrn Lugandy
nicht antworten, da wir ihn bis auf weiteres der Kirche von

Cork, die ihren Pastor verlor, überlassen haben.

Man sieht, der (iluteifcr für die gastliche Aufnahme der

„Geladenen Gottes" hat überall einer kaltldütigen Berechnuni^

Platz gemacht. Berechnung ist es, nicht Liebe, welche neue

Freijahre ausschreibt, für dos dänische Fredericia, für Kur-

sachsen, Hannover, ßraunschweig, Kassel, Isenburg und wo-

hin man sonst noch Röfugi^ hinübemift.

Um so gefährlicher war die am 16. März 1718 aus Frank-

reich, Clermont, kommende von Boucher unterzeichnete ge-

druckte Aufforderung an alle Syndics und Grefiiers des Röles

des Tailles, ihre Quittungen äber^ nicht gezahlte Gehälter

schleunigst einzusenden, falls sie dieselben nebst den Exem-
tionen und Privilcg[ien nicht einbüssen wollen. Am besten sei

CS. sich mit ilem SchrL-iber persf'Milirh ins l-,invernehmen zu

setzen.'*'* Am 1. \j)ril 17 IS erkennt Bardeau zu f'lermont,

ebenfalls in einem gedruckten Formular an, dass Pierre Cha-

selon-Maury, Syndic von Peinisse, 536 livres, seit 15. l)e-

cember 1711 fällig, licjuidiri hat, da ihm am 30. Juni 171)4

ein Jahrgehalt von 35 livres 14 sous 8 deniers zugesichert

war. Er scheint damals der einzige Magdeburger gewesen

zu sein, welcher der Aufforderung traute. Und was geschah?
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Am 20. October 1720 erschien eine Benachrichtigung, dass ^

diejenigen, welche beim Intend^inten iiquidirt hätten, durch

irgend einen Pariser Bekannten 100 sous taxös par arr6t pour

chaque liquidation an Sr. Passelaigne, grefSer des Com-

missions extraordinaires du Conseil, nie St Pierre, pres la

place des Victoires, zuvor einzusenden und zu zahlen hätten.

Et puis apres? . . .

Es müssen iiiinierhin schon vor dem f)./! '). Januar 1698 eine

bedenkliche Anzahl von Refuf^Mes aus Kurbrandcnhuri; nach

Frankreich zurück<j;e\vandcrt sein. Wie viele, entzieht sich

unserer Kcnntniss, da der Ort, wohin l)eini Wegziehen die

Refu^ies übersiedeln, weder in der Jahresliste, noch in der

Bürgerrolle angegeben zu werden pflegt Auch wird als Reise-

ziel niemals Frankreich genannt, sondern die nächsten Sta-

tionen dahin, Leipzig, Erlangen, Halberstadt, Kassel, Branden-

burg, Berlin . u. s. f. Wenn man sich die unbeschreibliche

Sehnsucht vergegenwärtigt, die sich jedes französischen Exu-

lanten bemächtigte, sobald er auch nur zuföUig irgendwo den

Namen Frankreich hörte oder las; wenn man sich klar hält,

dass drüben ihre Gräber lagen, ihr Haus, ihr GUrtchen, die

Kirche, in der sie f^elauft worden waren, ihr hebes Pastorat,

ihre Fabrik, ihr Landgut; wenn man sich wach hält, dass all-

überall iiu l\eliit;e die kirchenpolitische Tendenz aller huge-

nottischen Ma< hthalier Wiederherstellung des Edikts von

Nantes und glaubensfreie Rückkehr aller Protestanten in

ihre vorigen Rechte hicss . dann wird man \ erstehen können,

dass weder das am 5./ 15. Januar 1698 gegebene und so oft

wiederholte kurfürstlich -königliche Verbot einer Reise nach

Frankreich, noch das harte, rechtswidrig auf dieRöfiigi^s an-

gewandte Gesetz des Abschosses, noch des hohenzoUemschen

Darlehns üblich gewordene Rückforderung von den Rä-

fugies genügten, diese von der Ueberschreitung der Grenzen

fem zu halten. W^as sie fortgetrieben hatte, war nur ihr pro-

testantischer f jlaiibe, Ihr Glaube war es, der sie von Frank-

reich zurückhielt Die Duclos', rf)udcrc"s. rjolfurs, IVevost,

George's, 1"( »issin's, FontanK'u's. ."^out hon s iiatten nicht alle ihre

Verwandte aus der Knechtschaft mit herüberlühren können.
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Und was erhielten sie liir Nachricht aus Frankreich?

Konnte irgend jemand drüben ungestört seines hii<,'enottischen

rilaul)ens leben, wie allesamnit liier in» Pays de liherte? Weil

ein einfacher Mann mit senieni 14iähri^en Sohne die Bibel las

und eine arme 1 Vau n)it einem blinden Bettler laut die Psalmen

sang, wurde gegen den Widerspnich von f) Pastoren und 3

Anciens, und von 2 Advokaten beim Parlament von Toulouse

die berühmte hugenottische Kirche von Montauban auf Königs

Befehl geschlossen und dem Erdboden gleich gemacht. So

furchtbar strafte man eine ganze Gemeinde um vier geringer

Uebertretungen willen am 1. April 1683, dritthalb Jahr vor

dem Widerruf des Edikts von Nantes. Und wegen solcher

„Verbrechen*, um solches „Aufruhrs** willen standen in

Frankreich die Verwandten der Berliner, Hallenser, Halber-

städter. Magdeburger jeden AugcnbHck in l.ebeiisL;etahr. Der

hier im September 1 7< »4 vereidigte Wollkämmer bu quesCou-

derc** kann nicht hindern, dass, als im Februar 1 7< ><) der

WoUkratzer Salomon Couderc mit seinem jüngeren Bruder

Jacques 1706 aus ( Jenf nach Frankreich zurückkehrt^ beide

als Rebellen ergriflen werden, Salomon am 3. März verbrannt,

Jacques am 23. December mit Bajonetten am Ort, wo sie die

Psalmen gesungen, zersiebt und, weil er noch immer nicht den

Geist aufgegeben hatte, einige Tage darauf in Montpellier ge-

rädert wurde.*' Sein Namensvetter lebte hier friedlich fort,

51jahrig, mit Frau und Tochter, noch 1721.'' Alexandre

Ducloe steht in Halle als Juge et Directeur, Jean Duclos der

Secr^aire wird nach jenes Tode gleichfalls Richter in Halle,

dann Svndie de la nalion in Berlin und übt als solcher mehr-

fach Finfluss auch auf die Schick>ale unserer ' 'olonie.^^ In-

dessen sind drüben die r<)Chter des Metzer .\d\nkalen Huclos

durch franzt)sische Verwüster nach Homburg gelangen foit-

getührt, der \atL raber in den Thurm zu la Krhe geschleppt»

wo wenig fehlte (1689), dass ilni die Ratten lebendig frassen.**

Die Freilassung des argen Bibellesers nach siebcnj.ihriger

harter Gefangenschaft (5. Februar 1696) musste als sonderliche

Gnade des Königs gepriesen werden. Während im benach-

barten Halle der Advokat Paul OofBn die Ehrenstelle eines
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Juge et Directeur de la Colonie bekleidet und Gott dem Herrn

im Geist und in der Wahrheit dient»*' wird aus dem Metzer

Gefängniss der Advokat Gofiin nur entlassen, um mit seiner

tapfern Frau und acht andern unbesiegbaren Metzer Protestan-

ten nach der Insel St. Martinique verschleppt zu werden, von

wo auf einem h< illrmdischcn Schiff zu entfliehen der Held mit

seiner Helden^fcmahlin verschmähen. a\ich dann noch, als die

meisten protestantischen Miti^efan^cnen schon entflohen sind.^'

Unsere bidcrbcn Handwerker und Kautieute, die Prevost aus

Montaubau®® und die Georges aus Metz,'* haben ihre Er-

holung und ihre Freude am wöchentlichen und sonntäglichen

protestantischen Gottesdienst: als sie sterben finden» sie den

ersehnten Feierabend auf dem französischen Gottesacker Seite

an Seite der Märtyrer und Bekenner. In Frankreich aber

werden die Leichen der Marguörite Prevost aus Roucy und

Madelaine Georges auf dem Schinderkarren nach dem Galgen

geschleift, weil sie in Gewissenssachen Gott mehr gehorchten

als den Menschen (1686).**® Pierre Foissin aus Paris spielt

in MaLfdebur^' bei dem rranz()sischen Kirchcnbau als person-

licher Vertreter des Staatsministers \'. Hartholdy, ;;ei^enüber der

Justice und dem ( "onsistoire eine übermächtige Rolle, inid die

Gelder für die protestantische »Sache aus Holland und Deutsch-

land fliessen dem Hofrath nur so zu.^**^ Und unterdessen

siechen dahin in dem Picardischen Kloster der Nouvelles

catholiques vier Demoiseilcs Foissin, weil sie ganz schüchtern

und insgeheim sich zu derselben Sache in Frankreich bekannt

haben. ^'^^ Auf Befehl des ersten preussischen Königs wird

Jean Fontanieu aus dem Languedoc zum Verwalter der gröss-

ten preussischen Manufaktur eingesetzt.^®' Und um dieselbe

Zeit etwa (1703) schmachtet Jacques Fontanieu, cardeur, aus

der Umtje^fcnd des in Maj^debur?; so überreich vertretenen Uzes

in den unzerroissbaren Kotten der (ialeeren.*** Während bei

ims die Nachkommon der wackern Wollkrimmcr (jebriider

Souchon aus l /.es im Languedoc**''' von IChren zu Ehren steigen,

wird we^en HaltuuL; protestanischer (iottesdienste in seinem Hause

Louis Souchon nach dem Fort von Nismes ^^eschleppt, sein

Haus niedergerissen und seine Gemeinde mit Strafe belegt.^®**
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Wir sahen bei der Kirchenzucht, dass es am 7. December

1713 dem Etienne Guillaume als Schande f^alt, wieder in

Oran5^e gewesen zu sein und dass bei Moyse II. Guarrigues

seine Reise nach Frankreich 1741 auch wirklich keinen andern

Zweck hatte als den, zwei Frauen zu hetrii^en. Kaum ist es

daher zu verstehen, warum sich, wenn auch nur t^anz sehen.

einzeUie hugenottische Famihen oder doch Personen zurück

nach Frankreich wandten? Wussten sie doch vorher, wie es

ihnen da ergehen musste. Wahrscheinlich waren es Verwandte

von jenen Magdeburger Familten, die aus der Dauphin^

stammten, die Pierre B^rard, Just Mncel, Charles Odier und die

Londoner Ponrroy, welche 1734 nach der Dauphin^ zurück-

kehrten. Und was geschah? Auf Grund der königl. Deklaration

vom 10. Februar 1699 wurden ihre Ehen für Konkubinate

erklärt, ihr Nichtbesuch der Messe als Rebellion gestempelt,

das Versäunniiss des Schickens ihrer Kinder in den geistlichen

Unterricht der katholischen Priester als Verbrechen ;^el>rand-

niarkt.*®' l'nd wie lanj^e dauerte es. da waren alle wieder

katholisch. Des VxTtassers I'aniilic stanunl aus Heilz-le-Mau-

rupt (lielnioru)*) in der Champagne. Dort allein sollen sich

durch alle Verfolgungen ununterbrochen alte Hugcnottenfainilien

erhalten haben, während von den zahlreichen und altberühm-

ten Familien von Vassy, Vitry le Fran^ais, Chälons, Bar-le-Duc,

Reims heute keine Spur mehr übrig*^' ist. Und doch seit

1685 findet sich in den sorgfältig erhaltenen Registern von

Helmoru kein Tollin mehr. Alle protestantisch Gebliebenen

wohnen im Pays de libcrtö, ausserhalb Frankreich. Die in

Frankreich verbliebenen Tollin*s (und Dr. Laurent Tollin aus

ChAIons sur Marne nennt mir seit 15S7 bis heute l4.S Tollins,

darunter Kaufleute, .-\erzte, Apotheker. Rentiers, v'^tadträthe,

katholische Priester, auch einen Tribunals-Präsidenten '"-'j weist

ihre Familientradition noch heute nach llelmoru Aber alle-

sammt gelten in Frankreich für katholisch.

Niemand wird es Wunder nehmen, wenn die Schande

mit der Heuchelei in den Bund tritt. Die Tochter des Fr^d^ric

*) Die alte Schreibweise, wie ue sich auch ia den Berliner Colonie*

Acten findet
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Mauran, Wittwe Constant, hatte steh hier gehrandmarkt par

le scandalc (ju'elle y a donne. Sie berückt in Herlin den

Pierre Richard. Dci verlässt seine Gattin \nid zieht niit der

Khelireclierin nach Orange, um sich dort anzusiedehi. An» 1». l)e-

ceinhcr meldet es das Consistoire de Berlin, untz. Diunont,

nioder. und de Marconnay, anc. secrdt, dem Majj^dehurger

französischen Presbytcrio. — Für derartige Leute galt Katholisch-

werden als ein einträgliches Geschäft. Darum wandten sich

solche Karrikaturen des Hugenottönthums lächelnd nach Frank-

reich zurück. Es galt so sehr als selbstverständlich, wer in

die Löwenhöhle trete, finde keinen Rückweg, dass ganz Manche-

berg den Schneider Antoine Thorel, vielleicht einen Ver-

wandten des Unsem^^^ als Wundennann betrachtete, weil er

9. Juli 1749 von einer Reise nach Frankreich wiederkam.

Manclien trieb ja die Hahf^ier, Alles, auch jede Ver-

stellung und Akkommodation zu \ersurhen, \mi ihre (ulter, die

drüben laj,'en , ziii iickzuf:,'e\vinnen. Allein Verständigere, wie

Henri de Mirmand, der Or^^anisator der S( hweizer Einwande-

rung nach Preussen, legten lieber die zahlreichen hohen Empfeh-

lungen, die sie sich verschatft, bei Seite, sahen die schon ge-

machten Reiseausoal)en in'cht an und vergassen gern ihren

ehemaligen reichen Besitz jenseits, als dass, nachdem sie die

Verhältnisse genau erkundet hatten, sie muthwillig ihren Glauben

in Gefahr stürzten. Auch der Vorwand, Schuldverhältnisse

drüben regeln zu wollen, fiel bald fort, da, seitdem Branden-

burg-Preussen französische Forderungen nicht anerkannte, Frank-

reich an den Hohenzollemschen Unterthanen Repressalien übte.

Indess selbst das Hereisen Frankreichs behufs feinerer Aus-

bildung im ei'4enen Tach L,'alt in der Zeit, wo man wusste,

wie viel dei (ilaube ^'ek<^stet, für unhut^cnottisch. Krst mit

dem IVidericianischen Zeitalter erlaubte man sich in Magde-

burg solche Ausschreilungen.

Der erste Fall der Art füllt in das Jahr 1768. Auf die

Klage des grossen Königs, dass Kinder von Refugies nach

I'Vankreich zurückströmen, weiss das Magdeburger französische

Gericht nur Einen anzugeben. Behufs Vervollkommnung in

der Färbekunst habe der Färber Dominique n. Coste aus
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St. Aiitunin*** seinen Sohn gleichen Naiiions (den Bürger vom
21. Juli 1755)**' nach Frankreich gesandt, und er sei nun

tüchtiger zurückgekehrt. Fricdricli der Grosse befiehlt jedoch

den Vätern, bei Coniiskaiion ihrer Güter, die Söhne binnen drei

Monaten nach Preussen zurflckkommen zu lassen. ' — Der zweite

Fall* betrifft den Handlungsdiener und Neffen des Jacques Gra-

nier, Jean Jacques. Er hat sich 2Vt Jahre in Frankreich auf-

gehalten, länger noch in Cadbc behufe Ankaufs spanischer Seide

für seinen Vater. Des Abwesenden Obligationen hatte Doris

Louise Müller hierselbst beschlagnahmt. Kin gerichtlicher Ver-

gleich kani zu Stande. Nachdem er hier wieder vier Wochen
Wohnte, erbat er sich die Ausantwortung der Obligationen,

Und da er sich nie ausser Landes habe etablircn wollen, so

willfahit das Gericht am 21. Juli 1774 seinem (Jesuch. — Der

dritte Fall fällt in das Jahr 1777. Kr betraf, laut Brief des Jean

Fin6, paste\ir de l'eglise alleniande de Geneve vom 15. Februar

1777, den Pierre Fran^ois Angely, Sohn des Etienne Ang^ly von

der Judith Munier und Enkel des Marc Munier von hier. Der

vierte Fall ist eigener Art Eine traurige Verkettung von Um-
ständen hatte den Pierre Flamaiy bewogen, nach Frankreich

auszuwandern. Sohn jenes Uhrmachers Antoine Flainary aus

Montauban, dessen Mutter eine Antoine Charles war"^ hatte

er als Marchand savonnier am 30. Juni 1780 hierorts den

französischen Hürgereid L^^eleistet. ^^'^ Seine Mutter, (iläubigerin

des bankrt)tten rhrin.uhers und Cirünseit'ensieders Antoine

Charles, hatte <l<.'--rn labrik ihm. dem ällcsten .Sohne, über-

geben. Leider ielilte ihm die Gabe (I humeur), en detail 7A\

handeln und das (ield für ein en gros (ieschäft. Neben dem
Seifenkram stand er einer guten WoUfabrik vor. Und die

Justice rühmt ihn als bon sujet, bon bourgeois, d'une conduite

r^glee, d'assiduite sans cxemple. Auch schreibe er eine schöne

Hand und ein damals im ReÄige selten gutes Französisch. Da
er aber bei jedem Sod verunglückter grüner Seife den deutschen

Magistrat benachrichtigen und sich die Aufsicht eines rohen

Stadtdieners, der dafär noch ein Douceur von 1 Thlr. forderte,*

gefallen lassen musste, auch die Seifensiederzunft den WoU-
fabrikanten nicht aufnehmen wollte, obwohl er ihr die vollen
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Gebühren bot, so zog, der Plackereien und Exekutionen endlich

müde, der hier immer geän^stigte und zurückgewiesene Mann,

während seine dem Fiskal Michel vorgetragene Sache bei

der Oberinstanz noch schwebte, zu seiner Tante nach Mon-

tauban. Doch erklären seine Mutter, Helene Franjeu und

sein Bruder Kaufmann Simon Fran9ois Flamary vor Gericht,

sobald er in die Zunft aufgenommen sei, würde er zurflck-

kehren. Die Justice, untz. Andresse, Michel, George, Granier,

empfiehlt sein Gesuch, das indirekt auch den Wollfabriken

zu gut komme, welche sich jener ^nen Seife bedienen. Der

König habe sich ja oft und gern daran erinnert, wie viel das

Fabrikwesen unseren colonistischen Vorfahren verdankt und

dannn niclit aufgehört, die Aufnahmen von Colonisten in die

Innungen zu begünstigen. Sehr (benlicli wäre auch dem armen

Flamary der zollfreie Export seiner grünen Seife nach Herhn

und anderen preussischen Städten, wie die Grünseifefabriken

von Cuny und Bonte diese Exemtion ja schon besüssen. Im

(irand Directoire fran^ais theiten sich die Ansichten. Die Mehr-

zahl befOrwortet das Gesuch. De Beausobre und Formey hin-

gegen sentiren (in deutscher Sprache!): Das französische Ge-

richt hätte auf Grund von §. 10 bessere Massregeln treffen

sollen, «sobald Flamary auf das Verziehen bestand** (9. No-

vember 17B2). Das General-Direktorium weist alles zurück: laut

Bericht der Kammer sei das Seifensieder-Gewerk in Magde-
burg schon so stark, dass eind lieil dersell>en sich nur ki'nnnierlich

nähren; während l'laniary als Kaufniann , (ialanteriehäii<ller

und ( irünseifenfal>rikant sieli srlion näliren könne. L'el)erdies

solle nach der Landes -\ erfassung niemand zwei verschiedene

Gewerbe zugleich treiben (11. März 1783). So ergeht denn

(29. d. M ) an die hiesige Justice ein Verweis, dass sie beim

Fortziehen des Flamary die nöthige Vorsicht vermissen lasse.

Der erste und einzige Verweis gegen unsere Justiz in der-

gleichen Sachen!

Wenn man jemand Heb hat, dem bereitet man nicht gerne

Schmerzen. Unsere Justice meldet selten alle Fortziehenden

an die OberbehOrde in Berlin. Darum traute man bald der

Gerichtsliste nicht mehr. Und so befahl denn schon am 17. Sep-
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tember 1715 der Köni^'. auch sämmtlichc Consistoires der fran-

zösischen Kirchen sollten Monat für Monat nach Herlin be-

richten die Namen der Neuangezogenen, sowie über Zahl,

Stand und Ursach beim Portzog der R^fugi^s aus den.

preussischen Staaten. Hier in Magdebuig muss schon sieben

Jahre früher das Wlederauawandem epidemisch geworden

sein. Denn schon im Jahre 1708 wird dem obersten Conseii

firan^ais in Berlin aufgetragen, nachzuforschen, was die Zer-

strcuun}< der Magdeburger Colonie verursacht habe? Auf die
'

Heriiiior Anfra^^e erklärt unser Consistoire dem Kr)nii(, die

Ursache der Zerstreuung unserer Colonie sei, dass man ihr

nicht gestatte, die vom König gewährten Freiheiten zu ge-

messen. C' est ja non -jouissance des franchises.^^^ Um die

königlichen Versprechungen auch auszuführen und so die zum
Wegziehen schon Entschlossenen noch zurückzuhalten, er-

schienen dem Presbyterio 21 Punkte unerlässlich. Friedrich I.

prüft und genehmigt sie am 8. April 1709. Seitdem die unlieb-

same Pflicht der Anzeige von Zahl, Stand und Ursach der

Wegziehenden auf die Schultern von zwei verschiedenen Be-

hörden vertheilt wurde, scheint, wie das zu gehen pflegt, die

eine sich auf die andere verlassen oder mit der anderen sich

entschuldigt zu haben. Wenigstens wissen wir, trotz der hand-

^'reiflichen Abnahme der Culonieen, von den Wieder-Auswande-

ruui^en fortan wenii^er als zuvor. Ja während früher die Hürger-

rolle z. 1^. noch 171" 1 T'JO von dem a (juitte <jder est decede,

est lugitif, wimmelt, talit seit 1730 dieser Vermerk in der

Bürgerrolle ^unz fort.

Von (ler Auswanderung erfahren wir meist nur noch zu-

fällig. Bald ist hier oder dort eine Liste des Consistoire über

Ab- und Zuzug; bald ist irgendwo uns eine Conscriptions-

liste aufbewahrt worden; bald ist für den Fortziehenden,

wenn er Ancien, oder diacre, oder juge, oder fiscal oder Assessor,

war, eine Neuwahl protokoUirt Die Abzug-Liste des Consistoire

aus dem Jahre 1715^'' nennt folgende Namen: Jaci^ues Thaii,

Zimmermann, zog nach Aken a. d. E. ; Anthoine Motton,

l abrikant, nach Leipzig; Jean Dumaitre, Fal)rikant, nach

Genf; Bartheiemy Leorat, Kartenfabrikant, nach Erlangen,
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weil hier die Fabrikation von Spielkarten per decret verboten

worden war und er niciits anderes ^'elernt hatte; ler(;nie Du-
rant, Fabrikant, nach Genf; Klic Lafargue. Slruini)rwirker,

nach Genf. I-'erner bei Gandil's Bankrott verschwinden plötz-

lich fol<;ende Fabrikarbeiter-I'aniilien : Abraham Court, Pierre

Petit, Jean Clair, Jean Chartier, Ahr. Labaure, George Ost-

walt, Absolon, Antoine Bayer, Dan. Latioub^ Jean Fran^ois,

Ferd. Nagel, Michel Bender, Ant. Bender. Im Jahre 1730

war laut Bericht unseres Consistoire die Auswanderung grösser

:

im Juni zögen fort Jean Roiix, Wollkämmer aus Saint Paul

Trois Chäteaux, nach Berlin; Ant. Voyras, gen. BAartin, Woll-

kämmer, nach Berlin; Henri Prins (sie), Wollkämmer, nach

Berlin; l'ierre Bouffard, Wollkännnerlehrlin^', nach Hameln;

Julien Meniquot isic), Schusterlehrlin«];, nach Halberstadt;

Margnerite Morel, ein jun;^es Mädchen, nach Berlin; (juilkunne

Troulias (sie), Wollkäninicrlehrlin^, nach Halberstadt; |ac.

Martin, Wollkämmer aus iNismes, nach der Schweiz; Susanne

Prom, ein junges Mädchen, nach Berlin; Jae. Perrenet, llut-

macher, nach Honst (sie) in Westphalen; Dan. Roy, fran-

zi'jsischer Sprachlehrer, 22 Jahre alt, nach Halle; im Juli d.J.

hingegen: Jean Pierre Verne, Wollkratzerlehrling; Henri Pellet,

WoUkratzcr und Almosenempfänger, nach Kassel; Olympe de

la Mare, Frau des Sr. Merlat, nach Hamburg in den Dienst

;

Thomas Ponge, Wollkämmer, nach Berlin, faute d*ouvrage;

Jean Batie, Wollkämmer, dessen Frau und Kind in Genf zu-

rückbliehen, nach Kassel; Berardine (sie) Brunei, Frau des

Jean Teron, nach Genf; Joseph Almeras, Schneider, nach

Kassel, faute d'ouvrage; (leor^je Cumenge, StrunipIVeber-

lehrling, ein Krüppel, nach Genf; Sauuiel Wermet, Drechsler,

nach Hamburg, weil hier arbeitslos; Jean Picard, ein 6r)iäb!i^'er

Wollkämmer aus Nismes, nach der Schweiz; Henri Terrasse,

HandschuhmachcrgeseUe und Frau Marg. Massiliane nach

Berlin, faute d'ouvrage; Jeaufiroy Laurent, WoUkännner-

geselle, nach Berlin; Jean Mathieu, Gärtnerlehrling aus Metz,

nach Berlin. Im Mai 1721 ziehen davon Et Artoes, Woll-

kämmer, nach 15jahrigem Aufenthalt zu Magdeburg, nach

Berlin, faute d*ouvrage; Jean Blanchet, Perrückenmacher-
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meister, seine Frau Louise Sigalon und ihre 6 Kinder nach Berlin,

nachdem er hier 27 Jahre lang vergeblich versucht hatte, seine

Familie zu ernähren; Reymond (sie) Lautier, Wollkämmer-

geselle, nach Berlin. Im Juni d. J. Jean Teste, Wollkämmer

aus Orange, nachdem er 17 Jahre hier vergeblich sich be-

müht, mit seiner Frau zu subsistiren; Jaq. Vales (sie) und

Familie aus Orange, nach 17jährigem Aufenthalt in Magde-

burg, nach Berlin. Auch Honorö Soleyrol, Wollkämmer aus

Uzds, der am 22. Juni 1721 mit Frau und Tochter hierher

Übersiedehe, zop schon im April 1722 nach Berlin zurück.

Um Kirchenzeugnisse l)elnifs Zulassung zur heiligen Com-

rnuniini Ijittcii folgende frühere Magdeburger, deren Schreiben

uns zufällig aufbewahrt ist: Durford, seit 1701 in Branden-

burg a. H.; Jean Noret, seil 1712 in Hannover; Jean Julien,

traitcur, seit 1715 in Erlangen; Jacques de Larchd, seit 1717

in Halle a. d. S.; Job Joubaux, seit 172«) in Erlangen; Jac.

Moulier, Weissgerber, seit 1729 in Celle; Jacob Mouliö, seit

19. September 1732 zu Celle im Braunschweigischen ; Laurent

Duclos, Hutmachergeselle, seit 6. December 1736 mit seiner

Frau Marguerite, geb. Rapein, in Kassel. Sie seien jetzt in

la ville neuve fran^aise de Kassel angelangt, Dieu merci, dans

un pays de repos et de Kbert^, nachdem sie durch die Truppen

so viel gelitten hätten. Bald darauf kommen die Bitten von

Jean l)a\ id Sanguenin aus Königsberg i. Pr. ; am 12. Februar

1746 von Moyse Tribou aus Kassel; am 2(). .\ugust 1748 von der

Tochter des IVaiicois \nul Nichte des Jean Laussire in (lenf,

aus England. Um den Todtenscbein seiner Frau Madel.

Fabre aus Locle, Comt6 de Neuchaiei, die, während er in

Holland war, um Stellung zu suchen, hierorts verstorben ist,

sowie um Rückgabe des Abendmahlzeugnisses des Pastor Im-

bert von der französischen Kirche in Dessau, bittet am 26. April

1734 Jacq. Labry von hier in einem Brief aus Lekringhausea

bei Wolfhagen in Hessen-Kassel. Im Locle, Dessau, Magde-

burg, Holland, Hessen, überall hat er versucht, sich zu etabliren:

und wie kläglich war das Ende. Aber die Hoffnung erwacht

von neuem. — Im Januar 1768 fragt ein Annibai Labry aus dem
Locle nach der Magdeburger Erbschaft, die ihm Kaufmann

44
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B, Charten, sein Onkel, verweigere.^*'' Waisenhausdirector

Samuel Bouvier zieht im Sommer 1754 nach Berlin, um sich

dort zu etahliren. Das sind zufällige Notizen.

Am ir>. November 1764 w ird ganz beiläufig erwähnt, dass

des Fiskal Pierre Mucel's Söhne libertins waren. Der eine

wurde Perrückenmacher, der andere Goldschmied, der dritte

gar nichts ; zwei davon seien verschollen, der dritte halte sich

in Russland auf.^"

Die Conscriptionslisteii liegen mir vor von 1783—1808.

Von hier Geborenen leben damals S G. Bertallot in Kassel;

H. E. Cuny in Altona; j. D.Dovolsln in Neiifcfafttel; Ja. H.

Oranler m Berllti; Rob Ph. Maccalre m Berlin; Pt. L.

Milnet f Millenet) in Dresden, Ch. L. Nicolas in Posen. Dass

der Sohn unserer Oekonomen-Wittwe, Richard Soullier, die

Hälfte des Nachlasses seiner Mutter nach Petersburg geschickt

erhält, erfahren wir nur aus dem Heschluss des Presbvterii

vom 24. Juli 1811, der die andere Hälfte für das Hospital be-

ansprucht. Hei Gelegenheit der consistorialen Nachfrage nach

Stundenhaltern wird erwähnt, dass seit 1820 Henri Palis nach

Schönebeck übergesiedelt ist Im September 1849 meldet sich

hier Kaufmann Job. Eduard Cuny aus Bernburg, Sohn des

hiesigen Stadtraths, Kaufmanns und Directors der Magdeburg- *

Leipziger Eisenbahn Jean Jacques Cuny und der Carol. Dor.

Ursinus zum Aufgebot in unserer Kirche.

Selbst der franzosenfreundliche König Friedrich Wilhelm I.

wollte nichts vom Abzug der Colonisten*" wissen. Ja, als

ein Theil nach IVankreich zurück^ini,' in das verhassle Land,

das sie dem militairisch wohl dressirten IVeussen vorziehen,

fasste der K()ni<^ das wie eine persrinliche Beleidigung aut und

erliess slreni^es \ erbot. Schon im Kescript vom 15. Decemher

1719 befahl er sämmtlichen Colonie-Richtern, im Fall sie Aus-

reisser entdeckten (que les Frangais meditent leur sortie des

Etats de Votre Majeste) solche, wo Gefahr im Verzuge sei,

2U verhaften und sofort %n den Hof zu berichten. Und am
29. Februar 1720 fügte er §. 10 hinzu, dass auch die etwa

wegziehenden Röfugi^ die Abschossgelder von allen im Lande

erworbenen Gütern erlegen müssen.
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Der Ma^'dchur^'cr Colonie-Richter, um seinen patriotisclien

Eifer zu beweisen, meldet am 22. April 1720 zwei Fälle nach

Berlin. Nachdem der Tapezier Thomas Tribou zwanzig Jahre

in Magdeburg gewohnt und seine 15 Freijahre abgenossen

hatte, sei er ganz heimlich nach HUdborghausen übeigesiedelt.

Als aber die Frau ihre Habe, bestehend aus einer Kiste, einem

Koffer, einem Fässchen und einem kleinen Päckchen (bis zu

Möbeln hatten sie es nicht gebracht) einem Fuhrmann im

„Goldenen Arm** übergab, um auch nachzureisen, habe er, der

Richter, «ie verhaften und in die Gerichtsschreiberei (au greffe)

al)fuhren lassen. „Sr. (iandil, bei dem Tribou 22 Jahre

gearbeitet hatte, ist über dessen heimliche Hntwcichung um
so mehr erzürnt, als Tribou nicht einmal das angefangene

Stück Tapisserie fertig gestellt hatte." Der andere , Pierre

Aillaud, ein Strumj)fwirker, wollte zu seinem Bruder übersiedeln

nach I'rankfurt a. M. Schon hatte er seihe Habe verkauft.

Da indessen auch er hier die 15 Freijahre genossen hatte, so

verweigerte ihm das Gericht den Abschied und befahl dem
'

Wirth, nichts von der Habe AiUaud's aus dem Hause zu lassen.

,iUebrigens sind beides unbequeme Handwerker, die kaum ihr

täglich Brot haben. Und da solch ein Fall noch nicht vor-

gekommen ist und wir keine Ahnung haben, worin ce droit

d'Abzug**' besteht, so bitten sie um des Königs Befehle.*

Endlich seien auch Andre Counort, ein Bäcker, \md Jean

Bapt. Sauvageot, ein Tischler, heimlu h nach Hildburghausen

davon geschiirhen. „Da diese beiden arme Arbeiter sind von

nicht sehr gehöriger Führung,'** so leidet der Staat keinen

grossen Schaden: hätten sie doch iJüter nicht ausgeführt."

Aber der militairische Gesichtspui.kt 1 Der Bericht erschien

dem König viel zu milde. Am 3. Mai 1720 dekretirt er, die

Justice solle künftig auf die CV)lonisten besser Acht haben, dass

die Colonie vom vorigen Eifer nicht nachlasse, sondern von

Jahr zu Jahr in bessern Stand gesetzt werden möge.

44*
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1; Agnew II. 231. *) Apologie des Refugies. La Haye. 1688

p. 83 u. 0. *) U I. 84. ^ Emuin Vm. 147 sv. Lettre de Mr. Dupuy
au CcMnte de Dohna. *) In Erlangen heiast es: »tu quittiren* und »ein gross

Stflck GeM" dazu su geben, um ue loas zu werden. Schans. Urkunden

S. 80. *) Christian fiarlholmte. le grand fieausobre et ses amis, 18Ö4

p. 16. ') S. hier Bd. II, 265 fgd. und Bd. lU« p. DL fgd. «) Dans une

vanasse. Dazu macht er die Bemerkung: Vanasse est un nominatif patois. en

frani,\its: pannier, dont on se scrt pour transporter des vivres de la ville h

une niaison de campagrie. Uder wohl auch bisweilen umgekehrt. Oii les

Charge sur des mulets. des chevaux et des änes. *j Au dieser l'eberlieierung,

die uns in Erman's Manuscripten aufbewahrt ist (Archive du Coiisist. fran«,-.

de Berlin)» ist jedenfalb das Jahr 1716 in ig. Denn damals war Etienne 16.

David 19 Jahr alt: ein ungeeignetes Alter, um in Kiqien versteckt weite

Wege getragen su werden. Jean wird hier October 1690 Bürger (S.

Bd. n, 461). Geschah die Auslieferung 1706, so war Etienne 6, David 9

Jahr: das ging schon eher. {Vgl. II. 422). '^j i„, Bericht an Erman vom
13. Februar 17H2 (a. a. U.). ") S. <\h- Wtrke von Schanz. Ebrard, Detss-

niann. S. Cieschichtsblätter des dcul^i licn Hu^fiiotten-Vereins, Heft 4,

Magdeburg 1891. Archives du Con.^istoiri' fi.m^ni.s de Herlin. I. S.

hier I. 554. 1. 556. ") Geh. StaaU-Archiv Kep. 122 No. 46, 1. 2 etc.

etc. Ebenso ifthtte man kirchlich unsere Deutschoi Kommunikanten zu den

R^fugi^s, was in der Zeit, wo die französische Colonie Mode war, einen er-

klecklidien Unterschied ausmachte. Erman erhielt Ar 1698, wo wir 191

zahlen, 3200 Seelen, indem er die 800 Kommunikanten mit 4 multiplidrte;

um sich so die Zahl der Seelen zu konstruiren ! ! Die von Muret. 237

weichen wieder fast durchweg ab von denen Berghauers's „Magdeburg" 1800,

1. S. 233. 1») Heringuier's .(Vilonie" 1892 S. 1-6. Geschichte der fran-

zÖsisclien (..'olunie in l'reussen. Berlin 1852 .S. 125. 2') llisloiie de la Ke-

formation et du Refuge daiis le pays de Neuchatel 1859 p. 293. Uebrigens

nennt Godet den Lehrer am Berliner Ilospice firanqais irrig Keiher. ^) 1.

463 fg. ^) II. 243 fg. 94) n, 466 fg. ^ Es waren 118 zugewandert

S. II. 243. Davon geht der Ueberschuas der Todten Ober die Geborenen ab.

*) Davon gehen 8 nach Berlin, 3 nach Neuhaidensleben, 2 nach Burg, 1 nach

Brandenburg, 1 nach Barbi. 1 nach Erlangen, 1 nach Metz, 1 nach Genf.

Von den anderen 10 wird die neue Heimath nicht angegeben, w.nhrscheinlich.

weil sie ins Auslan«! t,'ingen. ^7) \ 517 28) ] .jfjO fg 2») Vg|, Qj^^r

Sprache der Waldenser Dr. Alban Rösi<;er : Neu-lleiigstett. (ireifswald. Jul.

Abel IHH3. S. 19- 77. "») 11, 244. -") Klaiher. Henri .\rnaud . Stutt-

patl 188(1 S. 35. ^) iL 83 fg. S. hier den Abscluiitt „Acker".

^) Ii. 84 fg. Den Legitimationsbrief ihres Fflhrers Jean Jacques Sandoz

S. in BMguier's Colonie 1892 S. 19 fg. Kkiber. 40. *•) II. 81 fgd.

^) II, 88 , 89. ^) Der Brief datirt aus der Nahe von Marburg und

ist bestimmt fQr Frankfurt a M. und Hanau. S. Deissmann, die Waldenser.

1864 S. 42. 41. 34 fg. j 13 wanderten sie aus Wörttemberg nach

DSnemaric und geriethen schon in Hamburg in eine ganz unsftgliche Noth.
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<•) DeiMmann a. a. O.. 70 fg. 50. I. 357, 493 fg., 517 fg.. 524 fg.

**) II, 461. ArlMletrier fili, wurde ent weit spflter hienelbst geboren. lAhlt

also Mai 1690 nicht mit. ^ Geh. Staats-Archiv, Rep. 122. 18 a: Generalia

Vol. I: 1685—1706. — Auch in Königsberg fand 1690 die allgemeine Ver-

eidigung statt. Dort sind es aber nicht 210. sondern nur 32 diefs de ftnüUes.

S. Muret. 227. ") Aufbewahrt Kammer - Akten XIV, a im Königlichen

Archiv der Provinz Sacliseii. Sie sind nicht correkt. Der erste Getraute heisst

im Orieinalkirchenhuch Menadier, nicht Mrvnndier vinr riitiin Elisabet

Fuch.«n, nicht Klisal)e Fuhsin. f\\c erste get.Tuftr Renier. nicht Reynier. jt-iie

Trauung geschah den 18. .\ugust 1686, nicht den 17.. die Erstlingstaufe den

19. Augu.st, nicht den 17. u. s. f. *») Gemeinde-Akten C. 2. z. B. 24

JuK 1743 der Zinngiesser Pierre Pelet. mit einem Zeugniss des Pastor ICousson

und der Anciens Isaac Maove und Jac. Dan. Fraissinet ^ In Erlangen z. B.

betragt der Durchscbutt der Ansiedler 1685—1699 23,9 das Jahr; 1700 bis

1709 smkt er auf 17.9; dann aber steigt er wieder 1710—1719 auf 37.7. von

1720-23 von neuem fallend auf 18.2F». Schanz Urkunden S. 185 fg. *«) S.

hier 11. 326—339. Ge. Schanz, Colonisation in Franken. Urkunden S. 31

flg.. 60 fg. ^) I. 1. I. 1. 295. s ,,l„ „ m I. 23;? fi; .
.<r,4 fg.. 558

fg.. II. 15 fg. M)ni3 42. **)S. in den .Matrachiii j:. i Geschi. lit-I. lattern. 1893.

«Hugenottische Topographie". ^) Pastor Daniel Martin herl>erpte in seinem Linen

Zimmer 35—40 Kranke. Aehnlich stand es in Erlangen und anderwArts. ^ Liste

des R^fugi^ venus de Suisse qui sont hors d'^tat de gagner leur vie k liagdebourg

par le travail. oü ils soot rest^ par provtston ou autrement Die Namen «ind Mon-
iMTO^ Edsta^b«, Traplni, sRoux, TraTmde» Blane, Roland, Veaut«, Boa,

Rose du Cre, Sr. de Beaupre. gentilhomme verrier, Sr. des Epars, gentilhomme,

Sr. de 1.1 Guillaumette, ing.'ni< u> 'Gemeinde-.Akten C. 1 de 1691 f?.). S') Presb.

Archiv K 5 llochcharakteiistisch ist das ganz zuftlllig entstandene Verzeichniss

einer recht bedeutenden Anzahl drutsi her Kefugies, die an einein Ort ohne Colonie

leben, resp. ^ich zu keiner Colonie halten, in Beringuicr .s „Colonie" !8'»1 S. 165 bis

175 und S. 189—193. S. hier den Abschnitt „Piivilegitir insbesondere

«ZOnfte*. «0 Ge. Schanx, Colonisation", S. 69. S. oben Band I, 453 fg. «*) In

Brlangm lebten die Franzosen »etwas bequemer" ab die Deutschen. Auf 10

frantösische BUrgcrfamilien kamen 14, bei den Deutschen auf 10 nur 1 1 Dienst-

boten (Ge. Schanz. Gokmimtion in Franken. Erlangen 1884 S. 1(3). Anders

hier ^) Schanz. Urkunden. 59 fg. Poniüer und Cordler schreiben dem

Markgtafen, ausserdem seien auf einmal 60 verschwunden, die so schnell daYon

liefen, dnss man nicht einmal ihre Namen nntiren konnte "^l Geh Staats-

Archiv Rep. 122. IHb ManiinHtur Magdeburg. I. 521 fg Drflben findet

man unsre Dupr6, de TLsle. Leger. Richer. S.iint Julien. Valette. Vincent.

~) I. 523. 630 No. 57. «^) 1, 23H fgd. Doch scheinen bis auf einen sich

alle besonnen zu haben (S. hier hinten), obwohl dem Pastor 300 Thlr. könig-

liches Gehalt bewilligt wurde, allen Andedlem MilitSrfreiheit. auch fQr ihre

Kinder; Freihauser. 20!iShrige Steuerfreiheit: 15. Nov. 1720. (S. Jac. Ludwig:

Die reformirle Gemeinde von Fredericia S. 32 f.) •) 1. 523 fg. *) Archive«

du Consist franq. de Berlin. ""^ Livres des bapt^mes. mariages. d^c^s. Ii. 242.
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") n. 346. 369. n. 451. Geh. Staats-AroUv. Rcp. 122. 4a 1

:

FranzOs. Etats-Kassen-Sachen, Gehllter und Pensionen. ^) Holland, England,

Schweix, Pßils. Russland. S. oben Band I. 246, 493 fg. 653. 1. 541.

") I, 544, 540. ^) I. 553 (^. ™) 487. «») Geh. Staatsarchiv J. D.

8, 18c. Kraiizös. Coluiiie. Ma^<icb. Einwohnersacheii Vol. V. S. hier

II. 78, N. Hl. S. Schanz. Colonisation in Franken S. 268 fg. S. hier

II. 128 fg. 8*) I, 33(). 85) Bi-iinguier 1891. S 45. ^] Gemeinde-

Akten C, 2. Si l'irruption des Fran^ais en Ailemagne a (mI perdre notre

dite lettre du 14. Mai. "s^ Jacques Br«toii*a erste Frau, Marie Brunelle,

wollte für ihren Sohn, David Breton, «n liolfe de Beaiwaln einen Strumpf-

webestuhl kaufen. Zu dem Behuf gab sie 14 Louisd'or dem msoier Kauf-

mann Bfr. Malltrt. Dieser flüchtete nach Genf vor abgeschlossenem Kauf und

lieferte das Geld ab an Jacques Breton's zweite Frau und Wittwe Isabeau

Rieucrose. Diese pah da? Gt-ld in 52 ecus blancs de Sui.sse an ihren Stief-

sohn Jean Breton mit dem Hcfild. in Magdeburg filr David Breton davon

einen Strumpfwebstuhl zu kaufen. Wahr^cheinlicli sind beides Bnider des

Stahlarbeiters Paul Breton aus Die in der D.iuiihine, welcher ini Juni I7C<3

hier den Bürgereid leistete. ^) Presbyterialaklen C, 4. ^) Presbyt. Akten

P. 3. M) S. hier in». 54. «J France protest. <d. II T. IV, 761 sv. S.

hier III>, 248 No. 187. M) u. 50 fg. u. 6. ^ BuUetin du Protest

fnaq. T. XI, 175. 295. •>) S. hier U. 50 f. Bulletin XI, 179, 286.

VL 313 SV. ») S. hier III«. 66. •) 86. 90. »») Bulletin VUl. 518.

^0») Geschichtsbl.ntter fflr Stadt und Land Magdeburp. 1889. S. 273 bis

334. »02) Bulletin VlU. 549. »03) S. hier den Abschnitt .Fabrikwcsen".

Bulletin, l. 55 SV. i«"') S. hier II. 469. 1112. 53 fp. Bidletin X,

103 SV. W^) ih62. T. XI p. 244. So 1 )annreuther. l'asteiir retornu-

in Bar le Duc. Meu.se, 20. April 1886. l'ebrigens braucht sich der

katholische, breite Zweig des protestantischen auch nicht zu schämen.

Denn die preussischen TolUn's verbanden sich mit den altadligen Familien de

Mandtrc (S. B^guier. Colonie 1892. S. 13—18), de Rapin-Thoyras. de

Viard. de Portail und lieferten der Kirche Pastoren und Andens, dem Staate

Richter, Kaufleute. Fabrikanten. S. hier II, 235. Pierre ist der Ehe-

gatte der Dauphine Brousson. Bulletin VII, 205 sv. »^ jirOs Montauban

Gnienne , BOrger vom Octoher 1724, S. hier 111^, 67. Sein Vater

Dom. 1 Coste wird hier Juli 1699 Brirper. jue li4)
i 525.

"'^j III-. 88. OG^ 1.14. 117| (;.,.|, Staats-Arcliiv Kep 18c Vol. XL:

Luiwohn. Sach. »'^) Geh. Slaals-Archiv Kep. 122, 18a. Gener. Vol. I.

Presbyterial-Akten U, I de 1697 fg. i-»') Presb. Akten. C. 2. >«) D*-

iibfrations de la Commission des Orphelins. ^ Presb. Akten R. I. de 1691

fgd. 1») Auch andere Forsten nicht, S.hier I. 357, 493 fg.. 517 fg., 524 fg.

Geh. Staats-Archiv Rep. 122, 18c, Vol. XX. Einwohner-Sachen: 1711 ->20.

1^') S oben Band I, 553 fg.. 571 u. Alt. S. hier den Abschnitt

•Kircbensucht".
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Abschnitt IL

Die Gründe der Abnahme.

Ixs prin» ipa!r«i caiiscs de I.n dis|>crsion de

la Colonie de Magdcbourg e« la noiüouissance

CoMinoiw de Mtgdfhouig 170B.

Oberkonsistorialrath Büschin<:(, der Director vom Grauen

Kloster in Hcrlin, hat 1782 dem Abbe Raynal in Paris die

Fragen zu Ijeantworten, ob (bc (Olonic in Preussen zuge-

nommen habe an Zahl, Thätigkcit und \V()hlhal)enheit?^ Statt

eine ehrliche runde Antwort zu Lechen an der Hand der Ge-

schichte, drückt er sich diplomatisch herum und enveckt bei

dem Franzosen den Schein, als hätten die französischen Co-

lonieen in Preussen, wenige abgerechnet, nach allen drei Rich-

tungen recht erfreulich xugcnommen. Dann ersinnt er sich

Gründe, diese Zunahme (de beaucoup plus riche qu eile ne l*a

et^ etc.) zu erklären. Gerade so unverschämt verehrt 1788

die Berliner Lettre ä un ami de Geneve. In Preussen, be-

hauptet sie, sei keine Colonie eingegangen (p. 9), auch habe

jede alle ihre Freiheiten bis heute behalten (p. 5. 9).

Dass von den l'reiheiten fast nichts bhel), sahen wir.*

Auch versclnveii^t der HerUner Hriefschreiljcr nur kraft seiner

grossartigen Ignoranz, dass von Colonieen 1672 Alt-Lands-

berg, 1685 die Herliner Trcolonie, 1()V'0 Soest, l/ül Cagar,

1717 Oranieninirg, 1721 Kheinberg und Haninielspring, 1732

Pasewalk, 1734 Calbe, 1738 Spandau, 1744 Tornow und

Hohenfinow, 1750 Potzlow, 1757 Cottbus, 1760 Minden, 1788

Qeve eingingen 15 andere aber schon so zusammengeschrumpft
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waren, dass auch sie nur zu bald verschwanden. Srhönmalerei

ist Betrug und Geschichtsfälschung. Der Verfall ist unver-

kennbar. Aber noch lehrreicher sind die Ursachen. Forschen

wir ihnen nach. Persönliches und Sachliches findet sich da eng

verwachsen.

Wir glauben gern, dass unser Presbyterium Recht hat»

wenn es schon 1708 nach Berlin schreibt: die Hauptursache

der Zerstreuung der hiesigen Colonie ist die Unmöglichkeit,

die geschenkten Freiheiten wirklich zu geniessen.** Und
dem entsprechen voll und <4anz die 9 Cieiiei ai -

1 irav.imina

des Grand Directoire fran9ais \oni Mai 1740.' Bei allen

andern (irundcn der WiederauswanderiinL; ist dies der Ur-

grund. Ohne ihn können wir alle andern nicht verstehen.

Am 25. December 1695 waren durch kurfürstliche Ordre

10 Hufen für die Franzosen, 10 Hufen für die PfUlzer bestimmt

worden. Im Frühjahr 1697 erhielten die Pfälzer ihre 10 Hufen.

Die Franzosen haben ihre 10 Hufen nie erhalten. Hätte

man sie ihnen gegeben, durch den Ackerbesitz wären sie

hier so sesshaft geworden wie die Pfälzer.

So aber gingen die trefflichsten Familien ins Ausland.

Da ist Pierre II. Claparede. Er stammte aus einer Fa-

milie, die bald eine internationale Berühmtheit erlani^t hat.

Wenigstens hatte und hat noch heute der Xanie in Genf,

Hamburg, Leipzig, Herlin. Maestricht, i^reda^. London** gerade

wie im protestantischen Frankreich einen guten Klang. Auch ge*

hört sie zu den wenigen, die ihren Stammbaum zusammen-

gestellt und veröffentlicht haben. Demnach hiess des Pierre II.

Vater Fulcrand II.» seine Mutter Philippe (sie) Du Maistre. Ful-

crand II. Vater Pierre I. 1595—1672 war der Gatte der Isabeau

Benoist. Fulcrand I., Vater des Pierre I., heirathete in Montpellier

1585 eine Verwandte, die Louise Clapardde. Sein Vater An-

toine stammte aus Pompignan.' Für die weitverzweigte reiche,

wohlthätige und gelehrte Familie Claparede ist heute der Ort

Mittelj)imkt «geworden, von dem noch 168.S die Apolo^'ie des

Refugies klaute, dort iiätten die \erjaglen l'astrucn kerne Zeil

}.;etunden, sich von ihren Strapazen auszuruhen, Genf^ Es

wüluien dort die Nachkommen des Vettern vom Magdeburger,
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jenes Claudi- riaj)aredc, den der Kurfürst Friedrich III. V(^n

Ikandeiihur;^ am 1"-^. Ortober 16Q7 zu seinem Rath ernannt

hatte.^ Der Magdeburger l'ierre II. CIaj)arede, in Montpellier

am 13. August lh53 geboren, ein energischer, unternehmender,

ungestümer, streitsüchtiger Grossmanufacturist, ein Feind jeder

Autorität, bei dem man zweifelhaft sein kann, ob er mehr

Schaden zugefügt oder empfangen hat, spiett in der Geschichte

unserer Colonie eine so tief eingreifende Rolle, dass wir immer

wieder auf ihn zurückkommen müssen.^'

Durch die Korrespondenz des Pierre II. Claparide mit

Antoine Charles ist es uns erlaubt, einen tieferen Blick zu

thun in den Hergang der hugenottischen \Viedera\is\vandcrung

aus Magdel)urg. Pierre Claparede verkaufte sein Haus auf

dem neuen Weg an die Deutscli-reformirte Pfarre. Die looo

Thaler Kaufpreis deponirte er beim Pankier Antoine < liarles

und verschwand von liier. Claparede machte dabei den

Hof verantwortlich de la perte de nion n&gocc et manu-

facture. Der Hof will ihn verhaften lassen wegen der erhal-

tenen Wohlthaten. Am 29. April 1719 wird die Entscheidung

an die Justice supörieure überwiesen. Inzwischen hat sich

Claparede in Httdtiurghaiisen angesiedelt et travaille ä dö-

baucher des R^fugi^s sujets de Votre Majestö pour les y faire

aller. Claparede sah Htldhurghausen, falls ihn auch dorthin die

Fluthen verfolgten, als Brücke an nach Genf. Auch durfte

in Magdeburg es nicht bekannt werden, wo er sich aufhalte?

Pr datirt deshalb seine l lildl>urghauscner Briefe getrost aus

Genf. So schreibt er aus „Cienf" am 1. Septenil)er 1720 an

seine Freunde und liankiers Messieurs Charles et Co., mar-

chands a Magdebourg, er sei in Genf, um seinen Schuldner,

Gabriel Pestel, zu verfolgen. Gegen den ihm grausam abge-

trotzten Wechsel über ICXX) Thaler protestirt er. „Sein aherer

Sohn, der Perrückenmacher, habe in Magdeburg, schreibt er,

nicht existiren Icönnen : er habe ihn in HUdburghausen be-

sucht Clapardde ist ausser sich über den schwarzen Undank :

j'ajipelle ä ce grand Dieu pour mc venger. Auch sein früherer

Compagnon Valentin habe ihn betrogen. Die Wittwe schulde

ihm 22C)Ü Thaler. Gern wolle er Antoine Charles* Freund
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bleiben. „Sollten Sie aber gegen meinen Protest jene 1000

Thaler aus den Händen geben , so werde ich Sie in Lcii)zig

angreifen, wo Sie ja beträchtliche Summen stehen haben."

Vom König habe er noch 669 Thaler 21 Gr. zu fordern.

Durch seine vielen Reisen nach Berlin und behufs I)urchbrin<,auig

verschiedener Gesuche habe er überdies ')00 Thaler hin<^^cben

müssen, ohne etwas anderes zu erreichen, als Zurückweisung

an das Kommissariat von Magdeburg und von hier an den

König. Charles solle Claparedes Frau, der Anne Trouilhon,

die in Geidnoth sei, 25 Thaler vorschiessen** — Clapardde^s

Gattin scheint zum Fortziehen aus Magdeburg keine Lust ver-

spürt zu haben. Auch wollte sie nichts wissen von einem

Brief, den ihr der Gatte durch Kaufmann David Dufour aus

Leipzig gesandt hatte. Sie behauptet in einem Briefe, krank

zu sein. Und doch haben verschiedene Magdeburger , die

Claparede letzthin drüben ges{)rochen, ihm versichert, sie mit

Nannctte, der Tochter, gesmid und munter in der Kirche ge-

sehen ^u haben. Nachdem er vier Monat \on Magdeburg fern

und von seiner Frau getrennt ist, fragt er sie am 6. Septem-

ber 1 720 aus Hildburghausen, ob sie nunmehr zur Reise bereit

sei? In Leipzig oder Coburg hoffe er sie zu treffen. Je vien-

drai vous prendre avec un carosse. „Doppelte Wirthschaft,

meint er, führe zum Verderb der Kinder. Mann und Frau

gehören zusammen. Für den alteren Sohn habe er schon einen

Fonds gestiftet zum Handel mit Haaren. Da der Sohn seit

einiger Zeit in Hildburghausen als Perrückenmacher etablirt sei,

und Hildburghausen auf dem Weg nach Genf liegt, habe

er, der Vater, sehen wollen, wie sein Geschäft gehe? Den

Hildburghauser Rcfu^Mes hal)e er streng untersagt, von seiner

Anwcscnlieit nach Magdeburg zu schreiben. Die Wittwc

\'alentin fordere von ihm Ik'zahlung einer Hürgschalt, die er,

( laparede, für Barbut geleistet, aber schon einmal bezahlt

habe. "Wenn sie noch Ehrgefühl hätte, müsste sie vor Scham

erröthen über all die Betrügereien, die sie und ihr verstor-

bener Gatte in dieser Sache sich haben zu Schulden kommen
lassen."^ Hier in HUdburghausen fehlt es dem Handschuh-

macher Terrasse an Nätherinnen. Qaparöde denkt dabei auch
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an seine Tochter. — II Voiis attcnd avec impatience : car il

a du flebit. — Sie inuss sehr schön j^earhcitet haben: denn

ihre liei einer Magdeburger Lehrerin angcfan^'ene Stickerei

— un fauteuil en soie et laine — reclinole er in seiner bi-

ventur auf 15 Thaler an.*^ Sein Sohn Piene III. könne, falls

ihm sein Hauptmann nicht Wori halte, Stellung finden bei den

Gardes du corps ä cheval in UUdburghausen oder auch als

Unterofficier bei den Grenadiere ä pied." Pierre III. Clapa-

r^e wäre damals 18 Jahr gewesen, falls er derselbe ist wie

der Strumpfwirker des Namens, . der, Juli 1726 als französischer

Bürger aufgenommen, bald von neuem Magdeburg den Rücken

kehrte.** „Inzwischen, fährt Claparede fort, hat Montaut (der

Gerichtsdirektor) den König gcbcleiu jene lOOT) Thalcr, welche

in Charles' Händen sind, für die Magdeburger französischen

Baracken verwenden zu dürfen." Im Vertrauen thcilt er

seiner Frau mit, dass er sie als verloren < ield angesehen habe,

sobald sein Entschluss (la resolution) feststand,, sich in Hild-

burghausen zu etal)liren Für die dortige 1 lugenottengemeinde

war seit lange ein Kantor angestellt, mit dem man sehr zu-

frieden sei. Augenblicklich baue man mehrere Franzosen-

häuser und eine französische Kirche (6glise fran^aise). J*ai

la parole du Prince de proteger tous les Fran^ais qui vien-

dront Kommt nur unverzüglich (incessament) herüber in Be-

gleitung von Terrasse und seiner Frau [der, wie es scheint,

in Magdeburg Geschäfte hatte^*], falls Vincent und Frau nicht

sofort konunen." Hacker und französischer Hürger hier seit

1692,'^ ging Jean Vincent später nach seiner Metzer lieimath

zurück. „Der Fürst \i>\\ lliMhurghaustMi habe ihm. fährt Cla-

parede fort, Arbeit versprochen für I.iienne Terrasse (pere?)

als Schmelzer, für Arquet als Schlosser und für Sauvageot

als Tischler." Pierre Arquet, auch Arques, unser Todten-

gräber, aus Valeraugues in den Ccvennen, war französischer

Bürger hier seit November 1688. Den Thöophilc Sauvageot,

Zimmermann aus Bussidres in Burgund, Bürger seitDecember

1693^*, hatte sein Windmühlenbau ruinirt. »Will denn

Schlosser (Philippe) Villaret (aus Montpellier im Languedoc,

französischer Bürger'* hier seit August 1700) keine Reise
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machen, poiirvoir s'il sepeut etahlir:^' Desgleiclien den Schneider

(Bartheleini I Legue (ans Lion, Rürj^er'" hier seit Dccember

1688) möchte der Fürst gern sehen und seine Arbeit prüfen,

da er nur zwei deutsche Schneider hat. Ebenso dem Tischler

(Phihppe) Gallay (auch Galoi, französischer Bürger seit Februar

1709 — er zog später nach Berlin**) — und den Strumpfwirkern

räth er, sich s in Hildburghausen zu versuchen. „Auch giebt

es hier Strutnpfwebestfihle aussubessem und neue herzustellen."

Claparkle grüsst seine Tochter Nannette und seinen Sohn

Pierre: „sein älterer Sohn" lässt grüssen." Diesen Brief und

die an ihn selbst gerichteten lieferte „Freund" Charles an

Motitaut, Directeur de 1a Justice fran^aise, aus. Letzterer ladet

nun alle angeblichen Ausreisser vor. Und sie erscheinen.

Am 16. September 1720 schwört Etienne Terrasse, Schmelzer,

er und seine I">au dächten nicht daran, aus Magdeburg fort-

zuziehen. .Mierdings habe er geäussert, da^s, da es ihm sehr

schwer falle, hier mit seiner Familie das Leben zu frifften,

er noch auf seine alten Tage fortziehen würde, falls man ihm

anderswo einige Vortheile (quelque avantage) gewährte. Tisch-

ler Philippe Galloy (sie) beschwört gleichfalls, dass er nicht

damit umgehe, von hier fortzuziehen, so lange er hier seinen

Lebensunterhalt gewinnen könne. Aehnlich schwuren die an-

dern. Der König hatte von diesem Arbeitsmangel keine

Ahnung und versichert deshalb getrost im Edikt vom
29. Februar 1720, er werde nach wie vor Sorge tragen, que

les Refugies puissent trouver en toute sorte de professions du

travail, suffisamnient pour gagner ieur vie. Leider stand das gar

nicht in des Ktuiigs .Macht.

Am 24 September 1720 wiederholt die Justice ihre Bitte um
jene 1000 Thaler zu Gunsten der hiesigen französischen Ba-

racken. Und am 4. October berichtet die Justice supdrieure

an den König, Claparede habe nicht nur sich in Hildburg*

hausen etablirt, sondern arbeite auch daran, die Unterthanen Sr.

Majestät dahin flberzulocken (d^baucher). „Die guten Unter-

thanen freilich wurden ja nie Ihre Staaten verlassen, es sei

denn (k moinscpie) dass der Hunger sie treibt ihr Brot an-

derswo zu suchen. Um den Uebeigesinnten aber entgegen-
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zuarbeiten (contreminer), welche die nothleidenden Maf^^dehm ger

Colonisten heimlich und versteckt auf Abwege zu verfuhren

suchen, giebt es, schreibt die Justice supdrieure, kein ander

Mittel, als dass es Sr. Maj. gefalle, die französische Colonie

der Stadt so sehr als irgend möglich zu begünstigen (favorisjr),

ihr die öffentlichen Lasten zu erleichtem und den Einselnen

die Wege zu bahnen zur Beschaffüng ihres Lebensunter-

halts.**

Darauf hin ergeht am 7. October 1720. aus Berlin das

vettertiche Gesinnen an den Fürsten von HÜdburghausen, er

möchte lieben, des desertirten Gerichtsassessor Clapar^de's

Kffecten bis auf weiteres mit Beschlag zu bcle^^en. Der

Fürst wird daran erinnert, dass durch die Reichs-Constitution

verboten sei, des andern Landes Unterthanen zu sich hin-

überzuziehen.^^ Tags darauf bestimmt des Königs Rand-

glosse auf Cnyphausen*s und Forcade*8 Frage, wozu die vacanten

lOÜO Thaler verwandt werden sollen? Pour la nuvelle (sie)

^gUse francese (sie) ä Berlin; Fr. W. (sie). Demgemäss

ertheilt die Justice sup^rieure Weisung, jene 1000 Thaler nebst

den Zinsen dem General-JMsJor de Porcade nach Ber-

lin zu übersenden, afin que le tout soit employ^ au bätiment

de ladite öglise. Auch solle das französische Gericht schleunigst

feststellen, ob Claparede aus königlicher Kasse seit seinem

Etablissement Vorschüsse erhalten habe: deslalls müssten bis

zur Rückzahlung seine Effecten beschlagnahmt werden

(28. (Jetober 1720). Am 14. November 1720 antwortet der

Grossvater jenes österreichischen Generalfeldmarschalls. xon

dem Friedrich II. den Witz machte; »Wer hat den grössteu

Hof?** „Der Fürst von Hildburghausen, denn er hat (bei Ross-

bach) 1000 Laufer — Emst Friedrich, Uildbuighausens Fürst,

schreibt, er habe nichts beschlagnahmen können, da Claparede

von dergleichen 'Habschaften zur Zeit nichts anhero gebracht,

sondern sein meistes Vermögen in Leipzig haben soll Uebrigens

sei er, aus bewegenden Ursachen, seiner bei uns aufgehabten

Dienste ( !) allbereit entlassen. „Auch haben Wir niemals die

Aljsicht gehabt, einige dero Unterthanen französischer Nation

noch sonsten, an Uns zu ziehen, sondern nur, viele Gelegen-
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heit zu ^'c\v innen, Unsere Kuier Majestät zu tragende Ten-

dresse und lü^ci)cnhcit lenioigniren zu können Untz. : Eurer

Majestät dienstwilligster Vetter, Gevatter und ergebenster

Diener Ernst Eriderich, Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve und

Berg, auch Engern und Westphalen, Landgraf in Thüringen,

Marggraf zu Meissen, geförsteter Graf zu Henneberg, Graf zu

der Mark und Ravensburg, Herr zu Ravenstein, der KOn^l.

Kaiserl. Majestät wie auch derer Herrn (1) General-Staaten der

Vereinigten Niederlande bestellter General-Major und Obrister

Über ein Regiment zu Pferdt"

Am 23. December 1720 antwortet das hiesige französische

Gericht nach Berlin, Charles habe gedachten Wechsel erst

drei Monate nach dem A\ertissenient z\i zahlen, die Zinsen

indessen bis zum 2. lannar ITÜl an Cla[)arede vor.iusbezahlt.

Hierorts haben Cla[)arcde und Frau (!) nach ihrer Abreise

nichts zurückgelassen. Genossen habe er einige Freijahre

nebst Wohnung in jenem Hause, aus dessen Verkauf die

bXK) Thaler stammen. Lebhaft bedauern sie, dass dies der

hiesigen Colonie schon geschenkte Geld gerade jetzt, wo es

könnte gebraucht werden, pour le soutien et le soulagenient

d*un grand nombre de familles accabl^es de charges et de

mis^re, von dieser Colonie auf eine andere fibertragen werden

soll. Sie bitten Se. Majestät, doch eine so beträchtliche

Colonie, wie die Magdeburger zu erhalten, die der Mittel-

punkt alles preussischen Fabrikwesens sei (le centre

des lal)ii(jucs du j)ays de sa doinination ), eines l'abrikwesens,

das dem Staat so viel Nutzen und Vortheil bringt, und zu-

gleii h die IMlanzschule für die Wollarbeiter (la pejjiniere des

ouvriers en laine) und endlich die Herberge von mehr Kriegs-

leuten als irgend eine andere französische Colonie, indem in

Magdeburg die stärkste Garnison stehe (la gamison est plus

forte ä Magdeburg qu ailleurs). Darum hätte Se. Majestät auch

vor zwei Jahren sieben Monate lang, um den Fall der

Magdeburger Colonie zu hindern (pour empdcher la Colonie

de tomber), angesichts der grossen Noth monatlich auf die

Accisen 20 Thaler angewiesen. „Nachdem nun, fährt die

justice fort, auch die Wohlthat der Aecker, ungeachtet des
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§. 8 des Edikts vom 29. I'^ebruar, uns geraubt worden ist,

steht zu befürchten, dass das Volk» sobald es ein Gut heraus-

geben imiss, das es in seinem Busen hielt (dans son sein)»

untergeht, oder sich nach und nach zerstreut (ne p^risse ou

ne se dissipe peu ä peu). Hingegen wenn die hier doch

bereit liegenden ICOO Thaler. fär die hiesigen Kasernen ver-

.wandt würden, so wäre das nicht nur eine allgemeine Er-

muthigung für diese arme und schwankende Colonie (cette

pauvre et chancelante colonie) und eine wirksame Hülfe für

jeden unserer Bürger, sondern auch ein Vorbild für andere

Colonieen, in (iarnisonstädlcn Kasernen zu l)auen ä l'honneur

de Votre Majeste et a l avanlaj^e du Service de ses trouj)es.'*

Konnte man dem Soldatenki inii;. der solche Freude am Hauen

fand, eine Sache annehmbarer machen? Nur eins stand dem
entgegen : der rocher de hronze. So dekretirt denn der König

am 31. December 1720: „l-.s bleibt zum Kirchenbau in Berlin.^

Inzwischen war Clapar^e s Wechsel aus den Händen von

Antoine Charles in die des Raths und Schatzmeisters Stnibe

übergegangen. Daher bittet das hiesige französische Gericht

um Ordre an Rath Strube zur Ausantwortung des Wechsels

und um einen Schutzbrief för Charles, den, falls er den Wechsel

herausgebe, Claparode bedrohe, an der Leipziger Messe be-

langen /AI wollen. Am 24. Januar 17J1 dechar<,nrcn un«l

(juittiren Cnyphausen — de Forcade dem Antoine Charles

über die KOi ThakT i^lciciizeitii; mit dem Befehl an Strul)e.

Hier, wo des Kfjnigs l)oj)j)elliebhaberei so ganz mit dem
Lebensinteresse und der Erhaltung der Magdeburger Colonie zu-

sammenging, hätte sich statt der Hronze weichnachgiebige

Regieningsweisheit empfohlen. Auch Forcades Soldaten-

herz hätte sich über die französische Kaserne von Magdeburg

ebenso sehr gefreut, als es seinem Berliner Colonistenherzen

wohlthat, die 1000 Thaler für die dortige Kirche ausgeant-

wortet zu erhalten. Clapar^e war es auch in Hildburghausen

bald nicht mehr geheuer. Er siedelte nach Leipzig über.

Und am „Dienstag, den 1. Januar 1726 wurde in Leipzig be-

graben ein Mann, 74 Jahre alt, Herr l'ierre ( laparet (sie),

Frantzl. Handcism. (sie) und Schutz- Verwandter ; starb in
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der Reichsstrasse Sonnabend, den 29. Deceniher 1725.*' So

entlete der Mitliei^ründer der ersten Wollmaniifactur in den

preussischen vStaatcn, der C'ompagnon von Valentin und Andre.

— Aber lan^^e noch nach seinem Tode spukte die Sache

weiter. Denn noch 297 Thaler 3 (iroschen, deponirt beim

hiesigen französischen Gericht, die, weil Claparede in Preussen

erblos blieb, dem Fiskus verfallen waren, erbat sich am
11. November 1766 unser Presbyterium theils als Entschädi-

gung für 279 Thaler Activforderung ihres Legatars, des Majors

Lugandi, für das ihm nicht bezahlte Staatsgehalt; theils behufe

Reparaturen am Glockenthyrm unserer Kirche und an unserm

Hospital.«*

Eigenthümlich ist. dass die von Claparede betriebene

Colonisatiun von Hildburghausen, trotz diplomatischer Ab-

leu^Miung. dennoch zu Stande kam, weim auch die Nachbarn

inuner zürnten. So hatte es 1713 der Markgraf von l^ayrcuth sehr

übel vermerkt, dass der Keuerlanger Lektor und Schulmeister

isaac Caries als Notar nach Hildburghausen übersiedelte und

dass dann (16. Deceniber 1722) andere folgten.'^ Ja durch Ver-

mittlung des Zürcher Magistrats und Kirchenraths erwarb der

Fiirst 1726 als Prediger der Hildburghausener firanzOsisch-

deutsch-ireformirten Gemeinde den berühmten Pfälzer Franyois

Christophe de I Höpital.*« Und am 29. April 1745 trat die

Hildburghauser französische Colonie mit der Magdeburg^er in

amtliche Verbindung. Unser Presbyterial-Archiv bewahrt den

Hrief des < Onsistoire, unterzeichnet vom Pastor Hand (sie),

Anciens Jean Frederic Arfeuil, jean Kisselstein. anc. secret.

und Joh. Jacob Schreiber, Aeltester (sie), worin sie die Jeanne

Baratier, ihr treues (iemeindeglied, behufs Zulassung zur

hiesigen Kommunion, a la gräce de Dieu et aux soins de

nos frdres empfehlen.

Ein nicht weniger wohlklingender Name als Qaparöde
steht 1737 in der Liste der von Magdeburg Fortziehenden. Es
ist der Name des einst reichen und hier hoch angesehenen

königlichen Fabrikinspektors Mesmyn. Die Liste de ceux qui

ont quittö clandestinement la Colonie fran^ise de Magdebourg

nennt obenan 1737 Michael Isaac Mesmyn, banqueroutier
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(sie"), jetzt in Altona. Das klingt grausig hart, wenn man
bedenkt, dass es Mesinyn war, der die Ma<,Mieburger Strumpf-

wirkerei auf UXV Metiers und 500 Meister — eine in IVeussen

1734 einzigartige Leistung — gebracht*® und dem Kurfürsten

Friedrich III. 8000 Thir. geborgt hatte, ohne es auf seine Kün-

digung hin zurückerhalten zn können. Und die zweite Stelle

auf der Auswanderer-Liste von 1737 nimmt Jean Pierre Gandil

jun. ein, der nach Kopenhagen ging. Im Jahre 1697 dem
Farber Pierre Gandil von seiner Ehefrau Marianne Chartier,

n6e Libauen (sie), geboren, hatte er 1714 sich in die Gewand-

schneiderzunft aufgekauft**, 1715 den Bankrott seines Vaters

erlebt und mit Presl)yterium und Gericht, Zunft und Servis-

Kommission mancherlei Streitigkeiten geltabt. so dass er liier

den Hoden initer den Füssen verlor. Der K(')nig von 1 Däne-

mark gab ihm Geld zur Errichtung einer I'abrik und er hatte

dabei einen solchen Erfolg, dass ihn der König zum Kommerzien-

rath ernannte. Auch wurde er das Haupt einer Familie von

tüchtigen Offizieren und Beamten, die noch heut dort weiter

lebt, dem Staat wie der Kirche nützlich, lieber die beiden

anderen mit Namen aufgeführten Auswanderer von 1737 weiss

ich Näheres nicht. Es sind der Strumpfwirker David Perrin,'®

der auch nach Dänemark zog, und der Hutmacher Jean Malpel,

der nach Gottingen fibersiedelte. Dazu viel deutsche Strumpf-

wirkcrgesellen französischer Meister, 80*dass deren Stühle „jetzt**

leer stehen.**

Doch nicht bloss Tausendlhaler-Summen. wie bei Claparede

und MesniMi, alle Kleini^'keiten forderte man von den Fort-

ziehenden wieder ein. Bei Gelegenheit des Wegzuges von

Chazelon und Monnier nach Braunschweig erging am
7. April 1757 das Reskript, dass die, welche ausser Landes

gehen, die während der Freijahre genossenen Gelder erstatten

^ müssen (bonifier la perception des firanchises). Nun warRemi

•Gervais aus Montpellier, G)nfiturier et Parfumeur, das Haupt

einer grossen Familie, von PrankiW a. d. Oder, wo er sechs

Jahre Freiheiten genossen, hierher übergesiedelt und am
15. October 1753 als französischer Hurger vereidigt worden.'*

Wahrscheinlich kuimle er seine in 1 rankfurl ausstehenden

45
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Forderungen nicht sofort einziehen, denn er etahlirte sich hier

erst Ostern 1754. Allein bald musste er sich ubcrzeiif^'en,

dass auch in Magdeburg für sein Geschäft kein Vortheil er-

wuchs (son mötier n'est ici guöre goüt6) Die feine Welt, die

bei ihm verkehrte, liebte es, gerade wie die Frankfurter

Studenten, ankreiden zu lassen. Sein Haus musste er unter

dem Werth verkaufen und zog heimlich nach Braunschweig

April 1758. Von seinen hier ausstehenden 344 Thim. wurden

seine Schulden bezahlt Es blieb ein Rest von 31 ThIm.

13 Gr. Da er nun an Freiheiten in Frankfurt a. d. Oder 12 Thir.

12 Gr., hier aber 4 Thlr. genossen hatte, so fra^t die Justice

an. ol) sie diese 16 Thlr. 12 Gr. von den 31 Thlr. 13 Gr.

abziehen .soll (30. April 1759)?" ^^'^^ Grand Directoire giebt

dem (iervais bekannt, dass, wenn er sich nach dem Frieden

im Lande wieder einfinden wird, man ihm die im Doposito

zurückbehaltenen 16 Thlr. 1 Gr. wiedergeben werde. Auchjac.

Hubertus (Hupert*s?'^) Sohn etablirt sich in Braunschweig, unser

Handschuhmacher Gudln hingegen 1768 in Dresden.

Wie die Leipziger französische Colonie angelegt und ge-

gründet wurde durch die Leipziger Schreibstuben der Halleschen

hugenottischen Kaufleute,** so siedelten von Magdeburger Kauf-

manns • Familien nach Leipzig über die Dufour,** Dubosc,"

S^chehaye. Valentin, Rafinesqiic, Malhiautier, Bouzanquet. Die

Einlcituni; dazu war meist so harmlos, dass keine preussische

Behörde etwas dai,^e<4en haben konnte. So hatten sich hierorts

die CiebriKler Andrö und Henri Pelet etal)lirt als Marrhands

de quincaillerie anglaise. Sie handelten mit Uhren, Schnallen,

Tabaksdosen, Etuis» Werkzeugen, Ketten, Messern u. dgl. Ihre

Mutter Judith, geborene Garnault, war Erbin ihrer wohl-

habenden Tante Henriette Garnault geworden. Obwohl Andr6,

seit 19. November 1750 hier etablirt, am 1. November 1751,

Henri'* aber am 24. Januar 1763 den französischen Bürgereid

geleistet hatte, so bat Andrö um ein Dimissoriale. Unter Bei-

behaltung seines Magdeburger Bürgerrechts wolle er sich in

Leipzig niederlassen, woher Marie S^chehaye stammte, seine

Frau, die ihm 4000 Thlr. eingebracht und das Geld in der

dortigen Handlung festgelegt hatte. Bisher hatten die associirten
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Brüder in Leipzig und Braunschweig nur Waarenlager, aber

kein Comtoir. Nun gab es aber in Leipzig ausser der Messe

keinen Handel mit englischen Kurzwaaren. Henri Pelet, der

jüngere Bruder, dessen Frau eine Tochter des hiesigen Wein-

handlers Barthölemy Charton** war, gedenke hier zu bleiben.

Der Vater, Henry Pelet L, Kaufmann aus Orange» als franzö-

sischer Bürger hier im September vereidigt, sei 1750 gestorben.

Seine Frau, die gebome Gamault« besass ein Haus in der

Tischterknigstrasse , das 1500 Thlr. im Feuer- Catastro stand.

Ihr Magdeburger Handel war klein, weil Detail-CieschUft ohne

offenen Laden. In Leipzig und Hrauiisc hwcig auf der Messe

aber machten sie gute Geschäfte en gros". Si> das Gesuch. Es

wird ani 19. März 1764 von der justice, darauf hin vom franzo-

sischen Obergericht und dem Grand Directoire, nachdem es

Fiskal und General-Fiskal vernommen, l)eim General-Directorium

befürwortet. Letzteres fra^^'t bei der Domainenkammer an.

Rath Klewenow schätzt das Waarenlager der Gebrüder Pelet

auf 20—25,000 Thlr. Da auch die Kammer nichts einzuwenden

findet, wird am 25. Juni 1764 dem Andrö Pelet die erbetene

Erlaubniss ausgestellt^® Und Andr^ Pelet scheidet

Jean Dubosc, der Besitzer von 4 Häusern auf dem Thrans-

berg, lernte in Leipzig die Handlung, kam hierher nicht zurück,

etablirte sich drüben als Kaufmann, verkaufte seine hiesigen

Häuser** und erscheint als Kirchenvorsteher der Leipziger

reformirten Gemeinde in den Jahren 172vi, 1731 und 1742;

siedelte aber 17ü7 von Leipzig über nach Frankfurt a. Main,

wo er 1766 starb.** Hisweilen bahnte sich die Umsiedelung

auch durch den Erwerb von Hausbesitz an. So erbte August

Granier's Frau, Christine Elisabeth, geb. Teubner, ein Haus

in Leipfig in der Art, dass ihre Schwester, verehelichte Bertraud,

die andere Hälfte besass. Granier erklärt sich bereit, der Mit-

eigenthümerin für diese Hälfte 6000 Thlr. zu bezahlen, ein

Abkommen, das zu Gunsten der Minorennen am 8. December

1777 genehmigt wird.

Aehnlich erging es mit Dupr^s. Dupr^ erbt in Hamburg
150,(X « > Thlr. Am 10 November 1774 w^ir der Hefehl an

Geh. Rath v. Hecht ergangen, bei Hebung der Erbschaft den

45*
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Dupres gegen den Hanilmrger Magistrat zu scliützen. Nun

aber kommt Dupres in Magdeburg nicht wieder vor, wurde hier

auch niemals rranz(")sischer Bürger. Wahrscheinhch ist er, das

Geld zu heben, gleich nach Hanibui^ übei^esiedelt.

Da für Stadt und Staat die Personen besonders unter dem
Gesichtspunkt in Betracht kamen, dass sie durch Arbeit, Geschick

oder Vermögen Kapital repräsentiren, so suchte jede Stadt auf *

alle Weise das Verschwinden von Kapital aus ihrer Mitte zu

verhindern. Von der berühmten Familie Garrigues^' war

Moyse, der Juwelier aus Mazamet in Languedoc, im October

1686 nach Bayreuth , dann nach Erlangen,** von dort im

Deceniber 1688 nach Magdeburg,*-'' daraut nach Halle; Henri

Antoine 1767 gleichtalls nach Halle übergesiedelt. Seine

Schwester Johanne < "atherine Garrigues, in den Pensionen bei

der Wittwe des Konsistorialrath Kühn, geb. Thieriot, und bei

der Wittwe Ressen, geb. Esp^rendieu, als gutniüthig bis zum
Schwaf hsinn bekannt, siedelte auch Frühjahr 1773 zum Bruder

nach Halle über. Sie schenkte diesem ihre 2700 Thlr. Ver^

mögen, in der Weise, dass sie sich auf Lebzeit den Niessbrauch

sowie das Erbtheil ihrer Mutter, falls sie dieselbe überleben

sollte, vorbehielt.^' Da nun aber die Johanne Catherine

Garrigues unter Kuratel und ihr Geld hierorts im französischen

Gerichts-Deposito stand, so widersetzten sich der Donation die

Kuratoren, Kaufleute Schwartz und Herbst; unter Anführung,

dass ihre Kurandin schwachsinnig und ihr Hruder unzuverlässig

und von jeher als \'ersci)wentler bekannt sei. Mindestens niiisse

der Donatarius Kaution stellen, da die Kurandin in (lefahr

stehe, vor Jahresfrist den Armenanstalten zur Last zu fallen.

Der Johanne Catharine beide älteren Schwestern aber, sowie

der Kolonie-Arzt und der Pastor Le Cornu erklärten sie für

durchaus zurechnungsfähig. Auch gab ihre Mutter die Ein-

willigung zur fraglichen Schenkung. Die Justice sup6rieure

entschied deshalb, dass letztere nicht anzufechten sei (18. De-

cember 1773). Als indessen dennoch die Kuratoren das Geld

nicht herausgeben, sondern bei einem Magdeburger Bankier zu

3 % anlegen . während man auf Hypotheken gew^^hnlich 5 %
bekomme, beschwerte sich am 14. April 1774 der labaks-
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magazin-Inspektor Garrigiics zu Halle gegen das französische

Gericht zu MagfU^burg. Letzteres hal)e von seinem und seiner

Schwester Betragen keine genaue Wissenschaft. Sei er doch

seit 7 Jahren» seine Schwester seit Jahresfrist in Halle bei ihm.

Ueberdies sei ihm das französische (Bericht zu Magdeburg

suspekt, insofern der kommissarische Verwalter der Richter-

stelle Regierungsrath Kessler Schwiegersohn, resp. Neffe der

Gebrüder Schwartz*) sei. Er bringt zwei Atteste bei, das eine

von den französischen Gerichten (sie! gez. A. MicheO zq Halle

2. April 1774, dass die beiden Geschwister Garrigues in Halle

jederzeit „einen (sie) christlichen und untadelhaften Lebens-

wände! Csic) sich beflissen** haben. Ebenso attestirt unter dem
9. April d. J. die Kon. Preuss. General-Tohacks-Admini.stration,

dass sie mit Garrigues' Dienstverhalfen zufrieden sei. sowohl

zur Zeit, da derselbe das Entrepot zu Halle in Societät mit

dem Kriegsrath Krause verwaltet, als auch e\ post, da er

demselben bis anjetzo allein vorge.standen habe." Dessen-

ungeachtet hält das Magdeburger Gericht das Magdeburger

Geld hier fest, im Einvernehmen mit dem Fiskal. Am
10. September 1774 klagen Direktor A. H. Garrigues und

Schwester zu Halle gegen die Verschleppung ihrer Sache durch

Vieme den Magdeburger Fiskal. Das hiesige französische

Gericht, gez. d^Ammon, Vieme, George, beharrt am 28. Januar

1775 bei der 'Unzurechnungsfähigkeit der Johanne Catharine.

Zu;4lcich zeigt d Amnion an. dass er über ein halb Jahr krank

gewesen sei. Inzwischen nnisste der Inspektor seine Schwester

in Halle aus seiner Tasche erhalten: vom Kajiital erhielt er

nicht einmal die 3f». Als nun aber am 1*^^ Jimi 1775 die

Mutter ihre üebereinstimmung wiederholt, fiestätigt auch die

Justice superieure am 29. Aug\ist ihre Genehmigung vom
28. Mai 1773. Auf Antrag des Advokaten Soustelle, Curator

in lite der Johanne Catharine, wird das Geld dem Magazin-

Direktor Garrigues in Halle endlich ausgeliefert, unter dem Be-

ding, dass er dem Gericht Rechenschaft gieht über die Anlegung

des Kapitals. Dem entgegen erklärt unter dem 25. September

1775 die Johanne Catharine durch ihren Halte*schen Kurator

*) Der eiiie i&i i'takcr Büigermeisler.
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Sr. Antoine Bourdau (sie), dass sie im vollesten Vertrauen zu

der ihr stets bewiesenen und bewährten briklerhchen Ziineif^'uni;

des Direktors Garrijjjues ihm die allerfreieste Disposition über

die geschenkten 'J700 Thlr. belasse : eine Krklärun*^, die das

Kt)ni^diche Kal)inet, gez. Kürst, nicht abhält, auf Forderung

des Nachweises, wo vnid wie Garrigues das Kapital placirt

habe, zu bestehen (21. October 1775). Nach diesem treffen

wir die Familie Garrigues in Koppenhagen/' noch später in

Amerika.*'

Wo man irgend konnte, strafte man die Auswanderer

auf Kind und Kindeskind. Der Strumpfwirker Jacq. Bousan-

quet aus Nismes im Languedoc war im August 1688 hier

Bürger geworden und am 19. Januar 1740 gestorben. *• Auch

Jac. Bouzancjuet II , Kaufmann, Bürger seit October 1725, war

hier gestorben. Jean Bouzanciuet hingegen wanderte nach

Russland und starb in Petersburg am 'M). October 1750.^' Er

war Jacques' Sohn. Jean s beide Sohne hatte die iMntter hier in

Pension gethan bei ihrem Schwager Pastor Boc(|uet von den

Wallonen. Da nun beide Unmündigen hier zwar einiges

Geld und die Hälfte eines Hauses besassen, ihre Erziehung

aber mehr kostete, als sie Zinsen hatten — der ältere studirte

in Berlin die Arzneikunde — und da beide, sobald sie mündig

sind^ wohl nach Russland zurückgehen werden, so bittet die

hiesige justice den König um Verhaltungsmassregeln (19 April

1759). Das Departement firan^ais wendet sich an das De-

partement der auswärtigen Affairen (15. Mai). Letzteres rftth,

darauf zu halten, dass bei der Bouzan<|uet'schen Theilung

von den Erbschaftsgeldern nichts ausser Landes komme.
Die Zinsen aber vom Kapital dürften den BonzantjuetVchen

Kindern nicht vorenthalten werden (26. Mai von Podewils und

Finckenstein). Dem schenkt das Departement franyais, gez.

Danckelmann, seinen Beifall (16. Juni 1759). Am 27. September

1740 erhält bei ihrer Auswanderung die Wittwe des Fran9ois

Hugues ein Kirchenzeugniss, untz. P. D. Bardin, Mod. und

Fahre, Secröt., nachdem sie 39 Jahre hier gewohnt hatte. Wie
dringend mussten da die Auswanderungsgründe seini

Digitized by Google



— 711 —

Bei manchen erfuhr man von der Auswanderung und

ihren Gründen erst bei ihrer Heimkehr. So wird der Strumpf-

wirker l'icrrc Lhermet aus Traizc (sie) im Kasseischen iiu

Septenil)er 1728 hierorts als lraiizr»sischer J^ür^'er vereidig^t.**

Er ^'in<^' zurück. Denn am 19. März 1740 wird aus Marburg dem
Strumpfwirker^^'esellen Pierre Lhermet nach einem Aufenthalt von

mehr als sechs Monat, sowie am 5. September 1740 aus

Luisend ort bei Frankenberg in Hessen für den Aufenthalt von

einem Jahre, durch das Consistoire ein Lebens- und Sitten-

'

zeugniss, jenes untz. Couderc, past, Lanscime, Fran^ois Ebrard

;

dieses unterz. Champagnet, past, J. Blanc und C. Beaumier»

anciens, ausgestellt für die französische Kirche von Magdeburg.^*

Am 4. December 1742 erhält ein Kirchenzeugniss Jean Pierre

Bouvier bei* seiner Uefiersiedelung nach Halberstadt; am
28. März 1743 aber von dort bei seinem Fortziehen aus lialber-

statlt schon wietler ein neues, untz. ]. Delas, Past. \md C.

Hechier, ancicn. Auch von dein I'ortziehen des David Isaac

Danger aus Ma^debur^' nach Genf erlahren wir erst am 24. Mai

1743, als ihm die Genfer Pastoren L. Zwallen, de Kochemont,

Lullin, Maurice, Th. Fiournois und De Reiches ein günsti;^es

Kirchenzeugniss bei seiner Rückkehr nach Magdeburg ausstellen.

Aehnlich ist es wohl gegangen mit Guillaume Vien, dem am
21. Mai 1743 unser Presbyterium ein Kirchenzeugniss ausgestellt

bei seiner Uebersiedelung nach CasseL Dortselbst kommunicirte

er im Herbst 1743, .wie ihm Prediger Couderc bei seiner Ueber-

siedelung nach Halberstadt bezeugt. Bei seiner Rückkehr nach

Maj^jdeburg bescheinigt j. Delas, Past. und C. Clement, Secr. in

Halberstadt, dass er \\<ihi\ii(i sclllc^ lOmonatlichen Aufent-

halts sich kirciihcii und sittlich '^'ut f^^eführt habe. Am 4. Fe-

briKir 1744 zieht mit <;uten Kirchenzeuj^nissen versehen Pierre

Brouet von hier fort. Nachdem er ein Jahr in Koppenhagen

gewohnt, wird er, „dem grossen (iott und der Zunei^amg seiner

Brüder"* empfohlen, am 29. Marz 1745 von dort entlassen,

mit Zeugniss \ nn Pastor C. Mourier und den Anciens Lafont

und J. M. de Ndris und zeigt es hier wieder vor. Dagegen

verblieb in Koppenhagen Jean Pierre Gandil. Nach Prede-

ricla^^ gii^ von hier nur Soyauz.*^
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Neben der gössen Sterblichkeit, dem Manj^el an Absatz

der W'aarc, der HunL;ci>M(>lh und der Nichlbcrn htuiiL; der Vor-

rechte war ein Hauj)t^rund der Auswanderung; auch hier des

Könif,'s A'orliclic für die lan;4en Kerls und die Zwangsaus-

hebung. Wir liörten oben Laurent Duclos kla^'en, er sei

darum von hier verzogen, weil er in Preussen von den Truppen

viel gelitten habe. Er war der einzige nicht. Magdeburg

hatte von allen Colonieen die gr^^sste Garnison. Und jeder

Hauptmann war ein Werber. Nicht dass man sich hierorts

einen langen Kirkland** für 9000 Thaler gekauft hätte —
das wäre ein gutes Geschäft för die arme Colonie gewesen;

noch dass hier einem Pastor, wie dem Gottfried Arnold,*' der

Schrecken über die mitten aus seinem Gottesdienst geraubten

langen Zuhörer den Tod ^'ebracht hätte — von solchen Auf-

regungen IdielKMi unsere Colonie-Pastoren verschont. Allein

schcjii am 3. August 1713 kla;^'t die MaL^^dehur-^'er tVanz(")sische

Gerichtsbarkeit und Polizei*^ über die StrirunL^en des l-\abrik-

wesens durch die königlichen Zwangswerber. „Die Arbeiter,

so l)erichten sie, sind die Seele der Manufakturen. Sobald

die Arbeiter fehlen, müssen die Fabriken fallen.** Sie bitten

desshalb den Soldatenkönig, in Gemässheit des Dekrets vom
19. Juli 1690 seinen Offizieren zu verbieten, Fabrikarbeiter

als Soldaten anzuwerben. Mussten doch jüngst in Magdeburg

sämmtliche Fabriken geschlossen werden (toutes les manu-

factures ferm^es weil die Offiziere die Fabrikarbeiter rauben

Hessen. Unter den letzteren sei die Bestürzung so gross ge-

wesen, dass die Mehrzahl die IlTiu.'-er ihrer Herren \erliessen

und sich einige Wochen versteckt hielten (Caches pendant

()ueli|ues >eniaines), l)is dass der Platzkonunandant ( leneral von

v^lille. aus I Berlin lieinigekehrt, die tieniüther lieruhi^te und sein

Wort gab, dass man in die Franzosenhäuser nicht wieder

eindringen würde ((jvi*on n'irait plus dans les maisons des

Franyais). Indess da man (wiederum) die Fabrikarbeiter von

der Strasse weggeholt habe (on les enleve dans les rues),

so rufe das Verwirrungen hervor und treibe einen Theil ausser

Landes, zum grossen Verderb (ruine) der Manufakturen.^'

Und die Klagen wiederholt das königliche Gericht 1729.
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der nicht bloss in Perleberg und der Grafschaft Mark so manche

lieben langen Kerls mitten aus dem Gottesdienst aufheben

Hess, sondern der bei der Botschaft von (lern Einsturz des

Petri-Kirchthurms in fierlin antwortete: „Weiter nichts: ich

fürchtete unser langer Flügelmann wSre todt**, und der noch

im Sterben, als ihm auf Befehl sein Hofprediger das Lied vor-

sang: Warum sollt ich mich denn grämen?** bei der Stelle:

„Nackend werd' auch ich hinziehen**, eingriff mit den Worten

:

„Nein, das ist erloj^en . ich will in der Montur begraben sein.***'

Der KouIl;, welclier den l'hih )S()j)lien Leil>nit/. für einen

zuni Scliildw.ichestehen unl»rauchbaren , närrischen Kerl er-

klärte und einen Major*^^ vor der l'ront mit einem Korjtoral-

stock niissliandelte, der l/Jf) den» ü>terreichischen Gesandten

erklärte: „Wo ich einen Franzosen sehe, spucke ich aus"',

der König musste vorsichtig an^iefasst werden, wenn es sich

darum handelte, einen seiner „Franzosen**, den seine Werber

erwählt hatten, frei zu machen. Das fühlte Antoine Sabatier,"

marchand manufacturier von Magdeburg. Er bittet fflr seinen Sohn

und seine französischen Venvandten, qu'il fera vcnir de France,

um einen Schuts-Pass gegen die Zwangsauahebung (la levee

violente) aus Rücksicht einerseits darauf, dass er durch die

Arbeit seiner l abrik 15(.) Personen den Lebensunterhall schatYt,

und andererseits auf seinen !4n»ssen Kxport von Waaren, zu

denen er die Wolle aus l^erlin l)e/,iehe. Das Iran/.' »sische

C)l)er-Direkforiiim verwendet sich für ihn. Aber das iieneral-

Direktoriuni verweist die IV'tenten unmittell)ar an den K"nl_^

(14. April 1729j. Antoine Sabatier erklärt, ohne seinen Sohn

werde er Fabrik und Handel einstellen müssen, weil sein Sohn

allein fähig sei, die Fabrik im Gange zu erhalten. Da man ihn

aber, einen stämmigen Kerl, mit Gewalt greifen wollte pour le

servier militaire, verbarg er sich und verschwand, ohne irgend

wen in Mitwissenschafl zu ziehen. Nun stand gerade damals

Ant. Sabatier's Bruder im Hej^rifT, aus dem Laiif^ued'oc mit be-

deutenden Kapitalien nach Prcussen überzusiedeln. Auf der Messe

hört er von seines NetTen Zw ani;sau>hebun;^ und \ci/ichlet auf

das llerüberkoninieu. Dazu halte Ant. Sabatier erst vor zwei
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Jahren einen herben Verlust erlitten, indem sein Schiff unter

Kaj)ilain Jean Jansuii aus liorkuiii aul der Reise von liam-

bur^' bei Scheveningen scheiterte, so dass ihm über bLX) Thlr.

Waaren \erluren gegangen waren. Dennoch habe er l)isher

den Koni^^ um keine Beihüife gebeten. Der K<>nig wusste

von jener V ergewaltigung nichts. Ja er hatte sie verboten. Doch

die Werber wollten königlicher sein, als der König selbst. Denn

einsehend, dass ein Hauptgrund di^s Auswandems die Furcht vor

der Zwangpaushebung war und dass die Magdeburger franzö-

sische Colonie wesendich aus WoUarbeitem bestand, hatte der

König ani 8. Februar 1721 die früheren Edikte zum Schutze der

Wollarbeiter neu eingeschärft. Alle WoUarbeiter und Fabri-

kanten sollten von der Werbung frei sein. Man soll ihm die

Offiziere derjenigen Compagnic oder des Regiments, welche

solche Leute weg- oder angenommen haben, „zu Unserer hohen

Erl)rechun'4'*' adressiren. Dann würde derjenige Olfizier, welclier

diesen Hcfehl wissentlich überschritten, mit Verlust dreimonat-

lichen Tractements zur Invalidenkasse, zum zweiten Male aber

noch härter bestraft werden."** Dies Edikt, wie so viele vorher

und nachher, galt für alle ganz im allgemeinen, nur nicht für

irgendwen insbesondere. Daher denn auch schon 6. Deceniber

1723 die hiesigen Wollhändler und Wollfabrikanten durch den

Königlichen Manufaktur-Inspektor Isaac Mesmyn die alte Klage

wieder laut werden lassen gegen Zwangsaushebung der WoU-
arbeiter, unter Bitten um Erneuerung des Edikts vom 8. Februar

1721. Am 31. December 1723 räth ihnen der Conseil fran^ais,

gez. Knyphausen und de Torcadc , sie sollten sich nnt ihrer

Klage zunächst an den Gouverneur wenden; wird die Be-

schwerde nicht erledigt, an den König. Das nützte wenig.

Und der bekannte Kaufmann BiUthazar Arnal schreibt in seinem

Tagebuch, zwischen 1730 und 1740 sei von hier ein grosser Theil

der französischen Strumpfwirker und jungen Männer wegen

der Zwangsaushebungen ausgewandert (a cause des enrolle-

mens forcös). Seit der Zeit sei die Zahl der jungen Leute in

der Colonie immer eine nur spärliche gewesen und geblieben

(Depuis ce temps le nombre desgar9ons est rest6 sterile dans

la Colonie).*^ Da Balthasar Arnal hier schon französischer Bürger
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und Kaufmann war seit Mai 1707,** so niuss es nach dem
Edikt von 1721 schlimmer ^^eworden sein als je zuvor. Dass

dann auch h'riedrich II. Soldaten brauchte und sie nahm, wo
er SIC fand, ist ja bekannt genug.

Noch grösser indessen wurde die Gefahr auch für die

hiesige Colonie am 6. Juni 1788, wo die königliche Canton-

Konunission eine General-Conscription aller jungen Mfinner

der Provinz vom 18. bis 40. Lebensjahre forderte. Die huge-

nottischen Famitienhäupter kamen zusammen und reichten beim

Gericht am 10. September d. J. eine Gegenvorstellung ein.*'

Sie wiesen darauf hin, dass die Gesammtstadt Magdeburg seit

ihrem Anfall an Ikandenburg wie alle Inimediatstädte frei sei

von der Conscription. hishcsondere aber sei der franzr)sischcn

Colonie garantirt, qu eux et Iciir dcscendans seraicnt Hbres de

t(jut Service militairc."*^ Uebcrdics sei die »Mehrzahl der hiesigen

Colonisten Fabrikanten, Kaufleute und Handwerker, die zum

Waffendienst schon durch ihre Erziehung wenig taugen, durch

ihren Beruf aber dem allgemeinen Wohl mehr nützen können

als unter den Waffen, ja diese militairische Aushebung würde

den Ruin oder die Auswanderung der gesammten Colonie

nach sich ziehen. Die Angst und Bedrängniss der Familien-

väter spotte jeder Beschreibung. Die justice befürwortet dies

Gesuch am 15. d. M. Sie fürchte den Vorwurf der Pflicht-

vergessenheit, falls sie das nicht thäte. Habe sie doch Sr.

Maj. den Kid geleistet, allezeit den Vortheil und die Erhaltung

der Colonie im Auge zu haben. Und diese Verpflichtungen

seien ihr durch Kdikl vom IN. Noxember 1787 wieder eingeschärft.

Die grosse Mehrzahl der l'oh »nisten zeige sich fest entsclilossen,

lieber auf Hab und Gut zu verzichten, als auf die Frei-

heiten, die ihnen der König eben erst bestätigt habe. Des-

halb bittet sie, die Colonisten weder einzuschreiben nocli zu

messen. In der justice supdrieure votirt Hunibert, die Magde-

burger justice verfahre doch wohl etwas voreilig: sie hätte

sich zuerst an Ihre Excellenz v. Mellendorf und v. Gaudi

wenden sollen. Inzwischen hatte auch der hiesige deutsche

Magistrat gegen die Aushetrang remonstrirt als verstossend

gegen die Privilegien beim Anfall von Magdeburg an Branden-
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b\ir^. Der Könis; hatte schon am 15. September erklärt, es

SCI seine Absiclit nicht, diejenigen Städte, welche kantonfrei

seien, in ihren Cjerechtsamen zu kiänken. „An die Stände des

bürgerlichen Ausschusses zi* Magdeburg." Und diese Exemtion

der Stadt Magdeburg wird am 20. d. M. bestätigt. Am 26.

d. M. meldet diese Kantonfreiheit die hiesige Justice an die

Justice supörieure in Berlin.

Wir stiessen schon mehrfach auf den Auswanderungsgnind,

welcher die Wirkung vieler anderer Grunde war, die Unmög-
lichkeit fOr die Exulanten in Magdeburg ihr Leben zu fristen.

In den meisten Fällen, wo das Gericht meldet: dieser oder

jener sei „aus bewegenden Gründen" fortgezogen, treffen wir,

sobald wir die Sache untersuchen, den Hunger. Das ent-

• setzUche Elend ist es (la faim et la misere ). wt h he am Mark

der C'oloniecn zehrt in Neulialdensleben, Stendal, Burg, Calbe,

Halberstadt, Halle und Magdeburg. Darum brechen sie aus-

einander und zerstieben.

Schon am 2. Januar 1698 reichte Thomme public de la

Colonie, der Fiskal, ein Memoire ein bei Sr. Excellenz dem
General-Commissar v. Danckelmann, das ein Licht wirft auf

die unterirdische Päulniss der Blüthezeit** • „Pour le bien et

conservatton de la dite coloniel Die Magdeburger Colonie ist

eine Colonie von Fabrikanten. Die Mehrzahl der hiesigen

R^fugi^s sind daher Wollkratzcr, Wollkämmer, WollschlJiger,

Zuriclucr. Weber. Stuhlschlosser. Stuhinadel-I'^abrikanten. l'ast

alle verheirathet. I*'.in Theil hat sh h (auf Horg kleine^

Häuser gebaut. Dazu kommt eine bedeutend grosse Anzahl

Spinnerinnen. Alle suchen zu sparen, indem sie tlur ihre

Fabrikherrn) arbeiten (oder auch selbststitndig auf liestelhmg).

Die meisten Mamifacturisten haben sich Lehrlinge ausgebildet,

die am Ende ihrer Lehrzeit von ihren Herrn sich Strumpf-

webestühle gekauft haben auf lange Abzahlung, indem sie auf

jedes Paar Strümpfe sich von dem Macherlohn 1 Ggr. ab-

ziehen lassen und sich verpflichten, ohn* Unterlass für ihren

Herrn zu arbeiten, bis sie den Stuhl sich zu eigen erworben

haben. Viele andere haben sich in der Weise etablirt, dass

sie, nach vollendeter Lehrzeit bei den französischen Kunst-
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schlossern sich Stniinptstühlc in Magdeburg oder Halle bestellt

haben auf ( "retlit, um sie abschlagsniässig zu bezahlen je nach

Bedingung des Vertrages. Diese Lehrlinge haben, sobald sie

tüchtige Meister geworden, andere ausgebildet, die sich in der>

selben Weise etablirten. Auf diesem mühsamen Wege hat

sich nach und nach eine grosse Menge von Manufacturen in

Magdeburg gebildet, die so lange blühen werden, als ihnen

der KuHürst seine besondere Gunst — Privilegien! — zu-

wendet. Kaufleute und Rentiers zahlt die hiesige Colonie nur

sehr wenige. Die grosse Mehrzahl der hiesigen R^fugi^s haben

kein Kapitalvermögen und erhalten sich bisher nur mit grosser

Mühe über Wasser. Hei diesen ärmlichen Verhältnissen ist

die allgemeine Sterblichkeit seit iani^e kein \Vun<ler mehr.

Insbesondere sterben turchtbar viel Franzosenkinder zwischen

dem ersten und zweiten Lebensjahre. Die Aerzte und Chirurgen

haben neuerdings als Ursache das grobe deutsche Gersten-

lind Kleie-Brot anerkannt, was wir auf dem Markte kaufen,

um billiger zu fahren.** Da der hiesige französische Magistrat

über keine Fonds verfügt, darin dem Pfälzer Magistrat weit

nachstehend, so bittet der Fiskal den Kurfürsten um eine

„ausserordentliche Unterstützung. ** Dass eme solche, nur auf

Credit ohne Fonds und auf Abschlagszahlung gegründete

Fabrikarbeiter-Colonie gleich mit dem Aufh^iren der Freijahre

zusaniMienbrechen nmsstc, lässt sich bei einer so künstlich er-

haltenen K.xistenz trotz der schwindsuchtigen Jugendiülhe

schon 1696 erwarten.

Am 8. Se{)tember 1708 klai^t die X'eiierable (
"()nij)aLfnie

du Consistoire dem König : la Colonie ne tient qu'ä un filet

Am 3. August berichtet die Justice durch den Mund des

Präsident Lugandi : Die Colonie löst sich auf*, es vergeht keine

Woche, wo nicht eine Familie uns vertässt. L'homme public

de la Colonie, der Fiskal Mucel jammert zum Commissar

Drouet über den beweinenswerthen Zustand der Colonie. Dem-

gemäss berichten auch die Commissare,'** unbeirrt durch die

königliche Versicherung vom 13. Mai 1709: plusieurs milliers

ont trouve abondanunent Ics moyens de subsister, in folgen-

der Weise (7. Uctober 1709) : „Die Mehrzahl der Magde-
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hurger RcfiiL^ics-Familien sind Wollarbeiter oder Fal)rikanteii

von WollstotVen. Sic fristen tagweise ihr Lehen, olme etwas

zu sparen fsans rien epargiier). Sobald die Arbeit oder der

Absatz fehlt, fallen sie der Kirche zur Last (tombent k la

Charge de l'eglise). Alle Fabrikanten klagen über den Mangel

an Absatz. Polenkrieg, Pest und die Erschöpfiing von Sachsen

seit dem Einfall der Schweden drücken die Messen nieder,

so dass fQr ihre Waare keine preiswürdige Käufer da sind.

Auch fehlen im preussischen Staat die Grossisten. Daher

müssen die kleinen Fabrikanten ihre Arbeit verlassen und

selber auf die Messe ziehen. Das wenige, was sie dort los-

schlagen, wird meist schon durch die Reisekosten verschlungen,

so dass die einen krirs^lich venlienen, die andern sich gänzlich

zu eirunde richten (se ruincnl tout-ä-fait). Fs kt'nuUe nur

besser werden, falls der KtMii^ ihnen entweder ihre Waare
abkaufte oder gestattete, dass sie mit ihren Strunipfstühlen

nach Orten übersiedelten, wo sie ihren Lebensunterhalt zu

finden glaubten (pouvoir subsister). Darauf lauern schon die

Nachbarstaaten und locken sie durch das Angebot hoher Pri-

vilegien. Die StnimpfwebestOhle sind von solchen Schlossern,

die ein wenig Capital besassen, in Vorrath gearbeitet worden,

so dass sie dieselben auch an solche Arbeiter geben, die

nichts haben. Sie liefern ihnen dann die Wolle, um darauf

zu weben, unter dem Beding, dass der Arbeiter 'von seinem

Lohn jede Woche etwas abbezahlt. Hat er den Stuhl endlich

zu eigen, so kann er keine WOlle kauten, um darauf zu

arbeiten. Darum verkauft er den Stuhl mit Verlust in's Aus-

land gegen lo Thaler Strafe an die Accise. Und dann fängt

er v'on neuem an zu arbeiten auf einem geborgten Stuhl. Die

Accise-Freiheit für den Import der Rohwolle hat aufgehört

und die in Berlin mit Steueraufschlag eingekaufte Wolle müssen

die Fabrikanten bei der Einführung nach Magdeburg zum
zweiten Mal versteuern. Auch werden die Wollarbeiter nach

wie vor zwangsweise zur Armee gepresst Die Zünfte ver-

weigern den RöfiigiÄs den unentgeldlichen Eintritt Die Häuser-

erbauer erhalten keinen Besitztitel, wären auch zu arm, ihn

zu bezahlen."
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Aus dieser Armuth sämmtlicber rolonieon Preussens, unter

denen Magdeburg als die zweitreichste galt, die reichste aber,

die Berliner, am meisten unter dem Druck der Annuth zu

erliegen drohte, entsprang die Neigung sämmtlicher Presbyterien»

auch des Magdeburger, die Almosenempfänger abzuschieben.

Diese entschuldbare Unsitte nahm bald so sehr Oberhand, dass

am 16. November 1711 der König unser Presbyterium an sein

ausdrückliches Verbot solcher lieblosen und ordnun^widrigen

Massnahmen erinnerte. La Cour d^fend ä un Consistoire de

se defairc des pauvres pour en charger un autre Consistoire.

Dies cljenso weise wie notliwendige Ildikt fehlt seltsaiiieru eise

nicht bluss in Mylius' bekannter Saninilung. Dennoch begann

es Wurzel zu fassen, besonders in der \ on allen Provinzen her

mit Amien überbürdeten Berliner Colonie. So wünschte

unsere Gemeinde 1719 einen gewissen Matthieu Causse nach

Berlin zu versetzen. Mir ist höchst zweifelhaft, ob er mit den

berühmten Pastoren und Professor in Frankfurt a. d. Oder

und mit dem hiesigen Chirurgen Causse verwandt war? Kurz,

Matthieu Causse lag der Kirchenkasse schwer auf und man
wünschte ihn bei den für die Suisses und die Orangeois in

Berlin deponirten CoUecten zu betheiligen. Die Berliner jedoch

weisen ihn ab: II ne nous parait pas (juecet homme est (sie)

au cas des collectes."*' Man versuchte es nun mit einem

andern. Indess am 3< >. ( »ctober ITl'^' erw iderte das Berliner

Consistoire, untz. ( iaullier, nioder. und (

'. (I lngenheini, anc.

et secret., man sei entschlossen, alle Armen unverzüglich nach

dem Ort, von dem sie kamen, zurtickzuschicken. Dasselbe —
renvoyer les pauvres au lieu d'oü ils sont venus — rüth das

Berliner auch unserm ?resl)yterio an. Doch soUten sie der-

artige Rückreisende nie über Berlin dirigiren: faites leur

prendre une autre route.

Dass der Hunger die Hauptursache für die Abnahme
der französischen Colonieen war» scheint schon beim Antritt der

Regierung Friedrich des Grossen ein öffentliches Geheimniss.

Der Vermögenszustand ist laut amtlicher Jahresitste gut fast

niemals niehi. meist mitteirnässig. bisweilen schlecht, auch

sehr schlecht. Im Jahre 1741 haben die 45 preussischen
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Colonieen um 923 Mitglieder und um 183 Webestühle ab-

genommen; zu<^aMi()iiiincn l^iiiL^egen um 19 Häuser J4c<^en das

lalir zuvor.'^ L'clier Maiidchuri^ Itcrirhtet die |\istice 1741

nach Jk'iiin : „Vermögensstand mittelmässig j h^sf) Centner

Wolle \ erarheitct ; V\ ebesliilile weniger als das Jahr zu-

vor; Todte 53, Geborene 40, fortgezogen 58, davon 3 ausser

Landes; angezogen 35, 9 aus der Fremde. Abnahm« im

Ganzen 36» theils durch Tod, theils durch Auswanderung.

Oesammtzahl der Colonisten u6o. Deutsche im Dienst der

Franzosen (domestiques allemands au Service des Fran^ais)

299» 48 mehr als das Jahr zuvor. — Ein traurig Bild, fOr-

i^ahr: dreizehn mehr sterben als geboren werden, dreiund-

zwanzig mehr wandern aus, als ein.

Und doch i;alt noch v30. December 1743 unsere C'olonie

anillich als die nächst Berlin bedeutendste Colonie, die auch

von den königlichen Kassen am meisten Vortheil ziehe.

Sie zu halti'n sei Rhrensache des Staats. Darum eignet sich

auch schon am 29. Januar 1744 das oberste Conseil fran^ais,

untz. Brand, de Campagne, GauUier, Roupperg (sie), unsere

Klagen an und trus^' sie dem Gencral-DirectoriTmi vor.''* Noch

immer sei die Magdeburger Colonie, der Mehrzahl nach, aus

WoU- und Seiden-Manufacturisten und -Fabrikanten zusammen-

gesetzt, doch sehr herabgesunken von ihrer glänzenden

Höhe (beaucoup d^chue de son lustre) infolge der Verviel-

fältigung gleichartiger Fabriken in den Nachbarstaaten. „Drei

Gründe zur Unzufriedenheit stächen jedermann in die Augen:

\) Nach dem Aui"hörcn der Freijahre wurde die Magdeburger

Colonie mit dem 2(1 Theil der öffenllichen Stadtlastcn belebt.

So laiiL^o sie blühte idans le temj)s de sa prnsj)erite) waren

iiu" diese starken Lasten crtrrinlicli. Seitdem hat die Seelen-

zahl um ein Drittel, an Vermögen sogar um die Hälfte ab-

genommen. Dennoch unterzog sie sich bis jetzt beständig

und regelmässig der städtischen Autlage, nachdem man sich

beim deutschen Magistrat vergeblich um Herabsetung des

Zwanzigstels bemüht hatte. Als nun behufs allgemeiner Ent-

*) Soll lie aintliclu-ii L).\teii sind w icliligcr als die Veruiulhudgcii buscIiingV

oder die vagen Behauptungen niudeiuer Recensenteii
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lastung der Magdebur^^er Bürgerschaft Eu. Maj. letzten Sommer
eine Conimission, bestehend aus General v. Honin und Rath

Tnizettel eingesetzt hatten» hofften wir auch f&r die Colonie

eine Erleichterung, was auch Tnizettel versprach. Wie gross

aber war unsere Enttäuschung, als das neue vom König be-

stätigte R^lement den Colonie-Beitrag von 83 Thlr. 23 Gr.

auf III Thlr. 18 Gr. erhöhte: eine Massnahme, deren Aus-

föhnrng sicherlich den Fall der Colonie nach sich ziehen

würde (ce cnlrainerait certaincnient sa chiite). — 2) Um
die franzosische Rurijcrschaft von der Kcaleinciuartirun^; der

beweibten Soldaten zu enthel)cn. hat vor 26 Jahren (he

Colonie schöne, zweckmässige Kasernen erbaut für ihr Con-

tingent. Unter königlicher Erlaubniss vom 18. August 1718

entlieh sie behufs Ankauf des Bauplatzes, l'>richtung und Voll-

endung der Kasernen 2000 Thlr. ixl b%. Davon waren aus

den Ueberschüssen der Kasemenkasse 200 Thlr. abgetragen

worden, als man durch neue lUglemens die Direction und

Oekonomie der Kasernen vollständig änderte. Da kein Ueber-

schuss mehr entsteht, ja nicht einmal die Zinsen des geborgten *

Kapitals bezahlt werden können, so forderten die Gläubiger

ihr Kapital zurück. — 3) Von den französischen Magist rats-

bcanilen gcnicssen ein (lehalt nur Director, Fiskal und (ireffier.

Die am 15. September 17< >^.) geschafi'enen 4 (lerichts- und die

4 Polizei-Assessoren erfreuen sich, laut §. 5 des Regieniens,

nur der Exemtion vom Servis. Für alle Mühen und Sorgen,

die sie den Colonie-Angelegenheiten widmen, erhielten sie

keinen andern Vortheil; obwohl, Manufacturisten insgesammt,

die zahlreiche Arme beschäftigen, sie um des Ganzen willen

oft genug die eigenen Geschäfte und ihren Handel vernach-

lässigen mussten. Dennoch hat man ihnen jetzt noch diese

einzige Vergünstigung entrissen durch ein Reglement, das sich

als ein roher Eingriff in die Rechte der Gerichtsbarkeit (rude

atteinte) kennzeichnet. Darum bittet das Grand Conseil den

König um schleunige Abhülfe."

Der wachsende Verfall und die täglich zunehmende Ver-

armung der Colonie koimte auch dem hiesigen Magistrat nicht

verborgen bleiben. Hatte doch im Jahre 1744 die hiesige

46
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C'olouie CS liheniommcn. belnits Feststelliiti^' des Heitra^s zur

Wasserkunstkasse deni kutschen Magistrat alle sechs Jahre

über Zunahme und AI nähme zu berichten. Daraufhin willigt

1751 die städtische Kommission ein, dass die Gemeinde um
20 Thaler in der Wasserkasse emiässigt wird; auch zu den

Wachen statt des 11. Mannes nur den 16. Mann zu gestellcn

hat. Zahlte doch die weit grössere Pfölzer-Colonie (die Deutsch-

Reformirten und die Wallonen) an Wassergeld nur 70 Thaler.

Im Jahre 1757 beträgt die Gesammtzahl der hiesigen franzö-

sischen Colonisten statt der 15(X> von 1706, nur noch 915

Seelen, d. h. wieder 21 wcni^'cr als das Jahr zuvor. Neu

*;el)()ren sind 27. von aussen ^'ekornnien 27, gestorl)en 32,

we^'L,'cz()»4en AA: also f) mehr Ljestorljcn als geboren, 16 mehr

fort- als her^^^ezogen. Docli stehen noch 279 Deutsche im

Dienst der Colonisten, d. h. 5 weniger als das Jahr zuvor.

Auch lautet das Urtheil über den durchschnittliclien Ver-

mögensstand noch immer „mittelmflssig'^.^' Und so ging es

weiter und weiter zurück.

Selbstredend sind es immer wieder äussere Gründe, welche

den Austritt veranlassen. So bittet der Justizkommissar und

Notar Fr6d. Guill. Abraham Gaertner von den Franzosen zu

den Deutsch-Reformirten übertreten zu dürfen, pour com-
plaire ä son beau-pere et ä sa belle-m^re. Mit Wehmuth
«gewährt ihm unser f 'onsistoire die Kntlassun*4, ^ül)erzeuLit.

dass er in jener Kirche das Muster eines ("hristen sein wird,

wie er es in der unseren ^^ewesen ist" (26 Mai 1791). Im

selben Jahre \\ erden Kinder zur deutsc h-reformirten Konununion

entlassen, weil sie vr)lli<4 ausser Stande seien, dem französischen

Confirmanden-Unterricht zu fol^'cn. Im Jahre 1793 werden

im Bericht an den Hof als die Ursachen der ständigeD Ver-

mindening angeführt: Die Unkenntniss der französischen

Sprache in deii Familien und die Mischehen: auf 10 aus-

scheidende Familien werden 7 neue gezählt: für zwei weg-

ziehende sind zwei fremde angezogen. Im Ganzen zählt man
nur noch 79 Familienhäupter. Am 2. Juni 1796 erhült so^ar die

Schwester des Prediger Dihm, verehelichte Zingerleni, ein

Dimissuriale hir die deutsch-reformirte Kirche,
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Wie sich der Todtenpjräber an Grabesluft gewöhnt, so

gewöhnte sich auch unsere Colonie an den allgemeinen VerfalL

Die Berichte des Presbjrteriums vom 30. Mai 1797 und

des Gerichts vom 6. August 1797 klingen so gemüthlich und so

harmlos, wie sich nur je klassische Geister in der Schattenwelt

mit ihren Königen unterhalten haben. Les informations de

Votre Maj^ste sont de Taugure le plus favorable etc.'* Die

vom K()nij( «gestellten I'Vagen werden nacheinander Ijcanlwortet

:

I. „Die t'ranzr)sisrhe Colonie von Magdeluip^ iintcrlicLjt dem
Schicksal aller ( Olonieen : sie nimmt unmerklich ab (dimi-

nue insensihlement), indem „1) mehrere Familien aussterben."

Danach müssten auch alle deutschen Gemeinden abnehmen,

da diese Thatsache überall stattfindet. „2) Bei den Misch-

ehen gehen die Kinder gewöhnlich asur Kirche des deutschen

Vaters über.** Das liegt in der mangelnden Anziehungskraft

der Colonie. In ihrer Blüthezeit trifft man als Regel gerade das

Umgekehrte. ^3) Verschiedene Personen sind fortgezogen

oder von der Wanderschaft nicht wieder heimgekehrt**

Allein der Zuzug vom Lande nach den Städten ist schon

damals grösser gewesen als der Abzug. Auch war schon

damals in einer Stadt wie Ma^^debur^ tur Handwerker mehr

zu verdienen, als in kleinen Ackerstädten. .,4) Der \Vohnun;_;s-

wechsel eiiii;^a'r wohlhabenden Personen, die sich auL^okauft

und auf ihr Landgut zurückgezogen haben." Dieser Wechsel

ist selten und tritt zurück gegen den Massenzuzug der ver-

mögenslosen Faljrikarbeiter nach Magdeburg. „5j Die Un-

kenntniss der französischen Sprache nöthigte viele Kinder zur •

deutschen Kirche überzugehen.** Aber warum ftlhrte man
nicht rechtzeitig (meinetwegen anfangs neben dem französischen)

den deutschen Konfirmanden-Unterricht em? II. Mitglieder der

Kirche und der Jurisdiktion sind 84 Männer, 52 Frauen,

68 Knaben, 80 Mädchen. Mitglieder allein der Kirche, nicht

der Jurisdiktion, sind 11 Männer, 39 Frauen, 12 Knaben und

3) Miidchen. Der Gebrauch der franz')sisch<.*n Sprache

ninwnt in don Familien in l-Oli^e der Mi^t liehen laglich ab.

VIII. Die franzitsisfhe Kirche wird nur L;anz selten, und bei

ausserordentlichen ticlcgenhciten von Fremden, oder gar von

46*
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Honoratioren besiiclU. XI. Aus der Nachbarschaft kommen
bisweilen Gouvernanten in die Kirche.'"

Die französische Gemeinde, durch die chinesische Mauer

humanistischer Convention gegen den frischen Lufthauch des

hugenottischen Bibelglaubens abgesperrt und rationalistisch ver-

filzt, konnte hugenottisch nicht mehr aufathmen und übte daher

kirchlich keine Anziehungskraft mehr auf ihreUmgebung aus. Ja

es hatte niemand Mitleid mit einer gebetslosen Kirche.'^ Denn
wozu brauchte die gesunde Vernunft noch Kirchen?

Stand es nun besser mit der Rechenschaft des hiesigen

Französischen Gerichts? Ks berichtet: „1. Die bürf^jerUche

Colonie von Mag(lel)ur<i besteht zur Hälfte aus Nachkommen
französischer Refugies, zur anderen Hälfte (!!) aus Deutschen.

Der erstere Tlieil nimmt re^elniässi'4 ab, der andre erhält sich.

Oh eine Gesannntvermehrung stattfindet, ist fraglich. Seit dem
letzten Jahrzehnt wenden sich die Fremden lieber den Pf^lzem

zu, weil diese Acker haben. Auch sucht der deutsche Magistrat

und die Bürger-Repräsentanten es auf jede Weise zu ver-

hindern» dass die Handwerker, Kunsder, Arbeiter, Bedienten

oder entlassenen Soldaten, die sich hier fremd etabliren, zur

Colonie treten. Er verleiht ihnen das deutsche Bürgerrecht

umsonst und giebt ihnen noch Geld und andere Erleichterungen

obenein zu ihrem Etablissement. Manche Bürger sterben aus,

ziehen fort oder vcrheirathcn ihre Töchter an Deutsche. Mit

dem Wechsel der lurisdiktion wechseln seit kurzem solche

Col()nisten-Tr)chtcr auch die Kirche, w as früher nicht der Fall

war und auch jetzt nicht sein sollte (ce (jui ne devrail pas etre).

II. Mit der Abnahme der Zahl der Fabiikanten liaben auch

die Fabriken abgenommen.".— Uebrigens keine nothwcndige

Folge. 10 Fabrikanten können zusammen 100 Arbeiter

beschäftigen, einer hingegen allein 1000. — „Doch stehen sich

auch die kleineren Fabrikanten so gut, um nicht öffentlich zur

Last zu fallen.** (?!!) III. "Eß giebt hier einzelne Handlungshäuser,

französische und deutsche, welche die Colonie halten könnten (qui

puissent soutenir la Colonie). Neue Etablissements sind sehr

selten, da die meisten Väter sich baldmöt/lichst die Söhne

associiren. Söhne früh verstorbener oder bankrotter Kauf-
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leute etabliren sich meist ausserhalb, theils durch güiistii^'e

Association, theils durch wohlhabende lleirath. So ^eht der

Coionie nicht bloss ihre Terson verloren, sondern auch ihre

Nachkommenschaft. C'est la ruine |)rincij)ale des Colonies

fran^atses surtout dans les Provinces. V. Die Colonisten theilen

die wahre Leidenschaft der jetzigen Magdeburger für Haus-

besitz: die Häuser stehen höher im Preise wie je, oft weit

über Werth. VI. Jede Industrie findet hier ihre Rechnung. (?!)

In Magdeburg bläht der Handel, die Fabriken, besonders Taback,

Cichorien und Bänder. Die Brauer, die Branntweinbrenner, die

Komhändler, die Schiffer bilden hochangesehene Häuser und

beschäftigen eine bedeutende Anzahl von Personen. Auch
hat die Bevr>ikerung sich sehr ^'emehrt (La j)opulation nieme

a agrandi de beaucouj)). IX. Ehemals bildete die rranzr)sische

Coionie 4 Bürger-Compagnieen, jetzt eine. Sie exercirt allein,

getrennt von den Deutschen und Pfälzern, so oft die Ab-

wesenheit der Garnison, die jährlichen Revuecn und Manceuvres

oder andere bürgerliche Gelegenheiten es erfordern. Sie wird

kommandirt von eiam Hauptmann und Adjutanten, von sechs

Lieutenants, 12 Unteroffizieren. Auch zählt sie 2 Tambours

und 161 Gemeine. Zu der gesammten Bürgerwehr stellt die

französische Coionie den 18., die pßUzer den 8. Mann. X. Zwei

französische Colonisten besitzen Maulbeer-Plantagen, geben sie

aber in Pacht. Mit Seidenzucht will sich jetzt kein Colonist

mehr befassen. XII. Die sechs stillslclKiiden Webestühle waren

zum Theil reparaturbedürflij^s zum Theil fehlten ihnen die

Weber. Ihr Stillstand rührt nicht \ (>in Verfall der I' abriken her."

Man merkt, das französische (iericht mr)chte beschönigen

und den bürgerlichen Verfall auch l)emänteln. Wenn die

Stadt wächst, warum nicht die Zahl der französischen Bürger?

Wenn hier wirklich alle Art Handel und Industrieen blühen,

warum so wenig colonistische? Auch weiss die höchste colo-

nistische Oberbehörde zwischen den Zeilen zu lesen. Sie schreibt

(28i December 1797) an den Rand: „Es ist bedauerlich, diese

einst so zahlreiche und so blühende Coionie im Stande des

Verfalls zu sehen (On est fäch^ de voir cette Coionie autrefois

si nombreuse et si florissante dans un etat de dccadence).**
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Und in der That, die Colonie-Liste von 1699'« zählt 438

l-'aiiiilicn, die Liste \ uu 1703 s( hon 442 Familien,*^ die Liste von

1710 aller 417 l-'aniiHen,'* <lie Liste \nu 17'J1 ; -1< "^i I'ainilien,'*

die Liste von 1806: 105 Familien,'"' die Liste von i.S89:

nur 84 l'aniilieii.*^^ Dass zu ^^leichcr Zeil die hiesige C'olonie

der Wallonen aus Mannheim zunahm, hatte seinen Grund in

dem den Pfälzern i^'ewährten Acker. *)

Nachdem wir die wirklichen Gründe der Abnahme unserer

Colonie aus den Urkunden aufgedeckt und erwogen haben, bleibt

uns ein angeblicher Grund zu prüfen, den man in deutschen

Werken als für sich allein ausreichend hinstellt. Das ist der,

die französischen Colonisten hätten oft keine, meist aber wenige

Kinder hinterlassen und unter diesen meist mehr Töchter als

Söhne. Der letztere Punkt würde lür die Abnahme keinen

zw inj^cnden Ui und liefern, da nianehe Colonieen, wie z. H, die

hiesigen Wallonen, durch die Töchter mehr gewachsen

sind, als dureh die .Srijine. indem letztere, ihrem Berufe folf^^end.

sich weithin durch das Land zerstreuten . die T<)chter am
Orte blieben und ihre Ehemänner mit herüberführten zur

wallonischen Gemeinde. Allein der colonist Ische Uel)erschuss

an Töchtern durch die zwei vergangenen Jahrhunderte hat

auch nie irgend wer unternommen zu beweisen. Der vagen

Behauptung könnte man die vorläufig ebenso vage Behauptung

entgegenstellen, es sei ein recht bedeutender Ueberschuss an

Söhnen vorhanden. Was aber die angebliche Unfruchtbarkeit

hu<^enottischer Khcn l)etrifft. so widerspricht dem schon die

Ihatsache, dass die durch Dragoner und Jesmten ihrer llerz-

blättchen beraubten so kinderlieben l"-.\ulanten gerade wie ihre

Väter in Lrankreii ii ;^ar nicht selten grosse Familien aulweisen.

Von dem reichen KinderscL^en der Kehi<;ies wissen schon Vilse(?!)

(1767) und Ludwit,' (I8H0; zu reden. Und in der That. wie

in Frankreich der 1629 gciiorcne Louis de Marconnay 22 Kinder

erzeugte, so zeigten auch die englischen,^' holländischen,**

*) Alis ^'IciclRin Ciiuinl viTinehi tc ^-idi div Ii .iii/.ösisclu- Colonie in Gro^s-

UikI Kli-in-Ziftluii (S. Mutet S. 281') von IX^ <l. J.
HiHi .mf 14U) .Seelen d J.

1884. Auch sind Ackerpforren immer iccltl gesucht; von GehaUspfarren

{fingen viele ein.
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schwetserischen,^' amerikanischen** R6fugi6s eine Staunens-

werthe Fruchtbarkeit. So hatte Pierre Claparede (-j- 1672)

8 Kinder, ilaruntcr I'vilcrand , (Maiide und Jar(|ues; ('lande

hatte wieder 10 Kinder; Fulcrand und Jac(|ues jeder von nur

Einer Frau 12 Kinder. General-Lieutenant Alex. An^^ des Vil-

lates, derll. JuH 1083 heirathet. 10 Kinder, darunter 6 Süline

und 4 Töchter; sein Sohn Henri, Gener. -Lieut., der 1716

heirathet, lU Kinder, darunter 7 Söhne und 3 Tochter. Michel

Faivre von der Susanne Perret seit 1679 12 Kinder. Jean

des Marets von der Jac. De Ruine 17 Kinder; sein Sohn

David von der Rachel Cresson 12 Kinder, der andere Sohn

Samuel von der Marie De Ruine 11 Kinder. Und wie uns in

der France protestante nicht wenige Familien mit 12 bis

14 Kindern be^'e<,'nen, so stehen jenen auch die branden-

bur^sch - preussischen*^' Hu<<enottenfamilien an Fruchtbarkeit

lit nach. ( )})erst Jean lac(|ues Di^'con de Monteton halte

xon seiner Khegattin .>>eil ITi^' 11 Kinder; Oherst Pierre Arbaud

de 151aiis<ar 10 Knider; der (leneral-Lieut. Samuel de Iler.iult

Haut-Charmoy, -geboren 1(j40, 14 Kinder; Frederic (Juerin de

Forcade, geboren 1699, von Einer Gattin 23 Kinder; Cieneral-

Major Alex, de Beaufort 15 Kinder, darunter 8 Söhne; Jean

Mila, geb. 1639, der Stifter der deutschen Linie, 9 Kinder;

Pastor Paul Emil Mauderc in Stettin seit 1722 11 Kinder;

Louis Balan in Berlin 18 Kinder. Susanne Dupont in Klein-

Ziethen hinterliess, als sie 82jährig starb, laut Kirchenbuch

uo Nachkommen.*^ . . .

Bei den Magdeburger Cotonisten kommen vom 16. August

1()8() bis Ende 178( ) auf 1 15< » Trauen 4639 Kinder, das macht

durchschnittlich au! jede Colonisten-Ehe hier.selbsl 4 Kinder.

Da nun die Mehrzalil der ICinu anderer bei dem unaufhf jrlic hen

Suclien und lierinnziehen meist nin^ einen Hruchtheil ihres

Lebens hier zubrachten, vr)n anderswo konuiiend, uo ihnen schon

Kinder ^'eboren waren, und nach anderswohin abzieiiend, wo

sich die I'amilie wiederum vermehrte, so sind die zufällig hierorts

getauften Exulantenkinder wiederum nur als ein Bmchtheil

der Exulanten-Familien anzusehen. Und doch selbst, wenn

nur jede Familie der hiesigen Refugiös im Durchschnitt vier
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Kinder und jedes der vier Kinder im Durchschnitt wieder nur

vier Kinder hatte» so musste sich der Zuwachs schnell ver-

doppeln, verx'ierfachen, versechszehnfachen, kraft der inneren

Vermchrunf( aus den geschlossenen Ehen, noch ohne den An-

schluss neuer Siedler \()n aussen.

In dein Stanunl>auni der hiesiLjen drei Obersten de

l'Argentier Du Chesnoy kommen durch drei (ienerationen

immer nelien einigen 'rcichtern von je Kiner Frau () Sohne

vor. Unter den Iiier Anziehenden brin^4 Ikauer Pierre Sarry

gleich 9 Kinder mit 1686. Die andern 3 sollen jeden Tag nach-

kommen. Keins von all diesen steht in unserer Taufliste,

da sie hier nicht geboren sind. Sarry selbst steht nicht in der

Bargerliste, da er hier nicht vereidigt wurde. Hätte die Brauer-

Innung ihn nicht aufs tödtlichste befehdet, wir würden heute

nichts von ihm wissen. Auch nur aus der Befehdung durch die

Zunft wissen wir, dass Paul Breton 1703 eine sehr zahlreiche

Familie, dass 1789 Abraham David Coste 18 Fersoneti zu

ernähren hatte. Kriegsrath Jean Isaac Du Vignau allhier

war von VÄnvr IVau V^ater von 17 eheli(hen Kindern; sein

Sohn, der hiesige Hofralli ("hretien Frdderic Guillaunie Du-
vigneau, hatte von Einer Frau wieder 10 Kinder ; sein Enkel,

der General Albert Duvigneau, hatte deren 12 wiederum von

Einer Frau. Abraham Gnison hatte von der Sus. Räch.

Bailleu seit 1768 9 Kinder, darunter 5 Söhne. Vom General

Emeste Auguste de 1a Chevallerie hat noch nie ein Genealoge

vermocht, alle Kinder, die ihm seine Gattin gab, zu zählen.

Wir beschranken uns darum nur aufeinige Daten aus unseren

alteren Kirchenbüchern. Die Südfranzosen sollen weniger fruchtbar

sein, als die des Nordens. Und schoi^ unter den RefuL^ies der

ersten Jahrzehnte treffen wir im Taufregister fast allein aus

dem Languedoc und dem Dauphine fol^^ende I'\inulien mit

mindestens 6— 7 Kindern, und zwar stets von Einem Vater und

von Einer Mutter: Dem Jacques Pidlat (Pialat, Piela) aus

äaint G'miez (Gyneis) en Languedoc wurden seit 1688 hier

von der Jeanne Albert aus Pont en Royan im Dauphinö 7

Kinder geboren, darunter 5 Söhne. Dem Jean Aiögre seit 1689

von der Anne Charton, beide aus Montpellier im Languedoc,
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7 Kinder, darunter 3 Söhne. Dem JauftVes Laurent aus Uzes

im Laugucdoc von der Marie Milane aus St. Cosnc liei Nisnies

seit lö91 7 Kinder, daniiUer Sohne. Den» Jean Bousige

aus St. Aniluois im Lanj^iicdoc seit 1692 von der Marie

Tur(|ue aus la Baume (l^arre, dioc. de Mandoj in den Ce-

vennen 8 Kinder, darunter 4 Sühne. Dem Barth^lemy Valorse

(Valord, Valur) aus TonilMs im Languedoc von der Anne

Weirade aus St. Anibrois im Languedoc seit 1692 6 Kinder,

darunter 3 Söhne. Dem hier so einflussreichen und so tragisch

endenden Grossmanufakturisten Pierre Valentin I. von der

Susanne Clappardde (Clapar^e), beide aus Nismes im Langue-

doc, seit 1694 9 Kinder, darunter 2 Söhne. Dem Piorre Se-

guin aus Cavarat (Cavairac) im Languedoc** von der Antoinette

Hu},Hiet aus Caiuics. dioc. <rUzes, im Lan;,'uedoc seit 1696

7 Kinder, darunter '2 S<)luie. Dem Jacijues Boude (Höndes)

aus Dumas (l>nm, Duplan l)ei Vi},'an)'*" in den Ceveiuien xou

der Claudine Si;,'alon aus Uzes im LanL,aiedoc seit U)97

9 Kinder, darunter 5 Söhne. Dem Tierre Toussaint aus Jouy

bei Metz — der erste nicht aus dem Languedoc stammende
— von der Marie (luiot (sie) aus Mannheim in der Pfalz seit

1699 6 Kinder, darunter 3 Söhne. Dem Knopfmachermeister

Jacques Andemar (Odemard, Odemar) aus Sarreau im Dau-

phind*^ von der Magdalenc Birnbaum (zuerst Pirembeau,

Pirebaume, ßdrebaume, endlich Bemcbaum) aus Milkau (Mill*

beck, Mülenbeck) in Sachsen seit 1700 7 Kinder, darunter

6 Söhne.*) Dem Jean Fauche (Faucher) aus Bordes** in der

Auvergne von der Marie Dupau aus la Soucliere iSuissiere)

im Vivarets seit 1701 6 Kinder, darunter 4 Söhne. Dem Jean

Guiraud ((lirard, Gerrard) aus la Salle in den Cevenneii

von der Susanne Ht)nnin (Bönen) aus la Tronche im Valee

de IVagelas seit 17Ul 7 Kinder, darunter 3 Söhne. Dem
Ferrückenmachcr Jean Blanchet (ßlancher) aus Mouliere

(Moliere) Amt Brian^on im Dauphinc von der Louise Sigalon

aus Uzts im Languedoc seit 1702 6 Kinder, darunter 2 Söhne.

Dem Nicolas Pascal aus Roybon im Dauphin^ von der Anne

*) Der ^ech-vtf (17i.>9) tiliiilt slIiuu ileu deutschen N.iiiien (iotttiiedi die

amlcrn hicsseti l'aul Augusle, Fraii^ui!>, Jeun Jacques, Matthieu. David.
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Roland aus Valance (Valence) im Dauphin^ seit 1703 7 Kin-

der, darunter4 SAhne. So gleich in den ersten Jahrzehnten. Dass

mm aber
,

je mehr sich Franzosen mit Deutschen mischten,

die Mlicn \iin so unfruclubarer ^^ewnnlen wären, wird niemand

glauben; widersi)räche auch ebenso sehr dem Naturgeselz wie-

der Thatsacbe selbst. Der von blinden ( leschicbtsscbreibern

allgemein angeführte Grund für die Abnahme der französischen

Colonieen ist also ein für alle Mal zu bt seitigc n. Treten doch

aus unseren Untersuchungen urkundlicbe Krklärungen genug

für das Zusammenschmelzen und Verschwinden zu Tage.

1) Bulletin de la SoeiM du Protestaatisme franqais. T. XXXVIII.

p. 649 SV. ') Abschnitt „Privilegien". •) S. hier I. 520. *) 1. 725

bis 740 Im Mai 1738 ist auf der neiieralsynodc von Brcla J. L. Clapa-

rede, der Mae s(i iclitei l'fairer, Mudeiateiir. Die Synode von Flessinccn im

Allgu^t 171'' enlsclieidet (§. 1,'6) Ober einen Claiiarede, l'aslor des Herzogs

von Keilt, der vuii der .savovist hen Kirche in London gute Zeugnisse nü(-

bringt. ^j l'iauee prot. cd. 2. l. IV, SbA sv. ^) p. 20. Vgl, hier 1, 233.

•) Geh. Staats-Archiv Rep. 122. No. 3a: 6. ^ S. hier I. 597. II. 351 f..

373 f.. 383 f., 477 f.. III>: 238 f.. 281 u. s. A. Vgl. auch den Abschnitt:

.Fabrikwcaen". 1) Geh. Staats-Archiv Rp. 122. 18c. Magdebg. Einwoh. Sach.

Yol. XXI: 1712--21. *>) Cannevas. matter, soic ou laine pour effet. >*) S.

liier Bd. 69. ") In der Bflrgcrliste fehlt er. »^') Rd. II. 464. ")II.469.

")1I, 465. »8) ma. 49. 10) 4(yO. ») 1112. .=-,8. 21) A,n 31. Dcceniber

1710 sind es vier Kinder. II, 48M. Seine Tochter Annchen heirathete den

Pierre ("hristophe 1 honias aus Montbeliar'l, einen Ulfizier am Isenburg-

Hüdingen'sehen Hofe. Pierre III. lebte lUKh 1 74( 1. In der Liste von 17C>6

(Muret, 237) hatte Pierre 11. noch ^ Kinder (,11. 30V No. 4). --j Das ganze

Schreiben Bd. III* 239 fgd. 3>) Leichenbuch des Raths der Stadt

Leipzig. ^) S. hier Hl* S. 281 fg. ») Oe.Schans. Colonisation in Franken.

69. Pmiser MeniorabUe 1686. 173. ^) Magdeb. Presbyt. Akten. D. 3.

V) I, 487, 545. *) Damals wurde er wohl auch Bürger, II. 464. In der

Liste von 1721 steht der Vater (No. 261) als F.^rber und der Bruder Abraham

als Kaufmann (No. 22). Der jüngere Bruder aber fehlt. '*^) Auch vom

Strumpfwirker Antojne Perrin aus Christian-Erl.ingen, Sohn des David Perrin

und der Anne Ihouet. IJürgcr seil 14. Juli 17.'^3, heisst es in der Bi'irgerlisle

(hier III*. S. 7H). denieure a C()|ienh.i<:en und von seinem am selben I.ige

hier vereidigten Bruder Pierre, niarciiand drogui.sle, geboren in Magdeburg.

Demeure ailleurs. *>) Geh. Staats-Archiv Rep. 122. No. 43. III*, %.
**) Geh. Staats-Archiv« Rep. 122. 18c. Vol. XXXVU: Einwoh. Sach. M)Vgl.

hier III* 109. *1 S. Kirchholf, Gesch. der reforroirten Gemeinde su Leipzig,
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L|». 1874. S. 27^59. «») a.a. O. 341. — lU* 53. *»)ebeDrfa343. ") III*

92. 116. ») in* 70. ^ Geh. Staats-Archiv, Rcp. 122, 18c. Vol. XXXVII.

Einwoh. Sach. **) S. Magdeb. GeschichtsbL 1893: .Topographie".

«) Kirchhoff, 343. «) hier U, 419. **) Schanz. 12, 15. ») 11.460. «) Geh.

Staatsarchiv Rq,. 121'. 18c Vol. XXXVII. Einwoh. Sach. «) CWment. 81.

94, 95. 112. 115. >**) Dort M. Mai 186:{ CVcile Ülivia Garrigut-^. *») 11.

lnf>. •><>) Illä, 68. Geh. Staals-Ai chiv, Rep. IL'2, IHc, Kinw. Sach. Vol.

X.WVll. \aria: 1759—77 111*. 71. ^•'«) I'rebhvt. AkUn. H 3. Von

den CulDiiistfu in Fifdcrii ia, deren Herkunft dem Beschreiher von Frcde-

ricia nicht bekannt wurde, staniinen die Boitelet aus Merlieu, dann Meichow

(Ukennark). (Beringuier. Liste von 1699. S. 220. Na 2334). die B^taquM

aus der Pfalz, dann ausWodow, Ukerm. (No. 2035) undRosaow, U.(No.2053),

dieVUain aus Grass-Ziethen. dieVantter und Deleurette (!) aus Friesenheim

(S. 214. No. 2104), die Le Blond aus St. Victor, dann Halle (No. 2538).

die Dupont aus Morges. dann Prenzlau und Klein/iethen (S. 219. 2252 und

S. 226. 2794). die La Pierre aus Mannheim, dann l'arstein. Ukiii. (No. 2289.

S. 22o). die le Fevre ans SjKind.ui fNo. I»>49). die Dufresne aus der Pfalz,

dann Berlin (No. 2Ül und iJKi), du- Dufour aus lU-rlin (No. 779); die Labove

aus St. Marc, bei Calais, dann Wuddow, I kciniark (S. 211. No. 2048). die

Didier aus Nisines. dann Berlin (Na 1041). — Nur Killeinund klingt mir fremd.

^) Jac. Ludwig, Die reformirteGemeinde inFrederida 1886. S. 31. —Vgl. hier

III*. 66: Pierre Soyeaux kam aus Verroins in der Picardie und Mrurde im

Januar 1722 hier franzAsischer BQrger. Ein Irlftnder. Der deutsche Riese,

der sich in Paris fQr Geld sehen liess, konnte in Potsdam erst als vierter

Mann gebraucht w^^^idtn (Hahn: Geschichte iles preuss. Vaterlandes, ISfK».

S. 268). *'^) Der beriilunte Vcrfas.ser der Kirchen- und Krf/.tr-Cn-^chichte.

^) Jar. laidwip. Die reforniiite Genieiiidc von Fredericia. S. '.\') -'M wieder-

holt nur du." Ainlt iit iiiigcn ans Einian (K'"*>hlcr) und Vehse (den er \ iNc :iciint).

*®) Geh. Slaats-Arcliiv K. 122, IHb. Magdeburger franzfts. Colonie : Manufac-

turen. *) Des Feldprediger>. Replik : „Da oben werde es wohl keine Sol-

daten geben* rief sein Erstaunen wach: »Wie.? Was Sai>i>erment? Wie so?"

*') Der Major zog seine Pistolen, schoss die eine vor die FQsse des könig-

lichen Reitpferdes, die andre sich vor den Kopf. Manteuffel nannte das da-

malige Preussen eine Galeere: Tout sujet est esciave ne, dont le roattre peut

disposer. Grumbkow sehnte sich in einem Brief an den A.sterreicliischen Ge-

sandten nach einer 'I hür. pour pouvoir sortir de i ette niau<lite galere.

«2) a. a. ().. 11, :<(>(). ''') (i.li. Staals-Archiv. \<r\,. 122. IHc. Vol. XXVI.

Myliuv Cuipns Constu. Marclii..u. III. 'Ihl.dll r<:d "^'O M. S, Ernian

(Bericht Maiiiadie) im Archive du Consistoire frar<;. de Berlin ^} S. hier

Bd III« 56. «7) Geh. Staats-Archiv. R. 122. 18a: 1785—86. «) Im Buch-

staben des Gnadenedikts von Potsdam steht davon nichts. ^ III*. 34.

*) lU*. 230 fgd. ^ Magdeburger franz. Gemeinde-Archiv C. 2. ^l) Geh.

Staats-Archiv. R. 9, D. 8. 6b^ 1 : Cotonie-Listen. Geh. Staats-Archiv.

Rcp. 122. 18c: Einwoh. Sach., Vol. XXV: 1736-1746. ™) Geh. Staats-

Archiv R. 9. D. 8, 6b 1 : Colonie-Listen. ?«) III*, 292. «) S. hier oben

4

DIgitIzed by Google



— 732 —

den Abschnttl .Gesinnung* und vergl. Bd. 1. Ö?ö—590. ^ BMnguier S.

130-146. ") III«. 196—213. «) II, 488-499. "«^ III*. 243—254.

») III«. 302- 8») llia 316—317. ^) Die refonnirte Gemeinde in

Fredericia 1886, S. 45. Mofns. Au>-tin Fri.ii>. London 1884. — Norwich

1888. — Godfiay: Soiithaniptoii ISW. — Ciuisuts 1891. — Hovtndcn.

Caiiterbiiry, 1891. de la Bouteti^ie cl A. J. Enschedt' : des Villatcs.

lla.irUin 1S81. ^5) Godrt. Ilist. de la Kt'foimat. it du Rt-fugc dans le pays

de Neuclialel. 1859, j). IJbl. Pioceedings of ihc iluguenot Society of

America 1889, p.32sv. ^ Unter den Deutschen hatte z.B Prediger Gabriel

Louis Henri RafUn in Kassel 3 Kinder (seit 1798): seine Uteste Tochter 9.

sein Sltester Sohn 7, sein jüngerer Sohn 7 Kinder, des letzteren Sohn Geofg
Christian Raffin wieder 7 Kinder. ^) B^ringuicr*s Liste von 1699. S. 219.

No. 2252. 80) Vgl. Agnew III. 48. Nach der Bnrgcrliste (II. 466) aus

Aulas in dvn Ccvenncn. Nach der Bürgel liste (II, 461) aus Argeliers im

Dauphin^. ^) Nach der BOrgerliste (11, 467) aus Puys in der Auvergne.

I

Digitized by Google



— 733 —

Abschnitt lU.

.

Läfitiger Zuwachs.

Vunn Kirdie habe* lie nie gaehea.

JlUticc fmn^ni-;. de IfagdcboUlg,

16. Novonber x^Oa

£ine so einzigartige, markige Helden^i^estalt wie der Grosse

Kurfürst musste eine internationale Anziehungskraft ausüben.

Aehnlich später Friedrich U. Es ist daher durchaus nicht

wunderbar, dass ein General wie der Katholik du Hamel um
die Ehre bat, in die Armee des Kurförsten, oder wie der

Katholik Graf Chazot um die Auszeichnung, im preussischen

Heere dienen zu dürfen. Indessen solche Ausnahmen hatten

doch niemals zu einer Colonie geführt. Die Masse der Franzosen

kam nach Brandenlmrg-Preussen nur, weil sie UuL^enottcn

waren. Auch hätte Friedrich Wilhelm und sein gleichdonkender

Sohn nicht 2(i,<''^^ französische Katholiken in sein Land auf-

genommen. Das würde den Reformirten Puissancen, als deren

Häupter Wilhelm von Oranien und der grosse Kurfärst da-

standen, nach Anschauung jener Zeit wenig Segen gebracht

haben. Anders fasste die Sache der Philosoph von Sanssouci.

Zigeuner, Jesuiten und Juden sind auch Menschen. Es galt,

die wüsten Lande bevölkern. Friedrich dachte wie Voltaire:

Je prends mon bien oü je le trouve. Er gab gern 25 Millionen

Thaler, ^ um hunderttausende von Neusiedlern aller Art in

seinen Staaten festzumachen. Allein im Magdeburgischen soll

Friedrich 11. 4< H x i Familien oder etwa 20,CXX) Colonisten an-

gesiedelt haben. Davcjn cnHicicn auf die .Städte 224 Familien.

Specicll für Magdeburg wünschte die Domainenkanuner 1769
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drei rroressionislLMi-l'\iniilien.^ Demnach liat hier die franz('»sische

und die j)fälzer Coloiiie ein wirkliches Hedürfniss weiterer

„Peiiplirun^" nicht aufkommen lassen. I>schienen dennoch

mehr, so geschah es <,^ewissermassen gegen den Wunsch der

Kammer, f^c^en den Wunsch der Stadt und gegen den Wunsch

der französischen Gemeinde, hidessen hat vornehmlich auch

durch die Neumischung der Fridericianische Geist die huge-

nottische Ansiedlung von Grund aus umgestaltet »Der Ver-

wirrung wurde Vorschub geleistet. In den Städten der Colonie-

gerichte begann eine Anhaufüng ärmerer Colonisten, die

ihren Vortheil in den Colonie-Beneflcieii erblickten. Auf

deutschem Boden begaben sich Deutsche, die nicht französisch

verstanden, zu französischen Richtern, um von denselben nach

den all;^emein massgebenden Landes^'csetzen sich Recht sprechen

zu lassen, danmter Lutheraner, Sektirer, Katholiken." Die

Kirchgemeinden der Franzosen suchten zu beweisen, dass ein

ihnen seit Alters her verbürj^^tes Recht in IVage gestellt, ja

dass die ganze Existenz der Colonie bedroht werde. Die

deutschen Magistrate klagten über den grossen Schaden, der

ihnen zugeftigt sei, und suchten die Machtbefugnisse der Colonie-

Gerichte zu vermindern. Auch der Magdeburger Magistrat

beschwerte sich, die Vergrösserung und Erweiterung der Colonie

werde dem Altstädterfonds und der Bürgerschaft immer nach-

theiliger.' Ueberau erhob sich heftiger Kampf.

In der lanj^en Regierungszeit des grossen Colonisators

Friedrich II. vom 3. Mai 1740 bis zum 17. August 1786 sind

57 l'Vanzosen hierher überi^esiedelt, darunter die grosse Mehr-

zahl vor dem Hubertsburger Frieden. ln\ ersten Drittel waren

es noch Hugenotten ('20', im »weiten fast nur Katholiken (37).

Hätten beide Parten noch den Glauben ilirer Kirche gehabt,

die frommen Katholiken und die dragonisirten Hugenotten

hätten aufeinander gepasst wie die Faust aufs Auge. Allein

mehr und mehr ging die Zeit vorüber, wo der Glaube noch

Werth hatte beim Könige und beim Volk. War zweifellos

zu beklagen jener Handel mit der Reli^on, den Ludwig XIV.

für sich monopolisiren wollte und der bis in die Magdeburger

Lehrer- und Handwerker-Kreise düstere Schatten warf, so suchte
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man jetzt mit der religiösen und nationalen Indifferenz Handel

zu treiben und daraus bürgerliches Kapital zu schlafen. Die

bürgerliche französische Colonie hatte fortan mit der kirchlichen

nichts zu schaffen.^ Auch der Directeur der Colonie francaise

durfte Katholik sein und war es,*) ohne dass unser Prcs-

byterium sich die geringste Einwendung erlauben durfte. Der

Directeur buchte die Religion in der Bürgerliste: das war alles,

was er amtlich mit Religion zu thun hatte.

Diese Religionsmengerei der so<^'. französischen Colonisten

beginnt laut BuryerruUe hierorts kurz vor dem siebenjährigen

Kriege.

Als Catholiques romains werden vcreidi^,^ 1749 Woll-

känmier Sulpice Evin aus Soudan, dioc. Nantes, und Woll-

kämmer Jean Robert aus Chavigny in Lothringen; 1750

Seidenstninipfwirker Jean Montel aus Saint Anibroix; 1751

Handschuhmacher Joseph Buisson aus Grenoble und Woll-

kämmer Pierre Gnimeur aus Souin in der Franche Comt6.

Sie blieben auch „Katholiken**. Im Jahre 1757 wird ein

römischer Katholik, 1759 schon 16 Katholiken hierorts fran-

zösische Bürger; 1760: 6, 1761: 3, 1762: 11, 1763: 12,

1764: 4, 1766: 1, 1767 : 3, 1778 : 8. Bald kommen auch

Lutheraner in die bür«,^erliche Colonie, von der Kiichcn-

gemeinde sich lern haltend gerade wie jene. Es sind \'i()Ü: 1,

1761: 8, 1762: 3. 17o3: 10, 1705: 4, 1767: 3, 1772: 0;

1774, 75, 76: je 4; 1777: 5, 1778: 14. Unter den Neu-

bür^'ern der Colonie von 17o2 sind nur noch 5 Keformirte,

1763 unter 28: 6, 1767 unter 6 Neubürgem keiner reformirt,

1778 unter 30 nur 9 reformirt.

Denselben MiscbmaBCli treffen wir unter unsem Ncu-

bOrgem an NaÜonalitäteii. Anfangs kommen ja auch unter

Friedrich IL noch viele Franzosen an. So Fourreau, Rousseau,

Morel, Valon, Moquet, Brion, Masan, Louis Chevalier aus Brie

in Lothringen, Ro^er, Boulan^^er, Ciirost, Habo, Massoutc,

Marlin, Dclbro, Demarle, Hia, Comniervon, Herne, Chausson,

Inet [VnetJ, Lajoie, Lapierre, Dulac, ein Assmann aus Cler-

•) Juge ADiires&c. ein Pole, seit I7bl.
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rnnnt fle i.odevc im LaiiL;uedoc, ein Wollkämmer Ouas, Le-

lellicr, Pichot, Guelleot, IVan^ois Timolüon Lefovre aus Paris,

ein Traiteiir; Kuelloux, laboureur; Labbadie, Cazalis, Reix,

Lacombe, de Honst, D6chay, Laglois (sie). . Nun aber hatte

die Berliner Colonie auch Italiener, wie den unsterblichen Ar-

chitekten de la Chiese/) den berfihmten Pfefferkttchler De&ca,

den bekannten Conditor Vicedomini; Polen wie den berühmten

Kupferstecher Chodowiecki; Ungarn wie die Ofifiziere von

Gaudy; Deutsche wie die v. Etzel, Hasslingcr, Thieme, Bier-

mann, Berg, Rosenfeld, Zyrewitz auff^enomnien. Wenn nun

einmal die Nationalit[iten auf einander Anziehungskraft üben,

kein Wunder, dass sich auch in MaydehurL; zu den Franzosen

die Italiener hielten. So 1761 Jos. Biancone aus Liii^^ano,

1763 Ale.x. Chiesa aus Mailand, 1764 Marcian Coste, Hut-

macher, aus Tortonne in Piemont, catholicjue Romain wie die

andern, 1768 Paul Ansalmy aus Parma, 1769 Franz Commony
aus Mailand, 1771 Jean Casany aus Lucca, 1775 Jos. Vachany

aus Mailand, 1777 Jean Sastro aus Mailand, 1778 Ant. Fietta

aus Tyroi, 1780 Jean Rusca aus Como, 1781 Pi. Quatarina

aus Strazzone bei Como und ebendaher Pierre Cr^ta, Nicol.

Stephaoi aus Silvaplana und Jos. Aggio aus Mailand, 1782

Ant. PinelU aus Florenz, 1783 Val. Vincarutti aus Udene,

1786 Longenotti I. aus Genua, IHX] Louis Longuenotte IL

xAusscr den Franzosen und Italienern treffen wir in hiesiger

Colonie Schweizer/' wie 1771— 77 7 (iraubündener, danniter

I Destillateur und 6 Confituriers, ferner Abrah. Marin aus Genf,

1759; Engländer, wie z. 11 1751 James Stuart aus London

ouvrier finisscur de cliapelicrie
;

Oesterreicher, wie Sebast.

Engel aus Wien, Ungarn, wie Hallwax aus Pressburg; Mähren,

wie Swoboda( 1762), Böhmen, wie Franz Kuba, Ant. Michaelis

und Georg Heieck; Niederlfinder, wie Adrian Frees aus Bra-

bant und 1778 Ant Dumoulin aus Lfüttich, Dfinen, wie Christ.

Paul Hiort aus fliehe auf der «InseP Jütland, Schweden, wie

Jac. DanunstrOm (1790) u. s. w. Die zur bürgerlichen Ge^

meinde der französischen Colonie seit 1760 übergetretenen-

•) Erbauer des l'otsdanuT Schlosses, Vater der Frau Kaiserliog, GrO»>

vater jenes Obersten, der ein Liebling Friedrich 11. war.
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Lutheraner endlich tragen meist deutsche Namen. So 1760

und 1761 Joh. GrOschel, Arbeitsmann aus Nürnberg, Hemr.

Schüler, Jo. Ge. Maybaum; 1769 Chirurg Toeicke; 1777

Joh. Dietr. Kluaemann aus Dessau u. s. w.

Als ausdrücklich angemerkte Lutheraner zähle ich seit

1769—1807: 160.

Kigenthümlich, aber gesetzlich correkt, ist die in der

letzten Zeit, z.H. llH'A bei Schierenhorst, 1<S( »5 hei Kose und

Wischeropp, l.S(.^ l)ei W'egenianii II., sich wiederholende

Notiz, sie seien französische Bürger i^a-worden, auf die drei

Jahre, wo sie die französische Üäckerei gejiachtet haben

(aussi longtemps qu'il rcstera dans la [lossession de la bouian-

gerie fran9aise), „Hugenotten** auf Kündigung.

Die so zusammengekleisterte bürgerliche Colon ie nimmt

langsamer ab als die kirchliche. Noch 1795 zähk der Richter

991 Colonisten. Immerhin sind auch 1793 noch 197 Com-
mimicanten, was nach Erman*s Zählweise 591 Gemeindemit-

gliedcr ergeben würde. Nach der Gemeinde - Mitgliederliste

von 1796 zählt indessen die französische Kirche 95 Männer,

91 Frauen, 80 Knaben inid lO l Mädchen, also nur 366 Seelen:

eine Differenz, die sich daraus erklärt, dass dieselben Per-

sonen noch ininier 2 4 Mal das Jahr zu communiciren

pflegten. Kirchliche Neu- AutnahiruMi wuriK-ii inuner selteiier.

Doch ist. Dank der Fridericianischen Finfiltrirunt^sniethode

i,'e<^'en Fnde des Hestehens der hiesigen Coionie die jähr-

liche Zahl der Neubürger keine fferini^ere als im Anfang.

Trafen wir 1690, 1694, 1705, 1710 und 1711 je 9, 1701 6,

1716 5, 1695 und 1696 je 3, die als Bürger vom französischen

Richter neu vereidigt wurden, so sind es 1785 wieder 3,

1786: 15, 1787: 10, 1788: 8, 1789: 10, 1790: 8, 1791: 16,

1792: 10. 1793: 5, 1794: 7, 1795 : 3, 1796 : 8, 1797 : 9,

1798: 10, 1799. 12, 1800 : 5, 1801: 6, 1802 : 6, 1803 : 2,

1804, 1805, 1JS0() je 4, 1S< )7 : 5 von aussen neu in die hiesigfe

franz<)sische Coionie aul^enornniene Hürger. Lauter künst-

liche Mache!

Dabei er^dni^ es hier wie bei sänmitlichen < Olonie-Pri-

vilegien,*^ sie galten in der Theorie für alle, in praxi fUr

47

Oigitized by QnÖgW



— 738 —

keinen, es sei denn nach Einsetzung seines Lebens. Der

Kampf der fremden „französischen" Colonie-Bürger ist ein

Kampf um die Existenz. Die Hohenzollem» von dem Po>

pulations- und Manufacturprincip getragen, werden zum Schutz

der Fremdlinge au%eruren, mussten aber oft ihre besten Ab-

sichten unterliegen sehen gegen die verbündeten Zünfte,

Magistrate, Domainenkammem und das General-Directorium,

die* zusammen, wenn nicht Einen Leib, so doch eine unzer-

reissbare Kette bildeten. Wie unklar anftinp^lich die leitenden

Gnindsiitzc der Re<^^ierun^ in' dieser 1 .eiicnsfr.ii^e der hürc^er-

Üchen W'ahltreilieit waren, tritt deutlich z\i Vn^^e in dem Fall

des Schlussermeisters Martin Müller.' ("iel)ürtiy aus Heiden

hei Zerhi^f (Cerwi^) in Sachsen oder, wie er an einer andeni

Stelle sas^^t, bei Pieterfeld im Mersehur^dschen, Sohn des Arbeiters

Joh. Müller und der Marie Schultz, hatte er nein» Jahre in

Halle und Magdeburg bei einem französischen Meister ge-

lirnt, die französische Kirche fleissig besucht, mit „Franzosen"

Umgang gepflogen* und dann als Schlossermeister und Colonie-

bttrger einen kleinen Laden eröffnet, in dem er nur allein von

„Franzosen" Aufträge und Kundschaft erhielt (n*a d*autre

ouvrage que celui que les Fran9ais lui donnent). Da we^en

dieser Aufnahme eines Deutschen in die französische Colonie

der <leutsche Magistrat sofort remonstrirte, \ erw andte sich ju^e

Monlaud für seinen (/(iloniebür<^er am April 1720. Der

Streit entbrannte so heftlL,'. dass er dmcli alle Instanzen i,'ini^.

I)(|r Köniif i^ah ein l'.dikt am 1<S. Februar 1722. Jeder deutete

es zu seinen (lunsten. Da bat der franzfisische Mai^nstrat um
Deolaration. Sie erschien am 14. December d. J. Auf Grund

beider ILdiktc forderte die Justice fran^aise den Schlosser

Müller für sich. Nun aber bittet am 18. December der deutsche

Magistrat um neue Declaration. Die „Pfr. (sie) Wilhelm**

eigenhändig unterzeichnete neue Declaration an die Domainen-

Kammer verfügt, dass, da der j). Müller ein Teutscher ist, der

folglich weder unter die Französische noch Pfälzer (!) Colonie

i<eliöret, so soll er sich zu dem teutschen Schlossergewerk

beigeben und das für das frariz* .siscbe HiirL/errecht Bezahlte —
9. April 1722 war er eidlich aulyenoninien worden — zurück-
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erhalten (6. Februar 1723). Müller bedauert nun, da er sich

doch nur von den „Franzosen" nähren könne, wieder aus-

wandern zu müssen (11. Mai 1723). Am 22. Mai 1723 er-

scheint daher eine neue Kabinetsordre, „Pfr. (sie) Wilhelm**

eigenhändig unterzeichnet, MüUer sei beim französischen

BQrgerrecht, in das er sich eingeschworen habe, zu belassen,

Mfalls darbey nichts Erhebliches zu bedencken sei.** Die Do-

mainenkammer, die Hinterthür gewahrend, bemerkt sehr

wichtig, dass p. Müller keinesweges ein der Reformirten Re^ •

ligion wegen refiigirter Colonist sei. sondern als Teutscher

schon neun Jahre in tcutsclien Laiuicn i,'ewohnt habe. Da
der p. Mnller, trotz des geleisteten Kides in der (Reinschrift

der) französischen Hürj^erliste fehlt/-* so hat er ( walirscheinlich

in der Urschrift wieder ^^estrichen) auf das französische Bürger-

recht zum zweiten Male verzichten müssen.

Blieb nun auch noch recht lange bei den preussischen

Verwaltungsbehörden der seltsame Gegensatz urkundlich be-

stehen zwischen der teutschen Nation und der pi&lzer Nation,

so hatte man doch dem Juge fran^ais ein anderes geographi-

sches Versehen klar zu machen verstanden. Das französische

Gericht hatte nämlich den Strumpfwirker Conrad Schöning,

einen römischen Katholiken (!) aus Westphaten unter seine

Gerichtseingesessenen aufgenommen. Auf Vorstellun«; des

Monsieur le Marklrichler Krause, dass \Vest()halcn weder

pfälzisch noch anhalti^ch. sondern tcutst h sei also auch

•Anhalt L{eh<'irt noch nicht zu Deutschland ! entliess der ]uL,'e

am 11. Februar 1720 den Schöning w ieder zu den Teutsi-hen,

den Herni Marktrichter um gelegentliche Gegendienste er-

suchend. Man sieht, dass es schon dem Richter Jean P^guilhen

de Lavergne auf Vermehrung seiner Colonie so sehr ankam,

dass ihm die römischen Irrthümer des Westphalen dabei un-

wesentlich erschienen.

Heisser ward der Streit um den Schuhmacher David Karrer

aus Kostmanhofit im schwäbischen Fürstenthum Kempten. Die

Justice glaiibte schon gewonnen zu haben, nahm ihm den Eid

ab und trug ihn im AuL(ust 1735 in die (Reinschrift der)

Bürgerliste ein.*" Dessenungeachtet ging der Streit um diesen

47*
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Reformirten, weiter, bis endlich auch der Schwabe Karrer

den Tciitschen aus{<eliefert werden muss. Ja am 26. Mai 17v5Q

ergeht eine Kabinetsordre, welche die weitere Ausdehnung
des französischen Bürgerrechts verbietet, weil sonst der

Altstädter Hür^^erschaft mehr Lasten in Wachten und anderen

Pflichten aufgebürdet würden.

Man hatte also anfangs mit den neu annektirten »Teut-

schen** wenig Glück. Auch fährt die Liste der in ihrer fönf-

• zehnjährigen Freiheit stehenden französischen Colonisten von

1750 nur noch 8 Personen auf, nämlich Astier aus Lausanne,

Le Roi aus La Fert6 Milon, Domergue aus Saint Hippolyte

im Langued*oc, Roland aus Detmold, Barbut aus Nismes,

Douzal aus Roquccourbe. Bertoulen aus WürtcmberL,' und

Cuche aus Dambresson bei Neuchätel. In der Liste von 1752

fehlen 2 von diesen 8: ihre Zeit war nun auch vorül)er. Der

am 16. Mai 1751 hier als
( "oloniebür^'er vereidigte jae. Julion**

aus Braunschweig brachte liJOO Thlr. mit: anderes habe er

noch zu erwarten.

Inzwischen hatte die hiesige Justice bei den Pf&lzern ein

Rescript entdeckt, ä la Commission Palatine de cette ville,

wodurch Fremde »gleichviel ob jemand Evangelisch, Re-
formirt oder Lutherisch ist** aufgenommen werden dürfen.

Auf Grund dieses Rescripts vom 21. Januar 1751 nahm die

Justice untz. Bemard, Charton, Rouviere. in Ausfilhruns; der

Kammerverfü^nin'^f vom 26. Febniar 175(\ den hithcrschen

Tuchniarher Andreas Bauermeister aus Plaue in Mecklenburtj,

der in Xeustadt-Mai^debiir^^ ein französisches Haus Ljekauft

hatte, in die hanz<)sische Colonie am 5. April d. J, aiit und

trug ihn in die Hüri^errolle ein.'^ Bald darauf meldet .sich

zur Aufnahme Joh. Christoph Wilmes aus Dortmund, lutheri-

scher Tuchmacher und r)sterreichischer Soldat, der vor drei

Jahren sich hier angesiedelt, ein französisches Mädchen ge-

heirathet und seine Kinder in der französischen Kirche zur

Taufe gebracht hatte. Die hi^ige Justice bittet um die Er-

laubniss der Aufnahme. Die berliner Justice sup^eure be-

fürwortet es beim Conseil fran^ais. Dieses befragt das General-

Directorium. Letzteres holt ein Gutachten ein von der Magde-
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hurp^er Domainen-Kammer. Das war der vor^^eschriebcne Wc}^,

um für die hicsi^ic französische ( uloiiie ein, sa^^e ICin neues Mit-

glied zu gewinnen.'' Starl) es über diese deutsche (iründlichkeit

dahin oder zo^^ es wiecicr davon, weil es das lange Hungern

nicht gut vertragen konnte: so war das Nebensache für die

Behörden. Hatte man doch den vorgeschriebenen Weg
Rechtens verfolgt und konnte ihm das zum Trost auf sein

Grab schreiben. Jedenfalls fehlt Wilmes in unserer Bürger-

liste und auch Tyntsch. Im April 1759 meldet sich nämlich

bei der Justice Johann David Tyntach aus Eisleben als ein

redlicher, fleissiger und geschickter* „Orgelmacher**, durch

Christian David Graff, den hiesigen Organisten an St. Ulrich

und Levin, warm empfohlen. Er bittet um die 15 Freijahre.

Am 11. d. Mts. berichtet die Justice. Indessen das (»eneral-

Direktorium dekretirt. dass. da der deutsche Magistrat am
19. d. M., die Domainenkammer am 3« '. sich gegen Zulassung

von Wilmes und Tyntsch zur lranzr)sischen Colonie erklärt

hätten, weil sonsten den franzosischen üerichten Gelegenheit

zu Eingriffen in „unsere" Gerechtsame eröffnet würden, so

seien Wilmes und Tyntsch an die teutschen Gewerke zu

verweisen und aus dem französischen Verband zu entlassen,

wie 1723 mit Schlosser Müller und 1737 mit Schuster Karren

(sie) geschehen. (23. und 26. Mai 1759). Die Abweisung

theilt der Colonie-Minister Danckclmann nach Magdeburg mit

(20. Juli 1759). Die Justice aber bittet von neuem um Wilma
(sie) und Tyntsch (9. August) und das Grand Directoire be-

fürwortet wiederum das Gesuch (9. Se|>lcnil)er ). Da jedoch

neue Begnindun^^' \ermisst wird, berichtet am 2!"). lanuar 1760

die Justice, die Deutschen würden in ihren l'.innahmen nicht

geschmälert: denn l) der Servis wird, grade wie in Herlin.

aus einer «gemeinsamen Kasse bestritten; 2) Wacht- und Wasser-

geld sind hierselbst durch Vertrag erledigt. Am 18. März

1760 ersucht das Grand Directoire das General-Directorium,

jene bei ihrer „gebetenen** Reception „nicht weiterhin zu

difiikultiren.** Das General-Directorium holt nun ein neues

Gutachten von der Kammer ein. Diese berichtet, der ange-

zogene Vergleich vom 21. September 1751 beziehe sich nicht
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auf die Frenulen Daraufhin lehnt das (leneral-Üirektorium

von neuem ab, und das Grand-Dircctoire räth nun — höchst

charakteristisch — vor der Hand die Sache auf sich beruhen

zu lassen, bis die Umstände t^estatten, Unsere allerhöcliste

Inuiiediat-Decision darül)er einzuholen (17. JuH 1760).

Wie die deutschen Iieh()rden auch bei anderen Neuauf- •

nahmen grundsätzlich der Colonie widerstrebten, zeigte sich

am Beispiel der Neuchäteler, die durch königliches Edikt

ausdrücklich und namentlich den Röfugi^ gleich gestellt wor-

den waren. Jean Louis Cuche, 170^6 geboren zu Dambresson,

Comt^ de Valengin, der, ausser Mathematik auch l'Archi-

tecture civile et militaire und die französische Sprache lehrte,

war 1724 hierher gekommen zu seinem Onkel Maumary (sie).

Im Jahre 1726 ^'nvj, er in den Dienst des Hofes nach Zcrhst. Im

Jahre 1713 kehrte er nach Magdel)urg zurück, etablirte sich

am 25. Mai, lieirathele und wurde liier als französischer Hür-

ger vereidigt (11. August 1749).''^ Zugleich bat die Justice

rran9aisc für ihn um die 15 Freijahre. Durch Rcscript vom
26. ^ugust 1749 wurden sie ihm verweigert. Doch war schon

am 24. October 1722 an das Magdeburger Kommissariat König-

licher Specialbefehl ergangen, zwei in Magdeburg angesetzte

Maurermeister aus Neuchätel bei der gleichen Freiheit mit

den eigentlichen Röfugi^s gegen das Maurergewerk zu schützen.

Die 15 Freijahre wurden darum am* 11. Juni 1750 dem Cuche

aus Neuch.1tel und dem Handschuhmacher Bertoulen aus

Perou/.e bei Stuttgart theorctiscli ijL-wahrt. Da man al)er in

praxi keinen Schrill vorwärts kam, sd 1 littet die Justice am
12. .Si'ptember 17r>(J um Einsetzung in den (lenuss des Privi-

legs. Dasdrand Dirertoirc befürwortet das(iesu<:h auf(irund des

Edikts vom 25. Februar 1744, wo es heisst „die Refugirten *

,

mögen anjetzo kommen, woher sie wollen.** Das (leneral-

Direktorium giebt der Servis - Kommission Copiam der Be-

schwerde, fordert sie aber auf, sich streng an das Edikt zu

halten. Ja am 14. October 1750 wurde, durch Rescript an die

Servis-Commission, bestätigt, dass die Einwanderer aus Neu-

ch&tel und Valengin den R^fugl^s gleichzustellen seien.

Dennoch erstattet die Servis-Commission- dem Cuche die ge-
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steuerten 2 Thaler nicht nur nicht, sondern zwang ihn sogar

durch Exekution» monatlich 4 Gr. Servis weiter zu zahlen.

Auch seien hier noch drei andere französische Sprachmeister.

Moyse Fleureton, Hausbesitzer, der monatlich 12 (ji .: Huguet,

Einlic^'er, der monatlich 2 Gr.
; Arnal, der monatlich 4 (ir.

Servis zahle (11. Deceinher 1751). Darauf hin verfiii^t das

General-Direktorium m Herlin 1 7. Januar 1752). Cuche müsse

gleich den drei anderen franziisischen Sprachlehrern einen

proportionirlichen Servis zahlen. Die Justice erwidert, jene

drei andern seien keine Ausländer, Cuche sei Neuchäteller.

Dem tritt auch das Conseil franyais bei und ersucht das

General-Direktorium doch zu Gunsten des Neuchfttelois das

Privileg zu gewahren. Am 29. Mai willigt auch das General-

Direktorium ein und der Conseil firan9ais theilt am 4. Juli den

günstigen Bescheid an die Justice von Magdeburg mit"
Die ganz allniälig vollzogene Wandlung mit den Katho-

liken lässt sich in den Urkunden noch verfol^^en. Anfan<;s

herrschte ilas «gesunde (leluhl, dass Rümlinge und I lu<^'en< )tU'n

sich nicht zusanuncn reimen. Dennoch hatte man tn »tz seiner

römischen „lirthiimer" wiederum einen Katholiken in die

Bürgerschaft der französischen Colonie und zwar gratis auf-

genommen. Jacq. Josephe Demarle aus St Omer war Schuh-

macher seines Zeichens. Die Eintragung des ganz armen Franzosen

in die BürgerroUe (14. April 1760)^^ wurde von niemand

beanstandet Anders stellte es sich mit Raimond Commerson,

weil dieser wohlhabend sei. Gebürtig aus Macon in Burgund»

am 15. December 1760 in die französische Büigerschaft ein-

geschworen am 16. April 1761, obwohl kafholisch, mit

einer Hu^^enottin getraut, wurde dieser mit den schwedischen

}4eiangoncn Offizieren nach Magdeburg iihcrsicdelt und vom
deutschen Maj^Mstrat der Altstadt i)eansprucht. Letzterer

berief sich dabei aul die Rix ri[>le vom 9. I'ebruar, 1. Juni

1733. 5. und 27. September 17 41, S. Juni und 3. Juli 1747,

welche festsetzen , dass alle Katholiken von der Gerichts-

barkeit des deutschen Magistrats abhängen. Die Ktungliche

Regierung verfiigt daher, das französische Ciericht müsse den

Coinmergon aus seiner Gerichtsbarkeit entlassen. Die Justice,
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mit Friedrich des Grossen Gesinnung wohl vertraut, beruft sich

auf die Ordre vom 21. Januar 1751 : U ne doit plus 6tre fait

attention ä la diff^^rence de religion. Indessen alle oberen

deutschen Behörden geben noch der Justice fran^aise unrecht

Vergeblich weist die Magdeburger darauf hin, auch der

deutsche Magistrat erlaube sich Ueberp^iffe. So habe er vor

8 Monaten den reformirten Strumpfwirker aus Zürich Bal-

thasar Lefevre als deutschen Hürj^er ani^enonunen, nachdem

er während seiner Kranklieit im rranz()sischen Hospital ver-

plle^'t worden war. Auch als verschiedene französische Kriegs-

gefangene den Wunsch aussprachen, hier bleiben zu dürfen,

wurden sie, obwohl meist katholisch, getrost in das französische

Bürgerrecht aufgenommen, zum Theil sogar auf ausdrücklichen

Befehl des Gouverneurs. So später auch der römische Katholik

Louis Rigal^' aus Frankreich und Johann Jochmus, der

später Pfälzer Acker pachtete und zu den Pfölzem überging.

Die Vermehrung der Coloniebürger bringe der deutschen

Bürgersdiaftkeinen Nachtheil, daja hier alle öffentlichen Lasten

im Verhältniss zur Zahl der Eingesessenen jeder Gerichtsl)ar-

keit aufi^ebrachl werden. Auch habe bisher der deutsche

Magistrat noch keinen katholischen Franzosen unter seiner

Gerichtsbarkeit gehabt (2n. Juni 17öl). Uer deutsche Ma-^Mstrat

aber beharrt dabei, die Annehmung des Conunerson zum

französischen Bürger sei ein strafbares Attentatum. Er könne

nur entweder als katholischer Schutzverwandter unter „uns**

stehen, oder sich die Concession auswirken, bei „uns** zum
Bürger angenommen zu werden (16. Mai d. J.). Und so

verfügt denn auch im Einvernehmen mit der Regierung das

Grand Directoire fran^ais (30. Juli d. J.), da noch in. keiner

Kabinetsordre von Aufnahme römischer Katholiken in die

Colonie ^^eredet wird. Hei r>() Tlilr. Strafe wird von dem
Coninier>{)n der j^eselzw idrig ertheille liürgerschein wieder

zurückf^'efordert.

(lanz im (leiste Friedrieh des (Irossen und sehr «^ut •

gemeint, aber für ihn selbst Ljelährlich waren die Werbe-
Versuche des Krie^'srath und Fabriken-Inspektor du Vignau.'*"

Am 30. Juni 1759 schlägt er vor, ob man nicht den 3—

4
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Reli^Monnaircs ( Rcfoniiirtc). welche der Maulhcer-IMlaiiziniL; und

des Seidenbaues kundii,' seien. f)< > Thlr. jährliche Lel)ensrente

zusichern kc'uinte. um sie liier festzidialten : es seien Kriegs-

gefangene der Stadt, l'ür die Zukunft könnte man ihnen ja

den lebenslänglichen Gcnuss einer Plantage zusichern. Nach

der Religion muss sie du Vignau gar nicht gefragt haben.

Denn es stellt sich heraus, dass sie nicht de la Religion» sondern

alle 4 Katholiken sind. Da demnach die Entsdieidung vom
Conseil firan^ais nicht abhängt, so geht die Sache an das

General-Direktorium. Ma mauvalse Atolle*) aupres de leurs

ExceUences du Directoire Gönöral leur a fait rejetter ce plan,

schreibt du Viernau 29. December 1759. Die Sache, von der

er hohen Nutzen für die Colonie und für das ^'esaninite l abrik-

wesen erhofft hatte, zerschluf,' sich. Am 8. Mai 1760 theilt

ihm der Conseil franyais nul, da er. (hi Vignau, nicht aulorisirt

worden sei, jenen seidenbaukundigen Kriegsgefangenen etwas

Gewisses zu versprechen, das mit denselben etwa getroticne

Engagement von keinem Effekt sein könne. Am 9. Januar 1766

verwendet sich der Manufacturen-Inspektor du Vigneau für den

aus dem Thal von Luzerne im Pi^mont stammenden Fabri-

kanten Jean Jeannavel**) (auch Jeannivel), der aus Pinache

im Herzogthum Würtemberg mit Frau und 8 Kindern nach

dem Magdeburgischen fibersiedeki möchte. Doch stellt Jeannavel

seine Bedingungen. Und zwar verlange er 1) 100 Thhr. Reise-

kosten; 2) eine Maulbeerpttanzung von gleichem Werth mit

der, welche er in i'nuichi' verlässt; 3) 1.^ IVeijahre nel>st

i' reuueisier^lelle ; 4) ein l eid, um darauf soh he Diesteln zu

säen, wie sie zur ruciibereitung nothwendig seien. N'ielleicht

möchte sich Burg empfehlen. Doch am 17. Februar d. J.

berichtet Juge ßernard, es gebe in Magdeburg und Neuhaldens-

leben; Vieme, aui h in Hurg gebe es keine für Diestelkultur

geeignete Stelle. Auch kauften die Tuchmacher lieber die

ihnen nöthigen Diesteln, statt sie zu kultiviren. Du Vignau

*) I>if Sterne un<\ «ler llitiituel treten selmn mii flie Stelle GoUes un<i

seiner Engel; <iie riii.ivrn ni>erwiulierii <lie Ielieii<lii;eii |<e,)lit;itcii.

••) Ein in <leii WaMeiiserthälern lioi liltei üliinter Name. S. (Jeseliiclib.-

biätter des Deutschen llugenottenvereins 11. III. S. 10. Magdeburg I8";l.
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meint, es sei gleichgültig, wo dem Jeannivel eine der Magde-

burgischen Kämmerei-Plantagen eingeräumt werde: jedenfalls

spare die Käiumcrei dadurch jährlich &J Thlr. Auslage für

Maiilbeerpflanzun^', welche Auslage verschiedene Jahre andauern

würde ohne (icj^enertra*,^ (a pure perte. 22. Januar d. J.).

Doch auch diese Werbung scheint sich zerschlagen zu haben,

weil die Oberbehörde auf du Vignau s \'orschläge nicht einging.

Glücklicher war er daran mit der Familie Laborde aus Er-

langen, indem er dadurch wieder Hugenotten den Hugenotten

zuHUirte. Schon am 25. Juni 1731 wurde der Weissgerber Jean

Laborde aus du Mas Dazil im Comtö de Foix," Haut-Langue-

doc» hierorts als französischer Bürger vereidigt.'* Dann aber

war er nach Erlangen übergesiedelt Seine Wittwe ging mit

ihren 6 Söhnen von Erlangen *) nach Halle. Der in Erlangen

noch geborene Pierre Marc Laborde, Handschuhfabrikant,

wurde am 28. Januar 1783 in die hiesige ("olonio als l^ürger

aufgenoninicn. I)(>( li schon am 31. Jaiuiar 1763 bilttt du

Vignau um eine (jcidsumiiie für die Wittwe Laborde,** ) welche

der grosse Handschulunacher Isaac Figuier mit ihren sechs

Söhnen aus Erlangen nach Halle gezogen hätte. Wenn sie

nicht die den Fremden versprochenen Beneficien erhielten,

würden die sechs Labordes aus Halle wieder nach Erlangen

zurückkehren. Es müssen ihnen wohl die Beneficien zu Theil

geworden sein. Denn zwei Jahre später treffen wir sie noch

in der Figuier sehen Zicgenfellbleiche zu Halle mitten in voller

Arbeit. Am 30. Januar 1765 redet Du Vignau, der Manu-

factur-Inspector, sie an, ob es ihnen nunmehr in Halle gefiele

und ob sie sich der HIancherie wohl angelegen sein Hessen?

„l laben sie mir, so prolokoUirt Du Vigiiau in der \ isitations-

urkunde, zur Antwort gegeben: letzteres thäten sie als ehrliche

'"\ Sclioti 14 M.ii/. 17<i2 sf lit. iM Jäger an r.n'ss von Trockau: ,Nun-

iiielir sclifinr) Christian Erlang tilcn hsam in -i' n Ictztm 7.rif,'iii zu lie'jen.

Die lU-httii siflit iiMii ilu»-n Abzug niliuuii wegen befahrenden Gewissens-

zwanges, \\i t:eii der Si lirilt des Scliiilinci>i n > (iiilu it un«! wvil man dir AccL»

nicht mit gt'iiug.s.imer l'riidtncf ciiiluidci t." >clian/. : l ikuiidt-n S. 124 l^d.

**) Laut hiesiger BQrgerrolIc hätte sie Jeanne Marie Julien geheissen.

(III. 2, 148.) In den Halleschen Ktrchenbflcheni aber wird sie stets gefllhrt

Anna Marguerite, gib. Julien. Sie starb dort 31. April 1784. 76 Jahr alt.
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Leute. Sie k()nnten al)er nicht dafür, dass ihrem Bourgeois (!)

dem Herrn FiLjuier die j,'el)leichten Felle norh innner so hoch

zu stehen kämen — pro Mann wöchentlich üher^^ 4 Thir. —

,

worüber sie ihn immer so herzlich doliren sähen. Sie selbst

litten viel aus eben dem Grunde und ginge es ihnen nahe

genug, dass sie ihren sauren Verdienst zur puren Nahrung

anwenden müssen, weil (sie) die Theurung noch sehr wenig

heruntergelassen.'* In der königl. Ordre vom 29. Mai 1764

heisst es, die Laborde*s sollen eidlich verpflichtet werden, ohne

Vorwissen der Domainenkammer nicht wieder (!) aus dem
Lande zu Liehen. Und sie sind uns geblieben.

Die Haupt-Werbungen für die hiesi^'e französische Colonie

machte der Manufarturen - Inspector Du Vii^nau unter den

hiesi'^'en Kriegsgefangenen. Und da ist nun h<)ch6t nierk-

würdii,', wie verschieden der Rrfoli; war unter den Oester-

reichem und unter den Franzosen. Die Oesterreicher bHcben

gern: dennoch kam es nicht zur Ansiedlung. Die Franzosen

widerstrebten: Dennoch blieb ein Theil. So hatte Krie<;srath

Du Vignau mehr als 40 katholische gute Künstler und Hand-

werker aus den österreichischen Kriegsgefangenen, die sich

in Magdeburg niederlassen wollten, schon för die Colonie ge-

wonnen. Da aber der deutsche Magistrat sie dem französi-

schen Magistrat nicht gönnte und unter seine deutsche Ge-

richtsbarkeit zw ini^en wollte, so unterblieb die Ansiedlung und

nach dem Hul)erlsl>uP4er Frieden zo^^en sie davon. Als

hinge'^'en xom Noveml^er 1 7.V^ bis Antust 1760 >u h 45 ge-

fangene Franzosen melden zur Aufnahme in die franzr)sif:che

Colonie — es sind darunter jene jungen (lesellen, die unter

Spitznamen s(li\\«)rcn — beschwert sich der französische

Obrist-Lieutenant de Corderie. man zwänge (1) die französi-

schen Kriegsgefangenen, sich in Ma^^deburg anzusiedeln. Der

Gouverneur von Magdeburg, der Erbprinz von Kassel, Hess

die Angemeldeten vorfordem zur Erklärung in (iegenwart des

französischen Obrist-Lieutenants, dass sie ganz aus freiem

Willen hierblieben. So ganz freiwillig muss es aber nicht

gewesen sein. Denn ein Drittel (15) trat zurück. Die andern

(30) wurden mit \ ergunst des Gouverneurs, in Genitissheit dcf
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Edikts vom 21. Januar 1751, das 3<). Mai 1764 bestälijjjt wor-

den war, in die Col(jnie au^enoninicn.** Ob auch nur einer

von ihnen am Orte blieb, steht dahin.
*

Auch ;.(e<,a^n die nur Schulden halber Geflohenen und in

Hoffnung auf Schutz Heimkehrenden zeigte man sich jetzt so

freundlich und nachgiebig wie nur m<")glich. Als z. H. der Bürger

vom 6. Mai 1744 Hutmachcr Jean Jacques Douühac^^ nach

langjähriger Abwesenheit nach Preuisen zurückkehren und sich in

Berlin ansiedeb wollte, erging am 27. August 1763 ein an den

Geheimen Finanzrath Ursinus für ihn addressirter königlicher

SchQtzbrief, falls er in die preussischen Staaten heimkehren

würde. Le Roi me fit rappeler dans Ses Etats et m*accorder

Sa Protection, contre toutes les entreprises des creanciers,

qui pourront niettre un obstacie a inon nouvel ctablissenient.

Er hatte eine unbefriedii^te ForderunL; an seine Stiefmutter,

nämlich das in Mobilicn bestehende l'Tbthcil seiner Mutter,

der Franvoise (iuiraud. Sein Vater Jean Douilhac scheint

drei Mal verheirathet gewesen zu sein. Deim nach der Gut-

raud und vor Marie Madelaine Reneault (<'\r\, wiederverche-

lichte Pierre Rouvier, wird eine andere Frau des Douilhac

pere genannt Jeanne Rachel Bovvier. Es handelt sich um
einen von beiden letzteren herrührenden Wechsel über 512

Thaler in alten Friedrichsdor, welchen die Stiefmutter, in-

zwischen verwittwete Pierre Bouvier, gehoben hat. Assessor

Chevillette vertritt die Wittwe und ladet Douilhac ein, de

comparaitre dans THotel des Justices fran^Mises ä Magdebourg

au grefl'e Da die Klai^e nicht forti^cführt wird, steht zu ver-

mutlien, dass ihm die Erbschaft (^1 hoire de sa merej ausbe-

zahlt worden ist.*®

Auch unreine Elemente nahm man nun auf nach dem
Rccept des alten Koni. Gottfried Engelmann, Soldat der

Landmiliz, kam aus Halle herüber, wo er Ehefrau mid Kinder

zurückliess, heirathete hier seine begüterte Wirthin, liess sich

in einem Dorfe bei Wittenberg mit ihr trauen, ohne geschieden

zu sein, lebte hier als Wollspinner (seit 1763)" und hinterliess

bei seinem Tode sehr wirre und widrige Verhältnisse (20. Au-

gust 1799).
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Als indessen am 21. November 1763 der Bäcker Heinecke'*

bei \ms auf^cnominen wird, pnjtestirt die Doniaincnkaniiiier.

Man verweist sie auf die Ordre vom 21. Januar 1751. Die

Kammer fordert die Ordre ein. Die Justice sendet die Ab-

schrift (3. März 1764). Allerdings sei sie an die Pfälzer ge-

richtet, aber auch diese wären doch reformirt. Heinecke sei

Anhaltiner, überdies refonnirt. Doch selbst wenn er Luthe- .

raner wäre, wurde der Erwerb einer franzOsisclien Bfickerei

ihn suin französischen Gerichtseingesessenen (notre justiciable)

machen."

Der Religionsunterschied trat för die drei Magistrate bald

so sehr in den Hintergrund, dass unser Juge seit 1768 es selten

der .Mühe für Nvertii hält, in der Bürgerrolle noch zu buchen,

ol) der \'ereidi<^te relorniirt oder Lutheraner sei? Insbesondere

wird bei den ^'ewesenen Militairs*), wie in den Militair-

kirchenbUchern, so ein Dinij wie der (llaube verschwiegen.

Herrendienst galt fin- r,. ittcsrüenst. Daljei ist selbst l)is an das

Ende des vorigen Jahrhunderts auch dem Juy[e das wissen-

schaftliche Bewusstsein, dass Kathoiicismus, Lutherthum und

Hugenottenthum eine andere„ReUgion** sei, nichtgeschwunden;

dergestalt, dass er bei Conrad Frdd6ric Odemar, com]>agnon

boutonnier, noch 2. April 1799 den Kid protokoUirt, religion

allemande röformSe.'* Im Allgemeinen aber entscheidet nicht

mehr der Glaube fär die Zugehörigkeit, sondern rechtlich die

Geographie, psychisch die Arnuith des Neusiedlers, politisch die

Wachsamkeit des deutschen Mau;istrats und die Dreistigkeit

resp. Sojjhi>iik des amtlich religionslosen Directeur de la

('olonie fran^aise.

War es Maugel an geograj)hischer Kenntniss, war es An-

nexionssucht, war es un'_resunde (lefälli^keit gegen arme, von

aussen anziehende Handwerker? Der ("olonierichter nahm den

Leinewebermeister Goebler in die französische Colonie auf,

so dass er frei und unentgeltlich im Gewerk recipirt werden

müsste. Da er jedoch weder R^ftigi^ noch Franzose (1) noch

Schweizer oder Anhaltiner sei und nur Personen von dieser

•) Z. B. 24. Juli 1787 \ni SiitMcIier, ci-dcvant gieiiadier sous le regi-

nieiU de Muns. de Kicliiuaiin ä Wesel.
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Art, den königlichen alkr^nadigstcn R^glemens gemäss, bei

den CoU^niccn recipirt werden dürfen; hingegen alle andern

Ausländer indistincte „unter uns gehören", so protestirt der

deutsche Magistrat (30. Juli 1765), „dass Goebier bei uns Bür-

ger werden müsse.**

Zweifelsohne hatte der deutsche Magistrat hier wiederum

recht. Auch erging am 1/2. Juli 1772 eine Kabinetsordre,

welche die französischen Colonie-Cierichte anhielt, keine neuen

Privilegien den neu anziehenden Siedlern zuzusagen, ehe sie

nicht zuvörderst an das französische Departement darüber

Bericht erstattet hätten. Indess »der Drang Friedrich des

Grossen nach Population und Colonisation war so gewaltige

dass der König schon am 7. Juli 177a einschärfte, seine Ka-

binetsordre vom 1. d. M. stelle sämmtlichen Fremden und

Ausländern frei, sich selber die Gerichtsbarkeit zu wählen.

Keinem von ihnen solle künftig etwas in den Weg gelegt

werden, ohne Rticksicht der Religion noch Nation. Irinnen

der drei ersten Monate nach ihrer Ankunft hätten sie sich zu

erklären.'* An den fünfzehn Freijahren der Franzosen hin-

gegen sollen nur diejenigen Theil nehmen, welche die im Edikt

vom 29. Februar 1720 und 25. Februar 1744 beschriebenen

Eigenschaften besitzen. Alle andern Fremden und Ausländer

müssen sich mit den unter dem 8. April 1769 im emanirten

Edikt enthaltenen Beneficiis begnügen.

Durch diese epochemachende Erweiterung ihrer Rechte ge-

trieben,nehmendie fi'anzösischen Gerichtenunmehr selbstLandes-

kinder in das französische Bürgerrecht auf. So den Stnimpf-

wirkcrgesclleii Kober aus Ku|)j)iii und den l'errückenma« her

Laemmerhardt (siel 1 aus C'olherg.'^ Das sei doch wahrlich,

so beschwert sich der deutsche Magistrat, ein I jiigrifT in ihre

Rechte, der ihnen zum grossen IVäjudiz gereiche (8. Februar

und 30. December 1775). Die Domainenkammer befiehlt die

sofortige l'iitlassung utul Zurückweisung beider „Landeskinder**

an den deutschen Magistrat unter Zurückgabe des bei ihrer

Aufnahme erlegten Geldes (29. Februar 1776). Die Justice

steift sich um so mehr auf das Edikt vom 29. Februar 1720»

als die Kabinets-Ordre vom 1. Juli 1772 jeden Religions-
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unterschied dahci aufhebe. So seien aiit (irinid der hisheri-

gen Observanz in die französische ('olonie aufgenommen

worden Jo. Jac. Weisskopf aus Halberstadt, Je. Wilh. Theis,

eines hiesigen Unteroffiziere Sohn, Job. (lottl. Mack und Carl

Dav. Krebs aus Magdeburg; Joach. Val. Schebe aus dem
Halberstadtischen, Meybaum aus Berlin, Cliappe aus Neumarkt,

Beseke aus Wehen im Magdeburgischen; Juat aus Küstrin,

Schreiber aus Breslau, Just IL aus dem Halberstädtischen,

Giesau aus Sandau im Magdeburgischen; Zimmermann aus

Neustadt-Magdeburg, Fromme, eines hiesigen Domkämmerere
Sohn; Bosse aus Werben in der Ahmark, Lellich aus Pankow,

Most aus Welsleben im Ma«^'deburgischen. Hentze aus lierlin,

Rosenburg aus Horneburg. Lohe aus Groningen u. a. m.

Wir sind daher gar wohl befugt, Eingeborene und Landes-

kinder zu recipiren. Andernfalls in einem Zeitraum von

wenigen Menschenaltern die ganze Colonie eingehen würde.

Geht doch kein Jahr dahin, wo nicht Colonie-Faniilien aus-

sterben. Ueberdies kann für den deutschen Magistrat von

Praegravatio onerum publicorum nicht die Rede sein, da ja

keine andern Lasten mehr in Betracht kämen als das Waaser-
kunstgeld und die Wachten. In beiden aber sei unsere

Colonie prägraviret, da die uns bindenden Verträge noch aus

der Zeit stammten , wo die Colonie doppelt so stark war.

Diese Vorstellung machte keinen Mmdruck. Die justice supe-

rieure in Herlin mcxhle nirbt zu lliinstcn des königlichen

Populationsdur^tes alle Ordnung aul heben. Französisch ab-

stimmend, verfügt sie deutsch am 25. April 1776: Die \'er-

ordnungen bezogen sich auf Fremde, nicht aul Landeskinder.

Ueber die Eingriffe unseres Gerichts hätten die deutschen

Gerichte von Magdeburg längst Klage fuhren können. Ebenso-

wenig wie den deutschen Gerichten freistehe, aus anderen

Städten französische Coloniekinder unter ihre Jurisdiktion zu

recipiren, ebensowenig stände das Gcgentheil den französischen

Gerichten frei. Die Justice superieure wiederholt daher den Be-

fehl auf sofortige Rückgabe der Deutschen an die Deutschen.

Dennoch geschieht nichts. Die Ordnung und der Buchstabe des

Gesetzes stand auf der Seite der Oberbehürde : aber der Geist
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Friedrirh des (irossen stand hinter dem MaLrdehiirger Directeur.

Dalier klai^t das einst allmächtige (ieneral-( )ber-Finanz-Krie^:,'s-

nnd Domainen-Direktorium am 19. November 1779, die Justice

Iranyaise von Magdeburg habe nicht nur jene beanstandeten

beiden Neubürger nicht zurückgegeben, sondern vier neue

recipiret. Umsonst hatte der deutsche Magistrat sein Gesuch

vom 22. Juni 1776 bis zum 15. October 1779 immer wieder-

holt. Andere Preussen waren zur Colonie der Franzosen

getreten. Endlich ara 20. Deccmber 1779 ergeht von der

Berliner OberbehGrde ein Befehl ^an die französischen Gerichte

von Magdeburg**, binnen 14 Tagen sämmtliche gesetzwidrig

Recipirte zu entlassen , bei 10 Thaler Strafe. Dabei erhält

unser (icricht einen Verweis \ve,i.(en un\ erantwortlichen Un-

«^adiorsanis und fortdauernden widerrerhllicben Hetra^'ens.

Allein die Snpliistik ist stets die Helferslieirorin der Unordnung

gewesen. Und die Lehrmeister standen oben.

Statt jene 6 „Einländer"* endlich zu entlassen, schrieb die

Justice am 4. Januar 1780 nach Herlin eine Erwiderung, dahin,

dass, streng genommen, alle 6 Ausländer wären. Kober sei

Schweizer, insofern seine beiden Eltern, deutsch-reformirt von

Religion, aus der Schweiz stammten; sei mit einer Röfugi^

verheirathet, in der französischen Kirche sowohl selbst kopulirt

wie seine Kinder getauft. Lenunerhard sei aus dem polni-

schen Danzig gelnirtig, von wo seine Eltern nach Stettin,

allwo sich sein Vater etablirte. übersiedelten. Kr habe sich

bei der IVanzr'sischen ( 'olonie Ljenieldet, ,,bloss um l'>spannj*;

der ansehnlifhen Kosten des All>ta(iter Hiiri^errechts". Ent-

lassen, würde der Meister mit den Seinen aus tier Stadt

zioluMi. Thomas Hiltferfarth, L,'en. Pladt, habe seinen latei-

tiis("hen Tauiischein au*^ 1 .ainj)ertsheim in der Pfalz übergeben.

Sein Stiefvater sei in Magdeburg Soldat gewesen. Jean Gille,

aus Plauen bei Dresden, habe im Auslande als Rossarzt prak-

tisirt. Klockau stamme von einem bemburger Unteroffizier:

obwohl in Neustadt-Magdeburg geboren, habe er sich in gutem

Glauben vor dem Juge, um die Colonie - Privilegien zu ge-

niessen, als Bemburger ausi^^e^^^eben. Mtthlhans erklärte, er

stanune von einem böhmischen Vater aus Kosendorf, der in
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Berlin Kanonier war. So die hiesi^a* Justice. Ihre Recht-

ferti^unL( befand die Justice superieure unLic^Miindet und be-

fiehlt nun, bei 20 Thir. Strafe, dem Hetchl sofort nachzu-

kommen (26. d. M.j. Endlich am 12, Februar 1780 meidet die

Justice fraru aise, untz. d'Animon, George, Michel, man sei den

Befehlen betreif der sechs Colonicb(ir<,'er stricte nachgekommen.

Um nun aber diesen unterirdischen Raubbau auf „Neu

komm Gluck** gründlich abzustellen, mussten auf jedem Punkt

die geographischen Grenzen klar Hegen. Leider war das nicht

immer der Fall trotz des «guten Glaubens" auf beiden Seiten.

So erwarb am 1. Juli 1777 Galanteriewaarenhändler Joh. Dietr.

Klusemann aus Dessau hiersei bst das französische Bürger-

recht.'*' Für sich, seine Frau und die übrige Faniihe erhielt

er aut drei Jahre Consumptit^nsfreiheit. Auch wird ihin ge-

stattet, (he Modelle von den zu ]\aris erfundenen neuen Moden,

sofeni solche nicht in Contrebande bestehen, zinii Nacharbeiten

nach Magdeburg kommen zu lassen. Als indessen am 3. Januar

1778 er dem deutschen Magistrat anzeigt, dass er hier fran-

zösischer Burger geworden sei, stellt sich heraus, dass Kluse-

mann allerdings aus Dessau hier angezogen, jedoch in Iserlohn

geboren, nicht Ausländer sei. Daher musste auch er am
12. März 1785 aus der französischen Colonie wieder entlassen

werden. Ebenfalls der frühere Soldat Jean Seth Schneider

aus Calbe a. d. S. Ein Handelsmann Evangelisch-lutherischer

„Religion", am 3. April 1776 hierselbst durch französischen

Bürgereid autgenoninien,-''' dann mit der Zunft-'** in lang)ähri<<e

Streitit^'keiten verstrickt, musste auch er, auf Befehl der Justice

suj)erieure, aus dem fran/.«"'sischen ( 'olonie-X erband ausscheiden.

Doch der bürgerliche Selbsterhaltungstrieb der ("olonie grid)

sich unter den Gesetzen immer wieder neue Minen, um einen

Ausgang, Luft und Bewegung zu gewinnen.

Am 26. Januar 1780 setzte eine Kabinets-Ordre fest, dass,

so lange ein Fremder (1) preussischer Soldat bleibt, er keine

Jurisdilaion wählen dürfe. Bei erhaltenem Dimissoriate falle

ihm dann die susi)endirt gewesene Freiheit zu, die deutsche,

französische oder Pfälzer Jurisdlktioii zu wählen. Indessen

als am 8. November Juge Andresse kommissarisch in Neu-

48
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haidensieben zu thuu hat; benutzt er die (jelcgeiihcit, die kleine

Colonie aus Soldatenkreisen zu rekrutiren. Der Stelhnacher

Andr. Friedr. Bauherr, actucllenient houzard, „niclU weil er

ein Taugenichts (debauchej, sondern weil er bei der Werbung
für das in Neuhaidensieben stehende Carabinier- Regiment zu

klein befunden war, weiss sich etwas darauf, das8 er der Sohn

einer R6fugiäe, der Ann^ Marie Camprouz ist Da er die

französische Kirche fleissig zu besuchen pflegt, bittet er um
Aufiiahme in die französische Bürgerschaft. Der Juge weist

ihn nicht ab, trotzdem er aktiv ist als Husard, sondern macht

ihm nur Schwierigkeiten, weil er im Lande geboren sei. Doch
befiirwortet er sein Gesuch. Es stehe auf Grund seiner Zeug-

nisse zu erwarten, dass er ein guter Bürger sein werde. Als

Husard habe er jährlich nur 10 Wochen in Berhn zu thun,

pour la Revue: die L,^anze übrige Zeit des Jahres könne er

friedlich seiner I'rofcssion obliegen. Natürlich wird das Gesuch

des Hauherr als gegen die Edikte verstossend, abgeschlagen

(2. December 178()).^^ Juge Andresse aber klagt der Behörde

am 8. Mai 1781: „Was soll aus uns werden, wenn unsere

Colonie noch mehr zusammenadimilzt? Und wie soll die

so zusammengeschmolzene französische Bürgerschaft im Kriegs-

fall und bei der Revue gleich viel Wachtmannschaften stellen

heute, wie ehedem?***^ Am 24. März 1778 war Franz Bttchler

beim Traiteur und Billardeur Charles Nicolas Kellner, Sohn

eines Soldaten aus der Gegend von Ulm, im ersten schle-

sischen l'eldzuge auf dem Marsch im Lager l)ei Zwickau ge-

boren, als franzr)sischer I^ürger hiersclbst vereidigt worden.**

Und schon 1^>. Mai 1772 hatte das rranz()sischc (Bericht allhier

den Johann Peter Wustrow, einen lutherischen Härmehändler

aus Anhalt-Zerbst, in die Colonie aufgenommen. Am 18. Januar

1785 aber beschwert sich das französische (^lericht, untz. Michel,

George, Granicr, Cuny, in einem 7 tohoseiten langen Schreiben

beim König, dass ihm die N^othekenscfaeine für Büchlers

und Wustrow*s Häuser — Wustrow*s Ehefrau, geborene

Pico, hatte 1784 das v. Syborg*sche Haus gekauft — geweigert

worden, unter dem Vorleben, dass gedachte Aquirenten sich

zum französischen Bürgerstand nicht eigneten. Durch diese
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Wei<:;erunt( war weder der geschehene Wiederverkauf des

Büchler'schen Hauses noch auch die Aufnahme einer Hypo-

thekenschuld auf das Wustrow Pico sche Haus perfekt geworden.

Da Wustrow bei der Wahl der Gerichtsbarkeit noch nicht drei

Jahre im Lande sich aufhielt, so war die, durch die Edikte

vom 29. Mai 1769 und 21. November 1774, bestimmte Watal-

frist Boch nicht verstrichen; auch hatte er sich damals noch

nicht etablirt. Laut Edikt vom 26. Januar 1780 sei er daher

ab WandergeseU anzusehen. Die Justice supörieure entscheidet

am 11. Februar 1785, Wustrow sei mit gutem Grund Colonie-

bürger. Wegen des geweigerten Hypothekenscheines habe sich

die Justice an die Re^Hcrung zu wenden. Dagegen sei Büchler

unbefiigterniassen zum (\)l(>niebürger angenoninien worden und

daher an den deutschen Magistrat wieder zu verweisen. Am
8. Juni 1786 klagt die Justice, sie habe den) Befehl gemäss

Büchler ausgehefert. Dennoch werde ihr, nach wie vor, der

Wustrow'sche Hypothekenschein sowohl votn deutschen Magi-

strat als auch von der Regierung und der Domainenkaoimer

geweigert In den alten mischte sich neuer Streit Der

deutsche Magistrat forderte die Entlassung der ColoniebQrger

Joh. Casp. Ztnunermaiiii, Diez und Steindörfer. Da nun

aber erstgenannter, obwohl in Neustadt-Magdeburg geboren,

schon vor 23 Jabren — 27. Juni 1763 — * den französischen

Bürgereid geleistet hatte, so willigte, auf Vorschlag des Ministers

V. Dr>rnl)erg, das (jeneral-Direktoriuni in die Hcihehaltung des

Zimmermann (19. September 1780). Auch Wustrow soll der

Colonie verbleiben. Dagegen befiehlt das (irand- Directoire,

wie es am 3. Octocer d. J. dem General-Direktorium mittheilt,

dass E. Fr. Dietz, Kaufmann aus Bernburg, am 2. Decembcr

1783** französisch vereidigt undjo. Gntifr Steindörfer, Tuch-

macher aus Plauen im Voigtlande, am 17. März 1778 französisch

vereidigt/* zum deutschen Magistrat wieder entlassen werden.

Wenn der Regel nach die Privflegien der Colonie ein

Gegenstand des Reizes für die Fremden und des Neides für die

Akbürger waren, so treffen wir doch früh genug IkHspiele, wo
fremde Siedler in dem Verzicht auf die Einzelprivile^'ien für sich

einen \ ortheil sahen durch den Anschluss an das grosse Ganze.

4h*
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Solch' ein Fall war der des Isaac Philippen, horlopjer

an^lais.*^ Weisen einer ( leldsuninie, die er dem Büchsen-

macher (Maiide Dupau schuldete, wird er von diesem und

dessen Frau beleidigt.**' Als er sich beim französischen Richter

beklagt, antwortet ihm dieser: Vnila ce que c'est: si Vous

Vous Miez fait bourgeois, cela ne Vous seratt peut-ötre

pas arriv6. Comme Vous dtes, on Vous regarde comme un

6traiiger. Da ein Fremder ak solcher noch 1718 l^eim Volke

för schutzlos und rechtlos galt, Hess sich Philippon am nächsten

Gerichtstage als firanzösischer Bflrger aufnehmen (October

1718).*' Dupau und Frau wurden nun als Verleumder ver-

urtheilt und nuissten ihm eine Ehrenerklärung abgeben. Für

den \'erlust an Zeit imd (jeld wurde er nicht entschädigt.

Da nun Plnllijjpon noch immer dem Dupau seine Schuld nicht

bezahlen kann, so lässt ihm dieser seine Arbeit abjjfänden.

Isaac Philippon hingegen fordert, dass ihm Gerechtigkeit wider-

fahre: er sei niinirt. Da wendet er sich an das deutsche Ge-

richt. Und obwohl einer der deutschen Bürgermeister für ihn

zu bürgen bereit steht, wird seine Arbeit, eine Weckeruhr

für 25 Thalcr, verauctionirt und dadurch die 7 Monat schuldige

Miethe und Kost mit 20 Thaler 14 Groschen bestritten, en

pleine justice. Der Ueberschuss wird ihm nicht ausgeant-

wortet: Voilä comme les pauvres ötrangers sont trait^ ici

par la Justice fran^aise. Er bittet nun, unter dem Schutz des

deutschen (uMichts ..bleiben" zu dürfen mit dem Titel König-

licher Hofuhrmacher. < 'est la seule et unicjue source (|ui

lui reste pour retablir son credit. Ausserdem hatte, als Wirth.

der arme Dupau noch weitere 5 Thaler von Philippon zu

fordern, weil dieser dem Engländer Flais für Miethe gegen

Dupau gebürgt hatte. Auch wird der Kläger Philippon emst-

lich abgewiesen. Da in unserer französischen Bürgerrolle

hinter dem Namen des horloger Isaac Philipon (sie) keine

andere Bemerkung steht, als döc^dä, so ist anzunehmen, dass

er nicht als Deutscher, sondern als Colonicbürger gestorben sei.

Die Kirchengemeinde als solche vermehrte sich durcli Zu-

zug von aussen nur selten. Waren es tüchtige Krüfte, wie

die Labordes und eine 1 amilic aus Paris, so wühlte man sie
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in das franz()sischc Prcshyteriiiin, ja vertraute ihnen auch die

VerNvaltuni; der (iciiicmdckassc an. l'.s war Aiuhc Hcrhst aus

Paris herüber<4ek()Munen und schon 1764 wählte ihn die Ve-

n^rablc Compagnie zum Kassirer. Er verwaltete das Ehrenamt

bis 1781, ohne dass er Coioniebür^'er geworden wäre. Im

Jahre 1781 kamen zur Kirchgemeinde aus Frankreich folgende

7 Personen: 1) Wittwe Herbst aus Paris; 2) ihr Sohn Mr.

Herbst aus Paris, Controlleur g^n^ral de la Caisse Royale et

Provinciale de TAccise; 3) Mad. Cina aus Paris; 4) Etienne

Rigoiilet, Zwirnfabrikant aus Nismes; 5) dessen Frau, Mad.

Marie Rigoulet. geb. Bniguier, aus Nismes ; h) Jean Charles

Goudoi, Wollkämmer, aus ( niigniou in der Picardie, 84 Jahre

alt, im französischen Armenhaus; 7) Anttiine Valien, Woll-

käiniiicr, aus Monlouis in Koussillon, im französischen Armen-

hause. Aus den Nununern (> und 7 erhelU, dass auch jetzt

der Zuwaclis als kein unbedingter Vortheil für die arme Ge-

meinde gelten konnte. Auch war von den eben Genannten

nur Vallon, ein Katholik, als franz<)sischer Bürger vereidigt

worden (12. November 1759).^^ Dass allezeit der gesunde

Zuzug zur hugenottischen Gemeinde der von echten Glaubens-

genossen sei, davon schimmert eine Ahnung wieder durch im

Edict vom 18. November 1787. Darin bezeichnet der neue König

als die echten Colonisten tous ceux qui voudraient s*ötablir

dans nos elats pour Tamour de la religion. Seit 17. August

1780 hatte nämlich I ricdrich Wilhelm 11. die Regierung an-

getreten, und nunmehr die l'Videricianische Zeit 1788 mit dem
Wöllner sehen Reli^innsedikt einen unerwarteten Abschluss er-

halten. Ks half nicht viel. Unter den Ausländern ist )a( (jues

Cazalis aus Nisme< am 11 Februar 1793 hier vereidigt,^" der

letzte hugenottische Neusiedler unserer l)ürgcrlichen Colonic

;

während Louis Franyois Vigner, Sprachlehrer aus Paris, ein

römischer Katholik, am 26. Juli 1791 vereidigt, der letzte

bürgerliche Neusiedler aus Frankreich war.*^^

Bei der Wahl der Gerichtsbarkeit entschied der Regel

nach die Berechnung des pecuniären Vortheils. Von Zeit zu

Zeit aber auch sittliche Erwägungen. Der Seidenförber Louis

Boigues,-'- Sohn des Relugic Goldschmidt Antoine lioigues, eines
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Coloniebtirgers von 17f)9, nahm bei seiner Rückkehr von

Berlin zuerst Hür<,'errccht l)ci den Deutschen; claiui (2. Sej)-

tenilter 1789) aucli l)ei den Franzosen. Dein (iesucli, den

Hoigues aus dem deutschen Bürgerrecht zu entlassen, welchem

die Überbehörden ihren Schutz leihen, willfahrt, fünf Jahre

später, der deutsche Magistrat. Da reclaniirt Boigues, angesichts

der besonderen Verhältnisse, in denen er sich befinde (Ehe-

scheidungsklage) ihn doch lieber unter dem deutschen Magistrat

zu belassen. Auf allergnSdigsten Specialbefehl erklärt der

Minister, dass die Kabinetsorjdre vom 29. August 1741 all-

gemeine Geltung habe, und darum weder dem Roigues das

Recht zustehe, sich dem Gerichtszwang der französischen

Colonie zu entziehen, noch auch dem deutschen Magistrat das

Hecht, einen Kcfugie unter seine (ierichtsljarkeit aufzunehmen.

Die seit 1787 am Herliner Hofe wieder vorwiegende

Colonieströmung wirkt zuriuk auch auf Ma^deliurg. Im

Verfolg des Specialbefehls König Friedrich Wilhelm II. vom

21. März 1790 erlässt die hiesige Domainen-Kammer, sonst die

observanzmässige Gegnerin der Franzosen, an den Beschw erde

führenden deutschen Magistrat einen verschärften Verweis, bei

Vermeidung der unangenehmsten Verfügungen und gewiss zu

erwartenden härtesten Behandlung, sich auf das Sorgfältigste

vor ähnlichen Eingriffen in die französische Gerichtsbarkeit zu

hüten. Am 29. April 1790 remonstrirt dagegen der hiesige

deutsche Magistrat. Zwar müssten sie sich über den könig-

lichen Bescheid in Sachen Wustrow, Zimmermann und Weiss-

kopf heruhi^^en, bäten aber auf s Zukünftige gegen ähnliche

Versuche des französischen (ierichts um den kr>nigli( hen Schutz.

Die Vortheile, zur französischen Colonie zu L,'cl)()ren. waren

jetzt so gering, dass, wer nicht zu den Deutschen treten wollte,

zu den Pfälzern trat, in Hoffnung auf Pfälzer Acker. Die

Pfälzer Colonie wuchs daher mächtig an auf Kosten der

französischen. Indessen zog die Mehrzahl dem Anschluss an

kleine Colonieen die Eingliederung in das grosse Ganze vor.

Obwohl die Einschreibung bei dem altstädter Magistrat theurer

war, führt doch die deutsche Bürgerrolle neben vielen nach

Magdeburg siedelnden Preussen und andern Deutschen schon
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früh Böhmen, Italiener, Polen, ja selbst Franzosen auf.^' Ein

Theil dieser Fremden hatte wohl kaum noch eine Ahiumg,

dass es in Magdeburg eine besondere Pfälzer und eine be-

sondere tranzösische Colonie gab.

^1 Hehrini-Si luvartbach. Hoheir/ollernscltc (>)loni'-.il innen. Leip/ig, 1874

S. 28'» 2) Ht-hrim. :{72 fp.. M8. ') IklH-un 48'» 48". ^) Vgl. hier Abschnitt

:

„Arnicnpflegf z. B. Joseph Dreifus» aii.s Ijcrn. boucljcr et (!) iiiaiUe de dan^e.

reformirt (5. 11. 1759). S. den Abschnitt. "0 Regicrungs-Arduv: Altstwlt

Magdeburg. No. lOB F. — Magdeburg. Magistrats-Archiv F. 123. ^ Et n'a

presque d'autres habitudes qu'avec des Franfais— ein schreckliches französisch 1

•) nP. 66. «0 Hfl, 79. ") III«, 92. 94. ») HI«. 97. «) Geh. Staats-Arciv,

Rep. 122, 18c. Vol. XXXVll. ") 1112. W. ») Er war 9. Juni 1750 von

der Justice vereidigt worden. III-, 'M, ^'') Geli. .^taats-Archiv. Rep. 122,

18c, Vol. XXXlll. — 18a, 174'^ fg. »^^i 111^. K i8 111"'. III. Vgl. hier

den Alfrclniitl l'i ivilctiien (/.finlte) Ki fehlt in lUi Hüieerrolle. *) (ieli.

Stit.ils-Archiv. Ki|i 122. 18h: Mamilactiii M.igilehurt'. 1 »,iher stammten

auch l'aiil und Lliennc Lahoide. die 17öo aus den (Jalceien Ii ei kanten. S.

hier: Galeriens. ^) III*. 73. Bei Agnew II. 232 erscheint ein Jean I^borde

als Gatte der Anne la Motte Graindor. ^S) ni« 148. ^) Weniger gute Ar-

beiter, z. B. Jean Frankels Fr^vot erhielten dort wöchentlich 3—4 Thir. *) Geb.

Staats-Archiv. Rep. J. D. 8, 3 F. 1766—67. *) Geh. Staats-Archiv, Rep. 122.

I8a No. 1. 27) III«. 89. 28) Geh Staats-Archiv. Rep. 122. 18c. Vol. XXXVII
Einvv. Sach. III«. 120, l'rc.sb. Akt.. R. 1. de 1691 fg. "l) s den

.Mt.sulinit! : 1 »ir l'ii\ilegicn Uti'l die /.ünfte. ^) (ieh. SLiats-Ai ( hiv R. 122.

IHc. Vol. X.\.\l\ .
''') hicT III''. Kt^K Drei Confessionen imteisi hiMilen

a!krdingj> die liiei-igi n Keli n mii teti. Bei <len l>cnl-i heii lulilet die kiichliehc

Rechtsgrundlage die Confei.sio Helvetica II. bei den Wallonen C Ikdgica. bei

den Franzosen C. Galiicana. Das geschieht nicht immer: so ist Jean Louis

Cndw aus Dambresson seit 26. Mai 1743 hier etablirt als roaltre d'architecture

roilitaire et civile. Doch erst 11. August 1749 il s*cst soumis i. la Justice

franse (III* 90). ^) Geh. Staats-Archiv R. 122. 18a: 1776 fg. "*) III*

1.36. J") III«. i:?3. W) S. hier den Abschnitt „Privilegien". ^) (]eh. St.-iats-

Archiv, Rep. 122. IHa No 1, Vol. IV Gener. 1773-99. •»») ;,. ( ). |8e.

Finw. Sach. Vol. XLI. ^'l III*. 13'» III«, II'». III«. 1.^1. III«.

i:iK. •«•') ( ich. Slaats-Aii hiv, .1. a. ( )., l.mw . S.ichen, a<l a. 171".». ••*') Kr sei

sthoti in K"pjH iih.igcn h.Mikiott geganuen. S. hier III«. ')4. Heiicht

David M.iiiiadie vuni 13 l'ebruai 17H2 an Linian (M. S. Ernian ini Archive

du Consistoire fran^ais de Berlin; < S. hier III* 105. S. hier III*.

163. a. a. O., 161. Magbtrats-Archiv : F. 123. ») Magdeburger

Magislrats-Archiv F. 84. T. 132.
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Abschnitt IV.

Die tiauzOsisi'lieü fimigres.

I.cs ^niigT&( ae sont eicint» dans la vie

MlcncictMc, MDS comprcndre la force des nation».

H. FonMfon» D« Enigv^
a M. Fun 188«, L, Viit. IL

W ar seit EinwandcruiiL; der Oraiif^eois der Zuzug der

Franzosen ein sporadischer, vereinzelter, persönlicher gewesen,

der gegen den Zuzug von Deutschen immer mehr zurücktrat,

so kam doch noch (hei Mal eine Art Massenzuzug von

Franzosen vor. Wir haben festzustellen, ob und welchen

Einfluss dieser auf die hiesige französische Colonie gewann ?

Der erste Massenzuzug von Franzosen ist der Hehretia-

nische. Jener weitbekannte Philosoph Helvetius, der die

Befriedigung der sinnlichen Lust zum Princip der Moral

machte,* von Friedrich dem Grossen 1765 aufs freundlichste

nach Herlin j^'eladen, theils als ( jeistesverwandter. theils als

( iciH Ttiipachter um Katli ^elraj^t, wie die preussischen l'inanzen

zu ordnen und der Schatz nn'fjlii hsl schnell zu füllen sei,

einj)fahl Sperre und hohe indirekte Steuern. Auf hViedrichs

Wunsch verschrieb er f) Franzosen, die, als Geheime l'inanz-

räthc, mit je 15,000 Thlr. üehalt, auf o Jahre an die Spitze

der neuen Finanz-Einrichtung traten. Chefs waren de la Haye,

de Launay und de Condy. Sie hinwiederum Hessen 3000

Franzosen nachkommen, die ab Acdse-Bedienten in sämmt-

liehe Provinzen vcrtheilt wurden. Ca(^ und Tabak wurden

nun monopolisirt. Doch gab es 500 andere Staatsmonopolc,

meist Luxusartikel. Der Staatsschatz füllte sich; und Friedrich
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war sehr ziifrietlcn. Als er al)er i,'e\vahr wurde, dass noch

weit mehr ein^ekoininen und in die Tasi he dieser last durcli-

gän'^M«,' katholischen Franzosen j^ewandert war, vertrieb er

„das Schurkenzeu;,^" und l)ehieit von den 30C'ü nur 157 im

Dienst. Aufiallend ist nun. dass auch von den 157 nach ilirer

Pensionirung nicht einer hier französischer Bürger wurde, also

die bürgerliche Colonie durch jene 3000 auf den Staat über-

nommenen Franzosen hierorts keine Art Zuwachs erhielt.

Sie wussten wohl vorher, dass in Preussen ihres Bleibens nicht

sein wurde und als preussische Beamte waren sie überdies von

der französischen Gerichtsbarkeit eximirt. Auch in den Kirchen-

akten imsercr (ienieinde würden jene vJ(KT) Franzosen keine

S[)ur ziiriick;,'elassen li.ihen. wenn nicht der (iatle der Susanne

Marie \la(|uel |ean |-",riu'ste (iaertner, ( ieiH'ral-.Stcuer-Insj)e( t()r

und Mit^lietl unserer (lenieuule, sowie einige andere Genieinde-

niit^Iieder 1774 fgd. den ( laude Marin Guy du Roussaud de

la Comt)e^ Steuer- und ZoU-Director von Ma<;deburf;; den

Mamert Jean Colas Dubrigon, auch du Bignon (noch 1784),

Tabacksdirector; den Kr^d^ric Maurice Bovet, Hofrath und

Geheimschreiber des Prinzen von Preussen; die Mad. Julie de la

Combe, Gattin des Untersteuerdirectors deLalande; 1780 fg.

aber den Stcuerdirector Jean l^aptiste LaCoste und dessen Frau

Susanne Marie Bemardine geb. Pascal; 1788 den Krie^'srath

und Unterstcuerdirector Jean Rapt. jsaac de Roux, 1791

dessen (iattin Anielit* luTn,ii(liiK' ('luisline ^^ W.intiey, sowie

17M7 Laurent de Latour, ir( c\eur de plonilta^^e a la douane,

bei ihren laullesten zu(lc\alter Ljclieten hatten. Andererseits

scheint insofern eine Art '/usainnienhanL; der inij)ortirten

Steuer-Franzosen njit der hiesigen Cjemeinde bestanden zu

ha1)en, als nachher alte Gemeindeglieder in der Steuer an die

Stelle der verwiesenen Franzosen traten. So treffen wir unsem J. K.

Gaertner als Kriegs- und Domatnen-Rath und Steuer-Director

(directeur des accises et p^ages du duchd de Magdebourg)

seit 2. Januar 1787 an La Combes Stelle; Jean Jac<|ues

Qranier seit 1779 als Steuer-inspector, auch Inspccteur des

droits du Rot; David Malnadi^ als Secretair resp. Hauptein-

neluner in der königl. labackstiirection; seit 1781 Jac. Villaret
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als Provinzial-Steuer-Controiieur; seit 1782 den Jean Henri La
Baume aus Potsdam, erst als Secrctair des Provinzial-Sleuer-

Gerichts, dann seil 1788 als königl. Mühleninspcctor, welcher am
21. Novemlior 1782 in iinsercT Kirche mit einer Deutschen

getraut wird; den Joh. Fred. Herbst, 1783 Contrtjlleiir der l'ro-

vinzial-Steuerkasse, gebürti^^ ans Paris, der 1795 in unserer

Kirche, 68Jährig, mit der 4()iäliri^'en Tochter eines bairischen

Offiziers getraut wird; seit 1789 den Pierre PattQ aus Chur (!)

Steuercontrolieur; am 16. November 1794 den verwittweten

Obersteuerrath Charles Sigisroond Ursinus, welcher die Tochter

des Kaufmanns Jean Jac. Cuny heirathet und vielfache Ge-

vatterschaften mit französischen Colonisten unterhält; seit 1797

Jac. Louis Bon, Ober-Steuer-Rath, der 21. April 1799 mit der

Tochter des Amtsraths Ursinus aus Ummendorf in unserer

Kirche getraut wird; den Jeremie Loiiis Bernard, als ersten (le-

hcimen Stcucrrath, gebürtig aus HerÜn, Ijatteii der leaiinete

Marie Jabain ans Halberstadt; und seit 1811 den Director der

indire( ten Steuer Jean Daniel Villaret. Gatten der Henriette

Saute. Leider ist es die Art der üeschichte, dass sie Wohl-

thaten erst dann verzeichnet, wenn sie zum Gegenstand des

Streites werden, Uebelthaten hingegen sofort bucht und ver-

ewigt So erfahren wir von einem patriotischen Beitrag des

Tabackssteuer-Haupteinnehmers David Mainadier ("f 28. De-

cember 1799, 67jährig) erst dadurch, dass la Justice de Magde-

buig das Geld (10 Thb-.) an die Kasse für patriotische Bei-

träge 2U Händen der Justice superieure de Beriin geschickt hat.

Dadurch geschah es. dass die Frau des Pontonnier Gehrmann

ihre H.iltte erhält; nichts daj^'cgen die l'rau des verschollciiLM»

Feldbäckerucsellcn, für welche doch die andere Uällte bestimmt

war. Aut Beschwerde der Lammtried ertheilt die Doinainen-

kammer dem hiesigen französischen Gericht, das ihr doch garnicht

unterstand, einen Verweis, dass es für hiesige Militärfrauen

bestimmte Gelder erst nach Berlin sende: es solle sich die-

selben sofort zurückerbitten. Das geschieht und nun wird

auch die andere Hälfte des patriotischen Beitrags bestimmungs-

massig verwandt (1793).' Den Grund, weswegen die auf Hei-

vetius*, Empfehlung bezogenen Steuerfranzosen durchschnittlich
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nichts taugten vmd tortgejagt wurden, mögen die einen in

ihrem römischen Aberglauben, die andern in ihrem philoso[)hi-

schen Unglauben finden. Der Hauptgrund aber la<4 in ihrer

Persou. Uebrigens war De la Combe reformirt, hatte mit

Flau und Kindern sich auch zu unserer Gemeinde gehalten.

Dennoch muss es im Steuergebiet auf die Dauer auch mit

ihm nicht gegangen sein. Denn am 6. Juni 1788 richtet er,

als ehemals Pariser Advokat, der, um nach Preussen zu kom-

men, sein Amt aufgegeben habe^ bisher aber in der Steuer als

Director angestellt gewesen sei, ein Gesuch an die Ober-

behörde um Anstellung bei der Justice fran^aise. Schon am
16. d. M. schlägt die Justice superieure (gez. Dornberg) das

Gesuch rib, indem (hirch eine Declaration seit kurzem eine

neue Processordnung eingefidirt sei. hir weit l^e ilim die

the( »relischen und praktischen Kenntnisse nicht lieiwulmen

könnten.^ ^ )l) dies Grund oder Vorwand war, erhellt nicht.

Und aiK h de ia Combe scheint seinen Stab heimwärts nach

Frankreich gewandt zu haben.

Nannte man die Glaubensflüchtlinge anfangs ceux de la

religion, auch les Exil^, dann les R^fiigiös; die Steuerfranzosen

les Fran^ais de la R^te, so trugen die von der grossen Re-

volutkm vertriebenen Edelleute, Mönche und Pfaffen den Namen
les Emigr^. Leider verwechseln die Deutschen vielfach beide

Bezeichnungen. Die Refugies wurden vom deutschen Volk

zuerst beneidet, spater bewundert und geliebt; die Frangais

de la Regie vom \Olk gemieden und gehasst^ die Emigres

endlich übersehen, belächelt und verachtet. . . .

Wir wenden uns nun auf <lrund der ürkmulen zum

zweiten Massenzuzug von Franzosen nach den ])reussischen

Staaten: den Emigranten, deren Charakter, Leiden. Rechte

und Vergehen das heutige Frankreich zu würdigen eben erst

beginnt, dank den Studien von £t. Dumont, Mallet-Dupan,

Macaulay und Fomeron.

War unter dem Grossen Kurfürsten und seinem Sohne das

klrdieopolitischePrincip: Solidarität der reformirten Puissancen,

das christlich-humane aber Gastfreundschaft und Duldung gegen

unsere reformirten Glaubensgenossen aus der französischen
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Verfol^^un«?; dann unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II.

Hebung der Manufakturen und Population das Durch-

srhla;,'endc für die Herüberziehung ininier neuer Kefugies in die

brandcnburgisrh- j»rc\issis('hen Lande: so hatte der Ausbrurli

der grossen franz()sischen Revolution auch die Hohenzollern

gelehrt, dass Menschen als solche noch nicht ein Segen für

den Staat sind, sondern auch der Gährstoff sein können, ihn

zu zersetzen. Frankreich» das in seiner Verblendung die fleissigen

Hugenotten für einen solchen PeststofT gehalten hatte und darum

800 protestantische Pastoren vertrieb, das besann sich. Und
hundert Jahre später vertrieb es 30,000 Mönche und katholische

Priester.* Als nun die von der Revolution vertriebenen Adligen

Militairs und Mftnche über die Grenze drängten, erliess Friedrich

VVillu'Ini II. am '21. November 1792 den Befehl, dass. falls sie

nicht durch bewährte Atteste sich ausweisen, sie von der

(irenze zurückgewiesen werden sollen.' Führen sie aber

Atteste bei sieh, dass sie in Preussen Geschälte haben, so

dürfen sie nicht länger als höchstens 4H Stunden am selben

Orte sich aufhalten, Krankheits- und Unglücksfälle ausge-

nommen. Gegenüber den festen klaren Grundsätzen der grossen

französischen Revolution bemächtigt sich der Nachbarn ein

höchst gefährlicher Wankelmuth.

Vierzehn Tage nach dem ersten Edikt weht am preussischen

Hofe schon milderer Wind. Hatten die frommen R^fogite

dem preussischen Staate so vielfach genützt, warum sollten die

hoch-konservativen ]§^migres so unbedingt Schaden l)ringen?

So ergeht denn am 12. December 17*^'l.* lolL,'en(les Rescript.®

„Da es nicht unsere Alisicht ist. diese Unglüeklichen gjinzlich

und ohne L nters( hie»l zu j)roscribiren : sondern nur zu ver-

hüten, dass sie bauleiiweise in unsere Staaten eindringen und,

entbl'wst von Mitteln, Unfug veranlassen, so muss von Fall

zu Fall entschieden werden, wie es gerade der Klugheit und
Menschlichkeit gemäss ist.** Damit wird das Verbot des

Eintritts der Emigr^ in der Ausübung gemildert und von der

buchstäblichen Strenge abgesehen.* Am 6. Juni 1793 hingegen

befiehlt das königliche Edikt, die cmigrirten Franzosen aus

hiesigen Landen wegzuschaffen. Und in diesem Sinne verfi'igt
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die Kriegs- und Doniainen-Kainnicr von Magdeb\irg. Doch

hält diese neue Märte nicht an. Das Edikt wird am 5. No-

vember 1793 dahin erläutert, dass der Aufenthalt ad interim

ausdrücklich gestattet sei solchen Emij^rantcn rranz( )sischcr Nation,

welche sich bereits «mit Unserer höchsten Erlaubnisse* im Lande

aufhalten, so lange sie sich ruhig verhalten, 2u keinem Ver-

dacht Anlass geben und unsem Unterthanen im Lande nicht

zur Last fallen. Die Magdeburger Kammer lügt hinzu: ,,Ihr

habt aber in Ansicht dieser Leute hiesigen Ortes nicht nur

alle Wachsamkeit, sondern auch die Anwendung gelinder Mittel,

um sie zum Abzüge zu bewegen, anzuempfehlen. Dagegen

müssen keine neu ankomniciulen Emigranten französischer

Nation ohne ausdrücklich dazu erhaltene Anweisuni; autge-

noiiunen. sondern sofort zurtickgewiesen werden. Schon an

der (irenze müssen die Ankommenden sich gehr)rig legitimiren,

dass sie Geschäfte halber reisen. Die Nicht-Legitimirten dürfen

an keinem Orte sich länger als höchstens 48 Stunden aufhalten.

Dagegen sollen Personen vom Stande*) nicht zurückgewiesen,

sondern nach Erforschung der näheren Umstände sofort an die

Kammer berichtet, und dann alle Monat eine Doppelliste bei

Hofe eingereicht werden 1) von den mit königlicher Erlaubniss

sich hier aufhaltenden, 2) von den hier zurückgewiesenen

Emigranten.

Die traii/j »sisclKMi Legitimisten müssen dein f)reussisrhen

Augenzudriickcn nit^it so l)IindlinL,'s i^eliaul liaben. Denn am
28. Deccmlter 1793 ergeht nach Berlin die Meldun«;, da^s im

l'ürstenllinm lialherstadt und der (Irafsrhalt Hohnstein keine

Emigranten angekommen seien. Und noch einen Monat später

bescheinigen die 9 Landespassaten der „9 Viertel" von Magde-

burg, dass sie sämratlichen Uauswirthen ihres Viertels, bei

10 Thlr. Strafe keinen französischen Emigrirten ohne vorherige

Anzeige bei der Polizei anzunehmen, verkündigt haben.

(24. Januar 1794).

Auch wird am 8. Mai 1795 verfugt, dass die aus den

Niederlanden kommenden Emigranten den aus Frankreich

") In der Wöllnei'schen Zeit sind Personen vom Stande (Jeistliciie und

Edelleute. Vuilä tout.
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kommenden gleich «geachtet werden sollen. Aber noch immer

zei^t sich im 1 lerzo;^ahuin. rcsp. in der Stadt Magdeburg keine

Spur. Die in unserer Kirrhe von ausserhalb Kummunicirenden

sind nicht freiwillige Mmigranlen, sondern z. B. 1794, 1795 je

vier französische Kriegsgefangene.'"

Alierdings waren inzwischen die bedenklichen Gäste näher

gerückt. Von Paris ging der Weg nach Berlin damals über

Halberstadt—^Magdeburg. Dieselbe Strasse waren einst unsere

Väter, die Hi^enotten, gezogen. Und Mltsommer 1794^')

werden uns die ersten Emigranten aus Halberstadt gemeldet.

Es sind Klosterbrüder, die Geld sammeln und für das Gros

die Wege bereiten sollen. — Wir sind heute gewohnt Emigr^

wie Chamisso, Savigny, Lionnet nicht scheel anzusehen, wenn

sie auch als Katholiken kamen. Es ist uns daher interessant

Namen, Stand und Alter der französischen Flüchtlinge der

Revolution kennen zu lernen. Wir werden gewahr, wie sie

fast in jeder Beziehung den Gegensatz bildeten zu den Flücht-

lingen der Reformation.

Die ersten Emigranten in hiesiger Gegend waren die

achtundzwanzigjährigen Franziskaner-Priester Camille Manesse

und Florentin d'Hdtel aus dem Kloster Douvay. Sie wurden

von ihrer Ordensobrigkeit nach dem Kloster Halberstadt ge-

sandt und von sieben französischen Bischöfen gemeinsam

beauftragt, eine Kollekte einzusammeln filr die nach der

Schweiz emigrirten französischen Geistlichen (31. Juli 1794):

ein Ansuchen, welches ])reus8ischerseits abgeschlagen wurde.

Zu den beiden Mr)nchen fand sich der Lieutenant Charles

Louis Le Limonier de la Marchc. Da auch er keine Krlauh-

niss zu längerem Aufenthalt erhielt, reiste er weiter nach

Kussland. Jetzt kamen zwei siebenundzwanzigjährige Augustiner,

Placidus Josephe Bouquet und Charles Bachelet: beide aus

hier wohlbekannten Familien. Das Kloster Halberstadt, dem
französischen Bischof eher gehorsam als dem Könige von

Preussen, nimmt sie ohne weiteres auf und bittet dann nachtrag-

lich um Genehmigung. Am 21. November 1794 wird ihm das

verwiesen. Auf die Franziskaner und Augustiner folgen zwei

niederländische Dominikaner, während jene beiden Atigustiner
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nach "Halle weiter ziehen, theiis um ihre dort unter den

Kriegsgefangenen befindlichen V^erwandten zu sprechen, theiis

um über die eigenen in Frankreich zurückgebliebenen Familien

Erkundigungen einzuziehen. Inzwischen werden Augustinus

Nicolaus du Failly, Alexis Comet und Dionysius Jacobus

Matthias Bellart zurückgewiesen. Am 6. März 1795 zieht

durch Halbmtadt der Bruder jenes emigrirten Grafen d^Escars

(sie), welcher sich dortselbst unter Erlaubniss mit vier Dienst-

boten aufhielt: es ist der Blachof von Auzerre, begleitet von

seiner „Schwester* und acht Geistlichen.** — Zur förmlichen

Reception in das Kloster zu Halberstadt meldet sich eine

Dominikaner-Nonne aus Kloster Saint ( )mer, Marie Fran^uise

Euphrosine Pinset; später eine andere aus Lotliriugen, Anne
Barbara Deon.

Am 26. April 1795 treffen eine Anzahl junger Leute

zwischen 17 und 24 Jahren ein: d'Emauvoisin, d'Eterse, de

Valois, d'Aine, Lisor, des Cordte. Es sind adlige Deserteure

von der Condö sehen Legion, hidessen sämmtliche Deserteure

werden zurflckgewiesen. Im Lauf des ersten Vierth des

Jahres sind nur 14 Emigr^s in Halberstadt geduldet worden,

darunter verschiedene Erkrankte. Nach Magdeburg kam keiner.

Den Sinn des Königs offenbarte der Schiitzbrief an die

Mönche Boulanger, Renault und le Clerc, zu Berlin ausge-

Icilii^t, dahin, dass er ;^c<;en die Gastfreundschaft der Kloster

AnuncMislcijcn und Alt-Haldcnsiehen nichts eiiizuwendeii habe.

„Si les couvcns en sont ctjutens, rien ne vous cnipechc d en

profiter.*) Dieser Brief wird Ihnen als l*lmpfehlung gelten,

indem er die Billigung bezeugt, die ich freudig dazu gebe

(Kagröment que j'y donne). Ich bitte (lott, dass er Sie m
in seinen heiligen und würdigen Schutz nehme. Potsdam, den

30. Mai 1795: Friedrich Wilhelm.** Auf Ansuchen des Bischofs

von Auxerre wird auch die Comtetse de Bouville, geborene

des Escarts, mit Gefolge in Halberstadt aufgenommen, so dass

von derselben Familie dort vier Geschwister beisammen sind,

der General-Major (Mar6chal de Camp, (iraf des Escarts (sie),

*) Der Kriniß nhrisah. «la'-s liit- Kir>sUr vcni (Idfle ilt-r jireiisvisclien Um-
gebung lebten. Duch wüiüc tiicdrich iL geradeso verfügt haben.
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der Rischof und zwei ihrer Schwestern (30. Aii^aist 1795). Und

als am 8. September 1795 der (iraf zur Conde sehen Armee

zurückgeht, koinmt am 23. d. M. ein anderer Bruder an,"

der Vicomte de Cic^ mit Ehegattin und zwei Domestiquen,

und erhält Erlaubniss. — Und wieder kommt ein Geistlicher,

Mah6 de Lilien (17. Juli), und aus in der Normandie

ein Domherr Renatus le Fövre mit zwei Cisterzienser Nonnen

(17. October d. J.).
— Am 14 October d. J. erscheint mit Frau,

Freundin, sowie dem einstigen Lehrer und jetzigen Hausfreund

Sr. d'Aspect, historiographe de i'ordre Royal de St. Louis,

der Marquis de Causans. Sein Srhiilzhi ief. wie alle damals, war

pers()nlich vom König an ihn gericluet, Er lautet : Votre fa-

mille, Monsieur le Marquis! m'etait connue, et je suis rede-

vabie ä Madame la Comtesse d'Asfeld*) du plaisir de Vous

le prouver. Je Vous rditere la permission de Vous 6tabljr dans

mes ötats, oü je serai charm^ de pouvoir Vous ötre utile et

Vous tömoigner avec mon estime l*iiitöröt que mlnspire Votre

sort. Je prie Dieu qu'ilVous att en sa sainte et dignegarde.

Potsdam, le 12. Aoöt 1795. F. Guillaume. — Die ganz

veiarnile Gräfin von Bouville, geljorenc des Escarts, trat am
27. l'ehniar 179ö als Aufseherin zu jener Halberstadter Maler-

Akademie, an deren Spitze vier (Irätinnen von St(jli)erg-

Wcrnigerode, sowie die TociUer des Regierungs-lVäsidenten,

Fräulein von Biedersee, und andere preussische Edeldamen

standen.'^*) Der Bruder der Gräfin Bouville hingegen, der

Bischof von Auxerre, masst sich an, die Erlaubniss, in den

preussischen Landen mit seinem Gefolge sich aufhalten zu

dürfen, so auszulegen, dass er dasselbe, bei etwaigem Abgang,

beliebig ergänzen dürfe durch andere Geistliche, die er aus

dem Au>iandc zu sicli berufe. Mit den ICmi'^Mos suchte der

jesuitische Geist sich in l'reussen nun breit zu machen. Dem
trat aber dies Mal dvr K(»nig am 1. luh 1790 cnlge^'cn. - Auch

Alexandre des Escars i sie! ), lunfunddrciVsi^irihriL^, liebt doppeltes

Spiel. Er lässt sich in llalberstadl als deulsciier Bürger auf-

nehmen, um als Weinhändler Alexander Reusthaler preussischer

Unterthan, in Frankreich unerkannt reisen zu köimen.^^

*) Die »ich auch in Ilalbrrst.idt aufhielt.

**) In Summa ziihlte die Akademie 12 Mitglieder und die Aufseherin.
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Inzwischen waren am 15. October 1795 wieder zwei

römisch-katholische Geistliche, am 12. <L M. schon der Diic

de Giiines nebst Tochter, mit Erlaubniss, sich in Halberstadt

oder Magdeburg au&ohalten, am 26. d. M. Madame de Sibert,

Comtesse de VUlefort, sous-gouvemante des enfatis de France

(der Kunii^'skinderJ mit acht Personen Gefolge, thcils Geist-

lichen, theils Offizieren, erschienen. So treflen wir im letzten

Vierteljahr 1795 in Halberstadt schon 31 Emigres, nieist

katholische Geistliche, während 12 abgewiesen wurden. Doch

gehen sie auf und ab. Denn ohi^leich im ersten Vierteljahr 1796

nebst Weltpriestem neue Dominikaner-Mönche und -Nonnen

eintreffen, sind im zweiten Quartal 1796 nur 28, 1797 nur 34

Emigrös in Halberstadt zurückgeblieben, im dritten Quartal

1797 17, 1798 im ersten 16, im zweiten h*^' I^och erscheint

am 15. Januar 1798 mit zahlreichem Gefolge,** darunter seine

Schwester Comtesse de Lamettz (sie!), der Marschall de

Broglie, Herzog Victor Fran9ois, unter der Erlaubniss, auf

seiner Reise nach Petersbur^^ sich, so lange er wolle, in Halber-

stadt aufzuhalten; am 5. Februar d. J. der Comte de Provence;

am 14. August der Comte du Han; so dass im zweiten

Vierteljahr 1798 laut eingesandter Tabelle wieder 25 Emigr^
beisanunen sind,^^ 1800 aber wieder nur 17 in Halberstadt.

Wenn diese Halberstädter Emigr^s sich wohl nur tag- oder

stundenweise in Magdeburg aufhielten, so stand es anders mit

denen, Ober die die Magdeburger Domainen-Kammer nach

Berlin berichtete. So wird am 1. December 1795 dem Duo
de Guines und seiner Tochter der Aufenthalt in Magdeburg

gewährt. Doch schärft noch am v30. December 1795 Regie-

rungs-Präsident von Tevenar ein, dass alle kräftigen, gesunden

Kmigranten zurückgewiesen werden sollen. Nur, falls sie alt,

schwach, krank, schwanger, mit Kindern beladen oder selbst

Kinder sind, empfehle sich eine milde Behandlung, auf Grund

des Reskripts vom 31. October d. ]. Vom 1. December 1795

bis 1. März 1796 halten sich 6 Emigrös hier in Magdeburg

auf: die beiden Edelleute deTruatire und deTroterel; dazu

4 Lütticher, welche das Lütticher Staatsarchiv zu Srhiflfe

über Hamburg hier herüberbrachten in 93 Kisten verpackt.

4*>
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Es waren der Sekretair der Staaten des Bisthums Lüttich, der

Schatzmeister der Staaten des Bisthums Lüttich, ein Notar-

Advokat und ein Kanzlist Sie wiesen den Auftrag der Staaten

vor, das Lütticher Archiv vor den Kriegsunruhen in sidiere

Verwahrung zu bringen. Die Kisten durften nicht eröfihet

werden, sondern imissten mit Accise • Siegeln und Plomben

versehen, auf dem Packhofe lagern bleiben. Colonie-Richter

Michel nahm die „Franzosen" zu Protokoll (12. März 1796),

nachdem sie sich an den Gouverneur gewandt und von ihm

Erlaubniss zum Aufenthalt und einen Thorpass zum freien

Ein- und Ausgehen erhalten hatten. Der Herzog von Guines

scheint hier nur Eintagsgast gewesen zu sein. Ebenso die

Herzogin de Coswam-Loos, geborene Gräfin von Kamecke,

welche am 4. Juli 1796 bei Kaufmann Georgi wohnte und

mit dem General Exc. v. Kalkstein verkehrte. Inzwischen

hatte am L d. M. die Marquise de Montaigne mit den beiden

Franzosen de Condale und de Mousillon im Gasthof „König

von Preussen** gewohnt. Am 8. und 10. August d. J. ver-

weilen hier drei franzr)sische Kloster-Geistliche. Dagegen ist

dem Grafen von Lamberges der Eintritt in Prcusscn aut's

sti engste untersagt (8. d. M.). War doch schon am 1. Juli d. J.

die Ueberwachung der Emigranten dringend eingeschärft

worden durch ein Königliches Edikt an die Magdeburger

Regierung, Kriegs- und Domänen -Kammer z. H. des Präsi-

denten von T^venar. Am 15. October d. J. logirt im «K(Vnig

von Preussen** Chevalier lle Guen (sie) und Grafvon Dorsel;

im „Weissen Schwan* aber Jean Baptiste Henry mit Frau«

5 Kindern und 5 Domestiquen, nachdem er sich 11 Monate

in Loburg und Diesdorf aufgehalten hatte. Jetzt konunen viele

Kloster-Geistliche, besonders Augustiner, dazu verschiedene

Deserteure und bestrafte Beamte. Die meisten reisef» nur

durch. Nach den Monatslisten zu schliessen, blieben nur neun

Emigr^s länger in Magdeburg; jene 4 Lütticher, die beiden

Edelleute aus Faloux in der Normandie, zwei Augustiner und

ein Deserteur. Manche kehrten, mit Kollektengeld beladen,

nach Frankreich zurück und kamen geldgierig wied^ nach

Preussen. Alle ohne Pass Eingewanderten sollen gleich mit
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dem Eintritt der milden Jahreszeit über die Grenze zuriick-

geschafft werden. Von Russland empfohlen, zieht dorthin am
8. November 1797 ein Comte de Provence über Halle. Lauter

ephemere Erscheimmgen i Nur die Gebrüder Philippe Louis

Francis de Troterel und Pierre Charles Elisabeth (sie) de

Troterel aus Falaise, Departement de Calvados, halten sich

anderthalb Jahre in Magdeburg auf und erhalten am 30. März

1798 deutsches Bürgerrecht.

Anfang d. J. 1799 wird hier nach 11 irländischen Rebellen,

die unter Lord Fitzgerold und Hilmer kämpften, gefahndet.

Jeder einzelne der 9 Landespassaten meldet, in seinem Viertel

sei davon „nichts vorhanden". Einzehien gefiel es in Magde-

burg. Im Sommer 1799 zählt die Magdeburger Emigranten-

Liste wieder 9 Personen. £s sind dieselben, wie 1797, be*

ginnend mit Laiireiu Jordan und abschliessend mit TrotmL
Einer der 9 Emigranten stirbt hier. Die beiden TroterePs

aber erhalten bei ihrem' Abzug im Mai 1800 auf den Weg
ein sehr günstiges Zeugniss, das ihnen der deutsche Magistrat

in französischer Sprache ausstellt. Ebenso die vier Lütticher

Staaten-Beamten bei der Rückreise in ihr Vaterland (16. Fe-

bruar i8oi).^^ Die neue Magdeburger Tabelle zählt nur noch

4 Kmigrantcn, nämlich 3 katholische Geistliche und einen

üntcrofTizier. Am 17. August i8oi bleiben 2 Geistliche, Am
29. Juni 1804 wird nach Berlin amtlich berichtet, aftmmtliche

Emigranteo seien seit geraumer Zeit heimgereist

So ist denn durch den sweite« Massenmzug aus Frank-

reich, den royalistischen, kern Zuwachs für die hiesige fran-

zOsisch-reformirte Gemeinde entstanden, da die Einwanderer

fast durchweg katholisch waren. Dass sie nicht ihren Glauben

wechselten, wird 1791 niemand Wunder nehmen. Allein sie ver-

schmähten CS auch, sich in die HürgerroUe der religiös farblosen

französischen Colonie aufnehmen zu lassen. In der Magdeburger

französischen Bürgerrolle treffe ich seit 15. Juni 1790 nur

Deutsche, meist Preussen, ja zuletzt fast lauter geborene Magde-

buiger. Zwei Ausnahmen finden sich. Sie betreffen Fran-

zosen, jedoch solche, die nicht in den Listen der Emigrirten

(Royalisten) vorkommen, Jacques Cazalis und L. Fran^ois

49*
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Vip:ner.*' Uebrigens lehnte Vigner sich in frecher Weise gegen

das von ihm selbst erwählte französische Gericht auf, dergestalt,

dass er zu 8 Wochen Gefängniss verurthciit wurde. Da
er Anstellung in der hiesigen Friedrichsschule und Be-*

schäftigung in den besten Häusern der Stadt gefunden hatte,

so bat er» die Ge&ngnissstrafe in Geldstrafe ä la caisse

destin^e aux usages pieux de la Justice fran^aise de Magde-

boiirg zu verwandeln. Nachdem er dem Direktor Abbitte

gethan, wird die Geldbusse auf 30 Thlr. festgesetzt (1794).**

Auch der dritte Massenzuzug von Franzosen — der

aus der Zeit der Napoleonischen Okkupation und des König-

reichs Westphalen — hat weder der bürgerlichen Colonie noch

auch der französisch- reforniirten (lemeinde einen Zuwachs

gebracht. In die Bürgerroiie, die 13. October iÖ07 schliesst,

wurde kein einziger Franzose mehr aufgenommen. In den

Kirchenbüchern erscheinen sie vereinzelt. So z. B. bei dem
aus Berlin hier eingewanderten und am 14. Februar 1797 als

Bürger in die Colonie aufgenommenen reformirten Färber

Louis Boigues (Boygues)** 1807 als Pathen ein Kriegskommissar

Dieudonne, ein Direktor des französischen Ortshospitals Du-
castel, ein Chirurgien-Major Guyenot, der Direktor der Armee-

Post de la Chalonnerie, der Oekonoin des Militär - 1 lospitals

Cardinaux, die Gattin des Krie^sministers Carpol. Ini Jahre

1806 beim Strumpfwirker Friedr. Samuel Weisskopf, französi-

schen Bürger seit 9. März 1802 Kriegskommissar Chaloos,

Capitaine-adjoint L'aiaö und Capitaine aide-de-camp GuMot
Am 3. Juni 1811 wird Adrian Blaise de Bouverot, garde

gön^ral des eaux et fordts in Hamburg, Departement des König-

reichs Westphalen, gebürtig aus Soissons, ältester Sohn des

Pierre Thilippe Bouvil de Bouverot, eines Hauptmanns bei den

Houfl'ler' ( sie) sehen Dragonern, und der Marie Fran(;oise geb.

Legras de Chalmot zu Hesanyon, in unserer Kirche getraut

mit der Tochter des hiesigen Direktors der indirekten Steuern

Jean Daniel ViUaret. Am 27. December 1811 wird

gleichfalls in unserer Kirche getraut Pierre Jerome Serry»

Lieutenant a. D. im französischen leichten Infanterie-Regiment

aus Angerville,** D^p. de la Seine inf&rieure, mit der Tochter
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des hiesigen Uhrmachers Charles Nicolas. Dhs sind die einzigen

Spuren Napoleonisch Iinporlirter innerhalb unserer franzö-

sischen Colonie.

1) Schwegler, Gesch. d. Philosophie S. 116 fg. *) Die FamiUe de la

Combe de Clusell lebte I7I0 in England (Agnew: Protestant Exiles from

France II, 148). — Der lii« r ab französischer Börger 1. December 1780 ver-

eidigte Eticnne La Combe d;i«?ef;en ist ein Schirmm.icher aus «k-r Provinz Li-

nioßf, nnd kam herflbcr als Sohn eines Arbfitsni;inncs aus Stettin. III*. 145.

•) Geh. Staats-Archiv Kt-p. 122. 18r. Kinw. S;uh. Vol XLl. *) (leh. Staats-

Archiv. Rpp. 122. 18c. T iinv. Sarh. Vol. XXXIX. ^) S. L Mahn. Gtschichtt-

des preussischen Valerlande-s, Ik-rlin, 1860 S. 366. '*j Forncron, llistoirc «ics

imigr^s. Paris. 1890, III. 66. "0 Magistiats-Archiv F. 252, Vol. 1. «) Kgl.

Staats-Archiv in Magdeburg : Stift und FOrstenlhum Halberstadt II. 712: 1793
' bis 1815. IV Bande. •) Aehnlich 27. d. M. l<0 R^tre des Hinutes. ") In

Carlshafen. Hessen-Kassel, treffen wir die Emigrte schon November 179s : es

sind Graf Foudras, Marquise Bonneval. Graf Mandelot, Graf Noinville (sie).

Graf d'Olonne. GrSHn Wittwe de Ligny; Graf Laroche-I^mbert. Baron de

Mallet, Graf Lag.ides mit Familien, in Summa 63 Personen. Dazu 1796 die

Marschallin du Muy. S. Rud. Francke; Carlshafen S. 41. Cice. eveque

d'Auxcrre. apprend en Hnln-inc 0) qiie denx villages de son diocrsc, Gv et

Vallc, ont ete ravages par des ouiagans; il Iciir envoie Irs vingt dfiniiis liKiis

i|ui liii rotent. II. Fonicron : Ilist. iIcs Emigres Paris 18H4. I. 424. Fin

dj Itter iJruder, Champion de Cice, archevcque de Bordeaux, qui avait lisquc

sa vie pour rester jusqu'au demier jour le cbancelier de Louis XVL wurde

wegen seines Hetdenmuths verhasst bis in Rom. H. Fomeron: Hist des

Emigr^. I. 430 sv. ^) Solche Doppelrollen gebar die Noth ja auch viel-

fach unter dta R^gi^ ^) Uebrigens dOrfen sie in Preussen ihre National-

Kokarde tragen, sofern sie Rechte auf die französische National-Protektion

haben und behalten wollen. (Staatsarchiv: M.ig<leburger Kammer I, 180.)

Fomeron. Emigres: 1. 228 sv. Fs waren 44 l*ersonen. so dass der Czar

erschrak. II. 337 sv. Am 18 S( ptemltcr 1798 wird eine Tabelle des Rchelles

Irlandais condamnes h Texil an den Heiliner llr^t" einfzrsaiidt : es sind 'X'» Per-

sonen. Alph.il'eti>rh geordnet kamen von Anlang also lolgende Emigranten

in Betracht: d'Aine, Auxeri e. Bachelct. Bellart, de Broglie. Boulanger. Bouquet,

de Bouville, de Causans, de Cice. de Condale, de Cordcre, Cornet. de Coswarn-

Loos, D^. de Dorset, Emauvoisin. des Escarts. d'Eterse. Failly. de Guen.

de Guines. Henry, d*Hotel. J(»:dan, de Lamettz, Leclerc, de Lelien, Le Li-

mottier, Lisor, Manesse, de Montaigne, de MousUIon, Pinset. de Provence.

Renault, de Sibert, de Troterel, de Trusttoe. de Valois, duc Victor-Fran^ois.

deViUefbrt >*)5.oben. Abschn.m. hier. ») Geh. Staats-Archiv. R. 122. 18c.

Einw. Sach. Vol. XI.I. «) III«. 166. ») III». 172. «) Richard (Guide en

France, Paris. 1864, p. 203b) erwähnt dortselbst eine merkwürdige Auto-

ualen-Uhr.

Digitized by Google



— 774 —

Abschnitt V.

AufiöflUDg der Colonie.

- Alik lueniaMlo eonniMr. -

Alles bereitete sich auf die Auflösung vor. Es fragte

sich mir: Wer sollte erst sterben, die kirchliche oder die

bürgerliche Gemeinde?

Die kirchliche Gemeinde zählte 1793 79 Familienhäupter,

1798 : 11, 1804: 50. Damals wird gegen die letzten zehn'Jahre

eine bedeutende Abnahme constatirt, nämlich um 117 Indi-

viduen. Seelen gab es ja nicht mehr. Im Ganzen zählte man
unter den 3 Pastoren und 11 Anciens 250 Personen. Als

unsere Kirche abgebrannt, der Wiederaufbau jedoch noch nicht

genehmigt war, zeigte das Presbyteriuiii ernstliche Besorgniss,

man konnte oben die Auflösung der kleinen Gemeinde an-

onhien. Damals tröstete sie Geh. Rath Erman (4. September

1804): Der König habe sich zu deutlich ausgesprochen, dass

er die Privilegien unserer Colonieen erhalten wünschte. Dem
habe das Departement fran^s nachzuleben. Und sollte es

Entgegengesetztes versuchen, würden sofort die lebhaftesten

Redamationen folgen.^ Die Wahrung des kirchlichen Zu-

sammenhangs unter den 250 Personen hing vor Allem von

dem Umstand ab, ob es gelingen würde, hierorts eine neue

tranzösischc Kirche zu bauen. Die bürgerliche Gemeinde

hingegen schien besser situirt, insofern dort allerlei Deutsche,

Italiener, Oesterreicher, vielfach zwar katholischen Glaubens,

hinzugekuninion waren. In der That würde die Gemeinde sich

bürgerlich noch lange gehalten liabc ii, hätte nicht die Napo*

Ironische Katastrophe ihr ein jähes Ende bereitet
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Am 8. November 1806 schloss die starke Magdeburger

Besatzung mit einer Hand voll belagernder Franzosen jene

Capitulation, die dem preussischcn Staat noch ein zweites Jena

bereitete. Der Anblick des durch Magdeburg hastig fliehenden

Königs hatte hier allen Muth niedergeschlagen. Die nun pKHz-

iiche Feigheit der kurz zuvor noch braniarbasirenden

Generale übertrug sich auch auf die Bürgerschaft.* Nur zu viele

knieten vor dem korsischen Gr)tzen Unser Prediger Beniard

Proven9al war einer davon. In den Presbyterial-Akten finden

sich von der Hand dieses Predigers, der bald sein Pfarramt

niederlegte und in das westphälische Finanzministerium trat,

das eine und das andere Schreiben, welches die Signatur des

westphälisch-napoieonischen Pseudo - Patriotismus trägt .
^ „La

colonie s'honore aujourd'hui plus que jamais de son origine

:

man spreche noch die Sprache der Väter. Ja wie alle IVan-

Z()sischen Colonieen, so habe auch die, unsere l)eigetra<^'en,

diese Sprache zu verbreiten. Unter dem wohlthätigen (?)

Scepter des Königs von Westphaleo nfdiere man sich wieder

seinem Ursprung. Wie könnte uns da bange sein um unsere

Vorrechte? Müsse man nun nicht hoffen, dass die billiger-

liehe Colonie die kirchliche noch uberleben werde? In dieser

süssen Zuversicht (douce confiance) bitte man den erhabenen

König von Westphalen (I) um Bestätigung unserer alten

Privilegien: Cuhusfreiheit, Besitz eines Tempels, eines Waisen-

hauses, eines Hospitals, einer tranzr)sischen Schule, Staats-

besolduni^' der frei wohnenden, von der Gemeinde gewählten

drei Prediger, freie geistliche Verwaltung nach der Disoipline

des eglises reformees de France> Verantwortlichkeit nur gegen

die Gemeinde seihst. Nous croyons avoir quelques titres ä

la protection de V. M.**

Dais Echo dieser Phraseologie war das höflich paraphra-

sirte Nein! Die westphälische Regierung, gez. Simeon, La-

grange, Jolivet, erwiderte aus Kassel unter dem 25. September

1807, man habe ja allerdings nichts gefordert als sein Recht.

„Ihr werdet dieselbe Cultusfreiheit gcniessen wie die andern"

und Eure Prediger werden lüi ihre Dienste billig cntschiidigl

werden. Was nun aber die besonderen Wohitliätigkeits-
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anstalten betrifit, so werdet Ihr verstehen, dass, indem Ihr in

die grosse Staatsfamilie eintretet, es kein Sonderinteresse

und keinen Unterscliied mehr geben kann zwischen VAich und

den andern liiugern. Allordinj^s sei es yewisserniassen die

alte Familie, welche erschienen sei, die durch die unge-

rechteste aller Verfolgungen (la plus iiijuste des persecutionsj

von ihr getrennten Kinder aufzusuchen. Und darum föllt es

uns fast schwer, bei der gleichen Gerechtigkeit, die wir allen

Einwohnern Westphalens schulden, nicht diejenigen unserer

Mitbürger (compatriotes) zu bevorzugen, welche auf fremden

Ufern den Geist, die Sprache und den ruhmreichen Namen
der Franzosen sich zu erhalten wussten.*"

Am lo. Juni 1808 wurden die hiesigen verschiedenen

Magistrate aufgelöst, ihre lieanilcn der Verpflichtun^en ent-

bunden und Graf Hlumenthal als Maire eingesetzt, (deich an\

selben Tage traten (He \'orsteiier der hiesi^^en IVanz<»sischen

Gemeinde für ihr Eigenthum, das mit 500 Thaler (lold hypo-

thekarisch belastete GerichtshattS, Münzstrasse 195, auf und

baten den Maire, die Bestätigung unseres Eigenthunis bei dem
Präfecten ui Kassel diu-chzusetzen. Der Maire, Graf Blumen*

thal, verspricht es am 1 1 Juni 1808, indem „ich, schreibt er,

mit Vergnügen dazu beitragen werde, der hiesigen französischen

Colonie-Gemeinde ihre Grundstücke zu erhalten." Es war die

Zeit des h<)Hichen Wortbruchs.

IJas westphiihsche Regiment besann sich keinen Augen-

blick, ül)er das Eigenthum der französischen Colonie zu ver-

fügen. Das französische Gericbtshaus (l'hotei de la Justice

franyaise) wurde, ohne wen zu fragen, zum Sitz des Friedens-

richters (Liebecke) gemacht Da verschwand Provenpal aus

Magdeburg und tauchte in Kassel wieder auf. Die Gemeinde,

von Proven9al*s Führung befreit, protestirte nunmehr emstlich

bei dem Maire der Stadt, dem Grafen Blumenthal. Jede ge-

rechte Regierung achte doch das Eigenthimi, Auch die west-

phiUisclic Regierung habe kein Recht, ohne den Besitzer zu

fragen, an einem Privatgel)rnide Aenderungen V(trzunehnien.

Noch wolle man alienialls in eine anderweitige Benutzung

unseres Gerichtshauses willigen. Daim aber uiüsste uns eine
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entsprechende Kaufsumme oder eine immerwährende Rente

oder eine Jahresmiethe dafür bezahlt werden. Solche Ent-

schädigung erfordere die eintachste UereclUi;^keit (la phis

Stricte justice), um so mehr, als die neue Regierung obenein

unserem Hospital die Accise-Boniflcation entzogen habe,

die es unter der alten Regierung genossen; und weil von

unseren Capitalien die Zinsen nicht eingehen, indem die Mehr-

zahl der Schuldner unter den verdriesslichen Umstfinden (fa-

cheuses circonstances), in denen wir uns befinden, sich völlig

ausser Standesehe, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Da das

uns mündlich und schriftlich gegebene Versprechen des Herrn

Maire, sich bctretTs dieses Ueber^riffs mit dem Herrn Pra-

fecten zu unterreden, nicht i^ehalten worden sei, so sei mau

geiiüthigt, darauf entschieden zurückzukommen.*

Gegenüber den fortdauernden Schweifwedeleien so vie-

ler Deutschen vor einem Napoleon contrastirt diese wieder

männlich gewordene, muthige Sprache der Magdeburger

„Franzosen^ vortheilhaft. Da das westphälische Regiment alle

Art Privilegieii und so auch die beiden O>lonieen ohne

Weiteres aufgehoben hatte, ^ nützte jener Protest freilich nichts.

Vielmehr erwiderte der Maire der Stadt, Graf Blumenthal,

unser angeblicher IVotector, am 14. September 1808 an Kin

Wohllöbliches Französisches (.'onsistoriuin : dun-h die Ver-

einigung aller einzelnen, in dieser Stadt bestandenen Com-
munen und Gerichtsbarkeiten in Einer Municipalit&t werden

die solcher Gestalt zusammengebrachten Güter zum ge-

meinsamen VortheÜ Aller benutzt. Da nun das eingebrachte

CommunvermOgen der französischen Colonie sehr gering sei

und bloss aus jenem Gerichthause besteht, so habe sie gerade

am wenigsten Ursache sich zu beklagen, und sei ihr Antrag

mithin ganz unstatthaft.® Der wetterwendische Maire ist hier

wiederum falsch unterrichtet, in der That hatte nämlich l)ci

der I l()clilr)bli(Mien Prälectur das französisclie ( "olonie-Gericht

schon am 19. Mai 1808 angefragt, wohin der Bestand der Ge-

ricbtskasse nach Auflösung der Kinzel-Magistrate abi^eliefert

werden solle? Als der rechtmässige Empfänger wurde ihm der

Altstädter Magistrat bezeichnet An ihn lieferte auch la
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Justice fran^aise aus 1) den Bestand der Gerichtskasse; 2) die

Wasserkunstkässe mit 21 1 hlr. \'2 Gr. 11 Pf«,', nebst Banko-

aiUlieil 10 Thalcr ; 3) den Capitalrest vom Verkauf des Ge-

richtsdienerhauses 2 Thaler 3Gr. ; 4 ) das franz()sischc Rath-

hausselbst; 5) die französischen Kasernenhäuser nebst Gärten;

6) die Kasemenkasse mit 20 Thaler 17 Gr. 5 Pfg.*^

Am 10. Juni 1808 war die bürgerliche Coionie definitiv

untergegangen und begraben. Seitdem haben wir bttrgvriich

nicht die allergeringste Verpflichtung mehr für unsere

Annen; sie gehören unter den allgemeinen deutschen Magistrat

und dieser ist ihnen dopi)elte Fürsorge schuldig, die der Ge-

rechtigkeit und auch, insofern wir ihm drei Häuser einbrachten

und vier Kassen, die der Billigkeit.

Die zahlreiche bürgerliche (jenieinde war dahin und die

weit kleinere Kirchgemeinde hatte sie überlebt. Dieser war

die bürgerliche zuletzt nur ein Baliast, der sie hinderte an der

freien Bewegung. Die Kirchgemeinde besteht nun (1892)

schon vier und achtzig Jahre nach dem Untei^gang der

bürgerlichen fort War sie 1804 auf aso Personen zusammen- -

geschmolzen, so zählte sie. Dank der Bewegung, die vom
Bau des neuen französischen Tempels ausging, 1810 schon

wieder 300 „Individuen". Dann sank die Zahl. Tödtlich

wirkten die Gelüste der reforinirtcn Pastoren, durch Hinzu-

nahme eines weiteren reforinirtcn Pfarramts, durch Auflösung •

der „Franzosen" in die „Wallonen'* oder in die „Deutsch-

Reformirten" ihre Gehälter zu verbesseni.® Am 7. Juni 1842 be-

richtct Lionnet, mit lnl)e<<rilT der Säuglinge zahle die Ge-

meinde nur noch 220 Seelen. Prediger Ammon zählte 1868:

318 Seelen. Seitdem hob sich die Zahl langsam; 1869 sind

es 226,' 1876 zählte ich 281, 1877 : 270, 1878 : 262, 1879:

268, 1880 : 270, 1881: 270, 1882 : 277, 1883 : 280, 1884:

279, 1885 : 276, 1886 : 282, 1887 : 285, 1888 : 289, 1889:

2%. 189C): 296, 1891: 294 Seelen.

Die Ursachen des Zusammenschmelzens der Kirch-

gemeinde sind andere als die der bürj^erlichen. Ks ist zu

nächst eine in der Geschichte aller Colonieen constatirte That-

Sache, in Deutschland, England, Amerika, dass die Colonieen
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kirchlich abnehmen durch die Mischehen. Das firosse zieht das

Kleine an. Ausgeschlossen sind n\ir solche Gemeinden, wie Frie-

drichsdorf am Taunus, wo Mischehen zwischen „Franzosen und

Deutschen^ durch den Landesherm aufs Strengste untersagt

waren ; wie Frederida in Dänemark, wo die 220 Gartenplätze

den Refonnirten nur dann verblieben, wenn Mann und Frau

beide zur refonnirten Kirchgemeinde gehörten; wie die hiesigen

WaUonen, wo durch den PfftUser Acker so manche Deutsche

zur Kirch-Gemeinde hinübergezogen wurden, und das Tra-

dition blieb, dass der andere Theil durch die Ehe wallonisch

wird. In unserer (jenicinde ist der Uebertritt des nicht-

hugenottischen (JaUen seit If)«) Jahren eine Seltenheit. Von

den Ehen der letzten 19 Jahre (seit 1873 l)is 1. September 1892}

ist unter 56 nur eine zwischen Gemeindegliedem geschlossen

worden und gerade diese blich kinderlos und wurde ge-

schieden. Bei den 55 anderen Trauungen kam es nur vier

Mal vor, dass der Bräutigam nach der Trauung zu uns über-

trat: es gingen uns demnach 52 Bräute resp. Bräutigams ver-

loren. Haben sie sich nun erst während einer langjährigen

Ehe von unserer Kirche entwöhnt» so kehren sie auch als

Wittwen kaum jemals, es wäre' denn bettelarm, zu uns

zuriick. So wandten sich von unserer französisch-reforniirten

Kirche ab die Nachkommen des Kaufmanns Antoine Charles

aus Montauban, hier Bürger seit März 1689; Knopfmacher

Jacques Odemar aus Argeliers in der Dauphine, Bürger seit

April 1690; Kaufmann Jacques Cuny (Sohn des Daniel, Enkel

des Samuel) aus Nettencourt in der Champagne/^ Bürger seit

December 1692; Strumpfwirker Jean Sarran aus Mairieus in

den Cevennen, Bürger seit Mai 1699; Branntweinbrenner

Abraham Favrost (sie) aus Beauvoir in der Picardie, Bürger

seit December 1706; Jean Coqu (sie), Rür|?er seit 1711;

Seifensieder mul Lichtziclier Abraham Bonte, Bürucr seit No-

vember 1720; Chinu^^a^ Jean Conrad Salome, Bür^^er seit

Januar 1722; Jean Granier, Bürger seit März 17'>2: C'hatics

Palis, Bürger seit 3. November 1749; Färber Charl. Duvignaud,

Bürger seit 26. März 1772 u. v. a. m.

Der zweite Grund für die Abnahme der Kirchgemeinde

ist die Preigebung der Einsegnung. In den letzten dreissig
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Jahren giebt es unter den 18 Presbytern, die m der Zeit iun-

giften, kaum 3, welche alle ihre Kinder in unserer Kirche

hätten einsegnen lassen. Und jenem iSeispiel folgten die andern.

Der Grund ist bisweilen mangelndes Vertrauen zum Geist-

lichen: er ist ihnen bald zu liberal, bald zu orthodox; erfordert

zu viel oder strengt die Kinder zu wenig an; sie lernen zu

viel oder gar keine Sprüche. Dann wieder ist er nicht hübsch

genug oder zu alt oder «kein Redner**. Die Hauptgründe

aber liegen bei den Kindern selbst. Sie wollen ebenda zum Con-

firmandenunterricht gehen, wo ihre «beste Freundin* geht,

oder ihr liebster Freund, oder wo «die ganze Klasse** geht.

Sie gehen zum Religionslehrer der Klasse, die sie gerade be-

suchen. Der Rcctor fragt geiadezu, ob sie evangelisch seien

oder katholisch: sind sie evangelisch, so müssten (!) sie zum

Pastor loci. Um „reiche" Kinder werben manchmal 3 bis 4

Pastoren:*) es ist bisweilen geradezu widerlich, wie man urtheils-

losen Kindern die Kur macht. Ist nun das Kind erst in einer

andern Kirche eingesegnet, so nimmt es dort, und mit ihm die

Eltern und die Verwandtschaft, sein Abendmahl. Unser Gnaden-

tisch bleibt leer. Und wo solche Kinder ein Jahr lang die Predigt

gehört haben, da haben sie sich dann hingewöhnt. Dort hören sie

weiter die Predigt, dort conununiciren sie fernerhin, und mit

ihnen die Eltern: Und unsere Gottesdienste veröden.

Zur kirchlichen Verwahrlosung und Losl()Sung vom ge-

ordneten Partjchiaiverband trägt auch bei das Freigeben der

Leichenrede, das Durcheinander der Pathenschaft, die Er-

laubniss bei der Trauung zwischen je drei Predigern zu wählen,

dem des Bräutigams — und das ist hugenottisch —, dem der

Braut — und das ist evangelisch — und dem des zukünftigen

Wohnsitzes — und das ist praktisch. Ganz besonders hat

Schuld an der Verkrümelung der «Individuen" das Umher-

laufen zu den Modepredigern bald in diese, bald in jene

Kirche. Die besten unter diesen kirchlichen «Unihertreibem**

*) Bei einem Kind meiner Gemeinde sagten mir, ehe es zu mir in den

Unterricht kam, drei erschiedene Pastoren die GrQnde. weswegen sie mit Be-

stimmtheit darauf rechneten, dass dies Kind gerade ihnen Qbergeben werden

wflrde und nicht einem von uns 3 andern.
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machten jeden Monat Rundlauf durch vier Kirchen. In der

unsem hatten sie ihren Freiplatz : in den andern bezahlten sie.

So kamen sie zu uns einmal im Monat, falls sie dann nicht

gerade verreist waren.

Ein durchgreifendes Hindemiss auch für die kirchliche

Consolidining ist die bfiigerliche Freizagigkeit

Die ^rösste Beständigkeit im Personal zeigt von allen

Coloniccn Preussens Berlin. Dort mochten alle weilen. Dorthin

zogen sie sich zurück. Und doch auch da, welcher Wechsel!

Schlagen wir in Böringuier's Stammbäumen der Mitglieder der

französischen Colonie in Berlin** diejenigen Familien auf, deren

Sprösslinge heute unter uns leben. Da heisst der Wohnort

bei den Balan's: Montauban, Prenzlau, Hamburg, London,

Stettin, Magdeburg, Breslau, Brüssel, Apenrade, Weissenburg,

Görlitz, Schlawe (S. 119). Bei den Bertin's*) Berlin, Mann-

heim, Stettin, Frankfurt a. d. Oder, Dobrilugk (S. 3). Bei

den Chevalier's, Bonneville in der Normandie, Hamburg,

Magdeburg, Berlin (S. 56). Bei den Coste's**) Montauban,

Stendal, Magdeburg, Gramzow, l^erlin (S. 155). Hei den de la

Croix'***) Zerbst, Petersburg, Wiesbaden, Detmold, Magde-

burg, Berlin (S. 164). Bei den d'Azemar de Rege Dieppe,

Berlin, Magdeburg, Halberstadt, Warschau (S. 197). Bei

den Gau's: Beze im Dauphine, Berlin, Magdeburg (S. 19).

Bei den Granier's Nismes, Magdeburg, Treptow a. R., Grün-

berg l Schi., Frankfurt a. d. O., Fratistadt in Posen, Berlin

(S. 115). Bei den Humberfs Metz, Berlin, Bengalen, Waldow,

•) Im Februar lü99 gehört in ViUy le Fran<;ais, Champagne üur rcforinirlen

Kirche Maltre Jean Bertin, m^dicin (Bulletin du Protestantisme franqais 1862

T. XI.. p. 153). Im Jahre 168Ö ist «in Bertin chantre «t lecteur in Kassel

(Romberg, 37). Faul Bertin bittet 1686 um BOrgeirecbt und Privilegien zu

Groningen in Holland (Guyot. Groningue 1891. p. 30). Peter Bertin wird

am 11. Mirs 1700 in London naturalisirt (Agnew, Protestant Exilcs from

Franoe. lU.. 63b).

**) Fran^oiB Coite wurde mit seinen Tfichtem Jeanne, Marianne und Mar*

garethc am 21. Mira 1682 in London naturalisirt (Agnew HI., 30b).

***) Ueber die irischen de la Croix von 1695 S. Agnew U.. 20; Ober

Francoise. des Rektor Justel in Berkshire Gattin von 1721 S. ebenda III.. 165
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Wien, Wesel, Dresden, 1 lohenkränig (S. 26), Hei den Jordan's *)

la Motte Chalan^on im Dauphine, St. Andre de Lodeve im

Langued'oc, Berlin, Leipzig, Dresden, Schweiz, Pommern, Grün-

berg, London, Schr)nau bei Glogau (S. 25). Bei den Maquefs

Haag, Magdeburg, Berlin (S. 144). Bei den Pourroy's**)

Pont en Royon im Dauphin^, Magdebuiig, Halberstadt,

Berlin (S. 119). Bei den ToUin's: Heilz-le-Maunipt in der

Champagne, Berlin, Angemiünde, Schwedt, Stettin, Frank-

• furt a. O., Schulzendorf bei Lindow, Magdeburg (S. 125).

Von den ersten Einwanderern 1685 bis 1699 ist unter 438

Namen der Magdeburger Colonie bei Beringuier*' nur der des

Dominicjue Coste, Teinturier de St. Anthonin en Quercy (No. 3 172)

— Juli I099 heisst er „aus Montauban***) — unter uns durch

die deutsche Wittwe des Geh. Kommerzienraths David Coste ver-

treten: doch war auch er erst im Juli 1699 hier eingewandert
j

während (No. 3158) die Pouiroy's aus Pont en Royon im

Dauphin^ seit Juni 1686 und August 1687 hier ansäss^, erst in

unsermJahrhundertwiederausHalberstadthierherzurückkehrten

;

und die Laval's — Pierre, Wollkämmer aus den Cevennen

(No. 3 3 1 2)—sich nicht zu unserer Gemeinde halten. In unserer

Liste von 1703 treffen wir unter 442 Namen die Audemar's
— Jacques, Knopfmacher aus den Cevennen (Nr. 107)** —
die sich (Odcmar) längst nicht mehr als Hugenotten ansehen;

die Balan's — Louis aber, der Fabrikarbeiter aus Montau-

ban (No. 363), gilt nicht als Stammvater der unseren, die

erst Ende der vierziger Jahre unseres Jahrhunderts aus

Berlin herüberkommen; die Boimin'a** — die Wittwe des

Abraham Bonin, ist jedoch Waldenserin aus dem Thal Pra-

gelas, während die unsem zuerst in Erlangen ansässig waren, ^'

•) Henry Jordan bei Dul)lin, VMhv des Marquis de Rtivigny, Earl of

Galwny, wird ntii 30. August 1720 mit 100 Pfund im Testament bedacht.

(Agnew I.. L'43\

••) Magdak-ne Pomioy ist in England naturalisirt 8. Mai \691. (A{,'new, III.).

•*•) In den alten franz^^chen Gerichts-Verhör-Formularen habe ich hier

2 Rubriken gesdien: 1) wo geboren? 2) letzter Wohnort in Frankreich?

Daraus crklSrt ach, daas dieselben Personen sehr hiufig in den KirchenbOchen

einen andern Urapningsort f&hren, als in den BQrgerroUen. Erstere geben den

Geburts-t letztere wohl meist den Wohnort an.
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durch Daniel sich frühe in Hurg setzten (vor 1699) und erst

eben hierher übersiedelten. Pierre Jourdan*) aus Cabrieres

in der Provence (Nr. 259) hingegen, Gatte der Marguerite

Bret, denen schon Herbst 1687 hier ein Sohn stirbt, lebt in

grader Linie seit August 1698, wo er hier Bürger wurde,

hier noch fort in der Commissionairin Jordan und ihrer

Tochter. Von mindestens 442 Familien seit 1698—1699 sind

also 2 hier ansässig geblieben. Unter den 406 Familien

vom Jahre 1721** erscheint kein Balan noch Bonin, wohl aber

(Nr. 41) Abraham Bonte, der Seifensieder, der durch Dekret

vom 20. November 1720 bei uns als Bürger angenommen

wurde.^* Doch gehören seit lange seine Nachkommen nicht zu

uns. Dasselbe gilt von denen des Isaac Coccu, Strumpfwirker

(171)/*) Die Wittwe des Kürschners Ren6 Dan (299) aus

Grenoble verweist auf ihres Gatten Bürgerbrief vom August

1712.><> Nach Halle, wo er sich schon 1692 etablirt hatte,

ging schon sein Sohn zurück und erst Mitte unseres Jahr-

hunderts führte sich ein kleinerZweig der Familie hier wieder ein.

Dasselbe wie von den Bonte*8 und Coccu*s gilt von den Nach-

kommen der Wittwe des Branntweinbrenners Abraham Fav-

rost (sie, No. 275) aus Beauvoir** in der Picardie, rranzr)sischcn

Bürgers seit December 1706. Hingegen lebt (No. 149) jener

Nicolas Lhermet, Strumpfwirker und Bürger vom Juli 1703,^^

gebürtig aus Boisseres (auch Boisserac), dioc. de Nismes, unter

uns fort im Kaufmann Jo. Ge. Rud. Lhermet. Ebenso lebt

unter uns fort David Maquet (No. 25), ein Kaufmann aus

Leyden (Haag), der im März 1718 hier Bürger wurde,** im

Presbyter Kaufmann Paid Maquet Aber No. 404 der Liste

von 1721 der Chirurge Jean Conrad Saiomö, Sohn des Ja&
Salomö aus Venthier, dioc. d'Arras, vermöge des Dekrets

vom 17. October 1721 als Bürger bei uns aufgenommen, trat

nur zu bald mit seiner Familie zu den Wallonen zurück. Ob

*) Auch Jordan. Warum er unter den Magdeburgern 16*^9 bei Biringuier

fehlt, erhellt nicht.

**) Schon 1711 wird hier Bürger der Stnimpfwirker Jean Coqu (sie,

spiter Coqui); Mai 1712 der Tischler Isaac Coqu (in*. 59. 60) und Februar

1726 der Tischler Salomon Coqu aus S^dan (III*. 68).
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die Nachkommen des Schlosser Phil. Villaret (No. 293) aus

Montpellier im Lanf;uedoc, der im August 1700 hier Bürger

wurde,** ein Sohn des Etienne VUlaret,'^ mit unserm Schlächter-

meister Albert ViUaret zusammenhängt, ist nicht erwiesen:

auch hat die Familie ViUaret sich hier niemals lange gehalten.

Demnach haben wir hier keine Coloniefamilie von den 1685

—

1698 eingewanderten, die sich hier hätte halten können; seit

1699 zwei Familien, die noch zur Gemeinde gehören; seit

17O3 drei, seit 1718 vier, die sich fast in ununterbrochener Folge

am Orte hielten, die Jordan, die Coste, die Lhermet, die

Ma(juet. So weni^ Stai)ilität war \orhanden.

Seit Februar 1722— 1750 zählt die Bürl^crliste unserer

Colonie*'' 269 neue Familien. Von den 269 wohnen heute

in Iklagdeburg als Mitglieder unserer Gemeinde eine. Der im

März 1731 aus Halle a. S., vorher Christian-Erlangen hier an-

gezogene Weissgerber Jean Laborde aus Mas D*azil [Datil],

Comt^ de Foix, Haut-Langued*oc'^ Bürger seit 25. Juni d. J.

hierselbst'*, lebt unter uns weiter in 4 Rentiers-Familien. Da-

ge^a'n der im October 1731 hier als Bürger vereidigte Messer-

schmied Jean Mar^chal aus Chalons en Champagne^'-' weder

mit dem Böttcher und Tischler Isaac Mar6chal aus Loy cn

Brie, der 1686 mit Pass von Frankfurt a. M. nach Halberstadt

geht; noch mit dem 1697 hier wohnenden Abraham Mar^chal

verwandt scheint; noch mit der durch drei deutsche Wittwen unter

uns jetzt vertretenen Familie. Denn der Stammvater dieser drei

ist der Sohn eines Jean M., Schuhflicker (savetier) Jean Abraham

M. in Berlin, dessen drei Söhne (1779 fg.) hier geboren sind.

Von 1750 bis 1807 nennt unsere Bürgerliste'^ ÖOI Fa-

nnlien. Davon wohnen heute mit französischem Namen in

Magdeburg als Mitglieder unserer (lemeinde zwei. Drechsler

Isaac Bourset, Bürger seit 31. Mai 17^)6'^ hier geborener

Sohn des Wollkämmers Al)raham l^ourset, eines Waldensers^^

aus dem Thal Pragelas, der erst nach Homburg, dann nach

Schaumburg, dann nach Marl>urg, darauf nach Waldensberg

ging, ist der Stammvater jener Familie, deren Name weiblich

unter uns vertreten ist. Sodann Fran^ois Timolöon Lefibiire,

der aus Paris 1767 nach Magdeburg " kam und der
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untctp* nnä den Nameii durcb D. C. 1« riedrich's Tochtbr erhält.

Fefn^r Fr^^ic Detroit Sras iberiin, Bürger hierorts seit 3. Fe-

bruar lSp4'^^ . dessen, Fi^miUe' unter tms ^uqh liur durch ein

.Fr^li^eii^. und eine_icii)dQi!;lose Wittw^ jveiter l^bt.

Ja ' so gering ist die timere Beständigkeit' der hiesi^^en

Goloniefamilicn, dass selbst von den i8o6 der Gemeinde zu-

f^ehörigcn 105 Familien'* mit dem Namen von damals,

also niännlichcrscils nur noch 13 unter uns vertreten sind,

damuter 1 Fräulein deutschen Namens und 6 Wittwen deutscher

Herkunft: von Münncm mit französischen Namen nur noch

DttOy Jordan, Laborde, Lhermet, Maquet, Rubeau; sechs

Namen in 9 Familien. Die Balan, Bertin, Blell, Bonin, Che-

valier; de la Croix, .Damois^ <>auy Oionier, Hugö^ Humbert,

Foucroyi de Rdge^ .Roustidce, ToUim^ Villain, Villaret fehlen

BfimikitUch noch 1806. Sie kamen später herttber, zum Theil

erst in tmseren Ta^en und zwar sind von diesen modernen

Neu-Ansiedlem [^^eboren Balan^^ in St. Mary -le- Hone, Graf-

Schaft Middlesex, England, Bertin in Berlin. Blell ehendort,

Bonin'*^ in Burg, Chevalier^' in Berlin, de la Croix gleichfalls,

Damoioy^^ in Magdeburg, Gau^* in Oranienburg. Granier*''

in Sorau N./L.
, Hugo^^ in Crefeld, Humbert^- in Berlin,

Pourroy^* in Halberstadl;, de Rhgc**^ jn Spandau, RoussiÄre*^

in Neuiialdensleb^, ToUin^* in Berlin». Villain*' in Gioss-

Zaethen» Villaret** in Nauhaldensleben.. -

So ist es denn nur eine kleine Auslese,"') welche die heutige

Colorrie repräsentirt: im ganzen (Juni 1892) 280 Seeäen. Von
der Magdeburger Colonie berichtet am 19. Dcccniber 1694

der Manufactur-Inspector Trenoy de Francbnn und der Ober-

consistorialsecretair Drouet: La Colonie en general est com-

pos^e de gens qui ne sont pas riche?.^" Ihre Armuth springt

in die Augen. Dass heute die Colonie, die Berliner und

andere,, auch die Magdeburger wohlhabendQr, als .«ei zur Zeit

der Väter war, oder, wie das Volk es ausdradct, „reich**, ist,

iol nicbt geleugnet werden. Doch ist diese Behauptung

richtig zu stellen. Die leitende behOrde, das Consistoire fran-

*) Inzwischen sind ron hier verzogen auch Ute Chevalier, Qranier und

D« Rh^
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gatd, in Berlin giebt jedes Jahr mehr aus, als sie oinnimoit, >ist

abo bei verständigen Menschen ab drin änzuäehear Atteln

die Stiftungen iti Beirlia Maison Atihard, Mäisdnr. d/Orefnge,

de. Refii^'aiMA^ tdie fOllnuilMrieiii^lMmdiälen^ Vantadd
•hbb^n, $md reich« wettiai^ jAbsittlhiiiinQhDliofaifirimlenT'ds^iaOa-

^bfeiiv' «Atimlidli vierfaailiiiesl »akhtinilrvkMrari jMBBdfebta^

«^ArlMo-srnd WaUleohMis-tKaM^ IGbohetf-

-kasse, wbnn man das so nennen f 8(^11, i-wias<läUj&hrlioh f(fr die

Kirche cinkomnil und hlr die Kirche ausgegeben wird, arm

ist, da die Ausgaben die Einnahmen jährlich weit übcrschreitien.

Fasst mau aber als Colonie die Menschönl, so kann man wohl

auchi fiir Magdeburg, wie ftär /andere fraiifiCÖ6iscfae:CaIdnifi^

sug^en, dass die heutigien Cokmisten, %ean > (auch ikeiner

dreudh >t^o tk>ch dumbaelmittJioh iweMhatendet i sind i-Aind-iiiti

litufQm^'VcBbändnmiiis^r'iArine 2fth]ki»i^"ihr6i'¥flteiu'. i df
•i il>Ui< 'Grflode lieganl jedod^. i^g/moX tnk-M-BtidiBiBpUik

«Mm aw audik: Dem .Abl.KuynaJ aeoAt ItJOB Mkhki^i^
>Düreotor-de8iGra!m(Kk)«terB «nd Obeit6nbistOFialnlth;t>fo)};;fiilde

drtii :i 1) e$ läuft mehr ( ield um 1782 als 1686.^® Indessen die

Louisd'or \uid Louis blancs und liVres tournois und Ecus soleil

von 16H6 waren gutes volll"t]uges Geld. Und das Geld, was

»Friedrich der Grosse hatte prägen lassen, taugte w enig. Uebef-

dies war schon damals alleS' theurer als dn jahrbundcrt zu-

-vör«':: Unm* däutsiihes Geld von heute ifit gutNund es läuft

iwdk mehr nni'att 1782. «Indento* di^iLcdiefaanittsl lamduheuib

i<Wfi< Jfal !So , theu^ör 1686^- «vcm ''Haii8eni'>tiiui''Giiiilid-

stflcken noch abgesehen^- W«r beute dOOOTKäleriniliVeilriögdii

'hat «stKitchf wohttiäbendbr miMtvtuihlto/- ala weii!- 1686^. 1000

iXhaler sein nfttinte, auch darum, weil heute jedermann

Komfort beansj)ruchtund daher mehr ausgiel)!, als« verhält-

ffkissmhssig inisere colonistischcn Vater. *- Als zweiten Gnmd
füki die grössere Wohlhfibonheit der ,^nder" führt Büsching

ianjuwcil diese die Früchte der BrBflings>Ind\istne ihrer Viter

jgc«mtet haboa* nndt daftir eiheti leichteren Absatz . iüandelB^

akf j0tMc)"Baä iiiQt iniife< b6i i'Jilagdsbüigiii.iiidil)i n^i- -«bttd-

«otetj^^-mifittBiFmlcA Oder^' .'Rheii»beig,r^ Oranied-

towg^loiK^^NOihv. Kvifielr. Ikspaagl iDreadeb hnd nvoU/.- >A
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idUiAeinvairisniden.i Vattr .giii^;eii' Itealoiolt' " Hure*' SoMie
.epntefcni» Sdmldtoy.l'Yeilbilngertenv' aMitin ifrüb oder zogen

fdotiem /—^ AM ( dritten Grund nennt Büschm^ s^inein han-

zösischcn Fragesteller^, mehrere KranzoFcn Bcien in hohe

Staatsstellungen auigerückt und hätten sich dadurch bereichert.

Von deh Magdeh'urger R^fugi^s gilt das nicht. Die aufgerückten,

(wie iiiigändi^ Felloutier, Andreasey.die wassten, waS' das heisst:

itravaller poar le Roi de Pruisse. Dass: sie für eihen Hoheiil-

xDttem «rb^iten duHl^ war dhr Lohn« ' Dm arm. bliebdo,

UdiAtsteii!8ie.ttoh rarEhre« . //Ddr wnu^ldemeteoti^BRoitdär

Magddbuigvf Golonistftn (2^ von elwa 1500) sShlt' mir darum
Bongiit #ie «keine 'Armea «aler sieh ; weil die grosse- MoMe
i(a1fb et#a' 1200). te'Blend Initergegangen, datroagezogen

oder aus den verschiedensten (minden vom tranzösischen

Colonialverband losgerissen worden ist. Da demnach die

Armen- und Waisenkasse innerhalb der (ienieinde nur noch

sbiten für Arme und Waisen zu sorgen hat, niusste sie, bei

richtt<,'er Verwaltung , wachsen. Und so entstand auch •Yakr

»das Sprüchwoit : «Die Colonie ist reidk*^ i

" Der 'hngenottische Standpunkt et nicht der wiryitchaft-

licUe. Die Märtyrer vrMigten nur eltatt Reicbthirnis jMch
nein ih Qottf Mit diesem ewi^ MessBtab gemessen, wie

Viel Reidie dieser'Wdt sind da ärmf Strebt die hni^bttitiche

Kirche einen andern Reichthuni an, als den in tiott, dann

wäre sie reif zum Untergang, wie Anfang des Jahriiunderts

<die bürgerliche Colonie untergegangen ist.

Aber der selige Reichthum der Colonie ist, dass sie

•rekhlich zurückgeben durfte den gastlichen Hohenzollem und

ihrcrn Volk. Nachdem Professor Dr. ßchnioiler die Ent-

nviskKu^ ^sr^ Iltdustrie ;des Hemgthesos aal" Gründl der

UtknndMi und -int AtUebn^mg^ «an Ermaa*s WMigung» dei*

Geiotusfeen geschildert l»t» schliesBt i ier «* seine' ^Studien

jBMr-'die wirthschaftHche PoHtik • Friedfidi des' Oroista-tssfd

Preussens überhaupt*' mit den Worten: ^Die Fortschritte vA«

1680— IcSCti sind in erster Linie die Folgen einer musterhatten

Verwaltui^g.*" Und in der That, die Staalsv^rwaitnng 4ieUt aul

60»

Oigitized by Cföogle



- 18»

das Ganze. Unzählige huf^'ciiottische Familien sind dieser

Verwaltung ziini Opfer gefallen, ausser Landes getrieben und,

nachdem sie die Landoskinder ihre Künste 4md. Fertigkeiten

gelehrt y versehwund^; Allein dei^ Staat ' muss das Kietne

dem Grossen opfern. Und' ifras sind" 20,000 'R^fugfgi

gegenüber den pretissischen JiliUion^nr* '^pt3Cf'^'M&^i<^j

billiger Qugenott?!! im
, Qffs^iiiiptkä^^t? Jl9ritj^fi„Te. .M^^.^

Die bugenottMchen: Mivtyrer starben i gern, dankbar .Gott .luw)

dem Fürsten noch im Tode: denn sie* haben ihre Gewissen

in's Land der Freiheit herübergerettet, dem neuen grossen

deutschen Vaterlandc an ihrem Theil und Mass genützt

und ihre Seelen dem Heiland, ihrem F^ührer und Regiercr,

EurOckgegeben. Auch die itannsten starben reich, .weÜ^sie mehr
gaben als sie empfingen. - * • • i • • •, *

\) frtsb3U. Aktfn. K. 4., >) Hagdebwger .l|ooM«l$-PMitt . 1892 . Nq. 9.

) Vtffil^U AktW J.. 3. rjpä^jU^ÄkftlH, Q. 1. Fr. Yfr W(nuaa^:
Gesch, der SU\clt Magdeburg, ed. Hertel 1885, S, 419 lg- Presbyt. Akten,

G. 1. Magistrats-Archiv: Frajv/.r«. Kasernen. *) S. den Abschnitt: »Das

Verhältniss der französischen Gemeinde zu den beiden andern reformirten Ge-

meinden der Stadt." ») Tresbyt. Akten, V. 2. Jac Ludwig. 41. ") Bcrin-

guier. Slaminbäumc, 14. lierlin 18b7, gr. 8 S. Beringuier ? Liste.

S. 13(1—146. ") III* 2(K). Auch in Kngland ist die Familie angesehen.

Agnew III. ;J8, 41, 02. (56, 45). ") S. Ebrard: Christian Ernst, S. 28 und

146. ") III», 468. 18) III» 255 fg. III« 65. ») III«. 60. III«. 56.

III*, 52. — In Caaid tiiflt man schon 1697 den Rentier Sieur Hennet

(v. Rommel, 63). — Wober Nicolas in der liste von 1703 fehlt, erhellt nieht.

m*. 64. In der Liste von 1721 heisst er hrrig Dan. (as Daniel). — Im

J. 1699 encheint Abraham Haqa^» Tuchmacher aus S^daa in der Colonie zu

Brandenburg .i. H. (Beringuier. S. 118, No. 2639), Gatte der Susanne Car-

pantier. Vielleicht ist er <!er Stammvater, der aus Sedan Ober Leyden nach

Hrandenhurg kam. 24) m«^ 49. 2:.) lu'ringiiier's Stammbaume. 47. 20) m*^
66 Ig. 27) s. den Abschnitt: „Industrie" und den „Galeriens". 28) m« 73.

— Ein Labordc war Direktor des fran//>.«ischcn Hospitals in I.,ondon (Agnew,

III, 74a"). Eine andere Familie sind die de la B()r<!c's (z. B. France prot. I,

666, 86V, IV. 242, 328) und die unter den Hugenotten noch heute hervor-

ragenden Grafen v. la Borde. ») III«. 74. ») III«, 91. »>) lU« 97.

*>) Deissmann: Die Waldenser, Wiesbaden, 1864, S. 19, 87, 42. ^ In Stock-

holm Sassen die Leßbure im Omsistoire S. Frank Puaux, UsL des Rrot. ft*.

\
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en Suy.le.i Paris. 1S92. p. p8. 100. 132. 189. III«. 173. III«. 3(>2ff;.

r>ie Balan stamnuMi aus Montanl»an. ^) Stamnivalfr bt Danit-I I?<>iiii\.

WaldeA^cr aus dein igelai, eret In Erlangen (Ebrard, Chmtian Ernst,

99;'Nis)i^ i4>IMfrgV4RAI'i^Hlft7«ftiilMk' 2rn Jnui>nil Jiler Bfirger. ^) Der

tad&>DitBUieff^wili Btio.jib I«oibriiitepl.7uD 12. iN«^««|Ur • 1959 ht^

;B<^fy|.,y^i(lieir.»/!f!t niftx^,jler Sktjy^am^fi^^r^ sond«^ Katholik j^uis Chc-

v^|ier ,|^dt^ ,I^)iniii ^aus Bonneville- ji^ der Nonnandie, Diener des Princen

Ferdinand \oj\ Freussen. . Die Familie stammt von J^an FranqiMs t>anioiz7

iaiis^ ÄTadbeuge in IPlamler'n, g^rig ii.-irh 'Ncuhnldrn'^lebcri (Beringuier. I-bte tbh

\m<) No '.1780 1^7) ünd kam nach der Mitte des Jahrhund»ti hernber.

^) Slaramvater Ist Ditue! Gau (Gnurt^. aus Vilvasrt itn Dauphine, geb. lOnS,

der iKV-b Hfiliji ging- Tkoiuas (.iiiuiier, inaitre Chirurgien aus Nisnies im

Lai>glJi'*loi-. (iatte <ler l'ii-jitf Hmi/umuet — so sdirriht er seihst 1691 -r-

^in^ nach M.igdehiir)^ St.inimv.itcr ist (iuill. Henri Hugo, Bürger inZruicli,

idfessen Sohn ChristolTel Prediger in Frankfurt a. d. O. wurde (S. Tollin. Gesch.

A^ 'tfln^'dtjYcMie 'k'RraiftAirf n. d: 0.)i Seit '1889 hier; StMaatvatei« bt

Charles Humbert. Ftocureur du Parbunent in |l«ts. f 38, Oetober 1685 auf

der Reise nach Berlin, wohin seine Frau Judith, g. Quien mit 4 Kindern Ober*

siedelte. ^ 1834 hier getraut ^) Sein 8. Kind ist 1813 hier geboren; Ober

die Familie s. hier den Abschnitt : Mililaria. ^) Seit etwa 1840 hier. ^ seit

1876 hier. IS^."! hier getraut; ein sehr h.luflger Nanu- ini Refuge. Auf

der 'fTynode von Clerniont K)67 vertrat Pastor J. Villain die Kirche von Coucy

(Bulletin Vlll. 4^12); unsere Villains kommen aus dt-r Nähe von Möns im

Hennegau. Hier seit IS^iT; vu Wesel f Mf.rz \Mb riOjiduig Villaret

aus St. Hippolyte in den Cevenncn (Bulletin \ III. 6). r>er Ahnherr August

Villaret ging 1098 nach Neuhaidensieben. *•) S. hier 11. 483. Wenn sie fort-

fahreh: mais qui cependant peuvent subsister doucement. so ist das cuni grano

satis' zu verstehen. Bulletin du Frbtcstuitistn« francab. "Pätis. 1689 p.660.
• • • •
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;. 'r'l .Ii, ii ii ».i.'ii. X iu(\ \\ ii.nd .-.JA

Ififaalto-V«rzdeh&iss.

Theil 1.

Kampf um die Privilegien. s.l^3^. i

Bioteituns S. 1—21.

Verschwundene Urknnden. — locken, und Wjqh^eff, — Das Ge-

<sainoitr{Uvilc|;iunk des.Refi^p., Gna4«n'Edikt vipfi Potsdam* —
Die 20 Ua§debttrger Frcijahrä. -> FQrs^ mf Vplk. — Enf^and

.. / und Deutschland, 7- Die Anstecke Berlin*«. — Die Magdeburger

falschen Gewichte. — Die deutschen Diebe. — FranzAsirende Do-

mestiquen. französische Miether und deutsche Käufer. — Der

Waisen-Mord. — Namens-Verhunzungen. — „Lasset die Franzosen

ibKnoeB.** — ftroxess Douzal. — Die Juslic«. — Quellen.

Abtehiritt I: Kxtapf nak die Prdhdtm yon der Zunft

und In der Zimfi' S. 22—82.

'Gratis-Aufhahme der lUfligi^.' — BeruflwccIiMi. Jagd nach
' Frcijahr«n. — Der PfUser Wattig. — Drei Zeiten.

—
' Zunfl-Strfl-

nrang. Pftiscber. — PatoiÜrle Meister. —> CtnUntticm der drei

Nationen. — Zonft-Assessor. Die frans8slschaiFMisei^Assessoren.

— Refugics-Kinder, — Die zflnftischen CorifUkte: Seidenkrämer

Muzel. — Die Brauer: Sarry. das Preshyterium ; Gandil, die Pfälzer;

Alb. Dubois. Codex Fridericianus ; Mannheimer Bier. — Die B.Icker-

* gerechtigkeiten und die fourniers ; Aubissard. Couriol. Connort und

der arme Juge ; Rivi^Te. Bauquier; Frau I*retiiger Ruynat ; die

»FranzoÄen** gewordenen Deutschen. — Maurer, Tuchscherer.

' * Tischler. — ühnnacher und Schlosser : Antoine Charles, die uhr-

I

'

' machemden englischen Seelen. Posatacntirer: Wittwe Flamary,

die ttoutier.' — Knopftnadier Pallis tmd die holUmBsehe FreibeiL

— Schtihschndlenmachtr ondOfirtl^. Kadler. Die steghaflen
'

' SchneidermamsiiAls. — Sdiufan)a6her nuquet — Handsdnihmadicr.

•^"Frisear Ccnoaienon. ^ üreehsltr Breton. — liehtsMisr Royer
^ und das Geheimniss des Majors. — Färber : Gandtl^ die Coste'«.-—

' Kttmer: Pallis ; Seth Schneider, der Uube Soldat ; Galtntcriehlndler
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Biancone. — Gcddsdimidle: Nicolas.—« Die Gewolce die wlllheiid-

sten Fdnde der Cokmisten. — Die PoHzeigewalt des liagddMirger

firansOsiscfaen Magistrats. — Quellen.

Abschnitt II. Der Kampf um die bürgerlichen Privilegien.

S. 83—192.

Hauptstück 1.: Der französische und

Sachen. S. 83—126.

Der deutsche Magistrat und die Grundverfiosung. — Pascal. —
Corobinirung der Nation«). {Die Vota. — Das «errflckte*

Stadtwesen. — Die verschiedenen Humeurs. — Projekt Witten. —
Die« ;läettejMenfJ-^i-iJEUdl^

Colonie. — Die drei gesetzk»en Jahre, .r^ Uerstrltunj^^der

vilepen. — Douilhac. — Das Nebeneinander der GerichtsbarkeiUn.

— Aimuth und Klend. — Die Gmvamina-Conferenz. — Freund-

naclif)arlicli. — Extra moenia.— Markltaxe. — Schiedlich-friedlich.

' — Die Dichtunf,' über die dtflndung der Colonie. — Populations-
••5

' Piinciii. — Das rnvil..uinin vom 7. Juli 1772. — Die Vota von
" ' '" I80I. — Ai iiu-npfU'.'c. — Gratulation zum Colonie-Jubiläum. —

HugenoUiiche Wuhlthatcr der Stadt. — Quellen.

- Uattjltsllück IL: > Dte 'P riv.il egien und

JlnuS fi'v i-i. g.'?m?i?ci)t^p;iC;^«inifsfiipnen.

• . ,. (Verbürgte freiheit von Vyacbten und
,
Ein<juarliruBg. — PreiwilUge

^.
, vWachtdiep^tCk Die JK) ^agd^rger Freijahre. — Kopfgeld, Ar-

, . . qiiiüi. .«wd, Wieder-AV'^^"'"^^ — BOnfftel-Drouet-

, / Lagfoi|i-Bf|itbQl^y. — Per gif^tiiicfa^ Koptnandantr -r. Die preussi-

sfibei). iiPnigpi^ad^*, — XMe; Advoq^teni dw Ca^le. — «Hat

SpffndUV) Vftdleqt.'' t7<iDm IJ^'Vtf^aefiafiiB^ — (Mc^, vielköpfige

. .. . :| hugenottisIbe.Bf^qUenprehr. - .Die.rne^e fran^ösiscjie {Republik. —
i. . . .

. . ^estbaracken. —,
I)ie pure Bagatelle — L*lgandi's Pässe. — Die

,
ministeriell« Erzwingung des Gehor^ffU. —» Opferung der k^nig-

. , lichea Cowiuission. - I )as Verkaufsbüro. — l3osliaft t der duniiii

genug. — Üelrogcne Könige. — Sabatt'ry. — Der !<•. oder der

I ]
16. Mann. — Die Bürgerwebr und die Kronpriuzess. — Nacbspifl

,» ..... i
^luzcl. —• Reduktion. —;• K,eal-i-imiua;^tirung ? — Oebrüder Gandil

. . ... der I^fius^dter du.ßqiSf per Scbiiitpr ,upd,.d|e Combination.

. . f>. • «..Bi^et: ui^4,BruqDen-Aii)t.. Ridn.—;J{[aJii»qnir!ii)g dej: beweibten

. . J5<t|A|tfn. — Aqlfibeik — Familie;.«^ 9eti^ Kaiemenkasse.

. . . -r Dfp ,p2(wergo*. brauche» nif^r .Ulaiun ab dije. ,lUefen*. — Ver-

.!, Icaof.idcr. ll)^lzNs9hql. KasetBe? m Jxt^cf^ — .|C$)ntrolle des
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UebttfüchuM«. — Die NeusUdler DrauigMluog bdiufii* »Utoterhutiuig

b«$tiadfg«r JUiebe.*— WasstHqunst—*AtC «HNd abt.--^ Rdclamatioiis^

BQfcbcI. — Die 40 ,B«weibten'' und ZubeliOr. Khftfen der Re-

giflieBischefsi Ober «die L^u-rcbens". — Soldaten tvolleo ,so einen

(bugenottischen) ScIiitnitTkiiccht /.missen*'. — Ofeslerteicher. —
Ausbcsserun«: der Stadtmauer durch ^t.ullI)evrhecktin. — Der Ba-

, rackengarlcn. — Der Na|M)k'(»nischc Sti\is. - Aullosung der

CoJotiie. — Ncu>täill»r Aiitheil ai) den Irawösasdicn liiuacken? —
Schicksal def ivaiCiuc. — (Jutdleu. • '»

Abschnitt III. Der Kampf gegen die uobdugten Ein-

nuschungen der weltlklien königlichen Be-
hörden. S. 193—260.

Hau])tstin k I. Die Magdeburger Ke-
fu i^M es u lul die JJüniaineiikaiiuner.

b. 193—230.

Hohenzollern und HtigeDotteii. Mi^cburger I reiheiteu. — Die

WalkiuQhle und die Jalousi«. — Kopfsteuer. In dei GQte, widrigen

falls. — TeufLlsspuk. — Paraphenstempel. — Kurfürstliche Vor-

.schw.vse. — l'ürstenw ort. — FOrstenhnio .ms Magdeliiirg. '/.ah-

liitigsslockungen. — MLvstrauen. Rrliijuate nkassu. — Zur Last

den» W'irlh. — Eil»- und eigenthündich. - Aul die Cabinelsordre

selbst. — Die Doiiiainenkanimer und das Colonisten-Elend. — Das

Ortskoiiunissailat und die französische Sprache. — Clik'aii's Erben.

— Der fraoz(Vsische BOrgemieistcr. — Das ewige Ankimpfen. —
Der angeborene Haas. — Die Regierung. — Ifcssieuis! — Unab-

hii^keit der Colonie • Gerichte. ~ Ersuchen und Befehlen. —
Die französischen Gerichte in Prenzlau. Halle, Stettin, Frankfurt

a. d. Oder, MQnchebei;g, Wesel, Kfinigsberg. ^Ihr seid jn Fran*

zosen. Knmint euch wohl etwas zu?" — In i'oUzei- Sachen. —
Direclor Aiidresse schieild (ieutsch und deutlich. — Keine Giganten

Schlacht in F .iliput.inei -.\ii^'> legeidieiten. — Der Vorzug, unter der

DuniaitienkunnK-i /u .stehen. — Französische Sprache bestraft. —
liuldigungs-Dci>ulii ten-Slrcit. — Prival-Collekle. — OuclJen.

Hatiptstück 11. Der Kampf um die

freicVcrwaltung desGemeinde-
Vermögens. S. 231—260.

Selbstverständlichkeit der fireico Kassen-Verwaltung. Kllrfllrstltch>

KAniglichfl Anerkennung. BehOnfUcbe Einmiadrangsmsudie. —
Wann habt ihr ailetzt berichtet? - llQohstcs Erstaunen Ober die

•
, Berliner. — Die Visttatorcn. musterhafte Ordnung und Knssendefekt.

.
I

—Die Gcndbeit.— PrOfung jeder Obfigatioo. -«-Das «estphilische
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i Regiment. — Ihm ron«;i^ti>rii. — Pie (ieldbittt- iiml der Verlust

der SelbststÄTHli^kcit. — Die preiissisclie He\ orniuri'liini;, — I )ft

.! 1 Briet Fiiolnch II. vom 22. Jtmi 1777. — Heiliiiei R.iHi. — Un-

« . beCugtheit des Maf;isti.its von Magdeburg. „Krtnig* Dr. Mtliin. —
Die fUgicruDg erkennt die Selbstständigkeit an (28. Aug. 1820). —

• I Die TolAlilfit der- GemdRdeglMer. — Das atlgetneine l^drecht.

• ' , ^ HegteruBg Abth. 1. cmttu AMh. II. ~ Die HAfKchkeit und

öie drfi Zeiten. Geaeral-Volimacdt. — Uralte ditervans. —
Wiederholt befohleDe Einreichtiog der kk der Gesettsannnlung längst

puhlicirten Cabinetsordre vom 30. Oct. I8(^. — MAgdeherberge
* ' aTs Kftuf^rfh. — Fatk s neuturig .1. i

C .binetsordre. - Die Ord-

-•.ti i'>''ntiit9B^M. 'i-i Die obrigkciUiche HcsdR-inipung der Freiheit. —
Zwischen twei Feuen. — Vorläufiger Sieg. — Quellen.

Abschnitt IV. Der Kampf um die kirctilichen Privilegien.
'

• S. 261—386.

Point de gi-ne. — Die Forderung der Kirrhenziu l»t da I^isciiiline)

geht von Magdeburg aus. F^ic Ht rlim-r fi inz'»sLs< he Ibitgruu-inde.

— T)ie Scheu dfs IbdVs vor Am kn.s und ('unsi-sloiit-. I »rkret

vom 7. December HtS9. — l'nter/.eiclmung der Conlc>->>i(iii uml tlcr

Discipline. — „S^ nodus soll das Maul halten." — Pers« cution plus

cruelle qu*en France. — v. MOhlcr dber die IVesbyteriaUSynodale

Kirchenverfiusung. — Der Appell vom Presbyterium an den Landes-

herm. — Die Conunission eccl^astique und der Landesbischof. —
Kirchenvisitationen. — Consistoire superteur an Stelle der Synoden.

— L*^tat c'est moi. — Conformiren. - Unordnungen. — Der

Kampf des Chef de la nation gegen die Minibter. — Die ..Befehle"

der Regiening in Halle. — Colonistisclic llöl lii hktit, — Einblick

in das französische Conseil fran(;ais. — Die Slaals-Autui it."it und der

Un!ei thaneiiglaube. — Das Fdikt von» 4. I )ercmber 1717, - r)ie

ölTen(li( he Kirrhenbu^^»- t inc Wohlthat. —
- Das Kdikl vom 2'-i. Fe-

bruar 1737. — Königliche V erbeugung vor iler I)isciidine. — Die

französischen Kirchen-Inspectoren. — Der spurlose Superintendent.

— Rheinsberger Wind. — Keine Suq)ension ohne Berliner Erlaub»

mss. — Die Beihflife des Fuchses im IIQbnerstall. — Rigidit^ du

Consistoire <lu Magdebouif. — «Das Consistarium seint Esseb". —
Friedrich II. Vorurtheile. — Seine Vorliebe Rlr die R^fugi^ bei

seiner Feindschaft gegen die hugenottische Kirchenzucht. — Verbot

der ftffentlichen Kirchenbusspi) bei Strafe der Absetzung 31. Mai

1746. Kriedfirhs Predigt-Texte und I'redigt-Dispoflitionen. —
Deklarati<Mi vom 24, Mai 1747. de ('ami> icrn.-. Zrrstreunng

der Cidonie durch den Kationali.snnis. — ^iIldal|sir^M^g «ier Kirche.

—

Visitatoi l'eioutier der V ater iler lille de Doelzeboub. — Die l'in-

flkhrung des Potsdamer (iesangbuchs statt des Berliner. - Das
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i. ., r«tioaidistM«S<Nhliwm df)r hiesige«€X>toue. .rrn «li^^

. ,/v ÖieMtMcbe..—iMVttvUilUMlMg nn^.MU^Wumf^ Kirnhe 16. De-

,1 ..(..oenbei;' 180B. Bis 4aUq «rab difl.AiiMlwIiiüen ii»|*r Auftichl

.
, .,: df» ftnbytwü- , £lkr aMKUdbek.LQgci likf'rKOidHiterfiftHi. — Der

. 9ueue Ofift iMMl.die Coin|H|B|iipMie.w;^hP4lst]9ndiyqi^^ Welcher

....! , Synode Prrdige» Dihn sich/ awcfcUessen wÄll ?,. ir^. Vecqoickung von

.^l^.f CAweopapie und settxrtattndigeni KiroJ|ieoiregUiient. — Das Evnn-

•~ J. : • -geüsche juden*Ccmsistoriuiu. — YerCassüng vom 5, December 1818.

,., ! ,

— Die hiigeuoltisohe Wiedergeburt der I^ndcskin^he und die

I . , hierarcliL'^rhe Tendenz der Unleidrückung alles rcfinuiiitpn Wesens.

t| i !» i! fT- Die hugenottiscJieu Vertreter auf allen S^ufeu des Kirchen-

• ;. . r^giments (30. Octol^r 18U9) werden illusociscb*. —^ J^rProvinziaU

.< .
, ' Cokpiieen , gravitire» wk, BtrVp» • — . I^itbeij^e .^pedntendentur

. ,vcrbo(eft dvfcch CaUiietactnliie «oia 14,. UMn' V6fi6„ n-- «Auch keine

..fMi 't\ GnifnJwpenptcndqitttii. r-->..Rffenffii!te.P<t>qprifyood<i (IS. Augus

1843) --1 Uftn -^mut, Geki geh«» afanf/Se«lMrie fOkrt rar Lieder-

.A Jfchlteit,. — Die Union saugt /die refpnnirten CeineuideD auf. —
.. ^ -l Das apostolische Glaubensbekenntniss als refomirtm Grund- und

t Haupt-Symbol. — Sonderstellung des Kftnigsberger Detroit. — Auf

seine Agitation erwidert I). Paul Henry. — Prediger Lionnet's

Stellungnahme. — Der von der kirchlichen Uberbehorde Abgesetzte

wird durch Staatsgewalt wieder eingesetzt. — Oeschichtsblindhcit

des Katioiialispius. — Sehnsucht nach einem organischen Z4isammeja7
( n 's^^ mti^i^n i^Mi ^ihk-d:/cL<in:'ii'llb^^£l

inilichs. — , jlfiljn«^. jGutacht^.ji^i^ G^yp^j/ler UnionsdeUamtion

vom 38. Februar 1834: LosUbung vom Beicenntniss wire Austritt

aus der ItMMnirMfc Kirche,}rrylSrMfmt«^ 4er Atefoifiivlmll^^

, _ ^
bucger Pl|ejdl^eriei). — Acht consentii^ende ceformirte Gemeinden

Iii it'i-
^^^ Provinz, — Anschluss jUl die Berliner französische Synode wird

'

j

freigestellt 20. Oct. 1847. — Dr. D^oit's Kampf um die »Frei-

heit". — Predigei Lionnet's besonnene Festigkeit. — (iiilet's Pläne

, , von einem Ketbriniri»'n Bund. — F.intritt unseies Presbvterii
f.'i /I i' •'

,

., ,
15. Fehrvur 1849. — Uuu foleen die andern 5 refurinirten Kirchen

der Provinz. — rnentceltliche reformirte Hülfe lOr Wettin. —
, , General-Visitationen von 1854 und 1857, ihre Bedenken und ihre

unerwarteten Folgen. — Fresbyto^ale Entweihung des Kommunion-

^ .
tispl^es. —^ Wiederholung |ler Vintationen. ^-^ Dbrigkeiüiche ROge

• .ho >i -^^^ diCi Pre^yter wegeq Zu^tkommens, —^ t>ie f^ebrandmarkte

i'ii'.li I

der Umkehr zu wirklich rcformirtem Wesen. — Gemeinsame

j

Gottesdienstnrdnung. — Der Convent vom 7./8. SepU 1858. —
^ . . ,

Deutsich-refot mirter l'rote.st gegen synodale Gcwaltigimg. — l'rediger

, Ammr>n's mannhafte Antwort auf D. Sack 's Vorwflrfe. — Ener-

gische Abwelu- einer Superinteudentur, welche Form sie auch an-

Selbs^erechtigkett.j— Handelsucht, m Ifinutien. —^. Die refonnirte

Zehnsynode. — Der Conv^t vom 7./8. Oct^ 1856. — Der Anfang
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m —
Ml >ilM' li'adüMB mag. 'u^' «iii^ Byttbd«' Um dttrf nie dn SapMntendcDt

•id .oi ^got^A—t^tMoMii ättiiMkai^^ » Obatanrimibewdf.

—

t i l i.'/. Mildiat-iOnaiialQliaBt' oder Plwihyteituiir^ ^ Vet^MOeawig des

|>M — .nMMAttynödalchtwurfii vdm t; JMI 1861 als ÜMCT^ Diselpliiie wider-

!'.|.|.// streitend. Bish^dKche SophiaHki «^ Rekurs an Se. Majestät. —
a -' Erste ^reformirt« Laiensjrnwle-Bfefde*^ 28. September

I
' '1864. —' Fühlung mft Rwn». SienHal. Halberstidt, Calhe. Aschers-

yvi
» leben. — Willkörliche Abweisung von Aschensieben und Stendal.

—

»Ii- l»i .1 Beilingter Ansthluss an die Provinzialsynode. — Vertreter des Laioii-

-i-.'««// • Deputii-ten abgelehnt. — Protest gegen die synodale Controllc

n>\>'A mberer Kassen. ' Der Tod des reformirten Consistorialrath D.

" iNtfdenbnis 'iMdMÜt 'das "'Fbrtatebcii' tt^ MfonürUte-Kk-eissynode.
i..r., .i.

. "ii^iKediMitf faadh der Kabttoetsordne' Wh» -9. Febnnir' 1812. —
-.'i v' /lEvent.- AnkcMtM' uiDerdr etiatSiM eibe' miett Ssuode. — Der

' ^ igesegoete' WMertpnieh der Gcmeiade^'Veftfiitang am Dom su Halle.

I i.l u w' Halb«i(hidl, AaelierMe» «kt Burg bitten uro Aufifahme in die

• " Rrföteitte Synode — Widerspruch des Consitorü. ^ Verweis auf

' " ' ' Aiett' ^efonnirten Pastoral- Convent. Die Verbeugufi^ des Knn.

• ' -
' Gon^istorii vor Calvin. Behördliche Anerkennung uBsiercr Selbst-

'1 allndlg^eit. — guellen. ' • " • ' • ' * •
*

•I .'.' I. ' .» - 'Theil ll. • • • i f

perJß^ampfum di^ tiuge^ottüspheOesiinnung

und Sitte, s. 387-MS39.
. ./ • . . ..... .

,
.

Absdhnkt i. Die PrtfiniBliSkeit S.' 3a7--^434.

" Das Bederfiche Frankrei^ uml die herben Hugenotten. — Ver-

wendung für letztere durch Friedrich 'wilhetm und' Friedrich HL
Kurfdrstl ahch bei Dinemaric mid Schweden. —^ Chärtes de Hayes

' muntere Fr6mnii|^eit. — Unsere ersten Gottesdienste in seinem

Tanzsaal. — Die Gottesfurcht des Richters Lugandi. — Den Kauf-

leuten Meffre gilt das Gebet ah sicherstes Rettungsmiltel. — Be-
' such der Gottesdienste. — Les tres pieux miiiistres du saint evangile. —

Le teniporel et la spirituel. — Wie oft Zeuge zum heiligen Abend-

mahl gegangen sei? — Travaillcr a son salut. — Die religiösen

* ' Privat-Bibliotheken. — Kampf zwischen Calvin und Voltaire. —

-

Die frommen hugenottischen Testamente. — Der Sterbende oder

der Notare — Der Fridericianische Einfluss. — Eid '.oder Hand-

schlag der Hugenotten > — Honnfttes ^Begrlboiss statt der Auf-

erstehung. — Form der Axmen^esuche. — Die aufrichtig fromme,

seeborgerische Armenpflege. — Naph der Schlacht bej Jena. —
Lepte. — Zeugniss Aber den Kirchenbesuch. — Protestantismus.

— Censur gegen kathotisirende Schriften. — Fcf^ungsstrafe auf den
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.... polni9ci}e/6tbliotb«]^. -.-n Dftjfijjfpaijfji Ki»UioIjIffn:^^ —
Pi(^ 4reisifviiKf.fart«i..up4 fU«.\kiUhol^ — Die

, .| rathung im Kathhauskeller i"ibcr das Steiaew^rfen der, lCK)iO(X) Teufel.

,[
— Frie<liicli II. oflicieUc Klage üIkt die Abnahme der Religion

•/ .Ii und die Tindal'scJie Kt/iehunf; der Ktligionslehrer. - Die Pest des

;. Rational isüius. — Hugenottische Pie-stiytt r oder Refora»-Jiiden ^ —
, . . Der Geist der \ ;Uer. — Die Gesaiige bei der neuen Tcmpelweihe.

I

— «l'ni Christi willen liAulant." — Katlisclilage cinci Mutter an

. , . Uuen scheidenden 3cih|v — Die liugeu,Qlt4Sci»e UipgebAing für das

. , G^ze. — jpie.<poloQieea als »Mitgift" dcf yeQagM^.,Bastoren. —
, Per Fialicikaii^ liast akb nur.«!» ^lueidf^r, .iKo.j(nan..^ii^ Pastor*

.anstellt, -r-. Das pat^pKfd^ .^ohplhuQ;. ^ Pfr..Akac|VB|sch-theoIo-

giscbe Vetfin inBcrlin .und •^tiliea^4folstein.,.i»efffwipcli]iingen**.

Sparvcreia filr arme jCoofinwiQden in ^ca^kfiirt, ,a^ d| Oder. —
>. Stiftiung SDuc die Abgebrannten in Schukendorf bei Li|ulQW^ — Volks-

. ( . tiibliothek. Kreis-Erziehungs-Verein für N(agdeburg. — Sonntags-

schule. — Deutscher Hugenotten-Verein. — Die Frömmigkeit war

die Grundlage aller hugenottischen Gesellschaften. — Quellen.

Abschnitt IL Königstreue und Patriotismus. 3. 435—474.

' <•' France ador^e. - - Das Herz bleibt in Frankreich. — Argent

•
•' " cuur^.d)le de France. — Da^ Lob lie^ Magdeburger Landes. — Die

nation IranqaLse protegee par notie beiun prince. — Nur heim in

das wieder freie Frankreich. — .L'eVanfile et le Roi. — Königs-

treue ist' der Kelni des hugenoMÜdite PadribtiniM« • Charles

• '
•

' • AncUloAa Hymnus «ilf die Hofaeniollem «ilA PredifirlMtis' Herbig-

• • t 'keit Di«' Yers Imciea^iKs isur le bodiear des'RUtigi^ von

• ' Prediger ViedxJ --^ MK«iO"Deutsclier keim- dca Ktlrfilnten lieber

<•• ' l- hübcB.*' Die Kaiserkroniri fllr» KuriM FriedrickillL — Zwei

verschiedene Friedrich die GnM8CB>in Preuteen. — Die Friderida-

nisehen Prediger der Coloaie. ^ Klagen Ober Kt ügionsverachtung

.M»,Mc,i und sittliche Verkommehheit. — Unbekanntsc halt mit Christo:

Vergötteruncr Fne<hi( hs. — Die Religion lAsst sicl> in Royalismus

•» ' ' < .Ulf. — Emian und die K/inigin l-oui^e. — D.is Magdeburger Pres-

,1. • » ,, byteriuni. — Allgemeine Anerktiuiung der Künighlieue durch die

I
.•

I
Hohenzollen» und das Cunsistoriuui — Die Hugenotten waren

.»..•1 hundert Jahre .fiAher Reyalpsten. ehe «ie Deutad^ wurdcp. — Das

d'i // . papistjifiM JRrankreioh dHll(en^*das hvgeiia^tiache . j^Vaidcreich hüben.

!— Frans(i5is<;h lisl. die.S|inaohe Gottes. Die.Bibfl das huge-

I -.f i^nottiseheFamilienbttcht — L'eaül et Vevanfiln. ^ Dia.franiOsische

. ., Sprache die lildMttvmiver.flegenVerhceituiig der .kalwÜKhen Ketxerd

i im.hitheriaohen Peutschlandi Schnelle. VfrUndung der Magde-
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— 797 —
'* buipor llntjfiioltcii mit Deutschen. — Vier Hiigotiotteii vorstchen

1716 r)eutscfi. der Richter kein Wort. — Allerlei Ohle l-'olgen

* dieser rnkeniitniss. — Zweisprnchicer Text der Kflikte. — Die

Vorurtheile zwischen den beiden Nationen. — FranzÖsirung der
I I * " MuAehl VcrtÜisdfiung de» FrauxOsbchen mit deutschen Brocken.

' ' Onhogi^ph&eheVertiiinzd^g'ddsVViAs<A&chen — Veriernen der

" '
" lAitterspi^idie. MlfMf' deaf Pfttob. Style reßigi«. — Die Alt-
*'

' DeütsdAeii in dir tnniMatM Cblotile. — Veritehr. — Druck der

" Mhsse. S!egie'Friediich desGrossen« ~ Yerbot des Deutschen. <—

'
'' '' Deutsche Heirathin. — Deutschle Eide voi" dem französischen Richter.

* '
' — Deätsche ProtoknlU- — Die Waisen mftssen Deutsch lernen. —

Verbot des Französischen. — Austritt aus der Kirche wegen
" ' l'nkenntniss des Französischen. — Seit 1766 deutsche Gerichts-

Krkenntnisse. — Seit 1. November 1791 wieder französisch. —
'

' Forderung der Domainen-Kammer an das Consistoire franqais. —
Franzosengelder auf deutsche Häuser. — La langue universelle. —
Jtotte.' — Colonistische Vermittler. — KirchenbQcher seit 1815

• deutsch. — EfaifBAinuig detitscher' Gottesdienste seit 1832. — Der

IhtoQ^ische Gottestfienst wird onoiOglich 1877. — Quellen.

Abschnitt III. Pflege der Wisseoecliaft S. 475 -504.

Die Berliner Colonie und die Akademie der Wissenscliaflen. — Magde-

• burger kolonistische Schriftsteller. — Prediger des Vignolles. —
l'hriiiacher Antoine Charles. — Oberkonsistorialrath Simon l'clloutier.

Wirkl (leii. Rath de Campagne. — Ingenieur-Major de F.illois. —
C irossk.tiizler des Jarriges. — Regieniiigs-PrSsident Tevenar. —
I)*>imchullehrer Lallemant. — Piediger Le Brun. ~ Prediger

Keclam. — Prediger Uesca. — iagenieur üeh. Rath Professor

Gnieon. —- Legaüoosnith Bonafiont — Ober^Coosistocinlnith liarot.

Frediger Profen^.' Connstorialrath Souchon. Stallmebter

Andri.' BeUetrist Ch. de Janiges gen. Beanngard Pandin.

— Camot, der Orgauisalor des Siegci. — UippoL Camot. üb. —
Oen^tHaha^OfBiiar 4e MonMton, -* Ffeedicer lioMMt — Musik-

direktor RebUng. Prediger Lie. th. Dr. med. ToUku— Quellen.

Abscbuitt IV. ' La. bienseance couleur de cbair. S. 5« 0—533.

Prozesse als Quelle fUr Charakterschllderün?. Wallonische Grab-

denkmäler. — Die Sössen Herrchen im Cafe. — Die I'.imilien-

Reunion apr^s .souper. — Die Restaurants xind 'l'raiteurs. — Pres-

livteriale l'eberw.nchung der Kneipen. — Zunahme der (i.istwiith-

sch.itteii. — Me^^natrler?. — KAmtrliche Billardeurs. — Die franzö-

sischen K.itholiken und deutschen i,utheraner. — Couleur de chair

und debauches sous main. — Der Berfiner Hof und dte Provinzen.

— Lea kommet eOmme U faut Ein Gesandten-LeMn.* ^ Doppel-
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— (798 —
. .) I eben bei Generalen, Kaufleulen. Arbeitern. Uwe Opposition gegen

,i.:das Presbytertuu. — Verwiming fier GawÄnta.! Sinken der

KircheaiochLliiiid der>fiiMUdriDeiiu >-.Hcuohllfletr guellcn.

j.,. , I , fi i
• • I <• 1" i'i • ' • • .• I I , II •! < «t«i"i '

Abftolinitt V/ IMebstaMi DOnM «nd ProiiilMW^
..II,- .

.

I ,

I

l)iebisclii' Hiizamlsleii. — Moits devant la loi. — „Scbuldt-n, di^
1- -t .1 • .

"

im Ausland kuntrahiil siinl. braiiclifn nitlit bf/.thlt zu werden." —
Das Hundeessen und der Miiii>tci. — DicbstabI wabiciid der Kircbe.

— Alle Ma^ wider deti ^^otar, — Z.tnksu(,*ht ui^(j| l;Ias^<j.— Dönke!

^

' und Abenteuer bci^H^ch Niedrig. —
,
,(}ur der, „Titel: Hof-

ltefer|uit! kann mich noch retten.* — Urkui}deniäls9)|!^. Falscbe

Väter, die GlQck bring», ein, rechte^ ya|er^,4er .yjaglflck bringt

— Neuhaldensleber Erbschaft. — E|rben aus. Fr^kreich werden

|EUi1lck^estellt. — Ein Pastor wird als Fabrikbesitzer jyerklagt. —
,

Ein verrQckter . FaLscbinOnier. — ,Die Colonie |ial kein Geld.

^
'

.
Gefangene zu vcrpflej[?en. — I^er eritttolicne Ürilutigam. — Der

gfstolilene Diamant. — Die Advokalen-l'«st. — Die ui>anbringbare

Erbkla'je. trotz Kuni},' und Bismarck. — Ein Vei-scbollener. —
Gerailf und liecr^t-svettc. — Der reuipflb.ai-'rvrann. — Der

Macalon'scbe WcU-l'ruzess. — Das Attentat vor der Kirche., —
no|>iJ^Qi«ieriJ'>l' iii.u (f\\n\)t<t\)iiyN

'inij ') ;'!<•!•»')
f
"•;•>.•.. .t' .M ; ;t

^SJ>8Chpift, VI. Pie, Kir<^hep2ji»cf^t . 5^rr639.

Ihr sittlicher Sepen und ihre umfassende AutoritSt. — Les cor-

rections sont int-decines. — International. — Das Vorbeuf^ötrK?!^

' Verfahren durcli ilic ("t-nsurc. — Livres de reconnaissaiice. — Gleich

• dcu> eisten Magdeburger Abendmahl gebt ein Acte de rcparalion

I vopiua. — Gnadenkirdbien. — Die in den Frieden wieder Auf-

I . I genomnifiie« 4»Mtii eine .Anaee des Heils;, AbielmrOruDg der

rSmisdien IrrthOmer seitens der geMlencn ' Hnganotten. — Die

einage Spm in der Geschichte. — Uebertritt aus der rönuschen

I Migibii. ' KoMH»^ «l^tAlMlbs^^laMiäfifiik thi'iias^

,1.,.. I,. , Städter CoBsistoire* gc^en die Verleundar. Die firbauung der

.•,!., I .: gdigiriqn Kirche. ~ Die Magdeburger Colonie die strengste von

jj „ , I
allen iireussiscben. — Einwirkung der Sta.itspewall. Die Predig»

iii-iiMii •/ (. s"ll»^i» ''ie Unwüidigen vom Abendmahl vori.iaftf^ zunickbalten. —
., I Persönliches Erscheinen vcw dem Presh\ ieiii>. — Der bestrafte

•iji'.'i .M .
Notnr bittet ab. — Die Beweise der Reue. — Le Consistoire de

•iii.'I Ii)' cbannpatis. — Versöltnungsamt. — Neuerungen mit der Tendenz, der

\ -d. • •MildtL.'«-« SibbaUhsoUnduag. i— Beleidigungen im Tempel. — Die

bin« .'lifigpUiiicp« KKlfo—iitrihiHoni Mi Brudtr dcs*i'kcdig«crf. — Kirch-

.'o'iv i< i-.fluBhfi Beaiiftiakligiiiig ! des Vetktha inl den .Solifliketti ti— Fkivate

• I. «i.l I •tRtUfi<tor- dcml^irtkyteiinnii *~ Die.MerbotefMniVi«fincik — Wilde
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(X'tufj rioi iSoenen iÜ CoiiaiatoiMl.i/— < Jeder •P4iesbyter TanfeeUgei> — Oeffent-

i«»!« ii '.i 'liehe Exkomtwinicirting' von Atioi^ns. — Die Musikrtnten bringen die

.Iii! ! Pest. — Wie \-itI tanzende Pa.iie ? — I-a ^rAce d'avoir connu

I honeiir de son crime — I )rei belio.m'iie Liebsten. — 1 >er Ktifiiipel

\tU j ;
l»viui Tr«u»ki. v-j AnfiWl»»wMf^.S<«JViit11»t?v Wir Oberst und die

Priisidententochtcr. — Die Brannlwein-Kente. — A ppt et h feii.

•'•'"•^ Die «fi>aAnimg 'duri:Yi''Woinin'iintkatU. 't>ie geborgten
*

•'•'•'••ÄiAfee;'ll^ 'b;i»'uiiimi' 'Sindi kisto«"ÄichU. -
' Veriwt der

"' ""^ '''fitoUen Exkömmünikait^^ - - .Vor
' • '

' dfc I^VfttW 'Carricl^eii.«
—

'i«c ' VerWandten ^« Schurken. —
'""

' konnta^&4|>«kiergang:ei^/ Die Y^lrchens^^^ schliimiKr als das
•»<)' Ii i

- GeHcht. — Kirchliche J%tranranpporl\vagen. "Eine der Haupt-
ii-l "''j^|.gp^ ^^.^ Kirclie ist es. Hurerei und Ehebruch zurOckzudrSngen.
,tt _ 1^^,! Scliutz der Fiaiifii. — Die Drohungen der erschienenen

' MiinniT und dir verlon iif Scllistaclituii«,'. — Synodale Km])feldiMig

'*
'

' der Milde. — Der Kridci ici iiii<( hr St,(iidi>uiikl. — AbM liatfiuip; der

' Öffentfictien Bu5se för fleis-chiithe \'er|;ehen. — Sittenzuchl aul den

Galeeren. — Mähnruf aus Frankfurt am '^lain. — (^ueileiu

' '
'

• Theil m." "
'

Wachsthum und Abnahme der hiesigen

französischen Colonie oder der

EiDkteituog S..640-^64Q.

••••••• Schwricvigkeit dtie Zahlbestflnde vergAngener Jahre festarustellen. —
. ••«'. .' Die bQrgerliche und die kirchliche roinnie. — I.isteriangabe und

• > M Wirklichkeit.— Wenig Bürger unter den vielen Siedlern. — Fuhrung

<ler HOrticrndle. — ( ienossen« -und realirendc Freijahre. —- Deutsche

I »Kranzoseti". — Quellen» ••

'

, , . . . ; , • . ' • . • • t •
' •

) I .Starben' oder Mmroiidenl. •Wanin» die* Ordii|feöis< nicht nach

' • P^ea*en> wollten? ««Ht ftuciKtgMdhiditen.' «^'iDWMfhett' des Todes.

i ' -i- Oh«b iOpeMioe ^ RHUwfar liir'dio WOsten Vdo' fVinkreich. —
• BmUner WandhingMu '1>ie<Pottcr 'gegen tdat* WieAeniuswandem.

• M- Population^ •wlDcttllKhtt DieBStfcMe&J Uflirttilge' lAid Gesellen

i • • ' fehör^jnzu den «Frankosen*h' LUbedienerei'dM) 4nllifclfen Berichte.

. , . UI . Dte<. gnta» Altcft. — Zähe Ausleset — UAhejahre der Ein-

•'I wandenmcr, — Dauonuler Ueberschuss der 'rodwlalle rtber die Zahl

i i der GcbiMten. — Sterbende WaUienser. — ' Kentrt-e f^loiiciise und

1' ' 1 ihre Gründe. — Der Segen eines I'riedhofs. •— M.i.sm-u^ creidi^ung.

.V — 71 Analphabeten. Coureurs d'eglise. — Die ivaterblen. —
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< 'ätng eu9i FnmMoh» — * Etlun^er. rn- Ctr'pUhztieUft SinraolM'ist

oa die yrsacb. d«qenMlcr- ^1>»alMner:'.-n'.(9ie, 0I»H8 •'tfefaJi^)^^t|l

Schweizer. — Uebcr
.
vief Mal 6<^, vifl To<U«|9ls Qn^^i;^

— In 20O Jahren 568 mehr «gestorben' — Fabrik-Arbeiter uÄil

M;issen-.\linosen. — ZuneliiiR'ii<Jer Abzug. — Die Zeit der Kussel^

hrtchstfii Ulflthe {17(>0) i^t »He Zeit des innern grössten Elends. —
BfirK.scli.ilt, Kfickz.ihJiuip. AI>sc1iösp. — Kebende oder Klficliti^rf ?

. . — I^ie Abknhlunp der {»ruleilautiscUcu I'ürsten pegen die Kxid.uitcru

— Schweiz, llulhuid. Knghnid. — (juiltungen iui voraus für Geh.U^S-

restc aus Fraokreicb. — Bös? Kuii,de von drüben. — Dennoch!

Schande verbergen. Geld holeii, feiiier«* Ausbildung. —"Sltrenges

- Veibot des Foftiieheiis naeh Frankreich. ^ Pmllel-Contfblfe ttürch

^stfce'imd Goniktaire. AbcftAiahlsagAiMl. •*¥ . IMcripdflfi-

. listen. * Schtofiei« AchtsamMt des Gerichts befbhlcn. Qafl|eif.

Abschnitt II. Die Gründe der Abnahme. S. 695—732.
'

Kein vcrspiochcm-r Acker. — ForlwShreiidtT Bruch der Privilegien.

*— Korrespondenz eines »reichen" Fabrikanten t^ber seine Fhicht

nach Hildburghausen, -r B^uikiotteure. — Aazichui^gskrafi von

Leipzig. Hamburg, Halle a. d. S. — Russland. Pie Heiq»-

kehrenden erzählen, warum sie wieder ausgewandert waren. —
Mängel an Absatx der Waare. ~ Hunger. Zwangsaushebung und

'SehficsAng siaantiiciier Fabriken. ^ General - Conscriptioil a)(er

. jungen Minoer 1788. — Magdeburg kantonfrei. DM'MtettCde

des Fisk.il. — Die unterirdische FSuInii^«; der BltthiBzeit. — Amt-
liche Constatirung des unbeschreiblichen Elends. — Abzalilyof|-

geschäfte. — Weiterschieben der Armen von I^and zu Land, von

Colonie zu Colonie. — Amtliclier Vermögcnsstand — Zunehmende

Verarmung. — l'onr ronijdaire a son beau-j<ri-e. — Franzt'isischer

ConfiiTnanden-Untci riebt. — Berichte aus der Schatlenwelt. — Kine

gebetslose Kirche. — Leidenschaft fOr Housbesiti. -~ Scidtnzucht.

— Kinderreiche Ehen.— Quellen.

.AJbsohiiitt III. Lästiger Zuwachs. S. 733—759. >. •

, Anne Deutsche Aktien in die Colonie Udi der Privilegien willen. —
I , H.indt l mit der religiösen In<lilTerenz. — Die gebuchte Religion.

, ^
— Kömische Katholiken. — Nationaler Misriitnasch. — Franzos^

auf 3 Jahre. — Künstliche M.iche. — l' ranzosen - Deiitsc Iie. —
' Pfalz und Anhalt. — Die Neufchafeler. — Des Fahi ikbcsilzere

.1 I . '»'Werbungen unter den Kriegsgefangencfi. — I)ie5telkultnr. — Das
' Circular Vom 7. JbK 1:T72. — Unterirdiachcr Rjiubbäu. Das

sweifelhafle Clflck, kein Frender zu «eia. — Hoftihimacha* aus

Noth. — Pour l'amour de la religion. — Colonie-StrOmung der
' '

'
' 'Üoihirhlenfcammer seit dem Tode Friedrich Fl. — ' Eingliederung in

das grosse Ganze. — Quellen.
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Abschnitt IV. Die französischen Emigräs. S. 760—773.

Der dreifache Massenzuzug von Fnuisosen. — Ceux de la Regie.

— Sperre, indirekte Steuern. Staatsmnnopole. — »Das Scliurken-

zeUK" wird weggejagt. — Die Fluchtlinie <lcr Revolution. — Der

Hot" schwankt. — Die jährliche D()i>jielliste der Kniigres „vom

Stainle". — Franziskaner, Augustiner. 1 Juniinikaner. — Peisonlich«

Sclintzbriele des Königs, — Jesuiti^icher Geist — Halberstiidter

und Magdeburger Emigres. — Das herQbergerctlete lOtticher Slaats-

Archiv. — Alles abgereist. — Napolfons Frantosen. — Quellen.

Abschnitt V. Auflösung der Colonie. S. 774—789.

Wer stirbt zuerst, die kleine kirchliche oder die grosse bürgerliche

Gemeinde? — Der Brand des Tempels. — Wiederaufbau. — Die

Napoleons lösen die börgerlichc Gemeinde auf. — Pseu<lo-Patrioti8-

mus und Mannesmuth. — Die Ki-scheinung der alten Familie. —
Auflösung der 3 Magistrate. — Unser Gerichtshaus. — Die Accise-

Bonifikation des Hos|)itals. — Die französischen Kasernen. — Das

Cierichtstlienerluuis — Die Kassen — Sechsfaclie hu^enollische

Erl)schaft des deutschen M.igistrats. — Die hauptsächlichsten Ursachen

des Zusammcnschiuelzens der Kirchgeoieinde. — Mischehen. — Freie

Einsegnung. — Freiheit der Leichenrede. — Trauprediger. —
Mode. — FreizQgigkeit ~ Geburtsort und Wohnort der hiesigen

«Franzosen* von heule. — Kein Rest von 1686—1698. — Von

1699 : 2. bis 1731: 4. bis 1750 neu 1 FamUie. bis 1807 : 2; aUe

andern in unserein Jahrhundert erst eingewandert! — Armuth dn*

Colorue. — Ursachen ihres sog. Reichthums. — Reich sein in Gott

— Quellen.
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Druckfehler.

s. L. a V. unt. vor Düring einzuschalten : ffir.

s. Z. 14 V, unt. vor Wilhelm I, einziischniten Friearicn.

s.
*#

1 „sich zu streichen.

s. 284. d V. u. statt de zu lesen du.

s. 28n. u V. o. und i.. Lfi V. o. statt 1842 zu lesen 174a.

s. L. La hinter „gegeben I

s. 2Qn. Z. J V. u. hinter fasse einschalten par.

co V
\A. hinter Heiligung fehlt ,

a. 4(Jn. L, lü statt |).ir zu lesen pour.

S. 415. 5 V. u. statt Maquet zu lesen Moquet.

s. 4 statt 6 zu lesen iL

S. 438. L. I V. u. hinter Städten fehlt .

s. 446, Z. statt Saunier zu lesen Saurin.

s. 448, L. y statt feierten zu lesen feierte.

s. 451 A. L4 statt hxile zu lesen Kxil.

s. 4^2. Z. lü hinter Bernhard das , streichen.

s. 45H. z. L4 V. u. statt supt-rieur zu lesen sup^rieure.

s. 4(i8. z. S V. u. statt unsere zu lesen : unser.

s. 5IiL z. (x ist „aktiv und passiv** hinter G;istwirthe heraufzuziehen,

s. z. La statt er setzen Pierre.

s. z. 2 V. u. hinter „führte" einzuschalten „sp.1ter".

s. 542. z. L3 von unten statt Jean L Je.in.

s. sm z. ä hinter aprcsent hinzufügen ).

s. 620. z. lü V. unten L Presbyterium.

s. 62Z z. 11 V. unten lies Dupau.

s. öaL z. L2 V. IL fehlt . hinter I^nguedoc.

s. 23ß. z. lü in „der** statt die.

s. 7M. z. 1 Anne ohne *.

s. 781. z. lü V. unten L mc-decin.

s. z. L5 statt er L jener.

Google



Register.

Abbadie L 2ilL 262.

J'Abeille 41.

Abousy r^72

Achard 2&2. fg. 2aSL 2M fg. aiü
302. (j21L 61L

Acker 606. jD2 fg.

Adress-Comtoir 1^1-

Atlvocaten 94^ der canaille 147.

Age 6Da
Agende 309.

Agier 525-

Agrarier (l

Aiguin 556. 594.

Aillaud 6^
d'Aine 767.

Albertin LäL
Alto am
A legre 64. 22a.

d'Alenqon 605.

Allgemeine Landrecht 2M fg. 248.

24a fg. 264 fg. asL
Alnieras 688.

van Alsem 632- 553.

Alsen 521.

d'AIvarez 542 fg.

America 662. 61L 613. 693. UH
Amien 589.

Ammon 34Ü fg. ai2. 346. m
352- 362.

d'Ammon 212. 21B.

Amsterdam 677.

Amtsentsetzung 293.

Anciens 261- 325.

Ancillon 221. 240. 3m 432.

Andre 2Ü5. 4Ä4. 5a2. 584.

Andresse 2J_L 213 fg. 221 fg.

Andrieux 600.

Angcly 84. (AA. LZL ^Üä.

Annaberg j£L

Annus (Hannus) 574. 609.

An.sbach-Bayreuth 3fi2-

Anwerben 121

Apostolicum 315 fg. 328. 34<L 35Q.

Arbak'trier 601 fg. 612.

Arbaud 727.

Arenes 685.

Arfeuil 7Ö4.

Arlaud 62. 543*

Armand 621 fg.

Armelein 567.

Armenpflege 121 fg. 410.

Armuth 24. 25. lÜL 132. 133.

153. 204 fg. 213. 633 fg.

54ü fg. m. 235 fg.

Amal im 122- 222. 114. 243.

Arnaud 657.

Arquet 622.

d'Arrest 560.

d'Aspe et 768.

Astier (Assier) 13. 512. 240.

Aubanel 601.

Aubissard 44. 41 fg. 598.

Audemar (Odemar) 423. 452. 460.

222. 232. •
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Audibert 573.

d'Audoyer 512.

Audrat bü^
Auflösung 122. IZL IBiL 322 fg.

Aufregung 332.

Augier 3Ü.

Aureilhon 1^2.

Aasländer 6Q fg.

Ausschluss vom Abendmahl 340 fg.

Auswanderung. Wiederfortziehen 9iL

SÜL lOL 132. IM. m.
203.

Auxerre, Bischof von 767.

d'Averhoult 505. äOiL

Bäcker 44 fg.

Backgerechtigkeiten 45 fg.

Backofenbesitzer (Fournier) 45 fg.

Bacheiet IM.
Bada du Jardain MI fg.

BagemOhl 464.

Bailleu 4L 12.

Balan 253. m 433. I2L

IfiL 785. liia.

Baldi 602.

Balon 522.

Bancelin 220. 440.

Baquet n47.

Baracken L42 fg. IM. IM fg. IM
fg. IM.

Barandon 443. 444. 445.

Baratier 2M. 204.

Barbul 3^ (m. 240.

Bardin 406. 644.

Barnier 4 16.

Barrels 5^24.

Barthelemy 55i3 fg. 644.

Bartholdi 122. 134. L4I fg. 142. ÜI5.

Batier (Batie) 604. üHiL

Baudouin 604.

Baumette 661.

Baumon '^73.

Bauq(g)uier 5a 52. 215. 525.

524.

Bayreuth 652. 204.

Beaucaire, foirc de 694.

de Beaufort 2LLL 222.

Beausobre 214. 21fi- 223. 2M^
2a2. 310. 3a2 fg. 384. 441.

474. 622. 650. 686.

Bekenntniss Detroit 2fi5.

Bellart 262.

Henazech 5ä.

Benoit 60SL

(de) Bcquignolles 553 fg. 5iiL 606.

Beranger 166.

ßi-rard 638. 633.

de la Bergerie 162.

de Bergier 6(\'S.

Beringuier 501. 781

.

Berlin L 242 fg. 2^ 254 fg.

311. 653. 203. 212. 228. IM.
Berliner Gutachten 322 fg. 331 fg.

339. 353 fg. 324.

Bermont 20L
Bern 603. 622.

Bernard lÜÜ fg. 122. 211 fg. 540.

563. 762.

Bernburgischer Hof 62.

Bertin 2ai. 235.

Berthallot 690.

Bert-Lamotte 42. 54.

Bertoulen 1411 242.

Bertrand 56Ö. 202.

Betac 731.

Bevormundungsversuche ^33 fg.

Beweibten Soldaten, die IfSf). LöQfg.

1^ ibo fg.

Beyric 417.

Biancone 12 fg.

Biberstein, Marschall von, 180.

Bignrrat 569.

Bignol 571.

Billetamt 102. 113. 130.

Birot 86.

Bisson .^^73

Blanc 453. 592 fg.

Blanchet 633. 12iL

Blell L24. 379. 42^ 42L 434.

235.



Bode 35a
V. Börstel L21 fg. Llü-

Boigues 757. 772.

Boinier (lA^

Boissier liii 166. 53a
Boitelet IIJL

BolU's äAA.

Boniian (Boiinian) 604.

Bon ihK. TIlL

BonafoiU 4SI —3.

de Boncour r>(lr>.

Bonin 102 fg. ThiL mt
Bonjour lÜ»

Bonnaud f>67.
'

Bonnel Ufi,

Bonnel 51L 614, Ö5£L

Bonnijol Mfi.

Bonte äa. 22. Ifiä fg. HZ lÄl-

3£iü. 4DQ. 4£ia. ifiJL iöLL 64"

fihii. m. m
Borde 4<H.

Bore 426.

Borel ru4. 61iL

Borg 2LLI fg.

Bottet (Bott) 5Ii
Bouchet 162.

Boude 121L

BoulTard (m.
Bouillon (Herzog von) 6(». 637.

Boulajiger 7f)7.

Bouquet 766.

Bouquier 570

Bourdau Iii HIL
(de) Bourdeau.x 376.

Bourgeois 5£l ">"2.

Bourguet 311.

Bourine

Bourset 323L 65£L IM.
Bousige 729.

de Bouvcrot 772.

des Büuvcries 5.

Bouvier m. 2Ü. U-L lÄX 3112.

ä3L 644. 6L»£L ILL läiL

de Bouville. ConUessc 7<)7 fg.

Bouzanquet 7 lö.

Bovern 506.

Bovet 4£L 2M.
V. Boyverdun 104-

Braconnier 412- 436. 431. 52D.

V. Brandt iLh fg. 2^3.

Branntweinbrenner 'Ml

Brauer 32 fg.

Brauhäuser 1 r>4.

F5i an »schweig ^ 7D5 fg. lilL

l'.reioi» (iii fg. 5iLL 6524.

de Broglie, Marchall 769.

Brouet 44. tlL 45L 5(L 52. 53.

54. ILL

Brousson 539.

Bruel 574,

Bruguier 4ü4. 524. 661 152.

Brun 41. 50. 644. 622.

Brunei 510. 6iüL

Brunneiiamt 1 57 fg.

Briinnengeld liil fg. KM. LZ5 fg.

Brunsenins L 381.

Bürgermeister der Colonie 210 fg.

BOrgerwehr i:r>. 132. 13^. lifi. 149 fg.

lUii.sson 73.5.

Burg 5312. 623.

V. Burgsdorf (Borgstorfl) 2Ü2.

CahanLs 560.

Calamard (iZ.

Calbe- 123. 624.

Calvin 3212 fg

Camas 232.

de Campagnc 3. 54 fg. KÖ. LUI LLL

1Ü3. 2 10 fg. 233. 296 fg. 31IL 422.

Campredon 3124.

Caniproux 7.54.

Capelle 523.

Capland 463.

Carrenade 583.

Cardcl 231L

Cardinaux 772.

Caries 704.

Carlshaft'n 773

Carnot 4K.'>

Carpentier 623.
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Carpol 772.

Casagnol 570.

Cassel 53L U-L

Castan 631

.

de Causans, Marquis 768

Causse UÜ
Cavalier f>60.

de Cayla 522. 532-

Cazalet 374.

Cazalis 757. 771

.

Cclos 45a. 452.

Ccrnicr HA.
Cesar 5äL
Chalczac 1 6.

de la ChaloMiR-rie 122.

Chalütis 422- 222-

Chainpain 567.

Chapat 166

(-haigeiik;isse 21 I.

Cliaites, Antoiiic. 3iL 5£i fg. (ü Ig.

2üa- 412- 432- 42£l 535. 524-

6iüL tm Ig. 222.

Charpeutier .'S60.

Charpinel (Chen>incl) 322- 432-

Cliarticr 417.

Cljarton 12li 122. Hl- 185.690. 707.

Cljaselon-Maury 67t). Vgj Chazelon.

Chatillon IM fg. liiS.

Chatton 644.

de la Chaiiinette 1 62

Chauvar 653.

Chauvin de Varangevillc 518 fg.

de la Chavanne üfi-

Chazelon IIkL LiLL 202- 621- 205.

V^gl. Chasclon.

Chazot 233.

Chenebenoit 53Q.

Chenevier (chenivier) 573, 505 61

1

Cherpinel s. Charpinel.

Cheruhin 5QQ

Chevalier 2&L 285. 2fi2.

de la Chevallerie 72R

Chevillette 452. 532 fg.

Chion 2ö2-

Chodowiecki 4ÜL

ChüUet IM fg. 5Ö5. 652. de Cie^,

Viconite 768. 773

Cina 252-

Claparede (Clappar^de) L45. 205. 325.

427. 546 fg. 55a fg. bäh. 5aa.

525. 621. 626 fg. 222. 230.

Ciarene 464

Claviere 522.

Clement 626-

Cleran (Cleiran) 20a. 223- 5&6 fg.

Clignet 657.

Coccu (Coqui) 40a. 222. 2a3.

Cothius 223.

Codex Fridericianus 41. 42.

Coing 165. IS3.

Coldier 634.

Coliveaux 325-

Collin 220. 506.

Colomb r.^l)arthe 404

Col(miehr\user L62 fg.

Comhe 67H.

Conibelles 675.

Combet 402-

Conibination der drei Nationen 22 fg.

86 fg. L64.

Cotnbination der Jnnungen 43. 42-

Comniandant 1 16.

Comnierson 65- 243 fg.

Commissionen, gemischte. 122 fg.

de Condale 7 70 .

de Condy 760 .

Confession de foi 263. 33Q fg. 323

fg. 252.

Conformiren 262. 2aL 223. 222.

Connort47fg. 42- 53. 522 fg.625. 621.

Conrad 358.

Conscriptionslisten 600-

Consistoire supcrieur 268. 358.

Conslsloirc franqais 358 fg.

Con.sistoriun), königliches. 243- 257.

285* 335. 344. 342. 342. 353.

354. 355 fg. 364 fg. 321 fg. 380.

Con.stant 626. 684.

Convent 328 fg.

Cooptation der Presbyter 368.
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Copenhagen S. Kopenhagen.

Coqui 12. 12h, 21h. 426.

469. cf. Coccu.

du Corbier 560.

Cordelier 524.

des Cordrre.s I6jL

de Corderif 747.

Cordier 22iL

Cornet Tfi7.

Cornuel hiil.

Coste 6SL L24. IIS. 215. 23£L

3äa. aüL 426. 515. 61L 6M.
124L im fg

Costenoble 12. 226. 426. 42L
434.

de Coswarn- Loos, Herzogin 770.

Couderc 681.

Coulomb 162. 401. 556 fg. 6LL
Coulon i{7-t.

Counort S. Connort.

Courde 6öi2.

Coureurs d'iglise 661

.

Couriol 44 fg. 43 fg. IL 8Ü.

6Ü4. 652.

Courlois 6(>4.

Coutaud LZ5. 403. 415L

Coulelle 6J_L

Credit 2Q4.

Cregut KM. 135. SSil fg.

Cromelin ^T.i.

Croze 86.

Cuche L14. 24Ü. 242 fg. mL
Cumenge 688.

Cuny 12. Ui6. 124. OD. 186.

191. 24K 426. 46Ü. 46a. 556.

551. 646. 6M6. 6m 762. llii.

Curi 6ü2.

Damoisy ISS. lüSL

Danemark 611. 3Ü5. IUI ILL

D'Ambonnet 571. 514.

Dan 411. 641. iÜ3 fg.

Danckelniann 1 "K. .=S.'{6.

Danger 121L 151. 600. ILL
Danton 514.

Darassus 679.

Darlehen 234 fg.

Dartis 262. 263. 432.

Daude(t) 512. 58a.

Davoy 647.

Decement 253. 256.

Defoy 426.

De Uayes ML
Deiland 401.

Delacroix 281- 421. lÄl^ 105.

De la Haye 432.

Delairac 6<i4.

Delarche 65. 612.

Deleurette 1'M.

Deleuze 162. 321.

Delgobe 433.

Demarle 742.

Dentu 531.

Deon 767.

Deposita 234.

De Rt ge ÜLL
Derogirung 3.

Desca 38ii. 443. 41iL

Descars Vgl. Des Ecars.

Descombes 622-

Descours 12. 14.

Deshommes 261

.

Desmarets 525. 65iL 72i
Desnoyer 516.

Despense, Comte 261.

Detroit 303. 315 fg. 325. 322. 346.

343. 35L 354 fg. 36L 365.

361. 312. 385. 426. 646. ia5.

Deutsche Domestiquen 10 fg.

Deutsche Mitglieder 647.

Deutsch -Reformirte lÄL 169, 606.

613.

Deutsche Sprache 24. 225 fg.

Deutscher Gottesdienst 470 fg.

Devaranne 68^

Deydier .'S^l.

Didier l'M.

Dieudonni 112.

Dihm 62. 124. 125 3D6. 332

463. 410. 122.



Discipline 2hl fg. Vgl. Kuclieiauclit.

Dohna. Burggraf, VJh fg. 211. hllL

Dolle 2üJ fg. b!^L 5iLL

Domainenkamnier l.'iO fg. 2ii^ fg.

22h fg.

Donibres 5äIL

Doiuergue IMX

Dorgueil I ^4 fg,

Dornholzhausen IL 0. 4.'^1

,

V. Dfiniberg 2LL 221. 2jJL

V. Dorsel. Graf 77().

V. Dorville 5a. 109. LLL 212.

Douilhac !ÜL 432. 621. HS.
Do-ut-des L'öV».

Douzal Iii fg. LÜL äl2. Liü.

Dragonnaden, preu.<»sLsche, I4<> 141.

Dreclisler-Zunit 66,

Drehne Li fg.

Drouet hü m fg. lütL Lifi. L39.

LfcL bt6. liL 26L aiil. 622.

Dublin fg.

Dubois 36. 3i2fg. 79. KfcL IM fg.

I7t> •J22 4fhL

Duborn 436- 512.

Duboc 2Q!l .m. ILIL JiliL

5fili fR

I)uboiirß 5öy

Dubricl .'^72.

Dul)rig<»n 761

.

Duc;istel 772.

Duchesnoi, L'arjjentier 2Ö 1 , 412.

432- 5L16 fg. 22a.

Du Oos 141. 5&L 6iU- 6filL

Du Failly 162.

Dufez 6Ü5.

Dufour 260- cm 731.

Diifresne 7:tl

Dugue 614.

Du Hamel 7:^:<

Duhan, de Jandun 26L 213. 2h&,

2iiSL 'ML im (ConUe de).

Dujardin .'i(>0.

Dulon 331.

Dumaitre 6S7

Dumas (du Maz) M2 fg 5^6.

Diunesnil (du Menilh) 412.

Dunioulin (du Moulin) ."^6 1

.

Dupau 621 fg. IMh
Dupont 727, 13L
Duporl (du Port) 21SL

Dupri's 707.

Dupuy (.lu Puy) 588.

Dura 644.

Duranc 3ÜL

Durant 6afi.

Durford 68^.

DiLsson .S7 1

Duval 525

Du\ igiK-au (du Vignaud) LH fg. 124.

UHL 'ML 2in. 114. 426- 421.

433. 646. 128. 144 fg. Uli.

Duvoisin (du Voyzin) 690.

Einquartirung ID2. 122. IIS. LSL
Vgl. Natural-Kin(iuartii ung.

Elend 207. Vgl Arnuith, Auswandrung.

d'Kmauvoisin 767.

Englanii 5 fg.

Eniatras 678.

Enrollenienl 22li

Entscheidung in Glaubenssachen 266.

275 285 fg. 334.

„sich Entschülten" 42.

Erb.schaflssleueranit 252. 25H.

Erlangen 5212. 588. 663- 6113. 246.

Erman 230. 303. 343.

Erstickte Colonieen 15L

des Escais 767 fg.

EscolTrier 163. LiiL 5fi2.

„Eser 205.

Espagne 644.

F.spanhiac 211L

Flspt-rendieu iLliL

Esticnne 214.

Etablirnng 5.

Etat 235. 242. 245.

d'Etcree 767.

Evin 735.

P^xconimunication 290. .562 fg. 638.

Exeniption 2.5.5.



Eynard 1Ü2-

Kyraud LLL IS^ i62.

Fabre im, L2£l lÜS. Zlli. 2£lL

M£L 4tKL iLL Ü4a üSSL

Fabrikbnro. k'^migliches 145.

Fabrikwfst-n Un fg. 7( t2.

de Falaiseau 518 fg.

de Fallois 68. AUL
Falou (Falloux) (i2I- ü^iL

Falsche Gewichte *L

Färber-Zunft tilL

Fareitre .^^JS.

Farette 631.

Fauclior fjlM fg. 12iL

Faurilte 602. 611.

Favas 644.

Favrost (Faverot. Favieau) 36. 4L
IIL im. IliL 7S3.

Favre 122,

Feriet OK
Fernet 609.

Ferrier ?><J<>-

Ferriere ^
Festungswerke 208.

Fetizon 262. M£L 64Ö. 665.

Feuorkasse lüL LLL ÜÜL
Figuier 116- "46 fg.

Filhon 401.

Finderlohn 1.

Fii.cus XV,\

de Flaix 5iJ6.

Flaniary bh fg. 2£L 23!L 61iä fg.

Flavard 221. 615 fg.

Fleureton 655. '74.t.

Fleiiry 4ir^.

Flotard 556^

Focke 31L 323. 3S6.

Foissin L1&. 2Ul fg. 602.

Folter Iii- LL liL SuüL 65:{.

Fontaine 5'J8.

Fontanieu 682.

de Fontfroicle 57 fg. 661.

de Forcade 2üL 222.

de la Foret 526.

Forniey 686.

Fourniy 527.

Fourmer317. 322 fg. 332. 2hL 3S3.

Fragoiise 568,

Frai.sle 622.

Frai.s<iinet 69.'^.

Frankfurt a. M. L2. 326.

Krankfurt a. d. <). 21iL 33L 4M.
Frankreich 387.

Franjeu 686.

Franzosen-Deutsche 738 fg.

Franzosen- 11 unieur *±L.

Franzosen- Kintler

Franz«Ssische Sprache ÜQ. 04. 20L
Fredericia Ü36. 632. 61L 2LL

I3L 221L

Freie Uerufs.1ndfrung 23.

Freie üenieinde H26 .'^3.1 . 346.

Freiheiten dei M.igdebur[,er 104 fg.

Freijahre 2 fg. IDS. 130. 14ä-

121 fg. 642.

Freimeisler 23

Fremde 6iL Ö5. ^3. 104. Ll!2 fg.

liOL 212. 226.

Frennle Gerichtsbarkeit 1^
Friedrich L 43^2 fg. 44L
Friedrich II. LL 282 fg. 2^iQ fg.

385 fg. 421 fg. 441. 442-6.

ifiL 633 fg. 233. 244.

Friedriclisdorf a. T. L i 326. 72iL

Friedrich Wilhelm L 26 fg. 86 fg.

27 fg. 463 fg. 238 fg.

Friedrich Wilhelm II. 264 fg.

Gabri.ic 45.

Gachel 622.

(iaertner 222. 2£iL

Gagnard 568.

Galabin 524. 6LL
Galafres 574.

(iall<)is(Galoy. Galby)5iia. 6U4. 2ÜQ.

Gandil 25. 3iL 61i. 154. 512. 688

7(>5 71 1

Garcin 58. äL 62L 62a.

G.udes 567.
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Gardiol 2i2H fg. 303. fiÖS.

Garnaiill

Garnier 35*

Garrel öQS.

Garrigues 4. 15. IM. 5^25. M^.
(ilfi. 63a iDS fg.

Gau 5i32. 6L»a. lÄL lÜIt IfiSL

Gaiibaille 522.

(jauchet ">ii4.

Gaud tOh. fg. •

Gaultier 23». 2^ 2ia 3ü3. 5:0.

Gaussard 522 fg. öiii. 5a±.

Gaussorgue.s 6lM.

Gay 5Ö51.

Geduld 521.

Gefangenen-Verpflegung r^^S .'S.^O

Gelrllotterie IM fg.

General-Sui)erintcndenten 307. 312.

General-Visitation !^38. H40 fg.

(ienf (liiü fg. UJ-

Genier üOQ.

Genin r)68.

George 5». Iii5 fg. 682.

(ierar«! ^"i^ >

Gericht, das französische, UL 40.

tfcL 53. 5iL fi5- 25. II-

IflQ fg. liJ2 fg. UM fg. m
Ul fg.

Gerichte, deutsche, 258.

Gerichtsdienerhaus IR7.

Gervais ^47 705.

Gesangbuch '^X).

Gewerks-Assessor 1 Ifi.

Gewissensfreiheit 5.

Gide Wt\\.

Giffay (Giffey) 381 431.

Gilles 4ü2.

Gillet 33£l 238.

Gillot 513. 605.

Girard 'X'iU.

Girardet 644.

Giraud 05.

Gireoud

Girost

Glaubensstieitigkeiten 2^6. 225.

Goldene llochzeits-Stiftung 251
(ioffin 2U3. 68L
, Goldene Lanze" 5LL

Goldschniiedezunft 24.

Gotteslästerung >7 fg.

Goutloi 7r>7.

Goulet 512.

Goullin 522.

Go\inin .'S7'J fg.

Gouvenienient lliä.

(jranimont 3ii. 1 7.'<.

Grandidier 474.

Granier 165. 435. 585. 69Q. 2D2.

2IiL 22SL 2aL 285. 78<j.

Gran 31
(iravamina 103 fg. 114. fg.

Greve 42LL 6ü8.

Griolet 552. 5U8.

(irosjean WIA.

Grossejambe 6(>.l.

Der Grosse KurfDrsl 2 fg. 85 fg.

23L 43S2. 233.

V. (»nimbkow 334.

Grundverf;issung 84 fg. S26.

Grunieur 73.^.

(iruson 124. 426 427 434 (Grugeon).

47'i—481. 228.

(Juan igues 459. 683 (Vgl. Gan igues).

Gudin 706.

de Guen Chevalier 770.

V. Guericke 18.

Gueriot 222.

Guillaume 6Q2^ 683.

Guines, duc de 76Q.

Guiraud 53. 32Ö fg. 332. 54L 568.

522. 523. 621. 22*2.

GuLsch.irt (d) 5SL 1Ü3. 165.

116u 222. 426. 433.

Guyenot 772.

GOrtlerzunft 6L
Gustine 122.

Halifax L £l

Halberstadt 423. 526. 528. 625.

631 638. ILL 266 fg.

Google



Halle LliL LLL 21m 224*

22£l 32&.

Hamburg H76. 707.

Hameln 62fL

Hanau 6:^8.

Handschuhmachei zunft (A fg.

Haran 603.

Haupt - Verfa.ssungen 1 14. 1 16. S.

Grun<lvcrf.

HausbQchscn HQ.
Häuser der fumeinde 243. 2Ali, 2üL
Haut-Charnioy 727.

de Hayes aSSL

de la Haye IfjQ.

Hazard r>4P>.

Heineckc M fg.

Helvetius 760

Henry Mh fg. im
Heraud 5SitL

Herbst 044. TIlL li^

Hermet l&fi (Vgl. L heriiict).

d'HerWarden 542.

Hessen-Darnistadt 463. 676.

Hildburghauseii 6iLL 6Lil fg.

Holland 6L ÖlL

Höllenfahrt a2S> fg.

Hulzappel 8.

Graf HoniburR &.

Horguelin 472,

Hospitaliten 395.

d H<Mel

H(o)ubert LZH l<i2,

Huc W. fg. üiM. (iCKL

Huet. S. Hutten.

Hugo Ifiö. IBSL

Hugues 710.

Huguet 12. 52. 621. ö2fi. 243.

l'Huile hm fg.

Huldigung 226.

Humbert OS. 21£L SlfL 383. 412.

462. 11^ 2aL TBiL m
Hutten 35. H2.

Jabain 762.

Jalousie Ü25«

Jarbut 648.

des Jarriges 54. 59. 203. 3ir>. 422 fg.

4M fg.

Jau^ourt 1 6.

Jaussaud 402.

Jeannavel 745.

Jena 411.

Immcdiatslellung 354 fg.

Independance 231.

Independentismus 35 1 376 fg.

Industrie 142.

V. Ingenheim 213.

IntelligenzbQro 42.

Intoleranz des Unglauben.s 223.

Jordan 66. 143, 2&1. 2H£l 232. 234.

562. 2iL 2ii2.

Joubaud 521 fg. 632.

Joudry 604.

Isolirtheit 3.54.

Italien er 236.

Julian 626.

Julien 632.

lulion 24Ü.

Jurisdiction Ii£L

Juristen- Fakultät LL

Jut.schen 464.

Kaiserkrone 441

V. Kamecke 273.

„Kameel" 54.

Kantor 356 fg.

Karrcr 157.

Kasernen, französische 105. 160 fg.

LZ2 fg. L83 fg. 622 fg.

Kaserneninspector 184.

Kasernenwächter 164 fg.

Kassirung der Prediger 223.

Kauflcute. französische 24. 31.

Kirchenbusse, nffentliche 275 fg.

Kirchen-Inspectoren 280 fg.

Kirchenkasse 252.

Kirchenordnung der Hofkirchc 261

Kirchthurm 239.

Kirchenvisitationcn 267 fg. 298 fg.

Kirchenzucht 517.
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Klassikal - Convent von Preussen 362.

Kloster (Aiigustini) 2ä2. IM fg.

Khisemann 753.

Knoprmacherzimft 5^2*

Königshcrger Colonie 374.

Koinmarulaiit 1 4r>.

Koiiiniission LL5

K^niß'.berK lOiL Alh fg. liÜi

Kontrolle 22iL

Kopfsteuer I2fi fg. Uüifg. 22fi. lüL
KopenJiafjcn 630. ILL 1311 lüSL

Kranierzunft lü fg.

Kreis-Synoile '-'r>H fg. IlM fg. Vgl.

Synoden.

Kronprincess 149.

Kursachsen L32. 676.

La Baume 762.

Labonie 12A 32L 426. 746 Ig.

IML IM. laiL

Labouvier 607.

Labove 731

.

Ubry 5£lL 6äL 683.

de La Conibe 2M fg.' TU.
I«a Coste 761.

Lafarpue 6KiL

L aine 222.

<le Lalamie 7hl

Lalleniant 478.

de L'alouettc 637.

Laniar (de Lamare) 63. 6&fi*

de Lanibergcs. Comle 770.

de Laniet/,, Conitesse 76Q.

Landesbischof 266.

Landspassate lÜL

Langalcrie 204. 544.

Langlade 3125. ^ fg. 53L 52fi. 626.

de l^anoy 525u.

La l»aume 22. IM. IM fg. 450.

636.

La Pierre 52ü 231.

L;irche öfilL

Largentier 5()7.

I^iroquc 521.

Lt lernen 1 '

de Latour 5Ü6.

»ie Launav 760.

2M.

Laurens ^iTj 644.

Laurent IIL 677, 6aS. 228

Laussire 526. 682.

Lautier L62. 6filL

Laval 2ÜL 2H2.

Laverdauge I '>6.

I«nvigne fS65.

Le Blond 231.

Lebrun 53. 473. 478.

Lecavelier 55SL

Leckeni 32.

Le Clerc 211 625. 262-

Lecointe ailL

Lecoq 466-

J^econui 4<>6

Le<lran fS73.

Letevre (Lefebure) 2a. L25. 515.

731 744 76«. 2fii 2fifi.

Le Franc 163.

Leger 616.

Legrom 463.

Legue 626. 2DCL

Leipzig 61i2. 62a fg. 203. 206 fg.

Lejeune 1*22. 2D5.

Lc Limonier 766.

de Lt'lien 768.

Le Mair 642.

Lenfant 31Ü. 622.

Leorat 687.

Lc Page 522.

Lc Pretrc 208.

Le Roy 618. 240.

lA'sage 65-

Lespinasse 127. 262.

Lessing 286 fg. 304.

Lestocq 2111

de Leuse 10.

Leurat 436.

L'hermet 185. 32L 422. 644. IIJ

283.

L'Hopital 204.

Lichtzieher/.unfl 62.

Lionard ?^68.

Google
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Lionnet ai6 fg. 221 fg. 3^1 fg. 333.

Lisor 767.

Liste 5. LÜL Clä.

Lombard M2 fg. bfÄL 631-

L'orphelin 64-

Louvet 573.

Löbeck 3äfL 163.

LOncburg

LQtt icher Staats.irchiv

Lugandi 16 fg. L«i CiLL 1112.

IM- Lä6- 121 fg. lAL 146-

153- 128. 3«iL äüL 411- öDfi-

Lutheraner ü 15, 23iL 135.

Lutheranbirung 346. 3'>1'. M72.

Macaire 539, 6Ü2- 6ÜÜ

Mack L16.

de Magalon 535- 558 fg. 56L
Magdeburg-Werder 107.

Magi.strat 83 fg. Mk fg. LLL

2M fg. HL
Magnan 5:n

Mainadie (Mainadier) 15i 32. 35.

ILL 574. (iTL 65L 612.

16J fg.

Mainaud 36- 4l]2- 12LI.

Mail an (Meran) biL

M.iU)Osc 4iM- 512.

Malhiautier 3511- 451- 57^.

Mallcbranche MLL 63ü fg.

Mailin (Hftse) lÜL 45!L 5528-

Malpel 1115-

Malzac 412.

Manesse 766.

Mannheimer L21. UZ. 136. SSL
64L

Mannheimer Bier 43 (g.

Manufacturen K'l.

V, ManteufTel 4LL

Maque 788. Vergl. Maquet.

Maquet 3!)- 12- 124- 165- LZtL

232- 245- 246- 32L 332- 353-

426- 4^ 182 fg.

Marburg 65V. ILL

Marconnay 466. 467 126.

Marconnier 610.

Marechal 358- 184 fg.

Marin 647.

Markttaxe WSL LLL L13-

Marlier 61 L

Marlin 513-

Marot 25 fg. 215. 483-

Marre 115. 51D-

Marret 677,

Martel 618 fg.

Marth e 465.

Martin 8, 45L 532. 6QL 613-

688- 693.

Martinet 4(

Martinon ö 7 7

.

Martyre raffine L8.

Massilliane <>88.

Matrazengeld 164.

Mathieu 56. LZ2. 568- 512. 688.

de Mauclerc 2ÄL 6i»l. 121.

Maurerzunft 56.

Mauve 693.

Mazaurin 574. •

Mazel 53 1

.

Mazerat 568.

Mediat-Consistoriuin 351 fg.

Meinadier 267. 436. cf. Mainadie.

Meffre83fg. LI5- 32L 421- 431.

583 fg.

Mrjan 600.

Mcllin 244- 246 fg. 3D6-

Menadier .S. Mainadier.

Menard 45. 41- 40. 581 fg. 652-

Menet 531.

Meniquot 688.

Menschen 1 13.

de Mereins 1 32.

Mesmyn 2Ü2. 2Ü8- UM. 114-

Meunier 651

Meurier 5RA fg,

Michel 211L 221. 462- 531- 512- HÜ.
Mijot 513-

Mila 121.

Miliz 85-
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Milnet Ö9CL

Milsonneau 178.

Minden L2.

Minding 459.

Minos 52 1

.

de Mirmand 684.

Misslrauen 203.

Mitglieder, hugenottische, der Ober-

behOrden 1^34.

Modus requisitionis 21.1 fg.

Moinier (Monnier) 537 705.

Mr>llenvüigt lüL
Molliat 575.

Mommcjan LLl fg. 433.

de Monain.s KM.

de Montaigne, niarquLse 770.

de Montanliae L
Montauban 4^6. 6fil. 686.

Montaut (Monteau) L26. 215. 212. 62iL

Monlel 235.

de Montelon 121.

Morel 6äS.

Morgues ^<52.

Motton £182.

Moulie (m^
de Moulines 282.

Mouset in
de Mousillon 770,

Moutier 52. IL 81.

Mouton 82-

Mucel lai fg. 326. 4Ü2 122.

522. 5äL 522. 683. 62a 2M fg.

(s. Musselle).

Mnchelbach 422.

Muchet 536.

MOncheberg 212.

Münzsorlen L2_L 234,

Murier L65.

Mu.<;sellc (Muzel) 32.

Mfltter, fromme, 60.

Nachbarstaaten 101-

Napoleonische Zeit 182. 305. 41L
468 fg.

Nalural-Kinquarliiung 1 .53 fg.

D. Neuenhaus 3M. 346. 342. 35a
351 fg. 3M fg. 363 fg. 366 311.

Neuhaldenslebeii 198.

Neuhausen 270.

Neustadl 35 fg. 104. lüa

Nichil 512 (Pa.sserat).

Nicolas 58. 24 fg. 513. 604. 608.

644. 62a
Nivel 52a
Noguier 524. 532.

Noir 6ÜL 6ia
Noret 682.

Nonnand .573.

Oberkirchenrath 363 fg. 322.

(-)'Bern 224. 446.

Observanz 231 fg.

Ode 408.

Odcinar 6a 165. 42X 242. 222.

Odier 683.

Oesterrcicher 182.

Offiziere UM. 128 fg.

Optirung 1 19.

Orangeois 538. 602. 65a 665. 684.

Oranien. Wilhelm von 657.

Ordnungsstrafe 256.

Ort:i-Commissarint 206. 208 fg.

Pachtäcker 206.

P.ijon 445. 467.

paiis (Paiib) 3L 6a 2a 22- loa.

646. 621. 222.

Papin 459.

Panhuis 41 fg. 43. 123. 532.

Paraphenstempel 122. 22a
Paris 56. 163. 602 (vgl. Peiric).

P;u^te 604.

l'ascal LL 85. 148. 165. 182. IM.
122.

P;ise\valk 464.

Pässe 143 fg.

Pastel 522.

Pa.storaI-Synoden 305 fg.

Pastorale Exconiniunication 634.

Patente 28.

Google



Patin 262.

Patron 252. 301 fg. 302. 355 fg.

Pause 602.

Pavie 5m
Pt'guilhen 1^3.

Peine L63.

Pelet S. Pellet.

Peletier 567.

Pellet LliL 15CL 15L 162. 644.

662. (m. (m. 706^

Pelloutier 2&3 fg. 2SitL 3Ü4. 414.

426 fg. 535. 550 fg. 62iL

Peloux 3S>5. 4QL AW.

Pensylvanien 678.

Pcrrenet 54£L üiü* 6aa.

Perrin 125. bhL 2D5. 23LI

Perrticken 65 fg.

Persecution 265.

Pestel 54L 6ii2.

Petersburg 61J0. 21D.

Peül 522. 61D fg.

Peyri

Pßlzer 24 fg. 36. 41 fg. 43 fg.

64. 102. niL L21. I2ü fg. 14D.

142. im 222. älil. 240. 22iL

Pfilippon 50.

Pfuscher 22 fg. 62. 64. 65. 68. IL
Pialai (Pielat) 334. 51_L 525. 610.

22a (La JcunesseX

Picard 6aS.

Pieniont 657.

IHenKin L2fi.

Pilet 124. 426. 434.

Pillard 644.

Pinsel 262.

Pioset 652.

Plan 125. ma. 411. 54Ü fg. 562.

61 1.

Planel 5M fg.

Plattier 567.

Pluet M.
Plu(iuet 64. 1Ä5-

Poiret 55 1

.

Polizei-Assessoren, franzrwische 30.

Polizeisachen 22. 13 fg. 83 fg. LID.

117. LLfL 214. 220 fg. 223.

Polizeiwesen 102.

Pommarede 622. 677.

Ponge 6Hfi.

Population LL2. 122.

Portal 6QL 644-

Posatnentier-Zunft 5Ä.

Possessionati 90.

Postzwang 561.

Potsdamer Gnaden-Edikt 2. 82. 23.

Pouneau 679.

Pourroy 522. 683. 282 fg. 235.

Poussin 511.

IVadc 534.

Pradel 550.

Pragelas 8. •

Prenzlau 217.

Presbyterium 105. 124. 125. 258 fg.

Presbylerial - Synodal - Verfassung 264.

3Ü2 fg. 353*

Prevost 682. 252.

Prieur 56S.

V. Prignitz ISO.

Prin 520. 602. 688.

Prives 122.

Privilegien 1 fg. 93. 2fi.

Procente 20L
de Provence, comte 76'). 771.

Prom 68a.

Proven(,al Li4. 46L 468. 483. 530.

bli^L (lUiL 652. 225. 226.

Provinzielle Differenzen 433.

Puech 528.

Querrel 603*

R.'üniond 569. .573.

Raffin 132.

Raffinesque 205. 322. 432. 621.

671.

Rai Iis (Rally) 201 fg. 546 fg 558.

de Rapin 2ia. 544.

Rationalismus 300 421 fg. 522.

Ravanel 13. 14L 163. 452.
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Ravia ü
Raviac 601.

Real-Einquartirung IM. fg. liiL

m fg.

Graf Rt'benac L
Rebling 4S6-4aQ.

Reclain 444. 44iL 41fi fg.

Rees 231L

Refugies-Kinder 31* .

de Rege li^ü. läS. Vgl. Dert ge.

Regiemng 212. 22ü fg.

Regnol 604.

Reichhelm 4JL

Reimondon 12.

Religion UH fg. •

Reliiiuatka-sse UlL 203-

Remy 3D6.

Reneault 3iil. I/lL

Renouard 204-

Repey aiO. 622-

Resportsorien ^48.

Retraite

V. RetUg L2a.

Revision der ZunflLstatulen 23.

Revolte 52Ü-

Rey 12- 602 fg.

Reynet 14fi- L62-

Ricard dl'Ä.

Riccio 567.

Richaid 53. UÜ fg. 132- liÜ-

aüö- 6S4-

Rigal 244-

Rigaud 62fi. 644 (Rigau).

Rignol 56SL

Rigoulet TL
Ringinauera 105 fg.

Riijuet 42.

Ris 41- 5a
V. Rivarolles 2D2. 204- 22!1- 332.

412- 4aL
Rivault 54^
Ri viere 5ii fg. fg.

Robert 14a 152. &äL M4. -.'ifv

Robineaii M4.

R«)canl LI2.

Rochc-Blave 6LL
de Rochefort

de Rocoiille 2fili- 304.

Rot'()nes 644.

Rödler ^»44

Roger 412. 433.

Rohden im Sack 35.

Rohind 403. 643. 240.

Roloff 222.

Roques 433-

Ro(|uette 314. fg.

Rostan 59. üOS (Rostang. Rostin).

Rossal 436.

Rotterdam 553. öäL 6IiL

Roulet 615 fg.

Rounian 531

.

Roure 40a.

Roussac 605-

Roussel 511 fg. 524. 610.

Roussitrre

Rouviere 165. Ifiä. 551 fg. 626-

Roux 5fi. 185, 5IL 530. 604.

607. 644. 6aS- 261-

(du) Roy rAÄ fg. 544- 5.M r.44.6H8.

Royer 62 fg.

Rubeau 646.

Ruelloux 61-

Ruinat 53 fg. 140- 534- 536. 613-

Ruin der Colonie InR. 167. 476.

Vgl. Annuth, Auswanderung.

Russland 7 IQ.

Sabatery 142- 545- 5ßQ fg. 5S6.

Sabatier 605- 113.

D. Sack 340 fg. 346- 34S. 351.

352. 354 fg.

Sainte Croix 163.

Salisson 525.

Salome 33. 22. 400. 212- 2fi3-

Salzburger 13- 3&3-

Salzsteuer 417.

Sandoz 632.

Sandrart 24. 42.

Sanguenin 6R*j.

de Sanis 2£VL 542.

Google
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Sarran (Seranne) 412. 643. 77<).

Sarry 32 fg. 728.

Saunier 444. 445. 446.

Sauree 551.

Saurin 677.

Sauvage 68, 217.

Sauvageot aOfi fg. 6Q1. 6QQ.

Sauvet 5.^.

Sauvin 376.

Schaerenhorst bh^

Gräfin Schaumburg 8. 652.

Schinderknecht 601

.

Schnieil 355.

Seth Schneider H fg. 753.

Schneiderzunft 62.

Schoss 222.

Schuhmacherzunft 63 fg. 74.

Schwabach 2A. IL &L iöL 461.

äLL 524* 663. 616.

Schweden ISL

Schweizer 664 fg. 6Ü3.

Sechehaye 706.

Segond de Banchet 213,

Seguin 12^
Seidenfabrikanten (iLl f^.

Seidenkrnmer-Innunp 32. 12 fg.

Seifensieder 6fi- 686.

Selbstsläiidi^;keit 231 fg. 24L 24iL

2äL 2äa. 381.

Seminaire 23a fg.

Scnatores ordinarii 86 fg. 100.

Serres 219, 22£L 601.

Serry 772.

Serviere dlä.

Servile 599.

Scrvisamt li>3. IDSL 113. L63.

Siberl 76<>.

Siege 643. 611.

Sigalon 6J4SL

Simeon 462. 627.

Simonet 165. 598.

Soleyrol (ihn.

Son)bart 427.

Southon ^84^ 526. 6a2.

Soulier llLL 3fi<L 512. W

Souslelle lÖSi.

Soyaux 531. 711. 731.

Spanheim 21£L 334- 44£L tl^
Sprache, französische 225 fg Vgl.

deutsche Sprache.

St. Amour 53 1

.

St. Etienne 584.

St. Faste 565.

Steinhnuser. Hofrath 136 fg.

Stendal 621.

„Zum blauen Stern" 4Ü.

Stettin 21Ä. 2M. 316.

Stisser 211.

Stockholm lÜS fg.

Strassen-lnspector 112.

Streitigkeiten 637.

Strumpfwirker 700.

Stuttgart 463.

Style refugie 240, 26Q.

Sudenburg IM. UÄ.

Sujol 603.

Superintendent 312 fg. 34S fg. 35Ü fg.

363 fg.

Surville 630.

Synode 262 fg. 326 fg. 34<i. 3&1.

de la Taillade 502.

Tansard 11.

du Teil 638,

Terrasse UL 2L 688. 62a fg.

Teste 6aa.

Tetu 412.

V. Tevenar 208. 47fi. 162.

Tevenier 586.

Text - Verschiedenheiten der Edikte

23 2fi.

Thau 687.

Thierot IQfL

Thiers 163.

Thorel lüQ. 684.

V. Thulemeier 272. 466.

Tindal 2i£L 302.

j

Tischlerzunft 56.

Tüllin 21£L 426. 421 fg. 4<iQ fg.

683 6' 14. 782 7R5.

52



— 818 —

Toulouse 420.

de la Tour Du Pin 544.

Toussain(t) M. 4L 42. 56a. bj^L

Trenoy 267.

Tribou öfiS. q21^

Trinquart 644.

Trivier 6C4.

Troconis rtOR. .'S 17. 605 fg.

Tronchin 22SL

de Troterel 769 fg,

Trouilhon 531 fg. 512 fg. 5S4. 637.

Trouille 627.

Troulias ftS8.

de Trustere 769 fg.

Tuchschererzunft 56.

Turin äfiiL

Uebereinstiminung, hugenottische 263.

ai5. 32a. 330. 34a. 354. 313.

Ugi4 554

Uhlich 312 fg.

Uhrniacherzunft 56 fg.

Unabhängigkeit 380 fg.

Union 302. 385.

Unterzeichnung der Discipline und

der Confession 262 fg.

Ursinus 762.

Vabre 525.

Valdairon 56.

Valentin 133. 133. 132. 2ÜQ. 328.

427. 558. 56a 52a. 584. 586 fg.

.595. Ml fg. 72Q.

Valette 412.

Valez üfiiL

Valkenier 659.

Vallon 525. 252.

Valob 767.

Valorse 728.

Vanasse 692.

Vantier 731.

Varennes 2iM. 512.

Vattie (Vatier). 65 fg. S. Wattig.

Venours, niarquis 387.

Verdet 5^2 fg.

Vereidigung 660.

Verhunzung der Namen Ul
Verleumder 516. 588- 614.

Vermögen 5SL 6L
Vernet 212. 688. (Verne).

Vernezobre •^38.

Verschwundene Urkunden L 466 fg.

556.

Vertretung im Kirchenregiment 294.

31Üfg. 323. 334. 345. 363. 31i
Vesian -599

Vcvay 61.5-

de Veze 588. 52Ü.

Viard 32

du Vidal 505.

Vien ILL
Vieme 10. 164 fg. 162 fg. llö.

186. 202. 402. 618 fg.

Vieux 322. 44il fg. 423. 520. 616.

Vigier 512.

Vigner 757. 212.

de Vignes 322. 4ÜL 55a 524-

dcs Vignoles la 475 fg.

Vilain (ViUain) I31x 185. 182.

Villaret 622. 261 fg. 212. 185. 182.

de Villas 524 fg.

des Villattes 222.

de Villefort, Comtesse 76Q.

Vincent 44.J 42. 532. 622 fg.

Viseur 23.

Visitatoren 238 fg. 228.

Vitu 652.

Voisin (Voyzin) lÄ. L42. 604.

622. 628.

Vollmacht 249.

Vorurthcile des Volkes 5 fg.

Voyras 688.

Voyzin. S. Voisin.

Vust 326.

Wachtdienst 122 fg. 142. lÄL 112.

Wahlrecht, freies 355 fg.

Waldcnser 8. 83. 651 fg. 677,
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Walkmühle, fran2'')sUche 195.

Wallonen 142. ülL IM. 221. 45a.

533- 6Ü3. . 61£L fiüSL 673.

S. Mannheimer und POllzer.

Wasserkunst 1 12. LIÜ fg. S. Brunnen-

geld.

Wattie 24 fg. S. Vattie.

Wechsel 2M. 2ML 298.

,Zum Weissen Stern" 2A.

Weimar üä-

Weisskopf 212.

Wermet üSS.

Wesel 215L 23D.

Wettin aaa. 'hl
Westphälisciies Regiment 24i fg.

Widersetzlichkeit des Magistrats LL

Wieder-Auswanderung 105.

Witten-Project Ül fg.

Wortbruch 2DÜ fg.

Zachariae 479.

Zahlungsanweisung 222.

Zahlungsstockung 166. 202 fg.

Zeitbewusstsein 331 fg.

Zunft 22 fg.

Zunft-Asseisor 3£l S. Gewerksassessor.

Zunft-Freiheit dL UjL
Zunft-Perioden 26.

Zwangsaushebung 712 fg.

Zwanzig Freijahr*" 4. 2D.

Zwei Friedrich die Grossen 441 fg.

Zwingii aaü.
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